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Antrag 04/II/2018
AGMigration und Vielfalt LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Richtlinienänderung: Einsetzung einer Antragskom-
mission
Die Richtlinien der AG Migration und Vielfalt werden
dahingehend ergänzt, dass eine Antragskommission
eingesetzt wird, der jeweils ein stimmberechtigtes
Mitglied aus jedem Kreis angehören soll. Bei der
Konstituierung der Antragskommission wird ein Lei-
ter gewählt. Die Aufgabe der Antragskommission
besteht darin, die Anträge entgegenzunehmen, zu
strukturieren und Empfehlungen für die Landesdele-
giertenkonferenz abzugeben.

Überweisung an: Landesvorstand (K)
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42
43
44
45
46
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AntragWV02/I/2018
KDV Pankow, Abt. 03/06 Alt-Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:

Trennung von Amt/Mandat und Parteifunktionen auf
Landesparteitagen der Berliner SPD – Statutenände-
rung
15* des Organisationsstatuts der SPD Berlin wird wie
folgt geändert:
1. Absatz 2:
• Tauschen der Reihenfolge von Buchstabe c) und d)
• Einfügen eines neuen Buchstabens f) mit folgen-
dem Inhalt: „die Berliner Abgeordnetendes Europa-
parlaments“

• Bisheriger Buchstabe f) wird Buchstabe g)
• Einfügen eines neuen Buchstabens h) mit folgen-
dem Inhalt: „die sozialdemokratischen Mitglieder
der Bezirksämter (Bezirksstadträte und Bezirksbür-
germeister*innen)“

• Einfügen eines neuen Buchstabens i) mit folgen-
dem Inhalt: „die Berliner Mitglieder der Bundesre-
gierung“

 
2. Absatz 1:
Hinzufügen eines Satzes 3 mit folgendem Inhalt:
Die unter Abs. 2 d)-i) genannten Personen können
dem Parteitag nicht als Delegierte mit Stimmrecht
angehören.

Begründung
Der Antrag strebt eine Trennung von Amt/Mandat und
Parteifunktionen auf Landesparteitagen der Berliner
SPD an. Amts- und Mandatsträger*innen sollen dem
Parteitag nicht mehr mit Stimmrecht angehören,
jedoch als Delegierte mit beratender Stimmeweiterhin

Vom Antragsteller zurückgezogen

LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission
LPT II/2018: erledigt bei AnnahmeAntrag 01/II/2018, be-
fasst im Kapitel 6. Landesparteitage – b. Delegierte
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beteiligt werden. Dadurchwird die Parteibasis gestärkt,
da keine Volldelegiertenplätze mehr von Amts- und
Mandatsträger*innen besetzt werden, die bisher einen
nennenswerten Anteil an den Volldelegierten stellen.
Durch die Trennung wird die Unabhängigkeit der Partei
von Regierung, Parlament und Verwaltung betont. Da
Vertreter*innenausdiesemBereich sichweiterhin indie
Willensbildung innerhalb der Partei einbringen sollen,
werden alle Amts- und Mandatsträger*innen gleicher-
maßen als Delegierte mit beratender Stimme berück-
sichtigt und müssen kein Volldelegiertenmandat mehr
anstreben, um sich auf dem Parteitag einbringen zu
können. Da bisher Europaabgeordnete, Bezirksstadträ-
te und Bezirksbürgermeister*innen sowie Berliner Mit-
glieder der Bundesregierung nicht automatisch auch
Delegierte mit beratender Stimme auf dem Landespar-
teitag sind, wird in § 15* Abs. 2 für diese Personengrup-
pen analog den bisher dort schon genannten Personen-
gruppen neu geregelt, dass sie dem Parteitag mit bera-
tender Stimme angehören.
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Antrag 01/II/2018
Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

Für eine starke SPD in Berlin: SPD organisatorisch er-
neuern
Bericht der organisationspolitischen Kommission
 
1. Einleitung
 
Nach den schlechten Wahlergebnissen der SPD auf
Bundes- und Landesebene hallt der Ruf nach politischer
und organisatorischer Erneuerung durch die Sozialde-
mokratische Partei. Dabei ist die Erwartung groß, dass
sich die Partei neuen gesellschaftlichen Entwicklungen
anpasst und für ihre Mitglieder attraktive, neue Beteili-
gungsverfahren undmoderne innerparteiliche Struktu-
ren bietet.
 
Umdie zahlreichenAnträge imGesamtzusammenhang
zu beraten sowie Verfahrensvorschläge zu machen und
ggf. Änderungen der Statuten vorzuschlagen, setzte der
Landesparteitag der Berliner SPD eineOrganisationspo-
litische Kommission ein.
 
Seit Januar 2018 befassten sich Vertreter*innen des Lan-
desvorstands, aller Kreise, von Arbeitsgemeinschaften
und der Statutenkommission mit der innerparteilichen
Organisation.
 
Die Kommission gliederte ihre Beratungen in 15 Arbeits-
gruppen, die sich in unterschiedlichen Fragestellungen
zum Beispiel mit der Betreuung und den Beteiligungs-
möglichkeiten der Mitglieder, mit der Organisations-
struktur, der Kampagnenfähigkeit, der Zusammenar-
beit der Gliederungen oder dem Landesparteitag be-
schäftigten.
 
Es ging sowohl darum, zu klären, was sich in der Ver-
gangenheit bewährt hat, als auch, vorliegende Ände-
rungsvorschläge zu diskutieren und – gegebenenfalls
strittig – abzustimmen. Dabei gab es einstimmige Vo-
ten, oft aber auch mehr oder weniger knappe Mehr-
heitsentscheidungen und unveränderte Minderheits-
meinungen.
 
Bei aller Debatte im Detail war sich die Kommission ei-
nig, dass die Meinungs- und Willensbildung innerhalb
der Partei auch künftig fair und transparent von unten
nach oben organisiert werden muss.
 
Jedem Mitglied muss – unabhängig von Herkunft, Re-
ligion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter oder
anderer persönlicher Merkmale – das gleiche Recht
garantiert werden, sich frei und ungehindert an der
Meinungs- undWillensbildung der Partei zu beteiligen.
Zugleich müssen die demokratisch legitimierten Vor-

Annahme mit den noch zu diskutierenden Änderungs-
anträgen (Kein Konsens)
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stände auf jeder Ebene handlungsfähig sein, damit die
Partei in der politischen Auseinandersetzung bestehen
und die eigenen Beschlüsse in Regierungshandeln um-
setzen kann. Das wird ohne eine aktive Mitgliedschaft
und gesunde Finanzen nicht gelingen.
 
Notwendig ist daneben ein breit angelegter Prozess für
ein neues Grundsatzprogramm der SPD, damit sich die
SPD glaubwürdig politisch neu aufstellen kann. (Antrag
14/II/2017)
 
2. Mitglieder
 
Die SPD ist undbleibt eineMitgliederpartei. DieMitglie-
der tragen die Partei. Ohne das überwiegend ehrenamt-
liche Engagement der Genossinnen undGenossenwäre
die SPD weder kampagnen- oder wahlkampffähig noch
könnte sie ihrem Verfassungsauftrag gerecht werden,
an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken.
 
Grundvoraussetzung für eine starke SPD ist ein attrak-
tives, begeisterndes und glaubwürdiges Politikangebot.
Nur damit können Wahlen gewonnen und politische
Forderungen umgesetzt werden.
 
Die Analyse der Wahl 2017 ist aus Sicht der Organisa-
tionspolitischen Kommission eine gute Grundlage, um
über Fehler der Vergangenheit zu diskutieren und dann
konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen. Ein Neuanfang
bedarf neben innenorganisatorischer Neuerungen vor
allem, dass künftig  verlässliche und berechenbare po-
litische Positionen erarbeitet werden, dass keine leere
Versprechen gemacht werden, dass die SPD mit  ver-
ständlicher Sprache spricht,mit der Zivilgesellschaft ko-
operiert sowie gut und wirksam regiert.
 
Dabei muss die SPD mit ihren Forderungen stets sicht-
bar bleiben und ihre Parteikultur pflegen. FürMitglieder
und Bürger*innen, die noch über ihren Beitritt nachden-
ken, ist wichtig, wie die SPD mit ihrer Geschichte um-
geht, ob  dieMitglieder wertschätzende Erfahrungen in
der Partei machen,  wie Entscheidungen in der SPD zu-
stande kommen, welchen Einfluss Mitglieder tatsäch-
lich haben und ob Hürden für ein aktives Engagement
abgebaut werden müssen.
 
Deshalb gilt es, möglichst viele unserer Mitglieder für
die Mitwirkung in der Partei zu begeistern, ihr Wissen
und ihre Kenntnisse zu nutzen und sie für die Übernah-
me von Verantwortung vorzubereiten.
 
Um herauszufinden, welche Unterstützung dieMitglie-
der erwarten und was inaktive Mitglieder motivieren
könnte, künftig mitzutun, schlägt die Kommission ei-
nen berlinweite elektronische Umfrage bei allen Berli-
ner SPD-Mitgliedern vor.
 
Sie lehnte ab, eine Studie über die Berufe, Interessen,
Spezialwissen und Zeitbudgets der Mitglieder zu erhe-
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ben. (Antrag 24/II/2017)
 
Der Vorschlag einer Onlinebefragung aller Mitglieder
über ihre rassistischen Diskriminierungserfahrungen
fand keine Mehrheit. (Antrag 22/I/2018)
 
Wir wenden uns gegen Sexismus, Rassismus und ande-
re Diskriminierungen. Wir schaffen ein Klima, das die-
ses nicht duldet. Tritt es dennoch auf, darf und muss es
angesprochenwerden. Es ist die Verantwortung aller, in
der Partei im Rahmen ihrerMöglichkeiten gegen Diskri-
minierungen vorzugehen.
 
Wir richten ein Gremium im Landesverband ein, das für
Betroffene von Sexismus, Rassismus und anderer Dis-
kriminierungen als Ansprechpartner dient, das Betrof-
fene unterstützt und ggf. Klärungen versucht. Das Nä-
here zu diesem Gremiumwird vom Landesvorstand ge-
regelt. Dabei greift er auf die Erfahrungen der Jusos mit
ihrer Anti-Sexismus-Kommission zurück. DieMitglieder
des Gremiums müssen geschult werden.
 
Wir dulden Sexismus, Rassismus und anderes diskrimi-
nierendes Verhalten in unserer Partei nicht. Bei schwe-
ren Fällenmuss dies zum Ausschluss aus der Partei füh-
ren. Die Statutenkommission prüft, ob hierfür statuta-
rische Änderungen nötig sind.
 
a. Bildungsangebote
 
Ferner regt die Kommission an, mehr und neue Bil-
dungsangebote für Mitglieder auch außerhalb von
Wahlkampfzeiten zu entwickeln.
 
So spricht sie sich beispielsweise für Fortbildungsange-
bote zu Moderation und Statut aus.
 
Schulungen sollen Mitgliederbeauftragte bei der An-
sprache der inaktiven Mitglieder unterstützen.
 
Vor allem für neueMitglieder soll es „Einstiegsseminare
in die Parteiarbeit“ geben, in denen in knapper Form ein
Einstieg in politische Gespräche vermittelt wird, wie sie
– nicht nur – imWahlkampf geführt werden.
Ferner sollen Neumitglieder gezielt über ihre Betei-
ligungsmöglichkeiten in Abteilungen, Arbeitsgemein-
schaften, Foren oder Fachausschüssen informiert wer-
den. (siehe auch Antrag 16/I/2018).
 
Das Starter-Paket soll darüber hinaus auch das Leitbild
zur Gleichstellung enthalten.
 
b. Vereinbarkeit von Beruf, Familie und politisches En-
gagement
 
Um auch Eltern die Teilnahme an Sitzungen in Abtei-
lung, Kreis oder Land zu ermöglichen, soll grundsätz-
lich Kinderbetreuung für Kreisdelegiertenversammlun-
gen und Landesparteitage angeboten werden. Über ei-
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ne eventuelle Erstattung von Babysitterkosten kann auf
der jeweiligen Ebene entschieden werden.
 
Die Kommission empfiehlt den Gremien, ihre Termine
langfristig zu planen, Fum den Mitgliedern die Teilnah-
me zu erleichtern. Dabei können Gremien auch über al-
ternierende Zeiten für den Sitzungsbeginn entscheiden.
(Antrag 19/ii/2017)
 
Sitzungen sollen transparent und im zeitlichen Verlauf
realistisch geplant und die Planung transparent kom-
muniziertwerden.Dabei kanndas Sitzungsende imVor-
hinein festgelegt werden und sollte dann eingehalten
werden. (Antrag 19/ii/2017)
 
Ihre Sitzungen sollen in der Regel nicht länger als zwei
Stunden dauern. Abteilungen und Arbeitsgemeinschaf-
ten sollenmindestensalle achtWochenparteiöffentlich
tagen. (Antrag 18/II/2017)
 
Quotierte Redelisten sollen auf allen Ebenen der Berli-
ner SPD eingehalten werden.
 
Ein „Funktionssharing“ – die Besetzung einer Funktion
mit zwei Genoss*innen, die sich die Arbeit teilen –muss
zunächst rechtlich geprüft werden.
 
Zur Unterstützung der Organisation und Struktur von
Sitzungen erstellt der Landesverband einen empfehlen-
den Leitfaden. Einen „Verhaltenskodex“ lehnt die Kom-
mission ab.
 
3. Mitgliederbeteiligung
 
Die SPD muss interessant bleiben und Ort der politi-
schen Willensbildung sein, unter anderem mit der Er-
arbeitung neuer interessanter Veranstaltungsformate
wie Zukunftswerkstätten oder Programmforen undmit
mehr digitalen Möglichkeiten der Beteiligung. (Antrag
05/II/2017)
 
Intransparente Verfahren bei der Aufstellung von Kan-
didierenden, aber auch bei der Erarbeitung von Papie-
ren oder Programmen, sind hingegen geeignet, Mitglie-
der zu demotivieren. Deshalbwird die SPD Berlin darauf
achten, dass die Verfahren zur Aufstellung von Kandi-
dat*innen durchsichtig und fair gestaltet werden.
 
Die Kommission hat sich für erweiterte Beteiligungs-
instrumente ausgesprochen, dies allerdings grundsätz-
lich an die Möglichkeit der elektronischen Umsetzung
gekoppelt – schon um die zusätzlichen Kosten in Gren-
zen zu halten und die Kampagnenfähigkeit der SPD
nicht zu gefährden.
 
Dies vorausgesetzt, empfiehlt die Kommission, künf-
tig die Kanzler*innen-Kandidatur, die Spitzenkandida-
tur für die Abgeordnetenhauswahl sowie und/oder die
Kandidatur für das Amt des/der Regierende/r Bürger-
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meister*in obligatorisch per Mitgliederentscheid zu er-
mitteln – wennmehr als eine Bewerbung vorliegt.
 
Außerdem sollen vor Abschluss von Koalitionsverträ-
gen auf Bundes- und Landesebene immer die Mitglie-
der über das geplante Regierungsbündnis entscheiden.
(Antrag 11/II/2017)
 
Anders sieht es die Kommission bei Spitzenfunktionen
der Partei. Weder beim Parteivorsitz noch bei der/dem
Generalsekretär*in  oder den Direktkandidaturen für
die Parlamente auf Bundes-, Landes- oder Europaebe-
ne sollen obligatorische Mitgliederbefragungen einge-
führt werden.
 
Der Vorschlag, durch eine Statutenänderung die
Kandidat*innen-Aufstellung für öffentliche Ämter
durch eine Wahlkreisvollversammlung zu ermöglichen,
wurde abgelehnt.
 
Zur Durchsetzung eines Mitgliederentscheids spricht
sich die Kommission für ein Quorum von zwei Fünftel
der Unterbezirke auf der Bundesebene und ein Drittel
der Kreisvorstände auf der Landesebene.
 
Die Kommission empfiehlt mehrheitlich, das Quorum
für ein Mitgliederbegehren von zehn auf fünf Prozent
der Mitgliedschaft abzusenken. (Antrag 12/II/2017)
 
Die jeweiligen Vorstände sollen künftig verpflichtet
werden, die Anliegen bei Mitgliederbegehren oder die
Abstimmungsalternativen bei Mitgliederentscheiden
inder Partei bekannt zumachen,möglichst elektronisch
oder auf den üblichen innerparteilichen Informations-
kanälen und ohne zusätzliche Kosten zu verursachen.
Dabei soll stets die Chancengleichheit gewahrt werden.
Die Unterschriften werden in den Geschäftsstellen ge-
sammelt.
 
Die Kreise werden zur Durchführung von eigenen elek-
tronischen Mitgliederumfragen ermutigt und unter-
stützt.
 
Zugleich spricht sich die Kommission gegen die Einfüh-
rung plebiszitärer Elemente aus. So sollen die Vorstän-
de nicht verpflichtet werden, die Mitglieder regelmäßig
und von sich aus vor wichtigen inhaltlichen Entschei-
dungen zubefragenoder die politischeMeinungder Ba-
sis zu erkunden. (siehe auch Antrag 13/I/2018)
 
4. Kampagnen
 
Dreh- und Angelpunkt jeder Kampagnenfähigkeit ist
das Ehrenamt, die Mund- zu Mund-Propaganda, die
Überzeugungsarbeit in der Familie, am Arbeitsplatz,
in der Freizeit. Dazu gehört allerdings auch eine mit-
reißende Politik, über die man spricht.
Der SPD Landesverband Berlin hat mit einer steigenden
Mitgliederzahl und einem geringeren Durchschnittsal-
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ter der Mitglieder als im Bundesschnitt gute Voraus-
setzungen, erfolgreich KampagnenundWahlkämpfe zu
bestehen.
 
a. Starke SPD in der ganzen Stadt
 
Die Kommission war sich einig, dass in Berlin keine
weißen Flecken entstehen dürfen, auf denen die SPD
nicht präsent ist.
 
So ist die Unterstützung strukturell schwacher Stadt-
gebiete beispielsweise in den ehemaligen Ostbezirken
notwendig. Ohne eine Verbesserung der Ergebnisse im
Osten und Südosten der Stadt verlieren wir unsere
Mehrheitsfähigkeit. (Antrag 05/II/2017).
 
In einer Projektgruppe können rechtzeitig vor der Wahl
2021 inhaltliche, programmatische sowie strategische
Lösungsansätze erarbeitet werden. (Antrag 06/II/2017)
 
Der Landesvorstand benennt eine*n Beauftragte*n für
strukturschwache Kreise, damit die Thematik im Lan-
desvorstand auch gebündelt präsent bleibt und mit Ar-
beitsaufträgen versehen werden kann.
Eine*n Beauftragte*n für die Wahlkampfkoordinierung
in den östlichen Bezirken lehnt die Kommission ab.
 
Die Forderung, bei der Aufstellung der Landesliste für
die nächste Bundestagswahl die Wahlkreise Marzahn-
Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Lichtenberg mit ei-
nem festen Platz bis Platz 6 auf der Landesliste zu be-
rücksichtigen, fand keine Mehrheit. (Antrag 07/II/2017)
 
Die Kommission stimmte ferner mit breiter Mehrheit
dagegen, dass bei der Aufstellung von Listen mindes-
tens einDrittel der aussichtsreichenPlätze anneueKan-
didat*innen vergeben werden sollen, die vorher noch
kein Mandat hatten (Antrag 14/II/2017).
 
b. Präsenz
 
Die SPD muss wahrgenommen und möglichst das gan-
ze Jahr über in der Stadt sichtbar sein.
Rote Busse können vor allem dort eingesetzt werden,
wo ansonsten kaum noch Aktivitäten stattfinden. Die
Rote-Busse-Teams werden entsprechend geschult.
Das BeTeamwird verstetigt.
 
Es wird ein Personalpool – die „Solidargruppe“ – von
Freiwilligen eingerichtet, der über den eigenen Vertei-
ler erreichbar ist. Ziel ist dieUnterstützung bei Aktionen
und Veranstaltungen auch außerhalb der Wahlkampf-
zeit.
 
Spitzenkandidat*innen undMandatsträger*innen, aber
auch der gewählte Landesvorstand der SPD Berlin, wer-
den dazu verpflichtet, sich solidarisch und proaktiv –
auch außerhalb von Wahlkampfzeiten – in struktur-
schwachen Kreisen und Abteilungen verstärkt Präsenz
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zu zeigen.
 
Darüber hinaus schafft der Landesverband Equipment
an, (siehe auch Antrag 05/II/2017) das die Abteilungen
zum Selbstkostenpreis ausleihen können. Damit wer-
den sie unabhängig von teuren Fremd-Anbietern.
 
Die Kommission regt zwei bis drei thematische Mini-
Kampagnen des Landesverbandes in Zusammenarbeit
mit Kreisen zu wichtigen, die Stadt bewegenden The-
men an. Das Kurt-Schumacher-Haus und die zwölf
Kreisbüros dienen als gut vernetzte Dienstleister für die
Ehrenamtlichen.
 
Veranstaltungen mit Partnern in den Kiezen haben
sich darüber hinaus bewährt. Vergleichsweise günstige
Postkartenkampagnen (kommerzielle Kneipendisplays)
unterstützen die Wahrnehmung der SPD über das gan-
ze Jahr.
 
Die enge Bindung der SPD an die Gewerkschaften wird
verstärkt. So wird die Arbeit des Gewerkschaftspoliti-
schen Beirats intensiviert.
Es wird eine jährliche Konferenz mit Betriebs- und Per-
sonalräten organisiert. (Antrag 04/I/2018)
 
5. Wahlkampf
 
Der Parteivorstand und der Landesvorstand sollen Ent-
würfe für Wahlprogramme mindestens sechs Monate
vor dem jeweiligen Parteitag beschließen und zur De-
batte in die Partei geben. (Antrag 14/I/2018)
 
Um die Wahlkämpfer besser zu unterstützen, ist sich
die Kommission einig, dass die Abteilungen diewesent-
lichen Materialien des Wahlkampfes drei Monate vor
demWahltermin erhalten sollen.
 
Bei Give-Aways beschränkt sich der Landesverband auf
wenige klassische Produkte und stellt den Wahlkämp-
fenden rechtzeitig Prototypen vor. Materialschlachten
und „Last-Minute-Schnellschüsse“ soll es möglichst
nicht mehr geben.
 
Bei derGroßflächenwerbungkannzugunstenvon regio-
nalisierten Kampagnen und persönlichem Wahlkampf
gespart werden.
Ferner sollen größere und kleinere Abteilungen des Lan-
desverbands ermutigt werden, Huckepack-Teams zu
bilden, um gemeinsame Aktivitäten zu organisieren
und sich gegenseitig zu unterstützen.
 
Da auf Sommer- und Familienfesten auch viele Nicht-
mitglieder angesprochen und Kontakte geknüpft wer-
den können, entwickelt der Landesverband eine Hand-
reichung für die Abteilungen mit gebündeltem Know-
How für die Organisation solcher Feste. Dabei soll es
auch um die Genehmigungsverfahren gehen.
In einem Leitfaden werden die Abteilungen außerdem
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über die Möglichkeiten analoger oder digitaler Wer-
bung für ihre Veranstaltungen informiert.
 
6. Landesparteitage
 
Die Berliner SPD ist und bleibt eine Programm- undMit-
gliederpartei. Zu jedem Parteitag liegen aus allen Glie-
derungen Anträge vor. Es hat sich bewährt, diese Anträ-
ge auf zwei Landesparteitagen im Jahr zu beraten.
 
Mit dem stets aktuell gehaltenen Online-System kön-
nen dieMitglieder, aber auch Interessierte und die Pres-
se jederzeit erkennen, welche Anträge gestellt wurden
und wie darüber abgestimmt wurde. Es sollte geprüft
werden, ob die Online-Begleitung des Parteitags noch
ausgebaut werden kann.
 
Ausdrücklich erkennt die Kommission die Leistung der
Mitarbeiter*innen des Kurt-Schumacher-Hauses an, die
die Landesparteitage professionell vorbereiten und für
einen reibungslosen, satzungsgemäßen Ablauf sorgen.
 
a. Tagesordnung
 
Kritik gibt es allerdings beispielsweise an der Tagesord-
nung, die oft mit langen Reden, Grußworten und For-
malien überfrachtet ist. Die Kommission plädiert dafür,
spätestens nach vier Stunden mit der Antragsberatung
zu beginnen.
 
Der Vorschlag, Grußworte auf eine Stunde zu beschrän-
ken und zwei Drittel des Parteitags für die Antragsbera-
tung zu reservieren (bei Wahlen ein Drittel), fand keine
Mehrheit. (Antrag 07/I/2018).
 
Die Delegierten sollen die Möglichkeit erhalten, selbst
über die Reihenfolge der Beratung der Antragsblöcke
zu entscheiden.  Dies soll nicht der Antragskommission
überlassen werden.
 
Statutenändernde Anträge werden am Anfang der Par-
teitage behandelt. (Antrag 07/I/2018)
Für den Vorschlag, zeitgleich mit der Einberufung des
Parteitags thematische Schwerpunkte zu veröffentli-
chen, gab es eine Mehrheit. (Anträge 07/I/2018 sowie
11/I/2018)
 
b. Delegierte
 
Delegierte werden in den Abteilungen, auf KDVen oder
auf dem Landesparteitag für die jeweils nächsthöhere
Ebenenominiert und/oder gewählt. DieArbeitsgemein-
schaften sollen keine eigenenDelegierten für dieKDVen
und den Landesparteitag erhalten.
 
Keine Zustimmung gab es in der Kommission für den
Vorschlag, jeweils 25 Prozent einer Parteitagsdelegati-
on neu zu bestimmen, wobei die ausgeschiedenen De-
legationsmitglieder beim nächsten Mal wieder kandie-
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ren können. (Antrag 15/II/2017)
 
Daneben stimmte die Kommission für den Antrag, in
§15* des Organisationsstatuts der SPD Berlin auch die
Berliner Abgeordneten des Europaparlaments, die SPD-
Mitglieder der Bezirksämter sowie die Berliner Mitglie-
der derBundesregierungzuberatendenDelegiertendes
Landesparteitags sowie den jeweiligen Kreisdelegier-
tenversammlungen aufzunehmen. (Antrag 02/I/2018)
 
Auf Bundesparteitagen sollen die Mitglieder der Bun-
desregierung mit beratender Stimme teilnehmen.
Dass Mandatsträger*innen grundsätzlich nicht Dele-
giertemit Stimmrecht auf Landes- und Bundesparteita-
gen sein können, fand keine Mehrheit.
(Anträge 02/I/2018, 03.1/I/2018, 05/I/2018, 06/I/2018
aus Pankow)
 
Die Kommission empfiehlt, dass Mandatsträger*innen
grundsätzlich nicht Delegierte mit Stimmrecht auf
Landes- und Bundesparteitagen sein sollten.
 
c. Rederecht
 
Eine Ausweitung des Rederechts auf dem Landespartei-
tag für alle Mitglieder wird abgelehnt. Das gilt auch für
die KDVen.
 
Der Vorschlag, Delegierte, die noch nicht das Wort hat-
ten, vor denen auf die Redeliste in der Debatte zu neh-
men, die bereits gesprochen haben, wurde abgelehnt.
(Antrag 09/I/2018)
 
d. Anträge
 
Die Kommission appelliert an die Antragsteller*innen,
ihre Forderungen und die Begründung in den Anträgen
klarer zu trennen und den Antragswillen voran zu stel-
len.
 
Alle Antragsteller*innen sollen die Antragsfrist einhal-
ten, das gilt auch für Leitanträge.
 
e. Antragskommission
 
Die Anträge werden auch künftig von einer Antrags-
kommission vorstrukturiert und beraten.
Außerdem sollen sie mit einem Votum versehen wer-
den.
 
Der Parteitag soll über dieses Votum abstimmen,
und nicht über den Antragstext. (siehe auch Antrag
08/I/2018)
 
Das Antragsbuch soll künftig ohne die Empfehlungen
der Antragskommission versendet werden. (siehe auch
Antrag 08/I/2018)
 
Für die Delegiertenversammlungen der Kreise und
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Arbeitsgemeinschaften sowie den Landesparteitag
werden Antragsunterlagen elektronisch zur Verfügung
gestellt. Delegierte, Ersatzdelegierte und Teilneh-
mer*innen erhalten gedruckte Antragsunterlagen,
wenn sie dies wünschen. Hierfür erfolgt vor der ersten
Sitzung der jeweiligen Wahlperiode eine Abfrage.
(Antrag 10/I/2018).
 
Die organisationspolitische Kommission lehnt die vor-
geschlagene Begrenzung der Mitgliedschaft in der An-
tragskommission ab.
 
Auch ein entsprechender Appell an die Kreise, ihre Ver-
treter*innen nur zeitlich befristet in die Antragskom-
mission zu entsenden, fand keine Mehrheit.
 
f. Konsensliste
 
Die Kommission ist dafür, die Konsensliste abzuschaf-
fen, und stattdessen jeden Antrag oder Antragsblock
aufzurufen, zu beraten und abzustimmen, damit wich-
tige Themen in jedem Fall aufgerufenwerden und nicht
in der Gesamtabstimmung über die Konsensliste unter-
gehen.
 
Der Parteitag soll im Fall der Zusammenfassung vonAn-
trägen durch die Antragskommission über das Votum
der Antragskommission abstimmen. Im Falle, dass die
Anträge in der Formdes Antragstellers zur Abstimmung
gestellt werden, wird über den Antrag (und nicht das
Votum der Antragskommission) abgestimmt.
 
Damit auch Gäste, Presse und vor allem die Delegier-
ten der Antragsdebatte besser folgen können, könnten
die Anträge auf den Leinwänden abgebildet werden.
Außerdem kann auf den Bildschirmen auch der Name
der jeweiligen Redner*innen abgebildet werden.
 
7. Landesvorstand
 
Forderungen nach einer breiten personellen Aufstel-
lung der Partei werden in der Kommission nur grund-
sätzlich geteilt.
Der Vorschlag, dass der Geschäftsführende Landesvor-
stand nicht fast vollständig aus Mandatsträger*innen
besteht, sondern die Vielfalt der Partei (Frauen/Männer,
Jüngere und Ältere, Genoss*innen mit unterschiedli-
chen Lebenshintergründen) abbilden sollte, wurde ab-
gelehnt. (Antrag 05/II/2017)
 
Dass Jusos verpflichtend in allen geschäftsführenden
Vorständen berücksichtigt werden müssen, fand in der
Kommission keine Mehrheit. (Antrag 14/II/2017, ergän-
zend: Jugendquote von 25 Prozent und jeder fünfte Lis-
tenplatz: Antrag 17/II/2017)
 
8. Verbesserte Abstimmung Bezirke/Land/Bund
 
Um politisch besser wirken und als Partei erkennbar
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zu sein, ist ein gutes Zusammenspiel der unterschied-
lichen politischen Ebenen notwendig. Dazumüssenwir
den Informationsaustausch und die Abstimmung über
inhaltliche Themen zwischen den Gremien auf allen
Ebenen verbessern.
 
Zunächst ist eine Bestandsaufnahme nötig: Eine Über-
sicht über die wechselseitige Gremienteilnahme von
Mandatsträger*innen und Ehrenamtlichen soll erstellt
werden.
 
Vor allem eine gemeinsame Kommunikation von
Bundes-, Landes- und Kommunalebene kann die Posi-
tion der Partei in der Öffentlichkeit sichtbar machen.
Dazu muss die Verbindlichkeit von Absprachen verbes-
sert sowie die Aufmerksamkeit für Themen konsequent
und Ebenen übergreifend erhöht werden.
 
Leitanträge für Landesparteitage können gemeinsam
erarbeitet werden. In den Gremien sollen regelmäßige
Berichte abgegeben werden.
 
Das Format eines Jour fix, das im Sommer gemeinsam
mit dem Senat, Fraktionsvorstand, GLV stattfindet, soll-
te auch zwei Mal auch im laufenden Jahr einberufen
werden. Optional kann ein Tagesseminar organisiert
werden, um eine gemeinsame Strategie zu planen.
 
Angeregt wird ferner, dass sich die Landesgruppe ein
bis zwei Mal im Jahr mit den Fraktionsvorsitzenden der
BVVen und des Abgeordnetenhauses zu einer Koordi-
nierungsrunde trifft. Auf einem jährlichen Treffen mit
der/dem Vorsitzenden der Bundestagsfraktion können
grundsätzliche Absprachen getroffen werden.
 
Eine Landesvorstandsklausur mit den BVV-
Fraktionsvorsitzenden soll den Tagesordnungspunkt
„Zusammenarbeit Bund, Länder, Bezirke“ aufrufen.
Wichtig ist, dass auch die SGK ihre Vorschläge darüber
einbringt, wie die Vernetzung zwischen Bezirken, Land
und Bund vorangetrieben werden kann.
 
Angeregt wird, dass die/der Vorsitzende der AG Frakti-
onsvorsitzende einmal im Quartal im Landesvorstand
Bericht erstattet. Der Austausch vonAnträgen zwischen
den BVV-Fraktionen soll institutionalisiert werden.
 
Zur Verbesserung der gegenseitigen Information kann
auch eine monatliche Übersicht dienen, in der die Ak-
tivitäten den jeweiligen Gliederungen zugeordnet wer-
den und die den Kreisvorständen zur Verfügung gestellt
werden sollte.
 
Es wird eine Koordinierungsstelle geschaffen, die ggf. in
einem zweiten Schritt zu einer strategischen Planungs-
stelle ausgebaut wird. Dort sollen Planungsstände von
Vorhaben (Gesetze, Anträge etc.) zusammen geführt
werden, um eine verbesserte Kooperation zu ermögli-
chen (Schaltstelle). Außerdem sollten weitere Gremien
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(z. B. AG Fraktionsvorsitzende) eingebunden werden.
 
Ziel ist es daneben, die Präsenz der Senatsmitglie-
der, Abgeordneten und Bezirksverordneten in den
Wahlkreisen zu erhöhen. Die Mandatsträger*innen in
den Bezirken sollten mehr Einladungen erhalten, eine
Mandatsträger*innen-Listemit Angaben über Themen-
gebiete oder Qualifikationen wird erstellt.
 
Zur Verbesserung der gegenseitigen Information regt
die Kommission an, die Tagesordnungen und Anträge
der BVV-Fraktionen, Fraktion imAH, des Landesvorstan-
des oder auch der Kreisvorstände gegenseitig zur Verfü-
gung zu stellen.
 
Die Geschäftsführer*innen tauschen sich ggf. durchwö-
chentliche Telefonkonferenzen untereinander aus.
 
Die Kommission regt die Erstellung eines Online-
Pools/Datenbank für Gliederungen an, in demunter an-
deremReferent*innen zu einzelnen Themenaufgenom-
men werden, auf die Parteigremien zurückgreifen kön-
nen.
 
9. Arbeitsgemeinschaften und Fachausschüsse
 
Arbeitsgemeinschaften repräsentieren die Vielfalt der
Mitgliedschaft und bieten gerade neuen Mitgliedern
die Möglichkeit, sich inhaltlich einzubringen, Verant-
wortung zu übernehmen und die Positionen der Partei
in den ihnen nahestehenden gesellschaftlichen Grup-
pen zu vertreten.
 
Die Kommission schlägt vor, alle Mitglieder ein-
mal im Jahr mit der Informationen „Wo-kannst-du-
mitmachen“ digital zu den Arbeitsgemeinschaften
einzuladen.
 
Die Neumitgliedertreffen werden auch in Absprache
mit den Arbeitsgemeinschaften organisiert. Die Ar-
beitsgemeinschaften erhalten dort die Möglichkeit, die
Neumitglieder gezielt über ihre Arbeit zu informieren
und auf gemeinsame Interessen und Vorhaben hinzu-
weisen.
 
Mitglieder sollen grundsätzlich die Möglichkeit haben,
wohnortnah Sitzungen der Arbeitsgemeinschaften zu
besuchen. Wo dies nicht möglich ist, wollen künftig
bezirksübergreifende Kooperationen gefördert und AG-
Strukturen gegründet werden.
 
Die Arbeitsgemeinschaften müssen eigene
Neumitglieder-Beauftragte auf Landesebene be-
nennen, auf Kreisebene gilt die Soll-Regelung.
 
Der Vorschlag der Jusos, ein automatisiertes Verfah-
ren für die Mitgliedsbewegung bei „Nur-Jusos“ zu ent-
wickeln, fand eine Mehrheit. (Anträge 17/I/2018 und
18/I/2018)
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Auf Zustimmung stieß der Vorschlag, alle Fachaus-
schüsse und Arbeitskreise für alle Mitglieder zu öffnen,
mehr Transparenz zu schaffenundüber die Arbeit regel-
mäßig zu informieren. (Antrag 19/I/2018)
 
Der Dienstagsbrief soll künftig für Mitglieder mit Be-
einträchtigungen umgebaut und in einer barrierear-
men Version zur Verfügung gestellt werden. (Antrag
20/I/2018)
 
10. Hauptamtliche
 
Die Forderung, zusätzliches hauptamtliches Personal
auf Landes- oder Kreisebene zur Unterstützung der Ar-
beitsgemeinschaften einzustellen, wurde hingegenmit
großer Mehrheit abgelehnt. (Jusos siehe auch Antrag
21/I/2018)
 
Keine Zustimmung fand die Idee, beim Landesverband
die Stelle eines/einer Engagementbeauftragten als zen-
trale Anlaufstelle für Mitglieder zu schaffen.
Um in unseren Parteistrukturen und -prozessen mögli-
che Engagement-Hemmnisse für eine Vielfalt an Men-
schen abzubauen, wird das Projekt Interkulturelle Kom-
petenzen (IKÖ) weitergeführt. (Antrag 22/II/2017).
 
Alle hauptamtlichen Stellen auf Kreis-, Landes- oder
Bundesebene sollen zudem künftig verpflichtend
parteiöffentlich ausgeschrieben werden. (Antrag
23/II/2017)
 
11. Digitales
 
(siehe Antrag 15/I/2018 der Jusos)
Mit der Absicht, Partizipationsformen zu erwei-
tern und damit die Vereinbarkeit von ehrenamtli-
chem Engagement, Familie und Beruf zu erleichtern,
müssen traditionelle Mitmach-Formate um Online-
Mitmachmöglichkeiten ergänzt werden.
 
Zur Arbeitserleichterung sieht die Kommission die Ein-
führung neuer Projektmanagement- und Kommunika-
tionstools sowie einer parteiinternen Online-Plattform
vor.
 
Es soll geprüft werden, wie allen Mitgliedern alle be-
kannten relevanten Informationen parteiintern zur Ver-
fügung gestellt werden kann.
Ziel ist es, ein zentrales Wissens- und Informationsma-
nagement für den Landesverband zu haben.
 
Zudem wird der Beschluss des Bundesparteitages 2017,
bis zumFrühjahr 2019 eine SPD-Appbereitzustellen, un-
terstützt. Diese muss durch ihr Nutzererlebnis und ei-
nen praktischen Mehrwert überzeugen.
 
Als Möglichkeit der digitalen Beteiligung auf Bundes-
ebene wird bis spätestens 2019 eine begrenzte Anzahl
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von Online-organisierten Themenforen geöffnet wer-
den. Diese Beteiligungsform soll jeweils zeitlich be-
grenzt und zu aktuellen Themen erfolgen.
Ergänzend sollte der Landesvorstand Themenforen zu
Themen eröffnen, die auf Bundesebene nicht existent
oder landesspezifisch sind. (Antrag 12/I/2018)
 
Auf Bundesebene soll einOnline-Ideenmanagement als
Infoportal eingeführt werden, welches auf Landesebe-
ne genutzt werden soll. (Antrag 21/II/2017)
 
Die traditionellen Weiterbildungsmöglichkeiten der
Partei sind durch elektronische Fortbildungsmöglich-
keiten zu ergänzen.
 
Eswird denGliederungen technisch ermöglicht, eine di-
gitale Beteiligung an Sitzungen und Veranstaltungen
anzubieten. Ob diese tatsächlich angeboten wird, ist
den Gliederungen überlassen.
 
Es soll geprüft werden, ob die Online-Begleitung des
Landesparteitags ausgeweitet werden kann.
 
Folgende Prüfaufträge wurden verabredet:
• Geschlossene Video- und Telefonkonferenzen – An-
gebote durch den Parteivorstand/Landesverband

• Schaffung von technischen Möglichkeiten und
Werbung für deren Nutzung

• „digitale, orts- und uhrzeitenunabhängige Beteili-
gungsformen ermöglichen

• SPDdoc-Online zur Erarbeitung von Papieren, An-
trägen etc., aber auch zum Abruf von bereits vor-
handenen Papieren (bspw. Protokollen)

• Abteilungssitzung transparenter und offener ge-
stalten, ggf. unterstützt durch Videokonferenzen
oder Telefonkonferenzen

• Fortbildungsmöglichkeiten auch online schaffen
(Webinar)

 

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Antrag 01-ÄA/II/2018

Der Landesparteitag möge beschließen:

Änderungsanträge zum Antrag 01/II/2018
ÄA01 zum Antrag 01/II/2018 | KDV Friedrichshain-
Kreuzberg
Auf Seite 5 werden die Zeilen 18-21 wie folgt ersetzt:
Durch eine Statutenänderung soll die Kandidat*innen-
Aufstellung für öffentliche Ämter durch eineWahlkreis-
vollversammlung ermöglicht werden.“
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA02 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Seite 5, Zeile 53: Ergänzung „sozialer Klasse“.“
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA03 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 12, Zeile 33 Ergänze „mit Ausnahme von Wahlpar-
teitagen“.“
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA04 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 12, Zeile 40 Ersetze „sollen“ in „müssen“. “
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA05 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 13, Zeile 3 – 36
Diesem Vorschlag ist zuzustimmen qualifizierte Erst-
redner*innenliste und öffentliche Redner*innenliste.“
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA06 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 13, Zeile 45 Ersetze „sollen“ durch „müssen““
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA07 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 13, Zeile 55 – 57 Ändern in „Parteitag soll über den
Antragstext abstimmen und nicht über Vortum““
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA08 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 14, Zeile 2 Ergänzung „die Voten der Antragskom-
mission werden der Delegation in einer gesonderten
Anlage beigefügt“.“
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA09 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 14, Zeile 38 Änderung „können“ in „müssen“.“
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA10 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 14, Zeile 52 – 53 Streichung der Ablehnung und
stattdessen Zustimmung zum Vorschlag.“ 
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
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ÄA11 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 17, Zeile 9 Ergänzung „Die SatzungsgemäßenQuo-
tenvorgaben gelten auch für die Fachausschüsse“.“ 
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA12 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 17, Zeile 53 Änderung „kann“ in „können“.“
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA13 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 7, Zeile 3 – 9: Streichung von Zeilen 3 bis 9.“
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA14 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 9, Zeile 1 – 6: Streichung der Zeilen 1 bis 6.“
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA15 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 9, Zeile 8 Änderung „sollen“ in „können“.“
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA16 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 9, Zeile 9 Streichung von „immer“.“
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA17 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 9, Zeile 13- 18 Streichung der Zeilen 13 bis 18.“
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA18 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 10, Zeile 26 Änderung Kreise“ in „Gliederungen““
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA19 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 11, Zeile 11 Einfügen:WV 05/II/17 Seite 53 Zeile 10 –
14.“
Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
 
---
 
ÄA20 zum Antrag 01/II/2018 | Kreis Pankow
Seite 11, Zeile 32 Einfügen „Die Erfahrungen aus den
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Antrag 03/II/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Änderung des Organisationsstatus der SPD zur besse-
ren Durchsetzung der Geschlechterquote
Wir fordern den Bundesparteitag der SPD auf, den §23
des SPD Organisationsstatus zur Zusammensetzung
des Parteivorstands in Absatz f, Satz 1 wie folgt zu än-
dern:
 
„Die Zahl der Mitglieder des Parteivorstandes darf ins-
gesamt nicht mehr als 25 betragen. Unter den in Ein-
zelwahl zu wählenden Mitgliedern sowie unter den Mit-
gliedern des Parteivorstandes insgesamtmüssenMänner
und Frauen mindestens zu 40 % vertreten sein. Die Ge-
schlechterquote soll auch bei der Wahl der Stellvertreter
/ -innen Berücksichtigung finden.“
 

Begründung
Der bisherige Absatz lautet im Organisationsstatut
lautet:
Die Zahl der Mitglieder des Parteivorstandes darf insge-
samt nicht mehr als 45 betragen. Unter den in Einzel-
wahl zu wählenden Mitgliedern sollen, unter den Mit-
gliedern des Parteivorstandes insgesamtmüssenMänner
und Frauen mindestens zu 40 % vertreten sein. Die Ge-
schlechterquote soll auch bei der Wahl der Stellvertreter
/ -innen Berücksichtigung finden.
Laut Organisationsstatut sind zehn Personen automa-
tisch Mitglieder des Parteivorstandes (Vorsitz, sechs
StellvertreterInnen, GeneralsekretärIn, Schatzmeiste-
rIn, VerantwortlicheR für die EU). Die weitere Anzahl
legt der Bundesparteitag fest.
Diese zehn Personen, die die Partei führen müssen zu-
dem nicht quotiert sein, es ist lediglich eine „Soll“-
Vorschrift gewählt wurden. Die verbindliche Geschlech-
terquote von 40% gilt nur für den gesamten Parteivor-
stand, d.h. die zehn in Einzelwahl zuwählendenMitglie-
der und die weiteren Mitglieder des Parteivorstands.
Mit dieser Regel ist die Durchsetzung der Geschlech-
tequote für die Parteispitze weit weniger verbindlich
als für andere geschäftsführenden Vorstände der Par-
tei (auf Landes-, Kreis-, Bezirk- oder Ortsvereinsebene),
die alle einen quotierten Vorstand wählenmüssen (sie-
he §11, (2) des Organisationsstatus). Es ist nicht einseh-
bar, warum ausgerechnet die Parteispitze, die die Partei
sichtbar nach außen vertritt, nicht an die Regel gebun-
den sein soll, verantwortungsvolle Positionen mit Frau-
en zu besetzen.

Überweisung an: Statutenkommission (K)
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Da 2017 genau dieses Problem auftrat, nämlich sehr vie-
le Männer, aber weit weniger Frauen kandidierten und
die männlichen Kandidaten als „gesetzt“ galten, wäre
die 40%-Quote bei der Wahl des Parteivorstands unter-
schritten worden. Die „Lösung“ war die Erhöhung der
Zahl des Parteivorstands auf nun 45 Mitglieder.
Gremien personell aufzustocken, umüberhaupt die Ge-
schlechterquote einhalten zu können, ist kontraproduk-
tiv und zeigt nochmals mehr die männlich dominierte
Politik der Parteiführung.
Parteivorstandssitzungen mit 45 gewählten Mitglie-
dern sowie zahlreichen Mitarbeiter*innen aus dem
Willy-Brandt-Haus, der Bundestagsfraktion, den Minis-
terien usw. erschweren die Arbeit, sind kommunikativ
nicht mehr leistbar und finanziell nicht zu vertreten.
Deshalb soll die Gesamtzahl des Vorstands auf 25 redu-
ziert werden.
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Antrag 03.Ä1/II/2018
Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:

Änderungsantrag zum Antrag 03/II/2018
Streichung des Satzes „Die Zahl der Mitglieder des
Parteivorstandes darf nicht mehr als 25 betragen“.

Überweisung an: Statutenkommission (K)
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Antrag 05/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Rechtfertigung von nicht-quotierten Delegationen auf
dem LPT
Delegationen, die bei Landesparteitagen der SPD Berlin
nicht quotiert erscheinen, mögen dies öffentlich durch
die Delegationsleitung im Plenum begründen.
Die Rechtfertigung dient zur Sensibilisierung des The-
mas sowie zur Feststellung von strukturellen Proble-
men, z.B. die Terminierung und Dauer von Parteitagen,
den Bedarf an Kinderbetreuung oder die nicht quotierte
Wahl einer Delegation auf Kreisebene.
Die SPD Berlin ist aufgefordert, darauf zu achten, dass
nicht die persönlichen Gründe der Mitglieder aufge-
führt werden und keine Bloßstellung stattfindet. Es
bedarf keiner öffentlichen Entschuldigung für private
und berufliche Verpflichtungen.

Begründung
Instrumente zur Gleichstellung und Beteiligung von
Männern und Frauen in der SPD können nur dann
wirken, wenn sie konsequent durchgesetzt werden.
Dazu zählt auch die Durchsetzung der Quote bei
Parteitagen. Auch wenn der Anteil von Frauen in der
Mitgliedschaft der SPD Berlin immer noch zu niedrig ist,

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)
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entspricht eine stärkere Beteiligung und Einbringung
von besonders von Frauen sowohl den Zielen, als auch
den Interessen unserer Partei.
Den Delegationsleitungen obliegt es, zu erklären war-
um es ihnen nicht gelungen ist eine quotierte Delegati-
on aufzustellen. Somit werden Defizite beim Erreichen
der Quotierung und in den angewendeten Mitteln auf-
gezeigt. Dabei soll geklärtwerden, obesumeineeinma-
ligeNicht-Quotierunghandelt oder umein strukturelles
Problem. Auch soll die Delegation ansprechen welche
Probleme es gibt und welche Hilfestellungen und Lö-
sungsansätze sie benötigen, umzukünftig für eineQuo-
tierung zu sorgen.
Zusätzlich sollen auch quotierte Delegationen dieMög-
lichkeit erhalten, Anmerkungen zu den Abläufen und
der Struktur der Landesparteitage einzureichen.
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Antrag 06/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Quotierte Redelisten auf Parteitagen
Die Redelisten auf Parteitagen soll nach folgendem
Verfahren erstellt werden: Getrennt nach Genossin-
nen* und Genossen* werden dieWortmeldungen in der
Reihenfolge ihrer Abgabe notiert. DasWort erhält dann
jeweils im Wechsel ein Genosse* und eine Genossin*
bzw. umgekehrt (Reißverschlussprinzip) nach dem
Prinzip der Erstredner*innenliste. Zur Redeliste zählt
bereits die Einbringung des Antrages. Die Redelistewird
geschlossen, wenn die Quote nicht mehr eingehalten
werden kann. Die Redeliste kann per Geschäftsord-
nungsantrag (der durch das Plenum gestellt wird)
für jeweils drei weitere Personen eines Geschlechts
geöffnet werden.

Begründung
Instrumente zur Gleichstellung und Beteiligung von
Männern und Frauen in der SPD können nur dann wir-
ken, wenn sie konsequent durchgesetzt werden. Auch
wenn der Anteil von Frauen in der Mitgliedschaft der
SPD Berlin immer noch zu niedrig ist, entspricht eine
stärkere Beteiligung und Einbringung von besonders
von Frauen sowohl den Zielen, als auch den Interessen
unserer Partei.
Um eine gleichberechtigte Debatte zu ermöglichen soll
sichergestellt werden, dass Redelisten konsequent quo-
tiert werden.
Dieses Verfahren hat sich sowohl in Arbeitsgemein-
schaften wie bei den Jusos, als auch in einigen Kreisen,
wie etwa der SPDMitte bewährt.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)
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Antrag 07/II/2018
KDV Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:

Gendergerechte Sprache auf Landesparteitagen der
SPD
Wir fordern den SPD Landesvorstand Berlin auf, die
Präsidiumsmitglieder des Landesparteitages für gen-
dergerechte Sprache zu sensibilisieren, z.B. durch die
Erarbeitung einer entsprechenden Handreichung durch
die Landesgleichstellungskommission.

Begründung
Sprache konditioniert und lässt Rollenbilder und Iden-
tifikationsfiguren im täglichen Leben der Menschen
entstehen. Diese im Sinne von Geschlechtergerech-
tigkeit weiter zu entwickeln ist eine bedeutende
Zukunftsaufgabe im gesellschaftlichen Diskurs.
 
Gendergerechte Sprache im Alltag durchzusetzen, ist
daher seit vielen Jahren ein wichtiges politisches The-
ma der SPD. Deshalb sollten die handelnden Personen 
in der SPD in ihren Sprachgebrauch im internen Par-
teileben und bei öffentlichen Veranstaltungen darauf
großenWert legen.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)
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Antrag 08/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Nachhaltigkeit auf Landesparteitagen
Der Landesvorstand der SPD wird aufgefordert, bei der
Organisation und Ausrichtung von Landesparteitagen
im Sinne einer Vorbildfunktion mehr auf Nachhaltig-
keit zu achten. Dazu gehört neben der Kombination der
Einladung mit einem kostenlosen ÖPNV-Ticket zur An-
undAbfahrt zum Landesparteitag u.a. die Eindämmung
des Papierverbrauchs vor und während der Veranstal-
tungen.
 
Da fast alle Landesparteitagsdelegierten über E-Mail-
Accounts und internetfähige Mobilgeräte verfügen,
kann die Ausreichung von Antragsbüchern, Kandi-
dat*innenvorstellungen oder Tagesordnungen weitest-
gehend digital erfolgen. Der Landesband soll die da-
für notwendige digitale und elektrische Infrastruktur
bereitstellen. Das spart Berge von (meist weißem) Pa-
pier und schontKlimaundRessourcen.Gleichzeitigwird
die Parteikasse von überflüssigenMaterial-, Kopier- und
Portokosten entlastet.
 
Die eingesparten Kosten und Einnahmen könnten z.B.
eingesetztwerden, umdieDelegiertenaufMehrwegge-
schirr zu verpflegen und kostenlos fair gehandelte Ge-
tränke (Saft, Mineralwasser, Tee, Kaffee) anzubieten.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)
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Für Delegierte, die sich mit digitalen Medien (noch)
nicht sicher fühlen, sollte geprüft werden, ob aktuell zu
beratende Anträge, Kandidatenlisten etc. während der
Veranstaltung jeweils begleitend auf Stellwände auf
oder neben dem Präsidium projiziert werden können.
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Antrag 09/II/2018
KDV Reinickendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Arbeitsgemeinschaften mit beratender Stimme Mit-
glied der Antragskommission
Wie auf Landesebene und einigen anderen Kreisen,
sollen die Arbeitsgemeinschaften mit beratender
Stimme Teil der Antragskommission sein und Vertreter
entsenden soweit sie nicht durch andere Funktionen
bereits Mitglieder der Antragskommission sind.

Begründung
Die Arbeitsgemeinschaften bringen einen großen Teil
der Anträge ein und leisten einen wichtigen Teil bei der
politischen Willensbildung. Daher ist es auch wichtig,
dass sie in der Antragskommission ihre Kompetenz
und Wissen einbringen können, um die Beratung der
Antragskommission zu unterstützen.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)
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Antrag 10/II/2018
AGMigration und Vielfalt LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Kein Wir ohne Uns
Wir fordern den Landesvorstand der SPD Berlin auf, bei
allen politischen Projektgruppen und Kommissionen
verpflichtend jeweils eine stimmberechtigte Vertre-
terin oder einen stimmberechtigten Vertreter jeder
statuarischen Arbeitsgemeinschaft imLandesverband
der SPD Berlin zu berücksichtigen.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)
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Antrag 11/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Nachverfolgung von Beschlüssen des Landesparteita-
ges
Der Landesvorstand der SPD werden aufgefordert, die
weitere Nutzung/ Umsetzung von Beschlüssen dieser
Gremien nach zu verfolgen und den Delegierten und
Antragstellern über die weitere Verwendung/ Umset-
zung zu berichten.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)
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Begründung
In der KDV und auf dem Landesparteitag werden viele
Stunden ehrenamtlicher Zeit für die Diskussion, An-
passung und Verabschiedung von Anträgen eingesetzt,
von denen viele ohne erkennbaren Effekt oder eine
nachvollziehbare Umsetzung weitergeleitet oder zur
Kenntnis genommen werden.
 
Das ist für Antragsteller und Delegierte wenig moti-
vierend. Zusätzlich ist es für einzelne Delegierte eher
schwierig undmanchmal auch zeitaufwändig, demVer-
bleib bzw. der Umsetzung ihrer Anträge eigenständig
nachzuforschen.
 
Zukünftig soll deshalb imSinnedes Erneuerungsprozes-
ses von den jeweils zuständigen Vorständen auf Kreis-
und Landesebene unaufgefordert berichtet werden.
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Antrag 12/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:

Vertrauens-Team (auch bekannt als Awareness-Team)
auf Landesparteitagen der SPD Berlin
Die SPD Berlin verpflichtet sich dazu, auf ihren Landes-
parteitagen ein Vertrauens-Team bereit zu stellen. Das
Team soll ausmindestens zwei Genoss*innen bestehen,
quotiert besetzt sein und als Ansprechpartner*innen
bei Beschwerden zu sexistischen und diskriminieren-
den Verhaltensweisen zur Verfügung stehen, um Be-
troffenen zu helfen, diese Situationen nicht allein lö-
sen zumüssen. Das Team soll außerdem auf jedem Lan-
desparteitag offiziell genanntwerdenund auch als Aus-
hang vorliegen und in denUnterlagen erwähntwerden,
um sicherzustellen, dass es allen Teilnehmer*innen be-
kannt ist.
 

Begründung
Auf Landesparteitagen kommen alle Mitglieder der
SPD Berlin und Gäste zusammen, um zu vielzähligen
Themen zu diskutieren. In diesem Rahmen kann es zu
Gesprächssituationen kommen, die von Einzelpersonen
als übergriffig wahrgenommen werden, die von diesen
als sexistisch oder diskriminierend gedeutet werden
und denen gezielt entgegen gewirkt werden muss. Um
dies zu gewährleisten steht betroffenen Personen ein
Team aus zwei Ansprechpartner*innen zur Verfügung,
die Beschwerden ggf. auch anonym aufnehmen, bei
Bedarf an zuständige Personen weitergeben, den
Betroffenen helfen die Situation zu lösen oder mit
ihnen zusammen auf Wunsch hin gegen sexistisches
und diskriminierendes Verhalten vorgehen.
 

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)
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Antrag 13/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Inhaltliche Erneuerung durch Basisbeteiligung: Die
SPD-Basisstation einrichten!
Die Bundes SPD richtet eine „Basisstation“ ein, um kon-
stante inhaltliche Erneuerung, ausgehend von der Par-
teibasis, in der SPD zu verankern.Der Basisstation steht
ein/e hauptamtliche/r Basisbeauftragte/r vor, die/der
perUrwahl zuwählen ist unddurcheinenkleinenMitar-
beiterstab unterstütztwird. Als Basisbeauftragte/r kön-
nen alle Parteimitglieder kandidieren, die in den ver-
gangenen 5 Jahren kein Amt im Parteivorstand oder
in einem Landesvorstand innehatten und aktuell nicht
bei der SPD angestellt sind. Im Falle einer erfolgreichen
Wahl müssen alle etwaigen Ämter und Mandate ober-
halb der Bezirksebene niedergelegt werden.
 
Die/der Beauftragte wird für eine Amtszeit von 2 Jah-
ren gewählt mit einmaliger Möglichkeit zur Wieder-
wahl und hat das Mandat, die Willensbildung und Ent-
scheidungsfindung der SPD durch transparente, für alle
Mitglieder methodisch einsehbare und öffentlich auf-
bereitete Erfassung und Darstellung des innerparteili-
chen Meinungsbildes zu unterstützen.Die Basisstation
nimmt folgende Aufgaben wahr:
 
• Bundesweite Anlaufstelle für inhaltliche Impulse
aus der Parteibasis

• Regelmäßige, d.h. mindestens halbjährige, unab-
hängige Mitgliederbefragungen

• Erstellung transparenter Berichte über das Mei-
nungsbild der Parteibasis

• Bericht der/des Basisbeauftragten auf jedem Bun-
desparteitag

 
Der SPD Bundesparteivorstand muss zu den Berich-
ten und Anfragen der Basisstation, auch jenseits des
Bundesparteitages, binnen zwei Monaten Stellung
nehmen. Der Bundesparteitag kann direkt Aufträge an
die Basisstation erteilen.

Begründung
Die Schwäche der SPD in den letzten Jahren stammt
unter anderem aus einer fehlenden selbstkritischen
inhaltlichen Auseinandersetzung und dem Ausein-
anderklaffen von programmatischer Theorie und
(regierungs-)politischer Praxis. Ein selbstbewusstes
und die Partei einigendes Selbstverständnis ist dadurch
verloren gegangen und Begeisterung für SPD-Politik
ist sowohl innerhalb der Partei als auch außerhalb
schwer zu generieren. Der Wunsch nach inhaltlicher
Erneuerung ist zwar seit mehreren Legislaturperioden
groß, die Hürden des inhaltlichen Austauschs zwischen
Parteispitze und Parteibasis, um diese zu gestalten sind
aber derzeit zu groß und die Prozesse der inhaltlichen

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

Seite 25



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Veränderung zu starr. Eine inhaltliche Erneuerung,
die tatsächlich von dem breiten Meinungsspektrum
der SPD Mitglieder geleitet und getragen wird, kann
so nicht ausreichend stattfinden. So wird der größte
Schatz der Partei – die mehr als 460.000 Genossinnen
und Genossen – nicht umfassend genug einbezogen
und mobilisiert.
 
Durch die Einrichtung der Basisstation wird eine neue
Struktur geschaffen, umkonstante, agile, inhaltliche Er-
neuerung durch Mitwirkung der Basis zu institutiona-
lisieren und gleichzeitig die Parteibasis zu aktivieren. 
Die Basisstation agiert bundesweit und stellt so mehr
als nur einen punktuell und regional begrenzten Aus-
schnitt der Partei dar. Der Basisstation steht ein/e Ba-
sisbeauftragte/r vor mit dem Mandat, auf Bundesebe-
ne den transparenten, inhaltlichen Austausch zwischen
Basis und Parteispitze zu fördern. Aufgrund ihrer/seiner
herausragenden Stellung als Sprachrohr der Basismit-
glieder der SPD bedarf es einer breiten Legitimation
der/des Basisbeauftragten durch die Basis, die nur per
Urwahl erreicht werden kann. Diese Legitimation wie-
derum erlaubt es der Basisstation wie keinem anderen
denkbaren Parteiorgan, die existierende Kluft zwischen
ParteibasisundParteispitze zuüberbrückenunddiePar-
tei wieder inhaltlich näher zusammenzuführen.
 
Die Basisstation dient als bundesweite Anlaufstelle,
um mittels standardisierter Eingaben (kurze Eingabe-
formulare) die Meinungen, inhaltliche Positionen und
Ideen der Basismitglieder oder auch ganzer Gliederun-
gen aufzunehmen, zu bündeln und durch transparen-
te Berichte in denWillensbildungsprozess der SPD über
regionale und Landesgrenzen hinaus einzuspeisen. Er-
gänzt wird die Aufnahme der Mitgliedermeinungen
durch regelmäßige, unabhängige Mitgliederbefragun-
gen, die künftig nicht mehr vom Parteivorstand selber,
sondern vom unabhängig gewählten Basisbeauftrag-
ten und seiner Basisstation durchgeführt werden sol-
len. Die transparenten Berichte der Basisstation, vor-
getragen durch die/den Basisbeauftragte/n zu Beginn
eines jeden Bundesparteitages, helfen dabei in bisher
nicht erreichten Umfang das pluralistische Meinungs-
spektrum innerhalb der SPD abzubilden und dienen da-
mit als zusätzliche Entscheidungshilfe an den Bundes-
parteitag und den Parteivorstand. Durch die öffentliche
Darlegung desMeinungsbildes der Parteibasis kann die
Basisstation aucheineKontrollfunktion ausüben, umsi-
cherzustellen, dass Grundsatzfragen, Programme und
Inhalte basierend auf den Meinungen und Ideen der
Parteibasis beschlossen werden.
 
Mit der Einrichtung einer Basisstation wird die Basis
aktiviert, der Austausch zwischen Parteispitze und Par-
teibasis befördert und die inhaltliche Attraktivität und
Glaubwürdigkeit der SPD gegenüber Wähler*innen ge-
steigert.
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Antrag 14/II/2018
Juso LDK
Der Landesvorstand möge beschließen:
Der Landesparteitag möge beschließen:

Für einen kampagnen- und schlagkräftigen Jugendver-
band: die Vollzeitstelle im Juso-Landessekretariat si-
chern!
Die Jusos Berlin sind nicht nur der größte parteipoliti-
sche Jugendverband Berlin, sondern haben in den letz-
ten zwei Jahren einen rasanten Mitgliederzuwachs er-
fahren, der auch gegenüber dem Zuwachs der ande-
renAltersgruppenüberproportional ausfällt. ImFebruar
2018 knackte der Verband die 6000 Mitglieder-Marke,
damit stellen die Jusos fast ein Drittel der Parteimitglie-
der der Berliner Sozialdemokratie.
 
Die Jusos sind jedochmehr als eine bloßeArbeitsgruppe
zur „Zielgruppenansprache“. Als eigenständiger Rich-
tungsverband nehmen die Jusos eine zentrale Funk-
tion in der politischen Jugendbildung und zur Förde-
rung des politischen Ehrenamtes wahr. Der Verband
ist sowohl eine Schule der Demokratie, als auch wich-
tigstes Zukunftskapital der Sozialdemokratie. Er wird
fast ausschließlich über ehrenamtliche Strukturen ge-
tragen. Hauptamtlichkeiten oder Unterstützung durch
Mandatsstrukturen sind nach wie vor rar gesät.
 
Dieser massive Mitgliederzuwachs der Jusos bedeutet
nicht nur ein großes Potential für die SPD, sondern auch
im aktuellen Kampf gegen Rechts. Die jungen Men-
schen haben Interesse sich politisch einzubringen und
in der Partei zu engagieren und sie sind über die Kam-
pagnen Multiplikator*innen in die Gesamtgesellschaft.
Insbesondere bei der strategisch wichtigen Ansprache
von Erst- und Jungwähler*innen sind Jugendkampa-
gnen und Juso-Mitglieder für die SPD unersetzbar.
 
Eine erfolgreiche Erneuerung der SPD ist ohne die Ju-
sos undenkbar. Umso wichtiger ist es, dass die Partei
die Zeichen der Zeit erkennt und den Jusos in ihrer Ar-
beit den Rücken stärkt. Die SPD Berlin hat im letzten
Jahr entsprechend die Stelle der Juso-Landessekretärin
befristet auf ein Jahr auf eine Vollzeitstelle aufgestockt.
Angesichts der hohenMitgliedszahlen, Veranstaltungs-
undKampagnendichtewarund ist diesnötig, umdieAr-
beit der Jusos zu gewährleisten. Diese Stelle sichert un-
ter anderemdie Kampagnenfähigkeit und die Bildungs-
arbeit der Jusos. Selbstmit der Vollzeit-Aufstockung ha-
ben die umfangreichen Aufgaben zu zahlreichen Über-
stunden geführt.
 
Die am 5. Oktober 2018 gefasste Entscheidung des Ge-
schäftsführenden Landesvorstands der SPD, die Aufsto-
ckung der Stelle ab Jahresbeginn 2019 nicht zu verlän-
gern,missbilligenwir ausdrücklich.Wir halten diese po-
litische Schwerpunktsetzung für absolut falsch. Diese
Entscheidung ist ein Angriff auf die eigenständige Ver-

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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bandsarbeit der Jusos und beschneidet unsereMöglich-
keiten in der Bildungs-, Bündnis-, und Kampagnenar-
beit.
 
Wir fordern, dass die SPD Berlin die Finanzierung einer
vollen Stelle für die*den Juso-Landessekretär*in sichert
und somit in die Zukunft investiert!
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Antrag 15/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Verzicht tierischer Gelatine bei SPD-Werbematerialien
Bei SPD-Werbematerialien wird künftig auf Produkte,
die tierische Gelatine enthalten, verzichtet.

Begründung
SPD-Werbematerialien werden tagtäglich eingesetzt
und sind „Aushängeschild“ unserer Partei. Sie soll-
ten dabei auch mit unseren Forderungen nach mehr
Vielfalt, einer gesunden Ernährung und dem Schutz
des Tierwohls im Einklang sein (siehe dazu auch das
SPD-Regierungsprogramm 2017-2021). Um den vielfäl-
tigen Lebensformen und einer verantwortungsvollen
Ernährung gerecht zu werden, sollten daher künftig
im SPD-Shop ausschließlich Werbematerialien ohne
tierische Gelatine angeboten werden.
 
Ein sehr großer Teil der deutschen Bevölkerung er-
nährt sich inzwischen sehr umweltbewusst und ver-
sucht durch gesunde Ernährung und zum Schutz des
Tierwohls zunehmend auf tierische Produkte zu ver-
zichten. Nicht nur aus religiösen (z.B. muslimisch oder
jüdisch) Gründen verzichten viele Deutsche auf tieri-
sche Gelatine, aber auch andere Lebensformen, wie
die der Vegetarier*innen oder Veganer*innen sind eine
wachsende Gruppe, auch innerhalb unserer potentiel-
lenWählerschaft.Wir als AGMigrationundVielfalt stre-
ben an, dass die SPD diese Vielfalt in unserer Gesell-
schaft widerspiegelt.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Antrag 16/II/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:

Gegen jeden Extremismus, gegen jeden Antisemitis-
mus: „Jugendwiderstand“ isolieren und bekämpfen
Die SPD Berlin betrachtet die Gruppe „Jugendwider-
stand“ als eine extremistische, antisemitische Organi-
sation, die politisch isoliert undbekämpftwerdenmuss.
Eine Zusammenarbeit mit dem „Jugendwiderstand“,

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

Die SPD Berlin betrachtet die Gruppe „Jugendwi-
derstand“ als eine extremistische, antisemitische
Organisation, die politisch isoliert und bekämpft
werden muss.
 
Die SPD wird sich dafür einsetzen, dass die Gliederun-
gen der Partei sowie die Öffentlichkeit über die Aktivi-
täten derGruppe informiert und aufgeklärtwerden. Die
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gemeinsame Veranstaltungen oder Demonstrationen
werden auf das Schärfste abgelehnt.
 
Die SPD wird sich dafür einsetzen, dass die Gliede-
rungen der Partei sowie die Öffentlichkeit über die
Aktivitäten der Gruppe informiert und aufgeklärt wer-
den. Die SPD wird sich für eine bessere Sensibilisierung
der Polizei und eine scharfe Verfolgung der Gewalt- und
Straftäter aus dem „Jugendwiderstand“ sowie dessen
Umfeld einsetzen. Jüdinnen und Juden, engagierte
Demokratinnen und Demokraten sowie Menschen,
die sich für Israel einsetzen, müssen besser geschützt
werden!

Begründung
Die maoistische Gruppe „Jugendwiderstand“ übt in
Neukölln und anderen Stadtteilen Druck und Gewalt
gegen Menschen aus, die sich als jüdisch oder pro-
israelisch zu erkennen geben. Politisch engagierte
Menschen, die sich gegen Gewalt und Extremismus en-
gagieren, werden bedroht und angegriffen. Unter den
Opfern sind auch Mitglieder der SPD und der Falken,
wie jüngste Beispiele zeigen. So stellt der „Jugendwi-
derstand“ unter anderemOrdner- und Schlägertruppen
bei Veranstaltungen der antisemitischen Organisation
BDS sowie Gruppen, die in den Straßen nach „Feinden“
suchen.

SPD wird sich für eine bessere Sensibilisierung der Poli-
zei undeine scharfeVerfolgungderGewalt- undStraftä-
ter aus dem „Jugendwiderstand“ sowie dessen Umfeld
einsetzen. Jüdinnenund Juden, engagierteDemokratin-
nen und Demokraten sowieMenschen, die sich für Isra-
el einsetzen, müssen besser geschützt werden!
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Antrag 17/II/2018
KDV Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Einsetzen eines Beirates zumWandel der Arbeitsgesell-
schaft beim Parteivorstand der SPD
Beim SPD-Parteivorstand wird dauerhaft ein Beirat
eingesetzt, der die Auswirkungen der Digitalisierung
auf die Arbeitsgesellschaft untersucht und sozialde-
mokratische Antworten zur Anpassung rechtlicher
und sozialer Rahmenbedingungen erarbeitet. Der mit
Vertreter*innen aus Partei, Gewerkschaften, Arbeitge-
berverbänden sowie weiteren relevanten Verbänden
und Kammern und Wissenschaft besetzte Beirat muss
sich als Fachgremium verstehen, der den Prozess der
Digitalisierung dauerhaft und evolutionär begleitet.
Dabei geht es im Speziellen um die Identifizierung
von Trends, sich wandelnden Werten und Hand-
lungsfeldern der künftigen Arbeitsgesellschaft.  Die
Sozialdemokratie soll damit Antworten finden, wie
Gute Arbeit und der Sozialstaat im digitalen Zeitalter
aussehen kann. Diese Antworten sollen als Leitplanken
für sozialdemokratisches Handeln auf allen Ebenen
dienen undmüssen sich auch in denWahlprogrammen
wiederfinden.

Begründung
Die Arbeitsgesellschaft befindet sich im Wandel. Die

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

Beim SPD-Parteivorstand wird dauerhaft ein Beirat
eingesetzt, der die Auswirkungen der Digitalisierung
auf die Arbeitsgesellschaft untersucht und sozialde-
mokratische Antworten zur Anpassung rechtlicher
und sozialer Rahmenbedingungen erarbeitet. Der mit
Vertreter*innen aus Partei (u. a. AfA), Gewerkschaften,
Arbeitgeberverbänden sowie weiteren relevanten
Verbänden und Kammern und Wissenschaft besetzte
Beirat muss sich als Fachgremium verstehen, der den
Prozess der Digitalisierung dauerhaft und evolutionär
begleitet. Dabei geht es im Speziellen um die Iden-
tifizierung von Trends, sich wandelnden Werten und
Handlungsfeldern der künftigen Arbeitsgesellschaft. 
Die Sozialdemokratie soll damit Antworten finden, wie
Gute Arbeit und der Sozialstaat im digitalen Zeitalter
aussehen kann. Diese Antworten sollen als Leitplanken
für sozialdemokratisches Handeln auf allen Ebenen
dienen undmüssen sich auch in denWahlprogrammen
wiederfinden.
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Folgen sind noch nicht abschätzbar. Fest steht, damit
der technische Fortschritt allen Menschen zugute-
kommt, müssen rechtliche und soziale Rahmenbedin-
gungen evolutionär und frühzeitig angepasst werden.
Aufgabe der SPD ist es, Impulse zu liefern, die Debatten
anregen und zu einem neuen sozialen Kompromiss
führen, der ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern
gleichsam dienlich ist. Dabei gilt die Prämisse, gute
und sichere Arbeit für möglichst viele Menschen
in der zunehmenden Digitalität zu gewährleisten.
Dieser Beirat soll diesen Prozess langfristig begleiten
sowie inner- und außerparteiliche Debatten anstoßen
und Antworten liefern, wie eine sozialdemokratische
Zukunft aussehen kann.
 
Wie wichtig es ist, langfristige Ziele im Blick zu ha-
ben, zeigen die jüngstenWahlergebnisse: Nur kohären-
te und mutige Zukunftsentwürfe sind mehrheitsfähig.
Die Sozialdemokratie muss den Anspruch aufrechter-
halten, Zukunft zu gestalten und ebenjene Antworten
liefern zu wollen.
 
Dieses Gremium soll die große Aufgabe, die Digitalisie-
rung zu gestalten, in den Fokus rücken und dabei eine
ausgewogene Sicht auf die Dinge (trotz einer erhitzten
allgemeinen Debatte) liefern. Schon heute sind Fragen
um die Zukunft der Arbeit bekannt: Welche Aufgaben
übernehmen die staatlichen Institutionen in der künf-
tigen Arbeitswelt?  Wie kann der dauerhafte (Fort-) Bil-
dungsprozess kollektiv organisiert werden und wie be-
fähigt man Menschen, sich an die sich ständig verän-
dernden Arbeits- und Betriebsumwelten anpassen zu
können? Wie können ArbeitnehmerInnen und Arbeit-
geberInnen (wieder) auf Augenhöhe miteinander um
Rahmenbedingungen und Verteilung des erwirtschaf-
teten Reichtums streiten? Wie können auch künftig
möglichst viele Menschen arbeiten und welcher Siche-
rungssysteme bedarf es, umRisiken abzufedern undAr-
mut zu minimieren? Wie kann Leben und Arbeit mit-
einander in Einklang gebracht werden, ohne dass die
unzähligen Zeitkonflikte zulasten der Beschäftigten ge-
hen? Wie müssen Unternehmen besteuert werden, da-
mit der Staat handlungsfähig bleibt? Wie kann sicher-
gestelltwerden, dassmultinationaleUnternehmen sich
an nationale Regeln, Werte und Konventionen halten
und im Sinne der Gesellschaft handeln?
 
Die SPD muss diese Fragen im Sinne der Menschen be-
antworten. Dass es hier aber keinen einzig großenWurf
geben kann, steht bei der Dimension der Digitalisierung
außer Frage. Deshalb kann es nur evolutionäre Antwor-
ten geben. An diesen Antworten muss ein solches Gre-
mium kontinuierlich arbeiten.
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Antrag 18/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Historische Kommission reformieren
Der Beschluss des SPD-Parteivorstands aus dem Juni
2018, die Historische Kommission abzuschaffen, wird
zurückgenommen. Um die Arbeit der Kommission für
die Partei und darüber hinaus nutzbarer zu machen,
wird sie im Rahmen des Prozesses „SPDerneuern“
reformiert.

Begründung
Die Historische Kommission hat seit ihrer Gründung
unschätzbar wichtige Arbeit für die Partei, für die
Erinnerung an die Geschichte der Sozialdemokratie
und damit für die bundesrepublikanische Erinnerungs-
landschaft geleistet. Heute, im Jahr 2018, leben wir
im Zeitalter der Sozialen Medien und des Postfakti-
schen. Dadurch hat sich die Wichtigkeit einer zentralen
historischen Institution in der SPD auf keinen Fall
überholt, sie ist ganz imGegenteil sogar nochwichtiger
geworden. Allerdings müssen heute andere Wege
beschritten werden, um in der Partei, für die Partei
und in die Öffentlichkeit hinein historische Themen zu
bearbeiten.
Unser Vorschlag:
Die Historische Kommission wird im Rahmen des Er-
neuerungsprozesses der SPD reformiert und bekommt
den Auftrag, sich um die historische Arbeit in der Breite
der Partei zu kümmern.
• Sie soll sich in ihrerArbeit andenmodernen, partizi-
pativenWissenschaftskonzepten (OpenundCitizen
Science, Public History) orientieren.

• Sie soll nicht nur Fachpublikationen produzieren,
sondern Handreichungen für die historische, ge-
schichtspolitische und erinnerungskulturelle Arbeit
von Laien.

• Sie soll Kontakte herstellen und pflegen zu Fach-
leuten, die vor Ort bei der Arbeit helfen können.
Das wäre ein Netzwerk von Historikerinnen, Histo-
rikern, Volkskundlerinnen und Volkskundlern …, auf
das alle Interessierten zurückgreifen können. Die-
ses Netzwerk kann perspektivisch als historischer
Think Tank der SPD fungieren, um weit über den
engen Kreis der Kommission hinaus in intellektuel-
le Debatten eingebunden zu sein und die Expertise
und Ideen dieser Wissenschaftler für die Arbeit der
SPD nutzbar zu machen.

• Sie soll, in Zusammenarbeit mit den Historischen
Kommissionen der SPD-Landesverbände, in der
ganzen Bundesrepublik Workshops anbieten. We-
binare sind eine gute Ergänzung bei dieser Arbeit.

• Sie soll einmal im Jahr einBarCamp/(Un-)Konferenz
ausrichten, auf dem sich alle Interessierten über
ihre Arbeit austauschen können. Dazu sollte auch
das Fach-Netzwerk eingeladen werden. Auch soll

Annahme in der Fassung der Antragskommission (Kein
Konsens)

Der Beschluss des SPD-Parteivorstands aus dem
Juni 2018, die Historische Kommission abzuschaffen,
wird zurückgenommen. Um die Arbeit der Kommission
für die Partei und darüber hinaus nutzbarer zumachen,
wird sie im Rahmen des Prozesses „SPDerneuern“
reformiert.
 
Die Historische Kommission wird im Rahmen des Er-
neuerungsprozesses der SPD reformiert und bekommt
den Auftrag, sich um die historische Arbeit in der Breite
der Partei zu kümmern.
• Sie soll sich in ihrerArbeit andenmodernen, partizi-
pativenWissenschaftskonzepten (OpenundCitizen
Science, Public History) orientieren.

• Sie soll nicht nur Fachpublikationen produzieren,
sondern Handreichungen für die historische, ge-
schichtspolitische und erinnerungskulturelle Arbeit
von Laien.

• Sie soll Kontakte herstellen und pflegen zu Fach-
leuten, die vor Ort bei der Arbeit helfen können.
Das wäre ein Netzwerk von Historikerinnen, Histo-
rikern, Volkskundlerinnen und Volkskundlern …, auf
das alle Interessierten zurückgreifen können. Die-
ses Netzwerk kann perspektivisch als historischer
Think Tank der SPD fungieren, um weit über den
engen Kreis der Kommission hinaus in intellektuel-
le Debatten eingebunden zu sein und die Expertise
und Ideen dieser Wissenschaftler für die Arbeit der
SPD nutzbar zu machen.

• Sie soll, in Zusammenarbeit mit den Historischen
Kommissionen der SPD-Landesverbände, in der
ganzen Bundesrepublik Workshops anbieten. We-
binare sind eine gute Ergänzung bei dieser Arbeit.

• Sie soll einmal im Jahr einBarCamp/(Un-)Konferenz
ausrichten, auf dem sich alle Interessierten über
ihre Arbeit austauschen können. Dazu sollte auch
das Fach-Netzwerk eingeladen werden. Auch soll
einmal jährlich eine Twitter-Conference organisiert
werden.

• Über ihre Arbeit soll sie mit aktiver Öffentlichkeits-
arbeit (z.B. über die sozialen Medien und den Vor-
wärts) informieren.

• Sie soll aktuelle politische Diskurse auf dem Funda-
ment der Parteihistorie begleiten.

• Die Historische Kommission schlägt bei undmit ih-
rer Arbeit Brücken in das sozialdemokratische Um-
feld (Stichwort: Vorfeldorganisationen) zumgegen-
seitigen Nutzen. Das Archiv der Sozialen Demo-
kratie der Friedrich-Ebert-Stiftung leistet ohnehin
schon eine großartige Arbeit. Die Historische Kom-
mission könnte gemeinsam mit dem Archiv erar-
beiten, wie historisch interessierte Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten noch leichteren Zu-
griff auf die Archivmaterialien in Bonn bekommen
könnten.
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einmal jährlich eine Twitter-Conference organisiert
werden.

• Über ihre Arbeit soll sie mit aktiver Öffentlichkeits-
arbeit (z.B. über die sozialen Medien und den Vor-
wärts) informieren.

• Sie soll aktuelle politische Diskurse auf dem Funda-
ment der Parteihistorie begleiten.

• Die Historische Kommission schlägt bei undmit ih-
rer Arbeit Brücken in das sozialdemokratische Um-
feld (Stichwort: Vorfeldorganisationen) zumgegen-
seitigen Nutzen. Das Archiv der Sozialen Demo-
kratie der Friedrich-Ebert-Stiftung leistet ohnehin
schon eine großartige Arbeit. Die Historische Kom-
mission könnte gemeinsam mit dem Archiv erar-
beiten, wie historisch interessierte Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten noch leichteren Zu-
griff auf die Archivmaterialien in Bonn bekommen
könnten.
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Antrag 19/II/2018
Abt. 04/76 Rund um den Karl-August-Platz
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Wir brauchen die vonWilly Brandt initiierte Historische
Kommission – gerade jetzt!
Wir sind entsetzt über die Auflösung der Historischen
Kommission auf Bundesebene, die ohne jegliche Dis-
kussion „angeordnet“ wurde.
Wir fordern vomParteivorstand, die Auflösung rückgän-
gig zu machen bzw. eine Neugründung zu vollziehen
sowie eine Kooperation der Historischen Kommissio-
nen der Länder zu initiieren und zu unterstützen.

Begründung
Im Jahr 1981 wurde die Historische Kommission der
SPD gegründet. Wesentliches Motiv für ihre Gründung
war das Ziel der sozialdemokratischen Identitätsverge-
wisserung durch die Aneignung und Vermittlung ihrer
Geschichte.
 
Das Erinnern darf nicht aufhören! Gerade unsere Par-
tei hat rühmliche Aktionen vorzuweisen, wie z.B. ihren
Kampf um dieWeimarer Republik, ihrenWiderstand im
Nationalsozialismus und die neue Ostpolitik von Willy
Brandt im Schatten der Mauer.
 
Wer die eigene Vergangenheit nicht kennt, kann die
Zukunft nicht gestalten. Perspektiven können wir nur
dann entwickeln, wenn wir die eigenen richtungswei-
senden Beschlüsse als Agieren in der Folge gesellschaft-
licher Veränderungen erkennen. Hierbeiwirkt dieHisto-
rische Kommission entscheidend mit. Wie sollen denn
die eingesparten20.000edieheutige SPD„retten“?Ak-
tivierung der Basis ist das Gebot der Stunde! Allenfalls
dadurch wird „gerettet“!!
 

Erledigt bei Annahme 18/II/2018 in der Fassung der AK
(Kein Konsens)
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Antrag 20/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Wir brauchendieHistorischeKommission–gerade jetzt
Wir missbilligen die Auflösung der Historischen Kom-
mission auf Bundesebene, die ohne jegliche Diskussion
„angeordnet“ wurde.
 
Wir fordern vomParteivorstand, die Auflösung rückgän-
gig zu machen bzw. eine Neugründung zu vollziehen
sowie eine Kooperation der Historischen Kommissio-
nen der Länder zu initiieren und zu unterstützen.

Erledigt bei Annahme 18/II/2018 in der Fassung der AK
(Kein Konsens)
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Antrag 21/II/2018
KDV Reinickendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Erhalt der Historischen Kommission
Mit Bedauern haben wir zur Kenntnis genommen, dass
der Bundesvorstand der SPD die 1981 eingesetzte Histo-
rische Kommission der SPD aufgelöst hat. Wir fordern
den Parteivorstand auf, diesen Beschluss rückgängig zu
machen. Die Historische Kommission sollte in der Zu-
kunft ihre wertvolle geschichtswissenschaftliche Arbeit
parteiöffentlich präsentieren (z. B. durch Artikel im Vor-
wärts, in der Berliner Stimme und in anderen Publika-
tionen der SPD).
 
 

Begründung
Begründung: Siehe Offener Brief vom 01.08.2018 der
Historikerin Dr. Christina Morina (+871 Unterschriften).
 
Keine Zukunft ohneGeschichte. Offener Brief anden SPD-
Parteivorstand
[Der Brief wurde am 03.08.2018 samt 200 Unterschrif-
ten und nochmals am 12.8.2018 samt 871 Unterschriften
an den SPD-PV versandt. Eine Antwort steht noch aus.]
 
Sehr geehrte Frau Nahles, sehr geehrte Mitglieder des
Parteivorstands,
mit völligem Unverständnis haben wir die Nachricht
über die Auflösung der Historischen Kommission beim
SPD-Parteivorstand vernommen. Als Historikerinnen
und Historiker, mit oder ohne SPD-Parteibuch, halten
wir diesen Schritt für einen schweren politischen Feh-
ler. Mit Blick auf die Erneuerungsbemühungen inner-
halb der Sozialdemokratie, aber auch für unsere liberale

Erledigt bei Annahme 18/II/2018 in der Fassung der AK
(Kein Konsens)
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Demokratie, setzt er ein fatales Zeichen.
Die beiden wichtigsten Impulse, die 1981 zur Grün-
dung der Kommission geführt hatten, sind heute
aktueller denn je: Unter gesellschaftlicher Zustim-
mung bis weit in die Mitte hinein arbeitet eine so-
genannte Neue Rechte wieder einmal an einer „na-
tionalen“ Wende und torpediert mit der Macht von
fast 100 Bundestagsmandaten den humanistischen,
historisch-selbstkritischen Grundkonsens der Bundes-
republik; und vielleicht mehr als je zuvor in der Ge-
schichte der Bundesrepublik ist die Erhaltung unseres
liberalenGemeinwesens heute auf ein zivilgesellschaft-
lich inspiriertes Engagement „von unten“ angewiesen.
Auch deshalb muss die Historische Kommission – mög-
licherweise in erneuerter Form – als Forum der Ausein-
andersetzung über historisch-politische, geschichtskul-
turelle und geschichts-politische Fragen erhalten blei-
ben. Angesichts der vielen globalen Herausforderungen
und der immer rabiateren „Lösungs-“ Vorschläge von
Populisten und Nationalisten sind die geschichtlichen
Erfahrungen der Sozialdemokratie von essentieller Be-
deutung.Werdendiesenicht bereitgehaltenund immer
wieder neu reflektiert, wird die Verteidigung unseres
solidarischen Rechtsstaates um ein Vielfaches schwe-
rer.
Sehr geehrte Frau Nahles, sehr geehrte Mitglieder des
Parteivorstands, es gibt viele Bürgerinnen und Bürger,
innerhalb und außerhalb der SPD, denen die Krise des
sozial-demokratischen Projekts große Sorgen bereitet.
Die Auflösung der Historischen Kommission würde die-
se Krise vertiefen. Es gibt viele Historikerinnen und His-
toriker, die bereit sind, sich für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt einzusetzen. Die Historische Kommissi-
on ist eines der Foren, in denen über Wege zur Stabili-
sierung unserer demokratischen Grundordnung nach-
gedacht werden kann und sollte.
Wir fordern Sie auf: Revidieren Sie diesen geschichts-
und gegenwartsvergessenen Beschluss! 
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Antrag 22/II/2018
KDV Treptow-Köpenick
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Historische Kommission – reformieren statt abschaffen
Wir fordern den Parteivorstand der SPD auf, seinen Auf-
lösungsbeschluss zu revidieren und mit den Histori-
schen Kommissionen der SPD auf Bundes- und Landes-
ebene sowie allen interessierten Parteimitgliedern ei-
nen Weg zu finden, wie die bisherige Arbeit der Hiko in
neuer Form fortgesetzt wird. Dabei wird die Historische
Kommission im Rahmen des Erneuerungsprozesses der
SPD reformiert und erhält den Auftrag, sich für die Ge-
schichtsarbeit und Geschichtspolitik der deutschen So-
zialdemokratie zu engagieren.
 
Zu ihren Aufgaben sollte zählen:

Erledigt bei Annahme 18/II/2018 in der Fassung der AK
(Kein Konsens)

Seite 34



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

• Die Auseinandersetzungmit der Geschichte der Ar-
beiterbewegung und der Sozialdemokratie im Hin-
blick auf die Gegenwart zu fördern

• Der Austausch über demokratische Grundfragen
und – werte unserer Gesellschaft

• Beteiligung an geschichtspolitischen Debatten
• Begleitung der Geschichtspolitik und Erinnerungs-
kultur der SPD

• Historische Fundierung gegenwärtiger Politik und
Herstellung größerer Zusammenhänge

• Zusammenarbeit mit den Historischen Kommissio-
nen der SPD auf Landesebene

 

Begründung
Die Historische Kommission hat seit ihrer Gründung
unschätzbar wichtige Arbeit für die SPD, für die Er-
innerung an die Geschichte von Arbeiterbewegung
und Sozialdemokratie sowie für die bundesdeutsche
Erinnerungslandschaft und Geschichtspolitik gleistet.
Im Jahr 2018 leben wir zum einen im Zeitalter der
Sozialen Medien und des Postfaktischen, zum anderen
in einer Zeit grundlegender Auseinandersetzungen
um die Werte der Demokratie, ja des Westens, und im
Ringen um eine freiheitliche Erinnerungskultur. Dafür
brauchen wir einerseits engagierte und sachkundi-
ge Menschen, andererseits Orte und Strukturen der
Auseinandersetzung. Dies alles bietet die Historische
Kommission, deren Arbeit an Bedeutung gewinnen
wird.
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Antrag 23/II/2018
KDV Steglitz-Zehlendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Historische Kommission
Wir fordern den Parteivorstand der SPD auf, den Be-
schluss zu revidieren und gemeinsam – Parteivorstand,
Historische Kommission und alle an der Geschichte
interessierten Parteimitglieder – zu überlegen, wie
die Arbeit der Historischen Kommission in neuer Form
fortgeführt wird.

Begründung
Der Beschluss des Parteivorstandes der SPD, die His-
torische Kommission beim Parteivorstand aufzulösen,
hat viele Mitglieder der SPD überrascht und empört.
Der Beschluss ist nicht nur ein Beispiel von Geschichts-
vergessenheit, sondern auch von Gedankenlosigkeit.
Die SPD bedarf dringend der Erneuerung mit fachlicher
Kompetenz und demokratischer Transparenz. Das geht
aber nicht ohne Berufung auf die Geschichte der Partei,
auf die wir mit vielen Höhen aber auch Tiefen zu Recht
stolz sein können.

Erledigt bei Annahme 18/II/2018 in der Fassung der AK
(Kein Konsens)
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Antrag 24/II/2018
FA XII – Kulturpolitik
Der Landesparteitag möge beschließen:

Die Arbeit der Historischen Kommission in neuer Form
fortführen
Wir fordern den Parteivorstand der SPD auf, den Be-
schluss zu revidieren und gemeinsam mit den Mitglie-
dern der Historische Kommission und allen an der Ge-
schichte interessierten Parteimitgliedern zu prüfen,wie
die Arbeit der Historischen Kommission in neuer Form
fortgeführt werden kann.
 
Der Beschluss des Parteivorstandes der SPD, die His-
torische Kommission beim Parteivorstand aufzulösen,
hat viele Mitglieder der Berliner SPD überrascht und
empört. Der Beschluss ist nicht nur ein Beispiel von
„Geschichtsvergessenheit“, sondern auch von „Gedan-
kenlosigkeit“. Die SPD bedarf dringend der Erneuerung,
das aber geht nicht ohne Berufung auf die Geschichte
der Partei, auf die sie trotz vieler Höhen und Tiefen zu
Recht stolz sein kann.

Erledigt bei Annahme 18/II/2018 in der Fassung der AK
(Kein Konsens)
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Antrag 25/II/2018
AGMigration und Vielfalt LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Die Repräsentation von Menschen mit Migrationsge-
schichte stärken!
Wir fordern den Landesvorstand (LV) der SPD Berlin
und die Berliner Vertreter*innen im Parteivorstand
(PV) der Bundespartei auf, sich dafür einzusetzen, dass
eine Repräsentation von Menschen mit Migrations-
geschichte in unseren Parteistrukturen gemäß der
gesellschaftlichen Bevölkerungsrealität gewährleistet
wird sowie eine Bestandsaufnahme der Entwicklung
der Vielfalt im Parteivorstand seit dem entsprechenden
Beschluss der Bundespartei von 2011 durchgeführtwird.

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

Wir fordern den Landesvorstand (LV) der SPD Ber-
lin und die Berliner Vertreter*innen im Parteivorstand
(PV) der Bundespartei auf, sich dafür einzusetzen,
dass eine Repräsentation von Menschen mit Migra-
tionsgeschichte in unseren Parteistrukturen gemäß
der gesellschaftlichen Bevölkerungsrealität eingesetzt
wird sowie eine Bestandsaufnahme der Entwicklung
der Vielfalt im Parteivorstand seit dem entsprechenden
Beschluss der Bundespartei von 2011 durchgeführt
wird.
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Antrag 26/II/2018
AGMigration und Vielfalt LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Bildung einer Leitbildkommission
Es wird eine Leitbildkommission zum Thema „Grund-
satzfrage: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit –
Definition und Vereinbarkeit mit sozialdemokratischen
Grundwerten“ im Landesvorstand gebildet.
 
Diese Kommission wird sich mit dem Phänomen der
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (auch pau-

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

Es wird eine Leitbildkommission zum Thema „Grund-
satzfrage: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit –
Definition und Vereinbarkeit mit sozialdemokratischen
Grundwerten“ im Landesvorstand gebildet.
 
Diese Kommission wird sich mit dem Phänomen der
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (auch pau-
schalisierende Ablehnungskonstruktionen) und der
Vereinbarkeit mit sozialdemokratischen Grundwerten
auseinandersetzen. Aufgabe dieser Kommission wird
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schalisierende Ablehnungskonstruktionen) und der
Vereinbarkeit mit sozialdemokratischen Grundwerten
auseinandersetzen. Aufgabe dieser Kommission wird
es sein, die Begrifflichkeit der gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit hinsichtlich ihres Wirkungsraumes
und Ausprägung zu definieren sowie klar festzuhalten,
wo pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen
für sozialdemokratische Willensbildungsprozesse als
unvereinbar angesehen werden müssen.
 
An dieser Kommission müssen alle Arbeitsgemein-
schaften, welche die Interessen marginalisierter Grup-
pen innerhalb des Landesverbandes Berlin vertreten,
vertreten sein (AG Selbstaktiv, ASF, AG Migration und
Vielfalt, SPDqueer, Jusos, AG 60+). Die Leitung wird
durch die Landesvorsitzenden dieser Landesarbeitsge-
meinschaften bestimmt.
 
Das Ergebnis soll in Berichtsform dem SPD-
Landesvorstand bis zum Parteitag I im Frühjahr
2019 vorgelegt werden.
 
Die statutarische Substanz der SPD wird anhand der
Ergebnisse der Arbeit der Leitbildkommission „Grund-
satzfrage: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit –
Definition und Vereinbarkeit mit sozialdemokratischen
Grundwerten“ sowie anhand der Beschlüsse von 2015
kritisch überprüft und wo nötig angepasst.

Begründung
Personen des öffentlichen Interesses, wie Heinz Busch-
kowsky und Thilo Sarrazin sind in der Vergangenheit
und aktuell wiederholt durch rassistische und kulturali-
sierende Äußerungen aufgefallen. Die wissenschaftlich
verifizierte gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit dieser Aussagen scheint innerhalb der Partei
unterschiedlich bewertet zu werden. Hier muss eine
verbindliche Klärung stattfinden, um sozialdemokra-
tische Grundwerte nicht verwässern zu lassen und
weiteren Fälle dieser Art wirksam begegnen zu können.
Denn diese Äußerungen fallen in ein politisches Kli-
ma in dem der öffentliche Diskurs immer weiter nach
rechts abzugleiten droht. Mit der AfD sitzt eine Partei
im Bundestag die völkisches und rechtsradikales Ge-
dankengut propagiert. Pauschalisierungen über „Mus-
lime“ und deren vermeintliche Gegensätzlichkeit zu al-
lem „Deutschen“ oder „der westlichenWelt“ sind bis in
die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Die Fokussie-
rung auf strukturelle Benachteiligung und soziale Un-
gleichheit wird dabei immer weiter in den Hintergrund
gedrängt. Stattdessen vollzieht sich eine Spaltung der
Gesellschaft, welche den Diskurs über drängende sozia-
leMissstände und deren tatsächlichenUrsachen immer
schwieriger macht. Menschen wie Thilo Sarrazin und
Heinz Buschkowsy nehmen dabei durch die Autorität
ihrer vormaligen Ämter als SPD-Politiker eine Scharnier-
funktion ein. Mit ihrer Stilisierung eines vermeintlichen
Kulturkampfes des „Islam“ mit allem „Westlichen“ öff-
nen sie assistischenStereotypenundDenkmusternwei-

es sein, die Begrifflichkeit der gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit hinsichtlich ihres Wirkungsraumes
und Ausprägung zu definieren sowie klar festzuhalten,
wo pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen
für sozialdemokratische Willensbildungsprozesse als
unvereinbar angesehen werden müssen.
 
An dieser Kommission müssen alle Arbeitsgemein-
schaften, welche die Interessen marginalisierter Grup-
pen innerhalb des Landesverbandes Berlin vertreten,
vertreten sein (AG Selbstaktiv, ASF, AG Migration und
Vielfalt, SPDqueer, Jusos, AG 60+). Die Leitung wird
durch die Landesvorsitzenden dieser Landesarbeitsge-
meinschaften bestimmt.
 
Das Ergebnis soll in Berichtsform dem SPD-
Landesvorstand im Laufe des Jahres 2019 vorgelegt
werden.
 
Die statutarische Substanz der SPD wird anhand der
Ergebnisse der Arbeit der Leitbildkommission „Grund-
satzfrage: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit –
Definition und Vereinbarkeit mit sozialdemokratischen
Grundwerten“ sowie anhand der Beschlüsse von 2015
kritisch überprüft.
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ter die Tür.
 
Der Reaktion der Sozialdemokratie und der Volkspar-
tei SPD kommt dabei für die weitere Entwicklung des
Diskurses und damit für die Entwicklung der Gesell-
schaft eine entscheidende Rolle zu. Rassistisch gepräg-
te Pauschalisierungen müssen klar als solche benannt
und abgelehnt werden. Forderungen von Thilo Sarra-
zin wie z.B. nach der Einschränkung des Rechts auf Asyl
oder eines Migrationsstops von Muslimen mit militäri-
schen Mitteln, müssen deutlich und unter Verweis auf
deren Menschenfeindlichkeit und Unvereinbarkeit mit
dem Grundgesetz sowie den Werten der Sozialdemo-
kratie abgelehnt werden.
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Antrag 27/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

„Wer nicht gezählt wird, zählt nicht“ – Erhebung von
Grunddaten im Antidiskriminierungs- und Gleichstel-
lungskontext
Wir fordern den SPD-Landesvorstand auf, eine Erhe-
bung unter den Genoss*innen der SPD Berlin mit dem
Ziel vorzunehmen, Antidiskriminierungs- und Gleich-
stellungsdaten zu erheben. Dabei geht es nicht nur um
die Erhebung des Migrationshintergrundes, sondern
die Feststellung rassistischer Diskriminierungserfah-
rungen.

Begründung
Es fehlen zuverlässige Daten über Diskriminierung
in der Einwanderungsgesellschaft. Für die Erfassung
der Vielfalt in der Einwanderungsgesellschaft wird
vor allem der Migrationshintergrund herangezogen.
Diese ist nicht unbedingt deckungsgleich mit der in-
dividuellenethnischen Selbst- und Fremdverortungen,
sondern ein statistisches Konstrukt des Statistischen
Bundesamtes. Was der Migrationshintergrund nicht
verrät, sind zum Beispiel Nachkommen der ehemaligen
Einwanderer*innen in der 3. und 4. Generation. Das
heißt, der Migrationshintergrund gibt nur bedingt Aus-
kunft über die Vielfalt in der Gesellschaft und darüber,
ob jemand diskriminiert und benachteiligt wird.
Seit 2005 umfasst der Migrationshintergrund Men-
schen mit familiärer Einwanderungsgeschichte der 1.
oder 2. Generation. Die Definition des Statistischen
Bundesamtes lautet: „Eine Person hat dann einen Mi-
grationshintergrund, wenn sie selbst oder mindes-
tens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit geboren ist. Zu den Personen mit Migrations-
hintergrund gehören im Einzelnen Ausländer, (Spät-
)Aussiedler und Eingebürgerte. Ebenso dazu gehören
Personen, die zwar mit deutscher Staatsangehörigkeit
geboren sind, bei denen aber mindestens ein Elternteil
Ausländer, (Spät-)Aussiedler oder eingebürgert ist.
Im Einwanderungsland USA ist es aus gleichstellungs-

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

Anmerkungen KSH:
• Siehe auch Antrag 22/I/2018 „Wer nicht ge-
zählt wird, zählt nicht“ – Erhebung von
Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsda-
ten

• Überwiesen an die Organisationspolitische Kom-
mission – wurde in der Kommission abgeleht („Der
Vorschlag einer Onlinebefragung aller Mitglieder
über ihre rassistischen Diskriminierungserfahrun-
gen fand keine Mehrheit. (Antrag 22/I/2018)“
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Fremdzuschreibungen wie auch Diskriminierungser-
fahrungen zu erheben. Der Kreisvorstand der AGMigra-
tion undVielfalt in der SPDBerlin –Mitte empfiehlt, sol-
che Daten für die SPD Berlin erheben zu lassen.
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Antrag 135/II/2018
AGS Berlin
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Unternehmer in die Politik
Das Organisationsstatut der SPD ist dahingehend zu er-
gänzen, dass UnternehmerInnen anteilig zu ihrem An-
teil in der Bevölkerung in Führungsfunktionen inner-
halb der Partei und in politischen Ämtern und Parla-
menten vertreten sein müssen.
 
 
 
 

Begründung
In den Parlamenten, in den Führungsgremien der
Partei und in den meisten politischen Ämtern, in die
SPD-Vertreter gewählt werden, sind überproportional
Juristen vertreten, die Anzahl von Beamten ist dem-
gegenüber leicht zurückgegangen. Gleichwohl sind
Abgeordnete mit Berufserfahrung eher im Bereich
„Exoten“ zu verorten.
 
Dazu meint Monika Lazar, MdB Bündnis 90/Grüne, Bä-
ckerin aus Sachsen:
„Berufserfahrungen sind in der Politik ein großer Vorteil
und sie sorgen für die nötige Bodenständigkeit. Im (fa-
miliären) Bäckereibetrieb hatman vielmitMenschen zu
tun. Da habe ich gelernt, zuzuhören und möglichst kei-
ne Floskeln als Antworten von mir zu geben. Auch ha-
be ich gelernt, mit älteren Männern umzugehen, die in
diesem Handwerk und in den Berufsverbänden ja stark
vertreten sind.  Mir ist bewusst, dass ich inmeiner Frak-
tion mit meinem beruflichen Werdegang schon auffal-
le. Aber ich bin durchaus stolz darauf.“
 
Und Detlef Müller, MdB für die SPD – direktgewählt- 
aus Chemnitz, Lokomotivführer sieht das so:
„Der Bundestag soll ja eigentlichdie Bevölkerungwider-
spiegeln. Allerdings gibt es viele Abgeordnete, die aus-
schließlich in der Politik Karriere gemacht haben. Das
finde ich problematisch, denn als Abgeordneter geht es
doch um die Erfahrung, die man aus dem Alltag mit-
bringt.“ (Quelle
 

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)
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AntragWV07/II/2017
KDV Marzahn-Hellersdorf, Abt. 11/05 Friedrichsfelde-
Rummelsburg, KDV Treptow-Köpenick
Der Landesparteitag möge beschließen:

Bekenntnis zur SPD als überregionaler Volkspartei
 
1. Die Berliner SPD nimmt zur Kenntnis, dass vor dem

Hintergrund des Ergebnisses zur Bundestagswahl
mit 20, 8 %, die Ergebnisse insbesondere in Ost-
deutschland und in den Ostbezirken Berlins mit
14,3, % relativen Stimmanteil wesentlich zumnega-
tiven Gesamtergebnis beigetragen haben.

2. Die Berliner SPD bekennt sich vor diesem Hinter-
grund dieser Ergebnisse zu verstärkten Anstren-
gungen, um denMenschen in den Ostbezirken Ber-
lins attraktive inhaltliche und personelle Angebote
zu unterbreiten.

3. Die Berliner SPD legt bei der Analyse der Wahler-
gebnisse und der Formulierung von Schlussfolge-
rungen einen besonderen Schwerpunkt auf die Er-
wartungen der Menschen in den Ostbezirken Ber-
lins, um diese für die SPD zu gewinnen oder zurück
zu gewinnen.

4. Der Landesparteitag empfiehlt der
Landesvertreter*innen-Versammlung bei der
Aufstellung zur Landesliste für die Wahlen zum
20. Bundestag im Rahmen der innerparteilichen
Solidarität die Bundestagswahlkreise Marzahn-
Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Lichtenberg
mit einem gemeinsamen festen Platz adäquat
bis Listenplatz 6 im Einklang der Wahlordnung
und weiteren Beschlüssen der innerparteilichen
Gremien zu berücksichtigen.

 

Begründung
Wie schon zu den Wahlen zum Berliner Abgeordne-
tenhaus 2016 trägt auch im Jahr 2017 das schwache
Ergebnis in den Ostbezirken zum negativen Wahlaus-
gang bei. Insbesondere in den Großraumsiedlungen
gibt es eine deutliche Bereitschaft der Wählerinnen
undWähler zurWahl von AfD und die Partei „Die Linke“.
Es ist der Anspruch der Sozialdemokratie das Vertrauen
dieser Wählerinnen undWähler zurück zu gewinnen.
 
Neben gezielten politischen Angeboten etwa in den Be-
reichenMieten-, Bildungs-, und Arbeitsmarktpolitik ge-
hört dazu auch die institutionelle Förderung Ostber-
liner Kreise. Fest steht, dass in Marzahn-Hellersdorf,
Treptow-Köpenick und Lichtenberg im Schnitt nur 15 %
der Wählerinnen und Wähler mit der Erst- und Zweit-
stimme das Vertrauen in die SPD, trotz hervorragender
Arbeit der jeweilen Direktkandidaten, hatten.
Es ist nachteilig gegenüber der strategischen Konzen-
tration der AfD auf vermeidlich soziale Brennpunkte
und der starken Linkspartei, keine dauerhafte bundes-
politische Kompetenz als Sozialdemokratie als Angebot

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 4. Kampa-
gnen – a. Starke SPD in der ganzen Stadt
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vor Ort zu haben. Die eigenen Mitglieder können eine
stetige Wahlkreisarbeit nicht wettmachen, so dass die
Präsenz durch einen aus einem Ostbezirk stammenden
Abgeordneten zwingend notwendig ist.
 
Die SPD imOstteil Berlins und auch in denostdeutschen
Bundesländern kann sich noch nicht auf die feste Ver-
wurzelung in der Gesellschaft verlassen. Dieses spiegelt
sich ebenfalls auf die Mitgliederstrukturen wider und
hat somit direkte Auswirkungen auf die Delegierten-
/Vertreter*innen-Berechnung. Es ist daher schlichtnicht
möglich eigene Kandidatinnen und Kandidaten im Rah-
men der Gesamtberliner Listenplatzaufstellungen der
SPD erfolgreich wählen zu lassen. Im Selbstverständ-
nis der innerparteilichen Solidarität soll künftig sicher-
gestellt werden, dass die Bezirke im Ostteil Berlins im
Deutschen Bundestag vertreten sind.
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AntragWV06/II/2017
Abt. 11/05 Friedrichsfelde-Rummelsburg
Der Landesparteitag möge beschließen:

Die SPD Berlin beruft eine Projektgruppe Ost ein
Die SPDBerlin ruft eine Projektgruppe ein, umLösungen
bzgl. der östlichen Berliner Bezirke zu diskutieren. Hier-
zu gehören inhaltliche, programmatische sowie strate-
gische Diskussionen und die Zielsetzung, wie Themen
und Personen aus den östlichen Bezirken innerhalb der
SPDBerlin stärkerwirken. Ziel dieserDiskussionenmuss
ein Pilotprogramm sein, welches die Strukturen vor Ort
stärkt und dessen Erfahrungen dann für alle Kreise um-
gesetzt werden können!
 
Folgende Punkte sollen im Blickwinkel stehen:
1. Steigerung der Zahl der Mitglieder
2. Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und

der Mobilisation
3. Stärkung der Organisationsfähigkeit der Kreise
4. Abteilungsarbeit weiterentwickeln
5. Verankerung in den Kiezen und Vereinen

 

Begründung
Nach den in Berlin verlorenen Wahlen 2016 und 2017,
welche gerade in den östlichen Berliner Bezirken beson-
dere Ergebnisse einbrachten, muss die SPD Berlin als
Berlin-Partei den Anspruch formulieren, stärkste Kraft
auch in den östlichen Bezirken von Berlin zu werden.
Nach den Wahlen 2011 sah es nach einem positiven
Wandel für die SPD Berlin aus. Doch durch Fehler in der
eigenen Politik, wurde dieser Wandel nicht genutzt.
Da in den östlichen Berliner Bezirken, neben der tradi-
tionellen starken Linken, nun auch das Erstarken von
CDU und AFD zu registrieren ist und die SPD Gefahr
läuft, zwischen diesen Parteien zerrieben zu werden,
muss eine gestaltende Partei diese Herausforderung
des Führungsanspruches annehmen.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 4. Kampa-
gnen – a. Starke SPD in der ganzen Stadt
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Selbstverständlich muss die SPD-Berlin weiterhin in je-
dem Bezirk und jedem Kiez in Berlin dafür kämpfen,
dass die SPD sichtbar und durch eigene Kandidierende
vertreten ist. Wer den Anspruch erhebt, als Volkspartei
agieren zuwollen,muss in denKiezennicht nurmitMit-
gliedern, sondern auch mit Kandidatinnen und Kandi-
daten vertreten sein.
Natürlich soll die SPD Berlin den Anspruch formulieren
die ganze Stadt zu vertreten und die SPD Berlin sollte
auch das Erstarken der Linken in den westlichen Bezir-
ken zur Kenntnis nehmen. Doch sind die Herausforde-
rungen in den östlichen Bezirken andere und diese soll-
ten schleunigst angegangenwerden. Die SPD Berlin hat
den Anspruch eine Partei der Vielen und nicht derWeni-
gen zu sein. Hierfür ist eine Deutungshoheit in den öst-
lichen Bezirken enormwichtig.
Anmerkungen zu den jeweiligen geforderten Punkten:
• zu 1: Die Steigerung der Zahl der Mitglieder soll
durch Neumitgliederwerbekampagnen oder weite-
re Maßnahmen erwirkt werden.

• zu 2: Das ehrenamtliche Engagement soll durch
Einführung kreisweiter Abteilungen, digitaler aus-
schließlich parteiinternen Diskussionsplattformen
gestärkt werden. Zudem sollen der Landesverband
und die Kreise Schulungen undWeiterbildungen zu
verschiedenen Themen für alle Parteimitglieder

• zu 2: AD-Hoc-Arbeitsgruppen sollen stärker zu kurz-
fristiger und punktueller Mitarbeit motivieren. Die-
se Arbeitsgruppen sollen auch Nicht-Mitgliedern
offen stehen.

• zu 2: Der Landesverband unterstützt die Kreise
durch ein zentrales Veranstaltungsmanagement
analog zu den Roten Bussen imWahlkampf.

• zu 3:Dasbedeutet,mindestens eine 30Stundenpro
Woche veranschlagte Stelle in den Kreisgeschäfts-
stellenundÖffnungszeitenvon20StundenproWo-
che sowie Anpassung der Aufgabenbeschreibung
an Bürgerbüros.

• zu 4: Der Landesverband und die Kreise organi-
sieren den Austausch der Abteilungen in Form
von Best-Practise-Veranstaltungen für aktive Abtei-
lungsarbeit.

• zu 5: Die Abteilungen, Kreise und der Landesver-
band erarbeiten ein gemeinsames Konzept, wie auf
allen Ebenen Vorfeldorganisationen besser an die
SPD gebunden werden können.
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AntragWV18/II/2017
Abt. 11/05 Friedrichsfelde-Rummelsburg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Offenheit und Beteiligung für Parteimitglieder verbes-
sern
Ortsvereine/Abteilungen und AG’en müssen regel-
mäßig (mind. alle 8 Wochen) parteioffen tagen. Diese
Sitzungenmüssen allen Parteimitgliedern offen stehen.
Parteimitglieder haben so auch Gelegenheit, andere
Gliederungen kennenzulernen. Alle Parteisitzungen
(ab dem Ortsverein aufwärts) werden mit Start- und
Endzeit parteiöffentlich angekündigt und dementspre-
chend geplant. Sitzungen sollten die Dauer von 120
Minuten nicht überschreiten.
 
Dies ermöglicht es viel beschäftigtenMenschen, Sitzun-
gen in ihren Alltag einzuplanen und erhöht damit die
Bereitschaft zu Parteiengagement.
 
Jahresarbeitspläne der Ortsvereine/Abteilungen sowie
AG’s werden am Anfang des Jahres in einem partitiven
Prozess in der Gliederung erarbeitet und dem Kreis-
vorstand zur Kenntnis gegeben. Somit soll ermöglicht
werden, dass Mitglieder auch zu anderen Gliederungen
bei interessanten Themen anwesend sein können.

Begründung
Insbesondere für Neumitglieder ist der Ortsverein/die
Abteilung nach Eintritt die erste Anlaufstelle und
das “Gesicht” der Partei. Es sollte deshalb allen Neu-
mitgliedern möglich sein, an den Sitzungen dieser
wichtigen Gliederungsebene teilzunehmen und sich
zu involvieren. Geschlossene Sitzungen von Ortsver-
einen/Abteilungen/AG’en, an denen nur erweiterte
Vorstände teilnehmen dürfen, müssen flächendeckend
ein Ende haben.
Im Sinne der parteiweiten Vernetzung und des Erfah-
rungsaustauschs zu Arbeitsweise der Gliederungen sol-
len Mitglieder die Möglichkeit haben, sich auch von der
Arbeit in anderen Parteigliederungen ein Bild zu ma-
chen. Damit werden Innovationen gefördert und Mit-
glieder habendieMöglichkeit, sich ein breiteres Bild von
der Partei zu machen.
Die Teilnahme an Sitzungen kostet Zeit, wertvolle Zeit,
die vieleMenschen sich nebenBeruf, Partnerschaft, Kin-
derbetreuung, Pflege der Eltern oder im Vorzug vor an-
deren Ehrenämtern nehmen. Die Zeit, die Parteimitglie-
der investieren, muss wertgeschätzt werden. Zentral ist
deshalb ein guter Umgang mit der Zeit (stringente Sit-
zungen) und bestmögliche Planbarkeit von Parteienga-
gement, um esmit den restlichen Aktivitäten vonMen-
schen vereinbaren zu können.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 2. Mitglie-
der – b. Vereinbarkeit von Beruf, Familie und politi-
sches Ehrenamt
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AntragWV16/II/2017
Abt. 01/15 Gesundbrunnen
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Alter Wein in alten Schläuchen? – Endlich mehr Verant-
wortung für neue, junge Persönlichkeiten!
Die SPD hat bei dieser Bundestagswahl ihr schlech-
testes Ergebnis seit der Gründung der Bundesrepublik
eingefahren. Die Partei hat 500.000 Wählerinnen und
Wähler an diemenschenverachtende AfD verloren. Dar-
aus müssen Konsequenzen gezogen werden. Der von
Martin Schulz angekündigte Neuanfangmuss auch tat-
sächlich eingeleitet werden.
 
Die Mitglieder der Unterbezirks-, Kreis-, Bezirks- und
Landesvorstände sowie des Bundesvorstands werden
aufgefordert:
• eine offene Diskussion über das aktuelle Führungs-
personal zu organisieren, die sich sachlich mit den
notwendigen personellen Veränderungen ausein-
andersetzt.

• sich bei der Besetzung von Positionen auf allen Ebe-
nen für eine personelle und strukturelle Neuauf-
stellung der SPD einzusetzen, die nach innen und
außen sichtbar und inhaltlich spürbar ist.

• einen Prozess einzuleiten, der mehr neue, junge
Persönlichkeiten mittelfristig nach vorn stellt, die
nicht seit langemTeil der Regierung oder der Partei-
spitze sind und so glaubwürdig für die Zukunft der
Sozialdemokratie stehen können.

• innerparteiliche Beteiligungsstrukturen attrakti-
ver, integrativer, flexibler und durchlässiger zu
gestalten, um neue und alte Mitglieder langfristig
zu aktivieren und zu binden.

 

Begründung
Wir begrüßen die schnelle Entscheidung des Bun-
desvorstandes das Ergebnis der Bundestagswahl
umfassend u. a. in Regionalkonferenzen aufzuarbeiten.
Eine zukunftsorientierte Neuausrichtung kann glaub-
würdig allerdings nicht allein von den gleichen Perso-
nen eingeleitet werden, die die Partei in den vergan-
genen Jahren geführt und zu diesemWahlergebnis ge-
bracht haben. Deswegen ist es jetzt an der Zeit ei-
ne neue Führungsmannschaft aufzubauen. Die Partei
braucht eine offene Diskussion über ihr Führungsperso-
nal.
Hierfür sollten sich alle Gliederungen genügend Zeit,
zumindest bis zum Bundesparteitag nehmen.
 
Wir bedauern es deshalb, dass bereitswenige Tage nach
der Wahl in Fraktion und Partei Führungspositionen an
Parteimitglieder vergeben wurden, die nicht für einen
Neuanfang stehen.Wenn die SPDwieder an Glaubwür-
digkeit gewinnen will, muss man mehr neuen, jungen
Persönlichkeiten eine Chance geben, die nicht für die

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• wurde nicht in Organisationspolitischer Kommissi-
on behandelt
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Regierungsarbeit der vergangenen Legislaturperioden
stehen, ansonsten verkommt der angekündigte Neuan-
fang zu einem „Weiter so“!
Selbstverständlich kann die Verantwortung nicht von
jetzt auf gleich an ein „unerfahrenes“ Team abgege-
ben werden. Dieser Prozess ist aber einzuleiten. Junge
und erfahrene Genossen müssen gemeinsam an einer
Neuausrichtung arbeiten. Die kommenden Jahre müs-
sen ehrlich dafür genutzt werden, um neues Führungs-
personal in Stellung zu bringen, das glaubhaft für die
Zukunft der Sozialdemokratie steht. Hierbei sollten wir
auch über den Tellerrand schauen. JüngsteWahlerfolge
anderer Parteien, nicht nur in Deutschland, haben ge-
zeigt, welchen Stellenwert glaubwürdiges, junges und
charismatisches Spitzenpersonal hat.
 
Wir haben im vergangenen Jahr viele Neumitglieder ge-
wonnen – auch nach der Bundestagswahl. Viele sind
hochmotiviert undwollen sich engagieren.Wirmüssen
aufpassen, dass diese nicht von den starren und hier-
archischen Strukturen abgeschreckt werden. Reine Hin-
terzimmerklüngelei und vorrangiges Proporz-Denken
müssen der Vergangenheit angehören. Die Parteiarbeit
muss attraktiv, integrativ, niedrigschwellig und flexibel
gestaltet werden.
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AntragWV17/II/2017
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

SPD++ Einführung einer Jugendquote
Die SPD führt eine Jugendquote für Parteigremien auf
der Bundes- und Landesebene der SPD. 25 Prozent der
Mitglieder in Führungsgremien müssen Mitglieder un-
ter 35 Jahren sein.
• Die SPD will eine Verjüngung der MandatsträgerIn-
nen. Jeder fünfte Listenplatz muss für Kandidatin-
nen undKandidaten unter 35 Jahren bestimmt sein.

• Die Geschlechterquote hat gegenüber der Jugend-
quote zwingend Vorrang.

 

Begründung
Die SPD braucht mehr jüngere VertreterInnen in den
Parlamenten und Parteigremien. Die SPD bietet ak-
tuell zu wenigen jungen Menschen Möglichkeiten,
ihre Generation innerhalb der Parteigremien und in
Parlamenten zu vertreten. Junge Politikerinnen und
Politiker bringen neue Ideen mit und erweitern das
Themenspektrum der Partei. Die SPD wird mit einer
starken Jugendeinbindung innovativer. Außerdemwird
eine stärkere Identifikation für junge Wählerinnen und
Wähler ermöglicht.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 7. Landes-
vorstand
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AntragWV15/II/2017
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

SPD++ Frischer Wind in den Strukturen
Delegationen auf der Bundes- und Landesebene sind
künftig so zu besetzen, dass 25 Prozent der Delegierten
imVergleich zumgleichrangigen Parteitag davor neu zu
benennen sind. Eine Wiederbesetzung ist für den dar-
auffolgenden Parteitag danach wieder möglich.
 
Auch in den klassischen lokalen Parteistrukturen vorOrt
sollen sich neueMitglieder in Entscheidungsfunktionen
wiederfinden können. Hierfür sollen bei jederWahl 25%
der Ämter an Mitglieder vergeben werden, die ein Amt
auf solch einer Ebene noch nicht über einen längeren
Zeitraum (z. B. länger als 12 Monate) ausgeführt haben.
 
 
 
 

Begründung
Wir wollen die SPD aktiv mit frischen Ideen und Köpfen
weiterentwickeln und Möglichkeiten finden Mitglie-
dern, die in der Vergangenheit noch kein offizielles
Amt ausgeübt haben, den Einstieg der Mitgestaltung
innerhalb der Parteistrukturen zu erleichtern.
Neuen Parteimitgliedern fällt es zunehmend schwer, zu
entscheidungsrelevanten Positionen und Gremien Zu-
gang zu erhalten. Hier gilt oftmals das Senioritätsprin-
zip. Wer am längsten und aktivsten dabei ist, erhält ei-
nen Delegiertenlistenplatz oder kann sich im Kreisvor-
standengagieren.Hierbei kommenoftmals auchdiesel-
ben Berufsgruppen zum Zuge, da sich ihr Arbeitsalltag
am flexibelsten mit Sitzungszeiten vor Ort vereinbaren
lässt.
 
In der heutigen Zeit, die immer mobiler ist und in der
mehrfache studien- und berufsbedingte Umzüge keine
Seltenheit mehr sind, haben neue Mitglieder es zuneh-
mend schwer, sich in einer Position als Amtsträger in-
nerhalb der Partei zu engagieren. Dabei benötigen wir
frische Ideen und Sichtweisen, um die SPD langfristig
erfolgreich aufzustellen.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen Diversifikati-
on und frische Ideen stärken sowie neuen Personalien
die aktive Mitgestaltung in relevanten Funktionen er-
möglichen.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 6. Landes-
parteitage – b. Delegierte
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AntragWV19/II/2017
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

SPD++ Offenheit auf lokaler Ebene
Ortsvereine müssen regelmäßig (mind. alle 8 Wochen)
parteioffen tagen. Diese Sitzungen müssen allen Par-
teimitgliedern offen stehen. Parteimitglieder haben
so auch Gelegenheit, andere Gliederungen kennen-
zulernen. Alle Parteisitzungen (ab dem Ortsverein
aufwärts) werden mit Start- und Endzeit parteiöf-
fentlich angekündigt und dementsprechend geplant.
Dies ermöglicht es auch viel beschäftigten Menschen,
Sitzungen in ihren Alltag einzuplanen und erhöht
damit die Bereitschaft zu Parteiengagement.

Begründung
Insbesondere für Neumitglieder ist der Ortsverein nach
Eintritt die erste Anlaufstelle und das “Gesicht” der Par-
tei. Es sollte deshalb allenNeumitgliedernmöglich sein,
an den Sitzungen dieser wichtigen Gliederungsebene
teilzunehmen und sich zu involvieren. Geschlossene
Sitzungen von Ortsvereinen, an denen nur erweiterte
Vorstände teilnehmen dürfen, müssen flächendeckend
ein Ende haben.
 
Im Sinne der parteiweiten Vernetzung und des Erfah-
rungsaustauschs zu Arbeitsweise der Gliederungen sol-
len Mitglieder die Möglichkeit haben, sich auch von der
Arbeit in anderen Parteigliederungen ein Bild zu ma-
chen. Damit werden Innovationen gefördert und Mit-
glieder habendieMöglichkeit, sich ein breiteres Bild von
der Partei zu machen.
 
Die Teilnahme an Sitzungen kostet Zeit, wertvolle Zeit,
die vieleMenschen sich nebenBeruf, Partnerschaft, Kin-
derbetreuung, Pflege der Eltern oder im Vorzug vor an-
deren Ehrenämtern nehmen. Die Zeit, die Parteimitglie-
der investieren, muss wertgeschätzt werden. Zentral ist
deshalb ein guter Umgang mit der Zeit (stringente Sit-
zungen) und bestmögliche Planbarkeit von Parteienga-
gement, um esmit den restlichen Aktivitäten vonMen-
schen vereinbaren zu können

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 2. Mitglie-
der – b. Vereinbarkeit von Beruf, Familie und politi-
sches Ehrenamt
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AntragWV21/II/2017
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

SPD++ Ideenmanagement
Ideenmanagement – gemeinsam innovativ
 
Der Parteivorstand entwickelt ein Ideenmanagement
für die SPD. Hier können Mitglieder, einzeln oder in der

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 11. Digitales
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Gruppe, ihre Ideen online einreichen. Gesammelt wer-
den Ideen, welche
• die Arbeitsabläufe oder die Kommunikation inner-
halb der SPD,

• mit der SPD,
• die Kommunikation und Responsivität mit Bürge-
rinnen und Bürgern

• sowie die Umsetzung von Kümmerer-Arbeit
 
vereinfachen oder verbessern. Eingereichte Ideen sind
transparent und offen für andere sichtbar und können
bewertet und kommentiert werden. Über ein haupt-
amtliches Steuerungsteam werden in einem koordi-
nierten Prozess Ideen bewertet, weiterentwickelt und
an die IdeengeberInnen zurück kommuniziert.
 
Die Partei garantiert eine Rückmeldung oder politische
Bewertung des passenden Parteigremiums der am bes-
ten bewerteten Ideen innerhalb von sechs Monaten.
 

Begründung
Jedes Mitglied hat gute Ideen und kann sie einbringen
um die Arbeit der SPD zu verbessern. Wir wollen keine
Idee verlieren. Dafür braucht es einen strukturierten
und transparenten Prozess, an dem sich alle beteiligen
können und der kreative Lösungen herausfiltert.
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AntragWV22/II/2017
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

SPD++ Hauptamtliche Strukturen stärken
Hauptamtliche Strukturen stärken: festeAnsprechpart-
nerInnen für Engagement und Vielfalt
Die Landesverbände und Bezirke der SPD schaffen die
Stelle eines/einer Engagementbeauftragten als zentra-
le Anlaufstelle für neue und alte Parteimitglieder, die
Angebote entsprechendder Kompetenzenunddes Zeit-
budgets des jeweiligenMitgliedsmacht und diese auch
innerhalb der Parteistrukturen mit den relevanten An-
sprechpartnerInnen vernetzt.
 
Die Landesverbände, Bezirke und der Parteivorstand
schaffen außerdem die Stelle eines/einer Vielfalts-
managers/in, der Parteistrukturen und -Prozesse
kontinuierlich hinsichtlich möglicher Engagement-
hemmnisse für eine Vielfalt an Menschen hat. Bei der
Finanzierung dieser Stellen unterstützt der Parteivor-
stand.

Begründung
Die hauptamtlichen Strukturen der Partei spiegeln vie-
lerorts nicht die organisationellen Herausforderungen
wider, vor denen die SPD steht. So gibt es auf fast allen
Ebenen FachreferentInnen, wichtige Querschnittsthe-

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 10. Haupt-
amtliche
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men sind aber nicht personell besetzt und haben damit
auch kaum Chancen, stringent und nachhaltig in der
Partei vorangetrieben zu werden.
 
Die Mitglieder der Partei sind ihre wichtigste Ressour-
ce. Sowohl was Zeit und Engagement, aber auch was
Wissen und Expertise angeht. Diese Ressource kann an
vielen Stellen nur dort genutzt werden, wo es einen
aktiven Kern an Mitgliedern gibt, die sich gut kennen.
Die Fähigkeiten von neuenMitglieder werden nicht sys-
tematisch abgerufen. Hierfür muss das Mitgliederma-
nagement der Partei deutlich verbessert werden und
neue Prozesse aufgesetzt werden, damit auch bei lang-
jährigen Mitgliedern oder z.B. Mitgliedern, die umzie-
hen, die Einbindung erleichtert wird. Hinzu kommt,
dass für Menschen, die noch nicht lange in der Partei
sind, die Strukturen und Möglichkeiten, sich zu enga-
gieren, mehr als unübersichtlich sind. Langjährige Par-
teimitglieder und hauptamtliche MitarbeiterInnen set-
zen jedoch oftmals voraus, dass die Strukturen des En-
gagements in der Partei sehr verständlich sind. Um dies
aufzubrechen, soll es bei jedem Landesverband zen-
trale Engagementbeauftragte geben, die über Enga-
gementmöglichkeiten informieren, (Neu)Mitglieder an
die richtige Stellen verweisen und ein auf das Zeitbud-
get der Personen zugeschnittenes Engagementangebot
machen.
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AntragWV24/II/2017
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

SPD++ Durchführung einer Mitgliederbestandsanalyse
Der Parteivorstand erhebt mithilfe einer Studie, wel-
che Berufe zu welchem Prozentsatz innerhalb der SPD-
Mitgliederbasis präsent sind. Diese Studie wird durch-
geführt durch die Hauptamtlichen in der Fläche.
Im Rahmen der Bestandsanalyse werden ebenfalls In-
teressen, Spezialwissen und Zeitbudgets der Mitglie-
derbasis abgefragt, so dass auf das Wissen in späteren
Projekten zugegriffen werden kann.
 

Begründung
In den relevanten Entscheidungsgremien der SPD sind
insbesondere AkademikerInnen überrepräsentiert. Die
SPD aber ist eine Volkspartei, die alle Bevölkerungs- und
Berufsgruppen repräsentiert. Um die Interessen der
Parteibasis bestmöglich vertreten zu können, möchten
wir, dass die Partei langfristig nicht durch akademisch,
juristisch geprägte Berufsgruppen dominiert wird, son-
dern sich die Vielfalt der Berufswelt in der Partei besser
widerspiegelt. Dies ist notwendig, um die Lebens-
realitäten einer Gesellschaft im Wandel bestmöglich
abzubilden. Angestrebt wird, dass die Mitgliederstruk-
tur sich auch langfristig in den Entscheidungsgremien

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 6. Landes-
parteitage – b. Delegierte
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widerspiegelt.
 
Für eine Organisation ist es unabdingbar zu wissen und
zu verstehen, welche Fähigkeit und Spezialwissen in-
nerhalb der Mitgliederbasis vorhanden sind, um deren
Wissen und Netzwerke für die Umsetzung von Projek-
ten einsetzen zu können. Mit diesem Wissen kann ei-
ne gezielte Ansprache für dieMitarbeit in den Foren der
Partei erfolgen.
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AntragWV23/II/2017
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Mehr Transparenz und Fairness bei Stellenbesetzun-
gen!
Alle Stellen in Kreis-, Landes- und Bundesstellen der
SPD müssen künftig verpflichtend parteiöffentlich
ausgeschrieben werden. Die Zugänglichmachung der
Stellenausschreibungen muss durch das ausschreiben-
de Organ sichergestellt werden.

Begründung
Transparente Stellenausschreibungen sind ein wichti-
ges Mittel um Chancengleichheit bei der Besetzung zu
gewährleisten. Durch eine faire, offene und transpa-
rente Bewerbungs- und Besetzungsprozess stärkt sich
die Partei in Vielfalt und Chancen.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 10. Haupt-
amtliche
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AntragWV12/II/2017
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Mitgliederbegehren vereinfachen!
Die Volkspartei SPD lebt von ihren Mitgliedern. Mobi-
lisierung und Einbezug der Mitglieder ist daher zentral
für die Schlagkraft der Partei.
 
Umdie SPDMitglieder besser in die Entscheidungender
Bundespartei zu integrieren, ihnenmehr Teilhabe zu er-
möglichen, und damit die SPD als Ganzes zu stärken
erleichtern und modernisieren wir das Instrument der
Mitgliederbegehren.
 
Erstens fordern die bereits 2011 beschlossene aber im-
mer noch nicht umgesetzte Möglichkeit einer elektro-
nischen Beteiligung an Mitgliederbegehren.
Zweitens soll das Quorum fürMitgliederbegehren auf 5
% der Mitglieder gesenkt werden.
Drittens muss der Parteivorstand die Bekanntmachung
der aktuellen Mitgliederbegehren über die öffentlich-
keitswirksamen Kanäle der SPD wie dem vorwaerts,

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 3. Mitglie-
derbeteiligung
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dem Newsletter oder Social-Media-Kanälen des Partei-
vorstandes institutionalisieren und erleichtern.
Viertens ist den Kreis- und Landesgeschäftsstellen eine
Sammelstelle für Unterstützer*innen einzurichten.

Begründung
Zweck des Mitgliederbegehrens ist es, den Mitgliedern
bei wichtigen Entscheidungen ein Mitspracherecht
zu geben, falls sich eine bedeutende Anzahl von Mit-
gliedern hinter das Begehren stellt. Damit erreichen
wir eine höhere Akzeptanz der Entscheidungen der
Parteileitung. Wir wollen, dass sich das Mitgliederbe-
gehren als gängiges Instrument der Basispartizipation
etabliert. Das Mitgliederbegehren sollte vergleichbar
zu Debatten bei Parteitagen gehandhabt werden:
grundsätzlich begrüßenswert als Fundament unserer
Demokratie und der Meinungsbildung förderlich.
 
Momentan besteht bei Mitgliederbegehren die alleini-
ge postalische bzw. persönliche Akzeptanz von Unter-
schriften. Nicht nur der Aufwand und Kosten für den
Postversand schrecken stark ab. Wir fordern daher den
Parteitagsbeschluss 2011 für digitale Mitgliederbegeh-
ren zügigumzusetzen. Eine Integration indasbestehen-
de SPD- Onlineportal ist zu empfehlen und die beste-
hendeVerifizierungderMitglieder zunutzen.Das Portal
soll alle laufendenBegehrenund ihren Fortschritt anzei-
gen und die Teilnahmemit nur einem Klick erlauben.
 
Bis auf die Richtlinie und den Regeln im OrgaStatut
liegen potenziellen Initiator*innen keine Informatio-
nen zur Durchführung zuMitgliederbegehren vor. Auch
durch die unklar formulierten Passagen in der Richtlinie
entstehen viele Fragen. Verstehtmandie Etablierungei-
nes nachhaltig nutzbaren Instruments der Mitglieder-
beteiligung als das große Parteikultur verändernde Pro-
jekt, das es ist, zeigt sich, dass eine institutionalisierte
Verankerung von Partizipation innerhalb der Partei un-
erlässlich ist. Der Parteivorstand ergreift die geeigneten
Maßnahmen, dass die Initiator*innen derMitgliederbe-
gehrendieMitglieder erreichen könnenundüber die of-
fiziellen Kanäle der Partei („Vorwärts“, Website, News-
letter) ausgewogen über pro- und contra-Argumente
kommuniziert wird.
 
Die Informierung aller Mitglieder soll per E-Mail über
laufende Mitgliederbegehren gebündelt werden (z.B.
einmal im Monat). Zudem soll es auf der Webseite der
SPD zu laufenden Mitgliederbegehren informiert wer-
den. Außerdem soll eine redaktionelle Begleitung auf
SPD.de sowie auch Social-Media-Kanäle zur Erreichung
der Mitglieder angestrebt werden. Alle Parteivorstände
in denUntergliederungen sind extra zu informierenund
auf ihre Pflichten hinzuweisen. Zusätzlich sollten die
Gliederungen mit Hilfe eines Leitfadens und Informa-
tionsmaterial ermutig werden, Begehren zum Anlass
für Veranstaltungen nehmen und so in Dialog mit den
Mitgliedern, aber auch mit Bürger*innen, zu kommen.
Regelmäßige Veranstaltungen und kontroverse Diskus-
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sionen fördern die Aktivierung der Mitglieder und nüt-
zen so am Ende der SPD wieder selber. Auch Online-
Konferenzen im Willy-Brandt-Haus sollten vermehrt in
Betracht gezogen werden.
 
Das Quorum für Mitgliederbegehren wird von aktuell
zehn Prozent auf fünf Prozent der SPD-Mitglieder ge-
senkt, was aktuell knapp 25.000 Mitgliedern für Mit-
gliederbegehren auf Bundesebene entsprechen würde.
Zudem soll eine Ablehnungsoption in Begehren einge-
führt werden. Ob eine qualifizierte oder einfacheMehr-
heit der Ja-Stimmen zum Erfolg nötig ist, ist zu prüfen.
 
Zusammenfassend halten wir fest, dass die SPD bereits
erste Schritte zu einer modernen Volkspartei getätigt
hat, jedoch noch einen weiten Weg zu gehen hat. Be-
teiligungsform und -institutionalisierung entsprechen
nicht den gesellschaftlichenHerausforderungen vor de-
nen wir stehen und schließen in ihrer derzeitigen Form
vieleMitglieder aus. Daher fordernwir die SPD auf, Mit-
gliederbeteiligung vor allem als Chance für die Partei zu
begreifen.
 
Wir erhoffen uns so, die SPD für die gesellschaftlichen,
demographischen und strukturellen Wandlungen auch
intern soweiterzuentwickeln, dass sie demselbsterklär-
ten Ziel dermodernsten Partei Europas ein Stück näher-
kommt.
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AntragWV11/II/2017
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Mehr Transparenz und Beteiligung bei Kandi-
dat*innenaufstellung
Beim Aufstellen von Kandidat*innen innerhalb der
SPD ist auf ein transparentes und faires Verfahren zu
achten.
So müssen alle Mitglieder frühzeitig informiert werden
welche konkreten Positionen demnächst neu zu beset-
zen sind, wie dort das genaue Verfahren aussieht und
wie man sich als Kandidat*in für dieses Amt bewirbt.
 
Für die Position der/s Parteivorsitzende/n, der/s Gene-
ralsekretär*in und der/s Landesvorsitzende/n muss es
anders als bislang eine bindende Mitgliederbefragung
geben. Auch bei wichtigen inhaltlichen Entscheidun-
gen wie der über einen Koalitionsvertrag streben wir
bindende Mitgliederbefragungen an.

Begründung
Die Volkspartei SPD lebt von ihren Mitgliedern.
 
Mobilisierung und Einbezug der Mitglieder ist daher
zentral für die Schlagkraft der Partei. Um die SPD Mit-
glieder besser in die Entscheidungen der Bundespar-

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 3. Mitglie-
derbeteiligung
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tei zu integrieren, ihnenmehr Teilhabe zu ermöglichen,
unddamit die SPDalsGanzes zu stärkenerleichternund
zumodernisierenmüssenwir die einfache Partizipation
deutlich erleichtern.
 
Das Beispiel der Abstimmung über den Koalitionsver-
trag im Jahr 2013 hat gezeigt, dass die Mitglieder in
wichtige Entscheidungen einbezogen werden wollen.
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AntragWV05/II/2017
KDV Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:

Die Berliner SPD stärker machen
Mit dem verlorenen Volksentscheid Tempelhof, den kla-
ren Verlusten bei den Berliner Wahlen in 2016, dem
Rückfall auf Platz 3 bei der Bundestagswahl und dem
verlorenen Volksentscheid Tegel hat die Berliner SPD
vier empfindliche Niederlagen in nicht einmal vier Jah-
ren hinnehmenmüssen.
 
Gleichzeitig gibt es positive Anzeichen: in den letz-
ten Jahren teils stark steigendeMitgliederzahlen, sowie
einzelne erfreuliche Ergebnisse in Wahlkreisen.
 
Nach der verlorenen Wahl im vergangenen Jahr hatte
eine Arbeitsgruppe getagt und analysiert. Leider ist die-
se Analyse weitgehend folgenlos geblieben. Ein „Weiter
so“ darf es aber nicht geben, wenn die SPD nicht auch
in Berlin ihre Führungsrolle verlieren will. Außerdem
fällt der SPD Berlin durch die rot-rot-grüne Koalition in
unserem Bundesland eine besondere Rolle und Verant-
wortung bei derOrganisation linkerMachtoptionen auf
Bundesebene zu:NurwennRot-Rot-Grün in Berlin spür-
bare Verbesserungen für die Menschen bringt, können
wir dafür auch auf Bundesebene glaubwürdig und er-
folgreich werben.
 
1. Die Partei muss sich personell breiter aufstellen. Da-
zu gehört auch, dass ein Geschäftsführender Landes-
vorstand in Zukunft nicht fast komplett ausMitgliedern
der Landesregierung bestehen sollte und dass dieweni-
genherausragenden Positionenunterschiedlich besetzt
werden.
Eine breitere Aufstellung bedeutet auch, die Vielfalt
stärker abzubilden, die in der Partei sehr wohl vorhan-
den ist, Frauen und Männer, junge und ältere, Men-
schen mit unterschiedlichen Lebenshintergründen. All
das gilt es abzubilden.
 
2. Die SPD muss interessant bleiben und Ort der poli-
tischen Willensbildung sein, u.a. mit interessanten For-
maten wie Zukunftswerkstätten, Programmforen, Mit-
gliederbefragungen. Zu oft sind unsere Veranstaltun-
gennur noch ein Frage-Antwort-Spiel zwischenMitglie-
dern und Regierungsmitgliedern und kein gemeinsa-
mes Diskutieren und Erarbeiten von Zukunftslösungen

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst in den Kapiteln:
3. Mitgliederbeteiligung
4. Kampagnen – a. Starke SPD in der ganzen Stadt
4. Kampagnen – b. Präsenz
7. Landesvorstand
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mehr.
 
3. In der Ära Wowereit waren wir stolz darauf, die „Ber-
linpartei“ zu sein, die in Ost und West etwa gleichstark
war. Das hat sich dramatisch verändert. In den ehemali-
genOstbezirken und in der urbanen Stadtmitte konkur-
rieren vier bis fünf Parteien, inmanchen Bezirken liegen
CDU und SPD noch klar vor dem Feld. Klar ist: auf eine
Stadt der Unterschiede und Gegensätze kann es nicht
mehr nur eine Antwort geben. Deswegen kann es in Zu-
kunft nichtmehr nur „die eine“ Kampagne geben – und
muss auch mehrere Personen geben, die mit den Zie-
len undWerten der SPD glaubwürdig in Verbindung ge-
bracht werden.
 
4. Ohne eine Verbesserung der Ergebnisse imOsten und
Südosten der Stadt verlieren wir unsere Mehrheitsfä-
higkeit. Deshalb braucht es neue Formen der Präsenz
auch zwischen den Wahlkämpfen. Daraus folgt: auch
die Zeit zwischen den Wahlen erfordert mehr persön-
liche Präsenz und einen höheren finanziellen Einsatz.
Das Kurt-Schumacher-Haus und die Büros in den Krei-
sen sind in den letzten Jahren schneller, moderner und
reaktionsschneller geworden. Dieser Prozess muss wei-
tergehen, etwa mit der Anschaffung von Equipment,
mehr digitalenMöglichkeiten und dem Erarbeiten neu-
er interessanter Veranstaltungsformate.
 
5. Wir sind unter Druck, aber nicht in Zeitnot. Deshalb
braucht es keine Schnellschüsse, sondern einen Drei-
klang aus sachlicher Regierungsarbeit, dauerhafter
Ansprache von Wählerinnen und Wählern und einem
sorgfältigen personellen und inhaltlichen Aufbau der
Kampagne 2021. Dazu müssen wir jetzt unsere besten
Ressourcen nutzen – unsere Mitglieder. Es gilt, mög-
lichst viele unserer alten und neuen Mitglieder für die
Mitwirkung in der Partei zu begeistern, ihr Wissen und
ihre Kenntnisse zu nutzen und sie für die Übernahme
von Verantwortung in Form von Aufgaben in der Partei
oder Kandidaturen für öffentliche Ämter zu qualifizie-
ren. Dazu brauchen wir auch inhaltliche Schulungen
und Seminare außerhalb der Wahlkampfzeiten.
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AntragWV13/II/2017
Jusos LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Einführung eines basisdemokratischen verbindlichen
Mitgliedervotums zur Wahl des SPD Parteivorsitzes
In ihrer aktuell praktizierten Form ist die Wahl des
Parteivorsitzes durch die Delegierten des Bundespar-
teitages nur im Anschein demokratisch. Formal liegt
die Wahl zwar bei den Delegierten, praktisch wird ih-
nen jedoch lediglich eine einzige Kandidatur präsen-
tiert, die zuvor durch Verhandlungen und Abstimmun-

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 3. Mitglie-
derbeteiligung
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gen zwischen dem Präsidium, dem Vorstand, und Ver-
treter*innen der Landesverbände bestimmt wird. Ei-
ne gleichberechtigte Beteiligung aller innerparteilichen
Interessensgruppen an diesem Auswahlverfahren ist
nicht gewährleistet. Stattdessen genießen bestimmte
Gruppen, stark abhängig von den personellen Konstel-
lationen undNetzwerken in der Parteispitze, unverhält-
nismäßige Einflussmöglichkeiten. Da die Initiative des
Wahlvorschlags außerdem beim Vorstand liegt, entste-
hen asymmetrische formelle Hürden zwischen den De-
legierten und der Parteispitze, die abschreckend auf
Kandidaturen aus der Basis herauswirken. Darüber hin-
auswerdenDelegierte die trotzdem von der vorgegebe-
nen Linie der Parteihierarchie abweichen oft von dieser
dafür sanktioniert.
 
De facto findet keine Wahl statt, sondern lediglich ein
Bestätigungsverfahren. Dieses Verfahren führt mitun-
ter zu absurden Ergebnissen. So muss sich zum Beispiel
ein*e unbeliebte*r Parteichef*in  trotz offenkundigem
Unmutes in signifikanten Teilen der Basis keine*r/m
Gegenkandidat*in/en stellen. Gleichermaßen ist ein*e
neugewählte*r Vorsitzende*r in der Lage ein unter de-
mokratischen Gesichtspunkten höchst bedenkliches Er-
gebnis von 100% einzufahren. In beiden Fällen hätte ei-
ne inhaltliche Auseinandersetzung mit eine*r/m Alter-
nativkandidat*in/en der Gesundheit der Partei besser
gedient.
 
Ein solches Prinzip der „Hinterzimmer Deals“, dass die
schlimmsten Politik-Stereotypen zu bemühen scheint,
ist einer Partei die das Wort „demokratisch“ in ihrem
Namen trägt schlicht unwürdig.Wir fordern daher, dass
der Parteivorsitz künftig nicht von den Delegierten des
Bundesparteitages, sondern durch ein verbindliches ba-
sisdemokratisches Mitgliedervotum bestimmt wird.
 
Ein solches Mitgliedervotum stärkt die politische De-
batte in der Partei, schärft die inhaltliche Ausrichtung,
und adressiert personelle Stagnation. Es führt zu einer
verstärkten Rechenschaftspflicht zwischen Parteispitze
und Basis. Anstatt lediglich im Notfall die Reißleine zu
ziehen oder auf Rücktritte von Vorsitzenden zu warten,
entsteht so eine kontinuierliche Debatte über die Aus-
richtung der Partei, in der alle zwei Jahre Kandidaten
gefunden-, Argumente vorgetragen-, und Mehrheiten
organisiert werden müssen.
 
Des Weiteren macht ein solches Mitgliedervotum die
konkreten Belange der Teile der Partei, die nicht mit
de*r/mamtierendenVorsitzenden zufrieden sind, sicht-
bar. Wenn nach aktuellem Verfahren ein*e Parteivorsit-
zende*r 74,3% der Stimmen erhält, lassen sich zwar va-
ge Rückschlüsse über Frustrationen an der Basis ziehen,
jedoch keine personellen oder inhaltlichen Alternativen
ablesen. Wenn jedoch bei einem Basisvotum ein*e al-
ternative*r Kandidat*in die restlichen Stimmen auf sich
vereint, so geht diese*r mit einem klaren Mandat einer
bedeutenden Zahl von Mitgliedern aus der Wahl her-
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aus, und kann den Anspruch geltend machen, diese Po-
sitionen in der Parteispitze sichtbar zu vertreten.
 
Unsere Schwesterpartei aus Großbritannien kann uns
bei diesem Vorhaben als Vorbild dienen. Nach einer
ähnlichen Situation der inhaltlichen und personellen
Stagnation nach der Wahl 2015 führten die zuvor neu
eingeführten Mechanismen der Basis-Partizipation
zu einer Revitalisierung der Partei. Über 300.000
Neumitglieder schlossen sich Labour an, um an den
nötigen Veränderungen teilzuhaben und diese selbst
zu erwirken. Als Folge schärfte die Partei ihr sozial-
demokratisches inhaltliches Profil, erstarkte durch
massiven politischen Aktivismus aus der Basis heraus,
und konnte so bei der Wahl 2017 wieder elektorale
Erfolge verzeichnen.
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AntragWV14/II/2017
Jusos LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Auf in eine neue Zeit –Wir stellen die SPD inhaltlich, or-
ganisationspolitisch und personell neu auf!
Nach dem dritten „historisch schlechten“ Bundestags-
wahlergebnis der SPD in Folge, sowie dem richtigen
Schritt in die Opposition, liegt der größte Teil der Aufar-
beitungsarbeit noch vor uns. Klar ist, dass eine SPD mit
knapp über 20 Prozent derWähler*innenstimmen nicht
mehr die gesellschaftlich gestaltende Kraft sein kann,
die sie seinmüsste. In den letzten 20 Jahren hat die SPD
die Hälfte ihrerWähler*innenschaft und auch ihrerMit-
glieder eingebüßt.
 
Ein Blick auf unsere europäischen Schwesterparteien
zeigt, dass die SPD mit dieser Entwicklung nicht allei-
ne dasteht: die Partei der Arbeit (PdvA) erlangte bei den
Parlamentswahlen in den Niederlanden 2017: 5,7%, die
Sozialistische Partei (PS) bei den Parlamentswahlen in
Frankreich 2017: 5,7%, die Vereinigte Linke (ZL) bei den
Parlamentswahlen in Polen 2015: 7,6%, die Demokra-
tische Koalition aus PASOK und DIMAR bei den Parla-
mentswahlen in Griechenland, September 2015: 6,28%.
 
Diese erschreckenden Zahlen führen deutlich vor Au-
gen, dass auch bei knapp 20 Prozent der Sinkflug noch
nicht abgeschlossen sein muss. Diese Reihe zeigt aber
auch, dass auchwennDebatten über einzelne Personen
und Kampagnenwichtig sind, diese nur einen gewissen
Anteil der Ergebnisse erklären können. Offenbar haben
große Teile der Sozialdemokratie ein Problem, überzeu-
gende Antworten auf die Herausforderungen unserer
Zeit zu finden und schaffen es nicht, ihre Altlasten aus
den 2000er- Jahren neoliberaler Verirrung glaubwürdig
hinter sich zu lassen.
 
Auch in Deutschland konnten 80 Prozent der Wäh-

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT II/2017: Überweisung an die durch den Landes-
vorstand zu bildende Organisationspolitische Kom-
mission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst in den Kapiteln:
1. Einleitung
4. Kampagnen – a. Starke SPD in der ganzen Stadt
7. Landesvorstand
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ler*innen nach dem Wahlkampf 2017 nicht sagen, was
die SPD unter dem Begriff der „Sozialen Gerechtigkeit“
versteht.
 
Ein Potpourri an links angehauchten Forderungen reicht
nicht aus um zu überzeugen, wie wir an den Wahlpro-
grammen 2013 und 2017 gesehen haben: sie enthielten
viele gute Forderungen, dochwederwaren diese beson-
ders mutig, noch verband sie ein erkennbarer roten Fa-
den.
 
Selbst bei hohen Zustimmungswerten zu einzelnen Re-
formvorhaben und einem sympathischen Kandidaten
wissen die Menschen nicht, was für eine Gesellschaft
die SPD eigentlich abstrebt. Reicht es ihr tatsächlich,
wenn einige kleine Anpassungen im bestehenden Sys-
tem vorgenommenwerden, und glaubt sie wirklich, da-
mit soziale Gerechtigkeit herstellen zu können? Dieser
Ansatz scheint aus der Zeit gefallen.
 
Wenn dieser Ansatz in den westdeutschen 70er Jah-
ren vielleicht noch überzeugen konnte, so sollte spä-
testens nach den letzten Jahrzehnten mit neolibera-
lem Umbruch, Finanzmarktkapitalismus und der Ent-
kernung von Sozial- und Lohnarbeitssystemen, endlich
klar sein, dass es einen „Klassenkompromiss“ nicht ge-
ben kann.Wer soziale Gerechtigkeit will, muss denMut
haben, bestehende Besitz- und Ausbeutungsverhältnis-
se anzugreifen und eine Perspektive für mehr Freiheit
und Selbstbestimmung, Gleichheit und soziale Sicher-
heit sowie (internationale) Solidarität zu bieten.
 
Die SPD braucht wieder eine progressive Gesellschafts-
vision. Der demokratische Sozialismus als Gesellschaft
der Freien und Gleichen ist weder Folklore noch un-
erreichbare Utopie, sondern Kern der sozialdemokrati-
schen Bewegung. Ein Blick nach Großbritannien zeigt,
dass eine Rückbesinnung auf diesen Kern für eine sozi-
aldemokratische Partei durchaus lohnt und sie wieder
zu einer Bewegung aufleben lassen kann. Auch die SPD
braucht den Mut, diesenWeg wieder zu gehen.
 
Wir fordern daher:
• Die SPD muss in einem breit angelegten Prozess
ein neues Grundsatzprogramm erarbeiten. Die-
ses muss erkennbar mit der neoliberalen Agenda-
Politik der 2000er Jahre brechen. Die gesellschaftli-
che Vision eines demokratischen Sozialismus muss
wieder mit Leben gefüllt und glaubwürdig vertre-
ten werden. Langfristige Ziele und konkrete Projek-
te zur Zielerreichungmüssen klar ausdefiniert wer-
den.

Die SPD braucht mit der inhaltlichen auch eine orga-
nisatorische und personelle Neuaufstellung. Auch das
Führungspersonalmuss glaubhaft für einenNeuanfang
stehen. Wir als Parteimitglieder erwarten, in einen Pro-
zess derNeuaufstellung einbezogen zuwerden. Die Par-
teistrukturen sind zudem oftmals sehr steif und un-
durchlässig. Es ist schwierig für junge Menschen in Po-

Seite 57



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

sitionen zu kommen, in denen sie Verantwortung über-
nehmen können. Von den 125 SPD Bundestagsabgeord-
neten der neuenWahlperiode ist niemandunter 30 Jah-
re alt und nur 12 unter 35 Jahre.
• Der SPD-Parteivorsitz soll zukünftig über ein ver-
bindliches Mitgliedervotum gewählt werden.

• Bei der Neuaufstellung der SPD-Parteiführung soll-
ten mindestens 50 Prozent der Posten mit neuem
Personal besetzt werden. Die SPD-Spitze muss zu-
demweiblicher, jünger und linker werden.

• Die SPD muss sich dazu verpflichten, Jusos in al-
len geschäftsführenden Vorständen zu berücksich-
tigen.Wir sind Zukunft und Rückgrat der Partei und
nicht nur zum Plakate hängen da!

• Bei der Aufstellung von Listen sollten mindestens
ein Drittel der (aussichtsreichen) Listenplätze an
neue Kandidat*innen vergeben werden, die vorher
noch kein Mandat inne hatten.

 
Es müssen Angebote entwickelt werden, damit sich
Mitglieder über Online-Formate in die Parteiarbeit
einbringen können. Mitgliederbefragungen müssen
künftig auch online durchgeführt werden.
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AntragWV13/I/2018
Abt. 06/09 Zehlendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Mitgliederbefragungen
Zur Erkundung der politischen Meinung der Parteimit-
glieder zu wichtigen aktuellen Themen und zur Beför-
derung der Willensbildung der Partei von unten nach
oben (§ 8 Organisationsstatut) werden vom Landesver-
band regelmäßig, mindestens einmal jährlich Mitglie-
derbefragungen durchgeführt. Diese Befragungen die-
nen als politische Orientierung für die politischen Gre-
mien der Partei. Die Ergebnisse werden veröffentlicht.
Der Landesvorstand gibt jeweils spätestens sechs Mo-
nate nach der Befragung einen Bericht dazu ab, wie de-
ren Ergebnisse in die politische Arbeit des Landesver-
bandes eingeflossen sind oder was diesbezüglich noch
beabsichtigt ist.
 
Bei der Befragung wird den Mitgliedern bei den ein-
zelnen Fragen neben der Entscheidung für „Ja“ oder
„Nein“ auch die Möglichkeit eingeräumt, kurze inhalt-
liche Bemerkungen oder Begründungen abzugeben.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 3. Mitglie-
derbeteiligung
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AntragWV04/I/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:

SPD-Berlin – Partei der Arbeit
Die enge Bindung der Sozialdemokratie an die deut-
scheGewerkschaftsbewegung ist für uns entscheidend.
Immer wenn Sozialdemokratie und Gewerkschaften in
den zentralen Fragen einig waren, gab es auch gesell-
schaftlichen Fortschritt.
Die enge Anbindung von Sozialdemokratie und den
DGB Gewerkschaften und ihren Betriebs- und Personal-
räten wird auf allen Ebenen wieder gestärkt und struk-
turiert.
Ausbau der gemeinsamen Bindung
• Die SPD Berlin belebt den Gewerkschaftsrat nach
Vorbild des SPD Parteivorstandes und tagt regel-
mäßig.

• Die SPD Berlin führt jährlich eine Betriebs- und Per-
sonalrätekonferenz

• Der Landesvorstand Berlin lädt die Berliner SPD Be-
triebsgruppen zu einem gemeinsamen Gespräch
ein. Ziel sollte es sein einen Überblick über die Be-
triebsgruppen, deren Arbeit und deren Themen zu
erhalten.

• Die SPD Berlin initiiert einen bezirksübergreifen-
den Arbeitskreis „Gute Arbeit“ der eine Strategie
zum Ausbau der gemeinsamen Bindung ausarbei-
tet. Ziel sollte es sein, in den direkten nachhaltigen
Dialog mit der Arbeitnehmerschaft und insbeson-
dere mit den betrieblichen Interessenvertretungen
und Gewerkschaftsfunktionären zu kommen.

 
Zukunftskompetenz aufzeigen
Die SPD widmet sich den Zukunftsdebatten von Guter
Arbeit und führt in Zusammenarbeit mit den Ge-
werkschaften einen öffentlichen Dialog zum Thema
„Gute Arbeit in Berlin“. Ein besonderer Fokus sollte auf
Auszubildenden und junge Arbeitnehmer*innen liegen.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überweisung inOrganisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 4. Kampa-
gnen – b. Präsenz
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AntragWV06/I/2018
KDV Pankow, Abt. 03/06 Alt-Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:

Trennung von Amt/Mandat und Parteifunktionen auf
Bundesparteitagen der SPD – Aufforderung an die Krei-
se/Selbstverpflichtung
Der Landesverband der Berliner SPD fordert im Sin-
ne einer Trennung von Amt/Mandat und Parteifunktio-
nen die Kreise auf, keine Mitglieder des Abgeordneten-
hauses, des Bundestages, des Europaparlaments, des
Berliner Senats, der Bezirksämter, der Bundesregierung
sowie Staatssekretäre auf Bundes- und Landesebene
mehr als Delegiertemit Stimmrecht für den Bundespar-

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 6. Landes-
parteitage – b. Delegierte
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teitag zu nominieren, soweit das Organisationsstatut
der SPD für die vorgenannten Personengruppen bereits
eine Anbindung als Delegierte mit beratender Stimme
ermöglicht.
Der Landesverband verpflichtet sich, selbst keine derar-
tigen Nominierungen vorzuschlagen. Die Landesdele-
gierten sind angehalten, entsprechende Kandidaturen
für Bundesparteitagsdelegiertenmandate bei Wahlen
nicht zu berücksichtigen.

Begründung
Der Antrag strebt eine Trennung von Amt/Mandat und
Parteifunktionen auf Bundesparteitagen der SPD an.
Amts- und Mandatsträger*innen sollen dem Parteitag
nicht mehr mit Stimmrecht angehören. Dadurch wird
die Parteibasis gestärkt, da keine Volldelegiertenplätze
mehr von Amts- und Mandatsträger*innen besetzt
werden, die bisher auf Bundesebene einen nennens-
werten Anteil an den Volldelegierten stellen. Durch die
Trennung wird die Unabhängigkeit der Partei von Re-
gierung, Parlament und Verwaltung betont. Die Kreise
werden aufgefordert, keine der genannten Personen
mehr als Delegierte mit Stimmrecht zu nominieren,
die Delegierten zum Landesparteitag, entsprechen-
de Kandidaturen bei ihren Nominierungen nicht zu
berücksichtigen. Um dennoch eine Anbindung der
genannten Personen an die Willensbildungsprozesse
auf dem Bundesparteitag aufrechtzuerhalten, ist § 15
Abs. 2 des Organisationsstatuts der Bundes-SPD ggf.
auf geeignete Weise um weitere Personenkreise zu
ergänzen.
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AntragWV3.1/I/2018
KDV Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Trennung von Amt/Mandat und Parteifunktionen auf
Bundesparteitagen der SPD – Statutenänderung
Der Parteivorstand wird aufgefordert, dem nächsten
Parteitag einen statutenändernden Antrag vorzulegen,
der eine Trennung von Amt/Mandat und Parteifunk-
tionen auf Bundesparteitagen vorsieht. Der Antrag
soll regeln, dass Mitglieder der Landesparlamente,
des Bundestages, des Europaparlaments, hohe Wahl-
beamte sowie Mitglieder der Landesregierungen, der
Bundesregierung und Staatssekretäre auf Bundes- und
Landesebene nicht mehr Delegierte mit Stimmrecht
für den Bundesparteitag sein können. Im Gegenzug
ist § 15 Abs. 2 des Organisationsstatuts so zu ändern,
dass Personen aus allen hier benannten Gruppen
in angemessener Weise mit beratender Stimme am
Willensbildungsprozess auf dem Parteitag beteiligt
werden. Für den Parteikonvent soll analog ein Antrag
mit gleicher Zielstellung vorgelegt werden.

Begründung

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• LPT II/2018: erledigt bei Annahme Antrag
01/II/2018, befasst im Kapitel 6. Landespartei-
tage – b. Delegierte
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Der Antrag strebt eine Trennung von Amt/Mandat und
Parteifunktionen auf Bundesparteitagen und Bundes-
konventen der SPD an. Amts- undMandatsträger*innen
sollen dem Parteitag nicht mehr mit Stimmrecht ange-
hören. Jedoch sollen sie als Delegierte mit beratender
Stimme in angemessener Weise und angemessenem
Umfang weiterhin beteiligt werden. Dadurch wird die
Parteibasis gestärkt, da keine Volldelegiertenplätze
mehr von Amts- und Mandatsträger*innen besetzt
werden, die bisher einen nennenswerten Anteil der
Volldelegierten stellen. Durch die Trennung wird die
Unabhängigkeit der Partei von Regierung, Parlament
und Verwaltung betont. Da Vertreter*innen aus diesem
Bereich sich weiterhin in die Willensbildung innerhalb
der Partei einbringen sollen, ist durch eine Ände-
rung von § 15 Abs. 2 des Organisationsstatuts eine
angemessene Anbindung weiterhin sicherzustellen.
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AntragWV05/I/2018
KDV Pankow, Abt. 03/06 Alt-Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:

Trennung von Amt/Mandat und Parteifunktionen auf
Landesparteitagen der Berliner SPD – Aufforderung an
die Kreise
Der Landesverband der Berliner SPD fordert im Sin-
ne einer Trennung von Amt/Mandat und Parteifunktio-
nen die Kreise auf, keine Mitglieder des Abgeordneten-
hauses, des Bundestages, des Europaparlaments, des
Berliner Senats, der Bezirksämter sowie der Bundesre-
gierung mehr als Delegierte mit Stimmrecht für den
Landesparteitag zu wählen, soweit das Landesorgani-
sationsstatut für die vorgenannten Personengruppen
bereits eine Anbindung als Delegierte mit beratender
Stimme vorsieht.
 

Begründung
Der Antrag strebt eine Trennung von Amt/Mandat
und Parteifunktionen auf Landesparteitagen der
Berliner SPD an. Amts- und Mandatsträger*innen
sollen dem Parteitag nicht mehr mit Stimmrecht
angehören. Dadurch wird die Parteibasis gestärkt,
da keine Volldelegiertenplätze mehr von Amts- und
Mandatsträger*innen besetzt werden, die bisher ei-
nen nennenswerten Anteil an den Volldelegierten
stellen. Durch die Trennung wird die Unabhängigkeit
der Partei von Regierung, Parlament und Verwaltung
betont. Die Kreise werden aufgefordert, keine der
genannten Personen mehr als Delegierte mit Stimm-
recht zu wählen. Um dennoch eine Anbindung an die
Willensbildungsprozesse auf dem Landesparteitag zu
aufrechtzuerhalten, ist ggf. § 15* Abs. 2 des Organisati-
onsstatuts der Berliner SPD umweitere Personenkreise
(Europaabgeordnete, Mitglieder der Bezirksämter,
Mitglieder der Bundesregierung) zu ergänzen.
 

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 6. Landes-
parteitage – b. Delegierte
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AntragWV11/I/2018
KDV Lichtenberg + Abt. 11/05 Friedrichsfelde-
Rummelsburg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Debatte über Zukunftsfragen ermöglichen – Themen-
parteitag
Die SPD muss wieder stärker der Ort werden, an dem
Debatten stellvertretend für die gesamte Gesellschaft
geführt werden. Zudem muss die Sozialdemokratie ei-
nige Zukunftsfragen inhaltlich aufarbeiten und klären,
um konkrete Visionen zu entwickeln, die über den Tag,
aktuelles Regierungshandeln und tagesaktuellen Her-
ausforderungen hinausweisen. Dazu gehört etwa die
FragederArbeitsgesellschaft der Zukunft undwie sozia-
le Sicherungssysteme auch in zwanzig, dreißig Jahren
noch funktionsfähig und verlässlich sein können.Hierzu
hat der Berliner SPD-Landesvorsitzende Michael Müller
mit dem Vorschlag eines solidarischen Grundeinkom-
mens bereits einen konkreten zukunftsorientierten Im-
puls gegeben, der auf einem Bundesparteitag fortent-
wickelt und diskutiert werden könnte. Auch die Frage,
wie berechtigte Arbeitnehmer*inneninteressen mit der
notwendigen sozial-ökologischenWende ausbalanciert
werden können, ist von der SPD nicht ausreichend klar
beantwortet.
 
Um solchen gesellschaftlichen Debatten, die die
SPD auch öffentlich attraktiv machen, ausreichend
Raum zu geben, schlagen wir vor, monothematische
Parteitage einzuberufen. Hier soll ohne akuten Ent-
scheidungsdruck etwa durch Regierungshandeln ein
Zukunftsprogramm für wichtige inhaltliche Fragen
entworfen werden. Dies soll mit mehrmonatiger Vor-
bereitungsphase geschehen, um den Gliederungen
ausreichend Zeit zu geben, eigene Initiativen und Vor-
schläge zu einem eingegrenzten Thema vorzubringen,
die auch in die Arbeit an einem Leitantrag einfließen
können.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 6. Landes-
parteitage – a. Tagesordnung
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AntragWV21/I/2018
Jusos LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Jugendseketär*in an die Basis
Die SPD will jünger werden und sich erneuern. Dafür
braucht es eine starke Parteijugend, die politisch arbei-
tenunddamitdieGrundsteine fürdieZukunftder Partei
legen kann.
 

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 10. Haupt-
amtliche
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Gerade Jugendorganisationen haben die besondere
Herausforderung, dass sich im Leben ihrer Mitglieder
und Aktiven immer wieder viel ändert und entspre-
chend die Arbeit, die von der*dem Einzelnen geleistet
werden kann, stark schwankt. Das macht es schwer,
kontinuierlich intensive politische Arbeit zu leisten, die
Jugend in- und außerhalb der Partei zu vertreten und
interessierten Jugendlichen eine Anlaufstelle zu bieten
und ihnen einen guten Zugang zur SPD zu garantieren.
Entweder schwankt der Umfang der Aktivität, sobald
ein aktives Mitglied sich zurückzieht oder die übrigen
Aktiven müssen teilweise sehr plötzlich deutlich mehr
Arbeitsaufwand schultern.
 
Hier kann Hauptamtlichkeit in ganz geringem Umfang
schon viel helfen. Ein paar wenige Stunden pro Woche
können sicherstellen, dassRäumegebucht, Termineein-
getragen und neue Mitglieder auf die Verteiler gesetzt
werden. Das setzt viele Ressourcen und Arbeitskraft bei
denEhrenamtlichen frei, die jetzt in die politischeArbeit
fließen können. So erhöht die Partei ihre Sichtbarkeit
ganz konkret bei Jugendlichen und bindet neue, junge
Mitglieder stärker und besser ein.
 
Wir fordern daher ein eigenes hauptamtliches Stun-
denkontingent für die Jusos auf Kreisebene. Dies
kann sowohl durch die Aufstockung von Stunden
bei den bestehenden Verträgen passieren, als auch
durch Neueinstellungen für die Betreuung der Jusos.
Davon unangetastet bleibt das Stundenkontingent
der Juso-Landes- und Bundesbüros. Die Jusos aus den
Kreisverbänden sollen dabei – ggf. unter Unterstützung
der Landesebene oder der SPD-Kreisbüros – eigenstän-
dig über die Personalbesetzung entscheiden. Dieses
Kontingent kann von den Jusos bei Bedarf beantragt
werden und stellt keine Verpflichtung dar.
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AntragWV18/I/2018
Jusos LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Information bei Eintritten von Juso-UnterstützerInnen
Automatische Information bei Eintritten, Zuzügen und
Abgängen von Nur-Juso-Mitglieder einführen
Der SPD-Landesvorstand setzt sich dafür ein, dass ein
automatisiertes Verfahren geschaffen wird, mit dem
die Juso-Kreisverbände über Eintritte, Zuzüge und
Abgänge von sogenannten „Nur-Jusos“ analog dem
heutigen Verfahren bei SPD-(Gast)Mitgliedern infor-
miert werden. Bis zur Etablierung dieses Verfahrens,
das ggf. Änderungen an der Mitgliederdatenbank MA-
VIS erforderlich macht, trägt der SPD-Landesverband
anderweitig dafür Sorge, dass die Juso-Kreise zeitnah
über Eintritte, Zuzüge und Abgänge von „Nur-Jusos“
informiert werden.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 9. Arbeits-
gemeinschaften und Fachausschüsse
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Begründung
Aktuell erhalten die Juso-Kreisvorsitzenden bzw. je-
weils ein Mitglied des Juso-Sprecher*innenrates auf
Kreisebene bei Eintritten, Zuzügen und Abgängen
von SPD-Mitgliedern und SPD-Gastmitgliedern im
Juso-Alter eine automatisierte MAVIS-Meldung („Da-
tenbestandsänderung“) per Mail. Dies ermöglicht den
Kreisen eine zeitnahe Ansprache neuer Mitglieder.
Bisher nicht erfasst von diesem Verfahren sind jedoch
die sogenannten Juso-Unterstützer*innen bzw. Nur-
Juso-Mitglieder. Bei ihrem Eintritt erhalten die Kreise
aktuell keine Nachricht, so dass leider eine zielgerich-
tete Betreuung und Ansprache nicht möglich ist. Dies
ist besonders bedauerlich, da diese Mitglieder explizit
nur bei den Jusos eintreten, dann von den Kreisen aber
nicht zeitnah kontaktiert und zur Teilnahme im Juso-
Kreis eingeladen werden können. In der Vergangenheit
wurde (dank Initiative einzelner Mitarbeiter*innen im
KSH) die Kreisebene händisch postalisch bzw. per Mail
über Neueintritte informiert. Dies ist seit einiger Zeit
jedoch leider nicht mehr der Fall. Für die Juso-Kreise
bleibt somit nur der periodische Vergleich von aus-
gedruckten Mitgliederlisten, um herauszufinden, ob
und welche „Nur-Jusos“ zwischenzeitlich eingetreten
oder zugezogen bzw. auch wieder ausgetreten oder
weggezogen sind. Dies ist nicht nur zeitaufwendig, son-
dern lässt letztliche keine schnelle und professionelle
Betreuung von Nur-Jusos auf Kreisebene zu. Dadurch
erreichen die Kreise potenziell sehr interessierte junge
Leute erst spät, manchmal zu spät. Deshalb sollte
eine Lösung gefunden werden, bei denen die Kreise
automatisiert über Neueintritte, Zuzüge und Abgänge
von Nur-Jusos informiert werden. Bis diese Lösung
etabliert ist, sollte zumindest wieder – im Zweifel wie
früher händisch – anderweitig im Landesverband dafür
Sorge getragen werden, dass zeitnah eine Information
an die Juso-Kreise erfolgt.
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AntragWV14/I/2018
Abt. 06/02 Südende
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Mehr Zeit für die Debatte vonWahlprogrammen
Entwürfe für Wahlprogramme für Bundestagswahlen
undWahlen der Länderparlamentemüssenmindestens
sechs Monate vor dem beschließenden Parteitagster-
min durch den Parteivorstand beschlossen und danach
umgehend allen SPD-Mitgliedern zugänglich gemacht
werden.
 
Im Fall vorgezogener Neuwahlen trägt der Parteivor-
stand dafür Sorge, dass die Mitglieder so viel Zeit wie
möglich für die Debatte des Wahlprogramms bekom-
men.
 
 

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 5. Wahl-
kampf
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Begründung
Die Erneuerung der SPD bedarf einer intensiven
Debatte über ihr politisches Programm. Im Vorfeld
der Bundestagswahlen 2017 hat diese Debatte nicht
stattfinden können: Die Programmkommission im
Parteivorstand brachte den Entwurf für das Regie-
rungsprogramm (bzw. Wahlprogramm) am 15. Mai 2017
ein. Dieser wurde anschließend an die Mitglieder ver-
schickt. Am 22. Mai 2017 beschloss der Parteivorstand
diesen Entwurf als Leitantrag zum Regierungspro-
gramm. Allerdings wurden Änderungsanträge zur
Diskussion auf dem Parteitag am 25. Juni 2017 nur bis
zum 23. Mai 2017 zugelassen.1
 
Diese Zeitspanne von nur einer Woche für die Lektü-
re des Programms sowie Formulierung, Diskussion und
Beschluss von Änderungsanträgen ist zu gering, um al-
len Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich in Wahl-
programmdebatten einzubringen. Daher soll diese Zeit-
spanne zur Vorbereitung einer echten Debatte wesent-
lich verlängert werden. Auf diese Weise wird sicherge-
stellt, dass alle Mitglieder an der Programmdebatte zur
Erneuerung teilnehmen können werden.
 
Auch im Bundesstatut der SPD ist in § 18 (2) ein An-
tragsschluss für Anträge der Gliederungen für den Bun-
desparteitag von zwei Monaten angegeben. Um dieser
Frist auch im Falle des Wahlprogramms nachkommen
zu können, ist es wichtig, den Gliederungen im Vorfeld
ausreichend Zeit zur Diskussion desWahlprogramms zu
geben.
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AntragWV12/I/2018
KDV Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Einführung von online-organisierten Themenforen
Jedes Parteimitglied soll sich unbürokratisch in ei-
ner festgelegten Anzahl an Online-Themenforen be-
teiligen können. Dazu werden Themenforen zu ver-
schiedenen Politikbereichen (z. B. Arbeit, Umwelt, Di-
gitales) eingerichtet, die jedes Parteimitglied einsehen
darf. Jedes Themenforum entscheidet für sich, wievie-
le Unterforen eingerichtet werden und auch, inwiefern
sich diese zeitlich und inhaltlich beschränkt oder un-
beschränkt für Nicht-Themenforenmitglieder oder gar
Nicht-Parteimitglieder öffnet.
 
Die Online-Themenforen sollen nicht nur die konkrete
inhaltliche Sacharbeit an Texten ermöglichen. Vielmehr
sollendieseauchderVernetzungdienen, indemOnline-
Konferenzen, Chats, aber auch klassische Konferenzen
vor Ort ermöglicht werden.
 
Der Parteivorstand stellt hauptamtliches Personal und

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 11. Digitales
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Budget bereit, die die Themenforen in organisatori-
schen und administrativen Belangen unterstützen.
 
Der SPD-Parteivorstandwird damit beauftragt, ein Kon-
zept der technischen und konzeptionellen Umsetzung
dem Bundesparteitag vorzulegen.
 

Begründung
DieMöglichkeit der Themenforenwurdenbis jetzt nicht
so genutzt, dass die Mehrheit der Partei daran teilha-
ben kann. Die ortsgebundene Arbeit in Ortsvereinen
entspricht nicht der Lebensrealität vieler (insbesondere
jüngerer) Mitglieder. Viele Mitglieder möchten sich
konkret inhaltlich beteiligen. Online-Themenforen
erfüllen mehrere Zwecke:
 
• Sie ermöglichen die Teilhabe an politischen Prozes-
sen direkt ab Beginn der Mitgliedschaft und sind
ortsungebunden möglich.

• Sie zeigen die Kompetenzen innerhalb der Partei
auf. Durch die Themenforenwerden sichMitglieder
beteiligen, die aufgrund unterschiedlicher Gründe
bis jetzt nur passive Mitglieder waren.

• Sie ermöglichen die Vernetzung von SPD-
Mitgliedern über die klassischen regionalen
Grenzen hinaus.

 
Online-Themenforen müssen auch mit politischer
Macht und Kompetenzen ausgestattet werden, um
den Vorwurf der Scheinbeteiligung ausdrücklich zu
entkräften. Dies wird durch das Antragsrecht für den
Bundesparteitag sichergestellt.
 
Um eine „Flutung“ des Bundesparteitages mit Anträ-
gen zu verhindern, müssen Anträge aus den Themen-
foren eineMehrheit innerhalb der auf der Plattform ak-
tiven Genossinnen und Genossen finden. Nur so ist ei-
ne Gleichberechtigung von Anträgen aus den Themen-
foren und von den Landesverbänden sicherzustellen.
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AntragWV17/I/2018
KDV Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:

Automatische Information bei Eintritt, Zuzügen und
Abgängen von Nur-Juso-Mitgliedern einführen
Der SPD-Landesvorstand setzt sich dafür ein, dass ein
automatisiertes Verfahren geschaffen wird, mit dem
die Juso-Kreisverbände über Eintritte, Zuzüge und
Abgänge von sogenannten „Nur-Jusos“ analog dem
heutigen Verfahren bei SPD-(Gast)Mitgliedern infor-
miert werden. Bis zur Etablierung dieses Verfahrens,
das ggf. Änderungen an der Mitgliederdatenbank MA-
VIS erforderlich macht, trägt der SPD-Landesverband
anderweitig dafür Sorge, dass die Juso-Kreise zeitnah
über Eintritte, Zuzüge und Abgänge von „Nur-Jusos“

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 9. Arbeits-
gemeinschaften und Fachausschüsse
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informiert werden.

Begründung
Aktuell erhalten die Juso-Kreisvorsitzenden bzw. je-
weils ein Mitglied des Juso-Sprecher*innenrates auf
Kreisebene bei Eintritten, Zuzügen und Abgängen
von SPD-Mitgliedern und SPD-Gastmitgliedern im
Juso-Alter eine automatisierte MAVIS-Meldung („Da-
tenbestandsänderung“) per Mail. Dies ermöglicht den
Kreisen eine zeitnahe Ansprache neuer Mitglieder.
Bisher nicht erfasst von diesem Verfahren sind je-
doch die sogenannten Juso-Unterstützer*innen bzw.
Nur-Juso-Mitglieder.
 
Bei ihremEintritt erhalten die Kreise aktuell keineNach-
richt, so dass leider eine zielgerichtete Betreuung und
Ansprache nicht möglich ist. Dies ist besonders bedau-
erlich, da dieseMitglieder explizit nur bei den Jusos ein-
treten, dann von den Kreisen aber nicht zeitnah kontak-
tiert und zur Teilnahme im Juso-Kreis eingeladen wer-
den können. In der Vergangenheit wurde (dank Initiati-
ve einzelner Mitarbeiter*innen im KSH) die Kreisebene
händisch postalisch bzw. per Mail über Neueintritte in-
formiert.
 
Dies ist seit einiger Zeit jedoch leider nichtmehr der Fall.
Für die Juso-Kreise bleibt somit nur der periodische Ver-
gleich von ausgedruckten Mitgliederlisten, um heraus-
zufinden, ob und welche „Nur-Jusos“ zwischenzeitlich
eingetreten oder zugezogen bzw. auch wieder ausge-
treten oder weggezogen sind. Dies ist nicht nur zeitauf-
wendig, sondern lässt letztliche keine schnelle und pro-
fessionelle Betreuung von Nur-Jusos auf Kreisebene zu.
Dadurch erreichen die Kreise potenziell sehr interessier-
te junge Leute erst spät, manchmal zu spät.
 
Deshalb sollte eine Lösung gefundenwerden, bei denen
die Kreise automatisiert über Neueintritte, Zuzüge und
Abgänge vonNur-Jusos informiert werden. Bis diese Lö-
sung etabliert ist, sollte zumindest wieder – im Zweifel
wie früher händisch – anderweitig im Landesverband
dafür Sorge getragen werden, dass zeitnah eine Infor-
mation an die Juso-Kreise erfolgt.
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AntragWV16/I/2018
KDV Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:

Neumitglieder wertschätzen und gut in die Partei auf-
nehmen
Wir wollen, dass Neumitglieder zeitnah in die SPD auf-
genommen werden. Dies muss binnen eines Monats
erfolgen. Wichtig ist dabei, dass die Abläufe bei der
Neumitgliederbegrüßung koordiniert erfolgen und sich
die einzelnen Gliederungsebenen auf einen gemeinsa-
men Prozess einigen. Die derzeit herrschende E-Mail-
Flut und Abfragen seitens aller Gliederungen wirkt

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 2. Mitglie-
der  –  a. Bildungsangebote
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auf Neumitglieder demotivierend und verwirrend. Viel-
mehr müssen Informationen und Angebote so aufbe-
reitet sein, dass Neumitglieder zur Mitarbeit motiviert
werden.
 
Die Abteilungen spielen die zentrale Rolle bei der Auf-
nahme neuer Mitglieder und der Ansprache dieser.
Die Abteilungen sollen im Prozess der Neumitglieder-
aufnahme gestärkt werden und als erste Anlaufstelle
fungieren. Auch deshalb halten wir Abteilungen und
Arbeitsgemeinschaften mit einer nennenswerten An-
zahl neuerMitglieder an, regelmäßig einenNeumitglie-
derstammtisch oder ähnliche Veranstaltungen für die
Gruppe der Neumitglieder auszurichten.
 
Die Aufnahme und Begrüßung neuer Mitglieder wird
wie folgt gewährleistet:
Auf Abteilungsebene:
• Die Begrüßung der Neumitglieder soll möglichst
persönlich erfolgen. Die Abteilungen einigen sich
hierfür auf ein Verfahren. Ein Patenmodell ist eben-
falls zu begrüßen.

• Die Übergabe des Parteibuches hat würdevoll und
zeitnah zu erfolgen.

• Die Abteilungen organisieren abwechslungsreiche
Angebote, diemöglichst viele – soauchNeumitglie-
der – anspricht statt im alten Trott zu verharren.

 
Folgende Angebote für Neumitglieder sind im Rahmen
eines Neumitgliederkonzepts zu definieren und zu ko-
ordinieren:
 
Auf Kreisebene:
• Regelmäßige Neumitgliedertreffen mehrmals im
Jahr.

• Persönliche Begrüßung per Mail/ Brief mit allen
wichtigen Informationen, „1×1 der SPD Pankow“.

 
Auf Landesebene:
• Begrüßungsschreiben vom Landesverband mit In-
formationenzurAbteilung, inder dasneueMitglied
eingeführt wird.

• Einladung zu einem Neumitgliedertreffen auf Lan-
desebene innerhalb der ersten sechs Monate der
Mitgliedschaft.

• Einladung zu einem Seminarangebot mit Informa-
tionen zum Einstieg in die aktive Parteiarbeit auf
Landesebene innerhalb der ersten sechs Monate
der Mitgliedschaft.

• Angebotemit aktiven Parteimitglieder sowie Amts-
und Funktionsträgern insGespräch zukommen, um
ggf. den Einstieg in die politischenHandlungsfelder
jenseits der eigenen Abteilung zu bekommen (nach
ca. neun bis zwölf Monaten Mitgliedschaft).

 
Auf Bundesebene:
• Neumitgliederpaket vom Parteivorstand, das auch
die Mitgliedskarte enthält
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AntragWV07/I/2018
KDV Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:

Landesparteitage und Bundesparteitage interessanter
und partizipativer gestalten
Für die Durchführung von Landes- und Bundesparteita-
gen wird ein Leitbild verabschiedet, welches folgende
Kernelemente enthält:
 
• Ausufernde Generaldebatten sind zu vermeiden.
Die Dominanz durch Redebeiträge der Parteispit-
ze und vereinbarte Grußworte wird eingeschränkt
(max. 1 Stunde).

• Zwei Drittel der Parteitage sollen künftig für die An-
tragsberatungen aufgewendet werden, bei Partei-
tagen mit satzungsgemäßen Wahlen gilt mindes-
tens ein Drittel.

• Die Praxis, Anträge aus den Gliederungsebenen
durch nach Antragsschluss eingereichte Leitanträ-
ge der Vorstände zu erledigen, ist zu beenden.

• Mit der Einberufung der Parteitage sind themati-
sche Schwerpunkte zu veröffentlichen, zu denen
intensiver diskutiert wird. Reden der Parteispitzen
und vereinbarte Grußworte sollen sich in der Regel
auf diese Schwerpunkte beziehen.

• Statutenändernde Anträge, die eine Zweidrittel-
mehrheit aller Delegierten – nicht nur der Anwe-
senden – benötigen, müssen am Anfang der Partei-
tage behandelt werden.

• Die Mitglieder der Kreise sollen nach den Parteita-
gen die Möglichkeit erhalten, mit den entsendeten
Delegierten ins Gespräch zu kommen und die ver-
gangenen Parteitage zu reflektieren.

 

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 6. Landes-
parteitage – a. Tagesordnung
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AntragWV08/I/2018
KDV Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:

Antragskommission auf Landesebene
Für die Antragskommission bei Landesparteitagen gilt
ein Leitbild, das insbesondere folgende Punkte berück-
sichtigt:
 
• Mehr Zeit zwischen Veröffentlichung der Antrags-
bücher unddemersten TreffenderAntragskommis-
sion, damit genügend Zeit zur Beratung bleibt.

• Empfehlungen oder Kompromissfassungen der An-
tragskommission werden separat nach jeder Sit-
zung der Antragskommission zur Verfügung ge-
stellt, die finalen Empfehlungen und Fassungen
müssen in einem zeitlichen Abstand zum LPT ge-
schehen, der eine ausreichende Besprechung in den

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 6. Landes-
parteitage – e. Antragskommission
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Delegationen vorher möglich macht (z.B. 1 Woche).
• Nicht die Empfehlung der Antragskommission, son-
dern der Antragwird abgestimmt, die Antragskom-
mission kannwie andere Gliederungen Änderungs-
anträge einbringen.

• Auch Anträge, die in der Konsensliste enthalten
sind, sollen durch die Antragsteller*in eingebracht
werden und einzeln abgestimmt werden können,
insbesondere wenn sie zum Themenschwerpunkt
passen.

• Antragsfristen gelten auch für Vorstände Anträge,
die den Delegierten nicht in den Antragsbüchern
zugehen und keinen Initiativcharakter haben, wer-
den strikt nicht behandelt.
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AntragWV09/I/2018
KDV Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:

Redeliste bei KDV und LPT
Mitglieder, die noch nicht das Wort hatten, werden in
der Redeliste vor denen einsortiert, die bereits geredet
haben. Die Geschlechterquote ist davon unbeeinflusst.
(Doppelt quotierte Redeliste).

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 6. Landes-
parteitage – c. Rederecht
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AntragWV19/I/2018
KDV Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:

Fachausschüsse und Arbeitskreise auf Landesebene
 
• Öffnung der Fachausschüsse und Arbeitskreise für
alle interessierten Mitglieder, mehr Transparenz in
der Arbeit der Fachschüsse und Arbeitskreise und
bessere Kommunikation an die Mitglieder. Es muss
für die Mitglieder nachvollziehbar/sichtbar sein,
wer in welchen Fachausschüssen mitarbeitet.

• Der Landesverband informiert zukünftig die Mit-
glieder regelmäßig über die Beteiligungsmöglich-
keiten in den Fachausschüssen und Arbeitskreisen
auf Landesebene.

• Fachausschüsse und Arbeitskreise sollen sich nach
Antragsüberweisung zeitnah mit den überwiese-
nen Anträgen beschäftigen und dem LPT konstruk-
tiveVorschläge zumUmgangmit denAnträgenma-
chen. Geschieht das zum wiederholten Male nicht,
wird der Fachausschuss/ der Arbeitskreis aufgelöst.

• Die Fachausschüsse und Arbeitskreise werden an-
gehalten, bei der Wahl Ihrer Vorstände zukünftig
die Quote zu beachten.

 

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 9. Arbeits-
gemeinschaften und Fachausschüsse
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AntragWV15/I/2018
Jusos LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Die SPD digitalisieren – Organisationsstrukturen neu
denken
Im Rahmen des Prozesses #SPDErneuern, fordern wir
die Einführung digitaler Beteiligungsstrukturen, in Er-
gänzung zu den bisherigen, bewährten Gliederungen
der Partei.Wir sind derMeinung das einige, von der Par-
tei losgelöste Themenforen, nicht ausreichend zu einer
partizipativeren SPD beitragen können. Der Parteivor-
standwird dahermit derUmsetzung folgendes Konzep-
tes beauftragt:
 
Jedes Mitglied erhält Zugang zu einer parteiinternen
Online-Plattform, welche die interne Vernetzung und
Arbeit erleichtert. Insbesondere werden folgende Funk-
tionen angeboten:
 
1. Digitale Strukturen
Jede Struktur der Partei erhält eine, durch den jeweili-
gen Vorstand verwaltete, Seite. Dort werden neben In-
formationen, wie beispielsweise die aktuelle Besetzung
des Vorstandes, Dokumente wie Sitzungseinladungen
und Beschlüsse hinterlegt. Der Beitritt zu Arbeitsge-
meinschaften kann auf der jeweiligen Seite erklärt wer-
den, sofern die Voraussetzungenhierfür erfüllt sind. Ak-
tivitäten und neue Inhalte werden automatisch per E-
Mail anMitglieder versendet. Dabei kann jedesMitglied
individuell einstellen,welche Informationenes erhalten
möchte.
 
2. Vernetzung und Diskussionen
JedemMitglied wird die Möglichkeit gegeben, eine Sei-
te vergleichbar mit einem Social-Media-Profil zu erstel-
len, die sie nach eigenemErmessen nutzen können. Ver-
treter*innen in der Partei erhalten automatisch ein sol-
ches Profil, um eine niederschwellige Erreichbarkeit in-
nerhalbder Partei zugewährleisten. EsbestehtdieMög-
lichkeit Nachrichten, über eine anonymisierte E-Mail-
Adresse, an andere Mitglieder zu versenden. Angemes-
sene Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privat-
sphäre sind gegeben.
 
Jede Gliederung erhält auf ihrer Seite ein Diskussi-
onsforum. Alle Mitglieder der jeweiligen Gliederung
haben dort Lese- und Schreibrecht. Diskutierte The-
men (Threads/Topics) sind grundsätzlich parteiöffent-
lich, der Zugriff kann in Ausnahmefällen eingeschränkt
werden. Zusätzlich kann der Parteivorstand gliede-
rungsunabhängige Themenforen einrichten, denen je-
des Parteimitglied beitreten kann.
 

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 11. Digitales
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Der Gliederungsvorstand beauftragt mindestens ein
Mitglied mit der Moderation der gliederungszugehö-
rigen Foren, sofern keine Moderator*innen durch die
Wahlversammlung nominiert wurden.
 
3. Anträge und Abstimmungen
Anträge können von berechtigtenMitgliedern fristwah-
rend auf der Seite einer Gliederung gestellt werden,
um auf der nächsten Sitzung behandelt zu werden.
Anschließend vermerkt der Gliederungsvorstand Ände-
rungsanträge, Abstimmungsergebnisse und eventuel-
le Streitpunkte. Beschlossene Anträge die sich an ei-
ne höhere Gliederung richten werden automatisch an
diese weitergeleitet. Abstimmungsergebnisse höherer
Ebenen werden vermerkt, ebenso Voten der Antrags-
kommission.
 
Alle Anträge können gliederungsübergreifend durch-
sucht werden. So entsteht mittelfristig ein strukturier-
tes Archiv von Beschlusslagen.
 
Dringliche, nicht satzungsändernde Anträge mit Initia-
tivcharakter können auch über die Plattform zur Ab-
stimmunggestelltwerden, sofern keineMöglichkeit be-
standen hat, über sie in ordentlichen Versammlungen
abzustimmen.Mitglieder geben bei der erstenNutzung
der Plattform an, ob sie sich an Online-Abstimmungen
beteiligen möchten. Diese Einstellung kann jederzeit
geändert werden.
 
Ferner erfüllt die Plattform folgende nichtfunktionale
Anforderungen:
• Die Benutzeroberfläche ist soweit wie möglich bar-
rierefrei gestaltet.

• Die Plattform wird nach dem aktuellen Stand der
Technik entwickelt. Aspekte des Datenschutzes fin-
den besondere Berücksichtigung. Bei der Entwick-
lung wird soweit wie möglich auf die Integration
von quelloffener Software gesetzt. Entdeckte Ver-
wundbarkeiten werden unverzüglich behoben und
transparent an alle Parteimitglieder kommuniziert.
Der Datensicherheit wird eine höhere Priorität ge-
genüber der Verfügbarkeit eingeräumt.

 

Begründung
Der Bundesparteitag fasste im November 2017 einen
umfassenden Beschluss zur Erneuerung der Partei.
Nach unserer Auffassung blieb der Parteivorstand
seitdem, insbesondere im Kontext der Debatte über
eine Regierungsbeteiligung, der Umsetzung dieses
Beschlusses schuldig. Einige Hashtags und Social-
Media-Aktionen täuschten nicht über die unverändert
intransparente Kommunikations- und Führungskultur
des Präsidiums hinweg. „#SPDErneuern“ verkam in der
politischen Praxis mehr und mehr zu einer Worthülse.
Umsowichtiger ist es, dass sich der Bundesparteitag im
April 2018 erneut mit dem Zustand der Partei befasst
und ein wirkliches Signal, verbunden mit einem klaren
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Arbeitsauftrag für die Erneuerung der Partei setzt.
 
Wir erkennen an, dass die gegebenen Strukturen nicht
zur Lebensrealität vieler, insbesondere jüngerer Mit-
glieder passt. Der Leitantrag von 2017 sah deshalb die
Einrichtung einiger Online-Themenforen vor, die Dele-
gierte zumBundesparteitag entsendenkönnen.Anstatt
die Effizienz und Kampagnenfähigkeit der etablierten
Gliederung wiederherzustellen, schafft die Partei neue
Strukturen, die in Kontrast und Konkurrenz zu den bis-
herigen stehen. Anstatt dieGruppe engagierterMitglie-
der so zu spalten, wollen wir sie besser in die bestehen-
den Strukturen einbinden.
 
Die SPD besteht aus einer Vielzahl an Gliederungen.
Neben den regionalen Versammlungen und Parteita-
gen existieren u.a. Arbeitsgemeinschaften, Foren und
Arbeitskreise. Insbesondere für Neumitglieder gestal-
tet es sich schwierig einen Überblick zu kommen. Doch
selbst dann ist es eine Herausforderung Sitzungstermi-
ne undAnsprechpartner*innen in Erfahrung zu bringen.
Eine gut geführte Onlinepräsentation der Gliederungen
beugt diesem Problem nicht nur vor, sondern erleich-
tert es anderen Parteimitgliedern,Meinungen von fach-
kundigen Genoss*innen zu bestimmten Themen zu re-
cherchieren So werden spezifische Fachdebatten über
Details dort geführt wo es Sinn ergibt, während ande-
re Gliederungen ein stimmiges Gesamtprogramm ent-
werfen können.
 
Die Möglichkeit parteioffener Diskussionsforen erlaubt
es allenMitgliedern sich an Entscheidungsprozessen zu
beteiligen, auchwenndie Teilnahmean Sitzungennicht
möglich sein sollte.
 
Anträge sind die Grundlage der innerparteilichen Ar-
beit.Wirwollen eine einheitliche Plattform für die kolla-
borative Antragsbearbeitung schaffen. Die Möglichkeit
eigene Ideen frühzeitig in den Antragsprozess einzu-
bringen und Fehler zu korrigieren führt zu einer erhebli-
chen Steigerung der Antragsqualität. Das lästige, unsi-
chere Versenden vonWord-Dokumenten per Email ent-
fällt. Auch bleibt die weitere Bearbeitung des Antrags
transparent, selbst wenn nach Votum der Antragskom-
mission gestimmtwird. Besonders bei Änderungsanträ-
gen zu Leitanträgen gibt es derzeit erhebliche Schwie-
rigkeiten in Erfahrung zu bringen wie der Parteitag mit
Anträgen verfahren ist. Da ein durchsuchbares Archiv
von Beschlusslagen geschaffen wird, wird die Parteiar-
beit progressiver und effizienter.
 
Wir wollen das alle Mitglieder sich in der Partei einbrin-
gen können, ungeachtet Ihrer Lebenslage. Nutzen wir
die Kraft der mitgliederstärksten Partei Deutschlands
und erneuern wir die SPD.
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AntragWV22/I/2018
AGMigration und Vielfalt Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

„Wer nicht gezählt wird, zählt nicht“ – Erhebung von
Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten
Wir fordern den SPD-Landesvorstand auf, eine Onlin-
ebefragung der Genoss*innen der SPD Berlin mit dem
Ziel vorzunehmen, Antidiskriminierungs- und Gleich-
stellungsdaten zu erheben. Dabei geht es nicht um die
Erhebung des Migrationshintergrundes, sondern die
Feststellung rassistischer Diskriminierungserfahrun-
gen.

Begründung
Es fehlen zuverlässige Daten über Diskriminierung
in der Einwanderungsgesellschaft. Für die Erfassung
der Vielfalt in der Einwanderungsgesellschaft wird
vor allem der Migrationshintergrund herangezogen.
Diese ist keine Selbstbezeichnung, sondern eine Er-
findung des Statistischen Bundesamtes. Was der
Migrationshintergrund nicht verrät, sind zum Beispiel
Nachkommen der ehemaligen Einwanderer*innen in
der 3. und 4. Generation. Das heißt, der Migrationshin-
tergrund gibt nur bedingt Auskunft über die Vielfalt in
der Gesellschaft und darüber, ob jemand diskriminiert
und benachteiligt wird.  
 
Seit 2005 umfasst der Migrationshintergrund Men-
schen mit familiärer Einwanderungsgeschichte der 1.
oder 2. Generation. Die Definition des Statistischen
Bundesamtes lautet: „Eine Person hat dann einen Mi-
grationshintergrund, wenn sie selbst oder mindes-
tens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit geboren ist. Zu den Personen mit Migrations-
hintergrund gehören im Einzelnen Ausländer, (Spät-
)Aussiedler und Eingebürgerte. Ebenso dazu gehören
Personen, die zwar mit deutscher Staatsangehörigkeit
geboren sind, bei denen aber mindestens ein Elternteil
Ausländer, (Spät-)Aussiedler oder eingebürgert ist. 
Mit „Vielfalt Entscheidet –  Diversity in Leadership“
hat Citizens For Europe gUG ein Werkzeug zur Erhe-
bung von Gleichstellungs- und Antidiskriminierungser-
fahrungen entwickelt. Es wird empfohlen, solche Daten
für die SPD Berlin erheben zu lassen. 

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (Kein Konsens)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 2. Mitglie-
der
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AntragWV10/I/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:

Gedruckte Antragsunterlagen bei Parteitagen und
Delegiertenversammlungen nur noch auf Anforderung
Für die Delegiertenversammlungen der Kreise und
Arbeitsgemeinschaften sowie den Landesparteitag
werden Antragsunterlagen elektronisch zur Verfügung

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 6. Landes-
parteitage – e. Antragskommission
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gestellt. Delegierte, Ersatzdelegierte und Teilneh-
mer*innen erhalten gedruckte Antragsunterlagen,
wenn sie dies wünschen. Hierfür erfolgt vor der ersten
Sitzung der jeweiligen Wahlperiode eine Abfrage. Für
kurzfristig eingesetzte Ersatzdelegierte werden in
begrenzter Stückzahl gedruckte Antragsunterlagen
bereit gehalten.
 
Hiervon sind kurzfristig eingereichte Initiativanträge,
Änderungsanträge sowie von Antragskommissionen
vorgeschlagene Fassungen eines Antrages ausgenom-
men, insbesondere wenn diese erst während der Dele-
giertenkonferenz bzw. des Parteitages publiziert wer-
den.
 

Begründung
Für Delegiertenversammlungen und Landesparteitage
werden regelmäßige viele Antragsbücher gedruckt,
obwohl viele Delegierte und Teilnehmer*innen die
Antragsunterlagen auf Mobiltelefon, Tablet bzw.
ähnlichen Geräten vor Ort in elektronischer Form zur
Verfügung haben und diese in Papierform eigentlich
nicht mehr  nutzen. Es können Ressourcen sinnvoll
eingespart werden, wenn Antragsunterlagen in Pa-
pierform nur noch von einem Teil der Delegierten und
Teilnehmer*innen benötigt werden.
 
Selbstverständlich sollen aber alle, die die Antragsun-
terlagen in Papierformwünschen, auch diese weiterhin
auf die Art erhalten.
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AntragWV20/I/2018
AG Selbst Aktiv Berlin
Der Landesparteitag möge beschließen:

Den Dienstagsbrief barrierefrei gestalten
Der Landesvorstand wird beauftragt, dass der Diens-
tagsbrief für die Genossinnen und Genossen mit Be-
einträchtigungen  umgebaut und in einer barrierefreien
Version zurVerfügunggestelltwird.Dies betrifft sowohl
die Barrierefreiheit für blinde und stark sehbehinderte
Genossinnen und Genossen als auch die Benutzung ei-
ner leicht verständlichen Sprache.
 

Begründung
Dienstagsbrief ist ein wichtiger Newsletter für alle
Mitglieder der Berliner SPD. Deshalb ist es wichtig, dass
alle Mitglieder auch an den Prozessen innerhalb der
SPD teilnehmen können.
Dazu gehört der barrierefreie Zugang zu den Informati-
onsquellen.
Außerdem ist es wichtig, die Abteilungen anzuhalten,
ihre Informationen über Barrierefreiheit der Sitzungs-
orte an den Dienstagsbrief weiter zu leiten, damit die-
se Informationen die Mitglieder erreicht, so wie es im

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 9. Arbeits-
gemeinschaften und Fachausschüsse
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AntragWV3.2/I/2018
Abt. 03/06 Alt-Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Trennung von Amt/Mandat und Parteifunktionen auf
Bundesparteitagen der SPD – Statutenänderung
Der Parteivorstand wird aufgefordert, dem nächsten
Parteitag einen statutenändernden Antrag vorzulegen,
der eine Trennung von Amt/Mandat und Parteifunk-
tionen auf Bundesparteitagen vorsieht. Der Antrag
soll regeln, dass Mitglieder der Landesparlamente, des
Bundestages, des Europaparlaments, hohe kommunale
Wahlbeamte sowie Mitglieder der Landesregierun-
gen, der Bundesregierung und Staatssekretäre auf
Bundes- und Landesebene nicht mehr Delegierte mit
Stimmrecht für den Bundesparteitag sein können. Im
Gegenzug ist § 15 Abs. 2 des Organisationsstatuts so zu
ändern, dass Personen aus allen hier benannten Grup-
pen in angemessener Weise mit beratender Stimme
amWillensbildungsprozess auf dem Parteitag beteiligt
werden. Für den Parteikonvent soll analog ein Antrag
mit gleicher Zielstellung vorgelegt werden.

Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an Organisationspolitische
Kommission

• Im Antrag 01/II/2018 befasst im Kapitel 6. Landes-
parteitage – b. Delegierte
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Antrag 98/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Ausreichend umfassende Kommunikation über die Eu-
ropäische Union
Die Legislative- und Exekutive auf Bundes-, Landes- und
Kommunalebene fördern die Kommunikation bzw. Be-
richterstattung über dieWirkung der EuropäischenUni-
on auf den Alltag der Bürger*innen.
 

Begründung
Das Bild der Europäischen Union ist mehr und mehr
negativ besetzt und die Europäische Union dient
als „Sündenbock“ für sämtliche sozio-ökonomische
Herausforderungen; dies rührt nicht zuletzt daher,
dass die Institutionen der Europäischen Union als
„Elfenbeinturm“ und die europäische Politik als zu
weit weg von den Bürger*innen wahrgenommen wird.
Daras resultiert eine zunehmende EU-Skepsis, welche
von populistischen Bewegungen aufgegriffen wird. Die
exekutiven und legislativen Organe in Deutschland
können einen wesentlichen Beitrag zu einer umfassen-
deren Information und Bildung über die Europäische
Union leisten, umdiese so „näher an den Bürger*innen“
sein zu lassen.

Rücküberweisung an Antragsteller (K)
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Antrag 99/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Der Parteikonvent möge beschließen:

Parlamentarisierung der Europäischen Institutionen
Die SPD im Bund und in der EU setzt sich für folgende
Maßnahmen zur Stärkung der parlamentarischen De-
mokratie in den Institutionen der EU ein:
1. Entwicklung eines gemeinsamen Wahlprogram-

mes für die Europawahl 2019 und einer Spitzenkan-
didatin / eines Spitzenkandidaten.

2. Stärkung derWahl- und Kontrollrechte des Europäi-
schen Parlaments gegenüber der Kommission: Die
Abgeordneten des Europäischen Parlaments wäh-
len aus ihren Reihen die Kommissionspräsidentin
/ den Kommissionspräsidenten und bestätigen die
Mitglieder der Kommission; sie haben neben dem
Recht auf Auskunft über legislative Tätigkeiten der
Kommission das Recht, die Mitglieder der Kommis-
sion vorzuladen, sie zu rügen sowie ihnen im Aus-
nahmefall mit qualifizierter Mehrheit das Vertrau-
en zu entziehen.

3. Initiativrecht des Europäischen Parlaments: Das
Parlament soll analog zur Europäischen Kommissi-

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
 
 
 
Die SPD im Bund und in der EU setzt sich für folgende
Maßnahmen zur Stärkung der parlamentarischen De-
mokratie in den Institutionen der EU ein:
 
1. Stärkung derWahl- und Kontrollrechte des Europäi-

schen Parlaments gegenüber der Kommission: Die
Abgeordneten des Europäischen Parlaments wäh-
len aus ihren Reihen die Kommissionspräsidentin
/ den Kommissionspräsidenten und bestätigen die
Mitglieder der Kommission; sie haben neben dem
Recht auf Auskunft über legislative Tätigkeiten der
Kommission das Recht, die Mitglieder der Kommis-
sion vorzuladen, sie zu rügen sowie ihnen im Aus-
nahmefall mit qualifizierter Mehrheit das Vertrau-
en zu entziehen.

2. Initiativrecht des Europäischen Parlaments: Das
Parlament soll analog zur Europäischen Kommissi-
on Gesetzesinitiativen einbringen können. Hierfür
soll ein zuvor festzulegendes Quorum der Abgeord-
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on Gesetzesinitiativen einbringen können. Hierfür
soll ein zuvor festzulegendes Quorum der Abgeord-
neten vonnöten sein.

4. Rechtfertigung der Arbeitsprogramme der jeweili-
gen Ratspräsidentschaft vor dem Europäischen Par-
lament. Das Parlament soll mit einfacher Mehrheit
ÄnderungenamProgrammderRatspräsidentschaft
einbringen können.

 

Begründung
Einerseits befindet sich die EU seit Jahren in einer
tiefen Krise, welche auch auf dem Demokratiedefizit
basiert, welches der EU nachgesagt wird – die politi-
sche Entscheidungsfindung findet zu weit weg von den
Bürger*innen statt und ist im alltäglichen Leben nicht
sichtbar. Andererseits verhindert die starke Stellung
des Rates bzw. der Mitgliedstaaten im Gesetzgebungs-
prozess supranationale, konsistente und umfassende
Politikansätze ohne zu starke Berücksichtigung von
Partikularinteressen. Gesamteuropäische Interes-
sen geraten so ins Hintertreffen und bleiben hinter
individuellen Interessen der Mitgliedstaaten zurück.
 
Vor diesem Hintergrund soll die Parlamentarisierung in
der EU gestärkt werden. Zu den genannten Punkten:
1. Das Wahlprogramm zur EU-Wahl 2019 der SPD soll

sich an gesamteuropäischen Interessen ausrichten
umdie europäische Dimension (imUnterschied zur
nationalen) schon im Wahlkampf hervorzuheben
und europäische Elemente mehr ins Bewusstsein
der Wähler*innen zu rücken. Nur ein wirklich eu-
ropäisch ausgerichtetes Wahlprogramm kann den
Weg bereiten für europäisch ausgerichtete politi-
sche Strategien.

2. Bisher hat das Europäische Parlament die folgen-
den Kontrollrechte bzgl. der Europäischen Kommis-
sion: Das Parlament wählt den Präsidenten, hört
alle vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandida-
ten für die Kommission an und bestätigt die Kom-
mission insgesamt. Einzelne Kandidatinnen oder
Kandidaten kann das Parlament nicht ablehnen.
Außerdem kann das Parlament mit einer Zwei-
drittelmehrheit die Kommission als Ganzes abset-
zen. Schließlich kann das Parlament gemeinsam
mit dem Rechnungshof die korrekte Ausführung
des Haushaltsplanes durch die Kommission prü-
fen. Instrumente der Kontrolle sind schriftliche oder
mündliche Anfragen, welche die Kommission be-
antwortenmuss, sowie Untersuchungsausschüsse.
Durch die Einzelwahl von Kommissionsmitgliedern,
vergleichbar etwa mit der Bestätigung von ameri-
kanischenMinisterInnen durch den dortigen Senat,
steigt die Notwendigkeit für europäische Regierun-
gen, mehrheitsfähige Kandidatinnen oder Kandi-
daten aufzustellen. Weigern sich nationale Regie-
rungen, von aussichtslosen Nominierungen abzu-
sehen, dann müssen sie im Extremfall damit rech-
nen, nicht mehr in der Kommission vertreten zu

neten vonnöten sein.
3. Rechtfertigung der Arbeitsprogramme der jeweili-

gen Ratspräsidentschaft vor dem Europäischen Par-
lament. Das Parlament soll mit einfacher Mehrheit
ÄnderungenamProgrammderRatspräsidentschaft
einbringen können.
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sein, können aber die Bestätigung der restlichen
Kommission nicht verhindern. Analog zur Wahl
ermöglicht das Misstrauensvotum gegen Mitglie-
der der Kommission, einzelne Kommissionsmitglie-
der nach schweren Verfehlungen zum Rücktritt zu
zwingen, ohne wie bisher der Kommission als Gan-
zes das Misstrauen aussprechen zu müssen. Durch
erweiterte, auch öffentlichkeitswirksame,Möglich-
keiten zur Ahndung von Fehlverhalten steigt die Be-
deutung von bestehenden Instrumenten wie dem
Untersuchungsausschuss.

3. Im Europäischen Rat / Ministerrat bringen die Mit-
gliedstaaten ihre Partikularinteressen ein und ver-
hindern so tendenziell umfassende und konsis-
tente Politikansätze. Gesamteuropäische Interes-
sen werden so vernachlässigt oder ausgebremst.
Hier wäre ein Mehr an parlamentarischer Demo-
kratie vonnöten. Die Kontrolle des Programms der
Ratspräsidentschaft ist ein erster Schritt in diese
Richtung.
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Antrag 100/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Wir fordern das soziale Europa! Rasche Umsetzung der
Europäischen Säule sozialer Rechte
Wir fordern, dass die Europäische Union so schnell und
so umfassend wie möglich zu einer sozialen Gemein-
schaft weiterentwickelt wird, die ihre Bürgerinnen und
Bürger schützt und deren Interessen vertritt.
 
Deshalb fordern wir konkret, in einem ersten Schritt,
• die Bundesregierung dazu auf, darauf hinzuwirken,
dass alle Ziele (Kapitel und Unterpunkte) der Euro-
päische Säule sozialer Rechte (ESSR) EU-weit umge-
setzt werden;

• die Bundesregierung dazu auf, sich für eine rasche
Verabschiedung der Gesetzgebungsinitiativen der
EU Kommission, welche auf der ESSR basieren, ein-
zusetzen;

• die Bundesregierung dazu auf, sich für die Einfüh-
rung einer sozialpolitischen Koordinierung auf EU-
Ebene einzusetzen, durch welche bspw. die Beach-
tung von Mindeststandards kontrolliert wird;

• die SPE (den/die Spitzenkandidaten/in) dazu auf,
sich für die Umsetzung der Ziele der ESSR einzu-
setzen und Fragen der Chancengleichheit und des
Arbeitsmarktzugangs (Kapitel 1 der ESSR), faire Ar-
beitsbedingungen (Kapitel 2 der ESSR), Sozialschutz
und soziale Inklusion (Kapitel 3 der ESSR) zu den
zentralen ThemendesWahlprogrammsderWahlen
zum Europäischen Parlament 2019 zu machen.

 

Erledigt bei Annahme 107/II/2018 (K)
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Begründung
Der Europäische Union fehlt es zunehmend an Akzep-
tanz bei den Bürgerinnen und Bürgern. DieWahlerfolge
von Rechtspopulisten und Europafeinden in vielen
europäischen Ländern sind auch darauf begründet,
dass die Vorteile der EU für vielen Menschen im Alltag
nicht „erfahrbar“ sind. Europa bleibt für Viele eine weit
entfernte bürokratische Veranstaltung, die vor allem
den Interessen der Konzerne dient. Das europäische
Einigungswerk hat nur dann eine Zukunft, wenn die
Menschen konkrete Vorteile für sich, ihre Familien
und Gemeinschaften erkennen. Europa muss den
Europäerinnen und Europäern dienen – nicht den
Unternehmen!
 
Am 17.11.2017 hat die EU Kommission gemeinsam mit
dem Rat und dem Parlament die Europäische Säu-
le sozialer Rechte (ESSR) als interinstitutionelle Pro-
klamation verabschiedet. Die Umsetzung der Prokla-
mation wird dabei aufgefasst als „eine gemeinsame
politische Verpflichtung und Verantwortung. Die eu-
ropäische Säule sozialer Rechte sollte entsprechend
den jeweiligen Zuständigkeiten und im Einklang mit
den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnis-
mäßigkeit sowohl auf Unionsebene als auch auf Ebe-
ne der  Mitgliedstaaten umgesetzt werden; dabei ist
den unterschiedlichen sozioökonomischen Rahmenbe-
dingungenundder Vielfalt der nationalen Systeme, ein-
schließlich der Rolle der Sozialpartner, gebührend Rech-
nung zu tragen.“
 
So bleibt die Umsetzung der europäischen Säule sozia-
ler Rechte ungewiss und die Ziele unverbindlich. Das
Ziel der SPD, neben der Wirtschafts- undWährungsuni-
on eine Sozialunion zu erreichten, kann so nicht erreicht
werden. Daher müssen rechtsverbindliche Schritte fol-
gen.
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Antrag 101/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Der Parteikonvent möge beschließen:

Finanzierung des Programmes DISCOVER EU dauerhaft
sichern
Die Europaparlamentarier der SPD setzen sich in ihrer
Fraktion im Europäischen Parlament noch vor den Euro-
pawahlen 2019 für eine langfristige und verstetigte fi-
nanzielle Förderung des Projektes DiscoverEU durch die
Europäischen Union ein.
 
Bei der zukünftigen Ausgestaltung des Programms
ist darauf zu achten, dass die Zielgruppe erweitert
und mehr junge Menschen (wie z. B. Auszubildende,
Nichtstudierende oder Menschen im Leistungsbezug)
Zugang dazu haben.

Annahme (K)
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Antrag 102/II/2018
KDV Reinickendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Regierungshandeln soll Auswirkungen auf die Entwick-
lung der EU berücksichtigen
Die SPD möge als Teil der Regierungskoalition bei
ihrem Regierungshandeln immer die Auswirkungen
auf die Entwicklung der Europäischen Union berück-
sichtigen. Ziel muss die Entwicklung der Europäischen
Union zu einem einheitlichen demokratischen Raum
in juristischer, sozialer, ökonomischer, ökologischer
und militärischer Hinsicht sein. Dieses Ziel ist in der
Regierungskoalition und der Öffentlichkeit offensiv zu
vertreten.

Begründung
Seit dem Brexitbeschluss der britischen Regierung, seit
den Erfolgen der EU-feindlichen Populisten in vielen
EU-Staaten und der Regierungsübernahme in Ungarn,
Polen und neuerdings auch in Österreich und Italien,
seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten
der USA und seinen massiven Angriffen auf die EU ist
deutlich geworden, dass die EU und damit auch die von
ihr vertretenenWerte in großer Gefahr sind.
 
Kämpfte die EU in der letzten Zeit oft mit dem Rücken
zur Wand und führten ihre Versuche, den Verfall ihrer
eigenenWerte in denMitgliedsländern Ungarn und Po-
len aufzuhalten, wenn überhaupt nur langsam zu wir-
kungsvollen Maßnahmen, hat gerade im Juli Jean Clau-
de Juncker, EU-Kommissionspräsident, gezeigt, dass die
EU genügend ökonomischeMacht hat, um die zerstöre-
rische Politik Trumps zumindest aufzuhalten. Klar wird
dabei, dass nur das vereinigte Europa stark genug ist,
sich gegen ökonomische Riesen wie die USA und Chi-
na zu behaupten. Die Zeit kleiner und mittlerer Natio-
nalstaaten ist lange vorbei. Diese Erkenntnis versuchen
die Rechtspopulisten in Europa zu zerstören. Aber nicht
nur das jüngste Handeln der EU-Kommission ist ermu-
tigend, sondern auch das Partei- und Regierungspro-
gramm Frankreichs unter dem Präsidenten Emmanuel
Macron, der ausdrücklich Europa zum Kernpunkt sei-
nes Handels gemacht  und gezeigt hat, dass man da-
mit Wahlen gewinnen kann. Er sollte damit ein natürli-
cher Verbündeter der SPD sein, ohne dassman sein Pro-
gramm im Einzelnen übernehmenmuss.
 
Die SPD muss in Deutschland dafür kämpfen, dass die
EU und ihre Entwicklung auch emotional in den Köpfen
der Deutschen verankert wird. Europa ist Deutschlands
Zukunft, das muss die SPD glaubwürdig und aktiv ver-
treten. Sie hat mit ihren sechs Ministern in der Regie-
rungskoalition hervorragende Gestaltungsmöglichkei-

Erledigt bei Annahme 103/II/2018 (K)
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ten für Deutschland innerhalb einer dynamischen Euro-
päischen Union.
 
Die durchaus erfolgreiche und fleißige Arbeit der SPD-
Minister in  der Koalition führt erkennbar nicht zu ei-
nem Anwachsen des Ansehens der SPD in der Wähler-
gunst. Es fehlt unserer Partei an übergreifende Ideen,
die dem Einzelhandeln Zusammenfassung und Zielset-
zung geben. Das Ziel eines geeinten demokratischen
Europas könnte so eine Idee sein Nach diesem Sommer
sicher auch die Ökologie und im Innern vielleicht auch
noch der Wohnungsbau.
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Antrag 103/II/2018
KDV Steglitz-Zehlendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Für ein soziales und solidarisches Europa
„Der demokratische Sozialismus ist immer von demGe-
danken der internationalen Zusammenarbeit und So-
lidarität erfüllt gewesen. In einer Zeit internationaler
Verflechtungen aller Interessen und Beziehungen kann
kein Volk mehr für sich allein seine politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Probleme lösen.
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands lässt sich
von der Erkenntnis leiten, dass die kulturellen, wirt-
schaftlichen, rechtlichen und militärischen Aufgaben
der deutschen Politik in enger Verbindung mit den an-
deren Völkern gelöst werden müssen.“ (Godesberger
Programm, „Internationale Gemeinschaft“)
 
Die Berliner SPD hat in der Vergangenheit ihren Beitrag
zur demokratischen Entwicklung der Europäischen Uni-
on mit vielfältigen Initiativen, Anträgen (Grundsatzbe-
schluss vomNovember 2013) und der aktivenMitgestal-
tung erbracht.
 
Vor den im Jahr 2019 anstehenden Wahlen zum Euro-
päischen Parlament erachten wir es als sinnvoll und
notwendig, ausgehend von den aktuellen gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen, unsere Ziele und Erwar-
tungen zu bestimmen.
 
Im Bestreben, ein Europa der sozialen Gerechtigkeit zu
erreichen, das die natürlichen Lebensgrundlagen auch
für künftigeGenerationeneinsetzt,werbenwir auchbei
den sozialdemokratischen Schwesterparteien für die
Durchsetzung der nachfolgenden Ziele:
 

Für eine soziale Union
Uns ist bewusst, dass die sogenannte „Eurokrise“ –
sowohl im Hinblick auf die Diskussion über den Wert
und den Sinn eines einheitlichen, europäischen Zah-
lungsmittels als auch im Hinblick auf den Zustand
unddie Entwicklungsmöglichkeiteneiner europäischen

Überweisung an: FA II – EU-Angelegenheiten (K)
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bürgerlich demokratischen Gestaltungsebene – eigent-
lich eine Bankenkrise ist.
Die Rede von der „Krise der EU“ ist eine Ablenkung von
der Akkumulationskrise des Kapitalismus in seiner glo-
balisierten, neoliberalen Phase. Die Krise, als solche, ist
dem kapitalistischenWirtschaftssystem immanent.
 
DiesesMal ist es denKapitalen innahezuperfekterWei-
se gelungen, die Kosten der Krise zu sozialisieren. Ab-
wehrreflexe verunsicherter Bevölkerungsgruppen, die
sich durch neoliberale Praktiken, wie der Monetarisie-
rung aller Lebensbereiche, bedroht sehen, führen zum
Erstarken nationalistischer Kräfte, gipfelnd im Brexit.
Die Förderung des Nationalismus in den einzelnen
Staaten und Regionen der EU erfolgt dabei nicht nur
im Sinne einzelner Unternehmensstrategien zur Siche-
rung monopolartiger Strukturen, sondern auch, weil
dadurch die Grundlage für Solidarität zerstört und zu-
gleich die wirklichen Ursachen der Krise verschleiert
werden.
 
Die jeweiligen nationalistischen Bewegungen eint die
Zielsetzung, einen Staat ohne Rechte der lohnabhängi-
gen Bevölkerungsmehrheit zu formieren.
Es ist daher die Aufgabe der europäischen Sozialdemo-
kratie als internationalistische Bewegung, demglobali-
sierten Neoliberalismus durch eine europäische Sozial-
union entgegenzutreten.
 
Die „Krise“ lösen, können nicht einzelne Mitgliedstaa-
ten.Das kannnur die gesamte EuropäischeUnion.Mehr
Europa, nicht weniger – mehr Demokratie, nicht weni-
ger: Das muss die Antwort auf die gegenwärtige Ent-
wicklung im Euroraum sein. Diewirtschaftliche und po-
litische Einheit Europas bleibt unser erklärtes Ziel.
 
Die gegenwärtige Situation in Europa zeigt deutlich,
dass soziale Fragen  wesentliche Aufgaben auf gesamt-
europäischer Ebene sind. Der Kampf gegen Arbeitslo-
sigkeit und Armut ist – nach wie vor – ganz zentral und
wird auch weiterhin die europäische Idee mit Leben er-
füllen.
 
Die europäische Sozialpolitik ist so weit zu harmoni-
sieren, dass eine gemeinsame Ausgestaltung konkreter
Instrumente der Arbeitslosen-, Renten- oder Kranken-
versicherung auf europäischer Ebene kurzfristig umge-
setzt werden kann. Die von der EU beschlossenen Säu-
len sind eine wichtige Zielbestimmung, die der konkre-
ten Umsetzung bereits in der kommenden Legislatur-
periode bedürfen.
 
Fortschritte sind in folgenden Bereichen nötig und um-
zusetzen:
 

Bekämpfung von Armut
Im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ hat sich die
EU eine Senkung der Anzahl der von Armut betroffenen
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oder bedrohtenMenschenummindestens 20Millionen
zum Ziel gesetzt. Hierbei haben sich die Nationalstaa-
ten dazu verpflichtet, zu diesemVorhabendurch eigene
nationale Zielsetzungen beizutragen. Eine effektive Ar-
mutsbekämpfungbedarf jedoch europaweiter verbind-
licherVorgaben zurAbsicherungeinesmenschenwürdi-
gen Existenzminimums. Insbesondere die zunehmende
Kinderarmut kannnur durch EU-weite Zielvorgaben auf
einem Niveau der sozialen Mindestsicherung wirksam
bekämpft werden.
 

Europäischer Mindestlohn
Nicht alle Länder der EU haben einen Mindestlohn. Auf
europäischer Ebenemussman sich darauf einigen, dass
überall eingesetzlicherMindestlohneingeführtwird. Er
wird im Rahmen einer europapolitischen Durchsetzung
zunächst nicht in allen Ländern gleich hoch sein, aber
esmuss eine Harmonisierung, die Unterschiede bei Ein-
kommen und Kaufkraft berücksichtigt, angestrebtwer-
den.
Wir fordern daher die europaweite Einführung eines
Mindestlohnes in allen Mitgliedstaaten und eine eu-
ropaweite Verpflichtung zur kontinuierlichen, indexori-
entierten Angleichung der Niveaus der Mindestlöhne.
 

Sozialversicherungssysteme angleichen
Die EU-Mitgliedstaaten müssen mittel- bis langfristig
ihre Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherungs-
systeme angleichen. Dies ist auf Basis einer Sozialversi-
cherung zu leisten, die nicht nur Arbeits-, sondern auch
Kapitaleinkünfte zugrunde legt. Private Sozialversiche-
rungssysteme sind keine Garanten für einen nachhalti-
gen Sozialschutz der Bürger*innen Europas.
 
Die Einführung einer Europäischen Arbeitslosenversi-
cherung ist für eine Sozial- und Fiskalunion gleicher-
maßen wichtig. Sie soll ergänzend zu den nationalen
Arbeitslosenversicherungen bei konjunkturellen Krisen
helfen, die Volkswirtschaften einzelner Mitgliedstaa-
ten und vor allem auch den privaten Konsum zu stabi-
lisieren. Sie wird erst aktiviert, wenn ein Mitgliedstaat
in eine Krise gerät, die zu hoher Arbeitslosigkeit führt.
Dieser Stabilisierungsmechanismuswirdüber eineneu-
ropäischen Solidaritätsfonds finanziert.
 

Bekämpfung der Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit
Die hohe Jugendarbeitslosigkeit, insbesondere im Sü-
den Europas, sowie die Langzeitarbeitslosigkeit sind
Herausforderungen für den sozialen Zusammenhalt in
Europa. UmderGefahr einer großflächigenAltersarmut
und einer Überlastung der Sicherungssysteme wirk-
sam zu begegnen, ist die Schaffung von sozialversiche-
rungspflichtigen Ausbildungs- und Beschäftigungsver-
hältnissen in allen Regionen massiv zu unterstützen.
 
Wir fordern daher die schrittweise Vereinheitlichung
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der Arbeitnehmer*innenschutzrechte (Kündigungs-
schutz, Arbeitssicherheit) sowie die Förderung der
Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnissen – ggf. über einen staatlich
geförderten zweiten Arbeitsmarkt.
 

Für eine gerechte Finanzierung der Europäischen Ge-
meinschaft
Die von uns angestrebte Europäische Sozialunion ver-
langt nach einer Fiskalunion: Die EU hat sich mit dem
Euro das modernste Währungssystem seit dem Römi-
schen Reich gegeben. Aber für eine moderne Wäh-
rungsunion braucht man auch moderne Lenkungsme-
thoden; der monetaristische Ansatz der Geldmengen-
steuerung hat ausgedient.
 
Hierfür fordern wir deshalb die Einführung einheitli-
cher und unmittelbarer Verbrauchssteuern sowie eine
einheitliche und ortsunabhängige Besteuerung desOn-
linehandels, um kleine Anbieter*innen zu stärken und
die europaweite Besteuerung internationaler Konzerne
umzusetzen.
 

Europäische Steuern und Zölle
Der EU-Haushalt, ebenso wie ggf. ein EURO-Raum-
Haushalt, ist durch die erhobenen Steuern und Zölle
abzusichern. Daher sind diese zunächst auf die Beiträ-
ge der Mitgliedsländer anzurechnen und nur Mehrein-
nahmen auszukehren. Weder wollen wir, dass die EU in
einerAbwärtsspirale gegenseitiger Steuerunterbietung
versinkt, noch, dass sie supranationalen Konzernen kei-
ne effektiven Mittel entgegensetzten kann, um fällige
Steuern auch tatsächlich beizutreiben und Steuerver-
meidung in gigantischem Ausmaß zu unterbinden.
 
Daher wollen wir einheitliche Grundlagen für die Un-
ternehmensbesteuerung, die die Staaten in ihren Steu-
ergestaltungsmöglichkeiten einschränken, nach dem
Grundsatz: Je größer dasUnternehmen, desto einheitli-
cher die Besteuerung. Für die Besteuerung supranatio-
naler Konzerne soll eine direkte, europäische Besteue-
rung eingeführt werden.
 
Es gibt Steuern, die ihrer Art nach kaum sinnvoll von
nationalen Einrichtungen erhoben und überwachtwer-
den können. Solche Steuern sind künftig direkt durch
die EU zu erheben. Dazu gehören u. a. die einzufüh-
rende Finanztransaktionssteuer sowie eine einheitliche
Vermögenssteuer.
 
Da die Europäische Union im Innern keine Zölle erhebt,
sondern ausschließlich an ihren Außengrenzen, han-
delt es sich dabei ebenfalls um originäre, durch die EU
durchzuführende Maßnahmen. Um all dies in geeigne-
terWeise umsetzen zu können, benötigt die EU eine ef-
fektive, europäische Finanzverwaltung. Dies alles sind
Bestandteile einer ernsthaften europäischen Fiskaluni-
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on.
 
Im Einzelnen fordern wir:
 

Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuern müssen radikal vereinfacht wer-
den, um sinnlose Bürokratie und Marktzugangsbe-
schränkungen sowie Wettbewerbsnachteile kleiner
und mittlerer Unternehmen abzubauen und die
Armutsbetätigung zu vermindern.
 
Die Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel und Wa-
ren des täglichen Bedarfs, als zentrales Instrument ei-
ner sozial-ausbeuterischenMassenbesteuerung, ist EU-
weit ersatzlos zu streichen (Umsatzsteuersatz 2: 0%).
Eine Besteuerung der Transfereinkommen des lebens-
notwendigen Konsums der Einkommensschwächsten
ist grundsätzlich zu unterlassen.
 
Umsatzsteuersondertatbestände, wie z.B. für Renn-
pferde und Hotelübernachtungen, sind ersatzlos zu
streichen.
 
Darüber hinaus ist im gesamten Euro-Raum ein
einheitlicher Umsatzsteuersatz einzuführen (Umsatz-
steuersatz 1: 15-20%).
 
Umsatzsteuern, die im europäischen Onlinehandel an-
fallen, sind am Sitz des handelnden Unternehmens zu
deklarieren, sofern es sich nicht um ein supranationa-
les Unternehmen handelt. Eine gesonderte Deklaration
bei diversen, nationalen Steuerbehörden, beispielswei-
se für das Lager-, Versand- oder Empfängerland, ent-
fällt.
 
Um den Umsatzsteuerbetrug zu verringern, sind Rech-
nungen zwischen Unternehmen in Europa, unabhän-
gig vom Leistungsort und Sitz der Leistungsempfän-
ger*innen und -erbringer*innen, netto zu erstellen, so-
fern diese über eine Europäische Umsatzsteueridentifi-
kationsnummer verfügen. Innergemeinschaftlicher Er-
werb und Lieferung sind auch deshalb wie inländischer
Erwerb und Lieferung zu behandeln.
Sämtliche anderslautenden diesbezüglichen Regelun-
gen sind ersatzlos zu streichen.
 

Die Besteuerung supranationaler Unternehmen durch-
setzen
Unternehmen, die als supranational eingestuft werden
(z. B. Google, Amazon, etc.), müssen einer direkten Be-
steuerung durch die europäische Finanzverwaltung un-
terliegen. Diese erhebt zentral und direkt sämtliche
Unternehmens- und Umsatzsteuern gemäß europäi-
schem Recht. Das Steueraufkommen ist in einem trans-
parenten Verfahren nach realer Wertschöpfung über
die Unternehmensstandorte den Gemeinden (Gewer-
besteuer) und Staaten zuzuordnen. Steuereinnahmen
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werden den Staaten auf ihre Beiträge angerechnet.
 

Finanztransaktionssteuer jetzt einführen
Wir unterstützen den Vorschlag der Kommission zur
Einführung einer EU-weiten Finanztransaktionssteuer,
mit dem die langjährige Forderung der Sozialdemokra-
tie endlich aufgegriffen wird.
 
Der Richtlinienvorschlag sieht vor, Finanztransaktionen
umfassend und in gleicher Weise der Besteuerung zu
unterwerfen.Die Steuerlast beträgt einheitlichmindes-
tens 0,1 Prozent auf die zwischen den Parteien der Fi-
nanztransaktion vereinbarte Gegenleistung. Lediglich
bei Derivaten wird hiervon abgewichen; bei diesen be-
trägt die Steuerlast einheitlichmindestens 0,01 Prozent
auf den Nominalbetrag des Derivats. Wesentliche Aus-
nahme von dieser umfassenden Besteuerung ist nur,
dass Finanzinstitute, die im Namen oder auf Rechnung
eines anderen Finanzinstituts handeln, nicht steuer-
pflichtig sind. Ziel dieser Ausnahme ist, Finanzinstitute
höher zu besteuern, wenn sie bei Wertpapiergeschäf-
ten im Kundenauftrag auf eigene Rechnung auftreten,
um Zwischengewinne zu realisieren, anstatt vollstän-
dig auf Rechnung des Kunden zu handeln.
 

Vermögenssteuer
Die Besteuerung des Vermögens ist ein Gebot der Steu-
ergerechtigkeit – auch für Europa.
Die Aufwendungen für dieWahrung und Sicherung von
Vermögen verursachen täglich Kosten, die durch er-
hebliche Mittel der Gemeinschaft aller zum Wohle ei-
ner verschwindend kleinenAnzahl von Personen aufge-
bracht werden.
 
Das Steuerrecht des sozialen Rechtsstaats richtet die
Besteuerung anderwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
der Bürger*innen aus.Wer über nennenswertes Vermö-
gen verfügt, ist bei gleichem Einkommen leistungsfähi-
ger als jemand ohne jegliches Vermögen, weil sie / */ er
überVersorgungssicherheit undKredit verfügt.Deshalb
nennt das Grundgesetz die Vermögensteuer, neben der
Einkommens- und der Körperschaftsteuer, ausdrücklich
als Einnahmequelle des Staates und weist ihr Aufkom-
men den Ländern zu.
 
Deshalb fordern wir die Einführung einer einheitlichen,
europäischen Vermögenssteuer, für die die nationalen
Reaktivierungen / Einführungen einer Vermögenssteu-
er aufgrund der systembedingten Kapitalfreizügigkeit
nur einen ersten Schritt darstellen können.
 

Für ein Europa, in dem die natürlichen Lebensgrundla-
gen gesichert werden
Ein soziales Europa muss auch ökologisch sein. Klima-
wandel und Nachhaltigkeit stellen Herausforderungen
dar, die nicht allein, sondern nur gemeinsam überwun-
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den werden können. Ohne eine umgehende Sicherung
der natürlichen Lebensgrundlagen und eine aktive Be-
kämpfung der Ursachen des Klimawandels sind die na-
türlichen Lebensgrundlagen in Europa für die Mehr-
heit der bereits heute lebendenMenschenernsthaft be-
droht. Uns ist bewusst, dass bei einemweltweiten Tem-
peraturanstieg von 5 Grad Celsius alle ernsthaften Pro-
gnosen voneinerweitestgehendenVernichtungder na-
türlichen Lebensgrundlagen der SpeziesMensch ausge-
hen. Das Klimaschutzübereinkommen von Paris, wel-
ches am 04. November 2016 in Kraft getreten ist, sieht
eine Erderwärmung von höchstens 2 Grad Celsius vor.
Die von den Vertragsstaaten abgegebenen Verpflich-
tungen führen nach bisherigem Kenntnisstand jedoch
zu einer voraussichtlichen Erwärmung um 3 Grad Celsi-
us. Mit der Ankündigung des Austritts der Vereinigten
Staaten von Amerika aus dem Pariser Klimaabkommen
besteht nunmehr eine zusätzliche Gefahr einer deutli-
chen Überschreitung der gesetzten Klimaziele, da sich
diese demnach zu keiner Reduzierung verpflichten. Die
CO2- Ausstöße infolge des weltweiten Flug- und Schiff-
fahrtsverkehrs werden in diesen Berechnungen noch
nicht einmal berücksichtigt.
 
Um in Zukunft nicht auf eine kurzfristige ökonomische
Perspektive eines Binnenmarktes reduziert zu werden,
muss die EU eine konsistente Politik für Nachhaltigkeit
und Klimaschutz verfolgen.
Für eine aktive, europäische Politik bedeutet dies, auch
innerhalb des bestehenden Systems eine aktive Um-
weltpolitik zu gestalten. Im Hinblick auf das Tempo
des Klimawandels und die erheblichen Beharrungskräf-
te setzen wir auf den effektiveren Einsatz bereits ge-
schaffener Elemente auf europäischer Ebene.
 

Zertifikatehandel
Die bisherige Politik im Bereich des Europäischen Zer-
tifikatehandels war alles andere als erfolgreich. Für
die nächste Handelsperiode (2021-2030) hat das Euro-
päische Parlament im Februar 2018 zwar Verbesserun-
gen für eine schnellere Verknappung der Zertifikate be-
schlossen, jedochwerdendie Strukturprobleme imKern
nicht angegangen.
 
Daher fordern wir, dass die zukünftigen Handelsperi-
oden deutlich verkürzt werden müssen, damit die Ge-
samtmenge an zulässigen Emissionen dynamischer an
erreichte Einsparungen angepasst werden kann. Des
Weiteren hat die Ausgabe der Zertifikate amAnfang ei-
ner Handelsperiode nicht mehr kostenlos zu erfolgen:
So sollen z.B. über ein Auktionsverfahren Einnahmen
generiert werden, die im Verlauf der Handelsperiode
wiederum verwendet werden können. Dann können,
je nach Entwicklung der Emissionseinsparung, weite-
re Zertifikate vom Markt genommen werden. Darüber
hinaus sollten im Falle eines fortwährend zu niedri-
gen Zertifikatpreises die klimaschädlichen Treibhaus-
gasemissionen besteuert werden.
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CO2-Steuer ergänzend einführen
Der europäische Emissionshandel umfasst derzeit et-
wa nur 45 % der Emissionen aus etwa 12.000 großen
Kraftwerken und Industrieanlagen. Deshalb sprechen
wir uns dafür aus, die CO2-Bepreisung durch eine ent-
sprechende Steuer auf alle Sektoren zu erweitern. Nur
so könnendie Pariser Klimaschutzziele erreichtwerden.
 
Die CO2-Steuer erfolgt auf fossile Energieträger, wie
Kohle, Öl und Erdgas, und wird an ihrem jeweiligen
Treibhausgaspotenzial und nicht an ihrem Energiege-
halt ausgerichtet.
Die Steuer könnte aufkommensneutral ausgestaltet
werden; evtl. Mehreinnahmen sollten zur Entlastung
der Bürger*innen sowie der Unternehmen z.B. bei der
EEG-Umlage verwendet werden.
 

Erneuerbare Energien
Im Rahmen der Energiewende bei Elektrizität, Wärme
und Mobilität wird die Notwendigkeit einer europäi-
schen Perspektive für diese spezifischen Sektoren auch
jenseits des technologie- und sektorunspezifischen Zer-
tifikathandels deutlich. Energie- und Industriepolitik
sind stark voneinander abhängig. Deshalb bedarf es
stabiler Rahmenbedingungen, die den Übergang zu Er-
neuerbaren Energien fördern, Anreize für mehr Ener-
gieeffizienz schaffen, erschwingliche Energiepreise ge-
währleisten und Energieversorgungssicherheit garan-
tieren.
 
Ein nachhaltiges Europa muss sich nicht nur für den
Ausbau der Erneuerbaren Energien einsetzen, sondern
auch für die Klimaziele. Diese werden erst durch den
Ausstieg aus klimaschädlichen Technologien erreicht.
Die EU hat daher ihre Strukturpolitik mit einer Stra-
tegie für den Ausstieg aus dem Abbau von Braunkoh-
le und klimaschädlichen Energien zu ergänzen. Da die
Mitgliedstaaten auf unterschiedlichste Weise von ei-
nem Ausstieg aus der Kohle- und Atomkraft betroffen
sind, sind dabei in jedem Falle die Beschäftigungsmög-
lichkeiten der in den Branchen bislang Tätigen zu si-
chern. Darüber hinaus sind Entwicklungspläne aufzu-
stellen, die die von der Kohlindustrie besonders abhän-
gigen Regionen beim Umstieg auf neue Wirtschaftsak-
tivitäten unterstützen.
 

Verbot der Nutzung von Einwegplastikmaterialien
Im Zuge der Europäischen Nachhaltigkeitswoche im
Mai 2018 legte die Europäische Kommission einen
Richtlinienvorschlag zurReduzierungderUmweltbelas-
tung durch Plastikmüll vor. Dieser umfasst ein Verbot
von einigen Einwegplastikprodukten, für die es leicht
verfügbareundbezahlbareAlternativengibt. Insbeson-
dere für Einwegplastikgeschirr und -besteck. Die EU-
Kommission weist besonders darauf hin, dass 85 % Ver-
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schmutzung der Weltmeere auf Plastikmüll zurückzu-
führen ist. DieseMaßnahmedarf jedochnicht dazu füh-
ren, dass die aus Rohöl hergestellten Einwegplastik-
produkte durch solche aus Bioplastik ersetzt werden.
Da diese sich ähnlich langsam abbauen wie konven-
tionelles Plastik weisen sie insgesamt keine Umwelt-
vorteile auf. Wir fordern daher ein umfassendes Ver-
bot aller Einwegplastikprodukten, für die es umwelt-
freundlicheAlternativengibt.Damitwollenwir dieUm-
weltbelastung effektiv und langfristig reduzieren. Bis
zumBestehen eines generellen Verbotsmuss jedoch ei-
ne allgemeine Abgabe auf europäischer Ebene für sol-
che Einwegplastikprodukte eingeführt werden, die bis-
lang nicht auf der EU-Verbotsliste stehen (z.B. Einweg-
tüten, Wegwerfbecher sowie Getränkeflaschen). Ent-
scheidend darf nicht sein, woraus Kunststoffe herge-
stellt werden, sondernwas aus ihnenwird.Mittelfristig
sind deshalb nur noch Einwegprodukte aus vollständig
biodegradierbaren Stoffen zuzulassen.
 

Für eine klimaneutralere Infrastruktur
Der Flugverkehr stellt das größte Problem für die Er-
reichung der Klimaschutzziele dar, da er sogar stär-
ker für den Klimawandel verantwortlich ist, als der rei-
ne CO2- Ausstoß vermuten lässt. Die für den Flugver-
kehr vorgesehenen direkten und indirekten Subventio-
nen stärken darüber hinaus lediglich das „Billigfliegen“
und führen zu einem für Personal und Umwelt schäd-
lichen Konzept. Es bedarf deshalb der sofortigen Ab-
schaffung der bisherigen Befreiung des Kerosins von
der Energiesteuer. Daneben muss – wie auch im Be-
reich des Zugverkehrs – eine Mehrwertsteuer für alle
internationalen Flüge erhoben werden. Gleichzeitig ist
– nach dem Vorbild Norwegens oder der Niederlande
– eine europaweit gültige Kerosinsteuer des im euro-
päischen Raum getankten und des aus dem europäi-
schen Ausland eingeführten Kerosins einzuführen. Die-
se Maßnahmen sind umgehend und gegen die bisheri-
ge Haltung der Bundesregierung durchzusetzen.
 
Die Europäische Union muss gleichzeitig Alternativen
zum klimabelastenden Flugverkehr innerhalb der Mit-
gliedstaaten anbieten. Der „Europäische Fonds für stra-
tegische Investitionen“ (EFSI) hat bereits, als eine von
drei Säulen der Investitionsoffensive für Europa (sog.
Juncker- Plan), zumZiel, die bislangvorhandene Investi-
tionsschwäche im Bereich der strategischen Infrastruk-
tur – einschließlich digitaler Netze, Verkehr und Ener-
gie – zu überwinden. Diese Pläne sehen jedoch insbe-
sondere Investitionen beim Straßen- sowie Flugverkehr
vor, und somit in Bereichen, die besonders stark un-
sere Umwelt belasten. Das Investitionsvolumen zum
Ausbau des nationalen und europäischen Zugverkehrs
muss deshalb bis zum Jahr 2020 dem entsprechen, wel-
ches auch für den Straßen- und Flugverkehr vorgesehen
ist.
Kreuzfahrtschiffe sind zu verpflichten, den Strom im
Hafen vom Land zu beziehen und Filter einzubauen. Die
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Schiffe sindmittelfristig in eine alternative, schadstoff-
und emissionsarme Kraftstoffnutzung umzurüsten.
 
Europäische Industriepolitik im 21. Jahrhundert
In der EU trägt die Industrie wesentlich zurWirtschafts-
kraft bei. Auf das produzierende Gewerbe entfällt ins-
gesamt etwa ein Drittel der nach heutigen Maßstäben
berechneten „Wertschöpfung“. Industrielle Erzeugnis-
semachenmehr als 80% der EU-Exporte aus. Knapp ein
Drittel der Arbeitsplätze ist dem industriellen Bereich
zuzurechnen.
 
Eine neue, aktive Industriepolitik, die sich den Heraus-
forderungen (Digitalisierung, soziale Dimension, Kli-
mawandel und Umweltverschmutzung) stellt und sich
amPrinzip der Nachhaltigkeit orientiert, ist jetzt durch-
zusetzen. Bisher sind innerhalb der EU lediglich Indus-
trieentwicklungsziele bezogen auf den Anteil der In-
dustrie am BIP der EU (aktuell bis 2020 auf 20% anzu-
heben) formuliert worden. Für das Jahr 2030 muss ein
neues, strategisches Ziel gefunden werden, damit ein
Dreiklang von europäischen Zielmarken in der Energie-
, Klima- und Industriepolitik hergestellt wird.
 
Unsere Forderungen an eine aktive Industriepolitik sind
deshalb:

Umsteuern zugunsten einer nachhaltigen EU-
Industriepolitik
Wir brauchen Industrieunternehmen, die produktiv
und innovativ sind. Nur wenn Unternehmen unter Be-
rücksichtigung der Sicherstellung der Ressourcenwie-
derherstellung wirtschaftlich erfolgreich sind, haben
sie auf denWeltmärkten der Zukunft eine Chance.
 
Wir brauchen Industrieunternehmen, die dem Klima-,
Umwelt- und Ressourcenschutz verpflichtet sind. Um
dem Klimawandel entgegenzutreten, ist eine zügige
Abkehr von fossilen Energieträgern notwendig. Dar-
über hinausmüssenwir denÜbergang zu einer ressour-
censchonenden Wirtschaft als Etappe zu einer Wirt-
schaft, die Ressourcen wiederherstellt, voranbringen,
insbesondere durch die Umlage der gesellschaftlichen
Kosten des Ressourcenverbrauchs auf die jeweiligen
Unternehmen.
 

Öffentliche Investitionen auf hohem Niveau versteti-
gen
Die öffentliche Hand muss als Teil der Daseinsvorsor-
ge ihre Investitionen sowohl in die Verkehrsinfrastruk-
tur als auch in den Ausbau, Erhalt und die Fortentwick-
lung öffentlicher, allgemein zugänglicher digitaler Net-
ze dauerhaft erhöhen.
 
Investitionen in die Daseinsvorsorge sind auch Siche-
rung und Verbesserung der Bildung. Eine ausreichen-
de Anzahl von Kindergärten, Schulen und Universitä-
ten auf hohem Niveau soll kostenlos für alle Kinder, Ju-
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gendliche und Studierende zur Verfügung stehen, ohne
Ansehung der Herkunft, der Religion oder der Hautfar-
be.
 
Mehr öffentliche Investitionen ziehen private Investi-
tionen nach sich. Sofern die privaten Investitionen in
der Realwirtschaft mit positiven Effekten für Beschäfti-
gung und Ausbildung sowie Energieeffizienz und CO2-
armer Produktion erfolgen, sollten sie steuerlich be-
günstigt werden.
 
Innovationskraft stärkenDie Haushaltsmittel für For-
schung und Entwicklung müssen jetzt gestärkt und für
Schlüsseltechnologien priorisiert werden. Dabei muss
die gesamte Innovationskette, bis hin zur Umsetzung
inwettbewerbsfähigeProdukte,Gegenstandder Förde-
rung werden.
 
Innovationsförderungmuss sich auch auf Arbeitsbedin-
gungen und -abläufe beziehen.
 

Internationale Handelspolitik neu gestalten
Ein gerechter, nachhaltiger und an ökosozialen Wohl-
fahrtsgesichtspunkten orientierter Handel mit interna-
tional anerkannten Regeln ist unabdingbare Grundla-
ge für eine gerechte, weltweite, wirtschaftliche Zusam-
menarbeit, die auch in der sozialdemokratischen Tradi-
tion und im Geiste des von Willy Brandt und Olof Pal-
me vorangetriebenen Nord-Süd-Dialogs steht. Zur Er-
reichung dieser Ziele ist Folgendes erforderlich:
 
Die EU muss sich für ein starkes internationales Sys-
tem einsetzen, das alle Menschen einbezieht undWirt-
schaftsimperialismus und Protektionismus eindämmt.
Dafür ist auch die Stärkung der Vereinten Nationen von
zentraler Bedeutung.
 
Wirtschaftsabkommenmit anderen Staaten oder Staa-
tenvereinigungenmüssen fair gestaltetwerdenund zur
nachhaltigen Entwicklung ärmerer Partnerländer bei-
tragen. Sie dürfen keine besonderen Privilegien für in-
ternationale Konzerne und keine Privatisierungsklau-
seln enthalten. Sie müssen internationale Abkommen
und Standards im Bereich des Arbeitsrechts, des Um-
weltrechts und der Menschenrechte respektieren und
Zölle und Lieferbedingungen so gestalten, dass loka-
le Märkte nicht durch subventionierte EU-Exporte zer-
stört werden und Handelspartner die Möglichkeit ha-
ben, Halb- und Fertigprodukte in die EU zu liefern.
 
Dazu gehört, dass die EU und andere Länder verzerren-
de Subventionspraktiken beenden.
 

Für ein soziales und ökologisches Welthandelssystem
Liberalisierung darf nicht das Ziel des Welthandels-
systems sein, sondern es muss sozialen und ökologi-
schen Zielen dienen. Deshalb muss die Welthandelsor-

Seite 92



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ganisation (WTO) den internationalen Nachhaltigkeits-
zielen verpflichtet werden und den Menschen dienen.
Zur Verfolgung dieser Ziele muss sie aktiv werden und
sachdienliche Vorschläge unterbreiten können (Initia-
tivrecht) sowie die Arbeit von der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) undderKonferenzderVereinten
Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) besser
berücksichtigen.
 
Die nationale Daseinsvorsorge darf in keiner Weise be-
rührt sein: Für die Zivilgesellschaft müssen Klagemög-
lichkeiten eingeräumtwerden. Das Handelsabkommen
mit Kanada (CETA) ist keine Blaupause für künftige Ab-
kommen. Zudem muss das Demokratiedefizit bei Han-
delsverhandlungen auf europäischer Ebene angegan-
gen werden.
 
Fragen der Privatisierung müssen nationalen Politi-
kentscheidungen überlassen bleiben. Dies gilt auch in-
nerhalb der EU, was zur Folge hat, dass die Verbote der
Rekommunalisierung und staatlichen (Wieder-) Gestal-
tung aller Bereiche der Daseinsvorsorge und öffentli-
chen Infrastruktur aufzuheben sind.
 

Solidarität statt „Festung Europa“
Asyl- und Flüchtlingsfragen liegen seit 1997 in der Kom-
petenz der EU. Die EU war in den letzten drei Jahren
nicht in der Lage, ein tatsächliches Asylverfahren auch
nur ansatzweise zu ermöglichen, und hat faktisch eine
Politik der völligen Abschottung gegenüber Zuwande-
rung und Flucht geschaffen. Deren jüngste Ausprägun-
gen sind die menschenrechtswidrige Verfolgung der
Seenotrettung und die Beteiligung an der Versklavung
und Ermordung von Geflüchteten in Libyen.
 
Diese menschenverachtende Politik wurde durch das
Abkommen mit der Türkei im März 2016 zur tatsächli-
chen Leitpolitik der EU. Diese Abschottungspolitik wird
aktuell noch verstärkt, bis hin zur geplanten Einrich-
tung von geschlossenen Sammellagern für Flüchtlinge
in der EU und in Nordafrika.
 
Die Abschottung der EU ist aber eine naive Illusion.
Wenn Fluchtursachen nicht wirklich bekämpft werden,
werden Fluchtwege verlagert, wie es mit Libyen erfolgt
ist, wo Tausende von Menschen eine gefährliche Fahrt
nach Italien versuchen, die zu oft mit dem Tod endet.
Die Politik der „Festung Europa“ ist nicht nur illusorisch,
sie ist vor allem inhuman. Sie wird nur durch Abkom-
menmit Staatenmöglich,wieder Türkei und Libyen, die
das Völkerrecht verletzen.
 
Der erste Schritt für eine humane, gerechte und solida-
rische Flüchtlingspolitik ist die effiziente Bekämpfung
von Fluchtursachen. Dies sind nicht nur Kriege, religiöse
Konflikte, staatliche Repression und Staatszerfall (vor
allem in Afrika und im Nahen und Mittleren Osten),
sondern auch Unterentwicklung und ungerechte Welt-
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wirtschaftsordnung,UmweltzerstörungundKnappheit
bzw. ungerechte Verteilung der Ressourcen. Deshalb
mussauchdie Entwicklungshilfe europaweit auf4%des
BIPs verstärkt werden.
 
Für eine solidarische Politik gegenüber Menschen, die
vor Verfolgung, Leiden und Tod fliehen, fordern wir:
• Die Zuweisungen der EU an die Unterstützungspro-
gramme für den UNHCR (Hochkommissar der Ver-
einten Nationen für Flüchtlinge) müssen weiter er-
höhtwerden, umdie Situation der Flüchtlingenicht
nur in Deutschland und in der EU, sondern auch
weltweit zu verbessern.

• Die EU muss die Möglichkeit der Beantragung
von Asyl wieder eröffnen. Das „Gemeinsame Eu-
ropäische Asylsystem“ (GEAS) ist als Garantie für
die rechtsstaatliche Ermöglichung eines Asylver-
fahrens auszugestalten. Zumindest in den Nach-
barstaaten muss die EU Einrichtungen für geflüch-
tete Menschen aufbauen, die Asylanträge bei Ge-
währung der Rechtsweggarantie überprüfen.

• Das Dublin-System, das Staaten an den EU-
Außengrenzen wie Italien und Griechenland
überfordert, muss durch ein solidarisches Vertei-
lungssystemersetztwerden, das auf Bevölkerungs-
zahl, Wirtschaftsleistung und Arbeitslosenquote
basiert. Die EU muss projektbezogene Kredite,
die an die Aufnahme von geflüchteten Menschen
gekoppelt sind, an Mitgliedstaaten, Regionen und
Kommunen für Integrations- und Infrastruktur-
maßnahmen vergeben. Solche Kredite würden
eine solidarische Flüchtlingspolitik mit lokalen
Interessen verbinden und einen Beitrag leisten
sowohl gegen den Mangel an Investitionen für
regionale und kommunale Infrastruktur als auch
gegen Wohnraum- und Arbeitsplatzkonkurrenz.
Harte Sanktionen gegen Mitgliedstaaten, die
dieses System nicht einhalten, müssen geplant
werden.

• Einer der wenigen legalen Fluchtwege, der Famili-
ennachzug, wurde in Deutschland durch den Koali-
tionsvertrag eingeschränkt. Wir fordern eine euro-
paweiteRegelung, diedenFamiliennachzugwieder
ermöglicht.

 
Die Bemühungen, um ein europäisches Einwande-
rungsrecht, welches neben die Freizügigkeitsgarantie
für alle in Europa lebendeMenschen zu treten hat, sind
so zu intensivieren, dass ein einheitliches europäisches
Einwanderungsrecht jetzt geschaffen wird, das nicht
nur wie bisher die Einwanderung bei Kauf von Grund-
stücken eröffnet.
 
Europas Zukunft kann nur die einer Friedensmacht sein
Frieden kommt nicht von selbst. Lange Zeit war Eu-
ropa eine Ansammlung von regionalen und nationa-
len Mächten, die ihre Konflikte kriegerisch austrugen.
Nationaler Hochmut und gegenseitige Abgrenzung be-
stimmten die Lehrpläne in Schulen und Universitäten
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und das Denken der Bürger*innen sowie der politischen
und wirtschaftlichen Führungskräfte.
Die Überwindung dieser Nationalismen ist die vorran-
gige Aufgabe der EU. So wichtig dabei wirtschaftliche
Regelungen und Bündnisse auch sind, so kann die eu-
ropäische Einheit durch Vielfalt dennoch nur Bestand
haben, wenn sie eine Verankerung im Bewusstsein der
Menschen von Jugend auf hat.
 
Die EU hat wesentlich dazu beigetragen, dass berufli-
che Freizügigkeit und gegenseitige Anerkennung von
Ausbildungen realisiert wurden. Das Erlernen von eu-
ropäischen Sprachen wird gefördert und seit Jahrzehn-
ten werden Begegnungen von Schüler*innen, Studie-
renden, Auszubildenden und auch Berufstätigen mit-
hilfe von Austauschprogrammen unterstützt.  Das Ken-
nenlernen der Nachbarländer und ihrer Besonderhei-
ten ist Voraussetzung für die Akzeptanz der regionalen
Vielfalt als Besonderheit der europäischen Einheit.
 
Über 60 Jahre lang hat die EU dafür gesorgt, dass Kon-
flikte zwischen ihren Mitgliedstaaten mit friedlichen
Mitteln ausgetragen wurden. Wer, wenn nicht die EU,
ist dazu prädestiniert – auch über ihre Grenzen hinaus
–   für eine gewaltfreie Bearbeitung politischer Konflik-
te einzutreten?
 
Schon deshalb ist jeder Schritt, der einer Entwicklung
der Europäischen Union hin zu einem Militär- und Auf-
rüstungsbündnis dient, zu untersagen bzw. aufzuhe-
ben.
 
Es muss durch einen verbindlichen Kontrollmecha-
nismus sichergestellt werden, dass der Gemeinsame
Standpunktder EUvon2008zuRüstungsexporten inal-
len EU-Mitgliedstaaten eingehalten wird. Damit könn-
ten endlich Rüstungsexporte aus der EU in Staaten,
die importierte Rüstungsgüter für interne Repressions-
maßnahmen, völkerrechtswidrige Einsätze oder Verlet-
zungen des humanitären Völkerrechts benutzen oder
Waffen im Widerspruch zu einer Endverbleibsklausel
weiterreichen, verhindert werden.Mittelfristig sind Ex-
porte von Kriegswaffen in Staaten außerhalb der EU,
der NATO und gleichgestellter Staaten zu verbieten.
 
Anstatt Gelder aus dem bisher für rein zivile Projek-
te bestimmten „Instrument für Stabilität und Frie-
den“ (IcSP) für militärische Ausstattungshilfe zu ver-
wenden oder Geld in militärtechnische Forschungspro-
gramme zu investieren, muss die EU ihre Mittel für
Prävention, Mediation und Friedensförderung deutlich
aufstocken. Dafür ist eine Arbeitseinheit „Friedensför-
derung“ im Europäischen Auswärtigen Dienst einzu-
richten und der Ausschuss für die zivilen Aspekte der
Krisenbewältigung (CIVCOM) aufzuwerten. Zusätzlich
muss sich die EU darum bemühen, alle bestehenden
Rüstungskontroll- und Abrüstungsabkommen zu erhal-
ten und neue, etwa im Rahmen der OSZE, zur konven-
tionellen Rüstungskontrolle in Europa mit auszuhan-
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deln.
 
Deshalb setzen wir zu aller erst auf unsere diploma-
tischen und politischen Fähigkeiten für Krisenpräven-
tion, auf auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, auf
mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit und auf
die Stärkung der Vereinten Nationen. Wir befürworten
eine im Rahmen der Vereinten Nationen eingebette-
te und friedenssichernde Gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik (GASP) der EU.
 
Aufbauend auf der wichtigen Rolle, die die EU beim Ab-
schluss des Nuklearabkommens mit dem Iran gespielt
hat,muss die EUalles tun, umeinweltweitesVerbot der
Entwicklung von Nuklearwaffen und in Folge auch de-
ren Abschaffung zu erreichen. Dies bedeutet auch, die
europäischen Atomwaffenarsenale nicht weiter zu er-
neuern oder gar aufzustocken und die Verfügungsge-
walt über diese nicht auszuweiten. Dazu gehört auch,
die VorbereitungundDurchführungderHigh Level Con-
ference der Vereinten Nationen zu Atomwaffen, die auf
unbestimmte Zeit verschoben wurde, zu unterstützen.
 
Internationale Zusammenarbeit und Frieden sind zwei
Seiten einer Medaille. Nur bei ihrer konsequenten
Verfolgung und Realisierung können Ungerechtigkeit,
Unterdrückung, (Bürger-) Krieg, Hunger, Flucht und
Vertreibung auf dieser Welt überwunden werden.
Lasst uns als Sozialdemokrat*innen beherzt diese Ziele
konsequent weiterverfolgen, bevor es zu spät wird und
die Welt wieder in ein dunkles Zeitalter der Kriege und
der Unmenschlichkeit versinkt.
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Antrag 104/II/2018
KDV Steglitz-Zehlendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Freie Wahl für alle beim Zahlungsverkehr in Europa
Ob Bar oder digital – freieWahl für alle beim Zahlungs-
verkehr in Europa
Für den gemeinsamen Binnenmarkt müssen die Euro-
päischen Union und ihre Mitgliedstaaten ein Recht auf
freieWahl der Bezahlmethode gewährleisten.Während
im Internet ausschließlich digitale Bezahlungsformen
genutzt werden können, sollen Verbraucher*innen in
Geschäften und Lokalen das Recht haben, sowohl in bar
als auchmithilfe digitaler Zahlungsmethoden bezahlen
zu können. Den Aufbau der dafür notwendigen digita-
len Infrastruktur sowie den Erhalt der Infrastruktur zur
Barbezahlung soll finanziell gefördert und in Koopera-
tion mit den relevanten Finanzinstitutionen vollzogen
werden.
 

Begründung

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
 
 
Ob Bar oder digital – freieWahl für alle beim Zahlungs-
verkehr in Europa
Für den gemeinsamen Binnenmarkt müssen die Euro-
päischen Union und ihre Mitgliedstaaten ein Recht auf
freieWahl der Bezahlmethode gewährleisten.Während
im Internet ausschließlich digitale Bezahlungsformen
genutzt werden können, sollen Verbraucher*innen in
Geschäften und Lokalen das Recht haben, sowohl in bar
als auchmithilfe digitaler Zahlungsmethoden bezahlen
zu können.
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Während in denMetropolregionen imAllgemeinen und
speziell zum Beispiel in Schweden die Bezahlung in bar
immer seltener wird und daher Möglichkeiten für die
Barbezahlung abgebaut werden, gibt es insbesondere
im ländlichen Raum noch zu wenig Möglichkeiten für
einen funktionierenden digitalen Zahlungsverkehr.
 
Ein Recht auf freie Wahl der Bezahlmethode soll ge-
währleisten, dass die Menschen je nach ihren Präferen-
zen überall in der Lage sind, sowohl in bar als auch
digital bezahlen zu können. Auf diese Weise werden
gleichzeitig zwei Probleme adressiert: Zum einen wird
der flächendeckende Ausbau des digitalen Bezahlwe-
sens gewährleistet. Zumanderen soll für dieMenschen,
die sich bewusst gegen digitalen Bezahlmethoden ent-
scheiden, die Möglichkeit gewährleistet werden, trotz-
dem überall in Bar bezahlen zu können. Letzteres erfor-
dert eine flächendeckende Beibehaltung von Bank- und
Geldzählautomaten. Die dafür erforderliche Infrastruk-
tur soll weiterhin unterhalten werden und – falls nötig
– durch staatliche Mittel garantiert werden.
 
Eine neue Narrative der Digitalisierung darf nicht nur
auf der Effizienz des Neuen basieren, sondern muss all
jenen, die sich aus Gründen wie dem Schutz der ei-
genen Daten gegen neue Bezahlmethoden entschei-
den, die Möglichkeit geben sich dennoch in vollem Um-
fang an den ökonomischen Aktivitäten zu beteiligen.
Auf diese Weise werden gleiche Freiheiten für alle bei
der zentralsten Zugangsvoraussetzung für Marktaktivi-
täten gewährleistet.
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Antrag 105/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

„Europa für Berlin“ – Antrag zum Europa-Wahlkampf
Der Landesvorstand der SPD wird aufgefordert, im
Europa-Wahlkampf auch die Berliner Interessen hin-
sichtlich einer Bewerbung für die neuen nutzbaren EU-
Programme (z. B. das EU Programm CEF („Connecting
Europa Facilities“) für Transeuropäische Netze und Kno-
tenpunktewie Berlin) zu thematisieren. Ziel ist es,wich-
tige Infrastrukturprojekte für Berlin, aber auch Maß-
nahmen zu Logistik, Klimaschutz, Energie und Innova-
tion aus dem neuen Programm der nächsten Förderpe-
riode (voraussichtlich über 30Milliardene Volumen) zu
finanzieren.
 
Beispiele für dieHauptstadtregion Berlin sind die Finan-
zierungdes zweigleisigenAusbauder BahnsteckeBerlin
– Stettin, die Leistungssteigerung wichtiger überlaste-
ter Strecken für den wachsenden Pendler*innenverkehr
auf der Schiene (etwa durch Digitalisierung der Stadt-
bahn, Nauen – Charlottenburg sowie den Korridor
Brandenburg – Berlin – Frankfurt/Oder) sowie mit
Westpommern abgestimmte Vorplanungen zum Wie-

Annahme (K)
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Antrag 106/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Mehrsprachige Info-Materialen für EU-Wahlkampagne
2019
Die SPD Berlin wird aufgefordert, für die Vorbereitung
der EU-Wahlkampagne 2019 Materialien in verschiede-
nen Sprachen als Flyer und online zur Verfügung zu stel-
len.
 
Die Sprachen, die für die EU-Wahlen strategisch am
wichtigsten sind, insbesondere weil diese die größten
Bevölkerungsgruppen in Berlin ansprechen, umfassen
Polnisch, Italienisch, Bulgarisch, Französisch, Rumä-
nisch, Spanisch, Griechisch, Kroatisch und Englisch, als
allgemeine Sprache in der EU.

Begründung
Berlin ist eine vielfältige und wachsende Stadt. Knapp
20% der gesamten Bevölkerung Berlins hat eine Migra-
tionsgeschichte. Darunter rechnet man etwa 55.000
Pol*innen, 28.000 Italiener*innen, 26.000 Bulgar*innen,
18.000 Franzos*innen sowie Rumänier*innen, 14.000
Spanier*innen, 13.000 Griech*innen sowie Kroat*innen.
An der EU-Wahlen dürfen diese EU-Bürger*innen
teilnehmen. Dies birgt für die SPD in Berlin ein starkes
Potential, was genutzt werden sollte.
Diese sprachliche Vielfalt der EU und ihrer Wäh-
ler*innenschaft muss sich auch in der Ansprache durch
die SPD wiederfinden. Die Schwesterparteien können
zudem Unterstützung bei der Übersetzung der Doku-
mente ohne zusätzlichen Kosten leisten.

Überweisung an: Landesvorstand (K)
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Antrag 107/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Der Parteikonvent möge beschließen:

Europäische Säule Sozialer Rechte effektiv umsetzen!
folgenden Antrag zwecks Aufnahme in das Programm
der SPD für die Europawahl 2019 zu verabschieden:
Die SPD setzt sich für eine europaweite und rechtsver-
bindliche Umsetzung der Grundsätze aus der Europäi-
schen Säule Sozialer Rechte (ESSR) ein. Zentrale Voraus-
setzungen dafür sind:
• die zeitnahe Erarbeitung einer roadmap durch die
Europäische Kommission, die konkrete erste Maß-
nahmen der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der
ESSR aufzeigt.

Annahme (K)
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• die Aufforderung an die Mitgliedstaaten, im Rah-
men dieser roadmap in einem partizipativen Pro-
zess unter Beteiligung von Sozialpartnern und Zi-
vilgesellschaft nationale Umsetzungspläne zu erar-
beiten.

• die Einführung eines Überprüfungsmechanismus
zur Kontrolle der nationalen Umsetzungspläne der
ESSR.

• eine dauerhafte Übernahme ausgewählter Indika-
toren aus dem sozialpolitischen-scoreboard in die
Überprüfungsmechanismen des Europäischen Se-
mesters.

Begründung
Am 17. November 2017 haben Vertreter*innen des Euro-
päischen Parlaments, des Rates der Europäischen Uni-
onundder EuropäischenKommission inGöteborg feier-
lich die Europäische Säule Sozialer Rechte (ESSR) prokla-
miert. Die ESSR zielt auf den Aufbau eines „inklusiven
und nachhaltigenWachstumsmodells“, in dem der „so-
ziale Zusammenhalt“ gestärkt wird (s. Präambel ESSR).
Dazu formuliert sie zwanzig sozialpolitische Grundsät-
ze, u.a. das Recht von Arbeitnehmer*innen auf gerechte
Entlohnung und angemessene Mindestlöhne oder das
Recht auf ein sicheres Arbeitsumfeld (s. Rückseite).
 
Die Proklamation der ESSR ist jedoch rechtlich nicht ver-
bindlich und begründet nur eine politische Selbstver-
pflichtung der Mitgliedstaaten, die verankerten Ziele in
ihre Sozialgesetzgebung zuüberführen.Da Sozialpolitik
nur bedingt in den Gesetzgebungsrahmen der EU fällt,
sind die Mitgliedstaaten damit Hauptverantwortliche
in der Umsetzung der ESSR.
 
Gerade dem Bereich Sozialpolitik kommt aktuell eine
zunehmend wichtige Rolle zu: Viel zu spät hat sich die
Einsicht verbreitet, dass die Konsequenzen der Spar-
und Austeritätspolitik der letzten Jahre oft handfeste
Europaskepsis und nationale Ressentiments waren. Da-
bei waren es die Mitgliedstaaten selber, insbesondere
die Bundesrepublik, die sich gegenseitig ohne Rücksicht
auf soziale Einschnitte Sparmaßnahmen verordnet und
die Schuld dafür der Europäischen Union zugeschoben
haben.
 
Damit wird die Umsetzung einer europäischen Sozi-
alunion, wie sie die SPD schon in ihrem Europawahl-
programm 2014 gefordert hat, umso essenzieller: Ei-
nerseits, um den drängenden sozialen Herausforderun-
gen innerhalb der Union zu begegnen, andererseits, um
sichdergenerellenSkepsis gegenüberdemFriedenspro-
jekt Europa proaktiv entgegenzustellen. Mit der ESSR
haben die europäischen Institutionen 2017 erste politi-
sche Rahmenlinien für diese Sozialunion verabschiedet.
Ob sie jedoch tatsächlich eine sozialere EU begründen
kann, wird von den Umsetzungsanstrengungen in den
nächsten Jahren abhängen.
 
Die Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte
im Überblick
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Anm.: In der folgenden Aufzählung steht ist die männ-
liche Form nicht geschlechtsspezifisch gemeint.
 
Kapitel I: Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang
1. Recht aller Menschen auf allgemeine und berufliche
Bildung und lebenslanges Lernen.
2. Gewährleistung der Gleichstellung der Geschlechter,
etwabei ErwerbsbeteiligungundBeschäftigungsbedin-
gungen.
3. Recht aller Menschen auf Chancengleichheit unab-
hängig vonGeschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft,
ReligionoderWeltanschauung, Behinderung, Alter oder
sexueller Orientierung, etwa bei Beschäftigung und So-
zialschutz.
4. Recht aller Menschen auf aktive Unterstützung
für Beschäftigung, etwa Verbesserung der Beschäfti-
gungsaussichten, Weiterbildungsmaßnahmen für jun-
ge Menschen und Unterstützung für Arbeitslose.
 
Kapitel II: Faire Arbeitsbedingungen
5. Recht von Arbeitnehmern auf sichere und anpas-
sungsfähige Beschäftigung, etwa faire Arbeitsbedin-
gungenunterGewährleistungdernotwendigen Flexibi-
lität für Arbeitgeber und Erleichterung der beruflichen
Mobilität.
6. Recht von Arbeitnehmern auf gerechte Entlohnung
und angemessene Mindestlöhne zur Sicherung eines
angemessenen Lebensstandards.
7. Recht von Arbeitnehmern auf Unterrichtung über Be-
schäftigungsbedingungen und Kündigungs-schutz.
8. Pflicht der EUundderMitgliedstaaten zur Einbindung
und Förderung der Sozialpartner sowie Recht von Ar-
beitnehmern auf Unterrichtung und Anhörung zu den
für sie relevanten Fragen.
9. Recht von Arbeitnehmern auf Vereinbarkeit von Be-
rufs – und Privatleben
10. Recht von Arbeitnehmern auf ein gesundes, sicheres
und geeignetes Arbeitsumfeld und Datenschutz.
 
Kapitel III: Sozialschutz und soziale Inklusion
11. Recht vonKindernauf BetreuungundUnterstützung,
etwa hochwertige, bezahlbare frühkindliche Bildung.
12. Recht von Arbeitnehmern auf angemessenen Sozial-
schutz unabhängig vom Beschäftigungsverhältnis.
13. Recht von Arbeitslosen auf angemessene Unterstüt-
zung und Leistungen bei Arbeitslosigkeit.
14. Recht von Bedürftigen auf angemessene Mindest-
einkommensleistungen.
15. Recht von Arbeitnehmern auf angemessene Alters-
einkünfte und Ruhegehälter.
16. Recht aller Menschen auf rechtzeitige, hochwertige
und bezahlbare Gesundheitsvorsorge und Heilbehand-
lung.
17. Recht vonMenschenmit Behinderungen auf Inklusi-
on.
18. Recht aller Menschen auf bezahlbare, hochwertige
und wohnortnahe Langzeitpflege.
19. Gewährleistung von Zugang zu Wohnraum und von
Hilfe für Wohnungslose.
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Antrag 108/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Der Parteikonvent möge beschließen:

Exzessive wirtschaftliche Ungleichgewichte in der EU
bekämpfen!
Die SPD formuliert als Ziel für ihr Wahlprogramm zur
Europawahl 2019 die Stärkung einer demokratisch kon-
trollierten und nachhaltig koordinierten europäischen
Wirtschaftspolitik. Dazu gehören:
1. Der Ausbau des Verfahrens zur Überprüfung Ma-

kroökonomischer Ungleichgewichte
2. Die Anpassung der Zielvereinbarungen zu Defizi-

ten und Überschüssen im europäischen Semes-
ter im Sinne ausgewogener Leistungsbilanzen der
Mitgliedstaaten. Dazu gehört auch eine Überprü-
fungderAsymmetrie zwischenzulässigen6%Über-
schüssen und 4% Defiziten.

Begründung
Seit 2011 verfügt die Europäische Union (EU) über ein
Verfahren zur Überprüfung und Korrektur von makro-
ökonomischen Ungleichgewichten, dem Makroökono-
mischen Ungleichgewichtsverfahren (englisch: Macro-
economic Imbalance Procedure, MIP). Das Verfahren
dient zur Prävention und Korrektur von risikobehafte-
ten makroökonomischen Entwicklungen, wie z.B. ho-
hen Leistungsbilanzdefiziten, übermäßiger Privatver-
schuldung oder Immobilienblasen. Ziel des Verfahrens
ist es, volkswirtschaftliche Ungleichgewichte in der EU,
insbesondere im Euroraum, entgegenzuwirken.
Das MIP wurde im Rahmen des sogenannten Sixpack
beschlossen und stand insbesondere im Licht der anhal-
tenden Staats- und Schuldenkrise in Südeuropa. In der
Folge lag dasHauptaugenmerk auf Richtlinien, die einer
hohen Verschuldung und der Vermeidung vonDefiziten
zum Ziel hatten. In diesem Sinne sind z.B. im Rahmen
der Leistungsbilanzen derMitgliedstaaten unterschied-
liche Indikatoren vereinbart worden: Während Über-
schüsse imDrei-Jahres-Durchschnitt bis zu6%betragen
dürfen, sind Defizite auf maximal 4% beschränkt. Da-
beiwird stückweit außer Acht gelassen, dass auch über-
mäßige Überschüsse ein volkswirtschaftliches Gleich-
gewicht in der EU gefährden. Ein gutes Beispiel dafür
liefert der deutsche Leistungsbilanzüberschuss.
Nachdem er in den letzten Jahren immer weiter an-
gestiegen ist, betrug der deutsche Leistungsbilanz-
überschuss 2016 exorbitante 8,6 Prozent unserer Wirt-
schaftsleistung. Einerseits spricht diese Entwicklung für
die Exporterfolge deutscherUnternehmenund ihrer Be-
schäftigten, andererseits stellt sie ein Problem dar, weil

Annahme (K)
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die Leistungsbilanzüberschüsse der einen Länder not-
wendigerweise die -defizite der anderen Länder sind;
dasheißt,währendÜberschussländer ausländischeVer-
mögenspositionen aufbauen, verschulden sich Defizit-
länder im Ausland. Dieser Trend ist besonders im euro-
päischen Binnenraum zu beobachten, wo Kapital, Wa-
ren und Dienstleistungen keinen Grenzen unterliegen.
Im Rahmen der gemeinsamen Währung Euro verstärkt
sich die Wechselwirkung zusätzlich.
Zwar befindet sich die EU aktuell in einer Zeit des
wirtschaftlichen Aufschwungs. Strukturelle Ungleich-
gewichte in den europäischen Volkswirtschaften ver-
hindern aber einerseits die Entwicklung von Resili-
enz gegen zukünftige Krisen und fördern andererseits
Wohlstandsgefälle innerhalb der EU und des Euro-
raums, welche die politische Stabilität der Union unter-
graben.
Langfristig kann dieser Schwierigkeit nur im Rahmen
einer demokratisch kontrollierten europäischen Fiskal-
union entgegengetretenwerden, diemithilfe einer ech-
ten europäischen Wirtschaftspolitik den Ungleichge-
wichten in der EU Rechnung trägt. Kurzfristig jedoch
muss sich insbesondere die europäische Sozialdemo-
kratie für einenAusgleich zwischen denVolkswirtschaf-
ten der Union einsetzen. Hierzu könnte der Ausbau und
die Anpassung des MIP einen wichtigen Schritt darstel-
len.
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Antrag 117/II/2018
FA II – EU-Angelegenheiten
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Der Parteikonvent möge beschließen:

Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Ja-
pan ablehnen!
Die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Mitglieder in
der Bundesregierung sowie die S&D-Fraktion im Euro-
päischen Parlament werden aufgefordert, sich für fol-
gendes Ziel einzusetzen:
 
Das Freihandelsabkommender EuropäischenUnionmit
Japan („Economic Partnership Agreement“) ist abzuleh-
nen. Im Vorfeld geweckte Erwartungen beim Walfang,
beim illegalen Holzeinschlag (der z. B. mit Rumänien
auch EU-Mitgliedsstaaten betrifft) oder bei der Durch-
setzung eines Internationalen Handelsgerichtshofs er-
füllt das Abkommen nicht.
Ein dringend nötiger Neustart in der EU-Handelspolitik
bleibt weiter aus. Selbst die langen Debatten während
der TTIP- und CETA-Verhandlungen haben offensicht-
lich nicht zu einer Neuausrichtung der Handelspolitik
der EU-Kommission geführt. Wieder entsteht der Ein-
druck, dass auf nationaler und kommunaler Ebene in
den Bereichen der Daseinsvorsorge oder bei Standards
für Arbeitsschutz, Medikamente, Umweltschutz sowie
Lebensmittel zu viel politischer Handlungsspielraum

Annahme (K)
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aus der Hand gegeben wird.

Begründung
Die neue Generation der EU-Handelsabkommen erfüllt
nicht die Ansprüche an eine sozialverträgliche, lang-
fristig gedachte und nachhaltige Handelspolitik, weder
nach innen noch nach außen. Sie droht zu scheitern.
Die EU-Handelspolitik muss endlich neu ausgerichtet
werden, sich an hohen sozialen und ökologischen
Standards orientieren und sich auf klar beschriebene
Handelsbereiche begrenzen (Positivlistenansatz).
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Antrag 220/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Der Parteikonvent möge beschließen:

Schaffung Europäischer Rundfunkanstalt(en) be-
schließen
folgenden Antrag zwecks Aufnahme in das Programm
der SPD für die Europawahl 2019 einzubringen:
Die SPD tritt für die Stärkung der Europäischen Öf-
fentlichkeit auf EU-Ebene durch Schaffung einer
oder mehrerer geeigneter europäischer (Rundfunk-
)Anstalten ein, die inhaltlich identisch und simultan
in allen (Amts-)Sprachen der Europäischen Union
massenmedial tätig sind und alle EU-Staaten erreichen.

Begründung
Der Europäischen Union als Verbund ihrer Mitglieds-
staaten wird ein deutliches Demokratiedefizit zuge-
schrieben, das insbesondere mit einer unzureichend
vorhandenen Europäischen Öffentlichkeit begründet
wird.[1]
Um in demokratisch verfassten Ordnungen eine
vom Volke ausgehende Herrschaft zu ermöglichen,
bedarf es der Öffentlichkeit für die politische Willens-
bildung der Allgemeinheit auf der Ebene des jeweilig
demokratisch verfassten Gemeinwesens. Die Öffent-
lichkeit ist es, die offene Debatten und den Austausch
von Informationen ermöglicht. Sie ist ein gesellschaft-
licher Raum, der entsteht, wenn Einzelpersonen über
gemeinsame Angelegenheiten debattieren. Öffent-
lichkeit ist von drei Elementen gekennzeichnet: den
Teilnehmenden (Akteuren), der Debatte (Themen, An-
gelegenheiten) und der öffentlichen Sphäre (Zeitung,
Café, Radio, etc.)[2]. Ohne eine solch gemeinsame Öf-
fentlichkeit für die Akteure beruhen Meinungsbildung,
Prozesse und Gründe für die letztlich getroffenen Ent-
scheidungen nicht auf einer gemeinsamen politischen
Willensbildung der einzelnen Bürgerinnen und Bürger.
Auf Ebene der EU garantiert die Europäische Grund-
rechtecharta die Freiheit der gemein- samen politi-
schen Willensbildung. In Art. 11 heißt es nach dem
Recht auf grenzüberschreitenden Meinungsfreiheit:
„Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
 
 
 
 
folgenden Antrag zwecks Aufnahme in das Programm
der SPD für die Europawahl 2019 einzubringen:
Die SPD tritt für die Stärkung der Europäischen Öffent-
lichkeit auf EU-Ebene durch Schaffung einer oder meh-
rerer geeigneter europäischer (Rundfunk-)Anstalten
ein.
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geachtet.“ Diese drei Grundrechte gehen wie selbst-
verständlich davon aus, dass es Medien gibt, die frei
und plural grenzüberschreitend, sogar EU-weit tätig
sind. Ohne solche Medien bleiben diese Grundrechte
auf EU-Ebene schwach und unterstützen nicht die ge-
meinsame politische Willensbildung der Bürgerinnen
und Bürger über nationale und Sprachraum-Grenzen
hinweg.
Genau hier setzt der Beschlussantrag an, denn der freie
europäische Medienmarkt brachte solche Medien mit
europäischer Reichweite trotz der Garantien in Art. 11
Grundrechtecharta seit ihrer ersten Proklamation im
Jahre 2000 und Rechtskraft mit dem Lissabon-Vertrag
ab 2009 nicht hervor. Hierfür bedürfte es nach derzei-
tiger Medienlage und neuen technischen Möglichkei-
ten redaktionell betreuter (Rundfunk-)Anstalten, die in-
haltlich identisch und simultan in allen europäischen
(Amts-)Sprachen übertragene Kommunikationsforma-
te bereit stellen und damit die zumeist sprachlich abge-
grenzten nationalen Teilöffentlichkeiten überwinden,
europaweitmiteinander verbindenunddamit eine star-
ke Europäische Öffentlichkeit schaffen können.
Die vorhandenen grenzüberschreitenden Angebotewie
z.B. Euronews, Eurosport, Arte, Politik-Portale/Blogs im
Internet, das TV des Europäischen Parlaments und
die Europäische Rundfunkunion (EBU) bieten entweder
thematisch begrenzte Formate wie den ESC oder eröff-
nen keinen simultanenAustausch in allen europäischen
Sprachen, sind zumeist räumlich, sprachlich begrenzt
und oft von geringer Reichweite.
Zwar unterlagen nationale Medien, die jeweils natio-
nalstaatliche bzw. sprachraumbegrenzte Teilöffentlich-
keiten bilden, zuletzt einer Europäisierung ihrer The-
menauswahl. Jedoch können sie das Öffentlichkeits-
defizit auf EU-Ebene kaum ausgleichen. In einer zu-
meist sprach-raumbegrenzten Teilöffentlichkeit ist die
Behandlung europäischer Themen nicht nur von je-
weils national geprägten Relevanzentscheidungen der
Medienakteure abhängig. Einen europaweiten Diskurs
über alle Teilöffentlichkeiten hinweg ermöglichen na-
tionaleMedien schon aufgrundder vielen Sprachbarrie-
ren nicht. Solch raumübergreifenden Prozesse für eine
trans-nationale europäischeMeinungs- undWillensbil-
dung finden auch deshalb bisher kaum statt.
Die Folge ist ein mitunter vollkommen unterschiedli-
cher Informationsstand und national geprägte Sicht-
weisen zum selben europäischen Thema. Bei entge-
gengesetzten Interessen zwischen denNationalstaaten
(Beispiel: Stabilisierung Finanzwesen in Griechenland)
kann die unterschiedliche Behandlung des Themas in
der jeweiligen nationalen Teilöffentlichkeit gar zu offe-
nen Feindbildern in den Medien führen.
Die Verstärkung von Sichtweisen innerhalb jeweils na-
tionaler bzw. sprachraumbegrenzter Teilöffentlichkei-
ten trägt zudem das Potential einer tiefen Spaltung in-
nerhalb der EU in sich, denn der Blick durch die nationa-
le Brille auf ein europäischer Thema kann den Ansich-
ten indenTeilöffentlichkeitenandererMitgliedsstaaten
so deutlich entgegen stehen, dass bei sehr kontrover-
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sen Themen Vertreter eines Nationalstaats in der EU,
aber auch Europäische Parlamentarier eine Verständi-
gungmit Vertretern anderer EU-Staatennichtmehrwa-
gen, weil sie das Ergebnis in ihrer nationalen Teilöffent-
lichkeit nach dem dort zuvor geführten Diskurs nicht
ohne einen hohen Glaubwürdigkeitsverlust und Repu-
tationsschaden vertreten könnten, Naheliegenderwei-
se auch nicht vertreten und deshalb eine tragfähige, je-
doch gegenläufige Verständigung auf EU-Ebene – bis
auf Notlagen – eher vermeiden. In einer starken Euro-
päischen Öffentlichkeit würden sich die jeweils natio-
nale Berichterstattung bzw. nationale Sichtweisen am
europäischenDiskursmessen lassenmüssenund vor al-
lem in der Teilöffentlichkeit hinterfragt werden. Umge-
kehrt würde dies auf EU-Ebene ebenso gelten.
Der Entscheidungsprozess in der EU wäre auch mit ei-
ner gleichartigen Kontrolle der Arbeit Europäischer In-
stitutionen durch eine Europäische Öffentlichkeit deut-
lich transparenter und deshalb nachvollziehbarer, wie
es bei auch sehr streitigen Entscheidungsprozessen in-
nerhalb der Nationalstaaten eingeübt und von Bürgern
anderer Meinung überwiegend akzeptiert wird.
Die EU würde weniger als Elitenprojekt der Vertreter
einzelner EU-Staaten, der EU-Institu-tionenundder ein-
zelnen Lobbyorganisationen wahrgenommen, denn ei-
ne gestärkte Europäische Öffentlichkeit kann eine nicht
zu unterschätzende Kontrolle durch Diskurs jedweder
politischen Initiative ausüben.
[1]Hierzu eingehendWikipedia: EuropäischeÖffentlich-
keit, Demokratiedefizit der EU.
[2] Javier Ruiz-Soler in APUZ 37/2017, abrufbar bpb.de.
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Antrag 02/II/2018
Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

Sicher leben in Berlin – wir wollen Urbane Sicherheit!
12.04.2018 | Entwurf eines Beschlusstextes für die SPD-
Berlin
1. Dynamische Stadtgesellschaft: Wachstum, Vielfalt
und soziale Polarisierung
In einer wachsenden, sich zunehmend fragmentieren-
den und dynamischen Stadtgesellschaft gehört die Ge-
währleistung der sozialen und persönlichen Sicherheit
ihrer Mitglieder zu den wichtigsten politischen Heraus-
forderungen aktueller Stadtpolitik. Die Menschen wol-
len ihr Leben selbstbestimmt führen. Voraussetzungen
sind soziale und persönliche Sicherheiten, die es erlau-
ben längerfristig zu planen, im eigenen Lebensverlauf
erstrebenswerte Ziele zu verfolgen und nicht allein aus
Zwängen heraus zu handeln. Wir wollen Sicherheit für
alle Menschen in ihrer Verschiedenheit und unabhängig
von Geschlecht, Herkunft, Einkommen, Alter, Gesund-
heit, kulturellem Hintergrund, religiöser oder sexueller
Orientierung.
 
Berlin wächst und diese Entwicklung ist verbunden mit
einer zunehmenden Diversität und sozial-räumlicher
Ungleichheit, welche die Gelegenheiten für Gewalt und
Kriminalität in den Sozialräumen beeinflussen. Sozia-
le Ungleichheit bildet sich zunehmend in den Berliner
Kiezen ab. Dieser Trend vollzieht sich vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Polarisierung von Einkommen
im Kontext der Deregulierung des Wohnungsmarktes
der vergangenen Jahrzehnte. Die Wohnungsknappheit,
insbesondere für Menschen mit mittleren und unte-
ren Einkommen, wird durch fortschreitende Gentrifi-
zierung von innerstädtischen Quartieren verstärkt. Wir
beobachten eine Konzentration von Haushalten mit
niedrigem Einkommen in Stadtquartieren mit sozialen
Konflikten und zum Teil mit baulichen Mängeln. Die-
ser Prozess muss durch Erhalt von gutem und günsti-
gem Wohnraum, Ausbau von Rechten der Mieterinnen
und Mieter und durch die Schaffung neuer Wohnungen
durch sozialen, städtischen und genossenschaftlichen
Wohnungsbau aufgehalten werden.
 
Die sozial-räumliche Polarisierung in der Stadt, insbe-
sondere in Bezug auf Armut und Chancen, steht in ei-
nem Zusammenhang mit ungleicher Verteilung von Ge-
walt und Kriminalität. Sozial benachteiligte Quartiere
sind stärker von sozialer Desintegration, sozialen Span-
nungen und situativen Gelegenheiten für Gewalt und
Kriminalität betroffen. Dies bedeutet auch, dass Gewalt
und Kriminalität räumlich ungleich in der Stadt verteilt
sind (vgl. auch Berliner Monitoring Jugenddelinquenz).
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Gleichzeitig besteht mit einer steigenden Privatisierung
von Sicherheit die Gefahr, dass Zugänge zu Sicherheits-
leistungen in der Stadt ebenso ungleich verteilt werden.
Deshalb ist eine Unterstützung vor allem in jenen Quar-
tieren notwendig, die mit geringeren Ressourcen ausge-
stattet und durch soziale Konflikte besonders betroffen
sind. Darüber hinaus beeinflussen die zunehmende Be-
deutung von Cyber-Gewalt und politisch-religiöser ex-
tremistischer Gewalt die Sicherheitslage in der Stadt.
 
Unser Ziel ist ein strategisch koordiniertes Handeln, das
sowohl auf Opferschutz und Prävention, als auch auf
die Reduktion tatbegünstigender Faktoren abzielt. Dies
wird durch aktive Gestaltung von Wachstum und Viel-
falt der Stadt und Aufhebung von sozialer Polarisierung
ermöglicht.
 
2. Urbane Sicherheit verbindet soziale und persönliche
Sicherheit
Urbane Sicherheitspolitik verbindet Strategien für so-
ziale und persönliche Sicherheit, denn alle zusammen
sind die Voraussetzungen für die Steigerung der Lebens-
qualität einer Gesellschaft. Soziale Sicherheit bedeutet
die Absicherung von Lebensrisiken und den Ausgleich
sozialer Ungleichheiten. Auf städtischer Ebene wird
dies insbesondere durch eine aktive Arbeitsmarktpoli-
tik, soziale Steuerung des Wohnungsmarktes, ein star-
kes öffentliches Bildungswesen, Zugang zu Daseinsver-
sorgung, verlässlicher Infrastruktur, Gesundheit, Kultur
etc. umgesetzt.
 
Persönliche Sicherheit stellt die Abwesenheit von
hauptsächlich durch Gewalt und Kriminalität beding-
ten Verlust von Besitz, körperlichen Schäden, Stress und
Angstzuständen in den Mittelpunkt stadtpolitischen
Handels. Zentral sind hier Maßnahmen der Prävention,
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung.
 
Die Bürgerinnen und Bürger erwarten verlässliche
staatliche Institutionen, die – hier besonders die Poli-
zei – ihren Aufgaben nachkommen und so für persön-
liche Sicherheit sorgen: Sicht- und Ansprechbarkeit und
sowie Fairness im Auftreten sind wichtige Bestandteile,
die das hohe Vertrauen der Bevölkerung in die Berliner
Polizei weiter ausbauen werden.
 
Unsere Politik der Urbanen Sicherheit will ein gesell-
schaftliches Klima schaffen, das die Verantwortung al-
ler für den sozialen Frieden bewusst macht und fördert
sowie an den Wurzeln von Kriminalität und Gewalt an-
setzt. Dies bedeutet für uns Integrierte Sicherheitspoli-
tik.
 
Akteure der Inneren Sicherheit müssen sich der sozial-
politischen Bezüge ihrer Politik bewusst sein: Im Gegen-
satz zu konservativen und populistischen Positionen
wollen wir nicht Arme verdrängen, sondern Armut und
soziale Polarisierung bekämpfen, werden wir nicht Ge-
flüchtete diskriminieren, sondern die Integrationspoli-
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tik vorantreiben und wir werden nicht Jugendliche kri-
minalisieren, sondern durch aktive Bildungs-, Jugend-
und Arbeitsmarktpolitik ihre Teilhabe sichern.
 
Wir wollen soziale Polarisierung aufheben und Vielfalt
gestalten. Unsere Idee ist, bei der Betrachtung von Ge-
walt und Kriminalität in der Stadt, bei der Bekämpfung
dieser Phänomene und der Prävention soziale und per-
sönliche Sicherheit in integrierte Strategien zusammen-
zuführen.
 
In einer dynamischen Stadtgesellschaft ist die Stärkung
der Urbanen Sicherheit ein ständiger Prozess, der durch
eine Vielzahl von unterschiedlichen Sicherheitsbedar-
fen geprägt ist, für die wiederum Kompromisse gefun-
den werden müssen. Diese Herausforderung braucht
ressortübergreifende Zusammenarbeit im Senat und in
den Bezirken ebenso, wie den Austausch mit sozialen
Akteuren und den Bürgerinnen und Bürgen in ihren
Quartieren. Um diese Arbeit zu gewährleisten, haben
wir in Berlin eine Landeskommission Berlin gegen Ge-
walt eingerichtet und wollen in allen Bezirken Arbeits-
gremien der Prävention von Gewalt und Kriminalität
etablieren.
 
3. Gute Arbeit, sichere Beschäftigung und solidarisches
Grundeinkommen
Eine Grundbedingung sozialer Sicherheit ist es, gute Ar-
beit und sichere Beschäftigung für alle Berlinerinnen
und Berliner zu erreichen. Die Digitalisierung der Arbeit
wird dabei die zentrale Herausforderung städtischer Ar-
beitsmarktpolitik sein. Den Chancen von hochwertigen
Tätigkeiten, Kreativität und Souveränität bei Arbeitszeit
und Arbeitsort stehen Gefahren von Arbeitsplatzver-
lusten und Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen ge-
genüber. Soziale Sicherheit muss durch Regelungen in
Form von Mindesthonoraren für Solo-Selbständige (z.B.
in der Dienstleistungs-, Kultur- und Kreativwirtschaft)
und arbeits- und sozialrechtlichen Mindestschutz bei
der Gestaltung von Arbeitsverhältnissen gewährleistet
werden.
 
Unfreiwillige Teilzeit und befristete Arbeitsverträge
schaffen das Gefühl von Unsicherheit und wirken
sich negativ auf Lebensplanungen aus. Der öffentliche
Dienst geht hier voran: Berlin schafft alle sachgrundlo-
sen Befristungen in der Verwaltung, an den Hochschu-
len sowie bei den Landesunternehmen einschließlich
ihrer Beteiligungen ab. Wir setzen konsequent den Min-
destlohn durch – v. a. bei den öffentlichen Vergaben.
 
Mit unserer Initiative für ein solidarisches Grundein-
kommen wollen wir für Menschen, die schon länger ar-
beitslos sind oder deren bisherige Arbeitsplätze durch
die Umgestaltung der Arbeitswelt zukünftig verloren
gehen, Möglichkeiten für eine befriedigende und exis-
tenzsichernde Erwerbsarbeit schaffen. In Kombinati-
on mit einer Bürgerversicherung entwickeln wir so ei-
ne breite Absicherung gegen Krankheit, Arbeitslosigkeit
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und Altersarmut.
 
Das solidarische Grundeinkommen soll eine grundle-
gende Alternative zu den bisherigen Instrumenten des
Sozialsystems ALG II sein, das noch zu oft Langzeitar-
beitslosigkeit nur verwaltet und zu prekären Beschaf-
fungsverhältnissen wie Leiharbeit, Zeitverträge und
schlecht oder gar nicht bezahlte Praktika führen kann. In
Berlin sind aktuell 46.000 Personen als langzeitarbeits-
los registriert. Diesen Menschen eine Perspektive anzu-
bieten, ist unser Ziel. Auch die sich durch Digitalisierung
und Globalisierung verändernde Arbeitswelt braucht ei-
ne Antwort auf die Frage, wie wir Menschen zukünf-
tig beschäftigen. Arbeit ist Teilhabe an der Gesellschaft,
nicht nur Existenzsicherung.
 
Mit Hilfe des solidarischen Grundeinkommens schaf-
fen wir soziale Sicherheit für Arbeitslosengeld-II-
Bezieherinnen und Bezieher durch fair bezahlte Arbeit
für zusätzliche Tätigkeiten in stadtgesellschaftlich
relevanten Feldern. Gute Arbeit, insbesondere in Form
von Existenzsicherung und sozialer Anerkennung,
wird mit der Organisation gesellschaftlich notwendige
Tätigkeiten verbunden. So können bestimmte notwen-
dige Dienstleistungen vor allem auch für diejenigen
erbracht werden, die sie benötigen, aber bisher nicht
bezahlen konnten.
 
Ziel sind sozialversicherungspflichtige, unbefristete, ta-
rifvertraglich abgesicherte und freiwillig abgeschlos-
sene Arbeitsverhältnisse, welche mindestens in Hö-
he des Mindestlohns bezahlt werden. Die Stellen wer-
den durch kommunale oder landeseigene Unterneh-
men bzw. durch freie Träger im Auftrag des Landes an-
geboten.
 
Wir wollen mit dem solidarischen Grundeinkommen
soziale Sicherheit erreichen, kommunale Arbeitsan-
gebote und Arbeitssuchende zusammenbringen und
Übergänge in den Arbeitsmarkt verbessern.
 
4. Urbane Polizei- und Sicherheitsarbeit
Die Polizei kann Sicherheit im Inneren nur in einer ge-
meinsam getragenen Verantwortung mit Politik, Ge-
sellschaft und Bürgerinnen und Bürgern erfolgreich ge-
stalten. Sicherheit entsteht auch durch soziales Vertrau-
en und gemeinsamen Austausch.
 
Wir werden die Alltagssicherheit in Berlin durch eine
starke Berliner Polizei und bezirkliche Ordnungsämter
weiter verbessern. Die Bedingungen für eine leistungs-
fähige, motivierte und gut ausgerüstete Polizei wurden
geschaffen. Die Einstellungszahlen im Vollzugsdienst
der Polizei und Feuerwehr haben wir deutlich erhöht;
aktuell werden 800 zusätzliche Stellen für Polizistinnen
und Polizisten geschaffen. Wir bringen die technische
Infrastruktur und die persönliche Ausrüstung bei der
Polizei auf den neuesten Stand und sorgen für eine gute
Ausbildung sowie stetige Weiterqualifizierung des Per-

Seite 109



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

sonals. Wir haben diesbezüglich in der aktuellen Legis-
laturperiode bereits zahlreiche Maßnahmen für ein si-
cheres Berlin auf den Weg gebracht.
 
Die Bemühungen um eine eigene Ausbildung der
Außendienstkräfte der Ordnungsämter werden wir
wieder aufnehmen und die Dienstzeiten an die Realitä-
ten der Großstadt anpassen. Der Außendienst der Ord-
nungsämter darf nicht nur im Ausnahmefall, sondern
muss auch im Regelfall in den Nachtstunden tätig sein.
 
Die Polizei ist ein wichtiger Akteur in unserer Präventi-
onsstrategie. Mit den Präventionsbeauftragten der Po-
lizeiabschnitte, die Arbeitsgebiete interkulturelle Auf-
gaben (AGIA) der Direktionen und mit der Zentralstel-
le beim Landeskriminalamt leistet die Polizei wichtige
Beiträge zur Prävention durch ihre Arbeit für Schulen,
Flüchtlingsunterkünfte, Moscheevereine und andere zi-
vilgesellschaftliche Akteure. Dabei hat die Zentralstelle
des Landeskriminalamtes (LKA) die Koordinierungs- und
Steuerungsfunktionen. Die Tätigkeit der Polizei in die-
sem Feld ist vor dem Hintergrund der neuen Herausfor-
derungen und wechselnden Bedürfnisse der Bürgerin-
nen und Bürger stetig anzupassen.
 
Wir werden zwei strategische Elemente der Haupt-
stadtpolizei verstärken:

• Wir wollen eine Polizei, die noch stärker die Viel-
falt der Menschen in der Stadt abbildet. Eine he-
terogene Stadtbevölkerung braucht gegenseitige
und wechselseitige Akzeptanz, auf deren Grundla-
ge die gemeinsamen Normen umgesetzt werden.
Eine moderne Polizei besteht deshalb aus Kolle-
ginnen und Kollegen unterschiedlichen Alters, Ge-
schlecht, Herkunft, religiöser und sexueller Orien-
tierung.

• Wir wollen, dass die Polizeiarbeit die Verfolgung
von Straftaten und Gefahrenabwehr mit einer auf
„Bündnisarbeit“ ausgerichteten Prävention verbin-
det. Perspektivisch wird mit der Förderung von
räumlichen Präventionskonzepten – Gemeinwesen
orientierte Polizeiarbeit – eine wichtige Säule einer
Gesamtkonzeption zur Gewaltprävention weiter-
entwickelt. Dabei entstehen belastbare Arbeitsbe-
ziehungen zwischen Polizei und anderen Akteuren
im Quartier (Schulen, Soziale Arbeit etc.), die bei-
spielsweise gewaltfreie Konfliktbearbeitung zwi-
schen unterschiedlichen Szenen und Milieus er-
möglichen.

 
5. Prävention imQuartier stärken – Sozialraumzentrier-
tes Handeln
Wir wissen, dass sich die sozialräumlichen Megatrends
Diversität und soziale Polarisierung in den Quartie-
ren je nach räumlicher, sozialer und baulicher Lage
durch unterschiedliche und spezifische Gewalt- und
Kriminalitätsformen abbilden. So haben die Quartie-
re in den randstädtischen Großsiedlungen andere Her-
ausforderungen als die innerstädtischen Ausgehviertel
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oder Quartiere, in denen eine zunehmende Gentrifizie-
rung zu beobachten ist. Diese wiederum unterscheiden
sich in der Sozial- und Sicherheitslage von Quartieren
mit hoher Zuwanderung von jenen mit beispielsweise
Einfamilienhaussiedlungen.
 
Die zunehmende Privatisierung von Sicherheit erhöht
die Gefahr, dass Zugänge zu Sicherheitsleistungen in
der Stadt ungleich verteilt werden. Deshalb ist eine Un-
terstützung vor allem in jenen Quartieren notwendig,
die mit geringeren Ressourcen ausgestattet und durch
soziale Konflikte besonders betroffen sind. Quartiere
mit einer hohen Vernetzung von zivilgesellschaftlichen
Strukturen, Vereinen, Initiativen etc. entwickeln stärke-
re Ressourcen um produktiv mit Konflikten und neuen
Herausforderungen umzugehen – beispielsweise dem
Zuzug von Geflüchteten. Deshalb ist die Entwicklung le-
benswerter Nachbarschaften und Quartiere ein zentra-
ler Bestandteil der Prävention von Gewalt und Krimina-
lität.
 
Quartierbezogene Maßnahmen haben die Nachbar-
schaft und den Stadtteil zum Ausgangspunkt, um loka-
le Kräfte zu mobilisieren und sie in die Problembearbei-
tung durch eine Vielzahl unterschiedlicher Handlungs-
formen einzubinden: Bündelung vorhandener Ressour-
cen, Kontakte in bestimmte Milieus, Projektarbeit, Bil-
dungsveranstaltungen und konkrete Fallarbeit.
 
Die Zusammenarbeit von Akteuren des Sozialraums wie
Polizei, Jugendhilfe, Zivilgesellschaft und Quartiersma-
nagement kann integrative Konzepte der Gewaltprä-
vention wesentlich befördern.
 
Drei Maßnahmen werden wir hierfür umsetzen:

• Das „Berliner Monitoring Jugendgewaltdelin-
quenz“ wird zu einem allgemeinen Monitoring
von Gewalt in den Berliner Quartieren weiterent-
wickelt, um eine quartiersspezifische Erfassung,
Beschreibung und Analyse von Gewalt- und Kri-
minalitätsproblemen und ihrer Prävention zu
gewährleisten.

• Wir machen eine Vielzahl von Präventionskonzep-
ten und das Erfahrungswissen allgemein zugäng-
lich. Dazu wird auch eine Bestandsaufnahme gehö-
ren, die insbesondere die sozial-räumlichen gewalt-
präventiven Strategien, Projekten, Maßnahmen der
verschiedenen Senatsverwaltungen (z.B. Quartiers-
management/Soziale Stadt) aufzeigt, um Synergi-
en von sozial-räumlichen Konzepten der Gewalt-
und Kriminalitätsprävention zu ermöglichen.

• Präventionsräte oder vergleichbare Arbeitsgremi-
en werden in allen Berliner Bezirken eingerich-
tet um Konzepte zur Umsetzung sozialräumlicher
Gewalt- und Kriminalitätsprävention zu entwickeln
und umzusetzen. Unterstützt werden sie durch die
Landeskommission Berlin gegen Gewalt.

 
6. Demokratische Kultur schafft Sicherheit
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„Mehr Demokratie wagen“ und „Demokratie leben“
bleiben bei aller Gefährdung durch politischen und reli-
giösen Radikalismus und Rechtspopulismus unsere Leit-
linien. Unsere zahlreichen Ansätze und Maßnahmen zur
politischen Teilhabe von verschiedenen gesellschaftli-
chen Gruppen bei Stadtentwicklungsprojekten durch
Quartiers- und Mieterräte sind Teil einer lebendigen de-
mokratischen Kultur. Wir brauchen diese Formen der
Beteiligung; genauso wie die zivilgesellschaftlichen In-
itiativen für die Weiterentwicklung des städtischen Ge-
meinwesens, die Lösung der aktuellen Herausforderun-
gen der Stadt und den Ausgleich der unterschiedli-
chen Interessen der verschiedenen Lebensstilgruppen
der Stadt.
 
Zentral für eine demokratische Kultur ist der Abbau von
Diskriminierung: Zur Stärke des Rechts gehören Schutz
und Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, der Grundrech-
te und der Verhältnismäßigkeit. Absolute Sicherheit
gibt es nicht um den Preis der Freiheit. Daher werden
wir bei allen geeigneten präventiven und repressiven
Maßnahmen abwägen, ob sie im Einzelfall erforderlich
und in Bezug auf den angestrebten Zweck angemessen
sind. Das gilt besonders für das Persönlichkeitsrecht,
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sowie
für das Recht auf Privatheit. Wir wenden uns gegen
jeden gruppenbezogenen Generalverdacht. Racial Pro-
filing lehnen wir ab.
 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Angrif-
fe von Extremistinnen und Extremisten auf unsere De-
mokratie bekämpfen wir konsequent mit allen gebo-
tenen rechtsstaatlichen Mitteln und mit Prävention.
Unsere Demokratie braucht eine Kultur gleichen Re-
spekts für alle Menschen! Deshalb verbessern wir den
Schutz vor Diskriminierung durch ein eigenes Landesan-
tidiskriminierungsgesetz und die Konkretisierung des
Partizipations- und Integrationsgesetzes. Wir stärken
die Zivilgesellschaft, in dem wir das Landesprogramm
„Demokratie. Vielfalt. Respekt – gegen Rechtsextremis-
mus, Rassismus und Antisemitismus“ deutlich ausbau-
en.
 
Mit dem Berliner Landesprogramms Radikalisierungs-
prävention reagieren wir auf die spezifischen Gefahren
islamistischer bzw. salafistischer Radikalisierung jun-
ger Menschen. Wichtige Ziele sind neben der Aufklä-
rung über propagandistische Vorgehensweisen und Re-
krutierungsmethoden radikaler Gruppierungen, die ge-
schlechterspezifische Aufklärung über die Folgen von
Radikalisierung und der Ausreise in Krisengebiete und
Umkehr von Radikalisierungsprozessen und Deradika-
lisierung in sicherheitsrelevanter Einzelfällen. Erfolgrei-
che Ansätze und Projekte wollen wir verstetigen. Auch
in diesem Feld spielt die soziale und persönliche Sicher-
heit der von Radikalisierung betroffenen meist jungen
Menschen eine gewichtige Rolle. Denn wir wissen, dass
orientierungslose und abgehängte junge Menschen be-
sonders zugänglich für radikale Einstellungen sind. Un-
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ser Ziel ist es, die Grundlagen für die Rekrutierung und
Radikalisierung abzubauen.
 
7. Kinder, Jugendliche und ihre Familien – Sicher in die
Zukunft
Kinder, Jugendliche und ihre Familien brauchen sichere
Lebensbedingungen, die selbstbestimmte Lebensent-
scheidungen und gelingende Alltagsbewältigung er-
möglichen. Kinder und Jugendliche sind auch Opfer von
Jugendgewalt und von gewaltausübenden Eltern. Sie
haben einen Anspruch auf Schutz und Hilfe. Eigene
Gewalterfahrungen und Armut sind Risikofaktoren für
späteres Gewaltverhalten.
 
Bildung bleibt weiterhin, und ganz besonders in einer
zunehmend digitalisierten Welt, der Schlüssel zur so-
zialen Sicherheit. Die Abhängigkeit des Bildungserfolg
und von der sozialen Herkunft muss durchbrochen wer-
den. Eine Voraussetzung ist geschaffen: die Gebühren-
freiheit unserer Bildungseinrichtungen von Kita bis zur
Hochschule. Wir investieren bereits jetzt in Schulsanie-
rungen, Ganztag, Inklusion und Digitalisierung der öf-
fentlichen Schulen. Unsere Schulbauoffensive mit einer
überdurchschnittlichen Inklusions- und Ganztagsquote
ist bundesweit einzigartig. Digitalisierung, interkultu-
relle Öffnung, Inklusion und eine gute, praxisorientierte
Berufs- und Studienorientierung sind fester Bestandteil
der Schulkonzepte. Schulen mit besonderen Herausfor-
derungen erhalten mehr Mittel.
 
In Berlin besteht ein messbarer Zusammenhang zwi-
schen der sozialen Lage in den Kiezen und ihrer Belas-
tung mit Jugendgewalt. Zusätzlich zu sozialen Benach-
teiligungen unterliegen armutsbetroffene Kinder und
Jugendliche damit auch einem erhöhten Risiko, Gewalt
und Kriminalität ausgesetzt zu sein. Die Vermeidung
von Armut muss bei den Kindern beginnen. Deshalb
bringt der Senat ein Programm zur Reduzierung der Kin-
derarmut auf den Weg, das gezielte Maßnahmen in al-
len Politikbereichen umfassen. Von der „Frühen Hilfe“
rund um die Geburt, den Stadtteilmüttern, einem flä-
chendeckendem Kita-Angebot, verlässlichen Ganztags-
schulen, Schulsozialarbeit, freier Jugendarbeit bis zu Ju-
gendberufsagenturen und Familienbildung. Wir unter-
stützen dabei insbesondere Alleinerziehende und auf
dem Arbeitsmarkt benachteiligte Eltern mit leistungs-
fähigen Anlaufstellen. Auf der Bundesebene setzen wir
uns für eine allgemeine Kindergrundsicherung ein. Das
Kindergeld darf nicht mehr auf Sozialleistungen ange-
rechnet werden.
 
Besonders bewährt hat sich die interdisziplinäre Ab-
stimmung der Arbeit am Thema Kinder- und Jugendde-
linquenz in Berlin durch die Landeskommission Berlin
gegen Gewalt, die ressortübergreifende Arbeitsgruppe
Kinder- und Jugenddelinquenz (RüAG) und die Arbeits-
stelle Jugendgewaltprävention. Eine Herausforderung
bleiben Mehrfach- und Intensivtätern und -täterinnen.
Wir wollen hier den Ansatz der täterorientierten Er-
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mittlungsarbeit (TOE) und „Staatsanwaltschaft für den
Ort“ stärken. Ziel ist es, möglichst frühzeitig im Lebens-
lauf der mehrfach aufgefallenen jungen Tatverdächti-
gen eine konsequente und verdichtete polizeiliche und
im weiteren Verlauf ggf. staatsanwaltschaftliche Reak-
tion zu ermöglichen.
 
Wir wollen das neue Berliner Programm gegen Gewalt
an Schulen durch finanzielle Unterlegung stärken, um
Gewaltprävention, Demokratiepädagogik und Beteili-
gung von Schülerinnen und Schülern und Eltern als
integrale Bestandteile der Schulentwicklung zu stär-
ken und die Implementierung entsprechender Vorga-
ben des Rahmenlehrplans gezielt zu unterstützen.
 
8. Landesweite Strategie gegen Kriminalität und Ge-
walt
Organisierte Kriminalität, terroristische Bedrohung und
Intensivtäterinnen und -tätern sind die Herausforde-
rungen, die eine schnelle und effektive Strafverfolgung
und Gefahrenabwehr in der Stadt erfordern. Wir wer-
den eine landesweit abgestimmte Strategie gegen Kri-
minalität, Bedrohung durch Gewalt und durch nega-
tive Entwicklungen in bestimmten Brennpunktgebie-
ten der Stadt entwickeln. Die Gewährleistung von Si-
cherheit und Ordnung in öffentlichen Verkehrsmitteln,
im Straßenverkehr und in öffentlichen Grünanlagen
hat für uns eine hohe Priorität. Eine stärkere ressort-
übergreifende Zusammenarbeit der Ordnungsbehör-
den werden wir unter der Berücksichtigung von Daten-
schutzstandards sowie persönliche Freiheitsrechten er-
möglichen.
 
Um der organisierten Kriminalität konsequent die Stirn
zu bieten müssen Standards und bessere Möglichkeiten
des Austausches von Wissen und Daten entwickelt wer-
den. Dies betrifft insbesondere die Nachverfolgung und
Austrocknung von Geld- und Finanzströmen in den Ge-
schäftsfeldern der organisierten Kriminalität. Wir for-
dern ein zentrales deutschlandweites Immobilienregis-
ter, um Geldwäsche bekämpfen zu können.
 
Wir unterstützen ein schnelleres und konsequenteres
Ahnden von Straftaten. Wir stärken die Berliner Justiz
und den Justizvollzug, indem wir sie besser mit Personal
ausstatten und eine schnellere Bearbeitung von Straf-
verfahren ermöglichen. Die Möglichkeiten der besseren
Beweissicherung werden wir ausschöpfen. Dazu gehört
auch die Einführung der Videoüberwachung an ausge-
wählten kriminalitätsbelasteten Orten. Diese kann bei
der Ermittlung von Täterinnen und Tätern hilfreich sein,
jedoch darf sie nur anlassbezogen und temporär (mo-
bile Videotechnik) eingesetzt werden. Eine flächende-
ckende und anlasslose Videoüberwachung ist nicht ziel-
führend und steht nicht mit einer grundrechtsfreund-
lichen Sicherheitspolitik im Einklang. Die Wirkung von
Videoüberwachung an den ausgewählten Orten wird
evaluiert und daraus entsprechende Schlussfolgerun-
gen gezogen.
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Terrorismus und Katastrophen vorzubeugen sind vor-
dringliche Aufgaben der Sicherheitspolitik. Wir verstär-
ken die Vorsorge durch bessere Infrastruktur, schnelle-
ren Datenaustausch und gezieltes Einsatztraining der
Sicherheitskräfte. Wir sorgen für optimale Vernetzung
und Handlungsfähigkeit aller Sicherheitsbehörden im
Katastrophenfall. Dazu gehören für uns auch ein umfas-
sender Opferschutz sowie die Wahrung von Persönlich-
keitsrechten von Unbeteiligten. Wir werden nicht zu-
lassen, dass die Gefahr durch Terrorismus die Freiheits-
rechte kollektiv beschneidet.
 
Gemeinsam mit dem Bund und anderen Ländern schaf-
fen wir die Voraussetzungen für konsequentes und ge-
zieltes Vorgehen gegen Terrorismus, ohne ganze Perso-
nengruppen unter Generalverdacht zu stellen. Als Kon-
sequenz aus den Erfahrungen der letzten Jahre wer-
den wir in Berlin die verschiedenen operativen Ein-
satzkräfte und das für islamistischen Terrorismus zu-
ständige Staatschutzdezernat gemeinsam an einem
Standort unterbringen, um die Kommunikation und
Abstimmung zwischen den einzelnen Akteuren in der
Terrorismus-Abwehr zu verbessern.
 
9. „Urbane Sicherheit“ –Weil Sicherheitmehr ist als Ab-
wesenheit von Gewalt!
Das Verständnis von Sicherheit muss um den Fak-
tor sozialer Bedingungen erweitert werden. Die
Schnittmenge der Handlungsfelder der Sozial-,
Jugend-, Arbeitsmarkt-, Wohnungs-, Gesundheits-,
Infrastruktur- und Bildungspolitik ergibt einen ganz-
heitlichen Ansatz stadtgesellschaftlicher Sicherheits-
konzeption, die wir als Urbane Sicherheit bezeichnen
und der wir uns verpflichten werden.
 
Die Berliner SPD steht für die Urbane Sicherheit, die
persönliche Sicherheit vor Gewalt und Kriminalität
und Soziale Sicherheit verbindet. Wir wollen Urbane
Sicherheit für aller Berlinerinnen und Berliner in ihrer
Verschiedenheit und unabhängig von Geschlecht,
Herkunft, Einkommen, Alter, Gesundheit, kulturellem
Hintergrund, religiöser oder sexueller Orientierung
gewährleisten, um allen ein selbstbestimmte leben zu
ermöglichen. In einer dynamischen Stadtgesellschaft
mit Wachstum, Vielfalt und sozialer Polarisierung ist
Urbane Sicherheit eine unserer zentralen Herausfor-
derungen, der wir uns stellen werden. Nur eine Stadt,
die soziale und persönliche Sicherheit miteinander in
Einklang bringt, die die dazu notwendigen öffentlichen
Güter allen Bürgerinnen und Bürgern verlässlich zur
Verfügung stellt und damit verstärkenden Spaltungs-
und Verunsicherungstendenzen entgegenwirkt, ist
eine solidarische Stadtgesellschaft.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE ZUM ANTRAG 01/II/2012 

 
ÄA01 zum 02/II/2018 | Abt. 03/12 Helmholtzplatz 
Einfügung Seite 1, Zeile 8 
 
Dem Text des Leitantrags wird folgender Text beziehungs‐
weise folgende Präambel vorangestellt: 
„In unserer Stadt müssen die Menschen sicher leben kön‐
nen. Wir müssen sie vor Kriminalität genauso schützen wie 
vor der Angst, in einer Gesellschaft nicht mehr mithalten zu 
können, die als sozial ungerecht empfunden wird.“ 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA02 zum 02/II/2018 | Abt. 09/13 Adlershof + KDV 
TrepKöp 
Einfügung Seite 1, Zeile 42 
 
S.1, Z.42: Füge zwischen „neuer“ und „Wohnungen“ die 
Worte „und bezahlbarer“ ein 

Übernahme (K) 

 
ÄA03 zum 02/II/2018 | Abt. 09/13 Adlershof + KDV 
TrepKöp 
Einfügung Seite 1, Zeile 43 
 
S.1, Z.43: Einfügen nach „sozialen“ die folgenden Worte 
„(mindestens 30%), barrierefreien (10%),“ 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA04 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 1, Zeile 1‐23 
 
Die Zeilen 1‐ 23 (Seite 1) werden wie folgt ersetzt: 
„Die SPD will, dass alle Menschen in Berlin sicher und 
selbstbestimmt leben können. 
Sie sollen die von ihnen erstrebten Ziele in Eigenverantwor‐
tung und ohne Zwang verwirklichen können.“ 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA05 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 1, Zeile 25‐30 
 
Die Zeilen 25‐30 (Seite 1) werden wie folgt ersetzt: 
„Die SPD hat bereits am 06.12.1978 beschlossen, die soziale 
Ungleichheit in den Stadtteilen zu bekämpfen und hält an 
diesem Ziel unverändert fest.“ 
 

Ablehnung  (Kein Konsens) 

 
ÄA06 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 1, Zeile 30‐33 
 
Die Zeilen 30 bis 33 (Seite 1) “ werden ersatzlos gestrichen. 
 
 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 
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ÄA07 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 1, Zeile 33‐54 
 
Die Zeilen 33 bis 54 (Seite 1) werden wie folgt ersetzt:  
„Wohnungsknappheit und steigende Mieten führen dazu, 
dass Menschen mit niedrigem Einkommen in Stadtteile mit 
schlechter Wohnsubstanz verdrängt werden. Dies führt zu 
sozialen Spannungen, die Gewalt und Kriminalität fördern.  
 
Die SPD weiß von jeher, was dagegen zu unternehmen ist: 
‐ Erhalt von gutem und günstigem Wohnraum  
‐ Ausbau von Rechten der Mieterinnen und Mieter  
‐ Schaffung neuer Wohnungen durch sozialen, städtischen 
und genossenschaftlichen Wohnungsbau.“ 
 

erledigt, da teilweise in Fassung Ak eingefügt (K) 

 
ÄA08 zum 02/II/2018 | Abt. 09/13 Adlershof + KDV 
TrepKöp 
Ersetzung Seite 1, Zeile 48‐49 
 
S.1, Z.48‐49 Ersetze „Gewalt und Kriminalität“ durch „Si‐
cherheit“ 
 

entfallen durch Übernahme aus FA III  (K) 

 
ÄA09 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 1, Zeile 56‐58 
 
Die Zeilen 56 bis 58 werden gestrichen. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA10 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 1, Zeile 59 ‐ S. 2 Z. 5 
 
Die Zeilen 59 (Seite 1) bis 5 (Seite 2) werden gestrichen. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA11 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 1, Zeile 8‐59 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA12 zum 02/II/2018 | Abt. 09/13 Adlershof + KDV 
TrepKöp 
Einfügung Seite 2, Zeile 19 
 
S.2, Z.19: Füge zwischen „einer“ und „Gesellschaft“ das 
Wort „inklusiven“ ein. 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA13 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Änderung Seite 2, Zeile 12 
 
Seite 2, Zeile 12 hinter „[…] Polarisierung ermöglicht.“ wie 
folgt heißen:  
„Wo dennoch Gewalt und Kriminalität die Sicherheit in 
Frage stellen, muss der Rechtsstaat Stärke zeigen.“ 
 

Übernahme (K) 
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ÄA14 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 2, Zeile 1‐42 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA15 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 2, Zeile 16‐33 
 
Die Zeilen 16 bis 33 (Seite 2) werden ersatzlos gestrichen 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA16 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 2, Zeile 35‐41 
 
Die Zeilen 35 bis 41 (Seite 2) werden wie folgt ersetzt: 
„Wir werden das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in 
die Berliner Polizei durch verstärkte öffentliche Präsenz 
erhöhen.“ 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA17 zum 02/II/2018 | Abt. 09/13 Adlershof + KDV 
TrepKöp 
Ersetzung Seite 2, Zeile 37‐38 
 
S.2 Z.37‐38: Ersetze „ihren umfangreichen Aufgaben nach‐
kommen und so für persönliche“ durch "ihren umfangrei‐
chen Aufgaben nachkommen können und so für allgemei‐
ne" 
 

geänderte Übernahme (K) 

 
ÄA18 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Änderung Seite 2, Zeile 41 
 
Seite 2, Zeile 41 hinter „[...] weiter ausbauen werden.“  
wie folgt heißen: „Diese muss über die notwendigen Mittel 
verfügen, um ihre Aufgaben wirksam wahrnehmen zu kön‐
nen.“  
 

Übernahme (K) 

 
ÄA19 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 2, Zeile 43‐48 
 
Die Zeilen 43 bis 48 (Seite 2) werden ersatzlos gestrichen. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA20 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 2, Zeile 50‐58 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA21 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 2, Zeile 50‐58 
 
Die Zeilen 50 bis 58 (Seite 2) werden wie folgt ersetzt: 
 
„Sozialdemokratische Politik ist auf den sozialen Ausgleich 
gerichtet. Wir helfen denen, die der Hilfe der Gesellschaft 

erledigt, da in Fassung Ak eingefügt (K) 
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bedürfen und verhindern, dass sie diskriminiert werden. 
Hilfe statt Ausgrenzung ist das zentrale Ziel. 
 

 
ÄA22 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 2, Zeile 7‐12 
 
Die Zeilen 7 bis 12 (Seite 2) werden wie folgt ersetzt: 
„Wir werden die wachsende Stadt so gestalten, dass die 
sozialen Gegensätze vermindert und dadurch die Anlässe 
für kriminelles Handeln verringert werden.“ 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA23 zum 02/II/2018 | KDV Friedrichshain‐Kreuzberg 

Einfügung Seite 3, Zeile 3 

Ziffer 3.1, Seite 3, 3. Absatz: 

Hinter dem Satz: „So fallen z. B. bei den bislang besonders 
betroffenen Hochschulen die lange Zeit üblichen sach‐
grundlosen Befristungen von Arbeitsverträgen weg und 
treten ordentliche Dauerarbeitsverhältnisse an ihre Stelle.“ 

 

folgenden Satz einfügen: 

„Auch die bisherige Praxis der Befristungen nach dem Wis‐
senschaftszeitvertragsgesetz soll kritisch auf den Prüfstand 
gestellt werden.“ 

 

Übernahme in Fassung Ak (andere Textstelle) (K) 

 
ÄA24 zum 02/II/2018 | Abt. 03/12 Helmholtzplatz 
Einfügung Seite 3, Zeile 8 
 
Füge ein S. 3 Zeile 8: 
„Ob Menschen in unserer Stadt sicher leben können, hängt 
auch davon ab, dass Sie sich sicher fühlen. Tatsächliche 
Bedrohung durch Kriminalität und das Sicherheitsgefühl 
mögen dabei nicht immer deckungsgleich sein, aber auch 
Ängste sind real. Sie einfach zu negieren ist falsch, genauso 
wie populistisch Maßnahmen einzufordern, die an der 
Lösung bestehender Probleme vorbeigeht. Wir als SPD 
wissen, dass ein liberales und tolerantes Miteinander in der 
Stadt davon abhängt, dass der öffentliche Raum überall und 
zu jeder Zeit als sicher wahrgenommen wird und man sich 
dort angstfrei bewegen kann.“ 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA25 zum 02/II/2018 | KDV Tempelhof‐Schöneberg 
Einfügung Seite 3, Zeile 35 
 
auf Seite 3 soll nach Zeile 35 in der Klammer eingefügt 
werden: 
sowie die Gründer*innenszene 

Übernahme (K) 
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ÄA26 zum 02/II/2018 | KDV Tempelhof‐Schöneberg 
Einfügung Seite 3, Zeile 47 
 
auf Seite 3 soll nach Zeile 47 ein neuer Absatz eingefügt 
werden: 
Wir setzen uns dafür ein, dass alle Berliner Unternehmen 
faire und gute Arbeit anbieten, diskriminierungsfrei und im 
Rahmen des deutschen Arbeitsrechts und Arbeitsschutzes. 
Sachgrundlos befristete Arbeitsverträge dürfen in keinem 
Unternehmen die Regel sein. Unternehmen, die diese For‐
derung nicht erfüllen, sollen keine Aufträge der öffentlichen 
Hand und keinen Zugang zu wirtschaftlichen Förderungen 
erhalten. 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA27 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 3, Zeile 1‐8 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA28 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 3, Zeile 23‐ S. 4 Z. 48 
 
Die Ziffer 3 des Antrags – Zeilen 23 (Seite 3) und 1 bis 48 
(Seite 4) wird ersatzlos gestrichen.  
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA29 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 3, Zeile 23‐58 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA30 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 3, Zeile 2‐7 
 
Die Zeilen 2 bis 7 (Seite 3) werden gestrichen. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA31 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Einfügung Seite 3, Zeile 43‐48 
 
Setze Seite 2 Zeilen 43 – 48 auf die Seite 3 ab Zeile 23 
Unsere Politik der Urbanen Sicherheit will ein gesellschaftli‐
ches Klima schaffen, das die Verantwortung aller für den 
sozialen Frieden bewusst macht und fördert sowie an den 
Wurzeln von Kriminalität und Gewalt ansetzt. Dies bedeutet 
für uns Integrierte Sicherheitspolitik. 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA32 zum 02/II/2018 | KDV Lichtenberg 
Streichung  Seite 3, Zeile 54‐57 
 
auf Seite 3 wird in den  Zeilen 54‐57 gestrichen:  
„In Kombination mit […] Arbeitslosigkeit und Altersarmut.“ 
 

Ablehnung (K) 
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ÄA33 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 3, Zeile 9‐21 
Die Zeilen 9 bis 21 (Seite 3) werden wie folgt ersetzt: 
„Aus dem Ziel, Straftaten durch soziale Maßnahmen zu 
verhindern, folgt, dass alle staatlichen Organisationen, die 
den Sozialstaat ausmachen, zusammenarbeiten müssen. 
Wichtig ist, die Bürgerinnen und Bürger in den Quartieren 
zu mobilisieren und zu beteiligen. Um dies zu gewährleis‐
ten, haben wir in Berlin eine Landeskommission „Berlin 
gegen Gewalt“ eingerichtet und wollen in allen Bezirken 
Arbeitsgremien der Prävention von Gewalt und Kriminalität 
etablieren.“ 
 

erledigt, da teilweise in Fassung Ak eingefügt (K) 

 
ÄA34 zum 02/II/2018 | KDV Lichtenberg 
Ersetzung Seite 4, Zeile 1‐38 
 
Das solidarische Grundeinkommen soll als zunächst in der 
Verantwortung des Landes Berlin und ggf. weiterer interes‐
sierter Bundesländer zu erprobende spezifische regionale 
Variante des geplanten neuen § 16i SGB II eine grundlegen‐
de Alternative zu den bisherigen Instrumenten des Sozial‐
systems ALG II sein, das noch zu oft Langzeitarbeitslosigkeit 
nur verwaltet und zu prekären Beschaffungsverhältnissen 
wie Leiharbeit, Zeitverträge und schlecht oder gar nicht 
bezahlte Praktika führen kann. In Berlin sind aktuell 46.000 
Personen als langzeitarbeitslos registriert. Diesen Men‐
schen eine beschäftigungsbezogene Perspektive anzubie‐
ten, ist unser Ziel.  
 
Auch die sich durch Digitalisierung und Globalisierung ver‐
ändernde Arbeitswelt braucht eine Antwort auf die Frage, 
wie wir Menschen zukünftig beschäftigen. Arbeit ist Teilha‐
be an der Gesellschaft, nicht nur Existenzsicherung. Mit 
Hilfe des solidarischen Grundeinkommens schaffen wir im 
kommunalen Sektor Berlins soziale Sicherheit für einen Teil 
der langzeitarbeitslosen Arbeitslosengeld‐II‐Bezieherinnen 
und Bezieher durch fair bezahlte Arbeit für zusätzliche 
Tätigkeiten in stadtgesellschaftlich relevanten Feldern.  
 
Gute Arbeit, insbesondere in Form von Existenzsicherung 
und sozialer Anerkennung, wird mit der Organisation ge‐
sellschaftlich notwendiger Tätigkeiten verbunden. So kön‐
nen bestimmte notwendige Dienstleistungen vor allem 
auch für diejenigen erbracht werden, die sie benötigen, 
aber bisher nicht bezahlen konnten. Ziel sind sozialversiche‐
rungspflichtige, unbefristete, tarifvertraglich abgesicherte 
und freiwillig abgeschlossene Arbeitsverhältnisse, welche 
mindestens in Höhe des Mindestlohns bezahlt werden.  
 
Die Stellen werden durch kommunale oder landeseigene 
Unternehmen bzw. durch freie Träger im Auftrag des Lan‐
des angeboten. Im Landeshaushalt wird in relevantem 
Umfang Vorsorge zur Deckung des Eigenanteils des Arbeit‐
gebers ab dem 3. Beschäftigungsjahr getroffen. Die Einrich‐
tung eines zentralen kommunalen Dienstleisters (Sozialbe‐
triebes), der in Abstimmung mit den Bezirken, Hauptver‐
waltungen und öffentlichen Betrieben Arbeitsplätze plant 
und einrichtet sowie eine geeignete sozialpädagogische 
Begleitung der Beschäftigten sicherstellt, wird aus Gründen 

Erledigt durch Fassung Ak (K) 
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einer effizienten und einheitlichen Umsetzung gegenüber 
12 (oder mehr) Einzelverfahren favorisiert. Es gilt der 
Grundsatz der freiwilligen Teilnahme. Die im bisherigen 
Gesetzentwurf des Teilhabechancengesetzes geplante 
willkürlich erscheinende Abberufungsoption (vgl. § 16i Abs. 
6 S. 1 SGB II) entfällt dabei. Entsprechende Bestrebungen 
sind durch die Berliner sozialdemokratischen Mitglieder des 
Bundestages, des Senats und des Abgeordnetenhauses in 
den Gesetzgebungsprozess einzubringen. Wir wollen mit 
dem solidarischen Grundeinkommen soziale Sicherheit 
erreichen, kommunale Arbeitsangebote und Arbeitssu‐
chende zusammenbringen und Übergänge in den Arbeits‐
markt verbessern. 
 

 
ÄA35 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 4, Zeile 1‐38 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA36 zum 02/II/2018 | Abt. 09/13 Adlershof + KDV 
TrepKöp 
Ändern Seite 4, Zeile 49‐51 
 
S. 4, Z.49‐51 Den Satz „Die Bedingungen […] geschaf‐
fen.“ wie folgt umformulieren: "Wir schaffen die Vorausset‐
zungen im Einklang mit den betroffenen Mitarbeitern für 
leistungsfähige, motivierte und gut ausgerüstete Polizei ‐
und Rettungsdienste bis zum Ende der Legislaturperiode. 
Hierfür müssen wir einen konkreten Plan zur Umsetzung 
erarbeiten" 

Übernahme (K), Formulierung leicht angepasst 

 
ÄA37 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 4, Zeile 49‐51 
 
Streiche Seite 4 Zeile 49‐51 Satz Die Bedingungen für eine 
leistungs…” 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA38 zum 02/II/2018 | KDV Tempelhof‐Schöneberg 
Ersetzung Seite 4, Zeile 49‐51 
 
auf Seite 4 soll der Satz in den Zeilen 49 bis 51 wie folgt 
verändert werden: 
Die Bedingungen für eine leistungsfähige, motivierte und 
gut ausgerüstete Polizei werden wir kontinuierlich weiter 
ausbauen. 
 

erledigt durch Ä TrepKöp (K) 

 
ÄA39 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Einfügung Seite 4, Zeile 54 
 
Ergänze Seite 4 Zeile 54 nach “und Polizisten geschaffen” 
“und in den nächsten Jahren weiter dem Bedarf angepasst.” 
 
 

Übernahme (K) 
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ÄA40 zum 02/II/2018 | Abt. 09/13 Adlershof + KDV 
TrepKöp 
Einfügung Seite 4, Zeile 54‐56 
 
S. 4, Z.54‐56 Nach Polizei einfügen „ Feuerwehr und den 
Rettungsdiensten“ 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA41 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 4, Zeile 58 
 
Streiche Seite 4 Zeile 58 & Seite 5 Zeile 1‐2 Streiche den 
Satz “Wir haben diesbezüglich in der aktuellen Legislaturpe‐
riode bereits zahlreiche Maßnahmen für ein sicheres Berlin 
auf den Weg gebracht.” 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA42 zum 02/II/2018 | KDV Tempelhof‐Schöneberg 
Einfügung Seite 5, Zeile 2 
 
auf Seite 5 soll an den Absatz auf Zeile 2 folgender Satz 
angehängt werden: 
Diese müssen konsequent weiter ausgebaut werden. 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA43 zum 02/II/2018 | Abt. 09/13 Adlershof + KDV 
TrepKöp 
Einfügung Seite 5, Zeile 9 
 
S.5, Z.9 Neuen Satz am Satzende anfügen „Hierfür müssen 
wir die notwendigen Ressourcen (Personal, Finanzen etc.) 
den Bezirken bereitstellen.“ 
 

erledigt durch Ä Tempelhof‐Schöneberg (K) 

 
ÄA44 zum 02/II/2018 | KDV Tempelhof‐Schöneberg 
Einfügung Seite 5, Zeile 9 
 
auf Seite 5 soll an den Absatz Zeile 9 folgender Satz ange‐
hängt werden: 
Um dies zu leisten muss die personelle Ausstattung im 
Außendienst der Ordnungsämter deutlich erhöht werden. 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA45 zum 02/II/2018 | KDV Friedrichshain‐Kreuzberg 
Einfügung Seite 5, Zeile 49 
 
Ein neuer Bulletpoint wird eingefügt (dann sind es 3 strate‐
gische Elemente):  
„Eine Einführung automatisierter Gesichtserkennungs‐ und 
Trackingsoftware wie vom Bundesinnenministerium am 
Bahnhof Südkreuz getestet lehnen wir dagegen ab.“ 
 
 
 

falsche Textstelle, Übernahme auf S.9 (K) 
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ÄA46 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 5, Zeile 27 und 32‐35 
 
Seite 5, Zeile 27 f. und 32 bis 35 Ersetzung 
der Halbsatz „noch stärker die Vielfalt der Menschen in der 
Stadt abbildet“ durch  
„über die interkulturelle Kompetenz verfügt, die den Her‐
ausforderungen moderner Stadtgesellschaften Rechnung 
trägt.“ ersetzt werden.  
 

Übernahme (K) 

 
ÄA47 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Änderung Seite 5, Zeile 27‐48 
 
Tausche Seite 5 Zeilen 27‐48 Reihenfolge der beiden Spie‐
gelpunkte (erst Strafverfolgung, dann Vielfalt). 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA48 zum 02/II/2018 | KDV Lichtenberg 
Einfügung Seite 5, Zeile 3 
 
Um der gemeinsamen Verantwortung gerecht zu werden 
und das Vertrauen zu stärken, werden wir uns für eine 
unabhängige Ermittlungsstelle bei der Polizei einsetzen. 
Denn gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, bedeutet 
für uns auch, gemeinsam an Fehlern zu arbeiten und einen 
Umgang miteinander auf Augenhöhe zu schaffen. Dazu 
benötigen Betroffene die Möglichkeit, wirksam Beschwerde 
gegen rechtswidriges Polizeiverhalten einzulegen und dass 
diese unabhängig, angemessen und öffentlich überprüfbar 
untersucht werden. 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA49 zum 02/II/2018 | KDV Tempelhof‐Schöneberg 
Ersetzung Seite 5, Zeile 32‐35 
 
auf Seite 5 sollen die Zeilen 32‐35 wie folgt ersetzt werden: 
Eine moderne Polizei ist gleichzeitig auch Teil der Gesell‐
schaft, welche sie schützt. Sie besteht deshalb aus Kollegin‐
nen und Kollegen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, 
Herkunft, religiöser und sexueller Orientierung. 
 

Übernahme (K) 

ÄA50 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 5, Zeile 32‐35 
 
Ersatzlos gestrichen werden soll:  
„Eine moderne Polizei besteht […] Orientierung.“ 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA51 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 5, Zeile 52 bis S. 6 Z. 1‐5 
Die Ziffer 5 des Antrags – Zeilen 52 (Seite 5) und 1 bis 5 
(Seite 6) wird gestrichen. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 
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ÄA52 zum 02/II/2018 | KDV Tempelhof‐Schöneberg 
Einfügung Seite 6, Zeile 28 
 
auf Seite 6 soll nach Zeile 28 folgender Absatz eingefügt 
werden: 
 
Mit unserem Sicherheitskonzept wollen wir auch und insbe‐
sondere zur Sicherheit von Frauen beitragen. Frauen brau‐
chen Sicherheit in ihrem Wohnumfeld, im öffentlichen 
Raum – auch im ÖPNV – und ganz dringend Hilfe bei häusli‐
cher Gewalt. Deshalb ist der Bau oder die Einrichtung von 
weiteren Frauenhäusern unverzichtbar. Zurzeit ist es 
schwierig, Frauen Schutzräume zu bieten, weil die vorhan‐
denen Plätze nicht dem Bedarf entsprechen. Der Schutz von 
Frauen ist ein leitendes Prinzip in unserem Sicherheitskon‐
zept. Deshalb wollen wir dauerhaft zu einer Atmosphäre 
ohne sexualisierter Gewalt beitragen. 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA53 zum 02/II/2018 | Abt. 03/12 Helmholtzplatz 
Einfügung Seite 6, Zeile 58 
 
Füge ein S. 6 Zeile 58 
„Die Räte sollen vor Ort auf sozialräumlicher Ebene anset‐
zen und alle Beteiligten zusammenbringen, um Deeskalati‐
onsstrategien zu entwickeln. Ziel muss auch sein, dem Ein‐
druck entgegenzuwirken, dass diejenigen in die Röhre 
schauen, die sich an die Regeln des rücksichtsvollen Mitei‐
nanders halten und dass der Staat den öffentlichen Raum 
sich selbst überließe. Dazu soll im Besonderen auch gehö‐
ren, die regelmäßige Präsenz dadurch zu sichern, dass sich 
die öffentlichen Institutionen verbindlich auf ein gemein‐
sames Vorgehen verabreden. Dabei geht es gar nicht 
zwangsläufig um eine Präsenz von Sicherheitsbehörden im 
engeren Sinne. Auch beispielsweise die Mitarbeiter der 
Grünflächenämter oder der BSR werden als Vertreter*innen 
des Staates wahrgenommen.“ 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA54 zum 02/II/2018 | Abt. 03/12 Helmholtzplatz 
Einfügung Seite 6, Zeile 58 
 
Füge ein S. 6 Zeile 58 (Hinter dem Präventionsräteab‐
schnitt): 
 
„Die Sauberkeit im Stadtbild trägt wesentlich zur Erhöhung 
des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger bei. Zur 
Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum wollen 
wir zum einen die Kontrollen der zuständigen Ordnungsäm‐
ter in den Bezirken ausweiten und intensivieren, um illegale 
Müllentsorgung, Schmierereien, Verschmutzungen etc. zu 
verhindern. Dazu sollen die Ordnungsämter personell bes‐
ser ausgestattet werden. Zum anderen wollen wir auch das 
Bewusstsein und das bürgerschaftliche Engagement der 
Anwohnerinnen und Anwohnern in den Berliner Kiezen vor 
Ort zur Erhaltung und Förderung eines sauberen und le‐
benswerten Wohnumfeldes stärken. 
 
In Parkanlagen und auf der Straße wollen wir mehr Abfall‐

Übernahme (K) 
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eimer aufstellen, zerstörte Müllbehälter müssen regelmäßig 
erneuert werden. Auch die Zahl der Hundekotbeutelspen‐
der soll in den Bezirken deutlich erhöht werden. Im gesam‐
ten Stadtgebiet sollen mehr öffentliche Toiletten angeboten 
werden. Dabei ist es uns wichtig, dass die gesamte Infra‐
struktur an öffentlichen Toiletten in der Stadt den Bürge‐
rInnen kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Um die illega‐
le Sperrmüllentsorgung im Stadtgebiet zu bekämpfen, soll 
zweimal im Jahr eine kostenfreie Sperrmüllabholung durch 
die BSR für die Bürgerinnen und Bürger in allen Bezirken 
angeboten werden, vergleichbar mit der Abholung der 
Tannenbäume im Januar.“ 

 
ÄA55 zum 02/II/2018 | Abt. 03/12 Helmholtzplatz 
Einfügung Seite 6, Zeile 58 
 
Füge ein (S. 6 Zeile 58 ‐ hinter Text aus Änderungsantrag): 
„Zukünftig soll die BSR für die Reinigung aller Parks, Spiel‐
plätze und Grünflächen zuständig sein, da viele öffentliche 
Flächen immer stärker genutzt werden und damit eine 
häufigere und systematischere Reinigung nötig wird. Die 
Grünflächenämter wollen wir von der Reinigung weitestge‐
hend entlasten. Überdies wollen wir dafür sorgen, dass sie 
sich wieder verstärkt der Pflege und Gestaltung der Grün‐
flächen widmen können. Es geht nicht nur darum, öffentli‐
che Flächen in einen durchgehend nutzbaren Zustand zu 
versetzen oder Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Viel‐
mehr muss es wieder möglich werden, die Flächen aufzu‐
werten, gewandelten Bedürfnissen anzupassen und das 
Engagement von BürgerInnen vor Ort dabei mit einzubin‐
den.“ 
 
Füge im Anschluss ein:  
Füge ein (hinter Text aus Änderungsantrag): 
„Auch die ausreichende Ausleuchtung von Straßen, Plätzen 
und Parkanlagen in der Dunkelheit ist ein weiterer Eckpunkt 
unseres Sicherheitskonzeptes für Berlin. Die öffentliche 
Beleuchtung trägt wesentlich zum Sicherheitsgefühl der 
Bevölkerung bei und beeinflusst die Aufenthaltsqualität im 
öffentlichen Raum. Wir wollen durch die Aufstellung neuer 
Laternen im gesamten Stadtgebiet, insbesondere an krimi‐
nalitätsbelasteten Orten und in Parkanlagen, die Entste‐
hung von „Angsträumen“ gezielt verhindern bzw. diese 
zurückdrängen. Zudem muss ein schneller Austausch von 
defekten Leuchtmitteln innerhalb von 24 Stunden stadtweit 
gewährleistet werden.“ 
 
 
 
 

erledigt (K) Erster Teil inhaltlich in Fassung Ak enthalten. 
Zweiter Teil übernommen in Fassung Ak 

 
ÄA56 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 6, Zeile 22‐28 
Die Zeilen 22 bis 28 (Seite 6) werden entweder ersatzlos 
gestrichen. 
 
 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 
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ÄA57 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 6, Zeile 2‐5 
Streiche Seite 6 Zeile 2‐5 den Satz “Diese wiederum unter‐
scheiden…” 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA58 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 6, Zeile 30‐33 
 
Die Zeilen 30 bis 33 (Seite 6) werden ersatzlos gestrichen. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA59 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 6, Zeile 7‐20 
 
Die  Zeilen 7 bis 20 (Seite 6) werden wie folgt ersetzt: 
„Die SPD fördert vor allem die Quartiere, in denen sich 
soziale Konflikte häufen. Dabei lässt sich die SPD von ihrem 
Ziel des Wertausgleichs leiten. Das bedeutet hier, dass 
belastete Ortsteile stärker gefördert werden als solche, in 
denen das soziale Gefüge stabil ist.“ 
 

Einfügung statt Ersetzung 

 
ÄA60 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 6, Zeile 7‐30 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA61 zum 02/II/2018 | Abt. 09/13 Adlershof + KDV 
TrepKöp 
Einfügung Seite 7, Zeile 9 
 
S.7, Z.9 Füge nach „Kultur.“ folgenden Satz an: „Vorschläge 
und Entscheidungen der Kiezbeiräte müssen in der öffentli‐
chen Verwaltung stärker berücksichtigt werden.“ 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA62 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 7, Zeile 31 
 
Menschenfeindlichkeit und Angriffe auf unsere Demokratie 
bekämpfen wir mit allen rechtsstaatlichen Mitteln. Wir 
verbessern den Schutz vor Diskriminierung durch ein eige‐
nes Landesantidiskriminierungsgesetz. Wir stärken die 
Zivilgesellschaft, in dem wir das Landesprogramm „Demo‐
kratie. Vielfalt. Respekt – gegen Rechtsextremismus, Ras‐
sismus und Antisemitismus“ deutlich ausbauen. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA63 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 7, Zeile 1‐15 
 
Die Zeilen 1 bis 15 (Seite 7) werden wie folgt ersetzt: 
Unser Ziel, „Mehr Demokratie wagen“, verwirklichen wir 
auch in der Beteiligung derer, die durch die Veränderung 
ihrer Wohn‐Umgebung betroffen werden.  

Ablehnung (Kein Konsens) 
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ÄA64 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 7, Zeile 17‐29 
 
Die Zeilen 17 bis 29 (Seite 7) werden wie folgt ersetzt: 
 
Absolute Sicherheit gibt es nicht! Das Ziel, den Menschen 
unserer Stadt Sicherheit zu garantieren, darf nicht mit dem 
Verzicht auf grundlegende Freiheits‐ und Persönlichkeíts‐
rechte erkauft werden. Jede Diskriminierung muss vermie‐
den werden. Racial Profiling lehnen wir ab. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA65 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 7, Zeile 21‐25 
 
 „Daher werden wir bei allen geeigneten […] Zweck ange‐
messen sind.“  
ersatzlos gestrichen werden.  
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA66 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 7, Zeile 2‐5 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA67 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 7, Zeile 32 
 
Streiche Seite 7 Zeile 32 Passus “Extremistinnen und Extre‐
misten” 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA68 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 7, Zeile 45‐58 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA69 zum 02/II/2018 | Abt. 09/13 Adlershof + KDV 
TrepKöp 
Einfügung Seite 8, Zeile 22 
 
S.8 Z.22 Füge zwischen „unsere“ und „Bildungseinrichtun‐
gen“ das Wort „staatliche ein. 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA70 zum 02/II/2018 | KDV Friedrichshain‐Kreuzberg 
Einfügung Seite 8, Zeile 45 
 
Auf Seite 8 / letzter Abschnitt, vor „Hierzu gehört auch…“ / 
Zeile 45 wird folgender Text eingefügt: 
 
Um den direkten Kontakt zwischen der Polizei und den 
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu verbessern, werden 
wir auch wieder auf Kontaktbereichsbeamt*innen setzen. 
Diese sollen zuverlässig in einem bestimmten Gebiet für die 
Bürger*innen ansprechbar sein, ihren Kiez kennen und 
einen Blick darauf haben, wo Konflikte entstehen.  

Übernahme an anderer Textstelle (K) 
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Geht es um Konflikte im öffentlichen Raum, so sollen die 
jeweiligen Beamt*innen in engem Kontakt mit der zustän‐
digen Bezirksverwaltung stehen und die Möglichkeit be‐
kommen, einen bezirklich organisierten Präventionsrat 
einzufordern. 

 
ÄA71 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 8, Zeile 1‐2 
Streiche Seite 8 Zeile 1 bis Satzende Zeile 2 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA72 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 8, Zeile 17‐31 
 
Die Zeilen 17 bis 31 (Seite 8) “ werden wie folgt ersetzt: 
Bildung bleibt der Schwerpunkt sozialdemokratischer Poli‐
tik. Sie ist der wesentliche Beitrag des Gemeinwesens für 
soziale Sicherheit. Deshalb haben wir die Gebührenfreiheit 
unserer Bildungseinrichtungen von Kita bis zur Hochschule 
durchgesetzt und investieren in Schulsanierungen, Ganz‐
tagsschulen, in Inklusion und Digitalisierung der öffentli‐
chen Schulen. Berlin ist hier bundesweit einzigartig. Digitali‐
sierung, interkulturelle Öffnung, Inklusion und eine gute, 
praxisorientierte Berufs‐ und Studienorientierung sind 
fester Bestandteil der Schulkonzepte und werden durch 
zusätzliche Mittel unterstützt. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA73 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 8, Zeile 33‐52 
 
Die Zeilen 33 bis 52 (Seite 8) “ werden wie folgt ersetzt: 
„Der Senat wird ein Programm entwickeln, Kinderarmut zu 
reduzieren. Insbesondere Alleinerziehende und auf dem 
Arbeitsmarkt benachteiligte Eltern sollen mit leistungsfähi‐
gen Anlaufstellen unterstützt werden. Stadtteilmütter, ein 
flächendeckendes Kita‐Angebot, verlässliche Ganztagsschu‐
len, Schulsozialarbeit, freie Jugendarbeit und Jugendberufs‐
agenturen sind Mittel, dieses Ziel zu verwirklichen. Das 
Kindergeld darf nicht mehr auf Sozialleistungen angerech‐
net werden. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA74 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 8, Zeile 54 bis S. 9 Z. 9 
 
Die Zeilen 54 (Seite 8) bis 9 (Seite 9) werden wie folgt er‐
setzt: 
 
„Der Senat wird die erfolgreiche Arbeit die Landeskommis‐
sion Berlin gegen Gewalt, die ressortübergreifende Arbeits‐
gruppe Kinder‐ und Jugenddelinquenz (RüAG) und die Ar‐
beitsstelle Jugendgewaltprävention fortsetzen. Der Heraus‐
forderung durch Mehrfach‐ und Intensivtätern werden wir 
mit konsequenter polizeilicher und staatsanwaltlicher Ar‐
beit begegnen.“ 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 
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ÄA75 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 8, Zeile 5‐52 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA76 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 8, Zeile 8‐15 
Die Zeilen 8 bis 15 (Seite 8) werden gestrichen. 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA77 zum 02/II/2018 | Abt. 09/13 Adlershof 
Streichung  Seite 9, Zeile 56 
S.9, Z.56 bis S.10, Z.1 Satz „Eine flächendeckende … im 
Einklang“ streichen. 

Ablehnung (K) 

 
ÄA78 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 9, Zeile 11‐17 
 
Die Zeilen 11 bis 17 (Seite 9) werden wie folgt ersetzt: 
Das neue Berliner Programm gegen Gewalt an Schulen 
werden wir durch finanzielle Unterlegung stärken. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA79 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Ersetzung Seite 9, Zeile 21‐44 
Die Zeilen 21 bis 44 (Seite 9) werden wie folgt ersetzt: 
 
„Wir werden eine landesweit abgestimmte Strategie gegen 
Kriminalität, Bedrohung durch Gewalt und durch negative 
Entwicklungen in bestimmten Brennpunktgebieten der 
Stadt entwickeln. Um der organisierten Kriminalität konse‐
quent die Stirn zu bieten, muss der Austausch von Wissen 
und Daten entwickelt werden. Dies betrifft insbesondere 
die Nachverfolgung und Austrocknung von Geld‐ und Fi‐
nanzströmen in den Geschäftsfeldern der organisierten 
Kriminalität.  
 
Wir fordern ein zentrales deutschlandweites Immobilienre‐
gister, um Geldwäsche bekämpfen zu können. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA80 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Ersetzung Seite 9, Zeile 37 
Streiche Seite 9 Zeile 37 “der organisierten Kriminalität 
konsequent die Stirn zu bieten” Setze “die organisierte 
Kriminalität konsequent zu bekämpfen,” 
 

Übernahme (K) 

ÄA81 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Einfügung Seite 9, Zeile 50 
 
Seite 9, Zeile 50 hinter „[…] Strafverfahren ermögli‐
chen.“ heißen: 
 
„Wo möglich und zweckmäßig, werden wir Schwerpunkt‐
staatsanwaltschaften und spezialisierte Organisationsein‐
heiten der Polizei aufstellen, um organisierter, politischer, 

Übernahme (K) 
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religiöser und terroristischer Gewalt und Kriminalität  wirk‐
sam entgegenzutreten.“ 
 

 
ÄA82 zum 02/II/2018 | Abt. 09/13 Adlershof + KDV 
TrepKöp 
Ersetzung Seite 10, Zeile 6 
 
S.10, Z.6 Ersetze das Wort „Katastrophen“ durch „Strafta‐
ten“ 
 

Einfügung statt Ersetzung (K) 

 
ÄA83 zum 02/II/2018 | KDV Tempelhof‐Schöneberg 
Einfügung Seite 10, Zeile 48 
 
auf Seite 10 soll zwischen die Zeilen 48 und 49 folgender 
Satz eingefügt werden: 
 
Die SPD wendet sich konsequent gegen alle Versuche für 
die Herausforderungen und Belastungen aus sozialem 
Wandel, Globalisierung und Veränderung der Arbeitswelt 
einseitig bestimmte soziale Gruppierungen verantwortlich 
zu machen. 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA84 zum 02/II/2018 | KDV Reinickendorf 
Streichung Seite 10, Zeile 18‐21 
 
Seite 10 Zeile 18‐21 Empfehlung Satz “Gemeinsam mit dem 
Bund…” konkreter formulieren oder streichen. 

Ablehnung (K) 

 
ÄA85 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 10, Zeile 32‐39 
 
Die Zeilen 32 bis 39 (Seite 10) werden gestrichen. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA86 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Streichung Seite 10, Zeile 6‐28 
 
Die Zeilen 6 bis 28 (Seite 10) werden gestrichen. 
 

Ablehnung (Kein Konsens) 

 
ÄA87 zum 02/II/2018 | KDV Spandau 
Einfügung Seite 10, Zeile 8 
Seite 10, Zeile 8 hinter „[…] Infrastruktur“ eingesetzt wer‐
den:: sowie Material‐ und Personalausstattung,“ 
 

Übernahme (K) 

ÄA88 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Ergänzung Seite 3, Zeile 27 
 
Auf S. 3 wird in Zeile 27 nach „zu erreichen.“ ergänzt: 
Zusammen mit den Sozialpartnern wollen wir uns dafür 
einsetzen, alle Arten von prekärer Beschäftigung einzu‐

Übernahme (K) 
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dämmen, Ausbildungskapazitäten quantitativ und qualitativ 
auszubauen, den Geltungsbereich von Tarifverträgen zu 
erweitern, Benachteiligungen von Fauen im Erwerbsleben 
abzubauen, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung bei 
der Arbeit auszubauen. 
 

 
ÄA89 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Ergänzung Seite 3, Zeile 39 
 
Auf S. 3 wird in Zeile 29 nach „Arbeitsmarktpolitik 
sein.“ ergänzt: 
„Viele Unternehmen können ihre Wettbewerbsfähigkeit 
durch digitalisierte Prozesse verbessern. Sie benötigen 
dabei Unterstützung durch Land und Wirtschaftsverbände. 
Für die Beschäftigten stehen den“ 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA90 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Ersetzung Seite 3, Zeile 29 bis 33 
 
Auf S. 3 wird in den Zeilen 29 bis 33 die Passage „Den Chan‐
cen...gegenüber. Soziale Sicherheit muss“ ersetzt durch: 
„Für die Beschäftigten stehen den Chancen (z.B. auf hoch‐
wertige Tätigkeiten, Souveränität im Hinblick auf die Aus‐
wahl von Arbeitszeit und ‐ort) Gefahren von Arbeitsplatz‐
verlusten und Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen 
gegenüber. Hier muss berufliche Weiterbildung ansetzen 
und individuelle Perspektiven entwickeln und absichern 
helfen. Außerdem muss soziale Sicherheit“ 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA91 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Ersetzung Seite 3, Zeile 36 
 
Auf S. 3 wird in Zeile 36 „arbeits‐ und sozialrechtlichen 
Mindestschutz“ ersetzt durch: 
Ausdehnung statt Reduzierung arbeits‐ und sozialrechtli‐
chen Mindestschutzes 
 

Übernahme (K) 

 
ÄA92 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Ersetzung Seite 3, Zeile 43 
Auf S. 3 wird in Zeile 43 „hier voran“ ersetzt durch 
dieses Thema vorbildlich an 
 

Übernahme (K) 

ÄA93 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Ersetzung Seite 3, Zeile 50 bis 53 
 
Auf S. 3 wird in den Zeilen 50 bis 53 die Passage „schon 
länger arbeitslos…. verloren gehen“ ersetzt durch 
auf absehbare Zeit nicht in reguläre Arbeit integrierbar sind 

Erledigt durch Neufassung Ak (K) 
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ÄA94 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Ersetzung Seite 4, Zeile 1 bis 6 
 
Auf S. 4 wird in den Zeilen 1 bis 6 gestrichen: „soll eine 
grundlegende Alternative ...führen kann“ und ersetzt durch 
ist ein weiterer Weg heraus aus dem System der Grundsi‐
cherung für Arbeitsuchende. 
 

Erledigt durch Neufassung Ak (K) 

 
ÄA95 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Ergänzung Seite 8, Zeile 8 
 
Auf S. 8 wird in Zeile 8 nach „eine“ ergänzt: 
Beschäftigungs‐ und Teilhabe‐ 
 

Ablehnung, da Textstelle unklar (K) 

 
ÄA96 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Streichung Seite 4, Zeile 9 bis 13 
 
Auf S. 4 wird von Zeile 9 bis 13 der letzte Satz des Absatzes 
ersatzlos gestrichen. 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA97 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Ersetzung Seite 4, Zeile 16 
 
Auf S. 4 wird in Zeile 16 ersetzt:  
„soziale Sicherheit“ durch Teilhabe 
 

Erledigt durch Neufassung Ak (K) 

 
ÄA98 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Streichung Seite 4, Zeile 19 bis 20 
 
Auf S. 4 wird in Zeile 19 und 20 gestrichen: 
„Gute Arbeit, insbesondere in Form von Existenzsicherung 
und sozialer Anerkennung wird“ und ersetzt durch 
„Existenzsicherung und soziale Anerkennung werden“ 
 

Ablehnung (K) 

 
ÄA99 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Ersetzung Seite 4, Zeile 22 bis 25 
Auf S. 4 wird von Zeile 22 bis 25 der letzte Satz des Absatzes 
„So können….bezahlen konnten.“ ersetzt durch: 
Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird gestärkt durch ein 
größeres Angebot sozialer personenbezogener Dienstleis‐
tungen. 
 

Ablehnung (K) 
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ÄA100 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Ersetzung Seite 4, Zeile 27 
Auf S. 4 wird in Zeile 27 „Ziel sind“ ersetzt durch  
Solidarisches Grundeinkommen meint 
 

Erledigt durch Neufassung Ak (K) 

 
ÄA101 zum 02/II/2018 | FA VII Wirtschaft, Arbeit, Techno‐
logie 
Ergänzung Seite 4, Zeile 38 
Auf S. 4 wird in Zeile 38 vor „Arbeitsmarkt“ ergänzt“  
„regulären“ 

Erledigt durch Neufassung Ak (K) 

 
ÄA102 zum 02/II/2018 | FA XIII ‐ Strategien gegen rechts 
Ersetzung Seite 11, ersten und zweiten Absatz durch 
 
4.3. Eine demokratische Kultur schafft Sicherheit 
„Unser Grundsatz, „mehr Demokratie wagen“ und Demo‐
kratie auch zu leben, bleibt unser Leitbild. Daran vermag 
vermögen kein Hass und kein Fanatismus etwas zu ändern. 
Menschenfeindlichkeit, Hass und Gewalt gehören auch in 
Berlin leider noch zum Alltag. In Neukölln werden zum 
Beispiel Menschen, die sich für unsere Demokratie und eine 
offene Gesellschaft engagieren, von Rechtsterrorist*innen 
bedroht und ihre Autos angezündet. Wir stehen an der 
Seite der Betroffenen und Engagierten, die Aufklärung 
dieser Straftaten werden wir vorantreiben und den Schutz 
der Opfer weiter verbessern.  
 
Auch bei völliger Aufgabe der Freiheit gäbe es keine absolu‐
te Sicherheit und wir lassen uns unsere Freiheit nicht neh‐
men. Wir werden sie mit rechtsstaatlichen Mitteln verteidi‐
gen. Und wir werden zeigen, dass unser Rechtsstaat unsere 
Freiheit verteidigen kann. 
 
Unsere Demokratie braucht eine Kultur des gleichen Res‐
pekts für alle Menschen. Gruppenbezogene Menschen‐
feindlichkeit werden wir niemals dulden, denn sie setzt auf 
Verunsicherung der Betroffenen und auf Ausgrenzung 
durch Diskriminierung und Herabwürdigung. Deshalb ver‐
bessern wir den Schutz vor Diskriminierung durch ein eige‐
nes Landesantidiskriminierungsgesetz.  
 
Außerdem stärken wir die Zivilgesellschaft. Wir bauen das 
Landesprogramm „Demokratie, Vielfalt, Respekt – gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus“ weiter 
aus. Wir stellen uns vor die Engagierten für unsere Demo‐
kratie und die unteilbaren Menschenrechte ‐ gegen rechts‐
populistische Einschüchterungsversuche und pauschale 
Diffamierungen von Demokrat*innen.  

Übernahme in Fassung der Ak (K) 
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Antrag 02.1/II/2018
Fassung der Antragskommission
Der Landesparteitag möge beschließen:

Sicher leben in Berlin – wir wollen urbane Sicherheit
(Fassung Antragskommission)
In unserer Stadt müssen die Menschen sicher leben kön-
nen. Wir müssen sie vor Kriminalität genauso schützen
wie vor der Angst, in einer Gesellschaft nicht mehr mit-
halten zu können, die als sozial ungerecht empfunden
wird.
 
1. Dynamische Stadtgesellschaft: Wachstum, Vielfalt
und soziale Polarisierung
Berlin wächst dynamisch und steuert schon in den kom-
menden Jahren auf vier Millionen Einwohner*innen zu.
Weltoffenheit und Vielfalt zeichnen Berlin aus und ma-
chen die Stadt attraktiv. Menschen aus 150 Nationen le-
ben hier bereits zusammen. Ihre soziale und persönliche
Sicherheit zu gewährleisten, gehört zu den wichtigsten
Herausforderungen einer verantwortungsvollen Stadt-
politik und ist damit eine zentrale Aufgabe der Berliner
Sozialdemokratie.
 
Die Menschen in unserer Stadt befinden sich in ver-
schiedenen Lebenssituationen und setzen sich unter-
schiedlichste Ziele. Sie müssen auf ein sicheres Umfeld
vertrauen können. Viele Menschen, die zu uns kommen,
suchen einen Platz, sich niederzulassen, sich eine Exis-
tenz aufzubauen und selbstbestimmt zu leben.
 
Berlin steht gegenwärtig wie keine zweite Stadt für die-
se Entwicklung. Voraussetzung für ein Gelingen ist da-
bei, dass die Menschen ihr Leben verlässlich planen kön-
nen, weil sie in dieser Stadt soziale und persönliche Si-
cherheit finden – egal, ob sie für ihren Aufenthalt nur
an einige Wochen oder aber an Jahrzehnten denken.
 
Mit dem Wachstum der Stadt gehen die Herausforde-
rungen Hand in Hand. Quartiere entwickeln sich un-
terschiedlich. Was gestern eine einfache Wohngegend
war, wird in atemberaubender Geschwindigkeit hip und
begehrt – und teuer. Dadurch treten aber auch Un-
gleichheiten viel stärker zu Tage als bisher. Die Räu-
me zum Ausweichen werden kleiner. Der Druck auf
diese Quartiere steigt und mit dem Druck die Vertei-
lungskämpfe und die soziale Desintegration, die irgend-
wann auch zu offenen sozialen Spannungen, zu Gewalt
und Kriminalität und damit im Ergebnis zu einer so-
zialräumlichen Polarisierung führen. Wohnungsknapp-
heit und steigende Mieten führen dazu, dass Men-
schen mit niedrigem Einkommen in Stadtteile mit so-
zialen Spannungen und teils schlechter Bausubstanz
verdrängt werden.
 
Dieser Prozess muss durch Erhalt von gutem und güns-
tigem Wohnraum, Ausbau von Rechten der Mieterinnen
und Mieter und durch die Schaffung neuer und bezahl-

Annahme (Kein Konsens)
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barer Wohnungen durch sozialen (mindestens 30%),
barrierefreien (10%), städtischen und genossenschaftli-
chen Wohnungsbau aufgehalten werden.
Unter einem solchen Prozess leiden vor allem diejeni-
gen, die selbst am wenigsten für ihre Sicherheit auf-
bieten können. Sicherheit darf aber nicht vom Einkom-
men und Vermögen abhängen, sondern muss für alle
gleichermaßen gewährleistet sein. Wo dennoch Gewalt
und Kriminalität die Sicherheit in Frage stellen, muss
der Rechtsstaat Stärke zeigen.
 
2. Urbane Sicherheit verbindet soziale und persönliche
Sicherheit
Urbane Sicherheitspolitik verbindet Strategien für so-
ziale und persönliche Sicherheit, denn alle zusammen
sind die Voraussetzungen für die Steigerung der Le-
bensqualität einer inklusiven Gesellschaft. Soziale Si-
cherheit bedeutet die Absicherung von Lebensrisiken
und den Ausgleich sozialer Ungleichheiten. Auf städti-
scher Ebene wird dies insbesondere durch eine aktive
Arbeitsmarktpolitik, soziale Steuerung des Wohnungs-
marktes, ein starkes öffentliches Bildungswesen, Zu-
gang zu Daseinsversorgung, verlässlicher Infrastruktur,
Gesundheit, Kultur etc. umgesetzt.
 
Persönliche Sicherheit stellt die Abwesenheit von
hauptsächlich durch Gewalt und Kriminalität beding-
ten Verlust von Besitz, körperlichen Schäden, Stress und
Angstzuständen in den Mittelpunkt stadtpolitischen
Handels. Zentral sind hier Maßnahmen der Prävention,
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung.
 
Die Bürgerinnen und Bürger erwarten verlässliche
staatliche Institutionen, die – hier besonders die Polizei
– ihren umfangreichen Aufgaben nachkommen und so
für persönliche Sicherheit sorgen: Sicht- und Ansprech-
barkeit und sowie Fairness im Auftreten sind wichtige
Bestandteile, die das hohe Vertrauen der Bevölkerung
in die Berliner Polizei weiter ausbauen werden. Diese
muss über die notwendigen Mittel verfügen, um ihre
Aufgaben wirksam wahrnehmen zu können.
 
Unsere Politik der Urbanen Sicherheit will ein gesell-
schaftliches Klima schaffen, das die Verantwortung al-
ler für den sozialen Frieden bewusst macht und fördert
sowie an den Wurzeln von Kriminalität und Gewalt an-
setzt. Dies bedeutet für uns Integrierte Sicherheitspoli-
tik.
 
Akteure der Inneren Sicherheit müssen sich der sozi-
alpolitischen Bezüge ihrer Politik bewusst sein: Im Ge-
gensatz zu konservativen und populistischen Positio-
nen wollen wir nicht Arme verdrängen, sondern Ar-
mut und soziale Polarisierung bekämpfen, werden wir
nicht Geflüchtete diskriminieren, sondern die Integrati-
onspolitik vorantreiben und wir werden nicht Jugend-
liche kriminalisieren, sondern durch aktive Bildungs-,
Jugend- und Arbeitsmarktpolitik ihre Teilhabe sichern.
Hilfe statt Ausgrenzung ist das zentrale Ziel.
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Wir wollen soziale Polarisierung aufheben und Vielfalt
gestalten. Unsere Idee ist, bei der Betrachtung von Ge-
walt und Kriminalität in der Stadt, bei der Bekämpfung
dieser Phänomene und der Prävention soziale und per-
sönliche Sicherheit in integrierte Strategien zusammen-
zuführen.
 
Ob Menschen in unserer Stadt sicher leben können,
hängt auch davon ab, dass sie sich sicher fühlen. Tat-
sächliche Bedrohung durch Kriminalität und das per-
sönliche Sicherheitsgefühl mögen dabei nicht immer
deckungsgleich sein, aber auch Ängste sind real. Sie ein-
fach zu negieren ist falsch, genauso wie populistisch
Maßnahmen einzufordern, die an der Lösung bestehen-
der Probleme vorbeigehen. Wir als SPD wissen, dass ein
liberales und tolerantes Miteinander in der Stadt davon
abhängt, dass der öffentliche Raum überall und zu jeder
Zeit als sicher wahrgenommen wird und man sich dort
angstfrei bewegen kann.
 
Aus dem Ziel, Straftaten durch soziale Maßnahmen
zu verhindern, folgt, dass alle staatlichen Organisatio-
nen, die den Sozialstaat ausmachen, zusammenarbei-
ten müssen. Dies braucht ressortübergreifende Zusam-
menarbeit im Senat und in den Bezirken ebenso, wie die
Beteiligung und den Austausch mit sozialen Akteuren
und den Bürgerinnen und Bürgern in ihren Quartieren.
Um dies zu gewährleisten, haben wir in Berlin eine Lan-
deskommission „Berlin gegen Gewalt“ eingerichtet und
wollen in allen Bezirken Arbeitsgremien der Prävention
von Gewalt und Kriminalität etablieren.
 
3. Gute Arbeit, sichere Beschäftigung und solidarisches
Grundeinkommen
Berlin hat sich in den vergangenen zehn Jahren beim
Abbau der Arbeitslosigkeit in die richtige Richtung ent-
wickelt. Wir leben aber in einer Beschäftigungswelt, in
der sich in einem Teil des Arbeitsmarktes die Arbeits-
verhältnisse immer häufiger verändern und oft nur un-
sichere Zukunftsaussichten bieten. Sei es, dass nicht
mehr wirklich klar ist, wer Arbeit- oder auch nur Auf-
traggeber*in ist – und damit am Ende für geleistete
Arbeit aufkommt. Sei es, dass die Risiken der Tätigkeit
einseitig auf den Ausführenden lasten und die eigent-
lichen Nutznießer nur am Profit partizipieren. Die Ar-
beitswelt in einer Millionenstadt ist eine andere als in
einem Flächenland. Die Anonymität der Metropole be-
günstigt hier leider allzu oft die Betrüger*innen. Flä-
chendeckende sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gungsverhältnisse werden daher nur mit einem konse-
quenten Einsatz gegen Schwarzarbeit, gegen ein Unter-
laufen des Mindestlohngesetzes und des Arbeitsschut-
zes sowie gegen Insolvenzbetrug durch eine eng zu-
sammenarbeitende Verwaltung und hochspezialisierte
Kräfte von Polizei, Zoll und Steuerfahndung zu erreichen
sein.
 
Eine Grundbedingung sozialer Sicherheit ist es, gute
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Arbeit und sichere Beschäftigung für alle Berlinerin-
nen und Berliner zu erreichen. Zusammen mit den So-
zialpartnern wollen wir uns dafür einsetzen, alle Ar-
ten von prekärer Beschäftigung einzudämmen, Aus-
bildungskapazitäten quantitativ und qualitativ auszu-
bauen, den Geltungsbereich von Tarifverträgen zu er-
weitern, Benachteiligungen von Frauen im Erwerbsle-
ben abzubauen, Arbeitsschutz und Gesundheitsförde-
rung bei der Arbeit auszubauen. Die Digitalisierung
der Arbeit wird dabei die zentrale Herausforderung
städtischer Arbeitsmarktpolitik sein. Viele Unterneh-
men können ihre Wettbewerbsfähigkeit durch digita-
le Prozesse verbessern. Sie benötigen dabei Unterstüt-
zung durch Land und Wirtschaftsverbände. Für die Be-
schäftigten stehen den Chancen (z.B. auf hochwertige
Tätigkeiten, Souveränität im Hinblick auf die Auswahl
von Arbeitszeit und -ort) Gefahren von Arbeitsplatz-
verlusten und Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen
gegenüber. Hier muss berufliche Weiterbildung anset-
zen und individuelle Perspektiven entwickeln und absi-
chern helfen. Außerdem muss soziale Sicherheit durch
Regelungen in Form von Mindesthonoraren für Solo-
Selbständige (z.B. in der Dienstleistungs-, Kultur- und
Kreativwirtschaft sowie die Gründer*innenszene) und
einer Ausdehnung statt Reduzierung des arbeits- und
sozialrechtlichen Mindestschutzes bei der Gestaltung
von Arbeitsverhältnissen gewährleistet werden.
 
Unfreiwillige Teilzeit und befristete Arbeitsverträge
schaffen das Gefühl von Unsicherheit und wirken
sich negativ auf Lebensplanungen aus. Der öffentliche
Dienst geht dieses Thema vorbildlich an: Berlin schafft
alle sachgrundlosen Befristungen in der Verwaltung, an
den Hochschulen sowie bei den Landesunternehmen
einschließlich ihrer Beteiligungen ab. Die Praxis der Be-
fristungen nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz
soll kritisch auf den Prüfstand gestellt werden. Wir set-
zen konsequent den Mindestlohn durch – v. a. bei den
öffentlichen Vergaben.
 
Wir setzen uns dafür ein, dass alle Berliner Unterneh-
men faire und gute Arbeit anbieten, diskriminierungs-
frei und im Rahmen des deutschen Arbeitsrechts und
Arbeitsschutzes. Sachgrundlos befristete Arbeitsverträ-
ge dürfen in keinem Unternehmen die Regel sein. Un-
ternehmen, die diese Forderung nicht erfüllen, sollen
keine Aufträge der öffentlichen Hand und keinen Zu-
gang zu wirtschaftlichen Förderungen erhalten.
 
Für die sich durch Digitalisierung und Globalisierung
verändernde Arbeitswelt muss die Sozialdemokratie
konzeptionelle Antworten liefern. Die Zukunft muss di-
gital und sozial sein. Dabei steht für uns die Arbeitswelt
im Vordergrund unserer Überlegungen. Denn Arbeit ist
nicht nur Existenzsicherung, sondern auch der Schlüssel
zu gesellschaftlicher Teilhabe und Anerkennung.
 
Mit unserer Initiative für ein Solidarisches Grundein-
kommen (SGE) wollen wir deshalb arbeitslosen Men-
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schen eine Alternative zum Abrutschen in Hartz IV (ALG
II) bieten. Nach Ablauf des Arbeitslosengeldes (ALG I)
unterbreiten wir ein Angebot für kommunale Arbeit
in der sozialen Daseinsvorsorge, das freiwillig, fair be-
zahlt, unbefristet und sozialversicherungspflichtig ist.
Wir wollen auf diesem Weg kommunale Arbeitgeber
und Langzeitarbeitslose zusammenbringen und durch
begleitende Qualifizierung den Übergang in den ersten
Arbeitsmarkt besser ermöglichen. Qualifikation und In-
tegration in den ersten Arbeitsmarkt bleiben für uns
vorrangig.
Das Solidarische Grundeinkommen ist dabei ein Weg
heraus aus dem Hartz-IV-System, das in 15 Jahren kei-
ne gesellschaftliche Akzeptanz erfahren hat. In diesem
System wird viel zu oft Langzeitarbeitslosigkeit verste-
tigt oder es führt, wenn überhaupt unter dem Druck des
Sanktionssystems vornehmlich zu kurzfristigen Maß-
nahmen oder prekären Arbeitsverhältnissen.
Wir fordern den Bund auf, im Rahmen des Teilhabe-
chancengesetzes und der weiteren Förderinstrumente
den Weg frei zu machen zur Finanzierung von SGE-
Modellprojekten in mehreren deutschen Kommunen
und unterstützen die Ankündigung des Senats, in Ber-
lin im Laufe des Jahres 2019 ein SGE-Pilotprojekt mit
1.000 Arbeitsplätzen aufzulegen, dessen Rahmenbedin-
gungen mit den Sozialpartnern und wichtigsten Ver-
bänden und Organisationen verhandelt werden.
Aber wir brauchen insgesamt eine neue soziale Agenda.
Das Solidarische Grundeinkommen ist dabei ein wich-
tiger Baustein und bildet in Kombination mit weiteren
Maßnahmen wie zum Beispiel der Bürgerversicherung,
einen armutsfesten Mindestlohn auf Bundesebene in
Höhe von mindestens 12,63 Euro und der Grundrente
in Zeiten einer sich drastisch verändernden Arbeitswelt
unsere Antwort für eine umfassende Gesundheitsver-
sorgung und Sozialversicherung, gute Arbeit und einer
Rente, von der man leben kann.
 
4. Urbane Polizei- und Sicherheitsarbeit
Ohne klare Regeln gibt es keine funktionierende Gesell-
schaft. Daher setzen wir uns für die konsequente Ein-
haltung gesellschaftlicher Regeln in der gesamten Stadt
ein. Dies ist nicht nur eine Aufgabe der Polizei und der
Justiz, sondern auch der Stadtgesellschaft insgesamt.
Sicherheit entsteht auch durch soziales Vertrauen und
gemeinsamen Austausch.
 
Wir werden die Alltagssicherheit in Berlin durch eine
starke Berliner Polizei und bezirkliche Ordnungsämter
weiter verbessern. Daher wollen wir, dass auch U- und
S-Bahnhöfe mit Personal besetzt sind und wir setzen
uns dafür ein, die Fuß- und Fahrradstreifen der Polizei
verstärkt in der gesamten Stadt einzusetzen, um eine
hohe Präsenz und Akzeptanz im öffentlichen Raum zu
schaffen. Wir dulden keine rechtsfreien Räume in der
Stadt. Wir sind es angegangen, im Einklang mit den be-
troffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Bedin-
gungen für leistungsfähige, motivierte und gut ausge-
rüstete Polizeikräfte und Rettungsdienste bis zum En-
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de der Legislaturperiode zu schaffen. Die Einstellungs-
zahlen im Vollzugsdienst der Polizei und Feuerwehr ha-
ben wir deutlich erhöht; in dieser Wahlperiode werden
wir insgesamt 1.300 zusätzliche Stellen für Polizistinnen
und Polizisten schaffen und in den nächsten Jahren wei-
ter dem Bedarf anpassen. Wir bringen die technische In-
frastruktur und die persönliche Ausrüstung bei der Poli-
zei, Feuerwehr und den Rettungsdiensten auf den neu-
esten Stand und sorgen für eine gute Ausbildung sowie
stetige Weiterqualifizierung des Personals. Wir haben
diesbezüglich in der aktuellen Legislaturperiode bereits
zahlreiche Maßnahmen für ein sicheres Berlin auf den
Weg gebracht. Diese müssen konsequent weiter ausge-
baut werden.
 
Um die organisierte Kriminalität konsequent zu be-
kämpfen, müssen Standards und bessere Möglichkeiten
des Austausches von Wissen und Daten entwickelt wer-
den. Dies betrifft insbesondere die Nachverfolgung und
Austrocknung von Geld- und Finanzströmen in den Ge-
schäftsfeldern der organisierten Kriminalität. Wir for-
dern ein zentrales deutschlandweites Immobilienregis-
ter, um Geldwäsche bekämpfen zu können.
 
Kriminelle Clans, Rockergruppen und reisende Banden
haben – nicht nur in Berlin – zu lange zu wenig Wi-
derstand seitens des Rechtsstaats und der Stadtgesell-
schaft erfahren. Mit Drogenhandel, Korruption, Schutz-
gelderpressung, Geldwäsche, Glücksspiel, Menschen-
handel, Steuerhinterziehung, Raub- und Eigentumsde-
likten haben sie vielen Menschen und der Allgemein-
heit insgesamt geschadet und illegales Vermögen an
sich gebracht, das sie in den regulären Wirtschaftskreis-
lauf einschleusen wollen. Das dürfen wir nicht dulden.
Daher werden wir die Polizei, die Staatsanwaltschaft
und die Strafgerichte personell und materiell aufsto-
cken, um den Verfolgungsdruck auf die Täterinnen und
Täter deutlich zu erhöhen. Zudem werden wir weite-
re Maßnahmen prüfen, um entsprechende kriminelle
Strukturen aufzubrechen. Die Wirtschafts-, Steuer- und
Cyberkriminalität bedeuten ebenso große Gefahren für
den gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil sie meist
hohe wirtschaftliche Schäden verursachen. Daher wer-
den wir auch gegen Wirtschafts- und Finanzkriminali-
tät entschiedener vorgehen. Das schließt eine Verschär-
fung der Manager- und Unternehmenshaftung ein.
 
Die hoheitlichen Aufgaben müssen wieder verstärkt
vom Staat selbst hoheitlich in eigener Verantwortung
in die Hand genommen werden, die Privatisierung von
Sicherheit – auch im Bereich der Sicherung der Liegen-
schaften – ist auf lediglich ergänzende Leistungen zu-
rück zu führen und zu beschränken.
 
Um der gemeinsamen Verantwortung gerecht zu wer-
den und das Vertrauen zu stärken, werden wir uns für
einen unabhängigen Bürger- und Polizeibeauftragten
beim Berliner Abgeordnetenhaus einsetzen. Der poli-
zeiunabhängige Polizeibeauftragte soll auch unabhän-
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gige Demonstrationsbeobachter*innen einsetzen kön-
nen, die an Demonstrationen teilnehmen und Rechts-
verstöße von Demonstrant*innen, Polizeikräften oder
nicht demonstrierenden Personen dokumentieren und
darüber sowohl Behörden als auch die Öffentlichkeit in-
formieren.“ Denn gemeinsam Verantwortung zu über-
nehmen bedeutet für uns auch, gemeinsam an Fehlern
zu arbeiten und einen Umgang miteinander auf Augen-
höhe zu schaffen. Dazu erhalten Betroffene die Mög-
lichkeit, Beschwerden zu erheben und das Verhalten der
Polizei angemessen und unabhängig überprüfen zu las-
sen.
 
Auch die klassischen Regelverstöße im Straßenverkehr,
Autorennen und Gewaltdelikte müssen konsequent ge-
ahndet werden. Unterhalb der Ebene der Sicherheitsbe-
hörden des Landes werden wir die Ordnungskräfte in
den Bezirken stärken. Dazu gehört, dass bestimmte Be-
schränkungen auf den Prüfstand gestellt werden. Die
Bemühungen um eine eigene Ausbildung der Außen-
dienstkräfte der Ordnungsämter werden wir wieder
aufnehmen und die Dienstzeiten an die Realitäten der
Großstadt anpassen. Der Außendienst der Ordnungs-
ämter darf nicht nur im Ausnahmefall, sondern muss
auch im Regelfall in den Nachtstunden tätig sein. Um
dies zu leisten muss die personelle Ausstattung im
Außendienst der Ortungsämter deutlich erhöht wer-
den.
 
Die Polizei ist ein wichtiger Akteur in unserer Präventi-
onsstrategie. Mit den Präventionsbeauftragten der Po-
lizeiabschnitte, die Arbeitsgebiete interkulturelle Auf-
gaben (AGIA) der Direktionen und mit der Zentralstel-
le beim Landeskriminalamt leistet die Polizei wichtige
Beiträge zur Prävention durch ihre Arbeit für Schulen,
Flüchtlingsunterkünfte, Moscheevereine und andere zi-
vilgesellschaftliche Akteure. Dabei hat die Zentralstelle
des Landeskriminalamtes (LKA) die Koordinierungs- und
Steuerungsfunktionen. Die Tätigkeit der Polizei in die-
sem Feld ist vor dem Hintergrund der neuen Herausfor-
derungen und wechselnden Bedürfnisse der Bürgerin-
nen und Bürger stetig anzupassen.
 
Wir werden drei strategische Elemente der Hauptstadt-
polizei verstärken:

• Wir wollen, dass die Polizeiarbeit die Verfolgung
von Straftaten und Gefahrenabwehr mit einer auf
„Bündnisarbeit“ ausgerichteten Prävention verbin-
det. Perspektivisch wird mit der Förderung von
räumlichen Präventionskonzepten – Gemeinwesen
orientierte Polizeiarbeit – eine wichtige Säule einer
Gesamtkonzeption zur Gewaltprävention weiter-
entwickelt. Dabei entstehen belastbare Arbeitsbe-
ziehungen zwischen Polizei und anderen Akteuren
im Quartier (Schulen, Soziale Arbeit etc.), die bei-
spielsweise gewaltfreie Konfliktbearbeitung zwi-
schen unterschiedlichen Szenen und Milieus er-
möglichen.

• Wir wollen eine Polizei, die in den Kiezen inte-
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griert ist, den Bürgerinnen und Bürgern auf Au-
genhöhe begegnet und als Ansprechpartnerin vor
Ort zur Verfügung steht. Jeder Mensch, jede Bevöl-
kerungsgruppe und jeder Kiez haben verschiede-
ne Sicherheitsbedürfnisse. Es ist die Aufgabe der
Polizei in einer sozialen Stadt diese Bedürfnisse
frühzeitig zu erkennen, zuzuhören und gemeinsam
mit den Menschen und „Bündnispartnern“ vor Ort
geeignete Maßnahmen umzusetzen. Das gilt im
Brennpunkt genauso wie in der Einfamilienhaus-
Siedlung. Den Kontaktbereichsbeamtinnen und -
beamten kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Im
Sinne eines wissenschaftlich fundierten Commu-
nity Policing Konzepts sollen zusätzlich zu Poli-
zistinnen und Polizisten, die Straftaten verfolgen
und aufklären, in allen Kontaktbereichen Polizistin-
nen und Polizisten eingesetzt werden, die sich aus-
schließlich der Prävention, der „Bündnisarbeit“ und
dem Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern wid-
men. Eine solche Präsenz schafft Sichtbarkeit, sozia-
le Integration und nachhaltiges Vertrauen.

• Wir wollen eine Polizei, die über die interkultu-
relle Kompetenz verfügt, die den Herausforderun-
gen moderner Stadtgesellschaften Rechnung. Eine
heterogene Stadtbevölkerung braucht gegenseiti-
ge und wechselseitige Akzeptanz, auf deren Grund-
lage die gemeinsamen Normen umgesetzt werden.
Eine moderne Polizei ist gleichzeitig auch Teil der
Gesellschaft, welche sie beschützt. Sie besteht des-
halb aus Kolleginnen und Kollegen, die die Stadt in
ihrer gesamten Breite widerspiegeln.

 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Kriminalitätsbe-
kämpfung ist auch die konsequente und zeitnahe Ver-
folgung und Verurteilung der Straftäterinnen und Straf-
täter und ein wirkungsvolles und auf Resozialisierung
orientiertes Haftvollzugswesen. Neue Konzepte wie der
„Staatsanwalt für den Ort“ werden auf die gesamte
Stadt ausgedehnt.
 
5. Prävention imQuartier stärken – Sozialraumzentrier-
tes Handeln
Wir wissen, dass sich die sozialräumlichen Megatrends
Diversität und soziale Polarisierung in den Quartie-
ren je nach räumlicher, sozialer und baulicher Lage
durch unterschiedliche und spezifische Gewalt- und
Kriminalitätsformen abbilden. So haben die Quartie-
re in den randstädtischen Großsiedlungen andere Her-
ausforderungen als die innerstädtischen Ausgehviertel
oder Quartiere, in denen eine zunehmende Gentrifizie-
rung zu beobachten ist. Diese wiederum unterscheiden
sich in der Sozial- und Sicherheitslage von Quartieren
mit hoher Zuwanderung von jenen mit beispielsweise
Einfamilienhaussiedlungen.
 
Die zunehmende Privatisierung von Sicherheit erhöht
die Gefahr, dass Zugänge zu Sicherheitsleistungen in
der Stadt ungleich verteilt werden. Deshalb ist eine Un-
terstützung vor allem in jenen Quartieren notwendig,
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die mit geringeren Ressourcen ausgestattet und durch
soziale Konflikte besonders betroffen sind. Quartiere
mit einer hohen Vernetzung von zivilgesellschaftlichen
Strukturen, Vereinen, Initiativen etc. entwickeln stärke-
re Ressourcen um produktiv mit Konflikten und neuen
Herausforderungen umzugehen – beispielsweise dem
Zuzug von Geflüchteten. Deshalb ist die Entwicklung le-
benswerter Nachbarschaften und Quartiere ein zentra-
ler Bestandteil der Prävention von Gewalt und Krimina-
lität. Die SPD fördert vor allem die Quartiere, in denen
sich soziale Konflikte häufen. Dabei lässt sich die SPD
von ihrem Ziel des Wertausgleichs leiten. Das bedeutet
hier, dass belastete Ortsteile stärker gefördert werden
als solche, in denen das soziale Gefüge stabil ist.
 
Quartierbezogene Maßnahmen haben die Nachbar-
schaft und den Stadtteil zum Ausgangspunkt, um loka-
le Kräfte zu mobilisieren und sie in die Problembearbei-
tung durch eine Vielzahl unterschiedlicher Handlungs-
formen einzubinden: Bündelung vorhandener Ressour-
cen, Kontakte in bestimmte Milieus, Projektarbeit, Bil-
dungsveranstaltungen und konkrete Fallarbeit.
 
Mit unserem Sicherheitskonzept wollen wir auch und
insbesondere zur Sicherheit von Frauen beitragen. Frau-
en brauchen Sicherheit in ihrem Wohnumfeld, im öf-
fentlichen Raum – auch ÖPNV – und ganz dringend bei
häuslicher Gewalt. Deshalb ist der Bau oder die Einrich-
tung von weiteren Frauenhäusern sowie der Ausbau der
Fachstellen für sexualisierte Gewalt an Frauen unver-
zichtbar. Zurzeit ist es schwierig, Frauen Schutzräume
zu bieten, weil die vorhandenen Plätze nicht dem Bedarf
entsprechen. Der Schutz von Frauen ist ein leitendes
Prinzip in unserem Sicherheitskonzept. Deshalb wollen
wir dauerhaft zu einer Atmosphäre ohne sexualisierter
Gewalt beitragen.
 
Die Zusammenarbeit von Akteuren des Sozialraums wie
Polizei, Jugendhilfe, Zivilgesellschaft und Quartiersma-
nagement kann integrative Konzepte der Gewaltprä-
vention wesentlich befördern.
 
Fünf Maßnahmen werden wir hierfür umsetzen:

• Das „Berliner Monitoring Jugendgewaltdelin-
quenz“ wird zu einem allgemeinen Monitoring
von Gewalt in den Berliner Quartieren weiterent-
wickelt, um eine quartiersspezifische Erfassung,
Beschreibung und Analyse von Gewalt- und Kri-
minalitätsproblemen und ihrer Prävention zu
gewährleisten.

• Wir machen eine Vielzahl von Präventionskonzep-
ten und das Erfahrungswissen allgemein zugäng-
lich. Dazu wird auch eine Bestandsaufnahme gehö-
ren, die insbesondere die sozial-räumlichen gewalt-
präventiven Strategien, Projekten, Maßnahmen der
verschiedenen Senatsverwaltungen (z.B. Quartiers-
management/Soziale Stadt) aufzeigt, um Synergi-
en von sozial-räumlichen Konzepten der Gewalt-
und Kriminalitätsprävention zu ermöglichen.
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• Präventionsräte oder vergleichbare Arbeitsgremi-
en werden in allen Berliner Bezirken eingerich-
tet um Konzepte zur Umsetzung sozialräumlicher
Gewalt- und Kriminalitätsprävention zu entwickeln
und umzusetzen. Unterstützt werden sie durch die
Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Die Räte
sollen vor Ort auf sozialräumlicher Ebene ansetzen
und alle Beteiligten zusammenbringen, um Dees-
kalationsstrategien zu entwickeln. Ziel muss auch
sein, dem Eindruck entgegenzuwirken, dass dieje-
nigen in die Röhre schauen, die sich an die Regeln
des rücksichtsvollen Miteinanders halten und dass
der Staat den öffentlichen Raum sich selbst über-
ließe. Dazu soll im Besonderen auch gehören, die
regelmäßige Präsenz dadurch zu sichern, dass sich
die öffentlichen Institutionen verbindlich auf ein
gemeinsames Vorgehen verabreden. Dabei geht es
gar nicht zwangsläufig um eine Präsenz von Sicher-
heitsbehörden im engeren Sinne. Auch beispiels-
weise die Mitarbeiter der Grünflächenämter oder
der BSR werden als Vertreter*innen des Staates
wahrgenommen.

• Die Sauberkeit im Stadtbild trägt wesentlich zur
Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen
und Bürger bei. Zur Verbesserung der Sauberkeit
im öffentlichen Raum wollen wir zum einen die
Kontrollen der zuständigen Ordnungsämter in den
Bezirken ausweiten und intensivieren, um illega-
le Müllentsorgung, Schmierereien, Verschmutzun-
gen etc. zu verhindern. Dazu sollen die Ordnungs-
ämter personell besser ausgestattet werden. Zum
anderen wollen wir auch das Bewusstsein und
das bürgerschaftliche Engagement der Anwohne-
rinnen und Anwohnern in den Berliner Kiezen vor
Ort zur Erhaltung und Förderung eines sauberen
und lebenswerten Wohnumfeldes stärken. In Park-
anlagen und auf der Straße wollen wir mehr Ab-
falleimer aufstellen, zerstörte Müllbehälter müs-
sen regelmäßig erneuert werden. Auch die Zahl der
Hundekotbeutelspender soll in den Bezirken deut-
lich erhöht werden. Im gesamten Stadtgebiet sollen
mehr öffentliche Toiletten angeboten werden. Da-
bei ist es uns wichtig, dass die gesamte Infrastruk-
tur an öffentlichen Toiletten in der Stadt den Bür-
ger*innen kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.
Um die illegale Sperrmüllentsorgung im Stadtge-
biet zu bekämpfen, soll zweimal im Jahr eine kos-
tenfreie Sperrmüllabholung durch die BSR für die
Bürgerinnen und Bürger in allen Bezirken angebo-
ten werden, vergleichbar mit der Abholung der Tan-
nenbäume im Januar.

• Die ausreichende Ausleuchtung von Straßen, Plät-
zen und Parkanlagen in der Dunkelheit ist ein wei-
terer Eckpunkt unseres Sicherheitskonzeptes für
Berlin. Die öffentliche Beleuchtung trägt wesent-
lich zum Sicherheitsgefühl der Bevölkerung bei und
beeinflusst die Aufenthaltsqualität im öffentlichen
Raum. Wir wollen durch die Aufstellung neuer La-
ternen im gesamten Stadtgebiet, insbesondere an
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kriminalitätsbelasteten Orten und in Parkanlagen,
die Entstehung von „Angsträumen“ gezielt verhin-
dern bzw. diese zurückdrängen. Zudem muss ein
schneller Austausch von defekten Leuchtmitteln in-
nerhalb von 24 Stunden stadtweit gewährleistet
werden.

 
6. Demokratische Kultur schafft Sicherheit
Unser Grundsatz, „mehr Demokratie wagen“ und De-
mokratie auch zu leben, bleibt unser Leitbild. Daran
vermögen auch kein Hass und kein Fanatismus etwas
zu ändern. Unsere zahlreichen Ansätze und Maßnah-
men zur politischen Teilhabe von verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen bei Stadtentwicklungsprojekten
durch Quartiers- und Mieterräte sind Teil einer leben-
digen demokratischen Kultur. Vorschläge und Entschei-
dungen der Kiezbeiräte müssen in der öffentlichen Ver-
waltung stärker berücksichtigt werden. Wir brauchen
diese Formen der Beteiligung; genauso wie die zivil-
gesellschaftlichen Initiativen für die Weiterentwicklung
des städtischen Gemeinwesens, die Lösung der aktu-
ellen Herausforderungen der Stadt und den Ausgleich
der unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Le-
bensstilgruppen der Stadt.
 
Zentral für eine demokratische Kultur ist der Abbau von
Diskriminierung: Zur Stärke des Rechts gehören Schutz
und Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, der Grundrechte
und der Verhältnismäßigkeit. Absolute Sicherheit gibt
es nicht um den Preis der Freiheit. Wir lassen uns unse-
re Freiheit nicht nehmen und verteidigen sie mit recht-
staatlichen Mitteln. Daher werden wir bei allen geeig-
neten präventiven und repressiven Maßnahmen abwä-
gen, ob sie im Einzelfall erforderlich und in Bezug auf
den angestrebten Zweck angemessen sind. Das gilt be-
sonders für das Persönlichkeitsrecht, das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung sowie für das Recht
auf Privatheit. Wir wenden uns gegen jeden gruppen-
bezogenen Generalverdacht. Racial Profiling lehnen wir
ab.
 
Unsere Demokratie braucht eine Kultur des gleichen
Respekts für alle Menschen. Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit werden wir niemals dulden, denn
sie setzt auf Verunsicherung der Betroffenen und auf
Ausgrenzung durch Diskriminierung und Herabwürdi-
gung. Wir lehnen jegliche Form von Gewalt ab. Der un-
übersehbar zunehmende Rechtsextremismus – wie ihn
auch der NSU Terror gezeigt hat – muss unnachgiebig
entgegengetreten und bekämpft werden. Wir verbes-
sern den Schutz vor Diskriminierung durch ein eigenes
Landesantidiskriminierungsgesetz und die Konkretisie-
rung des Partizipations- und Integrationsgesetzes. Wir
stärken die Zivilgesellschaft, in dem wir das Landespro-
gramm „Demokratie. Vielfalt. Respekt – gegen Rechts-
extremismus, Rassismus und Antisemitismus“ deutlich
ausbauen. Wir stellen uns vor die Engagierten für un-
sere Demokratie und die unteilbaren Menschenrechte
– gegen rechtspopulistische Einschüchterungsversuche
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und pauschale Diffamierungen von Demokrat*innen.
 
Mit dem Berliner Landesprogramms Radikalisierungs-
prävention reagieren wir auf die spezifischen Gefahren
islamistischer bzw. salafistischer Radikalisierung jun-
ger Menschen. Wichtige Ziele sind neben der Aufklä-
rung über propagandistische Vorgehensweisen und Re-
krutierungsmethoden radikaler Gruppierungen, die ge-
schlechterspezifische Aufklärung über die Folgen von
Radikalisierung und der Ausreise in Krisengebiete und
Umkehr von Radikalisierungsprozessen und Deradika-
lisierung in sicherheitsrelevanter Einzelfällen. Soweit
dies rechtlich möglich ist, sollten ausländische Gefähr-
der – nach einem rechtsstaatlichen Verfahren – in ih-
re Heimatländer abgeschoben werden. Erfolgreiche An-
sätze und Projekte wollen wir verstetigen. Auch Im
Justizvollzug müssen verstärkt Deradikalisierungspro-
gramme initiiert und verstärkt werden. Auch in diesem
Feld spielt die soziale und persönliche Sicherheit der von
Radikalisierung betroffenen meist jungen Menschen ei-
ne gewichtige Rolle. Denn wir wissen, dass orientie-
rungslose und abgehängte junge Menschen besonders
zugänglich für radikale Einstellungen sind. Unser Ziel ist
es, die Grundlagen für die Rekrutierung und Radikalisie-
rung abzubauen.
 
7. Kinder, Jugendliche und ihre Familien – Sicher in die
Zukunft
Kinder, Jugendliche und ihre Familien brauchen sichere
Lebensbedingungen, die selbstbestimmte Lebensent-
scheidungen und gelingende Alltagsbewältigung er-
möglichen. Kinder und Jugendliche sind auch Opfer von
Jugendgewalt und von gewaltausübenden Eltern. Sie
haben einen Anspruch auf Schutz und Hilfe. Eigene
Gewalterfahrungen und Armut sind Risikofaktoren für
späteres Gewaltverhalten.
 
Bildung bleibt weiterhin, und ganz besonders in einer
zunehmend digitalisierten Welt, der Schlüssel zur so-
zialen Sicherheit. Die Abhängigkeit des Bildungserfolgs
und von der sozialen Herkunft muss durchbrochen wer-
den. Eine Voraussetzung ist geschaffen: die Gebühren-
freiheit unserer staatlichen Bildungseinrichtungen von
Kita bis zur Hochschule. Wir investieren bereits jetzt in
Schulsanierungen, Ganztag, Inklusion und Digitalisie-
rung der öffentlichen Schulen. Unsere Schulbauoffen-
sive mit einer überdurchschnittlichen Inklusions- und
Ganztagsquote ist bundesweit einzigartig. Digitalisie-
rung, interkulturelle Öffnung, Inklusion und eine gute,
praxisorientierte Berufs- und Studienorientierung sind
fester Bestandteil der Schulkonzepte. Schulen mit be-
sonderen Herausforderungen erhalten mehr Mittel.
 
In Berlin besteht ein messbarer Zusammenhang zwi-
schen der sozialen Lage in den Kiezen und ihrer Belas-
tung mit Jugendgewalt. Zusätzlich zu sozialen Benach-
teiligungen unterliegen armutsbetroffene Kinder und
Jugendliche damit auch einem erhöhten Risiko, Gewalt
und Kriminalität ausgesetzt zu sein. Die Vermeidung
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von Armut muss bei den Kindern beginnen. Deshalb
bringt der Senat ein Programm zur Reduzierung der Kin-
derarmut auf den Weg, das gezielte Maßnahmen in al-
len Politikbereichen umfassen. Von der „Frühen Hilfe“
rund um die Geburt, den Stadtteilmüttern, einem flä-
chendeckendem Kita-Angebot, verlässlichen Ganztags-
schulen, Schulsozialarbeit, freier Jugendarbeit bis zu Ju-
gendberufsagenturen und Familienbildung. Wir unter-
stützen dabei insbesondere Alleinerziehende und auf
dem Arbeitsmarkt benachteiligte Eltern mit leistungs-
fähigen Anlaufstellen. Auf der Bundesebene setzen wir
uns für eine allgemeine Kindergrundsicherung ein. Das
Kindergeld darf nicht mehr auf Sozialleistungen ange-
rechnet werden.
 
Besonders bewährt hat sich die interdisziplinäre Ab-
stimmung der Arbeit am Thema Kinder- und Jugendde-
linquenz in Berlin durch die Landeskommission Berlin
gegen Gewalt, die ressortübergreifende Arbeitsgruppe
Kinder- und Jugenddelinquenz (RüAG) und die Arbeits-
stelle Jugendgewaltprävention. Eine Herausforderung
bleiben Mehrfach- und Intensivtätern und -täterinnen.
Wir wollen hier den Ansatz der täterorientierten Er-
mittlungsarbeit (TOE), der „Staatsanwaltschaft für den
Ort“ und der beschleunigten Strafverfahren bei Jugend-
lichen und Heranwachsenden stärken und auf die ge-
samte Stadt ausdehnen. Ziel ist es, möglichst frühzeitig
im Lebenslauf der mehrfach aufgefallenen jungen Tat-
verdächtigen eine konsequente und verdichtete polizei-
liche und im weiteren Verlauf ggf. staatsanwaltschaft-
liche Reaktion zu ermöglichen.
 
Wir wollen das neue Berliner Programm gegen Gewalt
an Schulen durch finanzielle Unterlegung stärken, um
Gewaltprävention, Demokratiepädagogik und Beteili-
gung von Schülerinnen und Schülern und Eltern als
integrale Bestandteile der Schulentwicklung zu stär-
ken und die Implementierung entsprechender Vorga-
ben des Rahmenlehrplans gezielt zu unterstützen.
 
8. Landesweite Strategie gegen Kriminalität und Ge-
walt
Organisierte Kriminalität, terroristische Bedrohung und
Intensivtäterinnen und -tätern sind die Herausforde-
rungen, die eine schnelle und effektive Strafverfolgung
und Gefahrenabwehr in der Stadt erfordern. Wir wer-
den eine landesweit abgestimmte Strategie gegen Kri-
minalität, Bedrohung durch Gewalt und durch nega-
tive Entwicklungen in bestimmten Brennpunktgebie-
ten der Stadt entwickeln. Die Gewährleistung von Si-
cherheit und Ordnung in öffentlichen Verkehrsmitteln,
im Straßenverkehr und in öffentlichen Grünanlagen
hat für uns eine hohe Priorität. Eine stärkere ressort-
übergreifende Zusammenarbeit der Ordnungsbehör-
den werden wir unter der Berücksichtigung von Daten-
schutzstandards sowie persönliche Freiheitsrechten er-
möglichen.
 
Wir unterstützen ein schnelleres und konsequenteres
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Ahnden von Straftaten. Wir stärken die Berliner Justiz
und den Justizvollzug, indem wir sie besser mit Per-
sonal ausstatten und eine schnellere Bearbeitung von
Strafverfahren ermöglichen. Wo möglich und zweck-
mäßig, werden wir besondere Abteilungen der Staats-
anwaltschaft und spezialisierte Organisationseinheiten
der Polizei aufstellen, um organisierter, politischer, reli-
giöser und terroristischer Gewalt und Kriminalität wirk-
sam entgegenzutreten. Die Möglichkeiten der besseren
Beweissicherung werden wir ausschöpfen. Dazu gehört
auch die Einführung der Videoüberwachung an aus-
gewählten kriminalitätsbelasteten Orten. Diese kann
bei der Ermittlung von Täterinnen und Tätern hilfreich
sein, jedoch darf sie nur anlassbezogen und temporär
eingesetzt werden. Eine flächendeckende und anlass-
lose Videoüberwachung ist nicht zielführend und steht
nicht mit einer grundrechtsfreundlichen Sicherheits-
politik im Einklang. Eine Einführung automatisierter
Gesichtserkennungs- und Trackingsoftware, wie vom
Bundesinnenministerium am Bahnhof Südkreuz getes-
tet, lehnen wir ab. Die Wirkung von Videoüberwachung
an den ausgewählten Orten wird evaluiert und daraus
entsprechende Schlussfolgerungen gezogen.
 
Terrorismus, Katastrophen und Straftaten vorzubeugen
sind vordringliche Aufgaben der Sicherheitspolitik. Wir
verstärken die Vorsorge durch bessere Infrastruktur so-
wie Material- und Personalausstattung, schnelleren Da-
tenaustausch und gezieltes Einsatztraining der Sicher-
heitskräfte. Wir sorgen für optimale Vernetzung und
Handlungsfähigkeit aller Sicherheitsbehörden im Kata-
strophenfall. Dazu gehören für uns auch ein umfas-
sender Opferschutz sowie die Wahrung von Persönlich-
keitsrechten von Unbeteiligten. Wir werden nicht zu-
lassen, dass die Gefahr durch Terrorismus die Freiheits-
rechte kollektiv beschneidet.
 
Gemeinsam mit dem Bund und anderen Ländern schaf-
fen wir die Voraussetzungen für konsequentes und ge-
zieltes Vorgehen gegen Terrorismus, ohne ganze Perso-
nengruppen unter Generalverdacht zu stellen. Als Kon-
sequenz aus den Erfahrungen der letzten Jahre wer-
den wir in Berlin die verschiedenen operativen Ein-
satzkräfte und das für islamistischen Terrorismus zu-
ständige Staatschutzdezernat gemeinsam an einem
Standort unterbringen, um die Kommunikation und
Abstimmung zwischen den einzelnen Akteuren in der
Terrorismus-Abwehr zu verbessern.
 
9. „Urbane Sicherheit“ –Weil Sicherheitmehr ist als Ab-
wesenheit von Gewalt!
Das Verständnis von Sicherheit muss um den Fak-
tor sozialer Bedingungen erweitert werden. Die
Schnittmenge der Handlungsfelder der Sozial-,
Jugend-, Arbeitsmarkt-, Wohnungs-, Gesundheits-,
Infrastruktur- und Bildungspolitik ergibt einen ganz-
heitlichen Ansatz stadtgesellschaftlicher Sicherheits-
konzeption, die wir als Urbane Sicherheit bezeichnen
und der wir uns verpflichten werden.
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Die Berliner SPD steht für die Urbane Sicherheit, die
persönliche Sicherheit vor Gewalt und Kriminalität
und Soziale Sicherheit verbindet. Wir wollen Urbane
Sicherheit für aller Berlinerinnen und Berliner in ihrer
Verschiedenheit und unabhängig von Geschlecht,
Herkunft, Einkommen, Alter, Gesundheit, kulturellem
Hintergrund, religiöser oder sexueller Orientierung
gewährleisten, um allen ein selbstbestimmtes Leben
zu ermöglichen. Die SPD wendet sich konsequent
gegen alle Versuche, für die Herausforderungen und
Belastungen aus sozialem Wandel, Globalisierung
und Veränderung der Arbeitswelt einseitig bestimmte
soziale Gruppen verantwortlich zu machen. In einer
dynamischen Stadtgesellschaft mit Wachstum, Vielfalt
und sozialer Polarisierung ist Urbane Sicherheit eine
unserer zentralen Herausforderungen, der wir uns stel-
len werden. Nur eine Stadt, die soziale und persönliche
Sicherheit miteinander in Einklang bringt, die die dazu
notwendigen öffentlichen Güter allen Bürgerinnen und
Bürgern verlässlich zur Verfügung stellt und damit ver-
stärkenden Spaltungs- und Verunsicherungstendenzen
entgegenwirkt, ist eine solidarische Stadtgesellschaft.
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Antrag 138/II/2018
ASJ + FA III – Innen- und Rechtspolitik + Abt. 01/07
Bellevue
Der Landesparteitag möge beschließen:

Urbane Sicherheit
1. Sicherheit für die Stadtgesellschaft
Berlin wächst dynamisch und steuert schon in den kom-
menden Jahren auf vier Millionen Einwohner zu. Welt-
offenheit und Vielfalt zeichnen Berlin aus und machen
die Stadt attraktiv. Menschen aus über 150 Nationen le-
ben hier bereits zusammen. Ihre soziale und persönliche
Sicherheit zu gewährleisten gehört zu den wichtigsten
Herausforderungen einer verantwortungsvollen Stadt-
politik und ist damit eine zentrale Aufgabe der Berliner
Sozialdemokratie.
 
Die Menschen in unserer Stadt befinden sich in ver-
schiedensten Lebenssituationen und setzen sich unter-
schiedlichste Ziele. Sie müssen auf ein sicheres Umfeld
vertrauen können. Viele Menschen, die zu uns kommen,
suchen einen Platz, sich niederzulassen, sich eine Exis-
tenz aufzubauen und selbstbestimmt zu leben.
 
Berlin steht wie gegenwärtig keine zweite Stadt für die-
se Entwicklung. Voraussetzung für ein Gelingen ist da-
bei, dass die Menschen ihr Leben verlässlich planen kön-
nen, weil sie in dieser Stadt soziale und persönliche Si-
cherheit finden – egal, ob sie für ihren Aufenthalt nur
an einige Wochen oder aber an Jahrzehnte denken.
 
Mit dem Wachstum der Stadt gehen die Herausforde-

Erledigt bei Annahme 02.1/II/2018 in der Fassung der
Antragskommission (K)
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rungen Hand in Hand. Quartiere entwickeln sich un-
terschiedlich. Was gestern eine einfache Wohngegend
war, wird in atemberaubender Geschwindigkeit hip und
begehrt – und teuer. Dadurch treten aber auch Un-
gleichheiten viel stärker zu Tage als bisher. Die Räume
zum Ausweichen werden kleiner. Der Druck auf diese
Quartiere steigt und mit dem Druck die Verteilungs-
kämpfe und die soziale Desintegration, die irgendwann
auch zu offenen sozialen Spannungen, zu Gewalt und
zu Kriminalität und damit im Ergebnis zu einer sozial-
räumlichen Polarisierung führen. Unter einem solchen
Prozess leiden vor allem diejenigen, die selbst am we-
nigsten für ihre Sicherheit aufbieten können. Sicherheit
darf aber nicht vom Einkommen und Vermögen abhän-
gen, sondern muss für alle gleichermaßen gewährleis-
tet sein.
 
2. Die beiden Säulen der urbanen Sicherheit
Urbane Sicherheit bedeutet mehr als nur den unmittel-
baren Schutz vor Kriminalität und Gewalt einerseits und
mehr als nur die soziale Absicherung des Existenzmi-
nimums andererseits. Sie bedeutet vielmehr, zu fairen
und verlässlichen Bedingungen für die eigene Existenz
sorgen und friedlich und ohne Angst in unserer Stadt le-
ben zu können.
 
Soziale Sicherheit
Nicht jeder Lebensentwurf geht auf, nicht jeder verläuft
linear und ohne Brüche. Die Gründe, warum Menschen
auf die Unterstützung des Staats angewiesen sind, sind
vielfältig. Das kann sich im Bedarf von Transferleistun-
gen äußern, aber auch in der Inanspruchnahme von
Hilfseinrichtungen oder anderen Unterstützungsange-
boten. Sie bieten soziale Sicherheit und sind deshalb un-
ersetzlich. Soziale Sicherheit entsteht aber auch durch
Regeln, die dem Schutz vor Willkür und wirtschaftli-
cher Übermacht dienen,  wo Menschen von anderen ab-
hängig sind. Diese Situation kann bei einem Arbeits-
oder Auftragsverhältnis ebenso entstehen wie bei ei-
nem Mietverhältnis. Dass „der Markt mehr hergibt“,
darf  nicht der Maßstab sein. Für uns steht der gesell-
schaftliche Zusammenhalt im Mittelpunkt.
Um an der Gesellschaft unserer Stadt wirklich teilha-
ben zu können, sind zwei Voraussetzungen unerläss-
lich: Eine sichere wirtschaftliche Existenzgrundlage und
ein angemessener Wohnraum. In Arbeitslosigkeit oder 
Obdachlosigkeit ist eine gleichberechtigte Teilhabe an
der Gesellschaft kaum möglich.
 
Persönliche Sicherheit
Wir alle wollen  in Berlin sicher sein vor Gewalt und Kri-
minalität – zuhause, auf dem Weg zur Schule oder zur
Arbeit, im öffentlichen Raum. Dafür müssen wir klare
Regeln für unser Zusammenleben normieren und ihre
Einhaltung konsequent durchsetzen. Zu einem effekti-
ven Rechtsstaat gehören eine gut aufgestellte Polizei
– mit einer entsprechenden Einsatzstruktur – und ei-
ner ebenso gut aufgestellten Justiz, die handlungsfähig
sind und ihre Bediensteten gut bezahlen. Sie gewähr-
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leisten, dass wir friedlich und sicher in unserer Stadt-
gesellschaft zusammenleben. Hierzu leisten ebenso die
Berliner Feuerwehr, die  freiwillige Feuerwehr und die
Rettungsdienste einen wichtigen Beitrag.
 
Kriminalität, Gewalt und Extremismus haben ihren Ur-
sprung oft in sozialen Schieflagen. Dort müssen wir an-
setzen und dafür sorgen, dass Menschen eine stabile
Grundlage für ihr Leben in einem sicheren und sozia-
len Umfeld entwickeln können. Wo jemand nicht das
Glück hat, von einer intakten Familie umgeben zu sein
oder wenigstens in Kindergarten und Schule Anerken-
nung und Selbstvertrauen gewinnen zu können, müs-
sen andere Einrichtungen Werte für ein friedliches Zu-
sammenleben vermitteln. Damit schaffen wir auch un-
ter schwierigen Voraussetzungen eine wirksame Prä-
vention gegen ein Abdriften an die Ränder der Gesell-
schaft.
 
Persönliche Sicherheit setzt sowohl auf die konsequen-
te Einhaltung und Durchsetzung der Regeln als auch auf
Prävention  und Resozialisierung in Falle des Scheiterns.
Wir wollen die Ursachen  von Kriminalität, Gewalt und
Extremismus beseitigen und Menschen einen sicheren
Ort zum Leben geben, den sie selbst gestalten können,
und sie nicht sich selbst überlassen – wir wollen eine
integrierte und nachhaltige Sicherheitspolitik. Die per-
sönliche Sicherheit im Sinne eines umfassenden Schut-
zes der Menschen vor kriminellen und extremistischen
Bedrohungen und die soziale Sicherheit im Sinne eines
stabilen Lebensumfelds, das ein selbstbestimmtes Le-
ben und die Sicherung der eigenen Existenz ermögli-
chen, sind  die tragenden Säulen der urbanen Sicher-
heit.
 
3. Soziale Sicherheit
 
3.1 Gute Arbeit – das Fundament für eine sichere Exis-
tenz
Berlin hat sich in den vergangenen zehn Jahren beim
Abbau der Arbeitslosigkeit hervorragend entwickelt.
Wir leben aber in einer Beschäftigungswelt, in der sich
die Arbeitsverhältnisse immer häufiger verändern und
oft nur unsichere Zukunftsaussichten bieten. Sei es,
dass nicht mehr wirklich klar ist, wer Arbeit- oder auch
nur Auftraggeber ist – und damit am Ende für die ge-
leistete Arbeit aufkommt. Sei es, dass die Risiken der
Tätigkeit einseitig auf den Ausführenden lasten und
die eigentlichen Nutznießer nur am Profit partizipieren.
Die Arbeitswelt in einer Millionenstadt ist eine andere
als die in einem Flächenland. Die Anonymität der Me-
tropole begünstigt hier leider allzu oft die schwarzen
Schafe. Flächendeckende sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungs-verhältnisse werden daher nur mit ei-
nem konsequenten Einsatz gegen Schwarzarbeit, gegen
ein Unterlaufen des Mindestlohngesetzes und des Ar-
beitsschutzes sowie gegen Insolvenzbetrug durch eine
eng zusammenarbeitende Verwaltung und hochspezia-
lisierte Kräfte von Polizei, Zoll und Steuerfahndung zu
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erreichen sein.
 
Über allem muss jedoch auch ein übergreifender Kon-
sens der Stadtgesellschaft stehen: Wer eine Leistung er-
bringt, hat Anspruch auf eine faire Entlohnung, gleich
ob abhängig beschäftigt oder selbständig. Und: Wer
sich an die Regeln hält, darf am Ende nicht „der Dum-
me“ sein, denn auch Wettbewerb fußt auf dem Grund-
gedanken von Fairness.
 
Bei den Arbeitsverhältnissen im öffentlichen Dienst und
bei der Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand
geht Berlin bereits mit gutem Beispiel voran: So fal-
len z. B. bei den bislang besonders betroffenen Hoch-
schulen die lange Zeit üblichen sachgrundlosen Befris-
tungen von Arbeitsverträgen  weg und treten ordentli-
che Dauerarbeitsverhältnisse an ihre Stelle. Denn un-
freiwillige Beschränkungen auf Teilzeit und die Befris-
tung von Beschäftigungsverhältnissen schaffen – nicht
nur im Hochschulbereich – ein Gefühl der Unsicherheit
und wirken sich damit in vielen Fällen negativ auf die
Lebensplanung aus.
 
Auch die Anhebung der Besoldung und Vergütung für
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes schreitet
nach langen Jahren des  Sparens wieder voran. Wir wol-
len in dieser Legislaturperiode den Durchschnitt aller
Bundesländer erreichen, um ihnen die gebotene Aner-
kennung und Wertschätzung für ihre Arbeit zu geben
und um weiter – auch gegenüber dem Bund – wett-
bewerbsfähig zu sein. Dazu gehören auch attraktivere
Arbeits- und Gehaltsbedingungen, die eine gute Balan-
ce von Beruf und Familie ermöglichen. Nicht nur der
öffentliche Dienst unmittelbar, sondern auch alle, die
für das Land Berlin in anderer Weise tätig werden, sol-
len diese Standards einhalten. Mindestlohn, Tariftreue,
Arbeitsschutz und Steuerehrlichkeit sind bereits Verga-
bevoraussetzungen bei der Ausschreibung öffentlicher
Aufträge in Berlin.
 
Unsere Anstrengungen für  soziale Sicherheit durch gu-
te Arbeit  werden an dieser Stelle aber nicht enden. Trotz
der guten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt werden
manche Menschen nicht ohne Hilfe in den regulären Ar-
beitsmarkt eintreten können. Ihnen wollen wir eine Al-
ternative zur Langzeitarbeitslosigkeit bieten:
 
Mit dem solidarischen Grundeinkommen schaffen wir
ein völlig neues Instrument im Rahmen des Sozialsys-
tems. Bis heute wird Langzeitarbeitslosigkeit zu oft nur
verwaltet und führt  Arbeitslosengeld II in seiner ge-
genwärtigen Form zu oft nicht, wie erhofft, in den re-
gulären Arbeitsmarkt, sondern zu prekärer Beschäfti-
gung, Leiharbeit, grundlos befristeten Zeitarbeitsver-
trägen und schlecht oder gar nicht bezahlten Praktika.
In Berlin sind aktuell fast 46.000 Menschen als langzeit-
arbeitslos registriert. Diesen Menschen eine Perspekti-
ve zu bieten, ist unser Ziel. Sie erhalten mit dem solida-
rischen Grundeinkommen soziale Sicherheit durch fair
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bezahlte Arbeit für Tätigkeiten in stadtgesellschaftlich
relevanten Feldern, die mit den Beschäftigten des Lan-
des Berlin bislang nicht abgedeckt werden. Gute Arbeit,
existenzsichernd und sozial anerkannt, verbinden wir
mit dem Organisieren gesellschaftlich notwendiger Tä-
tigkeiten. So können in Zukunft verschiedene wichtige
Dienstleistungen auch für Menschen erbracht werden,
die sie zwar benötigen, bisher aber nicht bezahlen kön-
nen.
 
Wir wollen mit der Einführung des solidarischen Grund-
einkommens einen neuen Standard an sozialer Sicher-
heit erreichen, Arbeitsangebote mit Arbeitsuchenden
zusammenbringen und Übergänge in den Arbeitsmarkt
verbessern. Unser Ziel sind sozialversicherungspflichti-
ge, unbefristete, freiwillig abgeschlossene Arbeitsver-
hältnisse auf Tarifbasis, deren Vergütung mindestens
dem Mindestlohn entspricht. Die dafür erforderlichen
Stellen werden durch die bezirklichen und die landes-
eigenen Unternehmen oder durch freie Träger im Auf-
trag des Landes geschaffen und angeboten. In Kombi-
nation mit der Bürgerversicherung entwickeln wir so ei-
ne echte und dauerhafte Absicherung gegen Krankheit,
Arbeitslosigkeit und Altersarmut.
 
Auch denjenigen, die als Migrantinnen und Migranten
seit vielen Jahren hier arbeiten, eine Ausbildung ma-
chen oder studieren und straffrei leben, soll eine dau-
erhafte Bleibeperspektive eröffnet werden.
 
3.2 Wohnraum – eine Lebensgrundlage
Immer häufiger können Menschen trotz ihrer Arbeit die
Wohnung aufgrund steigender Mieten nicht mehr be-
zahlen oder suchen verzweifelt nach einer  bezahlbaren
Wohnung. Diese Entwicklung müssen wir stoppen.
 
Verantwortungsvolle Politik muss erkennen, dass Men-
schen bezahlbare Wohnungen als sicheren Lebensraum
für sich und ihre Familien benötigen und dass ihr Zu-
zug bzw. ihr Verbleib auch das wirtschaftliche Wachs-
tum der Stadt und damit unseren Wohlstand entschei-
dend mitbestimmt. Für sie müssen wir Preistreiberei-
en und Verdrängung durch Spekulationskäufe mit wirk-
samem Mieterschutz und einer funktionierenden Miet-
preisbremse entgegentreten, vor allem aber auch in
großem Umfang mit den städtischen Wohnungsgesell-
schaften neue Wohnungen bauen. Darüber hinaus un-
terstützen wir Menschen, die in Gruppen, ob als Ge-
nossenschaften oder in anderen Zusammenschlüssen,
selbst Wohnraum für viele schaffen wollen.
 
Berlin benötigt dringend 30.000 neu gebaute Wohnun-
gen. Dabei ist klar: Wohnungsbau braucht Zeit. Bereits
in der letzten Legislaturperiode ist eine Vielzahl geneh-
migter Bauvorhaben auf den Weg gebracht worden.
Dies reicht indessen nicht aus. Auch die aktuelle Projek-
tierung und Genehmigung von Neubau muss mit der
sich immer weiter dynamisierenden Nachfrage Woh-
nungssuchender Schritt halten, um den gestiegenen
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Bedarf decken zu können. Ihr Bau ist zwischen den Ko-
alitionspartnern fest vereinbart; spätestens in der Mitte
der Legislaturperiode muss sich zeigen, dass dieser rea-
lisiert wird.
 
Die eigene Wohnung ist der Rückzugsort und Lebens-
mittelpunkt der Menschen in der Stadtgesellschaft. Zu
wissen, dass sie mit ihrer Familie eine sichere Basis ha-
ben, von der aus sie am Stadtleben teilhaben können, ist
von unschätzbarem Wert. Eine große Rolle spielt dabei,
in welchem Umfeld sich der Wohnort befindet: „Können
unsere Kinder hier auf eine gute Schule gehen? Finden
wir für sie einen Platz in einer erreichbaren Kita? Habe
ich die Möglichkeit, in der Nähe einzukaufen, mit dem
ÖPNV zur Arbeit zu kommen, und eine Nachbarschaft,
in der ich auf Dauer gerne und sicher lebe?“ Diese Fra-
gen stellen sich Menschen, wenn sie sich die Quartie-
re ansehen, in denen ihnen eine Wohnung angeboten
wird. Mit entsprechender Planung, die dies berücksich-
tigt, machen wir Stadtviertel attraktiv für Menschen.
Dazu gehört auch die kreative und attraktive Bebauung
in der Innenstadt, die vorhandene Strukturen berück-
sichtigt und Widerstände gegen eine Bebauung im Dia-
log mit den Anwohnern überwindet.
 
3.3. Bildung, Kinder und Familie – sicher in die Zukunft
Kinder, Jugendliche und ihre Familien brauchen sichere
Lebensbedingungen und eine sichere Umgebung. Nur
so haben sie faire Chancen auf selbstbestimmte Lebens-
entscheidungen genauso wie auf eine gelingende All-
tagsbewältigung auf der Grundlage eines wachsenden
Selbstvertrauens. Sie haben dabei Anspruch auf Schutz
und Hilfe – ein Anspruch, der sich an die Eltern, die Erzie-
herinnen und Erzieher, die Lehrerinnen und Lehrer, aber
auch an alle anderen Menschen in ihrem Umfeld richtet.
 
Bis eine Erwerbstätigkeit es jungen Menschen erlaubt,
auf eigenen Beinen zu stehen, bleiben Bildung und Fa-
milie die zentralen Schlüssel, eine individuelle Grundla-
ge für soziale Sicherheit zu schaffen. Eine wichtige Vor-
aussetzung dafür ist die Gebührenfreiheit unserer Bil-
dungseinrichtungen, denn der Bildungserfolg darf nicht
von der sozialen Herkunft abhängen. Von der Kita bis zu
Hochschule ist Bildung in Berlin heute beitragsfrei und
für alle zugänglich. Damit bestehen in unserer Stadtge-
sellschaft gleiche Bildungschancen, die auch tatsächlich
erfolgreich genutzt werden können. Dafür wollen wir
das Bewusstsein schärfen, die eigenen Chancen durch
Bildung  als Grundlage für ein erfolgreiches und selbst-
bestimmtes Leben für alle erkennbar zu machen.
 
Beitragsfreiheit allein kann diese Voraussetzungen aber
nicht schaffen. Daher investiert Berlin bereits in großem
Umfang in Schulsanierung und Ganztagsbetreuung –
Gebiete, auf denen unsere Stadt bereits heute bundes-
weit führend ist. Digitalisierung und Inklusion, interkul-
turelle Öffnung und auch eine praxisnahe Berufs- und
Studienorientierung sind ebenfalls ein fester Bestand-
teil der Schulkonzepte.
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Kinder und Jugendliche werden häufig zu Opfern von
Gewalt. Ob im Kontext der Schule und anderen Bil-
dungseinrichtungen, während der Ausbildung oder so-
gar im nachbarschaftlichen bzw. familiären Umfeld
durch die eigenen Eltern oder andere nahestehende
Personen. Das beeinflusst in vielen Fällen auch ihr spä-
teres Verhalten als Erwachsene im Hinblick auf eigene
Gewaltanwendung. Alle Bildungseinrichtungen müs-
sen daher immer auch Schutzraum sein, in dem Angst
und Gewaltausübung, gleich von welcher Seite, kei-
nen Platz haben. Mit dieser Sicherheit entsteht das Be-
wusstsein, dass Gewaltausübung nicht selbstverständ-
lich ist und auch niemals sein soll. Wir werden daher u.
a. das neue Berliner Programm gegen Gewalt an Schu-
len finanziell stärken, um Gewaltprävention, die Beteili-
gung von Schülern und Eltern an der Schulentwicklung
und Demokratiepädagogik zu fördern.
 
Der größte Risikofaktor für Kinder und Jugendliche
beim Heranwachsen ist jedoch unverändert Armut. Sie
zwingt oft zum Verbleib in einer gewaltbelasteten Um-
gebung, sie hält von der Wahrnehmung der vorhan-
denen Bildungschancen ab, sie motiviert zur Nachah-
mung gewaltbereiten Handelns und sie führt häufig
genug zu einem schleichenden Abgleiten in die Krimi-
nalität. Berlin setzt diesen Entwicklungen gezielt ein
Programm zur Reduzierung von Kinderarmut mit ver-
schiedenen Maßnahmen in allen Politikbereichen ent-
gegen. Diese reichen von der „Frühen Hilfe“ rund um die
Geburt über die Stadtteilmütter, das flächendeckende
Kita-Angebot, die verlässlichen Ganztagsschulen und
die freie Jugendarbeit bis zu den Jugendberufsagen-
turen. Dabei werden vor allem Alleinerziehende und
auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Eltern durch leis-
tungsfähige Anlaufstellen unterstützt. Schließlich tre-
ten wir auf der Bundesebene für eine allgemeine Kin-
dergrundsicherung ein.
 
4. Persönliche Sicherheit
 
4.1. Urbane Polizei- und Sicherheitsarbeit
Ohne klare Regeln gibt es keine funktionierende Ge-
meinschaft. Daher setzen wir uns für die konsequen-
te Einhaltung gesellschaftlicher Regeln in der gesam-
ten Stadt ein. Dies ist nicht nur eine Aufgabe der Polizei
und der Justiz, sondern auch der Stadtgesellschaft ins-
gesamt.
 
Die Bedrohung durch Gewaltkriminalität und Eigen-
tumsdelikte ist  für viele Menschen verstörend. Opfer
solcher Straftaten zu werden oder gar geworden zu
sein, ist hoch belastend. Diese Bedrohung, ausgehend
vor allem durch die sog. organisierte Kriminalität, stellt
aktuell die größte Gefahr für die persönliche Sicherheit
im urbanen Umfeld dar.
 
Kriminelle arabische Clans, Rockergruppen und reisen-
de  Banden haben    – nicht nur in Berlin –   zu lange
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zu wenig Widerstand seitens des Rechtsstaats und der
Stadtgesellschaft erfahren. Mit Drogenhandel, Korrup-
tion, Schutzgelderpressung, Geldwäsche, Glücksspiel,
Menschenhandel, Steuerhinterziehung, Raub- und Ei-
gentumsdelikten haben sie vielen Menschen und der
Allgemeinheit insgesamt geschadet und illegales Ver-
mögen an sich gebracht, das sie  in den regulären Wirt-
schaftskreislauf einschleusen wollen. Das dürfen wir
nicht dulden. Daher werden wir die Polizei, die Staats-
anwaltschaft und die Strafgerichte  personell und ma-
teriell aufstocken, um den  Verfolgungsdruck auf die Tä-
terinnen und Täter deutlich zu erhöhen. Zudem werden
wir weitere Maßnahmen prüfen, um entsprechende kri-
minelle Strukturen aufzubrechen.
 
Zu einer erfolgreichen Gefahrenabwehr gehört eine gu-
te Ausstattung. Hier ist seit Antritt der neuen SPD-
geführten Koalition bereits wichtiges geleistet wor-
den, angefangen bei der massiven Erhöhung der Aus-
bildungszahlen für den Polizeivollzugsdienst wie auch
bei der Beschaffung modernster Ausrüstung und Lo-
gistik und der viel engeren Verzahnung der einzelnen
Sicherheitsbehörden beim Informationsaustausch. Ein-
geschlossen werden müssen hier jedoch auch weitere
Möglichkeiten der Informationsgewinnung und der Be-
weissicherung. Das betrifft unter anderem die partiel-
le und temporäre Einführung von Videoüberwachung
an kriminalitäts-belasteten Orten. Die Menschen in der
Stadt erwarten zu Recht, dass Straftaten im öffentlichen
Raum wo immer möglich verhindert werden oder zu-
mindest erleichtert aufgeklärt werden können.
 
Die hoheitlichen Aufgaben müssen wieder verstärkt
vom Staat selbst hoheitlich in eigener Verantwortung
die Hand genommen werden, die Privatisierung von Si-
cherheit – auch im Bereich der Sicherung der Liegen-
schaften – ist auf lediglich ergänzende Leistungen zu-
rück zu führen und zu beschränken.
 
Eine weitere Bedrohung der persönlichen Sicherheit ist
der Extremismus, denn er ist Vorbote und Wegbereiter
des Terrorismus – ganz gleich ob rechtsextremistisch,
linksextremistisch, islamistisch oder anderweit religiös
bzw. weltanschaulich motiviert. Der unübersehbar zu-
nehmende Rechtsextremismus – wie ihn auch der NSU
Terror gezeigt hat – muss unnachgiebig entgegen getre-
ten und bekämpft werden.
 
Berlin hat dies im Dezember 2016 durch den verhee-
rendsten Terroranschlag in der Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland in furchtbarer Weise erfah-
ren müssen. Daraus müssen wir  Konsequenzen für
die innere Sicherheit ableiten: Wir wissen, dass eine
100%ige Sicherheit vor Terroranschlägen in einer Stadt,
in der wir in Freiheit leben wollen, nicht garantiert
werden kann. Eine flächendeckende staatliche Überwa-
chung der Menschen ist aber weder machbar noch wün-
schenswert. Aber wir müssen alles tun, um die Sicher-
heit in Freiheit so gut wie möglich zu gewährleisten. Da-
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her werden wir den Informationsaustausch zwischen
den Sicherheitsbehörden weiter  intensivieren und ef-
fektiver gestalten. Das gilt auch für ressortübergreifen-
de Zusammenarbeit. Gleichzeitig müssen die gesetzli-
chen Grundlagen konsequent genutzt werden, um Ex-
tremisten möglichst frühzeitig zu erkennen  und gegen
Gefährder frühzeitig vorzugehen. Soweit dies rechtlich
möglich ist, sollten ausländische Gefährder – nach ei-
nem rechtsstaatlichen Verfahren – in ihre Heimatlän-
der abgeschoben werden.  Hierzu brauchen die Sicher-
heitsbehörden weitreichende Möglichkeiten, um Infor-
mationen über die Szene zu erlangen und um in ihre
Strukturen vorzudringen, um eventuelle Anschlagsplä-
ne zu vereiteln. Alle damit verbundenen Verfahren, vor
allem  im asyl- und ausländerrechtlichen Bereich, wer-
den wir beschleunigen. Im Justizvollzug müssen ver-
stärkt Deradikalisierungsprogramme initiiert und ver-
stärkt werden.
 
Auch allgemeine Sicherheitsbelange, vor allem im öf-
fentlichen Raum, werden wir weiter mit hoher Priorität
verfolgen. Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln,
in Grünanlagen, an Bahnhöfen und im Straßenverkehr
ist eine wichtige  Voraussetzung dafür, dass Menschen
sich in unserer Stadt „frei“ bewegen  können. Wir dul-
den keine „rechtsfreien Räume“ in der Stadt und gehen
konsequent gegen Straftäter und Extremisten vor. Dies
ist nur mit entsprechender personeller Präsenz zu errei-
chen –   das haben vor allem die Erfahrungen der ver-
gangenen fünfzehn Jahre mit den zunehmend perso-
nalfreien Bahnhöfen im Nahverkehr deutlich gemacht.
Daher wollen wir, dass auch U- und S-Bahnhöfe mit Per-
sonal besetzt sind und wir setzen uns dafür ein, die
Fußstreifen der Polizei wieder verstärkt in der gesam-
ten Stadt einzusetzen, um eine hohe Präsenz und Ak-
zeptanz im öffentlichen Raum zu schaffen. Hierzu ge-
hört auch eine städtebauliche Kriminalprävention, wie
beispielsweise eine bessere Beleuchtung, die Schaffung
von Sichtachsen, etc.
 
Aber auch die klassischen Regelverstöße im Straßen-
verkehr, Autorennen und Gewaltdelikte  müssen kon-
sequent geahndet werden. Unterhalb der Ebene der
Sicherheitsbehörden des Landes werden wir auch die
Ordnungskräfte der Bezirke stärken. Dazu gehört, dass
bestimmte Beschränkungen auf den Prüfstand gestellt
und ggf. angepasst werden. So kann beispielsweise  der
Einsatz der Ordnungsämter „rund um die Uhr“ ggf. für
mehr Sicherheit beitragen, weil diese  gegen Verwahrlo-
sung und Vermüllung an vielen Orten vorgehen können.
 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Kriminalitätsbe-
kämpfung ist aber auch die konsequente Verfolgung
und Verurteilung der Straftäterinnen und Straftätern
mit der zeitnahen Verhängung empfindlicher Strafen
und mit einem wirkungsvollen Haftvollzugswesen. Die
Einstellung von Strafverfahren aufgrund unzureichen-
der Personalausstattungen in Polizei und Justiz unter-
graben das Vertrauen in den Rechtsstaat.  Besonde-
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res bei Wiederholungs- bzw. Mehrfachtäter und vor al-
lem bei Intensivtätern sind zeitnahe und konsequente
Sanktionen geboten. Die teilweise bestehende Tendenz,
Strafverfahren eher einzustellen als anzuklagen, Stra-
fen eher zur Bewährung auszusetzen oder die Freiheits-
strafe bereits nach sehr kurzer Zeit im offenen Vollzug
zu vollziehen, ist für die Opfer nicht nachvollziehbar und
trägt vor allem bei Wiederholungstätern nicht dazu bei,
das Vertrauen in die Sicherheit und den Rechtsstaat zu
stärken. Neue Konzepte wie der Staatsanwalt für den
Ort und beschleunigte Strafverfahren bei Jugendlichen
und Heranwachsenden werden auf die gesamte Stadt
ausgedehnt. Zugleich bedarf es vor allem bei jugendli-
chen und heranwachsenden Straftäterinnen und Straf-
tätern vielfältiger Angebote und Hilfen zu schnellen Re-
sozialisierung, um deren Einsicht  zu wecken, dass sie
selbst sich ändern müssen, um nicht mehr straffällig zu
werden. Gelingt es, diese Einsicht zu wecken, ist das da-
für aufgebrachte Geld gut angelegt und mit einem un-
mittelbaren Sicherheitsgewinn verbunden.
 
Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die organisierte
Kriminalität ist der Zugriff auf das Vermögen von Täte-
rinnen und Tätern. Denn mit diesem Geld dringen sie
sonst in den legalen Wirtschaftskreislauf ein, ohne da-
bei im Geringsten ihre eigene Haltung zu Gewalt, Illega-
lität und Betrug zu verändern. Teil dieser Geldwäsche-
bekämpfung ist für uns die Einrichtung eines zentralen
bundesweiten Immobilienregisters. Ein Ziel, dass wir in
diesem Zusammenhang weiter verfolgen werden, ist
die Beweislastumkehr. Liegen tatsächliche konkrete An-
haltspunkte für illegal erworbenes Vermögen vor, muss
der Betroffene  die Hinweise entkräften und im Zweifel
nachweisen, dass sein Vermögen nicht aus Straftaten
stammt.
 
Die Wirtschafts-, Steuer- und Cyberkriminalität bedeu-
ten ebenso große Gefahren für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt, weil sie meist hohe wirtschaftliche
Schäden verursachen. Daher werden wir auch gegen
die „White Collar“ – Kriminelle entschiedener vorgehen.
Das schließt eine Verschärfung der Manager- und Un-
ternehmenshaftung mit ein.
 
Verbrechen darf sich nicht lohnen. Die gesetzlichen Vor-
aussetzungen für einen erfolgreichen Zugriff der Justiz
auf illegal erworbenes Vermögen hat die SPD auf Bun-
desebene bereits geschaffen. Dieser Zugriff muss nun
schnell und effektiv erfolgen.
 
4.2 Prävention – gut und „sicher“ angelegtes Geld
Wir sehen, dass sich die sozial-räumliche Entwicklung
der einzelnen Quartiere unserer Stadt auch in unter-
schiedlicher Gewalt- und Kriminalitätsbelastung wider-
spiegelt. So unterscheidet sich die Sicherheitslage in
den randstädtischen Großsiedlungen von der in den
exklusiven Innenstadtquartieren. Das führt zu unter-
schiedlichen Anforderungen hinsichtlich der Präventi-
onsarbeit vor Ort.
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Dabei liegt eine erfolgreiche Prävention in den Hän-
den vieler Akteure. So haben quartierbezogene Maß-
nahmen die Nachbarschaften und den Stadtteil zum
Ausgangspunkt. Die Bündelung vorhandener Ressour-
cen, Kontakte in verschiedene Milieus, Projektarbeit
und konkrete Einzelfallbetreuung können häufig auch
mit Hilfe gewachsener zivilgesellschaftlicher Struktu-
ren, Vereinen und Initiativen vor Ort organisiert wer-
den, ohne dass jedes Mal zuerst eine Behörde eingreifen
muss. Dies hilft sicherzustellen, dass auch in Quartieren
mit geringeren sozialen Ressourcen und mit ausgepräg-
ten sozialen Konflikten  Sicherheit für den einzelnen ge-
währleistet wird.
 
Ein zentraler Akteur des Gesamtkonzepts für eine wirk-
same Prävention ist und bleibt jedoch auch weiterhin
die Polizei. Mit den Präventionsbeauftragten der Poli-
zeiabschnitte, den Arbeitsgebieten interkulturelle Auf-
gaben (AGIA) der Direktionen und mit der Zentralstel-
le für Prävention beim Landeskriminalamt leistet die
Polizei einen entscheidenden Beitrag zur Prävention,
u. a. durch die Zusammenarbeit mit Schulen, Verei-
nen, Flüchtlingsunterkünften, Quartiersmanagement,
Kirchen, Moschee-Vereinen und anderen Einrichtun-
gen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Erfah-
rung werden laufend ausgewertet und die Arbeitsweise
den sich verändernden Bedingungen stetig angepasst.
Perspektivisch wird aus dieser auf Bündnisarbeit aus-
gerichteten Präventionsstrategie und den zunächst ein-
zelräumlich wirkenden Präventionsansätzen daher ein
Gesamtkonzept zur Gewaltprävention entwickelt.
 
Eine wichtige strategische Entwicklung verläuft paral-
lel zu diesem Prozess. In einer vielfältigen Stadtgesell-
schaft wie der unseren ergeben sich für die Handlungs-
fähigkeit wie auch für die Akzeptanz der Polizei enor-
me Vorteile, wenn sich diese Vielfalt auch in ihrer perso-
nellen Zusammensetzung selbst widerspiegelt. Das be-
trifft alle Facetten, darunter vor allem auch Alter, Her-
kunft und Geschlecht. Diese Vielfalt werden wir daher
weiter fördern, ohne dabei jedoch von den gegenwärtig
bestehenden hohen Anforderungen an die Bewerberin-
nen und Bewerber abzuweichen.
 
4.3 Eine demokratische Kultur schafft Sicherheit
Unser Grundsatz, „mehr Demokratie wagen“ und De-
mokratie auch zu leben, bleibt unser Leitbild. Daran ver-
mag kein Extremismus oder Fanatismus etwas zu än-
dern. Auch bei völliger Aufgabe der Freiheit gäbe es kei-
ne absolute Sicherheit und wir lassen uns unsere Frei-
heit nicht nehmen. Wir werden sie mit rechtsstaatli-
chen Mitteln verteidigen. Und wir werden zeigen, dass
unser Rechtsstaat unsere Freiheit verteidigen kann.
 
Unsere Demokratie braucht eine Kultur des gleichen
Respekts für alle Menschen. Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit werden wir niemals dulden, denn
sie setzt auf Verunsicherung der Betroffenen und auf
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Ausgrenzung durch Diskriminierung und Herabwürdi-
gung. Deshalb bauen wir auch das Landesprogramm
„Demokratie, Vielfalt, Respekt – gegen Rechtsextremis-
mus, Rassismus und Antisemitismus“ deutlich weiter
aus.
 
Mit dem Berliner Landesprogramm zur Radikalisie-
rungsprävention reagieren wir auf die spezifischen Ge-
fahren islamistischer Radikalisierung vor allem junger
Menschen. Methodisch wichtig ist dabei die Aufklä-
rung über propagandistische Vorgehensweisen und Re-
krutierungsmethoden radikaler Gruppierungen und die
Folgen von Radikalisierung, insbesondere der Ausrei-
se in Krisengebiete und der Teilnahme an Kampfhand-
lungen. Für Menschen, die alle diese Schwellen bereits
überschritten haben, wollen wir weiter Programme zur
Deradikalisierung fördern.
 
Demokratisches Verständnis öffnet den Weg zu einer
gewaltfreien Gesellschaft. Aber Sicherheit ist mehr als
die Abwesenheit von Gewalt.
 
Die Berliner SPD steht für die urbane Sicherheit,
denn nur eine Stadt, die die soziale und persönliche
Sicherheit in Einklang bringt, ist eine solidarische
Stadtgesellschaft.
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Antrag 139/II/2018
Abt. 12/03 Frohnau
Der Landesparteitag möge beschließen:

Im Polizei- und Justizvollzugsdienst attraktiv zum
Umland bleiben
Um konkurrenzfähig zum Land Brandenburg zu blei-
ben, dass diese Regelungen zum 1. Januar 2019 einführt,
werden der Senat und die Abgeordnetenhaus-Fraktion
aufgefordert, das Eingangsamt des mittleren Polizei-
vollzugsdienstes und Feuerwehrtechnischen Dienstes
sowie des Justizvollzugsdienst von Besoldungsgruppe
A 7 auf A 8 zum 1. Januar 2019, festzulegen.

Begründung
Um Konkurrenzfähig zu bleiben für gute Bewerberin-
nen und Bewerber, muss die Eingangsbezahlung auf
das Niveau des Landes Brandenburg gehoben werden.

Überweisung an: FA III – Innen- und Rechtspolitik (K)
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Antrag 140/II/2018
AG 60plus Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

Mehr Licht in den dunklen Ecken Berlins
Die Fraktion der SPD im Abgeordnetenhaus Berlin und
die Sozialdemokratischen Mitglieder des Senats wer-
den aufgefordert, eine Initiative dahingehend zu ergrei-
fen, dass in Zusammenarbeit mit Berliner Medien und
unter Einbeziehung der Bevölkerung in einem ersten
Schritt zentrale Örtlichkeiten in Berlin ermittelt wer-
den können, bei denen durch eine verbesserte Aus-
leuchtung von öffentlichen Wegen in den Abend- bzw.
Nachtstunden das Sicherheitsgefühl der Menschen in
der Stadt verbessert werden kann.
 
 
 
 

Begründung
Wollen wir die Bürgerinnen und Bürger jeglichen Alters
dazu einladen, auch in den Abendstunden und in
den dunklen Jahreszeiten aus dem Haus zu gehen,
sich mit anderen auszutauschen und gemeinsam
Freizeit zu verbringen, dann sollten wir auch für den
Heimweg für mehr Licht in den dunklen Ecken in Berlin
sorgen. Gerade das würde zum Sicherheitsgefühl der
Menschen in der Stadt erheblich beitragen und wäre
ein wichtiger Beitrag im Rahmen der städtebaulichen
Kriminalprävention und damit ein Mehr an urbaner
Sicherheit.
 
Inhaltlich schließen wir uns damit dem auf den LPT
I/2018 (Schwerpunkt Innenpolitik) vertagten Antrag
156/I/2018 an, soweit sich dieser auf eine ausreichende
Ausleuchtung von Straßen, Plätzen und Parkanlagen in
der Dunkelheit bezieht.

Erledigt bei Annahme 02.1/II/2018 in der Fassung der
Antragskommission (K)
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Antrag 141/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:

Freiwillige Feuerwehr stärken
Spätestens seit der Kampagne „Berlin brennt“ stehen
die personal- und finanzwirtschaftlichen Mängel der
Berliner Feuerwehr im Fokus. Wie aus einer Schriftli-
chen Anfrage an die Senatsverwaltung für Inneres und
Sport hervorgeht, beträgt der Investitionsstau allein
beim Fuhrpark der Berliner Feuerwehr 160 Millionen Eu-
ro. Die fehlenden Finanzmittel sind vor allem eine Fol-
ge der Sparpolitik der letzten Jahre. Die in diesem Jahr
angekündigten Investitionen des Berliner Innensena-
tors Andreas Geisel sind zwar ein erster, bitter nötiger
Schritt in die richtige Richtung, gehen aber für den zu

Überweisung an: AH Fraktion (K)
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bewältigenden Aufgabenkatalog der Feuerwehr nicht
weit genug.
 
Die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr treffen
diese Probleme durch die Doppelbelastung von Berufs-
und Freiwilligentätigkeit umso schwerer. Dennoch tra-
gen die Ehrenamtlichen einen maßgeblichen Anteil an
der zivilen Sicherheit Berlins mit insgesamt 454.143 Ein-
sätzen im Jahr 2016.
 
Forderungen
Um die Arbeit der Feuerwehr und die Tätigkeit der Eh-
renamtlichen zu erleichtern fordern wir die sozialdemo-
kratischen Mitglieder des Senats, insbesondere die Se-
natoren für Inneres und für Finanzen, sowie die Mitglie-
der der Abgeordnetenhausfraktion auf:
1)      Eine Beschaffung von mindestens 50 Lösch- und
Hilfeleistungsfahrzeugen, sowie die Prüfung zur An-
mietung von Einsatzfahrzeugen zur Überbrückung bis
zum Eintreffen der beschafften Fahrzeuge
2)      Eine Bezuschussung der Fördervereine der freiwilli-
gen Feuerwehren Berlins mit mindestens 5e pro Monat
pro Freiwilliger*m aus öffentlicher Hand
3)      Die Erhöhung des SIWANA-IV-Investitionsrahmens
für die bauliche Sanierung von Feuerwehrgebäuden
mit Fokus auf Umkleide- und Sanitärbereiche

Begründung
1) Die Berliner Feuerwehr hat laut Jahresbericht 2016
etwa 191 Löschfahrzeuge im Fuhrpark, davon ein Groß-
teil sogenannte Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeuge
(LHF). Aufgrund seiner vielseitigen Ausstattung ist
das LHF das Allroundfahrzeug der Feuerwehr und
wird bei Notrufen zu unterschiedlichsten Einsätzen
alarmiert. Da in Berlin stets der „First Responder“, also
das nahegelegenste einsatzbereite Fahrzeug, zu einem
Notruf fährt, ist das LHF und seine Besatzung auch bei
Rettungsdiensten tätig und unterstützt den Notarzt-
oder Rettungswagen vor oder nach dem Eintreffen.
Im Jahr 2016 wurde das LHF insgesamt 72.132 Mal
alarmiert und ist somit nach dem Rettungswagen und
dem Notarzteinsatzwagen das am dritthäufigsten
ausrückende Fahrzeug der Feuerwehr.
 
Nach aktueller Aussage des Landesfeuerwehrverban-
des haben 80% der 108 einsatzfähigen LHF die vorgese-
hene Nutzungsdauer von 14 Jahren deutlich überschrit-
ten. Zur weiteren Sicherstellung der zeitnahen Versor-
gung der Bevölkerung bei Notrufen ist jetzt eine In-
vestition in die Zukunft erforderlich. Die Beschaffung
von mindestens 50 LHF neuer Bauart bedeutet bei Fahr-
zeugpreisen von 700k-1Mio Euro eine Zusatzinvestition
von maximal 50Mio Euro. Um die Zeit zu überbrücken,
die die Ausschreibung der Fahrzeuge und Bereitstellung
durch den Hersteller in Anspruch nimmt, muss die Mög-
lichkeit einer Anmietung von Leihfahrzeugen ähnlicher
Bauart in Betracht gezogen werden.
 
2) Die Freiwilligen Feuerwehren Berlins haben zur Auf-
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rechterhaltung des täglichen Betriebs und zur Anschaf-
fung kleinerer Werkzeuge gemeinnützige Förderverei-
ne gebildet, in denen die Angehörigen der Freiwilligen
Feuerwehren Mitglied sind. Da tendenziell jede Wache
über einen eigenen Förderverein verfügt, gibt es in Ber-
lin 57 Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehren. Über
einen jährlichen Beitragssatz und private Spenden wer-
den die Ausstattung der Wache und die Bereitstellung
von Speisen und Getränken auf der Wache sicherge-
stellt. Aufgrund der behördenähnlichen Struktur der
Freiwilligen Feuerwehren dürfen diese kein eigenes Ka-
pital verwalten und haben in den Fördervereinen die
Möglichkeit, kurzfristige Anschaffungen zu finanzieren.
Die Bezuschussung der gemeinnützigen Fördervereine
aus Mitteln der öffentlichen Hand ist rechtlich möglich,
da die Fördervereine allgemeine Interessen der Stadt
und ihrer Einwohner*innenschaft wahrnehmen. Eine
Bezuschussung der Fördervereine aus öffentlicher Hand
entlastet die Freiwilligen Feuerwehren finanziell und
gibt den Feuerwehrangehörigen einen weiteren Spiel-
raum bei der Ausstattung ihrer Wachen und Fahrzeuge.
 
Die bisher an die Feuerwehrangehörigen gezahlte Auf-
wandsentschädigung von 3,5 e/h soll durch eine Zah-
lung von 5 e/Monat pro Feuerwehrangehöriger*m an
den Förderverein ergänzt werden. Diese zusätzliche För-
derung wird nicht den Feuer-wehrangehörigen ausge-
zahlt, sondern dient dem Förderverein für die Ausgaben
der Wache. Die Höhe der monatlichen Förderpauscha-
le soll zukünftig mit allen relevanten Partner*innen im
Dialog evaluiert und ggf. angepasst werden.
 
3) Die Wachen der Feuerwehr befinden sich oft in
stark sanierungsbedürftigem Zustand. Hierbei unter-
scheiden sich Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuer-
wehr kaum. Häufig stehen Umkleide- und Sanitärbe-
reiche in keinem Verhältnis zu den wahrzunehmenden
Aufgaben der Feuerwehrangehörigen. Wer nach einem
Einsatz in der Brandbekämpfung oder im Rettungs-
dienst auf die Wache zurückkehrt, benötigt Zeit für sich
und Ruhe. Die zur Verfügung gestellten Umkleiden ge-
währleisten dies nicht. Die auf den Feuerwachen einge-
bauten Duschen vermitteln einen klaustrophobischen
Eindruck und sind nicht dafür geeignet, einen zurück-
liegenden Einsatz verarbeiten zu können. Dazu kommt
häufig, dass für alle Einsatzbeteiligten (mindestens 6
Feuerwehrangehörige auf einem Einsatzwagen) nur ei-
ne einzige Dusche zur Verfügung steht. Solche Zustände
sind für die psychologischen Belastungen, denen Feu-
erwehrangehörige in Ihren täglichen Einsätzen ausge-
setzt sind, nicht angemessen. Deshalb fordern wir, dass
die Finanzmittel für die baulichen Maßnahmen deut-
lich erhöht werden und bei den Sanierungsmaßnah-
men vorrangig für adäquate Sanitärbereiche eingesetzt
werden. Im Jahr 2016 lagen die Investitionen für die
Sanierung von Feuerwehrgebäuden bei lediglich 10Mio
Euro.
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Antrag 142/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Freiwillige Feuerwehr stärken
Das Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr (FF) bie-
tet für viele Menschen einen Ort zur Selbstverwirkli-
chung und zur Gestaltung der Gesellschaft und spielt
außerdem eine große Rolle für gesellschaftliche Solida-
rität. In der Jugendfeuerwehr als Untergruppe der Frei-
willigen Feuerwehr werden Jugendlichen wichtige Wer-
te für das Zusammenleben vermittelt. Dieses Engage-
ment muss wertgeschätzt werden.
 
Laut Berliner Feuerwehrgesetz besteht die Berliner Feu-
erwehr aus Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feu-
erwehr. Die Freiwillige Feuerwehr hat daher für die öf-
fentliche Sicherheit in Berlin den gleichen Auftrag wie
die Berufsfeuerwehr. Angehörige der Freiwilligen Feuer-
wehr müssen vor ihrem ersten Einsatz daher eine 230-
stündige Qualifizierung absolvieren, die innerhalb von
zwei Jahren nach dem Eintritt abgeschlossen sein muss.
Dennoch tragen die Ehrenamtlichen einen maßgebli-
chen Anteil an der zivilen Sicherheit Berlins mit insge-
samt 454.143 Einsätzen im Jahr 2016.
 
Nicht erst seit diesem Jahr stehen die personal- und
finanzwirtschaftlichen Mängel der Berliner Feuerwehr
im Fokus. Wie aus einer Schriftlichen Anfrage an die Se-
natsverwaltung für Inneres und Sport hervorgeht, be-
trägt der Investitionsstau allein beim Fuhrpark der Ber-
liner Feuerwehr 160 Millionen Euro. Die fehlenden Fi-
nanzmittel sind vor allem eine Folge der Sparpolitik der
letzten Jahre.
 
Missstände wie den Fahrzeugmangel der Berufsfeuer-
wehr bekommt die Freiwillige Feuerwehr direkt zu spü-
ren, weil dann Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr der
Berufsfeuerwehr zur Verfügung gestellt werden müs-
sen. Die Einsatzbereitschaft einiger Wachen der Freiwil-
ligen Feuerwehr ist deshalb bereits nicht gegeben oder
gefährdet.
 
In der Gesellschaft genießt die Feuerwehr einen hohen
Stellenwert. Dennoch nimmt das Engagement in den
Jugendfeuerwehren und Freiwilligen Feuerwehren ste-
tig ab. Des Weiteren werden häufiger tätliche Über-
griffe auf Rettungskräfte registriert. Eine Werbe- und
Imagekampagne für das freiwillige Engagement in der
Feuerwehr mit dem Hintergrund der Sicherung des
städtischen Lebens soll einerseits Respekt und Achtung
für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in der Gesell-
schaft schaffen und im Idealfall die Eintrittszahlen in die
Freiwilligen Feuerwehren erhöhen.
 
Forderungen
Um die Arbeit der Feuerwehr und die Tätigkeit der Eh-
renamtlichen zu erleichtern fordern wir:

Vom Antragsteller zurückgezogen
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1)           Eine ausgiebige Fahrzeugausschreibung und -
beschaffung von mindestens 50 Fahrzeugen für den Typ
LHF, sowie die Prüfung zur Anmietung von Einsatzfahr-
zeugen zur Überbrückung bis zum Eintreffen der be-
schafften Fahrzeuge
2)           Eine Bezuschussung der Fördervereine der frei-
willigen Feuerwehren Berlins mit mindestens 5e pro
Monat pro Freiwilliger*m aus öffentlicher Hand
3)           Die Erhöhung des SIWANA-IV-
Investitionsrahmens für die bauliche Sanierung
von Feuerwehrgebäuden mit Fokus auf Umkleide- und
Sanitärbereiche
4)           Eine Imagekampagne für die Jugendfeuerwehr
und Freiwilligen Feuerwehr durch die 28 Senatsverwal-
tung für Inneres und Sport
 
Die Berliner Feuerwehr hat laut Jahresbericht 2016 et-
wa 191 Löschfahrzeuge im Fuhrpark, davon ein Großteil
sogenannte Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeuge (LHF).
Aufgrund seiner vielseitigen Ausstattung ist das LHF
das Allroundfahrzeug der Feuerwehr und wird bei Not-
rufen zu unterschiedlichsten Einsätzen alarmiert. Da in
Berlin stets der „First Responder“, also das nahegele-
genste einsatzbereite Fahrzeug, zu einem Notruf fährt,
ist das LHF und seine Besatzung auch bei Rettungs-
diensten tätig und unterstützt den Notärzt*innen- oder
Rettungswagen vor oder nach dem Eintreffen. Im Jahr
2016 wurde das LHF insgesamt 72.132 Mal alarmiert
und ist somit nach dem Rettungswagen und dem Not-
ärzt*inneneinsatzwagen das am dritthäufigsten ausrü-
ckende Fahrzeug der Feuerwehr.
 
Nach aktueller Aussage des Landesfeuerwehrverban-
des haben 80% der 108 einsatzfähigen LHF die vorgese-
hene Nutzungsdauer von 14 Jahren deutlich überschrit-
ten. Zur weiteren Sicherstellung der zeitnahen Versor-
gung der Bevölkerung bei Notrufen ist jetzt eine In-
vestition in die Zukunft erforderlich. Die Beschaffung
von mindestens 50 LHF neuer Bauart bedeutet bei Fahr-
zeugpreisen von 700k-1Mio Euro eine Zusatzinvestition
von maximal 50Mio Euro. Um die Zeit zu überbrücken,
die die Ausschreibung der Fahrzeuge und Bereitstellung
durch den*die Hersteller*in in Anspruch nimmt, muss
die Möglichkeit einer Anmietung von Leihfahrzeugen
ähnlicher Bauart in Betracht gezogen werden.
 
Die Freiwilligen Feuerwehren Berlins haben zur Auf-
rechterhaltung des täglichen Betriebs und zur Anschaf-
fung kleinerer Werkzeuge gemeinnützige Förderverei-
ne gebildet, in denen die Angehörigen der Freiwilligen
Feuerwehren Mitglied sind. Da tendenziell jede Wa-
che über einen eigenen Förderverein verfügt, gibt es in
Berlin 57 Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehren.
Über einen jährlichen Beitragssatz und private Spen-
den werden die Ausstattung der Wache und die Be-
reitstellung von Speisen und Getränken auf der Wache
sichergestellt. Aufgrund der behördenähnlichen Struk-
tur der Freiwilligen Feuerwehren dürfen diese kein ei-
genes Kapital verwalten und haben in den Förderverei-
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nen die Möglichkeit, kurzfristige Anschaffungen zu fi-
nanzieren. Die Bezuschussung der gemeinnützigen För-
dervereine aus Mitteln der öffentlichen Hand ist recht-
lich möglich, da die Fördervereine allgemeine Interes-
sen der Stadt und ihrer Einwohner*innenschaft wahr-
nehmen. Eine Bezuschussung der Fördervereine aus öf-
fentlicher Hand entlastet die Freiwilligen Feuerwehren
finanziell und gibt den Feuerwehrangehörigen einen
weiteren Spielraum bei der Ausstattung ihrer Wachen
und Fahrzeuge.
 
Die bisher an die Feuerwehrangehörigen gezahlte Auf-
wandsentschädigung von 3,5 e/h soll durch eine Zah-
lung von 5 e/Monat pro Feuerwehrangehöriger*m an
den Förderverein ergänzt werden. Diese zusätzliche För-
derung wird nicht den Feuerwehrangehörigen ausge-
zahlt, sondern dient dem Förderverein für die Ausgaben
der Wache. Die Höhe der monatlichen Förderpauscha-
le soll zukünftig mit allen relevanten Partner*innen im
Dialog evaluiert und ggf. angepasst werden.
 
Die Wachen der Feuerwehr befinden sich oft in stark sa-
nierungsbedürftigem Zustand. Hierbei unterscheiden
sich Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr kaum.
Häufig stehen Umkleide- und Sanitärbereiche in kei-
nem Verhältnis zu den wahrzunehmenden Aufgaben
der Feuerwehrangehörigen. Wer nach einem Einsatz in
der Brandbekämpfung oder im Rettungsdienst auf die
Wache zurückkehrt, benötigt Zeit für sich und Ruhe. Die
zur Verfügung gestellten Umkleiden gewährleisten dies
nicht. Die auf den Feuerwachen eingebauten Duschen
vermitteln einen klaustrophobischen Eindruck und sind
nicht dafür geeignet, einen zurückliegenden Einsatz
verarbeiten zu können. Dazu kommt häufig, dass für
alle Einsatzbeteiligten (mindestens 6 Feuerwehran-
gehörige auf einem Einsatzwagen) nur eine einzige
Dusche zur Verfügung steht. Solche Zustände sind für
die psychologischen Belastungen, denen Feuerwehr-
angehörige in Ihren täglichen Einsätzen ausgesetzt
sind, nicht angemessen. Deshalb fordern wir, dass die
Finanzmittel für die baulichen Maßnahmen deutlich
erhöht werden und bei den Sanierungsmaßnahmen
vorrangig für adäquate Sanitärbereiche eingesetzt
werden. Im Jahr 2016 lagen die Investitionen für die
Sanierung von Feuerwehrgebäuden bei lediglich 10Mio
Euro.
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Antrag 143/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:

Image- und Aufklärungskampagne für die Freiwillige
Feuerwehr
Etwa 80% der Einsätze der Feuerwehr sind Rettungs-
dienste. Der Anteil der Rettungsdienste unter allen Ein-
sätzen der Feuerwehr ist in den letzten Jahren mas-
siv angestiegen. Dieser Anstieg ist nicht alleine durch
das Wachstum Berlins zu erklären. Der Notruf der Feu-
erwehr 112 ist zuständig für lebensbedrohliche Situa-
tionen, bei denen schnelle Hilfe notwendig ist. Von
454.143 Einsätzen im Jahr 2016 entfallen 374.942 auf den
Rettungsdienst. Die durchschnittliche Hilfszeit bei die-
sen Einsätzen liegt bei 9,54 Minuten. Leider sind unter
den über die 112 abgesetzten Notrufen auch Einsätze,
bei denen eine Soforthilfe nicht unbedingt notwendig
ist, sondern ein Krankentransport oder ärztliche Hilfe
zu Hause ausreichend wäre. Hierbei würde ein Anruf
beim kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, der eben-
falls deutschlandweit einheitlich unter der 116 117 er-
reichbar ist, den Notruf und die Einsatzkräfte der Feuer-
wehren entlasten. Ein weiterer Vorteil des kassenärztli-
chen Bereitschaftsdienstes stellt zudem die finanzielle
Entlastung der Krankenkassen dar, die für den Notfall-
einsatz ein Vielfaches mehr zahlen, als für einen Kran-
kentransport.
 
In der Gesellschaft genießt die Feuerwehr einen hohen
Stellenwert. Dennoch nimmt das Engagement in den
Jugendfeuerwehren und Freiwilligen Feuerwehren ste-
tig ab. Des Weiteren werden häufiger tätliche Übergrif-
fe auf Rettungskräfte registriert. Beispiele von auf eine
Notärztin geworfene voll gefüllte Glasflasche und eine
mutwillige Beschädigung von Rettungswagen und Be-
hinderung der Einsatzkräfte bei einer Re-animation ei-
nes Kindes sind hierbei nur die Spitze des Eisbergs. Eine
Werbe- und Imagekampagne für das freiwillige Engage-
ment in der Feuerwehr mit dem Hintergrund der Siche-
rung des städtischen Lebens soll einerseits Respekt und
Achtung für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in der
Gesellschaft schaffen und im Idealfall die Eintrittszah-
len in die Freiwilligen Feuerwehren erhöhen.
 
Wir fordern deshalb die sozialdemokratischen Mitglie-
der des Senats, die kassenärztliche Vereinigung und die
Krankenkassen auf
1)      eine Aufklärungskampagne zur Unterscheidung
des Notrufs 112 und des kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstes 116 117 zu starten und das Thema auch in schu-
lische Lehrinhalte aufzunehmen.
2)      eine Imagekampagne für die Jugendfeuerwehr
und Freiwilligen Feuerwehr durch die Senatsverwal-
tung für Inneres und Sport

Annahme (K)
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Antrag 144/II/2018
Abt. 12/03 Frohnau
Der Landesparteitag möge beschließen:

Entwicklung eines Drohnenprogramms „Schutzengel“
Sicherheit für BürgerInnen und Unterstützung für Poli-
zei und Feuerwehr
 
Die SPD Berlin bringt ein Innovations-Programm
„Schutzengel“ zur Entwicklung von Drohnen auf den
Weg. Deren Aufgabe soll es sein, bei von ihnen re-
gistrierten Verbrechen oder Unfällen umgehend die
Leitstellen der Polizei bzw. Feuerwehr zu alarmieren
und mit einem Live-Lagebild zu versorgen. Ein dazu
ausgerufener Ideen-Wettbewerb soll Lösungen prä-
mieren, die dem Berliner Innensenat eine zeitnahe
Implementierung eines Drohnensystems erlaubt, das
sowohl die Sicherheit in der Stadt weiter steigert als
auch den geltenden Datenschutz für die BürgerInnen
gewährleistet.

Begründung
Das Thema Sicherheit umsorgt weiterhin die Wäh-
lerInnen und ist in der öffentlichen Wahrnehmung
von der SPD – auch auf der Landesebene in Berlin –
vernachlässigt worden. Stattdessen versteht es eine
rechtspopulistische Politik sich auf diesem Feld zu
profilieren, obwohl dabei formulierte Lösungsansätze
kaum mehr Vorstellungskraft als das Rufen nach mehr
Staat und Strafe aufweisen. Es besteht aktuell für
die Demokratie die Gefahr, dass in Bund und Län-
dern Polizeiermächtigungen erteilt werden, die trotz
bester Schutzabsichten rechtsstaatliche Prinzipien
aushöhlen und zur anlasslosen Überwachung der
Bevölkerung ausarten. Als warnendes Beispiel sei
hier der von der CSU eingebrachte Gesetzentwurf zur
Neuordnung des bayerischen Polizeirechts genannt:
https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2018/03/PAG-
Neuordnungsgesetz_Entwurf.pdf
Der Einsatz von Drohnen ist längst keine Zukunftsvisi-
on mehr. Aufgrund ihrer sich immer weiter verbessern-
den Technik können öffentliche Räume bereits heute
schon für längere Zeiträume mit hochauflösenden Ka-
meras beobachtet werden. Zudem sind in der Entwick-
lung der maschinellen Bildauswertung Fortschritte er-
zielt worden, die es Computern ermöglichen menschli-
che Handlungen zu identifizieren und einzuordnen.
Mit dem Drohnenprogramm „Schutzengel“ kann die
SPD Berlin folgende Verbesserungen erreichen:

• Besserer Schutz für die BürgerInnen auf Plätzen
und Straßen, vor allem in der Dunkelheit dank
Nachtsicht-Kameras;

• Sofortige Verständigung der nächsten Leitstelle /
Einsatzwagen bei Erkennung eines Vorfalls;

• Unmittelbare Verfolgung Tatverdächtiger bei
gleichzeitiger Weitergabe der Koordinationsdaten
für verständigte Sicherheitskräfte;

• Eine höhere Chance zur Vereitelung sowie zur Auf-

Ablehnung (K)
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klärung von Einbrüchen;
• Schnelle Erkennung von Bränden durch entspre-

chende Sensortechnik, sofortige Verständigung von
Feuerwehrleitstellen, die anhand von übertragenen
Live-Lagebilder den Umfang der zu entsendenden
Rettungskräfte besser einteilen können;

• Implementierung eines innovativen Systems, das
im Hinblick auf die Strafverfolgung auf dem tech-
nischen Stand der Zeit ist, gleichzeitig aber beste-
henden Datenschutz gewährleistet. Nicht anlasslos
unbescholtene BürgerInnen sollen erkannt werden,
sondern der Anlass, in dem unbescholtene Bürge-
rInnen zu Schaden kommen;

• Eine Verbesserung des Images der Hauptstadt so-
wie der hier mitregierenden SPD, wonach in der öf-
fentlichen Wahrnehmung in Berlin ein rechtsfreier
Raum an den nächsten grenzt und der Senat an den
relevanten Bedürfnissen der Menschen vorbei re-
giert;

• Einen progressiven Leuchtturm-Beitrag zum Thema
Sicherheit und gleichzeitig eine Absage an den ak-
tuellen rechtspopulistischen Aktionismus;

• Eine höhere Akzeptanz von technischen Innovatio-
nen in der Bevölkerung sowie ein unbeschwerteres
Lebensgefühl.
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Antrag 145/II/2018
KDV Reinickendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Beobachtung Teile der AfD
Wir fordern eine umgehend einsetzende Beobachtung
mindestens von Teilen der Partei  AfD und ihrer Jugend-
organisation.
 

Begründung
Die Verstrickungen – und wie in Chemnitz gemein-
samen Aktivitäten – von Mitgliedern ,bzw. der Partei
AfD und deren Jugendorganisation  mit Mitgliedern
der Identitären  Bewegung und Pegida  sowie mit  Or-
ganisationen der Rechtsextremen  und Reichsbürgern
und deren verfassungsfeindliche  bis rechtsradikale
Einstellungen, die sich sowohl in Reden als auch in
Pressebeiträgen, Aufrufen und Aktionen  zeigen, müs-
sen Anlass genug sein, eine Beobachtung durch den
Verfassungsschutz zu ermöglichen.
Laut aktuellem Deutschlandtrend finden es 65 % der
Deutschen für erforderlich, dass die AFD vom Verfas-
sungsschutz beobachtet würde.

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

Wir fordern eine umgehend einsetzende Beobach-
tung mindestens von Teilen der Partei  AfD und ihrer
Jugendorganisation durch die Verfassungsschutzbe-
hörden. 
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AntragWV152/I/2018
Jusos LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Community Policing: Paradigmenwechsel in der Berli-
ner Polizeiarbeit
Die Debatte um den Themenkomplex Innere Sicherheit
war in den letzten Jahren für die politische Linke, gera-
de im Land Berlin, von Orientierungslosigkeit und reak-
tionären Impulsen gekennzeichnet. Angesichts dessen,
dass rechte Parteien den öffentlichen Diskurs mit For-
derungen nach immer repressiveren staatlichen Maß-
nahmen dominieren, sehnen sich nun einige sozialde-
mokratische Politiker*innen danach das Thema Innere
Sicherheit – im Sinne von Sofortmaßnahmen, die eine
grundsätzliche Debatte zu den strukturellen Implikatio-
nen und Gefahren von ausgeweiteter Staatsgewalt zu-
nächst vertagen – von links zu besetzen.
 
Anstatt jedoch fundamentale Kritik an den von Rechts
geforderten Maßnahmen zu äußern und sozial inte-
grative Gegenmodelle zu formulieren, verkommt die-
ser Wunsch gängiger Weise zur simplen reaktionä-
ren Übernahme eben jener Praktiken. Mehr repressive
Polizeipräsenz, zunehmende Aufrüstung, Ausweitung
von Überwachungsinstrumenten, höhere Strafmaße,
verkürzte Justizverfahren. Man will den Bürger*innen
scheinbar beweisen, dass man genauso entschlos-
sen gegen Kriminalität vorgehen kann, validiert dabei
aber gleichzeitig die repressiven, teils-destruktiven, und
meist nicht zielführenden Praktiken, welche vom rech-
ten Spektrum angeführt werden. Dabei zeigen Blicke in
jene Länder, die tough on crime als Staatsräson verin-
nerlicht haben, dass eine solche Eskalationsspirale der
immer härteren Maßnahmen keines Wegs mehr Sicher-
heit schafft, sondern zu einem sozialen Klima der Angst
und der ständigen empfundenen Bedrohung führt.
 
Wir verweigern uns einem Einstieg in diese Eskalati-
onsspirale. Wir fordern ein Modell für die Berliner Po-
lizei, welches auf sozialer Integration und Kriminalprä-
vention basiert. Der Notruf, die Funkstreife, und die Vi-
deokamera am kriminalitätsbelasteten Platz sind ledig-
lich reaktive Maßnahmen die erst Greifen, wenn die
Straftat bereits passiert- und der Schaden bereits ange-
richtet ist. Die dem zugrundeliegenden Probleme wer-
den mit diesen Werkzeugen jedoch weder identifiziert,
noch behoben.  Wir fordern daher ein Konzept, welches
an einem Punkt vor dem Notruf oder der Strafanzei-
ge ansetzt. Wir fordern ein Konzept, welches Repressi-
on durch Kommunikation ersetzt. Wir fordern ein Kon-
zept, welches die Bürger*innen in die Sicherheitsarchi-
tektur integriert, und sie als zentrale Akteur*innen ak-
tiviert. Wir fordern ein Konzept, dessen Fundament auf
der Strategie des Community Policing basiert.
 
Was ist Community Policing?
Community Policing ist ein Polizeistrategiekonzept,

Erledigt bei Annahme 02.1/II/2018 in der Fassung der
Antragskommission (K)

• LPT I/2018: vertagt auf LPT II/2018 (Schwerpunkt In-
nenpolitik) und Überweisung an FA III – Innen- und
Rechtspolitik

 
Stellungnahme/Votum des FA III:
 
Community Policing
 
Empfehlung: Erledigt bei Annahme des Antrags „Urba-
ne Sicherheit“, hilfsweise Ablehnung
 
Die Antragsteller fordern:
Die Erarbeitung eines wissenschaftlich fundierten, um-
fassenden Community Policing Konzepts für Berlin
durch eine Expert*innenkommission unter expliziter
Einbeziehung der Polizei und dessen schnellstmögliche
Umsetzung.
Die Restrukturierung des
Kontaktbereichsbeamten*innen-Programms in eine
handlungsfähige Community Policing Einheit, welche
mit den nötigen Ressourcen ausgestattet wird. Die
Community Policing Einheit ist von Exekutivaufgaben
der konventionellen Kriminalitätsbekämpfung-und
Ermittlung zu befreien.
Die Schaffung eines verbindlichen Regelwerks, welches
die Zuständigkeiten und die Arbeitsweise von Commu-
nity Policing Beamt*innen definiert.
Die explizite und exklusive Bindung von Communi-
ty Policing Beamt*innen an dieses Regelwerk. Die Be-
amt*innen dürfen keine Bedarfseinheiten für andere
Diensteinheiten mehr sein.
Community Policing Beamt*innen sollen keine Schuss-
oder Hiebwaffen mit sich führen.
Jedem Kontaktbereich soll mindestens eine weibliche
Beamt*in und mindestens ein männlicher Beamter zu-
geteilt sein.
Wo angebracht sollen die jeweiligen Beamt*innen
Sprachkenntnisse entsprechend den lokalen
Migrant*innen-Communities besitzen.
Die Community Policing Einheit soll den jeweiligen Kon-
taktbereichen entsprechend konkrete Maßnahmen zur
Bürger*innenteilhabeerarbeiten.
Die Polizei Berlin soll in der Ausbildung einen klaren Fo-
kus auf Community Policing setzen.
Die Polizei Berlin soll deutlich mehr Beamt*innen Aus-
bilden, damit ein solches Community Policing Konzept
effektiv und in adäquater Personenstärke angewandt
werden kann.
Die Rolle, Funktion und Ziele der Beamt*innen sollen öf-
fentlichkeitswirksam sichtbar gemacht und kommuni-
ziert werden
 
Begründung:
Im Leitantrag „Urbane Sicherheit“, der dem Landespar-
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welches auf kontinuierlichen, stabilen, kommunikati-
ven Beziehungen zwischen der Polizei und der kom-
munalen Gemeinschaft zum Zwecke der Problemiden-
tifizierung und Kriminalprävention basiert. Ein perso-
nell gleichbleibendes Team von Beamt*innen wird da-
bei dediziert und permanent einem bestimmten über-
schaubaren geographischen Abschnitt der Stadt zuge-
ordnet, in welchem es täglich für die Mitglieder der lo-
kalen Gemeinschaft präsent, sichtbar und ansprechbar
ist. Um physische Barrieren abzubauen verzichten die
Beamt*innen dabei in der Regel auf Streifenwagen und
bewegen sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fort. Ziel
ist es dabei durch kontinuierliche gegenseitige Kommu-
nikation und Interaktion eine Partnerschaft zwischen
den Bürger*innen und den Beamt*innen aufzubauen,
um Probleme vor Ort gemeinsam zu identifizieren und
passende Lösungsansätze zu erarbeiten.
 
Die Community Policing Einheit ist dabei üblicher-
weise organisatorisch und handlungspraktisch
von den anderen polizeilichen Diensteinheiten der
Kriminalitätsbekämpfung- und Ermittlung getrennt.
Erkennt die Community Policing Beamt*in Anhalts-
punkte, die Kriminalermittlungen rechtfertigen, liegt es
in ihrer Diskretion diese an die dafür zuständige Einheit
zu informieren. Die Community Policing Beamt*in
wendet, abgesehen von unmittelbaren Vorfällen, selbst
keine Exekutivmaßnahmen an. Auch in der Anwendung
von repressiven Maßnahmen ist sie auf akute Notfälle,
sowie zum Zweck der Selbstverteidigung beschränkt.
So verzichten Community Policing Einheiten in Großbri-
tannien zum Beispiel komplett auf das mitführen von
Schuss- und Hiebwaffen.
 
Zusätzlich spielen Elemente kommunaler Bür-
ger*innenteilhabe in Community Policing Konzepten
eine zentrale Rolle. Die spezifischen Maßnahmen
sind stark abhängig von den Gegebenheiten vor Ort
und der jeweiligen Strategie der Polizei. Sie können
beispielsweise die Form von kommunalen Rundtischen
oder mobilen Sprechstunden einnehmen. Wichtig
ist einerseits, dass Bürger*innen einen verlässlichen
Anlaufpunkt zur Kommunikation haben, und dass an-
dererseits eine effektive Rechenschaftspflicht zwischen
den Beamt*innen und den Bürger*innen hergestellt
wird. Die Ziele der Polizeiarbeit werden dann von
den Bürger*innen und den Beamt*innen gemeinsam
erarbeitet und formuliert.
 
Die Aufgaben der Problemidentifikation und Problem-
lösung beziehen sich dabei explizit nicht auf die Identi-
fikation und Verhaftung von Straftäter*innen. Vielmehr
stehen Alltagsprobleme aus dem Kiez im Mittelpunkt,
welche sich auf das ganzheitliche Klima auswirken, und
nicht einmal unmittelbar strafrechtlich relevant sein
müssen. Warum kommt es an dieser Kreuzung häufig
zu Unfällen? Haben die Kinder einen sicheren Schul-
weg? Warum treffen sich an bestimmten Punkten re-
gelmäßig Suchtkranke, und wie kann man diesen hel-

teitag am 17.11.2018 zur Zustimmung vorgelegt werden
wird, sind die von den Antragstellern genannten For-
derungen bereits enthalten. Die Verbreiterung des Si-
cherheitsbegriffs, über den rein polizeilichen Schutz-
bereich hinaus, ist ein Kernanliegend des Leitantrags.
Dabei wird berücksichtigt, dass Sicherheit als zentrale
Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben in un-
terschiedlichen Lebensbereichen gewährleistet werden
muss und sich dort unterschiedlich äußert. Dies betrifft
sowohl den herkömmlichen Schutzbereich vor Krimina-
lität, Gewalt und Bedrohung wie auch die Frage, ob ver-
lässlich eine Möglichkeit zum Wohnen, zur Ausbildung
und zur Arbeit besteht. Im Bereich der Kriminalitätsbe-
kämpfung legt der Leitantrag neben den erforderlichen
Eingriffsmöglichkeiten der Sicherheitsbehörden einen
weiteren Schwerpunkt auf Prävention durch geeigne-
te Ansprechstellen in den Quartieren und weitere Maß-
nahmen. Dies erfasst im Wesentlichen die Forderungen
der Antragsteller zu diesem Punkt, geht jedoch auch
noch deutlich darüber hinaus, da der Ansatz im Leitan-
trag wesentlich umfassender ist als der der hiesigen An-
tragsteller. Der verstärkte Einsatz von Kontaktbereichs-
beamten ist integraler Bestandteil des Leitantrags.
 
Hilfsempfehlung Ablehnung:
Die Begründung des Antrags legt nahe, dass die o. g. For-
derungen Maßnahmen beschreiben, die nach dem Wil-
len der Antragsteller nicht in Ergänzung zu den vorhan-
denen polizeilichen Möglichkeiten treten, sondern die-
se im Wesentlichen ersetzen sollen. Unter diesem Ge-
sichtspunkt wäre der Antrag jedoch abzulehnen.
Die Antragsteller verkennen, dass repressive Maßnah-
men nicht einfach mit einem reaktionären Ansatz
der Problembewältigung gleichgesetzt werden können.
Das Lagebild in Berlin und vergleichbaren Metropolen
ist nicht geeignet, die im Antrag angedeutete These,
es bedürfe bei Umsetzung eines Community Policing
Konzepts perspektivisch keiner Eingriffsmöglichkeiten
durch Sicherheitsbehörden mehr, zu stützen. Die An-
tragsteller lassen jedoch bereits nicht erkennen, dass
sie eine fundierte Lagebewertung vorgenommen oder
zumindest übernommen haben. Die Ausgangsüberle-
gungen im Antrag 152/I/2018 sind daher auch nicht mit
der tatsächlichen Situation Berlins, vor allem nicht mit
der Situation seit dem 19.12.2016 und der bedrohlich dy-
namischen Entwicklung der organisierten Kriminalität
in den vergangenen fünf Jahren, in Einklang zu brin-
gen. Die Antragsteller bezeichnen die Anpassung von
Eingriffsmöglichkeiten und -fähigkeiten als Bestand-
teil einer Eskalationsspirale und gehen dabei offenbar
von der (unzutreffenden) Annahme aus, Konflikte ver-
schärften sich durch eine angepasste Ausstattung der
Sicherheitsbehörden.
Dadurch leidet der Antrag i. E. an dem Defizit, dass
einseitig eine soziale Bewältigung der angesprochenen
Problemfelder gefordert wird, die dem Staat – als zum
Schutz verpflichteten Garanten der Sicherheit jedes und
jeder Einzelnen – in letzter Konsequenz die zwangswei-
se Durchsetzung von Normen unmöglich machen wür-
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fen? Warum kommt es zu Spannungen und Konflikten
zwischen bestimmten Anwohnern? Gibt es im Kiez An-
gebote, die Jugendliche mit viel unstrukturierter Frei-
zeit auffangen können? Die Rolle der Community Poli-
cing Beamt*innen ist die von sozialen Mediator*innen,
die sich flexibel und kontextgerecht den oftmals unter-
schiedlichen Problemstellungen einer jeden lokalen Ge-
meinschaft anpassen. Ein solches Netzwerk lokaler In-
teressensvertreter*innen bietet Vorteile für alle betei-
ligten. Zum einen ergibt sich ein kohärentes Gesamtbild
der sozialen Lage und den bestimmten Problemstellun-
gen im Kiez, welches allen Akteur*innen ermöglicht bes-
ser auf diese zu reagieren. Zum anderen können Com-
munity Policing Beamt*innen in bestimmten Situatio-
nen auf dieses Netzwerk zuzugreifen. So können z. B.
Suchtberatungsstellen oder Jugendhäuser in Problem-
lösungsprozesse integriert werden, oder umgekehrt auf
Beamt*innen zugehen und diese auf bestimmte Pro-
blemlagen aufmerksam machen.
 
Die Policing Community Einheiten sollen sich dabei
gleichermaßen aus lokal vernetzten und aus anderen
Einsatzgebieten hinzugezogenen Beamt*innen zusam-
mensetzen. Damit wird die bereits bestehende Orts-
kenntnis der Beamt*innen sinnvoll um eine kontrollie-
rende Außenperspektive ergänzt. Dabei muss gewähr-
leistet sein, dass die Polizeiarbeit innerhalb eines fest-
gelegten Rahmens stattfindet, weshalb ein allgemein
gültiger Ziel- und Kompetenzkatalog definiert werden
muss, der die Grundlage jeder Polizeiarbeit bilden soll.
Zudem soll sich die Polizeiarbeit ausdrücklich nicht nur
an den Bedürfnissen der Bürger*innen orientieren, die
sich an der Diskussion beteiligen, sondern die Bedürf-
nisse aller im Kiez lebender Personen berücksichtigen.
Zu diesem Zweck sollen lokale Vereinigungen, karitative
Verbände und Unternehmen aktiv in das Konzept einge-
bunden werden.
 
Community Policing Beamt*innen sind im Kiez einge-
bettete Akteur*innen, die neben unmittelbar krimino-
logischen Aspekten vorrangig das soziale Gesamtgefü-
ge im Blick haben sollen. Dabei sind sie jedoch weder
ein erweitertes Ordnungsamt, noch übernehmen sie
die Funktionen von Sozialarbeiter*innen. Während Be-
amt*innen des Ordnungsamts mit der klaren Maßgabe
vorgehen Ordnungswidrigkeiten zu identifizieren und
zu ahnden, also eine ausschließlich exekutive Funktion
einnehmen, erfüllen Community Policing Beamt*innen
die Aufgabe strukturelle Probleme, die sich mitunter
in einer Anhäufung von Ordnungswidrigkeiten (z.B. öf-
fentlicher Drogenkonsum) äußern können, zu identifi-
zieren und zusammen mit der Gemeinschaft zu kon-
struktiven Lösungsansätzen zu kommen. Dabei erfüllen
sie jedoch auch nicht die Funktion von Sozialarbeitern,
die mit bestimmten Einzelpersonen über einen länge-
ren Zeitraum Lösungen zu ihren konkreten Lebenssi-
tuationen erarbeiten und diese betreuen. Einzelperso-
nen mit Beratungsstellen oder karitativen Einrichtun-
gen zu vernetzen, sofern diese das möchten, kann eine

de, da er die dafür notwendigen Eingriffsmöglichkeiten
und – befugnisse aus Sicht der Antragsteller nicht wei-
ter den veränderten Erfordernissen anpassen soll.
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Maßnahme der Beamt*innen sein, unterliegt letztend-
lich aber ihrer Diskretion.
 
Community Policing wird in unterschiedlichen Formen
in einer Vielzahl von Ländern angewandt, allen voran in
Teilen der Vereinigten Staaten, in Großbritannien, und
in den skandinavischen Ländern. Eines der bekannte-
ren deutschen Community Policing Konzepte sind die
sogenannten Bezirksbeamten in Düsseldorf. Die Resul-
tate sind in allen Anwendungsbereichen die selben:
Rückläufige Kriminalitäts- und Ordnungswidrigkeitsra-
ten, insbesondere in der Gewaltkriminalität, und ein
höheres Sicherheitsgefühl unter den Bürger*innen. So-
mit adressiert Community Policing sowohl Fragen ob-
jektiver Sicherheit, im Sinne von quantitativ erfassba-
ren Rückgängen an Vorfällen, als auch Fragen subjekti-
ver Sicherheit, im Sinne eines sozialeren, vertrauensvol-
leren gesellschaftlichen Klimas.
 
Aus feministischer Perspektive ist Community Policing
außerdem wesentlich geeigneter Fragen weiblicher Si-
cherheit zu adressieren, als traditionelle responsiv-
repressive Polizeistrategien. So ist zum Beispiel der
Notruf oder der Gang zur Polizei für viele Opfer von
Missbrauch und häuslicher Gewalt oft mit Scham oder
der erheblichen Angst vor Vergeltungsmaßnahmen des
Mannes verbunden. Notrufstreifen sind in der unmit-
telbaren Situation ebenfalls oft die Hände gebunden. In
einem Community Policing Konzept hingegen ist es für
eine Beamt*in möglich, nachdem sie Hinweise von An-
wohner*innen oder vom Opfer selbst erhalten hat, dis-
kretere Wege einzuleiten dem Opfer zu helfen (z. B. die
Vernetzung mit einer Beratungsstelle), das Opfer zu ei-
ner Anzeige zu ermutigen und diese ggf. mit ihr ange-
messen vorzubereiten. Deshalb ist es unerlässlich, dass
in jedem Kiez auch mindestens eine weibliche Commu-
nity Policing Beamtin präsent ist.
 
Community Policing

• Verringert durch einen gesamtgesellschaftlichen
Präventivansatz Kriminalität und Ordnungswidrig-
keiten

• Verringert durch effektive Prävention den Einsatz
von reaktionären und repressiven Maßnahmen

• Erhöht durch kontinuierliche Kommunikation und
gemeinsame Zielsetzungen das Sicherheitsgefühl
der Bürger*innen

• Stellt den Kiez in den Mittelpunkt der Sicherheitsar-
chitektur und ist so in der Lage Strategien und Maß-
nahmen an den jeweiligen unterschiedlichen Pro-
blemstellungen auszurichten

• Schafft Vertrauen zwischen den Beamt*innen und
den Bürger*innen

• Aktiviert Bürger*innen als zentrale Akteure in
Qualitäts- und Sicherheitsfragen ihres Kiezes und
Ermöglicht effektive Teilhabe

 
Hintergrund: Community Policing in Berlin – Die soge-
nannten Kontaktbereichsbeamt*innen
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Dem Community Policing ähnliche Elemente wurden
im damaligen Westberlin im Zuge einer Polizeireform
bereits in den 1970er Jahren unter dem Begriff „Kon-
taktbereichsbeamte“ eingeführt. Die Aufgabe der Be-
amt*innen in ihren jeweiligen Kiezen (Konktaktberei-
che) bestand darin dauerhaft verfügbare und verläss-
liche Ansprechpartner*innen darzustellen, die bei klei-
neren Problemen aushelfen, bei Konflikten als Media-
tor*innen auftreten können, und aufgrund ihrer dauer-
haften Präsenz im- und Interaktion mit dem Kiez eine
Schlüsselrolle in der Kriminalprävention einzunehmen.
 
Mit der Berliner Polizeireform von 1998 und der Einfüh-
rung des sogenannten „Berliner Modells“, welches vor-
sah alle responsiven, investigativen, und administrati-
ven Prozesse fortan in Person der Funkstreifen zu verei-
nen, wurde die Praxis der Kontaktbereichsbeamt*innen
effektiv eingestellt. Die Aufgaben, welche die KoBBs
zuvor dediziert und gesondert von den übrigen Poli-
zeieinheiten ausübten, wurden zur Zuständigkeit aller
Dienstkräfte erklärt. Eine effektive Trennung von Exe-
kutivaufgaben und Präventionspraktiken war so nicht
mehr gewährleistet. Die zuvor zentralen Aspekte der
Bürger*innennähe sowie der personell etablierten und
zeitlich permanenten Präsenz wurden außerdem durch
massive Personalreduzierungen drastisch untergraben.
 
2007 wurde der Kontakrbereichtsdienst in limitierter
Form wieder eingeführt. Zudem wurde auf Initiative des
Berliner Polizeipräsidenten das „Berliner Modell“ 2014
wieder zurückgerollt, sodass administrative Aufgaben
wieder von dedizierten Personal übernommen wurden.
Infolgedessen blieb die Rolle der wenigen noch verblei-
benden Kontaktbereichsbeamt*innen jedoch institutio-
nell vage und öffentlich kaum erkennbar.
 
Eine kleine Anfrage des Grünen Abgeordneten Bene-
dikt Lux an die Senatsverwaltung im Januar 2016 ergab:
das Berliner Stadtgebiet ist derzeit in 1.208 Kontaktbe-
reiche aufgeteilt. Jedem Kontaktbereich sei „grundsätz-
lich […] eine Dienstkraft der Polizei Berlin namentlich
zugeordnet“. In ihren Handlungen sind die KoBBs je-
doch nicht auf die klassische Community Policing Ar-
beit beschränkt, sondern „stehen grundsätzlich für alle
Aufgaben im Einsatzdienst der Dienstgruppen zur Ver-
fügung“, wozu „Wachdienst, Funkwageneinsatzdienst,
Brennpunktstreifen, Verkehrsüberwachung, Kriminali-
tätsbekämpfung und der Veranstaltungsschutz gehö-
ren“. Zwar wird eine Entlastung zugunsten der klas-
sischen KoBB Aufgaben angestrebt, diese wird jedoch
vom chronischen Personalmangel und einer fehlenden
verbindlichen Community Policing Organisationsstruk-
tur maßgeblich untergraben. Die aktuellen KoBBs sind
daher nicht mit den „alten KoBBs“ gleichzusetzen; eine
Einschätzung, die der Berliner Polizeipräsident im Janu-
ar 2015 öffentlich einem Interview mit der Berliner Zei-
tung teilte.
 
Im  Abschnitt „Polizeipräsenz vor Ort sichern“ des Rot-
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Rot-Grünen Koalitionsvertrags der Berliner Landesre-
gierung finden sich die Forderungen nach „mehr Kon-
taktbereichsbeamte[n] im Kiez“ und einem „spürba-
ren“ Ausbau von Fuß- und Fahrradstreifen. Die generelle
Stoßrichtung ist die richtige, jedoch finden sich im Ver-
trag keine Spezifizierungen zur Qualität und Organisa-
tionsstruktur dieser Präsenz. Außerdem fehlt eine kla-
re Zielsetzung zur Anzahl der zusätzlichen Kontaktbe-
reichsbeamt*innen, sowie Aussagen über ihre Einsatz-
art und ihre Handlungsfelder. Eine bloße Erhöhung der
Anzahl von Kontaktbereichsbeamt*innen, ohne sie ex-
plizit und exklusiv an ein strukturell definiertes Regel-
werk von Community Policing Praktiken zu binden, ist
unzureichend und verfehlt den erwünschten Effekt.
 
Paradigmenwechsel: Community Policing als Funda-
ment der Berliner Polizeiarbeit etablieren!
Wir fordern ein Sicherheitsnetzwerk der sozialen In-
tegration und der innergesellschaftlichen Solidarität.
Community Policing als Fundament für die Berliner Po-
lizeiarbeit stellt den Kiez der Bürger*innen in den Mit-
telpunkt, setzt den polizeilichen Fokus auf Präventivar-
beit, definiert die Rolle von Polizeibeamt*innen in der
Stadtgesellschaft neu, und bietet einen Ausweg aus der
Eskalationsspirale der reaktiven und repressiven Maß-
nahmen, welche die aktuelle Debatte dominiert. Die
Berliner Praxis der Kontaktbereichsbeamt*innen ist ein
brauchbarer Ausgangspunkt für einen solchen Paradig-
menwechsel, greift aber angesichts der unklaren Zu-
ständigkeiten und Zielsetzungen, der unzureichenden
öffentlichen Kommunikation, und der Abwesenheit ei-
nes verbindlichen Community Policing Konzepts deut-
lich zu kurz.
 
Deshalb fordern wir:

• Die Erarbeitung eines wissenschaftlich fundier-
ten, umfassenden Community Policing Konzepts
für Berlin durch eine Expert*innenkommission un-
ter expliziter Einbeziehung der Polizei und dessen
schnellstmögliche Umsetzung.

• Die Restrukturierung des
Kontaktbereichsbeamten*innen-Programms
in eine handlungsfähige Community Policing
Einheit, welche mit den nötigen Ressourcen aus-
gestattet wird. Die Community Policing Einheit
ist von Exekutivaufgaben der konventionellen
Kriminalitätsbekämpfung- und Ermittlung zu
befreien.

• Die Schaffung eines verbindlichen Regelwerks, wel-
ches die Zuständigkeiten und die Arbeitsweise von
Community Policing Beamt*innen definiert.

• Die explizite und exklusive Bindung von Communi-
ty Policing Beamt*innen an dieses Regelwerk. Die
Beamt*innen dürfen keine Bedarfseinheiten für an-
dere Diensteinheiten mehr sein.

• Community Policing Beamt*innen sollen keine
Schuss- oder Hiebwaffen mit sich führen.

• Jedem Kontaktbereich soll mindestens eine weibli-
che Beamt*in und mindestens ein männlicher Be-
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• Wo angebracht sollen die jeweiligen Beamt*innen

Sprachkenntnisse entsprechend den lokalen
Migrant*innen-Communities besitzen.

• Die Community Policing Einheit soll den jeweiligen
Kontaktbereichen entsprechend konkrete Maßnah-
men zur Bürger*innenteilhabe erarbeiten.

• Die Polizei Berlin soll in der Ausbildung einen klaren
Fokus auf Community Policing setzen.

• Die Polizei Berlin soll deutlich mehr Beamt*innen
Ausbilden, damit ein solches Community Policing
Konzept effektiv und in adäquater Personenstärke
angewandt werden kann,

• Die Rolle, Funktion und Ziele der Beamt*innen sol-
len öffentlichkeitswirksam sichtbar gemacht und
kommuniziert werden.
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AntragWV153/I/2018
Jusos LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Für unsere Grundrechte: Abrüsten bei den Polizeien
Der Umgang mit den Demonstrationen während der
verschiedenen G20-Gipfel-Veranstaltungen im letzten
Jahr sowie zum Beispiel rund um den Parteitag der AfD
in Hannover haben gezeigt, dass wir das Grundrecht
auf Demonstration besser schützen müssen, sodass al-
le Menschen von diesem Grundrecht gebrauch machen
können und gefahrlos, sicher und frei demonstrieren
können.
 
Dazu gehört einerseits konsequentes Vorgehen der
Polizei bei Demonstrationen gegen gewalttätige Stö-
rer*innen von friedlichen Versammlungen und von
freier Meinungsäußerung. Denn wer das Versamm-
lungsrecht missbraucht um Gewalt gegen Menschen
und Dinge auszuüben und damit friedliche Teilneh-
mer*innen von Demonstrationen in der Ausübung ih-
res Grundrechts gewalttätig behindert und gefährdet,
muss von der Polizei daran gehindert werden.
 
Gleichzeitig liegt es auch in der Verantwortung der Po-
lizei bei potentiellen Konfliktsituationen während De-
monstrationen ihren Beitrag zur Deeskalation der Situa-
tion zu leisten. Die Eskalation der Gewalt rund um den
G20-Gipfel hat erneut gezeigt, dass weder ein massi-
ves Personal- noch Materialaufgebot der Polizei auf po-
tentielle Gewalttäter*innen abschreckend wirkt und ei-
ne solche Eskalation verhindern kann. Im Gegenteil, ei-
ne solche Abschreckungsstrategie wirkt provozierend,
weil sie auf eine Einschränkung der Versammlungsfrei-
heit auch friedlicher Demonstrant*innen hinausläuft.
Auch die mehreren hundert teilweise schwer verletz-
te Polizist*innen und Demonstrant*innen belegen, dass

Erledigt bei Annahme 02.1/II/2018 in der Fassung der
Antragskommission (K)

• LPT I/2018: vertagt auf LPT II/2018 (Schwerpunkt In-
nenpolitik) und Überweisung an FA III – Innen- und
Rechtspolitik

 
Fachausschuss III Inneres und Recht
Stellungnahme zum Antrag der Juso LDK 153/I/2018 Für
unsere Grundrechte: Abrüsten bei den Polizeien
Empfehlung:  Ablehnung
 
Begründung:
Der Antrag  zielt darauf ab, dass Polizeibeamte bei De-
monstrationen weitgehend schutzlos und unbewaffnet
eingesetzt werden sollen und begründet dies mit den
Ereignissen in Hamburg beim     G-20 Gipfel.
Hierzu stellt der Fachausschuss fest, dass schon die Ana-
lyse der Ereignisse in Hamburg lebensfremd und ver-
fehlt ist. Bei den gewalttätigen Demonstrationen beim
G 20 Gipfel wurden schwerste Straftaten gegenüber Po-
lizeibeamten verübt. So wurden beispielsweise schwere
Pflastersteine von Hausdächern auf Polizeibeamte ge-
worfen. Die Forderungen,  die Polizei müsste „abrüsten“
und Polizeibeamte dürften bei Demonstrationen stets
nur „unbewaffnet in der ersten Reihe“  stehen, ist an-
gesichts der Gewalteskalation in Hamburg blanker und
menschenverachtender Zynismus.
Berlin hat seit Jahren sehr erfolgreich eine Strategie
der Deeskalation bei Demonstrationen praktiziert, die
aber auch schnell und konsequent gegen Gewalttä-
ter vorgeht, die unter Missbrauch  des Demonstrati-
onsrechts Straftaten verüben. Die Schaffung eines Ver-
sammlungsfreiheitsgesetzes ist bereits im Koalitions-
vertrag von r2g vereinbart. Die SPD Berlin lehnt Gewalt
bei Demonstrationen ab und steht solidarisch an der
Seite der Berliner Polizei, die das Demonstrationsrecht 
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diese Strategie gescheitert und niemandem der Betei-
ligten zuzumuten ist. Wer auf Gewalt aus ist, bedient
sich selbst Eskalationsstrategien und wird sich durch
Aufrüstung und Druck nicht abschrecken lassen. Dafür
ist aber die freie Grundrechtsausübung aller friedlichen
Demonstrant*innen gefährdet.
 
Aus dem Desaster der Polizeiarbeit während der G20-
Gipfelveranstaltungen müssen nun entsprechende leh-
ren gezogen werden. Zunächst einmal muss das Grund-
recht auf Demonstrationsfreiheit nicht leichtfertig ein-
geschränkt werden. Ein Verbot des Protestcamps kurz
vor dem Gipfel führte bereits zu ersten Spannungen
und einem Unverständnis der Demonstranten gegen-
über der Polizei aber auch den Genehmigungsbehör-
den.
 
Die erste Lehre muss daher sein: Auch den Demons-
trant*innen gehört der öffentliche Raum, die Politik soll-
te sie bei ihren Demonstrationsbestrebungen unter-
stützen. Den Demonstranten muss Raum für ihre freie
und friedliche Meinungsäußerung zugesichert werden.
 
Die benötigte Ausrüstung zum Schutz der Schutzper-
sonen wie zum Beispiel besonders gefährdete Politi-
ker*innen darf nur zu deren Schutz, in deren unmittel-
barer Nähe eingesetzt werden. Sie darf nicht gegen-
über Demonstrant*innen oder anderen Zivilpersonen
zur Einschüchterung verwendet werden.
 
Auch die demonstrative Zurschaustellung zunehmend
paramilitärischer Ausrüstung in Verbindung mit mar-
tialischem Auftreten von Polizist*innen trägt nicht zur
Deeskalation bei. Solche Ausrüstung wird vorgeblich
vor dem Hintergrund steigender Terrorgefahr beschafft.
Tatsächlich kommen sie aber auch zur Abschreckung
bei Demonstrationen wie beim G20-Gipfel zum Einsatz.
Der Zweck von Kriegswaffen wie Sturmgewehren ist
das Töten von Menschen. Werden sie im Umfeld von
Demonstrationen, wie in Hamburg geschehen, einge-
setzt, wird den Teilnehmenden insofern implizit mit ih-
rer Tötung gedroht. Unter diesen Voraussetzungen ist
die freie Ausübung der Grundrechte Versammlungsfrei-
heit und freier Meinungsäußerung nicht mehr gewähr-
leistet.
 
Deshalb fordern wir Abrüstung bei den Polizeien des
Bundes und der Länder. Alle direkt in Kontakt mit
den Demonstrierenden stehenden Polizist*innen müs-
sen die Versammlungsfreiheit sicherstellen. Dazu ge-
hört, dass Polizist*innen dem äußeren Erscheinungsbild
und ihrer Ausrüstung nach nicht in erster Linie als po-
tentielle Gefahrenquelle, sondern als politisch neutra-
le Grundrechtswahrer*innen wahrgenommen werden
können. Pfefferspray und andere chemische Reizstoffe,
sowie Panzerwagen und Wasserwerfer haben auf De-
monstrationen grundsätzlich nichts zu suchen. Schlag-
stöcke und Schusswaffen dürfen nur im äußersten Not-
fall eingesetzt werden, wenn alle Mittel zur Deeskala-

schützt.
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tion ausgeschöpft sind. Diese müssen abseits bereitge-
halten getragen werden. Die Polizist*innen in der ersten
Reihe müssen stets unbewaffnet sein.
 
Statt die Polizei mit immer schwereren Geschützen
auszurüsten fordern wir einen stärkeren Fokus auf
Deeskalationsstrategien innerhalb von Fortbildungen
und in der Ausbildung der Polizist*innen.
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AntragWV156/I/2018
KDVMarzahn-Hellersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Maßnahmen zur Verbesserung der Sauberkeit und Be-
leuchtung im öffentlichen Raum als Bestandteil der Si-
cherheitspolitik in Berlin
Aktuell werden viele wichtige Ansätze und Maßnah-
men zur Verbesserung der Sicherheitspolitik in Berlin,
von der besseren Ausstattung der Sicherheitsbehörden
bis zur Ausweitung der Videoüberwachung, auch inner-
halb der SPD diskutiert. In einem ganzheitlichen Kon-
zept der Berliner SPD zur Sozialen und Inneren Sicher-
heit sollen jedoch auch Aspekte wie die Sauberkeit und
die ausreichende Beleuchtung im öffentlichen Raum
durch die Aufnahme der nachfolgend beschriebenen
Maßnahmen angemessene Berücksichtigung finden.
 
Die Sauberkeit im Stadtbild trägt wesentlich zur Erhö-
hung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bür-
ger bei. Zur Verbesserung der Sauberkeit im öffentli-
chen Raum wollen wir zum einen die Kontrollen der zu-
ständigen Ordnungsämter in den Bezirken ausweiten
und intensivieren, um illegale Müllentsorgung, Schmie-
rereien, Verschmutzungen etc. zu verhindern. Dazu sol-
len die Ordnungsämter personell besser ausgestattet
werden. Zum anderen wollen wir auch das Bewusstsein
und das bürgerschaftliche Engagement der Anwohne-
rinnen und Anwohnern in den Berliner Kiezen vor Ort
zur Erhaltung und Förderung eines sauberen und le-
benswerten Wohnumfeldes stärken.
 
In Parkanlagen und auf der Straße wollen wir mehr Ab-
falleimer aufstellen, zerstörte Müllbehälter müssen re-
gelmäßig erneuert werden. Auch die Zahl der Hunde-
kotbeutelspender soll in den Bezirken deutlich erhöht
werden. Im gesamten Stadtgebiet sollen mehr öffentli-
che Toiletten angeboten werden. Dabei ist es uns wich-
tig, dass die gesamte Infrastruktur an öffentlichen Toi-
letten in der Stadt den BürgerInnen kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt wird. Um die illegale Sperrmüllentsor-
gung im Stadtgebiet zu bekämpfen, soll zweimal im
Jahr eine kostenfreie Sperrmüllabholung durch die BSR
für die Bürgerinnen und Bürger in allen Bezirken ange-
boten werden, vergleichbar mit der Abholung der Tan-
nenbäume im Januar.
 

Erledigt bei Annahme 02.1/II/2018 in der Fassung der
Antragskommission (K)

• LPT I/2018: vertagt auf LPT II/2018 (Schwerpunkt In-
nenpolitik) und Überweisung an FA III – Innen- und
Rechtspolitik

 
 
Stellungnahme FA III – Innen- und Rechtspolitik
 
Der Antrag der KDV MH 156/I/2018 „Maßnahmen zur
Verbesserung der Sauberkeit und Beleuchtung im öf-
fentlichen Raum..) hat der Fachausschussmit Annahme
votiert
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Vor allem auch im Hinblick auf die Aufrechterhaltung
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist es unser
Ziel, illegale Graffiti/Schmierereien und Plakate sowie
zerstörte Scheiben an städtischen Gebäuden innerhalb
von 24 Stunden beseitigen oder ersetzen zu lassen, um
der Vernachlässigung von Stadtgebieten und der Ent-
stehung von Kriminalität effektiv entgegenzuwirken.
Um den künstlerischen Aspekt von Graffitis zu stärken
und Schmierereien im Stadtbild zu vermeiden, wollen
wir die Anzahl von sog. „Free-Walls“ (Flächen zum le-
galen Gestalten mittels Graffitis) berlinweit erhöhen.
Die Bezirke sollen dazu auch gezielt Gebäude (z.B. leer-
stehende Turnhallen) an Graffiti-Künstler freigeben. Die
Flächen und Wände sollen so künstlerisch anspruchsvoll
gestaltet werden.
 
Auch die ausreichende Ausleuchtung von Straßen, Plät-
zen und Parkanlagen in der Dunkelheit ist ein weite-
rer Eckpunkt unseres Sicherheitskonzeptes für Berlin.
Die öffentliche Beleuchtung trägt wesentlich zum Si-
cherheitsgefühl der Bevölkerung bei und beeinflusst
die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Wir wol-
len durch die Aufstellung neuer Laternen im gesam-
ten Stadtgebiet, insbesondere an kriminalitätsbelas-
teten Orten und in Parkanlagen, die Entstehung von
„Angsträumen“ gezielt verhindern bzw. diese zurück-
drängen. Zudem muss ein schneller Austausch von de-
fekten Leuchtmitteln innerhalb von 24 Stunden stadt-
weit gewährleistet werden.
 
Die oben beschriebenen Sicherheitsaspekte im Hinblick
auf die Sauberkeit und Beleuchtung im öffentlichen
Raum sollen nicht nur für touristisch attraktive Stadt-
teile im Zentrum Berlins gelten, sondern auch in den
Randbezirken der Stadt umgesetzt werden.
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AntragWV154/I/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:

Erhalt desUnterrichtsfachs PolitischeBildungander Po-
lizeiakademie Berlin in hoher Qualität und Quantität
Wir fordern die Mitglieder der SPD-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus zu Berlin auf, sich dafür einzusetzen, dass
das Unterrichtsfach Politische Bildung in hoher Quanti-
tät und Qualität in der Ausbildung von Polizeimeister-
anwärterInnen an der Polizeiakademie Berlin durch da-
für fachlich ausgebildetes Lehrpersonal mit praktischer
Personalerfahrung fortgeführt wird.
 
Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
ist klar, dass eine starke Polizei auf dem Fundament 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ba-
siert. Ein Demokratieverständnis kann nur dann durch
zukünftige Polizistinnen und Polizisten gelebt werden,
wenn dies durch das Unterrichtsfach „Politische Bil-

Annahme (K)

• LPT I/2018: vertagt auf LPT II/2018 (Schwerpunkt In-
nenpolitik) und Überweisung an FA III – Innen- und
Rechtspolitik

 
Stellungnahme FA III: Zum Antrag der KDV F-K
154/I/2018 „Erhalt politische Bildung an der Polizeiaka-
demie ..) hat der Fachausschuss auf Annahme votiert.
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dung“ in angemessener Weise vermittelt wird.

Begründung
Mit der neuen Reform der Polizeiakademie in Berlin
ergaben sich hinsichtlich des Unterrichtsfachs „Poli-
tische Bildung“ weitreichende Veränderungen. Diese
betreffen das bisherige Lehrpersonal, als auch Unge-
reimtheiten mit den nun aktuellen Zuständigkeiten.
 
Das Unterrichtsfach „Politische Bildung“ wird von nun
an von Lehrkräften unterrichtet, die nicht mehr durch
Vollzugsbeamte, sondern durch ziviles Lehrpersonal re-
präsentiert werden. Das hat zur Folge, dass es zu starken
Stundenausfall und Planänderungen kommt, die nicht
mehr durch Vertretung stattfinden, da das nun zivile
Lehrpersonal zusätzlich zu anderen Unterrichtsstunden
das Unterrichtsfach „Politische Bildung“ unterrichten
muss.
 
Außerdem wurde das zivile Lehrpersonal weder durch
Qualifikationen noch durch Lehrgänge auf die neue Auf-
gabe „Politische Bildung“ zu unterrichten vorbereitet,
weshalb hier kein praxisnaher Unterricht durch ehe-
malige Vollzugsbeamte (Lebens-und Berufserfahrung)
mehr stattfindet. Weiterhin entfällt eine hohe Motiva-
tion zur Vermittlung des Unterrichtsfachs, da die ehe-
maligen Vollzugsbeamten, die dieses Fach unterrich-
tet haben, ein hohes Engagement für diesen Bereich in
Form von Begleitmaterial, Vernetzungen in der gesam-
ten Stadt und Zusammenarbeit mit diversen Kooperati-
onspartnern in allen Bereichen aufwiesen.
 
Hinzu kommt ein erhöhter Kostenfaktor, da ein Poli-
zeivollzugsbeamter in der Besoldungsgruppe A10 bis
A12 angesiedelt ist und das allgemeine Lehrpersonal ei-
ne Besoldung von A13 erhält. Es kann und darf nicht
sein, dass hier Einsparungen für die Vermittlung von
Demokratieverständnis bei Polizeimeisteranwärtern/-
innen durchgesetzt werden.
 
Aus den Koalitionsvereinbarungen 2016-2021 ergeben
sich klare Inhalte, die die Demokratieförderung in der
Gesellschaft, insbesondere bei der Polizei, stärken sol-
len. Diese Ziele stehen im Widerspruch zur aktuellen Re-
form.
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Antrag 146/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:

Polizeiarbeit bei Demonstrationen
Das Demonstrationsrecht gilt für alle Meinungen, die
im Rahmen unserer Verfassung liegen. Das gilt für eine
geprüfte und angemeldete Hauptdemonstration, aber
auch für spontane Gegendemonstrationen.
 
Dazu gehört:

• Nicht-aggressive oder -militante Formen zivilen
Ungehorsams müssen verhältnismäßig behandelt
werden. Strategisch ist eine Deeskalation statt ge-
walttätiger und unverhältnismäßiger Räumungs-
aktionen anzustreben.

• Demonstrationen in Hör- und Sichtweite sind zuzu-
lassen.

 
Zur weiteren Umsetzung fordern wir:

• Hohe Auflagen für den Veranstaltungsort sowie ad-
ministrative Potentiale für ein Verbot der Marsch-
route.

• Auflagen für Demonstrationsteilnehmer*innen
konsequent durchsetzen: Verbot von Uniformie-
rung mit konsequenter Einhaltung, keine Banner
mit Referenzen, Symbolen und Parolen der Na-
tionalsozialist*innen, auch nicht, wenn sie erst
im Kontext der Demonstration deutbar werden.
Beispielsweise wurde die Bekleidung der Demons-
trationsteilnehmer*innen am „Heß-Marsch“ erst
vor Ort als Uniformierung erkennbar.

• Unbedingter Schutz von Journalist*innen, um eine
objektive Berichterstattung zu ermöglichen.

 
Wir unterstützen einen polizeiunabhängigen Polizei-
beauftragten, damit all die Forderungen auch Wirkung
zeigen. Nur so kann sichergestellt werden, dass das
Nicht-Einhalten der Auflagen auch Konsequenzen
hat. Der polizeiunabhängige Polizeibeauftragte soll
auch unabhängige Demonstrationsbeobachter*innen
einsetzen können, die an Demonstrationen teilneh-
men und Rechtsverstöße von Demonstrant*innen,
Polizeikräften oder nicht demonstrierenden Personen
dokumentieren und darüber sowohl Behörden als auch
die Öffentlichkeit informieren.

Erledigt bei Annahme 02.1/II/2018 in der Fassung der
Antragskommission (K)
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Antrag 149/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

8. Mai Feiertag
Der 8. Mai als „Tag der Befreiung vom Faschismus“ soll
gesetzlicher Feiertag werden.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Antrag 150/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Der Europatag soll gesetzlicher Feiertag werden
Um die Bedeutung der Europäischen Union im Leben
der Bürger*innen zu betonen und einen Beitrag zu mehr
positiver Kommunikation über die Europäische Union
zu leisten, soll der Europatag (der 9. Mai jeden Jahres
– Jahrestag der Schuman-Erklärung) zu einem gesetz-
lichen Feiertag werden.
Die SPD setzt sich europaweit bzw. in der Europäischen
Union dafür ein, den Europatag zu einem europaweiten
gesetzlichen Feiertag zu machen.

Begründung
Auf der einen Seite bedarf es einem Mehr an positiver
Kommunikation über die Europäische Union sowie die
Bedeutung, welche sie im Leben der Bürger*innen spielt
– oft wird der Europäischen Union lediglich als negativ
wahrgenommene Regulierung zugerechnet. Auf der
anderen Seite wird derzeit in Berlin nach einem Anlass
für einen weiteren gesetzlichen Feiertag gesucht.
Dieser soll, um die Bedeutung der Europäischen Union
hervorzuheben, der Europatag werden.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Antrag 151/II/2018
KDV Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:

Frauen*kampftag ist Feiertag – den 8. März als gesetz-
lichen Feiertag in Berlin einführen
Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des
Berliner Senats und die Mitglieder der SPD-Fraktion im
Berliner Abgeordnetenhaus dazu auf, sich in den Ver-
handlungen mit den Koalitionspartner*innen dafür ein-
zusetzen, dass der 8. März als neuer gesetzlicher Feier-
tag in Berlin etabliert wird.
 
Die Berliner*innen haben einen weiteren arbeitsfrei-
en Tag verdient. Daher begrüßen wir die Diskussion
in der Berliner Koalition um die Einführung eines

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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neuen Feiertages. Berlin ist eine säkular geprägte
Stadt zu der kein weiterer religiöser Feiertag passt.
Es muss ein Tag ausge wählt werden, der eine große
gesamtgesellschaftliche Bedeutung hat. Hierfür ist der
Interna tionale Frauen*kampftag, der seit 1921 am 8.
März begangen wird hervorragend geeignet.

Begründung
Der internationale Frauen*kampftag am 8. März geht
auf die deutsche Sozialistin Clara Zetkin zu rück und
wurde erstmals im März 1911 in verschiedenen Staaten
Europas gefeiert. In Deutschland wurde der Frau-
en*kampftag von der SPD und den Gewerkschaften
getragen, die damit die Forderung nach dem Wahlrecht
der Frauen* unterstützen. Zwischen dem 1. und 2. Welt-
krieg protestierten Frauen* am 8. März weltweit für die
Legalisierung des Schwangerschaftsabbru ches sowie
für Mutter- und Schwangerschaftsschutz. Im Drit-
ten Reich wurde der Feiertag verboten und durch den
Muttertag „ersetzt“.  In der DDR war der 08. März ein of-
fizieller Fei ertag. 1977 führte die UN-Vollversammlung
den 8. März als „Tag der Vereinten Nationen für die
Rechte der Frau und den Weltfrieden“ ein. In vielen
Ländern ist der 8. März ein ge setzlicher Feiertag.
 
Der internationale Kampf für die Rechte der Frauen* hat
leider nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Zahlreiche
Feminist*innen organisieren auch in Berlin daher jedes
Jahr zum Frau en*kampftag am 8. März Veranstaltungen
und Demonstrationen. Ihr Engagement wollen wir mit
der Etablierung des 8. März als Feiertag unterstützen
und gleichzeitig deutlich machen: Gleichstellung ist ei-
ne gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
 
Der 8. März steht in der Tradition der Arbei-
ter*innenbewegung. Mit dem Verteilen von Ro sen
werden wir ihm als Sozialdemokrat*innen nicht ge-
recht. Auch heute gilt es aktiv für die Rechte der Frauen*
auf die Straße zu gehen. Sei es um ein Zeichen zu set-
zen gegen die mas siven Menschenrechtsverletzungen,
denen Frauen* in vielen Ländern ausgesetzt sind. Sei es
um gegen Benachteiligungen anzugehen, die Frauen*
hier in Deutschland immer noch erfah ren. Die #metoo-
Debatte und die Diskussion um den §219a zeigen wie
aktuell diese Themen leider immer noch sind.
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Antrag 152/II/2018
KDV Mitte + KDV Marzahn-Hellersdorf + Abt. 05/05
Staaken
Der Landesparteitag möge beschließen:

Frauentag zum Feiertag! Den 8. März zum gesetzlichen
Feiertag in Berlin machen
Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus
von Berlin und die sozialdemokratischen Mitglieder
im Senat von Berlin mögen sich dafür einsetzten, den
8. März – den Internationaler Frauentag – in Berlin zu

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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einem gesetzlichen Feiertag zu erklären.

Begründung
Der am 8. März jährlich stattfindende Internationa-
ler Frauentag geht auf die Forderung Clara Zetkins
anlässlich der ersten Internationalen Sozialistischen
Frauenkonferenz 1907 zurück und wurde 1975 durch die
Vereinten Nationen offiziell zum jährlichen Feiertag
erklärt.
Ursprüngliches Hauptziel war das Frauenwahlrecht.
100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts in
Deutschland und kurz vor dem 100. Jubiläum der ers-
ten Rede einer Frau in einem deutschen Parlament 1919
kann Berlin nun ein starkes Zeichen setzen indem es den
8. März als erstes Bundesland in Deutschland zum Fei-
ertag erklärt.
Weltweit steht der Tag dafür, den Frauen Respekt und
Anerkennung für ihre Aufopferungen und Leistungen
zu bekunden. Er steht heute für das Ziel, eine voll-
ständige Gleichberechtigung der Geschlechter zu errei-
chen. Der 8. März ist ein Tag der Würdigung und gleich-
zeitig ein Tag der Mahnung. Gesellschaftliche Würdi-
gung für die großen Verdienste, welche Frauen alltäg-
lich für das Allgemeinwohl leisten und für die bereits er-
zielten Erfolge der Frauenbewegung. Gesellschaftliche
Mahnung, dass niemals nachgelassen werden darf und
weiter für die Gleichberechtigung der Frauen gekämpft
werden muss!
Ein gesetzlicher Feiertag bietet Zeit und Raum zur ak-
tiven politischen Partizipation. Ähnlich wie der Tag der
Arbeit, welcher einen festen Platz für das Hervorbringen
von Anliegen der abhängig Beschäftigten schafft, kann
der Frauentag die Sichtbarkeit der Anliegen von Frauen
nur befördern.
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Antrag 153/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Parteikonvent möge beschließen:

Auf demWeg zu einem Demokratiefördergesetz
Die Abgeordneten der SPD im Deutschen Bundestag
werden aufgefordert:

1. sich für eine deutliche jährliche Erhöhung der Mit-
tel für das Bundesprogramm “Demokratie Leben”
einzusetzen

2. mit dem insbesondere Projekte und Einrichtungen
Ost-Deutschland intensiv gefördert werden

3. ausgehend von den Mittelsteigerungen soll das
Programm “Demokratie Leben” schließlich in ein
Demokratiefördergesetz münden, das noch in die-
ser Legislaturperiode auf den Weg gebracht wird,
um die dann gewachsenen regionalen und lokalen
Projekte auf finanziell sichere Beine zu stellen und
ihnen verlässliche Rahmenbedingungen zu bieten.

 

Annahme (K)
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Begründung
Leider hat es in Deutschland einen erheblichen Rechts-
ruck gegeben. Dieser lässt sich nicht nur an den
AfD-Wahlergebnissen ablesen, sondern auch an einer
Zunahme rechtsextremer Einstellungen in der Gesell-
schaft  (vgl. u.a. Mitte Studie) ablesen. Dem Rechtsruck
in der Gesellschaft müssen wir ein zivilgesellschaftli-
ches Bollwerk entgegensetzen, in dem sich Menschen
für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches
Miteinander einsetzen.
Die AfD und andere rechtsextreme Parteien erzielen u.a.
dort starke Ergebnisse, wo die Zivilgesellschaft gering
ausgeprägt ist. In Berlin gibt es z.B. die geringste zivil-
gesellschaftliche Dichte in Marzahn-Hellersdorf, in Ost-
deutschland ist sie geringer als in West-Deutschland,
im ländlichen Raum geringer als in Städten. Dass zivil-
gesellschaftliches Engagement die Demokratie schützt,
sollten wir anerkennen.
 
Die Bereiche Demokratieentwicklung im ländlichen
Raum sowie die Bekämpfung von Antisemitismus, Is-
lamfeindlichkeit, Antiziganismus, Homo- und Trans-
feindlichkeit, Rassismus, aber auch Radikalisierungsprä-
vention haben für die Zukunft unserer Demokratie, ins-
besondere aber für die Zukunft unserer Einwanderungs-
gesellschaft herausragende Bedeutung.
 
Ein Demokratiefördergesetz schafft eine bundesgesetz-
liche Grundlage, mit dem regionale Initiativen und Ein-
richtungen eine gesicherte Finanzierung und verlässli-
che Rahmenbedingungen erhalten.
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Antrag 154/II/2018
KDV Neukölln + Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Mehr als nur ein Spiel – Lootboxes systematisch durch
die Glücksspielaufsicht auf das Vorhandensein von
Glücksspielelemente überprüfen lassen
Im Laufe der letzten Jahre hat die Videospielbranche
massiv an Bedeutung gewonnen. Die Umsätze dort sind
inzwischen weit über denen von anderen Medien wie
zum Beispiel dem Fernsehen. Im Zuge dieses massiven
Zuwachses wird auf Seiten der Entwickler*innen auch
fleißig daran gearbeitet, mit möglichst vielen Aspekten
dieser Spiele den Profit der Unternehmen zu maximie-
ren. Ein immer bedeutsamerer Teil geht dabei auf die
sogenannten „Lootboxes“ zurück. „Lootboxes“ bezeich-
nen dabei im Spiel erhältliche Elemente, bei denen der
Inhalt, der der Nutzer*in ausgespuckt wird, rein zufäl-
lig bestimmt wird. Die Nutzer*in hat somit keinerlei Ein-
fluss auf die „Preise“, die sie im Zuge dieser Transaktion
zugesprochen bekommt.  Damit bedienen sie sich des
Prinzips des klassischen Glücksspiels, bei dem Gewinn
oder Verlust ebenfalls nicht durch die Spieler*in kontrol-
lierbar sind.

Annahme (K)
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Zwar können diese „Lootboxes“ manchmal auch direkt
mit der Währung innerhalb des Spieles gekauft werden
und es entsteht dadurch keine Gefahr eines finanziel-
len Verlustes, oft bietet sich jedoch auch die Möglich-
keit, diese in Form von Geld zu erwerben. In manchen
Fällen ist es sogar möglich, diese gar später auf einem
digitalen Marktplatz für Geld in Form von Guthaben zu
verkaufen. Dabei sind es besonders Minderjährige oder
Suchtanfällige, die diesem Prinzip zum Opfer fallen und
so in manchen Fällen leicht einen vierstelligen Betrag im
Monat für „Lootboxes“ ausgeben. In vielen dieser Fälle
führt dies wie bei einer „klassischen“ Spielsucht auch zu
einer Abwärtsspirale, an deren Ende oft massive Schul-
den und die daraus resultierenden sozialen Folgen ste-
hen.
 
Zwar wurde diese Thematik in bereits von der Kommis-
sion für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstal-
ten aufgegriffen, ob „Lootboxes“ gegen das Verbot von
Kaufappellen an Kinder und Jugendliche verstoße. Die-
se Untersuchung führt allerdings an der eigentlichen
Problematik vorbei. Die Problematik besteht primär dar-
in, dass es für diese Art der Transaktion keinerlei Recht-
sprechung gibt und damit auch keine juristische Litera-
tur dies behandelt. Dies macht die Ausnutzung durch
Publisher sehr einfach, da sie keinerlei juristische Kon-
sequenzen zu fürchten haben. Andere Länder wie die
Niederlande oder Belgien sind dort bereits weiter und
haben bestimmte Formen von Lootboxes als Glückspiel
eingestuft. Deshalb fordern wir folgende Maßnahmen,
um die Unklarheiten bezüglich der Legalität solcher An-
gebote klären zu können:
 

• Sämtliche für Echtgeld erwerbbaren Spielelemente,
deren Inhalt und Umfang vom Zufall abhängig sind
sollen durch das Bundesjustizministerium dahinge-
hend überprüft werden, ob diese in bestimmten
Formen  den Mechaniken des klassischen Glück-
spiels gleichen. Es soll eine Methode gefunden wer-
den, diese zu regulieren.

• Spiele, die In-Game-Zahlungen enthalten, sollen
dahingehend grundsätzlich einer Altersfreigabe-
prüfung unterzogen werden. Alle Spiele, die In-
Game-Zahlungen enthalten, sollen eine Altersfrei-
gabe FSK18 erhalten

 
Die Definition von Glückspiel soll dahingehend über-
prüft werden, inwiefern sie die durch die Digitalisierung
entstandenen Praktiken wie beispielsweise die ange-
sprochenen „Lootboxes“ noch zeitgemäß ist. Sollte im
Zuge dieser Untersuchung festgestellt werden, dass
dies nicht der Fall ist, muss eine schnellstmögliche
Überarbeitung entwickelt werden, die die Anforderun-
gen der heutigen Zeit erfüllen kann.
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AntragWV62/II/2017
AGS Berlin
Der Landesparteitag möge beschließen:

Böllerfreie Zone Berlin
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses und des Senats von Berlin werden aufgefor-
dert, sich dafür einzusetzen, dass
 

1. Berlin wird zur böllerfreien Zone erklärt wird. In Ber-
lin dürfen privat keine Böller und keine Pyrotechnik
-auch nicht an Silvester – mehr entzündet werden.
Es wird angeregt, zu Silvester Feuerwerk an mehre-
ren ausgesuchten zentralen Orten von Berufsfeuer-
werkern zünden zu lassen.

2. Verstöße werden strafrechtlich geahndet.
 

Begründung
Das gesamte Jahr über werden, meist widerrechtlich
Böller und sonstige Pyrotechnik gezündet, sehr zum
Leidwesen der Bevölkerung. Bisher konnten die Ord-
nungsämter dieser Ordnungswidrigkeiten nicht Herr
werden.
 
Darüber hinaus werden bereits weit vor Silvester
und regelmäßig auch während des Jahres z. B. zu
Fußballspielen in erheblichem Maße Böller und Ra-
keten gezündet, was Mensch und Tier nicht nur
durch den Lärm, sondern auch durch den Feinstaub
(http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/hohe-
feinstaubwerte-an-silvester-in-deutschland-a-
1128381.html) stark beeinträchtigen.
 
Da in Polen das ganze Jahr über Feuerwerk zweifel-
hafter Provinienz verkauft wird, ist es möglich, dort
entsprechende Waren, deren Zündung in Deutschland
nicht zugelassen ist, zu erwerben. Die Kontrollen sind
schwer durchzuführen, obwohl es ab und an gelingt,
solche Feuerwerkskörper aus dem Verkehr zu ziehen
(http://www.morgenpost.de/berlin/article209150587/400-
Kilogramm-illegales-Feuerwerk-beschlagnahmt.html).
 
Trotzdem verletzen sich immer mehr (junge) Men-
schen durch die Handhabung mit solchem Feuerwerk
(http://www.morgenpost.de/berlin/article209137269/14-
Schwerverletzte-bei-Boeller-Unfaellen-
in-Berlin.html und http://www.rbb-
online.de/panorama/beitrag/2016/12/silvester-
boeller-unfaelle-berlin-brandenburg.html) und die
Solidargemeinschaft muss die Behandlungskosten für
diese übernehmen.
 
Kleinkriminelle werfen Feuerwerkskörper auf
ihre Opfer, um von ihren Taten abzulenken
(http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-
justiz/silvesterbilanz-verletzung-durch-polenboeller-
schreckschuesse-auf-passanten/3685988.html) und

Erledigt durch tätiges Handeln (K)

Ursprüngliche Empfehlung der AK LPT II/2017: Ab-
lehnung (Kein Konsens) – der Antrag wurde aus
Zeitgründen auf dem LPT nicht behandelt und an den
Landesvorstand überwiesen
Landesvorstand 2018: Überwiesen an AH Fraktion, FA III
– Innen- und Rechtspolitik
---
Beschluss der Fraktion vom 16.10.2018:
Menschen, Tiere und Gebäude vor Feuerwerksschäden
schützen
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird aufgefordert die durch Feuerwerk und
Böller verursachten Schäden an Menschen, Tieren und
Gebäuden sowie die enorme Lärm-, Abgas- und Fein-
staubbelastung für die Berliner Bevölkerung an den Jah-
reswechseln nachweislich zu verringern und durch eine
öffentlichkeitswirksame Kampagne über die möglichen
Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch aufzuklären.
Den Bezirken soll ermöglicht werden, insbesondere in
eng bebauten Kiezen auch Einschränkungen von Feuer-
werk bzw. Böller mit sehr lauter Knallwirkung zu erlas-
sen. Hierfür ist eine gegebenenfalls nötige Ausweitung
der Einschränkungsbefugnisse nach § 24 Absatz 2 der
1. SprengV durch eine Bundesratsinitiative zu veranlas-
sen.
Zudem wird der Senat aufgefordert den Verkauf von
Feuerwerk und insbesondere Böllern auf  öffentlichen
Liegenschaften komplett zu untersagen und beim Han-
del dafür zu werben, Böller mit sehr lauter Knallwirkung
aus dem Sortiment zu nehmen.
Der Senat wird außerdem aufgefordert, eine Bundes-
ratsinitiative zu starten, so dass das für Inneres zu-
ständige Bundesministerium die Erste Verordnung zum
Sprengstoffgesetz (1. SprengV) mit der Maßgabe ändern
wird, dass der Verkauf von Silvesterfeuerwerk an Ver-
braucherinnen und Verbraucher auf den Zeitraum 30.
und 31. Dezember beschränkt bleibt und der Ausnah-
metatbestand in § 22 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 der
1. SprengV, wonach in besonderen Fällen der Verkauf
auch schon ab dem 28. Dezember möglich ist, gestri-
chen wird. Zudem ist eine Ausweitung der Einschrän-
kungsbefugnisse nach §24 Absatz 2 der 1. SprenV zu prü-
fen und im Bedarfsfall ebenfalls im Bundesrat zu bean-
tragen.
Begründung:
Laut Umweltbundesamt werden jährlich fast 5.000 Ton-
nen Feinstaub (PM10) durch das Abbrennen von Feu-
erwerkskörpern freigesetzt, der größte Teil davon in
der Silvesternacht. Diese Menge entspricht in etwa 17%
der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaub-
menge. Zudem beklagt Berlin jedes Jahr eine steigende
Anzahl von Verletzten. Die Belastung von ruhebedürfti-
gen Menschen wie z.B. Seniorinnen und Senioren aber
auch von Haus- und Wildtieren ist so nicht länger hin-
nehmbar. Für Wildtiere, Hunde und Katzen ist der un-
gewohnt und anhaltende Lärm, die hellen Blitze und die
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Chaos zu stiften.
 
Silvester brannten zahlreiche Balkons und Dächer
durch gezielt darauf gerichtete Böller (http://www.rbb-
online.de/panorama/beitrag/2016/12/silvester-berlin-
festmeile-strasse-des-17– juni.html)
 
Bis auf professionell durchgeführte Feuerwerke bedeu-
tet privat gezündete Pyrotechnik nicht nur ein Ärgernis,
sondern eine nicht zu unterschätzende Gesundheitsge-
fahr und eine erhebliche Umweltbelastung.

unbekannten Gerüche eine fortdauernde Stresssituati-
on die mitunter als lebensbedrohliche Situation wahr-
genommen wird.
Die Belastung von ruhebedürftigen Menschen wie z.B.
Seniorinnen und Senioren aber auch von hunderttau-
senden Haustieren ist so nicht länger hinnehmbar.
Auch in Berlin ist seit Jahren eine starke Zunahme des
Abbrennens von Feuerwerkskörpern bei Jahreswech-
seln zu beobachten. Ein enormer Anstieg der Feinstaub-
belastung insbesondere in Berliner Innenstadtlagen ist
die Folge. Die nunmehr erreichte Höhe des Feinstaubs
beim Jahreswechsel hat ein nicht mehr tolerierbares
Maß erreicht.
Vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt, der immer
enger werdenden öffentlichen Räume und der zuneh-
menden Unfälle und Eskalationen soll mit dieser An-
tragsinitiative dazu beigetragen werden, dass alle Ber-
linerinnen und Berliner auf ihre Art den Jahreswech-
sel feiern können. Eng bebaute Innenstadtlagen sollen
dauerhaft und spürbar entlastet werden. Der § 24 der
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV)
lässt Städten und Gemeinden ausdrücklich den Frei-
raum, Einschränkungen zu erlassen. Diese ist allerdings
auf „Gegenstände der Kategorie F2 mit ausschließli-
cher Knallwirkung“ beschränkt und muss ggf. ange-
passt werden. Hingegen trifft die Einschränkung auf
„dichtbesiedelten Gemeinden“ auf nahezu den kom-
pletten Innenstadtbereich und Teile der Außenbezirke
zu.
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AntragWV64/II/2017
Jusos LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

„Adels“-zusätze in Namen endgültig streichen: Repu-
blikanismus und soziale Gerechtigkeit leben
Wir fordern, dass das deutsche Namensrecht geän-
dert wird. Zukünftig muss es untersagt sein, als Na-
mensbestandteile geführte „Adels“-titulierungen und
-prädikate an die nächste Generation weiterzugeben.
Die Folge muss sein, dadurch alle „Adels“-titulierungen
und -prädikate – ähnlich wie schon in dem österreichi-
schen „Adelsaufhebungsgesetz“ geregelt – endgültig
abzuschaffen. Bei mehreren „Adels“-titulierungen wird
der Name in einen Doppelnamen geändert.
 
„Adels“-privilegien bis heute
Wissenschaftliche Studien belegen immer wieder, dass
Personen mit „Adels“-namen bei Bewerbungsverfahren
bevorzugt werden. In einigen Bereichen wie dem di-
plomatischen Dienst ist sogar noch eine starke Präsenz
klar erkennbar. Selbstverständlich lassen sich die „ade-
ligen“ Netzwerke so nicht beseitigen, aber etwas ein-
dämmen. Anonymisierte Bewerbungsverfahren lassen
sie zwar auch etwas abfedern, aber stoßen meist bei ex-
ponierten Leitungspositionen an ihre Grenzen. Deshalb

Ablehnung (K)

Landesvorstand 2018: Überweisung an FA III – Innen-
und Rechtspolitik und FA IX – Gesundheit, Soziales und
Verbraucherschutz
 
Votum zum Antrag 64/II/2017 zum Landesparteitag am
17.11.2018 für die Antragsberatung im Fachausschuss III:
Die Antragsteller stellen den Antrag:
„Adels“-zusätze in Namen endgültig streichen: Republi-
kanismus und soziale Gerechtigkeit leben
Empfehlung: Ablehnung
 
Begründung
Im Deutschen Reich wurden 1919 mit Art. 109 Abs. 3
der Weimarer Verfassung die Vorrechte des Adels abge-
schafft. Ehemalige Titel gelten seitdem als Namensbe-
standteil und können nicht mehr verliehen werden.
Art. 109 Abs. 3 Weimarer Reichsverfassung:
Öffentlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteile der Ge-
burt oder des Standes sind aufzuheben. Adelsbezeich-
nungen gelten nur als Teil des Namens und dürfen nicht
mehr verliehen werden.
Diese Rechtslage besteht fort. Dem Adel gehören in
Deutschland schätzungsweise 0,1 Prozent der Bevölke-
rung an. Er hat weder politische Privilegien, noch über-
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braucht es weitere Maßnahmen.
Es ist klar, dass sich die verfestigte soziale Ungleich-
heit nicht mit dem Namensrecht ändern lässt– dafür
braucht es massive Umverteilung und verbesserte Bil-
dungschancen – , aber wir können diese feudalistischen
Spuren in unserer Gesellschaft nicht einfach ignorie-
ren. Das hundertjährige Jubiläum bietet die Möglich-
keit, endlich diesen überfälligen Schritt nachzuholen!
 
Karenzzeit von 100 Jahren reicht
Mit der Revolution von 1918/19 nutzten die damaligen
Republikgründer*innen eine Chance nicht: Sie hätten
nicht nur die Titel der privilegierten sozialen Gruppe des
Adels in einen Nachnamenszusatz umwandeln können
– sondern hätten gleich die gesamte „Adels“-titulierung
streichen können. Diese Entscheidung bildet bis heu-
te die Basis für den namensrechtlichen Umgang mit
„Adels“-zusätzen. Leider hat diese Regelung Tor und Tür
dafür geöffnet, diese Form des (angenommenen) sozia-
len und kulturellen Kapitals zur Schau zu stellen und so
zum eigenen Vorteil einzusetzen.
 
Kaum bekannte Rechtslage
Bis heute führen diese Gesetzesgrundlage und die er-
folgreiche Lobbyarbeit von „Adels“-verbänden dazu,
dass diese Namenszusätze als Titel gebraucht werden.
In vielgelesenen Boulevardblättern werden Fürst*in,
Graf*Gräfin, Baron*in und Freiherr*Freifrau ganz selbst-
verständlich als Titel verwendet. In Empfehlungen für
Anreden gibt es in der Regel spezifische Hinweise zu
„Adels“-anreden. In Namenslisten taucht eine Person
„von“ meist nicht unter „V“, sondern unter ihrem „ei-
gentlichen“ Nachnamen auf. Der Namenszusatz wird
also kurzerhand wieder zum Titel. Parallel verbietet das
deutsche Vornamensrecht, „Adels“-titel als Vornamen
zu vergeben. Das „Adels“-privileg ist in der deutschen
Gesellschaft folglich nicht vollständig abgeschafft. Das
müssen wir ändern!
 
Zukünftige Generationen ohne „Adels“-zusätze im Na-
men
Von niemandem müsste der Name plötzlich geändert
werden. Schließlich müsste nur sichergestellt sein, dass
er nicht an die nächste Generation vererbt wird. Auch
die Tradition eines Namens kann problemlos weiterge-
führt werden, da der „eigentliche“ Nachname erhalten
bleibt und nur die Zusätze verschwinden. Die identitäts-
wahrende Wirkung ist somit ebenfalls gegeben. Zuletzt
bestätigte der Europäische Gerichtshof die österreichi-
sche gesetzliche Regelung explizit.
 
Wir sollten uns deshalb in bester republikanischer
und antimonarchistischer Tradition der Sozialdemo-
kratie diese Möglichkeit zunutze machen. Eine dem
Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes folgende
Begründung für diese „Adels“-namenszusätze kann es
schlicht nicht geben.

nimmt er eine zugewiesene oder übernommene Funk-
tion in der Gesellschaft.
Der Antrag umfasst daher nicht die Abschaffung der Ti-
tel, die längst vollzogen ist, sondern die Abschaffung
der Vorteile, die ein „guter“ Name mit sich bringt. Dass
ein Name mit Adelsbestandteil bei Bewerbungen auf
bestimmte Positionen von Vorteil sein kann, ist möglich
und in bestimmten Positionen naheliegend. Der Antrag
zitiert diesbezüglich pauschal „wissenschaftliche Studi-
en“, die dies belegen würden. Die Antragsteller behaup-
ten selbst nicht, dass dies flächendeckend erfolgt und
erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt  haben
könnte. Es sollte  beachtet werden, dass nur ca. 0,1% der
Bevölkerung überhaupt adelige Namen trägt. Eine Re-
gelungsbedürftigkeit kann in Anbetracht abnehmender
Arbeitslosenzahlen daher kaum gesehen werden.  Na-
men sind identititätsstiftend. Die Wegnahme einzelner
Namensbestandteile sind ein erheblicher Eingriff in die
Genealogien der/des einzelnen und mit vagen Nachtei-
len einiger weniger nicht zu rechtfertigen.
Das Ziel, die Bevorzugung von Personen mit „adeligen“
Namen zu verhindern, kann schließlich auch durch an-
dere Maßnahmen als die „Wegnahme“ eines Namens-
bestandteils erreicht werden. Hierfür gibt es unseren
Ansatz, Bewerbungen nur noch in anonymisierter Form
zuzulassen. Solches hätte auch den Vorteil, dass „nach-
teilige“ Namen wie etwa ausländisch klingende Namen
bei Bewerbungen uä. nicht auffallen und hieraus auch
keine Nachteile erwachsen können.
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AntragWV167/I/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern
Der Senat wird aufgefordert, durch geeignete Maßnah-
men (z.B. ASOG) privates Feuerwerk in Berlin zu be-
schränken und zu verbieten. Stattdessen werden neben
dem zentralen Feuerwerk am Brandenburger Tor, drei
bis vier professionelle Höhenfeuerwerke (möglichst mit
Sponsorengeldern, ansonsten mit Landesmitteln finan-
ziert) durchgeführt werden.
 
Ferner wird der Senat aufgefordert, sich auf Bundes-
ebene für ein flächendeckendes Verkaufsverbot von
Feuerwerkskörpern einzusetzen.

Begründung
1. Feuerwehrleute und Rettungskräfte wurden gezielt
mit Böllern beschossen. In Wohnvierteln wurde gezielt
auf Balkone und Veranden geschossen. Das muss
dazu führen, dass der Senat dem Einhalt gebietet,
wie es in Städten wie Tübingen, Esslingen, Lüneburg,
Amsterdam, aber auch generell in Frankreich und in
der Schweiz der Fall ist und dort in der Bevölkerung auf
breite Akzeptanz stößt.
2. Das „Deutsche Ärzteblatt“ berichtet 2013 über 8.000
Schädigungen des Innenohrs pro Sylvester.
3. In Berlin musste die Feuerwehr in der Silvesternacht
433 Brände löschen. Die Polizei registrierte bis zu Neu-
jahrsmorgen 3.123 Notrufe und 1.669 Einsätze.
4. Jedes Jahr werden nach Berechnungen des Umwelt-
amtes 5.000 t Feinstaub freigesetzt, 17 % der Menge,
die der gesamte Straßenverkehr während eines Jahres
emittiert.
5. Am Neujahrsmorgen hat die BSR 600 Beschäftigte
mit 150 Fahrzeugen eingesetzt, nur um den Silvester-
müll auf den wichtigsten Plätzen und Hauptverkehrs-
straßen zu beseitigen.

Erledigt durch tätiges Handeln (K)

LPT I/2018: Überwiesen an AH Fraktion, FA III –
Innen- und Rechtspolitik
---
Beschluss der Fraktion vom 16.10.2018:
Menschen, Tiere und Gebäude vor Feuerwerksschäden
schützen
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird aufgefordert die durch Feuerwerk und
Böller verursachten Schäden an Menschen, Tieren und
Gebäuden sowie die enorme Lärm-, Abgas- und Fein-
staubbelastung für die Berliner Bevölkerung an den Jah-
reswechseln nachweislich zu verringern und durch eine
öffentlichkeitswirksame Kampagne über die möglichen
Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch aufzuklären.
Den Bezirken soll ermöglicht werden, insbesondere in
eng bebauten Kiezen auch Einschränkungen von Feuer-
werk bzw. Böller mit sehr lauter Knallwirkung zu erlas-
sen. Hierfür ist eine gegebenenfalls nötige Ausweitung
der Einschränkungsbefugnisse nach § 24 Absatz 2 der
1. SprengV durch eine Bundesratsinitiative zu veranlas-
sen.
Zudem wird der Senat aufgefordert den Verkauf von
Feuerwerk und insbesondere Böllern auf  öffentlichen
Liegenschaften komplett zu untersagen und beim Han-
del dafür zu werben, Böller mit sehr lauter Knallwirkung
aus dem Sortiment zu nehmen.
Der Senat wird außerdem aufgefordert, eine Bundes-
ratsinitiative zu starten, so dass das für Inneres zu-
ständige Bundesministerium die Erste Verordnung zum
Sprengstoffgesetz (1. SprengV) mit der Maßgabe ändern
wird, dass der Verkauf von Silvesterfeuerwerk an Ver-
braucherinnen und Verbraucher auf den Zeitraum 30.
und 31. Dezember beschränkt bleibt und der Ausnah-
metatbestand in § 22 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 der
1. SprengV, wonach in besonderen Fällen der Verkauf
auch schon ab dem 28. Dezember möglich ist, gestri-
chen wird. Zudem ist eine Ausweitung der Einschrän-
kungsbefugnisse nach §24 Absatz 2 der 1. SprenV zu prü-
fen und im Bedarfsfall ebenfalls im Bundesrat zu bean-
tragen.
Begründung:
Laut Umweltbundesamt werden jährlich fast 5.000 Ton-
nen Feinstaub (PM10) durch das Abbrennen von Feu-
erwerkskörpern freigesetzt, der größte Teil davon in
der Silvesternacht. Diese Menge entspricht in etwa 17%
der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaub-
menge. Zudem beklagt Berlin jedes Jahr eine steigende
Anzahl von Verletzten. Die Belastung von ruhebedürfti-
gen Menschen wie z.B. Seniorinnen und Senioren aber
auch von Haus- und Wildtieren ist so nicht länger hin-
nehmbar. Für Wildtiere, Hunde und Katzen ist der un-
gewohnt und anhaltende Lärm, die hellen Blitze und die
unbekannten Gerüche eine fortdauernde Stresssituati-
on die mitunter als lebensbedrohliche Situation wahr-
genommen wird.
Die Belastung von ruhebedürftigen Menschen wie z.B.
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Seniorinnen und Senioren aber auch von hunderttau-
senden Haustieren ist so nicht länger hinnehmbar.
Auch in Berlin ist seit Jahren eine starke Zunahme des
Abbrennens von Feuerwerkskörpern bei Jahreswech-
seln zu beobachten. Ein enormer Anstieg der Feinstaub-
belastung insbesondere in Berliner Innenstadtlagen ist
die Folge. Die nunmehr erreichte Höhe des Feinstaubs
beim Jahreswechsel hat ein nicht mehr tolerierbares
Maß erreicht.
Vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt, der immer
enger werdenden öffentlichen Räume und der zuneh-
menden Unfälle und Eskalationen soll mit dieser An-
tragsinitiative dazu beigetragen werden, dass alle Ber-
linerinnen und Berliner auf ihre Art den Jahreswech-
sel feiern können. Eng bebaute Innenstadtlagen sollen
dauerhaft und spürbar entlastet werden. Der § 24 der
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV)
lässt Städten und Gemeinden ausdrücklich den Frei-
raum, Einschränkungen zu erlassen. Diese ist allerdings
auf „Gegenstände der Kategorie F2 mit ausschließli-
cher Knallwirkung“ beschränkt und muss ggf. ange-
passt werden. Hingegen trifft die Einschränkung auf
„dichtbesiedelten Gemeinden“ auf nahezu den kom-
pletten Innenstadtbereich und Teile der Außenbezirke
zu.
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AntragWV176/I/2018
Jusos LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Schluss mit Ersatzfreiheitsstrafen!
Wir fordern: Die bundesweite Abschaffung von Ersatz-
freiheitsstrafen durch die ersatzlose Streichung des §43
StGB.
Wir treten außerdem weiterhin dafür ein, dass das Fah-
ren ohne Fahrschein („Schwarzfahren“) entkriminali-
siert wird. Weitere Vergehen sollen zu Ordnungswidrig-
keiten herabgestuft werden.
Wir fordern die SPD auf, sich für die Erarbeitung eines
Konzeptes für einen fairen, gerechten und sozialen Um-
gang mit Menschen, die sich Geldstrafen nicht leisten
können, einzusetzen.
Rund zehn Prozent aller Inhaftierten in Deutschland sit-
zen eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe ab. Damit ist
Deutschland Spitzenreiter im europäischen Vergleich –
weit vor Frankreich, England und Wales, Spanien und
den skandinavischen Ländern.
 
Die Ersatzfreiheitsstrafe wird dann verhängt, wenn Ver-
urteilte ihre Geldstrafen nicht bezahlen können. Meis-
tens handelt es sich um Delikte wie „Schwarzfahren“
oder kleinere Diebstähle. Obgleich solche Delikte von
Personen aus allen Bevölkerungsteilen begangen wer-

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

(und ASJ)
 
Wir fordern die SPD auf, sich für die Erarbeitung eines
Konzeptes für einen fairen, gerechten und sozialen Um-
gang mit Menschen, die sich Geldstrafen nicht leisten
können, einzusetzen.
Dabei ist sicherzustellen, dass alle rechtlichen Möglich-
keiten zur Umgehung einer Ersatzfreiheitsstrafe, ins-
besondere im Bereich der Kleinkriminalität, vollstän-
dig ausgeschöpft und Betroffene entsprechend belehrt
werden.
Ferner ist zu bedenken, dass die Ersatzfreiheitsstrafe re-
sozialisierungsfeindlich und im Hinblick auf den Frei-
heitsentzug und den Tatvorwurf sowie den Kosten der
Haft und der Höhe der Geldstrafe teilweise unverhält-
nismäßig ist. Dem ist entgegen zu wirken.
 
Begründung ASJ:
1. Überblick
Ein Hafttag kostet pro Gefangenem in Deutschland et-
wa 100 EUR. Jährlich entstehen allein durch Ersatzfrei-
heitsstrafen Kosten von ca. 200 Mio. Euro. Deutsch-
landweit verbüßen schätzungsweise 10 % der Gefange-
nen Ersatzfreiheitsstrafen. In Berlin sind es mit ca. 30
% noch weitaus mehr. Ersatzfreiheitsstrafen betreffen
überwiegend den Bereich der Kleinkriminalität. Die Tä-
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den, müssen vor allem ökonomisch und sozial be-
nachteiligte Menschen aufgrund ihrer Zahlungsunfä-
higkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe ableisten, also nicht,
weil sie die Geldstrafen nicht bezahlen wollen, sondern
es schlichtweg nicht können. Die Geldstrafe wird wie
folgt berechnet: Ein Tagessatz entspricht 1/30 des Net-
toeinkommens. Häufig wird das zur Verfügung stehen-
de Nettoeinkommen sowie der Bedarf an Einkommen
zur Sicherung eines Mindestlebensstandards grob ge-
schätzt. Nicht selten werden die Menschen zu bis zu 30
Tagessätzen verurteilt und müssen folglich bis zu einem
ganzen Monatsgehalt als Strafe zahlen.
 
Wer eine Geldstrafe nicht zahlen kann, muss pro Tages-
satz einen Tag im Gefängnis verbringen. Personen, die
die geforderte Summe nicht aufbringen können, erlei-
den dadurch

1. eine unverhältnismäßige Strafe für ein minderes
Delikt, das keinen größeren Schaden verursacht
und das deswegen auch nicht mit einer Freiheits-
strafe eingebüßt werden sollte.

2. Sie werden damit für dieselben Delikte stärker be-
straft als zahlungskräftigere Personen.

 
Die Tagessätze von Geldstrafen sind oftmals unange-
messen hoch. Selbst bei Berücksichtigung des Netto-
haushaltseinkommens, kommen nah am Existenzmini-
mum lebende Menschen schnell in Bedrängnis. Sie wer-
den verhältnismäßig stärker belastet als besserverdie-
nende Menschen. Somit ist die Ersatzfreiheitsstrafe ei-
ne Armutsstrafe.
 
Die Freiheitsstrafe stellt für Betroffene mehrfache Be-
strafung dar und setzt eine Abwärtsspirale in Gang:
Selbst nach (wiederholten) kurzen Haftstrafen haben
Betroffene es besonders schwer einen Arbeitsplatz oder
eine Wohnung zu finden. Oft führt ein Haftbefehl auch
zu einer Kündigung und gesellschaftlicher Stigmatisie-
rung. Während der Haftstrafe können Gefangene arbei-
ten. Dennoch zahlen sie nicht in die Sozialsysteme ein,
weshalb sie langfristig auch von einem deutlich höhe-
ren Altersarmutsrisiko betroffen sind. Statt zu resoziali-
sieren, führt die Ersatzfreiheitsstrafe zu einem weiteren
sozialen und ökonomischen Abstieg in der Gesellschaft.
Die Freiheitsstrafe verschärft soziale Ungleichheiten!
 
Das Strafrecht soll Gerechtigkeit durchsetzen und kei-
ne Ungleichheiten reproduzieren, daher ist ein anderer
Umgang mit Menschen, die sich Geldstrafen zu den ge-
forderten Fristen und Höhen nicht leisten können, nö-
tig. Formal können Betroffene innerhalb von zwei Wo-
chen nach Rechtsprechung Einspruch gegen die Um-
wandlung der Geldstrafe in eine Ersatzfreiheitsstrafe
erheben, einen Antrag auf Ratenzahlung stellen oder
die Ableistung der Strafe durch gemeinnützige Arbeit
beantragen. Viele Betroffene sind jedoch nicht über
ihre Rechte informiert, lassen die kurze Frist verstrei-
chen oder sehen sich überfordert, eine gemeinnützi-
ge Arbeit zu finden. Oft fehlt der Zugang zu Rechtsbe-

ter verfügen oft über sehr wenig Einkommen. Ersatz-
strafen werden daher oft auch als „resozialisierungs-
feindlich“ angesehen, wenn sie die Situation der Betrof-
fenen sogar noch verschlimmern, etwa durch noch ge-
ringere Beschäftigungschancen.
 
2. Stellungnahme
Aspekte wie die unverhältnismäßig hohen Kosten so-
wie die teilweise Verschlechterung der sozialen Situati-
on der Betroffen sind nicht hinnehmbar und widerspre-
chen dem Resozialisierungsgedanken des Strafvollzugs.
 
Mit Thesen wie jener, dass „Ersatzfreiheitsstrafe eine
Armutsstrafe“ sei, sollte jedoch vorsichtig umgegan-
gen werden. Bestraft wird der Verstoß gegen das Ge-
setz, nicht die Armut. Die Tagessatzhöhe richtet sich
nach dem monatlichen Nettoeinkommen. Ein geringer
Verdienst wird also bereits im Strafmaß berücksich-
tigt. Gleichwohl können Geldstrafen insbesondere Ge-
ringverdiener und Arbeitslose besonders hart treffen,
wenn diese über kein Vermögen verfügen, aus dem sie
die Geldstrafe begleichen können. Hinsichtlich des Ar-
guments der unverhältnismäßig hohen Kosten der Er-
satzfreiheitsstrafe ist dagegen auch zu berücksichtigen,
dass die Bereitstellung und Betreuung von gemeinnüt-
ziger Arbeit ebenfalls Kosten verursacht.
 
Die Forderung der Abschaffung von § 43 StGB übersieht
zudem, dass auch das Ordnungswidrigkeitengesetz in
§ 96 die Möglichkeit einer Erzwingungshaft vorsieht
und damit das Problem nicht löst. Auch eine Abstufung
der Leistungserschleichung gem. § 265a StGB (Schwarz-
fahren) zur Ordnungswidrigkeit würde also an der dro-
henden Haft bei Zahlungsunfähigkeit nichts ändern. Da
es sich bei § 265a StGB um ein relatives Antragsdelikt
handelt, welches nur auf Antrag des Geschädigten oder
bei Vorliegen eines besonderen öffentlichen Interesses
strafrechtlich verfolgt wird, besteht kein Bedürfnis für
eine Einschränkung oder Abschaffung der Strafnorm.
 
Darüber hinaus liegen die Gründe für das Nichtbezah-
len von Geldstrafen, wie die Antragsteller selbst anfüh-
ren, oft auch darin, dass einige der Betroffenen über ihre
Rechte nicht ausreichend informiert sind. Nicht selten
handelt es sich um Menschen mit körperlichen und psy-
chischen Problemen in sozial schwierigen Situationen.
Die eigentlichen Probleme würden mit einer Abschaf-
fung des § 43 StGB allein daher nicht gelöst. Ein gewis-
ser Teil der wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe Inhaftier-
ten will nicht zuletzt die Geldstrafe auch gar nicht zah-
len.
 
3. Lösungsmöglichkeiten
Um eine Ersatzfreiheitsstrafe dennoch zu vermeiden,
bestehen allerdings schon jetzt mehrere Möglichkeiten.
Derzeit kann in allen Bundesländern die Ersatzfreiheits-
strafe gestundet oder in Raten gezahlt, aber auch an-
stelle dieser gemeinnützigen Arbeit geleistet werden.
§ 293 EGStGB ermöglicht den Landesregierungen, ent-
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ratung, Rechtsbeistand und psychosozialer Unterstüt-
zung. Menschen mit höherer Bildung, mit mehr Vermö-
gen und Einkommen werden erheblich seltener durch
Ersatzfreiheitsstrafen bestraft und sind demnach auch
nicht von den eben genannten sozialen Folgeschäden
einer Ersatzfreiheitsstrafe betroffen.
 
Nicht nur für die einzelnen Betroffenen stellen die
Ersatzfreiheitsstrafen unverhältnismäßige Strafen
mit erheblichen Folgen dar. Eine inhaftierte Person
verursacht pro Tag über 100 Euro an Kosten. Bei durch-
schnittlich fünf bis 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe für
kleine Delikte wie Schwarzfahren kommen jährlich
mindestens 200 Millionen Euro an Kosten nur die
Inhaftierung zustande. Auch diese Kosten sind als
unverhältnismäßig anzusehen. Die von der SPD Berlin
bereits geforderte Herabstufung des Schwarzfahrens
von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit reicht
noch nicht aus, um dieses Problem ausreichend zu
lösen. Denn auch wenn das bei einer Ordnungswid-
rigkeit verhängte Bußgeld nicht gezahlt werden kann,
können Ersatzfreiheitsstrafen drohen. Die SPD muss
sich weiterführende Konzepte zur Entkriminalisierung
solcher geringfügigen Delikte einsetzen. Diese Kon-
zepte sollen unbedingt die unterschiedlichen sozialen
und ökonomischen Voraussetzungen verschiedener
Menschen mitbedenken und somit ein sozial faires
und verhältnismäßiges Verfahren bei kleinen Delikten
ermitteln.

sprechende Regelungen zu treffen. Arbeit ist ein Instru-
ment der Resozialisierung.
 
Zwar sollte der Staat das Leben der Betroffenen, die Hil-
fe benötigen, nicht noch schwerer machen. Auf der an-
deren Seite darf die Durchsetzung von Strafe aber eben-
falls nicht beeinträchtigt werden. Ein funktionierender
Rechtsstaat ist auch auf die abschreckende Wirkung von
Strafen angewiesen. Das Leben in einer freiheitlichen
Demokratie erfordert zudem ein hohes Maß an Eigen-
verantwortlichkeit. Schließlich muss der Eindruck ver-
mieden werden, die Strafgesetzgebung von der Haus-
haltslage (Stichwort überfüllte Gefängnisse etc.) ab-
hängig gemacht wird. Ebenso wenig ist Armut kein
„Freifahrtschein“ zur Begehung von Straftaten. Dies
wäre Hohn gegenüber allen, die sich an die Gesetze hal-
ten. Daher kann eine Abschaffung von § 43 StGB solan-
ge nicht erfolgen, wie eine andere, für die Betroffenen
mildere, Lösung als die Ersatzfreiheitsstrafe gefunden
ist. Diese Lösung ist insbesondere in der (freiwilligen)
gemeinnützigen Arbeit zu sehen.
 
4. Zusammenfassung
Alternativ zur (ersatzlosen) Abschaffung von § 43 StGB
(wie sie auch „Die LINKE“, BT-Drucks. 19/1698 fordert)
sollten daher zunächst alle Möglichkeiten, auch seitens
der Justiz, ausgeschöpft werden um die Ersatzfreiheits-
strafe zu vermeiden. Dazu gehört, dass die Betroffen
über die bereits bestehenden Möglichkeiten der Stun-
dung, Ratenzahlung und gemeinnützige Arbeitsdienste
besser informiert werden.
 
Weitere Möglichkeiten, die aber jeweils eine Änderung
der derzeitigen Gesetzeslage erfordern, sind das Ausset-
zen von Ersatzfreiheitsstrafen zur Bewährung sowie die
Möglichkeit von Pfändungen bei Hartz-IV-Empfängern
(statt einer Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe).
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AntragWV168/I/2018
KDV Spandau
Der Landesparteitag möge beschließen:

Böllerzonen in Berlin einführen
Die SPD fordert den Berliner Senat auf, eine Arbeits-
gruppe einzurichten, die ein Konzept erarbeiten soll,
in welchen dicht besiedelten Kiezen in Berlin das
Abschießen von Feuerwerk untersagt wird. Dabei
sollen die Erfahrungen von Polizei, Ordnungsamt und
Feuerwehr mit einfließen.

Begründung
Seit Jahren wird in der Hauptstadt ein massives Feu-
erwerk in allen Straßen gezündet. Jedes Jahr muss
die Feuerwehr viele Hundert Einsätze fahren, um die
Folgen zu beseitigen. Am Morgen nach der Silvester-
nacht sehen Berlins Straßen einem Schlachtfeld gleich.
Hunderte von Tonnen Sondermüll muss die Straßenrei-

Erledigt durch tätiges Handeln (K)

LPT I/2018: Überweisung an: AH Fraktion, FA III –
Innen- und Rechtspolitik
---
Beschluss der Fraktion vom 16.10.2018:
Menschen, Tiere und Gebäude vor Feuerwerksschäden
schützen
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird aufgefordert die durch Feuerwerk und
Böller verursachten Schäden an Menschen, Tieren und
Gebäuden sowie die enorme Lärm-, Abgas- und Fein-
staubbelastung für die Berliner Bevölkerung an den Jah-
reswechseln nachweislich zu verringern und durch eine
öffentlichkeitswirksame Kampagne über die möglichen
Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch aufzuklären.
Den Bezirken soll ermöglicht werden, insbesondere in
eng bebauten Kiezen auch Einschränkungen von Feuer-
werk bzw. Böller mit sehr lauter Knallwirkung zu erlas-
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nigung Jahr für Jahr wegräumen. Krankenhäuser sind
durch Verletzungen durch das Feuerwerk überlastet.
 
Um dieses besser in den Griff zu bekommen, soll der
Senat von Berlin Zonen in den Bezirken einrichten, wo
das Feuerwerk unter Aufsicht von Polizei, Feuerwehr,
Straßenreinigung und Rettungspersonal gezündet wer-
den kann. So kann die Gefahr und Umweltverschmut-
zung durch das Sylvester Feuerwerk besser geregelt und
kontrolliert werden. Wer außerhalb dieser Böllerzonen
Feuerwerk zündet, gefährdet Leib und Leben von An-
wohnenden und muss zur Verantwortung gezogen wer-
den.
 
 

sen. Hierfür ist eine gegebenenfalls nötige Ausweitung
der Einschränkungsbefugnisse nach § 24 Absatz 2 der
1. SprengV durch eine Bundesratsinitiative zu veranlas-
sen.
Zudem wird der Senat aufgefordert den Verkauf von
Feuerwerk und insbesondere Böllern auf  öffentlichen
Liegenschaften komplett zu untersagen und beim Han-
del dafür zu werben, Böller mit sehr lauter Knallwirkung
aus dem Sortiment zu nehmen.
Der Senat wird außerdem aufgefordert, eine Bundes-
ratsinitiative zu starten, so dass das für Inneres zu-
ständige Bundesministerium die Erste Verordnung zum
Sprengstoffgesetz (1. SprengV) mit der Maßgabe ändern
wird, dass der Verkauf von Silvesterfeuerwerk an Ver-
braucherinnen und Verbraucher auf den Zeitraum 30.
und 31. Dezember beschränkt bleibt und der Ausnah-
metatbestand in § 22 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 der
1. SprengV, wonach in besonderen Fällen der Verkauf
auch schon ab dem 28. Dezember möglich ist, gestri-
chen wird. Zudem ist eine Ausweitung der Einschrän-
kungsbefugnisse nach §24 Absatz 2 der 1. SprenV zu prü-
fen und im Bedarfsfall ebenfalls im Bundesrat zu bean-
tragen.
Begründung:
Laut Umweltbundesamt werden jährlich fast 5.000 Ton-
nen Feinstaub (PM10) durch das Abbrennen von Feu-
erwerkskörpern freigesetzt, der größte Teil davon in
der Silvesternacht. Diese Menge entspricht in etwa 17%
der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaub-
menge. Zudem beklagt Berlin jedes Jahr eine steigende
Anzahl von Verletzten. Die Belastung von ruhebedürfti-
gen Menschen wie z.B. Seniorinnen und Senioren aber
auch von Haus- und Wildtieren ist so nicht länger hin-
nehmbar. Für Wildtiere, Hunde und Katzen ist der un-
gewohnt und anhaltende Lärm, die hellen Blitze und die
unbekannten Gerüche eine fortdauernde Stresssituati-
on die mitunter als lebensbedrohliche Situation wahr-
genommen wird.
Die Belastung von ruhebedürftigen Menschen wie z.B.
Seniorinnen und Senioren aber auch von hunderttau-
senden Haustieren ist so nicht länger hinnehmbar.
Auch in Berlin ist seit Jahren eine starke Zunahme des
Abbrennens von Feuerwerkskörpern bei Jahreswech-
seln zu beobachten. Ein enormer Anstieg der Feinstaub-
belastung insbesondere in Berliner Innenstadtlagen ist
die Folge. Die nunmehr erreichte Höhe des Feinstaubs
beim Jahreswechsel hat ein nicht mehr tolerierbares
Maß erreicht.
Vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt, der immer
enger werdenden öffentlichen Räume und der zuneh-
menden Unfälle und Eskalationen soll mit dieser An-
tragsinitiative dazu beigetragen werden, dass alle Ber-
linerinnen und Berliner auf ihre Art den Jahreswech-
sel feiern können. Eng bebaute Innenstadtlagen sollen
dauerhaft und spürbar entlastet werden. Der § 24 der
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV)
lässt Städten und Gemeinden ausdrücklich den Frei-
raum, Einschränkungen zu erlassen. Diese ist allerdings
auf „Gegenstände der Kategorie F2 mit ausschließli-
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cher Knallwirkung“ beschränkt und muss ggf. ange-
passt werden. Hingegen trifft die Einschränkung auf
„dichtbesiedelten Gemeinden“ auf nahezu den kom-
pletten Innenstadtbereich und Teile der Außenbezirke
zu.
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Antrag 155/II/2018
Abt. 05/03 Falkenhagener Feld – SpandauWest
Der Landesparteitag möge beschließen:

Verfahrensabläufe in den Berliner Ordnungsämtern
optimieren – Entfernung von Schrottautos beschleuni-
gen
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und
die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeord-
netenhauses werden aufgefordert, eine schnellere
Entfernung von sog. „Schrottautos“  auf öffentlichem
Straßenland und Grünflächen  zu ermöglichen. Dazu
bedarf es einer personellen Aufstockung des Regionali-
sierten Ordnungsamtes Lichtenberg.

Begründung
Über 5.000 Schrottautos stehen pro Jahr in Berlin auf
öffentlichem Straßenland oder in den Grünflächen.
Die Ahnung durch Polizei und OA erfolgt zeitnah.
Die Fahrzeuge werden dann an das Regionalisierte
Ordnungsamt Lichtenberg gemeldet, welches für die
Überprüfung der Daten und die Setzung von den sog.
Gelb- und Rot-Punkten zuständig ist Aufgrund der
personellen Unterbesetzung kann eine Entfernung von
Schrottautos bis zu einem Jahr dauern. Dies ist für die
BürgerInnen nicht mehr nachvollziehbar und wird auch
nicht mehr akzeptiert.

Überweisung an: AG Fraktionsvorsitzende, FA III –
Innen- und Rechtspolitik (K)
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Antrag 156/II/2018
Abt. 05/03 Falkenhagener Feld – SpandauWest
Der Landesparteitag möge beschließen:

Verfahrensabläufe in den Berliner Ordnungsämtern op-
timieren – Fahrzeug Umsetzungen beschleunigen
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und
die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses werden aufgefordert, ein schnelleres Umset-
zen von ordnungswidrig abgestellten Fahrzeugen auf
öffentlichem Straßenland durch die Ordnungsämter zu
ermöglichen. Dazu bedarf es:

1. zusätzliche Vertragspartner (Abschleppunterneh-
men) einzubeziehen

2. kürzere Reaktionszeiten mit den Vertragspartnern
zu vereinbaren

3. die fotografische Dokumentation zur Beweissiche-
rung einer schadlosen Umsetzung den Vertrags-
partner zu übertragen

 

Begründung
Vom Anruf durch die MitarbeiterInnen des Außen-
diensts der Ordnungsämter bis zum Eintreffen des Um-
setzers vergehen ca. 45 Minuten. Die MitarbeiterInnen
des OA müssen dann Fotos von der Ordnungswidrigkeit,
der Aufnahme auf das Fahrzeuges des Umsetzers und

Überweisung an: AG Fraktionsvorsitzende, FA III –
Innen- und Rechtspolitik (K)
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dann das Absetzen auf einen neuen Stellplatz fertigen.
Insgesamt sind dadurch mindestens zwei Mitarbeite-
rInnen ca. 2 Stunden mit einer Umsetzung beschäftigt.
Zielführend wäre die Meldung an den Umsetzer, der
in 15 Minuten vor Ort sein muss und ausschließlich
das Fertigen von Beweisfotos von der Ordnungswid-
rigkeit durch die OrdnungsamtsmitarbeiterInnen.
Daran anschließend übernimmt der Mitarbeiter des
Abschleppunternehmens die Dokumentation und
übermittelt die Fotos und die GPS Daten des neuen
Stellplatzes an die Leitstelle.
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Antrag 157/II/2018
Abt. 05/03 Falkenhagener Feld – SpandauWest
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Verfahren zur Beantragung eines Führungszeugnisses
für Ehrenamtliche vereinfachen
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesre-
gierung und die sozial-demokratischen Mitglieder
des Bundestages werden aufgefordert, die Reglungen
des §30 im Gesetz über das Zentralregister und das
Erziehungsregister (BZRG) derart zu verändern, dass
die Beantragung eines Führungszeugnisses für ehren-
amtlich Tätige auch über eine/n amtlich bestätigte/n
Bevollmächtigte/n der Organisation, für die das Ehren-
amt erfüllt wird, ermöglicht wird.

Begründung
Derzeit muss ein/e ehrenamtlich Tätige/r, der/die ein
erweitertes Führungszeugnis bei einem Träger, Schule
oder Sportverein vorzulegen hat, dies persönlich oder
mittels einer amtlich beglaubigten Unterschrift bean-
tragen. In Berlin ist dies bei den Bürgerämtern möglich.
Für eine moderne und bürgerfreundliche Verwaltung
ist es nicht zielführend, dass alle Ehrenamtlichen alle
zwei Jahre wiederkehrend dort persönlich vorstellig
werden.
 
Ein Bevollmächtigter des Trägers, der Schule oder des
Sportvereins, der legitimiert ist die entsprechende Or-
ganisation zu vertreten, könnte mittels einer vom Eh-
renamtlichen unterschriebenen Vollmacht und der Ko-
pie des Personalausweises des Ehrenamtlichen die Ab-
forderungen der Führungszeugnisse beim Bürgeramt
veranlassen. Durch die Unterschrift auf der Vollmacht
und der Kopie des Personalausweises kann auch sicher-
gestellt werden, dass missbräuchliche Abforderungen
unterbunden werden.

Annahme (K)
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Antrag 158/II/2018
Abt. 05/03 Falkenhagener Feld – SpandauWest
Der Landesparteitag möge beschließen:

Ausbildungskapazitäten für Standesbeamte in Berlin
schaffen
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und
die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses werden aufgefordert, Kapazitäten für die
Aus- und Fortbildung von Standesbeamten in Berlin
dauerhaft zu schaffen.

Begründung
Wer Standesbeamte/r werden möchte, muss nach
seiner Verwaltungsausbildung eine zusätzliche Fort-
bildung über die Akademie für Personenstandswesen
in Bad Salzschlirf absolvieren. Eine bundesweit einzige
Ausbildungsstätte ist für die heutigen Bedarfe beson-
ders in Hinblick auf die regelmäßig wiederkehrenden
Fortbildungsanforderungen an Standesbeamte nicht
mehr zweckmäßig. Das Land Berlin sollte in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesland Brandenburg eine
eigene Ausbildungsstätte einrichten oder bestehende
Einrichtungen – wie die  Verwaltungsakademie –
personell und fachlich ausbauen, um Fortbildungs-
maßnahmen schneller und kostengünstiger umsetzen
zu können.

Überweisung an: AG Fraktionsvorsitzende, AH Frakti-
on, Senat (K)
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Antrag 159/II/2018
Abt. 05/03 Falkenhagener Feld – SpandauWest
Der Landesparteitag möge beschließen:

Ausbildungskapazitäten für MitarbeiterInnen der
bezirklichen Ordnungsämter in der Berliner Verwal-
tungsakademie erhöhen
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und
die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses werden aufgefordert, die Ausbildungska-
pazitäten für MitarbeiterInnen der Ordnungsämter zu
erhöhen und dabei sicherzustellen, dass man bei den
AusbilderInnen nicht auf aktive Führungskräfte der
bezirklichen Ordnungsämter zurückgreift.

Begründung
Das Angebot der Kurse in der Verwaltungsakademie
für die Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen der
bezirklichen Ordnungsämter entspricht seit Langem
nicht den realen Bedarfen. Hauptursache liegt darin
begründet, dass die Verwaltungsakademie ausschließ-
lich als AusbilderIn auf erfahrene Führungskräfte
aus den Ordnungsämtern zurückgreift. Aufgrund der
personellen Ausstattung der Berliner Ordnungsämter
wird es immer schwieriger selbst diese erfahrenen
Führungskräfte als Ausbilder zu rekrutieren.

Überweisung an: AG Fraktionsvorsitzende, AH Frakti-
on, Senat (K)
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Antrag 160/II/2018
AGMigration und Vielfalt LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Unabhängige Beratungsstelle für Ratsuchendemit aus-
ländischen Berufsabschlüssen zumund durch das Aner-
kennungsverfahren
Die sozialdemokratischen Mitglieder des  Abgeordne-
tenhauses werden aufgefordert, sich für die Schaf-
fung und Förderung einer weiteren unabhängigen Bera-
tungsstelle für Ratsuchende mit ausländischen Berufs-
abschlüssen zum und durch das Anerkennungsverfah-
ren einzusetzen. Insbesondere soll der §19 Absatz 4 des
Landesgesetzes über die Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen soll gestrichen werden. Land Ber-
lin muss den Rechtsanspruch zur Beratung im Anerken-
nungsverfahren durch Regelangebote sicherstellen.
 
Für den erforderlichen Finanzierungsbedarf für die
Schaffung und Aufrechterhaltung soll im Landeshaus-
halt 2019/20 Vorsorge getroffen werden, so dass eine
entsprechende Stelle ausgestattet werden kann.
 
Die Zielsetzung soll sein, unabhängige und vertrauli-
che Fachberatung, Informationen zu Ablauf, Kosten
und Dauer des Verfahrens, Unterstützung bei der
Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen und
Empfehlungen zum Referenzberuf, Verweis an die
zuständige Stelle im Anerkennungsverfahren, Bera-
tung zu Qualifizierungsmöglichkeiten zur Erlangung
der beruflichen Anerkennung, Unterstützung bei
der Recherche zu Ausgleichsmaßnahmen bei Teila-
nerkennungen, Unterstützung bei der Suche nach
weiterführenden Beratungsangeboten, falls eine An-
erkennung nicht in Betracht kommt sowie Beratung in
mehreren Sprachen durch einen unabhängigen Träger
zu gewährleisten.

Begründung
Zurzeit tragen gerade drei Netzwerkpartner des Lan-
desnetzwerks Berlin im Rahmen des Förderprogramms
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“, namentlich
der Otto Benecke Stiftung e.V., der Türkischer Bund
in Berlin Brandenburg e.V. und der Club Dialog e.V.,
die gerade drei Beratungsstellen zu ausländischen
Berufsabschlüssen bzw. zum und durch das Anerken-
nungsverfahren.
 
Für Deutschland und die Stadt Berlin im Speziellen ist
die Zuwanderung und vor allem die Integration von
Fachkräften in den Arbeitsmarkt von immenser ökono-
mischer, aber auch sozialer, Bedeutung. Berlin ist auch
für AusländerInnen attraktiv, was dazu führt, dass allei-
ne Ende 2016 55.000 mehr Personen im Ausländerzen-
tralregister gemeldet waren, als im Vorjahr. Berlin kann
sich nicht leisten auf potentielle Fachkräfte zu verzich-
ten und die Talente, auch nicht mittelfristig, brachliegen
zu lassen.

Überweisung an: AG Fraktionsvorsitzende, AH Frakti-
on, Senat (K)

Seite 199



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
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grationsbemühungen zu unterstützen, braucht es ent-
sprechend weitere Beratungsmöglichkeiten in Form ei-
ner weiteren Beratungsstelle für Ratsuchende mit aus-
ländischen Berufsabschlüssen zum und durch das Aner-
kennungsverfahren.
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Antrag 161/II/2018
AGMigration und Vielfalt LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Mehr Personal für Anerkennung von ausländischen Ab-
schlüssen
Die sozialdemokratischen Mitglieder der zuständigen
Senatsverwaltungen und Mitglieder des Abgeordneten-
hauses sowie Mitglieder der Bundestagsfraktion wer-
den aufgefordert, sich für eine schnelle qualifikations-
adäquate Integration von ausländischen Arbeitskräften
in den Arbeitsmarkt einzusetzen, um dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken. Dabei spielt die Anerken-
nung von im Ausland erworbenen beruflichen Quali-
fikationen für den Einstieg in den deutschen Arbeits-
markt eine enorm wichtige Rolle. Hier  müssen drin-
gend Wege und Möglichkeiten gesucht werden, die An-
erkennung von Berufsqualifikationen zu beschleunigen
und die Verfahren dafür zu optimieren.
 
Mangelnde Personalkapazitäten bei den anerkennen-
den Stellen, wie bei den Kammern, die weiterhin fach-
liche Komplexität der Fragestellungen bei den Gleich-
wertigkeitsfeststellungen, die Einforderung nichtvoll-
ziehbarer Einreichung bestimmter Dokumente, wie drei
Monate alte Führungszeugnisse, bei der Antragstel-
lung  zur Approbation von Ärzten und die langen Be-
arbeitungszeiten der Anträge verhindern eine zügigere
Integration der Antragstellenden in den Arbeitsmarkt.
Zudem wird die Möglichkeit, nach §14 Berufsqualifika-
tionsfeststellungsgesetz -(BQFG), ausländische Berufs-
abschlüsse bei fehlenden Nachweisen durch sonstige
Verfahren, wie praktische Übungen oder Tests, durchge-
führt durch die zuständigen Kammern, anzuerkennen, 
kaum ausgeschöpft bzw. eingesetzt. Insbesondere ist
das Verfahren nach §14 BQFG wichtig für die Geflüch-
teten, die ohne Nachweise in Deutschland ankommen.
 
Auf der Landeseben wäre in erster Linie die Erhöhung
der Personalkapazitäten, wie bei der Berliner Hand-
werkskammer und der IHK, um mindestens eine weite-
re Vollzeitstelle, zur Bearbeitung der Anerkennung von
ausländischen Abschlüssen, denkbar und schon kurz-
fristig eine große Hilfe, um die Bearbeitungsdauer der
Anträge zu verkürzen. Zurzeit ist jeweils eine Stelle für
diese Aufgabe zuständig. Nicht zuletzt durch den Zuzug
von Geflüchteten nach Berlin, ist die Anzahl an Anträ-
gen auf Anerkennung ausländischer Abschlüsse gestie-

Überweisung an: AG Fraktionsvorsitzende, AH Frakti-
on, Senat (K)
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gen. Die derzeitige Anzahl an Mitarbeitenden wird der
Masse der Anträge nicht gerecht. Daher fordern wir eine
Aufstockung der Stellen, um die Menschen besser und
schneller in den Arbeitsmarkt sowie die Gesellschaft in-
tegrieren zu können. Auch die Nutzung der Möglichkei-
ten nach dem BQFG, wie §14, wird hierdurch erleichtert.
 
Des Weiteren soll auf der Bundesebene geprüft wer-
den, ob es gelingen kann eine separate Stelle, durch
weitere Konzentration von Anerkennungskompetenz
und -zuständigkeit, ähnlich der IHK FOSA, als zentrale
Anerkennungsstelle, bei der HWK einzurichten, um
die Anerkennungsprozesse zu optimieren und zu be-
schleunigen. Hier können die Anerkennungsbescheide
für HWK-Berufe transparent, einheitlich und schneller
entschieden und beschieden werden.
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Antrag 28/II/2018
Abt. Alt-Pankow + Abt. 03/07 Weißensee-City + Abt.
01/09 Panke-Kiez
Der Landesparteitag möge beschließen:

Strategische Entscheidung für mehr Gerechtigkeit: Ein-
kommen erhöhen und Berlinerinnen und Berliner ent-
lasten
Unser Berlin entwickelt sich dank sozialdemokratischer
Politik zur führenden, lebens- und liebenswerten Me-
tropole. Jede andereGesamtanalyse erscheint durch die
tatsächliche Entscheidung zehntausender Menschen
pro Jahr, in unsere Stadt ziehen und hier leben zu wol-
len, als zweifelhafte Stimmungsmache. Dieser Prozess
birgt jedoch zugleich Widersprüche und Ungleichhei-
ten. Berlin ist zum Beispiel sowohl Stadt der Start-
ups, Mieterinnen- und Mieterstadt, aber auch Stadt
der Deindustrialisierung und der Transfergeldempfän-
gerinnen und -empfänger. Insbesondere der Bereich
der Mieten- und Wohnungsmarktpolitik verdeutlicht
Knappheit, Verdrängung und kritische Belastung des
verfügbaren Familieneinkommens.
 
Obwohl das real verfügbare Einkommen der Berline-
rinnen und Berliner nach den unabweisbaren Lebens-
haltungskosten, wie zum Beispiel den Mietausgaben
sinkt, steht Deutschland weltweit in einer Spitzenposi-
tion wirtschaftlich gut da. Zugleich findet nach wie vor
eine schleichendeUmverteilung von „untennach oben“
statt. Das ist unvernünftig und ungerecht.
 
Um die Relation zwischen verfügbarem Familienein-
kommen und dessen Belastung, zum Beispiel durch
Mieten zu verbessern, ist neben den mietenpolitischen
Instrumenten, an deren Ausweitungwir weiterhin fest-
halten, zugleich die Einkommenssituation zu verbes-
sern. Noch immer bleibt den Berlinerinnen und Berli-
nern zu wenig in Ihrem Portemonnaie übrig. Wir müs-
sen die Menschen, durch politische Vorgaben, besser-
stellen, zumal sich Berlin durch unsere Politik gut ent-
wickelt hat. Seit Jahren erwirtschaften wir hohe Haus-
haltsüberschüsse, zuletzt in Höhe von weit über zwei
Milliarden Euro im Jahr. Von diesem Kurswechsel wird
Berlin durch verstärkten Binnenkonsum und Steuer-
mehreinnahmen erneut profitieren.
 
Die Berliner SPDbraucht auchnicht zögerlich vor den er-
wartbaren reflexartigen Bedenken zurückzuschrecken.
Auch unsere seinerzeitige Entscheidung, die ehemali-
ge Berliner Immobilien Holding (BIH) mit ihren über
40.000 Wohneinheiten nicht zu veräußern, damals ein
strategischer Wechsel, erweist sich heute als richti-
ge und wesentliche Richtungsänderung. Die strategi-
sche Richtungsänderung und Ausrichtung auf Rekom-

Erledigt bei Annahme 28.1/II/2018 (K)
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munalisierung hat nicht etwa zum sozialistischen Zu-
sammenbruch geführt; vielmehr stehen zum Beispiel
die Berliner Wasserbetriebe wirtschaftlich gut da und
konnten zugleich die Wasser- und Abwasserpreise für
die Berlinerinnen und Berliner gesenkt werden. Die Ein-
führung des Mindestlohnes im Vergabe- und Landes-
mindestlohngesetz hat der wirtschaftlichen Entwick-
lung Berlins so wenig geschadet, wie die City-Tax dem
Tourismus- und Hotelgewerbe oder die Erhöhung der
Grunderwerbssteuer der Bauindustrie, obwohl die je-
weiligen Lobbyisten stets zuvor denUntergang des Sek-
tors herbeiredeten. Die dadurch geschaffenen Spielräu-
me konnten allerdings zur deutlichen Entlastung der
Berliner Familien genutzt werden, zum Beispiel bei der
kostenfreien Bildung von der Kita bis zur Uni; heute
bundesweite SPD-Politik. Jetzt müssen wir dafür sor-
gen, dass bei den Menschen selbst mehr Geld am Ende
des Monats übrig bleibt und ihnen gleichzeitig die Sor-
gen vor Altersarmut und unsicheren Beschäftigungs-
verhältnissen nehmen.
 
Mit diesem Strategiewechsel verfolgen wir folgende
politische Ziele:
1. die Berliner Bevölkerung soll vom Wirtschafts-

wachstum effektiv profitieren
2. Anerkennung für geleistete Arbeit und solidari-

schenVerzicht der Berlinerinnen und Berliner in der
Vergangenheit

3. eine gute und funktionsfähige Verwaltung durch
bessere Personalgewinnung

 
10 Instrumente für höhere Einkommen, finanzielle Ent-
lastung und damit echte Gerechtigkeit:
 
1. AngleichungdesMindestlohns auf ein altersarmutsfes-
tes Niveau, damit man auch im Alter von seiner eigenen
Leistung leben kann, z.B. Landesmindestlohngesetz, Ver-
gabegesetz
Diese gesetzgeberische Intervention ist wegen des
Lohnabstandsgebotes der wichtigste Ausgangspunkt
zur Gesamtverbesserung der Einkommenssituation der
Berlinerinnen und Berliner und zugleich der Aspekt,
der den Landeshaushalt am wenigsten belastet. Dabei
kommt dem Berliner Vergabegesetz neben dem Lan-
desmindestlohngesetz eine wichtige volkswirtschaftli-
che Steuerungsgröße zu, da das Volumen unserer öf-
fentlichen Vergaben mit mehreren Milliarden Euro im
Jahr eine hohe Relevanz hat, zumal auf unser strategi-
sches Betreiben hin die Investitionsquote Berlins deut-
lich gestiegen ist, wie nicht zuletzt auch die erfolgreiche
Schulbau- und Sanierungsoffensive zeigen. Wir wollen
auch nicht auf dem von den Grünen vorgeschlagenen
Niveau eines Stundenlohnes in Höhe von 10,50 Euro
stehen bleiben, sondern streben einen altersarmuts-
festen Mindestlohn an. Nach Berechnungen des Bun-
desarbeitsministeriums ist derzeit bei einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden über 45 Jahre ver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung hinweg ein Stun-
denlohn von 12,63 Euro erforderlich, um eine Rente in
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Höhe der Grundsicherung zu erreichen.DieserMindest-
lohn wird in Berlin von Gesetzes wegen eingeführt.
 
2. Anpassung der Einkommen für den öffentlichenDienst
an das Bundesniveau für die Tarifbeschäftigten und Be-
amtinnen und Beamte des Landes Berlin und der Bezirke
Berlin ist seinen Beschäftigten zu großem Dank ver-
pflichtet. Sie haben mit dem Solidarpakt einen Verzicht
geleistet, um die nahezu ausweglose haushalts- und fi-
nanzpolitische Situation nach derÜberwindungder Tei-
lung der Stadt und nach dem einhergehenden Weg-
fall der besonderen Förderung Berlins überwinden zu
helfen. Berlin spürt den bundesweiten Personalman-
gel in nahezu jedem Bereich. Wir stehen dabei in Kon-
kurrenz zu anderen Arbeitgebern und dem Arbeitge-
ber Bund. Dabei ist das Konkurrenzverhältnis durch die
Konzentration von Bundesbehörden und der öffentli-
chen Arbeitgeber hier bundesweit einmalig und das
Land Berlin in einem erheblichen Wettbewerbsnach-
teil, da hier eine Abwerbung von Beschäftigten einfach
stattfindet. Die Bundesbehörden zahlen regelmäßig ein
deutlich höheres Grundentgelt und zudem erhebliche
Ministerial- und andere Behördenzuschläge. Dieser At-
traktivitätsvorsprung ist ein Hemmnis für eine funk-
tionierende Landesverwaltung. Zu dem politischen Ziel,
das verfügbare Einkommen der Berlinerinnen und Ber-
liner zu erhöhen, tritt hier ein wesentlicher Teilaspekt
der Fachkräftegewinnung. Wir treten in allen öffentli-
chen Sektoren gemeinsammit den Gewerkschaften für
eine Angleichung der Gehälter im öffentlichen Dienst
an die Entgelte des Bundes noch in dieser Legislaturpe-
riode ein.
 
3. strukturelle Verbesserung bei der Eingruppierung un-
serer Beschäftigten, z.B. Veränderung einfacher und
mittlerer Dienst, insbesondere bei der Feuerwehr, Hö-
hergruppierung insbesondere von Kita- und Pflegekräf-
ten und pädagogischem Personal, Vereinheitlichung des
Besoldungs- und Entgeltsystems und -niveaus innerhalb
Berlins (Bezirke, Land)
Wirnehmenbesonders dieunterenBesoldungs- undTa-
rifgruppen in den Blick. Der Senat wird in enger Abstim-
mung mit den Gewerkschaften und Beschäftigtenver-
tretungen dem Abgeordnetenhaus ein Konzept zur Be-
schlussfassung vorlegen, dass durch Eingruppierungs-
und Umgruppierungsvorschläge zu strukturellen Ver-
besserungen in diesem Sektor führt. Dabei ist zum Bei-
spiel bei der Feuerwehr ein analoger Weg, wie bei der
Polizei zu verfolgen und das Lohnabstandgebot zum
Mindestlohn zu beachten. In den Bereichen Kita und
Pflege und bei sonstigem pädagogischen Personal sind
deutliche Höhergruppierungen zu erreichen. Wir treten
in allen öffentlichen Sektoren gemeinsam mit den Ge-
werkschaften für eine Angleichung der Gehälter im öf-
fentlichen Dienst zwischen Land und Bezirken noch in
dieser Legislaturperiode ein.
 
4. vollständige Tarifbindung aller Landesunternehmen,
Beteiligungen, inklusive aller Konzerntöchter und durch
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Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträge
verbundenen Unternehmen und zwar nach den oben
genannten Maßstäben
Wir beenden den inakzeptablen Zustand tarifloser Be-
schäftigung in von uns maßgeblich beeinflussten Un-
ternehmen. Kein landeseigenes Mutter- oder Toch-
terunternehmen und kein maßgeblich beeinflusstes
Unternehmen beschäftigt zukünftig Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter ohne Tarifbindung. Wir werden in die-
senUnternehmenunabhängig von ihrer Rechtsformge-
meinsam mit den Gewerkschaften und Beschäftigten-
vertretungen noch in dieser Legislaturperiode eine Ta-
rifbindung auf dem jeweils vergleichbaren Bundesni-
veau erreichen; grundsätzlicher Maßstab ist der TVöD.
 
5. keine weiteren Auslagerungen öffentlicher Aufgaben,
weder mit dem Ziel noch mit der Folge schlechterer Be-
zahlung
DerWeg der Auslagerung öffentlicher Kernaufgaben ist
ein Irrweg und beendet. Auch das gesellschafts- und
handelsrechtlich zulässige Auslagern in Töchterunter-
nehmen oder zu Dienstleistern ist zukünftig zu unter-
binden und zwar bereits dann, wenn die Maßnahme
zwar nicht das Ziel, aber die Folge vonungleicher Bezah-
lung hat.
 
6. Gleichbezahlung von Frau und Mann
Für uns ist die gleiche Vergütung gleicher Tätigkeiten
von Frau und Mann eine Selbstverständlichkeit und
trotzdem keine gesellschaftliche Realität. In allen Be-
reichen, öffentlicher oder privater Natur, unmittelbar
odermittelbar Beschäftigter, Auftragnehmer und Zuge-
schlagenen in öffentlichen oder solchen Vergaben oder
Dienstleistungen, auf die Berlin zumindest maßgebli-
chen Einfluss ausübt, werden wir diese Selbstverständ-
lichkeit durchsetzen.
 
7. konsequente Entfristung von Beschäftigungsverhält-
nissen
Die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen se-
hen wir generell kritisch. Insbesondere erkennen wir
einen bundesgesetzlichen Wertungswiderspruch zwi-
schen der gesetzlichen Probezeit und deren faktischer
Ausdehnung durch befristete Beschäftigung. Wir set-
zen in Berlin generell unbefristete Beschäftigungsver-
hältnisse durch. Sachgrundlose Befristungen werden
vollständig ausgeschlossen. In allen Bereichen, öffent-
licher oder privater Natur, unmittelbar oder mittelbar
Beschäftigter, Auftragnehmer und Zugeschlagenen in
öffentlichen oder solchen Vergaben oder Dienstleistun-
gen, auf die Berlin zumindest maßgeblichen Einfluss
ausübt, werden wir diese politische Vorgabe durchset-
zen.
 
8. konsequente Fortsetzung des Weges gebührenfreier
Bildung und gleichwertiger Mobilität mit dem ÖPNV in
allen Kiezen unserer Stadt sowie Prüfung sonstiger Ent-
lastungsmöglichkeiten der Berlinerinnen und Berliner
Die Berliner SPD hat als erste die strategische Entschei-
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dung zu einer vollständigen Gebührenfreiheit bei der
Bildung getroffen und umgesetzt. Seit August ist der Ki-
tabesuch vollständig gebührenfrei. Der Besuch des Hor-
tes wird für die Klassenstufen 1 und 2 ab 2019 gebüh-
renfrei sein und ohne Bedarfsprüfung ermöglicht. Wir
haben zudem für alle Grundschulen die Lernmittelfrei-
heit eingeführt. DiesenWegder erheblichen Entlastung
von Familien gehenwir konsequentweiter zu einer voll-
ständig kostenfreien Bildung und werden die Hortge-
bühren der übrigen Klassenstufen ebenso abschaffen,
wie den Elternbeitrag beim Kita- und Schulessen. Als
weiteren wichtigen Aspekt einer Entlastung der Berli-
nerinnen und Berliner sehen wir die begonnenen Ver-
günstigungen im Tarifgefüge des ÖPNV an. Da diese
Politik zugleich geeignet erscheint, einen wesentlichen
Beitrag zur Verkehrswende zu einem stadtverträglichen
Verkehr zu leisten und die Umwelt und unsere Luft
zu schützen, werden wir diesen Weg konsequent fort-
setzen und insbesondere Familien und einkommens-
schwache Berlinerinnen und Berliner unterstützen.
 
9. Abschaffung der Umlagemöglichkeit der Grundsteuer
auf Mieterinnen und Mieter (Bundesrecht)
Die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieten
führt zu einer erheblichen Einkommensbelastung. Wir
finden es inAnsehungder erheblichenRenditenund So-
zialpflichtigkeit des Eigentums gerecht, diese Umlage-
fähigkeit abzuschaffen. Wir fordern unsere Mitglieder
des Deutschen Bundestages auf, entsprechende Initia-
tiven zu ergreifen und fortzusetzen.
 
10. Anpassung der Sozialtransfers im Bereich des Landes
(z.B. Mietzuschüsse) und des Bundes (z.B. „Hartz IV“)
Der Berliner Senat legt dem Abgeordnetenhaus die So-
zialtransfers betreffend ein Konzept zur Beschlussfas-
sung vor, dass an die realen Preisentwicklungen ange-
passt ist. Wir fordern unsere Mitglieder des Deutschen
Bundestages auf, entsprechende Initiativen zu ergrei-
fen und fortzusetzen.
 
Die SPD-Mitglieder im Senat, Berliner Abgeordneten-
haus, Deutschen Bundestag, in den Bezirksämtern und
Bezirksverordnetenversammlungen werden aufge-
fordert, diese politischen Vorgaben durch gesetzliche
Regelungen um- und durch Gesellschafterweisungen
und Anpassungen in den jeweiligen Zielbildern und
Vereinbarungen sowie entsprechende Beschlüsse
durchzusetzen. Hierzu ist dem Parteitag spätestens im
Herbst 2019 und fortlaufend zu berichten.
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Antrag 28.1/II/2018
Empfehlung des Landesvorstandes 20.10.2018: Annah-
me in folgender Fassung
Der Landesparteitag möge beschließen:

Strategische Entscheidung für mehr Gerechtigkeit: Ein-
kommen erhöhen und Berlinerinnen und Berliner ent-
lasten
Fassung der Antragskommission
 
Unser Berlin entwickelt sich dank sozialdemokratischer
Politik zur führenden, lebens- und liebenswerten Me-
tropole. Das belegt die Entscheidung zehntausender
Menschen pro Jahr, in unsere Stadt zu ziehen und hier
leben zuwollen. Dieser Prozess birgt jedoch zugleich die
Gefahr von Fehlentwicklungen. Berlin ist zum Beispiel
sowohl Stadt der Start-ups, Mieterinnen- und Mieter-
stadt, aber auch Stadt der Deindustrialisierung und der
Transfergeldempfängerinnen und -empfänger. Insbe-
sondere der Bereich der Mieten- und Wohnungsmarkt-
politik verdeutlicht Knappheit, Verdrängung und kriti-
sche Belastung des verfügbaren Familieneinkommens.
 
Obwohl das real verfügbare Einkommen der Berline-
rinnen und Berliner nach den unabweisbaren Lebens-
haltungskosten, wie zum Beispiel den Mietausgaben
sinkt, steht Deutschland weltweit in einer Spitzenposi-
tion wirtschaftlich gut da. Insoweit findet nach wie vor
eine schleichendeUmverteilung von „untennach oben“
statt. Das ist unvernünftig und ungerecht.
 
Um die Relation zwischen verfügbarem Familienein-
kommen und dessen Belastung, zum Beispiel durch
Mieten zu verbessern, ist neben dem Bau bezahlbarer
Wohnungen und den mietenpolitischen Instrumenten
an deren Ausweitungwirweiterhin festhalten, zugleich
die Einkommenssituation zu verbessern. Noch immer
bleibt den Berlinerinnen und Berlinern zu wenig in Ih-
rem Portemonnaie übrig.
 
Wir müssen die direkten und indirekten Einflussmög-
lichkeiten durch politische Vorgaben nutzen, zumal sich
Berlin durch unsere Politik gut entwickelt hat. Uns geht
es darum, die konkreten Lebensverhältnisse der Men-
schen zu verbessern.
 
Seit Jahren erwirtschaften wir hohe Haushaltsüber-
schüsse, zuletzt in Höhe von weit über zwei Milliar-
den Euro im Jahr. Von diesem Kurswechsel wird Ber-
lin durch verstärkten Binnenkonsum und Steuermehr-
einnahmen erneut profitieren. Dies bietet zugleich eine
wichtige Grundlage sicherzustellen, dass verstärkte In-
vestitionen indie soziale Infrastruktur unddieVerkehrs-
wege, insbesondere im ÖPNV, weiterhin realisiert wer-
den können.
 
Jetzt werden wir auch konkret dafür sorgen, dass bei
den Menschen selbst mehr Geld am Ende des Mo-

Annahmemit Ergänzung der Antragskommission (K)
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nats übrigbleibt und ihnen gleichzeitig die Sorgen vor
Altersarmut und unsicheren Beschäftigungsverhältnis-
sen nehmen.
 
Mit diesem Strategiewechsel verfolgen wir folgende
politische Ziele:
1. die Berliner Bevölkerung soll vom Wirtschafts-

wachstum effektiv profitieren
2. Anerkennung für geleistete Arbeit und solidari-

schenVerzicht der Berlinerinnen und Berliner in der
Vergangenheit

3. eine gute und funktionsfähige Verwaltung durch
erfolgreichere Personalgewinnung und attraktive
Arbeitsbedingungen

10 Instrumente für höhere Einkommen, finanzielle Ent-
lastung und damit echte Gerechtigkeit:
 
1. AngleichungdesMindestlohns auf ein altersarmutsfes-
tes Niveau, damit man auch im Alter von seiner eigenen
Leistung leben kann, z.B. Landesmindestlohngesetz, Ver-
gabegesetz
Diese gesetzgeberische Intervention ist wegen des
Lohnabstandsgebotes der wichtigste Ausgangspunkt
zur Gesamtverbesserung der Einkommenssituation der
Berlinerinnen und Berliner und zugleich der Aspekt,
der den Landeshaushalt am wenigsten belastet. Dabei
kommt dem Berliner Vergabegesetz neben dem Lan-
desmindestlohngesetz eine wichtige volkswirtschaftli-
che Steuerungsgröße zu, da das Volumen unserer öf-
fentlichen Vergaben mit mehreren Milliarden Euro im
Jahr eine hohe Relevanz hat, zumal auf unser strategi-
sches Betreiben hin die Investitionsquote Berlins deut-
lich gestiegen ist, wie nicht zuletzt auch die erfolgreiche
Schulbau- und Sanierungsoffensive zeigen. Wir wollen
auch nicht auf dem von den Grünen vorgeschlagenen
Niveau eines Stundenlohnes in Höhe von 10,50 Euro
stehen bleiben, sondern streben einen altersarmuts-
festen Mindestlohn an. Nach Berechnungen des Bun-
desarbeitsministeriums ist derzeit bei einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden über 45 Jahre ver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung hinweg ein Stun-
denlohn von 12,63 Euro erforderlich, um eine Rente in
Höhe der Grundsicherung zu erreichen. Das entspre-
chende Niveau wollen wir bis zum Ende der Legisla-
turperiode schrittweise erreichen. Dazu werden wir z.B.
in der anstehenden Novelle des Vergabegesetzes für
das Jahr 2019 einen Mindestlohn nicht unter 11,- Eu-
ro/Stunde festlegen. In dieser Gesetzesnovelle wird für
den Zeitraum ab 2021 ein Mindestlohn festgesetzt, der
sicherstellt, dass die damit zu erreichende Rentenzah-
lung über der Grundsicherung im Alter liegt.
 
2. deutliche Verbesserung der Einkommen für die Tarif-
beschäftigten und Beamtinnen und Beamten des Landes
Berlin und der Bezirke
Berlin ist seinen Beschäftigten zu großem Dank ver-
pflichtet. Sie haben mit dem Solidarpakt einen Verzicht
geleistet, um die nahezu ausweglose haushalts- und fi-
nanzpolitische Situation nach derÜberwindungder Tei-
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lung der Stadt und nach dem einhergehenden Weg-
fall der besonderen Förderung Berlins überwinden zu
helfen. Berlin spürt den bundesweiten Personalman-
gel in nahezu jedem Bereich. Wir stehen dabei in Kon-
kurrenz zu anderen Arbeitgebern und dem Arbeitge-
ber Bund. Dabei ist das Konkurrenzverhältnis durch die
Konzentration von Bundesbehörden und der öffentli-
chen Arbeitgeber hier bundesweit einmalig und das
Land Berlin in einem erheblichen Wettbewerbsnach-
teil, da hier eine Abwerbung von Beschäftigten einfach
stattfindet. Die Bundesbehörden zahlen regelmäßig ein
deutlich höheres Grundentgelt und zudem erhebliche
Ministerial- und andere Behördenzuschläge. Dieser At-
traktivitätsvorsprung ist ein Hemmnis für eine funk-
tionierende Landesverwaltung. Zu dem politischen Ziel,
das verfügbare Einkommen der Berlinerinnen und Ber-
liner zu erhöhen, tritt hier ein wesentlicher Teilaspekt
der Fachkräftegewinnung. Mit dem bereits festgeleg-
ten Anpassungspfad wird in dieser Legislaturperiode
das Durchschnittsniveau der Bundesländer erreicht. Als
weiteren Schritt zum Ausgleich des Wettbewerbsnach-
teils werden wir eine monatliche Zulage in Höhe von
mindestens 150,- Euro je Vollzeitstelle als Festbetrag für
den öffentlichenDienst des Landes Berlin einführen, die
in die Renten- und Pensionsberechnung einfließt,wofür
im nächsten Doppelhaushalt Vorsorge getroffen wird.
Diese Herangehensweise führt zu einer prozentualen
Besserstellung der unteren Einkommensgruppen.
 
3. strukturelle Verbesserung bei der Eingruppierung un-
serer Beschäftigten, z.B. Veränderung einfacher und
mittlerer Dienst, insbesondere bei der Feuerwehr, Hö-
hergruppierung insbesondere von Kita- und Pflegekräf-
ten und pädagogischem Personal, Vereinheitlichung des
Besoldungs- und Entgeltsystems und -Niveaus innerhalb
Berlins (Bezirke, Land)
 
Wirnehmenbesonders dieunterenBesoldungs- undTa-
rifgruppen in den Blick. Der Senat wird in enger Abstim-
mung mit den Gewerkschaften und Beschäftigtenver-
tretungen dem Abgeordnetenhaus ein Konzept zur Be-
schlussfassung vorlegen, dass durch Eingruppierungs-
und Umgruppierungsvorschläge zu strukturellen Ver-
besserungen in diesem Sektor führt. Dabei ist zum Bei-
spiel bei der Feuerwehr ein analoger Weg, wie bei der
Polizei zu verfolgen und das Lohnabstandgebot zum
Mindestlohn zu beachten. Insbesondere in den Berei-
chen Kita, Jugendhilfe und Pflege und bei sonstigem
pädagogischen Personal sind deutliche Höhergruppie-
rungen zu erreichen. Dabei strebt Berlin an, im Tarif-
verbund TdL zu bleiben. Bei den Honorarkräften an den
Musik- und Volkshochschulen werden wir den einge-
schlagenen Weg der Umwandlung in dauerhafte so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse
über die bisherige Zielsetzung hinaus konsequent fort-
setzen. Wir treten in allen öffentlichen Sektoren ge-
meinsam mit den Gewerkschaften für eine Anglei-
chung der Gehälter im öffentlichen Dienst zwischen
Land und Bezirken noch in dieser Legislaturperiode ein.
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4. vollständige Tarifbindung aller Landesunternehmen,
Beteiligungen, inklusive aller Konzerntöchter und durch
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträge
verbundenen Unternehmen und zwar nach den oben
genannten Maßstäben
 
Wir beenden endgültig den inakzeptablen Zustand
tarifloser Beschäftigung in von uns maßgeblich be-
einflussten Unternehmen. Kein landeseigenes Mutter-
oder Tochterunternehmen und kein maßgeblich be-
einflusstes Unternehmen beschäftigt zukünftig Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter ohne Tarifbindung. Wir
werden in diesen Unternehmen unabhängig von ihrer
Rechtsform gemeinsam mit den Gewerkschaften und
Beschäftigtenvertretungen noch in dieser Legislaturpe-
riode eine Tarifbindung auf dem jeweils vergleichbaren
Bundesniveau erreichen. Wir streben Regelungen an,
die entweder über von den Unternehmen zu tragende
Zulagen (150,- Euro) oder Tarife diese Ziele erreichen. So-
weit dafür erforderlich wird die oben genannte Zulage
von 150,- Euro auf die Beschäftigten in den Landesbetei-
ligungen und Eigenbetrieben erstreckt.
 
5. keine weiteren Auslagerungen öffentlicher Aufgaben,
weder mit dem Ziel noch mit der Folge schlechterer Be-
zahlung
DerWeg der Auslagerung öffentlicher Kernaufgaben an
Private ist ein Irrweg und wird beendet.
Auch das gesellschafts- und handelsrechtlich zulässige
Auslagern in landeseigene Unternehmen oder Unter-
nehmenstöchter bzw. zu Dienstleistern ist zukünftig zu
unterbinden, soweit die Maßnahme zu geringerer Be-
zahlung führt. Derartige Ausgründungen werden rück-
gängig gemacht.
 
6. Gleichbezahlung von Frau und Mann
 Für uns ist die gleiche Vergütung gleicher Tätigkei-
ten von Frau undMann eine Selbstverständlichkeit und
trotzdem keine gesellschaftliche Realität. In allen Be-
reichen, öffentlicher oder privater Natur, unmittelbar
odermittelbar Beschäftigter, Auftragnehmer und Zuge-
schlagenen in öffentlichen oder solchen Vergaben oder
Dienstleistungen, auf die Berlin zumindest maßgebli-
chen Einfluss ausübt, werden wir diese Selbstverständ-
lichkeit durchsetzen.
Elternzeit, in der aufgrund der Wahrnehmung von Be-
treuungsaufgaben nicht gearbeitet wird, bis zu 12 Mo-
nate auf die Stufenlaufzeit anzurechnen.
 
7. konsequente Entfristung von Beschäftigungsverhält-
nissen
Die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen se-
hen wir generell kritisch. Insbesondere erkennen wir
einen bundesgesetzlichen Wertungswiderspruch zwi-
schen der gesetzlichen Probezeit und deren faktischer
Ausdehnung durch befristete Beschäftigung. Wir stre-
ben in Berlin generell unbefristete Beschäftigungsver-
hältnisse an. Sachgrundlose Befristungen werden voll-
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ständig ausgeschlossen. In allen Bereichen, öffentlicher
oder privater Natur, unmittelbar oder mittelbar Be-
schäftigter, Auftragnehmer und Zugeschlagenen in öf-
fentlichen oder solchen Vergaben oder Dienstleistun-
gen, auf die Berlin zumindest maßgeblichen Einfluss
ausübt, werden wir diese politische Vorgabe durchset-
zen.
 
8. konsequente Fortsetzung des Weges gebührenfreier
Bildung und bei gleichwertiger Mobilität mit dem ÖPNV
in allen Kiezen unserer Stadt sowie Prüfung sonstiger
Entlastungsmöglichkeiten der Berlinerinnen und Berli-
ner
Die Berliner SPD hat als erste die strategische Entschei-
dung zu einer vollständigen Gebührenfreiheit bei der
Bildung getroffen und umgesetzt. Seit August ist der Ki-
tabesuch vollständig gebührenfrei. Der Besuch des Hor-
tes wird für die Klassenstufen 1 und 2 ab 2019 gebüh-
renfrei sein und ohne Bedarfsprüfung ermöglicht. Wir
haben zudem für alle Grundschulen die Lernmittelfrei-
heit eingeführt. DiesenWegder erheblichen Entlastung
von Familien gehenwir konsequentweiter zu einer voll-
ständig kostenfreien Bildung und werden die Hortge-
bühren der übrigen Klassenstufen ebenso abschaffen,
wie den Elternbeitrag beim Kita- und Schulessen. Als
weiteren wichtigen Aspekt einer Entlastung der Berli-
nerinnen und Berliner sehen wir die begonnenen Ver-
günstigungen im Tarifgefüge des ÖPNV an. Da diese
Politik zugleich geeignet erscheint, einen wesentlichen
Beitrag zur Verkehrswende zu einem stadtverträglichen
Verkehr zu leisten und die Umwelt und unsere Luft
zu schützen, werden wir diesen Weg konsequent fort-
setzen und insbesondere Familien und einkommens-
schwache Berlinerinnen und Berliner unterstützen.
 
Zu den Prüfungenweiterer Entlastungen der Berlinerin-
nen und Berliner zählt z.B. die Möglichkeit einer weite-
renWasserpreissenkung in Abhängigkeit vom Betriebs-
ergebnis und den erforderlichen Investitionen.
 
9. Abschaffung der Umlagemöglichkeit der Grundsteuer
auf Mieterinnen und Mieter (Bundesrecht)
Die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieten
führt zu einer erheblichen Einkommensbelastung. Wir
finden es inAnsehungder erheblichenRenditenund So-
zialpflichtigkeit des Eigentums gerecht, diese Umlage-
fähigkeit abzuschaffen. Wir fordern unsere Mitglieder
des Deutschen Bundestages auf, entsprechende Initia-
tiven zu ergreifen und fortzusetzen.
 
10. Anpassung der Sozialtransfers im Bereich des Landes
(z.B. Mietzuschüsse) und des Bundes (z.B. „Hartz IV“)
Der Berliner Senat legt dem Abgeordnetenhaus die So-
zialtransfers betreffend ein Konzept zur Beschlussfas-
sung vor, dass an die realen Preisentwicklungen an-
gepasst. Wir fordern unsere Mitglieder des Deutschen
Bundestages auf, entsprechende Initiativen zu ergrei-
fen und fortzusetzen.
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durchzusetzen. Hierzu ist dem Parteitag zu berichten.
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Antrag 29/II/2018
Abt. 03/01 Niederschönhausen- Blankenfelde
Der Landesparteitag möge beschließen:

Strategische Entscheidung für mehr Gerechtigkeit: Ein-
kommen erhöhen und Berlinerinnen und Berliner ent-
lasten
Wir, die Berliner SPD, richten unsere Politik neu aus.Mit
diesem Strategiewechsel verfolgen wir folgende politi-
sche Ziele:
1. die Berliner Bevölkerung soll vom Wirtschafts-

wachstum effektiv profitieren
2. Anerkennung für geleistete Arbeit und solidari-

schenVerzicht der Berlinerinnen und Berliner in der
Vergangenheit

3. eine gute und funktionsfähige Verwaltung durch
bessere Personalgewinnung

 
11 Instrumente für höhere Einkommen, finanzielle Ent-
lastung und damit echte Gerechtigkeit:
 
1. AngleichungdesMindestlohns auf ein altersarmutsfes-
tes Niveau, damit man auch im Alter von seiner eigenen
Leistung leben kann, z.B. Landesmindestlohngesetz, Ver-
gabegesetz
 
Diese gesetzgeberische Intervention ist wegen des
Lohnabstandsgebotes der wichtigste Ausgangspunkt
zur Gesamtverbesserung der Einkommenssituation der
Berlinerinnen und Berliner und zugleich der Aspekt,
der den Landeshaushalt am wenigsten belastet. Dabei
kommt dem Berliner Vergabegesetz neben dem Lan-
desmindestlohngesetz eine wichtige volkswirtschaftli-
che Steuerungsgröße zu, da das Volumen unserer öf-
fentlichen Vergaben mit mehreren Milliarden Euro im
Jahr eine hohe Relevanz hat, zumal auf unser strategi-
sches Betreiben hin die Investitionsquote Berlins deut-
lich gestiegen ist, wie nicht zuletzt auch die erfolgreiche
Schulbau- und Sanierungsoffensive zeigen. Wir wollen
auch nicht auf dem von den Grünen vorgeschlagenen
Niveau eines Stundenlohnes in Höhe von 10,50 Euro
stehen bleiben, sondern streben einen altersarmuts-
festen Mindestlohn an. Nach Berechnungen des Bun-
desarbeitsministeriums ist derzeit bei einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden über 45 Jahre ver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung hinweg ein Stun-
denlohn von 12,63 Euro erforderlich, um eine Rente in

Erledigt bei Annahme 28.1/II/2018 (K)
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Höhe der Grundsicherung zu erreichen.
 
2. Anpassung der Einkommen für den öffentlichenDienst
an das Bundesniveau für die Tarifbeschäftigten und Be-
amtinnen und Beamte des Landes Berlin und der Bezirke
Berlin ist seinen Beschäftigten zu großem Dank ver-
pflichtet. Sie haben mit dem Solidarpakt einen Verzicht
geleistet, um die nahezu ausweglose haushalts- und fi-
nanzpolitische Situation nach derÜberwindungder Tei-
lung der Stadt und nach dem einhergehenden Weg-
fall der besonderen Förderung Berlins überwinden zu
helfen. Berlin spürt den bundesweiten Personalman-
gel in nahezu jedem Bereich. Wir stehen dabei in Kon-
kurrenz zu anderen Arbeitgebern und dem Arbeitge-
ber Bund. Dabei ist das Konkurrenzverhältnis durch die
Konzentration von Bundesbehörden und der öffentli-
chen Arbeitgeber hier bundesweit einmalig und das
Land Berlin in einem erheblichen Wettbewerbsnach-
teil, da hier eine Abwerbung von Beschäftigten einfach
stattfindet. Die Bundesbehörden zahlen regelmäßig ein
deutlich höheres Grundentgelt und zudem erhebliche
Ministerial- und andere Behördenzuschläge. Dieser At-
traktivitätsvorsprung ist ein Hemmnis für eine funk-
tionierende Landesverwaltung. Zu dem politischen Ziel,
das verfügbare Einkommen der Berlinerinnen und Ber-
liner zu erhöhen, tritt hier ein wesentlicher Teilaspekt
der Fachkräftegewinnung. Wir treten in allen öffentli-
chen Sektoren gemeinsammit den Gewerkschaften für
eine Angleichung der Gehälter im öffentlichen Dienst
an die Entgelte des Bundes noch in dieser Legislaturpe-
riode ein.
 
3. strukturelle Verbesserung bei der Eingruppierung un-
serer Beschäftigten, z.B. Veränderung einfacher und
mittlerer Dienst, insbesondere bei der Feuerwehr, Hö-
hergruppierung insbesondere von Kita- und Pflegekräf-
ten und pädagogischem Personal, Vereinheitlichung des
Besoldungs- und Entgeltsystems und -Niveaus innerhalb
Berlins (Bezirke, Land)
Wirnehmenbesonders dieunterenBesoldungs- undTa-
rifgruppen in den Blick. Der Senat wird in enger Abstim-
mung mit den Gewerkschaften und Beschäftigtenver-
tretungen dem Abgeordnetenhaus ein Konzept zur Be-
schlussfassung vorlegen, dass durch Eingruppierungs-
und Umgruppierungsvorschläge zu strukturellen Ver-
besserungen in diesem Sektor führt. Dabei ist zum Bei-
spiel bei der Feuerwehr ein analoger Weg, wie bei der
Polizei zu verfolgen und das Lohnabstandgebot zum
Mindestlohn zu beachten. In den Bereichen Kita und
Pflege und bei sonstigem pädagogischen Personal sind
deutliche Höhergruppierungen zu erreichen. Wir treten
in allen öffentlichen Sektoren gemeinsam mit den Ge-
werkschaften für eine Angleichung der Gehälter im öf-
fentlichen Dienst zwischen Land und Bezirken noch in
dieser Legislaturperiode ein.
 
4. vollständige Tarifbindung aller Landesunternehmen,
Beteiligungen, inklusive aller Konzerntöchter und durch
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträge
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verbundenen Unternehmen und zwar nach den oben
genannten Maßstäben
Wir beenden den inakzeptablen Zustand tarifloser Be-
schäftigung in von uns maßgeblich beeinflussten Un-
ternehmen. Kein landeseigenes Mutter- oder Toch-
terunternehmen und kein maßgeblich beeinflusstes
Unternehmen beschäftigt zukünftig Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter ohne Tarifbindung. Dies gilt auch für
Unternehmen, die sich in einem Vertragsverhältnis mit
dem Land Berlin befinden und in dessen Auftrag soziale
Dienstleistungen erbringen. Wir werden in diesen Un-
ternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform gemein-
sammit den Gewerkschaften und Beschäftigtenvertre-
tungen noch in dieser Legislaturperiode eine Tarifbin-
dung auf dem jeweils vergleichbaren Bundesniveau er-
reichen; grundsätzlicher Maßstab ist der TVöD.
 
5. keine weiteren Auslagerungen öffentlicher Aufgaben,
weder mit dem Ziel noch mit der Folge schlechterer Be-
zahlung
DerWeg der Auslagerung öffentlicher Kernaufgaben ist
ein Irrweg und beendet. Auch das gesellschafts- und
handelsrechtlich zulässige Auslagern in Töchterunter-
nehmen oder zu Dienstleistern ist zukünftig zu unter-
binden und zwar bereits dann, wenn die Maßnahme
zwar nicht das Ziel, aber die Folge vonungleicher Bezah-
lung hat.
 
6. Gleichbezahlung von Frau und Mann
Für uns ist die gleiche Vergütung gleicher Tätigkeiten
von Frau und Mann eine Selbstverständlichkeit und
trotzdem keine gesellschaftliche Realität. In allen Be-
reichen, öffentlicher oder privater Natur, unmittelbar
odermittelbar Beschäftigter, Auftragnehmer und Zuge-
schlagenen in öffentlichen oder solchen Vergaben oder
Dienstleistungen, auf die Berlin zumindest maßgebli-
chen Einfluss ausübt, werden wir diese Selbstverständ-
lichkeit durchsetzen.
 
7. konsequente Entfristung von Beschäftigungsverhält-
nissen
Die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen se-
hen wir generell kritisch. Insbesondere erkennen wir
einen bundesgesetzlichen Wertungswiderspruch zwi-
schen der gesetzlichen Probezeit und deren faktischer
Ausdehnung durch befristete Beschäftigung. Wir stre-
ben in Berlin generell unbefristete Beschäftigungsver-
hältnisse an. Sachgrundlose Befristungen werden voll-
ständig ausgeschlossen. In allen Bereichen, öffentlicher
oder privater Natur, unmittelbar oder mittelbar Be-
schäftigter, Auftragnehmer und Zugeschlagenen in öf-
fentlichen oder solchen Vergaben oder Dienstleistun-
gen, auf die Berlin zumindest maßgeblichen Einfluss
ausübt, werden wir diese politische Vorgabe durchset-
zen.
 
8. konsequente Fortsetzung des Weges gebührenfreier
Bildung und bei gleichwertiger Mobilität mit dem ÖPNV
in allen Kiezen unserer Stadt sowie Prüfung sonstiger
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Entlastungsmöglichkeiten der Berlinerinnen und Berli-
ner
Die Berliner SPD hat als erste die strategische Entschei-
dung zu einer vollständigen Gebührenfreiheit bei der
Bildung getroffen und umgesetzt. Seit August ist der Ki-
tabesuch vollständig gebührenfrei. Der Besuch des Hor-
tes wird für die Klassenstufen 1 und 2 ab 2019 gebüh-
renfrei sein und ohne Bedarfsprüfung ermöglicht. Wir
haben zudem für alle Grundschulen die Lernmittelfrei-
heit eingeführt. DiesenWegder erheblichen Entlastung
von Familien gehenwir konsequentweiter zu einer voll-
ständig kostenfreien Bildung und werden die Hortge-
bühren der übrigen Klassenstufen ebenso abschaffen,
wie den Elternbeitrag beim Kita- und Schulessen. Als
weiteren wichtigen Aspekt einer Entlastung der Berli-
nerinnen und Berliner sehen wir die begonnenen Ver-
günstigungen im Tarifgefüge des ÖPNV an. Da diese
Politik zugleich geeignet erscheint, einen wesentlichen
Beitrag zur Verkehrswende zu einem stadtverträglichen
Verkehr zu leisten und die Umwelt und unsere Luft
zu schützen, werden wir diesen Weg konsequent fort-
setzen und insbesondere Familien und einkommens-
schwache Berlinerinnen und Berliner unterstützen.
 
9. Abschaffung der Umlagemöglichkeit der Grundsteuer
auf Mieterinnen und Mieter (Bundesrecht)
Die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieten
führt zu einer erheblichen Einkommensbelastung. Wir
finden es inAnsehungder erheblichenRenditenund So-
zialpflichtigkeit des Eigentums gerecht, diese Umlage-
fähigkeit abzuschaffen. Wir fordern unsere Mitglieder
des Deutschen Bundestages auf, entsprechende Initia-
tiven zu ergreifen und fortzusetzen.
 
10. Anpassung der Sozialtransfers im Bereich des Landes
(z.B. Mietzuschüsse) und des Bundes (z.B. „Hartz IV“)
Der Berliner Senat legt dem Abgeordnetenhaus die So-
zialtransfers betreffend ein Konzept zur Beschlussfas-
sung vor, dass an die realen Preisentwicklungen an-
gepasst. Wir fordern unsere Mitglieder des Deutschen
Bundestages auf, entsprechende Initiativen zu ergrei-
fen und fortzusetzen.
 
11. Festanstellung der Lehrkräfte der bezirklichen Musik-
schulen (100 Prozent), umprekäre BeschäftigungaufHo-
norarbasis zu beenden und die Qualität der Einrichtun-
gen und desMusikschulunterrichts auf hohemNiveau zu
sichern.
 
Die SPD-Mitglieder im Senat, Berliner Abgeordneten-
haus, Deutschen Bundestag, in den Bezirksämtern und
Bezirksverordnetenversammlungen werden aufge-
fordert, diese politischen Vorgaben durch gesetzliche
Regelungen um- und durch Gesellschafterweisungen
und Anpassungen in den jeweiligen Zielbildern und
Vereinbarungen sowie entsprechende Beschlüsse
durchzusetzen. Hierzu ist dem Parteitag imHerbst 2019
und fortlaufend zu berichten.
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Antrag 30/II/2018
KDV Reinickendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Strategische Entscheidung für mehr Gerechtigkeit: Ein-
kommen erhöhen und Berlinerinnen und Berliner ent-
lasten
Berlin hat in den letzten Jahren eine Erfolgsgeschichte
hingelegt. Während die Stadt noch vor einigen Jahren
fast insolvent war, dieWirtschaft stagnierte und die Ar-
beitslosigkeit stieg, steht Berlin nun finanziell und öko-
nomisch robust da! Das Land erwirtschaftet Haushalts-
überschüsse, die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit
sinkt. Die Stadt zieht seit Jahren tausende von Men-
schen an und genießt international einen hervorragen-
den Ruf. Die SPD hatmaßgeblichen Anteil an diesem Er-
folg!
 
Diese Entwicklung hatte aber auch ihren Preis: Die De-
industrialisierung hat tiefe Spuren in Berlin hinterlas-
sen. Viele tausend gut bezahlte Jobs sind verloren ge-
gangen und konnten mit der boomenden Dienstleis-
tungnicht oder nur unzureichend adäquat kompensiert
werden. Die drastische, wenn auch notwendige, Spar-
politik des Berliner Senates hat nicht nur tausende Jobs
gekostet und zu einer deutlichen Arbeitsverdichtung
geführt, sondern zudem sind sehr viele Gehälter durch
Ausgründungen, Tarifflucht und Fremdvergaben deut-
lich gesunken und durch zahllose Befristungen unsiche-
rer geworden. Dass letzteres überproportional gerade
in den unteren Lohngruppen vollzogen wurde, erschüt-
tert das  Grundverständnis der SPD: Solidarität mit den
Schwächeren. Das bedarf einer kritischen Auseinander-
setzung.
 
Berlin entwickelte sich zur Hauptstadt der prekären Ar-
beit –   so der DGB.  Auch Zuzug setzt Berlin mit der Fol-
ge der deutlich steigenden Mieten und Gentrifizierung
unter Druck.
Obwohl das real verfügbare Einkommen der Berline-
rinnen und Berliner nach den unabweisbaren Lebens-
haltungskosten, wie zum Beispiel den Mietausgaben
sinkt, steht Deutschland weltweit in einer Spitzenposi-
tion wirtschaftlich gut da. Insoweit findet nach wie vor
eine schleichendeUmverteilung von „untennach oben“
statt. Das ist unvernünftig und ungerecht.
Deshalb brauchen wir einen Strategiewechsel!
Mit diesem Strategiewechsel verfolgen wir folgende
politische Ziele:
1. die Berliner Bevölkerung soll vom Wirtschafts-

wachstum effektiv profitieren
2. Anerkennung für geleistete Arbeit und solidari-

schenVerzicht der Berlinerinnen und Berliner in der
Vergangenheit

3. eine gute und funktionsfähige Verwaltung durch
bessere Personalgewinnung

 
9 Instrumente für höhere Einkommen, finanzielle Ent-

Erledigt bei Annahme 28.1/II/2018 (K)
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lastung und damit echte Gerechtigkeit:
 
1. AngleichungdesMindestlohns auf ein altersarmutsfes-
tes Niveau, damit man auch im Alter von seiner eigenen
Leistung leben kann, z.B. Landesmindestlohngesetz, Ver-
gabegesetz
Diese gesetzgeberische Intervention ist wegen des
Lohnabstandsgebotes der wichtigste Ausgangspunkt
zur Gesamtverbesserung der Einkommenssituation der
Berlinerinnen und Berliner und zugleich der Aspekt,
der den Landeshaushalt am wenigsten belastet. Dabei
kommt dem Berliner Vergabegesetz neben dem Lan-
desmindestlohngesetz eine wichtige volkswirtschaftli-
che Steuerungsgröße zu, da das Volumen unserer öf-
fentlichen Vergaben mit mehreren Milliarden Euro im
Jahr eine hohe Relevanz hat, zumal auf unser strategi-
sches Betreiben hin die Investitionsquote Berlins deut-
lich gestiegen ist, wie nicht zuletzt auch die erfolgreiche
Schulbau- und Sanierungsoffensive zeigen. Wir wollen
auch nicht auf dem von den Grünen vorgeschlagenen
Niveau eines Stundenlohnes in Höhe von 10,50 Euro
stehen bleiben, sondern streben einen altersarmuts-
festen Mindestlohn an. Nach Berechnungen des Bun-
desarbeitsministeriums ist derzeit bei einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden über 45 Jahre ver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung hinweg ein Stun-
denlohn von 12,63 Euro erforderlich, um eine Rente in
Höhe der Grundsicherung zu erreichen. Wobei klar ist,
dass dies nur ein erster Schritt sein kann und eine
grundlegendeRentenreformstattfindenmuss. Es ist na-
türlich nicht hinnehmbar, dass Menschen, die ihr gan-
zen Leben Vollzeit arbeiten, letztlich so viel Rente erhal-
ten, wie andere, die dies nicht taten.
 
2. Anpassung der Einkommen für den öffentlichenDienst
an das Bundesniveau für die Tarifbeschäftigten und Be-
amtinnen und Beamte des Landes Berlin und der Bezirke
Berlin ist seinen Beschäftigten zu großem Dank ver-
pflichtet. Sie haben mit dem Solidarpakt einen Verzicht
geleistet, um die nahezu ausweglose haushalts- und fi-
nanzpolitische Situation nach derÜberwindungder Tei-
lung der Stadt und nach dem einhergehenden Weg-
fall der besonderen Förderung Berlins überwinden zu
helfen. Nun ist es endlich Zeit, etwas zurückzugeben.
Deshalb fordern wir gleichen Lohn für gleiche Arbeit!
Die Gehaltsunterschiede auf Bundes-, Landes- und Be-
zirksebenmüssen aufgehobenwerden.Wir treten in al-
len öffentlichen Sektoren gemeinsammit den Gewerk-
schaften für eine Angleichung der Gehälter im öffentli-
chen Dienst an die Entgelte des Bundes noch in dieser
Legislaturperiode ein.
 
3. strukturelle Verbesserung bei der Eingruppierung un-
serer Beschäftigten über alle Ebenen, z.B. Verände-
rung einfacher und mittlerer Dienst, insbesondere bei
der Feuerwehr, Polizei und Justiz , Höhergruppierung
insbesondere von Kita- und Pflegekräften, Sozialarbei-
tern und pädagogischem Personal, Vereinheitlichung
des Besoldungs- und Entgeltsystems und -Niveaus inner-
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halb Berlins (Bezirke, Land)
Wirnehmenbesonders dieunterenBesoldungs- undTa-
rifgruppen in den Blick. Der Senat wird in enger Abstim-
mung mit den Gewerkschaften und Beschäftigtenver-
tretungen dem Abgeordnetenhaus ein Konzept zur Be-
schlussfassung vorlegen, dass durch Eingruppierungs-
und Umgruppierungsvorschläge zu strukturellen Ver-
besserungen in diesem Sektor führt. Dabei ist zum Bei-
spiel bei der Feuerwehr ein analoger Weg, wie bei der
Polizei zu verfolgen und das Lohnabstandgebot zum
Mindestlohn zu beachten. In den Bereichen Kita und
Pflege und bei sonstigem pädagogischen Personal sind
deutliche Höhergruppierungen zu erreichen. Wir treten
in allen öffentlichen Sektoren gemeinsam mit den Ge-
werkschaften für die gleiche Eingruppierung der Gehäl-
ter im öffentlichen Dienst zwischen Land und Bezirken
noch in dieser Legislaturperiode ein.
 
4. vollständige Tarifbindung aller Landesunternehmen,
Beteiligungen, inklusive aller Konzerntöchter und durch
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträge
verbundenen Unternehmen und zwar nach den oben
genannten Maßstäben
Wir beenden den inakzeptablen Zustand tarifloser Be-
schäftigung in von uns maßgeblich beeinflussten Un-
ternehmen. Kein landeseigenes Mutter- oder Toch-
terunternehmen und kein maßgeblich beeinflusstes
Unternehmen beschäftigt zukünftig Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter ohne Tarifbindung. Wir werden in die-
sen Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform
gemeinsam mit den Gewerkschaften und Beschäftig-
tenvertretungen noch in dieser Legislaturperiode ei-
ne Tarifbindung auf dem jeweils vergleichbaren Bun-
desniveau erreichen; grundsätzlicher Maßstab ist der
TVöD. Ausgründungen sollen rückgängig gemacht wer-
den, weitere werden definitiv unterbunden.
 
5. keine weiteren Auslagerungen öffentlicher Aufgaben,
weder mit dem Ziel noch mit der Folge schlechterer Be-
zahlung
DerWeg der Auslagerung öffentlicher Kernaufgaben ist
ein Irrweg und beendet. Auch das gesellschafts- und
handelsrechtlich zulässige Auslagern in Töchterunter-
nehmen oder zu Dienstleistern ist zukünftig zu unter-
binden und zwar bereits dann, wenn die Maßnahme
zwar nicht das Ziel, aber die Folge vonungleicher Bezah-
lung hat.
 
6. Gleichbezahlung von Frau und Mann
Für uns ist die gleiche Vergütung gleicher Tätigkeiten
von Frau und Mann eine Selbstverständlichkeit und
trotzdem keine gesellschaftliche Realität. In allen Be-
reichen, öffentlicher oder privater Natur, unmittelbar
odermittelbar Beschäftigter, Auftragnehmer und Zuge-
schlagenen in öffentlichen oder solchen Vergaben oder
Dienstleistungen, auf die Berlin zumindest maßgebli-
chen Einfluss ausübt, werden wir diese Selbstverständ-
lichkeit durchsetzen.
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7. konsequente Entfristung von Beschäftigungsverhält-
nissen
Die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen se-
hen wir generell kritisch. Insbesondere erkennen wir
einen bundesgesetzlichen Wertungswiderspruch zwi-
schen der gesetzlichen Probezeit und deren faktischer
Ausdehnung durch befristete Beschäftigung. Wir stre-
ben in Berlin generell unbefristete Beschäftigungsver-
hältnisse an. Sachgrundlose Befristungen werden voll-
ständig ausgeschlossen. In allen Bereichen, öffentlicher
oder privater Natur, unmittelbar oder mittelbar Be-
schäftigter, Auftragnehmer und Zugeschlagenen in öf-
fentlichen oder solchen Vergaben oder Dienstleistun-
gen, auf die Berlin zumindest maßgeblichen Einfluss
ausübt, werden wir diese politische Vorgabe durchset-
zen.
 
8. konsequente Fortsetzung des Weges gebührenfreier
Bildung und bei gleichwertiger Mobilität mit dem ÖPNV
in allen Kiezen unserer Stadt sowie Prüfung sonstiger
Entlastungsmöglichkeiten der Berlinerinnen und Berli-
ner
Die Berliner SPD hat als erste die strategische Entschei-
dung zu einer vollständigen Gebührenfreiheit bei der
Bildung getroffen und umgesetzt. Seit August ist der Ki-
tabesuch vollständig gebührenfrei. Der Besuch des Hor-
tes wird für die Klassenstufen 1 und 2 ab 2019 gebüh-
renfrei sein und ohne Bedarfsprüfung ermöglicht. Wir
haben zudem für alle Grundschulen die Lernmittelfrei-
heit eingeführt. DiesenWegder erheblichen Entlastung
von Familien gehenwir konsequentweiter zu einer voll-
ständig kostenfreien Bildung und werden die Hortge-
bühren der übrigen Klassenstufen ebenso abschaffen,
wie den Elternbeitrag beim Kita- und Schulessen. Als
weiteren wichtigen Aspekt einer Entlastung der Berli-
nerinnen und Berliner sehen wir die begonnenen Ver-
günstigungen im Tarifgefüge des ÖPNV an. Da diese
Politik zugleich geeignet erscheint, einen wesentlichen
Beitrag zur Verkehrswende zu einem stadtverträglichen
Verkehr zu leisten und die Umwelt und unsere Luft
zu schützen, werden wir diesen Weg konsequent fort-
setzen und insbesondere Familien und einkommens-
schwache Berlinerinnen und Berliner unterstützen.
 
9. Abschaffung der Umlagemöglichkeit der Grundsteuer
auf Mieterinnen und Mieter (Bundesrecht)
Die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieten
führt zu einer erheblichen Einkommensbelastung. Wir
finden es inAnsehungder erheblichenRenditenund So-
zialpflichtigkeit des Eigentums gerecht, diese Umlage-
fähigkeit abzuschaffen. Wir fordern unsere Mitglieder
des Deutschen Bundestages auf, entsprechende Initia-
tiven zu ergreifen und fortzusetzen.
 
Die SPD-Mitglieder im Senat, Berliner Abgeordneten-
haus, Deutschen Bundestag, in den Bezirksämtern und
Bezirksverordnetenversammlungen werden aufge-
fordert, diese politischen Vorgaben durch gesetzliche
Regelungen um- und durch Gesellschafterweisungen
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Antrag 31/II/2018
KDVMarzahn-Hellersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Strategische Entscheidung für mehr Gerechtigkeit: Ein-
kommen erhöhen und Berlinerinnen und Berliner ent-
lasten
Unser Berlin entwickelt sich dank sozialdemokratischer
Politik zur führenden, lebens- und liebenswerten Me-
tropole. Jede andereGesamtanalyse erscheint durch die
tatsächliche Entscheidung zehntausender Menschen
pro Jahr, in unsere Stadt ziehen und hier leben zu wol-
len, als zweifelhafte Stimmungsmache. Dieser Prozess
birgt jedoch zugleich Widersprüche und Ungleichhei-
ten. Berlin ist zum Beispiel sowohl Stadt der Start-
ups, Mieterinnen- und Mieterstadt, aber auch Stadt
der Deindustrialisierung und der Transfergeldempfän-
gerinnen und -empfänger. Insbesondere der Bereich
der Mieten- und Wohnungsmarktpolitik verdeutlicht
Knappheit, Verdrängung und kritische Belastung des
verfügbaren Familieneinkommens.
 
Obwohl das real verfügbare Einkommen der Berline-
rinnen und Berliner nach den unabweisbaren Lebens-
haltungskosten, wie zum Beispiel den Mietausgaben
sinkt, steht Deutschland weltweit in einer Spitzenposi-
tion wirtschaftlich gut da. Insoweit findet nach wie vor
eine schleichendeUmverteilung von „untennach oben“
statt. Das ist unvernünftig und ungerecht.
 
Um die Relation zwischen verfügbarem Familienein-
kommen und dessen Belastung, zum Beispiel durch
Mieten zu verbessern, ist neben den mietenpolitischen
Instrumenten, an deren Ausweitungwir weiterhin fest-
halten, zugleich die Einkommenssituation zu verbes-
sern. Noch immer bleibt den Berlinerinnen und Berli-
nern zu wenig in Ihrem Portemonnaie übrig. Wir müs-
sen die Menschen, durch politische Vorgaben, besser-
stellen, zumal sich Berlin durch unsere Politik gut ent-
wickelt hat. Seit Jahren erwirtschaften wir hohe Haus-
haltsüberschüsse, zuletzt in Höhe von weit über zwei
Milliarden Euro im Jahr. Von diesem Kurswechsel wird
Berlin durch verstärkten Binnenkonsum und Steuer-
mehreinnahmen erneut profitieren.
 
Die Berliner SPDbraucht auchnicht zögerlich vor den er-
wartbaren reflexartigen Bedenken zurückzuschrecken.
Auch unsere seinerzeitige Entscheidung, die ehemali-
ge Berliner Immobilien Holding (BIH) mit ihren über
40.000 Wohneinheiten nicht zu veräußern, damals ein
strategischer Wechsel, erweist sich heute als richti-

Erledigt bei Annahme 28.1/II/2018 (K)
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ge und wesentliche Richtungsänderung. Die strategi-
sche Richtungsänderung und Ausrichtung auf Rekom-
munalisierung hat nicht etwa zum sozialistischen Zu-
sammenbruch geführt; vielmehr stehen zum Beispiel
die Berliner Wasserbetriebe wirtschaftlich gut da und
konnten zugleich die Wasser- und Abwasserpreise für
die Berlinerinnen und Berliner gesenkt werden. Die Ein-
führung des Mindestlohnes im Vergabe- und Landes-
mindestlohngesetz hat der wirtschaftlichen Entwick-
lung Berlins so wenig geschadet, wie die City-Tax dem
Tourismus- und Hotelgewerbe oder die Erhöhung der
Grunderwerbssteuer der Bauindustrie, obwohl die je-
weiligen Lobbyisten stets zuvor denUntergang des Sek-
tors herbeiredeten. Die dadurch geschaffenen Spielräu-
me konnten allerdings zur deutlichen Entlastung der
Berliner Familien genutzt werden, zum Beispiel bei der
kostenfreien Bildung von der Kita bis zur Uni; heute
bundesweite SPD-Politik. Jetzt müssen wir dafür sor-
gen, dass bei den Menschen selbst mehr Geld am Ende
des Monats übrig bleibt und ihnen gleichzeitig die Sor-
gen vor Altersarmut und unsicheren Beschäftigungs-
verhältnissen nehmen.
Mit diesem Strategiewechsel verfolgen wir folgende
politische Ziele:
1. die Berliner Bevölkerung soll vom Wirtschafts-

wachstum effektiv profitieren
2. Anerkennung für geleistete Arbeit und solidari-

schenVerzicht der Berlinerinnen und Berliner in der
Vergangenheit

3. eine gute und funktionsfähige Verwaltung durch
bessere Personalgewinnung, damit die Menschen

 
10 Instrumente für höhere Einkommen, finanzielle Ent-
lastung und damit echte Gerechtigkeit:
 
1. Angleichung des Mindestlohns auf ein altersarmuts-
festes Niveau, damit man auch im Alter von seiner eige-
nen Leistung leben kann, z.B. Landesmindestlohngesetz,
Vergabegesetz
Diese gesetzgeberische Intervention ist wegen des
Lohnabstandsgebotes der wichtigste Ausgangspunkt
zur Gesamtverbesserung der Einkommenssituation der
Berlinerinnen und Berliner und zugleich der Aspekt,
der den Landeshaushalt am wenigsten belastet. Dabei
kommt dem Berliner Vergabegesetz neben dem Lan-
desmindestlohngesetz eine wichtige volkswirtschaftli-
che Steuerungsgröße zu, da das Volumen unserer öf-
fentlichen Vergaben mit mehreren Milliarden Euro im
Jahr eine hohe Relevanz hat, zumal auf unser strategi-
sches Betreiben hin die Investitionsquote Berlins deut-
lich gestiegen ist, wie nicht zuletzt auch die erfolgreiche
Schulbau- und Sanierungsoffensive zeigen. Wir wollen
auch nicht auf dem von den Grünen vorgeschlagenen
Niveau eines Stundenlohnes in Höhe von 10,50 Euro
stehen bleiben, sondern streben einen altersarmuts-
festen Mindestlohn an. Nach Berechnungen des Bun-
desarbeitsministeriums ist derzeit bei einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden über 45 Jahre ver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung hinweg ein Stun-
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denlohn von 12,63 Euro erforderlich, um eine Rente in
Höhe der Grundsicherung zu erreichen.
 
2. Anpassung der Einkommen für den öffentlichen

Dienst an das Bundesniveau für die Tarifbeschäftigten
und Beamtinnen und Beamte des Landes Berlin und der
Bezirke
Berlin ist seinen Beschäftigten zu großem Dank ver-
pflichtet. Sie haben mit dem Solidarpakt einen Verzicht
geleistet, um die nahezu ausweglose haushalts- und fi-
nanzpolitische Situation nach derÜberwindungder Tei-
lung der Stadt und nach dem einhergehenden Weg-
fall der besonderen Förderung Berlins überwinden zu
helfen. Berlin spürt den bundesweiten Personalman-
gel in nahezu jedem Bereich. Wir stehen dabei in Kon-
kurrenz zu anderen Arbeitgebern und dem Arbeitge-
ber Bund. Dabei ist das Konkurrenzverhältnis durch die
Konzentration von Bundesbehörden und der öffentli-
chen Arbeitgeber hier bundesweit einmalig und das
Land Berlin in einem erheblichen Wettbewerbsnach-
teil, da hier eine Abwerbung von Beschäftigten einfach
stattfindet. Die Bundesbehörden zahlen regelmäßig ein
deutlich höheres Grundentgelt und zudem erhebliche
Ministerial- und andere Behördenzuschläge. Dieser At-
traktivitätsvorsprung ist ein Hemmnis für eine funk-
tionierende Landesverwaltung. Zu dem politischen Ziel,
das verfügbare Einkommen der Berlinerinnen und Ber-
liner zu erhöhen, tritt hier ein wesentlicher Teilaspekt
der Fachkräftegewinnung. Wir treten in allen öffentli-
chen Sektoren gemeinsammit den Gewerkschaften für
eine Angleichung der Gehälter im öffentlichen Dienst
an die Entgelte des Bundes noch in dieser Legislatur-
periode ein. Dabei berücksichtigen wir besonders, dass
es die Angestellten sind, die höhere Gehälter für sich
wie in der Regel auch für die Beamtinnen und Beamten
erstreiken.Wir fühlen uns demPrinzip gleicher Lohn für
gleiche Arbeit verpflichtet. Deshalb treten wir für eine
Angleichung der Nettogehälter von Angestellten und
Beamten ein. Die private Krankenversicherung und die
Beihilfe der Beamten sind zu berücksichtigen.
 
3. strukturelle Verbesserung bei der Eingruppierung

unserer Beschäftigten, z.B. Veränderung einfacher und
mittlerer Dienst, insbesondere bei der Feuerwehr, Hö-
hergruppierung insbesondere von Kita- und Pflegekräf-
ten und pädagogischem Personal, Vereinheitlichung des
Besoldungs- und Entgeltsystems und -Niveaus innerhalb
Berlins (Bezirke, Land)
Wirnehmenbesonders dieunterenBesoldungs- undTa-
rifgruppen in den Blick. Der Senat wird in enger Abstim-
mung mit den Gewerkschaften und Beschäftigtenver-
tretungen dem Abgeordnetenhaus ein Konzept zur Be-
schlussfassung vorlegen, dass durch Eingruppierungs-
und Umgruppierungsvorschläge zu strukturellen Ver-
besserungen in diesem Sektor führt. Dabei ist zum Bei-
spiel bei der Feuerwehr ein analoger Weg, wie bei der
Polizei zu verfolgen und das Lohnabstandgebot zum
Mindestlohn zu beachten. In den Bereichen Kita und
Pflege und bei sonstigem pädagogischen Personal sind
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deutliche Höhergruppierungen zu erreichen. Wir treten
in allen öffentlichen Sektoren gemeinsam mit den Ge-
werkschaften für eine Angleichung der Gehälter im öf-
fentlichen Dienst zwischen Land und Bezirken noch in
dieser Legislaturperiode ein.
 
4. vollständige Tarifbindung aller Landesunterneh-

men, Beteiligungen, inklusive aller Konzerntöchter und
durch Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsver-
träge verbundenen Unternehmen und zwar nach den
oben genannten Maßstäben
Wir beenden den inakzeptablen Zustand tarifloser Be-
schäftigung in von uns maßgeblich beeinflussten Un-
ternehmen. Kein landeseigenes Mutter- oder Toch-
terunternehmen und kein maßgeblich beeinflusstes
Unternehmen beschäftigt zukünftig Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter ohne Tarifbindung. Wir werden in die-
senUnternehmenunabhängig von ihrer Rechtsformge-
meinsam mit den Gewerkschaften und Beschäftigten-
vertretungen noch in dieser Legislaturperiode eine Ta-
rifbindung auf dem jeweils vergleichbaren Bundesni-
veau erreichen; grundsätzlicher Maßstab ist der TVöD.
 
5. keine weiteren Auslagerungen öffentlicher Aufgaben,
weder mit dem Ziel noch mit der Folge schlechterer Be-
zahlung
DerWeg der Auslagerung öffentlicher Kernaufgaben ist
ein Irrweg und beendet. Auch das gesellschafts- und
handelsrechtlich zulässige Auslagern in Töchterunter-
nehmen oder zu Dienstleistern ist zukünftig zu unter-
binden und zwar bereits dann, wenn die Maßnahme
zwar nicht das Ziel, aber die Folge vonungleicher Bezah-
lung hat.
 
6. Gleichbezahlung von Frau und Mann
Für uns ist die gleiche Vergütung gleicher Tätigkeiten
von Frau und Mann eine Selbstverständlichkeit und
trotzdem keine gesellschaftliche Realität. In allen Be-
reichen, öffentlicher oder privater Natur, unmittelbar
odermittelbar Beschäftigter, Auftragnehmer und Zuge-
schlagenen in öffentlichen oder solchen Vergaben oder
Dienstleistungen, auf die Berlin zumindest maßgebli-
chen Einfluss ausübt, werden wir diese Selbstverständ-
lichkeit durchsetzen.
 
7. konsequente Entfristung von Beschäftigungsverhält-
nissen
Die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen se-
hen wir generell kritisch. Insbesondere erkennen
wir einen bundesgesetzlichen Wertungswiderspruch
zwischen der gesetzlichen Probezeit und deren
faktischer Ausdehnung durch befristete Beschäfti-
gung. Wir streben in Berlin generell unbefristete
Beschäftigungsverhältnisse an. Sachgrundlose Befris-
tungen werden vollständig ausgeschlossen. In allen
Bereichen, öffentlicher oder privater Natur, unmittel-
bar oder mittelbar Beschäftigter, Auftragnehmer und
Zugeschlagenen in öffentlichen oder solchen Vergaben
oder Dienstleistungen, auf die Berlin zumindest maß-
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geblichen Einfluss ausübt, werden wir diese politische
Vorgabe durchsetzen.
 
8. konsequente Fortsetzung des Weges gebührenfreier
Bildung und bei gleichwertiger Mobilität mit dem ÖPNV
in allen Kiezen unserer Stadt sowie Prüfung sonstiger
Entlastungsmöglichkeiten der Berlinerinnen und Berli-
ner
Die Berliner SPD hat als erste die strategische Entschei-
dung zu einer vollständigen Gebührenfreiheit bei der
Bildung getroffen und umgesetzt. Seit August ist der Ki-
tabesuch vollständig gebührenfrei. Der Besuch des Hor-
tes wird für die Klassenstufen 1 und 2 ab 2019 gebüh-
renfrei sein und ohne Bedarfsprüfung ermöglicht. Wir
haben zudem für alle Grundschulen die Lernmittelfrei-
heit eingeführt. DiesenWegder erheblichen Entlastung
von Familien gehenwir konsequentweiter zu einer voll-
ständig kostenfreien Bildung und werden die Hortge-
bühren der übrigen Klassenstufen ebenso abschaffen,
wie den Elternbeitrag beim Kita- und Schulessen. Als
weiteren wichtigen Aspekt einer Entlastung der Berli-
nerinnen und Berliner sehen wir die begonnenen Ver-
günstigungen im Tarifgefüge des ÖPNV an. Da diese
Politik zugleich geeignet erscheint, einen wesentlichen
Beitrag zur Verkehrswende zu einem stadtverträglichen
Verkehr zu leisten und die Umwelt und unsere Luft
zu schützen, werden wir diesen Weg konsequent fort-
setzen und insbesondere Familien und einkommens-
schwache Berlinerinnen und Berliner unterstützen.
 
9. Abschaffung der Umlagemöglichkeit der Grundsteuer
auf Mieterinnen und Mieter (Bundesrecht)
Die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieten
führt zu einer erheblichen Einkommensbelastung. Wir
finden es inAnsehungder erheblichenRenditenund So-
zialpflichtigkeit des Eigentums gerecht, diese Umlage-
fähigkeit abzuschaffen. Wir fordern unsere Mitglieder
des Deutschen Bundestages auf, entsprechende Initia-
tiven zu ergreifen und fortzusetzen.
 
10. Anpassung der Sozialtransfers im Bereich des Landes
(z.B. Mietzuschüsse) und des Bundes (z.B. „Hartz IV“)
Der Berliner Senat legt dem Abgeordnetenhaus die
Sozialtransfers betreffend ein Konzept zur Beschluss-
fassung vor, dass an die realen Preisentwicklungen
angepasst. Wir fordern unsere Mitglieder des Deut-
schenBundestages auf, entsprechende Initiativen zu er-
greifen und fortzusetzen.
 
Die SPD-Mitglieder im Senat, Berliner Abgeordneten-
haus, Deutschen Bundestag, in den Bezirksämtern und
Bezirksverordnetenversammlungen werden aufge-
fordert, diese politischen Vorgaben durch gesetzliche
Regelungen um- und durch Gesellschafterweisungen
und Anpassungen in den jeweiligen Zielbildern und
Vereinbarungen sowie entsprechende Beschlüsse
durchzusetzen. Hierzu ist dem Parteitag imHerbst 2019
und fortlaufend zu berichten.
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Antrag 32/II/2018
AfA Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

Strategische Entscheidung für mehr Gerechtigkeit: Ein-
kommen erhöhen und Berlinerinnen und Berliner ent-
lasten
Unser Berlin entwickelt sich dank sozialdemokratischer
Politik zur führenden, lebens- und liebenswerten Me-
tropole. Jede andereGesamtanalyse erscheint durch die
tatsächliche Entscheidung zehntausender Menschen
pro Jahr, in unsere Stadt ziehen und hier leben zu wol-
len, als zweifelhafte Stimmungsmache. Dieser Prozess
birgt jedoch zugleich Widersprüche und Ungleichhei-
ten. Berlin ist zum Beispiel sowohl Stadt der Start-
ups, Mieterinnen- und Mieterstadt, aber auch Stadt
der Deindustrialisierung und der Transfergeldempfän-
gerinnen und -empfänger. Insbesondere der Bereich
der Mieten- und Wohnungsmarktpolitik verdeutlicht
Knappheit, Verdrängung und kritische Belastung des
verfügbaren Familieneinkommens.
 
Obwohl das real verfügbare Einkommen der Berline-
rinnen und Berliner nach den unabweisbaren Lebens-
haltungskosten, wie zum Beispiel den Mietausgaben
sinkt, steht Deutschland weltweit in einer Spitzenposi-
tion wirtschaftlich gut da. Insoweit findet nach wie vor
eine schleichendeUmverteilung von „untennach oben“
statt. Das ist unvernünftig und ungerecht.
 
Um die Relation zwischen verfügbarem Familienein-
kommen und dessen Belastung, zum Beispiel durch
Mieten zu verbessern, ist neben den mietenpolitischen
Instrumenten, an deren Ausweitungwir weiterhin fest-
halten, zugleich die Einkommenssituation zu verbes-
sern. Noch immer bleibt den Berlinerinnen und Berli-
nern zu wenig in Ihrem Portemonnaie übrig. Wir müs-
sen die Menschen, durch politische Vorgaben, besser-
stellen, zumal sich Berlin durch unsere Politik gut ent-
wickelt hat. Seit Jahren erwirtschaften wir hohe Haus-
haltsüberschüsse, zuletzt in Höhe von weit über zwei
Milliarden Euro im Jahr. Von diesem Kurswechsel wird
Berlin durch verstärkten Binnenkonsum und Steuer-
mehreinnahmen erneut profitieren.
 
Die Berliner SPDbraucht auchnicht zögerlich vor den er-
wartbaren reflexartigen Bedenken zurückzuschrecken.
Auch unsere seinerzeitige Entscheidung, die ehemali-
ge Berliner Immobilien Holding (BIH) mit ihren über
40.000 Wohneinheiten nicht zu veräußern, damals ein
strategischer Wechsel, erweist sich heute als richti-
ge und wesentliche Richtungsänderung. Die strategi-
sche Richtungsänderung und Ausrichtung auf Rekom-
munalisierung hat nicht etwa zum sozialistischen Zu-
sammenbruch geführt; vielmehr stehen zum Beispiel
die Berliner Wasserbetriebe wirtschaftlich gut da und
konnten zugleich die Wasser- und Abwasserpreise für
die Berlinerinnen und Berliner gesenkt werden. Die Ein-
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führung des Mindestlohnes im Vergabe- und Landes-
mindestlohngesetz hat der wirtschaftlichen Entwick-
lung Berlins so wenig geschadet, wie die City-Tax dem
Tourismus- und Hotelgewerbe oder die Erhöhung der
Grunderwerbssteuer der Bauindustrie, obwohl die je-
weiligen Lobbyisten stets zuvor denUntergang des Sek-
tors herbeiredeten. Die dadurch geschaffenen Spielräu-
me konnten allerdings zur deutlichen Entlastung der
Berliner Familien genutzt werden, zum Beispiel bei der
kostenfreien Bildung von der Kita bis zur Uni; heute
bundesweite SPD-Politik. Jetzt müssen wir dafür sor-
gen, dass bei den Menschen selbst mehr Geld am Ende
des Monats übrig bleibt und ihnen gleichzeitig die Sor-
gen vor Altersarmut und unsicheren Beschäftigungs-
verhältnissen nehmen.
 
Mit diesem Strategiewechsel verfolgen wir folgende
politische Ziele:
1. die Berliner Bevölkerung soll vom Wirtschafts-

wachstum effektiv profitieren
2. Anerkennung für geleistete Arbeit und solidari-

schenVerzicht der Berlinerinnen und Berliner in der
Vergangenheit

3. eine gute und funktionsfähige Verwaltung durch
bessere Personalgewinnung, damit die Menschen

 
10 Instrumente für höhere Einkommen, finanzielle Ent-
lastung und damit echte Gerechtigkeit:
 
1. AngleichungdesMindestlohns auf ein altersarmutsfes-
tes Niveau, damit man auch im Alter von seiner eigenen
Leistung leben kann, z.B. Landesmindestlohngesetz, Ver-
gabegesetz
Diese gesetzgeberische Intervention ist wegen des
Lohnabstandsgebotes der wichtigste Ausgangspunkt
zur Gesamtverbesserung der Einkommenssituation der
Berlinerinnen und Berliner und zugleich der Aspekt,
der den Landeshaushalt am wenigsten belastet. Dabei
kommt dem Berliner Vergabegesetz neben dem Lan-
desmindestlohngesetz eine wichtige volkswirtschaftli-
che Steuerungsgröße zu, da das Volumen unserer öf-
fentlichen Vergaben mit mehreren Milliarden Euro im
Jahr eine hohe Relevanz hat, zumal auf unser strategi-
sches Betreiben hin die Investitionsquote Berlins deut-
lich gestiegen ist, wie nicht zuletzt auch die erfolgreiche
Schulbau- und Sanierungsoffensive zeigen. Wir wollen
auch nicht auf dem von den Grünen vorgeschlagenen
Niveau eines Stundenlohnes in Höhe von 10,50 Euro
stehen bleiben, sondern streben einen altersarmuts-
festen Mindestlohn an. Nach Berechnungen des Bun-
desarbeitsministeriums ist derzeit bei einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden über 45 Jahre ver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung hinweg ein Stun-
denlohn von 12,63 Euro erforderlich, um eine Rente in
Höhe der Grundsicherung zu erreichen.
 
2. Anpassung der Einkommen für den öffentlichenDienst
an das Bundesniveau für die Tarifbeschäftigten und Be-
amtinnen und Beamte des Landes Berlin und der Bezirke
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Berlin ist seinen Beschäftigten zu großem Dank ver-
pflichtet. Sie haben mit dem Solidarpakt einen Verzicht
geleistet, um die nahezu ausweglose haushalts- und fi-
nanzpolitische Situation nach derÜberwindungder Tei-
lung der Stadt und nach dem einhergehenden Weg-
fall der besonderen Förderung Berlins überwinden zu
helfen. Berlin spürt den bundesweiten Personalman-
gel in nahezu jedem Bereich. Wir stehen dabei in Kon-
kurrenz zu anderen Arbeitgebern und dem Arbeitge-
ber Bund. Dabei ist das Konkurrenzverhältnis durch die
Konzentration von Bundesbehörden und der öffentli-
chen Arbeitgeber hier bundesweit einmalig und das
Land Berlin in einem erheblichen Wettbewerbsnach-
teil, da hier eine Abwerbung von Beschäftigten einfach
stattfindet. Die Bundesbehörden zahlen regelmäßig ein
deutlich höheres Grundentgelt und zudem erhebliche
Ministerial- und andere Behördenzuschläge. Dieser At-
traktivitätsvorsprung ist ein Hemmnis für eine funk-
tionierende Landesverwaltung. Zu dem politischen Ziel,
das verfügbare Einkommen der Berlinerinnen und Ber-
liner zu erhöhen, tritt hier ein wesentlicher Teilaspekt
der Fachkräftegewinnung. Wir treten in allen öffentli-
chen Sektoren gemeinsammit den Gewerkschaften für
eine Angleichung der Gehälter im öffentlichen Dienst
an die Entgelte des Bundes noch in dieser Legislaturpe-
riode ein.
 
3. strukturelle Verbesserung bei der Eingruppierung un-
serer Beschäftigten, z.B. Veränderung einfacher und
mittlerer Dienst, insbesondere bei der Feuerwehr, Hö-
hergruppierung insbesondere von Kita- und Pflegekräf-
ten und pädagogischem Personal, Vereinheitlichung des
Besoldungs- und Entgeltsystems und -Niveaus innerhalb
Berlins (Bezirke, Land)
Wirnehmenbesonders dieunterenBesoldungs- undTa-
rifgruppen in den Blick. Der Senat wird in enger Abstim-
mung mit den Gewerkschaften und Beschäftigtenver-
tretungen dem Abgeordnetenhaus ein Konzept zur Be-
schlussfassung vorlegen, dass durch Eingruppierungs-
und Umgruppierungsvorschläge zu strukturellen Ver-
besserungen in diesem Sektor führt. Dabei ist zum Bei-
spiel bei der Feuerwehr ein analoger Weg, wie bei der
Polizei zu verfolgen und das Lohnabstandgebot zum
Mindestlohn zu beachten. In den Bereichen Kita und
Pflege und bei sonstigem pädagogischen Personal sind
deutliche Höhergruppierungen zu erreichen. Wir treten
in allen öffentlichen Sektoren gemeinsam mit den Ge-
werkschaften für eine Angleichung der Gehälter im öf-
fentlichen Dienst zwischen Land und Bezirken noch in
dieser Legislaturperiode ein.
 
4. vollständige Tarifbindung aller Landesunternehmen,
Beteiligungen, inklusive aller Konzerntöchter und durch
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträge
verbundenen Unternehmen und zwar nach den oben
genannten Maßstäben
Wir beenden den inakzeptablen Zustand tarifloser Be-
schäftigung in von uns maßgeblich beeinflussten Un-
ternehmen. Kein landeseigenes Mutter- oder Toch-
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terunternehmen und kein maßgeblich beeinflusstes
Unternehmen beschäftigt zukünftig Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter ohne Tarifbindung. Wir werden in die-
senUnternehmenunabhängig von ihrer Rechtsformge-
meinsam mit den Gewerkschaften und Beschäftigten-
vertretungen noch in dieser Legislaturperiode eine Ta-
rifbindung auf dem jeweils vergleichbaren Bundesni-
veau erreichen; grundsätzlicher Maßstab ist der TVöD.
 
5. keine weiteren Auslagerungen öffentlicher Aufgaben,
weder mit dem Ziel noch mit der Folge schlechterer Be-
zahlung
DerWeg der Auslagerung öffentlicher Kernaufgaben ist
ein Irrweg und beendet. Auch das gesellschafts- und
handelsrechtlich zulässige Auslagern in Töchterunter-
nehmen oder zu Dienstleistern ist zukünftig zu unter-
binden und zwar bereits dann, wenn die Maßnahme
zwar nicht das Ziel, aber die Folge vonungleicher Bezah-
lung hat. Ausgründungen sollen rückgängig gemacht
werden, weitere werden definitiv unterbunden.
 
6. Gleichbezahlung von Frau und Mann
Für uns ist die gleiche Vergütung gleicher Tätigkeiten
von Frau und Mann eine Selbstverständlichkeit und
trotzdem keine gesellschaftliche Realität. In allen Be-
reichen, öffentlicher oder privater Natur, unmittelbar
odermittelbar Beschäftigter, Auftragnehmer und Zuge-
schlagenen in öffentlichen oder solchen Vergaben oder
Dienstleistungen, auf die Berlin zumindest maßgebli-
chen Einfluss ausübt, werden wir diese Selbstverständ-
lichkeit durchsetzen.
 
7. konsequente Entfristung von Beschäftigungsverhält-
nissen
Die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen se-
hen wir generell kritisch. Insbesondere erkennen wir
einen bundesgesetzlichen Wertungswiderspruch zwi-
schen der gesetzlichen Probezeit und deren faktischer
Ausdehnung durch befristete Beschäftigung. Wir stre-
ben in Berlin generell unbefristete Beschäftigungsver-
hältnisse an. Sachgrundlose Befristungen werden voll-
ständig ausgeschlossen. In allen Bereichen, öffentlicher
oder privater Natur, unmittelbar oder mittelbar Be-
schäftigter, Auftragnehmer und Zugeschlagenen in öf-
fentlichen oder solchen Vergaben oder Dienstleistun-
gen, auf die Berlin zumindest maßgeblichen Einfluss
ausübt, werden wir diese politische Vorgabe durchset-
zen.
 
8. konsequente Fortsetzung des Weges gebührenfreier
Bildung und bei gleichwertiger Mobilität mit dem ÖPNV
in allen Kiezen unserer Stadt sowie Prüfung sonstiger
Entlastungsmöglichkeiten der Berlinerinnen und Berli-
ner
Die Berliner SPD hat als erste die strategische Entschei-
dung zu einer vollständigen Gebührenfreiheit bei der
Bildung getroffen und umgesetzt. Seit August ist der Ki-
tabesuch vollständig gebührenfrei. Der Besuch des Hor-
tes wird für die Klassenstufen 1 und 2 ab 2019 gebüh-
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renfrei sein und ohne Bedarfsprüfung ermöglicht. Wir
haben zudem für alle Grundschulen die Lernmittelfrei-
heit eingeführt. DiesenWegder erheblichen Entlastung
von Familien gehenwir konsequentweiter zu einer voll-
ständig kostenfreien Bildung und werden die Hortge-
bühren der übrigen Klassenstufen ebenso abschaffen,
wie den Elternbeitrag beim Kita- und Schulessen. Als
weiteren wichtigen Aspekt einer Entlastung der Berli-
nerinnen und Berliner sehen wir die begonnenen Ver-
günstigungen im Tarifgefüge des ÖPNV an. Da diese
Politik zugleich geeignet erscheint, einen wesentlichen
Beitrag zur Verkehrswende zu einem stadtverträglichen
Verkehr zu leisten und die Umwelt und unsere Luft
zu schützen, werden wir diesen Weg konsequent fort-
setzen und insbesondere Familien und einkommens-
schwache Berlinerinnen und Berliner unterstützen.
 
9. Abschaffung der Umlagemöglichkeit der Grundsteuer
auf Mieterinnen und Mieter (Bundesrecht)
Die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieten
führt zu einer erheblichen Einkommensbelastung. Wir
finden es inAnsehungder erheblichenRenditenund So-
zialpflichtigkeit des Eigentums gerecht, diese Umlage-
fähigkeit abzuschaffen. Wir fordern unsere Mitglieder
des Deutschen Bundestages auf, entsprechende Initia-
tiven zu ergreifen und fortzusetzen.
 
10. Anpassung der Sozialtransfers im Bereich des Landes
(z.B. Mietzuschüsse) und des Bundes (z.B. „Hartz IV“)
Der Berliner Senat legt dem Abgeordnetenhaus die So-
zialtransfers betreffend ein Konzept zur Beschlussfas-
sung vor, dass an die realen Preisentwicklungen an-
gepasst. Wir fordern unsere Mitglieder des Deutschen
Bundestages auf, entsprechende Initiativen zu ergrei-
fen und fortzusetzen.
 
Die SPD-Mitglieder im Senat, Berliner Abgeordneten-
haus, Deutschen Bundestag, in den Bezirksämtern und
Bezirksverordnetenversammlungen werden aufge-
fordert, diese politischen Vorgaben durch gesetzliche
Regelungen um- und durch Gesellschafterweisungen
und Anpassungen in den jeweiligen Zielbildern und
Vereinbarungen sowie entsprechende Beschlüsse
durchzusetzen. Hierzu ist dem Parteitag imHerbst 2019
und fortlaufend zu berichten.

47
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Antrag 33/II/2018
KDV Lichtenberg + Abt. 11/05 Friedrichsfelde-
Rummelsburg
Der Landesparteitag möge beschließen:

Strategische Entscheidung für mehr Gerechtigkeit: Ein-
kommen erhöhen und Berlinerinnen und Berliner ent-
lasten
Unser Berlin entwickelte sich dank sozialdemokrati-
scher Politik zur führenden, lebens- und liebenswer-

Erledigt bei Annahme 28.1/II/2018 (K)
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ten Metropole. Jede andere Gesamtanalyse erscheint
durch die tatsächliche Entscheidung zehntausender
Menschen pro Jahr, in unsere Stadt ziehen und hier
leben zu wollen, als zweifelhafte Stimmungsmache.
Dieser Prozess birgt jedoch zugleich Widersprüche und
Ungleichheiten. Berlin ist zum Beispiel sowohl Stadt
der Start-ups, Mieterinnen- undMieterstadt, aber auch
Stadt der Deindustrialisierung und der Transfergeld-
empfängerinnen und -empfänger. Insbesondere der Be-
reich der Mieten- und Wohnungsmarktpolitik verdeut-
licht Knappheit, Verdrängung und kritische Belastung
des verfügbaren Familieneinkommens.
 
Obwohl das real verfügbare Einkommen der Berline-
rinnen und Berliner nach den unabweisbaren Lebens-
haltungskosten, wie zum Beispiel den Mietausgaben
sinkt, steht Deutschland weltweit in einer Spitzenposi-
tion wirtschaftlich gut da. Insoweit findet nach wie vor
eine schleichendeUmverteilung von „untennach oben“
statt. Das ist unvernünftig und ungerecht.
 
Um die Relation zwischen verfügbarem Familienein-
kommen und dessen Belastung, zum Beispiel durch
Mieten zu verbessern, ist neben den mietenpolitischen
Instrumenten, an deren Ausweitungwir weiterhin fest-
halten, zugleich die Einkommenssituation zu verbes-
sern. Noch immer bleibt den Berlinerinnen und Berli-
nern zu wenig in Ihrem Portemonnaie übrig. Wir müs-
sen die Menschen, durch politische Vorgaben, besser-
stellen, zumal sich Berlin durch unsere Politik gut ent-
wickelt hat. Seit Jahren erwirtschaften wir hohe Haus-
haltsüberschüsse, zuletzt in Höhe von weit über zwei
Milliarden Euro im Jahr. Von diesem Kurswechsel wird
Berlin durch verstärkten Binnenkonsum und Steuer-
mehreinnahmen erneut profitieren.
 
Die Berliner SPDbraucht auchnicht zögerlich vor den er-
wartbaren reflexartigen Bedenken zurückzuschrecken.
Auch unsere seinerzeitige Entscheidung, die ehemali-
ge Berliner Immobilien Holding (BIH) mit ihren über
40.000 Wohneinheiten nicht zu veräußern, damals ein
strategischer Wechsel, erweist sich heute als richti-
ge und wesentliche Richtungsänderung. Die strategi-
sche Richtungsänderung und Ausrichtung auf Rekom-
munalisierung hat nicht etwa zum sozialistischen Zu-
sammenbruch geführt; vielmehr stehen zum Beispiel
die Berliner Wasserbetriebe wirtschaftlich gut da und
konnten zugleich die Wasser- und Abwasserpreise für
die Berlinerinnen und Berliner gesenkt werden. Die Ein-
führung des Mindestlohnes im Vergabe- und Landes-
mindestlohngesetz hat der wirtschaftlichen Entwick-
lung Berlins so wenig geschadet, wie die City-Tax dem
Tourismus- und Hotelgewerbe oder die Erhöhung der
Grunderwerbssteuer der Bauindustrie, obwohl die je-
weiligen Lobbyistinnen und Lobbyisten stets zuvor den
Untergang des Sektors herbeiredeten. Die dadurch ge-
schaffenen Spielräume konnten allerdings zur deutli-
chen Entlastung der Berliner Familien genutzt werden,
zum Beispiel bei der kostenfreien Bildung von der Kita

Seite 230



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

bis zur Uni; heute bundesweite SPD-Politik. Jetzt müs-
sen wir dafür sorgen, dass bei den Menschen selbst
mehr Geld am Ende des Monats übrig bleibt und ihnen
gleichzeitig die Sorgen vor Altersarmut und unsicheren
Beschäftigungsverhältnissen nehmen.
 
Mit diesem Strategiewechsel verfolgen wir folgende
politische Ziele:
1. die Berliner Bevölkerung soll vom Wirtschaftswachs-
tum effektiv profitieren
2. Anerkennung für geleistete Arbeit und solidarischen
Verzicht der Berlinerinnen und Berliner in der Vergan-
genheit
3. eine gute und funktionsfähigeVerwaltungdurch bes-
sere Personalgewinnung
 
10 Instrumente für höhere Einkommen, finanzielle Ent-
lastung und damit echte Gerechtigkeit:
 
1. AngleichungdesMindestlohns auf ein altersarmutsfes-
tes Niveau, damit man auch im Alter von seiner eigenen
Leistung leben kann, z.B. Landesmindestlohngesetz, Ver-
gabegesetz
Diese gesetzgeberische Intervention ist der wichtigste
Ausgangspunkt zur Gesamtverbesserung der Einkom-
menssituation der Berlinerinnen und Berliner und zu-
gleich der Aspekt, der den Landeshaushalt am wenigs-
ten belastet. Dabei kommt dem Berliner Vergabege-
setz neben dem Landesmindestlohngesetz eine wich-
tige volkswirtschaftliche Steuerungsgröße zu, da das
Volumen unserer öffentlichen Vergaben mit mehreren
Milliarden Euro im Jahr eine hohe Relevanz hat, zumal
auf unser strategisches Betreiben hin die Investitions-
quote Berlins deutlich gestiegen ist, wie nicht zuletzt
auch die erfolgreiche Schulbau- und Sanierungsoffen-
sive zeigen. Wir wollen auch nicht auf dem von den
Grünen vorgeschlagenen Niveau eines Stundenlohnes
in Höhe von 10,50 Euro stehen bleiben, sondern stre-
beneinenaltersarmutsfestenMindestlohnan.NachBe-
rechnungen des Bundesarbeitsministeriums ist derzeit
bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden
über 45 Jahre versicherungspflichtiger Beschäftigung
hinweg ein Stundenlohn von 12,63 Euro erforderlich, um
eine Rente in Höhe der Grundsicherung zu erreichen.
 
2. Anpassung der Einkommen für den öffentlichenDienst
an das Bundesniveau für die Tarifbeschäftigten und Be-
amtinnen und Beamte des Landes Berlin und der Bezirke
Berlin ist seinen Beschäftigten zu großem Dank ver-
pflichtet. Sie haben mit dem Solidarpakt einen Verzicht
geleistet, um die nahezu ausweglose haushalts- und fi-
nanzpolitische Situation nach derÜberwindungder Tei-
lung der Stadt und nach dem einhergehenden Wegfall
der besonderen Förderung Berlins überwinden zu hel-
fen. Berlin spürt den bundesweiten Personalmangel in
nahezu jedem Bereich. Wir stehen dabei in Konkurrenz
zu anderen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowie
dem „Arbeitgeber“ Bund. Dabei ist das Konkurrenzver-
hältnis durch die Konzentration von Bundesbehörden
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undder öffentlichenArbeitgeberinhier bundesweit ein-
malig und das Land Berlin in einem erheblichen Wett-
bewerbsnachteil, da hier eine Abwerbung von Beschäf-
tigten einfach stattfindet. Die Bundesbehörden zahlen
regelmäßig ein deutlich höheres Grundentgelt und zu-
dem erhebliche Ministerial- und andere Behördenzu-
schläge.Dieser Attraktivitätsvorsprung ist einHemmnis
für eine funktionierende Landesverwaltung. Zudempo-
litischenZiel, das verfügbareEinkommenderBerlinerin-
nen und Berliner zu erhöhen, tritt hier ein wesentlicher
Teilaspekt der Fachkräftegewinnung. Wir treten in al-
len öffentlichen Sektoren gemeinsammit den Gewerk-
schaften für eine Angleichung der Gehälter im öffentli-
chen Dienst an die Entgelte des Bundes noch in dieser
Legislaturperiode ein.
 
3. strukturelle Verbesserung bei der Eingruppierung un-
serer Beschäftigten, z.B. Veränderung einfacher und
mittlerer Dienst, insbesondere bei der Feuerwehr, Hö-
hergruppierung insbesondere von Kita- und Pflegekräf-
ten und pädagogischem Personal, Vereinheitlichung des
Besoldungs- und Entgeltsystems und -Niveaus innerhalb
Berlins (Bezirke, Land)
Wirnehmenbesonders dieunterenBesoldungs- undTa-
rifgruppen in den Blick. Der Senat wird in enger Abstim-
mung mit den Gewerkschaften und Beschäftigtenver-
tretungen dem Abgeordnetenhaus ein Konzept zur Be-
schlussfassung vorlegen, dass durch Eingruppierungs-
und Umgruppierungsvorschläge zu strukturellen Ver-
besserungen in diesem Sektor führt. Dabei ist zum Bei-
spiel bei der Feuerwehr ein analoger Weg, wie bei der
Polizei zu verfolgen und das aktuelle Abestandsverhält-
nis zumMindestlohn zubeachten. In denBereichenKita
und Pflege und bei sonstigem pädagogischen Personal
sind deutliche Höhergruppierungen zu erreichen. Wir
treten in allen öffentlichen Sektoren gemeinsam mit
den Gewerkschaften für eine Angleichung der Gehäl-
ter im öffentlichen Dienst zwischen Land und Bezirken
noch in dieser Legislaturperiode ein.
 
4. vollständige Tarifbindung aller Landesunternehmen,
Beteiligungen, inklusive aller Konzerntöchter und durch
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträge
verbundenen Unternehmen und zwar nach den oben
genannten Maßstäben
Wir beenden den inakzeptablen Zustand tarifloser Be-
schäftigung in von uns maßgeblich beeinflussten Un-
ternehmen. Kein landeseigenes Mutter- oder Toch-
terunternehmen und kein maßgeblich beeinflusstes
Unternehmen beschäftigt zukünftig Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter ohne Tarifbindung. Wir werden in die-
senUnternehmenunabhängig von ihrer Rechtsformge-
meinsam mit den Gewerkschaften und Beschäftigten-
vertretungen noch in dieser Legislaturperiode eine Ta-
rifbindung auf dem jeweils vergleichbaren Bundesni-
veau erreichen; grundsätzlicher Maßstab ist der TVöD.
 
5. keine weiteren Auslagerungen öffentlicher Aufgaben,
weder mit dem Ziel noch mit der Folge schlechterer Be-
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zahlung
DerWeg der Auslagerung öffentlicher Kernaufgaben ist
ein Irrweg und beendet. Auch das gesellschafts- und
handelsrechtlich zulässige Auslagern in Töchterunter-
nehmen oder zu Dienstleistern ist zukünftig zu unter-
binden und zwar bereits dann, wenn die Maßnahme
zwar nicht das Ziel, aber die Folge vonungleicher Bezah-
lung hat.
 
6. Gleichbezahlung von Frau und Mann
Für uns ist die gleiche Vergütung gleicher Tätigkeiten
von Frau und Mann eine Selbstverständlichkeit und
trotzdem keine gesellschaftliche Realität. In allen Be-
reichen, öffentlicher oder privater Natur, unmittelbar
odermittelbar Beschäftigter, Auftragnehmer und Zuge-
schlagenen in öffentlichen oder solchen Vergaben oder
Dienstleistungen, auf die Berlin zumindest maßgebli-
chen Einfluss ausübt, werden wir diese Selbstverständ-
lichkeit durchsetzen.
 
7. konsequente Entfristung von Beschäftigungsverhält-
nissen
Die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen se-
hen wir generell kritisch. Insbesondere erkennen wir
einen bundesgesetzlichen Wertungswiderspruch zwi-
schen der gesetzlichen Probezeit und deren faktischer
Ausdehnung durch befristete Beschäftigung. Wir stre-
ben in Berlin generell unbefristete Beschäftigungsver-
hältnisse an. Sachgrundlose Befristungen werden voll-
ständig ausgeschlossen. In allen Bereichen, öffentlicher
oder privater Natur, unmittelbar oder mittelbar Be-
schäftigter, Auftragnehmer und Zugeschlagenen in öf-
fentlichen oder solchen Vergaben oder Dienstleistun-
gen, auf die Berlin zumindest maßgeblichen Einfluss
ausübt, werden wir diese politische Vorgabe durchset-
zen.
 
8. konsequente Fortsetzung des Weges gebührenfreier
Bildung und bei gleichwertiger Mobilität mit dem ÖPNV
in allen Kiezen unserer Stadt sowie Prüfung sonstiger
Entlastungsmöglichkeiten der Berlinerinnen und Berli-
ner
Die Berliner SPD hat als erste die strategische Entschei-
dung zu einer vollständigen Gebührenfreiheit bei der
Bildung getroffen und umgesetzt. Seit August ist der Ki-
tabesuch vollständig gebührenfrei. Der Besuch des Hor-
tes wird für die Klassenstufen 1 und 2 ab 2019 gebüh-
renfrei sein und ohne Bedarfsprüfung ermöglicht. Wir
haben zudem für alle Grundschulen die Lernmittelfrei-
heit eingeführt. DiesenWegder erheblichen Entlastung
von Familien gehenwir konsequentweiter zu einer voll-
ständig kostenfreien Bildung und werden die Hortge-
bühren der übrigen Klassenstufen ebenso abschaffen,
wie den Elternbeitrag beim Kita- und Schulessen. Als
weiteren wichtigen Aspekt einer Entlastung der Berli-
nerinnen und Berliner sehen wir die begonnenen Ver-
günstigungen im Tarifgefüge des ÖPNV an. Da diese
Politik zugleich geeignet erscheint, einen wesentlichen
Beitrag zur Verkehrswende zu einem stadtverträglichen
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Verkehr zu leisten und die Umwelt und unsere Luft
zu schützen, werden wir diesen Weg konsequent fort-
setzen und insbesondere Familien und einkommens-
schwache Berlinerinnen und Berliner unterstützen.
 
9. Abschaffung der Umlagemöglichkeit der Grundsteuer
auf Mieterinnen und Mieter (Bundesrecht)
Die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieten
führt zu einer erheblichen Einkommensbelastung. Wir
finden es inAnsehungder erheblichenRenditenund So-
zialpflichtigkeit des Eigentums gerecht, diese Umlage-
fähigkeit abzuschaffen. Wir fordern unsere Mitglieder
des Deutschen Bundestages auf, entsprechende Initia-
tiven zu ergreifen und fortzusetzen.
 
10. Anpassung der Sozialtransfers im Bereich des Landes
(z.B. Mietzuschüsse) und des Bundes (z.B. „Hartz IV“)
Der Berliner Senat legt dem Abgeordnetenhaus die So-
zialtransfers betreffend ein Konzept zur Beschlussfas-
sung vor, dass an die realen Preisentwicklungen an-
gepasst. Wir fordern unsere Mitglieder des Deutschen
Bundestages auf, entsprechende Initiativen zu ergrei-
fen und fortzusetzen.
 
Die SPD-Mitglieder im Senat, Berliner Abgeordneten-
haus, Deutschen Bundestag, in den Bezirksämtern und
Bezirksverordnetenversammlungen werden aufge-
fordert, diese politischen Vorgaben durch gesetzliche
Regelungen um- und durch Gesellschafterweisungen
und Anpassungen in den jeweiligen Zielbildern und
Vereinbarungen sowie entsprechende Beschlüsse
durchzusetzen. Hierzu ist dem Parteitag imHerbst 2019
und fortlaufend zu berichten.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Antrag 35/II/2018
Abt. 12/03 Frohnau
Der Landesparteitag möge beschließen:

„You get what you pay“! Berliner Verwaltung kon-
kurrenzfähig und attraktiv zum Bund und anderen
Ländern machen
Der Senat und die Abgeordnetenhaus-Fraktion werden
aufgefordert die notwendigen Schritte für eine Anhe-
bung der Besoldung bis 2021 auf Niveau des Bundes
und Neubewertung der Stellen und der Ämter in der
Landesbesoldungsordnung bis 2020 vorzunehmen,
um konkurrenzfähig zu anderen Bundesländern und
dem Bund zu werden auch auf Führungspositionen.
Bei Tarifbeschäftigten sind Schritte einzuleiten, um
eine Angleichung an die Bezahlung Brandenburger
Kommunen zu finden.

Begründung
Das Ziel im Koalitionsvertrag, bis 2021 die Beamtenbe-
soldung auf den Durchschnitt aller Länder (also ohne
Bundesbesoldung) anzuheben, wird nicht ausreichen,

Erledigt bei Annahme Antrag 28.1/II/2018 (K)
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um am Standort vieler Bundesbehörden konkurrenzfä-
hig um die Besten zu sein. Das Bundesverwaltungsge-
richt sieht den Anspruch, für den Richterdienst im Land
Berlin, die besten Juristinnen und Juristen zu rekrutie-
ren, durch die zu niedrige Besoldung bereits als nicht
mehr gegeben an. Bei Tarifbeschäftigten müssenWege
gefunden werden, die zur Angleichung an das Niveau
der Brandenburger Kommunen führen. Was bspw. bei
angestellten Lehrkräften möglich war, muss im Prinzip
auch bei anderen Tarifbeschäftigten möglich sein, z.B.
bei Erzieherinnen und Erziehern, die Berlin braucht
und die in den umliegenden Kommunen deutlich mehr
verdienen. Für den Reformprozess der Verwaltung und
für die Aufgabenerledigung ist es wichtig, Erkenntnisse
und Erfahrungen auch von außerhalb zu bekommen.
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Antrag 36/II/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:

Einkommen erhöhen, Berlinerinnen und Berliner ent-
lasten
Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des
Abgeordnetenhauses und des Senats dazu auf,
• EinenRichtungswechsel für BezahlungundArbeits-
bedingungen im öffentlichen Dienst herbeizufüh-
ren, und dazu:

• die Erhöhung der Tarifgehälter innerhalb Berlins
(Bezirke, Land) durchaußertariflicheZulagen vorzu-
nehmen,

• einedeutliche ErhöhungderBeamtenbesoldung in-
nerhalb Berlins (Bezirke, Land) vorzunehmen,

• grundlegende strukturelle Verbesserung bei Ein-
gruppierungen, z.B. Veränderung einfacher und
mittlerer Dienst, Höhergruppierung insbesondere
von Kita- und Pflegekräften und pädagogischem
Personal, Vereinheitlichung des Besoldungs- und
Entgeltsystems und -Niveaus innerhalb Berlins (Be-
zirke, Land) vorzunehmen,

• ein Outsourcing nur dann zuzulassen, wenn es
nicht das Ziel oder den Effekt einer schlechter Be-
zahlung hat,

• valide, transparente Personalgewinnungs- und -
Entwicklungskonzepte, orientiert an den Bedürf-
nissen der wachsenden Stadt und einer funktionie-
renden Verwaltung einzuführen,

• ein Verbot sachgrundloser Befristungen in Berlin
durchzusetzen und sich im Bundesrat für die Über-
arbeitung der Sachgründe im Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz mit dem Ziel, Gründe für eine Befris-
tung zu reduzieren, einzusetzen,

• die tatsächliche Gleichbezahlung von Frau und
Mann zu prüfen und umzusetzen,

• Elternzeit, in der aufgrund der Wahrnehmung von
Betreuungsaufgaben nicht gearbeitet wird, bis zu
12 Monate auf die Stufenlaufzeit anzurechnen,

• die interkulturelle Öffnung voranzutreiben;

Erledigt bei Annahme Antrag 28.1/II/2018 (K)
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• Landesaufträge und Landesgesetze noch stärker zu
nutzen, um Löhne in Berlin zu erhöhen, indem

• eine Angleichung des Mindestlohns auf ein alters-
armutsfestes Niveau, durch das Landesmindestl-
ohngesetz, Vergabegesetz vorgenommen wird,

• eine vollständige Tarifbindung aller Landesunter-
nehmen, Beteiligungen, inklusive aller Konzern-
töchter und durch Beherrschungs- und/oder Ge-
winnabführungsverträge verbundenen Unterneh-
men durchgesetzt wird;

• Die Ausweitung der Gebührenfreiheit im Land wei-
terzuführen, indem

• der Weg der gebührenfreien Bildung konsequent
fortgesetzt wird

• eine vollständig kostenfreie Bildung konsequent
fortgesetzt wird, was die Einführung eines kos-
tenfreien Mittagessens an Ganztagsschulen ein-
schließt;

• Die Entlastung der Bevölkerung und Ausweitung
von Sozialtransfers weiterzuführen und dazu:

• im Bundesrat für die Abschaffung der Umlagemög-
lichkeit der Grundsteuer auf Mieterinnen und Mie-
ter einzutreten,

• Sozialtransfers (z.B. Mietzuschüsse und Wohngeld)
jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzu-
passen.
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Antrag 221/II/2018
KDV Spandau
Der Landesparteitag möge beschließen:

Strategische Entscheidung für mehr Gerechtigkeit: Ein-
kommen erhöhen und Berlinerinnen und Berliner ent-
lasten
Unser Berlin entwickelt sich dank sozialdemokratischer
Politik zur führenden, lebens- und liebenswerten Me-
tropole. Jede andereGesamtanalyse erscheint durch die
tatsächliche Entscheidung zehntausender Menschen
pro Jahr, in unsere Stadt ziehen und hier leben zu wol-
len, als zweifelhafte Stimmungsmache. Dieser Prozess
birgt jedoch zugleich Widersprüche und Ungleichhei-
ten. Berlin ist zum Beispiel sowohl Stadt der Start-
ups, Mieterinnen- und Mieterstadt, aber auch Stadt
der Deindustrialisierung und der Transfergeldempfän-
gerinnen und -empfänger. Insbesondere der Bereich
der Mieten- und Wohnungsmarktpolitik verdeutlicht
Knappheit, Verdrängung und kritische Belastung des
verfügbaren Familieneinkommens.
 
Obwohl das real verfügbare Einkommen der Berline-
rinnen und Berliner nach den unabweisbaren Lebens-
haltungskosten, wie zum Beispiel den Mietausgaben
sinkt, steht Deutschland weltweit in einer Spitzenposi-
tion wirtschaftlich gut da. Insoweit findet nach wie vor

Erledigt bei Annahme 28.1/II/2018 (K)
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eine schleichendeUmverteilung von „untennach oben“
statt. Das ist unvernünftig und ungerecht.
 
Um die Relation zwischen verfügbarem Familienein-
kommen und dessen Belastung, zum Beispiel durch
Mieten zu verbessern, ist neben den mietenpolitischen
Instrumenten, an deren Ausweitungwir weiterhin fest-
halten, zugleich die Einkommenssituation zu verbes-
sern. Noch immer bleibt den Berlinerinnen und Berli-
nern zu wenig in Ihrem Portemonnaie übrig. Wir müs-
sen die Menschen, durch politische Vorgaben, besser-
stellen, zumal sich Berlin durch unsere Politik gut ent-
wickelt hat. Seit Jahren erwirtschaften wir hohe Haus-
haltsüberschüsse, zuletzt in Höhe von weit über zwei
Milliarden Euro im Jahr. Von diesem Kurswechsel wird
Berlin durch verstärkten Binnenkonsum und Steuer-
mehreinnahmen erneut profitieren.
 
Die Berliner SPDbraucht auchnicht zögerlich vor den er-
wartbaren reflexartigen Bedenken zurückzuschrecken.
Auch unsere seinerzeitige Entscheidung, die ehemali-
ge Berliner Immobilien Holding (BIH) mit ihren über
40.000 Wohneinheiten nicht zu veräußern, damals ein
strategischer Wechsel, erweist sich heute als richti-
ge und wesentliche Richtungsänderung. Die strategi-
sche Richtungsänderung und Ausrichtung auf Rekom-
munalisierung hat nicht etwa zum sozialistischen Zu-
sammenbruch geführt; vielmehr stehen zum Beispiel
die Berliner Wasserbetriebe wirtschaftlich gut da und
konnten zugleich die Wasser- und Abwasserpreise für
die Berlinerinnen und Berliner gesenkt werden. Die Ein-
führung des Mindestlohnes im Vergabe- und Landes-
mindestlohngesetz hat der wirtschaftlichen Entwick-
lung Berlins so wenig geschadet, wie die City-Tax dem
Tourismus- und Hotelgewerbe oder die Erhöhung der
Grunderwerbssteuer der Bauindustrie, obwohl die je-
weiligen Lobbyisten stets zuvor denUntergang des Sek-
tors herbeiredeten. Die dadurch geschaffenen Spielräu-
me konnten allerdings zur deutlichen Entlastung der
Berliner Familien genutzt werden, zum Beispiel bei der
kostenfreien Bildung von der Kita bis zur Uni; heute
bundesweite SPD-Politik. Jetzt müssen wir dafür sor-
gen, dass bei den Menschen selbst mehr Geld am Ende
des Monats übrig bleibt und ihnen gleichzeitig die Sor-
gen vor Altersarmut und unsicheren Beschäftigungs-
verhältnissen nehmen.
 
Mit diesem Strategiewechsel verfolgen wir folgende
politische Ziele:
1. die Berliner Bevölkerung soll vom Wirtschafts-

wachstum effektiv profitieren
2. Anerkennung für geleistete Arbeit und solidari-

schenVerzicht der Berlinerinnen und Berliner in der
Vergangenheit

3. eine gute und funktionsfähige Verwaltung durch
bessere Personalgewinnung, damit die Menschen

 
10 Instrumente für höhere Einkommen, finanzielle Ent-
lastung und damit echte Gerechtigkeit:
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1. AngleichungdesMindestlohns auf ein altersarmutsfes-
tes Niveau, damit man auch im Alter von seiner eigenen
Leistung leben kann, z.B. Landesmindestlohngesetz, Ver-
gabegesetz
Diese gesetzgeberische Intervention ist wegen des
Lohnabstandsgebotes der wichtigste Ausgangspunkt
zur Gesamtverbesserung der Einkommenssituation der
Berlinerinnen und Berliner und zugleich der Aspekt,
der den Landeshaushalt am wenigsten belastet. Dabei
kommt dem Berliner Vergabegesetz neben dem Lan-
desmindestlohngesetz eine wichtige volkswirtschaftli-
che Steuerungsgröße zu, da das Volumen unserer öf-
fentlichen Vergaben mit mehreren Milliarden Euro im
Jahr eine hohe Relevanz hat, zumal auf unser strategi-
sches Betreiben hin die Investitionsquote Berlins deut-
lich gestiegen ist, wie nicht zuletzt auch die erfolgreiche
Schulbau- und Sanierungsoffensive zeigen. Wir wollen
auch nicht auf dem von den Grünen vorgeschlagenen
Niveau eines Stundenlohnes in Höhe von 10,50 Euro
stehen bleiben, sondern streben einen altersarmuts-
festen Mindestlohn an. Nach Berechnungen des Bun-
desarbeitsministeriums ist derzeit bei einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden über 45 Jahre ver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung hinweg ein Stun-
denlohn von 12,63 Euro erforderlich, um eine Rente in
Höhe der Grundsicherung zu erreichen.
 
2. Anpassung der Einkommen für den öffentlichenDienst
an das Bundesniveau für die Tarifbeschäftigten und Be-
amtinnen und Beamte des Landes Berlin und der Bezirke
Berlin ist seinen Beschäftigten zu großem Dank ver-
pflichtet. Sie haben mit dem Solidarpakt einen Verzicht
geleistet, um die nahezu ausweglose haushalts- und fi-
nanzpolitische Situation nach derÜberwindungder Tei-
lung der Stadt und nach dem einhergehenden Weg-
fall der besonderen Förderung Berlins überwinden zu
helfen. Berlin spürt den bundesweiten Personalman-
gel in nahezu jedem Bereich. Wir stehen dabei in Kon-
kurrenz zu anderen Arbeitgebern und dem Arbeitge-
ber Bund. Dabei ist das Konkurrenzverhältnis durch die
Konzentration von Bundesbehörden und der öffentli-
chen Arbeitgeber hier bundesweit einmalig und das
Land Berlin in einem erheblichen Wettbewerbsnach-
teil, da hier eine Abwerbung von Beschäftigten einfach
stattfindet. Die Bundesbehörden zahlen regelmäßig ein
deutlich höheres Grundentgelt und zudem erhebliche
Ministerial- und andere Behördenzuschläge. Dieser At-
traktivitätsvorsprung ist ein Hemmnis für eine funk-
tionierende Landesverwaltung. Zu dem politischen Ziel,
das verfügbare Einkommen der Berlinerinnen und Ber-
liner zu erhöhen, tritt hier ein wesentlicher Teilaspekt
der Fachkräftegewinnung. Wir treten in allen öffentli-
chen Sektoren gemeinsammit den Gewerkschaften für
eine Angleichung der Gehälter im öffentlichen Dienst
an die Entgelte des Bundes noch in dieser Legislaturpe-
riode ein.
 
3. strukturelle Verbesserung bei der Eingruppierung un-
serer Beschäftigten, z.B. Veränderung einfacher und
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mittlerer Dienst, insbesondere bei der Feuerwehr, Hö-
hergruppierung insbesondere von Kita- und Pflegekräf-
ten und pädagogischem Personal, Vereinheitlichung des
Besoldungs- und Entgeltsystems und -Niveaus innerhalb
Berlins (Bezirke, Land)
Wirnehmenbesonders dieunterenBesoldungs- undTa-
rifgruppen in den Blick. Der Senat wird in enger Abstim-
mung mit den Gewerkschaften und Beschäftigtenver-
tretungen dem Abgeordnetenhaus ein Konzept zur Be-
schlussfassung vorlegen, dass durch Eingruppierungs-
und Umgruppierungsvorschläge zu strukturellen Ver-
besserungen in diesem Sektor führt. Dabei ist zum Bei-
spiel bei der Feuerwehr ein analoger Weg, wie bei der
Polizei zu verfolgen und das Lohnabstandgebot zum
Mindestlohn zu beachten. In den Bereichen Kita und
Pflege und bei sonstigem pädagogischen Personal sind
deutliche Höhergruppierungen zu erreichen. Wir treten
in allen öffentlichen Sektoren gemeinsam mit den Ge-
werkschaften für eine Angleichung der Gehälter im öf-
fentlichen Dienst zwischen Land und Bezirken noch in
dieser Legislaturperiode ein.
 
4. vollständige Tarifbindung aller Landesunternehmen,
Beteiligungen, inklusive aller Konzerntöchter und durch
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträge
verbundenen Unternehmen und zwar nach den oben
genannten Maßstäben
Wir beenden den inakzeptablen Zustand tarifloser Be-
schäftigung in von uns maßgeblich beeinflussten Un-
ternehmen. Kein landeseigenes Mutter- oder Toch-
terunternehmen und kein maßgeblich beeinflusstes
Unternehmen beschäftigt zukünftig Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter ohne Tarifbindung. Wir werden in die-
senUnternehmenunabhängig von ihrer Rechtsformge-
meinsam mit den Gewerkschaften und Beschäftigten-
vertretungen noch in dieser Legislaturperiode eine Ta-
rifbindung auf dem jeweils vergleichbaren Bundesni-
veau erreichen; grundsätzlicher Maßstab ist der TVöD.
 
5. keine weiteren Auslagerungen öffentlicher Aufgaben,
weder mit dem Ziel noch mit der Folge schlechterer Be-
zahlung
DerWeg der Auslagerung öffentlicher Kernaufgaben ist
ein Irrweg und beendet. Auch das gesellschafts- und
handelsrechtlich zulässige Auslagern in Töchterunter-
nehmen oder zu Dienstleistern ist zukünftig zu unter-
binden und zwar bereits dann, wenn die Maßnahme
zwar nicht das Ziel, aber die Folge vonungleicher Bezah-
lung hat.
 
6. Gleichbezahlung von Frau und Mann
Für uns ist die gleiche Vergütung gleicher Tätigkeiten
von Frau und Mann eine Selbstverständlichkeit und
trotzdem keine gesellschaftliche Realität. In allen Be-
reichen, öffentlicher oder privater Natur, unmittelbar
odermittelbar Beschäftigter, Auftragnehmer und Zuge-
schlagenen in öffentlichen oder solchen Vergaben oder
Dienstleistungen, auf die Berlin zumindest maßgebli-
chen Einfluss ausübt, werden wir diese Selbstverständ-
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lichkeit durchsetzen.
 
7. konsequente Entfristung von Beschäftigungsverhält-
nissen
Die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen se-
hen wir generell kritisch. Insbesondere erkennen wir
einen bundesgesetzlichen Wertungswiderspruch zwi-
schen der gesetzlichen Probezeit und deren faktischer
Ausdehnung durch befristete Beschäftigung. Wir stre-
ben in Berlin generell unbefristete Beschäftigungsver-
hältnisse an. Sachgrundlose Befristungen werden voll-
ständig ausgeschlossen. In allen Bereichen, öffentlicher
oder privater Natur, unmittelbar oder mittelbar Be-
schäftigter, Auftragnehmer und Zugeschlagenen in öf-
fentlichen oder solchen Vergaben oder Dienstleistun-
gen, auf die Berlin zumindest maßgeblichen Einfluss
ausübt, werden wir diese politische Vorgabe durchset-
zen.
 
8. konsequente Fortsetzung des Weges gebührenfreier
Bildung und bei gleichwertiger Mobilität mit dem ÖPNV
in allen Kiezen unserer Stadt sowie Prüfung sonstiger
Entlastungsmöglichkeiten der Berlinerinnen und Berli-
ner
Die Berliner SPD hat als erste die strategische Entschei-
dung zu einer vollständigen Gebührenfreiheit bei der
Bildung getroffen und umgesetzt. Seit August ist der Ki-
tabesuch vollständig gebührenfrei. Der Besuch des Hor-
tes wird für die Klassenstufen 1 und 2 ab 2019 gebüh-
renfrei sein und ohne Bedarfsprüfung ermöglicht. Wir
haben zudem für alle Grundschulen die Lernmittelfrei-
heit eingeführt. DiesenWegder erheblichen Entlastung
von Familien gehenwir konsequentweiter zu einer voll-
ständig kostenfreien Bildung und werden die Hortge-
bühren der übrigen Klassenstufen ebenso abschaffen,
wie den Elternbeitrag beim Kita- und Schulessen. Als
weiteren wichtigen Aspekt einer Entlastung der Berli-
nerinnen und Berliner sehen wir die begonnenen Ver-
günstigungen im Tarifgefüge des ÖPNV an. Da diese
Politik zugleich geeignet erscheint, einen wesentlichen
Beitrag zur Verkehrswende zu einem stadtverträglichen
Verkehr zu leisten und die Umwelt und unsere Luft
zu schützen, werden wir diesen Weg konsequent fort-
setzen und insbesondere Familien und einkommens-
schwache Berlinerinnen und Berliner unterstützen.
 
9. Abschaffung der Umlagemöglichkeit der Grundsteuer
auf Mieterinnen und Mieter (Bundesrecht)
Die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieten
führt zu einer erheblichen Einkommensbelastung. Wir
finden es inAnsehungder erheblichenRenditenund So-
zialpflichtigkeit des Eigentums gerecht, diese Umlage-
fähigkeit abzuschaffen. Wir fordern unsere Mitglieder
des Deutschen Bundestages auf, entsprechende Initia-
tiven zu ergreifen und fortzusetzen.
 
10. Anpassung der Sozialtransfers im Bereich des Landes
(z.B. Mietzuschüsse) und des Bundes (z.B. „Hartz IV“)
Der Berliner Senat legt dem Abgeordnetenhaus die So-
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zialtransfers betreffend ein Konzept zur Beschlussfas-
sung vor, dass an die realen Preisentwicklungen an-
gepasst. Wir fordern unsere Mitglieder des Deutschen
Bundestages auf, entsprechende Initiativen zu ergrei-
fen und fortzusetzen.
 
Die SPD-Mitglieder im Senat, Berliner Abgeordneten-
haus, Deutschen Bundestag, in den Bezirksämtern und
Bezirksverordnetenversammlungen werden aufge-
fordert, diese politischen Vorgaben durch gesetzliche
Regelungen um- und durch Gesellschafterweisungen
und Anpassungen in den jeweiligen Zielbildern und
Vereinbarungen sowie entsprechende Beschlüsse
durchzusetzen. Hierzu ist dem Parteitag imHerbst 2019
und fortlaufend zu berichten.
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Antrag 34/II/2018
KDV Reinickendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Sachgrundlose Befristungen bei landeseigenen Unter-
nehmen
Die Mitglieder des Senats werden aufgefordert, den
Beschluss des Abgeordnetenhauses, sachgrundlose
Befristungen ohne Ausnahmen auch bei landesei-
genen Unternehmen des Landes Berlin inklusive der
Töchterunternehmen abzuschaffen schnellstmöglich
umzusetzen. Dazu sollen sie ihre Möglichkeiten als Ge-
sellschafter, wie bspw. durch Gesellschafterbeschlüsse
nutzen.

Begründung
Der Parlamentsbeschluss zur Abschaffung der sach-
grundlosen Befristungen wird von einigen Landes-
unternehmen weiterhin ignoriert. Dies ist nicht zu
akzeptieren und daher bedarf es hier ein entschiedenes
und deutliches Vorgehen des Senats.
 
Sachgrundlose Befristungen sind eines der größten Pro-
bleme in der Lebensplanung! In mehreren Beschlüssen
auf Landes- und Bundesebene lehnt die SPD sachgrund-
lose Befristungen ganz eindeutig ohne jegliche Ausnah-
men ab und tritt darüber hinaus für eine Gesetzesände-
rung auf Bundesebene ein. Umso wichtiger ist es, dass
die SPD an den Stellen, an denen sie Verantwortung
trägt und handeln kann, auch konsequent gegen sach-
grundlose Befristung vorgeht.

Erledigt bei Annahme Antrag 28.1/II/2018 (K)
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Antrag 37/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Gerechte Löhne
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundes-
regierung und die SPD-Bundestagsfraktion werden
aufgefordert, sich dafür einzusetzen, bei Gehältern,
die das 20-Fache der durchschnittlichen Entlohnung
der Beschäftigten des jeweiligen Unternehmens
überschreiten, steuerliche Absetzungsmöglichkei-
ten des Unternehmens abzuschaffen. Grundlage für
die Berechnung sind die Konzernpersonalkosten in
Deutschland.

Begründung
Die Vorstandsmitglieder aller Dax-Konzerne erhielten
2017 im Durchschnitt 71-mal so viel Gehalt, wie die
jeweilig durchschnittlichen Konzernarbeiter*innen. Der
Chef der Deutsche Post erhielt das 232-Fache der durch-
schnittlichen Entlohnung seiner Mitarbeiter*innen.
2005 erhielten Vorstände der Dax-30-Konzerne noch

Annahme (K)
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das 42-Fache, 2011 war das schon das 62-Fache. Ein Blick
in die USA zeigt, dass eine Entwicklung auch über das
300-Fache vorstellbar ist, sofern wir als Gesellschaft
keine Leitplanken setzen.
Trotz wachsender Wirtschaft vergrößert sich die Sche-
re zwischen Arm und Reich in Deutschland von Jahr zu
Jahr. Die einkommensstärksten zehn Prozent der Haus-
halte verfügen über 40 Prozent des Einkommens. Die
einkommensschwache Hälfte zusammen über 17 Pro-
zent.
Sozialdemokratische Kernthemen, wie Rente oder Pfle-
ge, betreffen Menschen mit geringen Einkommen be-
sonders stark. Sie bekommen nach ihrem Erwerbsle-
ben nicht nur weniger Leistungen, sondern können sich
während des Erwerbslebens wenig, bis gar nichts an-
sparen.
Durch eine Deckelung der steuerlichen Absetzbarkeit
wird ein Anreiz gesetzt,Managergehälter an das Gehalt
der Mitarbeiter*innen zu koppeln. Gleichzeitig ist eine
höhere Bezahlung weiterhin möglich, dann jedoch ver-
bunden mit einem höheren Beitrag zur Gemeinschaft.
Durch die Kopplung von Manager- und Arbeitergehalt
wird ein wirtschaftlicher Anreiz für das Topmanage-
ment gesetzt, den Durchschnittslohn im Unternehmen
anzuheben. Positive Einkommenseffekte würden die
Mehrzahl der Mitarbeiter*innen betreffen, etwaige ne-
gative Einkommenseffekte wenige Topmanager*innen.
Durch die Betrachtung des Gesamtkonzerns wird eine
Ausgliederung von Arbeitern geringer Lohngruppen in
konzerneigenen Firmen vorgebeugt.
Die Beschränkung auf in Deutschland ansässige Ar-
beiter*innen verhindert einen Nachteil von Mana-
ger*innen von international aufgestellten Konzernen
mit Werken in Ländern mit einem geringeren Lohnni-
veau.
Eine Kopplung ist einem fixen Betrag vorzuziehen, um
Manager*innen von Konzernen, die gutes Geld für gute
Arbeit zahlen, zu belohnen.
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Antrag 38/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Mindestlohn-Ausnahmen für Langzeitarbeitslose strei-
chen, neue Ausnahmen verhindern
Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Deutschen Bundes-
tag werden dazu aufgefordert, eine Abschaffung der
Mindestlohn-Ausnahmen für Langzeitarbeitslose (§ 22
Abs. 4 Mindestlohngesetz/MiloG) durchzusetzen und
neue Ausnahmen jeder Art abzulehnen.

Begründung
Langzeitarbeitslose nach § 18 I SGB III, die seit min-
destens einem Jahr bei der Bundesagentur für Arbeit
oder einem Jobcenter arbeitslos gemeldet sind, haben
erst sechs Monate nach der Aufnahme einer neuen

Annahme (K)
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Arbeit Anspruch auf den gesetzlichenMindestlohn. Die
Erwartung ist dabei, dass so ihre Einstellung begünstigt
wird.
Dass Menschen, die „langzeitarbeitslos“ sind, keinen
Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn haben sol-
len, ist nicht hinnehmbar. Unabhängig von bisheriger
Beschäftigung steht ihnen ein existenzsichernder Lohn,
also der Mindestlohn, zu.
Diese Ausnahme vom Mindestlohn stigmatisiert Ar-
beitslose, wird in der Praxis kaum angewendet und ver-
fehlt ihr Ziel, die Integration in das Erwerbsleben zu er-
leichtern.
Eine Studie des Forschungsinstituts IAB der Bundes-
agentur für Arbeit, welche im Auftrag des Arbeitsminis-
teriums erstellt wurde, kommt beispielsweise zu dem
Ergebnis, dass „die Ausnahmeregelung bislang keine
Wirkung auf dem deutschen Arbeitsmarkt entfaltet“
hat. Sie werde nur in sehr geringem Umfang genutzt.
Es gebe keine Belege, dass Arbeitgeber aufgrund der
Ausnahmeregelung verstärkt Langzeitarbeitslose unter
Mindestlohn einstellten und sich an ihrer Situation so-
mit etwas verbessere.
Ausnahmen vom Mindestlohn sind grundsätzlich ab-
zulehnen, auch und besonders im Zusammenhang mit
Herkunft und Aufenthaltsstatus. Stattdessen sind An-
strengungen zu unternehmen, um Verstöße gegen das
Mindestlohngesetz konsequent zuahnden.Hierzu zählt
zum Beispiel der Versuch einiger Arbeitgeber*innen in
der Gastronomie, den Mindestlohn durch die Verrech-
nung von Trinkgeld mit dem Stundenlohn zu umgehen.
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Antrag 39/II/2018
Abt. 12/03 Frohnau
Der Landesparteitag möge beschließen:

Berlin ist der richtige Ort für Investitionen!
Die SPD Berlin begrüßt das mögliche Engagement der
Siemens AG in einen „Industrie- und Wissenschafts-
campus Berlin (IWCB).
 
Senat und Abgeordnetenhausfraktion werden aufge-
fordert, mit der Siemens AG kreativ Lösungen zu finden,
um deren Investition in Berlin möglich zu machen.
 
Hierbei sind auch die Synergieeffekte und Koopera-
tionsmöglichkeiten, die sich aus der Nachnutzung
des Flughafens TXL durch die „Urban Tech Republic“
ergeben können, einzubeziehen.

Begründung
Berlin braucht Investitionen großer Industrieunter-
nehmen, um möglichst tarifgebundene Arbeitsplätze
zu gewinnen, zu erhalten oder um den Verlust von
Arbeitsplätzen an anderer Stelle auszugleichen. Als
Digitaler HotSpot mit einer Vielzahl von Startup-
Unternehmen, die insbesondere im Umfeld des Wis-
senschaftsbereichs entstanden sind, ist Berlin der

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

Die SPD Berlin begrüßt das mögliche Engagement
der Siemens AG in einen „Industrie- und Wissenschaft-
scampus Berlin (IWCB).
 
Hierbei sind auch die Synergieeffekte und Kooperati-
onsmöglichkeiten, die sich aus der Nachnutzung des
Flughafens TXL durch die „Urban Tech Republic“ erge-
ben können, einzubeziehen.
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Unternehmen ist auch wichtig, um die weitere Ent-
wicklung von Startup-Unternehmen zu sichern und zu
fördern und Abwanderungen von erfolgreichen Startup
Unternehmen bzw. von deren Beschäftigten in andere
Regionen mit großen Unternehmen zu verhindern.
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Antrag 40/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Arbeitnehmerähnliche Personen in Betriebsverfas-
sungsgesetz und Personalvertretungen einbinden
Digitalisierung 4.0, Plattformökonomie, Crowd-
Working kennzeichnet u. a. eine Arbeitsteilung zwi-
schen angestellten Beschäftigten und arbeitnehmer-
ähnlichen Personen. Betriebsverfassungsgesetz und
Personalvertretungsgesetze regeln die betrieblicheMit-
bestimmung der Beschäftigten. Eine innerbetriebliche
Vertretung der Interessen von arbeitnehmerähnlichen
Personen besteht in der Regel nicht.
 
Unsere Forderung lautet:
Arbeitnehmerähnliche Personen, Solo-Selbständige
und Freelancer sind in den Schutzbereich von Betriebs-
verfassungsgesetz und Personalvertretungsgesetzen
aufzunehmen. Ihre Position gegenüber den Auftragge-
bern ist im Rahmen der zuvor genannten Regelungen
zu stärken.

Begründung
In den letzten Jahren entstehen mehr Beschäftigungs-
formen die das unternehmerische Risiko auf einzelne
Lohnabhängige verlagert. Aufträgewerden nach Bedarf
an arbeitnehmerähnliche Personen vergeben. In vielen
Unternehmen sind arbeitnehmerähnliche Personen so
zu einem festen Bestandteil der Unternehmenskultur
geworden. Aufgrund einer ökonomischen Abhän-
gigkeit vom Auftraggeber besteht die Möglichkeit
Selbständige gegeneinander auszuspielen. Dies wird
gern euphemistisch als „gesunder Konkurrenzkampf“
bezeichnet. Es kann aber auch zu negative Auswirkun-
gen auf die Einkommens- und Arbeitsbedingungen der
angestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
führen, da sich die Beschäftigten ebenfalls in diesem
„Konkurrenzkampf“ beweisen müssen.
 
Im Bereich der Plattformökonomie werden Aufträge zu
einem großen Teil von Freelancer durchgeführt. Der An-
teil angestellter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist
im Bereich der Plattformökonomie geringer als in tra-
ditionellen Branchen. Im Rahmen der Digitalisierung
4.0 stellt sich auch die Frage der Legitimation eines
Betriebsrates, wenn er die Belange arbeitnehmerähn-
licher Personen nicht adäquat vertreten kann. Einige
Solo-Selbständige sind organisiert, sogar gewerkschaft-

Überweisung an: AfA, ASJ, FA VII – Wirtschaft und
Arbeit (K)
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lich aktiv. Jedoch sind sie in der Regel bspw. bei Betriebs-
ratswahlen weder wahlberechtigt, noch dürfen sie als
Kandidaten antreten.
 
Die Personalvertretungsgesetze der Bundesländer
Nordrhein-Westfalen und Hessen räumen arbeit-
nehmerähnlichen Personen ein aktives und passives
Wahlreicht ein.Warum sollte dies nicht flächendeckend
möglich sein?
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Antrag 41/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Wirtschaft demokratisieren – Betriebsräte stärken!
Die Gewerkschaften und die SPD haben ihre gemein-
samen Wurzeln im 19 Jahrhundert. Dabei haben es
sich die Gewerkschaften zur Aufgabe gemacht, inner-
betrieblich für die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen und eine Erhöhung der Löhne zu kämpfen. Die SPD
kämpft ursprünglich außerbetrieblich für eine Verbes-
serung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Obwohl die-
se unterschiedlichen Schauplätze sich gegenseitig be-
einflussen und voneinander abhängig sind, haben sich
die Gewerkschaften allmählich von der Partei, die ih-
nen originär nahe steht, distanziert. Hat der DGB frü-
her noch in Form von Wahlprüfsteinen deutliche Sym-
pathien einer Partei gegenüber geäußert, hagelt es jetzt
deutliche Kritik. Dies hat jedoch nicht zu einemnahelie-
genden Effekt geführt. Menschen, die die Gewerkschaf-
ten aufgrund ihrer Nähe zur Sozialdemokratie ablehn-
ten, haben trotzdem keinen Mitgliedsantrag der Ge-
werkschaften ausgefüllt.
 
Die SPD hat sich mit ihrem neoliberalen Weg weit ent-
fernt von dem Klientel, welches einmal Gewerkschaf-
ter*innen und Sozialdemokrat*innen in einer Person
verband.
 
Beide Seiten haben nicht ganz unabhängige Bestands-
und Akzeptanzprobleme in der Gesellschaft. Sinken-
deMitgliederzahlen und eine andauernde Identitätssu-
che belasten die SPD und die Gewerkschaften seit ge-
raumer Zeit. Die SPD hat zusätzlich dazu mit erhebli-
chen Wähler*innenverlusten zu kämpfen. Die Gewerk-
schaften hingegen müssen unter immer schwierige-
ren Rahmenbedingungen des postindustriellen Kapita-
lismusTarifpolitik betreibenundversuchen, die Position
der Arbeitnehmer*innen zu stärken. Mit demwachsen-
den Dienstleistungssektor hat sich auch die Mitglieder-
struktur der Gewerkschaften gewandelt.
 
Arbeitnehmer*innen entscheiden sich immer seltener
dazu, Mitglied in einer Gewerkschaft zu werden, auch
weil sie deren Nutzen nicht mehr sehen. Jedoch sind
Gewerkschaften in ihren originären Branchen (wie z.B.

Überweisung an: AfA, FA VII –Wirtschaft und Arbeit (K)
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Metall- und Elektroindustrie) weiterhin sehr stark. Dies
hängt unmittelbar mit dem Organisationsgrad zusam-
men.
 
Ein konkretes Gut, dass unter anderem aus der histo-
rischen Beziehung zwischen Gewerkschaften und SPD
hervorgehen, ist die betriebliche Mitbestimmung. Sie
existiert in ihrenVorläufenbereits seit Ende des 19. Jahr-
hunderts. Sie begann als Form von „Arbeiterausschüs-
sen“, die ein Anhörungsrecht in sozialen Fragen hat-
ten.  Dieser erste Meilenstein entwickelte sich in den
kommenden Jahrzehnten zu immer mehr Mitsprache-
recht. Jedoch nicht aus Wohlwollen, sondern als die
notwendige Konsequenz von blutigen Auseinanderset-
zungen mit zwei Dutzend Toten, wurde 1920 auf In-
itiative der Sozialdemokratie das „Betriebsrätegesetz“
verabschiedet. Dieses sah eine Betriebsratpflicht in Be-
trieben mit mehr als 20 Beschäftigten vor. Dieser Ent-
wurf blieb jedoch weit hinter den Forderungen der Ge-
werkschaften zurück. Nachdem zur Zeit desNationalso-
zialismus jegliche Form von Mitbestimmung zerschla-
gen wurde, konnten die Arbeiter*innen 1951 einen rie-
sigen Erfolg feiern. Das bis heute geltende „Montan-
Mitbestimmunggesetz“ für Kohle- und Stahlunterneh-
men trat in Kraft. Es besagt, dass in den betroffenenUn-
ternehmen vollparitätisch besetzte Aufsichtsräte oh-
ne Doppelstimmrecht gebildet werden müssen. Dieser
Erfolg kann als erster und Versuch gewertet werden,
die Belastung von Kapital und Arbeit gerecht zu vertei-
len, zumindest in Unternehmen. Bis heute sind die Ar-
beiter*innen der Montanindustrie, vertreten durch ihre
Spartengewerkschaften IG Metall und IG BCE, die mit
dem höchsten Organisationsgrad innerhalb einer Bran-
che. Die Vorteile einer gut funktionierendenMitbestim-
mung und einem hohen Organisationsgrad, kann man
in den kontinuierlich, wenn auch teilweise kleinen, Er-
folgen in dieser Industrie beobachten. Besonders im Be-
reich der Verkürzung der Arbeitszeit und der verbesser-
ten betrieblichen Altersvorsorge ist die Belegschaft der
Montanindustrie Vorreiter*in.
 
Betriebsräte sind Eckpfeiler der Betriebskultur in
Deutschland, und das mit gutem Grund: Betriebe mit
Betriebsräten zahlen im Schnitt höhere Gehälter, ha-
ben eine stabilere Belegschaft mit wesentlich weniger
Kündigungen, und ihre Mitarbeiter*innen nehmen sich
öfter Urlaub und gehen öfter in Elternzeit.
 
Um langfristig die Arbeitnehmer*innen in ihrer Posi-
tion zu stützen, müssen die Gewerkschaften und Be-
triebsräte in den Betrieben in derWiederherstellung ih-
rer Kampfkraft unterstützt und ihre Kompetenzen in
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik genutzt werden,
um gegen neoliberale Vorstellungen vorzugehen.
 
Demokratisierung: das Gegengift zum Neoliberalismus
 
Zusätzlich zu all den direkten Vorteilen, die Betriebemit
aktiven und engagierten Betriebsräten genießen, gibt
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es auch gesamtgesellschaftliche, strukturelle Gründe
betrieblicheMitbestimmung und demokratische Struk-
turen in der Wirtschaft zu stärken: den Kampf für die
Demokratisierung der Gesellschaft und den Kampf ge-
gen den Neoliberalismus.
Demokratie beschränkt sich für uns Jusos nicht auf die
Stimmabgabe an derWahlurne zu Bezirks-, Kommunal,
Landtags- Bundestags- und Europaparlamentswahlen.
Stattdessen erreichenwir das Ziel einer Gesellschaft der
Freien und Gleichen erst, wenn alle Lebensbereiche de-
mokratisiert sind. Das bedeutet für uns, dass demokra-
tische Partizipation insbesondere in Strukturen und Or-
ganisationen zu fördern ist, die besonders oft hierar-
chisch geprägt sind. Dazu gehört vor allem das Arbeits-
leben. Für die Förderung demokratischer Strukturen am
Arbeitsplatz ist deshalb die Stärkung der Betriebsräte
und ihrer Mitbestimmungsbefugnisse essentiell.
Neoliberale Theoretiker*innen verachten jedoch de-
mokratische Strukturen in der Wirtschaft, insbeson-
dere Gewerkschaften und Mitbestimmungsrechte für
Arbeitnehmer*innen in Unternehmen. Als “Partikular-
interessen”, die lediglich die ordnenden und selbst-
regulierenden Kräfte des Marktes behindern, sollen
Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmer*innen ein-
geschnitten und am besten ganz abgeschafft werden.
Die Intellektuellen Vorbilder liberaler und auch vieler
konservativer Politiker*innen forderten einen Staat, der
Arbeitnehmer*innen-Interessen im Keim erstickt, der
sich dem Diktat des freien Kapitals unterwirft, und im
Zweifelsfall jede wahrgenommene Behinderung jenen
Kapitals mit Gewalt – strukturell und unmittelbar – un-
terdrückt.
 
Dieser Konflikt ist besonders sichtbar in jenenBranchen,
die den neoliberalen Logiken von absoluter Konkurrenz,
Investor*innenhörigkeit, und Flexibilisierung im Sinne
der Arbeitgeber*innen besonders folgen. Betroffen sind
davon insbesondere Startups und Agenturen sowie die
Kreativwirtschaft im Allgemeinen. Hier steht betriebli-
che Mitbestimmung besonders im Fadenkreuz, da die
Existenz von Betriebsräten potentielle Investor*innen
abschrecken kann. Da insbesondere viele Startups von
der Förderung durch Investor*innen abhängig sind, um-
gehen daher viele die betrieblicheMitbestimmung. Erst
ab einer Größe von 100 Mitarbeiter*innen stehe oft-
mals die Einrichtung eines Betriebsrats zur Diskussi-
on. In Branchen, die stark von Investor*innen abhän-
gig sind, ist die Lage betrieblicher Mitbestimmung da-
her besonders prekär. Gerade deswegen braucht es ge-
setzliche Rahmenbedingungen, denen sich Arbeitge-
ber*innen und Investor*innen nicht entziehen können!
Ist betriebliche Mitbestimmung keine Option, sondern
eine Pflicht, ist es egal was Investor*innen fordern.
 
Demokratische Strukturen auch in der Wirtschaft ver-
pflichten!
 
Die Wahlen zu Betriebsräten sind im Betriebsverfas-
sungsgesetz bereits rechtlich abgesichert. Dennoch be-
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stehen einige gesetzliche Lücken, die den demokrati-
schen Prozess erschweren können. Folgende Schritte
sind in der Regel Teil des Wahlprozesses:
 
Ein Betrieb ist betriebsratsfähig, wenn in der Regelmin-
destens fünf Arbeitnehmer*innen in ihm beschäftigt
sind, von denen drei wählbar sein müssen. Mindestens
drei wahlberechtigte Arbeitnehmer*innen des Betriebs
berufen eine Betriebsversammlung ein. Auf dieser Be-
triebsversammlung wird durch die wahlberechtigten
und teilnehmenden Arbeitnehmer*innen ein Wahlvor-
stand bestimmt. Der einbestellteWahlvorstand hat an-
schließend die Aufgabe, unverzüglich Wahlen einzulei-
ten, durchzuführen und die Ergebnisse festzustellen.
Besteht in einemBetrieb bereits ein übergeordneter Be-
triebsrat ist es laut §17Absatz 1 desBetrVGmöglich, dass
dieser einenWahlvorstand bestellt. Die Kosten für diese
Wahl trägt der*die Arbeitgeber*in.
 
Für Arbeitnehmer*innen stellt es ein Risiko dar, sich in
diesemProzess einzubringen. Daher hat der*dieGesetz-
geber*in einen besonderen Kündigungsschutz für Mit-
glieder des Betriebsrats, Mitglieder des Wahlvorstands
ab Zeitpunkt der Bestellung, Wahlbewerber*innen bis
zum Zeitpunkt der Verkündung des Wahlergebnisses
und Mitarbeiter*innen, die die Betriebsversammlung
einberufen, erlassen. Dieser Kündigungsschutz besteht
solange kein wichtiger Grund vorliegt, der die Nichtein-
haltung berechtigt (§ 15 Abs. 3 KSchG).
 
Im Verlauf der Gründung eines Betriebsrats setzen Ar-
beitgeber*innen verschiedene Methoden ein, um dies
zu verhindern. Beim sogenannten Union Busting wer-
den Betriebsräte und gewerkschaftliche Organisierung
systematisch bekämpft. Manche Betriebe engagieren
dafür eigens darauf spezialisierte Anwaltskanzleien. Ein
beliebtes Mittel ist das Bespitzeln und Einschüchtern
von Betriebsratskandidat*innen. Häufig werden auch
fristlose Kündigungen ausgesprochen – im Bewusst-
sein, dass dies illegal ist. Ein weiteres Mittel ist die Zer-
schlagung bzw. Auslagerung von Unternehmensteilen
in einzelne, rechtlich (scheinbar) unabhängige Gesell-
schaften.
 
Mit unserem Vorschlag wollen wir vor allem den Pro-
zess vor der Bestimmung des Wahlvorstandes absi-
chern. Oftmals ist den Arbeitgeber*innen bekannt, wel-
che Mitarbeiter*innen eine Betriebsratsgründung un-
terstützen. Um die Unterstützung aufzubrechen, kön-
nen diese Meinungsführer*innen in andere Abteilun-
gen verschoben und die Zusammensetzung der ge-
samten Belegschaft derart verändert werden, dass Ab-
sprachenund Solidarität untereinander verhindertwer-
den. Zudem drohen Arbeitgeber*innen häufig damit,
Betriebsteile insAuslandzuverlagernoderdie Insolvenz
eines Betriebsteils anzumelden.
 
Indemwir eine regelmäßige Betriebsversammlung ein-
führen und die Wahl eines Wahlvorstandes verpflich-
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ten, sind innerhalb der Belegschaftweniger Absprachen
undOrganisation notwendig. Das Einberufen einer Ver-
sammlung, sowie die Bereitstellung zur Mitarbeit im
Wahlvorstand und das zur-Wahl-Stellenwird damitwe-
niger zu einer Gefahr für die Mitarbeiter*innen, was ih-
re demokratische Mitbestimmung und somit die Grün-
dung von Betriebsräten erleichtert.
 
Wir fordern daher, dass der*die Arbeitgeber*in, sofern
noch kein Betriebsrat für sein Unternehmen existiert,
verpflichtet ist, jährlich eine Betriebsversammlung ein-
zuberufen. Auf dieser Betriebsversammlung wird der
Wahlvorstand für die in einem zweiten Schritt durch-
zuführende Betriebsratswahl gewählt oder von einem
schon existierenden Gesamt- oder Konzernbetriebsrat
bestellt. Die Ausgestaltung und Organisation der Be-
triebsversammlung soll dabei von dem Gesamt- oder
Konzernbetriebsrat oder in Ermangelung eines solchen
von im Betrieb vertretenen Gewerkschaftsmitgliedern
oder einer*einem anderen Arbeitnehmer*in in seinem
Betrieb übernommen werden. Der*die Arbeitgeber*in
ist dazu verpflichtet, zur Organisation und Durchfüh-
rung der Betriebsversammlung geeignete Räumlichkei-
ten zur Verfügung zu stellen. Diese Regelung gilt so-
lange kein Betriebsrat in dem Unternehmen gegründet
wurde.
 
Das vorgeschlagene Modell entspricht einer Betriebs-
ratspflicht. Das Unternehmen ist verpflichtet eine Ge-
legenheit für die Wahl eines Betriebsrats zu schaffen,
indem es die Organisation der Wahlversammlung und
des Wahlvorstands in die Wege leitet.
Damit orientieren wir uns an dem französische Modell,
das eine ähnliche Regelung vorsieht. Mit dem Unter-
schied, dass diese Pflicht erst in Betrieben gilt, die in-
nerhalb der letzten drei Jahre mehr als 50 Mitarbei-
ter*innen beschäftigten.
 
Sanktionen gegen kriminelle Arbeitgeber*innen konse-
quent durchsetzen!
 
Die gesetzlich festgeschriebenen Strafen bei der Be-
hinderung von Betriebsratsgründungen oder der Ar-
beit von Betriebsräten sind zwar faktisch vorhanden,
werden jedoch so gut wie nie umgesetzt. Nach §119
des BetrVG können Arbeitgeber*innen bei einem sol-
chen Vorgehen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu ei-
nem Jahr und/ oder einer Geldbuße sanktioniert wer-
den. Nach Zahlen des statistischen Bundesamtes wur-
den zwischen 2007 und 2016 jedoch lediglich 63 Men-
schen wegen Verstößen nach §119 BetrVG angeklagt.
 
Dem gegenüber stehen die dramatischen Zahlen, wel-
che Gewerkschaften über Zwischenfälle in der betrieb-
lichen Mitbestimmung vorliegen. Alleine nach den Sta-
tistiken von IG Metall und IG BCE kommt es bei rund
16%der Neugründungen von Betriebsräten zu gezielten
Störmaßnahmen der Arbeitgeber*innen. Je nach Bran-
che haben 30- bis 50% aller Betriebsräte schon einmal
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Störungen in der Betriebsratsarbeit bei ihrer Gewerk-
schaft gemeldet; die Dunkelziffer ist sicherlich noch um
einiges höher. Nur 11 Verurteilungen in 10 Jahren gegen-
über einer derartigen Institutionalisierung in der Sabo-
tage vonBetriebsräten ist ein klares Signal an kriminelle
Arbeitgeber*innen: immer weiter so!
 
Deshalb schließen wir uns dem DGB an und fordern
die Einrichtung ständiger Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften im Bereich Arbeitsrecht. Diese müssen si-
cherstellen, dass Verfahren schnell bearbeitet werden,
Betroffene bei der Beweissicherung unterstützt wer-
den, und straffällige Arbeitgeber*innen konsequentmit
Strafverfahren konfrontiertwerden. KommtdasVerfah-
ren zu dem Schluss, dass die Arbeitgeber*innen ihren
Pflichten nicht nachgekommen sind – etwa keine Be-
triebsversammlung ausgerufen haben oder die Grün-
dung/Arbeit des Betriebsrats verhindert haben – müs-
sen diese sanktioniert werden.
 
Schluss mit “teile und herrsche”: Franchises und Sub-
Unternehmen zu unternehmerischen Einheiten zusam-
menführen!
 
Ein weiterer Grund zur Änderung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes, ist das System der Franchises und Sub-
unternehmen. Das Unternehmen spaltet sich dabei
in Regionalgesellschaften, selbständige Händler*innen
und eine Zentrale auf. Dabei werden nur die Mitarbei-
ter*innen in den von den Regionalgesellschaften ge-
führtenMärkten auf der Grundlage eines Tarifvertrages
entlohnt. Die Filialen der vielen Händler*innen unterlie-
gen hingegen keiner Tarifbindung. Dadurch können die
Mitarbeiter*innen zum Beispiel geringer entlohnt wer-
den oder es können weniger Urlaubstage bezahlt wer-
den, als bei den Filialen der Regionalgesellschaften. Dies
sorgt für eineUngleichheit zwischendenverschiedenen
Filialen, obwohl überall ein Markenname verwendet
wird. Darüber hinaus gibt es kein konzernweites Mit-
spracherecht für Betriebsräte. Gesamtbetriebsräte oder
Konzernbetriebsräte gibt es nur bei den Regionalgesell-
schaften. Da es sich aber bei den Filialen der Regio-
nalgesellschaften und der Händler*innen um dasselbe
Franchise handelt, sollte das Betriebsverfassungsgesetz
dementsprechend angepasst werden. So sollten Unter-
nehmenmit filialisierten Strukturen als eine Unterneh-
merische Einheit gelten,welche vor demBetriebsverfas-
sungsgesetzes die selben Rechten und Pflichten besit-
zen, wie ein normales Unternehmen.
 
Deshalb Fordern wir:
• In Betrieben mit mindestens fünf Mitarbei-
ter*innen ist die*der Arbeitgeber*in, solang in
den Betrieb kein Betriebsrat existiert, verpflichtet,
einmal im Jahr eine Betriebsversammlung einzu-
berufen und die Ausgestaltung, Organisation und
Leitung dem Gesamt- oder Konzernbetriebsrat
oder in Ermangelung solcher einem*einer Vertre-
ter*in der Gewerkschaft oder einer*einem anderen
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Arbeitnehmer*in in seinem Betrieb zu übertra-
gen bzw. der*die Vertreter*in der Gewerkschaft
ist nach der Maßgabe des Tarifeinheitsgesetzes
auszuwählen.

• Kommt die Arbeitgeber*in dieser Pflicht nicht nach
werden die aktuell gültigen Sanktionen von bis zu
einemJahr Freiheitsstrafeund/oder einerGeldbuße
angewandt.

• An allen Landgerichten in Deutschland sollen
Schwerpunktstaatsanwaltschaften im Bereich
Arbeitsrecht geschaffen werden. Dies sollen da-
zu führen, dass gegen Behinderungen bei der
Gründung- oder der Arbeit von Betriebsräten
seitens der Arbeitgeber*innen schneller ermittelt
wird, Belegschaften in der Beweissicherung un-
terstützt werden, es ggf. schneller zur Anklage
kommt, und schlussendlich alle Verstöße auch zu
Verurteilungen führen.

• Franchises sollen arbeitsrechtlich als eine unter-
nehmerische Einheit gelten, sodass auch auf den
obersten EbenenArbeitnehmer*innen adäquat ver-
treten werden können, und ihre Mitbestimmungs-
rechte wahrnehmen können.

 
Weiterhin fordernwir, dass Instrumente und Strategien
zur besseren Information und Kommunikation über be-
triebliche Mitbestimmung sowohl in der Öffentlichkeit
als auch in den Betrieben ausgebaut werden.
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Antrag 42/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Betriebsräte schützen – Mitbestimmung stärken
Betriebsräte sind in unserer sozialen Marktwirtschaft
einwichtiges Element der Arbeitnehmervertretungund
der Mitbestimmung. Sie sind eine Errungenschaft der
Arbeiterbewegung. Wir wollen diese Institution stär-
ken.
 
Wir wollen härtere Strafen gegen Personen und Unter-
nehmen, die Straftaten gem. § 119 Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG)begehen. Wir sprechen uns für eine hö-
here Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren aus. Zudem
soll neben den Individualstrafen ebenfalls das Unter-
nehmen, in dessen Namen die Person handelte, mit ei-
ner Geldstrafe in Höhe von mindestens 1% des durch-
schnittlichen Jahresumsatzes der letzten fünf Jahreher-
angezogen werden.
 
Zudem sollen die Taten, welche in § 119 BetrVG aufge-
führt sind, als Offizialdelikt eingestuft werden, sodass
Polizei und Staatsanwaltschaft bereits bei Kenntnis,
und somit ohne Antrag, aktiv werden muss. Dazu
sollen zur Spezialisierung auf die Verfolgung von

Überweisung an: AfA, FA VII –Wirtschaft und Arbeit (K)
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Verstößen gegen das Betriebsratsverfassungsgeset-
zes in den einzelnen Bundesländern Schwerpunkt-
Staatsanwaltschaften eingerichtet werden.

Begründung
Der Betriebsrat stellt die Interessenvertretung der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Unternehmen
dar.  Er ist sowohl Gegengewicht zu auf Gewinnmaxi-
mierung ausgerichteten Unternehmensinteressen, als
auch Vermittlungsinstanz zwischen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern und Unternehmensführung,
Ratgeber bei Unternehmensentscheidungen und trägt
zum Unternehmensfrieden bei.
 
Mit den im Antrag formulierten Forderungen soll das
sogenannte Union Busting unterbunden werden. Un-
ter Union Busting ist eine gezielte Aktion (Diskreditie-
rung, Isolation, Nachrede, Vorwand für Entlassungen),
oder eine Kombination von Aktionen zu verstehen, die
versucht eine Interessenvertretung der Arbeitnehme-
rinnenundArbeitnehmer ineinemUnternehmenzube-
hindern, zu verhindern, zu zersetzen oder auszuhebeln.
Diese Aktionen richten sich an jene Personen die Mit-
glied eines Betriebsrates sind oder einen Betriebsrat be-
absichtigen zu gründen.
 
Es ist kein Kavaliersdelikt, wenn Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer von Unternehmen an der Gründung
von Betriebsräten gehindert werden. Es ist eine Ein-
schränkung ihrer demokratischen Rechte, wenn sie in
Arbeit oder Gründung eines Betriebsrates gehindert
werden.
 
Die bisherigen potenziellen Strafen schrecken Unter-
nehmen nur unzureichend davon ab Betriebsräte und
ihre Arbeit zu verhindern. Polizei und Staatsanwalt-
schaften setzen teilweise die Regelungen des §119 Be-
trVG nicht durch. Teils fehlt ihnen das Verständnis dar-
über wie Union Busting in der Praxis abläuft. Daher
benötigen wir spezialisierte Staatsanwaltschaften auf
diesem Gebiet.
 
Durch die aufgeführtenMaßnahmen setzenwir als Par-
tei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einwich-
tiges Zeichen zur Stärkung der Betriebsratsarbeit und
damit der Mitbestimmung und Demokratie.
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Antrag 43/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

„Comeonstrike!Mehr Sicherheit für streikendeAzubis“
Der Streik ist das wichtigste Kampfmittel der Gewerk-
schaften und Beschäftigten, um ihren Forderungen ge-
genüber den Arbeitgeber*innen Nachdruck zu verlei-
hen. Gleichzeitig ist ein Streik auch immer eine Ausnah-

Annahme (K)
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mesituation, die höchste Eskalationsstufe in einer Tarif-
auseinandersetzung. Das Streikrecht ist an viele Bedin-
gungen geknüpft, um rechtmäßig zu sein. So darf nicht
währendder Laufzeit eines Tarifvertrages gestreiktwer-
den, ein Streik muss verhältnismäßig sein und es muss
ein von einer Gewerkschaft autorisierter und betreuter
Streik sein.
 
So ist es nicht verwunderlich, dass die Arbeitge-
ber*innenseite Streiks mit allen möglichen Mitteln ver-
hindern will. Denn sie bedeuten Gewinneinbußen. Dro-
hungen, Schikane und fehlender Zugang der Gewerk-
schaften zu Beschäftigten in einem Unternehmen ge-
hört zur Tagesordnung. Eine Gruppe ist dem oft hilflos
ausgeliefert: Auszubildende.
Jede*r Arbeitnehmer*in hat das Recht zu streiken, das
im Artikel 9 des Grundgesetzes verankert ist. Und das
gilt auch für Auszubildende, die ganz ausdrücklich in
den Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes
(BetrVG) aufgenommen sind. Wörtlich heißt es in §5:
„Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter
undAngestellte sowie die zu ihrer BerufsausbildungBe-
schäftigten.“
 
Dies hat das Bundesarbeitsgericht bereits erstmalig in
einem Urteil von 1984 festgestellt (1 AZR 342/83 vom
12.09.84 AP Nr. 81 zu Art. 9 GG). Das Streikrecht von
Azubis ist aufgrund ihrer besonderen Situation auch an
besondere Bedingungen geknüpft, die über die Streik-
regeln für ausgelernte Arbeitnehmer*innen hinausge-
hen. So darf das Ausbildungsziel nicht gefährdet wer-
den, zum Beispiel bei Streiks in der Zeit der Abschluss-
prüfungen. Ob dieser Fall besteht,wird bei jedemStreik,
bei dem die Auszubildenden in den Streik miteinbezo-
gen werden sollen, geprüft.
 
Die DGB-Gewerkschaften berichten jedoch oft von Be-
hauptungen der Arbeitgeber*innen, Azubis hätten kein
Streikrecht. Dies verstößt jedoch gegen das Grund-
gesetz (Art. 9 Abs.3 Grundgesetz). Ob Auszubildende
sich am Streik beteiligen dürfen, prüft im Einzelfall
die zuständige Gewerkschaft und nicht die Arbeitge-
ber*innenseite! Arbeitsrechtliche Androhungen der Ar-
beitgeber*innen, wie zum Beispiel Abmahnungen, Ein-
tragungen in Personalaktenunddie fristlose Kündigung
des Ausbildungsverhältnisses sind ausdrücklich verbo-
ten.
 
Auch Berufsschulen versuchen laut den DGB-
Gewerkschaften, Auszubildenen einzureden, die
Berufsschulpflicht würde über dem Streikrecht ste-
hen. Doch auch das ist falsch: Die Streikteilnahme
gilt als entschuldigte Fehlzeit und gefährdet das
Ausbildungsziel nicht.
 
Daher fordern wir:
• Festschreibung des besonderen Schutzes für strei-
kende Auszubildende im Betriebsverfassungsge-
setz
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• Ermöglichung der konsequenten Durchsetzung des
Streikrechts durch Festschreibung des besonderen
Schutzes für streikende Auszubildende vor, wäh-
rend und nach dem Streik im Betriebsverfassungs-
gesetzes

• Im Betriebsverfassungsgesetzt festgeschriebene
Sanktionen für Arbeitgeber*innen und Berufsschu-
len, die Auszubildenden das Streikrecht verbieten,
bzw. die Rechtslage der Auszubildenden falsch
darstellen

 
Informationspflicht der Ausbildungsstelle bis zum Ab-
schluss des Ausbildungsvertrages gegenüber dem*der
Auszubildenden über sein*ihr Streikrecht in verständ-
licher Weise. Innerhalb von Ausbildungsvertägen ist
festzuhalten, dass der*die Auszubildende über sein*ihr
Streikrecht vollständig und verständlich informiert
worden ist.
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Antrag 44/II/2018
Abt. 03/15 Kollwitzplatz
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrages
Die SPD-Mitglieder der Bundesregierung und des
Bundestages werden aufgefordert, eine Erhöhung des
steuerfreien Grundfreibetrages für Erwachsene auf
18.000 e im Jahr herbeizuführen und andere Steuer-
klassen entsprechend anzupassen, um die entstehende
Einnahmenminderung auszugleichen.

Begründung
Das Existenzminimum ist aus verfassungsrechtlichen
Gründen steuerfrei zu halten. Die aktuelle Höhe des
Freibetrages liegt mit 9.000 e / Jahr, das sind 750 e /
Monat, weit unter dem Existenzminimum, und noch
weit unter den Hartz-IV-Leistungen. Alle Leistungenaus
ALG II (inklusive Krankenkasse, etc.) betragen monatlich
rund 1.200 e. Zuzüglich eines gebotenen Abstandes zu
Einkommen aus Arbeit sollte der Steuerfreibetrag also
mindestens 1.500 e / Monat, also 18.000 e / Jahr
betragen.
 
Neben der genannten verfassungsrechtlichen Dimensi-
on hätte die Erhöhung des Steuerfreibetrages weitere
positive Effekte.
Die Regelung würde die Steuerlast zugunsten von Ge-
ringverdiener*innen verschieben und so in diesem Seg-
ment zusätzliche Anreize für den Einstieg in den Ar-
beitsmarkt schaffen. Zudem böte sie Anreize für einen
flexiblen Umgang mit Arbeitszeit. So etwa für gutaus-
gebildete Väter oder Mütter, die nicht in Vollzeit arbei-
ten wollen, oder neben dem Beruf Angehörige pflege-
risch unterstützen.
 

Erledigt durch Beschlusslage (K)
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Besonders hervorzuheben sind außerdem Rent-
ner*innen mit monatlichen Renten von bis zu 1.500
e. Sie würden gleichermaßen von einer Erhöhung
des Steuerfreibetrages profitieren. Die Maßnahme
wäre damit auch ein Beitrag zur Bekämpfung der
Altersarmut.
 
Darüber hinaus würde die Maßnahme zu einer signifi-
kanten Entbürokratisierung im Steuerbereich führen –
sowohl für Bürger*innen, als auch für die Finanzverwal-
tung. Einedetaillierte Einkommensteuererklärungwäre
durch den erhöhten Steuerfreibetrag für die unteren 60
% der Einkommensteuerpflichtigen nicht mehr nötig.*
 
Gleichzeitigwäre die Auswirkung auf die Steuereinnah-
men überschaubar. So bezahlen die unteren 60 % der
Einkommenssteuerpflichtigen lediglich 12,4 % des ge-
samten Einkommensteueraufkommens. Dieses müss-
te auf die Einkommensstärksten 40 % umgelegt wer-
den. Für Haushalte dieser Gruppe würde die Einkom-
mensteuer dadurch um ca. 14 % steigen. Da Gering-
verdiener*innen einen größeren Prozentsatz ihres Ein-
kommens für Konsum aufwenden als Besserverdie-
ner*innen, könnte ein Teil des Steuerausfalls jedoch
wahrscheinlich durch höhere Mehrwertsteuereinnah-
men kompensiert werden.
 
*Datenbasis: Institut der Deutschen Wirtschaft Köln,
Beznoska M., HentzeW. (2017): Die Verteilung der Steu-
erlast in Deutschland. Angenommen wird, dass der
Steuerfreibetrag bei Ehepaarenweiterhin für denHaus-
halt verdoppelt wird.
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Antrag 45/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialen Pflegeversi-
cherung anheben
Die Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialen Pfle-
geversicherung soll von 4.425 Euro auf 6.500 Euro im
Monat angehoben werden.

Begründung
Als SPD setzenwir uns dafür ein, dass alle Pflegebedürf-
tigen gut versorgt und alle Pflegefachkräfte anständig
bezahlt werden.
Da die Zahl der Pflegebedürftigen stetigwächstwerden
vermutlich bereits im Jahr 2019die Beitragssätze der So-
zialen Pflegeversicherung erneut um 0,2 Prozentpunk-
te steigen. Derzeit liegt die Beitragsbemessungsgren-
ze in der Sozialen Pflegeversicherung bei einem versi-
cherungspflichtigen Monatseinkommen von 4.425 Eu-
ro (Brutto). Würde man die Beitragsbemessungsgren-
ze auf 6.500 Euro (Brutto) und damit auf den Wert der
gesetzlichen Rentenversicherung anheben, könnteman

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
Der Bundesparteitag möge beschließen: 
 
Die Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialen Pfle-
geversicherung und der Krankenversicherung soll von
4.425 Euro auf 6.500Euro imMonat angehobenwerden.
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die zu erwartenden Ausgaben der Sozialen Pflegeversi-
cherung ohne Beitragssatzsteigerungen finanzieren.
 
Es ist nicht nachzuvollziehen, warum Besserverdienen-
de nicht ebenso stark wie in der gesetzlichen Renten-
versicherung zur solidarischen Finanzierung der Sozia-
len Pflegeversicherung herangezogenwerden. Langfris-
tig sindüber die obengenannteMaßnahmehinauswei-
tereMaßnahmennötig, umdie Finanzgrundlageder So-
zialen Pflegeversicherung zu verbreitern. Dazu gehört
die Abschaffung des überteuerten „Pflege-Bahrs“, so-
wie die Auflösung des unsinnigen Pflegevorsorgefonds.
Wir wollen eine Pflege-Bürgerversicherung kombiniert
mit einer Pflegevollversicherung durchsetzen.
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Antrag 46/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Verlängerung der befristeten Tätigkeit im Falle einer
Schwangerschaft auf das Ende der gesetzlichenMutter-
schutzzeit
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-
rung und die Bundestagsfraktion werden aufgefordert,
sich für die Gleichstellung der im Mutterschutz sich
befindendenArbeitnehmerinnenmit einembefristeten
Arbeitsvertrag imVergleich zuden imMutterschutz sich
befindendenArbeitnehmerinnenmit einemunbefriste-
ten Arbeitsvertrag einzusetzen.
 
Wir fordern, dass die Befristung im Falle einer Schwan-
gerschaft bis zum Ende der Mutterschutzfrist nach der
Geburt bzw. in Anlehnung an den § 17 MuSchuG zu
verlängern ist, damit der Frau keine finanziellen und
rechtlichen Nachteile entstehen.

Begründung
Im § 15 I Teilzeitbefristungsgesetz (TzBfG) steht, dass
die Befristung mit dem Ablauf der vereinbarten Zeit
abläuft.
Dieser Gedanke korreliert mit den Regelungen im
MuSchG.Dabei geht es umdieNormen§§ 17, 19, 20Mut-
terschutzgesetz (MuSchG).
 
Unter § 17 MuSchG ist normiert, dass eine Kündigung
spätestens bis zum Ablauf von vier Monaten nach
der Entbindung unzulässig ist. Während des Mutter-
schutzes erhält eine Frau Mutterschutzgeld gem. § 19
MuSchG und einen Arbeitgeberzuschuss gem. § 20
MuSchG. Das setzt allerdings voraus, dass eine schwan-
gere Frau einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat – also
in einem Arbeitsverhältnis steht.
 
Problematisch wird es, wenn eine Frau einen befriste-
ten Arbeitsvertrag hat. Dann könnte der Fall auftreten,
dass ihr befristeter Arbeitsvertrag genau während der

Annahme (K)
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Schutzzeit iSd §§ 3 iVm 17 MuSchG ausläuft. Während
der Mutterschutzfrist erhält eine Arbeitnehmerin – wie
oben genannt – Mutterschaftsgeld gem. § 19 MuSchG
iVm§ 24i Sozialgesetzbuch V   (SGBV) und einen Arbeit-
geberzuschuss gem. § 20MuSchG.Das hat den Sinnund
Zweck, dass finanzielle Nachteile ausgeglichen werden
sollen, und dass die Arbeitnehmerin nicht zu ihrem
Nachteil oder ihres Kindes die Arbeit fortsetzt. Ferner
sollen auch psychische Belastungen der Frau minimiert
werden. Eine Frau erhält während dieser Zeit ihr gesam-
tes Nettogehalt.
Wenn aber das Arbeitsverhältnis während der Mutter-
schutzfrist ausläuft, weil eine Frau einen befristeten Ar-
beitsvertrag hat, erhält sie nur noch das gesetzlich gere-
gelteMutterschaftsgeld gem. § 24i SGBV–höchstens 13
EURO am Tag – und Arbeitslosengeld vom Arbeitsamt.
Das kann einerseits ein erheblicher finanzieller Nachteil
sein. Und andererseits hat eine Frau, die in einer ver-
gleichbaren Situation ist, keinen Schutz nach dem § 17
MuSchG und dadurch eine psychische Mehrbelastung,
die dadurch entsteht, dass sie ihren Arbeitsplatz verlo-
ren hat – durch die Befristung.
Das heißt, wer nur einen befristeten Arbeitsvertrag hat,
fällt gar nicht erst unter diesen oben genannten Schutz.
Diese Situation wird ganz und gar vomMuSchG ausge-
klammert.
 
Fraglich ist, ob diese Tatsache mit dem Sinn und Zweck
des MuSchG übereinstimmt.
Einerseits könnte man dem entgegenhalten, dass die
Frau ja gewusst habe, dass sie nur einen befristeten Ar-
beitsvertrag hat und sich somit auf die oben geschilder-
te Situation einstellen konnte. Allerdings versperrt die-
ser Blick die Tatsache, dass dennoch finanzielle Nach-
teile entstehen und zudem eine erhöhte Anforderung
an die schwangere Frau oder gerade entbundene Frau
entstanden ist. Sie muss sich beim Arbeitsamt melden
und zwar sofort, damit sie vom ersten Tag an ihrer Ar-
beitslosigkeit Geld rückwirkend erhält. Und sie muss
sichmit ihrer Krankenkasse auseinandersetzen, weil sie
sichnichtmehr in einemArbeitsverhältnis befindet.Das
ist nicht nur zeitaufwendig, sondern kann auch zu einer
Belastung führen. Man muss sich nur vorstellen, wie es
ist, wenn eine gerade frisch entbundene Frau sich beim
Arbeitsamt meldet.
 
Das MuSchG will aber gerade Frauen schützen, die
sich in einer besonderen Situation befinden. Und das
MuSchG will Frauen entlasten und nicht belasten. Da-
her sollten Frauen im befristeten Arbeitsverhältnis die-
ser besonderen Situation gleichgestellt werden (Art. 3
GG).
Wenn man sich überlegt, dass derzeit 2,8 Millionen Be-
schäftigte einen befristeten Job haben, und darunter
besonders vor allem Frauen und junge Menschen (zwi-
schen 15 und 24 Jahren hat jede/r Fünfte einen befriste-
ten Arbeitsvertrag, und bei den 25 – 24 Jährigen sind es
13,1 %) arbeiten, dann ist es sehr wichtig, darüber nach-
zudenken, ob man dieses Problem löst.
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Oder aber, dass der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
vom Bund übernommen wird, so dass gleichwertige
Verhältnisse zwischen einer im unbefristeten Arbeits-
verhältnis stehende Frau und einer im befristeten Ar-
beitsverhältnis stehenden Frau besteht.
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Antrag 47/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Lebens.Zeit – 1 Jahr Auszeit für alle
Wir fordern, dass die SPD im Bund im Rahmen des Er-
neuerungsprozesses ein Konzept für ein modernes Ver-
ständnis von Zeit und Arbeit entwirft. Dies kann bei-
spielsweise beinhalten, allen Menschen im erwerbsfä-
higen Alter ein Recht darauf zu gewähren, regelmäßig
bis zu einem Jahr unterstützter Auszeit zu ihrer freien
Verfügung zu nehmen.
 
Damit antwortet die SPD auf innovative Art und zum
Wohle der Gesellschaft auf die Veränderungen von
Arbeits- und Lebensmodellen durch Entwicklungen wie
die Digitalisierung.

Begründung
Steigende Mieten sind nicht nur eine Herausforderung
für Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für soziale
und gemeinnützigeOrganisationen. Diese leisten einen
wichtigen Beitrag bei Bildung, Erziehung, Kunst und
Kultur, Sport, Sozialunternehmertum, der Förderung
der Wissenschaft und Forschung sowie der huma-
nitären Hilfe. In Städten mit einem angespannten
Mietmarkt unterliegen diese Einrichtungen zuneh-
mend profitorientierten Unternehmen imWettbewerb
um den begrenzt zur Verfügung stehenden Mietraum.
Dadurch werden wichtige Stützen unserer Gesellschaft
aus den Zentren verdrängt. Das möchten wir nicht
hinnehmen. Wir möchten sicherstellen, dass diese
Einrichtungen langfristig planen können und dort zu
finden sind, wo sie gebraucht werden. Deshalb fordern
wir Maßnahmen, die soziale und gemeinnützige Orga-
nisationen, Unternehmen und Institutionen vor stark
steigenden Mietforderungen schützen bzw. diese in
anderer Form entlasten.
 
Digitalisierung und Arbeitsmarkt: Risiken erkennen,
Chancen ergreifen
Unsere Gesellschaft kommuniziert, produziert und be-
wegt sich schneller. Doch anstatt dadurch mehr Zeit
zur freien Verfügung zu gewinnen, erlebenwir, wie sich
diese Beschleunigung auch auf Lebens- und Arbeits-
verhältnisse ausbreitet. Mit der zunehmend schnelle-
ren Entwertung von Kompetenzen und der Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarkts im digitalen Zeitalter werden
Arbeits- und Lebensbiografien brüchiger. Die Anforde-
rungen, sich in einer immer digitalisierteren Arbeits-

Überweisung an: FA VII – Wirtschaft und Arbeit (K)
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welt zu bewähren, steigen rasant. Und damit auch der
Druck, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und Status
zu bewahren. Viele Menschen leiden unter Zeitnot, die
sie daran hindert, diese Anforderungen zu erfüllen. Viel
zu häufig führen wir solche Debatten über den Einfluss
von Digitalisierung und Automatisierung zu negativ. So
werdenÄngste undUnsicherheiten vor Arbeitsplatzver-
lusten und der potentiellen Einschränkung von Arbeit-
nehmerrechten geschürt.
 
Die Spannbreite wissenschaftlicher Untersuchungen
über die Folgen des technologischen Wandels auf dem
Arbeitsmarkt lässt eine derartig einseitige Bewertung
jedochnicht zu. DerWandel birgt auchdie Chance, neue
Freiräume für sich wandelnde Arbeits- und Lebensmo-
delle zu schaffen.Wir wollen dem steigenden Bedürfnis
der Menschen nach Sicherheit und Selbstbestimmung
mit einermodernenPolitik entgegenkommen. Eine Poli-
tik, die die Chancen derDigitalisierung erkennt und pro-
gressiv gestaltet; sprich eine Politik die sich nicht blind
den Marktkräften beugt, sondern proaktiv den Arbeits-
markt gestaltet. Eine Politik, die Menschen zugleich die
vertraute Sicherheit als auch den Rückgewinn von Zeit
und somit neue Entfaltungsmöglichkeiten bietet.
 
Lebens.Zeit – Unser Ansatz für eine innovative Zeitpoli-
tik
Sicherheit und Selbstbestimmung müssen die Leitprin-
zipien einer modernen Arbeitsmarktpolitik sein. Die-
se muss Menschen vor dem Zwang, alle Lebensbe-
reiche nach finanzieller Performance zu optimieren,
schützen. Gesellschaftliche Teilhabe darf sich nicht nur
über Lohnarbeit definieren, sondern muss auch nicht-
erwerbsorientierte Tätigkeiten gleichermaßen aner-
kennen. Menschen, die gute Arbeit leisten, haben den
gleichen Respekt verdient, wie Menschen, die sich fort-
bilden, Zeit für Familie und Pflege aufbringen, sich ge-
sellschaftlich engagieren oder persönliche Lebenszie-
le realisieren. Emanzipatorische Zeitpolitik gepaart mit
modernerundflexibler Bildungs- undArbeitsmarktpoli-
tik: Mit unseremVorschlag “Lebens.Zeit” wollenwir da-
für einen sicheren Rahmen schaffen.
 
AlleMenschen imerwerbsfähigenAlter sollendasRecht
erhalten, alle fünfzehn Jahre ein Jahr zur freien Verfü-
gung zu nehmen und erhalten dafür staatliche Förde-
rung sowie den Anspruch an ihren Arbeitsplatz zurück-
kehren zu können.
 
Gleichzeitig sollen staatliche, zivilgesellschaftliche und
private Angebote geschaffen, oder bereits bestehende
Angebote gebündelt werden, umMenschen ein attrak-
tives Angebot zur Gestaltung dieser Zeit zu machen.
Das verspricht Lebens.Zeit:
1. Mehr Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt
Lebens.Zeit bricht mit der überholten Dreiteilung des
klassischen Lebensmodells in Ausbildung, Arbeit und
Rente. Das Konzept schafft neue Freiräume, damitMen-
schen auf ein sich rasant wandelndes Arbeitsumfeld re-
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agieren können. Ein breites Angebot an bis zu einjäh-
rigen Fort-, Aus-, und Weiterbildungen soll Menschen
dieMöglichkeit geben, neue Qualifikationen und Fähig-
keiten zu erwerben, ummit dem technologischen Fort-
schritt Schritt zu halten. Gleichzeitig bietet Lebens.Zeit
Freiraum zur Erholung von einem immer schnelllebi-
geren Arbeitsleben. Das reduziert gesundheitliche Risi-
ken und hat positive Auswirkungen auf die Arbeitsmo-
tivation. Lebens.Zeit erhöht die gesellschaftliche Inno-
vationskraft und die Anschlussfähigkeit an den Arbeits-
markt.
 
2. Mehr Freiraum für die Familie
Freiraum für die Familie, Kindererziehung, sowie die
Pflege von Familienangehörigen stellen Herausforde-
rungen dar, die nicht im Widerspruch zur Erwerbsar-
beit stehen dürfen. Die demografisch bedingte Zunah-
me an Pflegeaufgaben, die oftmals im Konflikt zur Ar-
beit stehen, stellt viele Menschen vor immense Proble-
me. Die Möglichkeit, ein Jahr der Pflege oder der Über-
brückung kritischer Lebensabschnitte zu widmen (zu-
sätzlich zu bestehendenModellen, wie Eltern- und Pfle-
gezeit), könnte eine elementare Entlastung darstellen.
Eine Entlastung, die gleichzeitig für die Kinderbetreu-
ung wünschenswert ist. Lebens.Zeit verbessert die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf.
 
3. Mehr Selbstbestimmung
Lebens.Zeit trägt zu einer dringend benötigten Ent-
schleunigung unserer Gesellschaft bei. Denn: Die Be-
schleunigung vieler Lebensbereiche führt nicht etwa
zu einem Zeitgewinn, sondern vielmehr zu einer Zeit-
knappheit.Mit unseremKonzept schaffenwirmehr Zeit
und Raum für individuelle Selbstbestimmung und Ent-
faltung. Menschen können Tätigkeiten nachgehen, für
die sonst keine Zeit bestünde. Wir wollen unsere Vor-
stellung von Zeit überdenken: Wir plädieren für einen
Rückgewinn individueller Zeitautonomie, für die selbst-
bestimmte Verwendung von Zeit. Lebens.Zeit verbes-
sert die Lebensqualität.
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Antrag 48/II/2018
KDV Steglitz-Zehlendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Lebens.Zeit – 1 Jahr Auszeit für alle
Wir fordern, dass die SPD im Bund den Rahmen schafft,
allen Menschen im erwerbsfähigen Alter ein Recht
darauf zu gewähren, im Rhythmus von rund 10 Jahren
ein Jahr staatlich unterstützter Auszeit zu ihrer freien
Verfügung zu nehmen.

Begründung
Digitalisierung und Arbeitsmarkt: Risiken erkennen,
Chancen ergreifen
Unsere Gesellschaft kommuniziert, produziert und be-

Überweisung an: FA VII – Wirtschaft und Arbeit (K)
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wegt sich schneller. Doch anstatt dadurch mehr Zeit
zur freien Verfügung zu gewinnen, erlebenwir, wie sich
diese Beschleunigung auch auf Lebens- und Arbeits-
verhältnisse ausbreitet. Mit der zunehmend schnelle-
ren Entwertung von Kompetenzen und der Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarkts im digitalen Zeitalter werden
Arbeits- und Lebensbiografien brüchiger. Die Anforde-
rungen, sich in einer immer digitalisierteren Arbeits-
welt zu bewähren, steigen rasant. Und damit auch der
Druck, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und Status
zu bewahren. Viele Menschen leiden unter Zeitnot, die
sie daran hindert, diese Anforderungen zu erfüllen. Viel
zu häufig führen wir solche Debatten über den Einfluss
von Digitalisierung und Automatisierung zu negativ. So
werdenÄngste undUnsicherheiten vor Arbeitsplatzver-
lusten und der potentiellen Einschränkung von Arbeit-
nehmerrechten geschürt.
 
Die Spannbreite wissenschaftlicher Untersuchungen
über die Folgen des technologischen Wandels auf dem
Arbeitsmarkt lässt eine derartig einseitige Bewertung
jedochnicht zu. DerWandel birgt auchdie Chance, neue
Freiräume für sich wandelnde Arbeits- und Lebensmo-
delle zu schaffen.Wir wollen dem steigenden Bedürfnis
der Menschen nach Sicherheit und Selbstbestimmung
mit einermodernenPolitik entgegenkommen. Eine Poli-
tik, die die Chancen derDigitalisierung erkennt und pro-
gressiv gestaltet; sprich eine Politik die sich nicht blind
den Marktkräften beugt, sondern proaktiv den Arbeits-
markt gestaltet. Eine Politik, die Menschen zugleich die
vertraute Sicherheit als auch den Rückgewinn von Zeit
und somit neue Entfaltungsmöglichkeiten bietet.
 
Lebens.Zeit – Unser Ansatz für eine innovative Zeitpoli-
tik
Sicherheit und Selbstbestimmung müssen die Leitprin-
zipien einer modernen Arbeitsmarktpolitik sein. Die-
se muss Menschen vor dem Zwang, Menschen, die
gute Arbeit leisten, haben den gleichen Respekt ver-
dient, wie Menschen, die sich fortbilden, Zeit für Fa-
milie und Pflege aufbringen, sich gesellschaftlich enga-
gieren oder persönliche Lebensziele realisieren. Eman-
zipatorische Zeitpolitik gepaart mit moderner und fle-
xibler Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik: Mit unserem
Vorschlag “Lebens.Zeit”wollenwir dafür einen sicheren
Rahmen schaffen.
 
Alle Menschen im erwerbsfähigen Alter sollen das
Recht erhalten, rund alle zehn Jahre ein Jahr zur frei-
en Verfügung zu nehmen und erhalten dafür staatliche
Förderung sowie den Anspruch an ihren Arbeitsplatz
zurückkehren zu können.
 
Gleichzeitig sollen staatliche, zivilgesellschaftliche und
private Angebote geschaffen, oder bereits bestehende
Angebote gebündelt werden, umMenschen ein attrak-
tives Angebot zur Gestaltung dieser Zeit zu machen.
 
Das verspricht Lebens.Zeit:

Seite 262



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1. Mehr Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt
Lebens.Zeit bricht mit der überholten Dreiteilung des
klassischen Lebensmodells in Ausbildung, Arbeit und
Rente. Das Konzept schafft neue Freiräume, damitMen-
schen auf ein sich rasant wandelndes Arbeitsumfeld re-
agieren können. Ein breites Angebot an bis zu einjäh-
rigen Fort-, Aus-, und Weiterbildungen soll Menschen
dieMöglichkeit geben, neue Qualifikationen und Fähig-
keiten zu erwerben, ummit dem technologischen Fort-
schritt Schritt zu halten. Gleichzeitig bietet Lebens.Zeit
Freiraum zur Erholung von einem immer schnelllebi-
geren Arbeitsleben. Das reduziert gesundheitliche Risi-
ken und hat positive Auswirkungen auf die Arbeitsmo-
tivation. Lebens.Zeit erhöht die gesellschaftliche Inno-
vationskraft und die Anschlussfähigkeit an den Arbeits-
markt.
 
2. Mehr Freiraum für die Familie
Freiraum für die Familie, Kindererziehung, sowie die
Pflege von Familienangehörigen stellen Herausforde-
rungen dar, die nicht im Widerspruch zur Erwerbsar-
beit stehen dürfen. Die demografisch bedingte Zunah-
me an Pflegeaufgaben, die oftmals im Konflikt zur Ar-
beit stehen, stellen viele Menschen vor immense Pro-
bleme. Die Möglichkeit, ein Jahr der Pflege oder der
Überbrückung kritischer Lebensabschnitte zu widmen
(zusätzlich zu bestehenden Modellen wie Eltern- und
Pflegezeit), könnte eine elementare Entlastung darstel-
len. Eine Entlastung, die gleichzeitig für die Kinderbe-
treuung wünschenswert ist. Lebens.Zeit verbessert die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
 
3. Mehr Selbstbestimmung
Lebens.Zeit trägt zu einer dringend benötigten Ent-
schleunigung unserer Gesellschaft bei.
 
Denn: Die Beschleunigung vieler Lebensbereiche führt
nicht etwa zu einem Zeitgewinn, sondern vielmehr zu
einer Zeitknappheit. Mit unserem Konzept schaffen wir
mehr Zeit und Raum für individuelle Selbstbestimmung
und Entfaltung. Menschen können Tätigkeiten nachge-
hen, für die sonst keine Zeit bestünde. Wir wollen un-
sere Vorstellung von Zeit überdenken:Wir plädieren für
einen Rückgewinn individueller Zeitautonomie, für die
selbstbestimmte Verwendung von Zeit. Lebens.Zeit ver-
bessert die Lebensqualität.
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Antrag 49/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Der Parteikonvent möge beschließen:

Wasserversorgung in öffentliche Hand
Die Wasserversorgung gehört in die öffentliche Hand
vor Ort. Das muss im Grundgesetz verankert werden.
Die SPD Bundestagsfraktion muss sich dafür einsetzen.

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

Die sozialdemokratischen Mitglieder der SPD-
Bundestagsfraktion und der Bundesregierung sol-
len dafür sorgen, dass die Wasserversorgung in die
öffentliche Hand kommt und bleibt.
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Antrag 50/II/2018
Abt. 04/76 Rund um den Karl-August-Platz
Der Landesvorstand möge beschließen:
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Parteivorstand möge beschließen:

Wasserversorgung in die öffentliche Hand
Die Wasserversorgung gehört in die öffentliche Hand
vor Ort. Das muss im Grundgesetz verankert werden.
Die SPD Bundestagsfraktion muss sich dafür einsetzen.
 

Erledigt bei Annahme 49/II/2018 (K)
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Antrag 51/II/2018
KDV Steglitz-Zehlendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Initiative für mehr Allgemeinverbindlichkeitserklärun-
gen im Hotel- und Gaststättengewerbe
Initiative für mehr Allgemeinverbindlichkeitserklärun-
gen im Hotel- und Gaststättengewerbe
 
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und
Abgeordnetenhauses werden aufgefordert Gespräche
mit den Vertreterinnen und Vertreter der NGG und
DEHOGA zu führen, um sie zu motivieren Allgemein-
verbindlichkeitserklärungen für Tarife des Hotel- und
Gaststättengewerbes zu beantragen.

Begründung
Berlin ist die Hauptstadt der prekären Beschäftigung.
Dieses gilt ins besondere für den Bereich Tourismus, ei-
ne der wichtigsten Schlüsselbranchen in Berlin, mit ei-
nem jährlichen Umsatz von 11,5 Mrd. e und einem Be-
schäftigungseffekt von 235.000 Vollzeitbeschäftigten.
Leider profitieren die Beschäftigten am wenigsten von
den steigenden Umsatzzahlen, da viele Betriebe des
Hotel- und Gaststättengewerbes nicht Mitglied im Ar-
beitgeberverbandDEHOGA sind oder nur eineMitglied-
schaft ohne Tarifbindung besitzen.
Daher hilft den Beschäftigten oft auch keine Gewerk-
schaftsmitgliedschaft, um in denGenuß eines fairen Ta-
rifs zu kommen.
Ein großer Teil der Beschäftigten arbeiten gerade mal
für denMindestlohn oder oft sogar unter demMindest-
lohn in illegalen Beschäftigungsverhältnissen.
Insgesamt 15,3 Millionen Übernachtungen und 6,4 Mil-
lionen Gäste zählten die Berliner Beherbergungsbetrie-
be in den Monaten Januar bis Juni 2018. Nach vor-
läufigen Berechnungen des Amtes für Statistik Berlin-
Brandenburg ist das im Vergleich zum Vorjahreszeit-

Ablehnung (K)
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raum eine Zunahme um jeweils mehr als 4 Prozent. Da-
mit kamen im ersten Halbjahr Jahr 2018 so viele Gäs-
te nach Berlin wie im gesamten Jahr 2005. Insgesamt
15,3 Millionen Übernachtungen und 6,4 Millionen Gäs-
te zählten die Berliner Beherbergungsbetriebe in den
Monaten Januar bis Juni 2018. Nach vorläufigen Berech-
nungen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg ist
das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Zunahme
um jeweils mehr als 4 Prozent. Damit kamen im ersten
Halbjahr Jahr 2018 so viele Gäste nach Berlin wie im ge-
samten Jahr 2005.
Berlin ist in vielerlei Hinsicht für Touristen attraktiv und
anhandder steigendenGästezahlen ist nichtdavonaus-
zugehen, dass Preiserhöhungen, die unter Umständen
nötig wären um Tariflöhne zu bezahlen, Touristen ab-
schrecken würden und damit zu Umsatzeinbußen füh-
ren könnten.
In anderen Bundesländern mit oft sogar weniger at-
traktiven Tourismusangeboten (siehe Anhang) gibt es 
bereits seit vielen Jahren allgemeinverbindlich erklärte
Manteltarifverträge.
Dieses kann und sollte auch in einer attraktiven Touris-
musmetropole wie Berlin möglich sein.
https://www.personalorder.de/magazin/main/docs/arbeitsrecht-
verzeichnis-allgemeinverbindlicher-
tarifvertraege.pdf;jsessionid20805842C849831A1B94326F51D91316.pdf
Hotel- und Gaststättengewerbe, Baden-Württemberg
– Mantel-TV vom 18.3.2002, in der Fassung des
Ergänzungs-TV vom 18.3.2015,
mit Einschränkungen av ab 1.4.2015 (BAnz AT 23.12.2015
B13)
Hotel- und Gaststättengewerbe, Bremen
– Mantel-TV (ohne Protokollnotizen) vom 17.4.1997, av
ab 1.5.1997
– 21 –
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Verzeichnis der für allgemeinverbindlich erklärten Tarif-
verträge Stand: 1. Juli 2017
– 22 –
Hotel- und Gaststättengewerbe, Niedersachsen (mit
Ausnahme des ehemaligen
Verwaltungsbezirks Oldenburg und der ostfriesischen
Nordseeinseln)
– Mantel-TV vom 28.6.2000, av ab 28.12.2000
Hotel- und Gaststättengewerbe, ehemaliger nieder-
sächsischer Verwaltungsbezirk
Oldenburg (mit AusnahmederNordseeinselWangeroo-
ge)
– Mantel-TV vom 27.7.2000, av ab 1.8.2000
Hotel- und Gaststättengewerbe, Nordrhein-Westfalen
– Mantel-TV vom 20.4.2016 mit den Anhängen 1 bis 3
vom 23.3.1995 einschließlich der
Protokollnotizen vom 15.7.2004 und 31.5.2010 zum
Mantel-TV vom 23.3.1995, mit
Einschränkungen av ab 1.5.2016 (BAnz AT 13.10.2016 B7)
– Tarifvertrag für Auszubildende vom20.4.2016,mit Ein-
schränkungen av ab 1.8.2016
(BAnz AT 13.10.2016 B9)
– Entgelt-TV vom 20.4.2016 mit den Protokollnotizen 1
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und 2 aus dem Entgelt-TV vom
17.7.2002 in der Fassung vom 20.4.2016, mit Ausnahmen
av ab 1.8.2016 (BAnz AT
13.10.2016 B8)
Hotel- und Gaststättengewerbe, Schleswig-Holstein
– Mantel-TV mit Protokollnotiz vom 15.4.1994, i.d.F. der
Protokollnotiz vom 6.3.2002, av
ab 19.9.2002
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Antrag 52/II/2018
Abt. 05/03 Falkenhagener Feld – SpandauWest
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

„Shisha Bars“ zu erlaubnispflichtigen Gaststättenbe-
trieben erklären
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesre-
gierung und die sozialdemokratischen Mitglieder des
Bundestages werden aufgefordert, das Gaststättenge-
setz (GStG) insofern zu verändern, dass sog. „Shisha
Bars“ nur mit einer Konzession nach §2 (GStG) betrie-
ben werden dürfen.

Begründung
UmdenNichtraucher-, Gesundheits- und Jugendschutz
besser durchsetzen zu können, sollen sogenannte
„Shisha-Bars“ als erlaubnispflichtige Gaststätten
gewertet werden und entsprechend anderen Einrich-
tungenwie Raucherkneipen, Cafés und Restaurantsmit
Alkoholausschank baurechtlich und gewerberechtlich
gleichgestellt werden.
 
Mit der Änderung des Gaststättengesetzes im Jahre
2005 sollte es z.B. Fitness-Studios, Kanzleien und an-
derenDienstleistungsbetrieben erleichtertwerden, den
Kunden nicht-alkoholische Getränke bzw. Snacks ne-
bendemeigentlichenHandelsgeschäft anzubieten. Das
Handelsgeschäft in „Shisha Bars“ besteht im  Genuss
von gesundheitlichen Rauchprodukten stellt als Han-
delsgeschäft eine entsprechende Grauzone dar.

Erledigt durch Handeln der Fraktion (K)
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Antrag 53/II/2018
AGMigration und Vielfalt LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Anerkennungsverfahren durch IHK FOSA
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-
rung sollen sich dafür einsetzen, dass die Bearbeitungs-
dauer für den Folgeantrag nach dem “Gesetz über
die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqua-
lifikationen” (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz –

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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BQFG) zur vollständigen Anerkennungmax. drei Mona-
te beträgt. Diese Frist soll im Gesetz festgehalten wer-
den.
 
Gemäß § 6 Absatz 3 BQFG muss das Gleichwertigkeits-
feststellungsverfahren grundsätzlich innerhalb von drei
Monaten abgeschlossen werden.  Nach Abschluss des
Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahrens stellt die IHK
FOSA einen offiziellen und rechtssicheren Bescheid aus.
Folgende Ergebnisse sind möglich:
 
• Anerkennung der vollständigen Gleichwertigkeit.
• Anerkennung einer teilweisen Gleichwertigkeit.
Hier kann durch gezielte Anpassungsqualifizierung
(z.B. Praktika, Berufserfahrung, Weiterbildungen)
das noch fehlende berufliche Know-how nachge-
holt werden. Innerhalb von 5 Jahren ist es möglich,
einen Folgeantrag zu stellen, mit dem eine volle
Gleichwertigkeit erreicht werden kann.

• Ablehnung des Antrages, wenn keinerlei Gleich-
wertigkeit festgestellt werden konnte.

 
Die Bearbeitungsdauer für den Folgeantrag dauert
durchschnittlich mind. sechs Monate. Laut Aussagen
der IHK FOSA Mitarbeiter*innen werden nur zuerst
die Erstanträge bearbeitet, da die gesetzliche Vorgabe
hier eingehaltenmuss. Die Bearbeitung des Folgeantra-
ges zudem einfacher, weil nur die Anpassungsqualifi-
zierung oder ggf, Praktikumsnachweis geprüft werden
muss.
 
Für die Antragsteller*innen heißt das: Unnötiges War-
ten. Die Antragsteller können in dieser Zwischenzeit
auch keine, ihrer Qualifikation entsprechend, adäqua-
ten Stellen antreten. In Zeiten des Fachkräftemangels
sollte eine qualifizierte Fachkraft schnellstmöglich den
Zugang in den primären Arbeitsmarkt erhalten.
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Antrag 54/II/2018
FA VII – Wirtschaft, Arbeit, Technologie
Der Landesparteitag möge beschließen:

Finanzierungswege der Förderung für Berliner Startup-
Ökonomie verbessern
Wir fordern den Berliner Senat auf, die Investitionsbe-
dingungen in der Stadt auch durch die Verbesserung
seiner Förderprogramme weiter zu optimieren. Hierbei
sehen wir insbesondere die Öffnung vorhandener Pro-
gramme als Chance weitere Unternehmensgründun-
gen am Standort Berlin zu forcieren.
Im Übergang zu einer immer stärker wissensbasierten
Gesellschaft kommt Berlin innerhalb Deutschlands ei-
ne komplementäre Rolle zu. In unserer Stadt der Freiheit
und Toleranz verschwimmen schon heute die Grenzen
zwischenDienstleistung, Produktund Innovation:Nicht
technische Innovation stellendie individuelle Erfahrung

Annahme (K)
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des Nutzers in den Mittelpunkt.
Um im globalen System erfolgreich zu sein müssen Un-
ternehmen heute nicht groß sein. Unsere wirtschaftli-
cheWeltwird kleinteiliger, was Berlin entgegen kommt.
Startups brauchen nicht viel, aberwenn sie unmittelbar
unterstützt werden können sie Frühphasen-Investoren
Eigenes entgegensetzen und müssen nicht zu früh zu
viele Anteile abgeben.
 
Öffnung der Förderprogramme
• Die Förderprogramme sollen Ihre Technologiefi-
xierung aufgeben und Software und sogenannte
nicht-technische Innovationen (Design, Geschäfts-
modelle, soziale Innovationen) gleichrangig be-
rücksichtigen.

• Wir fordern den Senat auf, die Förderkriterien
der Landesprogramme diesbezüglich zu verbessern
und durch Initiative auf Bundesebene auch auf eine
Öffnung der Bundesprogramme hinzuwirken.

• Wir fordern eine regelmäßige Evaluation der För-
derkriterien hinsichtlich des zu erbringenden bü-
rokratischen Aufwands für die Startups und Ihrer
Auswirkungen auf die ökonomische Diversität am
Standort Berlin-Brandenburg. Die Evaluation sollte
unter Einbeziehung der betroffenen Unternehmen
und Ihrer Verbände erfolgen.

 
Mut fürs Unbekannte:
Freie GründerInnenförderung
Wir fördern Ideen. Dazu fordern wir eine freie Grün-
derInnenförderung unabhängig von akademischen Ab-
schlüssen, ohne besondere Branchen- oder Technolo-
giefokussierung. Dies soll als Ergänzung zur bisheri-
gen Förderpraxis (Cluster-, Technologie-, Branchenför-
derung) erprobt werden. Die Vergabe von Fördermit-
teln sollte durch ein niedrigschwelliges, standardisier-
tes Pitch öffentlich entschieden werden.
 
Die Auszahlung soll direkt an die Unternehmen erfol-
gen. Die Höhe der Fördersummen sollen dabei die Gren-
zen der De-minimis-Beihilfen nicht überschreiten.
Das Programm soll jährlich evaluiert und ggfs. ange-
passt werden. Parallel hierzu sollen die bestehenden
Einrichtungen für die GründerInnenberatung weiter
ausgebaut und finanziell unterstützt werden; die Eta-
blierung neuer GründerInnenzentren soll nachhaltig
gefördert werden.

Begründung
Die Zukunft kennen wir nicht. Und genauso wenig
wissen wir heute, welche Branchen und Technologien
morgen „fliegen“ oder am Boden bleiben.
Wir sind uns sicher, dass die neuen Industrien, Ar-
beitsplätze und Produktideen gerade an den Grenzen
zwischen den etablierten Branchen entstehen werden,
dass wir im digitalen Neuland neue Ideen, Dienstleis-
tungen und Innovationen entdeckenwerden. Gleichzei-
tig waren die Möglichkeiten für soziale, kulturelle und
kreativwirschaftliche Geschäftsideen noch nie so man-
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nigfaltig wie heute – diesen neuen Rahmenbedingun-
genmüssenwirmit neuen Konzepten, auch bei der För-
derung und finanziellen Unterstützung Rechnung tra-
gen. Ein Stückweitmüssenwir uns dabei auch von dem
industriell geprägten Bild eines Produktes, Geschäfts-
modells, etc. lösen und nicht nur in der neuen Technolo-
gie den Fortschritt suchen sondern auch in der Nutzung
ihrer selbst und der Freiräume, die sie schafft.
 
Berlin kann sich als Standort der Ideen undModellstadt
für neue Geschäftsmodelle, deren Erprobung, gesell-
schaftlicher Diskussion und erfolgreicher Umsetzung in
wirtschaftliches und soziales Handeln profilieren.
Dort, wo wir wirtschaftliche Diversität zulassen und
u.a. durch offenere Förderstrukturen auch unterstüt-
zen, kann Neues entstehen und dabei helfen, Wirt-
schaftsstrukturen zu erneuern.
Etwas zu fördern, dass wir noch nicht kennen, von dem
wir nicht wissen, ob es funktioniert und ob es wirt-
schaftlichen sowie gesellschaftlichen Mehrwert bringt
erscheint auf den ersten Blick kritisch – aber genau für
diesesUnbekanntebenötigtenwir eine freieGründerIn-
nenförderung.
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Antrag 55/II/2018
FA VII – Wirtschaft, Arbeit, Technologie
Der Landesparteitag möge beschließen:

Regelmäßiger Report über Finanzierungsmöglichkeiten
der Berliner Wirtschaft und Startup-Ökonomie
Die Finanzierungsmöglichkeiten der Berliner Unterneh-
men insbesondere der Startup-Ökonomie entscheiden
maßgeblich über die Standortauswahl von Unterneh-
men, als auch über den Verbleib der Unternehmen am
Standort Berlin in der Wachstumsphase von Startups.
Der Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten soll daher
soweitmöglich auf Landesebene durch die Berliner SPD
gestaltet und auf Bundesebene durch Initiativen ange-
regt werden.
 
In einem ersten Schritt bedarf es hierzu erst einmal ei-
ner belastbaren Daten- und Informationsbasis. Die SPD
Berlin wird aufgefordert diese herzustellen:
 
Erhebungen bereitstellen, Transparenz schaffen, Auf-
merksamkeit erzeugen
Über die Startup-Ökonomie liegt bislang keine umfas-
sende, vollständige Erhebung vor. In vorhandenen Stu-
dien gibt es Lücken, Insbesondere bei Informationen
über die Finanzierung von Startups.
• Eine solche Bestandsaufnahme soll jährlich im
Sinne eines permanenten Monitorings aufge-
stellt werden. Dieses kann auch Bestandteil eines
Startup-Berichtes sein. Wir regen an, zu diesem
Zweck ein Register der Berliner Startups, gegebe-
nenfalls unter Einbeziehung von Projektpartnern
(z.B. Hochschulen) mit besonderem Know-how,

Erledigt bei Annahme 54/II/2018 (K)
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einzuführen. Dadurch wird es möglich sein, die
Datenbasis der Investoren mit der Datenbasis der
finanzierten Gesellschaften zu koppeln und höhere
Transparenz im Startup-Umfeld zu schaffen.

 
Ziel der regelmäßigen Erhebung: Eine zeitgenaue
Kenntnis über die Finanzierung der Startup-Wirtschaft
(Bestand und Neu-Gründungen) und über eine Anzahl
von Unternehmensdaten bezüglich ihrer Geschäfte
auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine
bessere Zielsetzung und Steuerung der Maßnahmen
des Landes Berlin. Schwerpunkte der regelmäßigen
Erhebung zur Startup-Finanzierung:
• Mittelherkunft (Private Equity/Venture Capital,
Angelfinanzierung, öffentliche Hand, Corporate,
Crowdfunding)

• Mittelverwendung (nachWirtschaftsbereichen) so-
wie

• Unternehmenszahlen über Umsatz, Finanzierungs-
bestände, Beschäftigung und Investitionen.

 
Dieses Register kann Teil eines zu errichtenden „Start
up Portal Berlin“ werden, welches als Wegweiser und
Navigationshilfe dient und zielgruppenorientierte, bzw
branchespezifische Service-, Informations- und Netz-
werkangebote bereitstellt.
Insgesamt soll die Finanzierungskette von Startup-
Unternehmen in der Metropolregion Berlin-
Brandenburg sichtbar werden.
 
Aus der Bestandsaufnahme bzw. den Verbesserungen
der Studien erwarten wir uns ein klareres Bild über die
Berliner Startup-Ökonomie. Auf Basis validerer Zahlen
sollen dann politischeMaßnahmen für die Entwicklung
von Verbesserungen u.a. für die Finanzierungswege der
Startups erfolgen. Zugleich liefern die Erhebungen be-
lastbare Argumente, um Berlin als Hauptstadt der digi-
talen Wirtschaft zu positionieren und die Anziehungs-
kraft für deutsche und internationale Investoren und
Startups zu erhöhen.
 
Begleitend zu dieser regelmäßigen Erhebung wird der
Berliner Senat
• Künftig regelmäßig darüber berichten, in welchem
Umfang Startup-Unternehmen bei der Vergabe sei-
ner Aufträge beteiligt waren. Ziel ist es zu erfahren,
welche Hemmnisse im Vergabeverfahren für Star-
tups bestehen.

• herausragende Startups als „Leuchttürme“ wahr-
nehmbar und als Best Practice-Anwendungen (La-
bel „Made in Berlin“) über die Hauptstadt hinaus
bekannt machen. Ziel ist es, die bereits jetzt tra-
gende Säule der Berliner Wirtschaft stärker ins öf-
fentliche Interesse zu rücken und den Standort Ber-
lin für Unternehmen und Investoren sichtbarer zu
machen und Berlin als Hub der deutschen Startup-
Szene zu profilieren.

• eine Definition des Begriffes „Startup“ anstoßen
bzw. initiieren. Über die regelmäßige Erhebung,
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Erfassung und Bewertung der Berliner Startup-
Landschaft erhoffen wir uns auch eine Vereinheit-
lichung des Begriffes Startup. Die Wesensmerkma-
le sollten zumindest für alle Akteure (Politik, För-
derbanken und -einrichtungen, Hochschulen usw.)
am Standort Berlin-Brandenburg klar und einheit-
lich sein.

 

Begründung
Es gibt bereits einen Antrag im Abgeordnetenhaus
Berlin, welcher die Schaffung der Grundlagen eines
Startup-Berichts zum Gegenstand hat (Drucksache
18/1104). Wenn das AGH bereits den Beschluss zum
Antrag 18/1104 gefasst hat, sollte die Erhebung der
Finanzierungssituation als eigenes Kapitel in den
Startupbericht mit aufgenommen werden.
Ferner kann der leider nur einmalig aufgelegte Be-
richt der Technologiestiftung Berlin „Berliner Venture-
Capital Report 2016“) als gute Orientierung dienen. Ein
solcher Bericht bringt allerdings nur einen Mehrwert,
wenn dieser regelmäßig aufgelegt wird. In der volatilen
Startup-Welt ist Zeitraum von 1-2 Jahren als Erhebungs-
intervall sinnvoll, sofern bzw. solange noch keine fort-
laufende „Echtzeit“-Erhebung möglich ist.
Beinahe jedes neu gegründete  Startup ist in der An-
fangsphase auf Geld Dritter, insbesondere als Eigen-
mittelfinanzierung, angewiesen. Um die Belange, Pro-
blemlagen und Anforderungen dieser Unternehmen im
politischen Handeln richtig zu erfassen und aufgrei-
fen zu können, bedarf es unbedingt klarer, verlässli-
cher und interessensneutraler Zahlen über die Unter-
nehmensfinanzierung von Startups. Dabei sollen gera-
de auch die Besonderheiten und Eigenheiten der Risi-
kokapitalfinanzierung verständlich und für alle Betei-
ligten nachvollziehbar herausgearbeitet werden. Diese
gerade in innovationsgetriebenen und stark wachsen-
den Unternehmen vorherrschende Finanzierungsform
und das dazugehörige Finanzierungssystem muss poli-
tisch verstanden und auch gesteuert, bzw. durch politi-
sche Maßnahmen flankiert werden.
Ein solches Finanzökosystem, in dem privates Kapi-
tal die Basis für Unternehmensgründungen und -
wachstum stellt und Gewinne aus Unternehmensver-
käufen wieder in neue junge Unternehmen investiert
werden, stellt einen der Standortfaktoren für eine Me-
tropolregion wie Berlin da und muss politisch gestaltet
werden. Dabei gilt es nicht unbedingt, das angelsächsi-
sche System („Silicon Valley“) zu kopieren, sondern ei-
gene Ansätze zu entwickeln und am Startup-Standort
Berlin zu erproben.
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Antrag 56/II/2018
FA VII – Wirtschaft, Arbeit, Technologie
Der Landesparteitag möge beschließen:

Berliner Verwaltung als Plattform. Potentiale für krea-
tive Unternehmen in Berlin
Im Zuge der Digitalisierung der Berliner Verwaltung soll
Berlin hier ansässigen Startups sowie kleinen, kreativen
Unternehmen die Möglichkeit eröffnen, Apps und Soft-
ware für die Berliner BürgerInnen zu entwickeln und
Bürgerdienste digital zugänglich zu machen. Dies soll-
te im Rahmen einer ganzheitlichen Strategie erfolgen,
die zugleich eine kleinteilige Vergabe bzw. die Digitali-
sierung der Verwaltungen in vielen kleinen, schnell rea-
lisierbaren Schritten ermöglicht.
 
Die Ausgestaltung dieser Strategie soll durch den
Lenkungskreis IKT (nach §20 EGovG Berlin) erfolgen.

Begründung
Nach dem E-Government-Gesetz für Berlin sollen
die Bürgerdienste digital angeboten werden (§§2,4
EGovG Berlin[1]). Zudem sollen die Verwaltungen
ihre Daten in maschinenlesbarer Form zur Verfügung
gestellt werden (§13 EGovG Berlin). Erst eine vernetzte
und digital voll integrierte Verwaltung (also auch die
Verwaltungen untereinander) kann den BürgerInnen
effiziente und leistungsstarke BürgerInnendienste
anbieten. Bevor überhaupt Apps, Internetseiten oder
Online-Formulare angeboten werden können, muss
seitens der Verwaltungen Berlins zunächst einmal die
passende Infrastruktur geschaffen und vor der Digitali-
sierung der bislang analogen Prozesse eine Evaluation
der Prozesse stattfinden. Wenn bislang aufwändige
und unnötig komplexe analoge Verwaltungsprozesse
lediglich digitalisiert werden, ist am Ende niemanden
geholfen.
 
Aus unserer Sicht ist es daher sinnvoll, sich seitens der
Verwaltung auf die Entwicklung und Verbesserung ge-
nau dieser Prozesse zu fokussieren und die Migration
der IT-Infrastruktur (nach §24 EgovG Berlin) erfolgreich
weiterzutreiben. Die Ausgestaltung der „BenutzerIn-
nenoberfläche“ (Interface), also die Art, wie die Bürge-
rInnendieDienste derVerwaltungnutzen könnten (also
über Apps, Webdienste, Messenger, Plugins, etc.) könn-
te hierbei unter Qualitätsvorgaben (Datenschutz, Zer-
tifizierung, etc.) durch private Unternehmen erfolgen.
Dabei geht es nicht darum, kostenlose Bürgerdienste zu
privatisieren. Diese sollen auch künftig kostenfrei blei-
ben. Vielmehr geht es darum, an der Schnittstelle zwi-
schen Verwaltung und Bürgern bzw. zwischen Verwal-
tung undUnternehmen Raumund technische Rahmen-
bedingungen für kreative, innovative Ideen und Soft-
wareprojekte zu schaffen. Berliner Startups und kleine
hier ansässige Softwareunternehmen könnten Anwen-
dungslücken füllen, welche noch nicht gedacht wurden
oder die für die Allgemeinheit zu speziell wären.

Überweisung an: Senat (K)
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Für die Verwaltung ergäbe sich zudem der Vorteil, die
bereits zu wenigen eigenen IT-Fachkräfte auf die Digi-
talisierungsprozesse in der Verwaltung zu fokussieren.
Darüber hinauswäre dieser Ansatz auch verträglichmit
der Strategie vermehrt externe Fachkräfte in Anspruch
zu nehmen, wo die eigenen Kapazitäten nicht mehr
ausreichen (siehe hierzu BEGS[2], S. 5ff.). Inbesondere
versprechenwir uns aber hieraus Impulse in die Berliner
Startuplandschaft und wollen gerade jungen und krea-
tiven Unternehmen in Berlin die Möglichkeit eröffnen
mit Ihren IdeenundKnow-howSoftware für die Berline-
rInnen und Berliner zu entwickeln. Neben wirtschaftli-
chen Impulsen für den Standort stärkt dies zugleich die
Identifikation mit der Stadt Berlin und fördert den Aus-
tausch zwischenWirtschaft und Verwaltung.
 
Weiterführende Informationen:
• E-Government Gesetz Berlin (EGovG Berlin)
• E-Government-Strategie Berlin
• IT-Standards Berlin
• Gesetz zur Förderung des E-Government
• Berliner E-Government-Strategie (BEGS)
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Antrag 57/II/2018
Abt. 04/76 Rund um den Karl-August-Platz
Der Landesparteitag möge beschließen:

Rückführung der CFM
Wir fordern von den sozialdemokratischen Mitgliedern
im Senat, in den Aufsichtsräten von Charité und Vi-
vantes und in der SPD-Fraktion im Berliner Abgeord-
netenhaus, unverzüglich Initiativen für die Aufnahme
vonVerhandlungendes rot-rot-grünen Senatsmit ver.di
zu ergreifen, zur praktischen zeitnahen Umsetzung der
Forderungen
• von „Mehr Personal“ in der Charité und bei Vivan-
tes, entsprechend dem von den Beschäftigten und
ver.di definiertem Bedarf,

• nach Rückführung der CFM (Charité Facility Ma-
nagement) in die Charité und damit die Einbe-
ziehung der Beschäftigten in den Geltungsbe-
reich des TVöD (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) ge-
mäß SPD-Landesparteitagsbeschlüssen, dem SPD-
Wahlprogramm und der Koalitionsvereinbarung
mit Grünen und Linkspartei

• nach Eingliederung der Beschäftigten bei den Vi-
vantes Tochterfirmen Vivantes Service Gesellschaft
(VSG) und Vivantes therapeutische Dienste Gesell-
schaft (VTD) in den Geltungsbereich des TVöD

 
Die Solidarität der Berliner SPD gehört den Kolleg*innen
und ihrer Gewerkschaft ver.di, die in den Berliner Kran-
kenhäusern für „Mehr Personal“, für die Rücknahme
der Ausgliederungen und für „TVöD für alle“ kämpfen
und wiederholt auch in den Streik getreten sind.

Erledigt bei Annahme 28.1/II/2018 (K)
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Begründung
Der Regierende Bürgermeister, Michael Müller, hat
mehrfach darauf verwiesen, dass nicht alles sofort
umgesetzt werden kann. So sieht auch die bisherige
Praxis aus. Umso wichtiger ist es, jetzt gemeinsam mit
der zuständigen Gewerkschaft ver.di in Verhandlungen
zu treten, um einen Plan auszustellen, wann, welches
Ziel, und in welchen Schritten, umgesetzt wird.
 
Die systematische bundesweite Kaputtsparpolitik der
öffentlichen Hand muss beendet werden. Der rot-rot-
grüne Senat muss über praktische Schritte ein Zeichen
in dieser Richtung setzen. Es muss Schluss damit sein,
dass systematisch von der Bundesregierung und den
Landesregierungen ein Wettbewerb um die Senkung
der Personalkosten organisiert wird. Das hat zu der
dramatischen Personalnot und dem Pflegenotstand ge-
führt, wie auch zur systematischen Tarifflucht und Aus-
gründungen.
 
Das entspricht zweifellos dem politischen Willen eines
großen Teils der Bevölkerung, was durch das erfolgrei-
che Volksbegehren demonstriert wird, wie auch einer
Mehrheit der SPD-Mitglieder.
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Antrag 58/II/2018
AfA Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

Rückführung der CFM
Wir fordern von den sozialdemokratischen Mitgliedern
im Senat, in den Aufsichtsräten von Charité und Vi-
vantes und in der SPD-Fraktion im Berliner Abgeord-
netenhaus, unverzüglich Initiativen für die Aufnahme
vonVerhandlungendes rot-rot-grünen Sentasmit ver.di
zu ergreifen, zur praktischen zeitnahen Umsetzung der
Forderungen
• nach Rückführung der CFM (Charité Facility Ma-
nagement) in die Charité und damit die Einbe-
ziehung der Beschäftigten in den Geltungsbe-
reich des TVöD (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) ge-
mäß SPD-Landesparteitagsbeschlüssen, dem SPD-
Wahlprogramm und der Koalitionsvereinbarung
mit Grünen und Linkspartei

• nach Eingliederung der Beschäftigten bei den Vi-
vantes Tochterfirmen Vivantes Service Gesellschaft
(VSG) und Vivantes therapeutische Dienste Gesell-
schaft (VTD) in den Geltungsbereich des TVöD

 
Die Solidarität der Berliner SPD gehört den Kolleg*innen
und ihrer Gewerkschaft ver.di, die in den Berliner Kran-
kenhäusern für die Rücknahme der Ausgliederungen
und für „TVöD für alle“ kämpfen und wiederholt auch
in den Streik getreten sind.
 

Begründung

Erledigt bei Annahme 28.1/II/2018 (K)
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Der Regierende Bürgermeister, Michael Müller, hat
mehrfach darauf verwiesen, dass nicht alles sofort
umgesetzt werden kann. So sieht auch die bisherige
Praxis aus. Umso wichtiger ist es, jetzt gemeinsam mit
der zuständigen Gewerkschaft ver.di in Verhandlungen
zu treten, um einen Plan auszustellen, wann, welches
Ziel, und in welchen Schritten, umgesetzt wird.
 
Die systematische bundesweite Kaputtsparpolitik der
öffentlichen Hand muss beendet werden. Der rot-rot-
grüne Senat muss über praktische Schritte ein Zeichen
in dieser Richtung setzen. Es muss Schluss damit sein,
dass systematisch von der Bundesregierung und den
Landesregierungen ein Wettbewerb um die Senkung
der Personalkosten organisiert wird. Das hat zu der
dramatischen Personalnot und dem Pflegenotstand ge-
führt, wie auch zur systematischen Tarifflucht und Aus-
gründungen.
 
Das entspricht zweifellos dem politischen Willen eines
großen Teils der Bevölkerung, was durch das erfolgrei-
che Volksbegehren demonstriert wird, wie auch einer
Mehrheit der SPD-Mitglieder.
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Antrag 223/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Verkaufsoffener Sonntag
Sonntagsöffnung am 23. Dezember zurücknehmen und
die Vergabe der verkaufsoffenen Sonntage im Dezem-
ber überdenken.
 
Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder im
Senat dazu auf, den Beschluss, den 23. Dezember 2018
zu einem verkaufsoffenen Sonntag zu machen, zu
revidieren und darüber hinaus zu beschließen, dass
ab 2019 nur noch ein verkaufsoffener Sonntag im
Dezember zulässig ist.

Begründung
In Deutschland sind verkaufsoffene Sonntage seit 2006
Ländersache. Entsprechend existiert keine bundesein-
heitliche Regelung. Berlin hat deutschlandweit das mit
insgesamt zehnmöglichen verkaufsoffenen Sonntagen
(davon acht berlinweit) liberalste Ladenöffnungsge-
setz. Im Vergleich dazu kommt die Stadt München
mit nur drei verkaufsoffenen Sonntagen aus und die
Stadt Köln mit vier. Von diesen acht berlinweiten
Sonntagsöffnung entfallen in diesem Jahr zwei auf die
Adventssonntage, und zwar auf den 2. und 4. Advent.
Die Begründung für die Sonderöffnung am 2. Advent
sind die zahlreichen Weihnachtsmärkte in Berlin. Die
Öffnung am 4. Adventssonntag wird mit dem World
Festival of Synagogal Music begründet, welches vom
20. bis zum 23. Dezember in Berlin stattfindet.
 

Ablehnung (Kein Konsens)
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Die Wochen vor und nachWeihnachten gehören zu der
umsatzstärksten Zeit im Einzelhandel. Für die Beschäf-
tigten bedeutet dies erhöhtem Arbeitsstress. In dieser
Zeit werden Überstunden aufgebaut oder strategisch
angehäufte Minusstunden abgebaut. Dazu kommen
hohe Kundenfrequenzen, ein erhöhter Beratungsauf-
wand und allgemeiner emotionaler Stress. Umso wich-
tiger ist es für die Beschäftigten, freie Tage in der Weih-
nachtszeit zu haben, um sich von de Arbeit entspannen
und die Feiertage mit Familie und Freunden verbringen
zu können. Nicht nur, dass für Angestellte des Einzel-
handels nicht nur die Vorweihnachtszeit besonders an-
strengend ist, im Gegensatz zu den meisten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern in Deutschland ist für sie
zudemnur der erste und der zweiteWeihnachtstag frei.
Direkt im Anschluss geht es für die Beschäftigten mit
der umsatzstarken Zeit weiter, die bis etwa Mitte Janu-
ar andauert. Zwei verkaufsoffene Sonntage im Dezem-
ber sind daher grundsätzlich nicht arbeitnehmerinnen-
und arbeitnehmerfreundlich.
 
Zusätzlich hat sich der Berliner Senat in diesem Jahr da-
zu entschieden den 2. verkaufsoffenen Sonntag auf den
23. Dezember zu legen. Dadurch minimiert sich für ei-
nen großen Teil der Beschäftigten im Einzelhandel die
Chance, ausnahmsweise mehr als zwei Tage am Stück
frei machen zu können. Dies ist eine im höchstenMaße
unsoziale Politik gegenüber einer großen Gruppe von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
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AntragWV38/I/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:

Perspektiven aus der Perspektivlosigkeit – Teilhabe an
der Gesellschaft durch Arbeit und Ausbildung
Um Menschen eine Perspektive in Deutschland zu ge-
ben und Ungleichbehandlung abzubauen, fordern wir
die Mandatsträger*innen der SPD dazu auf, sich um fol-
gende Punkte einzusetzen:
 
• die Hürden zum Bezug von Berufsausbildungsbei-
hilfe und Ausbildungsgeld (für Menschen mit Be-
hinderung) müssen deutlich abgesenkt werden.
Wer eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland hat,
muss sofort antragsberechtigt sein, nicht erst nach
15 Monaten.

• Geduldete sollen bereits nach 12 Monaten An-
spruch auf den Bezug von Berufsausbildungsbei-
hilfe und Ausbildungsgeld haben, nicht erst nach
sechs Jahren.

• Das Arbeitsverbot für Geduldete aus sog. „Sicheren
Herkunftsstaaten“ muss aufgehoben werden.

• Die Neuregelungen für den Bezug von Berufsaus-
bildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld sollen auch
gelten, für Geduldete aus sog. „Sicheren Herkunfts-
staaten“.

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an AG Migration und Viel-
falt, ASJ, FA VII – Wirtschaft und Arbeit

 
Annahme in der Fassung der ASJ:
Um Menschen eine Perspektive in Deutschland zu ge-
ben und Ungleichbehandlung abzubauen, fordern wir
die Mandatsträger*innen der SPD dazu auf, sich um fol-
gende Punkte einzusetzen:
 
• die Hürden zum Bezug von Berufsausbildungsbei-
hilfe und Ausbildungsgeld (für Menschen mit Be-
hinderung) müssen deutlich abgesenkt werden.
Wer einen Aufenthaltstitel in Deutschland hat,
muss sofort antragsberechtigt sein, nicht erst nach
15 Monaten.

• Geduldete sollen bereits nach 12 Monaten An-
spruch auf den Bezug von Berufsausbildungsbeihil-
fe und Ausbildungsgeld haben.

• Das Arbeitsverbot für Geduldete aus sog. „Sicheren
Herkunftsstaaten“ muss aufgehoben werden.

• Die Neuregelungen für den Bezug von Berufsaus-
bildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld sollen auch
gelten, für Geduldete aus sog. „Sicheren Herkunfts-
staaten“.
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• Bereits eingeleitete Maßnahmen zur Ausweisung
sollen durch den Beginn einer Ausbildung nichtig
werden. Voraussetzung hierfür soll sein, dass kei-
ne schweren Straftaten mit rechtskräftiger Verur-
teilung die Abschiebung begründen.

• das Verbot zur selbständigen Arbeit für Geduldete
muss aufgehoben werden.

 

Begründung
Deutschland und Europa sind Einwanderungsregionen.
Das wird auch absehbar in den nächsten Jahrzehnten
so bleiben. Bedingt durch strukturelle Ungleichheiten
suchen Menschen nach einem besseren Leben und
migrieren zu diesem Zweck. Dieses Streben nach Glück
oder „pursuit of happiness“, wie es die Verfassung
der USA bezeichnet, ist ein menschlicher Antrieb. Es
ist unsere politische Aufgabe – neben dem Asylrecht
– Migration zu organisieren. Der Entwurf zu einem
Einwanderungsgesetz der SPD-Bundestagsfraktion ist
ein erster Schritt in diese Richtung. Darüber hinaus
müssen andere politische Maßnahmen getroffen
werden. Dieser Antrag leistet dazu einen Beitrag.
Arbeit und Ausbildung sind eine Perspektive zu einem
selbstbestimmten Leben, die oft gerade für junge Men-
schen entscheidend für deren Entwicklung sein kann.
Deshalb sollte die SPD als Partei der Arbeit, Hürden die
einer gesellschaftlichen Integration im Weg stehen,
beseitigen.

• Bei Aufnahme einer berufsqualifizierenden Ausbil-
dung soll grundsätzlich eine Duldung für die ge-
samte Dauer der Ausbildung und der anschließen-
den Arbeitssuche erteilt werden. Verurteilungen zu
Straftaten sollen der Erteilung einer Duldung nur
aufgrund einer Würdigung im Einzelfall entgegen-
stehen können,  wobei Straftaten bis zu 90 Tages-
sätzen außer Acht bleiben.

• Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundes-
regierung werden aufgefordert  zu prüfen, ob das
Verbot selbstständiger Arbeit für Personen mit ei-
ner Duldung aufgehoben oder zumindest einge-
schränkt werden kann und welche Voraussetzun-
gen  hierfür zu erfüllen sind.

 
 
Begründung
Die Zielrichtung des  Antrages, gesetzliche Zugangshin-
dernisse zum Arbeitsmarkt insbesondere für gedulde-
te Personen und Beschränkungen bestimmter Förder-
instrumenten (z.B. Berufsausbildungshilfe) abzubauen,
wird befürwortet.
Die Regelungen über Zugangsbeschränkungen zum
Arbeitsmarkt für Migrantinnen und Migranten und
die entsprechenden Förderungsmöglichkeiten sind un-
übersichtlich und dringend überarbeitungsbedürftig.
Die Zielrichtung der Reform sollte sein, ausländerrecht-
liche Beschränkungen so weit wie möglich abzuschaf-
fen, um Migrantinnen und Migranten die Möglichkeit
zu geben, statt des Bezuges von Sozialleistungen sich
selbst  durch Arbeit eine wirtschaftliche Existenzgrund-
lage zu schaffen. Das fördert sowohl den Wirtschafts-
standort Deutschland als auch die Integration.
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AntragWV35/I/2018
KDV Spandau
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Arbeitszeit kürzen
Die SPD Bundestagsfraktion und die SPD geführten Mi-
nisterien in der Bundesregierung werden aufgefordert,
folgendeÄnderungen imArbeitszeitgesetz (ArbZG) um-
setzen:
 
Im §2 (3) die Nachtzeit im Sinne des Gesetzes von 23 bis
6 Uhr auf 20 bis 6 Uhr und in Bäckereien und Kondito-
reien von 22 bis 5 Uhr auf 20 bis 4 Uhr zu ändern.
Außerdemsoll in (4) jedeArbeit, die in dieNachtzeit fällt
als Nachtarbeit anerkannt werden.
In Punkt 2. sollen Nachtarbeiter schon ab 20 Tagen
Nachtarbeit im Kalenderjahr als solche gesehen wer-
den.
Dies soll einer verstärkten Flexibilisierung entgegenwir-
kenunddiewahre hoheBelastung von Schichtarbeitern
(auch jener die Spätschicht undwenige Nachtschichten
im Jahr arbeiten) gerecht werden.

vertagt auf LPT I/2019 (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an AfA + FA VII –Wirtschaft
und Arbeit

• Stellungnahme FA VII: Der FA VII hat zu diesem An-
trag noch nicht abschließend beraten. Es wird ei-
ne gemeinsame Stellungnahme mit der AfA ange-
strebt.
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In §3 soll die werktägliche Arbeitszeit von acht auf 7,5
Stunden abgesenkt werden und auch nicht mehr auf
zehn sondern nur noch auf neun Stunden max. verlän-
gert werden können und auch dies nur unter der schär-
feren Einschränkung, wenn innerhalb von drei statt wie
bisher sechs bzw. innerhalb von 12 statt wie bisher 24
Wochen ausgeglichen wird.
Begründetwird diese Änderungmit einer in den letzten
Jahren massiv gestiegenen Arbeitsverdichtung, sowie
mit in einem erheblichem Umfang an Mehrarbeit, der
häufig nicht bezahlt wird, was auch in einem großem
Rahmen Steuergelder und Sozialversicherungsbeiträge
kostet (siehe Antragsbegründung).
 
Für §4 soll eine Änderung der Ruhepausenregelung vor-
genommenwerden, welche die Ruhepausen von 30 auf
15 Minuten bei einer Arbeitszeit von vier bis sechs Stun-
den und auf mindestens 45 auf 30 Minuten absenkt.
Außerdemsoll der Zeitraum, in demArbeitnehmermax.
ohne Pause beschäftigt werden dürfen von sechs auf
vier Stunden abgesenkt werden.
Dies hat zum einem den Hintergrund, dass Arbeitneh-
mer inderheutigenArbeitswelt oft nach spätestens vier
Stunden ihre Pause dringend benötigen, Pausen jedoch
in den allermeisten Fällen nicht bezahlt werden und sie
deswegennicht dazu verpflichtet sein sollten, länger als
unbedingt nötig amArbeitsplatz verbleiben zumüssen.
 
In §5 (1) soll geändert werden, dass Arbeitnehmer nach
Beendigung ihrer Arbeit eine ununterbrochene Ruhe-
zeit von 12 statt bisher 11 Stunden haben sollen.
Der Arbeitsalltag, der für viele Arbeitnehmer traurige
Realität ist, sieht vor morgens früh eine Schicht und
Abendsnach 11 Stundeneine zweite Schicht zu arbeiten.
Es zeichnet sich ab, dass die Zahl der Beschäftigten, die
dem ausgesetzt sind noch weiter steigen wird, was sich
dann immer mehr auf die schützenswerte Gesundheit
vieler auswirkt.
 
Für §6 (2) sollen die gleichen Änderungen in dem glei-
chem Sinne wie für §3 vorgenommen werden.
 
Die in §4 (1) beschriebene Öffnungsklausel per Tarifver-
trag soll nicht mehr die Öffnung aufgrund eines Tarif-
vertrags in einer Betriebsvereinbarung beinhalten, da
Betriebsräte immer mehr unter Druck gesetzt werden.
Auch Betriebsräte sind abhängig Beschäftigte, auch
wenn sie einen erweiterten Kündigungsschutz ge-
nießen und neigen schnell dazu auf solche Forderungen
des Arbeitgebers einzugehen.
Wenn der Arbeitgeber sich aus betrieblichen Grün-
den eine vorübergehende Aufweichung des ArbZGes
wünscht, soll er dies generell bei der Gewerkschaft tun,
welche auch den Tarifvertrag ausgehandelt hat und ei-
ne ebenbürtige Verhandlungsposition darstellt.
Darüber hinaus, soll Punkt 4. komplett gestrichen wer-
den, da eine Nachtarbeit die über 10 Stunden hinaus
geht, auch dann nicht vorstellbar ist, wenn sie meist
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überwiegend Bereitschaft darstellt.
Wird der Arbeitnehmer, wenn auch nur in seltenen Fäl-
len, trotz Bereitschaft viel arbeiten müssen, stellt er
schlicht und ergreifend bei einer (Nacht)Arbeitszeit von
mehr als zehn Stunden eine Gefahr für sich und seine
Umwelt dar.
Viele bei den Berufsgenossenschaften gelistete Arbeits-
unfälle werden dies belegen.
Die Ziffern (2), (2a) und (3) sollen genau wie für Ziffer (1)
beschrieben geändert werden.
Die Ziffer (4) kann einfach nichtmehr als Zeitgemäß an-
gesehen werden und ist auch in Anbetracht der nicht
vorhandenen Notwendigkeit zu streichen.
Darüber hinaus kann es nicht sein, dass Arbeitnehmern
absolut gar keine Chance gebotenwird, sich organisiert
(nach unserem Grundgesetz) dagegen zu währen.
Für Ziffer (8) soll eine Änderung von 48 auf 45 Stun-
den vorgenommen werden, außerdem soll auch hier
der Ausgleichszeitraum auf drei Kalendermonate bzw.
12 Wochen reduziert werden.
Als Begründung wird die gleiche wie für die vorange-
gangen Paragrafen mit ähnlicher Änderung angeführt.
 
Für §11 sollen mindestens 26 beschäftigungsfreie Sonn-
tage statt wie bisher 15 festgesetzt werden um Sonn-
tags arbeitendenArbeitnehmernwenigstens einhalbes
Jahr ohne Sonntagsarbeit zu ermöglichen, um vor al-
len Dingen soziale Kontakte zu pflegen, welche durch
die Arbeitsbelastung unserer heutigen Arbeitswelt oh-
nehin schon leiden.
 
Die §12 und 14 sollen im gleichen Sinne wie oben be-
schrieben geändert werden.
§2
(3) Nachtzeit im Sinne diesesGesetzes ist die Zeit von 20
bis 6Uhr, in Bäckereien undKonditoreien die Zeit von 20
Uhr bis 4 Uhr.
(4) Nachtarbeit imSinne diesesGesetzes, ist jedeArbeit,
die in die Nachtzeit fällt.
(5)
2. Nachtarbeit anmindestens 20 Tagen im Kalenderjahr
leisten.
§3
Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf 7,5
Std nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 9 Stun-
den nur verlängert werden wenn innerhalb von drei
Kalendermonaten oder innerhalb von 12 Wochen im
Durchschnitt 7,5 Stunden werktäglich nicht überschrit-
ten werden.
§4
Die Arbeitszeit ist durch im Voraus feststehende Ruhe-
pausen vonmindestens 15 min bei einer Arbeitszeit von
4 bis 6 Stunden und mindestens 30 Minuten bei einer
Arbeitszeit von 6 bis 9 Stunden insgesamt zu unterbre-
chen. …… Länger als 4 Stunden hintereinander dürfen
Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt wer-
den.
§5
(1) Die Arbeitnehmermüssen nach Beendigung der täg-
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lichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von
mindestens 12 Stunden haben.
§6
(2) Diewerktägliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer
darf 7,5 Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis
zu 9 Stunden nur verlängert werden, wenn abweichend
von §3 innerhalb von einem Kalendermonat oder in-
nerhalb von vier Wochen im Durchschnitt 7,5 Stunden
werktäglich nicht überschritten werden.
§7
(1) In einem Tarifvertrag kann zugelassen werden,
4. komplett streichen
(2) Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer
durch einen entsprechenden Zeitausgleich gewährleis-
tet wird, kann in einem Tarifvertrag ferner zugelassen
werden,
(2a) In einem Tarifvertrag kann abweichend von den
§§3,5 Abs. 1………..
(3) Komplett streichen
(4) Komplett streichen
(8) ……….. Erfolgt die Zulassung auf Grund des Absatzes
5, darf dieArbeitszeit 45 Stundenwöchentlich imDurch-
schnitt vondrei Kalendermonatenoder 12Wochennicht
überschreiten.
§11
(1) Mindestens 26 Sonntage im Jahr müssen beschäfti-
gungsfrei bleiben.
§12
In einem Tarifvertrag kann zugelassen werden,
§14
(drei)Wird vondenBefugnissennachdenAbsatz1 oder 2
Gebrauch gemacht, darf die Arbeitszeit 45 Stundenwö-
chentlich imDurchschnitt von 3 Kalendermonaten oder
12 Wochen nicht überschreiten.
 

Begründung
Flexibilisierung von Arbeitszeit ist in aller Munde. Fach-
begriffe wie Digitalisierung, der Arbeit 4.0, Verdichtung
oder die Arbeitnehmer*innen müssten auch ihren
Beitrag zur Rettung der deutschen Wirtschaft leisten,
werden von den Neoliberalist*innen angeführt, um
Arbeitnehmer*innen weiter zu knechten.
Am 24.02.2017 erschien ein Artikel im Zusammenhang
durch die Übernahme von KB Powertech durch das Un-
ternehmen Knorr Bremse. Dort wurde unter anderem
berichtet, dass die neuen Besitzer von KB Powertech
den Arbeitnehmer*innen einen Änderungsarbeitsver-
trag vorgelegt haben sollen, in dem die tariflich fest-
gesetzte Arbeitszeit von 35Wochenstunden auf 42Wo-
chenstunden ohne Lohnausgleich erhöhtwerden sollte.
Die Arbeitszeit erhöhen, den Lohn gleichbehalten.
Arbeitszeiten sind Zeiten, die in Tarifverträgen geregelt
werden. Als Gesetzesgeber kann man nur die Höchst-
arbeitszeiten begrenzen. Gerade ist eine Studie erschie-
nen, die uns mitteilt, das im Jahre 2015 über 1,8 Mrd
Überstunden in der Bundesrepublik geleistet wurden.
Davon wurden 993 Mio Überstunden vom Arbeitgeber
nicht bezahlt. Das ist ein volkswirtschaftlicher Schaden
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von Milliarden, denn dieses Geld kann ja auch von den
Arbeitnehmer*innen nicht in die Binnennachfrage in-
vestiert werden.
Ausgeruhte und motivierte Mitarbeitende leisten we-
sentlich qualifiziertere Ergebnisse, als Menschen die
wirtschaftlich sowie körperlich durch unbezahlte die
Leistung von Überstunden sich auf die Arbeit quälen
müssen.
Die Gefahr sich beim Erklimmen der Karriereleiter zu
verlieren und auch gerade Dinge wie Familie aus den
Augenzuverlieren (sieheGeburtenraten) ist sogroßwie
noch nie.
Wennwir alsowieder steigendeGeburtenraten und ge-
sunde Familien in Deutschland haben möchten, ist ein
angepasstes ArbZG in der Form wie es der Antrag vor-
sieht unbedingt notwendig.
Ein weiterer gesundheitlicher Aspekt, sind die enorm
steigenden Fälle von burnouts. Unbezahlte Überstun-
den, Projektarbeit als Freizeitgestaltung und dauerhaf-
te Erreichbarkeit für den Arbeitgeber, führen zu erheb-
lichen Krankheitsbildern.
Belegt werden kann dies durch die Beobachtungen
der Krankenkassen, welche seit Jahren eine stei-
gende Anzahl der Burnout-Patienten beobachten.
(http://www.rantlos.de/partnerschaft/beruf/karriere-
ist-nicht-alles.html)
Die Ursache dessen ist gerade in einer der Belastung
nicht angepasster Arbeitszeiten zu suchen.
 
Durch die Digitalisierung wird die benötigte Arbeitszeit
knapper. Deshalbwollenwirmit diesenÄnderungendie
unsäglichen Überstunden verhindern, bei über 1,8 Mrd
Überstunden entsprechen ca 600.000 Vollzeitarbeits-
plätze,wird es Zeit, diesemTreiben ein Ende zubereiten.
Mit der Veränderung der Arbeitszeit und Verknappung
derMöglichkeit vonÜberstunden,wollenwir gesetzlich
die Oberarbeitsgrenzen verringern, und somit den Ge-
werkschaften helfen, Tarifverträge im Sinne der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zu gestalten.
Es muss klar sein, dass die Verringerung der erlaub-
ten Arbeitszeiten von Arbeitgebern nicht genutzt wer-
den darf, um das Lohnniveau zu senken. Voller Lohn-
ausgleichmuss garantiert werden. Deshalbmuss es ein
langfristiges Ziel sein, feste Monatsarbeitsstunden bei
festemGehalt zu garantieren. Zu prüfen ist, obman ge-
leistete Überstunden nicht mehr monetär auszahlen,
sondern nur noch durch Freizeitausgleich abgegolten
werden darf.
Als Gegenfinanzierung kann man die Beschränkung
vonManagergehältern heranziehen. EinManagermuss
nicht das 500fache oder mehr verdienen, als der durch-
schnittliche Lohn in deinem Betrieb beträgt.
Die Digitalisierung hilft auch, die Optimierung der Ma-
schinen und Mitarbeitenden so zu koordinieren, dass
Menschen nicht überlastet werden.
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AntragWV28/I/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Der Parteikonvent möge beschließen:

Mindestlohnerhöhungen bei Zuwendungsempfängern
ausgleichen
Der Mindestlohn ist da. Er sorgte zur Einführung
bei hunderttausenden Arbeitnehmer*innen für höhere
Löhne. Zu Beginn des Jahres wurde er erstmals auf nun-
mehr 8,84 Euro pro Stunde angehoben und schaffte so
für alle Mindestlohnempfänger*innen eine Gehaltser-
höhung um 4 Prozent.
 
Die Zuschüsse der Jobcenter für Eingliederungsmaß-
nahmen am Arbeitsmarkt werden allerdings nicht an
diese gestiegenen Lohnkosten angepasst. Das bedeu-
tet, dass zwischen dem gestiegenen Lohn und dem
gleichbleibenden Zuschuss eine unvorhersehbare Lücke
entstanden ist, die vom Arbeitgeber spontan finanziert
werdenmuss. Hiervon sind insbesondere soziale Träger
betroffen, in deren Belegschaften zu einem überdurch-
schnittlich hohen Anteil Mindestlohnempfänger arbei-
ten, die durch Eingliederungszuschüsse finanziert wer-
den. Allein die aktuelle Mindestlohnerhöhung um 34
Cent sorgt hier für jährliche Mehrkosten in Höhe von
rund 800 Euro pro 40h-Arbeitnehmer*in.
 
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages
und der Bundesregierung werden daher aufgefordert,
denhierfürursächlichen§91 (2) des SGB III dahingehend
zu ändern, dass Mindestlohnerhöhungen während ei-
ner laufenden Eingliederungsmaßnahme genauso wie
auch jetzt schondie Lohnkürzungenberücksichtigtwer-
den.
 
Die bisher entstandenen Mehraufwendungen der Ar-
beitgeber, welche durch die nunmehr nicht mehr
kostendeckenden Eingliederungszuschüsse entstanden
sind, müssen rückwirkend zum Inkrafttreten der Erhö-
hung des Mindestlohnes von dem Leistungsträger er-
stattet werden.
 
Anlage:
§ 91 SGB III Zu berücksichtigendes Arbeitsentgelt und
Auszahlung des Zuschusses
(2) Der Eingliederungszuschuss wird zu Beginn der
Maßnahme in monatlichen Festbeträgen für die För-
derdauer festgelegt. Die monatlichen Festbeträge
werden vermindert, wenn sich das zu berücksichtigen-
de Arbeitsentgelt verringert.

Annahme (K)

 
 
LPT I/2018: Überwiesen an FA II – Wirtschaft und Arbeit
– Der FA VII empfiehlt den Antrag zur Annahme.
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Antrag 59/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Transparenz auf dem Immobilienmarkt herstellen –
Offenes Immobilienregister einführen
Wir fordern ein Gesetz, welches ein transparentes
Immobilienregister für Deutschland schafft. Das
Register soll sowohl die juristischen als auch die wirt-
schaftlichen Eigentümer*innen aller Immobilien in
Deutschland enthalten. Das Register soll öffentlich,
kostenfrei und online zugänglich sein. Privatpersonen
müssen unterscheidbar, aber ihre personenbezogenen
Daten nur mit berechtigtem Interesse zugänglich
sein. Für Kapital- und Personengesellschaften sowie
Stiftungen muss hingegen die volle Transparenz gelten.

Begründung
Das Transparenzregister soll zu mehr Klarheit auf
dem Wohnungsmarkt und weniger Geldwäsche mit
Immobilien beitragen. Klarheit ist notwendig, weil
Spekulation mit Wohnraum und Land zunimmt und die
Preisspirale damit immer weiter anheizt. Das Register
legt offen, wer auf diesem Markt aktiv ist. Damit die
Politik handlungsfähig sein kann, muss klar sein, ob
Privatpersonen, Investoren oder Kapitalgesellschaften
die treibenden Kräfte hinter der Spekulation sind.
Außerdem muss aus dem Register hervor gehen, ob der
Verkauf zunehmend ins Ausland stattfindet.
Der Immobiliensektor in Deutschland ist ein Paradies
für Geldwäsche. Selbst Behörden haben Schwierigkei-
ten die Eigentümer*innen von Immobilien in Erfahrung
zu bringen. Oft kommen Fälle von Geldwäsche nur nach
monatelangen Recherchen von Journalist*innen ans
Licht. Jüngst hat dies der Fall des Kudamm-Karrees in
Berlin gezeigt. (Die Berliner Zeitung berichtete hierzu.)
Die Offenlegung sowohl der juristischen als auch der
wirtschaftlichen Eigentümer*innen ist notwendig, um
die Verschleierung zu erschweren und damit Deutsch-
land für Geldwäsche uninteressanter machen.
Entscheidend ist dabei, dass das Immobilienregister öf-
fentlich zugängig ist. Die Vergangenheit hat gezeigt,
dass Register nur für Behörden wenig bewirken und
oft ungenutzt bleiben. Auch die Forschung würde von
einem öffentlichen Register erheblich profitieren und
Fundierung der Debatte zum Wohnungsmarkt beitra-
gen. Hinzukommt, dass Transparenz bei Eigentum von
Immobilien und Land auch lokale Politik ermächtigen.
Kontroverse Projekte lassen sich besser thematisieren,
wenn klar ist wer die Entscheidungen diesbezüglich
treffen kann.

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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Antrag 60/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Den neoliberalen Renditewahn stoppen – Für mutige
Schritte gegen die Wohnungskrise
Berlin ist eine pulsierende Metropole. Immer mehr
Menschen strömen in die Stadt. Doch die Popularität
Berlins zieht auch internationale Investor*innen an, die
in Zeiten der Niedrigzinspolitik der EZB ihr Kapital in
den Wohnungsmarkt geben. Das hat u.a. zur Folge, dass
die Mieten seit Jahren konstant steigen, allein in Ber-
lin in den letzten Jahren um mehr als 80%. Der Zu-
strom in die Stadt und die Verknappung sowie Verteue-
rung von Wohnraum stellt die Stadtgesellschaft vor ei-
ne zunehmend schwer auszuhaltende Belastung. Auf
der einen Seite fürchten Mieter*innen, die seit Jahr-
zehnten in Wohnungen wohnen, die Verdrängung aus
ihren angestammten Kiezen. Menschen, die neu nach
Berlin gekommen sind auf der anderen Seite sehen sich
im ständigen Wettbewerb um bezahlbaren und doch
sehr knappen Wohnraum. Beide Seiten sind jeweils der
Spielball international agierender und auf Profit ausge-
richteter Immobilienunternehmen. Das grundsätzliche
Dilemma liegt dabei in dem Widerspruch, den Wohn-
raum als Ware aufzufassen, die je nach Bedarf produ-
ziert bzw. zur Verfügung gestellt werden kann. Dem ist
mitnichten so! Gerade wenn wir uns angucken, dass
knapp 300.000 bezahlbare Wohnungen in Berlin ge-
messen am Einkommen fehlen. Private Immobilienge-
sellschaften sind nicht daran interessiert, dem grund-
rechtlichen Anspruch nachzukommen und Wohnungen
für alle Mieter*innen zu bauen. Im Gegenteil, denn der
private Wohnungsmarkt richtet sich vor allem nach Ka-
pitalverwertung und damit -maximierung zu erzielen.
Die dem privaten Wohnungsmarkt zugrunde liegende
Systematik tut alles, um die Nachfrage an Wohnraum
und letztlich den Gewinn zu steigern. Immobilien sind
zur Wertanlage wohlhabender Menschen geworden,
die ihren Reichtum durch Rendite auf dem Wohnungs-
markt vermehren wollen. So gesehen heizt die derzei-
tige Wohnungsnot den Wohnungsmarkt weiter an. Um
es mit einem Satz zu sagen: investiert wird von priva-
ter Seite auf dem Wohnungsmarkt nur da, wo die Kos-
ten gering und der Gewinn groß ist. Denn wenn Woh-
nungen oder ganze Häuser von Investor*innen für zwei-
bis dreistellige Millionenbeträge gekauft werden, sind
daran oft Renditeerwartungen geknüpft, die es zu erfül-
len gilt. Das führt bei bestehenden Immobilien zu Miet-
erhöhungen und oftmals Verdrängung – wie der aktuel-
le Fall in der Lützowstraße zeigt. Der privatwirtschaftli-
che Kauf von Immobilien setzt allerorts eine Teuerungs-
spirale in Gang, wodurch a) der Mietspiegel erhöht, b)
der Boden und c) das Bauen an sich teurer wird.
 
Letzteres zeigt sich beim Thema Neubau. Wir müssen
leider feststellen, dass einerseits Anreize für private In-

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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vestor*innen nicht den gewünschten Effekt haben. Oft-
mals wird einfach am Bedarf vorbei gebaut, denn um
erworbene Grundstücke so rentabel wie möglich zu be-
bauen werden vor allem teure Eigentumswohnungen
oder gar Luxuswohnungen in Innenstadtlage gebaut.
Gleichzeitig bleibt der Anteil von Sozialwohnungen ber-
linweit verschwindend gering. Dabei stellt sich dieser
Punkt bei genauerer Betrachtung als hausgemachtes
Problem einer fehlgeleiteten Stadtentwicklungspolitik
dar, das insbesondere durch den Verkauf von knapp 50%
der landeseigenen Sozialwohnungen seit den 2000er
zur Haushaltskonsolidierung entstanden ist. Nicht nur
fehlen dadurch Wohnungen im niedrigen (sozialver-
träglichen) Preissegment. Durch die vielerorts gesche-
hene Umwandlung in Eigentumswohnungen hat sich
auch der Mietpreis in der Stadt erheblich verändert. Die-
se Entwicklung kann nur noch schwer aufgehalten wer-
den. Die von Seiten des Senats geplante Wohnungs-
bauoffensive hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2021 knapp
100.000 neue Sozialwohnungen zu bauen. Doch diese
sind im Angesicht von netto 50.000 Zugezogenen pro
Jahr nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
 
Die Sozialdemokratie darf dem nicht länger zusehen.
Seit jeher verfolgt unsere Partei den Anspruch, dass
durch den Kapitalismus entstandene Ungleichgewicht
in der Gesellschaft durch eine entsprechende soziale
Politik auszugleichen. Gemeinsam stehen wir auch im
Kontext der Mieten- und Wohnthematik an der Sei-
te derjenigen, die vermeintlich hilflos Kapitalinteres-
sen gegenüberstehen. Die Wohnraumfrage entwickelt
sich vor allem in urbanen Ballungsgebieten wie Ber-
lin immer deutlicher zu DER sozialen Frage unserer
Stadtgesellschaft. Das durch die Wertsteigerung betrie-
bene Geschäft mit dem menschlichen Grundbedürf-
nis “Wohnen” darf in einer solidarischen und freiheit-
lichen Gesellschaft keine Daseinsberechtigung finden.
Verdrängung, Ausgrenzung, Konkurrenzdruck sind für
uns Sozialdemokrat*innen keine Pfeiler einer lebens-
werten Gesellschaft. Doch genau diese Mechanismen
werden durch Profitlogiken des privaten Wohnungs-
marktes freigesetzt! Die soziale Ungleichheit in der jet-
zigen Situation des angespannten Miet- und Wohnsi-
tuation zu beheben sowie mit neuen Ideen und Forde-
rungen in die Öffentlichkeit zu gehen, ist dringender
denn je. Und es ist ja nicht so, als gebe es keine Ge-
genmodelle: Genossenschaften oder kommunale Un-
ternehmen können Wege einer Wohnraumversorgung
ohne Profitinteresse ebnen. Doch bedarf es aktuell wei-
tergehende und drastischere Maßnahmen, um der gras-
sierenden Ungerechtigkeit etwas Wirkungsvolles ent-
gegensetzen zu können. Unser erklärtes Ziel muss da-
her eine Vergesellschaft des Wohnraumes sein! Damit
sprechen wir uns nicht gegen selbstgenutztes Wohnei-
gentum aus, sondern gegen die profitorientierte unter-
nehmerische Ausbeutung von Wohnraum! – doch Ver-
gesellschaftung bedeutet für uns mehr als Verstaatli-
chung. Denn im neoliberalen Staat betreiben auch öf-
fentliche Unternehmen Renditeoptimierung, die Auto-
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kratie der Vorstände entzieht sich jeder Kontrolle. Ver-
gesellschaftung bedeutet für uns deshalb Demokrati-
sierung hin zur Selbstverwaltung.
 
Nichtsdestotrotz wird auf mittelfristige Sicht nicht der
gesamte städtische Boden in staatliche Hand über-
führbar sein. Daher müssen effektivere Regularien für
den Umgang mit privatem Grund und Boden entwi-
ckelt werden. Personen, die ein Mietshaus besitzen und
selbst innerhalb der Immobilie wohnen, stehen nicht im
Fokus der gegenwärtigen Problematik. Vielmehr muss
das Gewinnstreben reguliert und die Anzahl der von ei-
ner Person oder einem Unternehmen privat zu besitzen-
den Wohnungen begrenzt werden. Große private Woh-
nungsunternehmen müssen der Vergangenheit ange-
hören.
 
Unsere Gesetze und Vorhaben müssen dabei auf die na-
türliche Struktur städtischer und ländlicher Räume an-
gepasst werden. Je dichter ein Raum besiedelt ist, des-
to weniger Bodeneigentum darf in privater Hand sein.
In hochverdichteten Städten wie Berlin sollte Boden im
Sinne des Allgemeinwohls in staatlicher Hand sein, um
über seine Nutzung demokratisch entscheiden zu kön-
nen. Dabei gilt die Formel: Je dichter ein Siedlungs-
raum desto höher der Anteil an gemeinschaftlich ver-
walteten Flächen. Immer da, wo viele Menschen ein Gut
nutzen, führt es zu Konflikten und Effizienzverlusten,
wenn sich dieses Gut in privater Hand befindet. Daher
werden die Straßen, Leitungen oder Kanalisation einer
Stadt vom Staat bereitgestellt und verwaltet und nicht
für jedes Haus privat organisiert. Stadt bedeutet immer
gemeinschaftliche Nutzung des vorhandenen Raumes
und der vorhandenen Güter. Doch eine kluge und nach-
haltige Mieten- sowie Wohnraumpolitik kann nur gelin-
gen, wenn alle Entscheidungsträger*innen, auf kommu-
naler, Landes- und Bundesebene, sich der Dringlichkeit
bewusst sind. Nur wenn die SPD geschlossen an einem
Strang zieht, kann etwas bewegt werden, dass die Si-
tuation merklich verändert. Die aktuell im Bundeshaus-
halt veranschlagten 1,5 Mrd. Euro für den sozialen Woh-
nungsbau sind wichtig, aber bringen insgesamt wenig,
bei einem geschätzten jährlichen Bedarf von 10 Mrd. Eu-
ro. Daher hören unsere politischen Kämpfe nicht in Ber-
lin auf, sondern fangen hier gerade erst an. Gemein-
sam mit der SPD-Bundestagsfraktion sowie unseren Re-
gierungsmitgliedern müssen wir Druck aufbauen, um
beispielsweise zusätzliche Finanzmittel für den sozialen
Wohnungsbau freizumachen. In Zeiten der sprudelnden
ist genug Geld vorhanden: es geht jetzt darum, zu for-
dern und zu entscheiden, wie es verteilt wird – und dies
ist eine politische Frage, bei der die SPD Standfestigkeit
und einen klaren Kompass zeigen muss! Der Zugang zu
gutem Wohnen muss staatlich garantiert werden. Das
Ziel einer maximalen Wohnraumversorgung muss über
wirtschaftlichen Interessen auf diesem Gebiet stehen.
 
Dem Trend der ineffizienten Wohnraumnutzung ist ent-
gegen zu wirken. Luxusimmobilien benötigen zu viel
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Raum und befeuern dadurch eine weitere Erhöhung
der Mietpreise. Einige wenige Menschen leben somit
auf den Kosten der wirtschaftlich Schwächeren unse-
rer Gesellschaft. Das werden wir nicht weiter akzep-
tieren. Dieser Effekt wird unterstützt durch die ver-
stärkte Nutzung von Wohnungen als Singlehaushalt.
Diese werden bei der Mietersuche von privaten Besit-
zer*innen stark bevorzugt, da sie, im Gegensatz zu WGs
und großen Familien, für Vermieter*innen vergleichs-
weise weniger Aufwand verursachen. Jedoch nutzen
gerade Menschen, die zusammen eine Wohnung nut-
zen, den ihnen zur Verfügung stehenden Raum weit-
aus effizienter. Hauptgrund für die geringere Wohnflä-
chenbeanspruchung pro Person in Mehrpersonenhaus-
halten ist die gemeinsame Nutzung von Küche, Bad und
Flur. Nichtsdestotrotz sind große Familien oder WGs auf
dem Wohnungsmarkt nach wie vor benachteiligt. Diese
Gruppen müssen bei der Wohnraumversorgung massiv
gestärkt und unterstützt werden. Um möglichst viele
Wohnungen für diese Art des Zusammenlebens zu qua-
lifizieren, sollte bereits bei der Planung von Bauprojek-
ten berücksichtigt werden, dass diese auf Mehrperso-
nenhaushalte zugeschnitten sind und die Anforderun-
gen einer gemeinschaftlichen Nutzung, bspw. die un-
abhängige  Zugänglichkeit aller von den Bewohnenden
gemeinsam genutzten Räume, erfüllen. Der Trend zu
immer mehr Einpersonenhaushalten im hochpreisigen
Mietsegment muss gebrochen werden.
 
Um diese Fehler zu beheben und eine Kehrtwende in der
Wohnungs- und Bodenpolitik einzuleiten bedarf es ei-
ner Reihe von Sofortmaßnahmen sowie eine langfristi-
ge Strategie, um die derzeitige Wohnungskrise zu stop-
pen.

1. Wir fordern die SPD Bundestags-, Landtags-, und
Abgeordnetenhausfraktionen auf, sich für eine
Mietpreisobergrenze einzusetzen. Diese Forderung
ist nicht neu, doch muss diese endlich umge-
setzt werden. Als ersten Schritt darf eine Mie-
te die ortsübliche Vergleichsmiete – welche zen-
tral vom Bundesamt für Statistik ermittelt wird –
nicht überschreiten. Dies soll schnellstmöglich um-
gesetzt werden und kurzfristig für alle Menschen
mit einem neuen Mietvertrag gelten. Langfristig
wollen wir die Festlegung eines Höchstmietsatzes,
der 6e in angespannten Lagen nicht übersteigt. Da-
mit wird erreicht, dass sich die Mietpreise stabilisie-
ren und es für Spekulanten unattraktiver wird zu in-
vestieren.

2. Wir fordern den die sozialdemokratischen Mitglie-
der in den Bezirksämtern, der Abgeordnetenhaus-
fraktion sowie dem Senat auf, geeignte Maßnah-
men zu ergreifen, um die politischen Kontrollele-
mente zu verstärken bzw. zurückzugewinnen. Ei-
nerseits müssen höhere Steuern auf Immobilien-
gewinne eingeführt werden. Andererseits muss die
Grundsteuer zu einer Luxussteuer umgebaut wer-
den, die nicht mehr auf die Mieter*innen umgelegt
werden darf, sondern die Umlage auf das Hoch-
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preissegment (das heißt auf ca. 0,9% der Berliner
Wohnungen) konzentriert wird. Zudem soll eine
Wiederveräußerungssperre bei einem möglichen
Immobilienverkauf eingeführt werden. Welche es
für einen gewissen Zeitraum untersagt, dass ein
Objekt weiterverkauft wird. Diese Maßnahmen sor-
gen zum einen für Mehreinnahmen, welche aus-
schließlich in den staatlichen Wohnungsbau inves-
tiert werden sollen und zum anderen werden Spe-
kulationen mit Immobilien vorgebeugt.

3. Fordern wir die sozialdemokratischen Mitglieder
im Abgeordnetenhaus sowie die Senatsmitglieder
auf, dass die soziale Bindung im Land Berlin nicht
auslaufen darf. Einmal gebundene Objekte sollten
nicht mehr in private Immobilien zurückgewandelt
werden können. Diesen Mechanismus gilt es, ge-
setzlich zu verankern, damit zukünftig keine Aufhe-
bung der Sozialbindung durch profitgetriebene Re-
gierungen möglich ist. Dadurch wird eine dauerhaf-
te Kapazität von Sozialwohnungen geschaffen, oh-
ne die Gefahr, dass diese nach 20-25 Jahren aus ih-
rer Sozialbindung fallen.

4. Fordern wir die SPD-Mitglieder im Berliner Abge-
ordnetenhaus auf, darauf hinzuwirken, dass ge-
setzlich verankert ist, die landeseigenen Wohnun-
gen und die dazugehörige Infrastruktur nicht an
private Unternehmen und Investor*innen zu ver-
kaufen. Denn aus der Geschichte zu lernen, heißt
nicht dieselben Fehler zu begehen, die teilweise zu
dieser Wohnungskrise führten.

5. Fordern wir die SPD-Bundestagsfraktion und Re-
gierungsmitglieder im Bund auf, den staatlichen
Wohnungsbau über das aktuelle Volumen hinaus
zu stärken, sowohl durch entsprechende Mittel
als auch durch die Ein- bzw. Bereitstellung von
mehr Personal in den kommunalen Ämtern. Da-
durch kann bspw. das Vorkaufsrecht der Kommu-
nen bestmöglich wahrgenommen, Bebauungsplä-
ne schnellstmöglich überarbeitet und vermehrte
Kontrollen (Monitoring) durchgeführt werden.

 
Insgesamt sehen wir es als mittelfristiges Ziel an,
als Partei des gesellschaftlichen Fortschritts eine ge-
samtgesellschaftliche Strategie zu entwickeln, deren
selbsterklärtes Ziel die Abschaffung des privaten Woh-
nungsmarktes und der Profitorientierung in diesem
Bereich zugunsten der Allgemeinheit ist. Wir wollen
uns dafür einsetzen, das Wohnen als Grundrecht
anzuerkennen und an den Lebensbedürfnissen aller
Menschen auszurichten. Das heißt im Zweifel auch,
dem Widerstand der Immobilienwirtschaft zu trotzen
und uns für jene einzusetzen, die im Kampf gegen Ver-
drängung allein gelassen werden. Der Zusammenhalt
unserer Gesellschaft wurde in den letzten Jahren zu
sehr von neoliberalen Einschnitten belastet, als dass
wir in der aktuellen Situation durch eine konsensorien-
tierte Politik zu befriedigenden Ergebnissen kommen.
Es liegt an uns und unserer Haltung, ob wir dieser
Entwicklung weiter zusehen oder ihr etwas Neues
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Antrag 60.1/II/2018
Neufassung Antragskommission
Der Landesparteitag möge beschließen:

Gemeinwohl vor Profitstreben – Für einen anderen
Umgang mit Grund und Boden und eine gerechte
Wohnungs- und Mietenpolitik
Mieten und Grundstückspreise in den deutschen Bal-
lungszentren steigen so rasant, dass Menschen mit
niedrigen und mittleren Einkommen zunehmend aus
den Städten verdrängt werden. Dieser Verdrängungs-
druck führt zu einer Atmosphäre der sozialen Unsicher-
heit, in der viele Menschen Angst haben, ihr Zuhause
und damit ihre Heimat zu verlieren. Er hat außerdem zur
Folge, dass die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen
Arm und Reich immer stärker auch räumlich zementiert
werden und der Spaltung der Gesellschaft so Vorschub
geleistet wird.
 
Der Grund für diese Entwicklung liegt zum Teil dar-
in, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen
und die Nachfrage an nutzbarem Boden dadurch steigt.
Gleichzeitig haben sich Grund und Boden aber auch
zu einem weltweit nachgefragten Anlageobjekt entwi-
ckelt. Grundstücke werden gehandelt wie Gold oder Ak-
tien. Das führt zu spekulativen Übertreibungen der Bau-
landpreise und dazu, dass sowohl Neubauvorhaben als
auch der Altbestand allzu oft nicht zur Versorgung brei-
ter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum genutzt
wird, sondern auf Luxus- oder Gewerbeprojekte aus-
gerichtet ist, die die exorbitanten Renditeerwartungen
von Finanzinvestor*innen befriedigen können.
 
Nach dem gleichen Prinzip konzentrieren sich außer-
halb der Städte Agrarflächen als Anlagegüter in der
Hand von Konzernen und Kapitalfonds, die damit spe-
kulieren und die Preise für Wald, Ackerland und Weide-
flächen ins Unermessliche steigern. Durch diese Land-
nahme haben insbesondere Land- und Forstwirt*innen
es zunehmend schwer, die auf eine nachhaltige, um-
weltschonende Bewirtschaftung der Böden abzielen.
Das Ziel einer ökologischen Wende in der Landwirt-
schaft gerät so in ernstliche Gefahr.
 
Wir wollen diese Entwicklung nicht weiter hinnehmen
und fordern eine grundlegende Wende hin zu einer ver-
antwortungsvollen, solidarischen Boden-, Wohnungs-
und Mietenpolitik, die darauf gerichtet ist, dass Grund
und Boden in Stadt und Land zum Wohle aller Men-
schen genutzt werden!

Annahme (K)

Bei Annahme wären die Anträge 59/II/2018,
60/II/2018, 61/II/2018, 62/II/2018, 63/II/2018,
64/II/2018, 65/II/2018, 66/II/2018, 68/II/2018,
69/II/2018, 70/II/2018, 73/II/2018, 74/II/2018, 75/II/2018,
136/II/2018, 137/II/2018, WV57/I/2018, WV43/I/2018,
WV53/I/2018 erledigt
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Im Zentrum einer solchen Politik muss dabei der Ge-
danke stehen, dass Boden keine beliebige Ware ist, son-
dern eine Grundvoraussetzung menschlicher Existenz
darstellt. Boden ist unvermehrbar und unverzichtbar. Er
darf daher nicht dem unübersehbaren Spiel der Markt-
kräfte und dem Belieben des Einzelnen überlassen wer-
den, sondern muss mehr noch als alle anderen Vermö-
gensgüter in den Dienst der Interessen der Allgemein-
heit gestellt werden. Die Wertschätzung des knappen
und unentbehrlichen Gutes Boden darf sich nicht länger
in spekulativen Gewinnerwartungen ausdrücken, son-
dern sollte vielmehr im Sinne einer nachhaltigen und
gemeinwohlorientierten Bewirtschaftung erfolgen, die
den Boden als wesentliche Grundlage der Daseinsvor-
sorge sowohl für die heutige Bevölkerung als auch für
die kommenden Generationen reflektiert. Insofern ist
die Forderung nach einer Wende in der Bodenpolitik
auch die Aufforderung, einen Bewusstseinswandel zu
vollziehen. Aus dieser Grundüberzeugung folgen für
uns fünf politische Leitgedanken, an denen eine sozial
gerechte und nachhaltige Boden-, Wohnungs- und Mie-
tenpolitik zukünftig auszurichten ist:
 
Erstens: Rückkehr zu einer Politik der Bodenbevorra-
tung durch die öffentliche Hand – Kaufen wir uns das
Land zurück!
 
In der Vergangenheit wurde Boden, der sich in öffent-
licher Hand befand, allzu oft meistbietend und be-
dingungslos an Private verkauft. Diese Flächen fehlen
dem Staat heute beim Bau von öffentlichen Einrichtun-
gen, bei der gemeinwohlorientierten Entwicklung von
Gewerbe- und Wohngebieten und auch bei der Versor-
gung des städtischen Raumes mit wortortnahen Grün-
flächen zur Steigerung der Wohnqualität.
 
Hier muss ein Umdenken stattfinden:
 
Zunächst müssen Bund, Länder und Kommunen wie-
der umfassend Boden erwerben, der in den Dienst ei-
ner langfristig ausgerichteten Bodenentwicklungspoli-
tik gestellt wird. Der Bund muss dafür alle für Woh-
nungsbau und kommunale Zwecke nutzbaren Flächen
des Bundesvermögens den Kommunen zu fairen Prei-
sen zum Kauf anbieten. Nur wenn Kommunen auf
ihr Vorkaufsrecht verzichten, können Grundstücke des
Bundes im Erbbaurecht mit Konzeptverfahren Genos-
senschaften oder privaten Trägern angeboten wer-
den. Das Instrumentarium staatlicher Vorkaufsrechte
ist darüber hinaus weiterzuentwickeln. Die Möglich-
keit zur Preislimitierung bei der Ausübung des Vorkaufs-
rechts muss dahingehend verschärft werden, dass der
Vorkaufspreis in jedem Fall auf Basis des gegenwär-
tigen Ertragswertes des Kaufobjektes berechnet und
nach oben hin begrenzt wird. Ferner muss das Vor-
kaufsrecht in Milieuschutzgebieten auf Wohnungs- und
Teileigentum ausgedehnt werden. Es ist ferner gesetz-
lich klarzustellen, dass das gemeindliche Vorkaufsrecht
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im Milieuschutzgebiet auch in Fällen von sog. „Share
Deals“ gilt, wenn die juristische Person, deren Antei-
le veräußert werden, außer Grundstücken (bzw. Wohn-
eigentum) kein nennenswertes Vermögen hat und ab-
gesehen von der Verwaltung von Grundstücken auch
keine erhebliche Geschäftstätigkeit entfaltet. Das Vor-
kaufsrecht muss greifen, wenn jemand mehr als 50 %
der Anteile an einer solchen juristischen Person erwirbt.
Die Zwei-Monatsfrist, binnen derer die öffentliche Hand
Vorkaufsfälle prüfen und über die Ausübung des Vor-
kaufsrechts entscheiden muss (§ 29 Abs. 2 S. 1 BauGB),
wird auf sechs Monate verlängert.
 
Unabhängig davon sind die schon jetzt bestehenden
rechtlichen Möglichkeiten zur Ausübung von Vorkaufs-
rechten voll auszuschöpfen. Das bedeutet insbesonde-
re, dass die Länder und Kommunen ihre Wohnungsbau-
gesellschaften der öffentlichen Hand konsequent an-
weisen, bestehende Vorkaufsrechte zu nutzen und dies
entweder durch Quersubventionierung auf Ebene der
Wohnungsbaugesellschaften oder durch Zuschüsse sei-
tens von Land oder Kommune zu finanzieren.
 
Ergänzend müssen Länder und Kommunen aktiv auf ge-
nossenschaftliche oder andere nicht-profitorientieren
Bauträger zugehen, um mit ihnen Finanzierungsmo-
delle ausarbeiten, die es erlauben, dass die öffent-
liche Hand ihr zustehende Vorkaufsrechte auch zu-
gunsten von privaten Genossenschaftsprojekten oder
Non-Profit-Bauvorhaben ausübt. Außerdem darf Bo-
den, der sich einmal in öffentlicher Hand befindet, Pri-
vaten nur noch auf Zeit und zweckgebunden zur Verfü-
gung gestellt werden. Dies kann beispielsweise durch
Instrumente wie das Erbbaurecht oder dinglich abge-
sicherte Rückkaufsrechte zum Einstandspreis bewerk-
stelligt werden. Der endgültige Verkauf von öffentli-
chem Grund und Boden an Private muss auf allen politi-
schen Ebenen der Vergangenheit angehören. Zu diesem
Zweck fordern wir auch eine Reform der Immobilienver-
waltungsorganisationen von Bund, Ländern und Kom-
munen weg von Profitorientierung und Marktlogik hin
zu einer gemeinwohlorientierten Liegenschaftsverwal-
tung, deren Zielsetzungen politisch festgelegt werden.
 
Zweitens: Orientierung privater Bodennutzung am
Gemeinwohl – Kontrolle zurückgewinnen und Mie-
ter*innen schützen!
 
Eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik muss nicht
nur die Frage aufgreifen, wer wann zu welchen Bedin-
gungen über Boden verfügen kann, sondern auch die
Art und Weise der Nutzung des Bodens in den Blick neh-
men.
 
Besondere Bedeutung hat dabei Boden, der zu Wohn-
zwecken und damit zur Befriedigung eines elemen-
taren menschlichen Bedürfnisses genutzt wird. Daher
muss Deutschland ein Mietpreisregulierungsrecht er-
halten, das dem Belang der sozialen Sicherheit deut-
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liche Priorität gegenüber den Renditeerwartungen der
Eigentümer*in einräumt. Orientierungsmarke ist dabei
das Prinzip der Kostenmiete.
In diesem Sinne schlagen wir zunächst einen Mieten-
stopp vor. Das bedeutet, dass Bestandsmieten und Mie-
ten bei Neuvermietungen in Gebieten mit angespann-
ten Wohnungsmärkten für 5 Jahre nur in Höhe der
Inflation steigen dürfen. Modernisierungen dürfen in
Zukunft nur noch mit höchstens sechs Prozent (der-
zeit elf Prozent) mit einer Kappungsgrenze von ma-
ximal zwei Euro je Quadratmeter für acht Jahre auf
die Miete umgelegt werden. Generell müssen die Mo-
dernisierungsumlagen enden, wenn sich die Investitio-
nen refinanziert haben. Außerdem bleibt es bei der be-
reits beschlossenen Forderung (91/II/2017), wonach die
Nettokaltmiete nach der Modernisierung – analog zur
Mietpreisbremse – auf einen Betrag begrenzt wird, der
die ortsübliche Vergleichsmiete um nicht mehr als 10
Prozent übersteigt. Ferner fordern wir, dass Vermie-
ter*innen bei energetischenModernisierungen den en-
ergetischenNutzen nachweisenmüssen, bevor die Um-
lage greift. So wird der tatsächliche Zweck der Finan-
zierung sinnvoller energetischer Sanierung erfüllt, an-
statt einen Anreiz für überflüssige Renovierungen zum
Zweck einer permanenten Mieterhöhung zu liefern.
Weiterhin fordern wir, dass das Gesetz über die Miet-
preisbremse entfristet wird und so über 2020 hinaus
ein fester Bestandteil des deutschen Rechts bleibt. Für
Verstöße gegen die Mietpreisbremse muss es klar defi-
nierte gesetzliche Konsequenzen geben. Insbesondere
müssen Mieter*innen einen Anspruch auf Rückzahlung
von zuviel entrichteter Miete erhalten. Darüber hinaus
ist dafür Sorge zu tragen, dass die Mietpreisbremse bei
Neuvermietungen richtig greift. Deshalb fordern wir
eine bundesweite Pflicht zur obligatorischen Offenle-
gung der Vormiete, damit überhöhte Mieten gar nicht
erst erhoben werden können. Auch alle anderen weit-
reichenden Ausnahmen der Mietpreisbremse müssen
gestrichen werden.
 
Über das Instrument der Mietpreisbremse hinaus ist die
Einführung von verfassungsgemäßen Mietobergrenzen
mit dem Ziel der langfristigen Wohnraumversorgung
insbesondere für Mieter*innen mit niedrigen und mitt-
leren Haushaltseinkommen zu prüfen und in Ballungs-
zentren anzustreben.
 
Zur weiteren Entlastung der Mieter*innen muss außer-
dem die gängige Praxis, dass die eigentlich durch die
Hauseigentümer*innen zu entrichtende Grundsteuer
über die Betriebskosten auf die Mieter*innen umgelegt
wird, durch eine Streichung von Ziffer 2 in § 2 der Be-
triebskostenverordnung beendet werden.
Ein wichtiges Instrument zur Kontroller privater Boden-
nutzung stellt nach gegenwärtiger Rechtslage der bau-
rechtliche Milieuschutz dar, der jedoch eine Reihe von
Schlupflöchern aufweist, die dringend zu stopfen sind.
Insbesondere muss die häufig genutzte Ausnahmevor-
schrift des § 172 Abs. 3 S. 3 Nr. 6 BauGB, die es Ei-
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gentümer*innen erlaubt, auch im Milieuschutzgebiet
Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwan-
deln, wenn das Wohnungseigentum danach für sie-
ben Jahre nur den Mieter*innen zum Kauf angeboten
wird, ersatzlos gestrichen werden. Wir fordern außer-
dem, dass für Abwendungsvereinbarungen, die Eigen-
tümer*innen mit den Kommunen abschließen können,
um den staatlichen Vorkauf zu verhindern, strenge Kri-
terien festgelegt werden. Dazu gehört der verpflichten-
de soziale Wohnungsbau sowie eine Entfristung der
festgeschriebenen Anforderungen.
 
Damit die Mieter*innen ihre Rechte effektiv wahrneh-
men können, fordern wir eine gesetzliche Regelung,
die Wohnungsunternehmen mit als 100 Wohneinhei-
ten verpflichtet, paritätisch besetzte Mieter*innenräte
zur Beteiligung der Mieter*innenschaft an Unterneh-
mensentscheidungen durchzusetzen. Vorbild für eine
solche Regelungen könnte das Berliner Wohnraumver-
sorgungsgesetz sein, dessen Bestimmungen zur Mit-
bestimmung von Mieter*innen auf private Unterneh-
men im gesamten Bundesgebiet ausgedehnt wer-
den. Umgehungen der Regelungen durch künstliche
Aufspaltungen von Unternehmensstrukturen müssen
von vornherein ausgeschlossen werden. Zur Unter-
stützung der Bürger*innen bei der Wahrnehmung ih-
rer Rechet und zur Förderung von Mietinitiativen for-
dern außerdem, regelmäßig und flächendeckend Mie-
ter*innenberatung in allen SPD Kiez- und Wahlkreisbü-
ros anzubieten.
 
Neben dem Wohnen ist die Sicherstellung einer Ernäh-
rungsgrundlage und Versorgung mit natürlichen Res-
sourcen wie Holz eine andere, gleichermaßen existen-
zielle Art und Weise der Bodennutzung. Vor diesem
Hintergrund ist durch Änderungen des Baurechts dar-
auf hinzuwirken, dass die Bewirtschaftung von Agrar-
und Forstflächen auf dem Land auf die Bedürfnisse ei-
ner nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft ausgerich-
tet wird.
Zweckentfremdung von Boden – sei es in Form des
spekulativen Brachliegens von Baugrundstücken, der
nicht-landwirtschaftlichen Nutzung von Agrarflächen,
des Leerstands oder der Verwahrlosung von Wohnge-
bäuden oder des illegalen Hotelbetriebs – ist unter Aus-
nutzung und Erweiterung des gesamten rechtlichen In-
strumentariums von Bußgeldern bis hin zur staatlichen
Zwangsverwaltung einer Immobilie durch eine*n Treu-
händer*in entschieden zu bekämpfen.
 
Drittens: Mehr bezahlbaren, qualitätsvollen Wohn-
raum durch Neubau und Nachverdichtung schaffen
Allein durch einen Schutz des Wohnungsbestands und
ohne den Neubau von Wohnungen wird sich das Pro-
blem der Wohnraumversorgung in den wachsenden
Ballungsräumen nicht lösen lassen. Damit soll jedoch
nicht einem blinden „Bauen, bauen, bauen“ das Wort
geredet, sondern eine nachhaltige Baupolitik eingefor-
dert werden, in deren Zentrum der soziale Ausgleich

Seite 293



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

und die Wohnqualität stehen.
 
In den Ballungsräumen muss die Bauplanung konse-
quent an dem Ziel ausgerichtet werden, Wohnraum
für niedrige und mittlere Einkommen und insbesonde-
re auch für Studierende und Azubis zu schaffen und
dauerhaft zu erhalten. Dabei ist genossenschaftlichen
oder anderen nicht-profitorientieren Bauvorhaben nach
Möglichkeit stets Vorrang vor kommerziellen Projek-
ten einzuräumen. Um genossenschaftliche und andere
nicht-profitorientierte Bauvorhaben zu fördern, verlan-
gen wir die Einführung einer Neuen Wohnungsgemein-
nützigkeit, die mit Steuererleichterungen, staatliche
Zuschüssen, Krediten und Bürgschaften sowie einer Be-
vorzugung bei der Grundstücksvergabe verbunden ist.
Der Status der Wohnungsgemeinnützigkeit soll dabei
allen Organisationen offenstehen, die sich verpflichten,
alle ihre Wohnungen auf Dauer zu beschränkten Prei-
sen zu vermieten, die auszuschüttende Rendite auf vier
Prozent zu begrenzen, ihr Vermögen nur für den Woh-
nungsbau einzusetzen und ihren Mitgliedern weitrei-
chende Mitbestimmungsmöglichkeiten einzuräumen.
 
Darüber hinaus sind die staatlichen Wohnungsbauge-
sellschaften mit den personellen und finanziellen Res-
sourcen auszustatten, die sie in die Lage versetzen, ver-
mehrt selbst zu bauen. Zu prüfen ist auch, ob die Woh-
nungsbaugesellschaften ihren Bestand durch ein zen-
trales Bewerbungsportal unter Gewährung von Chan-
cengleichheit verteilen können.
 
Ein wichtiges Instrument zur Sicherstellung bezahlba-
rer Mieten bei privaten Bauvorhaben stellt ferner die
Verpflichtung zum sozialen Wohnungsbau dar. Wir for-
dern, eine solche Verpflichtung zukünftig nicht nur
bei der Ausweisung neuen Baulands, sondern auch als
Auflage im Fall von Befreiungen von bereits erfolg-
ten planerischen Festsetzungen anzuordnen. Ferner ist
zukünftig eine Sozialbauquote von 50 % anzustreben,
wobei Ausnahmen für genossenschaftliche und ande-
re nicht-profitorientierten-Träger zulässig sein müssen.
Zugleich ist die Bindung von Sozialwohnungen zeitlich
zu entfristen. Was einmal sozialer Wohnraum ist, muss
es auch bleiben!
 
Um den Bedarf an Wohnraum auch in Innenstadtlagen
zu realisieren ist neben dem Neubau von Wohngebäu-
den eine Nachverdichtung der bestehenden Bebauung
insbesondere über den Ausbau von Dachgeschossen,
den Überbau von bisher lediglich eingeschossig bebau-
ten Gewerbeflächen und die Aufstockung bestehender
Wohngebäude bis zur zulässigen Traufhöhe zu realisie-
ren. In städtebaulich ausgewiesen festgelegten Gebie-
ten ist die Traufhöhe auch zu erhöhen und der Bau von
Wohnhochhäusern voranzutreiben.
 
Gleichwohl darf auch Rahmen einer vollständigen Aus-
nutzung der bestehenden Potenziale zur Nachverdich-
tung die Wohnqualität nicht unzumutbar beeinträch-
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tigt werden. Sowohl im Bauplanungs- als auch im
Baugenehmigungsverfahren ist darauf zu achten, dass
durch Neubau keine beengte Hinterhofsituation ent-
steht, die mit unzumutbaren Einbußen von Lichtein-
fall sowie von Bepflanzungs-, Spiel- und Bewegungs-
möglichkeiten einhergeht. Um den Trägern von Bauvor-
haben konkrete Vorgaben und Auflagen zur Entsiege-
lung oder Bepflanzung zu machen, ist verstärkt auf das
naturschutzrechtliche Instrument des Landschaftspro-
gramms bzw. -planes sowie des sog. Biotopflächenfak-
tors (BFF) zurückzugreifen. Dies ermöglicht es den Bau-
aufsichtsbehörden, im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens entsprechende Auflagen (wie z.B. Entsiegelung,
Bepflanzung, Fassaden- und Dachbegrünung) gegen-
über dem Vorhabenträger festzusetzen. Im Rahmen
der Bauaufsicht ist regelmäßig zu kontrollieren, ob die
bau- oder landschaftsplanerischen Vorgaben zur Begrü-
nung privater Flächen auch tatsächlich eingehalten, d.h.
Grünanlagen in der vorgeschrieben Qualität geschaffen
und auch dauerhaft gepflegt werden.
 
Viertens: Kein Profit mit Spekulation – Abschöpfung
von leistungslosenBodenwertsteigerungenzuGunsten
der Allgemeinheit!
 
Keine Eigentümer*in hat den Wert ihres Bodens voll-
ständig allein geschaffen. Leistungslose Gewinne, die
durch das Vorhalten von baureifem Land erzielt wer-
den, sind besonders bedenklich. Eigentümer*innen pro-
fitieren von der besseren Erschließung durch Verkehrs-
wege oder sonstiger Infrastruktur durch die öffentliche
Hand, ohne jedochWertsteigerungendurcheigenesZu-
tun zu befördern. Wir brauchen deswegen eine Steu-
er, die leistungslosen Gewinn abschöpft und Eigentü-
mer baureifen Landes dazu anhält, ihr Baurecht auch
schnell zu nutzen und das Land nicht jahrelang unbe-
baut zu lassen. Deswegen brauchen wir eine Grund-
steuer C, die unbebautes, aber baureifes Land geson-
dert besteuert. Außerdem fordern wir ergänzend zur
Grundsteuer eine Luxussteuer, die nicht mehr auf die
Mieter*innen umgelegt werden darf und nur im  Hoch-
preissegment greift. Zudem muss eine Wiederveräuße-
rungssperre beim Immobilienkauf eingeführt werden,
welche es für einen längeren Zeitraum untersagt, dass
ein Objekt weiterverkauft werden kann. So kann kei-
ne schnelle Spekulationsrendite erwirtschaftet werden.
Außerdem fordern wir den Konsequenten Vorgang ge-
gen spekulativen Leerstand. Wir fordern die Bezirke da-
zu auf, sich an Hamburg Mitte ein Beispiel zu nehmen,
und spekulativen Leerstand bei fehlenden Reaktionen
der Besitzer*innen zu zwangsverwalten, sanieren und in
100% permanent gebundenen sozialen Wohnraum um-
zuwandeln.  Es gibt kein Recht darauf, durch den Handel
mit Boden Profite zu erzielen!
 
Fünftens: Transparenz über Eigentumsverhältnisse –
Wem gehört der Boden?
 
Der Bodenmarkt ist intransparent. Wir müssen aber
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Antrag 61/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Den neoliberalen Renditewahn stoppen – Für mutige
Schritte gegen die Wohnungskrise
Berlin ist eine pulsierende Metropole. Immer mehr
Menschen strömen in die Stadt. Doch die Popularität
Berlins zieht auch internationale Investor*innen an, die
in Zeiten der Niedrigzinspolitik der EZB ihr Kapital in
den Wohnungsmarkt geben. Das hat u.a. zur Folge, dass
die Mieten seit Jahren konstant steigen, allein in Ber-
lin in den letzten Jahren um mehr als 80%. Der Zu-
strom in die Stadt und die Verknappung sowie Verteue-
rung von Wohnraum stellt die Stadtgesellschaft vor ei-
ne zunehmend schwer auszuhaltende Belastung. Auf
der einen Seite fürchten Mieter*innen, die seit Jahr-
zehnten in Wohnungen wohnen, die Verdrängung aus
ihren angestammten Kiezen. Menschen, die neu nach
Berlin gekommen sind auf der anderen Seite sehen sich
im ständigen Wettbewerb um bezahlbaren und doch
sehr knappen Wohnraum. Beide Seiten sind jeweils der
Spielball international agierender und auf Profit ausge-
richteter Immobilienunternehmen. Das grundsätzliche
Dilemma liegt dabei in dem Widerspruch, den Wohn-
raum als Ware aufzufassen, die je nach Bedarf produ-
ziert bzw. zur Verfügung gestellt werden kann. Dem ist
mitnichten so! Gerade wenn wir uns angucken, dass
knapp 300.000 bezahlbare Wohnungen in Berlin ge-
messen am Einkommen fehlen. Private Immobilienge-
sellschaften sind nicht daran interessiert, dem grund-
rechtlichen Anspruch nachzukommen und Wohnungen
für alle Mieter*innen zu bauen. Im Gegenteil, denn der
private Wohnungsmarkt richtet sich vor allem nach Ka-
pitalverwertung und damit -maximierung zu erzielen.
Die dem privaten Wohnungsmarkt zugrunde liegende

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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Systematik tut alles, um die Nachfrage an Wohnraum
und letztlich den Gewinn zu steigern. Immobilien sind
zur Wertanlage wohlhabender Menschen geworden,
die ihren Reichtum durch Rendite auf dem Wohnungs-
markt vermehren wollen. So gesehen heizt die derzei-
tige Wohnungsnot den Wohnungsmarkt weiter an. Um
es mit einem Satz zu sagen: investiert wird von priva-
ter Seite auf dem Wohnungsmarkt nur da, wo die Kos-
ten gering und der Gewinn groß ist. Denn wenn Woh-
nungen oder ganze Häuser von Investor*innen für zwei-
bis dreistellige Millionenbeträge gekauft werden, sind
daran oft Renditeerwartungen geknüpft, die es zu er-
füllen gilt. Das führt bei bestehenden Immobilien zu
Mieterhöhungen und oftmals Verdrängung. Der privat-
wirtschaftliche Kauf von Immobilien setzt allerorts ei-
ne Teuerungsspirale in Gang, wodurch a) der Mietspie-
gel erhöht, b) der Boden und c) das Bauen an sich teurer
wird.
 
Letzteres zeigt sich beim Thema Neubau. Wir müssen
leider feststellen, dass einerseits Anreize für private In-
vestor*innen nicht den gewünschten Effekt haben. Oft-
mals wird einfach am Bedarf vorbei gebaut, denn um
erworbene Grundstücke so rentabel wie möglich zu be-
bauen werden vor allem teure Eigentumswohnungen
oder gar Luxuswohnungen in Innenstadtlage gebaut.
Gleichzeitig bleibt der Anteil von Sozialwohnungen ber-
linweit verschwindend gering. Dabei stellt sich dieser
Punkt bei genauerer Betrachtung als hausgemachtes
Problem einer fehlgeleiteten Stadtentwicklungspolitik
dar, das insbesondere durch den Verkauf von knapp 50%
der landeseigenen Sozialwohnungen seit den 2000er
zur Haushaltskonsolidierung entstanden ist. Nicht nur
fehlen dadurch Wohnungen im niedrigen (sozialver-
träglichen) Preissegment. Durch die vielerorts gesche-
hene Umwandlung in Eigentumswohnungen hat sich
auch der Mietpreis in der Stadt erheblich verändert. Die-
se Entwicklung kann nur noch schwer aufgehalten wer-
den. Die von Seiten des Senats geplante Wohnungs-
bauoffensive hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2021 knapp
100.000 neue Sozialwohnungen zu bauen. Doch diese
sind im Angesicht von netto 50.000 Zugezogenen pro
Jahr nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
 
Die Sozialdemokratie darf dem nicht länger zusehen.
Seit jeher verfolgt unsere Partei den Anspruch, dass
durch den Kapitalismus entstandene Ungleichgewicht
in der Gesellschaft durch eine entsprechende soziale
Politik auszugleichen. Gemeinsam stehen wir auch im
Kontext der Mieten- und Wohnthematik an der Sei-
te derjenigen, die vermeintlich hilflos Kapitalinteres-
sen gegenüberstehen. Die Wohnraumfrage entwickelt
sich vor allem in urbanen Ballungsgebieten wie Ber-
lin immer deutlicher zu DER sozialen Frage unserer
Stadtgesellschaft. Das durch die Wertsteigerung betrie-
bene Geschäft mit dem menschlichen Grundbedürf-
nis “Wohnen” darf in einer solidarischen und freiheit-
lichen Gesellschaft keine Daseinsberechtigung finden.
Verdrängung, Ausgrenzung, Konkurrenzdruck sind für
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uns Sozialdemokrat*innen keine Pfeiler einer lebens-
werten Gesellschaft. Doch genau diese Mechanismen
werden durch Profitlogiken des privaten Wohnungs-
marktes freigesetzt! Die soziale Ungleichheit in der jet-
zigen Situation des angespannten Miet- und Wohnsi-
tuation zu beheben sowie mit neuen Ideen und Forde-
rungen in die Öffentlichkeit zu gehen, ist dringender
denn je. Und es ist ja nicht so, als gebe es keine Ge-
genmodelle: Genossenschaften oder kommunale Un-
ternehmen können Wege einer Wohnraumversorgung
ohne Profitinteresse ebnen. Doch bedarf es aktuell wei-
tergehende und drastischere Maßnahmen, um der gras-
sierenden Ungerechtigkeit etwas Wirkungsvolles ent-
gegensetzen zu können. Unser erklärtes Ziel muss da-
her eine Vergesellschaft des Wohnraumes sein! Damit
sprechen wir uns nicht gegen selbstgenutztes Wohnei-
gentum aus, sondern gegen die profitorientierte unter-
nehmerische Ausbeutung von Wohnraum! – doch Ver-
gesellschaftung bedeutet für uns mehr als Verstaatli-
chung. Denn im neoliberalen Staat betreiben auch öf-
fentliche Unternehmen Renditeoptimierung, die Auto-
kratie der Vorstände entzieht sich jeder Kontrolle. Ver-
gesellschaftung bedeutet für uns deshalb Demokrati-
sierung hin zur Selbstverwaltung.
 
Nichtsdestotrotz wird auf mittelfristige Sicht nicht der
gesamte städtische Boden in staatliche Hand über-
führbar sein. Daher müssen effektivere Regularien für
den Umgang mit privatem Grund und Boden entwi-
ckelt werden. Personen, die ein Mietshaus besitzen und
selbst innerhalb der Immobilie wohnen, stehen nicht im
Fokus der gegenwärtigen Problematik. Vielmehr muss
das Gewinnstreben reguliert und die Anzahl der von ei-
ner Person oder einem Unternehmen privat zu besitzen-
den Wohnungen begrenzt werden. Große private Woh-
nungsunternehmen müssen der Vergangenheit ange-
hören.
 
Unsere Gesetze und Vorhaben müssen dabei auf die na-
türliche Struktur städtischer und ländlicher Räume an-
gepasst werden. Je dichter ein Raum besiedelt ist, des-
to weniger Bodeneigentum darf in privater Hand sein.
In hochverdichteten Städten wie Berlin sollte Boden im
Sinne des Allgemeinwohls in staatlicher Hand sein, um
über seine Nutzung demokratisch entscheiden zu kön-
nen. Dabei gilt die Formel: Je dichter ein Siedlungs-
raum desto höher der Anteil an gemeinschaftlich ver-
walteten Flächen. Immer da, wo viele Menschen ein Gut
nutzen, führt es zu Konflikten und Effizienzverlusten,
wenn sich dieses Gut in privater Hand befindet. Daher
werden die Straßen, Leitungen oder Kanalisation einer
Stadt vom Staat bereitgestellt und verwaltet und nicht
für jedes Haus privat organisiert. Stadt bedeutet immer
gemeinschaftliche Nutzung des vorhandenen Raumes
und der vorhandenen Güter. Doch eine kluge und nach-
haltige Mieten- sowie Wohnraumpolitik kann nur gelin-
gen, wenn alle Entscheidungsträger*innen, auf kommu-
naler, Landes- und Bundesebene, sich der Dringlichkeit
bewusst sind. Nur wenn die SPD geschlossen an einem
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Strang zieht, kann etwas bewegt werden, dass die Si-
tuation merklich verändert. Die aktuell im Bundeshaus-
halt veranschlagten 1,5 Mrd. Euro für den sozialen Woh-
nungsbau sind wichtig, aber bringen insgesamt wenig,
bei einem geschätzten jährlichen Bedarf von 10 Mrd. Eu-
ro. Daher hören unsere politischen Kämpfe nicht in Ber-
lin auf, sondern fangen hier gerade erst an. Gemein-
sam mit der SPD-Bundestagsfraktion sowie unseren Re-
gierungsmitgliedern müssen wir Druck aufbauen, um
beispielsweise zusätzliche Finanzmittel für den sozialen
Wohnungsbau freizumachen. In Zeiten der sprudelnden
ist genug Geld vorhanden: es geht jetzt darum, zu for-
dern und zu entscheiden, wie es verteilt wird – und dies
ist eine politische Frage, bei der die SPD Standfestigkeit
und einen klaren Kompass zeigen muss! Der Zugang zu
gutem Wohnen muss staatlich garantiert werden. Das
Ziel einer maximalen Wohnraumversorgung muss über
wirtschaftlichen Interessen auf diesem Gebiet stehen.
 
Dem Trend der ineffizienten Wohnraumnutzung ist ent-
gegen zu wirken. Luxusimmobilien benötigen zu viel
Raum und befeuern dadurch eine weitere Erhöhung
der Mietpreise. Einige wenige Menschen leben somit
auf den Kosten der wirtschaftlich Schwächeren unse-
rer Gesellschaft. Das werden wir nicht weiter akzeptie-
ren. Dieser Effekt wird unterstützt durch die verstärk-
te Nutzung von Wohnungen als Singlehaushalt. Diese
werden bei der Mieter*innensuche von privaten Besit-
zer*innen stark bevorzugt, da sie, im Gegensatz zu WGs
und großen Familien, für Vermieter*innen vergleichs-
weise weniger Aufwand verursachen. Jedoch nutzen
gerade Menschen, die zusammen eine Wohnung nut-
zen, den ihnen zur Verfügung stehenden Raum weit-
aus effizienter. Hauptgrund für die geringere Wohnflä-
chenbeanspruchung pro Person in Mehrpersonenhaus-
halten ist die gemeinsame Nutzung von Küche, Bad und
Flur. Nichtsdestotrotz sind große Familien oder WGs auf
dem Wohnungsmarkt nach wie vor benachteiligt. Diese
Gruppen müssen bei der Wohnraumversorgung massiv
gestärkt und unterstützt werden. Um möglichst viele
Wohnungen für diese Art des Zusammenlebens zu qua-
lifizieren, sollte bereits bei der Planung von Bauprojek-
ten berücksichtigt werden, dass diese auf Mehrperso-
nenhaushalte zugeschnitten sind und die Anforderun-
gen einer gemeinschaftlichen Nutzung, bspw. die un-
abhängige  Zugänglichkeit aller von den Bewohnenden
gemeinsam genutzten Räume, erfüllen. Der Trend zu
immer mehr Einpersonenhaushalten im hochpreisigen
Mietsegment muss gebrochen werden.
 
Um diese Fehler zu beheben und eine Kehrtwende in der
Wohnungs- und Bodenpolitik einzuleiten bedarf es ei-
ner Reihe von Sofortmaßnahmen sowie eine langfristi-
ge Strategie, um die derzeitige Wohnungskrise zu stop-
pen.
 
Deshalb fordern wir:
Von den Mitgliedern aller SPD geführten Landesregie-
rungen sowie aller SPD-Mandatsträger*innen der jewei-
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ligen Landesparlamente:
1. Ein Maßnahmenpaket zur Eindämmung von Spe-

kulation. Wir fordern höhere Steuern auf Immo-
biliengewinne, sowie die Reform der Grundsteuer
zu einer Luxussteuer, die nicht mehr auf die Mie-
ter*innen umgelegt werden darf, sondern sich auf
das Hochpreissegment (das heißt auf ca. 0,9% der
Berliner Wohnungen) konzentriert. Zudem muss
eine Wiederveräußerungssperre beim Immobilien-
kauf eingeführt werden, welche es für einen län-
geren Zeitraum untersagt, dass ein Objekt weiter-
verkauft werden kann. So kann keine schnelle Spe-
kulationsrendite erwirtschaftet werden. Außerdem
fordern wir den Konsequenten Vorgang gegen spe-
kulativen Leerstand. Wir fordern die Bezirke dazu
auf, sich an Hamburg Mitte ein Beispiel zu nehmen,
und spekulativen Leerstand bei fehlenden Reaktio-
nen der Besitzer*innen zu zwangsverwalten, sanie-
ren und in 100% permanent gebundenen sozialen
Wohnraum umzuwandeln. Diese Maßnahmenpa-
ket sorgt zum einen für Mehreinnahmen, welche
ausschließlich in den staatlichen Wohnungsbau in-
vestiert werden sollen, und zum anderen wird Spe-
kulation mit Immobilien vorgebeugt.

2. Eine langfristige Stärkung des sozialen Wohnungs-
baus. Wir fordern, dass die soziale Bindung im Land
Berlin nicht auslaufen darf. Einmal gebundene Ob-
jekte sollten nicht mehr in private Immobilien zu-
rückgewandelt werden können. Diesen Mechanis-
mus gilt es gesetzlich zu verankern, damit zukünftig
keine Aufhebung der Sozialbindung durch profitge-
triebene Regierungen möglich ist. Dadurch wird ei-
ne dauerhafte Kapazität von Sozialwohnungen ge-
schaffen, ohne die Gefahr, dass diese nach 20-25
Jahren aus ihrer Sozialbindung fallen. Außerdem
fordern wir, dass berlinweit Auflagen für Baugrund-
stücke erteilt werden, die von Bebauungsplänen
befreit sind. Aktuell müssen diese nämlich nicht die
die Kriterien des Berliner Modells der kooperativen
Baulandentwicklung von mindestens 30% sozialem
Wohnbau erfüllen. Wir fordern deshalb nicht nur,
dass auf Grundstücken mit Befreiung auch sozialer
Wohnbau vorgeschrieben werden muss, sondern
auch die Sozialbauquote des Berliner Modells ange-
sichts des aktuellen Mangels auf 50% zu erhöhen.

3. Eine Personaloffensive für die Bezirksämter. Wir
fordern die Bereitstellung von mehr Personal in
denn Bezirksämtern, sowie die Bezahlung von Mit-
arbeiter*innen in Bezirksämtern auf Landesniveau.
Aktuell befinden sich die Bezirke in Puncto Perso-
nalanwerbung in einem Konkurrenzverhältnis zur
Senatsverwaltung. Da diese in der Regel höhere
Löhne zahlt, haben die Bezirke meistens das Nach-
sehen. Wir brauchen jedoch dringend qualifizier-
tes Fachpersonal in den Bezirksämtern. Nur so kann
z. B. das Vorkaufsrecht bestmöglich wahrgenom-
men, Bebauungspläne schnellstmöglich bearbei-
tet, und vermehrte Kontrollen (Monitoring) durch-
geführt werden.
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4. Die Prüfung eines ausgeweiteten Hochhausbaus.
Angesichts des dringend benötigten Wohnraums
muss man nun zwangsläufig auch in die Höhe den-
ken. In ausgewiesenen Gebieten, die sich nicht in
historisch gewachsenen Wohngebieten mit Altbau-
kernen befinden, muss ein Ausgeweiterter Hoch-
hausbau durch die städtischen Wohnbaugesell-
schaften unter sozialen Gesichtspunkten geprüft
werden.

5. Eine gemeinwohlorientierte Reform der BIM. Wir
fordern die Reform der Berliner Immobilienma-
nagement GmbH (BIM) von einem profitorientier-
ten Unternehmen zu einem Bodenfonds und ei-
ner Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die BIM
muss zukünftig Liegenschaften der Stadt nach poli-
tischen Kriterien im öffentlichen Interesse verwal-
ten, nicht nach Marktlogik und Profitmotiven. Sie
muss dafür genutzt werden und mit entsprechen-
den finanziellen Möglichkeiten ausgestattet wer-
den vermehrt Flächen in den Besitz der öffentlichen
Hand zurückzuführen, nicht Liegenschaften zu ver-
äußern und zu privatisieren.

 
Wir fordern die SPD Mitglieder der Bundesregierung,
der Bundestagsfraktion und des Bundestages auf:

1. Eine Mietenstopp und eine Preisdeckelung in an-
gespannten Lagen. Zusätzlich zur verschärften und
gesetzlich entfristeten Mietpreisbremse fordern
wir einen Mietenstopp und eine gesetzliche Decke-
lung der Mieten in angespannten Lagen. Als ersten
Schritt darf eine Miete die ortsübliche Vergleichs-
miete – welche zentral vom Bundesamt für Statistik
ermittelt werden muss – nicht überschreiten. Dies
soll schnellstmöglich umgesetzt werden und kurz-
fristig für alle Menschen mit einem neuen Mietver-
trag gelten. Langfristig wollen wir die Festlegung ei-
nes Höchstmietsatzes, der 6e in angespannten la-
gen nicht übersteigen darf. Die Missachtung die-
ser Kriterien darf nicht wie bei der aktuellen Miet-
preisbremse lediglich als Ordnungswidrigkeit gel-
ten, sondern als Straftat, dessen Konsequenzen ge-
setzlich festgeschrieben- und Verstöße strafrecht-
lich verfolgt werden müssen.

2. Eine Verschärfung der sozialen Erhaltungssatzun-
gen (Milieuschutz). Der Milieuschutz ist eines der
größten Instrumente der Bezirke. Um ihn zu stär-
ken und Schlupflöcher zu schließen, muss jedoch
das Bundesgesetzt geändert werden. Wir fordern,
dass die Frist das Vorkaufsrecht auszuüben von 2
auf 6 Monate verlängert wird, damit die zuständi-
ge Kommune genügend Zeit hat den Vorgang zu
Prüfen und zu Bearbeiten. Wir fordern außerdem,
dass für Abwendungsvereinbarungen, welche Im-
mobilienbesitzer*innen mit den Kommunen errei-
chen können, um den Verkauf zu verhindern, stren-
ge Kriterien festgelegt werden. Dazu gehört der ver-
pflichtende soziale Wohnungsbau, sowie eine Ent-
fristung der festgeschriebenen Kriterien, damit die
Immobilie nicht nach wenigen Jahren wieder für
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Spekulation genutzt werden kann. Außerdem for-
dern wir, dass die Umwandung von Mietwohnun-
gen zu Eigentumswohnungen in Milieuschutzge-
bieten komplett verboten wird.

3. Eine gemeinwohlorientierte Reform der BImA. Wir
fordern die Reform der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (BImA), weg von der Profitorientie-
rung und hin zu einem Bodenfonds, der Liegen-
schaften im Sinne des öffentlichen Interesse ver-
waltet und dessen Zielsetzungen politisch festge-
legt werden. Eine solche reformierte BImA muss mit
entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet
werden, um vermehrt Flächen in den Besitz der
öffentlichen Hand zurückzuführen. Diese müssen
dann entweder an Kommunen für Zwecke des so-
zialen Wohnungsbaus oder der sozialen Infrastruk-
tur überführt werden, oder vom Bund für seine In-
frastruktur genutzt werden. Die BImA darf nicht
selbst als Vermieterin, Verkäuferin oder Preistreibe-
rin auf dem privaten Immobilienmarkt auftreten.

 
Insgesamt sehen wir es als mittelfristiges Ziel an,
als Partei des gesellschaftlichen Fortschritts eine ge-
samtgesellschaftliche Strategie zu entwickeln, deren
selbsterklärtes Ziel die Abschaffung des privaten Woh-
nungsmarktes und der Profitorientierung in diesem
Bereich zugunsten der Allgemeinheit ist. Wir wollen
uns dafür einsetzen, das Wohnen als Grundrecht
anzuerkennen und an den Lebensbedürfnissen aller
Menschen auszurichten. Das heißt im Zweifel auch,
dem Widerstand der Immobilienwirtschaft zu trotzen
und uns für jene einzusetzen, die im Kampf gegen Ver-
drängung allein gelassen werden. Der Zusammenhalt
unserer Gesellschaft wurde in den letzten Jahren zu
sehr von neoliberalen Einschnitten belastet, als dass
wir in der aktuellen Situation durch eine konsensorien-
tierte Politik zu befriedigenden Ergebnissen kommen.
Es liegt an uns und unserer Haltung, ob wir dieser
Entwicklung weiter zusehen oder ihr etwas Neues
entgegensetzen wollen. Die Voraussetzung einer ge-
meinwohlorientierten Wohnungs- und Mietenpolitik
gründet sich für uns daher aus dem Grundsatz, dass
mit menschlichen Grundbedürfnissen keine Geschäfte
gemacht werden dürfen!
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Antrag 62/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Für eine gerechte Bodenpolitik
Die Mietpreisentwicklung in deutschen Großstädten
unterliegt trotz vielfacher Anstrengungen immer noch
einer ansteigenden Tendenz. Die Instrumente von Kom-
munen und Stadtstaaten zur Mietendämpfung sind da-
bei weitgehend ausgeschöpft. Initiativen, wie den Ber-

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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liner Bundesrats-Vorstoß zur Verschärfung der Miet-
preisbremse zeigen zwar die richtigen Instrumente auf,
die Erfolgsaussichten sind allerdings aufgrund der herr-
schenden Mehrheitsverhältnisse relativ gering.
 
Außerdem greifen diese Maßnahmen vorwiegend bei
bestehenden Mietverhältnissen und im Bestandswoh-
nungssegment. Daneben muss allerdings gewährleis-
tet werden, dass im ausreichenden Maße neuer Wohn-
raum, besonders im bezahlbarem Segment, entsteht.
Die Förderung von Wohnraum bei kommunalen oder
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ist dabei
ein zentraler Baustein. Die derzeitigen Eigentumsver-
hältnisse machen es allerdings unmöglich, dass die-
se Aufgabe ausschließlich von kommunalen oder lan-
deseigenen Wohnungsbaugesellschaften bewerkstel-
ligt wird. Die privaten Eigentümer stehen deswegen ge-
rade in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten
umso mehr in der Pflicht.
 
Einer der Gründe für die galoppierende Mietpreisent-
wicklung ist der parallel stattfindende Anstieg der Bo-
denpreise. In Berlin beispielsweis haben sich die Boden-
richtwerte innerhalb der vergangen zehn Jahre in Ge-
bieten, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, mehr
als verzehnfacht.
 
Deswegen fordern wir:

• Die Einführung einer Bodenwertzuwachssteuer
oder ähnlich wirkender Steuern, die leistungslosen
Gewinn durch Bodenwertzuwachs abschöpft und
Eigentümer baureifen Landes dazu anhält, das
Land für Mietwohnungen zur Verfügung zu stellen.
Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Grundsteuer
C kann diesem Anliegen zuträglich sein. Deswegen
muss die Einführung im Sinne der oben genannten
Intention konsequent verfolgt werden.

• Die Kommission prüft eindringlich, inwieweit ei-
ne von Hans-Jochen Vogel avisierte Aufteilung
von Verfügungseigentum und Nutzungseigentum
für nicht durch Eigenbedarf genutztes Bauland
in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten
(gem. §556d BGB) sinnvoll sein kann.

• Die Abschöpfung von Planungsgewinnen (durch
Umwidmung der Flächennutzung) als weiteres In-
strument neben städtebaulichen Verträgen (gem.
§11 BauGB), wie sie etwa im „Berliner Modell“ der
kooperativen Baulandentwicklung praktiziert wird.

• Die dadurch generierten Mittel müssen bei Berück-
sichtigung des Gesamtdeckungsgrundsatzes nach
§7 Haushaltsgrundsätzegesetz – also des Zweck-
bindungsverbotes von Steuern – den kommuna-
len und landeseigenen Wohnungsbaugesellschaf-
ten zur Verfügung gestellt werden.

• Die Rückführung von BIMA-Flächen an Kommunen
muss erfolgen.

 
Der rasante Anstieg der Bodenpreise macht die Spe-
kulation mit Boden besonders attraktiv. Baureifes oder
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nicht baureifes Land wird dabei unbebaut vorgehalten
und nicht einer gesellschaftlich zuträglichen Wohnnut-
zung überführt, um in der Zukunft einen deutlich höhe-
ren Verkaufspreis zu erzielen. Diese leistungslosen Ge-
winne sind besonders bedenklich. Investor*innen pro-
fitieren von der besseren Erschließung durch Verkehrs-
wege und sonstiger Infrastruktur durch die öffentliche
Hand, ohne jedoch Wertsteigerung durch eigenes Zu-
tun zu befördern. Ihre Gewinnaussichten ergeben sich
einzig und allein durch Abwarten und Verstreichen von
Zeit. Diesen marktwirtschaftlichen Fehlanreizen muss
entgegen gewirkt werden.
 
Die zentrale Rolle von Bodenpolitik hat Hans-Jochen
Vogel bereits in den 70er Jahren seinerzeit als Ober-
bürgermeister der Landeshauptstadt München und an-
schließend als Bundesminister angemahnt. Die Vor-
schläge, die auf sein Wirken hin Beschlussposition der
SPD wurden und in einem Referentenentwurf seines
Ministeriums mündeten, es allerdings nie zu einem Ka-
binettsbeschluss, geschweige denn zu einer Gesetzes-
verabschiedung gebracht haben, hat der Regierende
Bürgermeister a.D. nun wieder aufgegriffen.
 
Es ist seinem Wirken zu verdanken, dass eine Enquete-
Kommission zur nachhaltigen Bodenpolitik im Koaliti-
onsvertrag verankert wurde. Umso mehr bedauern wir
es, dass aus der angedachten Enquete-Kommission le-
diglich eine Expertenkommission zur Baulandgewin-
nung beim BMIBH geworden ist. Eine progressive Bau-
landpolitik scheint in dieser Konstellation kaum mög-
lich.
 
Mit dem Einsetzen einer Kommission für Wohnungsbau
beim Parteivorstand geht die SPD dagegen in die rich-
tige Richtung, um über den Kompromiss im Koalitions-
vertrag hinaus Instrumente zu entwickeln, die der an-
gespannten Wohnungslage in Ballungsräumen gerecht
werden. Dabei sollte auch das Thema Bodenpolitik eine
besondere Bedeutung zukommen.
 
Die von Hans-Jochen Vogel in den 70er Jahren in die
Diskussion gebrachten und nun erneut gestellten For-
derungen müssen deshalb erneut in Betracht gezogen
werden.
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Antrag 63/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Für eine gerechte Wohn- und Mietenpolitik
Berlin ist eine pulsierende Metropole. Immer mehr
Menschen strömen in die Stadt. Doch die Popularität
Berlins zieht auch internationale Investor*innen an, die
in Zeiten der Niedrigzinspolitik der EZB ihr Kapital in den

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)

Seite 304



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Wohnungsmarkt geben. Das hat u.a. zur Folge, dass die
Mieten seit Jahren konstant steigen, allein in Berlin in
den letzten Jahren um mehr als 80%.
 
Der Zustrom in die Stadt und die Verknappung sowie
Verteuerung von Wohnraum stellt die Stadtgesellschaft
vor eine zunehmend schwer auszuhaltende Belastung.
Auf der einen Seite fürchten Mieter*innen, die seit Jahr-
zehnten in ihren Wohnungen wohnen, die Verdrängung
aus ihren angestammten Kiezen. Menschen, die neu
nach Berlin gekommen sind sehen sich andererseits im
ständigen Wettbewerb um sehr knappen bezahlbaren
Wohnraum. Beide Seiten sind jeweils der Spielball in-
ternational agierender und auf Profit ausgerichteter Im-
mobilienunternehmen.
 
Das grundsätzliche Dilemma liegt dabei in dem Wider-
spruch, den Wohnraum als Ware aufzufassen, die je
nach Bedarf produziert bzw. zur Verfügung gestellt wer-
den kann. Dem ist nicht so! Aus diesem Grund ist die
Benutzung des Begriffs „Wohnungsmarkt“ fatal. Markt
bedeutet, dass es zu jedem Gut auch ein Komplemen-
tärgut gibt. Das heißt, dass die Kund*innen die Option
haben, ein Gut nicht zu kaufen, weil es zu teuer ist, und
stattdessen ihre Bedürfnisse durch ein anderes zu den-
ken. Das ist aber beim sogenannten Wohnungsmarkt
nicht der Fall. Menschen müssen wohnen. Hat Mensch
einen Job in einer bestimmten Stadt oder dort Familie,
dann kann Mensch nicht einfach diese Stadt zuguns-
ten einer günstigeren Gegend verlassen. Die Menschen
müssen also schlicht die Preise zahlen, die von ihnen
verlangt werden. Sie können sich dem nicht entziehen,
weswegen auch die so oft beschworenen regulierenden
Kräfte des Marktes nicht greifen.
 
Die Effekte können wir derzeit in allen deutschen Groß-
städten beobachten: Wohnen wird selbst für gut ver-
dienende Menschen unbezahlbar. Private Immobilien-
gesellschaften sind nicht daran interessiert, dem grund-
rechtlichen Anspruch nachzukommen und Wohnungen
für alle Mieter*innen zu bauen. Denn ebengenau da-
durch, dass das Angebot gering gehalten wird, kön-
nen umso höhere Preise für den Bestand verlangt wer-
den, denn die Menschen haben keine Option diese Prei-
se nicht zu bezahlen. Immobilien sind zur Wertanla-
ge wohlhabender Menschen geworden, die ihren Reich-
tum durch Rendite aus Wohnungen vermehren wollen.
Die Wohnungsnot macht die großen Städte für Inves-
tor*innen nur noch attraktiver. Wir befinden uns in ei-
ner Spirale. Investiert wird von privater Seite nur da, wo
die Kosten gering und die Profite groß sind, nicht da wo
Bedarf besteht. Wenn Wohnungen oder ganze Häuser
von Investor*innen für zwei-bis dreistellige Millionen-
beträge gekauft werden, sind daran oft Renditeerwar-
tungen geknüpft, die es zu erfüllen gilt. Das führt bei
bestehenden Immobilien zu Mieterhöhungen und Ver-
drängung. Durch diese Teuerungsspirale wird der Miet-
spiegel erhöht, dadurch der Boden und das Bauen teu-
rer, was sich wiederum auf die Mieten niederschlägt.
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Die Sozialdemokratie darf dem nicht länger zusehen.
Seit jeher verfolgt unsere Partei den Anspruch, dass
durch den Kapitalismus entstandene Ungleichgewicht
in der Gesellschaft durch eine entsprechende soziale
Politik auszugleichen. Gemeinsam stehen wir auch im
Kontext der Mieten- und Wohnthematik an der Sei-
te derjenigen, die vermeintlich hilflos Kapitalinteres-
sen gegenüberstehen. Die Wohnraumfrage entwickelt
sich vor allem in urbanen Ballungsgebieten wie Berlin
immer deutlicher zu der sozialen Frage unserer Stadt-
gesellschaft. Das durch die Wertsteigerung betriebe-
ne Geschäft mit dem menschlichen Grundbedürfnis
“Wohnen” darf in einer solidarischen und freiheitli-
chen Gesellschaft keine Daseinsberechtigung finden.
Verdrängung, Ausgrenzung, Konkurrenzdruck sind für
uns Sozialdemokrat*innen keine Pfeiler einer lebens-
werten Gesellschaft. Doch genau diese Mechanismen
werden durch die Profitlogiken freigesetzt! Die soziale
Ungleichheit in der jetzigen Situation des angespann-
ten Miet- und Wohnsituation zu beheben sowie mit
neuen Ideen und Forderungen in die Öffentlichkeit zu
gehen, ist dringender denn je. Und es ist ja nicht so,
als gäbe es keine Gegenmodelle: Genoss*innenschaften
oder kommunale Unternehmen können Wege einer
Wohnraumversorgung ohne Profitinteresse ebnen.
 
Doch bedarf es aktuell weitergehende und drastische-
re Maßnahmen, um der grassierenden Ungerechtigkeit
etwas Wirkungsvolles entgegensetzen zu können.
 
Deswegen fordern wir:
 
Auf Bezirksebene:
Konsequentes Vorgehen gegen Leerstand und
Zweckentfremdung. Bei spekulativem Leerstand
oder Zweckentfremdung von Wohnraum muss das
Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes auch konsequent
angewandt werden. Dies beinhaltet, wenn nötig und
möglich, die Zwangsverwaltung einer Immobilie über
eine Treuhänder*in, eine anschließende Sanierung und
Umwandlung in 100% sozialen Wohnraum. Der Bezirk
Hamburg Mitte hat dieses Jahr einen Präzedenzfall
geschaffen, der als Vorbild für konsequentes und
engagiertes Handeln von Seiten des Bezirksamtes
dient.
 
Flächendeckende Einrichtung von Mie-
ter*inneberatungen in Kiez- und Wahlkreisbüros.
Eine Klage im Rahmen der Mietpreisbremse, die Er-
wägung eines möglichen Vorkaufsrechts, oder eine
Mieterhöhung wegen Modernisierung sind komplexe
und bürokratische Fragen. Zur Unterstützung der
Bürger*innen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte
und der Förderung von Mietinitiativen fordern wir
in Kooperation mit Vereinen und bestehenden In-
itiativen Miter*innenberatungen regelmäßig und
flächendeckend in allen SPD Kiez- und Wahlkreisbüros
anzubieten.
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Ausweitung der bezirklichen Milieuschutzgebiete Ent-
sprechend der bisherigen Beschlusslage
 
Kleingartenkolonien in innerstädtischen Bereichen kri-
tisch prüfen, Konzepte für Ausgleichsflächen erarbei-
ten.
 
Auf Landesebene:
Verpflichtender sozialer Wohnungsbau auch auf
Grundstücken mit Befreiung von Bebauungsplänen.
Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwick-
lung schreibt vor, dass bei Neubauten mindestens 30%
des entstehenden Wohnraums Sozialwohnungen sein
müssen. Gilt für ein Baurecht jedoch eine Befreiung
vom Bebauungsplan (die Regel in Westberlin), gilt
diese Vorgabe hingegen nicht. Investor*innen können
in diesem Fall komplett fürs Hochpreissegment oder
Eigentumswohnungen bauen. Wir fordern, dass auch
für Befreiungen Auflagen formuliert werden, damit
auch dort sozialer Wohnraum entsteht.
 
Erhöhung der verpflichtenden sozialen Wohnbauquo-
te von 30% auf 50%. Die Stadt brauch dringend mehr
sozialen Wohnraum. Die aktuelle Vorgabe von mindes-
tens 30% reicht bei weitem nicht aus. Wir fordern des-
halb im Rahmen des Berliner Modells die verpflichtende
Sozialbauquote von 30% auf 50% zu erhöhen.
 
Entfristung der Bindungen von Sozialwohnungen. Die
Bindung für sozialen Wohnraum läuft in der Regel nach
20 bis 25 Jahren aus, sodass die Besitzer*innen danach
nicht mehr an die Kriterien des sozialen Wohnbaus ge-
bunden sind. Aktuell fallen jährlich mehr Sozialwoh-
nungen aus der Bindung als neue gebaut werden. Daher
fordern wir eine Entfristung der Bindungen. Was einmal
sozialer Wohnraum ist muss es auch bleiben.
 
Aufstockung des Ankaufsfonds zur Ausübung des Vor-
kaufsrechts für die Bezirke. Da Marktpreise für die ent-
sprechenden Immobilien gezahlt werden müssen, ist
das Vorkaufsrecht für die Bezirke ein kostspieliges aber
nichtsdestotrotz wichtiges Unterfangen. Zur Unterstüt-
zung muss der dafür vorgesehene Ankaufsfonds von
Seiten des Landes deutlich aufgestockt werden.
 
Städtischen Wohnbaugesellschaften mit Ressourcen
zum Bauen ausstatten. Bei allen gesetzlichen Regulie-
rungen: in Berlin muss mehr gebaut werden. Die Kapa-
zitäten privater Baufirmen sind meist komplett ausge-
lastet, was den Bauprozess selbst bei vorhandenem Wil-
len und Geld auf Jahre hinauszieht. Wir fordern die städ-
tischen Wohnbaugesellschaften mit den entsprechen-
den personellen und finanziellen Ressourcen auszustat-
ten, sodass sie vermehrt in der Lage dazu sind selbst zu
bauen.
 
ZentralesBewerbungsportal fürWohnungender städti-
schen Wohnbaugesellschaften einrichten. Wohnungs-
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suchende sind auf Portale wie Immowelt, Immoscout,
oder Immonet angewiesen, um überhaupt eine Chan-
ce zu haben etwas zu finden. Zumindest was die städ-
tischen Wohnbaugesellschaften angeht, kann das Land
eine Alternative einrichten. Wir fordern ein zentrales
Bewerbungsportal für alle Wohnungen in städtischer
Hand. Dieses Portal muss Suchenden die Möglichkeit
geben anonymisierte und diskriminierungsfreie Bewer-
bungen abzugeben.
 
Eine gemeinwohlorientierte Reform der BIM. Wir for-
dern die Reform der Berliner Immobilienmanagement
GmbH (BIM) von einem profitorientierten Unterneh-
men zu einem Bodenfonds und einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts. Die BIM muss zukünftig Liegen-
schaften der Stadt nach politischen Kriterien im öffent-
lichen Interesse verwalten, nicht nach Marktlogik und
Profitmotiven. Sie muss dafür genutzt werden und mit
entsprechenden finanziellen Möglichkeiten ausgestat-
tet werden vermehrt Flächen in den Besitz der öffent-
lichen Hand zurückzuführen, nicht Liegenschaften zu
veräußern, oder nach profitorientierter Marktlogik zu
verwalten.
 
Neuregelungen Nutzen und Grundstücke von der BI-
mA erwerben. Ein Haushaltsvermerk im Bundeshaus-
halt 2018 macht es für die BImA möglich Liegenschaf-
ten priorisiert und zu günstigeren Konditionen an Kom-
munen zu verkaufen als zuvor, als das Prinzip der Meist-
bietenden galt. Wir fordern, dass das Land Berlin die-
se neuen Möglichkeiten wahrnimmt und, auch wenn es
zunächst viel Geld kostet, diese Liegenschaften erwirbt.
Langfristig möchten wie die BImA reformieren, kurzfris-
tig jedoch muss man jede Möglichkeit nutzen, um neue
Flächen zu gewinnen. Langfristig wird sich die Investiti-
on in die Stadt auszahlen.
 
Wohnraum für Studierende und Azubis fördern. Studie-
rende und Azubis gehören bei der Wohnungssuche zu
den besonders prekären Gruppen. Die Plätze in Wohn-
heimen reichen bei weitem nicht aus, die Wartezeiten
betragen in der Regel mehr als ein Jahr. Wir fordern eine
drastische Erhöhung des Wohnraums für Studierende
und Azubis. Dafür müssen neue Wohnheime bei der Be-
bauung freier Flächen priorisiert, und ggf. kreative An-
sätze wie die Füllung von Leerstand mit studentischem
Wohnraum genutzt werden. Das Studierendenwerk soll
außerdem endlich wieder über eine eigene Bauabtei-
lung verfügen.
 
Die Erhöhung der Traufhöhe. Wir fordern die Traufhöhe
von 22m deutlich zu erhöhen, und in geeigneten Gebie-
ten den Hochhausbau voranzutreiben. Freiflächen sind
insbesondere im Stadtkern mittlerweile eine Rarität.
Angesichts des dringend benötigten Wohnraums muss
man nun zwangsläufig auch in die Höhe denken. Die
historische Traufhöhe von 22m prägt zwar das einzig-
artige Berliner Stadtbild, darf aber für Neubauprojek-
te kein Dogma mehr sein. Auch Nachverdichtung und
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Aufstockung auf bestehende Altbauten muss einfacher
und schneller ermöglicht werden.
 
Auf Bundesebene:
Eine Verschärfung der Mietpreisbremse und einenMie-
tenstopp. Die Mietpreisbremse muss endlich ein was-
serdichtes Instrument des Mieter*innenschutzes wer-
den. Wir begrüßen die aktuellen Reformvorschläge,
wollen aber noch weiter gehen. Wir fordern, dass das
Gesetz über die Mietpreisbremse entfristet wird, und
so über 2020 hinaus ein fester Bestandteil deutschen
Rechts wird. Außerdem darf ein Verstoß gegen die
Mietpreisbremse keine Ordnungswidrigkeit mehr sein,
sondern eine Straftat. Wir fordern dafür die gesetzli-
che Vorgabe von Konsequenzen, welche bei Verstößen
verhängt werden müssen. Wir schließen uns außer-
dem den Forderungen von Andrea Nahles und Thorsten
Schäfer-Gümbel nach einem Mietenstopp an, wonach
in Gebieten mit angespanntem Wohnmarkt die Mieten
nicht höher als die Inflationsrate steigen dürfen. Wir de-
finieren die gesamte Stadt Berlin demnach als Gebiet
mit angespanntem Wohnmarkt.
 
Eine kontrollierte Modernisierungsumlage. Die Moder-
nisierungsumlage in ihrer jetzigen Form ist ein preistrei-
bendes Instrument, welches von Vermieter*innen re-
gelmäßig für ungerechtfertigte Mieterhöhungen miss-
braucht wird. Zusätzlich zur Senkung der Umlage, wel-
che bereits Beschlusslage ist, fordern wir, dass Vermie-
ter*innen nachweisen müssen, dass die Modernisie-
rung tatsächlich energetisch sinnvoll ist, bevor die Um-
lage greifen kann. Außerdem fordern wir eine Decke-
lung der Umlage bis zum Zeitpunkt der Amortisierung
der Modernisierungsmaßnahme. So wird der tatsäch-
liche Zweck der Finanzierung von sinnvoller energeti-
scher Sanierung erfüllt, anstatt einen Anreiz für über-
flüssige Renovierungen zum Zweck einer permanenten
Mieterhöhung zu liefern.
 
Eine Verschärfung der sozialen Erhaltungssatzungen
(Milieuschutz). Der Milieuschutz ist eines der größ-
ten Instrumente der Bezirke. Um ihn zu stärken und
Schlupflöcher zu schließen, muss jedoch das Bundes-
gesetzt geändert werden. Wir fordern, dass die Frist
das Vorkaufsrecht auszuüben von 2 auf 6 Monate ver-
längert wird, damit die zuständige Kommune genü-
gend Zeit hat den Vorgang zu Prüfen und zu Bear-
beiten. Wir fordern außerdem, dass für Abwendungs-
vereinbarungen, welche Immobilienbesitzer*innen mit
den Kommunen erreichen können, um den Verkauf zu
verhindern, strenge Kriterien festgelegt werden. Dazu
gehört der verpflichtende soziale Wohnungsbau, so-
wie eine Entfristung der festgeschriebenen Kriterien,
damit die Immobilie nicht nach wenigen Jahren wie-
der für Spekulation genutzt werden kann. Außerdem
fordern wir, dass die Umwandung von Mietwohnun-
gen zu Eigentumswohnungen in Milieuschutzgebieten
komplett verboten wird.
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Eine gemeinwohlorientierte Reform der BImA. Wir
fordern die Reform der Bundesanstalt für Immobili-
enaufgaben (BImA), weg von der Profitorientierung
und hin zu einem Bodenfonds, der Liegenschaften im
Sinne des öffentlichen Interesse verwaltet und dessen
Zielsetzungen politisch festgelegt werden. Eine solche
reformierte BImA muss mit entsprechenden finanziel-
len Mitteln ausgestattet werden, um vermehrt Flächen
in den Besitz der öffentlichen Hand zurückzuführen.
Diese müssen dann entweder an Kommunen für
Zwecke des sozialen Wohnungsbaus oder der sozialen
Infrastruktur überführt werden, oder vom Bund für
seine Infrastruktur genutzt werden. Die BImA darf nicht
selbst als Vermieterin, Verkäuferin oder Preistreiberin
auf dem privaten Immobilienmarkt auftreten.
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Antrag 64/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Wetten wir wachsen weiter so?
Die Prognosen der Einwohnerzahlen in Berlin für 2030
liegen derzeit zwischen 3,8 und 4 Mio. Einwohnern. Der
Entwurf des Stadtentwicklungsplans Wohnen geht der-
zeit von einem „abgebremsten“ Wachstum ab 2023 aus.
Tatsachen oder Prognosen, die diese Annahme stützen
würden, sind nicht bekannt.
 
Berlin bleibt vielmehr für viele Menschen ein Ort für
Träume und der individuellen Verwirklichung. Berlin
bietet kreativen Menschen aus Deutschland, Europa
und der Welt eine Heimat. 70 % des Start-Up Kapitals in
Deutschland geht derzeit nach Berlin. Auch Menschen
mit niedrigen oder mittleren Einkommen zieht es in die
Städte. Vermehrt ist aber eine Segregation nach Ein-
kommen innerhalb der Städte zu beobachten. Wohn-
raum ist daher eine der sozialen Fragen unserer Zeit!
 
Bereits in den 2000er-Jahren ist nicht erkannt worden,
dass Berlin wachsen würde und noch viel weniger, wie
das Wachstum der Stadt politisch begleitet und gestal-
tet werden muss. Berlin wird in den nächsten zwölf Jah-
ren vermutlich noch stärker wachsen. Diese Entwick-
lung kann nicht aufgehalten werden, diese Entwicklung
muss gestaltet werden.
Das Potential der neuen Berlinerinnen und Berliner ist
beträchtlich. Berlin wird sich verändern und wird Welt-
bürger*innen eine Heimat bieten. Dies bedeutet gleich-
zeitig, dass Berlin noch stärker als bisher durch eine sehr
heterogene Gesellschaft geprägt sein wird.
In der Vergangenheit ist Berlin gewachsen, weil hier
Rohstoffe veredelt wurden. Im Ergebnis war Berlin 1929
die größte Industriestadt Europas. Die „Rohstoffe“ von
heute sind nicht Kohle und Erze, sondern die Men-
schen, gesellschaftliche Räume und Bildungsinstitutio-
nen. Hier liegt die große Chance für das Wachstum Ber-

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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lins und einer neuen Industriekultur des 21. Jahrhun-
derts.
Um den Menschen auch 2030 eine Lebenswerte Stadt
zu bieten, müssen wir eine ganzheitliche Strategie ent-
wickeln, die sich den Herausforderungen einer wach-
senden Weltstadt stellt. Eine Strategie für 4,5 Mio Ein-
wohnerInnen 2030.
 
Zur Vorbereitung dieser Strategie beantragen wir, ein
SPD-internes Symposium mit externem Input durchzu-
führen. Ziel des Symposium soll es sein:

• Schaffung einer gemeinsamen Vision hinsichtlich
Fakten und Daten für 2030

• Gestaltung eines Politikansatzes, der das Wachs-
tum der Stadt in den Mittelpunkt stellt, übergrei-
fend und in allen Aspekten

• Feststellung des Bedarfs an Gesetzesänderungen
• Feststellung des Bedarfs an Strukturveränderungen
• Feststellung des Bedarfs an Infrastruktur
• Inhaltlich sollen folgende Themen den Schwer-

punkt bilden:
• städtische Industriekultur der Zukunft: Arbeiten

und Wohnen
• Bildung der Zukunft (E-Systeme)
• Gesellschaft der Zukunft – wie begegnen wir uns?
• Dienstleistungen/Services der Zukunft
• Pflege der Zukunft
• Notwendige Infrastruktur für Wohnen, Lernen und

Arbeiten
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Antrag 65/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Gemeinwohl vor Profitstreben – Für einen anderenUm-
gang mit Grund und Boden
Mieten und Grundstückspreise in den deutschen Bal-
lungszentren steigen so rasant, dass Menschen mit
niedrigen und mittleren Einkommen  zunehmend aus
den Städten verdrängt werden und vielerorts auch Ge-
werbetreibende, Freiberufler*innen und sozialen Ein-
richtungen keine Perspektive für ihre Arbeit mehr ha-
ben. Dieser Verdrängungsdruck führt zu einer Atmo-
sphäre der sozialen Unsicherheit, in der viele Menschen
Angst haben, ihr Zuhause und damit ihre Heimat zu ver-
lieren. Er hat außerdem zur Folge, dass die wirtschaftli-
chen Unterschiede zwischen Arm und Reich immer stär-
ker auch räumlich zementiert werden und der Spaltung
der Gesellschaft so Vorschub geleistet wird.
Der Grund für diese Entwicklung liegt zum Teil dar-
in, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen
und die Nachfrage an nutzbarem Boden dadurch steigt.
Gleichzeitig haben sich Grund und Boden aber auch
zu einem weltweit nachgefragten Anlageobjekt entwi-
ckelt. Grundstücke werden gehandelt wie Gold oder Ak-

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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tien. Das führt zu spekulativen Übertreibungen der Bau-
landpreise und dazu, dass sowohl Neubauvorhaben als
auch der Altbestand allzu oft nicht zur Versorgung der
breiten Bevölkerung mit Wohnraum genutzt wird, son-
dern auf Luxus oder Gewerbeprojekte ausgerichtet ist,
die die exorbitanten Renditeerwartungen von Finanzin-
vestor*innen befriedigen können.
Nach dem gleichen Prinzip konzentrieren sich außer-
halb der Städte Agrarflächen als Anlagegüter in der
Hand von Konzernen und Kapitalfonds, die damit spe-
kulieren und die Preise für Wald, Ackerland und Weide-
flächen ins Unermessliche steigern. Durch dieses soge-
nannte “Landgrabbing” haben insbesondere Land- und
Forstwirt*innen es zunehmend schwer, die eine nach-
haltige, umweltschonende Bewirtschaftung der Böden
abzielen. Das Ziel einer ökologischen Wende in der
Landwirtschaft gerät so in ernstliche Gefahr.
Wir wollen diese Entwicklung nicht weiter hinnehmen
und fordern eine grundlegende Wende hin zu einer
verantwortungsvollen, solidarischen Bodenpolitik, die
darauf gerichtet ist, dass Grund und Boden in Stadt und
Land zumWohle aller Menschen genutzt werden!
 Im Zentrum einer solchen Bodenpolitik muss dabei der
Gedanke stehen, dass Boden keine beliebige Ware ist,
sondern eine Grundvoraussetzung menschlicher Exis-
tenz darstellt. Boden ist unvermehrbar und unverzicht-
bar. Er darf daher nicht dem unübersehbaren Spiel der
Marktkräfte und dem Belieben des Einzelnen überlas-
sen werden, sondern muss mehr noch als alle ande-
ren Vermögensgüter in den Dienst der Interessen der
Allgemeinheit gestellt werden. Die Wertschätzung des
knappen und unentbehrlichen Gutes Boden darf sich
nicht länger in spekulativen Gewinnerwartungen aus-
drücken, sondern sollte vielmehr im Sinne einer nach-
haltigen und gemeinwohlorientierten Bewirtschaftung
erfolgen, die den Boden als wesentliche Grundlage der
Daseinsvorsorge sowohl für die heutige Bevölkerung als
auch für die kommenden Generationen reflektiert. Inso-
fern ist die Forderung nach einer Wende in der Bodenpo-
litik auch die Aufforderung, einen Bewusstseinswandel
zu vollziehen.
Aus dieser Grundüberzeugung folgen für uns drei poli-
tische Leitgedanken, an denen eine sozial gerechte und
nachhaltige Bodenpolitik zukünftig auszurichten ist:
Erstens: Rückkehr zu einer Politik der Bodenbevorra-
tung durch die öffentliche Hand – Kaufen wir uns das
Land zurück!
 In der Vergangenheit wurde Boden, der sich in öffent-
licher Hand befand, allzu oft meistbietend und bedin-
gungslos an Private verkauft. Diese Flächen fehlen dem
Staat heute beim Bau von öffentlichen Einrichtungen
und bei der gemeinwohlorientierten Entwicklung von
Gewerbe- und Wohngebieten. Hier muss ein Umdenken
stattfinden:
Zunächst müssen Bund, Länder und Kommunen wie-
der umfassend Boden erwerben, der in den Dienst ei-
ner langfristig ausgerichteten Bodenentwicklungspo-
litik gestellt wird. Dafür ist insbesondere das Instru-
mentarium staatlicher Vorkaufsrechte weiterzuentwi-
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ckeln. Davon unabhängig sind die schon jetzt bestehen-
den rechtlichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Das
bedeutet insbesondere, dass die Länder und Kommu-
nen ihre Wohnungsbaugesellschaften der öffentlichen
Hand konsequent anweisen, bestehende Vorkaufsrech-
te zu nutzen und dies entweder durch Quersubven-
tionierung auf Ebene der Wohnungsbaugesellschaf-
ten oder durch Zuschüsse seitens von Land oder Kom-
mune zu finanzieren. Ergänzend müssen Länder und
Kommunen aktiv auf genossenschaftliche oder ande-
re nicht-profitorientieren Bauträger zugehen, um mit
ihnen Finanzierungsmodelle ausarbeiten, die es erlau-
ben, dass die öffentliche Hand ihr zustehende Vorkaufs-
rechte auch zugunsten von privaten Genossenschafts-
projekten oder Non-Profit-Bauvorhaben ausübt.
Außerdem darf Boden, der sich einmal in öffentlicher
Hand befindet, Privaten nur noch auf Zeit und zweck-
gebunden zur Verfügung gestellt werden. Dies kann
beispielsweise durch Instrumente wie das Erbbaurecht
oder dinglich abgesicherte Wiederkaufsrechte zum Ein-
standspreis bewerkstelligt werden. Der endgültige Ver-
kauf von öffentlichem Grund und Boden muss auf allen
politischen Ebenen der Vergangenheit angehören.
Bodenbevorratung ist Vermögensbildung im Dienst der
Allgemeinheit. Es ist Aufgabe der öffentlichen Hand,
den Boden für die Allgemeinheit nutzbar zu machen
und nutzbar zu halten. Die Erfahrung zeigt zudem, dass
sich der Erwerb von Grund und Boden durch die öffent-
liche Hand mittelfristig auch finanziell lohnt.
Zweitens: Orientierung privater Bodennutzung am Ge-
meinwohl – Kontrolle zurückgewinnen!
 Eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik muss nicht
nur die Frage aufgreifen, wer wann zu welchen Bedin-
gungen über Boden verfügen kann, sondern auch die
Art und Weise der Nutzung des Bodens in den Blick
nehmen. Besondere Bedeutung hat dabei Boden, der zu
Wohnzwecken und damit zur Befriedigung eines ele-
mentaren menschlichen Bedürfnisses genutzt wird. In
den Ballungsräumen muss die Bauplanung konsequent
an dem Ziel ausgerichtet werden, Wohnraum für nied-
rige und mittlere Einkommen zu schaffen und dauer-
haft zu erhalten. Dabei ist genossenschaftlichen oder
anderen nicht-profitorientieren Bauvorhaben stets Vor-
rang vor kommerziellen Projekten einzuräumen. Ferner
muss Deutschland ein Mietpreisregulierungsrecht er-
halten, das dem Belang der sozialen Sicherheit deut-
liche Priorität gegenüber den Renditeerwartungen der
Eigentümer*in einräumt. Orientierungsmarke ist dabei
das Prinzip der Kostenmiete.
Neben dem Wohnen ist die Sicherstellung einer Ernäh-
rungsgrundlage und Versorgung mit natürlichen Res-
sourcen wie Holz eine andere, gleichermaßen existen-
zielle Art und Weise der Bodennutzung. Vor diesem
Hintergrund ist durch Änderungen des Baurechts dar-
auf hinzuwirken, dass die Bewirtschaftung von Agrar-
und Forstflächen auf dem Land auf die Bedürfnisse ei-
ner nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft ausgerich-
tet wird. Schließlich kann eine öffentliche Bodenbevor-
ratung in städtischen Räumen, die mit wohnortnahen
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Grünflächen unterversorgt sind, auch folgenden Vor-
teil bieten: Langfristig können diese Gebiete wieder in
Grünflächen umgewidmet und somit die Wohnverhält-
nisse der Allgemeinheit verbessert werden.
Zweckentfremdung von Boden – sei es in Form des
spekulativen Brachliegens von Baugrundstücken, der
nicht-landwirtschaftlichen Nutzung von Agrarflächen,
der Verwahrlosung des Leerstands oder von Wohnge-
bäuden oder des illegalen Hotelbetriebs – ist unter Aus-
nutzung und Erweiterung des gesamten rechtlichen In-
strumentariums von Bußgeldern bis hin zur staatlichen
Zwangsverwaltung entschieden zu bekämpfen.
Drittens: Kein Profit mit Spekulation – Abschöpfung
von leistungslosen Bodenwertsteigerungen zu Guns-
ten der Allgemeinheit!
 Keine Eigentümer*in hat den Wert ihres Bodens voll-
ständig allein geschaffen. Gerade in den Ballungszen-
tren beruht der Wert von Grundstücken ganz wesent-
lich auf Vorleistungen der Allgemeinheit, die Infrastruk-
tur wie U-Bahnen, Schulen, Theater, Museen und Parks
sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung durch Polizei und Justiz mit Steuer-
geldern finanziert. Die bisher geltende Regelung, nach
der Mieter*innen die Grundsteuer der Hauseigentü-
mer*innen über die umlegbaren Betriebskosten zu be-
zahlen haben, muss deshalb durch eine Änderung der
Betriebskostenverordnung beendet werden. Außerdem
sind Steigerungen des Bodenwertes, die ohne beson-
deren Arbeits- oder Kapitalaufwand der Eigentümer*in
entstehen, durch Besteuerung von der Allgemeinheit
abzuschöpfen. Es gibt kein Recht darauf, durch den
Handel mit Boden Profite zu erzielen!
Viertens: Transparenz über Eigentumsverhältnisse –
Wem gehören Boden?
Der Bodenmarkt ist intranspa-
rent. Wir müssen aber wissen, wie die Eigentums-
verhältnisse aussehen, um diese ändern können. Wir
brauchen Transparenz in einem Markt, von dem
unklar ist, wie er strukturiert ist. Im europaweiten
Vergleich gehören die Grundbuchämter in Deutschland
zu den verschlossensten. Wir wollen, dass jede*r die
Eigentumsverhältnisse bei den Grundbuchämtern
erfragen kann und nicht nur die, die ein sogenanntes
berechtigtes Interesse haben. Dabei sollen nur die
Eigentumsverhältnisse, aber nicht Vermögens- oder
Schuldverhältnisse eingesehen werden können; das
soll weiterhin nur bei einem berechtigten Interesse
zulässig sein. Wir wollen auch, dass der Eintrag einer
Briefkastenfirma durch Informationen über die wahren
Eigentümer*innen, den sogenannten wirtschaftlich Be-
rechtigten, begleitet wird und von allen Bürger*innen
abgefragt werden kann.

Seite 314



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Antrag 66/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Mehr Wohnraum durch Nachverdichtung – aber nicht
um jeden Preis!
Wir fordern die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordneten-
haus und in den Bezirksverordnetenversammlungen so-
wie die sozialdemokratischen Funktionsträger*innen in
den Berliner Bezirksämtern dazu auf, die fortschreiten-
de Nachverdichtung der städtischen Bebauung stärker
politisch zu steuern, um Flächenbedarf einerseits und
Wohnqualität andererseits in einen maßvollen Aus-
gleich zu bringen. Um den Bedarf an Wohnraum auch
in Innenstadtlagen zu realisieren ist neben dem Neu-
bau von Wohngebäuden eine Nachverdichtung der be-
stehenden Bebauung insbesondere über
a) den Ausbau von Dachgeschossen,
b) den Überbau von bisher lediglich eingeschossig be-
bauten Gewerbeflächen,
c) die Aufstockung bestehender Wohngebäude bis zur
zulässigen Traufhöhe zu realisieren.
 
Gleichwohl darf auch Rahmen einer vollständigen Aus-
nutzung der bestehenden Potenziale zur Nachverdich-
tung die Wohnqualität nicht unzumutbar beeinträch-
tigt werden.
 
Dazu sind insbesondere die folgenden Maßnahmen zu
ergreifen:
 
1. Die Berliner Bauordnung ist dahingehend zu ändern,
dass die sogenannte Abstandsfläche neuer Baukörper
zur Bestandsbebauung von 0,4 H auf 0,5 H erhöht wird.
2. Im Baugenehmigungsverfahren im unbeplanten In-
nenbereich ist bei der Abwägung, ob ein neues Bau-
vorhaben sich in die vorhandene Bebauung “einfügt”,
verschärft darauf zu achten, dass durch den Neu-
bau keine beengte Hinterhofsituation entsteht, die
mit unzumutbaren Einbußen von Lichteinfall sowie
von Bepflanzungs-, Spiel- und Bewegungsmöglichkei-
ten einhergeht.
3. Die gleichen Aspekte sind stärker zu berücksichti-
gen, wenn durch Neubauvorhaben die planerisch fest-
gesetzte Geschossflächenzahl überschritten und hier-
von Befreiungen beantragt werden.
4. Durch die Änderung oder Neuaufstellung von Bebau-
ungsplänen ist sicherzustellen, dass die festgesetzten
privaten und öffentlichen Grünflächen sowie die Flä-
chen zur Bepflanzung, zum Spiel und zur Bewegung die
Wohnqualität auch in einer zunehmend verdichteten
Stadt gewährleisten.
5. Um den Trägern von Bauvorhaben konkrete Vor-
gaben und Auflagen zur Entsiegelung oder Bepflan-
zung zu machen, ist verstärkt auf das naturschutz-
rechtliche Instrument des Landschaftsprogramms bzw.
-planes sowie des sog. Biotopflächenfaktors (BFF) zu-
rückzugreifen. Dies ermöglicht es den Bauaufsichtsbe-

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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hörden, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ent-
sprechende Auflagen (wie z.B. Entsiegelung, Bepflan-
zung, Fassaden- und Dachbegrünung) gegenüber dem
Vorhabenträger festzusetzen.
6. Im Rahmen der Bauaufsicht ist regelmäßig zu
kontrollieren, ob die bau- oder landschaftsplaneri-
schen Vorgaben zur Begrünung privater Flächen auch
tatsächlich eingehalten, d.h. Grünanlagen in der vor-
geschrieben Qualität geschaffen und auch dauerhaft
gepflegt werden.

Begründung
Um dem grassierenden Mangel an Wohnraum entge-
genzuwirken, ist Berlin darauf angewiesen, durch die
Schließung von Lücken in der Bebauung Flächen für
den Wohnungsneubau zu aktivieren. Dazu bekennt
sich die SPD Berlin.
 
Gleichzeitig darf die Nachverdichtung der Stadt aber
auch nicht zu unzumutbaren Einbußen in der Wohn-
qualität führen. Die Baupraxis der letzten Jahre zeigt,
dass Grundstückseigentümer*innen das Abstandsflä-
chenrecht bei Projekten zur Nachverdichtung in der
Regel bis auf den letzten Dezimeter ausnutzen. Häu-
fig entstehen hierbei beengte Hinterhofsituationen,
die mit Flächenversiegelung und Einschränkungen der
Bepflanzungs-, Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten
einhergeht. Das Mikroklima wird negativ beeinflusst.
Dem ist durch die vorgeschlagene geringfügige Erhö-
hung der Mindestabstandsfläche neuer Baukörper zur
Bestandsbebauung von 0,4 H auf 0,5 H in der Berliner
Bauordnung entgegenzuwirken. Diese Gesetzesände-
rung muss auf Ebene der Bezirksämter durch eine Bau-
genehmigungspraxis flankiert werden, die dem Belang
der Wohnqualität in einer verdichtet bebauten Stadt
verstärkt Rechnung trägt. Gleichzeitig sind die Bezirks-
verordnetenversammlungen aufgerufen, die genann-
ten Aspekte unter Ausschöpfung der Instrumente des
Bauplanungsrechts stärker als bisher bei der Baupla-
nung zu berücksichtigen.
 
Für die Sicherung einer angemessenen Bepflanzungs-
dichte muss zudem verstärkt auf Instrument der Land-
schaftsplanung i.S.v. § 12 Naturschutzgesetz Berlin zu-
rückgegriffen werden. Durch die planerische Festset-
zung von sog. Biotopflächenfaktoren, zu der die Bezirks-
ämter als untere Naturschutz- und Landschaftspflege-
behörde gem. § 3 Abs. 1 Naturschutzgesetz Berlin er-
mächtigt sind, kann übermäßiger Bodenversiegelung
entgegengewirkt werden. Auf dieser Grundlage kön-
nen die Bauaufsichtsbehörden bei der Genehmigung
von Bauvorhaben dann konkrete Auflagen zur Entsie-
gelung oder Bepflanzung machen, um die aus den Bau-
vorhaben resultierenden Flächenversiegelungen auszu-
gleichen.
 
Schließlich sind die Bauaufsichtsbehörden angehalten,
zukünftig verstärkt zu kontrollieren, ob die aus Bebau-
ungsplänen oder Landschaftsplänen hervorgehenden
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Antrag 67/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Masterplanung vor Neubaumaßnahmen an der Stadt-
autobahn A 100
Die SPD-Mitglieder im Senat und in der Abgeordneten-
hausfraktion werden aufgefordert, sich dafür einzuset-
zen, dass im Zuge der Planungen für Neu- und Ersatz-
bauten an der Stadtautobahn (BAB 100) zwischen Ra-
thenauplatz und Dreieck Charlottenburg vor Festlegung
auf eine Vorzugsvariante eine Masterplanung für die-
sen Bereich durchgeführt wird. Mit dieser sollen die Au-
tobahnplanungen der 50er Jahre im Rahmen der oh-
nehin erforderlichen Neu- und Ersatzbaumaßnahmen
für die dazwischen liegenden Autobahnabschnitte mit
dem Ziel einer zukunftsorientierten und stadtverträg-
lichen Neuplanung des gesamten Autobahn-Teilstücks
überwunden werden.
 
Im Rahmen einer Masterplanung sind insbesondere zu
untersuchen und in die Planungen einzubeziehen:
 

• Flächengewinne für die wachsende Stadt (Grün-
und Erholungsflächen, Baugebiete) z. B. durch Tun-
nelführung einzelner Autobahnabschnitte

• Reduzierung von Umweltbelastungen insbesonde-
re durch Lärm, Feinstaub und Stickoxide in der un-
mittelbaren (Wohn-) Umgebung

• die räumliche Zusammenführung von durch die Au-
tobahn getrennten Stadtquartieren z. B. durch ei-
ne Deckelung des Autobahntroges zwischen den
Brücken Kantstraße und Knobelsdorffstraße sowie
Neue Kantstraße

• Verlegung der Autobahnauf- und abfahrten „Kai-
serdamm“ an die Kaiserdammbrücke

• Integration eines Radschnellweges entlang der Au-
tobahn vom Rathenauplatz bis Heckerdamm mit
Anschlüssen u.a. Richtung Wannsee bzw. Richtung
Wedding

 
Es dürfen keine Variantenfestlegungen erfolgen, bevor
die Masterplanung für den gesamten Bereich vorgelegt
und über die Einbeziehung in die weiteren Planungen
entschieden worden ist.

Begründung
In den kommenden Jahren sollen an drei Abschnitten
der BAB 100 im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
Teile der BAB 100 durch Neu- bzw. Ersatzbauten .ersetzt

Annahme (K)

Seite 317



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

werden. In Planung sind:
• der Ersatz der Westendbrücke (Überführung der

Autobahnspur Richtung Norden über die S-Bahn
südlich der Spandauer-Damm-Brücke), die mit ei-
ner räumlichen Verlegung verbunden werden soll.

• der Um- bzw. Neubau des Autobahn-Dreiecks Funk-
turm

• ein Ersatzneubau der Rudolf-Wissel-Brücke (RWB)
in Verbindung mit einem Umbau des Autobahn-
dreiecks Charlottenburg (am Jakob-Kaiser-Platz).

 
Für die Rudolf-Wissel-Brücke (RWB) wurde Anfang
Mai 2018 ein Planungsauftrag vergeben, in dem It.
Presseerklärung offenbar noch keine Neubewertung
der Stadtentwicklungs- und Umweltsituation in den
betroffenen Stadtquartieren zu Grunde gelegt wur-
de. Auch die Neuerschließung von Stadträumen und
Baugebieten spielte bei der vorangegangenen EU-
Ausschreibung der DEGES GmbH offenbar keine Rolle.
 
Zwingend zu berücksichtigen ist dabei der Vorschlag
des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf, die
neue RWB über die Bahngleise zu führen und damit ca.
20 ha. Fläche in zentraler Innenstadtlage zu gewinnen.
 
Beschlüsse der Bezirksverordnetenversammlung in CW,
wie die Verlegung der Autobahn-auf- und Abfahrten
zum Kaiserdamm oder die Integration eines Radschnell-
weges entlang der Autobahn BAB 100 zu prüfen, wur-
den bisher nicht in die Planungen aufgenommen.
 
Es kann nicht sein, dass ein besonders umweltkriti-
scher innerstädtischer Autobahnabschnitt auf dem Pla-
nungsstand der 1950er Jahre erhalten wird, anstatt die-
sen Bereich im Rahmen der ohnehin erforderlichen Er-
neuerung, stadtgerecht, umwelt- und zukunftsorien-
tiert weiter zu entwickeln.
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Antrag 68/II/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:

Solidarität mit Mieter*innen, Wohnfrage entschieden
sozialdemokratisch beantworten
In Neukölln, Berlin und vielen anderen Städten der Bun-
desrepublik stellt sich die Wohnfrage als eine der ent-
scheidenden sozialen Fragen unserer Zeit.
Wir erklären uns daher solidarisch mit allen, die in Sor-
ge sind, es sich bald nicht mehr leisten zu können, an-
gemessenen Wohnraum zu finden, von Verdrängung
bedroht sind und insbesondere denjenigen, die aktuell
schon vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen werden.
Wir unterstützen jede Initiative innerhalb und außer-
halb der SPD, die sich diesem Thema in gebührender
Weise widmet.
Das gesamte Spektrum gesellschaftlicher Diskriminie-
rung spiegelt sich in der Verteilung des Zugangs zu

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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angemessenem Wohnraum wider. So hat Mensch bei-
spielsweise ohne hohes Einkommen und einen festen,
unbefristeten Arbeitsplatz am privatisierten und von
Profitinteressen dominierten Wohnungsmarkt schlech-
te Karten. Im Hamburger Grundsatzprogramm der SPD
heißt es „Wohnraum darf nicht zum Spekulationsobjekt
werden“. Leider ist es uns als SPD nicht gelungen, das zu
verhindern.
Hinzu kommt, dass sich bspw. unter den 250.000
im Jahr 2014 fertiggestellten Wohnungen nur knapp
50.000 Mietwohnungen befanden, von denen wieder-
um lediglich 12.500 Wohnungen im Rahmen von För-
derprogrammen zu günstigeren Mietpreisen angebo-
ten wurden. Das sind gerade einmal fünf Prozent des
gesamten Neubauvolumens und damit viel zu weni-
ge. Deswegen ist es jetzt unsere Verantwortung, ent-
schieden gegenzusteuern und Wohnen als öffentli-
che Daseinsvorsorge, gemeinwohlorientiert voranzu-
treiben. Einfach mehr zu bauen genügt nicht, es muss
auch das Richtige gebaut werden und die Profitlogik zu-
rückgedrängt werden.
 
Wir fordern daher u.a. die an der tatsächlichen Zu-
sammensetzung der Bevölkerung orientierte Festset-
zung der Sozialwohnungsquote und die Korrektur der
1994 durch die damalige Bundesregierung abgeschaff-
te Wohngemeinnützigkeit durch die Einführung ei-
ner Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit (NWG). Ziel ist
die dauerhafte Sicherung und stetig Zunahme von
gemeinwohlorientierten Wohnungen. Der Status der
Wohnungsgemeinnützigkeit soll dabei grundsätzlich
allen Akteur*innen der Wohnungswirtschaft offenste-
hen, wenn sie sich verpflichten, die folgenden fünf Prin-
zipien dauerhaft zu erfüllen:
 

1. Gewinnbeschränkung auf maximal vier Prozent pro
Jahr.

2. Vorrangige und dauerhafte Vermietung an Haus-
halte mit niedrigen und mittleren Einkommen und
an besondere Bedarfsgruppen, denen der Zugang
zum Wohnungsmarkt verwehrt ist.

3. Dauerhafte Mietpreis- und Belegungsbindung auf
der Basis von unternehmensbezogenen Aufwand-
serträgen und einkommensabhängigen Miethö-
hen.

4. Zweckbindung der erwirtschafteten Überschüsse
an die Ziele der Neuen Wohnungsgemeinnützig-
keit.

5. Erweiterung von Mitbestimmungsmöglichkeiten
für Mieter*innen und die Einrichtung von Mie-
ter*innenräten

6. Akteure, die sich den o.g. Zielen verpflichten, wer-
den durch Steuererleichterungen (Körperschafts-
steuer, Gewerbesteuer, Grunderwerbssteuer, re-
duzierte Umsatzsteuer etc.) und durch Stärkung
des Eigenkapitals, Vorteile bei der Kreditvergabe,
Zuschüsse zum Wohnungsneubau, Wohnungsge-
bäudeerwerb und der Bestandsverbesserung sowie
Grundstücksvergabe begünstigt.
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Antrag 69/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Mitsprache von Mieter*innen verbessern
Wir fordern ein Gesetz, welches die Mie-
ter*innenmitbestimmung in Deutschland stärkt.
Wohnungsunternehmen mit mehr als 100 Wohnein-
heiten müssen verpflichtet werden, Mieter*innenräte
zur Beteiligung der Mieter*innenschaft an Unterneh-
mensentscheidungen einzurichten. Diese müssen
geschlechterparitätisch besetzt sein. Vorbild hier-
für könnte das Berliner Wohnraumversorgungsge-
setz (WoVG Bln) sein. Dessen Bestimmungen zur
Mieter*innenmitbestimmung müssten auf private
Unternehmen und auf das gesamte Bundesgebiet
ausgeweitet werden. Umgehungen durch komplizierte
Unternehmensstrukturen müssen von vornehinein
ausgeschlossen werden.

Begründung
Mit den Mieter*innenräten würde ein Instrument zur
Stärkung der Mitbestimmung und damit der Demo-
kratisierung des Wohnens geschaffen. Entscheidend
ist, dass Mieter*innenräte ein auf Mitentscheidung
orientiertes Beteiligungsgremium darstellen, das auf
der Unternehmensebene agiert und entsprechend in
die Unternehmensplanung involviert ist.
Mieter*innenräte sollen den Zweck und Aufgabe haben,
Anregungen und Kritiken der Mieter*innen sowie die
durch die Mieter*innenbeiräte gesammelten Erkennt-
nisse und Erfahrungen zu bündeln und zu systemati-
sieren. Sie sollen die daraus abgeleiteten Anregungen
und Vorschläge gegenüber dem Unternehmen mit dem
Ziel, zum Interessenausgleich beizutragen, vertreten.
Der Mieter*innenrat muss bei den Unternehmenspla-
nungen für Neubau-, Modernisierungs- und Instandset-
zungsprogrammen, beteiligt werden und dazu Stellung
nehmen können. Die Unternehmensleitung muss dem
Mieter*innenrat die hierzu erforderlichen Informatio-
nen weiterleiten und vorstellen. Die Mieter*innenräte
sollten im höchsten Entscheidungsgremium des Unter-
nehmens (z.B. Aufsichtsrat) eingebunden sein. Die Mit-
glieder müssen aus den Reihen der Mieter*innenschaft
gewählt werden.
Die Stärkung der Mitbestimmung soll der zuneh-
menden Machtlosigkeit von Mieter*innen entgegen-
wirken. Insbesondere bei großen Wohnungskonzer-
nen wie Vonovia und Deutsche Wohnen hat die Mie-
ter*innenschaft kaum Möglichkeiten, auf die Unterneh-
men Einfluss und damit ihrer Wohnwelt Einfluss zu
nehmen. Institutionalisierte Mitspracherechte im Un-
ternehmen sollen dies ändern.

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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Antrag 70/II/2018
SGK Berlin
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Mietkosten verringern
Ziffer 2 in § 2 der Betriebskostenverordnung – BetrKV
wird gestrichen. Die Grundsteuer stellt keine Kostenpo-
sition im betriebswirtschaftlichen Sinne dar und ist al-
lein auf das Eigentum am jeweiligen Grundstück abge-
stellt.
 
 

Begründung
Begründung:
 
Die Bemessung der Grundsteuer ist nach höchstrich-
terlichem Urteil verfassungswidrig und muss reformiert
werden. Bei der derzeitigen Debatte um die Grund-
steuer sollte nicht übersehen werden, dass sie einer
der größten Posten der umlagefähigen Nebenkosten
bei der Bruttomiete ist. Die Grundsteuer ist eine Eigen-
tumssteuer und hat bei den Betriebskosten nichts zu su-
chen.

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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Antrag 71/II/2018
Abt. 05/08Wilhelmstadt
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Wohnungstausch auf eine gesetzliche Grundlage stel-
len! Für eine soziale Wohnungspolitik!
Der Wohnungstausch zwischen Mieterinnen und Mie-
tern befindet sich derzeit in einer Grauzone und muss
auf eine solide gesetzliche Grundlage gestellt wer-
den. So kann den legitimen Interessen breiter Bevölke-
rungsschichten entsprochen werden. Der direkte Woh-
nungstausch ermöglicht auf Grundlage der bestehen-
den Mietverhältnisse einen Wohnungstausch auf frei-
williger Basis. Durch diesen Wohnungstausch treten die
jeweiligen Mieterinnen und Mieter in die bestehenden
Mietverhältnisse ein und verhindern so eine wechsel-
seitige Mietsteigerung.
 
Der SPD-Landesparteitag Berlin fordert die SPD Mitglie-
der des Abgeordnetenhauses und des Senats, der SPD-
Bundesparteitag fordert die SPD-Bundestagsfraktion
dazu auf, eine entsprechende gesetzliche Initiative zu
starten.

Überweisung an: FA VIII – Soziale Stadt (K)
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Antrag 72/II/2018
Abt, 12/05 Hermsdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Wohnungstausch auf eine gesetzliche Grundlage stel-
len! Für eine soziale Wohnungspolitik!
Der Wohnungstausch zwischen Mietern befindet sich
derzeit in einer Grauzone und muss auf eine solide, ge-
setzliche Grundlage gestellt werden. So kann den legiti-
men Interessen breiter Bevölkerungsschichten entspro-
chen werden. Der direkte Wohnungstausch ermöglicht
auf Grundlage der bestehenden Mietverhältnisse einen
Wohnungstausch auf freiwilliger Basis. Durch diesen
Wohnungstausch, treten die jeweiligen Mieter in die
bestehenden Mietverhältnisse ein und verhindern so ei-
ne wechselbedingte Mietsteigerung. Der Parteitag for-
dert die SPD Mitglieder des Abgeordnetenhauses, des
Senats, die Mitglieder des Bundestages auf, folgende
gesetzliche Initiative zu starten:
 
Rechte und Pflichten bei Wohnungsübergang
(1) Geht eine Wohnung durch Rechtsgeschäft auf einen
anderen Nutzer oder Inhaber über, so tritt dieser in die
Rechte und Pflichten aus dem zum Zeitpunkt des Über-
gangs bestehenden Mietverhältnisses ein. Sind diese
Rechte und Pflichten durch Rechtsnormen eines Bun-
desrechts oder durch ein Landesrecht geregelt, so wer-
den sie Inhalt des Mietverhältnisses zwischen dem neu-
en Mieter*in und dem Wohnungseigentümer und dür-
fen nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt
des Übergangs zum Nachteil des Mieter*in geändert
werden. Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten
bei dem neuen Mieter*in durch Rechtsnormen eines an-
deren Bundesgesetzes oder durch ein anderes Landes-
gesetz geregelt werden. Vor Ablauf der Frist nach Satz
2 können die Rechte und Pflichten geändert werden,
wenn das Bundesgesetz oder das Landesgesetz nicht
mehr gilt.
 
(2) Der bisherige Mieter*in haftet neben dem neuen
Mieter*in für Verpflichtungen nach Absatz 1, soweit sie
vor dem Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind und
vor Ablauf von einem Jahr nach diesem Zeitpunkt fäl-
lig werden, als Gesamtschuldner. Werden solche Ver-
pflichtungen nach dem Zeitpunkt des Übergangs fällig,
so haftet der bisherige Mieter für sie jedoch nur in dem
Umfang, der dem im Zeitpunkt des Übergangs abgelau-
fenen Teil ihres Bemessungszeitraums entspricht.
 
(3) Die Kündigung des Mietverhältnisses eines Mie-
ters*in durch den bisherigen Eigentümer der Wohnung
oder durch einen neuen Inhaber wegen des Übergangs
des Mietverhältnisses ist unwirksam. Das Recht zur
Kündigung des Mietverhältnisses aus anderen Gründen
bleibt unberührt.
 
(4) Der bisherige Mieter*in oder der neue Mieter*in hat

Überweisung an: FA VIII – Soziale Stadt (K)
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den von einem Übergang betroffenen Eigentümer vor
dem Übergang in Textform zu unterrichten über:

1. den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des
Übergangs,

2. den Grund für den Übergang.
 
(5) Der Wohnungseigentümer kann dem Übergang des
Mietverhältnisses innerhalb eines Monats nach Zugang
der Unterrichtung nach Absatz 5 schriftlich widerspre-
chen. Der Widerspruch hat nur aufschiebende Wirkung
bis der übernehmende Mieter*in die Leistungsfähigkeit
den Mietzins zu entrichten, schriftlich dem Wohnungs-
eigentümer nachgewiesen hat.
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Antrag 73/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Verbot der Umwandlung von Mietwohnungen in
Eigentumswohnungen
Zum Schutz von Mieterinnen und Mietern fordern wir
gesetzliche Regelungen, die eine Umwandlung von
Mietwohnungen in Eigentumswohnungen untersagen.
Ab einer Sperrfrist von 15 Jahren ab Kauf entfällt diese
Regelung.

Begründung
Investmentunternehmen und renditeorientierte,
privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen verdrän-
gen Mieterinnen und Mieter indem sie Wohnungen
mit günstigen Mieten hin zu einem höherem Wohn-
standard modernisieren. Anschließend werden die
Wohnungen als Eigentumswohnungen angeboten.
So soll das eingesetzte Kapital schnell und risiko-
arm verzinst zurückfließen. Das geht auf Kosten der
Bestandsmieterinnen und Mieter. Diese können in
der Regel weder die steigenden neuen Mietkosten
bezahlen, noch die Wohnungen kaufen. Mit einem
Umwandlungsverbot schwindet der Anreiz, Woh-
nungen für ein höheres Mietsegment zu erschließen
und sie anschließend als Eigentumswohnungen zu
verkaufen. Ein Umwandlungsverbot kann einen Anteil
dazu leisten, bezahlbare Wohnungen zu erhalten.

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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Antrag 74/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Schlupflöcher stopfen – Milieuschutz stärken!
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion und die sozial-
demokratischen Mitglieder der Bundesregierung dazu
auf, sich für eine Reform des Baugesetzbuches einzuset-
zen, mit der der Milieuschutz als Instrument der Stadt-
entwicklungspolitik wie folgt gestärkt wird:
1. Das gemeindliche Vorkaufsrecht im Milieuschutz wird
auf Wohnungs- und Teileigentum ausgedehnt.
2. Der Anspruch von Eigentümer*innen, auch im Milieu-
schutzgebiet Mietwohnungen in Eigentumswohnung
umzuwandeln, wenn das Wohnungseigentum danach
für sieben Jahre nur den Mieter*innen zum Kauf ange-
boten wird (§ 172 Abs. 4 S. 3 Nr. 6 BauGB), wird ersatzlos
gestrichen.
3. Es wird gesetzlich klargestellt, dass das gemeindli-
che Vorkaufsrecht im Milieuschutzgebiet auch in Fäl-
len von sog. “Share Deals” gilt, wenn die juristische Per-
son, deren Anteile veräußert werden, außer Grundstü-
cken (bzw. Wohnungseigentum) kein nennenswertes
Vermögen hat und abgesehen von der Verwaltung von
Grundstücken auch keine erhebliche Geschäftstätigkeit
entfaltet. Wenn jemand mehr als 50 % der Anteile an ei-
ner solchen juristischen Person erwirbt, greift das Vor-
kaufsrecht.
4. Die Möglichkeit der Preislimitierung bei der Aus-
übung des Vorkaufsrechts wird dahingehend ver-
schärft, dass der Vorkaufspreis in jedem Fall auf Basis
des gegenwärtigen Ertragswertes des Kaufobjektes
berechnet und nach oben hin begrenzt wird.
5. Die Zwei-Monats-Frist, binnen derer die öffentliche
Hand Vorkaufsfälle prüfen und über die Ausübung
des Vorkaufsrechts entscheiden muss (§ 28 Abs. 2 S. 1
BauGB), wird verlängert.

Begründung
Die Aufstellung von sozialen Erhaltungssatzungen bzw
-verordnungen nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (“Milieu-
schutzgebiete”) zählt nach geltender Rechtslage zu den
wichtigsten Instrumenten der Kommunen, um auf eine
gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung hinzuwirken.
Die Anwendungspraxis hat jedoch Schwachstellen der
einschlägigen gesetzlichen Regelungen aufgezeigt,
die der Bundesgesetzgeber durch eine Änderung des
Baugesetzbuches (BauGB) dringend ausbessern muss.
Dazu im Einzelnen:
 
Forderung Nr. 1:
Wenn innerhalb eines Milieuschutzgebietes ein Grund-
stück verkauft wird, kommt der öffentlichen Hand (in
Berlin: dem Bezirk) das Recht zu, das Grundstück an-
statt des eigentlichen Käufers für sich oder einen Drit-
ten (z.B. eine städtische Wohnungsbaugesellschaft oder
eine Genossenschaft) zu erwerben, wenn durch den Ei-

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
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gentümerwechsel eine bauliche Aufwertung der Immo-
bilie zu befürchten ist, die zur Verdrängung der Mieter-
schaft führt (§ 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB).
Dieses Vorkaufsrecht besteht gem. § 24 Abs. 2 Bau-
GB jedoch nicht , wenn keine vollständigen Grundstü-
cke, sondern lediglich Eigentumswohnungen (“Rech-
te nach dem Wohnungseigentumsgesetz”) übertragen
werden sollen. Diese Ausnahme ist sachlich nicht ge-
rechtfertigt, weil gerade Eigentumswohnungen sich in
den Ballungsräumen zu einem bequem vermarktbaren
Anlageprodukt entwickelt haben und zu spekulativen
Preisübertreibungen auf dem Immobilienmarkt bei-
tragen. Der damit einhergehende Verdrängungsdruck
läuft dem Milieuschutzgedanken eklatant zuwider, so
dass die Ausnahmeregelung des § 24 Abs. 2 BauGB je-
denfalls für den Milieuschutzbereich zu streichen ist
(vgl. dafür schon Bundestagsdrucksache 17/13272, S. 9).
 
Forderung Nr. 2:
Innerhalb eines Milieuschutzgebietes dürfen Mietwoh-
nungen grundsätzlich nur mit behördlicher Geneh-
migung in Eigentumswohnungen umgewandelt wer-
den, wenn im jeweiligen Bundesland eine sog. Um-
wandlungsverordnung i.S.v. § 172 Abs. 1 Satz 3 Bau-
GB existiert. Der Berliner Senat hat eine solche Ver-
ordnung beispielsweise erlassen (online abrufbar unter
http://t1p.de/634m), um der grassierenden Umwand-
lungsspekulation in der Stadt Einhalt zu gebieten, so
dass in Berliner Milieuschutzgebieten ohne Genehmi-
gung des jeweiligen Bezirks eigentlich keine Umwand-
lungen in Eigentumswohnungen stattfinden dürfen.
Allerdings enthält das Baugesetzbuch eine entschei-
dende Lücke: Nach § 172 Abs. 4 S. 3 Nr. 6 BauGB haben Ei-
gentümer*innen ausnahmsweise einen Anspruch dar-
auf, auch im Milieuschutzgebiet eine Genehmigung zur
Umwandlung Mietwohnungen in Eigentumswohnun-
gen zu erhalten, wenn das Wohnungseigentum nach
der Umwandlung für sieben Jahre nur den Mieter*innen
zum Kauf angeboten wird. Diese nach intensiver Lob-
byarbeit der Eigentümer*innenverbände in das Gesetz
gelangte Ausnahmeregelung höhlt den Schutz von Mie-
ter*innen mit niedrigen und mittleren Einkommen, die
vom Milieuschutz profitieren sollen, vollständig aus,
weil diese Menschen regelmäßig nicht in der Lage sein
werden, binnen sieben Jahren genug Kapital für den
Wohnungskauf aufzubringen. Die Vorschrift ist daher
sofort ersatzlos zu streichen.
 
Forderung Nr. 3:
Zum Teil wird die Auffassung vertreten, wonach das
Vorkaufsrecht im Milieuschutzgebieten nicht  greifen
soll, wenn ein Grundstück in das Vermögen einer ju-
ristischen Person eingebracht wird und in der Fol-
ge zwar nicht das Grundstück selbst, aber die Antei-
le an der juristischen Person verkauft werden (sog.
“Share-Deal” ; siehe in diesem Sinne etwa Reidt, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch 13. Auflage
2016, § 24 Rn. 16; auch im “Konzept für die Nut-
zung von Vorkaufsrechten nach dem Baugesetzbuch
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in Berlin” des Berliner Senats [online abrufbar unter
http://t1p.de/kwd7] heißt es auf S. 11 apodiktisch: “Bei
der Übertragung der Anteile handelt es sich nicht um
einen Grundstücksverkauf, der unter das Vorkaufsrecht
fallen würde, sondern um den Verkauf einer Gesell-
schaft, zu deren Vermögen das fragliche Grundstück ge-
hört. Daher ist das Vorkaufsrecht nicht anwendbar.”).
Diese Rechtsauffassung ist jedenfalls in Fällen, in denen
die juristische Person, deren Anteile veräußert werden,
außer dem Grundstück kein nennenswertes Vermögen
oder einen eigenständigen Geschäftsbetrieb unterhält
und somit nur eine “Hülle” für die Grundstücksüber-
tragung bildet, kaum vertretbar; denn in solchen Kon-
stellationen liegt offenkundig eine rechtsmissbräuchli-
che Gestaltung zur Umgehung des Milieuschutzes  vor.
Zu dieser Einschätzung ist auch der Wissenschaftli-
che Dienst des Bundestages in einem Gutachten zum
Thema “Das gemeindliche Vorkaufsrecht bei Unterneh-
menskäufen” (Az.: WD 7 – 3000 – 073/17, online abruf-
bar unter http://t1p.de/rb3f) gekommen, wo es wörtlich
heißt: “Veräußerungsverträge, die ausschließlich den
Zweck haben, das gemeindliche Vorkaufsrecht zu verei-
teln, dürften nach diesen Maßstäben als Umgehungs-
geschäft zu bewerten sein und somit ein Vorkaufsrecht
der Gemeinde auslösen.” (S. 7 des Gutachtens; mit glei-
cher Stoßrichtung Grziwotz, in: BeckOK BauGB, 41. Editi-
on Stand: 01.05.2018, § 28 Rn. 8; vgl. ferner OLG Düssel-
dorf NJW-RR 2011, 307, 308). Diese zutreffende Rechts-
auffassung muss vom Bundesgesetzgeber zu Klarstel-
lungzwecken in das BauGB aufgenommen werden.
 
Forderung Nr. 4:
Wenn die Gemeinde (in Berlin: der Bezirk) ihr Vorkaufs-
recht in einem Milieuschutzgebiet ausübt und keine Ab-
wendungsvereinbarung geschlossen wird, kommt zwi-
schen öffentlicher Hand und Verkäufer*in ein Kaufver-
trag zustande, der dieselben Konditionen hat wie der
ursprüngliche Kaufvertrag zwischen Käufer*in und Ver-
käufer*in.
Das kann zur Folge haben, dass die öffentliche Hand
verpflichtet ist, einen Kaufpreis deutlich über dem Ver-
kehrswert zu zahlen, und die Preisspirale für Grund und
Boden so noch selbst antreibt. Um dies zu vermeiden,
ermöglicht § 28 Abs. 3 BauGB, den Kaufpreis  für das Vor-
kaufsobjekt herabzusetzen , wenn der im Kaufvertrag
vereinbarte Kaufpreis den Verkehrswert deutlich über-
schreitet. Wann ein Kaufpreis den Verkehrswert in die-
sem Sinne “deutlich” überschreitet und die Preislimitie-
rung greift, ist gesetzlich nicht eindeutig festgelegt. Dis-
kutiert werden Überschreitungen zwischen 20 bis 30 %
(siehe Grziwotz, in: BeckOK BauGB, 41. Edition Stand:
01.05.2018, § 28 Rn. 29 m.w.N.)
Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten ist § 28
Abs. 3 BauGB dahingehend zu verschärfen, dass der Vor-
kaufspreis in jedem Fall auf den Verkehrswert der Im-
mobilie beschränkt wird. Dabei ist auch präzisierend
festzulegen, dass der Verkehrswert stets nach dem Er-
tragswert des Kaufobjektes zu bestimmen ist, wobei als
Berechnungsgrundlage die zum Vorkaufszeitpunkt er-
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zielten Miet- und Pachteinnahmen zu Grunde gelegt
werden müssen. Nur so ist annähernd sichergestellt,
dass das jeweilige Objekt nach dem Vorkauf sozialver-
träglich bewirtschaftet werden kann.
 
Forderung Nr. 5:
Die vorkaufsberechtigte Gemeinde (in Berlin: der Be-
zirk) hat gem. § 28 Abs. 2 S. 1 BauGB nur zwei Monate
Zeit, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen
Vorkauf vorliegen und ob das Vorkaufsrecht ausgeübt
werden soll. Angesichts personeller Engpässe in den zu-
ständigen Behörden und schwieriger Abstimmungspro-
zesse, die insbesondere beim Vorkauf zu Gunsten Drit-
ter (z.B. städtische Wohnungsbaugesellschaften, Mie-
ter*innengemeinschaften, Genossenschaften etc.) er-
forderlich werden, hat sich diese Frist in der Praxis als
zu kurz erwiesen und ist entsprechend deutlich zu ver-
längern.
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Antrag 75/II/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:

Wohnungsgenossenschaften fördern – für mehr preis-
werte Mietwohnungen
Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder im
AGH und im Berliner Senat auf, ein Konzept zur Unter-
stützung und Förderung von Wohnungsgenossenschaf-
ten in Berlin zu entwickeln.
 
Zu diesem Konzept gehört, dass die Senatsverwaltun-
gen für Stadtentwicklung und Wohnen sowie für Fi-
nanzen proaktiv auf die Genossenschaften zugehen,
um sich einen genauen Überblick über die finanziellen
und organisatorischen Möglichkeiten der Berliner Woh-
nungsgenossenschaften verschaffen, um diese gleich-
berechtigt neben den städtischen Wohnungsbaugesell-
schaften in die Planung der Schaffung von Mietwohn-
raum in Berlin einzubeziehen.
 
Dies gilt sowohl für die Planung bzw. den Neubau von
Wohnungen, als auch für die Übernahme von bereits
bestehenden Wohnungen in Berlin.
Zu diesem Konzept gehört auch, dass die Bezirksämter
proaktiv auf die Genossenschaften zugehen, wenn es
um Milieuschutzgebiete und die Nutzung des Vorkaufs-
rechts der Bezirke geht.
Die Genossenschaften sollen hier – sofern sie finanziell
und organisatorisch dazu in der Lage sind – neben den
städtischen Gesellschaften mindestens gleichberech-
tigt berücksichtigt werden.

Begründung
Gemeinnützige Genossenschaften arbeiten nicht
gewinnorientiert. Sie müssen keine Gesellschafter be-
dienen und keine Dividenden erwirtschaften. Sie sind
demokratische, selbstorganisierte Gemeinschaften,

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
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Erhalt, die Verbesserung und die Neuschaffung von
Wohnungen fließen.
Die Mieten sind sehr günstig und liegen meistens weit
unter dem Durchschnitt. Die demokratische Struktur
von Genossenschaften stellt sicher, dass sich niemand
privat bereichert. Über Mietervertretungen, Vertreter-
versammlungen, Aufsichtsräte und Vorstände sowie
vollständig einsehbare Finanzunterlagen usw. ist eine
lückenlose Kontrolle der gemeinnützigen Arbeit jeder-
zeit möglich.
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Antrag 76/II/2018
AG Selbst Aktiv Landesvorstand
Der Landesvorstand möge beschließen:

Novellierung der Bauordnung nutzen –Wohnen für alle
ermöglichen – Inklusion voran bringen
Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozial-
demokratischen Mitglieder des Senats werden aufge-
fordert, bei der von der Koalition geplanten erneuten
Novellierung der Bauordnung folgende Punkte festzu-
schreiben:
 

• Beim Wohnungsneubau wird eine Quote von 5 Pro-
zent Rollstuhlfahrerwohnungen gemäß der in Ber-
lin als Technische Baubestimmung eingeführten
DIN 18040-2 mit der Kennzeichnung R  Bei allen
von den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaf-
ten errichteten Neubauten  wird darüber hinaus ei-
ne entsprechende Quote für barrierefreie Wohnun-
gen für Menschen mit Behinderungen und Senio-
rinnen und Senioren sowie auch Angebote für Trä-
ger der Behindertenhilfe (z.B. für betreutes Woh-
nen), eingehalten. Auch das Wohnumfeld ist barrie-
refrei zu gestalten.

• Die DIN-Vorschriften für Rollstuhlwohnungen /RB-
Wohnungen bleiben erhalten und werden auch
nicht durch Rechtsverordnungen einzelner Senats-
verwaltungen verwässert oder außer Kraft gesetzt.

• Zur Kontrolle der gesetzlichen Vorgaben für das
barrierefreie Bauen (auch bei Gewerberäumen /
Dienstleistern /Gaststätten) wird bei der Senatsver-
waltung und den Bezirksverwaltungen das Amt ei-
nes dafür qualifizierten Sachverständigen für Bar-
rierefreiheit eingeführt (Beauftragter Barrierefrei-
heit, analog zum Brandschutzbeauftragten). Die-
se/er Sachverständige wird bereits in den Planungs-
prozess einbezogen, um nachträgliche Umbauten
zu vermieden. Dies war bereits in den „10 Behin-
dertenpolitischen Leitlinien des Landes Berlin zur
nachhaltigen Umsetzung der UN – Behinderten-
rechtskonvention bis zum Jahr 2020“ vorgesehen
und wurde vom Senat am 29.04.2015 in den da-
zu beschlossenen Konkretisierungen erneut vorge-
sehen. Die Beschlusslage muss endlich umgesetzt
werden.

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
 
 
Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozial-
demokratischen Mitglieder des Senats werden aufge-
fordert, bei der von der Koalition geplanten erneuten
Novellierung der Bauordnung folgende Punkte festzu-
schreiben:
 

• Beim Wohnungsneubau wird eine Quote Rollstuhl-
fahrerwohnungen gemäß der in Berlin als Tech-
nische Baubestimmung eingeführten DIN 18040-2
mit der Kennzeichnung R  Bei allen von den landes-
eigenen Wohnungsbaugesellschaften errichteten
Neubauten  wird darüber hinaus eine entsprechen-
de Quote für barrierefreie Wohnungen für Men-
schen mit Behinderungen und Seniorinnen und Se-
nioren sowie auch Angebote für Träger der Behin-
dertenhilfe (z.B. für betreutes Wohnen), eingehal-
ten. Auch das Wohnumfeld ist barrierefrei zu ge-
stalten.

• Die DIN-Vorschriften für Rollstuhlwohnungen /RB-
Wohnungen bleiben erhalten und werden auch
nicht durch Rechtsverordnungen einzelner Senats-
verwaltungen verwässert oder außer Kraft gesetzt.

• Zur Kontrolle der gesetzlichen Vorgaben für das
barrierefreie Bauen (auch bei Gewerberäumen /
Dienstleistern /Gaststätten) wird bei der Senatsver-
waltung und den Bezirksverwaltungen das Amt ei-
nes dafür qualifizierten Sachverständigen für Bar-
rierefreiheit eingeführt (Beauftragter Barrierefrei-
heit, analog zum Brandschutzbeauftragten). Die-
se/er Sachverständige wird bereits in den Planungs-
prozess einbezogen, um nachträgliche Umbauten
zu vermieden. Dies war bereits in den „10 Behin-
dertenpolitischen Leitlinien des Landes Berlin zur
nachhaltigen Umsetzung der UN – Behinderten-
rechtskonvention bis zum Jahr 2020“ vorgesehen
und wurde vom Senat am 29.04.2015 in den da-
zu beschlossenen Konkretisierungen erneut vorge-
sehen. Die Beschlusslage muss endlich umgesetzt
werden.
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• Zur Gewährleistung eines bedarfsgerechten Um-
baus und zur Bestandssicherung von barrierefrei-
em Wohnraum ergreift der Senat eine Bundesrats-
initiative zur Novellierung des § 554a BGB, z. B. über
ein Mietrechtsreformgesetz, mit dem Ziel, die im-
mer noch mögliche Verweigerung von baulichen
Veränderungen durch den Vermieter aufzuheben
und auch die Verpflichtung zum Rückbau einer
barrierefreien Wohnung generell aufzuheben. Glei-
ches gilt für die obligatorische Gestattung der be-
darfsgerechten barrierefreien Zuwegung zu Woh-
nungen im Wohneigentum durch die Wohneigen-
tümergemeinschaft durch eine entsprechende No-
vellierung des Wohneigentumsgesetzes.

• In allen Dienstgebäuden des Landes ist umfassen-
de Barrierefreiheit herzustellen. Das betrifft nicht
nur die Bereiche, die der Öffentlichkeit zugänglich
sind. Im Sinne der Inklusion in den Arbeitsmarkt
und angesichts des Personalmangels im öffentli-
chen Dienst müssen alle Bereiche der Verwaltung
barrierefrei Es ist nicht länger hinzunehmen, dass
Einstellungen in den öffentlichen Dienst an der feh-
lenden Barrierefreiheit scheitern.

 
 

Begründung
Der Verpflichtung zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention muss das Land Berlin
auch  in der Wohnungspolitik Rechnung tragen. Neben
Artikel 9 (Zugänglichkeit/Barrierefreiheit), Artikel 19
(Selbstbestimmt Leben und Einbeziehung in die Ge-
meinschaft), verpflichtet der Artikel 28 (Angemessener
Lebensstandard und sozialer Schutz) die Vertragsstaa-
ten dazu, „das Recht von Menschen mit Behinderung
auf einen angemessenen Lebensstandard für sich
selbst und ihre Familien, einschließlich angemessener
Ernährung, Bekleidung und Wohnung (anzuerkennen)“
und darüber hinaus als unmittelbar geltendes, weil
hinreichend definiertes Recht, in Abs. 2 d dazu, „Men-
schen mit Behinderungen den Zugang zu öffentlich
geförderten Wohnungsbauprogrammen zu sichern“.
 
Nach der Bestandsstatistik des Landesamts für Gesund-
heit und Soziales mit Stand April 2018 leben in Berlin
etwas über 303.000 Menschen mit Beweglichkeitsein-
bußen,  davon ca. 208.000 Menschen mit dem Merk-
mal G oder aG – also einer erheblichen bzw. außerge-
wöhnlichen Beeinträchtigung des Geh- und Stehvermö-
gens (Antwort auf eine Schriftliche Anfrage/ Drs. 18-
16030). Dazu kommt der Bedarf durch die demografi-
sche Alterung. Die Menschen 65+ sind die in absolu-
ten Zahlen am schnellsten wachsende Gruppe in Berlin. 
Für sie ist es immer schwerer,  wenn nicht fast unmög-
lich geworden, bezahlbaren barrierefreien Wohnraum
zu finden.  Anhaltspunkt dafür ist z. B. der für mehr
als 2000 Nutzer des Sonderfahrdienstes notwendige
Treppendienst zum Verlassen der eigenen Wohnung.
Die Vermittlung solcher Wohnungen durch den Senat

• Zur Gewährleistung eines bedarfsgerechten Um-
baus und zur Bestandssicherung von barrierefrei-
em Wohnraum ergreift der Senat eine Bundesrats-
initiative zur Novellierung des § 554a BGB, z. B. über
ein Mietrechtsreformgesetz, mit dem Ziel, die im-
mer noch mögliche Verweigerung von baulichen
Veränderungen durch den Vermieter aufzuheben
und auch die Verpflichtung zum Rückbau einer
barrierefreien Wohnung generell aufzuheben. Glei-
ches gilt für die obligatorische Gestattung der be-
darfsgerechten barrierefreien Zuwegung zu Woh-
nungen im Wohneigentum durch die Wohneigen-
tümergemeinschaft durch eine entsprechende No-
vellierung des Wohneigentumsgesetzes.

• In allen Dienstgebäuden des Landes ist umfassen-
de Barrierefreiheit herzustellen. Das betrifft nicht
nur die Bereiche, die der Öffentlichkeit zugänglich
sind. Im Sinne der Inklusion in den Arbeitsmarkt
und angesichts des Personalmangels im öffentli-
chen Dienst müssen alle Bereiche der Verwaltung
barrierefrei Es ist nicht länger hinzunehmen, dass
Einstellungen in den öffentlichen Dienst an der feh-
lenden Barrierefreiheit scheitern.
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(LaGeSo) gibt es nicht mehr und es besteht auch kein
Überblick über den vorhandenen barrierefreien Wohn-
raum bzw. den Leerstand solcher Wohnungen.  Barrie-
refrei“ ist allerdings nicht gleich „rollstuhlgerecht“. In
Berlin wurden mit dem Wegfall der Förderung im Rah-
men des Sozialen Wohnungsbaus auch fast keine neu-
en Rollstuhlbenutzer-Wohnungen (Rb-Wohnungen) ge-
baut. Wohnungen für Menschen, die auf Elektro- und
Pflegerollstühle mit ihrem größeren Bewegungsradi-
us angewiesen sind, werden vom Wohnungsmarkt zur
Zeit fast ausgeschlossen. Auch das muss ein Thema der
Wohnungspolitik werden.
 
Beim Wohnungsneubau ist es  in Berlin den Architek-
ten und Bauherren überlassen, Barrierefreiheit zu pla-
nen und zu bauen. „Die Umsetzung von Planungsan-
forderungen liegt in der Verantwortung von Planerstel-
lenden bzw. Bauherren. Unzureichende Ausbildungen
sind in Weiterbildungsveranstaltungen besonders der
Architekten- und Baukammern zu Kompensieren“ (Drs
18/ 15 278). Die Architektenausbildung enthält aber bis-
her keinerlei Verpflichtung zur Schulung auf diesem Ge-
biet und es gibt auch keinen Lehrstuhl dafür. Ebenso wie
die Notwendigkeit bautechnische Nachweise zu erbrin-
gen, existieren Prüfsachverständige für Barrierefreiheit
bislang nicht – es fehlen damit seit Jahren Fachleute, die
die existierenden Regularien überprüfen (können)!  Die
Bauämter in Berlin leiden nachweislich unter großem
Personalmangel und sind nicht in der Lage, alle Pla-
nungsunterlagen bzw. die Ausführung hinsichtlich Bar-
rierefreiheit zu kontrollieren.
 
Das immer wieder gegen den Bau von barrierefreien
Wohnungen vorgebrachte Argument des Kostendrucks
ist nicht stichhaltig. Dass Barrierefreiheit nicht zwin-
gend mit hohen Mehrkosten verbunden ist, sondern
durch gute Planung hergestellt werden kann, hat u. a.
die Studie „Barrierefreies Bauen im Kostenvergleich“
von Terragon 2017 in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Städte- und Gemeindebund gezeigt. Auch die
Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e. V. hat
2015 in ihrem Bauforschungsbericht Nr. 67 „Kostentrei-
ber für den Wohnungsbau“ die Entwicklungen im Woh-
nungsbau untersucht und da fallen Kategorien wie Bau-
und Baulandpreise, Planungs- und Beratungsleistun-
gen, Steuerrechtsänderungen und Energetische Anfor-
derungen ins Gewicht und die Kosten für Barrierefrei-
heit spielen insgesamt nur eine untergeordnete Rolle.
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Antrag 77/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen für pflege-
bedürftige Menschen in Berlin sofort besser nutzbar
machen
Die SPD-Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses
und des Berliner Senats werden aufgefordert, sich dafür
einzusetzen, dass die landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaften im Zusammenhang mit § 554a BGB auf
die Wiederherstellungspflichten verzichten und somit
dazu beitragen, dass ältere Menschen mit Behinderung
auch weiter in ihrer Wohnung leben können. Darüber
hinaus wird der Berliner Senat aufgefordert, mit dem
Verband Berlin-Brandenburger Wohnungsunterneh-
men e.V. (BBU) eine entsprechende Zielvereinbarung
abzuschließen.

Begründung
Damit pflegebedürftige Menschen in ihrer gewohnten
Umgebung in ihrer Wohnung auch mit Behinde-
rungen weiter leben und zurechtkommen können,
bezuschussen die Pflegekassen gemäß §45 SGB XI,
bauliche Veränderungen wie den barrierefreien Umbau
des Bades, die Entfernung von Türschwellen oder das
Anbringen von Haltegriffen. Bei Mietwohnungen ist
der Vermieter gemäß §554a BGB „Barrierefreiheit“
zur Zustimmung verpflichtet, solange sein Interesse
oder das von anderen Mietern dem nicht entgegen-
steht. In den meisten Fällen stimmt der Vermieter den
wohnumfeldverbessernden Maßnahmen zu, allerdings
unter der Bedingung, dass diese Maßnahmen nach
Beendigung des Mietsverhältnisses zurückgebaut wer-
den müssen bzw. dafür eine angemessene zusätzliche
Sicherung zur Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustands seitens des Mieters zu leisten ist (gemäß
§ 551 Abs. 3 und 4 BGB). Diese Wiederherstellungs-
verpflichtung seitens des Mieters wird nicht von den
Pflegekassen übernommen und erweist sich in der
Praxis als Hemmnis, gerade für ältere Menschen die
wohnumfeldverbessernden Maßnahmen in Anspruch
nehmen.

Annahme (K)
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Antrag 78/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen der pflegebe-
dürftigenMenschen im gesamten Bundesgebiet besser
nutzbar machen
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich
für eine Gesetzesnovelle des BGB einzusetzen und die
Initiative zu ergreifen, dass die Wiederherstellungsver-

Annahme (K)
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Antrag 79/II/2018
AG Selbst Aktiv Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

Bestand an barrierefreienWohnungen in Berlin endlich
erfassen
Um die Versorgung mit bezahlbarem barrierefreiem
Wohnraum für die über 200.000 Menschen mit Mobi-
litätsbehinderung in Berlin zu verbessern, werden die
SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialde-
mokratischen Mitglieder des Senats aufgefordert, die
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zur Erfas-
sung des vorhandenen Bestands an barrierefreien Woh-
nungen zu verpflichten und in einer Datenbank öffent-
lich zugänglich zu machen. Die immer wieder erfolgen-
de Benutzung des Begriffs „barrierearm“ ist dabei zu
vermeiden. Dieser Begriff ist willkürlich, ungenau und
nirgends definiert.
 
Dabei ist anzugeben:

• Zahl der Rollstuhlwohnungen nach DIN-Norm(RB-
Wohnungen).

• Anzahl der barrierefreien Wohnungen (Ausstattung
– wie und für welche Behinderungsarten)

• Zahl der geplanten barrierefreien und Rollstuhl-
wohnungen

• Zahl der Bestandswohnungen, die durch Umbau
barrierefrei/seniorengerecht gemacht werden kön-
nen und konkrete Planungen dazu (Anzahl, Zeit-
raum)

• Stand der Vermietung / Melden von frei werdenden
Wohnungen (z.B. auch inberlinwohnen.de) mit dem
Hinweis auf Neuvermietung nur an Menschen mit
Mobilitätsbehinderung

 

Begründung
Dem Berliner Senat liegen bisher keinerlei Angaben
über die Anzahl der vorhandenen barrierefreien Woh-
nungen im Bestand der privaten Wohnungsanbieter
und der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften
vor und er kann den Bedarf an barrierefreien Wohnun-
gen einerseits in Berlin insgesamt und andererseits bei
den landeseigenen Gesellschaften nicht einschätzen.
In der Antwort auf eine Anfrage im Abgeordnetenhaus
(Drs 18/14009) bleibt die Aussage daher auch sehr
vage:“ Durch den demographischen Wandel bedingt
wird der Bedarf an barrierefreien Wohnungen nicht
nur bei den landeseigenen Gesellschaften weiter
ansteigen“. Laut Antwort der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen werden bisher keine

Annahme (K)
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Daten dazu gesondert erfasst. Nur von der Gewobag
und z.T. WBM liegen Angaben vor und machen den
akuten Mangel an behindertengerechten deutlich (bei
der Gewobag 7 behindertengerechte Wohnungen).
„Bei der WBM wurden 66 Wohnungen aufgrund von
Anträgen der Mieter*/-innen und 1.407 Wohnungen
durch Eigeninitiative der WBM umgebaut. Bei den
übrigen Gesellschaften wurden keine Umbaumaß-
nahmen durchgeführt oder es liegen keine konkreten
Zahlenangaben vor.“
 
Diese Unkenntnis über die vorhandenen barrierefrei-
en Wohnungen muss beendet werden, um realistische
Planungen zu ermöglichen. Der Bedarf ergibt sich aus
der Differenz zwischen der Zahl der Menschen mit
schwerer Mobilitätsbehinderung (Merkzeichen G oder
aG /außergewöhnlich gehbehindert über 200.000) und
der Zahl der vorhandenen Wohnungen. Um den akuten
Mangel zu beseitigen ist es abgesehen von den drin-
gend erforderlichen Neubauten erforderlich, so viel wie
möglich Wohnungen barrierefrei umzubauen. Auch da-
zu ist zuerst eine Bestandsaufnahme erforderlich. Das
muss zuerst bei den landeseigenen Unternehmen erfol-
gen, was eine Initiative bei den privaten Wohnungsun-
ternehmen nicht auschließt.
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Antrag 80/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Maßnahmen zum Mietschutz für soziale und gemein-
nützige Einrichtungen
Die Bundestagsfraktion der SPD wird aufgefordert
Maßnahmen zu ergreifen, um soziale oder gemeinnüt-
zige Organisationen, Unternehmen und Institutionen
bei ihren Gewerbemieten zu entlasten bzw. diese vor
stark steigenden Mietforderungen zu schützen.

Begründung
Steigende Mieten sind nicht nur eine Herausforderung
für Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für soziale
und gemeinnützige Organisationen. Diese leisten einen
wichtigen Beitrag bei Bildung, Erziehung, Kunst und
Kultur, Sport, Sozialunternehmertum, der Förderung
der Wissenschaft und Forschung sowie der huma-
nitären Hilfe. In Städten mit einem angespannten
Mietmarkt unterliegen diese Einrichtungen zuneh-
mend profitorientierten Unternehmen im Wettbewerb
um den begrenzt zur Verfügung stehenden Mietraum.
Dadurch werden wichtige Stützen unserer Gesellschaft
aus den Zentren verdrängt. Das möchten wir nicht
hinnehmen. Wir möchten sicherstellen, dass diese
Einrichtungen langfristig planen können und dort zu
finden sind, wo sie gebraucht werden. Deshalb fordern
wir Maßnahmen, die soziale und gemeinnützige Orga-
nisationen, Unternehmen und Institutionen vor stark

Erledigt bei Annahme der Neufassung 81.1/II/2018 (K)
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Antrag 81/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Initiativen für bezahlbare Gewerbemieten und Schutz
vor Verdrängung von Trägern sozialer Infrastrukturen
Die Fraktion der SPD im Abgeordnetenhaus Berlin und
die Sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden
aufgefordert, Initiativen bzw. gesetzliche Maßnahmen
dahingehend zu ergreifen, dass
1. im Zweckentfremdungsverbot-Gesetz ein Ausnahme-
tatbestand eingeführt wird, soweit Wohnraum von so-
zialen Trägern und Projekten bzw. von Einrichtungen
der sozialen Infrastruktur (z. B. Arztpraxen) genutzt
wird.
2. das Land Berlin sich auf Bundesebene für die Er-
weiterung des Milieuschutzes auch für kiezrelevantes
Gewerbe, Einrichtungen sozialer Träger und die Mieter
von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur einsetzt.

Begründung
Seit Jahren sind in Berlin ein Anstieg der Mieten,
der Immobilienpreise und der damit verbundenen
Probleme, insbesondere die Verdrängung der bishe-
rigen Mieter*innenstrukturen zu beobachten. Nicht
nur Wohnraum, sondern auch Raum, der für soziale
Infrastruktur benötigt wird, ist von dieser Entwicklung
betroffen. Immer häufiger werden Kitas, Kindergärten,
Ärzte, Senioreneinrichtungen, Kiezcafés, Vereine und
Initiativen aus ihren Räumen verdrängt, wenn deren
Besitzer*in wechselt und das Gebäude anderweitig
nutzen möchte. Es ist dabei verhältnismäßig einfach,
die Mietverträge zu kündigen, da die oben genannten
Einrichtungen als Gewerbe gelten und somit kurzfristig
aus den Gebäuden entfernt werden können, einfacher
als Mieter*innen aus Wohnungen. Dabei ist unum-
stritten, wie wichtig die soziale Infrastruktur für das
Leben im Kiez und deren Bewohner*innen ist und zur
Lebensqualität beiträgt. Dies gilt es zu schützen.
 

Erledigt bei Annahme der Neufassung 81.1/II/2018 (K)
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Antrag 81.1/II/2018
Neufassung Antragskommission
Der Landesparteitag möge beschließen:

Initiative für bezahlbare Gewerbemieten und den
Schutz von Trägern sozialer Infrastruktur
Mieten und Grundstückspreise in den deutschen Bal-
lungszentren steigen so rasant, dass vielerorts auch Ge-
werbetreibende, Freiberufler*innen und soziale Einrich-
tungen keine Perspektive für ihre Arbeit mehr haben.

Annahme (K)

Bei Annahme wären die Anträge 81/II/2018, 82/II/2018,
83/II/2018, 84/II/2018 erledigt.
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Um hiergegen Abhilfe zu schaffen, werden die Frakti-
on der SPD im Abgeordnetenhaus Berlin und die sozial-
demokratischen Mitglieder des Senats aufgefordert, In-
itiativen bzw. gesetzliche Maßnahmen dahingehend zu
ergreifen, dass

1. das Land Berlin sich weiterhin für den in einer
Bundesratsinitiative geforderten gesetzlichen An-
spruch auf Verlängerung des Mietverhältnisses ein-
setzt. Der Mieter soll dabei erreichen können, dass
das Mietverhältnis auf eine Dauer von zehn Jah-
ren ab der Überlassung ausgeweitet wird. Sachge-
rechte Ausnahmen sollen dabei zugelassen werden
und dem Vermieter die Befugnis eingeräumt wer-
den, der Verlängerung zu widersprechen, wenn er
daran ein schutzwürdiges Interesse hat.

2. zusammen mit den landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaften und ggfs. mit privaten Eigentü-
mer*innen ein breites Bündnis für bezahlbare Ge-
werbemieten ins Leben gerufen wird, das schwer-
punktmäßig Einrichtungen soziale Träger, inhaber-
geführten Einzelhandel, kleinteiliges Gewerbe so-
wie eine kieznahe soziale und kulturelle Infrastruk-
tur fördert.

3. bei Neubauvorhaben, insbesondere der landeseige-
nen Wohnungsbaugesellschaften, ein noch festzu-
legender Anteil der Erdgeschossetagen für sozia-
le Träger, eine kieznahe soziale Infrastruktur sowie
für kulturelle Zwecke vorgehalten wird. Dazu sollen
Vereinbarungen in der Form städtebaulicher Ver-
träge und geeigneter Bebauungsplanverfahren ge-
troffen werden. Zu prüfen ist, ob die Gewerbever-
mietung als weitere Aufgabe in die Kooperations-
vereinbarung zwischen Senat und den landeseige-
nen Wohnungsunternehmen aufgenommen wer-
den kann.

4. das Land Berlin sich auf Bundesebene dafür ein-
setzt, dass Gewerbemietrecht dahingehend anzu-
passen, dass Mieterhöhungen dort in vergleichba-
rer Weise wie im Wohnraummietrecht begrenzt
werden. Insbesondere sind eine Kappungsgren-
ze sowie ein aussagekräftiger Gewerbemietspie-
gel notwendig, so dass die jeweilige Gewerbemiete
nicht über die jeweils ortsübliche Gewerbemiethö-
he steigen kann bzw. auf eine Steigerung in Höhe
von 15 % im Vergleich zur Miete in den letzten drei
Jahren begrenzt ist.

5. das Land Berlin sich auf Bundesebene dafür ein-
setzt, den baurechtlichen Milieuschutz auch auf
Einrichtungen sozialer Träger, inhabergeführten
Einzelhandel, kleinteiliges Gewerbe sowie eine
kieznahe soziale und kulturelle Infrastruktur auszu-
dehnen.

 
Wir begrüßen, dass der Bundesrat bereits dem Antrag
des SPD-geführten Senats zum Gewerbemietrecht
zugestimmt hat. Wir fordern die SPD-Fraktion im
Deutschen Bundestag auf, diesen Bundesratsbeschluss
zu unterstützen.
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Antrag 82/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Kappungsgrenze auch für Gewerbemieten einführen!
Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, das
Gewerbemietrecht dahingehend anzupassen, dass
im Gewerbemietrecht mit dem Wohnraummietrecht
vergleichbare Regelungen hinsichtlich der Begrenzung
von Mieterhöhungsmöglichkeiten geschaffen werden.
Insbesondere ist eine Kappungsgrenze notwendig so-
wie ein aussagekräftiger Gewerbemietspiegel, sodass
die jeweilige Gewerbemiete nicht über die jeweils
ortsübliche Miethöhe steigen kann bzw. auf (beispiels-
weise in Berlin) eine Steigerung in Höhe von 15% im
vergleich zur Miete in den letzten drei Jahren begrenzt
ist.

Begründung
Nicht nur Wohnungsmieten, auch Gewerbemieten
steigen übermäßig stark an und verdrängen altein-
gesessene Gewerbetreibende. Im Gegensatz zu Woh-
nungsmieten kann eine Gewerbemiete frei vereinbart
werden und unterliegt nicht der Mieterschützenden
Regelungen der §§ 558 bis 558e BGB. Insbesondere
profitieren Mieter von der (in Berlin bis 2023) geltenden
Kappungsgrenze in Höhe von 15% bezogen auf die
letzten drei Jahre.
 
Aufgrund der häufig nur begrenzten Mietlaufzeit oder
entsprechenden mietvertraglichen Klauseln kann der
Vermieter von Gewerbe die Miete häufig und ohne Be-
grenzung nach Oben anpassen.
 
Ein entsprechender Antrag wurde bereits auf dem
Landesparteitag II/2015 beschlossen und an die AGH-
Fraktion sowie den SPD-geführten Senat überwiesen.
Mittlerweile hat der Senat zwar eine Bundesratsinitia-
tive für besseren Schutz der Gewerbemieter initiiert, je-
doch bezieht sich diese auf die Mindestlaufzeit von Ge-
werbemietverträgen sowie die Möglichkeit der Verlän-
gerung des Mietvertrages. Diese Bundesratsinitiative ist
zu begrüßen, jedoch muss es dem Gewerbemieter nicht
nur ermöglicht werden, den Vertrag langfristig zu ver-
längern, sondern auch zu einer gleich bleibenden Miet-
höhe.
 
Der starke Anstieg von Gewerbemieten führt zu Ver-
werfungen der Gewerbesturktur in den jeweiligen Kie-
zen. Hiervon sind nicht nur klassische Gewerbemieter
wie Blumenläden, Bäcker oder Spätis betroffen, son-
dern ebenso soziale Einrichtungen, wie Jugendeinrich-
tungen oder Kitas. Diese können zudem auch schlicht
keine höhere Miete erwirtschaften, da ihre Einnahme-
möglichkeiten rechtlich oder faktisch begrenzt sind.
 
Uns als SPD muss nicht nur interessieren, wie wir Miete-

Erledigt bei Annahme der Neufassung 81.1/II/2018 (K)
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müssen sich die Maßnahmen wie beschrieben auf den
gesamten Kiez und die soziale Infrastruktur beziehen,
da diese ebenso zu einem lebendigen und lebenswer-
ten Miteinander beiträgt wie die Bewohnerinnen und
Bewohner.
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Antrag 83/II/2018
AG 60plus Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

Initiativen für bezahlbare Gewerbemieten
Die Fraktion der SPD im Abgeordnetenhaus Berlin und
die Sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden
aufgefordert, Initiativen bzw. gesetzliche Maßnahmen
dahingehend zu ergreifen, dass
 
1.) zusammen mit den landeseigenen Wohnungsbauge-
sellschaften und ggfs. privaten Eigentümern ein brei-
tes Bündnis für bezahlbare Gewerbemieten ins Leben
gerufen wird. Bei Vermietung der Gewerberäume soll
der Schwerpunkt auf soziale Träger, inhabergeführten
Einzelhandel, kleinteiliges Gewerbe sowie eine kiezna-
he soziale Infrastruktur (z. B. Arztpraxen) liegen. Die
betrifft insbesondere die Quartiere, die besonders von
steigenden Gewerbemieten und der Verdrängung von
sozialer Infrastruktur betroffen sind
 
2.) bei Neubauvorhaben, insbesondere der landesei-
genen Wohnungsbaugesellschaften und der berlinovo,
ein noch festzulegender Anteil der Erdgeschossetagen
für soziale Träger, eine kieznahe soziale Infrastruktur
sowie für kulturelle Zwecke vorgehalten wird. Dazu sol-
len Vereinbarungen in der Form städtebaulicher Verträ-
ge und geeigneter Bebauungsplanverfahren getroffen
werden. Zu prüfen ist, ob die Gewerbevermietung als
weitere Aufgabe in die Kooperationsvereinbarung zwi-
schen Senat und den landeseigenen Wohnungsunter-
nehmen aufgenommen werden kann.
Weiterhin ist zu prüfen, ob und ggfs. wie solche dann
 
3.) im Zweckentfremdungsverbot-Gesetz ein Ausnah-
metatbestand eingeführt wird soweit Wohnraum von
sozialen Trägern und Projekten bzw. von Einrichtun-
gen der sozialen Infrastruktur (z. B. Arztpraxen) genutzt
wird.
 
4.) das Land Berlin sich auf Bundesebene für die Erwei-
terung des Milieuschutzes auch für kiezrelevantes Ge-
werbe, Einrichtungen sozialer Träger und den Mietern
von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur einsetzt.
 
 

Begründung
In vielen Kiezen Berlins werden die Gewerbeflächen
immer lukrativer. In der Folge kommt es zu steigenden

Erledigt bei Annahme der Neufassung 81.1/II/2018 (K)
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Gewerbemieten und einem Verdrängungswettbewerb.
Damit droht vielen Kiezen die Herausbildung von Mo-
nostrukturen, die sich nicht mehr am Alltagsbedarf der
Bewohner/-innen ausrichten. Eine wachsende Stadt
braucht jedoch auch eine entsprechende Infrastruktur.
 
Besonders negativ ist die Entwicklung für soziale Träger,
Vereine, Kinderläden und Kitas und damit für die kiez-
nahe soziale Infrastruktur. In immer mehr Kiezen müs-
sen diese ihre oft seit Jahrzehnten genutzten Räume
aufgrund immer weiter steigender Mieten verlassen.
Insbesondere für soziale Träger und Projekte kommt
das Problem hinzu, dass sie aufgrund der Abhängigkeit
von Projektfinanzierungen mit oft kurzer Laufzeit keine
langfristigen Mietverträge abschließen können und so
bei steigender Konkurrenz auf dem Gewerbemietmarkt
weiter ins Hintertreffen geraten. Auch hierfür sind Lö-
sungen zu finden, etwa durch die Einrichtung einer neu
zu schaffenden Gewerbevermittlungsagentur, die als
Generalmieter längerfristige Konditionen aushandeln
kann und koordiniert für das Bereitstellen sozialer Infra-
struktur weitervermietet.
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Antrag 84/II/2018
Abt. 07/02 Mariendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Mietpreisbremse für Gewerbemieten
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, die
rechtliche Grundlage zur Übertragung der Regelungen
zur Mietpreisbremse auf Gewerbemieten in ange-
spannten Stadtlagen in geeigneter Form durch eine
weitere Mietrechtsanpassung zu schaffen. Dabei soll-
ten insbesondere Gewerberäume in Betracht gezogen
werden, die für den Erhalt der Zusammensetzung
der Wohnbevölkerung und/oder der städtebaulichen
Eigenart von herausragender Bedeutung sind. Dies ist
notwendig, um die bisherige, schwache Stellung von
Gewerbetreibenden im Mietrecht zu stärken.

Begründung
Verdrängung und Entmischung findet in Gebieten mit
angespannten Stadtlagen nicht nur im Wohnungs-,
sondern verstärkt auch im Gewerbemietenmarkt
statt. Immer mehr angestammte Gewerbetreiben-
de (vor allem Handwerker*innen), Vereine oder soziale
Einrichtungen müssen ihre Mieträume aufgeben und
nicht selten die Geschäftsschließung betreiben. Sie
verlieren nicht nur ihr angestammtes Umfeld samt
Kundschaft und Netzwerken, oftmals lassen sich
anderenorts keine adäquaten Räumlichkeiten finden.
 
Die derzeitige Bundesregierung geht davon aus,
dass die Mietpreisbremse geeignet und erforder-
lich sei, um eine Verdrängung wirtschaftlich we-
niger leistungsfähiger Mieter*innen aus begehrten

Erledigt bei Annahme der Neufassung 81.1/II/2018 (K)
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Wohnlagen zu begrenzen und Wohnraum dort
für breitere Bevölkerungsschichten bezahlbar zu
halten. Zugleich besteht ein allgemeines gesell-
schaftliches Interesse am Erhalt sozialer Struktu-
ren, die eine Vielfalt der Bewohner*innenschaft in
den Kiezen/Quartieren insbesondere prosperierender
Innenstädte ermöglichen. Das Interesse des Vermie-
ters/der Vermieterin, sein/ihr Eigentum wirtschaftlich
nach Belieben zu nutzen, werde vor diesem Hinter-
grund nicht unangemessen beschränkt. Durch die
Möglichkeit, die Miete bei Neuvermietung bis auf 10
Prozent über der Vergleichsmiete anzuheben, wird
sichergestellt, dass die Vermietung grundsätzlich
rentabel bleibt.
 
Analog sollte ein Weg gefunden werden, im Sin-
ne der kompakten Stadt und der Stadt der kur-
zen Wege, Arbeiten und Wohnen bezahlbar im
Kiez/Quartier weiterhin für breite Schichten zu er-
möglichen bzw. zu beleben. Daher sollte überprüft
werden, wie insbesondere soziale Einrichtungen und
lang ansässige Gewerbetreibende im Mietrecht (vor
allem in § 172 BGB und §§ 578 – 580a BGB) besser
geschützt werden können. Die Regelungen zur Miet-
preisebremse für Wohnraum zeigen erste wichtige
Erfolge. Alle bisher angestrengten Klagewege durch
Mieter*innen wurden zu 100 Prozent zu Gunsten
der Kläger*innen entschieden. Die im Rahmen des
laufenden Gesetzgebungsverfahrens zur Verschärfung
der Mietpreisbremse vorgeschlagenen Änderungen
werden diesen Effekt verstärken.
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Antrag 85/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Die Zukunft liegt im Volkspark – für ein Sonderpro-
gramm anlässlich des 100. Jahrestages der Einheitsge-
meinde Berlin
Wir als SPD Berlin bekennen uns zur der Idee des
Volksparks als Ort für Freizeit, Sport und Naherho-
lung. Nach vielen Jahren begrenzter finanzieller Mög-
lichkeiten wollen wir in unsere Grünanlagen und Par-
kinfrastruktur investieren. Daher fordern wir die sozi-
aldemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses
und des Senats auf, im Rahmen des Doppelhaushal-
tes 2020/2021 ein Sonderprogramm zur Sanierung der
Volksparks aufzulegen und die Mittel zur bezirklichen
Unterhaltung entsprechend aufzustocken.
 
Im Rahmen des Sonderprogramms orientieren wir
uns an der Verwirklichung der ursprünglichen Idee
des Volksparks. Dem Sonderprogramm ist daher ein
Konzept zugrunde zu legen, das unter frühzeitiger Bür-
ger*innenbeteiligung erarbeitet wird und die historisch
gewachsenen Anlagen mit modernen Freizeit- und
Sportbedürfnissen in Einklang bringt. Denn: Es sollen

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

Die Zukunft liegt im Park – für ein Sonderprogramm
anlässlich des 100. Jahrestages der Einheitsgemeinde
Berlin
 
Wir als SPD Berlin bekennen uns zur der Idee des Parks
als Ort für Freizeit, Sport und Naherholung. Nach vie-
len Jahren begrenzter finanzieller Möglichkeiten wollen
wir in unsere Grünanlagen und Parkinfrastruktur inves-
tieren. Daher fordern wir die sozialdemokratischen Mit-
glieder des Abgeordnetenhauses und des Senats auf,
im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 ein Son-
derprogramm zur Sanierung der Volksparks aufzulegen
und die Mittel zur bezirklichen Unterhaltung entspre-
chend aufzustocken.
 
Im Rahmen des Sonderprogramms orientieren wir uns
an der Verwirklichung der ursprünglichen Idee des
Volksparks. Dem Sonderprogramm ist daher ein Kon-
zept zugrunde zu legen, das unter frühzeitiger Bür-
ger*innenbeteiligung erarbeitet wird und die histo-
risch gewachsenen Anlagen mit modernen Freizeit- und
Sportbedürfnissen in Einklang bringt. Denn: Es sollen
Parks für alle Menschen bleiben.
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Begründung
Im Nachgang zur Bildung der Einheitsgemeinde (Groß-
)Berlin zum 01. Oktober 1920 entstandenen zwischen
den Jahren 1920 und 1930 in Berlin eine Reihe von Volks-
parks in der Stadt, die in den beengten Wohnvierteln
der Naherholung breiter Schichten der Bevölkerung
dienen sollten. Sie wurden unter der Maßgabe geschaf-
fen, der urbanen Bevölkerung einen Zugang zur Natur
und Orten der gemeinsamen Erholung zu gewähren.
In einer Metropole wie Berlin besitzen die Volksparks
auch heute noch viele wichtige Funktionen. Sie sind
Orte des Austausches und der Begegnung. Sie sind
Orte für Freizeit, Sport und Naherholung. Treffpunkt
für die Menschen im umliegenden Kiez. Sie nehmen
die Bedürfnisse der Menschen nach Begegnungs- und
Bewegungsräumen auf besondere Weise in den Blick.
 
Viele dieser Anlagen weisen einen erheblichen Sanie-
rungsbedarf auf, der im Regelfall mit den Mittel der be-
zirklichen Unterhaltung und Investition nicht mehr dar-
zustellen ist.
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Antrag 86/II/2018
KDVMarzahn-Hellersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Das Tempelhofer Feld moderat mit sozialem Woh-
nungsbau und Parkgestaltung für die wachsende Stadt
entwickeln
 

1. Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeord-
netenhauses werden aufgefordert, sich dafür ein-
zusetzen, dass geprüft wird, ob mit einer Randbe-
bauung des Tempelhofer Feldes der Wohnungsnot
in Berlin gegengewirkt werden kann. Es müssen So-
zialwohnungen gebaut werden. Zusätzlich soll ei-
ne gleiche Anzahl Wohnungen genossenschaftlich
verwaltet werden.

2. Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeord-
netenhauses werden aufgefordert, sich dafür ein-
zusetzen, dass geprüft wird, wie durch landschafts-
gärtnerische Gestaltung eine soziale und ökolo-
gische Aufwertung des Geländes inklusive Baum-
und Strauchpflanzungen, Sitzmöglichkeiten, Sport-
und Spielplätze für alle Altersgruppen zu schaffen
ist. Die gegenwärtige Brache wird den Anforderun-
gen der wachsenden Stadt nicht gerecht.

3. Eine Einbindung in das Gesamtverkehrskonzept der
Stadt ist dabei unabdingbar.

 

Begründung
Heute liegen im Gegensatz zur Zeit des Volksentschei-
des zum Tempelhofer Feld andere Voraussetzungen
vor. Das Senatskonzept von damals sah neben sozialem

Annahme (Kein Konsens)
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Wohnungsbau auch Bauen durch und für Private Inves-
toren vor. Das mag zur mehrheitlichen Ablehnung einer
Bebauung beim Volksentscheid beigetragen haben.
 
Bekanntermaßen gibt es in Berlin zunehmend weniger
Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten. Der von
der SPD geführte Senat muss das Heft in die Hand neh-
men und Miethaien entgegenwirken. Deshalb sollte ge-
prüft werden, das Tempelhofer Feld zu bebauen. Mit
der Verschärfung der Mietsituation muss der ehemals
eine Bebauung ablehnende Volksentscheid neu bewer-
tet werden. Der Senat muss ein Konzept erarbeiten, das
den Volksentscheid zwar würdigt, aber auch in der ak-
tuellen Situation entsprechend neu bewertet. Eine teil-
weise Bebauung des Tempelhofer Feldes ist zudem at-
traktiver, günstiger und planbarer als die Auswirkungen
der gegenwärtig in den existierenden Quartieren erfol-
gende Nachverdichtungen.
 
Mit zunehmender Bevölkerungszahl steigt auch der Be-
darf an Grün sowie an Sport- und Spielplätzen für Alt
und Jung. Das Tempelhofer Feld im jetzigen Zustand ist
ein teilweise mit Gras bewachsendes Ödland mit fast
keinem Baumbestand. Das erfüllt den Bedarf der Stadt
nicht. Eine tatsächliche „Grüne Lunge“ in der Stadt zu
etablieren, wäre ein guter Schrift für die Zukunft der
Stadt.
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Antrag 87/II/2018
KDVMarzahn-Hellersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Seilbahn zu sozialverträglichen Preisen sichern und in
den ÖPNV integrieren
Die SPD BERLINmuss sich zur Seilbahn auf dem ehema-
ligen IGA-Gelände bekennen
 

1. Die Seilbahn muss dauerhaft für die Allgemeinheit
gesichert werden. Ein Rückbau ist auszuschließen;

2. Die Seilbahn ist – als Teil der BVG – in den VBB-Tarif
(Berlin AB) zu integrieren;

3. Die Seilbahn muss bis zur abgeschlossenen Tarifin-
tegration sozialverträgliche Preise anbieten;

4. Ein Seilbahnkonzept als Ergänzung des ÖPNV ist
auch für andere Berliner Bezirke ist zu prüfen.

 

Begründung
Die Seilbahn war zu Recht das Symbol der IGA. Sie
verbindet Marzahn und Hellersdorf. Und das soll auch
so bleiben. Jetzt muss sie ein Wahrzeichen für Berlin
und den Bezirk werden – dauerhaft und zu sozialver-
träglichen Preisen. Diese Position muss sich die SPD zu
Eigen machen.
Es geht um einen sozialen und wirtschaftlichen Beitrag
für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf, und zwar nicht nur
für den Tourismus. Es geht auch darum, ein Stück weit

Annahme (K)
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das Stigma eines Bezirkes abzulegen, den man im Zwei-
fel noch nie freiwillig besucht hat. Die wirtschaftlichen
Effekte sind nicht zu unterschätzen: Wer Seilbahn fährt,
trinkt später Kaffee, kommt beim nächsten Mal zu den
Gärten der Welt und erzählt seinen Nachbarinnen und
Nachbarn davon. Die SPD braucht im Berliner Osten ein
Vorzeigeprojekt, um gegen die anderen Parteien beste-
hen zu können.
 
Die Erfahrung lehrt: Wer einmal in der Seilbahn geses-
sen hat, ist begeistert von der Aussicht und Perspektive
auf Berlin und das Umland, und von einem „erheben-
den“ Gefühl. Dafür muss stärker geworben werden: Das
Seilbahn-Marketing birgt Nachfragereserven.
Die Seilbahn muss in den VBB-Tarif (Berlin AB) einge-
bunden werden. Alles andere wäre nicht sozialdemo-
kratisch. Eine Einbindung in den ÖPNV sorgt für breite
Akzeptanz. Die Seilbahn darf kein Wahrzeichen vor der
Haustür sein, das man sich nicht leisten kann. Bis dahin
ist ihre Nutzung zu sozial verträglichen Preisen anzubie-
ten.
 
Seilbahnen finden weltweit eine hohe Akzeptanz. Des-
halb sollte auch für andere Berliner Bezirke geprüft wer-
den, wie dieses umweltfreundliche, nachhaltige Ver-
kehrsmittel dort in den ÖPNV integriert werden kann.
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Antrag 88/II/2018
KDV Spandau
Der Landesparteitag möge beschließen:

Die Metropolenregion Berlin-Brandenburg gestalten
Zur Ausgestaltung der gemeinsamen Spreemetropole
durch die beiden Bundesländer Brandenburg und Ber-
lin werden sie sozialdemokratischen Senatsmitglieder
und die sozialdemokratische Fraktion im Abgeordne-
tenhaus aufgefordert, folgende Handlungsempfehlun-
gen umzusetzen:
 

1. Die Länder Berlin und Brandenburg müssen ver-
bindlichere Formen der Zusammenarbeit festlegen,
die zu stadtregionalen Strategien für die Entwick-
lung der gemeinsamen Hauptstadtregion führen.

2. Die Lösung der Wohnungsfrage erfordert mittel-
und langfristig eine stadtregional ausgerichtete
Siedlungsentwicklung, die das Berliner Umland mit
einbezieht.

3. Eine neue Mobilitätskultur für Berlin und Bran-
denburg muss über eine strategische Partnerschaft
zwischen Berlin, Brandenburg, Bahn, Wissenschaft
und Wirtschaft nach Münchner Vorbild geschaffen
werden.

4. Schaffung von acht großräumigen Regionalparks
im Verflechtungsbereich von Berlin und Berliner
Umland als angemessene Antwort auf Verdichtung
und Wachstum der Stadt.

 

Annahme (K)
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Begründung
Die Entwicklung der Hauptstadtregion – wie über-
haupt der Metropolen in Deutschland, Europa und der
Welt – wird in den nächsten Jahrzehnten durch zwei
Megatrends geprägt: Durch Zuwanderung und durch
Digitalisierung. Beide Megatrends durchdringen alle
politischen Handlungsfelder der Großstadt.
 
Zuwanderung bedeutet Wachstum
Seit 2011 wachsen Berlin und das Umland in Branden-
burg. Mit etwa 60.000 Menschen pro Jahr ist die Spree-
metropole auf aktuell 4,5  Millionen Einwohner ge-
wachsen. Insbesondere durch den kontinuierlich wach-
senden Tourismus, eine boomende Start-Up-Szene und
einen harten Sparkurs in den letzten 15 Jahren konnte
Berlin seine Finanzkrise überwinden und Ressourcen für
Investitionen und den Abbau seines Schuldenbergs ge-
winnen.
 
Angezogen von wirtschaftlicher Prosperität und zu-
kunftsfähigen Arbeitsplätzen suchen vor allem jünge-
re Menschen ein urbanes und tolerantes Lebensumfeld. 
Ältere Menschen schätzen die „Stadt der kurzen Wege“
mit Blick auf Nahversorgung und soziale Infrastruktur.
 
Die digitale Revolution
Die Dinge des Alltagslebens werden immer mehr zu ei-
ner digitalen Welt verbunden.
Die Auswirkungen der digitalen Durchdringung auf
das Verhältnis von Politik, Verwaltung und Zivilgesell-
schaft sind noch nicht absehbar. Die in jüngster Zeit zu
verzeichnenden technologischen Entwicklungssprünge
werden bedeutende Impulse für die Stadtentwicklung
auslösen. Schon jetzt ermöglicht das Smartphone die
vernetzte Nutzung von Verkehrsangeboten. Anderer-
seits macht das Einkaufen vom Sofa aus dem klassi-
schen Einzelhandel schwer zu schaffen und beschert
neue Lieferverkehre.
 
Beide Megatrends erfordern politisches Handeln. Bezo-
gen auf die Region ist deutlich, dass Berlin und Bran-
denburg gemeinsame stadtregionale Antworten geben
müssen.
 
Zu 1.:  Keine Spreemetropole ohne Brandenburg – die
beiden Bundesländer müssen eine Strategie für die ge-
meinsame Hauptstadtregion forcieren
In wenigen Jahren wird jeder zweite Brandenburger im
Berliner Speckgürtel leben, hierbei wächst der Anteil der
Auswanderer aus Berlin ins Umland um 10.000 Men-
schen pro Jahr.  Berlin und Brandenburg sind in jeder Ka-
tegorie zu einem Raum verflochten, außer in politischer
Hinsicht. Die politischen Klassen beider Länder schot-
ten sich bislang hermetisch voneinander ab, Diskurse
zur gemeinsamen Region finden viel zu wenig statt.
 
Die Lösung der Berliner Wohnungs-, Verkehrs- und
Grünfrage wird nur durch stadtregionale Strategien
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möglich sein, die weit über die Berliner Landesgren-
ze hinausreichen. Die Entleerung der metropolfernen
Landstriche wird Brandenburg nur aufhalten können,
wenn die Berliner Wachstumsimpulse weit bis in die
brandenburgischen Mittelzentren hineingeführt wer-
den.
 
Die Bildung der Einheitsgemeinde (Groß)-Berlin 1920
war Geburtsstunde für den sozialen Wohnungsbau, den
Bau großer Volksparks, den Ausbau eines umfassenden
öffentlichen Nahverkehrs und den Sprung aller Stadt-
technologien in eine neue metropolitane Dimension.
Das 100jährige Jubiläum sollte Anlass für Berlin und
Brandenburg sein, zu einer neuen Verantwortungsge-
meinschaft in einer gemeinsamen Metropolregion zu
finden.
 
Zu 2.: Die Wohnungsfrage lösen – nur durch gemeinsa-
mes Handeln der beiden Länder, der Bezirke und der 55
Umlandgemeinden
Die weiter rasant steigenden Angebotsmieten können
nur durch eine kräftige Ausweitung des Wohnungsan-
gebotes gebremst werden.  Dass hierbei die Zielmarke
Berlins von 400.000 Wohnungen in städtischer Hand
in immer weitere Ferne rückt, ist deshalb ein Alarm-
zeichen. Der Senat rechnet für Berlin derzeit bis 2030
mit einem Zuwachs von nicht mal 200.000 Menschen.
Bleibt der Zuwachs auf dem Niveau der letzten Jahre
könnten es leicht 400.000 Menschen werden.
 
Eine stadtregionale Antwort zur Lösung der Wohnungs-
frage ist die Einbeziehung des Berliner Umlandes als
Teil eines gemeinsamen Wohnungsmarktes. Ein streng
am Schienensystem ausgerichteter Städtebau erlaubt
perspektivisch eine behutsame Nachverdichtung um
100.000 Wohnungen im Berliner Umland. Gemessen
am Bevölkerungswachstum ergibt sich beim Woh-
nungsneubau arbeitsteilig ein Verhältnis von 80:20 zwi-
schen Berlin und Berliner Umland.
 
Berlin und Brandenburg müssen den Bezirken und
den Umlandgemeinden starke Anreize bieten, über die
Landesgrenze hinweg gemeinsam integrierte Stadtent-
wicklungskonzepte entlang der Schienenachsen des
SPNV  (sogenannte Achsen-InSEKs) zu entwickeln, die
durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die
Landkreise und die Gemeinsame Landesplanung flan-
kiert werden.
 
Der Neustart des kommunalen Wohnungsneubaus und
einer Wohnungsbauförderung ist in Berlin eingeleitet.
Die Entwicklung neuer Projekte und Quartiere samt
sozialer Infrastruktur mit vorbildlicher architektoni-
scher und städtebaulicher Qualität und die konsequen-
te Durchsetzung von einem Drittel geförderter Sozial-
wohnungen bleibt für Jahrzehnte erstrangige politische
Aufgabe. Die städtischen Wohnungsbauunternehmen
Berlins und die der Umlandgemeinden sollen hierbei
kooperieren.
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Zu 3.: Neue Mobilitätskultur entwickeln
Die Verkehrsbedürfnisse in der wachsenden Metropole
nehmen zu. Der Autoverkehr mit seiner Luftverschmut-
zung, Lärmbelästigung und vor allem seinem Flächen-
verbrauch beeinträchtigt die Lebensqualität in erhebli-
chem Maß.
 
Eine neue Mobilitätskultur, die dem öffentlichen Per-
sonennahverkehr, dem Fahrrad- und Fußverkehr und
Sharing-Modellen den Vorrang einräumt, ist überfällig.
 
Die bessere Vernetzung zwischen Berlin und Branden-
burg erfordert den entschlossenen Ausbau der Schie-
neninfrastruktur über die Landesgrenze und die Bestel-
lung weiteren Regionalverkehrs. An den Bahnhöfen er-
folgt die Vernetzung mit den anderen Verkehrsträgern.
 
Nach Münchner Vorbild (strategische Partnerschaft
zwischen München, Oberbayern, wissenschaftlichen In-
stituten, Bahn und BMW) , muss eine strategische Part-
nerschaft zwischen Berlin und Brandenburg geschaffen
werden, die transparent verbindliche Ziele und Meilen-
steine für eine neue Mobilitätskultur und die Erweite-
rung der technischen Infrastruktur in der Gesamtregion
schafft. Ziel ist ein Modal Split ÖPNV:MIV beim Pendel-
verkehr über die Landesgrenze von 80:20.
 
Zu4.: FreiraumundStadt – die großräumigen Freiraum-
strukturen stärken 
Seit der von innen nach außen wandernden Industrie im
19. Jahrhundert über die Wachstumsschübe der Grün-
derzeit und der Weimarer Republik hat sich eine an den
Schienenwegen angelegte, weit ins Berliner Umland
reichende sternförmige Stadtstruktur herausgebildet.
Dieser sogenannte Siedlungsstern ist die fundamenta-
le Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung der Ge-
samtregion. Primäres Ziel der gemeinsamen Landespla-
nung ist hierbei das Freihalten der Achsenzwischenräu-
me von Zersiedelung.
 
Eine Antwort mit stadtregionaler Dimension auf die
sich verdichtende Innere Stadt, die nur mit Brandenburg
verwirklicht werden kann, ist die Schaffung acht großer
Regionalparks im Verflechtungsbereich zwischen Ber-
lin und Umland, als Grünfächer rund um Berlin.  Sie
bergen ein erhebliches Potenzial für Naherholung, Wo-
chenendtourismus und erlebbarer Landwirtschaft. Da
die Strukturen schon angelegt sind und eine hohe Ak-
zeptanz bei Gemeinden, Bezirken und Landkreisen für
Regionalparks vorhanden ist, ist die Finanzierung einer
kräftigen Dachstruktur durch die beiden Bundesländer
vorrangig. Acht Regionalparks als Bekenntnis der beiden
Bundesländer zur gemeinsamen Metropole, als Beitrag,
der baulichen Ausdehnung eine wirksame Freiflächen-
struktur entgegen zu setzen, wären ein Geschenk von
historischer Dimension.
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Antrag 89/II/2018
KDV Spandau
Der Landesparteitag möge beschließen:

Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg gemeinsam
gestalten
Zur Weiterentwicklung der Region Berlin-Brandenburg
werden die sozialdemokratischen Kommunalpolitiker
aufgefordert, auf lokaler Ebene nicht nur konkrete Pro-
bleme zu benennen, sondern bereits im Vorfeld ge-
meinsam mögliche Interessenkonflikte auszugleichen
und entsprechende Lösungsvorschläge in die zuständi-
gen Entscheidungsgremien auf Kommunal- oder Lan-
desebene einzubringen.
 
Folgende Handlungsfelder bieten sich für diese „strate-
gische Partnerschaft“ an:
 
1. Ein Beitrag zur Lösung der Berliner Wohnungsfrage
wäre ein streng an das Schienensystem ausgerichteter
Städtebau, der perspektivisch eine behutsame  Nach-
verdichtung um 100.000 Wohnungen im Berliner Um-
land schaffen könnte.
Die konsequente  Durchsetzung von einem Drittel ge-
förderter Sozialwohnungen bleibt dabei eine erstrangi-
ge politische Aufgabe. Den Berliner Bezirken und Um-
landgemeinden müssen daher starke Anreize gegeben
werden, über die Ländergrenzen hinweg integrierte
Stadtentwicklungskonzepte zu entwickeln.
 
2. Die bessere Vernetzung zwischen Berlin und Bran-
denburg erfordert den entschlossen Ausbau der Schie-
neninfrastruktur und Bestellung weiteren Regionalver-
kehrs. An den Bahnhöfen erfolgt die Vernetzung mit an-
deren Verkehrsträgern.
 
3. Die Perspektive einer zukunftsfähigen Entwicklung
darf sich aber nicht nur auf die Hauptstadtregion ein-
engen, auch die Brandenburger Peripherie benötigt eine
Strategie gegen Abwanderung und Überalterung. Ne-
ben dem Naherholungs- und Tourismuspotential bietet
z.B. der digitale Umbau der Wirtschaft mit zunehmen-
der Flexibilität und Mobilität auch Chancen für bran-
denburgische Mittelzentren, wenn die entsprechenden
Voraussetzungen der Infrastruktur geschaffen werden.
Hier könnte sich auch Berlin aktiv beteiligen, z.B.  durch
Auflage eines von beiden Ländern gespeisten Struktur-
fonds.
 
Weitere Handlungsfelder wären die Entwicklung von
Gewerbegebieten, gemeinsame Nutzung/Schaffung
von Schul-/Bildungseinrichtungen sowie Gesundheits-
/Pflegeeinrichtungen.

Begründung
Seit 2011 wachsen Berlin und das Umland in Bran-
denburg. Mit etwa 60.000 Menschen pro Jahr ist die
Einwohnerzahl Berlins auf aktuell 4,5 Mio gestiegen,

Erledigt bei Annahme 88/II/2018 (K)
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parallel dazu nimmt die Bevölkerungsdichte in der
Brandenburger Peripherie weiter ab. Die Attraktivität
Berlins spiegelt auch der wachsende Tourismus sowie
eine boomende Start-up-Szene wieder; das Branden-
burger Umland lockt durch (noch) dünnbesiedelte
Naturregionen und relativ preiswertem Bauland.
Die weiter rasant steigenden Angebotsmieten erfor-
dern v.a. eine kräftige Ausweitung des Wohnungsange-
bots. Die Zielmarke Berlins von 400.000 Wohnungen in
städtischer Hand bis 2030 rückt in immer weitere Ferne,
bis zu diesem Zeitpunkt ist jedoch mit einem Zuwachs
von 200.000 bis 400.000 Menschen zu rechnen.
 
Die Einbeziehung des Umlandes für den Wohnungs-
bau entlang des schienengebundenen Personennahver-
kehrs ist daher ein geeigneter Lösungsansatz. Dabei
muss auch berücksichtigt werden, dass eine zunehmen-
de Verdichtung Berlins z.B. durch Bebauung von Grün-
flächen dem Ziel einer lebenswerten Stadt widerstrebt
und von der Bevölkerung abgelehnt wird.
Erforderlich sind auch intelligente Nahverkehrskonzep-
te mit dem Ziel, das Auto als Verkehrsmittel für den Ar-
beitsweg weitgehend überflüssig zu machen und somit
den Pendler- und innerstädtischen Verkehr zu entlas-
ten.
 
Im Gegensatz zu anderen Metropolenregionen ist
Berlin-Brandenburg nach Scheitern der Länderfusion
weiterhin politisch zweigeteilt (Hinzu kommt noch die
Rolle Berlins als Bundeshauptstadt, so dass sich insge-
samt drei politische Interessensphären überlagern). Es
fehlt somit eine demokratische Instanz, wie z.B. eine
gemeinsame Landesregierung oder Landesparlament,
wo Interessenkonflikte der verschiedenen Akteure  ent-
schieden werden könnten.
Als ein Lösungsansatz  wurde 1996 die Gemeinsame
Landesplanung gegründet, u.a. mit dem Ziel „Voraus-
setzungen für eine ausgewogene Verteilung der Ent-
wicklungschancen und -potentiale im Gesamtraum zu
schaffen, eine gemeinsame Landesentwicklung zu för-
dern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen
und zu bewahren“ (Präambel). In der Folge wurden ver-
schieden gemeinsame Kooperationen Projekte wie RBB,
VBB, Flughafengesellschaft, Rentenversicherung Berlin-
Brandenburg verwirklicht.
Die paritätisch besetzten Gremien (Gemeinsame
Landesplanungsabteilung, Landesplanungskonferenz)
treffen ihre Entscheidungen jedoch einvernehmlich,
so dass grundsätzliche Interessenkonflikte dort nicht
immer aufgelöst werden können.
 
Insofern ist es hilfreich, wenn bereits im Vorfeld bei
der Lösung konkreter kommunaler Probleme sozial-
demokratische Kommunalpolitiker länderübergreifend
zusammenarbeiten und einen Interessenausgleich ver-
suchen.
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Antrag 95/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Für eine angemessene Erhöhung des BAföG-
Wohngeldsatzes!
1. Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich
für eine baldige Reform des BAföG einzusetzen, die
beinhaltet, dass die Wohnpauschale zugunsten eines
am örtlichen Wohnungsmarkt orientierten Wohngeld-
satzes ersetzt wird.
2. Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder
des Senats und die SPD-Abgeordnetenhausfraktion
auf, sich dafür einzusetzen, dass die Landesregierung
Berlins bis zum Inkrafttreten der oben benannten
Reform die Wohnpauschale entsprechend ihres im
Bundesrat eingebrachten Gesetzesantrags auf Landes-
ebene selbstständig ergänzend erhöht. Das Land Berlin
hat die dafür entstehenden Kosten selbst zu tragen.

Begründung
Ein Zimmer in Berlin für weniger als 250 Euro – die
Nadel im Heuhaufen!
Der Zuschlag für die Wohnkosten wird beim Ausbil-
dungsförderungsgesetz des Bundes, kurz BAföG, aus-
schließlich in Form einer Wohnpauschale gewährt, die
derzeit 250 Euro im Monat beträgt, die Höhe der tat-
sächlichen Miete, die Studierende zahlen müssen, wird
also nicht berücksichtigt.
 
Im Jahr 2017 ergab eine Erhebung des Studentenwerks,
dass in Deutschland nicht einmal für jeden zehnten
Studenten ein Wohnheimsplatz zur Verfügung steht, in
Berlin sogar nur für jeden zwanzigsten. Die Unterbrin-
gung in einem kleinen Zimmer eines Studentenwohn-
heims ist aber beinahe die einzige Möglichkeit, in Ber-
lin weniger als 250 Euro Miete bezahlen zu müssen –
und um diese nutzen zu können, muss man in der Re-
gel mit 2 bis 3 Semestern Wartezeit rechnen. Die Stu-
dentenappartments, die von der landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaft (!) Gewobag momentan im Wed-
ding gebaut werden, sollen hingegen schon jeweils 350
Euro kosten. Aber auch das ist in Berlin, verglichen mit
den Preisen für ein WG-Zimmer oder ein Studentenap-
partment auf dem privaten Wohnungsmarkt, auf den
Studierende mangels ausreichender öffentlicher Ange-
bote meist ausweichen müssen, noch fast ein Schnäpp-
chen.
 
Ab dem Jahr 2015 hat der Bund auch die vorher 35%,
die die Länder finanzierten, übernommen, womit die
Zustimmungspflicht des Bundesrats entfiel. Somit liegt
die Zuständigkeit für die Erarbeitung einer BAföG-
Reform nun eindeutig beim Bund.  Im Koalitionsvertrag
der Unionsparteien und der SPD auf Bundesebene wird
reichlich wolkig eine Reform des BAföG angekündigt:
„Das Ausbildungsförderungsgesetz des Bundes (BAföG)

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 ( (K)
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wird ausgebaut und die Leistungen werden deutlich
verbessert.“ Laut dem bildungspolitischen Sprecher der
SPD soll bis zum Wintersemester 2019/2020 die BAföG-
Reform in Kraft treten und u.a. eine Vereinfachung
des Antragsverfahrens beinhalten sowie eine Anpas-
sung der Verschuldungsgrenzen. Das kann uns aber
nicht genug sein! Wir fordern, dass sich der BAföG-
Wohngeldsatz amörtlichenWohnungsmarkt orientiert
und somit in Städten mit hohen Mieten auch höher
ausfällt. Die Pauschale ist ungerecht, da sie Studieren-
de, die aufgrund des geringeren Einkommens ihrer El-
tern BAföG beziehen (müssen), zusätzlich benachteiligt:
Wenn diese Studierenden aus eher einkommensschwa-
chen Elternhäusern in einer teureren Stadt studieren
möchten, müssen sie einen deutlich höheren Anteil ih-
res verfügbaren Einkommens in die Miete investieren,
beispielhaft hätte jemand, der den BAföG- Höchstsatz
ohne die Versicherungszuschläge bekommt (650e), bei
350eMiete für ein Zimmer – und das ist wie oben erläu-
tert für Berliner Verhältnisse moderat – noch 300e im
Monat zum Leben, wovon allerdings auch der Semester-
beitrag (ca. 50e auf den Monat gerechnet) bezahlt wer-
den muss – es verblieben 250 Euro, also gerade einmal
60% des Hartz 4- Regelsatzes (416e) – der ja eigentlich
das Existenzminimum darstellen soll. Somit sind diese
weniger finanzkräftigen Studierenden oft gezwungen,
neben dem Studium zu jobben, nicht um sich „etwas
leisten“ zu können, sondern schlicht zur Deckung der Le-
benshaltungskosten.
 
Ein Lichtblick verschwindet im schwarzen Loch
Erst vor vier Monaten brachte die rot-rot-grüne Regie-
rung Berlins im Bundesrat zwei Initiative ein, die zum
einen eine Anhebung der Wohnpauschale auf 300 Eu-
ro sowie die Möglichkeit für Studierende in teureren
Wohnlagen, wo der pauschale Betrag nicht kostende-
ckend ist, zusätzlich 100 Euro zu beantragen forder-
te und zum anderen u.a. die Erhöhung von Bedarfs-
sätzen, Freibeträgen und die Angleichung des Satzes
an die Lohn- und Preisentwicklung. Beide Vorstöße
sind sehr begrüßenswert! Allerdings fanden sie keine
Mehrheit im Bundesrat, da die Länder mit Unionsre-
gierungsbeteiligung nicht für die Initiativen stimmten.
Auch der Plan der Bildungsministerin Anja Karliczek
(CDU), erst zu ergründen, warum die Anzahl der BAföG-
Empfänger*innen zurückgegangen ist – wobei sie gerne
die gute Wirtschaftslage und die gestiegenen Einkom-
men der Eltern als Auslöser sehen möchte (und nicht
etwa den Fakt, dass laut Studentenwerk 67% der Stu-
dierenden einen Nebenjobs zur anteiligen Finanzierung
ihres Lebensunterhalts ausüben), lässt einen wortwört-
lich schwarz sehen in Bezug auf eine schnelle und um-
fassende Reform des BAföG.
 
Der Gedanke, der ursprünglich hinter der Einführung
des BAföG stand, nämlich der der Chancengleichheit im
Bildungswesen, die auch Kindern einkommensschwa-
cher Eltern ermöglicht, an universitärer Bildung teilzu-
haben, ist und bleibt ein ursozialdemokratischer! Die
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durch die hohen Mietpreise in Berlin bedingte Erosion
dieser bisher ohnehin nur unzulänglich verwirklichten
Chancengleichheit ist für uns nicht hinnehmbar – der
Handlungsbedarf besteht im Hier und jetzt!
 
Wir fordern deshalb, dass bis zu der dringend nötigen
Anpassung des Wohngelds im BAföG das sozialdemo-
kratisch geführte Land Berlin mit gutem Beispiel vor-
an geht und die zusätzlichen Kosten einer Erhöhung
der Wohnpauschale entsprechend seines im Bundes-
rat eingebrachten Gesetzesantrags selbst trägt. Paral-
lel zu dieser kurzfristigen Förderung der Studierenden,
die akut ihre prekäre Lage am Wohnungsmarkt ver-
bessern soll, muss selbstverständlich auf mittelfristige
Sicht wieder ausreichend bezahlbarer Wohnraum ge-
schaffen werden, damit die Mieten in Zukunft nicht
weiter steigen, sodass immer höhere BAföG-  Wohn-
geldsätze nötig werden, sondern sich auf einem nied-
rigeren Niveau stabilisieren. Mehr geförderte Wohnun-
gen, die zu sozialverträglichen Konditionen vermietet
werden können, helfen nicht nur Studierenden, sondern
auch Azubis und anderen Geringverdienern und sind so-
mit das gesamtgesellschaftliche Ziel einer sozialdemo-
kratischen Wohnungspolitik.
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Antrag 96/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Für eine angemessene Erhöhung des BAföG-
Wohngeldsatzes!
Ein Zimmer in Berlin für weniger als 250 Euro – die
Nadel im Heuhaufen!
 
Der Zuschlag für die Wohnkosten wird beim Ausbil-
dungsförderungsgesetz des Bundes, kurz BAföG, aus-
schließlich in Form einer Wohnpauschale gewährt, die
derzeit 250 Euro im Monat beträgt, die Höhe der tat-
sächlichen Miete, die Studierende zahlen müssen, wird
also nicht berücksichtigt.
 
Im Jahr 2017 ergab eine Erhebung des Deutschen Stu-
dentenwerks, dass in Deutschland nicht einmal für je-
de*n zehnten Student*in ein Wohnheimplatz zur Verfü-
gung steht, in Berlin sogar nur für jede*n zwanzigste*n.
Die Unterbringung in einem kleinen Zimmer eines Stu-
dierendenwohnheims ist aber beinahe die einzige Mög-
lichkeit. Die Durchschnittsmiete in Studierendenwohn-
heimen liegt mit 240 Euro deutschlandweit knapp unter
dem Wohnanteil des Bafögs, die Mieten in den Wohn-
heimen der Studierendenwerke kosten allerdings bis zu
640 Euro. Private Wohnheime haben in den meisten Fäl-
len Mieten von über 350 Euro.
 
Ab dem Jahr 2015 hat der Bund auch die vorher 35%,
die die Länder finanzierten, übernommen, womit die

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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Zustimmungspflicht des Bundesrats entfiel. Somit liegt
die Zuständigkeit für die Erarbeitung einer BAföG-
Reform nun eindeutig beim Bund.  Im Koalitionsvertrag
der Unionsparteien und der SPD auf Bundesebene wird
reichlich wolkig eine Reform des BAföG angekündigt:
„Das Ausbildungsförderungsgesetz des Bundes (BAföG)
wird ausgebaut und die Leistungen werden deutlich
verbessert.“ Laut dem bildungspolitischen Sprecher der
SPD soll bis zum Wintersemester 2019/2020 die BAföG-
Reform in Kraft treten und u.a. eine Vereinfachung
des Antragsverfahrens beinhalten sowie eine Anpas-
sung der Verschuldungsgrenzen. Das kann uns aber
nicht genug sein! Wir fordern, dass sich der BAföG-
Wohngeldsatz amörtlichenWohnungsmarkt orientiert
und somit in Städten mit hohen Mieten auch höher
ausfällt. Die Pauschale ist ungerecht, da sie Studieren-
de, die aufgrund des geringeren Einkommens ihrer El-
tern BAföG beziehen (müssen), zusätzlich benachteiligt:
Wenn diese Studierenden aus eher einkommensschwa-
chen Elternhäusern in einer teureren Stadt studieren
möchten, müssen sie einen deutlich höheren Anteil ih-
res verfügbaren Einkommens in die Miete investieren,
beispielhaft hätte jemand, der den BAföG- Höchstsatz
ohne die Versicherungszuschläge bekommt (650e), bei
350eMiete für ein Zimmer – und das ist wie oben erläu-
tert für Berliner Verhältnisse moderat – noch 300e im
Monat zum Leben, wovon allerdings auch der Semester-
beitrag (ca. 50e auf den Monat gerechnet) bezahlt wer-
den muss – es verblieben 250 Euro, also gerade einmal
60% des Hartz 4- Regelsatzes (416e) – der ja eigentlich
das Existenzminimum darstellen soll. Somit sind diese
weniger finanzkräftigen Studierenden oft gezwungen,
neben dem Studium zu jobben, nicht um sich „etwas
leisten“ zu können, sondern schlicht zur Deckung der Le-
benshaltungskosten.
 
Ein Lichtblick verschwindet im schwarzen Loch
 
Erst vor vier Monaten brachte die rot-rot-grüne Regie-
rung Berlins im Bundesrat zwei Initiative ein, die zum
einen eine Anhebung der Wohnpauschale auf 300 Eu-
ro sowie die Möglichkeit für Studierende in teureren
Wohnlagen, wo der pauschale Betrag nicht kostende-
ckend ist, zusätzlich 100 Euro zu beantragen forder-
te und zum anderen u.a. die Erhöhung von Bedarfs-
sätzen, Freibeträgen und die Angleichung des Satzes
an die Lohn- und Preisentwicklung. Beide Vorstöße
sind sehr begrüßenswert! Allerdings fanden sie keine
Mehrheit im Bundesrat, da die Länder mit Unionsre-
gierungsbeteiligung nicht für die Initiativen stimmten.
Auch der Plan der Bildungsministerin Anja Karliczek
(CDU), erst zu ergründen, warum die Anzahl der BaföG-
Empfänger*innen zurückgegangen ist, lässt einen einen
wortwörtlich schwarz sehen in Bezug auf eine schnelle
und umfassende Reform des BaföG. Während die CDU
Bildungsministerin als Grund für den Rückgang der An-
zahl der BaföG-Empfänger*innen die gute Wirtschafts-
lage und die gestiegenen Einkommen  der Eltern sieht,
steht für uns Jusos fest, dass eine schnelle Reform des
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BaföG notwendig ist, wenn so wie heute 67% der Stu-
dierenden einen Nebenjob als anteilige Finanzierung ih-
res Lebensunterhalts ausüben.
Der Gedanke, der ursprünglich hinter der Einführung
des BAföG stand, nämlich der der Chancengleichheit im
Bildungswesen, die auch Kindern einkommensschwa-
cher Eltern ermöglicht, an universitärer Bildung teilzu-
haben, ist und bleibt ein ursozialdemokratischer! Die
durch die hohen Mietpreise in Großstädten, wie Berlin
bedingte Erosion dieser bisher ohnehin nur unzuläng-
lich verwirklichten Chancengleichheit ist für uns nicht
hinnehmbar – der Handlungsbedarf besteht im Hier
und jetzt!
Wir fordern, dass bis zu der dringend nötigen Anpas-
sung des Wohngelds im BAföG die sozialdemokratisch
geführten Länder mit gutem Beispiel voran gehen und
die zusätzlichen Kosten einer Erhöhung der Wohnpau-
schale entsprechend des vom Land Berlin im Bundesrat
eingebrachten Gesetzesantrags selbst tragen.Natürlich
kann die Anpassung des BaföG-Satzes nicht die endgül-
tige Lösung sein.
Parallel zu dieser kurzfristigen Förderung der Studie-
renden, die akut ihre prekäre Lage am Wohnungsmarkt
verbessern soll, muss selbstverständlich auf mittelfris-
tige Sicht wieder ausreichend bezahlbarer Wohnraum
geschaffen werden, damit die Mieten in Zukunft nicht
weiter steigen, sodass immer höhere BAföG-  Wohn-
geldsätze nötig werden, sondern sich auf einem nied-
rigeren Niveau stabilisieren. Mehr geförderte Wohnun-
gen, die zu sozialverträglichen Konditionen vermietet
werden können, helfen nicht nur Studierenden, sondern
auch Azubis und anderen Geringverdienern und sind so-
mit das gesamtgesellschaftliche Ziel einer sozialdemo-
kratischen Wohnungspolitik. Langfristig soll bezahlba-
rer Wohnraum für Studierende neu errichtet werden,
indem die Länder die Studierendenwerke entsprechend
finanziell ausstatten.
 
Insgesamt fordern wir daher,
– die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich für eine weitrei-
chende Reform des BAföG einzusetzen, die beinhaltet,
dass die Wohnpauschale zugunsten eines am örtlichen
Wohnungsmarkt orientierten Wohngeldsatzes ersetzt
wird.
– die sozialdemokratisch geführten Bundesländer und
die SPD-Abgeordneten der Landesparlamente auf, sich
dafür einzusetzen, dass die Landesregierungen bis zum
Inkrafttreten der oben genannten Reform die Wohn-
pauschale entsprechend des im Bundesrat eingebrach-
ten Gesetzesantrags auf Landesebene selbstständig er-
gänzend erhöht. Die entsprechenden Kosten werden
durch die Landeshaushalte getragen.
– Auf der anderen Seite hat die öffentliche Hand
dafür zu sorgen, dass die Mieten öffentlicher Studie-
rendenwohnheime die Wohnkostenpauschale nicht
überschreiten.
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Antrag 134/II/2018
AGS Berlin
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Gute Luft für besseres Lernen
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundestags-
fraktion, der Bundesregierung  und des Europäischen
Parlaments werden aufgefordert, sich dafür einzuset-
zen, dass bei anstehender Überarbeitung der MVVTB
(Muster Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen) sowie auch bei allen anderen Vorschriften
für Neubauten und Sanierungen von Wohnungen und
öffentlichen Gebäuden, insbesondere Schulen Richt-
linien formuliert werden, die festlegen, dass saubere
und gesunde Luft eine Grundbedingung ist, die in allen
Räumen, in denen Menschen sich aufhalten, arbeiten
oder lernen, eingehalten und den Empfehlungen des
Umweltbundesamts (Arbeitskreis Lüftung) gefolgt
werden muss.

Begründung
 

1. Untersuchungen der baua (Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin) haben durch jähr-
liche Berichte bewiesen, dass die Kosten für bauli-
che Maßnahmen, die gesunde und saubere Luft ga-
rantieren, wesentlich geringer sind als die Kosten,
die durch Krankheiten verursacht werden, die durch
verpestete Luft entstehen.

2. In Wohnräumen muss sichergestellt werden, dass
mind. Ein 0,5-0,8facher Luftwechsel durch eine Ab-
luftanlage mit natürlicher Nachströmung garan-
tiert wird.  Fensterlüftung allein reicht auch in Woh-
nungen nicht aus, um gute Innenraumluftqualität
sowie ein behagliches Innenraumklima zu gewähr-
leisten.

3. In allen Bildungseinrichtungen und auch in Kin-
dertagesstätten sind höhere Anforderungen an
gesunde Raumluft zu stellen als in Wohnungen.
Der Arbeitskreis Lüftung des Bundesumweltamtes
empfiehlt gem. einer Untersuchung von April 2018
(https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/flyer-
besser-lernen-in-guter-luft) , mechanische Zuluft-
und Ablufteinrichtungen zwingend in Schul-
gebäude einzubauen und zusätzliche Luftrei-
nigung durchzuführen. Die Zuluftanlage muss
danach sicherstellen, dass mind. 25,0 m3 Luft
mit Sauerstoffionisierung je Person im Raum
zur Verfügung steht, damit erreicht wird, dass
eine CO2-Konzentration von 1.000 ppm niemals
überschritten wird.

4.
 

Überweisung an: FA VIII – Soziale Stadt, FA X – Natur,
Energie, Umweltschutz (K)
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Antrag 136/II/2018
AGS Berlin
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Wohnen ist Grundrecht und muss bezahlbar sein
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-
rung und der Bundestagsfraktion werden aufgefordert,
sich dafür einzusetzen,
 

• Das Grundgesetz dahingehend zu ergänzen, dass es
für jeden Bürger dieses Landes ein Grundrecht auf
angemessenen Wohnraum gibt

• Die Kosten für Warmmiete auf 30 % des nachgewie-
senen Einkommens gesetzlich zu deckeln

• Dass Mieter über 65 Jahre nicht geräumt werden
dürfen

 

Begründung
In Art. 106 der Bayerischen Verfassung ist das Recht
auf eine angemessene Wohnung festgeschrieben. Dies
sollte für alle Bürger der Bundesrepublik Deutschland
gelten.
 
Es wird auch für die sogenannte „Mittelschicht“ immer
schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. In
der Bundesrepublik Deutschland machen mittlerweile
die Wohnnebenkosten fast oder schon genauso viel aus
wie die Nettokaltmiete. Dies resultiert u. a. daraus, dass
die Energiekosten in Deutschland höher sind als in an-
deren Ländern der Europäischen Union. Gerade ältere
Bewohner in Deutschland haben zunehmend Angst, ih-
re Wohnungen zu verlieren. Es gibt bereits jetzt viele
ältere Menschen, die sich durch Flaschensammeln auf
den Bahnhöfen und Straßen Berlins Geld dazu verdie-
nen müssen, um ihre Wohnung (be-)halten zu können.
Gerade wir als SPD müssen unseren Bürgern die Sicher-
heit geben, bis zu ihrem Lebensende ein Dach über dem
Kopf behalten zu können.

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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Antrag 137/II/2018
AGS Berlin
Der Landesparteitag möge beschließen:

Task Force-Baugrundstücke für Wohnungen
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Se-
nates und die sozialdemokratischen Mitglieder des
Berliner Abgeordnetenhaus werden aufgefordert, eine
„Task-Force Wohnungen“ substantiell und schnell mit
den Koalitionspartnern umzusetzen.
 
Dabei sind die Erfahrungen der Hamburger „Task-Force
Wohnungen“ mit Vorbildcharakter auf die Berliner
Ebene zu übertragen.

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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Begründung
Es wird darauf hingewiesen werden, dass die Stadt
Hamburg mit einer solchen Task-Force wesentlich dazu
beigetragen hat, dass in Hamburg genügend Bauland
für die Errichtung von Wohnungen gefunden wurde.
 
Es wird ergänzend darauf hingewiesen werden, dass
Berlin, anders als Hamburg und anders als alle Groß-
städte in Deutschland und Europa, die geringste Bebau-
ungsdichte hat und bevor die Berliner Bevölkerung ge-
zwungen wird, ins Umland zu ziehen, oder Waldflächen
zu roden, ist eine Erhöhung der Bebauungsdichte in Ber-
lin sinnvoll und erforderlich, um die vorhandene Bevöl-
kerungsstruktur zu sichern.
 
Fachlich versierte Expertise kann gemeinsam mit allen
Umsetzern der Verwaltung in Berlin und Hamburg er-
stellt werden.
 
Die AGS Berlin kann dabei mit fundiertem Fach- und
Praxiswissen aus einem Kreis ausgewählter Sozialde-
mokraten unterstützend dazu beitragen.
 
Es dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass eine erkenn-
bare und erfolgversprechende Umsetzung dieser Maß-
nahme(n) eine Fortführung der gegenwärtigen Regie-
rungskoalition positiv befördern wird.
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Antrag 222/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Die Spreemetropole gestalten
Zur Ausgestaltung der gemeinsamen Spreemetropole
durch die beiden Bundesländer Brandenburg und Ber-
lin werden die sozialdemokratischen Senatsmitglieder
und die sozialdemokratische Fraktion im Abgeordne-
tenhaus aufgefordert, folgende Handlungsempfehlun-
gen umzusetzen:
 

• Die Länder Berlin und Brandenburg müssen ver-
bindliche Formen der Zusammenarbeit festlegen,
die zu stadtregionalen Strategien für die Entwick-
lung der gemeinsamen Hauptstadtregion führen.

• Die Lösung der Wohnungsfrage erfordert mittel-
und langfristig eine stadtregional ausgerichtete
Siedlungsentwicklung, die das Berliner Umland mit
ein bezieht.

• Eine neue Mobilitätskultur für Berlin und Bran-
denburg muss über eine strategische Partnerschaft
zwischen Berlin, Brandenburg, Bahn, Wissenschaft
und Wirtschaft nach Münchner Vorbild geschaffen
werden.

• Schaffung von acht großräumigen Regionalparks
im Verflechtungsbereich von Berlin und Berliner
Umland als angemessene Antwort auf Verdichtung

Erledigt bei Annahme 88/II/2018 (K)
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und Wachstum der Stadt
 

Begründung
 
Die Entwicklung derHauptstadtregion –wie überhaupt
der Metropolen in Deutschland, Europa und der Welt
– wird in den nächsten Jahrzehnten durch zwei Mega-
trends geprägt: Durch Zuwanderung und durch Digi-
talisierung. Beide Megatrends durchdringen alle politi-
schen Handlungsfelder der Großstadt.
 
Zuwanderung bedeutet Wachstum
 
Seit 2011 wächst Berlin und das Umland in Branden-
burg. Mit etwa 60.000 Menschen pro Jahr ist die Spree-
metropole auf aktuell 4,5 Millionen Einwohner gewach-
sen. Insbesondere durch den kontinuierlich wachsen-
den Tourismus, eine boomende Start-Up-Szene und ei-
nen harten Sparkurs in den letzten 15 Jahren konnte Ber-
lin seine Finanzkrise überwinden und Ressourcen für In-
vestitionen und den Abbau seines Schuldenbergs ge-
winnen.
Angezogen von wirtschaftlicher Prosperität und zu-
kunftsfähigen Arbeitsplätzen suchen vor allem jünge-
re Menschen ein urbanes und tolerantes Lebensumfeld.
Ältere Menschen schätzen die „Stadt der kurzen Wege“
mit Blick auf Nahversorgung und soziale Infrastruktur.
 
Die digitale Revolution
Die Dinge des Alltagslebens werden immer mehr zu ei-
ner digitalen Welt verbunden.
Die Auswirkungen der digitalen Durchdringung auf
das Verhältnis von Politik, Verwaltung und Zivilgesell-
schaft sind noch nicht absehbar. Die in jüngster Zeit zu
verzeichnenden technologischen Entwicklungssprünge
werden bedeutende Impulse für die Stadtentwicklung
auslösen. Schon jetzt ermöglicht das Smartphone die
vernetzte Nutzung von Verkehrsangeboten. Anderer-
seits macht das Einkaufen vom Sofa aus dem klassi-
schen Einzelhandel schwer zu schaffen und beschert
neue Lieferverkehre.
BeideMegatrends erfordern politisches Handeln. Bezo-
gen auf die Region ist deutlich, dass Berlin und Bran-
denburg gemeinsame stadtregionale Antworten geben
müssen.
Zu 1. : Keine Spreemetropole ohne Brandenburg – die
beiden Bundesländer müssen eine Strategie für die ge-
meinsame Hauptstadtregion forcieren
 
In wenigen Jahren wird jeder zweite Brandenburger im
Berliner Speckgürtel leben, hierbei wächst der Anteil der
Auswanderer aus Berlin ins Umland um 10.000 Men-
schen pro Jahr. Berlin und Brandenburg sind in jeder Ka-
tegorie zu einem Raum verflochten, außer in politischer
Hinsicht. Die politischen Klassen beider Länder schot-
ten sich bislang hermetisch voneinander ab, Diskurse
zur gemeinsamen Region finden viel zu wenig statt.
Die Lösung der Berliner Wohnungs-, Verkehrs- und
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Grünfrage wird nur durch stadtregionale Strategien
möglich sein, die weit über die Berliner Landesgren-
ze hinausreichen. Die Entleerung der metropolfernen
Landstriche wird Brandenburg nur aufhalten können,
wenn die Berliner Wachstumsimpulse weit bis in die
brandenburgischen Mittelzentren hineingeführt wer-
den.
Die Bildung der Einheitsgemeinde (Groß)-Berlin 1920
war Geburtsstunde für den sozialen Wohnungsbau, den
Bau großer Volksparks, den Ausbau eines umfassenden
öffentlichen Nahverkehrs und den Sprung aller Stadt-
technologien in eine neue metropolitane Dimension.
Das 100jährige Jubiläum sollte Anlass für Berlin und
Brandenburg sein, zu einer neuen Verantwortungsge-
meinschaft in einer gemeinsamen Metropolregion zu
finden.
 
Zu 2.: Die Wohnungsfrage lösen – nur durch gemeinsa-
mes Handeln der beiden Länder, der Bezirke und der 55
Umlandgemeinden
Die weiter rasant steigenden Angebotsmieten können
nur durch eine kräftige Ausweitung des Wohnungsan-
gebotes gebremst werden. Dass hierbei die Zielmarke
Berlins von 400.000 Wohnungen in städtischer Hand
in immer weitere Ferne rückt, ist deshalb ein Alarm-
zeichen. Der Senat rechnet für Berlin derzeit bis 2030
mit einem Zuwachs von nicht mal 200.000 Menschen.
Bleibt der Zuwachs auf dem Niveau der letzten Jahre
könnten es leicht 400.000 Menschen werden.
Eine stadtregionale Antwort zur Lösung der Wohnungs-
frage ist die Einbeziehung des Berliner Umlandes als
Teil eines gemeinsamen Wohnungsmarktes. Ein streng
am Schienensystem ausgerichteter Städtebau erlaubt
perspektivisch eine behutsame Nachverdichtung um
100.000 Wohnungen im Berliner Umland. Gemessen
am Bevölkerungswachstum ergibt sich beim Woh-
nungsneubau arbeitsteilig ein Verhältnis von 80:20 zwi-
schen Berlin und Berliner Umland.
Berlin und Brandenburg müssen den Bezirken und
den Umlandgemeinden starke Anreize bieten, über die
Landesgrenze hinweg gemeinsam integrierte Stadtent-
wicklungskonzepte entlang der Schienenachsen des
SPNV (sogenannte Achsen-InSEKs) zu entwickeln, die
durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die
Landkreise und die Gemeinsame Landesplanung flan-
kiert werden.
Der Neustart des kommunalen Wohnungsneubaus und
einer Wohnungsbauförderung ist in Berlin eingeleitet.
Die Entwicklung neuer Projekte und Quartiere samt
sozialer Infrastruktur mit vorbildlicher architektoni-
scher und städtebaulicher Qualität und die konsequen-
te Durchsetzung von einem Drittel geförderter Sozial-
wohnungen bleibt für Jahrzehnte erstrangige politische
Aufgabe. Die städtischen Wohnungsbauunternehmen
Berlins und die der Umlandgemeinden sollen hierbei
kooperieren.
 
Zu 3.: Neue Mobilitätskultur entwickeln
Die Verkehrsbedürfnisse in der wachsenden Metropole
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nehmen zu. Der Autoverkehr mit seiner Luftverschmut-
zung, Lärmbelästigung und vor allem seinem Flächen-
verbrauch beeinträchtigt die Lebensqualität in erhebli-
chem Maß.
Eine neue Mobilitätskultur, die dem öffentlichen Per-
sonennahverkehr, dem Fahrrad- und Fußverkehr und
Sharing-Modellen den Vorrang einräumt, ist überfällig.
Wenn es gelingt, das Auto als Verkehrsmittel für den
Individualverkehr weitgehend überflüssig zu machen,
hilft das dem kleinteiligen Wirtschaftsverkehr, der auf
das Auto angewiesen ist.
Die bessere Vernetzung zwischen Berlin und Branden-
burg erfordert den entschlossenen Ausbau der Schie-
neninfrastruktur über die Landesgrenze und die Bestel-
lung weiteren Regionalverkehrs. An den Bahnhöfen er-
folgt die Vernetzung mit den anderen Verkehrsträgern.
Nach Münchner Vorbild (strategische Partnerschaft
zwischen München, Oberbayern, wissenschaftlichen In-
stituten, Bahn und BMW) , muss eine strategische Part-
nerschaft zwischen Berlin und Brandenburg geschaffen
werden, die transparent verbindliche Ziele und Meilen-
steine für eine neue Mobilitätskultur und die Erweite-
rung der technischen Infrastruktur in der Gesamtregion
schafft. Ziel ist ein Modal Split ÖPNV:MIV beim Pendel-
verkehr über die Landesgrenze von 80:20.
 
Zu4.: FreiraumundStadt – die großräumigen Freiraum-
strukturen stärken
Seit der von innen nach außen wandernden Industrie im
19. Jahrhundert über die Wachstumsschübe der Grün-
derzeit und der Weimarer Republik hat sich eine an den
Schienenwegen angelegte, weit ins Berliner Umland
reichende sternförmige Stadtstruktur herausgebildet.
Dieser sogenannte Siedlungsstern ist die fundamenta-
le Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung der Ge-
samtregion. Primäres Ziel der gemeinsamen Landespla-
nung ist hierbei das Freihalten der Achsenzwischenräu-
me von Zersiedelung.
Eine Antwort mit stadtregionaler Dimension auf die
sich verdichtende Innere Stadt, die nur mit Brandenburg
verwirklicht werden kann, ist die Schaffung acht großer
Regionalparks im Verflechtungsbereich zwischen Ber-
lin und Umland, als Grünfächer rund um Berlin. Sie
bergen ein erhebliches Potenzial für Naherholung, Wo-
chenendtourismus und erlebbarer Landwirtschaft. Da
die Strukturen schon angelegt sind und eine hohe Ak-
zeptanz bei Gemeinden, Bezirken und Landkreisen für
Regionalparks vorhanden ist, ist die Finanzierung einer
kräftigen Dachstruktur durch die beiden Bundesländer
vorrangig. Acht Regionalparks als Bekenntnis der beiden
Bundesländer zur gemeinsamen Metropole, als Beitrag,
der baulichen Ausdehnung eine wirksame Freiflächen-
struktur entgegen zu setzen, wären ein Geschenk von
historischer Dimension.
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AntragWV53/I/2018
KDV Spandau
Der Landesparteitag möge beschließen:

Gerechte Wohnungsvergabe beim einkommensorien-
tierten Fördermodell sicherstellen
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Abgeordne-
tenhausfraktion und des Senats werden aufgefordert,
dafür Sorge zu tragen, dass eine gerechte Vergabe
der sozial gebundenen Wohnungen nach dem einkom-
mensorientierten Fördermodell unter allen Bezugsbe-
rechtigen sichergestellt wird.
 
 

Begründung
Wir begrüßen die Möglichkeit beim einkommensori-
entierten Fördermodell, dass BürgerInnen, die keinen
Wohnberechtigungsschein beantragen können, da
ihr Einkommen die 140% Bundeseinkommensgrenze
in Berlin überschreitet, eine der neugeschaffenen
sozialgebundenen in Anspruch nehmen können. Es
muss jedoch durch ein klares Regularium sichergestellt
werden, dass dies nicht zum Ausschluss wirtschaftlich
schlechter gestellter BürgerInnen geschieht.

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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AntragWV45/I/2018
AGS Berlin
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Sicherung der Nahversorgung durch Aktualisierung des
Baurechts
In § 11 Abs. 3 der BauNVO (Baunutzungsverordnung) soll
die Zahl „1200“ drei Mal durch die Zahl „1600“ ersetzt
werden.
 

Begründung
Die seit Jahrzehnten gültige Verordnung ist nicht
mehr zeitgemäß. Viele Einzelhändler müssen Märkte
schließen, weil sie mit höchstens 1200 qm Geschoß-
fläche (die nach Rechtsprechung zu höchstens 800
qm Verkaufsfläche führen) nicht rentabel wirtschaften
und die Kundenwünsche befriedigen können. In Wohn-
gebieten sind großflächige Einzelhandelsbetriebe
sogar grundsätzlich unzulässig, jedoch wichtig für die
Anwohner. In immer mehr Gebieten Berlins entstehen
Versorgungsnotstände.
 

vertagt auf LPT I/2019 (K)

LPT I/2018: Überwiesen an FA VIII – Soziale Stadt
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AntragWV43/I/2018
Abt. 12/05 Hermsdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Zügige Entwicklung neuer Stadtquartiere“ OHNE neue
Kleingärten!
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses von Berlin werden aufgefordert sich dafür
einzusetzen, dass der Beschluss aus der 23. Sitzung
des Abgeordnetenhauses von Berlin am 8. März 2018
„Zügige Entwicklung neuer Stadtquartiere“ (Antrag
Drs. 18/0724) dahingehend geändert wird, dass die
Forderung zur Herstellung von „einem Kleingarten pro
acht Geschosswohnungen (17m2/EW)“ gestrichen wird.

Begründung
Der derzeitige und prognostizierte Zuzug von Bewoh-
nerinnen und Bewohnern nach Berlin als auch die
zunehmenden Ansiedlungen von Gewerbebetrieben
stellt Berlin und die Berliner Stadtentwicklung vor
große Herausforderungen. Um die Stadt Berlin im
Gleichgewicht weiterzuentwickeln, müssen zügig
Flächen für alle Bestandteile städtischen Lebens er-
schlossen werden: Wohnbauflächen, Gewerbeflächen,
Flächen für Schulen, Kitas und weitere soziale In-
frastruktur, Grün-, Frei- und Sportflächen und vieles
mehr.
 
Die im Wohnbauflächeninformationssystem (WOFIS)
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Woh-
nen (SenSW) aufgeführten Potenzialflächen sind vor
dem Hintergrund der Bevölkerungsprognose der SenSW
nicht ausreichend, um den bestehenden und langfris-
tigen Bedarf an Wohnbauflächen zu decken. Kleingar-
tenflächen sind hierbei, wenn überhaupt, nur in gerin-
gem Umfang als langfristiges, perspektivisches Poten-
zial aufgeführt, welches allerdings aus wahltaktischen
Überlegungen nicht ernsthaft als solches zur Verfügung
steht. Durch auftretende Widerstände von Bürgerinnen
und Bürgern kommt es zudem häufig zu Reduzierun-
gen, im Einzelfall sogar zur vorläufigen Aufgabe von
Bauvorhaben, z.B. Tempelhofer Feld oder Elisabethaue.
Diese „verlorenen“ großen Potenziale müssen durch ein
Vielfaches an kleinen Potenzialen kompensiert werden.
Da landeseigene Flächen nur in begrenztem Umfang
zur Verfügung stehen, wird weiterhin nach Nachver-
dichtungspotenzial in den Siedlungen der landeseige-
nen Wohnungsbaugesellschaften gesucht und auch pri-
vaten Grundstückseigentümern wird häufig die Mög-
lichkeit eröffnet, dichter zu bauen. Dabei bleibt die städ-
tebauliche Qualität oftmals auf der Strecke, Kleinge-
werbe wird verdrängt und der öffentliche Raum durch
zusätzlichen ruhenden Verkehr beeinträchtigt und der
Allgemeinheit entzogen.
 
Während Kleingartenanlagen zum Teil in mit dem ÖPNV
bestens erschlossener Lage weitgehend unangetastet
bleiben und vielen tausend Bürgerinnen und Bürgern,

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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die bereits eine Wohnung haben, als „sommerlicher
Zweitwohnsitz“ dienen, haben viele Neuzuziehende
und weite Teile der Berliner Bevölkerung das Nachse-
hen und sind nahezu chancenlos auf dem sich stetig
verteuernden Berliner Wohnungsmarkt. Auch der Druck
auf Gewerbeflächen bedeutet für viele Kleingewerbe-
treibende und soziale Träger zunehmend das Aus.
 
Die im Abgeordnetenhausbeschluss formulierte Forde-
rung nach noch mehr Kleingartenflächen hätte eine
Verringerung der ohnehin knappen Potenzialflächen für
Wohnen und Wohnfolgeeinrichtungen sowie für Ge-
werbe zur Folge und stünde dem Ziel einer Entspan-
nung auf dem Immobilienmarkt diametral entgegen.
Deshalb darf es keine Neuausweisung von Kleingarten-
flächen geben.
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AntragWV57/I/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Wiedereinführung der Gemeinnützigkeit von Woh-
nungsgenossenschaften
Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag wird aufge-
fordert, einen Gesetzesentwurf zur Einführung der Ge-
meinnützigkeit des genossenschaftlichen Wohnungs-
wesen zu erarbeiten und in den Deutschen Bundestag
einzubringen.
 
Durch steuerliche Entlastung sollen die Wohnungsge-
nossenschaften zum Bau neuer Wohnungen angeregt
werden. Zugleich soll die Gründung neuer Wohnungs-
genossenschaften angeregt werden. Zusätzlich soll ein
Förderprogramm für Wohnungsneubau an die Gemein-
nützigkeit gebunden werden. Der genossenschaftliche
Wohnungssektor ist besonders wertvoll, da die Mie-
terinnen und Mieter hier selbst EigentümerInnen der
Wohnungen sind, eigenständig entscheiden können,
und nicht fremden Renditeinteressen ausgeliefert sind.
Ziel ist die prekäre Situation mit drastischem Wohn-
raummangel und immer schneller steigenden Mieten
zu beheben. Der Gesetzesentwurf kann sich dabei an
der bis 1989 in der Bundesrepublik geltenden Rechtsla-
ge für die Wohnungsgemeinnützigkeit orientieren.
 
Die Mitbestimmungsrechte der Genossinnen und
Genossen sind zu stärken.

Begründung
Wohnen ist ein Grundrecht, und eine eigene, bezahlba-
re Wohnung ist grundlegend für ein selbstbestimmtes
Leben. Seit mehr als 10 Jahren erleben wir in nahezu al-
len deutschen Großstädten einen rasanten Anstieg der
Mietpreise, der es Menschen mit unterdurchschnitt-
lichen Einkommen oft unmöglich macht, bei einem
Wohnungswechsel in ihrem bisherigen Wohnumfeld

Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK
60.1/II/2018 (K)
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eine geeignete Wohnung zu finden. Da der Verkauf
von Eigentumswohnungen höhere Gewinne als die
Vermietung von Wohnungen verspricht wurden und
werden viel zu wenige Mietwohnungen gebaut.
 
Es gibt in Deutschland derzeit rund 2000 Wohnungs-
genossenschaften, die über einen Bestand von mehr
als 2,2 Millionen Wohnungen verfügen. Obwohl es seit
dem Wegfall der Gemeinnützigkeit 1989 keine Vergüns-
tigungen mehr für die Genossenschaften gibt sind die
Genossenschaftswohnungen immer noch preisgünstig,
und befinden sich teilweise auf einem Preisniveau von
geförderten Sozialwohnungen.
 
Sozialwohnungen sind an eine andauernde Förderung
gebunden, und der Förderbedarf ist sehr hoch, so daß
Sozialwohnung trotz Förderung nur wenig günstiger
sind als frei finanzierter Wohnraum.  Durch Abrech-
nungsmanipulationen bei der Errichtung der Gebäu-
de durch Abrechnung überhöhter Rechnungen gibt es
zahlreiche Fälle, in denen die Fördergelder nicht den
Mietern dienen, sondern eine Erhöhung der Rendite der
Investoren dienen. Äußerst problematisch ist Situati-
on bei Ablauf des Förderzeitraumes, da dann sofort ei-
ne Marktmiete gefordert werden kann, was eine Miet-
erhöhung von 50-100% und tw. mehr zur Folge haben
kann. Die sonst geltenden gesetzlichen Regelungen zur
Mieterhöhung sind in diesem Fall nicht gültig. Auch ei-
ne Umwandlung in Wohneigentum ist möglich, so daß
ein Wegfall der Förderung oftmals mit einer Verdrän-
gung der Mieter verbunden ist. Dramatisch ist zudem
der Rückgang an Sozialwohnungen, so hat sich nach se-
riösen Schätzungen (GdW) die Zahl von 2,57 Mio. in 2002
auf 1,33 Mio. in 2016 fast halbiert. Wo sich Sozialwoh-
nungen häufen besteht die Gefahr der sozialen Ghettoi-
sierung.
 
Wohnen ist nicht eine Ware, irgendein x-beliebiges Pro-
dukt, dass man hier oder dort erwerben kann. Wohnen
gehört zu den Grundbedürfnissen – jeder benötigt ei-
nen Rückzugsraum für sich und seine Familie, um sein
Leben und Wirken frei gestalten zu können. Durch die
aktuelle dramatische Lage auf dem Wohnungsmarkt in
Berlin und allen deutschen Großstädten und Metropo-
len hat diese Erkenntnis an bedrohlicher Brisanz gewon-
nen.
 
Die Genossenschaftsidee von der Selbsthilfe, dem Frei-
willigkeitsprinzip, dem Selbstverwaltungs- und Demo-
kratieprinzip, und der Idee von der nicht geschlossenen
Mitgliederzahl steht dem sonst den Markt beherrschen
Prinzip von Gewinnstreben Einzelner und dem Ziel der
Profitmaximierung gegenüber.
 
Bei Genossenschaften ist die Einbringung von Beteili-
gungskapital von außen nicht möglich – nur Mitglie-
der können Anteile erwerben. So ist eine Fremdbestim-
mung ausgeschlossen. Zumeist ist die maximale finan-
zielle Beteiligung begrenzt, so daß einzelne Mitglieder
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nicht finanziell dominierend werden können. Mitglied
kann nur werden, wer mindestens einen Geschäftsan-
teil besitzt. Grundsätzlich basiert das Prinzip der Genos-
senschaft auf der Gleichheit der Mitglieder, d.h. dass je-
des Mitglied eine Stimme hat – unabhängig von der Hö-
he der finanziellen Beteiligung. In den Organen der Ge-
nossenschaft werden Entscheidungen durch Personen-
mehrheiten getroffen, nicht durch Kapitalmehrheiten.
Entscheidungen werden durch ein Repräsentativorgan 
– die gewählte Vertreterversammlung – herbeigeführt.
 
Wohnungsgenossenschaften sind seit mehr als 100 Jah-
ren ein nicht mehr weg zu denkender Teil der Woh-
nungswirtschaft. Seit vielen Jahrzehnten stellen sie
breiten Bevölkerungsschichten günstigen Wohnraum
zur Verfügung, und der Beitritt zu einer Genossenschaft
steht jedermann offen. Festzustellen ist, das die Genos-
senschaften seit Wegfall der Förderung nur geringe In-
itiativen zum Wohnungsneubau entwickeln. Anders als
Gesellschaften im Eigentum der öffentlichen Hand sind
sie nicht Weisungsgebunden. Daher bedarf es eines fi-
nanziellen Anreizes, um die gewünschte Neubautätig-
keit zu erreichen.
 
2018 steht als Raiffeisen-Jahr anlässlich des 200. Ge-
burtstages von Friedrich Wilhelm Raiffeisen ganz im
Zeichen der Genossenschaftsidee. 1818 wurde Raiffei-
sen im Westerwald geboren, und gründete während
der Hungersnot 1846/47 einen Wohltätigkeitsverein. An
seinem Lebensende gab es ca. 400 genossenschaft-
lich organisierte Spar- und Darlehenskassenvereine, die
Kredite hauptsächlich für die Landwirtschaft bereit-
stellten. Die Idee der Genossenschaft ist nicht neu, und
wurde bereits im 19.Jahrhundert von Raiffeisen erdacht.
Gemeinsam solidarisch wirtschaften, um den Erfolg der
gemeinsamen Sache Genossenschaft zu fördern ist der
Kern der Idee.
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Antrag 90/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Kitaaufnahmezeiten flexibler gestalten!
Das Land Berlin soll in allen Kitas eine flexible Auf-
nahme von Kindern in die Kita auch außerhalb des
bisher üblichen Zeitraums im August eines jeden Jahres
ermöglichen.

Begründung
Berliner Kitas – städtisch und privat – nehmen derzeit
fast ausschließlich Kinder im August eines jeden Jahres
auf. Dieser Zeitraum ist gekoppelt an den Schuljahres-
beginn und der Übergang der älteren Kitakinder in die
Schule. Es führt jedoch dazu, dass Kinder, die vor oder
nach August geboren wurden, Schwierigkeiten haben,
einen Kitaplatz zu finden.
Für Kinder unter einem Jahr gibt es derzeit während der
Elternzeit eines Elternteils keinen Kitagutschein. Das
bedeutet, dass Eltern, die 12-14 oder mehr Monate El-
ternzeit nehmen, für ihre Kinder, die beispielsweise im
Dezember geboren wurden, im August keinen Kitaplatz
bekommen. Wenn das erste Lebensjahr im Dezember
dann vollendet ist, findet keine Aufnahme mehr statt.
Die Konsequenz ist, dass Eltern ihre Elternzeit (unent-
geltlich) verlängern müssen oder selbst für eine Über-
gangsbetreuung sorgen müssen. Kinder müssen sich
dann nach dem Übergangzeitraum wieder an eine neue
Betreuungssituation gewöhnen. Dieser Zustand führt
zu Stress, der vermeidbar wäre, wenn Kitas entweder
über das Jahr hinweg flexibel aufnehmen würden oder
zumindest 1-2 weitere Aufnahmezeiten eingeführt wür-
den.
Ein triftiger Grund für eine auf das Jahr verteilte Auf-
nahme aus Sicht der Kitas ist die, dass die zeitlich und
personell sehr aufwändigen Eingewöhnungen dann
nicht gebündelt stattfinden würden. Dies würde zu ei-
ner stressfreieren Atmosphäre innerhalb der Kinderta-
gesstätten beitragen, was wiederum eine positive Aus-
wirkung auf Kinder und Erzieher/innen hätte.

Annahme (K)
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Antrag 91/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Sozial- und Erziehungsberufe deutlich aufwerten und
Einkommen von Berliner Erzieher*innen und Sozialpäd-
agog*innen verbessern!
Soziale Berufe attraktiver machen!
 
Der sozialdemokratischen Mitglieder des Senats wer-
den aufgefordert, sich in den Tarifverhandlungen für
den öffentlichen Dienst der Länder für eine deutlich
bessere Bezahlung der Beschäftigten im Sozial- und Er-

Erledigt bei Annahme 28.1/II/2018 (K)
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ziehungsdienst einzusetzen.
In diesem Sinne soll der Senat als Mitglied der Tarifge-
meinschaft der Länder (TV-L) die Initiative für den Ab-
schluss einer neuen tarifvertraglich geregelten Eingrup-
pierung der Sozial- und Erziehungsberufe ergreifen. Ziel
muss es sein, den Berufsstand entsprechend den ge-
wachsenen Anforderungen und der großen Verantwor-
tung der pädagogischen Fachkräfte aufzuwerten und
die Bezahlung entsprechend zu verbessern.
 
Darüber hinaus soll der Senat alle Möglichkeiten aus-
loten, wie unter Nutzung der Erfahrungen Hamburgs
andere Wege beschritten werden können, um für Fach-
kräfte des Sozial- und Erziehungsdienstes in Berlin die
Differenz zwischen TVL und TVÖD SuE zu überwinden.
 
Darüber hinaus werden die sozialdemokratischen Mit-
glieder des Senats aufgefordert, durch Regelungen im
KitaFöG und in den Rahmenvereinbarungen sicherzu-
stellen, dass auch die freien Träger der Jugendhilfe ver-
pflichtet werden, die öffentlichen Mittel für Personal-
kosten zweckgebunden analog zu den Entgelten im TV-
L an die Erziehrinnen und Erzieher weiter zu geben.
Der Fachkräftemangel darf die beschlossenen und nicht
umgesetzten Verbesserungen des Betreuungsschlüs-
sels (3,75 im August 2019 für U3) nicht gefährden. Die so-
zialdemokratischen Mitglieder des Senats werden auf-
gefordert, Maßnahmen zu entwickeln, wie mittelfristig
ein Personalschlüssel von 1 zu 3 im U3-Bereich und in
Kindergärten von 1 zu 7,5 erreicht werden kann.
Darüber hinaus fordern wir die sozialdemokratischen
Mitglieder des Senats auf, sich für gerechte Löhne der
Sozialpädagog*innen in Landesförderprogrammen
einzusetzen: Sozialarbeitenden/Sozialpädagog*innen,
die sich in einem durch eine Landesförderung erge-
bendem Beschäftigungsverhältnis befinden, soll die
Entgeltgruppenzulage in vollem Umfang von den Trä-
gern gewährt werden, wenn die betroffenen Personen
sozialpädagogische Aufgaben ausüben. Dies muss
sichergestellt werden, auch wenn eine Beschäftigung
dieser Berufsgruppe nicht explizite Voraussetzung in
den Förderbedingungen des Landesprogrammes ist.
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Antrag 92/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:

Digitaler Wandel auch in den Schulen – Verbesserung
derMedienkompetenz von Schüler*innen in der Sekun-
darstufe I
Die sozialdemokratische Fraktion im Berliner Abgeord-
netenhaus und die sozialdemokratischen Mitglieder
des Berliner Senats werden aufgefordert, sich dafür
einzusetzen, dass Informatik landesweit für alle Schü-
ler*innen für zwei Jahre in der Sekundarstufe I ver-
pflichtend angeboten wird. Informatik muss als ein

Annahme (K)
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Teil der Allgemeinbildung angesehen werden. Daher
sollten allen Schüler*innen im Rahmen des obligato-
rischen Informatikunterrichts Grundlagen im Umgang
mit Standardsoftware (Textverarbeitung, Präsentation,
Tabellenkalkulation, E-Mail, Bildbearbeitung etc.) ver-
mittelt werden.
 
Außerdem fordern wir die sozialdemokratische Frakti-
on im Berliner Abgeordnetenhaus und die sozialdemo-
kratischen Mitglieder des Berliner Senats auf, sich dafür
einzusetzen, dass relevante Aspekte der Medienerzie-
hung, welche in den Rahmenlehrplänen aller geeigne-
ten Schulfächer integriert wurden, auch im Unterricht
endlich umgesetzt werden. Dabei sollen adäquate Me-
thoden der Beschaffung und Nutzung valider Informa-
tion und des Umgangs mit Quellen vermittelt werden.
Schüler*innen sind für Aspekte wie Persönlichkeitsrech-
te, Urheberrechtsverletzungen und eine kritische Aus-
einandersetzung mit Falschmeldungen zu sensibilisie-
ren. Ziel muss es sein, sie zu einer anforderungsgerech-
ten und rechtskonformen Arbeitsweise zu befähigen.
Auch die Gefahren des Cybermobbings und die Bedeu-
tung des Datenschutzes sollten an geeigneter Stelle
thematisiert werden. Der Schutz vor Internetkriminali-
tät, Trojanern und Viren ist zu behandeln.
 
Zusätzlich muss an allen Schulen im Rahmen von Infor-
matikkursen beispielsweise im Wahlpflichtunterricht
über Grundlagen der Anwendung von Standardsoft-
ware hinaus die Möglichkeit bestehen, Grundkenntnis-
se der Programmierung zu erlernen. Darüber hinaus
können die Schulen hierzu weitere Angebote etwa im
Rahmen schuleigener Arbeitsgemeinschaften schaffen.
 
Für den Unterricht ist der Einsatz freier Software beson-
ders sinnvoll, da diese ohne Lizenzkosten von Schulen
und Schüler*innen genutzt werden kann.
 
Um die geforderte Verbesserung der Medienkompe-
tenz von Schüler*innen zu realisieren, müssen das
Abgeordnetenhaus und der Berliner Senat die Vor-
aussetzungen für eine entsprechende Befähigung
der Lehrkräfte schaffen. Ferner sind den Bezirken die
Mittel für die erforderliche Digitalisierung aller Schulen
sowie für die notwendige technische Ausstattung der
Unterrichtsräume zur Verfügung zu stellen.
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Antrag 93/II/2018
Abt. 12/03 Frohnau
Der Landesparteitag möge beschließen:

Berliner Schuldienst attraktiver für Fachkräfte und kon-
kurrenzfähig zu anderen Bundesländern machen
Berlin muss seinen Sonderweg beenden und seine Lehr-
kräfte , bei denen die persönlichen und laufbahnrecht-
lichen Voraussetzungen vorliegen, wieder verbeamten,
um konkurrenzfähig auf dem Arbeitsmarkt qualifizier-
ter Lehrkräfte zu sein. Senat und Abgeordnetenhaus-
Fraktion werden aufgefordert, die notwendigen recht-
lichen Voraussetzungen dafür rechtzeitig ab 2019 zu
schaffen.
 

Begründung
Es herrscht Lehrkräftemangel. Nach einer Studie fehlen
rund 35.000 Lehrkräfte bundesweit. Der Anteil der
Quereinsteiger ist in Berlin so hoch wie in keinem
anderen Bundesland. Einer der Gründe dafür ist die feh-
lende Konkurrenzfähigkeit des Berliner Schuldienstes,
weil bis auf Sachsen und Berlin alle Länder Lehrkräfte
verbeamten.
 
Die sächsische Regierung diskutiert gerade die Verbe-
amtung ab dem kommenden Schuljahr. Das führt zu ei-
nem Abwandern qualifizierter Lehrkräfte bzw. zu einem
Mangel an qualifizierten und ausgebildeten Bewerbern,
wie der mittlerweile extrem hohe Anteil von „Querein-
steigern“ zeigt. Der Versuch, durch eine Anhebung der
Angestelltenvergütung, Fachkräfte nach Berlin zu ho-
len, führt angesichts der Konkurrenzsituation auf dem
Lehrkräftemarkt nicht zu dem gewünschten Ergebnis.
Sie führt zu einer Erhöhung der Personalkosten, zu un-
terschiedlicher Bezahlung der Lehrkräfte in den Schulen
und letztlich dennoch dazu, dass viele qualifizierte aus-
gebildete Lehrkräfte lieber in den verbeamtenden Län-
dern in den Schuldienst eintreten.

Ablehnung (Kein Konsens)
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Antrag 94/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Abschaffung der Probezeit nach der Ausbildung!
Wir fordern die Ergänzung des § 622 BGB um eine Rege-
lung, die sicherstellt, dass eine erneute Probezeit nach
der Übernahme aus der Ausbildung in ein festes Ar-
beitsverhältnis im ausbildenden Betrieb nicht zulässig
ist.
 
Bei der Anstellung eines Auszubildenden oder einer
Auszubildenden, durchläuft ein Azubi bereits die ver-
traglich festgelegte Probezeit. Darüber hinaus hat sich
ein Azubi über die Dauer seiner oder ihrer Ausbildung

Annahme (K)
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Antrag 97/II/2018
FA XII – Kulturpolitik
Der Landesparteitag möge beschließen:

Gemeinsame Servicestelle für die 12 Berliner Musik-
schulen
Die Berliner SPD setzt sich für eine Stärkung der
kommunalen Musikschulen Berlins ein. Sie fordert für
die 12 bezirklichen Musikschulen eine gemeinsame
Servicestelle, die Dienstleistungen bündelt und die
Musikschulen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung und
grundsätzlichen Aufgaben unterstützt und die in die
Arbeitsstruktur der 12 Bezirke Berlins einzubinden ist.

Begründung
Die in Berlin neu einzurichtende Servicestelle folgt dem
Grundgedanken der im Koalitionsvertrag des rot-rot-
grünen Senats festgehaltenen „Shared Services“ (S.
78*).
Die Musikschulen sind im Berliner Schulgesetz § 124
verankert und haben einen klaren Bildungsauftrag, der
dort definiert ist. Es heißt dort u.a.: „Jeder Bezirk unter-
hält eine Musikschule.“ Die Musikschulen nehmen ih-
ren Auftrag als außerschulische Bildungseinrichtungen
mit musikpädagogischer Ausrichtung wahr. Sie sind
eingebunden in die Arbeitsstruktur der Ämter für Wei-
terbildung und Kultur, in denen die Fachbereiche Volks-
hochschule, Bibliotheken, Musikschule und Kultur zu-
sammengeführt sind. Die Ämter für Weiterbildung und
Kultur bilden die Basis der außerschulischen Bildung in
Berlin. Sie sollen sich unter dem Motto „Bildung und
Kultur für alle“ mit ihren Angeboten weiterhin zu „den“
leistungsstarken Bildungs- und Kulturzentren in unmit-
telbarer Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort
entwickeln.
 
Die Musikschulen bieten in diesem Rahmen seit Jah-
ren einen niedrigschwelligen Zugang zu einer qualitativ
hochwertigen Musikausbildung und musikalischen Be-
tätigung in den Bezirken.
Um die Musikschulen zu stärken, ist die Einrichtung ei-
ner Servicestelle sehr wünschenswert. Ähnlich wie bei
den Servicezentren von Bibliotheken (VÖBB) und VHS
sollte eine Einbindung der Musikschulservicestelle in
die Struktur der 12 Bezirke gewährleistet sein.
 
Die bezirksübergreifende Servicestelle der Musikschu-
len soll hauptsächlich auf folgenden Gebieten tätig
werden:
 
Öffentlichkeitsarbeit

Annahme (K)
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• Servicepoint mit Front-Office-Präsenz
– Erstkontakt durch eine zentrale Service-

Nummer mit Beratung und Vermittlung der
potentiellen Musikschüler*innen an die Mu-
sikschulen entsprechend der Interessen und
Musikschulkapazitäten

• Entwicklung eines einheitlichen Marketingkonzep-
tes inklusive des Corporate Designs (einheitliches
Erscheinungsbild der 12 Berliner Musikschulen für
die Bürger*innen)

 
Administration

• Rechtsberatung der Musikschulen unter Einbezie-
hung der Senatsverwaltung und des Hauptperso-
nalrates

• Sicherstellung einheitlicher Schüler- und Lehrerver-
träge

• Etablierung des E-Governmentprozesses
• Gemeinsame Nutzung von digitalen Angeboten

wie z.B. einer digitalen Musikbibliothek
• Zentrale Ausschreibungen von Dienstleistungen,

z.B. von IT- und Bürotechnik
• Zentrale Bearbeitung von Fördermittelanträgen
• Unterstützung bei Beschaffungen von Ausstattun-

gen, Instrumentenkauf
 
*Der Senat wird Initiativen für gemeinsame Dienst-
leistungen (Shared Services) ergreifen zum Beispiel
ein Forderungsmanagement. Den Bezirken werden ver-
stärkt Anreize gegeben einzelne Aufgaben oder Be-
reiche (z.B. Beschaffung, Personalaktenführung, Facili-
ty Management, gemeinsame Stellenausschreibungen)
durch Zusammenlegung oder Kooperation auf Basis von
Kooperations- und oder Dienstleistungsverträge, zu er-
füllen. Denkbar ist auch die Kooperation mit landesei-
genen Institutionen.
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AntragWV74/I/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:

Arbeiter*innenbewegung, Arbeitskampf und betriebli-
che Mitbestimmung als verpflichtende Module im Un-
terricht verankern
Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des
Abgeordnetenhauses und des Berliner Senats dazu auf,
sich dafür einzusetzen,
 

• in den Rahmenlehrplänen der Fächer Geschichte
und Sozialkunde für die Sekundarstufe I,

• in den Rahmenlehrplänen der Fächer Geschichte
und Politik für die Sekundarstufe II sowie

• im Rahmenlehrplan des perspektivisch eingeführ-
ten Faches Politik für die Sekundarstufe I

 
die Module „Arbeiter*innenbewegung“, „Arbeits-

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
Annahme in der Fassung des FA Stadt des Wissens: 
Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des
Abgeordnetenhauses und des Berliner Senats dazu auf,
sich dafür einzusetzen im Rahmenlehrplan des Fa-
ches Politik für die Sekundarstufe I die Module Ar-
beiter*innenbewegung, Arbeitskampf und betriebliche
Mitbestimmung als Pflichtmodule zu verankern.
 
Begründung: Der Fachausschuss unterstützt die Inten-
tion der Antragsteller*innen. Eine Veränderung des Rah-
menplans Geschichte bzw. Sozialkunde wäre ein jahre-
langer Prozess, da eine Einigung mit dem Land Bran-
denburg erforderlich wäre. Daher bietet sich das neue
Fach Politik für die Umsetzung der von den Antragstel-
ler*innen geforderten Inhalte an.
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kampf“ und „betriebliche Mitbestimmung“ als Pflicht-
module zu verankern.
 
Die genannten Themen sind dabei sinnvoll in die Pflicht-
module einzubetten. Bei der Integration dieser Pflicht-
module ist darauf zu achten, dass sich alle Schü-
ler*innen innerhalb der Sekundarstufe I unabhängig
von der Fächerwahl, Schulform und ihres erreichten
Schulabschlusses mit den Grundlagen dieser Module
auseinandergesetzt haben. In der Sekundarstufe II er-
folgt die Vertiefung dieser Module.
 

Begründung
Die Schule hat neben der Vermittlung von Wissen
und Können unter anderem die zentrale Aufgabe,
Schüler*innen darin zu fördern, sich für sich und an-
dere einzusetzen und ein aktives soziales Handeln zu
entwickeln. Darüber hinaus soll Schule im Sinne der
Berufsorientierung die Schüler*innen dazu befähigen,
eine für sie sinnvolle und nützliche Beschäftigung zu
finden, dieser nachgehen zu können und ein gutes,
selbstbestimmtes Leben führen zu können.
 
Schüler*innen sollten darin gefördert werden, sich ih-
rer zukünftigen Arbeitssituation im Kontext eines kapi-
talistischen Systems mit ungleicher Verteilung an Pro-
duktionsmitteln sowie dem Widerspruch zwischen Ar-
beit und Kapital bewusst zu sein. Gleichzeitig sind Schü-
ler*innen dazu zu befähigen, für ihre Rechte, für gute Ar-
beit, eine gerechte Verteilung und Beteiligung zu strei-
ten und sich organisieren zu können.
 
Momentan ist jedoch festzustellen, dass das Bil-
dungssystem Schüler*innen in dieser Hinsicht kaum
fördert. Die Berufsorientierung reduziert sich auf
berufspraktische Erprobungen durch Berufspraktika
und die Schwerpunktsetzung auf die Berufswahl
in den Jahrgangsstufen 8 – 10. Themen wie die
Arbeiter*innenbewegung, Formen betrieblicher Mitbe-
stimmung, gewerkschaftliche Arbeit und Strukturen
gehören nicht zu den Pflichtthemen. Letztlich be-
deutet dies in der Realität in den allermeisten Fällen,
dass Schüler*innen in ihrer gesamten Schullaufbahn
überhaupt nicht mit diesen Themen in Berührung
kommen.
 
Um dem skizzierten Bildungsauftrag der Schule umfas-
send gerecht zu werden, sind die folgenden Themen un-
verzichtbar:

• die historische Entwicklung von Arbeit im Kapitalis-
mus,

• die historische Entwicklung und gesellschaftliche
Bedeutung der Arbeiter*innenbewegung,

• Arbeitnehmer*innenrechte (auch Berufsbildungs-
gesetz und Jugendarbeitsschutzgesetz),

• die Formen des Arbeitskampfes,
• Aufbau, Aufgabe und Arbeit der Gewerkschaften,
• Grundlagen der Tarifpolitik,

 
(LPT I/2018: Überweisung an FA Stadt des Wissens und
AfA unter Beteiligung der Antragsteller und Jusos)
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• Formen der betrieblichen Mitbestimmung (insbe-
sondere durch Betriebsräte).

 
Wir wollen diese Themen als verpflichtende Themen im
Unterricht stärken. Das Ziel muss es sein, dass unabhän-
gig von der Schulform (ISS oder Gymnasium) und des er-
reichten Schulabschlusses (BBR, MSA oder Abitur) sämt-
liche Schüler*innen grundlegende und/oder vertiefen-
de Kenntnisse in den genannten Themen erwerben.
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AntragWV77/I/2018
Jusos LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Back to School! Progressive Lösungsstrategien gegen
Schulschwänzen.
Berlin führt die bundesweite Statistik der Schulschwän-
zer*innen an – und die Zahlen sind in den letzten Jahren
gestiegen. Die aktuellen Lösungsvorschläge und Maß-
nahmen gegen dieses Phänomen führen jedoch weder
zum Erfolg, noch entsprechen sie unseren Vorstellun-
gen eines zwangfreien Schulsystems. Statt sich auf Ur-
sachenbekämpfung zu konzentrieren, drohen Sanktio-
nen für Schüler*innen und Eltern, unabhängig von den
Gründen für das Fernbleiben von der Schule.
 
Die Ursachen für Schulschwänzen sind jedoch vielfältig.
Es ist eine Ausdrucksform und Folge von verschiedenen
Problemkonstellationen und inneren Systems der Schü-
ler*innen. Die Gründe können Überforderung und Leis-
tungsdruck, Unterforderung und Langeweile im Unter-
richt, Mobbing und Versagensängste sein.
 
In Berlin zeigt sich, dass trotz Sanktionen, die Zahlen
der Schulversäumnisanzeigen vom Schuljahr 2015/16
(7.052) zum Schuljahr 2016/2017 (7.725) gestiegen sind.
Das liegt zum einen an den verschärften Regeln, die vor-
sehen, dass Schulen dem Schulamt per Versäumnisan-
zeige melden müssen, wenn ein*e Schüler*in fünf Tage
im Halbjahr unentschuldigt fehlt. Auf der anderen Seite
sind die Zahlen durch das härtere Vorgehen und Buß-
gelder bis zu 2.500 Euro für die Eltern nicht zurückge-
gangen, sodass es sich nicht um ein erfolgreiches Instru-
ment handelt.
 
Die seit 2004 geltenden Regeln werden in den Berli-
ner Bezirken zudem unterschiedlich konsequent durch-
gesetzt. Während Neukölln die meisten Bußgelder und
polizeiliche Maßnahmen gegen Schüler*innen verbu-
chen kann, verzichten Friedrichshain-Kreuzberg und
Treptow-Köpenick gänzlich auf Bußgelder. Steglitz-
Zehlendorf setzt auf einen Modellversuch mit kleinen
Klassen, in denen Schüler*innen in den Schulalltag zu-
rückgeführt werden sollen, da diese die Schüler*innen
stigmatisieren und nicht auf die individuellen Bedürf-
nisse, wie z.B. Unterforderung eingehen.
 

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

• LPT I/2018: Überwiesen an FAV – Stadt desWissens
– Annahme in folgender Fassung: 

 
Die Ursachen für das Schulschwänzen sind vielfältig.
Die Gründe können z.  B. Überforderung und Leistungs-
druck, Unterforderung und Langeweile im Unterricht,
Mobbing und Versagensängste sein.
 
In Berlin stieg die Zahl der Schulversäumnisanzeigen
trotz Sanktionen und Unterstützungsmaßnahmen von
7 052 im Schuljahr 2015/16 auf 7 725 im Schuljahr
2016/17. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Re-
geln für das Melden von Schulversäumnissen verschärft
wurden, es zeigt aber auch, dass die eingeleiteten Maß-
nahmen noch nicht ausreichend wirkungsvoll sind.
 
Für viele Schulschwänzer*innen geht es nicht um das
Wegbleiben-Wollen, sondern um das Nicht-da-sein-
Können. Ein Schulsystem, das segregiert und nicht al-
le Schüler*innen gleichermaßen fördert, trägt erheb-
lich zu Leistungsdruck, Versagensängsten, Misserfolgs-
erlebnissen und damit auch zum Schulschwänzen bei.
Ein inklusives Schulsystem, in dem der Bildungserfolg
nicht länger abhängig von der sozialen Herkunft ist,
muss daher unser bildungspolitisches Ziel bleiben. Die
Berliner Gemeinschaftsschulen zeigen, dass es möglich
ist, Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abzukop-
peln.
 
Auf dem Weg zu mehr Chancengleichheit im Bildungs-
system wollen wir Schulschwänzer*innen und ihre Fa-
milien verstärkt unterstützen.
 
Deshalb fordern wir:

• keine Kürzungen von Kindergeld und anderen Sozi-
alleistungen

• den flächendeckenden Ausbau von Beratungsange-
boten als 1. Anlaufstelle

• die Einstellung von Schulpsycholog*innen und
Schulsozialarbeiter*innen, die gezielt Schul-
schwänzer*innen im Klassenverband unterstützen
sowie die individuellen Gründe für das Schul-
schwänzen ermitteln

• Ziel jeder Beratung muss das Überwinden der indi-
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Für die Mehrheit der Schulschwänzer*innen geht es
nicht um Wegbleiben-Wollen sondern um Nicht-da-
sein-können. Für uns trägt auch das aktuelle Schulsys-
tem zu den oben genannten Ursachen bei. Nur ein
grundlegend anderes Schulsystem, wie wir Jusos es for-
dern, kann das Problem grundsätzlich lösen. Ein Schul-
system, das die Schüler*innen in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung in den Mittelpunkt stellt und frei von Leis-
tungszwängen und Versagensängsten ist, behebt zahl-
reiche Ursachen für Schulschwänzen.
Auf dem Weg dorthin wollen wir die Schulschwän-
zer*innen entstigmatisieren und entkriminalisieren.
 
Deshalb fordern wir:

• Bußgelder für Eltern von Schulschwänzer*innen
gänzlich abschaffen

• Kürzungen von Kindergeld oder anderen Sozialleis-
tungen lehnen wir ab

• Temporäre Kleinklassen, in denen Schulschwän-
zer*innen getrennt unterrichtet werden lehnen wir
ab

• flächendeckend Beratungsangebote als erste zu-
ständige Stelle für Schulschwänzer*innen ausbau-
en

• flächendeckend mehr Schulpsycholog*innen und
Schulsozialarbeiter*innen einstellen, um zielgerich-
tet im Klassenverband unterstützend zu wirken.
und neue Stellen schaffen

• im Rahmen der Beratung oder Hilfeleistung darf
das Verhalten von Schüler*innen weder stigmati-
siert noch verurteilt werden

• als erstes Ziel sollen die individuellen Beweggründe
des Schulschänzens ermittelt werden und den in-
dividuellen Ursachen entsprechend gehandelt wer-
den.

• ein Meldesystem an den Schulen etablieren, um
Schulschwänzer*innen frühzeitig zu erkennen

• ein Vorgehen aller Bezirke orientiert am Beispiel-
Handlungsplan der Senatsverwaltung für Bildung
mit Handlungsspielraum für an den jeweili-
gen bezirklichen Sozialstrukturen angepasste
Maßnahmen, ergänzt um regelmäßigen Best-
Practice-Austausch zwischen den Schulämtern

• in dem festzustellenden Fall, dass Schüler*innen re-
gelmäßig nicht am Unterricht teilnehmen, da die
Anreise an die Schule oder der Heimweg durch die
Erziehungsberechtigten nicht ermöglicht wird (z.B.
wenn der Schulweg zu Fuß unverhältnismäßig lang
wäre), ist dem*der Schüler*in ein entsprechendes,
nicht übertragbares Ticket für den ÖPNV zu finan-
zieren und auszuhändigen. Die entstehenden Kos-
ten sind den Erziehungsberechtigten in Rechnung
zu stellen, bis diese dem*der Schüler*in selbst ein
Ticket zur Verfügung stellen oder die Anreise ander-
weitig organisieren.

• Ausbau des pädagogischen Personals an/in Schu-
len/Bezirksämtern, das sich in angemessener Wei-
se den individuellen Situationen der vom Unterricht
ferngebliebenen widmet

viduellen Ursachen für das Schulschwänzen sein
• ein einheitliches Vorgehen aller Bezirke, angepasst

an die bezirklichen Sozialstrukturen, und ein Best-
Practice- Austausch zwischen den Bezirken

• Entwicklung spezieller Fördermaßnahmen für
Schulschwänzer*innen, um ihnen zu ermöglichen,
Unterrichtsinhalte nachzuholen.

 
Begründung: Der Fachausschuss teilt die Intention
der Antragsteller*innen, Unterstützungsmaßnahmen
für Schulschwänzer*innen zu verstärken. Sanktionen
dürfen nur der letzt Schritt sein, wenn Unterstützungs-
und Hilfsangebote keinen Erfolg erzielen. Auf Sanktio-
nen generell zu verzichten, halten wir jedoch nicht für
zielführend. Es gilt auch, das Kindeswohl im Auge zu be-
halten, z.B. bei Grundschulkindern, die keinerlei Unter-
stützung durch ihre Eltern erfahren.
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• Es sollen spezielle Fördermaßnahmen entwickelt
werden, um den Schwänzer*innen die Möglichkeit
zu geben, Inhalte nachzuholen, bei denen sie auf-
grund der Fehlstunden ein Defizit ausgebildet ha-
ben
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AntragWV85/I/2018
FA XII – Kulturpolitik
Der Landesparteitag möge beschließen:

Kommunale Musikschulen durch gemeinsame Dienst-
leistungen stärken!
Die Berliner SPD setzt sich für eine weitere Stärkung der
kommunalen Musikschulen Berlins ein.
 
Sie fordert für die 12 bezirklichen Musikschulen ein ge-
meinsames Servicezentrum, das Dienstleistungen bün-
delt und die Musikschulen bei ihrer Aufgabenwahrneh-
mung von zentralen und grundsätzlichen Aufgaben un-
terstützt.
Die sozialdemokratischen Abgeordneten und Vertreter
der SPD im Senat werden aufgefordert, sich dafür ein-
zusetzen, dass für dieses Servicezentrum die institutio-
nellen und personellen Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden.
 
Das bezirksübergreifende Servicezentrum der Musik-
schulen soll hauptsächlich auf folgenden Gebieten tätig
werden:
 
Öffentlichkeitsarbeit

• Servicepoint mit Front-Office-Präsenz
– Erstkontakt durch eine zentrale Service-

Nummer mit Beratung und Vermittlung
der potentiellen Musikschüler*innen  an die
Musikschulen entsprechend der Interessen
und Musikschulkapazitäten

• Entwicklung eines einheitlichen Marketingkonzep-
tes inklusive des Corporate Designs (einheitliches
Erscheinungsbild der 12 Berliner Musikschulen für
die Bürger*innen)

 
Administration

• Rechtsberatung der Musikschulen unter Einbezie-
hung der Senatsverwaltung und des Hauptperso-
nalrates

• Sicherstellung einheitlicher Schüler- und Lehrerver-
träge

• Etablierung des E-Governmentprozesses
• Gemeinsame Nutzung von digitalen Angeboten

wie z.B. einer digitalen Musikbibliothek
• Zentrale Ausschreibungen von Dienstleistungen,

z.B. von IT- und Bürotechnik
• Entwicklung von einheitlichen Anforderungsprofi-

len für Musikschullehrer*innen und Verwaltungs-

Erledigt bei Annahme 97/II/2018 (K)

• LPT I/2018: Überweisung an AGder Fraktionsvorsit-
zenden unter Beteiligung der Antragsteller

 
Stellungnahme der AG der Fraktionsvorsitzenden:
 
Der Antrag wird grundsätzlich unterstützt.
Allerdings mit den Änderungen, dass es nicht Service-
zentrum sondern Servicestelle heißen soll.
Des Weiteren sollen die Punkte

• Musikpädagogische Aufgaben
• Kooperationen

gestrichen werden, da diese in den Bezirken behandelt
werden sollten.
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personal in Musikschulen (Masterprofile)
• Zentrale Bearbeitung von Fördermittelanträgen
• Unterstützung bei Beschaffungen von Ausstattun-

gen, Instrumentenkauf
 
Musikpädagogische Aufgaben

• Koordination einer musikschulübergreifenden
Ensemble- und Orchesterarbeit

• Koordination einer musikschulübergreifenden Stu-
dienvorbereitung einschließlich der Durchführung
von Aufnahmeprüfungen und Stufenprüfungen

• Unterstützung bei der Fortbildung von Lehrkräften
• Zentrale Musikinstrumentenausleihe

 
Kooperationen

• Koordinierung der Kooperation mit allgemeinbil-
denden Schulen und Kitas

• Unterstützung bei der Etablierung von Modellko-
operationen mit innovativem Charakter

• Zusammenarbeit mit Institutionen und Verbänden
(z.B. Verband der Musikschulen, Landesvereinigung
kulturelle Jugendbildung, Chorverband, Landesmu-
sikakademie)

 

Begründung
Nachdem die Berliner Musikschulen in der vergan-
genen Legislaturperiode mit Finanzmitteln für die
Erhöhung der Unterrichtstätigkeit unterstützt wurden,
um der immensen Nachfrage gerecht zu werden und
den dringend notwendigen Abbau der Wartelisten zu
ermöglichen, wird in der laufenden Legislaturperiode
nun mit der Festanstellung von Musikschullehrkräften
im Umfang von 20 % des Unterrichtsvolumens eine
weitere zwingend erforderliche Verbesserung der
Berliner Musikschullandschaft erreicht.
 
Diese Maßnahmen reichen dennoch bei Weitem nicht
aus, um die Berliner Musikschulen in ihrer Arbeits-
und Wirkungsweise als moderne leistungsstarke Ein-
richtungen der kulturellen Bildung aufzustellen. Es ist
für die Musikschulen unerlässlich, vielfältige Unterstüt-
zung bei Aufgaben zu erhalten, wofür vor Ort die Kapa-
zitäten fehlen, sie über kein Fachpersonal verfügen und
deren Umsetzung zentral mit zielgerichtetem Know-
how und damit wesentlich höherer Effektivität möglich
wäre.
 
Die Bündelung von Dienstleistungen in einem gemein-
samen Servicezentrum stärkt damit die kommuna-
len Musikschulen Berlins unabhängig von ihrer un-
terschiedlichen Größe und Angebots-struktur. Mit die-
ser Strukturverbesserung nähern sich die kommunalen
Musikschulen bundesweiten Standards an.
 
Die besondere Berliner Verwaltungsstruktur bietet kei-
ne Voraussetzungen zur Einrichtung eines Landesver-
bandes der Musikschulen, wie es in den anderen Bun-
desländern der Fall ist. Außerhalb Berlins übernehmen
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die Geschäftsstellen des Verbandes der Musikschulen
viele Aufgaben, die durch das neu einzurichtende Ser-
vicezentrum perspektivisch übernommen werden sol-
len.
 
So nehmen die Landesverbände der Musikschulen zen-
trale Aufgaben wahr, beraten die Musikschulen fach-
lich und rechtlich, steuern landesweite Projekte, führen
Fachkonferenzen und Fortbildungen durch bzw. unter-
stützen diese, bewirtschaften Drittmittel, unterstützen
das Qualitätsmanagement der Musikschulen und ver-
netzen sich mit anderen Organisationen wie z.B. der LKJ,
den Schulen und den Landesmusikräten.
 
Das in Berlin neu einzurichtende Servicezentrum folgt
dem Grundgedanken der im Koalitionsvertrag des rot-
rot-grünen Senats festgehaltenen „Shared Services“ (S.
78). Die Aufgaben sind im Bereich der kulturellen Bil-
dung in Berlin nicht neu, sondern knüpfen an gut funk-
tionierende Dienstleistungsbündelungen etwa denen
des Verbundes der Öffentlichen Bibliotheken Berlins
(VÖBB) an. Das Modell eines gemeinsamen Servicezen-
trums versteht sich als Angebot an die Bezirke, ist je-
doch keine Verpflichtung. Es stärkt die kommunalen
Musikschulen im Wettbewerb der musikalischen Bil-
dung.
 
Struktur des Servicezentrums der Musikschulen

1. Wie bei den Servicezentren des Verbundes der Öf-
fentlichen Bibliotheken und der Volkshoch-schulen
Berlins bleiben Zuständigkeit und Mitsprache der
Bezirke auch beim Servicezentrum der Musikschu-
len sowie dessen Steuerung durch die Fachverwal-
tung gewahrt.

2. Das Servicezentrum der Kommunalen Musikschu-
len Berlins soll für die Bereitstellung aller o.g.
Dienstleistungen an einem Standort eingerichtet
werden. Die IT-Geschäftsstelle wird darin inte-
griert.

3. Eine Konzeption soll bis Ende des 1. Quartals 2019
entwickelt werden.
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Antrag 109/II/2018
FA IX – Gesundheit, Soziales  und Verbraucherschutz
Der Landesparteitag möge beschließen:

Bildungschancen für alle sicherstellen – Kinderarmut
bekämpfen
Kinderarmut hat viele negative Folgen für das Aufwach-
sen von Kindern. Arme Kinder sind materiell, sozial, ge-
sundheitlich und kulturell benachteiligt. Grundlage jeg-
licher Armut ist Einkommensarmut, deshalb setzen wir
uns für eine Kindergrundsicherung ein.
Negative Folgen von Armut können bei Kindern durch
gute Bildung abgemildert werden.
 
Gerade wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten wissen, wie wichtig Bildung im Aufwachsen von
Kindern und Jugendlichen ist, um später ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen und eine existenzsichernde
Arbeit aufzunehmen. Doch leider gelingt es uns noch
immer nicht, allen die gleichen Bildungschancen zu er-
öffnen und sie gleichberechtigt an guter Kita-, Schul-
und Ausbildung teilhaben zu lassen.
 
Eltern sind in ihrer Rolle als bedeutsame Bildungsbeglei-
ter*innen ihrer Kinder wichtig. Wenn sie in Armut leben,
schaffen sie es häufig nicht, die Übergänge im Bildungs-
verlauf für alle Kinder und Jugendlichen sicherzustellen.
 
Deshalb fordert der Fachausschuss IX Gesundheit und
Soziales die Mitglieder der SPD im Berliner Abgeordne-
tenhaus sowie im Berliner Senat auf, folgende Ressour-
cen zur Verfügung zu stellen:
 

• Die Stadtteil- und die Familienzentren in den Be-
zirken sind als wichtige begleitende Institutionen
zukünftig sozialräumlich auszurichten. Sie müssen
zusätzliche Mittel erhalten, um eine gute Beglei-
tung aller Familien an den Übergängen in die Ki-
ta, von der Kita in die Schule und von der Schule
in die Ausbildung sicherzustellen. Dabei sollen sie
auch mit weiteren Einrichtungen kooperieren.

• Für jedes Kind muss ein verbindliches Übergabe-
gespräch zwischen Kita und Schule stattfinden, an
dem die Eltern und ggf. die Kinder zu beteiligen
sind. Um diese Gespräche einzuberufen und zu or-
ganisieren müssen die Bezirke mit mindestens drei
zusätzlichen Stellen ausgestattet werden, deren In-
haber*innen mindestens über eine sozialpädago-
gische (oder vergleichbare) Qualifikation verfügen
sollen. Mit der Einrichtung dieser Stellen sollen sich
die Bezirke darüber hinaus verpflichten, verbindli-
che Kooperationen zwischen den zuständigen Äm-
tern für Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales si-
cherzustellen.

• Diese Form von Begleitgesprächen zwischen Eltern,
pädagogischem Personal und Sozialarbeit sollen
auch in der Grundschule weitergeführt werden und

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
 
Kinderarmut hat viele negative Folgen für das Aufwach-
sen von Kindern. Arme Kinder sind materiell, sozial, ge-
sundheitlich und kulturell benachteiligt. Grundlage jeg-
licher Armut ist Einkommensarmut, deshalb setzen wir
uns für eine Kindergrundsicherung ein.
Negative Folgen von Armut können bei Kindern durch
gute Bildung abgemildert werden.
 
Gerade wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten wissen, wie wichtig Bildung im Aufwachsen von
Kindern und Jugendlichen ist, um später ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen und eine existenzsichernde
Arbeit aufzunehmen. Doch leider gelingt es uns noch
immer nicht, allen die gleichen Bildungschancen zu er-
öffnen und sie gleichberechtigt an guter Kita-, Schul-
und Ausbildung teilhaben zu lassen.
 
Eltern sind in ihrer Rolle als bedeutsame Bildungsbeglei-
ter*innen ihrer Kinder wichtig. Wenn sie in Armut leben,
schaffen sie es häufig nicht, die Übergänge im Bildungs-
verlauf für alle Kinder und Jugendlichen sicherzustellen.
 
Deshalb fordert der Fachausschuss IX Gesundheit und
Soziales die Mitglieder der SPD im Berliner Abgeordne-
tenhaus sowie im Berliner Senat auf, folgende Ressour-
cen zur Verfügung zu stellen:
 

• Die Stadtteil- und die Familienzentren in den Be-
zirken sind als wichtige begleitende Institutionen
zukünftig sozialräumlich auszurichten. Sie müssen
zusätzliche Mittel erhalten, um eine gute Beglei-
tung aller Familien an den Übergängen in die Ki-
ta, von der Kita in die Schule und von der Schule
in die Ausbildung sicherzustellen. Dabei sollen sie
auch mit weiteren Einrichtungen kooperieren.

• Für jedes Kind muss ein verbindliches Übergabe-
gespräch zwischen Kita und Schule stattfinden, an
dem die Eltern und ggf. die Kinder zu beteiligen
sind. Um diese Gespräche einzuberufen und zu or-
ganisieren müssen die Bezirke mit Stellen ausge-
stattet werden, deren Inhaber*innen mindestens
über eine sozialpädagogische (oder vergleichbare)
Qualifikation verfügen sollen. Mit der Einrichtung
dieser Stellen sollen sich die Bezirke darüber hin-
aus verpflichten, verbindliche Kooperationen zwi-
schen den zuständigen Ämtern für Jugend, Schule,
Gesundheit und Soziales sicherzustellen.

• Diese Form von Begleitgesprächen zwischen Eltern,
pädagogischem Personal und Sozialarbeit sollen
auch in der Grundschule weitergeführt werden und
individuell für jedes Kind regelmäßig stattfinden,
mindestens einmal pro Schuljahr, bei Bedarf häu-
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individuell für jedes Kind regelmäßig stattfinden,
mindestens einmal pro Schuljahr, bei Bedarf häu-
figer.

• An den weiterführenden Schulen müssen die
Teams für die Berufs – und Studienorientierung
an jedem Schulstandort durch zwei zusätzliche
Stellen verstärkt werden (hierzu sind explizit auch
Quereinstiege aus anderen beruflichen Kontexten
einzubeziehen). Neben der Beratung der Jugend-
lichen sollen auch hier verbindliche Gespräche
mit den Eltern mindestens einmal pro Schuljahr
stattfinden.

• Die bezirklichen Jugendberufsagenturen sollen
künftig nicht nur durch Personal aus Berufsbilden-
den Schulen sondern auch aus den allgemeinbil-
denden Schulen und durch Studienberatungen
ergänzt werden. Neben der Beratung von Jugend-
lichen sollen diese verstärkt Angebote auch auf
Eltern und weitere Familienmitglieder ausrichten.

• Darüber muss das Programm „Bildungsverbünde
nachhaltig sichern und stärken“, welches in Koope-
ration der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Familie (Bereich Schule) und der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung (Bereich Quartiers-
management) besteht, weiter gestärkt werden, um
die Bezirke dabei zu unterstützen, sozialräumliche
Übergangsangebote zwischen den Bildungsinstitu-
tionen aufzubauen bzw. zu verstetigen.

• Zu einer guten Begleitung des Bildungsverlaufs ge-
hört es ebenso, frühzeitig gegen Schulschwänzen
vorzugehen. Das Modell, Schüler*innen mit Schul-
distanz in Kleinstklassen zu unterrichten, wie es
bereits in einigen Bezirken erprobt wird, muss auf
ganz Berlin ausgeweitet werden. Darüber hinaus
müssen auch die Eltern gute Beratungsangebote
erhalten, Bußgelder alleine wirken hier nicht.

• Die Übergänge an den Schnittstellen zwischen den
Bildungsinstitutionen müssen dabei inklusiv aus-
gestaltet und Kinder mit besonderem Förderbedarf
und ihre Familien selbstverständlich und fachge-
recht mit einbezogen werden.

 
Die Mitglieder der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus
und im Berliner Senat werden darüber hinaus aufgefor-
dert, die Arbeit und die Ergebnisse der Landeskommis-
sion zur Prävention von Kinder- und Familienarmut zu
unterstützen und alle benötigten Haushaltsmittel im
nächsten Doppelhaushalt sicher zu stellen. Der Fach-
ausschuss hält das Jugendfördergesetz für ein gutes
Vorhaben, um zentrale Maßnahmen, die in der Lan-
deskommission gegen Kinderarmut entwickelt werden,
gesetzlich umzusetzen. Diese müssen finanziell aus-
reichend ausgestattet werden und den Bezirken genü-
gend Spielraum lassen, um die Umsetzung verbindli-
cher Qualitätsstandards zu gewährleisten.
 
Der gesamte Prozess der Gesetzgebung Jugendför-
dergesetz und der Umsetzung der Ergebnisse der
Landeskommission zur Prävention von Kinder- und

figer.
• An den weiterführenden Schulen müssen die

Teams für die Berufs – und Studienorientierung
an jedem Schulstandort durch zwei zusätzliche
Stellen verstärkt werden (hierzu sind explizit auch
Quereinstiege aus anderen beruflichen Kontexten
einzubeziehen). Neben der Beratung der Jugend-
lichen sollen auch hier verbindliche Gespräche
mit den Eltern mindestens einmal pro Schuljahr
stattfinden.

• Die bezirklichen Jugendberufsagenturen sollen
künftig nicht nur durch Personal aus Berufsbilden-
den Schulen sondern auch aus den allgemeinbil-
denden Schulen und durch Studienberatungen
ergänzt werden. Neben der Beratung von Jugend-
lichen sollen diese verstärkt Angebote auch auf
Eltern und weitere Familienmitglieder ausrichten.

• Darüber muss das Programm „Bildungsverbünde
nachhaltig sichern und stärken“, welches in Koope-
ration der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Familie (Bereich Schule) und der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung (Bereich Quartiers-
management) besteht, weiter gestärkt werden, um
die Bezirke dabei zu unterstützen, sozialräumliche
Übergangsangebote zwischen den Bildungsinstitu-
tionen aufzubauen bzw. zu verstetigen.

• Zu einer guten Begleitung des Bildungsverlaufs ge-
hört es ebenso, frühzeitig gegen Schulschwänzen
vorzugehen. Das Modell, Schüler*innen mit Schul-
distanz in Kleinstklassen zu unterrichten, wie es
bereits in einigen Bezirken erprobt wird, muss auf
ganz Berlin ausgeweitet werden. Darüber hinaus
müssen auch die Eltern gute Beratungsangebote
erhalten, Bußgelder alleine wirken hier nicht.

• Die Übergänge an den Schnittstellen zwischen den
Bildungsinstitutionen müssen dabei inklusiv aus-
gestaltet und Kinder mit besonderem Förderbedarf
und ihre Familien selbstverständlich und fachge-
recht mit einbezogen werden.

 
Die Mitglieder der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus
und im Berliner Senat werden darüber hinaus aufgefor-
dert, die Arbeit und die Ergebnisse der Landeskommis-
sion zur Prävention von Kinder- und Familienarmut zu
unterstützen.
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Familienarmut soll durch die Partei im Rahmen eines
Innovationsforums “Bildungsübergänge für Kinder und
Jugendliche verbessern“ werden.

Begründung
In Berlin lebt fast jedes vierte Kind in Armut bzw. ist von
Armut bedroht, in manchen Bezirken liegt die Quote
deutlich höher. Eine mangelnde materielle Grundver-
sorgung ist Ausgangspunkt aller Armutserfahrung,
deshalb setzt sich die Berliner SPD seit Langem für eine
einkommensabhängige Kindergrundsicherung ein. Nur
so – und im Zusammenhang mit guter Arbeit für die El-
tern und qualitativ hochwertigen und armutssensiblen
Bildungsinstitutionen – können Kinder und Jugendli-
che langfristig aus der Armut geholt und ihnen eine
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben gewährleis-
tet werden. Hierfür sollen alle pauschal bemessenen
finanziellen Leistungen (Kindergeld, Kinderfreibeträge,
Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss u.W.) in einer Leis-
tung zusammengefasst werden, die sich am aktuellen
steuerrechtlichen Existenzminimum orientiert und in
Abhängigkeit vom Haushaltseinkommen ausbezahlt
wird.
 
Arme Kinder erfahren oftmals Einschränkungen in ih-
rem gesundheitlichen Wohlergehen und verfügen über
schlechtere Chancen im Bildungsverlauf. So verlassen
in den Bezirken Mitte oder Neukölln 13,4 bzw. 12,2
Prozent der Schüler*innen die Schule ohne Abschluss,
in Steglitz-Zehlendorf sind es hingegen nur 2 Pro-
zent (Abgeordnetenhaus Berlin, Drs.18/10516). Geringe-
res Selbstwertgefühl, ein geringeres Maß an Selbstwirk-
samkeitserfahrung sowie unsichere Berufsperspektiven
sind die Folge – Armut wird somit zu einer trauri-
gen Lebensperspektive. So fallen beispielsweise fast
die Hälfte aller Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung
nach dem SGB VIII auf junge Menschen, deren Familien
Transferleistungen beziehen (Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg 2018). Diese Hilfen verursachen zudem
immense Kosten.
 
Um diesen „Armutskreislauf“ zu durchbrechen sind es
nicht alleine die Kinder und Jugendlichen, die in den
Blick genommen werden müssen. Vielfach überforder-
te Eltern und weitere Familienangehörige brauchen ei-
ne gute Begleitung und Beratung von Anfang an, um
die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Bildungsweg gut
zu unterstützen. Dieses ist jedoch nicht nur eine Her-
ausforderung armer Eltern, wenngleich sie es sind, die
sich keine weitere Unterstützungsleistung kaufen kön-
nen (privates Jobcoaching o.ä.).
 
Die Landeskommission zur Prävention von Kinder- und
Familienarmut hat im Rahmen ihrer Arbeitsschwer-
punkte bewusst einen Schwerpunkt in der Thematik Bil-
dung gesetzt. Jedes Kind, dessen Chancen der Bildungs-
beteiligung verringert sind, trägt ein höheres Armuts-
risiko. Die seit Jahren auf hohem Niveau stagnieren-
den Zahlen der Schulabgänger*innen ohne Abschluss
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zeigen deutlich, dass die Ursachen früher angelegt
sind, flankierende Hilfsangebote an den weiterführen-
den Schulen greifen oftmals nicht. Auch bspw. der Zwi-
schenbericht zur Evaluation der Berliner Jugendberufs-
agentur weist auf die Gefahr hin, dass „junge Erwachse-
ne aus Haushalten mit erwerbslosen Haushaltsbezugs-
personen […] dem Risiko einer eigenen Erwerbslosigkeit
in höherem Maße ausgesetzt [sind] – es besteht die Ge-
fahr, dass Armut und Beschäftigungsperspektiven sich
vererben.“ (Evaluierung der Jugendberufsagentur Ber-
lin)
 
Erster Zwischenbericht 2017, S.23) Es zeigt sich zudem,
dass Jugendliche in Berlin in vielen Fällen nach wie vor
orientierungslos die Schule verlassen. Es besteht die Ge-
fahr, dass sie auf Grund mangelnder eigener Begleitung
sowie mangelnder Begleitung ihrer Eltern entweder kei-
nen passgenauen Ausbildungsverlauf anstreben oder
zu schnell im Job verschwinden, um Geld zu verdienen
und ohne eine zukunftsfeste Ausbildung.
 
Bildung geschieht immer an mehreren Orten, die im
besten Fall gut ineinandergreifen – in der Familie, der
Freizeit, der Kita, der Schule und Ausbildung. Daher
ist es besonders wichtig, die Übergänge zwischen Bil-
dungsinstitutionen (in die Kita, in die Grundschule, in
die weiterführende Schule, in die Ausbildung) so zu ge-
stalten, dass das Kind/die*der Jugendliche sowie das so-
ziale (familiäre) Umfeld in dem Prozess mitgenommen
werden. In vielen Berliner Bezirken sind in den vergan-
genen Jahren Präventionsketten für gutes und gesun-
des Aufwachsen und teilweise auch Bildungsverbün-
de aufgebaut worden bzw. werden aufgebaut, die sol-
che Übergänge in den Blick nehmen. Hinzu kommen
Angebote der Jugendberufshilfe und der Jugendberufs-
agenturen, die den Übergang in die Ausbildung beglei-
ten sollen. Diese Strukturen müssen dringend gestärkt
werden! Als Fachausschuss stellen wir jedoch fest, dass
nach wie vor große Lücken in der Begleitung und Be-
ratung an den Übergängen in der Jugendphase fehlen,
insbesondere von der Grundschule in die weiterführen-
de Schule und von dort in die Ausbildung. Bislang sind
zu wenig aktive Bemühungen für eine vertrauensvolle
und intensive Zusammenarbeit mit den Eltern vorhan-
den. Auch innerhalb der Bezirksämter gelingt es nicht
immer, stabile Kooperationen zwischen den beteilig-
ten Ämtern (Jugend, Schule, Gesundheit, Soziales) aus-
zubauen. Diese Situation führt im Alltag häufiger zu
gegenseitigen Schuldzuschreibungen als zu einer sinn-
vollen Unterstützung des Kindes/der*des Jugendlichen
und ihrer Familien.
 
Die Information und aktive Beratung über Ausbildungs-
möglichkeiten muss nachhaltig verbessert und aus-
gebaut werden und sowohl die Kinder und Jugendli-
chen als auch ihr familiäres und weiteres soziales Um-
feld in den Blick nehmen. Sie muss an allen Übergän-
gen im Bildungsverlauf partnerschaftlich mit den Kin-
dern/Jugendlichen und ihren Familien zusammenarbei-
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ten, Bildungssysteme, auch im Hinblick auf Aus-, Fort-
und Weiterbildung („lebenslanges Lernen“) erläutern,
Bildungsverständnisse und – ziele vermitteln und das
Vertrauen in die Kompetenzen der Kinder/Jugendlichen
und ihrer Familien stärken.
 
Um dieses umzusetzen, braucht es ein Set von Institu-
tionen, die miteinander kooperieren und in ihrer Arbeit
ineinandergreifen: Gute Kitas, Familien- und Stadtteil-
zentren, die die Familien im Sozialraum erreichen, be-
zirkliche Stellen, die Beratung und Begleitung an Über-
gängen im Bildungsverlauf übernehmen können und
für verlässliche Kooperationen zwischen den Ämtern im
Bezirk sorgen, Schulen, die entsprechende Beratungs-
kompetenz aufbauen, Jugendberufsagenturen, die ne-
ben den Jugendlichen auch deren Familien bzw. das so-
ziale Umfeld in den Blick nehmen sowie Bildungsver-
bünde und Präventionsketten, die die Zusammenarbeit
zwischen den Institutionen im Sozialraum nachhaltig
stärken. Hinzu kommen weitere Angebote der Wohl-
fahrtsverbände, der freien Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie zivilgesellschaftliche Initiativen, die die
Bildungsketten von Kindern und Jugendlichen unter-
stützen. Diese leisten unabdingbar wichtige Arbeit und
sind auf staatliche Unterstützung angewiesen, insbe-
sondere brauchen sie verlässliche finanzielle Perspekti-
ven.
 
Es ist unsere Verantwortung, Kindern und Jugendlichen
ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Ein positiver Bil-
dungsverlauf ist dabei – neben der ausreichenden ma-
teriellen Grundversorgung und der guten Arbeit für El-
tern – eine der zentralen Grundlagen. Diese können und
müssen insbesondere auf der Landesebene geschaffen
werden. Dafür setzen wir uns ein!

36
37
38
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Antrag 110/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Beratungsstellen für Alleinerziehende in allen Bezirken
schaffen
Wir fordern, dass bis zum Ende der Legislaturperiode
in allen Bezirken eine Beratungsstelle für Alleinerzie-
hende geschaffen wird. Die Bezirke müssen hierzu
finanziell und personell in die Lage versetzt werden.

Annahme (K)
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Antrag 111/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Elternhilfe
Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus
haben daraufhin zu wirken, dass die jährlichen Mittel
für das  landesfinanzierte Projekt der Aufsuchenden El-
ternhilfe in jedem Berliner Bezirk um mind. 15.000e er-
höht werden.
 

Begründung
Die Aufsuchende Elternhilfe (AEH) ist ein Rahmen der
Frühen Hilfen ein landesmittelfinanziertes Projekt für
(werdende) Eltern die ihr erstes Kind erwarten und sich
in einer schwierigen Lebenslage befinden. Die Aufsu-
chende Elternhilfe beginnt i.d.R im letzten Trimester
der Schwangerschaft und endet ca. fünf Monate nach
der Geburt. Im Rahmen dieser Hilfe unterstützen
SozialpädagogInnen u.a. bei der Alltagsorganisation
und bei Antragsstellungen.
 
Die Maßnahme zeichnet sich durch ihre Niedrigschwel-
ligkeit aus, so ist die Hilfe gegenüber dem Jugendamt
anonym und kann flexibel eingesetzt werden. Die Ver-
teilung der Mittel an die Bezirke erfolgt über Sozialindi-
katoren, Bezugsgrößen sind dabei u.a.

• wie viele Geburten stattgefunden haben und
• wie viele Kinder unter sechs Jahren im SGB II-Bezug

leben.
 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass
die bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um den Be-
darf zu befriedigen. Deshalb sollten jeder Bezirk, unab-
hängig der Sozialindikatoren, mind. 15.000 Euro mehr
zur Verfügung haben für die Ausübung der AEH, um un-
gefähr vier bis fünf Fälle im Jahr mehr zu betreuen.

Überweisung an: AH Fraktion (K)
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Antrag 112/II/2018
KDV Reinickendorf + KDV Treptow-Köpenick
Der Landesparteitag möge beschließen:

Bezirksfraueninfrastruktur gesamtstädtisch sichern
und ausbauen! Vom Konkurrenzkampf zum Solidarsys-
tem!
Bedarfsgerechte Angebote für Mädchen und Frauen
machen zu können, darf nicht nur vom Budget der
Bezirke abhängen, sondern es bedarf einer gesamt-
städtischen Offensive in dem Ausbau der lokalen
Bezirksfraueninfrastruktur.
 
Eine finanzielle Sicherung der bereits finanzierten Stel-
len im Rahmen des Sonderprogramms zur Stärkung
der Fraueninfrastruktur Berlins soll nicht nur über 2019

Annahme (K)
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hinaus gewährleistet, sondern in jedem Bezirk müssen
neue Stellen geschaffen werden. Der Aspekt der Flä-
chengröße der Bezirke muss neben den übrigen Merk-
malen wie sozialer Index oder Migrationsanteil ebenso
berücksichtigt werden. Die finanziellen und personel-
len Ressourcen sollen so zur Verfügung gestellt werden,
dass eine Anpassung der Zuschüsse an die Tarifentwick-
lung berücksichtigt wird.
 
 

Begründung
Das “Programm zur Stärkung der Fraueninfrastruktur
Berlins” endet zum 31.12.2019. Zielsetzung ist es, die
bestehende Fraueninfrastruktur in Berlin zu optimie-
ren, indem z.B. Versorgungsengpässe und Defizite bei
der Fraueninfrastruktur geschlossen werden und eine
bessere regionale Verteilung der Stellen erreicht wird.
Die Bezirksfraueninfrastruktur ist ein entscheidendes
Instrument zur Sicherstellung von sozialen Angeboten
für Frauen in jeder Lebenslage vor Ort in den Kiezen. Von
Bezirk zu Bezirk sieht die Fraueninfrastruktur jedoch
sehr unterschiedlich aus, denn manche Bezirke verfü-
gen neben dezentralen Angeboten über Frauenzentren,
Quartiermanagement- oder Integrationsmaßnahmen,
von denen ebenso Frauenprojekte finanziert werden,
hingegen manche mit der Aufrechterhaltung von
kleinen Einrichtungen kämpfen müssen.
 
Insbesondere in der Stadt der Alleinerziehenden, die
mehrheitlich Frauen sind, muss die SPD Berlin verläss-
licher Partner sein und für eine sozialdemokratische
Gleichstellungspolitik sorgen sowie eine Gesamtstra-
tegie zur Stärkung von Alleinerziehenden entwickeln.
Ein Netzwerk für Alleinerziehende Berlin soll beispiels-
weise mit Angeboten der aufsuchenden Sozialarbeit,
Erziehungshilfe, Sozial-, Rechts- und Gesundheitsbera-
tung auf die Bedarfe der Betroffenen angemessen re-
agieren und Projekte in den Bezirken steuern können.
Kernkompetenzen und Fachexpertise sollen hier kon-
zentriert werden und dezentrale wohnortnahe Ange-
bote in den Bezirken verstärkt werden. Um einer Kon-
kurrenzsituation zwischen den Bezirken und sozialer
Ungerechtigkeit unabhängig vom Wohnort entgegen-
zuwirken, müssen Ressourcen so verteilt werden, dass
die Qualität der Bezirksfraueninfrastruktur berlinweit
deutlich erhöht wird.

Seite 382



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

Flüchtlings- / Asylpolitik

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Antrag 113/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Beteiligung an den Unterkunftskosten für arbeitende
Geflüchtete begrenzen
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und
die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Ab-
geordnetenhauses werden aufgefordert, sich für eine
Begrenzung der Kostenbeteiligung an der Unterkunft
für arbeitende Geflüchtete analog zum Mietenbündnis
einzusetzen.

Begründung
Kosten für die Unterkunft werden für Geflüchtete, die
leistungsberechtigt nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch (SGB II), dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
(SGB XII) bzw. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) sind, regelmäßig als Bedarf in voller Höhe im
Rahmen der Berechnung der Leistungen berücksichtigt
– auch in Gemeinschafts- oder Notunterkünften bzw.
einer Erstaufnahmeeinrichtung. Sobald ein Bewohner
Arbeit findet und das Einkommen bedarfsdeckend
ausfällt, entfällt die Hilfebedürftigkeit und es findet
eine volle Kostenbeteiligung  für die Unterkunft statt.
 
Da die Unterbringung in Unterkünften wesentlich kos-
tenintensiver ist als die Anmietung eigenen Wohn-
raums, führt das in der Regel dazu, dass arbeitende
Geflüchtete weitaus weniger Geld zur Verfügung ha-
ben als wenn sie nicht arbeiten. Da zu wenig bezahlba-
rer Wohnraum in der Stadt vorhanden ist, müssen ar-
beitende Geflüchtete diesen Eigenanteil an der kosten-
intensiven Unterbringung in Unterkünften erbringen.
Das führt in der Realität dazu, dass viele ihren Arbeits-
platz aufgeben müssen, da sie durch den hohen Eigen-
anteil mitunter viel weniger als das Existenzminimum
zur Verfügung haben.
 
Die hohen Kosten der Unterkunft für arbeitende Ge-
flüchtete sind ein Integrationshemmnis!
 
Der Senat von Berlin hat in der Schriftlichen Anfrage Nr.
18/13786 vom 15. März 2018 Stellung bezogen: “Die Zah-
lung eines Eigenanteils im Rahmen einer kosteninten-
siven Unterbringung ein Integrationshemmnis für die
Aufnahme bzw. Fortführung einer Erwerbstätigkeit, ei-
ner Ausbildung bzw. eines Studiums sein kann.”
 

Annahme (K)
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Antrag 114/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Geflüchtete willkommen heißen: Keine weitere Ver-
schärfung der Asylgesetzgebung!
 

1. Wir fordern die SPD-Fraktion im Deutschen Bun-
destag auf, das Konzept der sogenannten Anker-
zentren nicht zu unterstützen und sämtliche Bemü-
hungen in Richtung der Umsetzung von Ankerzen-
tren zu verhindern.

2. Wir fordern, dass jedem zu uns geflüchteten Men-
schen gleich welcher Bleibeperspektive, eine un-
abhängige Rechtsberatung zur Verfügung gestellt
wird, so wie im Grundgesetz vorgesehen.

3. Wir rufen zur Einhaltung einer humanen Sprache
bei den Themen Migration und Flucht auf. Dazu ge-
hört, auf die Benutzung von Begriffen wie „Über-
fremdung“ und Aussagen wie „Wir können nicht je-
den aufnehmen“, zu verzichten.

4. Wir fordern eine personelle und vor allem qualitati-
ve Aufstockung des BAMF durch Fachkräfte, die sich
mit den Hauptherkunftsregionen der Geflüchteten
auskennen. Dazu fordern wir einen verstärkten Per-
sonalanteil mit Regionalwissenschaftler*innen (da-
mit gemeint sind Afrikanolog*innen, Nahostwis-
senschaftler*innen und Zentralasienwissenschaft-
ler*innen). Wir fordern, dass das BAMF-Personal re-
gelmäßig von internen und externen Regionalex-
pert*innen über die aktuelle Lage in den Herkunfts-
regionen fortgebildet wird.

5. Wir fordern eine stärkere Schulung des Personals
des BAMF zu den Themen Diversity und Interkultu-
ralität.

6. Es ist zu prüfen, ob ein Großteil der befristeten Stel-
len im BAMF nicht in unbefristete Stellen umge-
wandelt werden können. Das Ziel dieser Maßnah-
men soll zum einen die Förderung der Attraktivi-
tät des BAMF als Arbeitsplatz sein, andererseits soll
die inhaltliche Stärkung zu einer Steigerung der Ge-
nauigkeit bei Entscheidungen und zur Beschleuni-
gung der Verfahren führen.

7. Um die Qualität der Asylverfahren und der Ent-
scheidungen nachhaltig zu verbessern, fordern
wir ein einheitliches qualifiziertes Einstellungsver-
fahren für Personal im BAMF (ins. der Entschei-
der*innen und Übersetzer*innen). Dieses soll die
Kompetenzen, Qualifikationen sowie Weltanschau-
ungen und traditionelle, kulturelle Einstellungen
der Bewerber*innen im Sinne der erforderlichen
Neutralität gründlich abfragen, einschätzen und
bewerten. Um ein solches Verfahren erfolgreich
umzusetzen, fordern wir die vermehrte Entfristung
von Stellen. Damit sollen einerseits die Einstel-
lungsverfahren entlastet und andererseits das ge-
fundene qualifizierte Personal gehalten werden.

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
 
Geflüchtete willkommen heißen: Keine weitere Ver-
schärfung der Asylgesetzgebung!
 

1. Wir fordern die SPD-Fraktion im Deutschen Bun-
destag auf, das Konzept der sogenannten Anker-
zentren nicht zu unterstützen und sämtliche Bemü-
hungen in Richtung der Umsetzung von Ankerzen-
tren zu verhindern.

2. Wir fordern, dass jedem zu uns geflüchteten Men-
schen gleich welcher Bleibeperspektive, eine un-
abhängige Rechtsberatung zur Verfügung gestellt
wird, so wie im Grundgesetz vorgesehen.

3. Wir rufen zur Einhaltung einer humanen Sprache
bei den Themen Migration und Flucht auf. Dazu ge-
hört, auf die Benutzung von Begriffen wie „Über-
fremdung“ und Aussagen wie „Wir können nicht je-
den aufnehmen“, zu verzichten.

4. Wir fordern eine personelle und vor allem qualitati-
ve Aufstockung des BAMF durch Fachkräfte, die sich
mit den Hauptherkunftsregionen der Geflüchteten
auskennen. Dazu fordern wir einen verstärkten Per-
sonalanteil mit Regionalwissenschaftler*innen (da-
mit gemeint sind Afrikanolog*innen, Nahostwis-
senschaftler*innen und Zentralasienwissenschaft-
ler*innen). Wir fordern, dass das BAMF-Personal re-
gelmäßig von internen und externen Regionalex-
pert*innen über die aktuelle Lage in den Herkunfts-
regionen fortgebildet wird.

5. Wir fordern eine stärkere Schulung des Personals
des BAMF zu den Themen Diversity und Interkultu-
ralität.

6. Es ist zu prüfen, ob ein Großteil der befristeten Stel-
len im BAMF nicht in unbefristete Stellen umge-
wandelt werden können. Das Ziel dieser Maßnah-
men soll zum einen die Förderung der Attraktivi-
tät des BAMF als Arbeitsplatz sein, andererseits soll
die inhaltliche Stärkung zu einer Steigerung der Ge-
nauigkeit bei Entscheidungen und zur Beschleuni-
gung der Verfahren führen.

7. Um die Qualität der Asylverfahren und der Ent-
scheidungen nachhaltig zu verbessern, fordern
wir ein einheitliches qualifiziertes Einstellungsver-
fahren für Personal im BAMF (ins. der Entschei-
der*innen und Übersetzer*innen). Dieses soll die
Kompetenzen, Qualifikationen sowie Weltanschau-
ungen und traditionelle, kulturelle Einstellungen
der Bewerber*innen im Sinne der erforderlichen
Neutralität gründlich abfragen, einschätzen und
bewerten. Um ein solches Verfahren erfolgreich
umzusetzen, fordern wir die vermehrte Entfristung
von Stellen. Damit sollen einerseits die Einstel-
lungsverfahren entlastet und andererseits das ge-
fundene qualifizierte Personal gehalten werden.
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8. Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf,
kommunale Lösungen für die Unterbringung und
Integration von Geflüchteten zu finden. In Anleh-
nung an das Konzept Gesine Schwans soll ein po-
sitives Anreizsystem zur Aufnahme von Geflüchte-
ten geschaffen werden. Kommunen und Städte, die
Geflüchtete aufnehmen, sollen grundsätzlich durch
den Bundeshaushalt unterstützt werden, so dass
ihnen kein Nachteil entsteht.

9. Es soll ein europaweiter Fonds entstehen, der Ge-
meinden in ganz Europa bei der Aufnahme von
Flüchtlingen unterstützt und diese durch Finanzie-
rungshilfen zusätzlich zu der Erstattung der Ausla-
gen unterstützt (Belohnungsmodell).

10. Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf, der
Politik der zunehmenden Aufweichung von Asyl-
gründen ein Ende zu setzen und zu prüfen, inwie-
weit weitere Gründe für Asyl aufgenommen wer-
den können (wie z.B. die Flucht durch klimatische
Auswirkungen oder auch durch die aggressive Poli-
tik europäischer Unternehmen außerhalb Europas).

 

Begründung

1. Die Rufe nach Ankerzentren und weiteren Ver-
schärfungen des Asylrechts der CSU erinnern an
die dunkle Zeit zu Beginn der Neunziger Jahre, als
Asylunterkünfte brannten und Orte wie Solingen,
Mölln, Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen  in
das kollektive Gedächtnis der wiedervereinigten
Bundesrepublik eingingen. Die CSU spricht von ei-
ner größeren Effizienz bei den Verfahren, einer Be-
schleunigung der Verfahren und einer Erhöhung
der Sicherheit durch die Internierung unschuldi-
ger Geflüchteter. Sie meint damit aber eigentlich
das Versagen der durch die Union geführten Mi-
nisterien. Die Internierung von Menschen in La-
gern hat in der Geschichte der Menschheit noch
nie dazu geführt, diese schneller in einen Staat und
seine Prozesse zu integrieren. Wir brauchen keine
Lager und haben eine funktionierende Gesetzge-
bung. Darüber hinaus fordern wir die Ablehnung
sämtlicher Konzepte von Ankerzentren, die folgen-
de Merkmale aufweisen: Unzureichender Zugang
zu einer unabhängigen Rechtsberatung, geschlos-
sene Lager in jeglicher Form und jegliche Einschrän-
kung von Grund- und Menschenrechten.

2. Die ersten Erfahrungen der in Bayern eröffne-
ten Ankerzentren zeigen uns, dass diese mit dem
Grundgesetz in Konflikt stehen, da den Geflüch-
teten keine Möglichkeit zu einer unabhängigen
Rechtsberatung gegeben wird. Es muss einen Zu-
gang für nicht staatliche Organisationen, wie z.B.
Vereinen geben, der diesen die Beratung der Ge-
flüchteten ermöglicht.

3. Permanent werden wir mit Begriffen wie “Asyltou-
rismus”, “Überfremdung” oder dem Klassiker der
“Flüchtlingswelle” durch politische Parteien kon-

8. Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf,
kommunale Lösungen für die Unterbringung und
Integration von Geflüchteten zu finden. In Anleh-
nung an das Konzept Gesine Schwans soll ein po-
sitives Anreizsystem zur Aufnahme von Geflüchte-
ten geschaffen werden. Kommunen und Städte, die
Geflüchtete aufnehmen, sollen grundsätzlich durch
den Bundeshaushalt unterstützt werden, so dass
ihnen kein Nachteil entsteht.

9. Es soll ein europaweiter Fonds entstehen, der Ge-
meinden in ganz Europa bei der Aufnahme von
Flüchtlingen unterstützt und diese durch Finanzie-
rungshilfen zusätzlich zu der Erstattung der Ausla-
gen unterstützt (Belohnungsmodell).

10. Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf, der
Politik der zunehmenden Aufweichung von Asyl-
gründen ein Ende zu setzen und zu prüfen, inwie-
weit weitere Gründe für Flucht aufgenommen wer-
den können (wie z.B. die Flucht durch klimatische
Auswirkungen oder auch durch die aggressive Poli-
tik europäischer Unternehmen außerhalb Europas).
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frontiert. Diese Begriffe gehören in das Reper-
toire eines rechtsextremen Framings von Einwan-
derungspolitik. Wir erwarten von einer sozialdemo-
kratischen Partei, sich nicht an diesem Vokabular zu
beteiligen und eigene Vorschläge auf eine humane
Sprache zu werfen. Wir hoffen, dass wir in Zukunft
eher von “Gewaltmigration” sprechen, und nicht
von “Wirtschaftsflüchtlingen” oder ähnlichem.

4. Dem BAMF fehlt es an inhaltlicher Stärke und an
Stabilität für die eigenen Mitarbeiter.  Diese Pro-
bleme sind stark miteinander verwoben. Der wohl
bekannteste Fall des Versagens einzelner Mitar-
beiter dürfte der Fall des Soldaten Franco A. sein.
Dort wurde ein Deutscher Staatsbürger als aner-
kannter Geflüchteter aus Syrien anerkannt, ohne
ein Wort arabisch zu sprechen. Zahlreiche marok-
kanische Geflüchtete werden als syrische Geflüch-
tete anerkannt, obwohl die von ihnen gesproche-
nen arabischen Dialekte recht wenige Ähnlichkei-
ten aufweisen. Bei Anhörungen werden Dolmet-
scher eingesetzt, die gar nicht die Sprache des An-
zuhörenden sprechen. Diese Fälle zeigen vor allem
das Problem des BAMF qualifiziertes Personal zu
finden. Das hat auch die Arbeitsbedingungen in den
einzelnen Zweigstellen zu tun. Es werden tausen-
de Menschen mit Jahres bzw. Halbjahresverträgen
eingestellt und diese werden dann nicht verlängert,
sondern wieder neues Personal angeworben. Die-
ses Vorgehen verschlechtert auch die Qualität der
notwendigen Übersetzungen, da die prekär arbei-
tenden Übersetzer*innen in permanenter Konkur-
renz stehen und zu unlauteren Handlungen führen
können, um ihre Position zu festigen oder die Posi-
tion von Konkurrent*innen zu sabotieren. Unserer
Forderung ist daher die Entfristung von Verträgen.
Darüber hinaus fordern wir eine Qualitätsoffensi-
ve durch das Einstellen qualifizierten Personals (Re-
gionalwissenschaftlerInnen) und Schulung des be-
stehenden Personals hin zu einer diversen Gesell-
schaft. So wird aus einer Behörde der Abschottung,
eine Behörde des Willkommens.

5. Die Integration von Geflüchteten wird immer auf
der Ebene der Kommunen und Städte stattfinden.
Sie sind die Orte, wo Maßnahmen durchgeführt,
Wohnungen gefunden und Arbeit vermittelt wird.
Die Kommunen müssen dabei unterstützt wer-
den und kommunale Entscheidung stärker beach-
tet werden.

6. Betrachtet man den europäischen Kontext, dass es
trotz versagender Nationalstaaten viele Regionen
in Europa gibt, die einer Verteilung von Geflüchte-
ten zustimmen. Ein gutes Beispiel stellt die polni-
sche Stadt Szczecin (Stettin) dar. Dort wird trotz ei-
ner migrationsverweigernden Zentralregierung der
Versuch unternommen Geflüchtete aufzunehmen
und diese in die Stadtgesellschaft zu integrieren.
Für diese regionalen Fälle hat Gesine Schwan vorge-
schlagen, eine Finanzierung durch die Europäische
Union zu ermöglichen, die die Städte für ihre Politik
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“belohnt”. So entsteht die Möglichkeit ein stärkeres
Bündnis zwischen progressiven Städten und Regio-
nen aufzubauen, das unabhängig von den Zentral-
regierungen ist und somit auch ein demokratische-
res Europa bedeuten würde.

7. Im Verlauf der neuen Asylpakete und auch der öf-
fentlichen Debatte, lässt sich feststellen, dass Asyl-
gründe immer mehr in Abrede gestellt werden.
Man muss schon eine Oppositionspartei in seinem
Heimatland geführt haben, um wirkliches politi-
sches Asyl zu bekommen. Viele weiter Gründe, wie
die sexuelle Orientierung oder auch religiöse Verfol-
gungen werden immer weiter zurückgedrängt und
den Asylsuchenden höchstens der Status “subsidi-
är” zugewiesen. Die Gewaltmigration aus klimati-
schen Gründen wird so gut wie gar nicht beachtet,
obwohl diese in den nächsten Jahren stark anstei-
gen wird. Auch werden die politischen Aktivitäten
von z.B. Gewerkschaftlern, die gegen europäische
Konzerne kämpfen nicht beachtet, obwohl die Po-
litik einiger Firmen vor Ort eine Vielzahl von Flucht-
gründen erzeugt. Sei es durch eine Wirtschaftspoli-
tik, die gezielt afrikanische Märkte zerstört, eine Po-
litik die Raubbau an den Ressourcen vor Ort durch-
führt oder auch das Gebaren einzelner Chemiekon-
zerne, die ganze Landstriche vergiften.
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Antrag 115/II/2018
AGMigration und Vielfalt LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Ausbildungsduldung für Geflüchtete- “Unmittelbar be-
vorstehend” im Gesetz für Berlin definieren!
Die sozialdemokratischen Mitglieder der zuständigen
Senatsverwaltungen werden aufgefordert, sich dafür
einzusetzen, die Ausbildungsduldung für Geflüchtete
durch die Ausländerbehörden uneingeschränkt erteilt
werden und den Prozess transparent mitgestalten. Zu-
sätzlich soll die Ermessensduldung  für den Übergangs-
zeitraum -vom Antrag bis zum Ausbildungsbeginn- min.
6 Monate bis zu einen Jahr erteilt werden, wenn alle üb-
rigen Voraussetzungen einer Ausbildungsduldung vor-
liegen.
 
Mit dem am 6.8.2016 in Kraft getretenen Integrations-
gesetz ist auch die sogenannte Ausbildungsduldung
neu geregelt worden. (§ 60a Abs. 2 Satz 4 ff. AufenthG).
Diese Ausbildungsduldung sollte abgelehnten Asylsu-
chenden und geduldeten Geflüchteten, welche bereits
in Ausbildung sind oder eine solche konkret anstreben,
eine Bleibeperspektive in Deutschland eröffnen.
 
Die Präsensformulierung in § 60 Abs. 2 Satz 4 Aufen-
thG („Ausbildung … aufnimmt“) zeigt, dass auch eine
bevorstehende Ausbildung einen Duldungsgrund dar-
stellen kann. Der Duldungsgrund setzt also nicht vor-

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
Ausbildungsduldung für Geflüchtete
Die sozialdemokratischen Mitglieder der zuständigen
Senatsverwaltungen werden aufgefordert, sich dafür
einzusetzen, die Ausbildungsduldung für Geflüchtete
durch die Ausländerbehörden uneingeschränkt zu er-
teilen und den Prozess transparent mitzugestalten. Zu-
sätzlich soll die Ermessensduldung  für den Übergangs-
zeitraum -vom Antrag bis zum Ausbildungsbeginn- min.
6 Monate bis zu einen Jahr erteilt werden, wenn alle üb-
rigen Voraussetzungen einer Ausbildungsduldung vor-
liegen.
 
Rest wird Begründung
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aus, dass sich der Azubi am Ausbildungsplatz einfindet,
sondern kann bereits mit Abschluss des Ausbildungs-
vertrags eingreifen. Für die Wartezeit bis zum Beginn
der Ausbildung gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte
„Ermessensduldung“ zu erteilen.
 
Ausbildungsverträge werden in Deutschland in der Re-
gel bereits sechs bis zwölf Monate vor Beginn der Aus-
bildung geschlossen. Daraus ergibt sich die Frage, ab
welchem Zeitpunkt die Ausbildungsduldung (§ 60a Abs.
2 S. 4 AufenthG) erteilt werden sollte.
 
In Berlin ist inzwischen 3Monate vor Beginn der Ausbil-
dung vorgesehen!
Diese Begrenzung wird mithin dem Gesetzeszweck,
Unternehmen und Auszubildenden Rechtssicherheit zu
schaffen, nicht gerecht. Der Zeitraum muss aus unserer
Sicht deshalb dringend ausgeweitet werden.
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Antrag 116/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Wiederbelebung der Vermögenssteuer
Wir fordern die Einführung einer progressiven Vermö-
genssteuer. Die Bemessungsgrundlage soll das Netto-
gesamtvermögen bilden. Als Bewertungsmaßstab soll
grundsätzlich der gemeine Wert, der im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr bei einer Veräußerung zu erzielen wä-
re, gelten. Zu diesem Zweck sollte das Vermögensteuer-
gesetz an die zum 1. Januar 2009 eingeführten Regeln
des Bewertungsgesetzes anknüpfen.
Der Steuertarif soll progressiv wirken, beginnend
mit einer Steuerbelastung von einem Prozent ab ei-
nem Freibetrag von einer Million Euro. In Fällen der
Zusammenveranlagung von Ehepartner*innen und
Lebenspartner*innen verdoppelt sich der Freibetrag.
Der Steuersatz sollte dann linear-progressiv bis zu
einem Nettogesamtvermögen von zwanzig Millionen
Euro auf 1,5 Prozent ansteigen. Ab einem Vermögen
von mehr als 100 Millionen Euro erhöht sich der Steu-
ersatz auf 1,75 Prozent. In einer weiteren Stufe wird ab
einem Vermögen von mehr als einer Milliarde Euro der
Höchststeuersatz von 2 Prozent erreicht.

Begründung
Steuern sind eines der wichtigsten Mittel, um die
extrem ungleiche Verteilung von Vermögen zu be-
kämpfen. Weltweit ist seit den 1980er Jahren ein
Anstieg der weltweiten Vermögensungleichheit zu
beobachten. Auch in Deutschland sind Vermögen
extrem ungleich verteilt. Detaillierte Daten werden seit
der Aussetzung der Vermögenssteuer 1997 nicht mehr
erhoben. Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass
allein die 45 reichsten Personen in Deutschland mehr
Vermögen besitzen als die ärmere Hälfte (DIW, 2018).
Das oben vorgeschlagene Besteuerungsmodell würde
nur die Reichsten besteuern und weniger als 5% der Be-
völkerung. Laut der Vermögensstudien der Bundesbank
liegt das Nettovermögen von 90% der Bevölkerung un-
ter 468.000e und von 95% sogar unter 720.000e (Zah-
len von 2014).

Annahme (K)
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Antrag 118/II/2018
Abt. 04/76 Rund um den Karl-August-Platz
Der Landesvorstand möge beschließen:
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Parteivorstand möge beschließen:

Zulassungsstelle für Finanzprodukte
Die SPD-Bundestagfraktion ergreift eine Gesetzesin-
itiative für die Einrichtung einer Zulassungsstelle für
Finanzprodukte.

Annahme (Kein Konsens)
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Begründung
Für Finanzprodukte fehlt eine Zulassungsstelle, wie sie
z.B. für Arzneimittel, Kraftfahrzeuge, Dampfmaschi-
nen, Dampfkessel oder andere gefährliche Neuerungen
einst eingerichtet wurde.
Wenn es eine Art TÜV für Finanzprodukte gäbe wäre die
Finanzkrise 2008 vermieden worden. Es geht darum, vor
der Zulassung sicherzustellen, dass ein neues Finanz-
produkt keinen Schaden anrichtet, sondern einen Nut-
zen für die Allgemeinheit hat.

• Fonds, deren Geschäftsmodell wie bei Cum-Ex ein-
zig und allein darin besteht, den Staat zu plündern,
würden dann gar nicht erst zugelassen.

• Auch überkomplexe Finanzprodukte wie die Colla-
terial Debt Obligations, die zur Entstehung der Fi-
nanzkrise beigetragen haben, könnten dann von
vornherein unterbunden werden, weil das Zerstü-
ckeln und Weiterverkaufen von Risiken den Markt
nicht besser, sondern nur unübersichtlicher macht.

 
Bei den Cum-Ex-Geschäften hatte ein kriminelles Netz-
werk den Staat mit komplizierten Aktiengeschäften da-
zu gebracht hat, eine einmal gezahlte Steuer doppelt –
oder sogar noch häufiger – zu erstatten. Der Schaden
für den Steuerzahler liegt im zweistelligen Milliarden-
bereich.
 
Die Liste des politischen Versagens im Cum-Ex-Skandal
ist so lang, dass Wochenzeitung DIE ZEIT sie nur in ei-
ner stark gekürzten Fassung wiedergab: Gewarnt hat-
te 1992 der hessische Staatskommissar August Schäfer.
Verhindert wurden die Geschäfte aber erst 2012, also
20 Jahre später. In der langen Zwischenzeit wurden die
Warnungen von gleich mehreren Whistleblowern igno-
riert, Gesetze von der Bankenlobby geschrieben und
Minister nicht informiert. Vor allem aber haperte es
an der Zusammenarbeit zwischen dem Finanzministe-
rium, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) und den Finanzverwaltungen der Länder.
Selbst innerhalb des Finanzministeriums haben Refe-
ratsleiter kaum miteinander gesprochen.
 
Das Versagen hat strukturelle Ursachen: Im Finanz-
ministerium kümmerten sich die Beamten vor allem
um das, was auf der politischen Agenda des Ministers
stand. Cum-Ex gehörte nie dazu. Die BaFin wiederum
wird erst dann aktiv, wenn sie die Stabilität des Finanz-
marktes gefährdet sieht. Bei Cum-Ex griff sie deshalb
erst viel zu spät ein. Die Finanzverwaltungen der Länder
stießen zwar als Erstes auf konkrete Fälle, gaben diese
aber oft nicht an das Finanzministerium weiter, da sie
das Ausmaß des Betrugs nicht erkannten.
 
Das Problem ist, dass der Staat meist Fällen bloß hinter-
herhechelt. Das muss aufhören, das Primat des Staates
muss wieder hergestellt werden. Er muss vorn dran sein.
Es darf nicht weiter so laufen, dass jedes Finanzprodukt
zunächst einmal gehandelt werden darf, sofern es nicht
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explizit verboten ist. Sonst vergehen Jahre, bevor der
Staat überhaupt bemerkt, was für einen Schaden das
Finanzprodukt anrichtet. Danach – auch das zeigt der
Cum-Ex-Skandal – beginnt oft ein Katz-und-Maus-Spiel:
Die Politik macht ein Gesetz, die Finanzindustrie spürt
darin eine Lücke auf und nutzt sie aus, um Geschäfte
zu machen. Die Politik bessert nach, die Finanzindustrie
aber hebelt auch diese Regelung wieder aus. So ging das
bei Cum-Ex fünf Jahre lang. Es waren jene Jahre, in de-
nen der größte Schaden entstand.
 
Daher brauchen wir dringend eine Art TÜV für Finanz-
produkte, um uns Steuerzahler künftig besser zu schüt-
zen. Sonst ist es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste
Finanzskandal kommt und das Vertrauen der Bürger in
den Staat erneut erschüttert. Das muss verhindert wer-
den.
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Antrag 119/II/2018
ASG Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

Vorsorge darf nicht bestraft werden: Doppelte Verbei-
tragung stoppen!
Die SPD Berlin fordert die Mitglieder der SPD-
Bundestagsfraktion und die sozialdemokratischen
Mitglieder der Bundesregierung auf, auf dem Weg der
Weiterentwicklung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung hin zu einer Bürgerversicherung, die Beitragshöhe
auf Versorgungsbezüge zu halbieren. Die volle Verbei-
tragung von Versorgungsbezügen erleben Betroffene
als ungerecht und sie nährt den Eindruck, dass Vorsorge
bestraft wird.
 

Begründung
Seit 1. Januar 2004 müssen alle gesetzlich versicherten
Bezieher von Betriebsrenten und anderen Versor-
gungsbezügen auf ihre Versorgungsbezüge den vollen
Beitragssatz zur Krankenversicherung entrichten. Für
Versicherte in der Krankenversicherung der Rentner
bedeutete dies eine Verdoppelung des Beitragssat-
zes. Die Erhöhung betraf auch freiwillig versicherte
Ruheständler, die vor dem 1. Januar 1993 bereits das
65. Lebensjahr vollendet hatten und aufgrund einer
Übergangsvorschrift zuvor nur den halben Beitragssatz
zahlen mussten. Auch bei schon bestehenden Direkt-
versicherungsverträgen sind seither alle nach dem 1.
Januar 2004 ausgezahlten Kapitalabfindungen voll
beitragspflichtig.
 
Die Regelung ist permanent wiederkehrender Grund
für massiven Unmut bei den betroffenen Rentnerinnen
und Rentnern. Diese empfinden die Zahlung des vollen
Beitragssatzes (statt z.B. des hälftigen) auf diese ergän-
zende „Rente“ als ungerecht. Nicht zuletzt entsteht der
Eindruck, dass hier das durchaus akzeptierte Prinzip der
Leistungsfähigkeit bei der Beitragserhebung unlogisch
im Vergleich zu gesetzlichen Rentenzahlungen umge-
setzt wird. Und dass privates Vorsorgen durch zu hohe
Beiträge „bestraft“ würde.
 
Entgeltumwandlungen zugunsten einer betrieblichen
Altersversorgung in der Sozialversicherung sind seit
2004 beitragsfrei, sofern diese im Rahmen der Freibe-
träge (2018 bis zu 260 Euro monatlich) vorgenommen
werden.
Die von der SPD angestrebte Bürgerversicherung ist
nicht in einem Schritt umsetzbar. Ein zügiger Schritt
sollte jedoch die Beseitigung dieser unsystematischen
Verbeitragung sein. Auch, um die Akzeptanz der solida-
rischen Krankenversicherung an dieser wichtigen Stelle
wieder zu erhöhen.

Annahme (K)
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Antrag 120/II/2018
Abt. 04/76 Rund um den Karl-August-Platz + AfA
Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Mehr Personal ins Krankenhaus durch feste Personal-
Patienten-Schlüssel
Der Parteitag fordert die SPD-Mitglieder im Senat, ins-
besondere die Gesundheitssenatorin, und die Mitglie-
der des Abgeordnetenhauses auf, für die Finanzierung
von mehr Personal entsprechend dem dringend erfor-
derlichen Bedarf in den Krankenhäusern einzutreten.
 

1. Der rot-rot-grüne Senat finanziert in einem ersten
Schritt die nach Gewerkschaftsangaben von 2013
fehlenden ca. 6900 Stellen, darunter 3000 Pflege-
stellen in den Berliner Krankenhäusern und fordert
die dafür zusätzlich notwendigen Finanzmittel von
der Bundesregierung ein.

2. Der Senat entwickelt einen langfristigen Personal-
entwicklungsplan für die Berliner Krankenhäuser,
ausgehend von den Krankenhäusern, für die er die
direkte Verantwortung trägt und gestützt auf die
Bedarfsberechnungen von ver.di und der Beschäf-
tigten in den Krankenhäusern.

3. Die Finanzierung der Stellen darf nicht auf Kosten
der notwendigen Investitionen erfolgen. Das Land
Berlin erhöht die Investitionen in den Krankenhäu-
sern entsprechend den Anforderungen.

4. Der SPD-Parteitag fordert die SPD-
Bundestagsfraktion auf, das „Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz (PpSG) abzulehnen, da es
Stations- und Krankenhausschließungen, Bet-
ten, Leistungs- und Personalabbau nicht stoppen
wird.

 

Begründung
Dass die Forderung nach mehr Personal, wie sie von
ver.di und den Krankenhausbeschäftigten in vielen
Aktionen, Streiks… erhoben wird, auch in der Berliner
Bevölkerung als ein äußerst drängendes Problem
gesehen wird, wird auch darin deutlich, dass der „Volks-
entscheid Gesunde Krankenhäuser“ mit fast 50.000
gültigen Unterschriften in nur vier Monaten eine
beeindruckende öffentliche Zustimmung erfahren hat.
Inzwischen laufen Volksbegehren nach dem Beispiel
von Berlin auch in Hamburg und Bayern. In Bayern
sammeln SPD-GenossInnen aktiv dafür Unterschriften.
 
Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
(CDU) verspricht mit dem von ihm eingebrachten
„PflegePersonal-Stärkungsgesetz“ (PpSG) mehr Stellen
im Pflegebereich vollständig zu refinanzieren.
Tatsache ist, dass nach dem PpSG Personalvorgaben in
den Krankenhäusern eingeführt werden sollen, die von
den Gewerkschaften abgelehnt werden. So warnt ver.di

Überweisung an: ASG (K)
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vor einer „Mogelpackung“: „Spahns Pflegepersonalun-
tergrenzen legitimieren Pflegenotstand“. Die Regelun-
gen entsprechen auch nicht den Anforderungen, die der
Bundesrat auf Initiative von Berlin Hamburg an Perso-
nalvorgaben gestellt hat.
 
Tatsache ist, dass nach den Plänen von Spahn für al-
le anfallenden zusätzlichen Kosten für mehr Personal
kein Cent aus dem öffentlichen Bundeshaushalt aufge-
bracht werden soll. Sie müssen im Wesentlichen von
den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) gezahlt werden,
d.h. aus ihrem von der Regierung diktierten Sparbud-
get. Das wiederum verlangt die Kompensation durch
Einsparungen bei anderen Personalgruppen und al-
len möglichen Versorgungsleistungen. Einsparungen
beim Pflegepersonal werden durch das Gesetz noch
besonders mit einer 5 % – Prämie gefördert, wenn
das z.B. durch Outsourcing von Leistungen oder EDV-
Anwendung erfolgt.
 
Zur Information über den Volksentscheid  
Worum geht’s? Laut Gewerkschaft ver.di fehlen ca.
3000 Pflegestellen in Berliner Krankenhäusern. Wer
kennt es nicht: überlastete Pflegekräfte, überfüllte Ret-
tungsstellen, zu wenig Zeit für die Versorgung von Pa-
tientinnen und Patienten. Der Grund: Überall wurden
Stellen abgebaut, um mit geringeren Kosten möglichst
viel Gewinn zu machen. Um das Wohl und die Sicher-
heit von Patientinnen und Patienten zu gewährleisten
wurde der Volksentscheid für Gesunde Krankenhäuser
gestartet.
Er will:

• Mehr Personal ins Krankenhaus durch feste
Personal-Patienten-Schlüssel

• Die Investitionen des Landes Berlins in unsere
Krankenhäuser maßgeblich erhöhen

 
Zur langfristigen Personalplanung:
Bisher gibt es für die Berliner Krankenhäuser keine
seriöse Personal-Bedarfsplanung. Basierend auf einer
Umfrage der Gewerkschaft ver.di aus dem Jahre 2013
wurde neben den 3000 fehlenden Pflegestellen für al-
le anderen Bereiche in den Krankenhäusern ein Bedarf
von 6900 Stellen festgestellt.
Bisher gibt es für die Berliner Krankenhäuser keine
seriöse Personal-Bedarfsplanung. Basierend auf einer
Umfrage der Gewerkschaft ver.di aus dem Jahre 2013
wurde neben den 3000 fehlenden Pflegestellen für al-
le anderen Bereiche in den Krankenhäusern ein Bedarf
von 6900 Stellen festgestellt.
Andere Schätzungen (die von KollegInnen u.a. gestützt
auf den aktuellen Geschäftsbericht von Vivantes erstellt
wurden) ergeben z.B.  allein für Vivantes einen zusätzli-
chen Bedarf von 7400 Stellen, davon 4300 in der Pfle-
ge, 600 Stellen in den Funktionsdiensten, 5,00 in den
ärztlichen Bereich, 1700 in den Wirtschafts- und Funk-
tionsdiensten, und 300 Verwaltungsstellen. Notwendig
bleibt die Aufstellung einer Personal-Bedarfsplanung
für alle Berliner Krankenhäuser.
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Antrag 121/II/2018
Abt. 04/76 Rund um den Karl-August-Platz
Der Landesparteitag möge beschließen:

Sofortmaßnahmen für eine Verbesserung der vollsta-
tionären Pflege in Pflegeeinrichtungen
 

1. Der Senat von Berlin wird aufgefordert, unverzüg-
lich in Verhandlungen zu treten, um den Berliner
Rahmenvertrag zur vollstationären Pflege dahin-
gehend zu ändern, dass als erste Sofortmaßname
zur Verbesserung der vollstationären Pflege eine
Anpassung der schlechteren Berliner Personalricht-
werte an die besseren Richtwerte in den großen
Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und
Nordrhein-Westfalen erfolgt.

2. Der Senat von Berlin wird aufgefordert, in einem
zweiten Schritt im Berliner Rahmenvertrag zur voll-
stationären Pflege eine Erhöhung der Zahl der Pfle-
gekräfte in vollstationären Pflegeeinrichtungen im
Land Berlin entsprechend den Forderungen des
Deutschen Pflegerats vom April 2018 (sofort 50.000,
d.h. rund 10% bundesweit, neue Stellen statt der im
Koalitionsvertrag vereinbarten 8.000 und jetzt vom
Bundesgesundheitsminister angekündigten  000)
um weitere 10% spätestens ab 1.1.2019 zu erreichen.

3. Da nach allen Experten über die nächsten mindes-
tens fünf Jahre nicht ausreichend Fachpersonal zur
Verfügung steht, müssen die neuen Stellen über-
gangsweise auch mit nichtqualifiziertem Personal
besetzt werden können, das für einfache pflegeri-
sche Leistungen (Spaziergänge mit und ohne Roll-
stuhl im Freien, Vorlesen von Post, Zeitung, kur-
zen Erzählungen und Gedichten, Hilfe bei Hand-
arbeiten, andere Beschäftigungsangebote) einge-
setzt wird. Die angekündigte Erhöhung der Ausbil-
dungsplätze ist sinnvoll, aber die Seniorinnen und
Senioren, die derzeit in Pflegeheimen leben, kön-
nen darauf nicht warten. Viele werden eine besse-
re Betreuung durch ausgebildete Pflegekräfte nicht
mehr erleben. Deshalb bedarf es sofortiger Ver-
besserung. Hierbei sind prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse auszuschließen. Allen übergangsweise
eingesetzten und nicht ausgebildeten Pflegekräf-
ten ist eine Qualifizierung und Ausbildung während
ihrer Tätigkeit zu ermöglichen.

4. Für die Aufnahme einer übergangsweisen Tätigkeit
und/oder begleitenden Ausbildung sind zusätzliche
Anreize zu schaffen. So sollten junge Leute, die ein
freiwilliges soziales Jahr in der Pflege ableisten, an-
gemessen bei der Vergabe von Studienplätze be-
rücksichtigt werden. Neben der Numerus-Clausus-
Schulnote sollte bei der Vergabe von Studienplät-
zen in Numerus-Clausus-Fächern zusätzlich eine
Pflege-Note Berücksichtigung finden. Ebenso kann
Berlin eigene Anreize z.B. durch kostenlose Nutzung
von U-Bahn, Bus und S-Bahn oder Hilfen bei der
Wohnungssuche durch städtische Wohnungsbau-

Überweisung an: ASG, FA IX – Gesundheit, Soziales und
Verbraucherschutz (K)
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gesellschaften für diesen Personenkreis schaffen.
5. Der Senat von Berlin wird zur bundesweiten Finan-

zierung der 10%igen Erhöhung der Zahl der Pflege-
kräfte in vollstationären Pflegeeinrichtungen auf-
gefordert, eine Bundesratsinitiative zu ergreifen,
um den Beitrag zur Pflegeversicherung ab 1.1.2019
um 0,50 Prozent des beitragspflichtigen Einkom-
mens von bisher 2,55 Prozent auf 3,05 Prozent bzw.
von 2,80 Prozent auf 3,30 Prozent bei Kinderlosen
zu erhöhen. Die Beitragserhöhung ist entgegen den
Vorschlägen des Deutschen Pflegerats (übergangs-
weise steuerfinanziert) von Anfang an bei Arbeit-
nehmern hälftig durch die Arbeitgeber und durch
die Arbeitnehmer und bei anderen durch diese auf-
zubringen.

 

Begründung
1. Vorbemerkung: Maßnahmen der Pflege sind im So-
zialgesetzbuch XI (SGB XI) bundeseinheitlich geregelt.
Das Gesetz sieht in § 113 c Absatz 1 SGB XI auch die Ent-
wicklung von Maßstäben zur einheitlichen Bemessung
des Personalbedarfs vor. Allerdings ist der Zeitrahmen
so bemessen, dass die Entwicklung bis zum 30. Juni
2020 erfolgt, also derartige Maßstäbe erst in zwei
Jahren vorliegen. Damit ist abzusehen, dass konkrete
Umsetzungsschritte erst in vielen Jahren erfolgen.
Darauf kann im Hinblick auf die von allen Experten
beschriebene Notsituation in der Pflege nicht gewartet
werden. Die Menschen, die sich heute in Pflegeein-
richtungen befinden, kann nicht gesagt werden: „In
zwei Jahren werden wir neue Maßstäbe entwickeln.“
Viele Ältere werden diese neuen Maßstäbe und ihre
Umsetzung nicht mehr erleben. Wir haben heute, 2018,
eine Verantwortung jedem Einzelnen/jeder Einzelnen
gegenüber.
 
Der Berliner Senat hat am 23. März 2018 im Bundesrat
eine Entschließung „Die Situation der Pflege durch Per-
sonaluntergrenzen spürbar verbessern“ erreicht, nach
der die Bundesregierung aufgefordert wurde, gesetzli-
che Personalschlüssel für stationäre Pflegeeinrichtun-
gen nach dem SGB XI einzuführen, die bundeseinheit-
lich gleich sind (Ziffer 6. des Beschlusses des Bundesra-
tes Drucksache 48/18). Auch diese Maßnahme wird erst
in späterer Zeit greifen.
 
2. Sofortmaßnahme einer Änderung des Rahmenver-
trags in Berlin
Die jetzige Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Situation aufgrund unterschiedlicher Rahmenver-
träge in den Bundesländern völlig uneinheitlich ist. Das
betrifft das durchschnittliche Verhältnis von zu pflegen-
der Person je geschätztem Vollzeitäquivalent des Ge-
samtpersonals ebenso wie die Versorgung in den ver-
schiedenen Pflegestufen. Nach Auskunft der Bundesre-
gierung vom 17.3.2016 (Deutscher Bundestag Drucksa-
che 18/7911) stellt sich die unterschiedliche Versorgung
wie folgt dar:
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Baden-Württemberg: 1,58
Bayern: 1,58
Berlin: 1,82
Brandenburg: 2,07
Bremen: 1,69
Hamburg: 1,73
Hessen: 1,63
Mecklenburg-Vorp.: 2,01
Niedersachsen: 1,73
Nordrhein-Westf.: 1,57
Rheinland-Pfalz: 1,64
Saarland: 1,55
Sachsen:  1,92
Sachsen-Anhalt: 1,91
Schleswig-Holstein: 1,61
Thüringen: 1,88
Deutschland: 1,67
 
Die unterschiedliche Versorgung in den Bundesländern
ist mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der Einheit-
lichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet (Art.
106 Absatz 3 Satz 4 Nr.4 GG) nicht vereinbar. Pflegebe-
dürftige, insbesondere auch Pflegebedürftige mit Son-
derbedarf wie Demenzerkrankte, haben einen verfas-
sungsrechtlichen Anspruch auf Gleichbehandlung und
gleiche Versorgung, egal ob sie in Baden-Württemberg,
Bayern, Berlin, Brandenburg oder in einem anderen
Bundes-land pflegbedürftig werden.
 
Die in der Auskunft der Bundesregierung genannten
Zahlen von 2016 geben leichte Erhöhungen um 8,55%
zum 1.1.2017 in Berlin noch nicht wieder (Punkt 7.3 des
Rundschreibens Pflege Nr.01/2016 vom 29. Dezember
2016 der damaligen Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales ). Das gleiche gilt für Veränderun-
gen der Personalrichtwerte in Brandenburg ab 1.7.2017.
Auch wenn man die leichten Erhöhungen in Berlin ein-
rechnet, bleibt Berlin hinter den großen Bundesländern
Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen
zurück.
 
Noch deutlicher wird dies, wenn man den Durch-
schnittspersonalschlüssel für die einzelnen Pflegegrade
betrachtet:
So hat beispielsweise Berlin zwar für den Pflegegrad 2
ein Verhältnis von 1 : 3,90, Bayern ein Verhältnis von 1
: 4,01, aber für den Pflegegrad 3 hat Berlin ein Verhält-
nis von 1 : 2,8, Bayern ein Verhältnis von 1 : 1,99, für den
Pflegegrad 4 Berlin von 1 : 2,20, Bayern von 1 : 1,99.
Auch positive Sonderregelungen für Demenzerkrankte
mit einem Richtwert von 1 : 2,58 in Berlin decken den Be-
darf nicht ab. Baden-Württemberg hat einen vergleich-
baren Wert von 1 : 2,38.
Als erste Sofortmaßnahme muss deshalb eine Ände-
rung des Rahmenvertrages zur vollstationären Pflege in
Berlin erreicht werden und eine Anpassung an die Bun-
desländer mit den besten Personalrichtwerten erfolgen.
 
3. Finanzierung zusätzlicher Pflegekräfte
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Neben der Sofortmaßnahme – Anpassung an die Bun-
desländer Baden-Württemberg und Bayern – gibt es
das Erfordernis bundesweiter Erhöhungen des Perso-
nalschlüssels bei der stationären Pflege. Die im Koali-
tionsvertrag vorgesehene bundesweite Erhöhung um
8.000 Stellen und jetzt vom Bundesgesundheitsminis-
ter und im Sofortprogramm Pflege (PpSG) vom 1.8.2018
vorgesehene Erhöhung um 13.000 Stellen ist nur ein
erster Schritt. Der Deutsche Pflegerat sieht derzeit in
der vollstationären Pflege einen Zusatzbedarf von bun-
desweit 50.000 Stellen. Er hat gefordert, diese Stellen
innerhalb der nächsten drei Jahre steuerfinanziert zu
schaffen.
 
Entsprechend der Forderung des Deutschen Pflegerats
ist das jetzige Personal kurzfristig um 10% zu erhö-
hen. Die vom Deutschen Pflegerat geforderten zusätzli-
chen 50.000 Stellen entsprechen rund 10%. Nach statis-
ta – Das Statistik Portal – waren 2011 rund 450.000 Be-
schäftigte als Pflegepersonal in stationären Pflegeein-
richtungen in Deutschland beschäftigt. Die Zahl der Be-
schäftigten hat sich seitdem noch erhöht. Eine 10%-ige
Erhöhung würde statt der vorgesehenen zusätzlichen
8.000 bzw. 13.000 Altenpfleger/innen dann zusätzliche
50.000 bedeuten.
 
Je nach den nach § 113 c SGB XI zu ermittelnden Maß-
stäben, die erst 2020 vorliegen sollen, kann sich die-
se Zahl noch deutlich erhöhen. Als Zwischenmaßnah-
me wird der Senat aufgefordert, die Finanzierung der
zu erwartenden benötigten zusätzlichen Beschäftigten
in stationären Pflege-einrichtungen durch eine Bundes-
ratsinitiative sicherzustellen, nach der die Beiträge zur
Pflegeversicherung ab 1.1.2019 nicht nur um 10% ange-
hoben werden, sondern darüber hinaus, um eine ange-
messene Vergütung der Pflegekräfte sicherzustellen.
 
Derzeit beträgt der von den Beitragszahlern (bei Arbeit-
nehmern zur Hälfte von den Arbeitgebern) aufzubrin-
gende Pflegebeitrag 2,55% bzw. bei Kinderlosen 2,80%
des beitragspflichtigen Einkommens. Schon bei einer
10%-igen Erhöhung der Beschäftigtenzahl in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen fallen entsprechende Mehr-
kosten an. Hierbei sind Mehrkosten durch eine notwen-
dige bessere Vergütung für die Beschäftigten noch nicht
gerechnet. Deshalb wird eine Erhöhung um 0,5% des
beitragspflichtigen Einkommens gefordert.
 
Die Mehrkosten sollten – auch übergangsweise –
nicht nur steuerfinanziert werden. Bei der Finanzierung
durch Steuern würden die Arbeitgeber nicht beteiligt.
Es ist nicht einzusehen, weshalb vom Regelfall der Fi-
nanzierung von Sozialversicherungsleistungen je hälf-
tig durch Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber
abgewichen werden sollte. Die solidarische Sozialversi-
cherung, dazu gehört auch die Pflegeversicherung, ist
auf einer hälftigen Tragung der Beiträge beider Teile (Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber) aufgebaut. Es gibt keinen
Grund, davon abzuweichen.

Seite 398



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Eine Erhöhung der Beiträge um 0,50%, wie sie vorge-
schlagen wird, bedeutet für Arbeitnehmer und Arbeit-
geber je 0,25% mehr Beitragsanteil.
Damit werden weder die Einkommen der Arbeitnehmer
noch die Gewinne der Arbeitgeber unzumutbar beein-
trächtigt.
 
Dem steht auch nicht entgegen, dass jetzt schon Fach-
kräfte fehlen und die vorhandenen Stellen vielfach un-
besetzt sind. Wenn man auf die auch im Koalitionsver-
trag der Bundesregierung vorgesehenen Ausbildungs-
verbesserungen warten würde, ist erst in 5 bis 10 Jah-
ren mit einer wirklichen Verbesserung der Situation
in den vollstationären Pflegeeinrichtungen zu rechnen.
Für die derzeit in den Pflegeeinrichtungen unterge-
brachten Menschen fehlt es nicht nur an Fachpflege,
sondern auch an anderer Betreuung, die das Leben in-
nerhalb eines Tages ausmachen. Individuell auf die Be-
dürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten (Spaziergänge
im Freien, Vorlesen von Post, Zeitung oder kurzen Erzäh-
lungen oder Gedichten, Spielen, Hilfe bei Handarbeiten,
andere Beschäftigungsangebote). Dieses Betreuungs-
angebot ist nicht nur von Pflegefachkräften sondern
auch von Quereinsteigern möglich. Für ein derartiges
menschenwürdiges Angebot steht derzeit kaum Perso-
nal zur Verfügung. Die derzeitige Personal-situation ist
in den vollstationären Pflegeeinrichtungen dadurch ge-
kennzeichnet, dass bettlägerige oder kaum mobile Be-
wohner der Pflegeeinrichtungen den ganzen Tag über
kaum eine Ansprache haben. Diese Menschen können
für einen menschenwürdigen letzten Abschnitt ihres
Lebens nicht auf eine Erhöhung der Ausbildungsplätze
warten. Ihnen muss heute ein Leben in Menschenwürde
ermöglicht werden. Sicherlich gibt es viele Möglichkei-
ten, die Wiedergewinnung von Fachkräften, die in ande-
re Berufe abgewandert sind, die Gewinnung von Fach-
kräften aus dem Ausland, aber eben auch der sofortige
Einsatz von zusätzlichen Hilfskräften.
 
Neben finanziellen Anreizen durch eine bessere Vergü-
tung, sind sonstige Anreize zu schaffen, um junge Men-
schen – sei es auch nur übergangsweise – zu inter-
essieren, sich in der Pflege zu engagieren. Neben der
heute im Vordergrund stehenden Numerus-Clausus-
Note schlagen wir eine Pflege-Note für den Zugang zu
Numerus-Clausus-Studiengängen vor.
 
Für eine Übergangszeit ist neben der Wiedergewinnung
von Fachkräften, die abgewandert sind, neben der An-
werbung aus dem Ausland, neben der Erhöhung von
Ausbildungsplätzen auch eine sofortige Verbesserung
der Versorgung der vollstationären Einrichtungen mit
Sozialassistenten, Quereinsteigern und mit Hilfskräf-
ten erforderlich, denen die Möglichkeit der Nachqualifi-
zierung geboten werden muss. Hierbei muss sicherge-
stellt werden, dass die Einstellung von Quereinsteigern
weder zu neuen prekären Arbeitsverhältnissen führt,
noch zu dem Ersatz von notwendigen Pflegefachkräften
durch billigeres Personal oder Teilzeitbeschäftigte.
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Antrag 122/II/2018
AG 60plus Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

Krankenhauseinweisung ohne Krankenkassenstempel
ermöglichen
Die Fraktion der SPD im Abgeordnetenhaus Berlin und
die Senatsverwaltung für Gesundheit werden aufge-
fordert, eine Änderung der Verwaltungsvorschriften für
ärztliche Krankenhauseinweisungen zu veranlassen,
nach der vom Arzt ausgestellte Krankenhauseinwei-
sungen noch zusätzlich der Krankenkasse vorgelegt
werden müssen.

Begründung
Als einziges Bundesland sieht Berlin noch eine Rege-
lung auf der Basis einer Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses über die Verordnung von Kran-
kenhausbehandlung *) vor, nach der Patienten, die
einer Krankenhausbehandlung bedürfen, sich zunächst
eine Krankenhauseinweisung von ihrem zuständigen
Arzt besorgen und sich anschließend auf dieser bei
ihrer Krankenkasse eine Kostenübernahmeerklärung
bescheinigen lassen.
 
Tatsächlich wird jedoch von den Krankenkassen auf
der Krankenhauseinweisung keine Kostenübernahme-
erklärung erteilt, sondern lediglich bestätigt, dass der
Patient Mitglied der jeweiligen Krankenkasse ist. Die ei-
gentliche Kostenübernahme wird hingegen im Nach-
gang im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zwi-
schen dem zugelassenen Krankenhaus und der Kran-
kenkasse geprüft.
 
Alleine schon durch die Vorlage der gültigen Versicher-
tenkarte beim einweisenden Arzt und daraufhin des-
sen Ausstellung der Krankenhauseinweisung ist hinrei-
chend dokumentiert, dass der Patient Mitglied der auf
der Krankenhauseinweisung aufgeführten Krankenkas-
se unter der aufgeführten Krankenversicherungsnum-
mer ist.
 
(- 2 -)
-2- Krankenhauseinweisung ohne Krankenkassenstem-
pel ermöglichen
 
Nach § 6 (2) der oben genannten Richtlinie handelt es
sich bei der Vorlage der Krankenhauseinweisung bei
der Krankenkasse um eine Sollvorschrift, die auch alter-
nativ auf andere Weise abgewickelt werden kann. Al-
le anderen Bundesländer haben sich zwischenzeitlich
für solche alternativen Verfahren entschieden, die zu
einer gravierenden Entlastung sowohl der Patienten,
der Pflegdienste, der Krankenkassen und nicht zuletzt
auch der Ärzte und der Mitarbeiter in den Krankenkas-
sen geführt hat. Dabei sind diese alternativen Verfahren
kostenneutral, bürgerfreundlich und ein deutliches Zei-
chen für den Willen zum Abbau unnötiger Bürokratie.

Annahme (K)
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Die AG 60 plus Berlin hat mehrere Krankenkassen, Ärzte
und Krankenhausverwaltungen befragt. Von allen Sei-
ten, insbesondere aber von den Krankenkassen, wür-
de der Wegfall der „Abstempelung von Krankenhaus-
einweisungen bei den Krankenkassen“ in hohem Maße
begrüßt. Dies nicht nur aufgrund der damit verbunde-
nen Verwaltungsvereinfachungen, sondern vor allem,
weil dadurch dem unsäglichen Zustand ein Ende berei-
tet würde, dass sich selbst schwerkranke Patienten vor
ihrer Aufnahme ins Krankenhaus völlig unnötigerweise
zum Zweck der „Abstempelung“ zu ihrer Krankenkasse
begeben müssen oder dieses ersatzweise von den ohne-
hin überlasteten Mitarbeitern von Pflegediensten vor-
zunehmen ist.
 
*) Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses
über die Verordnung von Krankenhausbehandlung
(Krankenhauseinweisungs-Richtlinie/KE-RL)
in der Neufassung vom 22. Januar 2015 veröffentlicht im
Bundesanzeiger BAnz AT 29.04.2015 B2 in Kraft getreten
am 30. April 2015
zuletzt geändert am 16. März 2017 veröffentlicht im
Bundesanzeiger BAnz AT 07.06.2017 B2 in Kraft getreten
am 8. Juni 2017
 

• 6 Verordnung stationärer Krankenhausbehand-
lung

(2) Seiten 1 und 2 der Verordnung sind der Patientin oder
dem Patienten auszuhändigen. Die Patientin oder der
Patient soll diesen Teil des Vordrucks der Krankenkas-
se vorlegen. Alternativ können die Landesverbände der
Krankenkassen und Verbände der Ersatzkassen mit den
Kassenärztlichen Vereinigungen in den Gesamtverträ-
gen gemäß § 83 SGB VVereinbarungen treffen, nach de-
nen der für die Weiterleitung an die Krankenkasse vor-
gesehene Teil des Vordruckes (Seite 2) auf Verlangen der
Krankenkasse von der Vertragsärztin, vom Vertragsarzt,
von der Vertragspsychotherapeutin oder vom Vertrags-
psychotherapeuten an diese zu leiten ist.
 

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Antrag 123/II/2018
ASG Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Ausreichende medizinische Versorgung sicherstellen:
Bundesweite Lösung zur Finanzierung der Behandlung
von Menschen mit unklarem Versicherungsstatus
einführen
Die SPD Berlin / die SPD fordert die Mitglieder der
SPD-Bundestagsfraktion und die sozialdemokratischen
Mitglieder der Bundesregierung auf, eine bundesweite
Lösung zur Finanzierung der Behandlung von Menschen
mit unklarem Versicherungsstatus zu entwickeln und
umzusetzen. Ziel muss sein, dass für jeden Menschen

Annahme (K)
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in Deutschland medizinische Versorgung geregelt (ggf.
vor-)finanziert wird, damit Jede und Jeder notwendige
medizinische Hilfe auch real erhalten kann. In einem
ersten Schritt muss grundsätzlich für alle Kinder und
Jugendliche in Deutschland ein Versicherungsschutz
sichergestellt werden.

Begründung
Trotz Versicherungspflicht sind nach Schätzungen in
Deutschland hunderttausende Menschen ohne bzw.
ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz.
Betroffen sind beispielsweise Selbstständige, Privatver-
sicherte mit Beitragsrückständen sowie deren Kinder,
Menschen ohne Wohnung oder legalen Aufenthalts-
status sowie arbeitsuchende EU-Bürger, die im Rahmen
der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Deutschland sind.
Diese Menschen werden bei akuten Schmerzzuständen
und Unfällen behandelt. Weitere medizinische Versor-
gung oder Beratung wird nach aktueller Gesetzeslage
nicht erstattet. Eine Nichtbehandlung von Krankheiten
oder Verletzungen kann beispielsweise für Menschen
mit chronischen Erkrankungen lebensbedrohlich
werden.
 
In Berlin wird aktuell als Erstanlaufstelle für diese Men-
schen eine Clearingstelle eingerichtet. Diese prüft, ob
die Patientinnen und Patienten mit ungeklärtem Ver-
sicherungsstatus in eine gesetzliche Krankenversiche-
rung oder private Versicherung vermittelt werden kön-
nen und helfen diesen dabei.
Gleichzeitig sollen die Gründe für den fehlenden Ver-
sicherungsschutz systematisch erfasst werden und als
Grundlage für gesetzliche Änderungen dienen.
 
Sollte keine Möglichkeit der Kostenübernahme beste-
hen, werden medizinische Leistungen über einen steu-
erfinanzierten Fonds erstattet. Das Berliner Modell soll
für eine bundesweite Lösung als Vorbild dienen, um
Menschen in der ganzen Bundesrepublik ausreichend
versorgen zu können.
Langfristiges Ziel muss sein, alle betroffenen Menschen
in die Regelversorgung zu überführen.
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Antrag 124/II/2018
ASG Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

IGeL Abzocke zurückdrängen
Die SPD Berlin / die SPD fordert die Mitglieder der
SPD-Bundestagsfraktion und die sozialdemokrati-
schen Mitglieder der Bundesregierung auf, gesetzliche
Maßnahmen zu ergreifen, überflüssige und nicht
ungefährliche Selbstzahlerangebote aus Arztpraxen
zurückzudrängen. Patientinnen und Patienten müssen
effektiv vor einer systematischen Verunsicherung
und folgender finanzieller Abzocke geschützt werden.

Annahme (K)
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Sinnvolle Leistungen müssen GKV-Leistungen sein.
Unsinnige Zusatzangebote haben in Arztpraxen nichts
verloren.

Begründung
Bei manchen Arztgruppen scheinen sogenannte Indi-
viduelle Gesundheitsleistungen (IGeL) mehr zur Regel
zu werden als qualitativ anerkannte und von den
Kassen erstattete Diagnose- und Therapieverfahren.
Die zunehmende Ausweitung von IGeL-Angeboten
führt bei den Patientinnen und Patienten zu großen
Verunsicherungen. Zum einen, suggeriert der Verkauf
von IGeL, dass die Gesetzliche Krankenversicherung
nur eine unzureichende Versorgung bieten würde.
Zum anderen kann die tatsächliche Sinnhaftigkeit und
Wirkung von IGeL-Angeboten von den Patientinnen
und Patienten kaum adäquat abgeschätzt werden,
zumal sich das Angebot ständig erweitert und verän-
dert. Um Patientinnen und Patienten nicht weiter in
Arztpraxen in unangenehme Situationen zu bringen
und die zunehmende Abzocke zu beenden, ist das
Anbieten von IGeL deutlich zurück zu drängen.
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Antrag 125/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Ersatzlose Streichung des § 219a des StGB
Die SPD-Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses
und des Berliner Senats sowie der SPD Bundesvorstand
werden aufgefordert, sich weiterhin dafür einzusetzen,
dass der § 219a des StGB ersatzlos gestrichen wird.

Annahme (K)
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Antrag 147/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Regulieren statt Kriminalisieren: Eine neue Cannabis-
politik ist nötig!
Die SPD-Mandatsträger und -trägerinnen auf Bundes-
ebene werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen,
dass

• national und international die rechtliche Grundla-
ge für eine staatlich kontrollierte Produktion und
Abgabe von Cannabisprodukten an Erwachsene
und deren legalen Besitz geschaffen werden, die
den Anforderungen des Gesundheits-, Verbraucher-
und Jugendschutzes in Bezug auf Produktion und
Vertrieb Rechnung trägt;

• in einem Zwischenschritt durch eine sofortige
Änderung der entsprechenden bundesrechtlichen
Grundlagen unmittelbar den Bundesländern das

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
Die SPD-Mandatsträger und -trägerinnen auf Bundes-
ebene werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen,
dass

• national und international die rechtliche Grundla-
ge für eine staatlich kontrollierte Produktion und
Abgabe von Cannabisprodukten an Erwachsene
und deren legalen Besitz geschaffen werden, die
den Anforderungen des Gesundheits-, Verbraucher-
und Jugendschutzes in Bezug auf Produktion und
Vertrieb Rechnung trägt;

• in einem Zwischenschritt durch eine sofortige
Änderung der entsprechenden bundesrechtlichen
Grundlagen unmittelbar den Bundesländern das
Recht gegeben wird, auf Landesebene über Durch-
führung und Zulassung wissenschaftlicher Modell-
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Recht gegeben wird, auf Landesebene über Durch-
führung und Zulassung wissenschaftlicher Modell-
projekte zur Abgabe von Cannabis an erwachsene
Konsumentinnen und Konsumenten in z.B. beson-
ders qualifizierten Fachgeschäften mit Beratung zu
ermöglichen bzw. die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für die Genehmigung eines wissenschaftli-
chen Forschungsprojektes nach § 3 Absatz 2 Betäu-
bungsmittelgesetz wesentlich zu vereinfachen, um
wissenschaftliche Modellprojekte auf Landesebene
in der Regel zu ermöglichen. Dabei sind folgende
Rahmenbedingungen einzuhalten:

• – Innerhalb der Modellprojekte muss eine Be-
steuerung ähnlich der Alkohol- und Tabak-
steuer angestrebt werden, bestehende Wer-
beverbote bleiben bestehen, der Jugend-
schutz und die Prävention gestärkt.

• – Auf eine ausreichende finanzi-
elle/personelle Ausstattung von
Drogenpräventions- und Interventions-
projekten (insbesondere im Jugendbereich)
muss hingewirkt und entsprechende
Maßnahmen intensiviert werden.

• – Sobald die Modellprojekte geplant und um-
gesetzt werden, sollen die Landesregierun-
gen einen Erfahrungsausaustausch der je-
weiligen regionalen, nationalen und auch
internationalen Projekte bzw. Modellprojek-
te gewährleisten.

 

Begründung
Die auf Verboten und Kriminalisierung basierende ak-
tuelle Cannabispolitik ist gescheitert. Einerseits wirkt
sie nicht präventiv, andererseits geht sie an der Lebens-
wirklichkeit vorbei und stigmatisiert Verbraucherinnen
und Verbraucher durch Kriminalisierung.
 
Mehrere Millionen Menschen in Deutschland konsu-
mieren im Jahr mehr oder weniger häufig Cannabis.
Die Verfolgung von Konsumentinnen und Konsumen-
ten bindet wichtige Ressourcen, die an anderer Stelle
fehlen. Nutzen und Kosten stehen heute in keinem Ver-
hältnis zueinander. Pro Jahr gibt es in Deutschland über
150.000 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit
Cannabis, die fast alle im konsumnahen Bereich geführt
werden. Drei Viertel dieser Fälle werden letztlich ein-
gestellt. Ein immenser Aufwand ohne Wirkung! Auch
der Bund Deutscher Kriminalbeamter sieht die bisheri-
ge Drogenpolitik als nicht zielführend an, ja als geschei-
tert. Eine repressive Cannabispolitik hält die Bevölke-
rung nicht vom Konsum ab, dafür aber unsere Polizei
und Justiz von ihrer Arbeit. Ein Verbot führt nicht offen-
sichtlich zwingend zu mehr Schutz, sondern kann genau
den gegenteiligen Effekt haben und die gesundheitli-
chen Gefahren für die betroffenen Menschen sogar er-
höhen
 
Letztlich zeigen die Kriminalstatistiken auch, dass ein

projekte zur Abgabe von Cannabis an erwachsene
Konsumentinnen und Konsumenten in z.B. beson-
ders qualifizierten Fachgeschäften mit Beratung zu
ermöglichen bzw. die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für die Genehmigung eines wissenschaftli-
chen Forschungsprojektes nach § 3 Absatz 2 Betäu-
bungsmittelgesetz wesentlich zu vereinfachen, um
wissenschaftliche Modellprojekte auf Landesebene
in der Regel zu ermöglichen. Dabei sind folgende
Rahmenbedingungen einzuhalten:

– Innerhalb der Modellprojekte muss eine Be-
steuerung ähnlich der Alkohol- und Tabak-
steuer angestrebt werden, bestehende Wer-
beverbote bleiben bestehen, der Jugend-
schutz und die Prävention gestärkt.

•
• – Auf eine ausreichende finanzi-

elle/personelle Ausstattung von
Drogenpräventions- und Interventions-
projekten (insbesondere im Jugendbereich)
muss hingewirkt und entsprechende
Maßnahmen intensiviert werden.

• – Sobald die Modellprojekte geplant und um-
gesetzt werden, sollen die Landesregierun-
gen einen Erfahrungsausaustausch der je-
weiligen regionalen, nationalen und auch
internationalen Projekte bzw. Modellprojek-
te gewährleisten.

 
• Ein Mindestabstand von Cannabisgeschäften zu
Schulen, Kitas und Jugendhilfeeinrichtungen muss
sichergestellt werden.

• Der Berliner Senat wird im Bundesrat erneut ei-
nen Antrag einbringen, das Betäubungsmittelge-
setz entsprechend ändert.
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Cannabis-Verbot weder das Angebot verringert, noch
die Nachfrage senkt. Konsumenten und Konsumentin-
nen sind derzeit dem unkontrollierten Schwarzmarkt
ausgeliefert. Von diesem profitieren dubiose Schwarz-
händler und -händlerinnen, die zudem den Stoff auf
Kosten der Gesundheit ihrer Kunden und Kundinnen
mit Blei oder Kleber strecken. Wir lassen zu, dass Konsu-
mentinnen und Konsumenten auf dem Schwarzmarkt
gepanchtes Cannabis beziehen und dort auch schnell
in Kontakt zu härteren Drogen kommen, angefixt durch
zwielichtige Dealer und Dealerinnen im Halbdunkel un-
serer U-Bahnstationen. Auch deshalb brauchen wir für
Marihuana seriöse Abgabeorte mit seriöser Beratung,
wie beispielsweise in Apotheken oder anderweitigen
staatlichen Abgabestellen. Eine so regulierte Legalisie-
rung würde dem Schwarzmarkt die Grundlage entzie-
hen und gleichzeitig mehr Verbraucherschutz bieten.
 
Ein weiterer Punkt, der für die „regulierte Legalisierung“
spricht, sind die positiven Effekte für die Gesundheits-
politik und Präventionsarbeit. Solange Marihuana rau-
chen verboten ist, kommen wir viel schwerer an die
Betroffenen heran. Dies gilt insbesondere für die stark
gefährdete Gruppe der Jugendlichen, denn gerade in
diesem Alter kann der Cannabiskonsum die Gehirnent-
wicklung negativ beeinflussen. Und das muss dringend
in den Schulen stärker thematisiert werden.
 
Mit den durch die Einrichtung von Modellprojekten frei-
gewordenen Mitteln sollen nicht nur Präventions- und
Interventionsprojekte gefördert und ausgebaut wer-
den. Für ebenso wichtig halten wir es, dass auch das be-
stehende Suchthilfesystem ausgebaut wird und die nun
bessere Erreichbarkeit von Suchterkrankten so genutzt
wird.
 
Natürlich soll es auch zukünftig ein uneingeschränk-
tes Abgabeverbot für Cannabis an Kinder und Jugend-
liche geben. Das ist beim Alkohol – völlig zurecht – ja
nicht anders. Zudem muss der Jugendschutz gestärkt
werden. Aber die Stigmatisierung von Marihuana hat
noch keinem suchtgefährdeten Jugendlichen weiterge-
holfen und wird dies auch in Zukunft nicht tun. Statt-
dessen verhindert das Verbot den Zugang von Jugend-
lichen zur Prävention, was Pädagogen und Pädagogin-
nen immer wieder beklagen. Die Fachstellen für Sucht-
prävention kritisieren zurecht, dass die vorherrschende
Rechtslage das Erreichen ihrer Zielgruppen erschwert.
Es ist für uns daher ein Gebot des gesunden Menschen-
verstandes, in Suchtfragen nicht die Strafe, sondern die
Fürsorgepflicht in den Mittelpunkt der Politik zu stellen.
 
In Berlin wollen wir die Einführung der kontrollierten
Abgabe von kontrolliert angebautem Marihuana. Viel-
leicht vergleichbar den staatlichen Alkoholgeschäften
in Norwegen. Um dies umzusetzen, arbeiten wir in
Berlin mit der rot-rot-grünen Koalition an einem Mo-
dellprojekt für die kontrollierte Abgabe an Erwachsene
im Rahmen eines wissenschaftlichen Modellprojekts.
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Bestehende Werbeverbote werden wir dabei erhalten,
denn wir wollen mitnichten eine neue boomende Kif-
ferindustrie schaffen und genauso wenig die gesund-
heitliche Aufklärung unterlaufen.
 
Allerdings zeigen die bisherigen Erfahrungen aus ande-
ren Kommunen und Bundesländern dass das geplante
Modellprojekt ohne eine umfassende Reform des Bun-
desrechts nicht einfach umsetzbar sein wird: Alle bis-
herigen Anträge sind seitens der derzeit für die Geneh-
migung zuständige Bundesamt abgelehnt worden, na-
türlich werden wir in Berlin dennoch einen neuen An-
trag erarbeiten und vorlegen. Zur Stärkung der Rechtssi-
cherheit wollen wir erreichen, dass sich das Land Berlin
im Bundesrat und auf allen politischen Ebenen sich ak-
tiv erneut dafür einsetzt als Sofortmaßnahme der neu-
en Bundesregierung eine Änderung des Bundesrechts
insofern durchzuführen, dass die Entscheidung über
die Genehmigung regionaler wissenschaftlich begleite-
te Modellprojekte auf Landesebene übertragen wird.
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Antrag 148/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Regulieren statt Kriminalisieren: Eine neue Cannabis-
politik ist nötig!
Die auf Verboten und Kriminalisierung basierende ak-
tuelle Cannabispolitik ist gescheitert. Einerseits wirkt
sie nicht präventiv, andererseits geht sie an der Lebens-
wirklichkeit vorbei und stigmatisiert Verbraucherinnen
und Verbraucher durch Kriminalisierung.
 
Mehrere Millionen Menschen in Deutschland konsu-
mieren im Jahr mehr oder weniger häufig Cannabis.
 
Die Verfolgung von Konsumentinnen und Konsumen-
ten bindet wichtige Ressourcen, die an anderer Stelle
fehlen. Nutzen und Kosten stehen heute in keinem Ver-
hältnis zueinander. Pro Jahr gibt es in Deutschland über
150.000 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit
Cannabis, die fast alle im konsumnahen Bereich geführt
werden. Drei Viertel dieser Fälle werden letztlich ein-
gestellt. Ein immenser Aufwand ohne Wirkung!  Auch
der Bund Deutscher Kriminalbeamter sieht die bisheri-
ge Drogenpolitik als nicht zielführend an, ja als geschei-
tert. Eine repressive Cannabispolitik hält die Bevölke-
rung nicht vom Konsum ab, dafür aber unsere Polizei
und Justiz von ihrer Arbeit. Ein Verbot führt nicht offen-
sichtlich zwingend zu mehr Schutz, sondern kann genau
den gegenteiligen Effekt haben und die gesundheitli-
chen Gefahren für die betroffenen Menschen sogar er-
höhen.
 
Letztlich zeigen die Kriminalstatistiken auch, dass ein
Cannabis-Verbot weder das Angebot verringert, noch

Erledigt bei Annahme 147/II/2018 (K)
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die Nachfrage senkt. Konsumenten sind derzeit dem
unkontrollierten Schwarzmarkt ausgeliefert. Von die-
sem profitieren dubiose Schwarzhändler*innen, die
zudem den Stoff auf Kosten der Gesundheit ihrer
Kund*innen mit Blei oder Kleber strecken. Die derzeiti-
ge Verdrängung von Cannabiskonsumentinnen und –
konsumenten in die Illegalität befördert den Kontakt
zu kriminellen DealerInnen und erhöht das Risiko mit
harten Drogen in Berührung zu kommen. Auch des-
halb brauchen wir für Marihuana seriöse Abgabeorte
mit seriöser Beratung, wie beispielsweise in Apotheken
oder anderweitigen lizensiert Abgabestellen. Eine so
regulierte Legalisierung würde dem Schwarzmarkt die
Grundlage entziehen und gleichzeitig mehr Verbrau-
cher*innenschutz bieten.
 
Ein weiterer Punkt, der für die „regulierte Legalisierung“
spricht, sind die positiven Effekte für die Gesundheits-
politik und Präventionsarbeit. Solange Marihuana rau-
chen verboten ist, kommen wir viel schwerer an die
Betroffenen heran. Dies gilt insbesondere für die stark
gefährdete Gruppe der Jugendlichen, denn gerade in
diesem Alter kann der Cannabiskonsum die Gehirnent-
wicklung negativ beeinflussen. Und das muss dringend
in den Schulen stärker thematisiert werden.
 
Mit den durch die Einrichtung von Modellprojekten frei-
gewordenen Mitteln sollen nicht nur Präventions- und
Interventionsprojekte gefördert und ausgebaut wer-
den. Für ebenso wichtig halten wir es, dass auch das be-
stehende Suchthilfesystem ausgebaut wird und die nun
bessere Erreichbarkeit von Suchterkrankten so genutzt
wird.
 
Natürlich soll es auch zukünftig ein uneingeschränktes
Abgabeverbot für Cannabis an Kinder und Jugendliche
geben. Das ist bei Alkohol und Tabak – völlig zurecht
– ja nicht anders. Zudem muss der Jugendschutz ge-
stärkt werden. Auch muss ein Mindestabstand von Can-
nabisgeschäften zu Schulen, Kitas und Jugendhilfeein-
richtungen sichergestellt werden. Aber die Stigmatisie-
rung von Marihuana hat noch keinem suchtgefährde-
ten Jugendlichen weitergeholfen und wird dies auch in
Zukunft nicht tun. Stattdessen verhindert das Verbot
den Zugang von Jugendlichen zur Prävention, was Päd-
agog*innen immer wieder beklagen. Die Fachstellen für
Suchtprävention kritisieren zurecht, dass die vorherr-
schende Rechtslage das Erreichen ihrer Zielgruppen er-
schwert. Es ist für uns daher ein Gebot des gesunden
Menschenverstandes, in Suchtfragen nicht die Strafe,
sondern die Fürsorgepflicht in den Mittelpunkt der Poli-
tik zu stellen.
 
In Berlin wollen wir die Einführung der kontrollierten
Abgabe von kontrolliert angebautem Marihuana. Viel-
leicht vergleichbar den staatlichen Alkoholgeschäften
in Norwegen. Um dies umzusetzen, arbeiten wir in Ber-
lin mit der rot-rot-grünen Koalition an einem Modell-
projekt für die kontrollierte Abgabe an Erwachsene im
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Rahmen eines wissenschaftlichen Modellprojekts. Be-
stehende Werbeverbote werden wir dabei erhalten.
 
Allerdings zeigen die bisherigen Erfahrungen aus ande-
ren Kommunen und Bundesländern dass das geplante
Modellprojekt ohne eine umfassende Reform des Bun-
desrechts nicht einfach umsetzbar sein wird: Alle bis-
herigen Anträge sind seitens der derzeit für die Geneh-
migung zuständige Bundesamt abgelehnt worden, na-
türlich werden wir in Berlin dennoch einen neuen An-
trag erarbeiten und vorlegen. Zur Stärkung der Rechtsi-
cherheit wollen wir erreichen, dass sich das Land Berlin
im Bundesrat und auf allen politischen Ebenen sich ak-
tiv erneut dafür einsetzt als Sofortmaßnahme der neu-
en Bundesregierung eine Änderung des Bundesrechts
insofern durchzuführen, dass die Entscheidung über
die Genehmigung regionaler wissenschaftlich begleite-
te Modellprojekte auf Landesebene übertragen wird.
 
Die SPD-Mandatsträger*innen auf Bundesebene so-
wie SPD-Bundesparteitagsdelegierten werden aufge-
fordert, auf Bundesebene zu beschließen, dass

• national wie international die rechtlichen Grund-
lagen für eine staatlich kontrollierte Produktion
und Abgabe von Cannabisprodukten an Erwachse-
ne und deren legalen Besitz zu schaffen, die den An-
forderungen des Gesundheits-, Verbraucher- und
Jugendschutzes in Bezug auf Produktion und Ver-
trieb Rechnung trägt; Der Berliner Senat wird im
Bundesrat gemeinsam mit anderen Ländern erneut
einen Antrag einbringen, das Betäubungsmittelge-
setz entsprechend ändert.

• auf eine ausreichende finanzielle/personelle Aus-
stattung von Drogenpräventions- und Interventi-
onsprojekten (insbesondere im Jugendbereich) hin-
zuwirken und entsprechende Maßnahme zu inten-
sivieren; Dazu sollen u.a. die finanziellen Mittel ver-
wendet werden, die durch eine wegfallende Verfol-
gung von Konsumentinnen und Konsumenten frei
werden.

• in einem Zwischenschritt durch eine sofortige
Änderung der entsprechenden bundesrechtlichen
Grundlagen unmittelbar den Bundesländern das
Recht zu geben, auf Landesebene über Durchfüh-
rung und Zulassung wissenschaftlicher Modellpro-
jekte zur Abgabe von Cannabis an erwachsene Kon-
sumentinnen und Konsumenten in z.B. besonders
qualifizierten Fachgeschäften mit Beratung zu er-
möglichen bzw. die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für die Genehmigung eines wissenschaftlichen
Forschungsprojektes nach § 3 Absatz 2 Betäubungs-
mittelgesetz wesentlich zu vereinfachen, um wis-
senschaftliche Modellprojekte auf Landesebene in
der Regel zu ermöglichen.

• Innerhalb der Modellprojekte muss eine Besteue-
rung ähnlich der Alkohol- und Tabaksteuer ange-
strebt werden, bestehende Werbeverbote bleiben
bestehen, wodurch der Jugendschutz und die Prä-
vention gestärkt werden.
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• Sobald die Modellprojekte geplant und umgesetzt
werden, sollen die Landesregierungen einen Erfah-
rungsausaustausch der jeweiligen regionalen, na-
tionalen und auch internationalen Projekte bzw.
Modellprojekte gewährleisten.

• Um die Gleichbehandlung legaler Drogen wie dann
Cannabis, Alkohol und Tabak zu gewährleisten soll
außerdem ein realistischer Grenzwert für die Kon-
zentration von THC im Blut festgelegt werden un-
ter dem das Fahren eines Kraftfahrzeugs wie bei
Alkohol straffrei möglich ist. ALs Beispiel kann die
Schweiz dienen, wo der Grenzwert bei drei Nano-
gramm THC pro Milliliter Blut liegt. Hierzu muss die
StVG entsprechend geändert werden.

• Analog zur Alkoholproduktionsregulierung soll der
private Anbau zum Eigenbedarf zugelassen wer-
den.
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AntragWV132/I/2018
Jusos LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Besondere Berücksichtigung der unter 25 Jährigen im
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychi-
schen Krankheiten (PsychKG) des Landes Berlins
Jugendliche und junge Erwachsene (bis 25 Jahre) wer-
den im PsychKG nicht explizit geschützt. Dabei ist die-
se Gruppe besonders schutzbedürftig, da sich ihr Krank-
heitsverlauf anders verhält als bei Erwachsenen. Auch
liegen verschiedene Abhängigkeiten, insbesondere zur
Familie vor.
 
Dies äußert sich zum Beispiel in ihrer Wohnsituation,
da diese Menschen häufig noch zuhause wohnen oder
in einer Wohngemeinschaft, also in einem Abhängig-
keitsverhältnis. Bei Streit mit und Überforderung der El-
tern oder Sozialarbeiter*innen kommt es schnell zum
Rauswurf oder zur Flucht. Leben sie auf der Straße oder
in einer nicht entsprechend ausgestatteten Unterkunft
führt dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer gravie-
renden Verschlechterung und im schlimmsten Fall ei-
ner Zwangseinweisung. Die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen geraten in eine Spirale. Hier gilt es anzu-
setzen.
 
Wir fordern folgende Maßnahmen:

• Anpassung der gesetzlichen Regelungen, um die
Schutzbedürftigkeit von bis zu 25 Jahre alten Perso-
nen explizit festzuhalten

• Einrichtungen ausbauen, deren Personal für die
speziellen Bedürfnisse und Besonderheiten expli-
zit geschult ist (Notunterkünfte und dauerhafte
Wohngemeinschaften)

• Präventionsmaßnahmen verstärken, wie Anlauf-
stellen und Hilfsangebote für die Jugendlichen aber

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

LPT I/2018: Überwiesen an ASG
Annahme in der Fassung der ASG
 
 
Der Landesparteitag möge beschließen:
Besondere Berücksichtigung Jugendlicher und junger
Erwachsener imGesetz überHilfenundSchutzmaßnah-
men bei psychischen Krankheiten (PsychKG) des Landes
Berlins
 
Jugendliche und junge Erwachsene werden im PsychKG
wie auch in anderen Gesetzes (z.B. SGB IX) nicht expli-
zit geschützt. Dabei ist diese Gruppe besonders schutz-
bedürftig, da sich ihr Krankheitsverlauf oftmals anders
verhält als bei Erwachsenen.
 
Wir fordern folgende Maßnahmen:

• Anpassung der gesetzlichen Regelungen, um die
Schutzbedürftigkeit von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen explizit festzuhalten

• Einrichtungen ausbauen, deren Personal für die
speziellen Bedürfnisse und Besonderheiten explizit
geschult ist (Wohngemeinschaften, Notunterkünf-
te und andere)

• Präventionsmaßnahmen verstärken, wie Anlauf-
stellen und Hilfsangebote für die Jugendlichen aber
auch die Eltern, die sowohl begleitend als auch in
akuten Krisensituationen unterstützen

 
Begründung des Votums der ASG:
Hintergrund für leichte Modifizierung des Antrags ist
die fachliche Bewertung, dass das richtige Anliegen
breiter gefasst und gesetzlich adressiert werden sollte.
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auch die Eltern, die sowohl begleitend als auch in
akuten Krisensituationen unterstützen

 

Begründung
Junge Erwachsene und Jugendliche haben eine reale
Chance auf Heilung oder Verbesserung ihrer Situation
in für sie geeigneten Einrichtungen bei psychischen
Erkrankungen, wenn ein Verbleib in der Familie nicht
möglich oder nicht gewünscht ist. Eine Aufnahme in
Wohnheime für Obdachlose oder ähnliches kann im
schlimmsten Fall, besonders in akuten Krisensituatio-
nen, zur Verschlechterung bzw. entstehen von einer
neuen Problematik führen. Oft geraten sie erst dort
mit abhängig machenden Substanzen oder Menschen
die schon fortgeschrittener in ihrer Erkrankung sind in
Kontakt. Dies führt zum einen dazu, dass die Gefahr
einer Abhängigkeit steigt und die Ausweglosigkeit ihrer
Situation entsteht wird.
 
Eine Lösung dieser Problematik wäre eine Verbindung
der Regelungen aus dem BGB  zur Unterbringung von
Kinder und Jugendlichen (§ 1631b) und dem PsychKG
Berlin (§ 6).
 
Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird frühzeitig
verhindert, dass diese Menschen weiter in ihrer Erkran-
kung fortschreiten. Durch die Hilfsangebote und fach-
männische Betreuung steigen die Chancen auf eine gu-
te Bewältigung des Alltags und erlernen von Eigenstän-
digkeit. Hilfsangebote im späteren Verlauf des Lebens
werden deshalb womöglich nicht mehr benötigt.
 
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es für solche Fälle keine
Regelung wo im akuten Fall Menschen mit dieser Pro-
blematik Hilfe bekommen können, dies führt häufig zu
Obdachlosigkeit und vollständige Isolation. Genau die-
se Konsequenzen werden durch die oben stehenden
Forderungen verhindert und die Lebensqualität dieser
Menschen wird erhalten.
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AntragWV135/I/2018
Jusos LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Gesundheit first, Bedenken second – Sucht ist kein Ver-
brechen!
Viele Menschen in Deutschland konsumieren regel-
mäßig legale und illegale Drogen.
Die Gesetzesentwürfe, die in den vergangenen Jahren
dazu im Bundestag beschlossen worden sind, dienen
fast ausschließlich der Sucht und – Drogenbekämp-
fung und sind Mittel der Abschreckung und Verbote. Ein
Schwerpunkt der derzeitigen Drogen- und Suchtpolitik
sind gesetzliche Regulierungen zur Beschränkung des
Konsums (Nichtraucher*innenschutzgesetze, Jugend-

Ablehnung (Kein Konsens)

 
---
LPT I/2018: Überweisung an ASG und ASJ
 
Votum der ASG: Zustimmung bei Streichung des Satzes
/ der Forderung „Erarbeitung von aufWissenschaft fun-
dierter Leitlinien und Bildung von Standards für die Be-
handlung Drogenabhängiger“
 
Begründung des Votums der ASG:
Der Antrag der Jusos, fordert die Prävention und Entstig-
matisierung von „Drogengebrauchenden“. Die hier ge-
forderten Ansätze sind aus unserer Sicht richtig. Insbe-
sondere die Forderung, dass Thema Sucht stärker im Ge-
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schutzgesetze, Betäubungsmittelrecht). Eine zweite
Säule bildet die Angebotsreduzierung mit der Bekämp-
fung der „Drogenkriminalität“. All diese Regelungen fol-
gen einer strikten law and order-Mentalität.
 
Doch lösen diese Regelungen die Probleme bereits süch-
tiger Drogengebrauchenden nicht, die beabsichtigte
Abschreckende Wirkung bleibt aus und wir haben seit
Jahren eine konstante Zahl Drogengebrauchender. Die
Zahl süchtiger Menschen, darunter Jugendlichen, steigt
stetig. Beschäftigt man sich mit der Homepage der
Drogenbeauftragten der Bundesregierung wird deut-
lich, dass Jugendliche neben Drogen wie Crystal Meth
auch von der Internetsucht stark betroffen sind. Doch
nicht bei jeder Sucht ist die gesellschaftliche Akzeptanz
gleich. Bei der Internetsucht werden Maßnahmen er-
griffen und Forschungsstrategien des Bundes zu den in-
dividuellen und gesellschaftlichen Folgen der Digitali-
sierung gefordert. Die Medikamentensucht, von der 2,3
Millionen Menschen betroffen sind, wir in ihrer ganzen
Briete im Gesundheitsministerium thematisiert. Doch
bei der Drogensucht spielen hauptsächlich strafrechtli-
che Faktoren eine entscheidende Rolle und lenken die
Aufmerksamkeit der Sucht und des Drogenkonsums all-
zu sehr von medizinischen hin zu juristischen Fragestel-
lungen und Konsequenzen. Im Willen, die Anzahl der
Süchtigen zu dämpfen, wird der Aspekt der Gesund-
heit oft außen vor gelassen und stattdessen mit straf-
rechtlichen Sanktionen gearbeitet. Dabei sollte nicht
Repression, Inhibition und Drogenbekämpfung die be-
stimmenden Aspekte der Drogenpolitik sein, sondern
in Anbetracht der stetig steigenden Zahlen vermehrt
Prävention, Hilfe und gesundheitsfördernde Maßnah-
men. Als Sozialist*innen setzen wir uns dafür ein, Ab-
hängigen zu helfen, vom suchtbedingten Drogenkon-
sum wegzukommen und sie nicht als Kriminelle zu
brandmarken. Und durch Ausübung von Strafen wie Ge-
fängnisaufenthalte und Geldstrafen ist ihnen ebenfalls
nicht geholfen. Vielmehr ist die Folge gesellschaftliche
Ausgrenzung. Sucht ist kein Verbrechen. Wir fordern
ein Umdenken der Drogenpolitik, die stärkere Einbezie-
hung gesundheitsrelevanter Fragen und eine auf Me-
dizin und Therapie ausgerichtete Behandlung des Dro-
genkonsums.
 
Daher fordern wir:
Die Entkriminalisierung von Drogenbesitz im Rahmen
des Eigenbedarfs und damit einhergehend die Verlage-
rung der derzeit im Justiz- und Innenministerium ange-
siedelten Drogenbereiche in das Gesundheitsministeri-
um. Die Drogenpolitik und die/der Drogenbeauftragte*
der Bundesregierung und der Landesregierungen sollen
künftig schwerpunktmäßig in den Gesundheitsministe-
rien angesiedelt sein.
 
Darauf aufbauend fordern wir:

• Die regelmäßige Datenerhebung und anschließen-
de Evaluation zur Durchsetzung der Prohibition in
Form eines jährlichen Berichtes mit Augenmerk auf

sundheitsministerium, als im Justiz- und Innenministe-
rium anzusiedeln, entspricht unseren Vorstellungen ei-
nes präventiven Ansatzes zur Verhinderung von Abhän-
gigkeitserkrankungen. Auch die Ausweitung von Auf-
klärung, Beratung und Hygiene sind aus unserer Sicht
sinnvoll. Die Forderung der „Erarbeitung von auf Wissen-
schaft fundierter Leitlinien und Bildung von Standards
für die Behandlung Drogenabhängiger“ bitten wir je-
doch zu streichen. Dies suggiert, dass Suchtkranke in
Deutschland nicht auf Grundlage fachlicher und wis-
senschaftlichen Leitlinien behandelt würden. Das ist je-
doch nicht der Fall.
 
_____
 
Empfehlung ASJ Berlin:  Zurückverweisung an die An-
tragsteller zur Überarbeitung
 
Begründung
Der Antrag zielt auf eine Entkriminalisierung von Dro-
genbesitz zum Eigenbedarf jeglicher Drogen und for-
dert ein Umdenken in der Drogenpolitik. Statt Maßnah-
men der „Repression“ sollen „Prävention, Schutz der Ge-
sundheit und Entstigmatisierung von Drogengebrauch“
treten und finanziell gefördert werden.
Nach Auffassung der ASJ Berlin ist der Antrag in der vor-
liegenden Form nicht zustimmungsfähig.
 
Zwar wird zutreffend darauf hingewiesen, dass Drogen-
abhängigkeit allein mit repressiven Mitteln nicht wirk-
sam bekämpft werden kann und neben der Prävention
verschiedene Hilfen für suchtabhängige Menschen not-
wendig sind.  Der in dem Antrag geforderte Ausbau der
Drogenprävention wird unterstützt. Allerdings differen-
zieren die Antragsteller nicht zwischen verschiedenen
Drogen und fordern die völlige Entkriminalisierung von
Drogen aller Art zum Eigenkonsum.  Dies hält die ASJ
Berlin jedenfalls bzgl. sog. harter Drogen wie Heroin,
Kokain, Chrystal Meth u.ä. für verfehlt. Diese Substan-
zen haben für die Betroffenen i.d.R. ein hohes Abhän-
gigkeitspotential und können bei exzessiver Dosierung
zu körperlichen und geistigen Schäden führen. Die Ab-
hängigkeit von solchen Drogen hat kann zudem für die
Gesellschaft verheerende Folgen haben, weil Drogenab-
hängigkeit  mit Beschaffungskriminalität, Prostitution
und sozialer Verelendung einhergehn kann. Daher hält
die ASJ Berlin neben den Hilfsmaßnahmen für Drogen-
abhängige die Strafbarkeit schon des Besitzes harter
Drogen, selbst wenn sie zum Eigenkonsum vorgehalten
werden, nach wie vor für notwendig, um den Drogen-
konsum und Drogenhandel wirksam zu bekämpfen. Ei-
ne Liberalisierung jeglichen Drogenbesitzes würde eher
zu eher Zunahme des Drogenhandels und der Drogen-
abhängigen führen. Daher müssen zumindest bzgl. har-
ter Drogen sowohl präventive Hilfen als auch repressive
Maßnahmen beibehalten werden, verbunden mit den
bereits bestehenden Maßnahmen nach § 35 BtMG, statt
einer Freiheitsstrafe Entzugsmaßnahmen durchzufüh-
ren.
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öffentliche Ausgaben. Ziel ist hierbei kritisch zu hin-
terfragen, inwiefern die Prohibition und die damit
verbundenen Ausgaben zu einer wirklichen Verän-
derung des Drogenkonsumverhaltens in der Gesell-
schaft beitragen. Diese Mittel müssen in die Präven-
tion investiert werden.

• Die Erarbeitung von auf Wissenschaft fundierter
Leitlinien und Bildung von Standards für die Be-
handlung Dogenabhängiger.

• Mehr zielgruppenorientierte, präventive Leistun-
gen u.a. in Schulen zur Aufklärung über illegale und
legale Drogen, beispielsweise durch Aufklärungs-
kampagnen.

• Erarbeitung eines Konzeptes zur Entwicklung eines
Pilotprojektes im Land Berlin zur Ausweitung der
Suchtberatung durch die Senatsverwaltung für Ge-
sundheit in Zusammenarbeit mit Ärzt*innen, Pfe-
legekräften, Psycholog*innen, Sozialarbeiter*Innen,
Eltern, Lehrer*innen.

• Hygienische Interventionen, dazu gehörend Sprit-
zenaustausch und Nadelprogramme, anonyme
Qualitätskontrollen (beispielsweise vor Clubs) und
die Möglichkeit für von Sucht Betroffene unter
ärztlicher Aufsicht Rückzugsorte zu erfahren.

 
Ziel aller Maßnahmen muss die Prävention, Schutz der
Gesundheit und die Entstigmatisierung von Drogenge-
brauchenden sein. Nur auf diesem Wege ist eine nach-
haltige Behandlung möglich.
 
Mehr Geld in Prävention, Wissenschaft und Hilfen statt
Repression stecken
In Deutschland werden 84 Prozent des Drogenbudgets
für Repression ausgegeben. Damit liegt  Deutschland
an der europäischen Spitze. Deutschland ist zugleich
europaweit das Land, das am wenigsten anteilig Geld
für Prävention ausgibt. Setzt man dies in Verhältnis da-
zu, wie viele finanzielle Mittel in die Prohibition ge-
steckt werden, zeigt sich, dass dringend Handlungsbe-
darf besteht.
 
In Portugal hat sich gezeigt, dadurch, dass die Polizei
sich nicht mehr mit Kleinkriminellen und Beschaffungs-
kriminalität beschäftigen muss, werden die Kapazitä-
ten zur Bekämpfung der organisierten Drogenkriminali-
tät frei. Und am Beispiel der USA wird deutlich, dass die
im Umlauf befindliche Drogenmenge konstant bleibt,
selbst wenn sich der Aufwand der Bekämpfung gar ver-
doppelt.
 
Durch die Entlastung der Justiz können zudem die Such-
terkrankten mit den freiwerdenden Mitteln unterstützt
werden. Die frei werdenden Mittel, die sich aus den da-
durch wegfallenden Verfahren ergeben, sollen zudem in
präventive Aufklärungsmaßnahmen fließen. Und, so ist
auch nachweisbar: Der  Anteil der Menschen, die Bera-
tungen aufsuchen ist größer, wenn Sucht als Krankheit
und nicht als Verbrechen verstanden wird.
 

 
Ob der Besitz sog. weicher Drogen wie Cannabis in be-
stimmten Mengen zum Eigenkonsum weiter strafbar
bleiben soll, lässt die ASJ Berlin ausdrücklich offen.   Es
kann insbesondere die Frage gestellt werden, ob die
strafrechlichen Konsequenzen bei gelegentlichem Ei-
genkonsum sog. weicher Drogen in einer liberalen Ge-
sellschaft noch verhältnismäßig sind. Auch im Vergleich
zur als legal eingestuften Droge Alkohol und deren star-
ken Auswirkungen auf Betroffene und die Gesellschaft
erscheint die heutige Unterscheidung im Ergebnis mit-
unter unsachgemäß. Für eine Liberalisierung müssten
aber verschiedene Folgefragen geklärt werden, die den
Rahmen einer Stellungnahme sprengen würden. Da-
zu gehören insbesondere die Fragen nach Mindestal-
ter, Höchstmengen, Konsumverhalten auch in der Öf-
fentlichkeit, Abhängigkeitspotential und Suchtverhal-
ten, Einstiegsproblematik in härtere Drogen,  Überprü-
fung  von Verkaufsstellen, Qualitätssicherung, Besteue-
rung etc., sowie die vorgelagerte Frage, welche Drogen
als sog. harte Drogen weiterhin untersagt bleiben müs-
sen.
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In jedem Fall muss Schluss sein mit der Kategorisie-
rung von Suchtbetroffener Menschen, in Verbrecher
und Nicht-Verbrecher. Sucht ist Sucht und sollte endlich
gesellschaftlich neu bedacht werden.
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Antrag 126/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Berliner Unterstützungsmodell für Betroffene von
Häuslicher Gewalt
Der Senat und die Mitglieder des Abgeordnetenhauses
werden aufgefordert, eine Strategie für ein Berliner
Unterstützungsmodell für Betroffene von Häuslicher
Gewalt aufzusetzen, das folgendes berücksichtigt:

• Mehr Beratungsstellen für Betroffene von Häusli-
cher Gewalt: Die Betroffenen sollten durch die Ver-
mittlung einer Beratungsstelle psychische und psy-
chologische Beratung, Sozialberatung auf dem Weg
in die Trennung vom Partner, Hilfe bei der Bearbei-
tung von Anträgen für Sozialamt oder Jugendhil-
fe erhalten. Die Beratungsstellen sollen für die Be-
troffenen von Häuslicher Gewalt den Schutz des ei-
genen Lebensraums gewährleisten. Sie sollen un-
terstützen beim Finden einer sicheren Unterkunft,
Rechtsbeistand leisten, Informationen und soziale
Unterstützungsangebote zur Verfügung stellen.

• Qualität der Beratungsstellen erhöhen: Ferner ist
zu überprüfen, ob die Qualifikation der Beratenden
und die finanzielle Ausstattung der Hilfeeinrichtun-
gen ausreichen, um allen Hilfe suchenden zu unter-
stützen. So müssen in den Beratungsstellen auch
Informationen und Beratungsangebote für Migran-
tinnen* in den unterschiedlichen Landessprachen
angeboten werden, so dass Sprachbarrieren nicht
dazu führen, dass die Frauen keine umfassende
Aufklärung über ihre Rechte und Möglichkeiten der
Unterstützung erhalten.

• Mehr Frauenhäuser anbieten: Betroffenen von
häuslicher Gewalt gemäß GewSchG Par. 2 (2), de-
nen auf Antrag beim Familiengericht ein befristetes
Recht zur alleinigen Nutzung der Wohnung einge-
räumt wurde, die zuvor gemeinsam mit der gewalt-
tätigen Person genutzt wurde, muss auch nach Ab-
lauf der Nutzungsbefristung der Wohnung ein ad-
äquater Ersatzraum (in Frauenhäusern, Zufluchts-
wohnungen für Frauen) zur Verfügung gestellt wer-
den, das ihnen einen Schutz nach dem GewSchG
gewährleistet. Die Anzahl der Frauenhäuser in Ber-
lin sollte erhöht werden, um dem Bedarf gerecht zu
werden.

 

Begründung
Gewaltschutzgesetz
Der Begriff „Häusliche Gewalt“ umfasst alle Formen der
körperlichen, sexuellen, seelischen, sozialen und ökono-
mischen Gewalt, die zwischen erwachsenen Menschen
stattfindet, die in einer nahen Beziehung zueinander
stehen oder gestanden haben, unabhängig vom Tatort.
Das sind vor allem Personen in Lebens gemeinschaften,
aber auch in anderen Verwandtschaftsbeziehungen.

Annahme (K)
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Die Tatorte sind oft die gemeinsame Wohnung, können
auch die Arbeitsstelle, öffentliche Plätze, die Kinderta-
gesstätte oder anderes sein.
Das „Gesetz zur Verbesserung des zivilgerichtlichen
Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen sowie
zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei
Trennung“ – kurz: Gewaltschutzgesetz (GewSchG) –
wurde aufgrund einer Initiative von Frauen aus allen
Fraktionen am 08.11. 2001 einstimmig im Bundes tag ver-
abschiedet und trat am 01.01.2002 in Kraft. Das Gewalt-
schutzgesetz bietet für Betroffene von häuslicher Ge-
walt die Möglichkeit, zivilrechtliche Schutzmaßnahmen
zu beantragen, wenn sie sich entschieden haben, sich
aus der Gewaltbeziehung zu lösen und ermöglicht eine
vereinfachte Zuweisung der gemeinsamen Wohnung.
Die Zuweisung der Wohnung wird zeitlich befristet bis 6
Monate, wenn beide Eigentümer oder Mieter der Woh-
nung sind. Ist das Opfer alleinige Mieterin oder Eigen-
tümerin der Wohnung, kann auch eine unbefristete Zu-
weisung der Wohnung erfolgen. Voraussetzung für den
Anspruch auf Wohnungsüberlassung ist, dass die ver-
letzte Person innerhalb von 3 Monaten nach der Tat den
Antrag stellt.
Dabei wird der Gewalttäter u.a. zum Verlassen der Woh-
nung und der unmittelbaren Umgebung verpflichtet,
muss den Wohnungsschlüssel abgeben und bekommt
ein Kontakt- und Näherungsverbot auferlegt. Die poli-
zeiliche Anordnungen sind in der Regel auf wenige Wo-
chen befristet.
Um nach Ablauf dieser befristeten polizeilichen Maß-
nahmen die Gefährdungslage nicht wieder aufleben zu
lassen, ist es anschließend wichtig, den Schutz- und Ru-
hezeitraum durch einen Antrag auf einstweilige Anord-
nungen nach §§ 1 und 2 GewSchG beim Familiengericht
zu verlängern. Auch diese Anordnungen werden in der
Regel befristet erlassen, umfassen aber in den meisten
Fällen einen Zeitraum von etwa sechs Monaten.
Die Frist richtet sich nach der voraussichtlichen Zeit-
spanne, die die Geschädigte benötigt, um auf dem ört-
lichen Wohnungsmarkt eigenen angemessenen Wohn-
raum zu finden.
Ist das Opfer allein oder zusammen mit einem oder ei-
ner Dritten Eigentümerin, Mieterin oder sonst berech-
tigt zur Nutzung, wirkt die gerichtliche Anordnung zur
Überlassung der Wohnung endgültig. Eine Befristung
ist nicht vorgesehen.
Das Gericht kann das Opfer verpflichten, dem Täter ei-
ne Nutzungsvergütung zu zahlen, sofern dies der „Bil-
ligkeit“ entspricht, §2 Abs.5 GewSchG.
Eine derartige Anordnung kommt aber grundsätzlich
nur dann in Betracht, wenn dem Täter eine (Mit-) Be-
rechtigung an der Wohnung zusteht, die er aufgrund
der Überlassung an das Opfer jetzt nicht mehr ausnut-
zen kann, aber gleichwohl auf Grund der (Mit-) Berech-
tigung weiterhin verpflichtet ist, Kosten für die Woh-
nung zu tragen. z.B. Miete, Verbrauchskosten, öffentli-
che Steuern und Abgaben usw.
Werden Aufwendungen des Täters für die Wohnung be-
reits beim Trennungsunterhalt für das Opfer durch Ab-
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zug beim Täter berücksichtigt, bleibt für einen Anspruch
auf Nutzungsvergütung keinen Raum.
Beratungsstellen und Hilfesystem für Betroffenen von
Häuslicher Gewalt
Wichtig ist in der Phase der Trennung der Betroffenen
vom Partner die fachliche parteiliche Beratung. Sie kann
Wege zur psychosozialen und falls nötig finanziellen
Unterstützung aufzeigen. Sofern die betroffene Frau es
wünscht, kann sich eine Beraterin einer Hilfeeinrich-
tung zeitnah mit ihr in Verbindung setzten und Hilfe an-
bieten. Die sogenannte Erstberatung hat eine Lotsen-
funktion und erleichtert den Zugang zu weiteren Hilfe 
und Unterstützungsangeboten bei Häuslicher Gewalt
in Berlin. Dieses koordinierte Vorgehen steigert das Si-
cherheitsgefühl und die Handlungs fähigkeit der Betrof-
fenen und verbessert den Schutz vor weiterer Gewalt.
Die Beratungsstelle eröffnet die Möglichkeit, während
der kurzen Zeitspanne, in der der Täter durch die polizei-
liche Wegweisung keinen Zutritt zur Wohnung hat, sich
beraten zu lassen und Informationen über verschiede-
ne Schutzmöglichkeiten wie z.B.. die Zuflucht im Frau-
enhaus oder ihre Rechte nach dem Gewaltschutzgesetz
zu erhalten. Das Stellen eines Antrags auf zivilrechtliche
Schutzmöglichkeiten nach dem Gewaltschutzgesetz –
wie z.B.. Wohnungsüberlassung und Kontaktverbot –
mit all den den damit verbundenen praktischen Fragen
wird so für die Betroffenen erleichtert.
Adäquater Ersatzraum (Frauenhäuser, Zufluchtswoh-
nungen für Frauen)
Um einen Gewaltschutz der von Partnergewalt betrof-
fenen Person auch nach Beendigung der Nutzungsfrist
der gemeinsamen Wohnung zu gewährleisten, soll-
te ein adäquater Ersatzraum (in ASOG-Einrichtungen,
Frauenhäuser, betreutes Wohnen) sichergestellt wer-
den.
Gerade die Wohnungssuche nach Beendigung der Nut-
zungsfrist ist ein entscheidendes Problem bei dem Weg
aus der Gewaltspirale. Die Frauen können sich nicht
trennen, wenn sie keine Chance sehen, irgendwo einen
adäquaten Ersatzraum zu finden.
Das Frauenhaus ist zunächst ein sicherer Ort mit gehei-
mer Adresse. Der Notruf eines Frauenhauses ist rund
um die Uhr er reichbar. Die Frauen bekommen dort um-
fassende professionelle Beratung über ihre Rechte und
die bestehenden Schutz und Unterstützungsmöglich-
keiten. Während des Frauenhausaufenthaltes kann die
Frau – unterstützt durch die Beraterin – in einem ge-
schützten Rahmen überlegen, ob sie tatsächlich in die
ehemals mit dem Täter gemeinsam genutzte Woh-
nung zurückkehren möchte und dann ggf. innerhalb der
gesetzlich vorgegebene Frist von 3 Monaten (§2 Gew 
SchG) bzw. 6 Monaten ( § 1361 BGB) die Rückkehrabsicht
gegenüber dem Täter geltend machen. Möchte die Frau
nicht in die Wohnung zurückkehren, die ja auch Tatort
war und stark verknüpft ist mit belastenden Erinnerun-
gen, kann sie mit Unterstützung der Beraterin des Frau-
enhauses eine neue Wohnung suchen bzw. eine Sozial-
woh nung mit geheimer Adresse (Auskunftssperre) be-
antragen, damit sie künftig für den Misshandler nicht
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auffindbar und somit endlich in Sicherheit ist.
Doch die Kapazitäten in den Frauenhäusern reichen bei
weitem nicht aus bei der Unterbringung. So wurden
2017 insgesamt 40 Frauen und 29 Kinder im Frauenhaus
aufgenommen. Aufgrund der geringen Kapazität konn-
ten sogar 41 Frauen und 74 Kinder trotz Bedarf nicht im
Haus untergebracht werden. Das zeigt, dass wesentlich
mehr Frauenhäuser im Land Berlin nötig sind.
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Antrag 127/II/2018
AGMigration und Vielfalt LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Für eine umfassende Antidiskriminierungspolitik
Wir fordern die sozialdemokratischen Abgeordneten im
Berliner Abgeordnetenhaus sowie die sozialdemokra-
tischen Mitglieder des Senats dazu auf, darauf hinzu-
wirken, dass folgende Punkte im Gesetzgebungspro-
zess im Rahmen des Landesantidiskriminierungsgeset-
zes (LADG) berücksichtigt werden:
 

• Vergabe öffentlicher Aufträge muss ins Gesetz –
Wer einen Auftrag des Landes Berlin annimmt, hat
dafür zu sorgen, dass innerhalb der Unternehmens-
struktur keine rassistische Diskriminierung stattfin-
det. Eine entsprechende Regelung gibt es bereits im
Landesgleichstellungsgesetz (LGG) zur Vermeidung
von Nachteilen.

• Erweiterung der Verjährungsfrist um 3 Jahre
• Einführung eines jährlichen Monitorings

 
Um den Effekt des Gesetzes kontrollieren und nachsteu-
ern zu können, fordern wir ein jährliches Monitoring.

• Diversity-Mainstreaming – Die Beseitigung beste-
hender Nachteile und die Förderung der tatsäch-
lichen Durchsetzung von Chancengleichheit ist als
durchgängiges Leitprinzip bei allen politischen und
normgebenden und verwaltenden Maßnahmen
der Berliner Verwaltungen zu berücksichtigen.

• Korrektur/Klärung des § 5 Abs. 1 LADG   – Rechtferti-
gung von Ungleichbehandlung

 
Im Entwurf steht in § 5 Abs. 1: „Eine Ungleichbehand-
lung ist gerechtfertigt, wenn sie aufgrund von Rechts-
vorschriften oder eines hinreichenden sachlichen Grun-
des erfolgt.“ Wir haben die Befürchtung, dass der „sach-
liche Grund“ so weit gefasst wird, dass Diskriminierun-
gen weiter möglich sind.

• Verbandsklagerecht darf nicht aufgeweicht wer-
den.

• Wir fordern eine Beweislastumkehr.
 

Begründung
Wir begrüßen es, dass die rot-rot-grüne Berliner
Regierung einen Gesetzentwurf zum Landesantidis-
kriminierungsgesetz (LADG) vorlegt und damit die

Annahme (Kein Konsens)
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Vorreiterrolle einer offenen Metropole unterstreicht.
Wir wollen eine Stadt sein, die Hass und Hetze nicht
toleriert. Wir wollen eine offene Stadt sein, die den
Zusammenhalt stärkt. Die politischen und gesellschaft-
lichen Entwicklungen in den vergangenen Jahren und
Monaten, das aufgeladene Klima, in dem Rassismus
und Diskriminierung zu alltäglichen Phänomenen ge-
worden sind, machen es umso notwendiger, dass Berlin
auch durch die Kraft eines Gesetzes das Problem der
Diskriminierung angeht. Unsere Forderungen ergänzen
diesen Anspruch.
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Antrag 128/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Berlins Verwaltung muss vielfältiger werden!
Eine Gesellschaft ist so offen, wie ihre Institutionen es
sind. Gerade öffentliche Einrichtungen in einer vielfälti-
gen Gesellschaft haben die besondere Verantwortung,
die Breite der Einwanderungsgesellschaft in Deutsch-
land widerzuspiegeln. Die berufliche Zukunft beim Land
Berlin ist immer weniger eine Frage der Herkunft. Dies
zeigen die Ergebnisse der aktuellen Befragung: 27,2 %[1]
aller neueingestellten Auszubildenden im Öffentlichen
Dienst und in den Berliner Unternehmen mit Landes-
beteiligung haben einen Migrationshintergrund. Das ist
erneut ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr.
 
Ein genauer Blick auf die Zahlen macht jedoch deutlich,
wie das Land als Arbeitgeber weiter hinter seinem ei-
genen Anspruch bleibt, eine diverse, vielfältige Stadt zu
sein: mehr als ein Drittel der neuen Auszubildenden im
Öffentlichen Dienst wurden bei der Polizei Berlin einge-
stellt. Ohne die Polizei läge der Anteil für Berlin insge-
samt nur bei 16,5 %.
 
Noch alarmierender ist das Ergebnis einer Pilotstudie
von Citizen of Europe[2], die den Anteil von Vielfalt in
der Berliner Verwaltung analysiert hat: 92% der Füh-
rungspersonen in der Berliner Verwaltung sind weiß[3].
Die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin nimmt sich
der Herausforderungen, die weiterhin gerade für Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund und sozialer Be-
nachteiligung im Zugang zu Arbeitspositionen in der
Verwaltung besteht, an. Zurzeit entwickelt sie ein Lan-
desantidiskriminierungsgesetz (kurz LADG). Es ist das
erste seiner Art in Deutschland. Das geplante Gesetz
soll das bereits auf Bundesebene bestehende Allgemei-
ne Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ergänzen und ver-
bessern. Vor allem die Berliner Verwaltung soll dabei
für Diskriminierungserfahrungen sensibilisiert werden.
Oberste Priorität muss es sein, Chancengleichheit her-
zustellen und durchzusetzen.
 
In diesem Rahmen soll ein Landesprogramm „Diversity“
auf den Weg gebracht werden, was im Antidiskriminie-

Annahme (Kein Konsens)
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rungsgesetz verankert ist. Dort sollen Instrumente ge-
schaffen werden, z.B. zu Personalgewinnung oder Per-
sonalentwicklung, die es ermöglichen, dass die Verwal-
tung in Zukunft eine breite Vielfalt unserer Gesellschaft
widerspiegelt.
 
Doch um zu überprüfen, ob diese verschiedensten In-
strumente greifen, brauchen wir Evidenz in Form von
erhobenen Zahlen zu der Repräsentanz von Vielfalt auf
allen Positionsebenen der Berliner Verwaltung. Die Stu-
die „Diversität in öffentlichen Einrichtungen“ zeigt, es
ist möglich, alle Dimensionen des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes zu erheben. Die Studie zeigt zu-
dem, dass es bei einer Erhebung nicht nur um die Er-
fassung von Menschen mit Migrationshintergrund ge-
hen darf. Vielmehr muss der Anteil von Menschen, der
sich rassistischer Diskriminierung ausgesetzt sieht und
dabei nicht zwangsläufig einen Migrationsanteil haben
muss, offen dargelegt werden. Es in diesem Zusammen-
hang wichtig, zur Erhebung von rassistischer Diskrimi-
nierung Personen nach Selbst- und Fremdzuschreibung,
nach der Häufigkeit von Diskriminierungserfahrungen
und den vermuteten Gründen bzw. Bezugspunkten der
Diskriminierung zu fragen.
 
Daher fordernwir die sozialdemokratischen Senatsmit-
glieder und SPD Fraktion im Abgeordnetenhaus auf,
sich dafür einzusetzen, dass

1. regelmäßig eine repräsentative Erhebung erfolgen
muss, die die Vielfalt in der Verwaltung misst. Dies
muss gesetzlich verankert sein.

2. Daten zu rassistischer Diskriminierung nicht nur
in der Berliner Verwaltung, sondern z.B. auch im
Hochschulbereich, in den Schulen, in den Kitas,
dem Abgeordnetenhaus, etc. erfasst werden müs-
sen.

3. dieses Antidiskriminierungs- und Gleichstellungs-
datenmonitoring sowohl innerhalb der Verwaltung
als auch von externen Akteur*innen erfolgt. Die-
ses Monitoring muss in das Landesantidiskriminie-
rungsgesetz oder Partizipations- und Integrations-
gesetz mit aufgenommen werden.

 
[1] Seit 2006 erhebt BQN Berlin, das Berufliche Qualifi-
zierungsnetzwerk für Migrantinnen und Migranten in
Berlin, jährlich den Anteil der neu eingestellten Auszu-
bildenden mit Migrationshintergrund im Öffentlichen
Dienst, und seit 2010 auch bei den Betrieben mit Lan-
desbeteiligung.
Die Statistik basiert auf einer Datenerhebung, die im
Rahmen von Berlin braucht dich! durchgeführt wird.
[2] Aikins, Joshua Kwesi; Bartsch, Samera; Gyamerah,
Daniel; Wagner, Lucienne (2018): „Diversität in öffentli-
chen Einrichtungen. Antidiskriminierungs- und Gleich-
stellungsdaten in der Praxis – Ergebnisse einer Piloter-
hebung unter Führungskräften der Berliner Verwaltung
und landeseigenen Unternehmen” Vielfalt entscheidet
– Diversity in Leadership, Citizens For Europe (Hrsg.),
Berlin.
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machen, dass es sich um eine politische Beschreibung
und nicht um eine Farbbezeichnung handelt.
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Antrag 129/II/2018
Abt. 07/02 Mariendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Selbstbestimmtes und diskriminierungsfreies Projekt
für Frauen, Lesben und frauenliebende Frauen
Der Senat wird aufgefordert ein selbstbestimmtes und
diskriminierungsfreies Projekt für Frauen, Lesben und
frauenliebende Frauen zu ermöglichen, das Wohnen,
Pflege, Beratung, gesundheitspräventive Angebote und
kulturelle Veranstaltungen verbindet. Die angebote-
nen Wohnungen sollen barrierefrei und auch für sozi-
al Schwächere bezahlbar sein und sich in die Nachbar-
schaft integrieren.
Dafür soll der SPD-geführte Senat ein Grundstück
direkt und zu bevorzugten Konditionen an einen so-
zialen Träger mit diesen inhaltlichen Schwerpunkten
vergeben.

Begründung
LGBTI*Menschen haben in ihrem Leben überdurch-
schnittlich häufig Mehrfachdiskriminierung erlebt.
Frauenliebende Frauen mit und ohne Behinderung
sind im Alter in hohem Maße von Isolation und
Diskriminierung betroffen.
Im Koalitionsvertrag für Berlin 2016 – 2021 ist bereits
festgehalten, „die Koalition wird Projekte fördern, die
Wohnhäuser, Wohngruppen und Wohngemeinschaf-
ten für LSBTTIQ* schaffen. Hier sind Frauenwohnprojek-
te und Mehrgenerationenhäuser von besonderer Wich-
tigkeit. Die Koalition wird dafür sorgen, dass lesbische
Projekte nicht im Hintergrund bleiben und lesbische
Sichtbarkeit erhöhen.“
Bislang ist ein solches Projekt, das zugleich eine Signal-
wirkung über Berlin hinaus hätte, nicht zustande ge-
kommen und ist angesichts des angespannten Woh-
nungsmarktes ohne politische Unterstützung unmög-
lich zu realisieren.
Die Regenbogenhauptstadt Berlin ist nur mit einem
solchen inklusiven Frauen-/ Lesben-Wohnprojekt kom-
plett.

Überweisung an: AH Fraktion (K)
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Antrag 130/II/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

LGBTTI*Q-Rechte in der EU als verbindliche Rechtsnor-
men implementieren
Die sozialdemokratischen Mitglieder im Europäischen
Parlament und der Bundesregierung sind aufgefordert,
darauf hinzuwirken, gleichgeschlechtlich geschlossene
Ehen EU-weit anzuerkennen.
 

Annahme (K)
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Antrag 131/II/2018
ASF Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

Gerechtigkeit zwischen Geschlechtern fördern – Viel-
falt stärken!
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Se-
nats sowie des Berliner Abgeordnetenhauses setzen
sich für folgende Änderungen zum Referentenentwurf
zur Einführung eines Landesantidiskriminierungsgeset-
zes (LADG-E) ein:
 
1. § 5 Abs. 2 LADG-E rechtfertigt Ungleichbehandlun-
gen aufgrund von Rechtsvorschriften oder eines hinrei-
chenden sachlichen Grundes. Sie ist auch dann gerecht-
fertigt, wenn durch geeignete oder angemessene Maß-
nahmen bestehende Nachteile verhindert oder ausge-
glichen werden sollen
 
Diese „positive Diskriminierung“ soll  nur für strukturell
benachteiligte Personengruppen. gelten. Damit wird
ausgeschlossen, dass Männern ermöglicht wird, gegen
Frauenfördermaßnahmen gerichtlich vorzugehen.
 
2. Unsere Frauenförderung, die dem Verfassungsgrund-
satz der Gleichberechtigung entspringt, darf zukünf-
tig nicht unterlaufen werden. Vielmehr muss weiter-
hin herausgestellt werden, dass es eine strukturelle Be-
nachteiligung von Frauen gibt und deshalb eine beson-
dere Förderung dieser Zielgruppe nötig ist. Deshalb soll
§ 12 Abs. 1 LADG-E lauten: „Die Verhinderung und Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung und die Förde-
rung der tatsächlichen Herstellung und Durchsetzung
von Chancengleichheit sind als durchgängiges Leitprin-
zip bei allen Maßnahmen der öffentlichen Stellen zu be-
rücksichtigen.“
 
3. Wir unterstützen das im Koalitionsvertrag verankerte
Verbandsklagerecht. Allerdings ist die Anerkennung
der klageberechtigten Verbände fachlich und politisch
entscheidend, um Widersprüche zum Ziel der Gleich-

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
 
 
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Se-
nats sowie des Berliner Abgeordnetenhauses setzen
sich für folgende Änderungen zum Referentenentwurf
zur Einführung eines Landesantidiskriminierungsgeset-
zes (LADG-E) ein:
1. § 5 Abs. 2 LADG-E rechtfertigt Ungleichbehandlun-
gen aufgrund von Rechtsvorschriften oder eines hinrei-
chenden sachlichen Grundes. Sie ist auch dann gerecht-
fertigt, wenn durch geeignete oder angemessene Maß-
nahmen bestehende Nachteile verhindert oder ausge-
glichen werden sollen
Diese „positive Diskriminierung“ soll  nur für struktu-
rell benachteiligte Personengruppen gelten. Damit wird
ausgeschlossen, dass Männern ermöglicht wird, gegen
Frauenfördermaßnahmen gerichtlich vorzugehen.
 
2. Unsere Frauenförderung, die dem Verfassungsgrund-
satz der Gleichberechtigung entspringt, darf zukünf-
tig nicht unterlaufen werden. Vielmehr muss weiter-
hin herausgestellt werden, dass es eine strukturelle Be-
nachteiligung von Frauen gibt und deshalb eine beson-
dere Förderung dieser Zielgruppe nötig ist. Deshalb soll
§ 12 Abs. 1 LADG-E lauten: „Die Verhinderung und Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung sind bei allen
HANDLUNGEN und Maßnahmen der öffentlichen Stel-
len zu berücksichtigen.“
 
3. Wir unterstützen das im Koalitionsvertrag verankerte
Verbandsklagerecht. Allerdings ist die Anerkennung der
klageberechtigten Verbände fachlich und politisch ent-
scheidend, um Widersprüche zum Ziel der Gleichstel-
lung und Vielfalt zu vermeiden. Die jeweiligen Senats-
verwaltungen haben seit vielen Jahren die ausreichen-
de Erfahrung und Kompetenz und sollen daher in § 11
Abs. 4 LADG-E für die Anerkennung verbandsklagebe-
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stellung und Vielfalt zu vermeiden. Die jeweiligen
Senatsverwaltungen haben seit vielen Jahren die aus-
reichende Erfahrung und Kompetenz und sollen daher
in § 11 Abs. 4 LADG-E für die Anerkennung verbandskla-
geberechtigter Mitglieder zuständig sein.

Begründung
Das europäische Recht und das Grundgesetz verpflich-
ten staatliche Stellen, die hier lebenden Menschen
vor Benachteiligungen zu schützen. Dennoch gibt es
immer noch keinen umfassenden Rechtsschutz für
Betroffene von Diskriminierungen. Das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz schützt nur vor Diskriminie-
rungen im Bereich des Arbeits- und Zivilrechts, aber
nicht vor Diskriminierungen durch staatliche Stellen.
Diesen Bereich zu regeln sollte die Aufgabe eines
Landesantidiskriminierungsgesetzes (LADG) sein.
 
Die Berliner Antidiskriminierungspolitik ist aber oh-
ne eine frauenpolitische Dimension nicht denkbar. An-
sonsten  besteht die Gefahr, dass die Diskriminierung
von Frauen innerhalb  der jeweiligen benachteiligten
Gruppen unsichtbar wird. Es ist Aufgabe unserer Frau-
enförderung, den Blick auf verschiedene Frauen zu
richten: auf Frauen mit Migrationshintergrund, auf
Frauen mit Behinderung oder ältere Frauen. Denn es
sind diese Frauen innerhalb der Personengruppen die
von (Mehrfach-)Diskriminierung am meisten betroffen
sind.
 
Im Land Berlin kommen unterschiedliche rechtliche
Frauenfördervorgaben zum Einsatz, die die Gleichstel-
lung von Frauen in verschiedenen Bereichen betreffen.
In der Summe verhelfen sie dem Verfassungsgrundsatz
der Gleichberechtigung zur Wirksamkeit. Es ist darauf
zu achten, dass diese Frauenfördervorgaben nicht durch
das LADG unterlaufen werden, denn Frauen und Män-
ner sind strukturell nicht gleichgestellt.
 
Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsvorhaben
dürfen nicht zulasten von Frauen gehen!

rechtigter Mitglieder zuständig sein.
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Antrag 132/II/2018
AG Selbst Aktiv Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

RBBStaatsvertrag ändern–Menschenmit Behinderung
im RBB-Rundfunkrat endlich eine Stimme geben!
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und die
Fraktion im Abgeordnetenhaus werden aufgefordert,
bei der anstehenden Überprüfung der Zusammenset-
zung des RBB-Rundfunkrats endlich dafür zu sorgen,
dass Menschen mit Behinderung künftig angemessen
vertreten sind. Schon seit 2008 bemühen sich die Behin-
dertenverbände und Landesbeauftragten Berlins und
Brandenburgs vergeblich, Sitz und Stimme in dem auch
für die öffentliche Meinung wichtigen Rundfunkrat zu
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Seite 422



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

erhalten.
 
Dafür muss zuerst der RBB-Staatsvertrag geändert wer-
den. Wir fordern, die Änderung des Staatsvertrags bis
zum Ende der aktuellen Amtsperiode des Rundfunk-
rats am 25.2.2019 zu beschließen. Die Berliner Koaliti-
on aus SPD, Linken und Grünen hat 2016 in ihrem Ko-
alitionsvertrag vereinbart, „bei der nächsten Änderung
des RBB-Staatsvertrags die Zusammensetzung des RBB-
Rundfunkrats hinsichtlich angemessener Repräsentati-
on gesellschaftlicher Vielfalt zu verbessern“.  Im Rund-
funkrat, der gesellschaftliche Vielfalt repräsentieren
soll, spiegelt sich dies jedoch nicht wieder. Während ein-
zelne gesellschaftliche Gruppierungen im Rundfunkrat
gleich mehrfach vertreten sind, haben Menschen mit
Behinderung bisher keinen eigenen Sitz.
 

Begründung
Jeder zehnte Mensch in Berlin und Brandenburg lebt
mit einer Behinderung, in Berlin sind es über 500.00
Menschen. Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus
hatte bereits 2012 einen Antrag zur Berücksichtigung
von Menschen mit Behinderung im RBB-Rundfunkrat
beschlossen. Auch der Landtag in Brandenburg hat
bereits 2013 mit einem Entschließungsantrag die Stär-
kung der Vertretung der Menschen mit Behinderung in
diesem Gremium beschlossen.
 
Dies ist immer noch nicht umgesetzt.  Die Beteili-
gung dieser großen gesellschaftlichen Gruppe ist aber
ein wichtiger Baustein bei der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention. Berlin sollte sich ein Bei-
spiel am Bundesland Bremen nehmen. Im März 2016
wurde das Radio Bremen-Gesetz novelliert. Seitdem
gehört ein Vertreter des Landesteilhaberats für Men-
schen mit Behinderungen als stimmberechtigtes Mit-
glied dem Rundfunkrat an.
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Antrag 133/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Für zusätzliche Unisexumkleidekabinen & Unisexdu-
schen bei den Berliner Bäder-Betrieben – Badespaß
kennt kein Geschlecht!
Die Berliner Bäder-Betriebe sind der größte Bäderbe-
treiber Europas. Jährlich besuchen ungefähr 7 Millionen
Menschen die Bäder der BBB. Umso mehr wird es Zeit
für die BBB sich für alle Menschen zugänglicher zu ma-
chen. Was hierzu noch fehlt? Unisexumkleidekabinen
und Duschen.
 
In den meisten Berliner Bädern gibt es Frauen- und
Herrenumkleiden, sowie Duschen. Das Umziehen vor
dem Schwimmen ist sehr intim und alle Menschen
sollten sich dabei wohlfühlen. Nicht in allen Bädern
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sind abschließbare Umkleidekabinen für Einzelne vor-
handen, was notwendigerweise dazu führt, dass sich
alle zusammen umziehen. Doch gerade das stellt für
viele Menschen eine Hürde da: Nicht nur für Men-
schen, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen,
oder Trans*menschen, die unschlüssig sind, ob sie sich
in der Umkleidekabine ihres „biologischen Geschlechts“
umziehen wollen oder des Geschlechtes, dessen sie sich
zuordnen, ist das ein Problem. Dieser Missstand betrifft
auch Menschen mit einer Behinderung und einer Be-
gleitperson, die anderen Geschlechtes ist und Elterntei-
le, die mit ihren Kindern Schwimmen gehen wollen und
Kindern verschiedenen Geschlechts haben.
 
Die Schaffung von Unisexumkleidekabinen und Unisex-
duschen muss nicht zwingend einen Umbau von den
Bädern bedeuten. In vielen Bädern sind die Umkleide-
kabinen nie voll ausgelastet, so dass immer mehrere
Umkleidegänge geschlossen sind. Es wäre ein Leichtes,
diese zu öffnen und als Unisexkabinen zu deklarieren.
Die verursachten Kosten hierbei belaufen sich auf das
anzubringende Schild. In einigen Bädern gibt es eben-
so jeweils Frauen- und Mädchenduschen, genauso wie
Jungen- und Herrenduschen. Meistens ist mindestens
einer dieser Duschräume ungenutzt. Wie bei den Kabi-
nen wäre hier eine Umsetzung schon durch eine neue
Beschilderung gewährleistet. In Bädern, die jeweils nur
einen Duschraum für Frauen und Männer haben, muss
über eine alternative Lösung nachgedacht werden.
 
Bei jedweder Umbaumaßnahme und Umwidmung
müssen jedoch weiterhin Schutzräume – insbesondere
für Frauen* – gewährleistet werden.
 
Wir Jusos Berlin halten fest: Badespaß darf nicht vom
Geschlecht abhängen, sondern muss für Alle möglich
sein.
 
Daher fordern wir den Senat auf sich einzusetzen für:

• Die Schaffung von zusätzlichen Unisexumkleideka-
binen in allen Bädern der Berliner Bäder Betriebe

• Die Schaffung von Unisexsduschen in allen Bädern
der Berliner Bäderbetriebe ggf. durch Anbau weite-
rer Duschen.

• in den Unisexduschen/Umkleidekabinen dürfen
ausschließlich Einzelkabinen vorhanden sein

 
Beim Neubau oder bei Sanierungen von Bädern der
Berliner Bäder Betriebe sollen sowohl Unisexumkleiden
als auch Unisexduschen in die Planung miteinbezogen
werden.
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Antrag 162/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Aus dem Facebook-Skandal lernen
Obwohl beim Facebook-Skandal Millionen von Nut-
zer*innendaten ausgelesen und ohne Einwilligung der
Nutzer*innen für politische Zwecke missbraucht wur-
den, erscheint es angesichts der globalen und nationa-
len Nutzer*innenzahlen wenig realistisch, das Daten-
monopol großer sozialer Netzwerke wie Facebook und
seine Tochterfirmen (Instagram und Whatsapp), Goog-
le oder Amazon wirksam zu begrenzen.
 
Deswegen fordern wir:
– eine drastische Verbesserung des Datenschutzes. Ins-
besondere sind Landes- und Bundesdatenschutzbehör-
den mit erheblich mehr Personal auszustatten,
– einen Diskussionsprozess anzustoßen, wie mit dem
digitalen Kapitalismus umzugehen ist.

Überweisung an: ASJ, FA II – EU-Angelegenheiten,
Forum Netzpolitik (K)
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Antrag 163/II/2018
Forum Netzpolitik
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Macht der digitalen Plattform-Monopolisten beschrän-
ken!
 

1. Die Geschäftstätigkeit von Plattformen mit markt-
beherrschender Stellung muss beschränkt werden.
Das Wettbewerbs- und Kartellrecht bedarf da-
zu einer Aktualisierung. Marktbeherrschende
Unternehmen müssen strengen Auflagen und Kon-
trollen unterworfen oder anderenfalls entfloch-
ten bzw. aufgespalten werden. Entsprechende
Maßnahmen müssen bereits möglich sein, bevor
ein Missbrauch der Marktmacht nachgewiesen
werden kann.

2. Marktbeherrschende Unternehmen müssen ihre
Daten in aggregierter und anonymisierter Form für
Wettbewerber zugänglich machen.

3. Plattformen sollen zum Einhalten standardisierter
Schnittstellen und Interoperabilität verpflich-
tet werden. Nachrichten und Medieninhalte
sollen durch künftig über Plattformgrenzen hin-
weg international ausgetauscht werden können.
NutzerInnen sollen nicht länger an geschlossene
Ökosysteme wie Whatsapp, Facebook-Messenger,
Dropbox und Co. gebunden und nur über die-
se erreichbar sein. Kommunikation sollte analog
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zu Telefon, Fax und E-Mail unabhängig vom
jeweiligen Anbieter möglich sein. Anbieter
von Marktplätzen, Betriebssystemen und anderen
Plattformen dürfen ihre eigenen Zusatzdienste
wie Kontakte-, Backup-, E-Mail-Dienste nicht
vorschreiben oder bevorzugen.

 

Begründung
Die digitale Transformation hatte in den letz-
ten Jahren enorme Auswirkungen auf viele
Wirtschaftsbereiche –  vor allem Handel, Wer-
bung und Hotelgewerbe. Vielfach entwickeln da-
bei digitale Plattformen eine marktbeherrschende
Stellung. Durch disruptive Innovationen und das
Bereitstellen einfach skalierbarer Dienstleistun-
gen, werfen sie traditionelle Geschäftsmodelle
um, verdrängen bestehende Marktakteure und be-
drohen so bislang sicher geglaubte Arbeitsplätze. Mit
der Plattformökonomie einher gehen aber auch Chan-
cen auf mehr Lebensqualität, bessere Versorgung mit
weniger nachgefragten Produkten und die Schaffung
neuer Arbeitsplätze. Es sollte aber ein fairer und trans-
parenter Wettbewerb sichergestellt werden, der einen
Mehrwert und Teilhabe für alle BürgerInnen liefert.
 

1. Plattformen mit marktbeherrschender Stellung
bestimmen zunehmend Preise, Vertragstexte und
Arbeitsbedingungen. Oft sind sie durch eine ge-
schickte Kombination von Geschäftsmodellen und
Querfinanzierungen in der Lage, EndkundInnen
mit kostenfreien Angeboten zu sich zu locken.
Die Megaübernahme von Whatsapp durch Face-
book, einhergehend mit einer Zusammenführung
enormer Datenmengen bei einem einzigen Ak-
teur, zeigen die bisherige Machtlosigkeit des
Wettbewerbs- und Kartellrechts. Die zuständigen
Behörden müssen künftig in die Lage versetzt
werden, frühzeitig gegen die Bildung marktbeherr-
schender Stellungen einschreiten zu können.

2. Digitalkonzerne mit marktbeherrschender
Stellung sichern sich diese Position durch
Skalierungs- und Netzwerkeffekte, aber vor al-
lem auch durch die Abschottung ihrer Daten. Der
enormen Macht- und Marktkonzentration der
großen Internetgiganten muss daher Einhalt ge-
boten werden. Ab einem bestimmten Marktanteil
sollten diese Unternehmen daher verpflichtet
werden, einen repräsentativen Teil ihres Daten-
schatzes öffentlich zu teilen. Soweit es sich um
personenbezogene Daten handelt, sind diese zu
anonymisieren.

3. Verbindliche Standards und Interoperabi-
lität ermöglichen eine stärkere Unabhän-
gigkeit von einzelnen Herstellern und füh-
ren zu mehr Transparenz, Sicherheit, Agili-
tät sowie Kooperationsmöglichkeiten. Das böte
insbesondere im Markt der Messaging- und Chat-
programme, wie Whatsapp und iMessage (iPhone),

Seite 426



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

enorme Vorteile. Bisher sind die NutzerInnen bei
Ihrer Kommunikation auf die jeweilige Plattform
beschränkt. Wer der Plattform nicht beitreten
möchte, kann derzeit mit diesen NutzerInnen nicht
kommunizieren. Durch verbindliche Standards
und Interoperabilität kann hier echter Wettbewerb
darüber entstehen, welcher Anbieter den besseren
Dienst bereitstellt, etwa was Benutzeroberfläche
oder Datenschutz angeht.
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Antrag 164/II/2018
Forum Netzpolitik
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Alternativen zu Digitalgiganten fördern!
 

1. Staat und Wirtschaft müssen sich aus der zu-
nehmenden Abhängigkeit von Cloud-, Daten-,
Software- und sonstigen Leistungen großer IT-
Konzerne befreien. Öffentliche Beschaffung darf
nicht länger digitale Dominanz fördern. Schlüssel-
technologien dürfen nicht in den Händen weniger
Großkonzerne liegen.

2. Die IT der Verwaltungen muss Alternativen för-
dern und beschaffen, deren Weiterentwicklung in
ihrem langfristigen Interesse liegen und die auf
technische Standards, Interoperabilität und freie
Software-Lizenzen setzen. Proprietäre Software in
der Verwaltung soll so rasch wie möglich durch freie
und OSS Alternativen ersetzt werden. Die Wirt-
schaft muss in der Erreichung des gleichen Zieles
unterstützt werden. Dazu werden Fördermittel be-
reitgestellt..

3. Mit Steuergeld finanzierte Software der öffentli-
chen Verwaltung soll unter freier Lizenz geteilt und
wiederverwendet werden dürfen („Public money,
public code!“).

 

Begründung
Digitale Souveränität kann nicht erreicht werden, wenn
Staat und Wirtschaft von wenigen Software-Herstellern
mit Quasi-Monopolen ahängig sind. Die Herausbil-
dung und Verstetigung von Quasi-Monopolen bei
Software-Produkten und Betriebssystemen lähmt die
Innovationskraft der Software-Entwicklung und führt
zu überhöhten Preisen. Der Einsatz von alternativen
Produkten, insbesondere solchen die ihren Quellcode
offenlegen (Open Source), verschafft dem Staat und
der Wirtschaft enorme Vorteile. Die Abhängigkeit von
einzelnen Herstellern wird gesenkt und Transparenz, Si-
cherheit und Agilität. Auch Kooperationsmöglichkeiten
mit anderen Unternehmen und Kommunen werden
dadurch erst möglich. Die großen Internetkonzerne
haben die Vorteile von Open Source bereits lange
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Antrag 165/II/2018
Forum Netzpolitik
Der Landesparteitag möge beschließen:

Algorithmen transparent und diskriminierungsfrei ge-
stalten – keine Verantwortungslücke zulassen
Der Landesparteitag möge beschließen:
In unserer zunehmend vernetzten Gesellschaft ist die
digitale Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger
von besonderer Bedeutung, denn sie bildet die Voraus-
setzung für verantwortungsvolles Handeln mit neuen
Technologien.
Diese Selbstbestimmung wird jedoch mehr und mehr
eingeschränkt – und oft unbemerkt eingeschränkt –
durch automatisierte Entscheidungen, in deren Entste-
hen wir weder Einblick haben, noch sie beeinflussen
können. Algorithmen bestimmen, welche Ergebnisse ei-
ner Internetsuche jemand angezeigt bekommt, welches
Risiko man für eine Versicherung darstellt, oder ob ein
Mensch womöglich gar zum Betrug der Sozialsysteme
neigt.
Algorithmen bestimmen über jede und jeden von uns,
aber nur ganz wenige Leute bestimmen, was Algorith-
men tun und was nicht. Ethik kennt ein Algorithmus
nicht, und wenn nicht zufällig einer dieser Wenigen mo-
ralische Bedenken hatte, ändert sich daran auch nichts.
Das aber müssen wir ändern!
 
Deshalb fordern wir:

1. Transparenz für die NutzerInnen über die Empfeh-
lungsprozesse von Suchmaschinen, sozialen Netz-
werken und Plattformen als wichtige Maßnahme
festzuschreiben,

2. Suchfunktionen müssen als Grundeinstellung eine
Ergebnislistung liefern, die keine nutzerindividuel-
len Empfehlungen enthalten. NutzerInnen sollen
aber die Möglichkeit erhalten, zu einer um Emp-
fehlungen angereicherten Darstellung zu wechseln
(Opt-in statt Opt-out) und auch wieder zurück.

3. Wir fordern regelmäßige Revisionen gesellschaft-
lich relevanter Algorithmen auf ihre Rechtmäßig-
keit durch die zuständigen Stellen für Datenschutz
und Informationsfreiheit festzuschreiben sowie die
Etablierung unabhängiger Audits durch unabhän-
gige Stellen und Qualitätssicherungssysteme für
den Algorithmuseinsatz und

4. dass unabhängige Initiativen der Zivilgesellschaft
zur optimierten gesellschaftlichen Kontrolle effek-
tiver als bisher unterstützt werden.
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Begründung
Die bisher eingesetzten Technologien algorithmischer
Entscheidungsfindung können sehr hilfreich sein, sie
können aber auch gegen den Willen der Betroffenen
eingesetzt werden, diskriminieren, manipulieren
und großen individuellen und gesellschaftlichen
Schaden anrichten. Auswüchse wie Risikoscores für
Sozialbetrug, Ermittlung der Studienpatienten durch
Pharmafirmen oder Beurteilung als schlechtes Risiko
bei Versicherungsgesellschaften ohne Wissen der Be-
troffenen sind nur wenige Beispiele eines schädlichen
Einsatzes.
 
Nach Einschätzung vieler Fachvertreter aus dem Feld
der Künstlichen Intelligenz existiert bisher kein allge-
mein anerkanntes, allgemein angewandtes System zur
Regulierung des Einsatzes von Algorithmen in ethisch
oder juristisch sensiblen Bereichen. Es bleibt dem Zu-
fall oder dem Whistleblowing interner Hinweisgeben-
den überlassen, ob der Einsatz ausgrenzender Algorith-
men ans Tageslicht kommt oder nicht. Es darf in gesell-
schaftlich wichtigen Bereichen keine „Blackboxes“ ge-
ben, von denen Menschen über ihre Daten diskriminiert
werden.
 
Der Einsatz von Algorithmen hat rechtliche und ethi-
sche Implikationen, die mehr denn je eine breite gesell-
schaftliche Diskussion erfordern. Interessensunabhän-
gige Initiativen der Zivilgesellschaft sensibilisieren für
diese Thematik und unterstützen zunehmend die Anti-
diskriminierungsstellen des Landes Berlin. Sie müssen
viel stärker als bisher in den Digitalisierungsprozess der
Verwaltung eingebunden werden und angemessen un-
terstützt werden.
 
Der zunehmende Einsatz von Algorithmen darf nicht in
eine Verantwortungslücke münden. Dies erfordert ei-
ne hohe Verantwortungsbereitschaft für die, die sie an-
wenden. Es erfordert aber zugleich eine konsequente
staatliche wie zivilgesellschaftliche Kontrolle.
Entlassen wir die Beteiligten nicht aus ihrer Verantwor-
tung!
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Antrag 166/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Im Zeitalter der neuen Technologien: Freiheit, Privat-
sphäre und uns schützen!
Umgang, EinsatzundAuswirkungenvonneuenTechno-
logien allgemein:
Neue Technologien bieten vielfältige Möglichkeiten un-
ser gesellschaftliches Miteinander neu zu gestalten. Sie
können jedoch keine pauschale Lösung anbieten. Vor

Annahme in der Fassung der Antragskommission (Kein
Konsens)

 
Im Zeitalter der neuen Technologien: Freiheit, Privat-
sphäre und uns schützen!
Umgang, Einsatz undAuswirkungenvonneuenTechno-
logien allgemein:
 
Neue Technologien bieten vielfältige Möglichkeiten un-
ser gesellschaftliches Miteinander neu zu gestalten. Sie
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dem staatlichen Einsatz einer neuen Technologie muss
fallspezifisch für jede Einzelne abgewogen werden, ob
die Anwendung der Technologie eine Verbesserung zum
Status Quo darstellt. Dabei sollten folgende fünf Punkte
bedacht werden:

1. Neue Technologien bieten oft vermeintlich einfa-
che Antworten auf komplexe Fragen und können
somit politisch gut vermarktet werden. In der me-
dialen Darstellung mag ein Schlagwort die „Lö-
sung“ darstellen, in der Realität greifen diese jedoch
oft zu kurz. So werden zum Beispiel Vorratsdaten-
speicherung zur Bekämpfung von Terror und Video-
überwachung gegen Drogen- und Bandenkrimina-
lität präsentiert. Es ist offensichtlich, dass dies ne-
gative Erscheinungen komplexer gesellschaftlicher
Prozesse sind, die nicht durch eine einzelne plakati-
ve Maßnahme gelöst werden können. Es wird ver-
geblich probiert, mit technischen Ansätzen soziale
Probleme zu lösen. Allenfalls tragen diese Maßnah-
men jedoch zur Bekämpfung der oberflächlichen
Symptome bei.

2. Neue Technologien produzieren Daten und erlau-
ben es, diese zu verarbeiten. Wenn diese Da-
ten einmal vorhanden sind, ist es schwer ihren
Missbrauch zu verhindern. Zum einen ist es für
Bürger*innen schwer herauszufinden, welche Da-
ten von ihnen erfasst und gespeichert werden.
Zum anderen schafft jeder Datensatz auch immer
ein Missbrauchspotential. Es existieren zwar Re-
geln und Kontrollorgane (Parlament, Verfassungs-
gericht), um das Überschreiten von Zuständigkei-
ten wie dem unerlaubten Eingriff in die Privatsphä-
re und Datenschutz-Verletzungen zu verhindern.
Die Vergangenheit zeigt jedoch, dass es trotzdem
immer wieder zu Missbrauch kommt. So haben
einige Berliner Polizist*innen die Polizeidatenbank
POLIKS auch genutzt um Nachbar*innen und Kol-
leg*innen auszuspionieren. Bürger*innen müssen
darauf vertrauen, dass Behörden die Daten nicht
unzweckmäßig verwenden. Weiterhin können Da-
ten durch Sicherheitslücken in falsche Hände ge-
raten bzw. bei Verschiebung der vorherrschenden
politischen Interessen oder einem Regime-Wechsel
missbraucht werden. Da es keine Garantie gibt,
dass mit den heute gespeicherten Daten in zehn
Jahren nach den jetzigen Vorstellungen umgegan-
gen wird, müssen nach dem Grundsatz der Daten-
sparsamkeit jeweils so wenig Daten wie möglich er-
fasst werden. Außerdem müssen Strukturen aufge-
baut werden, die einen Missbrauch innerhalb der
Behörden effektiver verhindert.

 
Wir sehen eine Wandel von repressiven (aufklärende)
zu präventiven (vorbeugenden) polizeilichen Maßnah-
men. Hierbei stützen sich die präventiven Maßnahmen
auf Daten und Algorithmen und nicht auf tatsächli-
che und individuelle Indizien. Die Gefahr ist, vor allem
bei komplizierten Algorithmen, dass Verdachtsmomen-
te und Grundrechtseingriffe nicht auf Fakten, sondern

können jedoch keine pauschale Lösung anbieten. Vor
dem staatlichen Einsatz einer neuen Technologie muss
fallspezifisch für jede Einzelne abgewogen werden, ob
die Anwendung der Technologie eine Verbesserung zum
Status Quo darstellt. Dabei sollten folgende fünf Punkte
bedacht werden:
 

1. 1. Neue Technologien bieten oft vermeintlich ein-
fache Antworten auf komplexe Fragen und kön-
nen somit politisch gut vermarktet werden. In der
medialen Darstellung mag ein Schlagwort die „Lö-
sung“ darstellen, in der Realität greifen diese jedoch
oft zu kurz. So werden zum Beispiel Vorratsdaten-
speicherung zur Bekämpfung von Terror und Video-
überwachung gegen Drogen- und Bandenkrimina-
lität präsentiert. Es ist offensichtlich, dass dies ne-
gative Erscheinungen komplexer gesellschaftlicher
Prozesse sind, die nicht durch eine einzelne plakati-
ve Maßnahme gelöst werden können. Es wird ver-
geblich probiert, mit technischen Ansätzen soziale
Probleme zu lösen. Allenfalls tragen diese Maßnah-
men jedoch zur Bekämpfung der oberflächlichen
Symptome bei.

2. 2. Neue Technologien produzieren Daten und er-
lauben es, diese zu verarbeiten. Wenn diese Da-
ten einmal vorhanden sind, ist es schwer ihren
Missbrauch zu verhindern. Zum einen ist es für
Bürger*innen schwer herauszufinden, welche Da-
ten von ihnen erfasst und gespeichert werden.
Zum anderen schafft jeder Datensatz auch immer
ein Missbrauchspotential. Es existieren zwar Re-
geln und Kontrollorgane (Parlament, Verfassungs-
gericht), um das Überschreiten von Zuständigkei-
ten wie dem unerlaubten Eingriff in die Privatsphä-
re und Datenschutz-Verletzungen zu verhindern.
Die Vergangenheit zeigt jedoch, dass es trotzdem
immer wieder zu Missbrauch kommt. So haben
einige Berliner Polizist*innen die Polizeidatenbank
POLIKS auch genutzt um Nachbar*innen und Kol-
leg*innen auszuspionieren. Bürger*innen müssen
darauf vertrauen, dass Behörden die Daten nicht
unzweckmäßig verwenden. Weiterhin können Da-
ten durch Sicherheitslücken in falsche Hände ge-
raten bzw. bei Verschiebung der vorherrschenden
politischen Interessen oder einem Regime-Wechsel
missbraucht werden. Da es keine Garantie gibt,
dass mit den heute gespeicherten Daten in zehn
Jahren nach den jetzigen Vorstellungen umgegan-
gen wird, müssen nach dem Grundsatz der Da-
tensparsamkeit jeweils so wenig Daten wie mög-
lich erfasst werden. Außerdem müssen Struktu-
ren aufgebaut werden, die einen Missbrauch in-
nerhalb der Behörden effektiver verhindert.Wir se-
hen einen Wandel von repressiven (aufklärende)
zu präventiven (vorbeugenden) polizeilichen Maß-
nahmen. Hierbei stützen sich die präventiven Maß-
nahmen auf Daten und Algorithmen und nicht
auf tatsächliche und individuelle Indizien. Die Ge-
fahr ist, vor allem bei komplizierten Algorithmen,
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auf Statistik und Wahrscheinlichkeiten beruhend ge-
schehen. Unbescholtene Verdächtigungen sind also un-
ausweichlich.
 

1. Digitale Ansätze erfordern meist eine hohe Abs-
traktion, weshalb es vielen Bürger*innen schwer
fällt, inhaltlich der öffentlichen Diskussion zu fol-
gen oder sich zu beteiligen. Viele Menschen füh-
len sich überfordert und denken, ihr technisches
Wissen reiche nicht, um an der Diskussion teilzu-
nehmen. Aber auch Politiker*innen sind davon be-
troffen und lassen neue Technologien in Behörden
einsetzen. Versprechungen von Herstellern werden
geglaubt, insbesondere, wenn eine neue Technolo-
gie angeblich Zeit, Geld oder Arbeitsaufwand spa-
ren kann. Die gefühlte Objektivität und Intranspa-
renz einer durch den Computer empfohlenen Ent-
scheidung führt insbesondere unter Zeitdruck zur
Umsetzung der Handlungsempfehlung durch die
Behörden, ohne weitere Prüfung. Dies kann zu fa-
talen Fehlentscheidungen führen, wie z.B. der un-
rechtmäßigen Abschiebung eines Kurden aus dem
Irak, bei dem das BAMF eine Sprachanalysesoft-
ware zur Erkennung der Muttersprache eingesetzt
hat. Die Software kannte seine Muttersprache al-
lerdings gar nicht. Ein positives Ergebnis war al-
so von vorneherein ausgeschlossen. Die Auswirkun-
gen eines Technologie-Einsatzes können jedoch Je-
de*n betreffen, weshalb es wichtig ist, Menschen
im kritischen Umgang mit Technologie auszubil-
den, aber auch Bürger*innen mit Alltagswissen in
den Prozess der Technologie-Anschaffung einzube-
ziehen.

2. Des Weiteren sind gerade Entscheidungen „intel-
ligenter“ Systeme weder für Benutzer*innen noch
für Betroffene klar zu durchschauen. Machine-
Learning-Algorithmen nutzen bestehende Daten-
sätze, um Entscheidungen zu treffen. Zum Bei-
spiel könnte ein intelligentes Videoüberwachungs-
system auf die Kriminalstatistik zurückgreifen, um
zu entscheiden, ob eine Person kontrolliert werden
sollte. Ein bereits bestehender Bias innerhalb die-
ser Datensätze beispielsweise institutioneller Ras-
sismus in Form von Racial Profiling wird durch diese
Algorithmen reproduziert und verfestigt. Dies wi-
derspricht unserem Verständnis von Rechtsstaat, in
dem jegliche Verurteilung bzw. Verdächtigung auf
realen Beweisen beruhen müssen und nicht auf-
grund statistischer Wahrscheinlichkeiten. Mit im-
mer mehr Informationen, die Behörden zur Ver-
fügung stehen, steigt außerdem die Wahrschein-
lichkeit, dass sich darunter etwas Belastendes be-
findet. So könnte z.B. aus der Bekanntschaft mit
einer Person aus vermeintlichen „Risikogruppen“
ein Verdachtsmoment konstruiert werden. Dies er-
möglicht es, bei sehr vielen Menschen einen signi-
fikanten Grundrechtseingriff zu rechtfertigen. Die
präventiven Maßnahmen stützen sich auf Daten
und Algorithmen und nicht auf tatsächliche und in-

dass Verdachtsmomente und Grundrechtseingriffe
nicht auf Fakten, sondern auf Statistik und Wahr-
scheinlichkeiten beruhend geschehen. Unbeschol-
tene Verdächtigungen sind also unausweichlich.

1. 3. Digitale Ansätze erfordern meist eine hohe Abs-
traktion, weshalb es vielen Bürger*innen schwer-
fällt, inhaltlich der öffentlichen Diskussion zu fol-
gen oder sich zu beteiligen. Viele Menschen füh-
len sich überfordert und denken, ihr technisches
Wissen reiche nicht, um an der Diskussion teilzu-
nehmen. Aber auch Politiker*innen sind davon be-
troffen und lassen neue Technologien in Behörden
einsetzen. Versprechungen von Herstellern werden
geglaubt, insbesondere, wenn eine neue Technolo-
gie angeblich Zeit, Geld oder Arbeitsaufwand spa-
ren kann. Die gefühlte Objektivität und Intranspa-
renz einer durch den Computer empfohlenen Ent-
scheidung führt insbesondere unter Zeitdruck zur
Umsetzung der Handlungsempfehlung durch die
Behörden, ohne weitere Prüfung. Dies kann zu fa-
talen Fehlentscheidungen führen, wie z.B. der un-
rechtmäßigen Abschiebung eines Kurden aus dem
Irak, bei dem das BAMF eine Sprachanalysesoft-
ware zur Erkennung der Muttersprache eingesetzt
hat. Die Software kannte seine Muttersprache al-
lerdings gar nicht. Ein positives Ergebnis war al-
so von vorneherein ausgeschlossen. Die Auswirkun-
gen eines Technologie-Einsatzes können jedoch Je-
de*n betreffen, weshalb es wichtig ist, Menschen
im kritischen Umgang mit Technologie auszubil-
den, aber auch Bürger*innen mit Alltagswissen in
den Prozess der Technologie-Anschaffung einzube-
ziehen. Hinzu kommt, dass es (noch) wenig Nicht-
Regierungsorganisationen gibt, die sich mit den
Auswirkungen von Technik auf unsere Gesellschaft
befassen und deshalb negative Folgen von neuen
Technologien selten erkannt und thematisiert wer-
den. In einer lebendigen Demokratie müssen alle
Seiten ausreichend vertreten sein. Vor diesem Hin-
tergrund ist es besonders wichtig, die Empfehlun-
gen von Expert*innen (z.B. CCC) bzgl. neuer Tech-
nologien und deren Einsatz in den politischen Ent-
scheidungsprozess aufrichtig einzubeziehen.

2. Des Weiteren sind gerade Entscheidungen „intel-
ligenter“ Systeme weder für Benutzer*innen noch
für Betroffene klar zu durchschauen. Machine-
Learning-Algorithmen nutzen bestehende Daten-
sätze, um Entscheidungen zu treffen. Zum Bei-
spiel könnte ein intelligentes Videoüberwachungs-
system auf die Kriminalstatistik zurückgreifen, um
zu entscheiden, ob eine Person kontrolliert werden
sollte. Ein bereits bestehender Bias innerhalb die-
ser Datensätze beispielsweise institutioneller Ras-
sismus in Form von Racial Profiling wird durch diese
Algorithmen reproduziert und verfestigt. Dies wi-
derspricht unserem Verständnis von Rechtsstaat, in
dem jegliche Verurteilung bzw. Verdächtigung auf
realen Beweisen beruhen müssen und nicht auf-
grund statistischer Wahrscheinlichkeiten. Mit im-

Seite 431



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

dividuelle Indizien. Die Gefahr ist, dass Verdachts-
momente und Grundrechtseingriffe nicht auf Indi-
zien, sondern auf Wahrscheinlichkeiten und Statis-
tiken beruhen.

3. Digitale Ansätze erfordern meist ein hohes Abstrak-
tionslevel, weshalb es vielen Bürger*innen schwer
fällt, inhaltlich der öffentlichen Diskussion zu fol-
gen oder sich zu beteiligen. Viele Menschen fühlen
sich überfordert, und denken, ihr technisches Wis-
sen reiche nicht, um an der Diskussion teilzuneh-
men. Die Auswirkungen des Technologie-Einsatzes
betreffen jedoch Jede*n, weshalb es wichtig wäre,
Menschen durch digitale Bildung solche Fähigkei-
ten zu verleihen, aber auch Bürger*innen mit All-
tagswissen einzubeziehen. Hinzu kommt, dass es
(noch) wenig Nicht-Regierungsorganisationen gibt,
die sich mit den Auswirkungen von Technik auf un-
sere Gesellschaft befassen und deshalb negative
Folgen von neuen Technologien selten erkannt und
thematisiert werden. In einer lebendigen Demokra-
tie müssen alle Seiten ausreichend vertreten sein.
Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig,
die Empfehlungen von Expert*innen (z.B. CCC) bzgl.
neuer Technologien und deren Einsatz in den politi-
schen Entscheidungsprozess aufrichtig einzubezie-
hen.

5) Des weiteren sind die gesellschaftlichen Folgen vom
Einsatz neuer Technologien schwer im Vorhinein abzu-
sehen. So reproduzieren und verfestigen beispielswei-
se Machine-Learning Algorithmen bestehende Macht-
strukturen. Hinzu kommt, dass unbekannt ist, wie die-
se Algorithmen zu ihren Ergebnissen kommen. Dies
wiederspricht unserem Verständnis von Rechtsstaat, in
dem jegliche Verurteilung bzw. Verdächtigung auf rea-
len Beweisen beruhen muss und nicht aufgrund statis-
tischer Wahrscheinlichkeiten aufgemacht werden darf.
 
Aus den genannten Gründen halten wir eine gewisse
Skepsis gegenüber neuen Technologien und kritisches
Hinterfragen der Notwendigkeit ihres Einsatzes für un-
bedingt notwendig. Wir dürfen auf keinen Fall in einen
Technologie-Optimismus verfallen und diesen für poli-
tische Zwecke nutzen ohne tiefergehend über Konse-
quenzen nachgedacht zu haben. Die obige Auflistung
ist allgemein formuliert und da jede Technologie spezi-
fische Risiken birgt, muss jeder Punkt im Einzelfall vor
dem Einsatz einer neuen Technologie umfangreich ge-
prüft werden.
 
Risiken und Nebenwirkungen von Videoüberwachung:
In Berlin gibt es derzeit im Zusammenhang mit dem
Bürger*innenbegehren des Bündnisses für mehr Video-
aufklärung eine hohe Aufmerksamkeit auf ebendie-
ses Thema. Auch gibt es einen scheinbaren Rückhalt
für diese Technologie innerhalb großer Teile der Bevöl-
kerung.  Diese Befürwortung beruht allerdings darauf,
dass durch geschickte Wortwahl ein generelles Unsi-
cherheitsgefühl der Bürger*innen emotional umgedeu-
tet und damit ein hohes Maß an Zustimmung erreicht.

mer mehr Informationen, die Behörden zur Ver-
fügung stehen, steigt außerdem die Wahrschein-
lichkeit, dass sich darunter etwas Belastendes be-
findet. So könnte z.B. aus der Bekanntschaft mit
einer Person aus vermeintlichen „Risikogruppen“
ein Verdachtsmoment konstruiert werden. Dies er-
möglicht es, bei sehr vielen Menschen einen signi-
fikanten Grundrechtseingriff zu rechtfertigen. Die
präventiven Maßnahmen stützen sich auf Daten
und Algorithmen und nicht auf tatsächliche und in-
dividuelle Indizien. Die Gefahr ist, dass Verdachts-
momente und Grundrechtseingriffe nicht auf Indi-
zien, sondern auf Wahrscheinlichkeiten und Statis-
tiken beruhen.

3. Des Weiteren sind die gesellschaftlichen Folgen
vom Einsatz neuer Technologien schwer im Vorhin-
ein abzusehen. So reproduzieren und verfestigen
beispielsweise Machine-Learning Algorithmen be-
stehende Machtstrukturen. Hinzu kommt, dass un-
bekannt ist, wie diese Algorithmen zu ihren Ergeb-
nissen kommen. Dies wiederspricht unserem Ver-
ständnis von Rechtsstaat, in dem jegliche Verurtei-
lung bzw. Verdächtigung auf realen Beweisen be-
ruhen muss und nicht aufgrund statistischer Wahr-
scheinlichkeiten aufgemacht werden darf.

 
Aus den genannten Gründen halten wir eine gewisse
Skepsis gegenüber neuen Technologien und kritisches
Hinterfragen der Notwendigkeit ihres Einsatzes für un-
bedingt notwendig. Die obige Auflistung ist allgemein
formuliert und da jede Technologie spezifische Risiken
birgt, muss jeder Punkt im Einzelfall vor dem Einsatz ei-
ner neuen Technologie umfangreich geprüft werden.
 
In Bezug auf Überwachungstechnologien gibt es die
Forderung nach pauschalen Gesetzen, sodass die ein-
gesetzten Überwachungsformen immer auf das tech-
nisch aktuell Machbare ausgeweitet werden sollen.
Durch diese Bestrebung, Überwachung pauschal aus-
zuweiten, wie es nur technisch möglich ist, verlie-
ren wir die Fähigkeit, die einzelnen Maßnahmen auf
Folgen und Tauglichkeit kritisch zu überprüfen. Die
von uns oben dargelegte Einzelfallprüfung könnte und
würde demnach nicht mehr stattfinden, stattdessen
könnte die Exekutive unbemerkt von der Öffentlich-
keit neue Instrumente einführen. Hierbei sollte auch
die Möglichkeit der (Aus-)Nutzung und Verarbeitung
der Daten in Zukunft z.B. bei veränderter politischer
Lage oder Verschiebung unserer heutigen freiheitlich-
demokratischen Werte beachtet werden
 
Der Einsatz von Technologien die über die reine Video-
aufzeichnung hinaus gehen, lassen sich heute anhand
von der Auswertung gespeicherter Daten mit Hilfe von
Gesichtserkennungssoftware, aber auch der Echtzeit-
analyse im Rahmen sogenannter intelligenter Kame-
ras beobachten. Hieran können potenzielle Gefahren
für zukünftige Entwicklungen erahnt werden. Ein Bei-
spiel ist das Berliner Pilotprojekt am S-Bahnhof Süd-
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Es wird hier also eine vermeintlich simple Antwort als
Patentlösung für ein komplexes Problem präsentiert.
Allerdings wird die angesprochene Unsicherheit auf ei-
nen sehr eng gefassten Sicherheitsbegriff reduziert, der
lediglich auf Straftaten im öffentlichen Raum konzen-
triert ist. Jedoch sind ein Großteil der existenten Bedro-
hungen für das subjektive (Zukunfts)sicherheitsgefühl
der Bürger*innen nicht Straftaten, sondern viel alltäg-
liche Ängste, wie die Angst vor Arbeitslosigkeit oder
Wohnraumverdrängunng, wie auch bereits im Entwurf
des Beschlusstextes „Sicher leben in Berlin – wir wollen
Urbane Sicherheit!“ festgehalten. Wir befürworten des-
halb diesen allumfassenderen Sicherheitsbegriff von
„Urbaner Sicherheit“, der tatsächliche Ängste der Bevöl-
kerung besser aufgreift.
 
Zum Sicherheitsbegriff gehört auch die Sicherheit vor
willkürlichem Eingriff in die eigenen Rechte und die Pri-
vatsphäre durch den Staat.
 
Die Berliner SPD hat dabei bereits erkannt, dass die Be-
kämpfung von Straßenkriminalität hierbei nur die Sym-
ptombekämpfung ist, es aber eigentlich einer Beseiti-
gung der sozialen Ursachen bedarf. Um handlungskom-
petent zu wirken, wird häufig jedoch weiterhin publi-
kumswirksamen an dieser Symptonbekämpfung gear-
beitet. Das Ausnutzen des großen Begriffs der Sicher-
heit für einen so stark verkürzten Anteil daran wurde
unter anderem durch PR-Aktionen der Initiative für ei-
nen Volksentscheids für mehr Videoüberwachung er-
folgreich als Gegenstand einer öffentlichen Debatte ge-
setzt und als Lösung für ein Sicherheitsproblem pro-
pagiert. Dieser Einschränkung des Sicherheitsbegriffs
muss die Berliner SPD weiterhin entgegenwirken, da sie
verkürzt, aber öffentlichkeitswirksam ist und die wah-
ren Ursachen des Unsicherheitsgefühls verkennt. Die
SPD darf diese Argumentation nicht einfach so über-
nehmen, sondern muss klarstellen, dass es sich dabei
um Populismus handelt, der die eigentlichen Probleme
und Unsicherheiten der Menschen nicht anfasst.
 
Natürlich ist die Verhinderung von Straftaten ein legiti-
mes Interesse der Bürger*innen gegenüber dem Staat.
Auch die Jusos Berlin wünschen sich eine Reduzierung
der Kriminalität. Viel besser geeignet als Videoüberwa-
chung zur Erreichung dieses Ziels sind jedoch andere
Maßnahmen. Man könnte zum Beispiel Community Po-
licing in Erwägung ziehen.
 
Das Ausbauen von Videoüberwachung bedeutet ei-
nen massiven Eingriff in die Persönlichkeitsrechte [1]
und die Privatsphäre. Privatsphäre gilt es nicht nur
zu schützen, weil dieses Grundrecht im Gundgesetz
verankert ist, sondern auch weil eine verschwinden-
de Privatsphäre zu mehr Konformität und im Extrem-
fall einem Stillstand gesellschaftlicher Weiterentwick-
lung führt. Das große Paradoxon der Videoüberwa-
chung ist, dass seit Jahren eine Grundrechtsbeschnei-
dung zu Gunsten der Videoüberwachung zu beobach-

kreuz, bei welchem Passant*innen mit einer biometri-
schen Datenbank abgeglichen und automatisch identi-
fiziert werden. Wenn solch „intelligente“ Kameras flä-
chendeckend eingesetzt werden, können ganze Bewe-
gungsprofile von Menschen erstellt werden und Jahr-
zehnte lang gespeichert werden. Ein Recht auf Anony-
mität und informationelle Selbstbestimmung ist dann
nicht mehr gegeben. Von Bewegungsfreiheit kann nicht
mehr die Rede sein, da es keine Möglichkeit sich der
Überwachung (und Verdächtigung) zu entziehen. Die
legalisierte Möglichkeit der massenhaften Identifizie-
rung in Echtzeit ist ein enormer Schritt hin zu einem
Überwachungsstaat. Aufgrund der Unsicherheit wie die
Daten ausgewertet werden und der potenziell unsi-
cheren Speicherung dieser höchst persönlichen Daten
beginnt das Problem des Datenschutz bereits bei der
Datensammlung und nicht erst bei Auswertung. Das
oberste Gebot zum Schutz der Bürger*innenrechte soll-
te also Datensparsamkeit sein.
 
Ein weiteres grundlegendes Problem solcher intelligen-
ter Systeme ist es, dass sie auf lernfähigen Algorith-
men basieren, bei denen selbst dem Programmierer kei-
ne klare Grenze zwischen verdächtig und unverdäch-
tig bekannt ist. Verhalten und Verdachtsmomente wer-
den aufgrund statistischer Methoden vom Algorithmus
erlernt und schließlich zur Entscheidung zwischen ver-
dächtig und nicht verdächtig unterschieden. Dabei sind
Algorithmen sind nicht objektiv, sondern verstärken be-
stehende Muster der Ungleichheit in der Gesellschaft.
Die Beurteilung durch die im Moment eines Verdacht-
moments alamierte Polizei unterliegt dem Bias der Ent-
scheidungsempfehlung des Systems. Es muss unbe-
dingt verhindert werden, dass wir die Unschuldsver-
mutung aufgeben und Menschen stattdessen aufgrund
von Statistik und unklaren Entscheidungskriterien ver-
dächtigen. Zum Anderen bedeutet dies einen schlei-
chenden Demokratieabbau, da immer kleinere auffälli-
ge Verhalten als Vergehen gewertet werden und zu ei-
ner Rechtfertigung gegenüber Staatsorganen verpflich-
ten.
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ten ist, obwohl die Wirksamkeit der Videoüberwachung
zur Verbrechensverhinderung– oder Aufklärung nicht
wissenschaftlich belegt ist [2]. Das Risiko eines Miss-
brauchs der Daten, ein dauerhaftes Gefühl der Über-
wachung, Grundrechtseinschränkungen im Bereich der
Bewegungs- und Meinungsfreiheit, die Begrenzung des
Rechts auf Privatsphäre und die Gefahr eines falschen
Alarms überwiegen den geringen Beitrag zur Aufklä-
rung bei Weitem.  Wir opfern also die Grundpfeiler un-
ser Demokratie für ein Instrument, dessen objektiver
Nutzen nicht gegeben ist. Wir möchten klar festhalten,
dass die Risiken und Nebenwirkungen, die mit dem Ein-
satz von Videoüberwachung einhergehen und die Ein-
schnitte in die Grundrechte von Bürger*innen nicht ge-
rechtfertigt sind. Im Ergebnis ist die Videoüberwachung
also wenig geeignet zur Kriminalitätsbekämpfung. Sie
ist weder erforderlich noch angemessen.
 
Wurde anfangs damit argumentiert, dass Videoüber-
wachung ein wirksames Mitel zur Verbrechendsvorbeu-
gung und – bekämpfung sei, bezweifelt heute auf direk-
te Nachfrage keiner mehr, das Videoüberwachung letzt-
lich nur verdrängende Effekte zeigt und möglicherweise
das subjektive Sicherheitsgefühl erhöht. Dennoch wer-
den Forderungen danach nicht hinterfragt.
 
Dass Videoüberwachung sich insbesondere in der Po-
litik dennoch hoher Sympathie erfreut, liegt unseres
Erachtens zum Einen daran, dass sie gut vermarktet
werden kann. Ein einziges Verbrechen, dass mit Hil-
fe von Kameraaufnahmen aufgeklärt werden konnte,
übertrumpft medial die großen Grundrechtseingriffe in
das Leben aller Menschen, die dafür nötig waren. und
verzerrt so das Bild der Wirklichkeit. Zum Anderen lie-
fert sie den Entscheidern mehr Befugnisse und Informa-
tionen. Es besteht also ein gewisses Eigeninteresse des
Staates an mehr Videoüberwachung.
 
Wir fordern eine aufrichtige Politik, die den Mut hat
über die wirkliche Wirksamkeit und den wahren Wert
von Videoüberwachung zu sprechen und gleichzeitig
Schutzrechte des*der Bürger*in gegenüber dem Staat
hoch genug hält sie dafür nicht zu beschneiden. Wir er-
warten eine Politik, die den Wert der Grundrechte ver-
teidigt und klar stellt, dass politische Sicherheit und
Stabilität nur durch die Sicherung einer starken und
emanzipierten Position der Gesellschaft erfolgen kann.
 
Wir sind nicht bereit Grundrechte abzugeben, um ein
subjektives Sicherheitsgefühl von Teilen der Bevölke-
rung zu stärken, das aus sozialen Unsicherheiten ent-
springt und real durch Videoüberwachung nicht ver-
besert werden kann.
 
Weiterhin gibt es die Forderung nach pauschalen Ge-
setzen, sodass die eingesetzten Überwachungsformen
immer auf das technisch aktuell Machbare ausgeweitet
werden sollen. Durch diese Bestrebung, Überwachung
pauschal auszuweiten, wie es nur technisch möglich
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ist, verlieren wir die Fähigkeit, die einzelnen Maßnah-
men auf Folgen und Tauglichkeit kritisch zu überprüfen.
Die von uns oben dargelegte Einzelfallprüfung könnte
und würde demnach nicht mehr stattfinden, stattdes-
sen könnte die Exekutive unbemerkt von der Öffent-
lichkeit neue Instrumente einführen. Für die Bevölke-
rung wäre demnach nicht klar ersichtlich, unter wel-
chen Umständen sie fälschlicherweise in Verdacht gera-
ten würden. Dies wiederspricht zum Einen unseren Frei-
heitsrechte, weil Bürger*innen das Recht haben müs-
sen, in ihrem Verhalten und ihren Äußerungen nicht be-
fürchten zu müssen, dass man diese fälschlicherweise
als verdächtig verstehen kann. Zum Anderen verstärkt
es ein diffuses Gefühl des Überwachtwerdens. Grundle-
gende Freiheiten, wie Demonstrationsrecht und Bewe-
gungsfreiheit, sowie das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung, würden dann nicht mehr unbefangen wahrge-
nommen werden können. Außerdem wird es dem Indi-
viduum nahezu unmöglich gemacht, sein Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung wahrzunehmen. Eine
pauschalisierte Zustimmung zu neuen Technologien ist
demnach unbedingt zu vermeiden. Hierbei sollte auch
die Möglichkeit der (Aus-)Nutzung und Verarbeitung
der Daten in Zukunft z.B. bei veränderter politischer
Lage oder Verschiebung unserer heutigen freiheitlich-
demokratischen Werte beachtet werden (s. oben).
 
Der Einsatz von Technologien die über die reine Video-
aufzeichnung hinaus gehen, lassen sich heute anhand
von der Auswertung gespeicherter Daten mit Hilfe von
Gesichtserkennungssoftware, aber auch der Echtzeit-
analyse im Rahmen sogenannter intelligenter Kame-
ras beobachten. Hieran können potenzielle Gefahren
für zukünftige Entwicklungen erahnt werden. Ein Bei-
spiel ist das Berliner Pilotprojekt am S-Bahnhof Süd-
kreuz, bei welchem Passant*innen mit einer biometri-
schen Datenbank abgeglichen und automatisch identi-
fiziert werden. Wenn solch „intelligente“ Kameras flä-
chendeckend eingesetzt werden, können ganze Bewe-
gungsprofile von Menschen erstellt werden und Jahr-
zehnte lang gespeichert werden. Ein Recht auf Anony-
mität und informationelle Selbstbestimmung ist dann
nicht mehr gegeben. Von Bewegungsfreiheit kann nicht
mehr die Rede sein, da es keine Möglichkeit sich der
Überwachung (und Verdächtigung) zu entziehen. Die
legalisierte Möglichkeit der massenhaften Identifizie-
rung in Echtzeit ist ein enormer Schritt hin zu einem
Überwachungsstaat. Aufgrund der Unsicherheit wie die
Daten ausgewertet werden und der potenziell unsi-
cheren Speicherung dieser höchst persönlichen Daten
beginnt das Problem des Datenschutz bereits bei der
Datensammlung und nicht erst bei Auswertung. Das
oberste Gebot zum Schutz der Bürger*innenrechte soll-
te also Datensparsamkeit sein.
 
Ein weiteres grundlegendes Problem solcher intelligen-
ter Systeme ist es, dass sie auf lernfähigen Algorith-
men basieren, bei denen selbst dem Programmierer kei-
ne klare Grenze zwischen verdächtig und unverdäch-
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tig bekannt ist. Verhalten und Verdachtsmomente wer-
den aufgrund statistischer Methoden vom Algorithmus
erlernt und schließlich zur Entscheidung zwischen ver-
dächtig und nicht verdächtig unterschieden. Dabei sind
Algorithmen sind nicht objektiv, sondern verstärken be-
stehende Muster der Ungleichheit in der Gesellschaft.
Die Beurteilung durch die im Moment eines Verdacht-
moments alamierte Polizei unterliegt dem Bias der Ent-
scheidungsempfehlung des Systems. Es muss unbe-
dingt verhindert werden, dass wir die  Unschuldsver-
mutung aufgeben und Menschen stattdessen aufgrund
von Statistik und unklaren Entscheidungskriterien ver-
dächtigen. Welche große Zahl von Falschverdächtigun-
gen, die im besonderen und wiederholenden Maße Per-
sonen und Minderheiten treffen wird, die von durch-
schnittlichen Verhaltensmustern abweichen, kann am
Beispiel des Pilotprojekt Südkreuz erahnt werden.  Hier
wurde eine Erkennungsquote von 70% bejubelt. Dem
entgegen steht eine Fehlerquote von 1%, d.h. jede*r
100. Passant*in wird fälschlicherweise als verdächtig
erkannt (false-positive-Paradoxon). Bei 100.000 passie-
renden Personen am Tag, bedeutet das bis zu 1000 feh-
lerhafte Verdächtigungen am Tag. Dies ist zum Einen
nicht umsetzbar, weshalb die Technologie faktisch nicht
genutzt werden kann. Weiterhin würde es zu einer un-
nötigen Mehrbelastung für die Polizei führen. Zum An-
deren bedeutet dies einen schleichenden Demokratie-
abbau, da immer kleinere auffällige Verhalten als Ver-
gehen gewertet werden und zu einer Rechtfertigung ge-
genüber Staatsorganen verpflichten.
 
Abschließend lässt sich noch einmal betonen, dass Vi-
deoüberwachung keinen Einfluss auf die Anzahl verüb-
ter Straftaten hat, sondern lediglich auf das subjekti-
ve Sicherheitsempfinden [3]. Es ist somit Augenwische-
rei gegenüber dem*der Bürger*in mit einer realen Erhö-
hung der Sicherheit zu argumentieren. Stattdessen ist
eine Absenkung der Zivilcourage zu erwarten, da Men-
schen fälschlicherweise annehmen werden, die Kame-
ras würden verlässlich eine gefährliche Situationen er-
kennen, analysieren und die Sicherheitskräfte alarmie-
ren. Wenn es also nur darum geht das subjektive Sicher-
heitsgefühl der Menschen zu stärken, müssen Maßnah-
men gefunden werden, die weniger Freiheitsrechte be-
schneiden und nicht an den Grundwerten unserer De-
mokratie rütteln.
 
Wir fordern daher von der SPD eine deutliche und mu-
tige Aussage über die Nichtwirksamkeit von Video-
überwachung sowie dem Hochhalten und Betonen der
Wichtigkeit von Grundrechten für unser erhaltenswer-
tes politisches System. Wir fordern einen rationalen
Umgang mit tatsächlichen Gefahrenpotenzialen. Wir
schlagen folgende Maßnahmen, zur Förderung eines
Sicherheitsgefühls, also zur akuten und reaktionären
Symptombekämpfung vor:
 

1. Community-Policing (s. Antrag 152/l/2018 zum 1.
Landesparteitag der SPD 2018) verringert durch ei-
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nen gesamtgesellschaftlichen Präventivansatz Kri-
minalität und Ordnungswidrigkeiten und erhöht
durch kontinuierliche Kommunikation und gemein-
same Zielsetzungen das Sicherheitsgefühl der Bür-
ger*innen. Community-Policing kann dementspre-
chend eine sinnvolle Maßnahme sein, das Vertrau-
en in die eigene Umgebung zu stärken. CP muss
zudem klar von den Ansätzen einer “Bürgerwehr”
abgegrenzt werden. Nicht-staatliche Akteur*innen
sind weiterhin nicht dazu befugt Handlungen zur
Verhinderung einer Straftat, die die Persönlichkeits-
rechte anderer verletzen und welche der Polizei
in jeweiligen Gefahrensituationen nachkommen
muss, durchzuführen. Weiter muss sich mit den ver-
schiedenen Konzepten der CP kritisch auseinander
gesetzt werden. Beispielsweise müsste eine stärke-
re Polizeipräsenz als präventive Maßnahme zur Ver-
hinderung von Straftaten erst ausdrücklich von der
dort wohnhaften Bevölkerung an den jeweiligen
Orten erwünscht sein. Die Zusammenarbeit von Po-
lizei und Bürger*innen setzt eine ungetrübte Ver-
trauensbasis zwischen der Bevölkerung und der Po-
lizei voraus. Diese ist erst gegeben, wenn sich die
Polizei ihrer innerstrukturellen Probleme und ras-
sistischer Tendenzen annimmt.

2. Mehr Beleuchtung steigert das subjektive Sicher-
heitsempfinden. [4] Auch wenn keine Senkung der
Verbrechensrate, so sind zumindest Verdrängungs-
effekte zu erwarten. Es wird also genau das erreicht,
was von Videoüberwachung im besten Fall zu er-
warten ist, ganz ohne Einschränkung der Freiheits-
rechte und pauschaler Verdächtigung.

 
Wie wir bereits in den analysierenden Eingangswor-
ten betont haben, sollte es  jedoch nicht bei diesen
Symptom-bekämpfenden und verdrängenden Maß-
nahmen bleiben. Stattdessen gilt es den wahren Unsi-
cherheiten der Menschen zu begegnen sowie die Ursa-
chen für die Kriminalisierung von Menschen zu besei-
tigen um nachhaltige Maßnahmen für eine soziale Si-
cherheit, ein gutes Miteinander und eine partizipatori-
sche Stadtgesellschaft zu treffen.

1. Wie im Entwurf des Beschlusstextes „Sicher le-
ben in Berlin – wir wollen Urbane Sicherheit!“ Ko-
alitionsvertrag schon richtig festgehalten, möchte
wir die dort vorgeschlagenenen Maßnahmen zur
Bekämpfung sozialer Unsicherheit nur bekräftigen
und dazu auffordern, diese auch wirklich umzu-
setzen. Es müssen also die eigentlichen Probleme
und Unsicherheiten der Bürgerinnen aufgedeckt
und angepackt werden. Dabei denken wir insbeson-
dere an die Angst um eine gesicherte Zukunft, ei-
ne gerechte Entlohnung, Stärkung der Arbeitneh-
merrechte, Förderung sinnstiftender Maßnahmen
für Kinder- und Jugendliche, frühzeitige digitale Bil-
dung, Abschaffung der nicht legitimen Sanktionen
im Hartz 4 System sowie eine soziale Steuerung des
Wohnungsmarkts.
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Gleichzeitig muss eine klarere ablehnende Position
gegenüber Videoüberwachung und eine Grundrechts-
bejahende Postition bezogen werden.

1. Wir fordern eine Stärkung des gesellschaftlichen
Zusammengehörigkeitsgefühls und vor allem der
Zivilcourage, die insbesondere auch in Situationen
von Alltagskriminalität von Nöten ist.

2. Wir fordern eine Entkriminalisierung bereits margi-
nalisierter Personen und Gruppen und
stattdessen unabhängige Unterstützung für eben
diese.

3. Feministische Stadtplanung muss Grundlage für
die Gestaltung des öffentlichen Raums werden, um
das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu erhö-
hen, da deren Maßnahmen zu einer Einschränkung
oder sogar Unterbindung von Kriminalität sorgen
können. Dieser Ansatz der Stadtplanung bedeutet
eine Berücksichtigung der Bedarfe aller Bevölke-
rungsgruppen, insbesondere von Frauen*, deren ab-
weichende Bedürfnisse in der etablierten, zumeist
aus männlicher Sichtweise erfolgenden, Stadtpla-
nung selten ausreichend mitgedacht werden.

4. In einer lebendigen Demokratie müssen alle Sei-
ten ausreichend vertreten sein. Vor diesem Hinter-
grund ist es besonders wichtig, die Empfehlungen
von Expert*innen (z.B. vom Chaos Computer Club
oder Digitalcourage e.V.) bzgl. den Einsatz neuer
Technologien in den politischen Entscheidungspro-
zess aufrichtig einzubeziehen.

 
Quellen
[1]https://www.netzwerk-
datenschutzexpertise.de/sites/
default/files/dvd_g_videoueberwachung_ 03.pdf
[2]https://digitalcourage.de/videoueberwachung/
materialsammlung
[3]https://www.baff.berlin/berliner-allianz-fuer-
freiheitsrechte-fuer-die-sicherung-grundgesetzlich-
garantierter-freiheit-hat-sich-gegruendet/
[4]http://www.fgsberlin.de/projekt-
verkehrsforschung-einzelansicht/verkehrsforschung-
beleuchtung-und-sicherheit
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Antrag 167/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Privatsphäre auch online sichern! Schutz des Online-
Briefgeheimnisses. E-Privacy-Verordnung endlich an-
nehmen!
Spätestens der Datenskandal um Cambridge Analytica
und Facebook hat uns vor Augen geführt, wie persön-
lichen Daten und das Online-Verhalten von Internet-
nutzern für kommerzielle und politische Zwecke miss-
braucht werden und wie selbst das Wahlverhalten be-

Annahme (K)
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einflusst werden kann. Jedes Surfverhalten wird minu-
ziös analysiert und jeder Schritt im Internet wird ver-
folgt. Multinationale Unternehmen sammeln innerhalb
von wenigen Sekunden eine Menge an Nutzerdaten
ohne, dass es irgendjemand bemerkt. Die Privatsphäre
muss in der digitalen Welt endlich Vorrang haben: EU-
Bürger*innen müssen wissen, welche Daten wie und
von wem benutzt werden. Vor allem soll eins gelten:
die Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation.
Darauf haben wir uns auch im Koalitionsvertrag geei-
nigt.
 
Deshalb fordern wir die Bundesregierung und das
verantwortliche Bundesministerium auf, sich im Rat
für ein Ende der Blockade einzusetzen, damit wir das
Dossier „ePrivacy“ vor den Europawahlen abschließen.
Nur so sorgen wir für die Einhaltung von Bürgerrechten
im 21. Jahrhundert.

Begründung
Mit der Datenschutzgrundverordnung, die seit dem
25. Mai anzuwenden ist, wurden (endlich) die Regeln
für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
private Unternehmen und öffentliche Stellen in der
EU angeglichen. Nun gibt es klare Kriterien für die
Datenverarbeitung und die Rechte der Internetnutzer
werden gestärkt.
 
Doch was passiert mit unserer Online-Kommunikation?
Heutzutage ist das Verschicken einer SMS eher einer
Seltenheit. Stattdessen nutzen wir Apps wie z. B. Whats
App oder Facebook-Messenger. Doch wer hat Zugang zu
den Inhalten der Online-Diskussion?
 
Mit der Reform der völlig veralteten EU-Regeln zu ePri-
vacy soll EU-weit genau das gesichert werden: das
Recht auf Privatsphäre in der Online-Kommunikation.
Vertraulichkeit der Kommunikation ist eine Grundvor-
aussetzung für andere Rechte und Freiheiten wie et-
wa Meinungs- und Religionsfreiheit. Artikel 7 der EU-
Grundrechtecharta ist eindeutig: „Jede Person hat das
Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ih-
rer Wohnung sowie ihrer Kommunikation.”
 
Bereits seit Anfang 2017 liegt der ePrivacy-Vorschlag auf
dem Tisch, das EU-Parlament ist seit Herbst 2017 be-
reit für weitere Verhandlungen, nur die Mitgliedstaa-
ten im Rat lassen sich ihre Position seit über einein-
halb Jahren von multinationalen Konzernen diktieren.
Zuletzt hat die aktuelle Österreichische Ratspräsident-
schaft angekündigt, im Dezember statt einer Position
wieder nur einen „Fortschrittsbericht“ vorlegen zu wol-
len. Insbesondere von konservativer Seite gibt es vie-
le Torpedierungsversuche, multinationalen Konzernen
mehr Rechte einzuräumen als EU-Bürger*innen. Damit
muss endlich Schluss sein! Das ist nicht nur ein Problem
für unsere Bürgerrechte, sondern schadet zudem dem
Wettbewerb in der EU: Während sich Telekommunika-
tionsanbieter heute schon an die aktuell noch gültigen
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Antrag 168/II/2018
Forum Netzpolitik
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Umsetzung des Datenschutzes stärken!
 

1. Datenschutzbehörden in den Ländern und im Bund
müssen finanziell und personell gestärkt werden,
damit Verstöße schnell und schlagkräftig verfolgt
werden können.Sie sollen aber auch insbesondere
für kleine und mittlere Unternehmen, sowie für das
Ehrenamt Vorschläge für gute Umsetzungsvarian-
ten anbieten (best practice).

2. NutzerInnen müssen stärker unterstützt werden,
ihre Rechte durchzusetzen. Informationen wie
Datenschutzbelehrungen müssen einfacher, ver-
ständlicher und inklusiv sein. Das ist z.B. durch
Piktogramme oder Ampellösungen denkbar.

3. Der Staat muss Softwarelösungen, Standards, Zer-
tifizierungen und Technologien fördern, die daten-
schutzkonforme vorbildliche Geschäftsmodelle be-
inhalten oder ermöglichen. Start-Ups müssen un-
terstützt und finanziell gefördert werden, daten-
schutzschonende Geschäftsmodelle zu entwickeln.

4. Die Kartellbehörden müssen bei Firmenfusionen
mit mehr Kompetenzen im Bereich Datenschutz
ausgestattet werden.

 
 

Begründung
Die Datenschutzgrundverordnung ist seit Mai 2018 in
Kraft und führt wichtige und richtige neue Grenzen
ein. Ob die großen internationalen Konzerne wie Face-
book, Google und co ihre Geschäftsmodelle wirklich
nachhaltig anpassen und die digitale Souveräntität
der NutzerInnen stärker in den Mittelpukt rücken
werden, bleibt abzuwarten. Es bedarf schlagkräftiger
Datenschutzbehörden und Verbraucherschutzverbän-
de, um das Recht nun auch durchzusetzen und vor den
Gerichten zu erkämpfen.
 
Datenschutzbehörden müssen im globalen Kampf für
die Freiheitsrechte der NutzerInnen gestärkt werden.
Zeitgleich brauchen kleine und mittlere Unternehmen
Unterstützung dabei, ihre Geschäftsmodelle daten-
schutzkonform auszugestalten.
 
Die NutzerInnen müssen in die Lage versetzt werden,
nicht in Informationen zu ertrinken, sondern in einfa-

Annahme (K)
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cher, verständlicher und inklusiver Ansprache zu verste-
hen, was mit ihren Daten passieren soll.
 
Durch Förderprogramme und öffentliche Beschaffung
muss sichergestellt werden, dass es einen funktionie-
renden Markt für vorbildliche Produkte gibt.
 
Die Fusion von Whatsapp und Facebook hat gezeigt,
dass die enorme Sammlung von Daten bei wenigen Ak-
teuren noch nicht ausreichend im Wettbewerbsrecht
berücksichtigt ist.
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Antrag 169/II/2018
ASJ Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Stärkung der Freiheit von Presse und Rundfunk
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundesta-
ges, der Bundesregierung und des Bundesrates wer-
den aufgefordert sich umgehend dafür einzusetzen,
dass die freie Arbeit von Presse und Rundfunk besser
vor Angriffen geschützt und ihre Bedeutung für die
freiheitlich-demokratische Grundordnung mehr her-
vorgehoben wird.
 
Die Behinderung der Arbeit von Journalisten muss un-
terbunden und bei Angriffen auf sie konsequenter ein-
geschritten werden. Auf die wichtige Bedeutung von
Presse und Rundfunk soll durch eine öffentliche Kam-
pagne aufmerksam gemacht werden.
Ferner soll geprüft werden, ob tätliche Angriffe auf
Journalisten und die Behinderung ihrer Arbeit straf-
rechtlich besonders geahndet werden sollten.

Begründung
Die Freiheit der Presse und des Rundfunks gehören zu
den Grundpfeilern unseres demokratischen Rechtsstaa-
tes. In den letzten Jahren müssen wir leider erleben,
dass sie zunehmend zum Angriffsziel rechter und
rechtsextremistischer Akteure werden. Begriffe wie
„Lügenpresse und Mainstream-Medien“ werden gezielt
in die Gesellschaft getragen, um das Bild einer ver-
meintlich staatlich gesteuerten Berichterstattung zu
prägen. Zudem kommt es immer häufiger zu tätlichen
Übergriffen auf Journalisten.
Der Deutsche Presserat hat inzwischen die Polizeibehör-
den aufgefordert für mehr Schutz von Journalisten zu
sorgen.

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
 
 
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundesta-
ges, der Bundesregierung und des Bundesrates wer-
den aufgefordert sich umgehend dafür einzusetzen,
dass die freie Arbeit von Presse und Rundfunk besser
vor Angriffen geschützt und ihre Bedeutung für die
freiheitlich-demokratische Grundordnung mehr her-
vorgehoben wird.
 
Die Behinderung der Arbeit von Journalisten muss un-
terbunden und bei Angriffen auf sie konsequenter ein-
geschritten werden.
 
 
Ferner soll geprüft werden, ob tätliche Angriffe auf Jour-
nalisten und die Behinderung ihrer Arbeit strafrechtlich
besonders geahndet werden sollten.
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Antrag 170/II/2018
Forum Netzpolitik
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Transparenz in der politischen Werbung auf digitalen
Plattformen
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-
rung und die SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefor-
dert, sich dafür einzusetzen, dass Anbieter von digitalen
Plattformen, wie Suchmaschinen oder Social Web:
 

1. jede bezahlte politische Werbung eindeutig kenn-
zeichnen,

2. die komplette Anzeige (alle Medien) und die einge-
setzten Werbekosten an ein zentrales Register mel-
den.

3. Das Register soll öffentlich einsehbar und maschi-
nenlesbar sein.

 

Begründung
Digitale Kommunikation ist fester Bestandteil der
politischen Arbeit geworden. Im vergangenen US-
Wahlkampf haben die beiden Spitzenkandidat*innen
allein für Facebook-Anzeigen 81.000.000 US-Dollar
ausgegeben.
 
Anders als etwa bei TV-Werbung ist die Werbung im di-
gitalen Raum noch regulatives Neuland. Dabei ist gera-
de politische Werbung auf Plattformen eine Herausfor-
derung für die Demokratie:

• Wähler lassen sich über Microtargeting gezielt und
individuell ansprechen, d. h. durch das Einstellen
bestimmter Merkmale, wie Vorlieben, Alter, Wohn-
ort, … wird nur ein kleiner bestimmter Teil der Bür-
ger angesprochen.

• Über sogenannte Dark Ads werden Botschaften nur
bestimmten Bürger angezeigt, niemand anderes
bekommt diese zu sehen. Anders als beim Wahlpla-
kat oder TV-Sport; auch hier spreche ich eine Ziel-
gruppe an, aber jeder andere Bürger kann die Bot-
schaft ebenfalls transparent angucken. Fake News
und Hetze wird durch Dark Ads Tür und Tor geöff-
net.

• Durch intransparente Geldflüsse kann jede*r politi-
sche Werbung betreiben, egal ob Partei, Verein, Pri-
vatperson oder ausländische Staaten.

 
Wir wollen politische Werbung auf digitalen Plattfor-
men nicht verbieten. Sie bieten Chance für die Demo-
kratie, z. B. für den Ortsverein, der gezielt Mitmen-
schen aus der Nachbarschaft einladen kann oder Kan-
didat*innen, die so einen weiteren Weg haben mit Mit-
menschen ins Gespräch zu kommen.
 
Wir wollen politische Werbung auch im digitalen Raum
einer gesellschaftlichen Kontrolle stellen, wie wir es in

Rücküberweisung an Antragsteller zwecks Konkretisie-
rung (K)
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allen anderen Bereichen auch tun.
• Mit einer Kennzeichnung politischer Werbung, egal

ob durch Partei oder Verein, schaffen wir Transpa-
renz für den Nutzer. So wie im Fernsehen oder auf
Plakaten erkennen Menschen auf einen Blick, etwa
durch einen Schriftzug, den politischen Kontext.

• Durch die Hinterlegung aller Werbung schaffen wir
Transparenz, gegen Dark Ads oder Microtargeting.
Jeder Bürger hat ein Recht zu sehen, mit welchen
Botschaften und Aussagen Wahlkampf und politi-
sche Arbeit getätigt werden.

• Durch Hinterlegung der Werbekosten wird Wahl-
kampffinanzierung wieder transparent und nach-
prüfbar. In den vergangenen Wahlkämpfen kam es
auch in Deutschland zu versteckter Parteienfinan-
zierung durch Vereine, die im digitalen Raum ver-
deckt Wahlwerbung finanziert haben. Aus den USA
kennen wir diese Entwicklung hin zu Superpaks be-
reits. Hier wollen wir von Anfang an Transparenz,
welche Vereine und Akteure bestimmte Parteien fi-
nanzieren.

 
Dabei ist uns wichtig, dass die Plattformen mög-
lichst automatisiert diese Informationen hinterlegen.
Wir können nicht jedem kleinen Ortsverein einer politi-
schen Parteizumuten, jede bezahlte Werbung einzeln
einzutragen.
 
Das zentrale Register soll sowohl öffentlich als auch ma-
schinenlesbar gestaltet werden, damit nicht nur Bür-
ger einen Zugang haben, sondern gerade Wissenschaft-
ler*innen und Journalist*innen die große Datenmenge
auswerten können.
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AntragWV204/I/2018
AGS Berlin
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Ethische Regeln für Digitalisierung / digitale Transfor-
mation erarbeiten
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages,
der künftigen deutschen Bundesregierung sowie des
Europäischen Parlaments werden beauftragt, dafür
Sorge zu tragen, dass im Rahmen der Digitalisierung
bzw. digitalen Transformation durch geeignete Behör-
den bzw. das Parlament ethische Regeln erarbeitet
werden.

Begründung
Die Digitalisierung läuft derzeit noch außerhalb jeg-
licher Regulierungen ab, obwohl es gerade hierbei
zwingend erforderlich ist, ethische Regeln zu erarbei-
ten. Populisten nutzen diesen bisher rechtsfreien Raum,
mit Schreckensszenarien Arbeitsplatzverlustängste zu
schüren, statt einen Weg zu beschreiben, um alle
„mitzunehmen“. Hierzu sind zunächst gemeinsame

vertagt auf LPT I/2019 (K)

LPT I/2018: Überwiesen an FA VII – Wirtschaft und
Arbeit, Forum Netzpolitik
 
Stellungnahme Forum Netzpolitik zu: Ethische Regeln
für Digitalisierung / digitale Transformation erarbeiten
(Antrag 204/I/2018)
Das Forum Netzpolitik begrüßt den Antrag dem Grun-
de nach.  Die digitale Transformation ist ein rasanter
Verändungsprozess, der alle Bereiche erfasst und für
den ethische Regeln neu diskutiert und weiterentwi-
ckelt werden müssen. Der Antrag ist in der jetzigen
Form jedoch nicht hinreichend konkretisiert, weshalb
die Zurücküberweisung an die AntragstellerInnen zur
weiteren Bearbeitung empfohlen wird. Es wird jedoch
darauf hingewiesen, dass das Forum den Antrag zum
Anlass genommen hat, sich vertieft mit dem Thema
Plattökonomie zu befassen. Daraus sind verschiedene
Anträge zum Klammerthema Plattformökonomie ent-
standen, die die Themen Monopolbildung, Algorithme-
nethik, Politische Werbung auf sozialen Plattformen, Al-
ternativen zu Digitalgiganten und zu Datenschutz be-

Seite 443



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7

Regeln zu entwickeln, was dem Parlament obliegen
muss; denn die digitale (Arbeits-) Welt wartet nicht auf
Deutschland.

treffen.
 
Stellungnahme FA VII – Wirtschaft und Arbeit: Hier
sieht der FA VII noch Beratungs- und Abstimmungsbe-
darf mit dem Forum Netzpolitik und der AGS. Diese Ab-
stimmungen konnten vor Antragsschluss noch nicht ab-
schließend durchgeführt werden.
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Antrag 171/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Rüstungsexporte einschränken
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-
rung werden aufgefordert, in der Bundesregierung
durchzusetzen, dass

• künftig für Exporte von Rüstungsgütern nach
Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen
Emirate keine Voranfragen mehr positiv beschie-
den und über den bestehenden Vertrauensschutz
hinaus keine Ausfuhrgenehmigungen mehr erteilt
werden.

• Exporte von Rüstungsgütern an die Türkei nicht
mehr genehmigt werden, solange die Türkei Trup-
pen in Syrien einsetzt.

 

Begründung
1. Eine fundamentalistische Diktatur wie Saudi-Arabien,
die sich zudem in einem Dauerkonflikt mit dem Iran als
Nachbarland befindet, ist kein geeigneter Empfänger
deutscher Rüstungsgüter. Es ist deshalb geboten, ein
Ende der Rüstungsexporte an diesen Staat herbeizu-
führen. Was die Folgen sind, wenn derartige Exporte
nicht von vorherein ausgeschlossen werden, zeigt
der Koalitionsvertrag: Dort wird für bereits angelegte
Rüstungsexporte Vertrauensschutz gewährt, weil die
Folgen für die Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie,
insbesondere in strukturschwachen Regionen, als zu
groß angesehen wurden. Es werden deshalb Patrouil-
lenboote nach Saudi-Arabien geliefert, obwohl dieses
Land nicht nur am Jemenkrieg beteiligt ist, sondern
auch eine Seeblockade betrieb, die unermessliches Leid
unter der Bevölkerung angerichtet hat. Selbst wenn
die aus Deutschland gelieferten Boote dafür nicht
eingesetzt worden sind, haben sie doch anderweitig
Kapazitäten freigemacht, die für die Seeblockade ver-
wendet werden konnten. Eine derartige als Zwangslage
empfundene Situation im Umgang mit Rüstungsexpor-
ten kann für die Zukunft nur verhindert werden, wenn
Saudi-Arabien als Exportziel von deutschen Rüstungs-
gutlieferungen für die Zukunft ausgeschlossen wird.
Soweit schon der Koalitionsvertrag solche Lieferungen
ausschließt, ist dies strikt durchzusetzen.
 
2. Mit ihrem aggressiven, dem Völkerrecht widerspre-
chenden Einsatz um Afrin hat die Türkei vorerst je-
des Recht verloren, als NATO-Mitglied mit deutschen
Rüstungsgütern beliefert zu werden. Diese Lieferungen
sind deshalb zu unterbinden solange der Einsatz anhält.
Gründe, Vertrauensschutz zu gewähren, bestehen an-
gesichts der neuen Situation nicht. Es wäre bereits in der
Vergangenheit angebracht gewesen, auf den Militär-
einsatz entsprechend zu reagieren. Leider ist dies nicht
geschehen, auch wenn in der Öffentlichkeit ein entspre-

Rücküberweisung an Antragsteller zur Aktualisierung
(K)
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chender Eindruck erweckt wurde. Umso mehr ist es an-
gebracht, künftig anders zu handeln.
 
3. Die geforderten Maßnahmen sind nicht nur in der Sa-
che geboten, sondern auch im Interesse der politischen
und moralischen Glaubwürdigkeit unserer Partei nach
innen und nach außen dringend erforderlich. Die Be-
grenzung von Rüstungsexporten ist ein Grundanliegen
sozialdemokratischer Politik. Für Arbeitsplätze gehen
Sozialdemokraten nicht über Leichen. Im Koalitionsver-
trag wurde das Ziel der Begrenzung von Rüstungsexpor-
ten festgeschrieben. Auf dieser Basis fand der Mitglie-
derentscheid statt. An dieser politischen Aussage misst
uns die Bevölkerung. Gleichzeitig gibt der Koalitionsver-
trag eine Grundlage dafür, dieses politische Ziel in der
Bundesregierung auch durchzusetzen.
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Antrag 172/II/2018
KDV Steglitz-Zehlendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Stoppt das Morden auf den Philippinen! Solidarität mit
Akbayan Youth und Akbayan Citizens Action Party
Wir unterstützen den friedlichen Widerstand der Sozi-
aldemokrat*innen auf den Philippinen.
 
Am 18. September 2018 war Justine Balane, interna-
tionaler Sekretär von Akbayan Youth und IUSY Vice-
President for Asia Pacific, zu Gast bei den Jusos Steglitz-
Zehlendorf. Justine informierte über die aufkommende
Diktatur auf den Philippinen und den mutigen Kampf
unser Genoss*innen für Demokratie und Menschen-
rechte. Die Berichte sind schockierend und verlangen
nach sofortiger und praktischer Solidarität mit unseren
Genoss*innen.
 
Der Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, hat seit
seiner Wahl 2016 das Land auf einen autokratischen
Kurs geführt. Durch die Hand von Polizei und Mörder-
banden haben bereits mehr als 20.000 Menschen, wel-
che vermeintlich in Kontakt mit Drogen waren, ihr Le-
ben verloren. Dass Duterte dort nicht haltmachen wird,
hat er schnell klargestellt. Aktivist*innen werden mit
dem Tode bedroht und Kritiker*innen durch staatliche
Willkür mundtot gemacht. Ausländische Aktivist*innen
werden ausgewiesen oder schon an der Grenze abge-
wiesen und die Presse wird systematisch unterdrückt.
Die Vereinten Nationen, die Europäische Union und
zahlreiche Menschenrechtsorganisationen werden be-
schimpft und in Ihrer Arbeit behindert, sodass Duterte
das Land immer weiter von außen isoliert.
 
Wenn Oppositionelle – wegen ihrer politischen Arbeit –
ihrer Freiheit beraubt werden, dürfen wir nicht schwei-
gen. Wenn die Schwächsten in einer Gesellschaft von
der Polizei drangsaliert und getötet werden, dürfen wir
nicht wegschauen. Wenn unsere Genoss*innen in ih-

Überweisung an: FA I – Internationale Politik, Frieden
und Entwicklung (K)
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rer politischen Arbeit und im Alltag massiv unterdrückt
werden, dann müssen wir uns mit ihnen solidarisieren.
 
Wir stehen solidarisch an der Seite unser Genoss*innen
und verurteilen die Morde und die Unterdrückung al-
ler demokratischen Kräfte auf den Philippinen. Unter
dem Stichwort „Stop the Killings!“ wollen wir auf einem
Gruppenfoto und einer Resolution unsere Solidarität
bekunden. Weiterhin wollen wir konkret Handeln und
einen Austausch mit Akbayan Youth organisieren. Du-
terte reagiert empfindlich auf internationale Aufmerk-
samkeit, sodass wir dieses Instrument nutzen können
um nachhaltig Licht auf die Verbrechen der aktuellen
Regierung zu werfen.
 
Es ist unsere Pflicht unseren Genoss*innen solidarisch
beizustehen, wenn die Existenz der Sozialdemokratie
und damit auch die Demokratie auf den Philippinen
gewaltsam bedroht wird. Das Morden und die gewalt-
same Unterdrückung politischer Gegner*innen muss
ein Ende haben.
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Antrag 173/II/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Spurwechsel: Für ein fortschrittliches Einwanderungs-
gesetz
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich
im anstehenden Gesetzgebungsprozess zur Schaf-
fung eines echten Einwanderungsgesetzes dafür
einzusetzen gut integrierten, aber abgelehnten Asyl-
bewerber_innen wird ein Bleiberecht die Beantragung
von Arbeitsvisa zu beantragen.  (Spurwechsel).

Erledigt bei Annahme 174/II/2018 (K)
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Antrag 174/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Für ein gerechtes und progressives Einwanderungsge-
setz
Forderungen:
Wir fordern die SPD auf, sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Regierung, weiterhin für ein gerechtes
und progressives Einwanderungsgesetz zu kämpfen.
Dieses muss, um vollständig und seiner Wichtigkeit an-
gemessen zu sein, Folgendes beinhalten:

• Die Vorschläge, die im Gesetzentwurf der SPD-
Bundestagsfraktion schon enthalten sind, nämlich
das Punktesystem nach kanadischen Vorbild
mit einer Berücksichtigung auch für Nicht-
Akademiker*innen, die Erlaubnis, die Kernfamilie
mitzubringen und die Maßnahmen gegen Lohn-
dumping, sind wichtig und sollen weiterhin
erkämpft werden.

• Außerdem muss sichergestellt werden, dass Auf-
enthaltstiteln nicht an bestimmten Arbeitsverträge
geknüpft werden, denn das führt zu einer Situati-
on, in der Arbeitnehmer*innen durch ihre prekäre
Situation durch Arbeitgeber*innen erpressbar wer-
den.

• Erforderlich ist auch eine Verbesserung der An-
erkennung von ausländischen Berufsabschlüssen
und eine breitere Berücksichtigung von informell
erworbenen Kenntnisse.

• Ein Einwanderungsgesetz muss sich auch mit der
globalen Ungerechtigkeit befassen, die, jenseits
von Fluchtgründen, die größte Ursache für Migra-
tionswünsche sind. Es ist die humanitäre Verant-
wortung von den reichsten Staaten wie Deutsch-
land ihr entgegenzuwirken: durch mehr Entwick-
lungszusammenarbeit, internationale Friedenspo-
litik und einer gerechten Handelspolitik.

• Migration hat auch gravierende Folgen für Entwick-

Annahme (K)
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lungsländer, die dabei ihre schon nicht ausreichen-
den ausgebildeten Fachkräfte verlieren. Durch Part-
nerschaften mit Hauptherkunftsländern muss da-
für gesorgt werden, dass die Konsequenzen dieses
sogenannten Braindrains kompensiert werden. Die
Möglichkeit der Rückwanderung muss auch immer
bestehen, und einmal erworbene Aufenthaltstitel
dürfen dafür nicht einfach verloren gehen, wenn
Einwander*innen für eine Zeit lang in ihre Heimat
zurückkehren. Wichtig ist auch, dass eine Portabi-
lität der erworbenen Renten- und Sozialversiche-
rungsansprüche möglich sein muss.

• Von nicht weniger großer Bedeutung ist die global
verbreitete Ungleichheit zwischen Männern und
Frauen. Der ungleiche Zugang zu Bildung wird dazu
führen, dass mehr Männer als Frauen die Kriterien
des Punktesystems erfüllen werden. Maßnahmen
gegen dieses Ungleichgewicht müssen auch unbe-
dingt Teil eines Einwanderungsgesetzes sein.

• Um ein diskriminierungsfreien, gerechten und sei-
ner Zeit entsprechendem Einwanderungssystem zu
gestalten, muss ein Einwanderungsgesetz auch Zu-
wanderungschancen für Menschen, die nicht die
Kriterien des Punktesystems erfüllen, ermöglichen.
Ein Weg dorthin ist, nicht nur die Arbeitszuwan-
derung, sondern auch die Bildungs- und Qualifizie-
rungszuwanderung besser zu gestalten.

• Dazu fordern wir ein einheitliches Online-
Bewerbungssystem für das Auslandsstudium
in Deutschland, eine Vereinfachung und Ver-
besserung der Anerkennung von ausländischen
Schulabschlüssen und Hochschulzugangsberechti-
gungen, regulären Anspruch für Einwander*innen
auf staatliche Leistungen wie BAföG oder Grundsi-
cherung und einen Rechtsanspruch auf freiwillige
Integrations- und Sprachkurse.

• Für alle Einwander*innen ist es wichtig, dass Ih-
nen Informationskanäle und Beratungsmöglichkei-
ten zur Verfügung gestellt werden, die in einfacher
Form aus den Herkunftsländern zugänglich sein
sollen.

• Wichtiger Teil des kanadischen Modells ist die
intensive Integrationsarbeit und auch hier in
Deutschland müssen Programmen und Maßnah-
men die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Teilhabe erweitern. Dazu gehört
auch eine Revision des Wahl- und Staatsangehö-
rigkeitsrechts.

• Um die notwendigen Kosten der Implementierung
aller Maßnahmen, die mit einem solchen Einwan-
derungsgesetz verbunden sind, mindestens teil-
weise zu decken, werden deutschen Unternehmen,
die von der Zuwanderung profitieren werden, auch
ihren Beitrag leisten müssen.

• Wir fordern einen Spurwechsel gut integrierter Per-
sonen aus dem Asylverfahren in das Einwande-
rungsgesetz.

• Und als Letztes: Ein Einwanderungsgesetz muss
auch Einwanderungsgesetz heißen. Im heutigen
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Zustand unserer Demokratie muss die Politik auch
zeigen, dass sie die Antworten auf die wichtigen
Fragen der Zeit hat, und so ein umfangreiches Ge-
setz wäre ein wichtiges Zeichen dafür.

 

Begründung
Die Bundesregierung hat angekündigt, dass ein Fach-
kräftezuwanderungsgesetz noch in diesem Jahr von
Innenminister Horst Seehofer vorgestellt wird. Grund-
lage dafür ist der im Koalitionsvertrag vereinbarte
Kompromiss, ein „Regelwerk zur Steuerung von Zu-
wanderung in den Arbeitsmarkt, […] das sich am Bedarf
unserer Volkswirtschaft orientiert“ zu erarbeiten.
Ein solches Gesetz ist wichtig und notwendig, da die
deutsche Wirtschaft immer mehr ausgebildete Fach-
kräfte braucht und sich die jetzige Einwanderungsbüro-
kratie auch seit Langem als viel zu komplex und ineffi-
zient erwiesen hat. Die Notwendigkeit eines derartigen
Gesetzes ist aber schon so selbstverständlich, dass so-
gar Teile der extremen ausländerfeindlichen Rechten es
unterstützen.
Wir als Sozialdemokraten müssen für mehr kämpfen.
Unser Ziel darf nicht nur eine den Arbeitgebern dienen-
den Fachkräftesicherung sein. Wirklich zufrieden dür-
fen wir nur mit einem Einwanderungsgesetz sein, und
zwar eins, das den gesamten Prozess der Einwanderung
in einer gerechten sowie solidarischen Weise umfasst,
und in dem die Menschen, nicht die ökonomischen Er-
wägungen, im Zentrum stehen.
Teil einer Koalition zu sein, bedeutet Kompromisse zu
akzeptieren. Das sollte aber die SPD nicht davon abhal-
ten, eine eigene Position zu so einem wichtigen The-
ma zu erarbeiten und intern zu diskutieren. Rein sozial-
demokratische Lösungen müssen weiterhin Teil der öf-
fentlichen Debatte sein, dafür müssen sie aber in der
Partei entwickelt und debattiert werden. Wir dürfen
nicht zulassen, dass die nach lange und harte Diskussio-
nen mit CDU/CSU erreichten Kompromisse als die Po-
sitionen unserer Partei wahrgenommen werden. Wenn
diese unzureichend sind, dann müssen wir weiterhin in
der Öffentlichkeit für unsere Ideen kämpfen, und zwar,
bis sie komplett durchgesetzt wurden.
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Antrag 175/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Mut statt Stillstand: Für ein SPD eigenes Integrations-
konzept geflüchteter Menschen
Das Jahr 2015 wird als eines der denkwürdigsten in
die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einge-
hen. Auf die Aufnahme von fast einer Million geflüch-
teter Menschen waren die verantwortlichen staatlichen
Strukturen nicht vorbereitet. Nur durch das große hu-
manitäre Engagement der Zivilgesellschaft war es mög-
lich, die ankommenden Menschen aufzunehmen, un-

Überweisung an: AGMigration und Vielfalt (K)
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terzubringen und zu betreuen.
 
Vielen ist damals nicht sofort bewusst gewesen, dass
ein Großteil der nach Deutschland gekommenen Men-
schen auf Dauer bleiben würde. Die Aufgabe für den
Staat und die Gesellschaft bestand also nicht nur dar-
in, die geflüchteten Menschen angemessen aufzuneh-
men, sondern auch dafür Sorge zu tragen, ihnen einen
Weg in die Mitte unserer Gesellschaft zu ebnen.
 
Ein großer Teil der Zivilgesellschaft hat diese Notwen-
digkeit schnell begriffen. Egal ob in Nachbarschafts-
zentren, im Sportverein oder im mittelständischen Be-
trieb: Geflüchteten wird gesellschaftliche Teilhabe er-
möglicht.
Dennoch ist festzustellen, dass die Politik ihrer Verant-
wortung an vielen Stellen nicht gerecht wird. Dies zeigt
sich bei der öffentlichen Debatte über die Integrati-
on geflüchteter Menschen. Schaut man sich den politi-
schen Diskurs zum Familiennachzug oder über schnel-
lere Abschiebeverfahren an, so gewinnt man den Ein-
druck, dass es vorrangig darum geht, möglichst viele
Schutzsuchende schnell wieder loszuwerden. Natürlich
ist es richtig, darüber zu debattieren, wie Verfahren be-
schleunigt und verbessert werden können. Dies darf je-
doch nicht dazu führen, dass eine Debatte über Mit-
tel und Wege der Integration nur noch defensiv geführt
wird.
 
Für die SPD muss es darum gehen, eine eigene Positi-
on zu finden, die nicht auf Populismus und gefühlten
Wahrheiten fußt, sondern die gesellschaftliche Kernfra-
ge, nämlich die Integration der geflüchteten Menschen,
in den Mittelpunkt ihres Handelns stellt.
Wir fordern den Landesverband der SPD Berlin dazu auf,
ein ganzheitliches Integrationskonzept zu erarbeiten.
Das Ziel muss es sein, eine bundes- und landespolitische
Debatte über eine sozialdemokratische Integrations-
und Flüchtlingspolitik anzustoßen. Wir brauchen klare
Ansätze dafür, wie wir die Menschen möglichst schnell
in Arbeit bekommen, ihnen eine Aus- oder Weiterbil-
dung ermöglichen, sie unsere Sprache lernen lassen, an-
gemessenen Wohnraum für sie schaffen und ihnen Teil-
habe an der Zivilgesellschaft gewähren. Nur mit einer
klaren Haltung in der Flüchtlings- und Integrationspo-
litik und einem daraus resultierenden Entwurf für ein
Einwanderungsgesetz kann die SPD auf Bundes- und
Landesebene wieder ihr politisches Profil in diesem Be-
reich schärfen.
 
Zur Erneuerung der SPD gehört auch, dass wir wieder
klare Positionen entwickeln und die politischen Debat-
ten bestimmen. Sozialdemokratie bedeutet auch, das
Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und Lösun-
gen für die gesellschaftlichen Herausforderungen zu
entwickeln. In diesem Sinne braucht es einen Neuan-
fang in der Flüchtlings- und Integrationspolitik der SPD.
Als Landesverband einer so vielfältigen und toleranten
Stadt, sollte die SPD Berlin hierzu den Anstoß in Form

Seite 451



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3

eines ganzheitlichen Integrationskonzepts geben.
 

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Antrag 176/II/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Strukturelle Migration in einer globalisierten Welt
braucht Struktur
Wir fordern die Mitglieder der SPD im Berliner Senat, im
Abgeordnetenhaus und im Deutschen Bundestag dazu
auf, sich für Folgendes einzusetzen:

• Geregelte Migration wird über Arbeitsvisa auf Ba-
sis einer im Herkunftsland stattfindenden Anerken-
nung beruflicher und sprachlicher Qualifikation er-
möglicht

• Die Prüfung und Anerkennung der Qualifikation der
AntragsstellerInnen müssen beschleunigt werden.
Für die Verbesserung der beruflichen und sprach-
lichen Ausbildung in den Herkunftsländern wer-
den die zuständigen Stellen in den deutschen Aus-
landsvertretungen sowie in der Entwicklungszu-
sammenarbeit in Kooperation mit den Berufskam-
mern geschaffen bzw. gestärkt.

• Die Vergabe eines Arbeitsvisums wird nicht an Ein-
kommensschwellen geknüpft. Die arbeitsmarktpo-
litische und integrationspolitische Steuerung der
Arbeitsmigration wird über eine Negativliste vorge-
nommen

 

Begründung
„Wir können schlicht nicht drei Dinge gleichzeitig haben:
allgemeine Globalisierung, große Unterschiede beim
Durchschnittseinkommen zwischen verschiedenen Län-
dern, und keine systematische Migration. Konkret: Heute
gibt es die Globalisierung, und es gibt hohe Einkom-
mensunterschiede etwa zwischen Spanien und Marokko,
zwischen Deutschland und der Türkei, zwischen Italien
und Libyen. Deshalb können wir einfach nicht erwarten,
dass es keine Migrationsströme gibt. (…) Die Hoffnung
auf ein besseres Leben, das Motiv jeglicher Migration, ist
einfach zu stark, als dass sie durch Mauern und Zäune
auf Dauer erstickt werden könnte.“
– Branko Milanovic, Chefökonom der Weltbank For-
schungsabteilung
 
Deutschland und Europa sind Migrationsregionen. Das
ist Realität. Realität ist auch, dass immer mehr Men-
schen auf dem Weg nach Europa im Mittelmeer ertrin-
ken oder in der Sahara zu Tode kommen.  Die Men-
schen müssen sich auf ihrem Weg in die Hände von or-
ganisierter Kriminalität und Menschenhändlern bege-
ben. Sie müssen Gebiete durchqueren in denen Krieg
herrscht. Jedoch wiegt die Perspektivlosigkeit der sich

Erledigt bei Annahme 174/II/2018 (K)
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viele in ihren Heimatländern gegenüber sehen und die
Hoffnung auf ein besseres Leben im reichen Europa,
schwerer als die Entbehrungen und Gefahren des We-
ges. Schwerer, als der Schmerz der Einsamkeit durch
die Trennung von Familie und Freunden. Das ist die Si-
tuation, in der wir uns nach Jahrzehnten der struktu-
rellen Ungleichheit zwischen Nord und Süd, zwischen
Europa und Afrika, zwischen Arm und Reich befinden.
Doch auch in Europa nimmt die Ungleichheit drama-
tisch zu. Uns muss klar sein, dass diese Ungleichheit be-
feuert wird, von einem menschengemachten, ökonomi-
schen System. Als Sozialdemokraten beteiligen wir uns
an der Suche und dem Ringen um ein besseres System.
In der Zwischenzeit bleibt es aber für unsere Gesell-
schaft entscheidend, wie wir mit den aktuellen Heraus-
forderungen umgehen. Die politischen Reaktionen der
Europäischen Union werden in Bezug auf die Migrati-
onsbewegungen unserer Nachbarn immer restriktiver.
Mauern und Zäune, sowie die Unterstützung autokra-
tischer Regime, dürfen für uns keine Option sein. Wir
müssen stattdessen Wege suchen, um Ungleichheit ab-
zubauen und Perspektiven zu schaffen. Hierzu möchte
der vorliegende Antrag einen Beitrag leisten. Der Ansatz
muss dabei immer sein, einerseits Migration der wir uns
mittelfristig gegenüber sehen werden, zu strukturieren
und zu organisieren und andererseits Perspektiven zu
schaffen, die Migration unnötig werden lassen, da sie
Perspektivlosigkeit in den Heimatländern abbauen. Der
Entwurf der SPD Bundestagsfraktion für ein Einwande-
rungsgesetz geht in die richtige Richtung. In seiner Aus-
richtung auf obere Einkommens- und Bildungsschich-
ten genügt er aber für eine breitere Migrationssteue-
rung nicht. Dies soll hier erreicht werden, in dem ei-
ne anerkannte Berufsqualifizierung die Arbeitsaufnah-
me in Deutschland über ein Arbeitsvisa ermöglicht. Die-
se Perspektive würde Druck darauf abbauen, den „il-
legalen“ Grenzübertritt zu riskieren. Es würden Mög-
lichkeiten geschaffen, durch geregelte Erwerbstätigkeit
Transferleistungen an die Familie im Heimatland zu leis-
ten, um nach einer gewissen Zeit zu ihr zurückzukeh-
ren. Aber die geregelte Erwerbstätigkeit eröffnet natür-
lich auch die Perspektive in Deutschland zu bleiben. Die
vorgesehenen Anpassungslehrgänge zur Berufsqualifi-
zierungsfeststellung im Heimatland, eröffnen zunächst
einmal die Perspektive auf eine geregelte Migration. Al-
lerdings fördern sie auch die die Weiterbildung im Hei-
matland. Aus dieser können im Zeitraum der  Lehrgänge
neue Umstände erwachsen, die von einer Migration ab-
sehen lassen.
 
Auf Grund von anhaltender struktureller Ungleichheit
zwischen Europa und seinen südlichen Nachbarn, z.B.
bei Lohnniveau  und Wirtschaftsentwicklung, ist Euro-
pa Einwanderungsregion. Ziel sozialdemokratischer Po-
litik muss es sein, Ungleichheit abzubauen. Mittelfris-
tig wird Europa aber Einwanderungsregion bleiben. Die
Möglichkeiten der legalen Migration zum Zweck der Ar-
beitsaufnahme sind jedoch ungenügend. Sowohl das
europäische „Blue-Card“-System, wie auch der Entwurf

Seite 453



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

der SPD-Bundestagsfraktion für ein Einwanderungsge-
setz nach kanadischem Vorbild, zielen hauptsächlich
auf die Einwanderung von Gruppen mit akademischen
Abschlüssen und das obere Einkommenssegment ab.
Dies wird aber der Realität der bereits in Gang gera-
tenen Migrationsbewegungen nicht gerecht. Folglich
werden „illegale“ Wege der Migration genutzt und das
Asylrecht stark beansprucht.
Eine Abschottung vor einem Zuzug kann nicht gelin-
gen und widerspricht den Werten der Bundesrepublik
Deutschland sowie der Europäischen Union und nicht
zuletzt den Werten der sozialdemokratischen interna-
tionalen Solidarität.
Im Folgenden werden die einzelnen Punkte erläutert
und daraus konkrete Handlungsperspektiven und Um-
setzungsschritte abgeleitet:
Zu (1):
Für eine gezielte Steuerung und Strukturierung von
Migration, muss das Einwanderungssystem angepasst
werden. Unter festgelegten Voraussetzungskriterien,
muss legale Migration zum Zwecke der Erwerbstätig-
keit in Deutschland, auch für breitere Berufs- und Lohn-
gruppen, möglich sein.
Der vorliegende Ansatz zielt dabei auf eine zirkuläre Mi-
gration bei gleichzeitigem Qualifikations- und Perspek-
tivaufbau in den Heimatländern ab (siehe Begründung).
Einen gangbaren Weg für die Eingliederung in den deut-
schen Arbeitsmarkt bietet das „Gesetzes über den Auf-
enthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von
Ausländern im Bundesgebiet“ (Aufenthaltsgesetz – Auf-
enthG) sowie das „Gesetzes über die Feststellung der
Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen“ (Berufsqua-
lifikationsfeststellungsgesetz – BQFG).
Da der § 18c AufenthG (Aufenthaltserlaubnis zur Ar-
beitsplatzsuche für qualifizierte Fachkräfte) wiederum
nur auf Akademiker abzielt, ist dieser in folgendem Sin-
ne zu erweitern:
Wer gemäß des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz
(BQFG) die Gleichwertigkeit seiner Berufsausbildung be-
scheinigt bekommen hat, dem kann zur Arbeitssuche ein
Aufenthaltstitel von einem (1) Jahr gewährt werden. Es
besteht in diesem Zeitraum Arbeitserlaubnis für selbstän-
dige und nicht selbstständige Arbeit. Für den Beginn die
ersten drei Monate ist eine monetäre Summe nachzu-
weisen, welche sich an der Bezugsgröße im Sinne der
Vorschriften der Sozialversicherung, nämlich dem Durch-
schnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung im
vorvergangenen Kalenderjahr, orientiert.. Angesetzt wird
die monatliche Bezugsgröße mal drei (Bsp. monatliches
Durchschnittsentgelt West 2018: 3.045 EUR x 3 = 9.135
EUR) Diese Höhe soll sich unterhalb der Kosten für die
„illegale“ Migration ansiedeln. Nach drei Monaten folgt
eine Gleichstellung in Bezug auf die Bestimmungen des
SGB II für arbeitssuchende Rechtsträger.
Ausgehend davon, dass mit der Änderung des § 18 c Auf-
enthG eine Erwerbsmigration ermöglicht werden soll
für Personen, die nicht die Freizügigkeitsrechte der EU
genießen und nicht unter den Ausnahmetatbestand für
Menschen mit Aufenthalt aus völkerrechtlichen, huma-
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nitären oder politischen Gründen (vgl. § 7 Abs. 1 S. 3 SGB
II) f allen, muss daher in § 7 SGB II ein weiterer Ausnah-
metatbestand aufgenommen werden.
Zu (2):
Das BQFG bietet den Rahmen, im Ausland erworbe-
ne Qualifikationen gemäß der in Deutschland gelten-
den Standards anzuerkennen und „wesentliche Unter-
schiede zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifika-
tionen und der entsprechenden inländischen Berufsbil-
dung“(§9), durch die Absolvierung eines höchstens drei-
jährigen Anpassungslehrgangs auszugleichen. An des-
sen Ende steht eine Eignungsprüfung.
Die zuständigen Stellen sind nach der bisherigen Re-
gelung die nach dem jeweiligen Berufsbildungsge-
setz entsprechenden Kammern (z.B.: die Industrie- und
Handelskammer, die Handwerkskammer, die Landwirt-
schaftskammer etc.). Für nicht genannte Berufsbereiche
bestimmen die Länder die zuständigen Stellen.
 
Diese Möglichkeit der Anerkennung von im Ausland
erworbenen Berufsqualifikationen besteht aber bisher
nur für Personen, welche sich bereits im Inland befin-
den.
 
Um eine migrationspolitische Steuerung zu erreichen,
sollen Strukturen in den Auslandsvertretungen der Bun-
desrepublik Deutschland geschaffen werden, die Be-
rufsqualifikation im Heimatland festzustellen. Dies soll
in Kooperation der zuständigen Bundesbehörden mit
den Berufs-Kammern geschehen. Neben fest einzurich-
tenden Strukturen, sollte auch auf dezentrale Lösungen
z.B. unterschiedliche Länderteams zurückgegriffen wer-
den. Die Finanzierung trägt der Bund.
Selbiges gilt für die Durchführung der Anpassungs-
lehrgänge.  Die neu zu schaffenden Strukturen in den
Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutsch-
land sollen in Kooperation mit den jeweiligen Berufs-
Kammern gewährleisten, dass die Anpassungslehrgän-
ge sowie die Eignungsprüfung im Heimatland stattfin-
den können. Personal und Räumlichkeiten sollen teils
zentral, teils dezentral zur Verfügung gestellt werden.
Die Anpassungslehrgänge sollen praktische und theo-
retische Elemente sowie den Unterricht der Deutschen
Sprache umfassen. Es sollen regionalspezifische finanzi-
elle Ausbildungsbeihilfen entrichtet werden. Die Finan-
zierung trägt der Bund. Auf Grund der Konvergenzeffek-
te kommen auch Mittel der GEZ, der KfW sowie weitere
Mittel aus der Entwicklungshilfe in Frage.
Zu (3):
Durch §6 der Verordnung über die Beschäftigung von
Ausländerinnen und Ausländern (Beschäftigungsverord-
nung, BeschV) werden bisher nur Personen mit aner-
kannten Berufsabschlüssen für eine Beschäftigung zu-
gelassen, welche

1. a) „von der Bundesagentur für Arbeit auf Grund
einer Absprache mit der Arbeitsverwaltung des
Herkunftslandes über das Verfahren, die Auswahl
und die Vermittlung vermittelt worden sind“ (dies
umfasst lediglich Staatsangehörige von Albanien,
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Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Mon-
tenegro und Serbien unabhängig von der berufli-
chen Qualifikation für eine Beschäftigung jeder Art,
siehe §26 BeschV).

Und für die,
1. b) durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) für

den entsprechenden Beruf oder die entsprechen-
de Berufsgruppe differenziert nach regionalen Be-
sonderheiten festgestellt wurde, dass die Beset-
zung der offenen Stellen mit ausländischen Bewer-
bern arbeitsmarkt- und integrationspolitisch ver-
antwortbar ist.

Die Bilateralen Absprachen mit den Herkunftsländern
sind auf Grund ihrer geringen Anzahl, für eine breitere
Migrationssteuerung ungenügend und müssen grund-
sätzlich weiter ausgebaut werden. Besonders fällt auf,
dass die von der BA erstellte Positivliste für Mangel-
berufe auf Grundlage der ebenfalls von der BA er-
stellten Fachkräfteengpassanalyse, die an sie gerichte-
ten integrations- und arbeitsmarktpolitischen Erwar-
tungen nicht erfüllen kann.
Die Fachkräfteengpassanalyse von 2017 stellt klar, dass
sie „keine Prognose für die zukünftige Entwicklung“
ist und  „keine Quantifizierungen vorgenommen [wer-
den] die den Umfang des Mangels als absolute Zahl an
fehlenden Arbeitskräften ausdrücken“. Auch wird fest-
gehalten dass der bundesweite Blick der Analyse „ei-
ne vollkommene räumlich Mobilität von Arbeitssuchen-
den“ voraussetzt. Dies beschreibe „die Wirklichkeit nur
unzureichend“.
Auch muss von Regelungen wie §19a AufenthG, bei de-
nen die Erteilung des Aufenthaltstitels nach dem jähr-
lichen Gehalt erteilt werden, abgesehen werden. Die
bisherige Regelung für Inhaber einer Blauen Karte EU, 
sieht die Zulassung nur für Personen vor, deren Ge-
halt mindestens zwei Drittel der jährlichen Beitrags-
bemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversiche-
rung beträgt (2016 = 49.600 Euro). Für Personen in sog.
definierten Mangelberufen (Positivliste) muss das Ge-
halt mindestens 52 Prozent der jährlichen Beitragsbe-
messungsgrenze in der allgemeinen Rentenversiche-
rung betragen (2016 = 38.688 Euro).
Dies geht an den Realitäten der Migrationsgesellschaft
vorbei.
Daher:
Um zu einer effektiven integrations- und arbeitsmarkt-
politischen Steuerung zu kommen und darüber hin-
aus das Instrument für eine migrationspolitische Steue-
rung verfügbar zu machen, muss das Verfahren auf ei-
ne Negativliste umgestellt werden.  Diese soll Beschäf-
tigungsfelder aufzeigen, in denen auf Grund einer ange-
spannten Arbeitsmarktkonkurrenz von einer Zulassung
abgesehen werden sollte.
Durch die Umstellung auf eine Negativliste kann si-
chergestellt werden,  „dass durch die Einwanderung
von ausländischen Fachkräften keine Verschlechterun-
gen bei den Arbeitsbedingungen und keine Absen-
kung des Lohnniveaus eintreten. Erforderlich für ei-
ne Zustimmung der BA (Bundesagentur für Arbeit) ist

Seite 456



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

danach, dass die Beschäftigung nicht zu ungünstige-
ren Arbeitsbedingungen als für vergleichbare deutsche
Beschäftigte erfolgt“ (Entwurf Einwanderungsgesetz,
SPD-Fraktion, Drucksache 19/44, Deutscher Bundestag).
Das Negativlistensystem würde also den von der SPD-
Bundestagsfraktion angestrebten Kriterien einen prak-
tikablen verwaltungstechnischen Mechanismus an die
Hand geben.
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Antrag 177/II/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:

Landesstiftung für politisch Verfolgte
Wir fordern die Mitglieder der SPD im Berliner Senat
und im Abgeordnetenhaus auf, sich für die Gründung
einer „Landesstiftung für politisch Verfolgte“ einzuset-
zen.

Begründung
Wir unterstützen damit die überparteiliche Forderung,
die an die Berliner Senatsspitze erfolgte. Berlin ist
mehr und mehr Mittelpunkt und Zuflucht für politische
Verfolgte. Dieses Potenzial ist eine Bereicherung für
unsere Stadt. Eine solche Stiftung kann sich in ihrer
Struktur an schon vorhandene Projekte wie dem der
Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte orientieren.
Der Senat kann im Rahmen einer solchen Stiftung
auch die Vielzahl von Initiativen und Projekten aus der
Zivilgesellschaft gezielter unterstützen. Ebenso kann
die breite Erfahrung in der menschenrechtlichen Arbeit,
die sich in Berlin bereits befindet, genutzt werden.
 
Aufruf zur Gründung einer Landesstiftung für politisch
Verfolgte
„Noch vor 30 Jahren war unsere Stadt geteilt durch ei-
ne Mauer und einen Todesstreifen, bewacht von Solda-
ten mit Schießbefehl. Menschen wurden eingesperrt,
weil sie ihr Recht nutzen wollten, das Land zu verlassen
oder Kritik am politischen System äußerten. Viele ließen
sich davon aber nicht beirren. Sie kämpften gemeinsam
weiter, für Demokratie und universelle Menschenrech-
te. Im November 2019 werden wir uns freudig daran er-
innern können, dass diese Mauer vor 30 Jahren gefallen
ist. Eben weil es Menschen gab, die sich mit ihrer Exis-
tenz nicht abfinden wollten, die Mut und Zivilcourage
bewiesen haben und sogar ihr eigenes Leben einsetz-
ten, um sie zu überwinden. Wir meinen, diese Geschich-
te verpflichtet uns alle, die wir heute in der wiederver-
einten Stadt Berlin leben. Am 9. November 2019 sollten
wir also nicht nur feiern. Wir sollten angesichts der Ver-
antwortung aus unserer Geschichte etwas Neues be-
ginnen und uns weltweit für all diejenigen einsetzen,
die auch heute noch eingeschüchtert, verfolgt und ein-
gesperrt werden, weil sie Regime kritisieren und für die
Rechte anderer eintreten. Heute ist Berlin eine interna-
tionale Metropole, die als Symbol für Weltoffenheit, To-
leranz und Überwindung des kalten Krieges steht. Aber
die politische Verfolgung ist nicht Geschichte, sie findet
in jedem Augenblick an vielen Orten dieser Welt statt.
Als Berliner Bürgerinnen und Bürger, die politisch ver-
folgt wurden, fliehen mussten oder die sich seit Jah-
ren engagiert weltweit für Menschenrechte einsetzen,
fordern wir das Land Berlin auf, eine Stiftung für poli-
tisch Verfolgte zu gründen. Unter der Schirmherrschaft
des Regierenden Bürgermeisters soll die Stiftung sich
für all diejenigen stark machen, denen ihre Grundrech-

Überweisung an: AH Fraktion (K)
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te auch heute noch vorenthalten werden. Ihnen soll un-
sere Stadt für eine gewisse Zeit Zuflucht, Ruhe und Ge-
borgenheit ermöglichen. Sie sollen als Stipendiaten un-
ser aller Gäste sein. Weiter soll es Aufgabe der Stiftung
sein, eine Öffentlichkeit für das Engagement der vie-
len Menschen zu schaffen, die sich weltweit mutig für
Menschenrechte einsetzen; damit sie sich nicht allein-
gelassen fühlen, sondern international gesehen wer-
den. Die Geschichte unseres Landes und ganz besonders
unserer Stadt gibt uns die Pflicht, für diejenigen einzu-
treten, die gemeinsam oder mit anderen die allgemei-
nen Menschenrechte für Einzelne oder Gruppen vertei-
digen. Mit der Gründung einer Berliner Landesstiftung
für politisch Verfolgte können wir dieser Pflicht ein klein
wenig mehr gerecht werden.“
 
Quelle:https://weact.campact.de/petitions/berlin-
muss-eine-eigene-landesstiftung-fur-politisch-
verfolgte-bekommen (Letzter Zugriff: 11.08.2018)
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Antrag 178/II/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:

Hindenburg von der Ehrenbürgerliste streichen
Wir fordern die Mitglieder der SPD im Berliner Senat da-
zu auf, sich für die Streichung von Paul von Benecken-
dorff und von Hindenburg von der Ehrenbürgerliste Ber-
lins einzusetzen.
 

Begründung
Am 30. Januar 1933 ernannte Paul von Beneckendorff
und von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler.
Am 20. April 1933 wurde die Liste der Berliner Ehren-
bürger um die Positionen 58 (Paul von Beneckendorff
und von Hindenburg) und 59 (Adolf Hitler) erweitert.
Der seinerzeitige Reichspräsident und der wenige
Wochen zuvor von ihm ernannte Reichskanzler wurden
in Würdigung „ihrer Verdienste um die nationale
Wiedergeburt der Stadt Berlin“ zu Ehrenbürgern der
Reichshauptstadt. In der Sprache des „Dritten Reiches“
war damit nichts anderes gemeint als die Errichtung
der nationalsozialistischen Diktatur, für die Hinden-
burg ein entscheidender Akteur war. Er unterschrieb
Verordnungen und Gesetze, die den Reichstag ent-
machteten, die Grundrechte aufhoben und Hitlers
Herrschaft legitimierten. Adolf Hitler wurde die Berli-
ner Ehrenbürgerschaft am 16.12.1948 aberkannt. Paul
von Beneckendorff und von Hindenburg steht immer
noch auf der Ehrenbürger-Liste. Über 100 Jahre nach
Ausbruch des mörderischen Ersten Weltkrieges ist es
überfällig, diesen Militaristen und Wegbereiter Hitlers
aus der Galerie derer zu entfernen, auf die Berlin stolz
sein kann. Das Ehrenbürgerrecht ist schließlich die be-
deutendste Auszeichnung Berlins. Der Senat verleiht es

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
 
Wir fordern die Mitglieder der SPD im Berliner Senat
und in der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus dazu
auf, sich für die Streichung von Paul von Beneckendorff
und von Hindenburg von der Ehrenbürgerliste Berlins
einzusetzen und die Ehrenbürgerliste Berlins und die
Straßenbenennungen kritisch zu prüfen und zu überar-
beiten.
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sönlichkeiten, die sich in hervorragender Weise um die
Stadt verdient gemacht haben. Zahlreiche Kommunen
wie Dortmund, Köln, Leipzig, München, Münster und
Stuttgart haben Hindenburg die Ehrenbürgerschaft als
NS-belastet entzogen. Berlin sollte dem Beispiel dieser
Städte folgen.
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Antrag 179/II/2018
AfA Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

Kein Outsourcing / keine Privatisierung von Tätigkeiten
in der ZLB vornehmen
Der Senat und das Abgeordnetenhaus werden aufge-
fordert, das Outsourcing der Buch und Medienauswahl
an der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) ab-
zulehnen und schnellst möglich wieder in die ZLB sel-
ber zu integrieren. Die Aufgabe der Lektorinnen und
Lektoren der ZLB darf nicht darauf beschränkt werden,
schriftliche Fächerprofile zu erstellen, auf deren Grund-
lage dann Beschäftigte der Hugendubel Fachinforma-
tionen GmbH die eigentliche Medienauswahl treffen.
 
Es muss darauf hingewirkt werden, dass Strukturen
erhalten bleiben, die eine schnellstmögliche Rückab-
wicklung des Outsourcings der Medienauswahl an den
Großbuchhandel sicherstellen können. Dafür können
und müssen die FachlektorInnen bereits jetzt in ihre bis-
herigen Verantwortlichkeiten für die Medienauswahl
wieder eingesetzt werden. Das ist ohne Vertragsverlet-
zung möglich, da es den internen Geschäftsbetrieb der
ZLB betrifft.
 
Sollte eine vorzeitige Rückabwicklung des Vertra-
ges mit der Hugendubel Fachinformationen GmbH
objektiv nicht möglich sein, ist darauf hinzuwirken,
dass der frühestmögliche Vertragsausstieg genutzt
wird, um die Beschaffung der Medien überwiegend
durch den lokalen Buchhandel vorzunehmen und
die Zusammenarbeit zwischen den Fachlektoren und
Fachbuchhändlern auszubauen, wo dies inhaltlich und
zur Qualitätssicherung der Angebote sinnvoll ist.

Begründung
Die Auswahl von Medien gehört zu den eigentlichen
Kernaufgaben einer zentralen Bibliothek und darf nicht
an Großkonzerne wie Hugendubel abgegeben werden.
Das Resultat wäre sonst ein Verlust ihrer Vielfalt, eine
Verflachung der Medienangebote und Vernichtung der
zentralen fachlichen Kompetenz einer gut sortierten
allgemeinwissenschaftlichen Bibliothek. Zudem dürfen
zentrale Inhalte der Kultur- und Bildungspolitik nicht
privaten Konzernen übergeben werden. Die ZLB ist
die Universalbibliothek für alle Schichten der Berliner
Bevölkerung und ergänzt die Angebote der 80 Be-
zirksbibliotheken Berlins. Damit ist sie ein wichtiges

Annahme (K)
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Element der öffentlichen Bildungspolitik.
 
Zweidrittel der Fachlektoren haben der Kulturverwal-
tung schriftlich mitgeteilt, dass sie die vorgesehene Pri-
vatisierung aus fachlicher Sicht ablehnen. Die eigentli-
che Auswahl von Büchern und anderen Medien muss
über das Fachlektorat der ZLB erfolgen und nicht über
externe Dienstleister. Die ZLB muss die Kompetenz für
die Auswahl und Sammlung von ihrem Bestand ha-
ben und darf sie nicht privaten Anbietern überlassen.
Die Maßnahme gefährdet zudem Arbeitsplätze im Be-
reich der Medienbearbeitung und Katalogisierung und
führt zu einer Schädigung des lokalen Buchhandels, in-
dem Medienauswahl und Medienbeschaffung über den
Buchhandelskonzern Hugendubel abgewickelt werden.
 
Die Menschen, die uns gewählt haben, haben Hoff-
nung, dass es mit rot/rot/grün politisch besser läuft.
Diese Erwartungen und das Vertrauen in uns dürfen wir
nicht zerstören, wenn Outsourcing und Privatisierun-
gen so weiterlaufen wie bisher.
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Antrag 180/II/2018
FA XII – Kulturpolitik
Der Landesparteitag möge beschließen:

Arbeitsräume für Berliner Künstlerinnen und Künstler
sichern!
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner
Senats und die Mitglieder der SPD-Fraktion im Ab-
geordnetenhaus werden aufgefordert sich dafür
einzusetzen, das Berliner Atelierprogramm für pro-
fessionelle, bildende Künstlerinnen und Künstler zu
stärken und auszubauen. Z. Z. ist die Mietdauer im Ate-
liervertrag auf 8 Jahre begrenzt. Wir setzen uns dafür
ein, dass auch bisherige Mieterinnen und Mieter sich
um Arbeitsräume über das Berliner Atelierprogramm
wieder bewerben können.

Begründung
Berlin ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte
für Bildende Kunst weltweit und hat durch seine
künstlerische Produktion einen großen Anteil an der
Entwicklung der kulturellen und sozialen Potentiale für
die Stadt. Gerade unter den Bedingungen der wach-
senden Stadt braucht Berlin Arbeitsräume für bildende
Künstlerinnen und Künstler. Wir müssen den 8-10.000
bildenden Künstler*innen in Berlin eine realistische
Chance auf bezahlbare Ateliers geben.
 
Mit dem Atelierprogramm des Berliner Senats steht ein
wichtiges Instrument zu Verfügung, um bezahlbare Ar-
beitsräume für Künstlerinnen und Künstler zu erhalten
und weitere zu schaffen. Aktuell wird in rund 870 geför-
derten, mietpreis- und belegungsgebundenen Ateliers
und Atelierwohnungen in Berlin gearbeitet.
 

Annahme (K)
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Ziel des Atelierprogramms ist es, eine Grundversorgung
an Arbeitsräumen, auch unter schwierigen Bedingun-
gen und der anhaltenden Dynamik auf den Immobili-
enmärkten, zu erreichen. Die Teilhabe an diesem Pro-
gramm muss an den aktuellen gesellschaftlichen Bedin-
gungen angepasst werden.
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Antrag 181/II/2018
KDVMarzahn-Hellersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Für einen von ausländischen Staatsinteressen unab-
hängigen Islam, zur besseren Integration
Den Populisten den Nährboden entziehen!
Die sozialdemokratischen Mitglieder im Senat und in
der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus mögen sich für
folgende Regelungen auf Landesebene einsetzen und
zur Umsetzung bringen.
 
Für die Förderung eines eigenständigen, organisierten
Islam als in Deutschland etablierte und akzeptierte Re-
ligionsgemeinschaft ist es notwendig, dass durch einen
Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und den Ber-
liner islamischen Verbänden bzw. Moscheegemeinden
die Voraussetzungen hierfür geschaffen werden.
Ziel ist es, ein Islamverständnis zu fördern, welches die
demokratischen Werte der Gesellschaft und die festge-
schriebenen Grundrechte aufnimmt.
 
Die Staatsverträge mit muslimischen Verbänden bzw.
Organisationen sollen folgende Ziele,
 

• Befähigung zur Gründung einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts – vergleichbar den christlichen
Kirchenorganisationen -,

• die muslimische Religionsausübung im Verhältnis
zum Staat,

• den Religionsunterricht,
• die Unabhängigkeit von ausländischen staatspoliti-

schen Interessen sowie Finanzierung,
 
regeln.
 
Die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Einrich-
tung eines islamischen Instituts an der Humboldt-
Universität zu Berlin mit vier Lehrstühlen zum Win-
tersemester 2018/2019 sind auszubauen. Gleichzeitig
kritisieren wir vehement die Zusammensetzung des
Beirats, der sich ausschließlich aus konservativen und
fundamentalistischen Verbänden zusammensetzt, die
einem liberalen Islam entgegenstehen.

Begründung
Die Bundesrepublik Deutschland, insbesondere die Bal-
lungszentren wie Berlin, sind seit Jahrzehnten Zielland
von Einwander*innen aus Staaten mit mehrheitlich
muslimischer Bevölkerung, die auch hier ihr Recht

Überweisung an: AG Migration und Vielfalt, AH Frakti-
on, FA III – Innen- und Rechtspolitik (K)
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wahrnehmen, Ihre Religion auszuüben. Was seit den
1960er Jahren überwiegend Bürger aus der Türkei be-
traf, war in den 90er Jahren vom Balkan, in den 2000er
aus u.a aus der Nordkaukasus-Region und seit 2015
auch vermehrt aus den sog. „Maghreb-Staaten“ Nord-
afrikas jedoch ganz überwiegend aus dem arabischen
Raum, wie Syrien und Irak festzustellen.
Seit vielen Jahren wird dem Bedürfnis der muslimischen
Bürger*innen nach freier Religionsausübung in den ver-
schiedenen Gemeinden durch religiöse Kulturvereine
nachgekommen. Bei der Mehrzahl der türkisch domi-
nierten Vereine handelt es sich um Vereine des Dach-
verbands Ditib, dessen Personal und Objekte vom türki-
schen Religionsministerium gestellt und finanziert wer-
den. Diese Form, die auf Grund der Arbeitsmigration
bzw. Anwerbung entwickelt und durch Verträge zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Türki-
schen Republik vereinbart wurden, sind nicht mehr zeit-
gemäß.
Sie bedürfen neuer, auf Integration ausgerichtete Struk-
turen. Hinzu kommt, dass die Türkei zwischenzeitlich ih-
re bislang eher laizistische Ausrichtung aufgegeben hat
und eine politische Einflussnahme über die türkischen
Staatsbeamten als Imame der Ditib-Vereine ausübt.
 
Für die vielen arabischen Zuwander*innen gibt es hinge-
gen aufgrund von fehlenden Finanzierungen nicht ge-
nügend Angebote, die sich sichtbar und offen an diese
Gruppe wenden.
Arabische Vereine finanzieren sich überwiegend frei,
dürften jedoch bei einer konservativ-sunnitischen Aus-
prägung insbesondere finanziellen Zuwendungen aus
Saudi-Arabien zur Durchsetzung der wahabitischen
Form der Glaubensauslegung als saudische Staatsreli-
gion offen gegenüber stehen.
Bei allen Imamen ist jedoch zu beobachten, dass die-
se sich zwar bemühen, auf Deutsch zu predigen, je-
doch selten einen persönlichen oder religiösen Bezug
zur Lösung von auftretenden Alltagsproblemen insbe-
sondere auf Basis der Werteordnung des Grundgesetzes
oder mehrheitsgesellschaftskonforme Lösungen anbie-
ten können.
 
Die gerade aus traditionalistisch-konservativen Kreisen
ablehnenden und teilweise verunglimpfenden Reaktio-
nen, aber auch die wohlwollenden Reaktionen aus der
Mehrheitsgesellschaft auf die Eröffnung der ersten libe-
ralen Moschee in Berlin, die eine durchaus auch unter
integrierten Muslimen mehrheitsfähige Auslegung des
Islam vertritt, der die Gleichstellung von Mann und Frau,
Homosexuellen sowie religiösen Minderheiten verein-
bart, zeigen, dass hier dringender gesetzgeberischer
Handlungsbedarf besteht.
 
Dieses liberale Islamverständnis sollte politisch unter-
stützt, gesellschaftlich aufgegriffen und mit einem is-
lamwissenschaftlichen Diskurs an den Hochschulen in
Deutschland (insbesondere in Berlin) weiterentwickelt
werden.
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Antrag 182/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Vorfahrt für Kinder im Berliner Straßenverkehr!
Kinder sind mit Abstand die schwächsten Verkehrsteil-
nehmer im Berliner Straßenverkehr. Besonders gefähr-
det sind Kinder auf ihren Schulwegen. In den letzten
Jahren stiegen leider auch die Zahlen von Verkehrsun-
fällen, an denen Kinder beteiligt waren. Das liegt unter
anderem an dem noch nicht vollständig ausgeprägten
Gefahrenbewusstsein von Kindern und auch an unüber-
sichtlichen Gegebenheiten vor Ort. Auf Kinder muss im
Straßenverkehr besondere Rücksicht genommen wer-
den, da sich ein realistisches Bewusstsein von Gefahren,
aber auch von Handlungsabsichten anderer sowie von
Entfernungen und Geschwindigkeiten erst im Laufe ih-
rer Entwicklung herausbilden.
 
Das vom Senat eingebrachte Mobilitätsgesetz ist zwar
in vielerlei Hinsicht fortschrittlich, allerdings tauchen
die Bedürfnisse von Kindern im Straßenverkehr so gut
wie gar nicht auf. Dabei kann der Gesetzgeber erheblich
dazu beitragen, die Situation von Kindern im Straßen-
verkehr zu verbessern, z.B. durch
 

• Technische und städtebauliche Maßnahmen,
• Verkehrsrechtliche Maßnahmen,
• Verkehrserziehung von Erwachsenen und Kindern,
• konsequente Überwachung dieser Maßnahmen.

 
Nur ein Zusammenspiel dieser Punkte kann zu einer
größeren Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr bei-
tragen. Wir brauchen eine kinderfreundliche Verkehrs-
raumgestaltung und Verkehrsplanung. Denn Kinder be-
wegen sich nicht nur zu Fuß, sondern auch mit Rollern,
Fahrrädern oder Inlineskatern usw. im Straßenverkehr
und haben dementsprechende Anforderungen.
 
1. Technische und städtebauliche Maßnahmen

Kinder bewegen sich überwiegend in einem kleinen
Radius in ihrem heimatlichen Umfeld. Um die Wege
für Kinder so gering wie möglich zu halten, müssen
die Kiezstrukturen gestärkt werden und entsprechende
Angebote, wie Kitas, Schulen, Jugendfreizeiteinrichtun-
gen, Parks, Spielplätze und ähnliches dicht beieinander
sein. Es ist daher nötig die Wege in den Kiezen siche-
rer zu machen. Dies ist z.B. durch folgende Maßnahmen
möglich:
 

• Tempo 30 in den Kiezen und den umliegenden
Hauptverkehrsstraßen. Nur ein geringes Fahrtem-
po erhöht die Sicherheit, um auf die Unwägbarkei-
ten von Kindern reagieren zu können.

• Verkehrsberuhigte Bereiche vor Schulen. Gerade vor

Überweisung an: AG Fraktionsvorsitzende, FA VIII –
Soziale Stadt, FA XI – Mobilität (K)
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Schulen ist die Situation oft unübersichtlich für Kin-
der.

 
Eine stark reduzierte Geschwindigkeit kann zu ausrei-
chend Sicherheit beitragen. Auch ein temporäres Halte-
beziehungsweise Durchfahrverbot, kann die Situation
morgens an den Schulen entschärfen.
 

• Sowohl der Fußgängerweg, als auch Fahrradange-
botstreifen müssen ausreichend breit sein, damit
ein ungehindertes und sicheres Passieren von allen
Verkehrsteilnehmern gewährleistet ist. Denn vor al-
lem jüngere Kinder brauchen Platz auf den Fußgän-
gerwegen, um sich zum Beispiel auf Fahrrädern be-
wegen zu können.

• Es bedarf der klaren Abgrenzung zwischen den
Fahrbahnen und Fußgängerwegen. Vor allem bei
Fahrradwegen ist eine bauliche Absenkung oder ei-
ne klare Abtrennung mit Pollern vom Fußweg not-
wendig, um Kindern den Unterschied zwischen den
verschiedenen Wegen deutlich zu machen.

• Fußgängerüberwege müssen so gestaltet sein, dass
sie durch Gehwegvorstreckungen deutlich in den
Verkehr hineinragen, und somit auch der ruhen-
de Verkehr überblickt werden kann. Es muss durch
bauliche Maßnahmen verhindert werden, dass
auch nur ein kurzes Halten von Autos an Fußgän-
gerüberwegen möglich ist. Denn vor allem für Kin-
der sind sichere Fußgängerüberquerungen absolut
notwendig. Doch dadurch, dass durch Autos immer
größer werden, ist es den Autofahrern kaum mög-
lich Kinder im Straßenverkehr wahrzunehmen. Vor
allem bei Fußgängerüberwegen kann dies schwer-
wiegende Folgen haben.

• Zebrastreifen bieten eine sichere Überquerung für
Kinder an. Doch viele Autofahrer ignorieren die-
se inzwischen. Daher sind Aufpflasterungen, Si-
gnalleuchten oder Gehwegvorstreckungen sinnvol-
le Mittel, um Zebrastreifen deutlich von der restli-
chen Fahrbahn abzuheben.

• Die Dauer von Grün-Phasen bei Ampeln sollte so
gestaltet sein, dass diese eine Überquerung der
Straßen auch mit Kinderschritten ermöglichen. Vor
allem bei kleinen Mittelinseln ist dies notwendig.

 
Daher sollte die Wartezeit auf die nächste Grün-Phase
so kurz wie möglich gehalten werden. Dies lässt sich al-
les durch eine adäquate und kindgerechte Ampelschal-
tung verhindern. Kindgerechte Ampelschaltung bedeu-
tet aber auch, dass Fußgänger und abbiegender Verkehr
nicht gleichzeitig Grün haben.
 

• Ausreichende Beleuchtung von Schulwegen. Gera-
de in den dunklen Wintermonaten ist eine ausrei-
chende Ausleuchtung der Wege notwendig, um ge-
sehen zu werden, aber auch um rechtzeitig Gefah-
ren erkennen zu können.

• Haltestellen sollten möglichst in unmittelbarer Nä-
he von Schulen sein. Bei der Notwendigkeit zur
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Überquerung von Straßen, sollten Haltestellen in
unmittelbarer Nähe zur Ampel sein. Kinder suchen
sich häufig den kürzesten Weg. Wenn allerdings
die Bushaltestelle weit entfernt und auf der ande-
ren Straßenseite liegt, der sichere Übergang jedoch
einen Umweg bedeutet, dann wird dieser häufig
nicht genommen, sondern sich eher der Gefahr aus-
gesetzt.

• Vor allem Straßenbahnhaltestellen und deren
Übergänge müssen mit Signalen oder Schranken
auf eine einfahrende Straßenbahn hinweisen.

 
Vor allem bei Straßenbahnübergängen kann dies zu
gefährlichen Situationen führen, wenn einfahrende
Straßenbahnen übersehen werden.
 
2. Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Auch Verkehrsrechtliche Maßnahmen sind sinnvoll, um
den Weg von Kindern sicherer zu gestalten. Hierzu ge-
hört:
 

• Verpflichtende Abbiegeassistenten für alle LKWs.
Viele Unfälle mit LKWs geschehen beim Abbiege-
vorgang und könnten mit elektronischen Abbiege-
assistenten verhindert werden. Der Berliner Senat
soll sich deswegen weiter für eine unverzügliche
Einführung solcher Abbiegeassistenzsysteme ein-
setzen.

• Parallele Grünphasen von Fußgängern und abbie-
genden Verkehr ist zu vermeiden.

• Ausreichende Beschilderung mit Hinweisen auf
Schulwege. Nicht nur direkt vor den Schulen brau-
chen wir Hinweisschilder auf Kinder, sondern auch
auf den Hauptverkehrswegen zu den Schulen und
Spielplätzen. Nur wenn Autofahrer auf die Gefah-
ren hin sensibilisiert werden, kann ein Mehr an
Rücksichtnahme entstehen.

 
3. Verkehrserziehung von Erwachsenen und Kindern
Doch auch Erziehung ist ein wichtiger Aspekt:
 

• Es bedarf einer umfassenden Mobilitätserziehung
in Kita und Schule für alle Kinder. Bereits im Klein-
kindalter muss hierzu der Grundstein gelegt wer-
den, um verkehrssicheres Verhalten von Anfang an
zu erlernen. Kinder müssen entsprechend ihres Al-
ters an die verschiedenen Gefahrensituationen und
Risiken im Straßenverkehr herangeführt werden.

• In den ersten Schultagen sollen alle Grundschu-
len ein Verkehrstraining anbieten. Denn vor allem
die jungen ABC-Schützen brauchen zu Beginn ihres
Schullebens eine pädagogische Unterstützung, um
bald selbständig ihren Schulweg meistern zu kön-
nen.

• Behörden müssen für die Gefahren von Kindern im
Straßenverkehr sensibilisiert werden und sie auch
ernst nehmen. Zu oft wird das Thema Gefahren für
Kinder im Straßenverkehr missachtet. Dabei sollte
es nicht immer nur um den fließenden Verkehr ge-
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hen, sondern auch um die jüngsten und schwächs-
ten Verkehrsteilnehmer.

• Jede Grundschule bedarf ihres eigenen aktualisier-
ten und visuell anschaulichen Schulwegplans, da-
mit Eltern und Kinder gemeinsam einen sicheren
Weg zur eigenen Schule finden können.

• Kinderstadtpläne in den Bezirken und Kiezen kön-
nen veranschaulichen, wie Kinder sicher zu den
ihnen relevanten Orten gelangen können. Kinder-
stadtpläne geben nicht nur einen Überblick über die
wichtigsten kindgerechten Orte, sondern auch über
sichere Wege zu diesen hin.

• Die Jugendverkehrsschulen sind ein wichtiger As-
pekt der Verkehrsbildung für Kinder und müssen
dementsprechend ausgestattet sein. Die Bildungs-
einrichtungen sollen in regelmäßigen Abständen
die Verkehrsschulen besuchen. In den Verkehrs-
schulen können Kinder sicher und unter pädagogi-
scher Anleitung das richtige Verhalten im Straßen-
verkehr lernen.

• Aktionen, wie „Zu Fuß zur Schule“ sind wichtig und
müssen gefördert werden. Elterntaxis sind extrem
gefährlich für Kinder, die zur Schule kommen. Ak-
tionen, wie „Zu Fuß zur Schule“ können daher hel-
fen auf die Problematik aufmerksam zu machen
und Kinder in ihrer Selbständigkeit alleine zur Schu-
le zu gehen bestärken.

• In der Fahrschule soll Verkehrserziehung in Bezug
auf Kinder stärker geleistet werden.

 
4. Konsequente Überwachung dieser Maßnahmen
Schlussendlich bedarf es jedoch der konsequenten
Überwachung dieser Maßnahmen, damit sie ihre Wir-
kung entsprechend entfalten können.
 
Unsere Forderungen sind:
 
Bauliche Maßnahmen

• Ausreichende Breite von Fußgängerwegen und
Fahrradangebotsstreifen

• Deutliche Abgrenzung von Fahrbahn und Fußgän-
gerwegen

• Deutliche Erkennbarkeit von Gehwegvorstreckun-
gen (z.B. durch Aufpflasterungen)

• Verhinderung von kurzfristigen Halten an Fußgän-
gerüberwegen (z.B. durch Poller)

• Vermehrter Einsatz von Zebrastreifen
• Verlängerung von Grün-Phasen für Fußgänger bei

Lichtsignalanlagen, wenn bislang kein ungehinder-
tes passieren möglich ist

• Ausreichende Beleuchtung von Schulwegen
• Einrichtung von Haltestellen in unmittelbarer Nähe

von Schulen und bei Überquerungsnotwendigkei-
ten vermehrter Einsatz von Querungshilfen (Licht-
signalanlagen, Zebrastreifen)

• Übergänge an Straßenbahnhaltestellen sind mit Si-
gnalen oder Schranken auszustatten

 
Verkehrsrechtliche Maßnahmen
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• Verpflichtende Abbiegeassistenten für alle LKWs
und Kleintransporter

• Parallele Grünphasen von Fußgängern und abbie-
genden Verkehr vermeiden

• Ausreichende Hinweisschilder (Achtung Schulweg)
auf Hauptverkehrsstraßen

• Tempo 30 in den Kiezen und den umliegenden
Hauptverkehrsstraßen

• Verkehrsberuhigte Bereiche vor Schulen
 
Maßnahmen der Verkehrserziehung

• Förderung der Verkehrserziehung in Kita und Schu-
le unter Einbeziehung der Eltern (z.B. durch das Bil-
dungsprogramm; durch Informationsmaterialien)

• Verkehrstraining an den Grundschulen in den ers-
ten Schultagen des neuen Schuljahres

• Sensibilisierung der Behörden hinsichtlich Gefah-
ren für Kinder im Straßenverkehr (z.B. durch Schu-
lungen)

• Schulwegpläne an jeder Grundschule
• Kinderstadtpläne für jeden Bezirk und Kiez
• Stärkung der Jugendverkehrsschulen
• Förderung von Aktionen wie „Zu Fuß zur Schule“
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Antrag 183/II/2018
AG 60plus Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

Vorrang für Fußgänger auf gemeinsam mit Radfahrern
zu nutzendenWegen
Die Fraktion der SPD im Abgeordnetenhaus Berlin
und die Sozialdemokratischen Mitglieder des Senats
werden aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine
Ergänzung von § 2 Abs. 4, Satz 3 der Straßenverkehrs-
Ordnung (StVO) einzusetzen, und zwar dahingehend,
dass Satz 3 („Rechte Radwege ohne die Zeichen 237,
240 oder 241 dürfen benutzt werden“) entsprechend
den Ausführungen in Satz 5 ergänzt wird durch „soweit
Fußgänger und Fortbewegungsmittel entsprechend §
24 (1) StVO nicht behindert werden“.

Begründung
Das wahlweise Nutzungsrecht für ehemalige Radwege
– nunmehr ohne die Zeichen 237, 240 oder 241 der StVO
– hat bereits zu schweren bis hin zu tödlichen Unfällen
geführt. Schon aufgrund der haftungsrechtlichen
Konsequenzen bei Kollisionen zwischen Radfahrern
und Fußgängern ist die oben genannte Regelung zu §
2 Abs. 4, Satz 3 StVO dahingehend zu ergänzen, dass
auf gemeinsam mit Radfahrern zu nutzenden Wegen
Vorrang für Fußgänger und Fortbewegungsmittel
entsprechend § 24 (1) StVO besteht.

Überweisung an: FA I – Internationale Politik, Frieden
und Entwicklung, FA XI – Mobilität (K)
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Antrag 184/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Berliner ÖPNV weiter denken – Tram, S-Bahn UND U-
Bahn ausbauen!
Berlin wächst – auch im Bereich des ÖPNV. Die Nach-
frage im Berliner ÖPNV nimmt seit mehr als zehn Jah-
ren konstant zu. Dabei macht die Zunahme des Binnen-
verkehrs innerhalb des S-Bahn Rings absolut und rela-
tiv den größten Teil des Wachstums aus. Außerhalb des
S-Bahn Rings konnte der ÖPNV in den letzten Jahren
die Nutzung seines Angebots trotz steigenden Bedarfs
faktisch nicht erhöhen. Wir wollen, dass das Angebot
und die Nutzung des ÖPNV in der gesamten Stadt zü-
gig wächst und an jedem Ort eine attraktive Alternative
zum eigenen Auto ist. Nur so kann das Ziel einer nahe-
zu vollständigen Dekarbonisierung des Verkehrssektors
erreicht werden.
 
Eine zentrale Rolle spielt dabei der Ausbau des Straßen-
bahnnetzes. Straßenbahnen fahren ruhiger, sind damit
für die Fahrgäste komfortabler und haben eine deutlich
höhere Kapazität als Busse. Insbesondere wenn sie bau-
lich vom Autoverkehr getrennt sind, erreichen sie eine
deutlich höhere Fahrtgeschwindigkeit. Im Vergleich zur
U-Bahn ist der Ausbau um ein Vielfaches günstiger und
schneller zu realisieren. Der Verkehrsträger Tram ist da-
her besonders dort gefragt, wo Buslinien an ihre Kapa-
zitätsgrenzen stoßen und Neubaugebiete zügig an den
ÖPNV angeschlossen werden müssen. Im Westteil der
Stadt besteht dabei ein besonderer Nachholbedarf.
 
Angesichts des massiven Wachstums der Stadt und der
guten finanziellen Haushaltslage muss jedoch auch ein
Ausbau des U-Bahnnetzes in Angriff genommen wer-
den. U-Bahnen können deutlich mehr Fahrgäste trans-
portieren, sind wetterunabhängig und daher besonders
zuverlässig. Im Vergleich zur Straßenbahn können mit
der U-Bahn auch längere Strecken in kürzerer Zeit zu-
rückgelegt werden. Während die im ehemaligen West-
teil der Stadt gelegenen Stadtquartiere   – insbesondere
in zentralen Lagen – bereits gut an das U-Bahnnetz an-
gebunden sind, sind die östlichen Bezirke teilweise nur
schlecht oder gar nicht versorgt. Nur etwa ein Viertel
der momentan 192 Stationen befinden sich im ehema-
ligen Ostteil der Stadt. Wer will, dass auch weite Stre-
cken zügig absolviert werden können und der ÖPNV
auch in den Außenbezirken eine attraktive Alternative
zum eigenen Auto ist, muss neben dem Straßenbahn-
und S-Bahn- auch das U-Bahnnetz ausbauen. Außer-
halb der dichtbebauten Stadtmitte mit ihrer geologisch
schwierigen Ausgangssituation besteht das Potential
U-Bahnbauten kostengünstiger zu realisieren, als es bei
der U5 Unter den Linden der Fall ist. Auch die S-Bahn
muss weiterhin ein wichtiges Verkehrsmittel bleiben,
sie ist die effektivste Möglichkeit auch Pendler*innen
von Außerhalb, ohne Individualverkehr in die Stadt zu

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
 
 
Berlin wächst – auch im Bereich des ÖPNV. Die Nach-
frage im Berliner ÖPNV nimmt seit mehr als zehn Jah-
ren konstant zu. Dabei macht die Zunahme des Binnen-
verkehrs innerhalb des S-Bahn Rings absolut und rela-
tiv den größten Teil des Wachstums aus. Außerhalb des
S-Bahn Rings konnte der ÖPNV in den letzten Jahren
die Nutzung seines Angebots trotz steigenden Bedarfs
faktisch nicht erhöhen. Wir wollen, dass das Angebot
und die Nutzung des ÖPNV in der gesamten Stadt zü-
gig wächst und an jedem Ort eine attraktive Alternative
zum eigenen Auto ist. Nur so kann das Ziel einer nahe-
zu vollständigen Dekarbonisierung des Verkehrssektors
erreicht werden.
 
Eine zentrale Rolle spielt dabei der Ausbau des Straßen-
bahnnetzes. Straßenbahnen fahren ruhiger, sind damit
für die Fahrgäste komfortabler und haben eine deutlich
höhere Kapazität als Busse. Insbesondere wenn sie bau-
lich vom Autoverkehr getrennt sind, erreichen sie eine
deutlich höhere Fahrtgeschwindigkeit. Im Vergleich zur
U-Bahn ist der Ausbau um ein Vielfaches günstiger und
schneller zu realisieren. Der Verkehrsträger Tram ist da-
her besonders dort gefragt, wo Buslinien an ihre Kapa-
zitätsgrenzen stoßen und Neubaugebiete zügig an den
ÖPNV angeschlossen werden müssen. Im Westteil der
Stadt besteht dabei ein besonderer Nachholbedarf.
 
Angesichts des massiven Wachstums der Stadt und der
guten finanziellen Haushaltslage muss jedoch auch ein
Ausbau des U-Bahnnetzes in Angriff genommen wer-
den. U-Bahnen können deutlich mehr Fahrgäste trans-
portieren, sind wetterunabhängig und daher besonders
zuverlässig. Im Vergleich zur Straßenbahn können mit
der U-Bahn auch längere Strecken in kürzerer Zeit zu-
rückgelegt werden. Während die im ehemaligen West-
teil der Stadt gelegenen Stadtquartiere   – insbesondere
in zentralen Lagen – bereits gut an das U-Bahnnetz an-
gebunden sind, sind die östlichen Bezirke teilweise nur
schlecht oder gar nicht versorgt. Nur etwa ein Viertel
der momentan 192 Stationen befinden sich im ehema-
ligen Ostteil der Stadt. Wer will, dass auch weite Stre-
cken zügig absolviert werden können und der ÖPNV
auch in den Außenbezirken eine attraktive Alternative
zum eigenen Auto ist, muss neben dem Straßenbahn-
und S-Bahn- auch das U-Bahnnetz ausbauen. Außer-
halb der dichtbebauten Stadtmitte mit ihrer geologisch
schwierigen Ausgangssituation besteht das Potential
U-Bahnbauten kostengünstiger zu realisieren, als es bei
der U5 Unter den Linden der Fall ist. Auch die S-Bahn
muss weiterhin ein wichtiges Verkehrsmittel bleiben,
sie ist die effektivste Möglichkeit auch Pendler*innen
von Außerhalb, ohne Individualverkehr in die Stadt zu
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bringen. Dabei muss sowohl auf eine Steigerung der
Qualität geachtet werden, aber auch auf einen weiteren
Ausbau der Strecken und Takte. Insbesondere die Wie-
derinbetriebnahme von Strecken, die durch die Teilung
stillgelegt wurden, sind vergleichsweise einfach umzu-
setzende, erste Maßnahmen.
 
Die Einwohner*innenzahlen Berlins steigen rasant. Die
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt ist äußerst posi-
tiv. Die Haushaltslage bietet die Chance auch langfristi-
ge Projekte in Angriff zu nehmen.
Daher fordern wir:

• Einen zügigenundkonstantenAusbaudes Straßen-
bahnnetzes. Buslinien mit einem hohen Fahrgast-
aufkommen müssen mittelfristig wo möglich voll-
ständig durch Straßenbahnen ersetzt werden, so-
weit möglich, getrennt vom Autoverkehr. Der Wie-
derausbau imWestteil der Stadt darf sich nicht nur
auf dieGebiete innerhalb des S-BahnRings konzen-
trieren. Für die bereits bestehenden Straßenbahn-
linien müssen die Voraussetzungen für eine zügige
Verdichtung des Takts geschaffen werden.

• Einen gleichzeitigen Ausbau des S- und U-
Bahnnetzes. Die von der Senatsverwaltung für
Verkehr bereits anvisierten Verlängerungen der
U8 in das Märkische Viertel und der U6 zum
geplanten Stadtquartier auf dem Flughafen Tegel
sollen realisiert werden. Auch weitere Ausbau-
maßnahmen sollen zeitnah geprüft, konkretisiert
und umgesetzt werden. Grundlage sollen die
im Flächennutzungsplan von 2016 enthaltenen
Planungen sein. Neben dem Ausbau muss auch
der Neubau von S- und U-Bahnstrecken in Angriff
genommen werden. Die existierenden Planungen,
etwa für U-Bahnlinien vom Hauptbahnhof nach
Marzahn und von Potsdamer Platz nach Falkenberg
sowie für eine S-Bahnlinie von Springfuhl nach
Spindlersfeld sollen konkretisiert und vorange-
trieben werden. Auch der komplette Neubau von
Linien im Ostteil der Stadt muss bereits jetzt in
Angriff genommen werden. Die existierenden
Planungen für Strecken vom Hauptbahnhof über
Landsberger Allee nach Marzahn sowie vom Pots-
damer Platz über Weißensee nach Falkenberg
sollen konkretisiert und vorangetrieben werden.
Die Anbindung schon bestehender, aber nicht
genutzter Tunnel und Bahnhöfe soll geprüft und
wenn möglich in das Netz integriert werden.  

 
Wir wollen die nahezu vollständige Dekarbonisierung
des Verkehrssektors. Gleichzeitig wollen wir allen
Menschen in unserer Stadt ein attraktives Mobili-
tätsangebot jenseits des Autos bieten. Um dies zu
erreichen, dürfen die verschiedenen Träger des ÖPNV
nicht weiter gegeneinander ausgespielt werden. Berlin
braucht einen Ausbau von Straßenbahnen, S-Bahnen
und U-Bahnen.

bringen. Dabei muss sowohl auf eine Steigerung der
Qualität geachtet werden, aber auch auf einen weiteren
Ausbau der Strecken und Takte. Insbesondere die Wie-
derinbetriebnahme von Strecken, die durch die Teilung
stillgelegt wurden, sind vergleichsweise einfach umzu-
setzende, erste Maßnahmen.
 
Die Einwohner*innenzahlen Berlins steigen rasant. Die
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt ist äußerst posi-
tiv. Die Haushaltslage bietet die Chance auch langfristi-
ge Projekte in Angriff zu nehmen.
Daher fordern wir:

• Einen zügigen und konstanten Ausbau des Straßen-
bahnnetzes. Buslinien mit einem hohen Fahrgast-
aufkommen müssen mittelfristig wo möglich voll-
ständig durch Straßenbahnen ersetzt werden, so-
weit möglich, getrennt vom Autoverkehr. Der Wie-
derausbau im Westteil der Stadt darf sich nicht nur
auf die Gebiete innerhalb des S-Bahn Rings konzen-
trieren. Für die bereits bestehenden Straßenbahnli-
nien müssen die Voraussetzungen für eine zügige
Verdichtung des Takts geschaffen werden.

• Einen gleichzeitigen Ausbau des S- und U-
Bahnnetzes. Die von der Senatsverwaltung für
Verkehr bereits anvisierten Verlängerungen der U8
in das Märkische Viertel und der U6 zum geplanten
Stadtquartier auf dem Flughafen Tegel sowie die
Verlängerung der U7 zum BER sollen realisiert
werden. Auch weitere Ausbaumaßnahmen sollen
zeitnah geprüft, konkretisiert und umgesetzt
werden. Grundlage sollen die im Flächennut-
zungsplan von 2016 enthaltenen Planungen sein.
Neben dem Ausbau muss auch der Neubau von
S- und U-Bahnstrecken in Angriff genommen
werden. Die existierenden Planungen, etwa für
U-Bahnlinien vom Hauptbahnhof nach Marzahn
und von Potsdamer Platz nach Falkenberg sowie für
eine S-Bahnlinie von Springfuhl nach Spindlersfeld
sollen konkretisiert und vorangetrieben werden.
Auch der komplette Neubau von Linien im Ostteil
der Stadt muss bereits jetzt in Angriff genommen
werden. Die existierenden Planungen für Stre-
cken vom Hauptbahnhof über Landsberger Allee
nach Marzahn sowie vom Potsdamer Platz über
Weißensee nach Falkenberg sollen konkretisiert
und vorangetrieben werden. Die Anbindung schon
bestehender, aber nicht genutzter Tunnel und
Bahnhöfe soll geprüft und wenn möglich in das
Netz integriert werden.

 
Wir wollen die nahezu vollständige Dekarbonisierung
des Verkehrssektors. Gleichzeitig wollen wir allen Men-
schen in unserer Stadt ein attraktives Mobilitätsange-
bot jenseits des Autos bieten. Um dies zu erreichen, dür-
fen die verschiedenen Träger des ÖPNV nicht weiter ge-
geneinander ausgespielt werden. Berlin braucht einen
Ausbau von Straßenbahnen, S-Bahnen und U-Bahnen.
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Antrag 185/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:

Angebot im ÖPNV deutlich verbessern
Die sozialdemokratische Fraktion im Berliner Abgeord-
netenhaus und die sozialdemokratischen Mitglieder
im Berliner Senat werden aufgefordert, sich für die
schnellstmögliche Umsetzung der im Nahverkehrsplan
2019-2023 vorgesehenen Maßnahmen zur Angebots-
verbesserung und Kapazitätssteigerung im ÖPNV ins-
besondere bei der Verdichtung der Takte und dem Ein-
satz längerer Fahrzeuge bzw. von mehr Wagen einzu-
setzen.
 
Hierzu sind unverzüglich die nötigen Maßnahmen

• zur Planung der hierfür nötigen Mittel beim Haus-
halt,

• zur Fahrzeugbeschaffung (u.a. Einleitung von Aus-
schreibungsverfahren) mit nötigen Reserven

• und zur Stellenschaffung, Gewinnung und Ausbil-
dung bzw. Schulung des nötigen Personals

• sowie zum Ausbau der Infrastruktur (sowohl Infra-
struktur der Streckennetze insbes. der Signaltech-
nik als auch Ausbau der Werkstattkapazitäten bzw.
Kapazitäten der Betriebshöfe)

einzuleiten bzw. für die S-Bahn bei den zuständi-
gen Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG mit
Nachdruck zu bestellen und einzufordern.
 

Ablehnung (Kein Konsens)
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Antrag 186/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:

Fahrscheinlos für Wohnungs- und Obdachlose
Alle Menschen brauchen Schlaf, Essen und die Mög-
lichkeit zur Hygiene. Obdach- und wohnungslose Men-
schen können diese Bedürfnisse nicht innerhalb ihrer
„eigenen“ vier Wände stillen, sondern müssen Orte be-
suchen, an denen sie eben jenen Grundbedürfnissen
nachgehen können. Diese Orte sind für die betroffenen
Personen nur mit dem ÖPNV erreichbar. Deshalb muss
dieser für sie kostenlos sein.
Dafür gibt es in Berlin verschiedene Anlaufstellen, meist
Hilfseinrichtungen und ehrenamtliche soziale Projek-
te. Selten aber können diese Einrichtungen ein ge-
samtheitliches Angebot bereitstellen, mit dem die Be-
sucher*innen alle Bedürfnisse zugleich stillen können.
Manche Hilfseinrichtungen können aus finanziellen
Gründen beispielsweise nur einmal in der Woche die
Möglichkeit zur hygienischen Versorgung bereitstellen.
Deshalb ist es teilweise erforderlich, am selben Tag ver-
schiedene Einrichtungen aufzusuchen, die sich nicht

Erledigt bei Annahme 194/II/2018 in der Fassung der
AK (K)
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zwangsläufig in unmittelbarer Nähe zueinander befin-
den.
Für die Möglichkeiten zu essen, zu schlafen, auf Toi-
lette zu gehen oder zu duschen, müssen obdach- und
wohnungslose Menschen also oft zahlreiche verschie-
dene Einrichtungen aufsuchen. Dies gilt ebenso im Fal-
le, dass ein obdach- oder wohnungsloser Mensch medi-
zinischer Hilfe bedarf und daher eine der wenigen eh-
renamtlich geführten Ambulanzen für Obdachlose auf-
suchen muss. Die Mobilität innerhalb der Stadt ist da-
her zwingend erforderlich.
Das Hilfsnetzwerk ist in Berlin stark zentralisiert und
ballt sich vor allem in den Stadtteilen Mitte und
Friedrichshain-Kreuzberg. Dadurch haben Menschen,
die sich vor allem in äußeren Bezirken aufhalten und
über ungenügende Möglichkeiten zur Mobilität verfü-
gen, einen besonders erschwerten Zugang zu dem Hilfs-
angebot. Zudem müssen sich Menschen in den zentra-
len Stadtteilen zu verschiedenen Tageszeiten und Wit-
terungsbedingungen nicht nur selbst, sondern zumeist
auch ihr mitgeführtes Hab und Gut, fortbewegen kön-
nen.
Dazu sind wohnungs- und obdachlose Menschen auf
den ÖPNV angewiesen, den sie aber aufgrund ihrer fi-
nanziellen Notlage nicht nutzen können. Tun sie es den-
noch und fahren ohne den Erwerb eines Tickets, bege-
hen sie damit, laut derzeit gültiger Rechtsordnung, ei-
ne Straftat. Diese kann unter Umständen sogar mit ei-
ner Ersatzfreiheitsstrafe belangt werden. Damit werden
Menschen kriminalisiert, die sich aufgrund ihrer per-
sönlichen Notlage gezwungen sehen den ÖPNV zu nut-
zen, um sich selbst bzw. ihre Grundbedürfnisse zu ver-
sorgen. Wohnungs- und obdachlosen Menschen soll in
Berlin die Mobilität innerhalb der Stadt und dadurch
auch der Zugang zur Versorgung und zum Hilfsangebot
erleichtert werden.
Wir fordern deshalb die Abgeordnetenhausfraktion und
die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats auf:
 

• einen fahrscheinlosen ÖPNV für wohnungs- und
obdachlose Menschen.

• Dazu sollen Betroffene einen Anspruch auf eine Be-
scheinigung über die Freistellung vom Entgelt für
den ÖPNV haben, der zu kostenloser Nutzung des
ÖPNV in Berlin berechtigt.

• Die Ausgabe jener Bescheinigung soll unbürokra-
tisch und niedrigschwellig sein. Deswegen sollen
die Berliner Hilfseinrichtungen der Obdach- und
Wohnungslosenhilfe dazu beauftragt und zugleich
berechtigt sein, denjenigen Menschen, die ihre Hil-
fe in Anspruch nehmen, eine solche Bescheinigung
auszuhändigen.

• Aufgrund der Schwierigkeiten, die eigene Obdach-
oder Wohnungslosigkeit zu beweisen, soll auf den
offiziellen Nachweis verzichtet werden. Die Aus-
stellung jener Bescheinigung soll auf Erfahrungs-
werten der Mitarbeiter*innen entsprechend be-
rechtigter Einrichtungen basieren.

 

Seite 472



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4

Die Diskussion über einen vollständig kostenlosen
ÖPNV für alle, sowie die Entkriminalisierung von
“Schwarzfahren” soll fortgeführt werden.
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Antrag 187/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:

Fahrscheinlos für Wohnungs- und Obdachlos
Alle Menschen brauchen Schlaf, Essen und die Mög-
lichkeit zur Hygiene. Obdach- und wohnungslose Men-
schen können diese Bedürfnisse nicht innerhalb ihrer
“eigenen” vier Wände stillen, sondern müssen Orte be-
suchen, an denen sie eben jenen Grundbedürfnissen
nachgehen können.
 
Dafür gibt es in Berlin verschiedene Anlaufstellen, meist
Hilfseinrichtungen und ehrenamtliche soziale Projek-
te. Selten aber können diese Einrichtungen ein ge-
samtheitliches Angebot bereitstellen, mit dem die Be-
sucher*innen alle Bedürfnisse zugleich stillen können.
Manche Hilfseinrichtungen können aus finanziellen
Gründen beispielsweise nur einmal in der Woche die
Möglichkeit zur hygienischen Versorgung bereitstellen.
Deshalb ist es teilweise erforderlich, am selben Tag ver-
schiedene Einrichtungen aufzusuchen, die sich nicht
zwangsläufig in unmittelbarer Nähe zueinander befin-
den.
 
Für die Möglichkeiten zu essen, zu schlafen, auf Toi-
lette zu gehen oder zu duschen, müssen obdach- und
wohnungslose Menschen also oft zahlreiche verschie-
dene Einrichtungen aufsuchen. Dies gilt ebenso im Fal-
le, dass ein obdach- oder wohnungsloser Mensch medi-
zinische Hilfe bedarf und daher eine der wenigen ehren-
amtlich geführten Ambulanzen für Obdachlose aufsu-
chen muss. Die Mobilität innerhalb der Stadt ist daher
zwingend erforderlich.
 
Das Hilfsnetzwerk ist in Berlin stark zentralisiert und
ballt sich vor allem in den Stadtteilen Mitte und
Friedrichshain-Kreuzberg. Dadurch haben Menschen,
die sich vor allem in äußeren Bezirken aufhalten und
über ungenügende Möglichkeiten zur Mobilität verfü-
gen, einen besonders erschwerten Zugang zu dem Hilfs-
angebot. Zudem müssen sich Menschen in den zentra-
len Stadtteilen zu verschiedenen Tageszeiten und Wit-
terungsbedingungen nicht nur selbst, sondern zumeist
auch ihr mitgeführtes Hab und Gut, fortbewegen kön-
nen.
 
Dazu sind wohnungs- und obdachlose Menschen auf
den ÖPNV angewiesen, den sie aber aufgrund ihrer fi-
nanziellen Notlage nicht nutzen können. Tun sie es den-
noch und fahren ohne den Erwerb eines Tickets, bege-
hen sie damit, laut derzeit gültiger Rechtsordnung, ei-

Erledigt bei Annahme 194/II/2018 in der Fassung der
AK (K)
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ne Straftat. Diese kann unter Umständen sogar mit ei-
ner Ersatzfreiheitsstrafe belangt werden. Damit werden
Menschen kriminalisiert, die sich aufgrund ihrer per-
sönlichen Notlage gezwungen sehen den ÖPNV zu nut-
zen, um sich selbst bzw. ihre Grundbedürfnisse zu ver-
sorgen. Wohnungs- und Obdachlosen Menschen soll in
Berlin die Mobilität innerhalb der Stadt und dadurch
auch der Zugang zur Versorgung und zum Hilfsangebot
erleichtert werden.
 
Wir fordern deshalb:

• einen fahrscheinlosen ÖPNV für wohnungs- und
obdachlose Menschen.

• Dazu sollen Betroffene einen Anspruch auf eine Be-
scheinigung über die Freistellung vom Entgelt für
den ÖPNV haben, der zu kostenloser Nutzung des
ÖPNV in Berlin berechtigt.

• Die Ausgabe jener Bescheinigung soll unbürokra-
tisch und niedrigschwellig sein. Deswegen sollen
die Berliner Hilfseinrichtungen der Obdach- und
Wohnungslosenhilfe dazu beauftragt und zugleich
berechtigt sein, denjenigen Menschen, die ihre Hil-
fe in Anspruch nehmen, eine solche Bescheinigung
auszuhändigen.

• Aufgrund der Schwierigkeiten, die eigene Obdach-
oder Wohnungslosigkeit zu beweisen, soll auf den
offiziellen Nachweis verzichtet werden. Die Aus-
stellung jener Bescheinigung soll auf Erfahrungs-
werten der Mitarbeiter*innen entsprechend be-
rechtigter Einrichtungen basieren.

• eine gezielte Informationskampagne an die Betrof-
fenen über die Verfügbarkeit und Möglichkeiten der
Beschaffung der Bescheinigung.

 
Diese Forderung soll nicht unser bereits angestrebtes
Ziel eines vollständig kostenlosen ÖPNV für alle, sowie
die Entkriminalisierung von “Schwarzfahren” negieren.
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Antrag 188/II/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:

Abstandsmessgeräte bei Fahrradstaffel anschaffen
Wir fordern die Mitglieder der SPD-Fraktion im Ab-
geordnetenhaus dazu auf, sich für die Anschaffung
von Messgeräten, die den Abstand von überholenden
KfZ zu Fahrrädern messen, für die Fahrradstaffel der
Berliner Polizei einzusetzen.

Begründung
Laut StVO gilt, dass überholende KFZ ein Mindestab-
stand von 1,50 m zu Radfahrenden einhalten müssen.
Das objektive und subjektive Sicherheitsgefühl von
Radfahrenden wird massiv eingeschränkt, wenn KFZ-
Verkehr zu dicht überholt und den Abstand missachtet.
Ungenügender Sicherheitsabstand gegenüber Radfah-

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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renden zählt zu den häufigsten Ursachen von Unfällen,
in denen Radfahrende zu Schaden kommen.
Im Zusammenhang mit Abstandsverstößen können
durch die Dienstkräfte der Fahrradstaffel zwar das Un-
terschreiten seitlicher Sicherheitsabstände bei Überhol-
vorgängen von Kraftfahrzeugen zur Anzeige gebracht
werden, eine gerichtsfeste und beweiskräftige Doku-
mentation ist jedoch regelmäßig kaum möglich.
 
Die Fahrradstaffel soll daher mit Messgeräten am Fahr-
rad ausgestattet sein, um Abstandsverstöße zukünftig
besser ahnden zu können.
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Antrag 189/II/2018
FA XI – Mobilität
Der Landesparteitag möge beschließen:

Antrag zur Umsetzung der Deckelung der A 100 in der
City West
Der Landesparteitag begrüßt den Vorschlag von SPD-
Abgeordneten, Teile der Stadtautobahn und des in-
neren Eisenbahnrings in Trog-Lage mit gesundheits-
gefährdenden Überschreitungen der EU-Grenzwerte
der Stickoxid- und Lärmbelastungen zu deckeln und die
gewonnenen Flächen für die städtebauliche Entwick-
lung zu nutzen.
 
Die SPD-Mitglieder im Senat und im Abgeordnetenhaus
werden aufgefordert, dafür die haushaltsrechtlichen
Voraussetzungen für den Doppelhaushalt 2020/2021
und die weiteren Doppelhaushalte zu schaffen und die-
ses Projekt durch die entsprechenden VE’s absichern.
Neben der Nutzung von Bund-Länder-Programmen (z.
B. das „freiwillige Lärmsanierungsprogramm“ des Bun-
des) sind auch die neue EU-Programme (z. B. das  „CEF“
– „Central Europe Facility“) der Förderperiode 2021 –
2027 zu nutzen. Für das Land Berlin birgt dieses Pro-
gramm (über 30 Mrd. e) wegen dessen Einstufung als
„Urban Node“ (als Kreuzungspunkt dreier Transeuro-
päischer Korridore) erhebliche Chancen einer Finanzie-
rungsmöglichkeit.
 

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Antrag 190/II/2018
FA XI – Mobilität
Der Landesparteitag möge beschließen:

Unterstützung der Niederländischen Initiative zur Be-
schleunigung des Bahnverkehrs Berlin-Amsterdam
Der Landesparteitag unterstützt den Vorschlag des Vor-
stands der Niederländischen Eisenbahn (NS), der Stadt
Amsterdam und der „EUREGIO“ (Osnabrück/Hengelo),
durch Infrastrukturinvestitionen und den Einsatz von

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Hochgeschwindigkeitszügen mit weniger Halten auf
der Bahnstrecke Berlin – Amsterdam (von der Europäi-
schen Union zum TEN Vorrangkorridor „NSB“ hochge-
stuft) die Fahrzeiten der IC– Linie schrittweise von 6,5
auf 4 Stunden zu verkürzen. Die SPD Berlin wird dies
auch im EU-Wahlkampf thematisieren.
 
Die SPD Bundestagsabgeordneten werden aufgefor-
dert, sich gegenüber dem Vorstand der Deutschen Bahn
AG dafaür einzusetzen, den niederländischen Vorschlag
für die gemeinsame Beschaffung von Hochgeschwin-
digkeitszügen zu unterstützen.
 
Die SPD Bundestagsabgeordneten aus Berlin, Branden-
burg, aus Niedersachsen sowie die SPE-Abgeordneten
entlang der Strecke (einschließlich der holländischen
SPE-Abgeordneten) werden aufgefordert, sich in Zu-
sammenarbeit mit der für diese TEN-Vorrangstrecke
zuständigen EU– Korridor- Beauftragten Cathérine
Trautman beim Bundesverkehrsminister dafür einzu-
setzen, dass auf dieser Strecke die in TEN-Korridoren
gültigen Standards (Höchstgeschwindigkeit 160 – 200
km/h, Einbau des europäischen Signalsystem ETCS)
umgesetzt werden.

Begründung
Die abzweigende Bahnstrecke nach Amsterdam befin-
det sich hinter Löhne teilweise noch auf „DDR-Niveau“,
mit Höchstgeschwindigkeit von 120 – 130 km/h. Ein
Einsatz von Hochgeschwindigkeitszügen würde we-
gen der Schnellfahrstrecke Berlin  – Hannover bereits
 kurzfristig zu Fahrzeitverkürzungen führen.
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Antrag 224/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Ein Euro pro Tag – ÖPNV für Alle
SPD Fraktion im Abgeordnetenhaus und die SPD Mit-
glieder des Senats sollen auf folgendes Ziel hinwirken:
Die VBB wird angehalten, das Wiener Modell mit einem
Jahresticket für 365 Euro auch in Berlin zur Anwendung
zu bringen.

Begründung
Das 365 Euro Jahresticket Modell hat sich in der Stadt
Wien in kurzer Zeit als erfolgreich erwiesen . Die Zahl
der Abonnenten hat sich in zwei Jahren verdoppelt,
der Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehr ist erheblich
gestiegen.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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AntragWV78/II/2017
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Autoverkehr – aber bitte klimafreundlich! oder Die Zu-
kunft ist elektrisch!
Die Sozialdemokratie bedarf einer erneuerten umwelt-
politischen Ausrichtung, die sich nicht an Konzerninter-
essen, sondern an die Einhaltung klima-sowie umwelt-
politischer Standards orientiert.
 
Daher fordern wir:

• Umweltschädliche Subventionen verhindern eine
klimagerechte Verkehrspolitik und müssen deshalb
sukzessive abgebaut werden. Das Privileg für den
Dieselkraftstoff bei der Mineralölsteuer wird abge-
schafft;

• Die Schadstoffgrenzen müssen eingehalten und
Elektromobilität vorangetrieben werden. Ab 2035
werden keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor
in Deutschland zugelassen. Die dafür notwendige
Infrastruktur muss jetzt geschaffen werden;

• Die Automobilhersteller*innen müssen für das Er-
reichen der Umwelt- und Klimaziele im Verkehrs-
sektor in die Pflicht genommen werden. Autos, die
die Grenzwerte auf der Straße nicht einhalten, müs-
sen auf Kosten der Konzerne nachgebessert und wo
nötig umgetauscht werden;

• Für eine wirksame Verkehrswende muss Mobilität
auch jenseits des motorisierten Individualverkehrs
gestaltet werden. Der ÖPNV und der Radverkehr
sind daher sowohl in urbanen als auch ländlichen
Regionen echte Alternativen zum Auto auszubau-
en. Des Weiteren sollen Ansätze zur Reduzierung
des Autoverkehrs gefördert werden.

Begründung
Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft ist
Deutschland entgegen mancher Behauptungen kein
Vorreiter. Bestes Beispiel hierfür ist der CO2-Ausstoß,
welcher im letzten Jahr nicht reduziert wurde, son-
dern sogar wieder anstieg. Die Umweltbelastungen ei-
ner nicht nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise
senken die Lebensqualität – besonders zukünftiger Ge-
nerationen. Während im Bereich der erneuerbaren En-
ergien bereits viele Fortschritte erreicht werden konn-
ten, wird die zur Erreichung der Pariser Klimaziele not-
wendige Verkehrswende aktuell nicht entschieden an-
gepackt. Dabei müssten hier dringend die Weichen für
eine nachhaltige Verkehrspolitik gestellt werden.
 
Wichtige Instrumente nachhaltiger Mobilität sind der
Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs sowie
des Fuß- und Radwegenetzes. Der Manipulationsskan-
dal seitens der Automobilindustrie zeigt aber auch, dass
der motorisierte Individualverkehr in seiner jetzigen
Form wesentlich zu der schlechten Klimabilanz beiträgt
und somit keine Zukunft mehr hat.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

LPT II/2017: Überwiesen an FA X – Natur, Energie,
Umweltschutz und FA XI – Mobilität
Es liegen Stellungnahmen der Fachausschüsse FA X –
Natur, Energie, Umweltschutz und FA XI – Mobilität vor:
 
 
Stellungnahme des FA XI – Mobilität: Dieser Antrag be-
rührt Bundes- und Europarecht. Die Änderungen sind
in den Anhang eingearbeitet worden und kenntlich ge-
macht:
 
Autoverkehr – aber bitte klimafreundlich! oder Die Zu-
kunft ist elektrisch!
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die Sozialdemokratie bedarf einer erneuerten um-
weltpolitischen Ausrichtung, die sich nicht an
Konzerninteressen, sondern an die der Einhaltung
klima- sowie umweltpolitischer Standards orientiert.
Daher fordern wir:

• Umweltschädliche Subventionen verhindern ei-
ne klimagerechte Mobilitätspolitik Verkehrspolitik
und müssen deshalb sukzessive abgebaut werden.
Das Privileg für Dieselkraftstoff bei der Mineralöl-
steuer wird abgeschafft;

• Die Schadstoffgrenzen müssen eingehalten und
Elektromobilität vorangetrieben werden.

Ab 2035 werden keine Neuwagen mit
Verbrennungsmotor in Deutschland zugelassen.
Die dafür notwendige Infrastruktur muss jetzt
geschaffen werden.
Ab 2025 sollen die Abgasstandards in Richtung
Null-Emission fortgeschrieben werden.

• Die Automobilhersteller*innen müssen für das Er-
reichen der Umwelt- und Klimaziele im Mobilitäts-
sektor Verkehrssektor in die Pflicht genommen wer-
den. Autos, die die Grenzwerte auf der Straße nicht
einhalten, müssen auf Kosten der Konzerne nach-
gebessert und, wo nötig, umgetauscht werden.

• Für eine wirksame Mobilitätswende
Verkehrswende muss Mobilität auch jenseits
des motorisierten Individualverkehrs gestaltet
werden vorrangig gefördert werden. Der ÖPNV
und der Radverkehr sind daher sowohl in urbanen
als auch ländlichen Regionen als Alternativen
zum Auto auszubauen. Und die Finanzierung ist
sicherzustellen. Des Weiteren sollen Ansätze zur
Reduzierung des Autoverkehrs gefördert werden.

 
______________
FA X – Natur, Energie, Umweltschutz : 
 
Autoverkehr – aber bitte klimafreundlich! oder Die Zu-
kunft ist elektrisch!
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:
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Der Transformationsprozess weg vom Verbrennungs-
motor ist bereits in vollem Gange. Durch die rasante
Entwicklung elektrischer Antriebe und digitaler Ange-
bote stellt sich diese Frage nach Alternativen zuneh-
mend dringender. Dieser Wandel muss gestaltet wer-
den! Während in Europa bereits viele Länder wie Norwe-
gen, Frankreich und Großbritannien mittelfristig keine
Neuwagen mit Verbrennungsmotoren mehr zulassen
wollen, werden in Deutschland die Augen vor der Ent-
wicklung in Richtung Elektromobilität verschlossen. Un-
mittelbar betroffen von den verfehlten Planungen sind
die Bewohner*innen von Städten und großen Verkehrs-
straßen, denn ihre Gesundheit wird damit aufs Spiel ge-
setzt.
 
Da seitens der Gesetzgeber*innen bisher zu wenig für
die Einhaltung der Schadstoffgrenzen getan wurde,
drohen in vielen Städten Fahrverbote per Gerichtsbe-
schluss. Dies geht wiederum vor allem zu Lasten von
kleinen und mittleren Betrieben und Menschen, die
sich keine kurzfristigen Umrüstungen leisten können.
Es ist das Ergebnis einer Verkehrsplanung zu Gunsten
der Automobilbranche. Für eine klima- und sozial ge-
rechte Verkehrspolitik sind jedoch weitreichende Ver-
änderungen zwingend notwendig. Das bisherige fos-
sile Geschäftsmodell der deutschen Autobauer*innen
braucht eine zeitliche Begrenzung. Nur wenn der Ver-
brennungsmotor ein konkretes Enddatum erhält, wird
notwendige Kreativität freigesetzt und der Innovations-
geist geweckt, mit denen die Konzerne ihr Geschäfts-
modell so umbauen können, dass sowohl das Klima ge-
schützt wird als auch Arbeitsplätze erhalten bleiben.
 
Die hohen Subventionen für die dadurch niedrig gehal-
tenen Dieselpreise können viel besser für nachhaltige
Mobilitätskonzepte genutzt werden.

Die Sozialdemokratie bedarf einer erneuerten umwelt-
politischen Ausrichtung, die sich nicht an Konzerninter-
essen, sondern an die Einhaltung klima-sowie umwelt-
politischer Standards orientiert.
Daher fordern wir:

• Umweltschädliche Subventionen verhindern eine
klimagerechte Verkehrspolitik und müssen deshalb
sukzessive abgebaut werden. Das Privileg für den
Dieselkraftstoff bei der Mineralölsteuer wird abge-
schafft;

• Die Schadstoffgrenzen müssen eingehalten und
Elektromobilität vorangetrieben werden. Ab 2035
werden keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor
in Deutschland zugelassen. Die dafür notwendige
Infrastruktur muss jetzt geschaffen werden;

• Die Automobilhersteller*innen müssen für das
Erreichen der Umwelt- und Klimaziele im Ver-
kehrssektor in die Pflicht genommen werden.
Autos Diesel-PKWs, die die geltenden Grenzwerte
auf der Straße nicht einhalten, müssen auf Kosten
der Konzerne mit der erforderlichen Hardware
nachgebessert und wo nötig umgetauscht werden;

• Für eine wirksame Verkehrswende muss Mobilität
auch jenseits des motorisierten Individualverkehrs
gestaltet werden. Der ÖPNV und der Radverkehr
sind daher sowohl in urbanen als auch ländlichen
Regionen echte Alternativen zum Auto auszubau-
en. Des Weiteren sollen Ansätze zur Reduzierung
des Autoverkehrs gefördert werden.
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AntragWV206/I/2018
KDV Spandau
Der Landesparteitag möge beschließen:

Kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personalverkehrs
bis 16 Jahre
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Abgeordne-
tenhausfraktion und des Senats werden aufgefordert,
dafür Sorge zu tragen, dass Berliner Kinder und Jugend-
liche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr kostenfrei den
öffentlichen Personenverkehr in Berlin nutzen können.
 

Begründung
Eine kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs für alle Kinder zwischen 6 und 13 Jahren
entlastet Familien finanziell, da der Erwerb der monat-
lichen Fahrkarte wegfällt. Sie können das gewonnene
Geld in Freizeitaktivitäten ihrer Kinder (Sport, Freunde, 

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

• LPT I/2018: vertagt auf LPT II/2018 [Votum AK LPT
I/2018: Erledigt durch Koalitionsvertrag (Kein Kon-
sens)]

 
---
Änderungsantrag Pankow: 
 
Stelle voran:
„Ungeachtet der derzeitigen Vereinbarung im Koalitions-
vertrag wollen wir langfristig erreichen, dass Berliner Kin-
der…nutzen können“
 
Empfehlung der Antragskommission: Annahme in der
Fassung der Antragskommission (Kein Konsens)
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Ausflüge) investieren. Die Kinder sind dazu auch freier
in ihren Möglichkeiten, soziale Kontakte zu knüpfen
und zu pflegen.
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AntragWV225/I/2018
FA XI – Mobilität
Der Landesparteitag möge beschließen:

Umsetzung des Entwicklungskonzeptes i2030 be-
schleunigen!
Mehr und besseren SPNV für die Erreichbarkeit von
Zentrum und Umland
 
Der Fachausschuss Mobilität der SPD Berlin befürwor-
tet die Ziele der von den Ländern Berlin und Branden-
burg mit der DB AG geschlossenen „Rahmenvereinba-
rung über das Entwicklungskonzept für die Infrastruk-
tur des Schienenverkehrs in Berlin und Brandenburg
– i2030“ vom Oktober 2017. Er sieht darin einen Mei-
lenstein zur Umsetzung des gemeinsamen Beschlus-
ses „Schienenverkehr zwischen Berlin und Branden-
burg“ mit dem AK Verkehr der SPD Brandenburg vom
25.01.2017 zur Verbesserung der SPNV-Anbindung in der
Hauptstadtregion.
Für alle acht untersuchten Projekte sind der schnelle
Auf- und Ausbau der Schieneninfrastruktur und die Aus-
weitung des Zugangebots erforderlich.
 
Vor diesem Hintergrund ist in den Untersuchungen vor
allem zügig das „Wie und Wann“ festzulegen, nicht er-
neut über das „Ob“ bzw. ein „Entweder/Oder“ zu strei-
ten. Die Berliner Umlandgemeinden benötigen rasch
verbindliche Zusagen für die Verbesserung der Schie-
nenanbindung mit Berlin. Dazu gehört eine klare Um-
setzungsstrategie mit nachvollziehbaren Zeitabläufen
und Perspektiven für die einzelnen Strecken. Der Mehr-
verkehr auf der Schiene braucht auch langfristig genug
Kapazitäten durch ausreichende Infrastruktur. Schnel-
le und langsamere Verkehre sind zu entflechten, um ei-
ne hohe Betriebsqualität und Fahrplanstabilität zu er-
reichen.
 
In diesem Sinne sollen die schneller realisierbaren
Projekte oder Verbesserungen zügig umge setzt und
beworben werden. Eine Planung mit einer Vielzahl
von Prüfvarianten ist zu vermeiden. Stattdessen müs-
sen die Projekte schnellstmöglich entscheidungs- und
bewilligungsreif sein. Das bedeutet kurze Planungs-
vorläufe, die Einleitung von Genehmigungsverfahren
mit zeitnaher Bürger*innenbeteiligung, sowie die Er-
stellung von Nutzen-Kosten-Berechnungen, auch um
die vom Bund in Kürze bereitgestellten zusätzlichen
GVFG-Mittel erhalten zu können.
 
Durch eine frühzeitige Abstimmung und Koordinierung
ist zudem sicherzustellen, dass die Umsetzung vor al-
lem in der ersten Hälfte des nächsten Jahrzehnts erfolgt

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

LPT I/2018: Empfehlung der Antragskommission –
Rücküberweisung an Antragsteller (Kein Konsens)
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und alle Projekte bis spätestens zum Jahr 2030 abge-
schlossen sind. Das kann auch bedeuten, dass die Reali-
sierung machbarer Zwischenabschnitte einem optima-
len Endausbauzustand vorzuziehen ist, sofern dieser zu
einem um Jahre verschobenen Baubeginn führen könn-
te.
 
Diese Angebots- und Netzerweiterungen sowie die Ziel-
setzung beim Klima- und Umweltschutz erfordern, dass
die vom Bund bereitgestellten Regionalisierungsmit-
tel durch beide Bundesländer nur noch für den SPNV
eingesetzt werden. Beide Bundesländer sollen dar-
über hinaus „reine“ Landeshaushaltsmittel zur Bestel-
lung von SPNV-Leistungen zur Verfügung stellen und
sich gegenüber der Bundesregierung für eine Erhöhung
der Regionalisierungsmittel einsetzen.
 
Zur gemeinsamen und abgestimmten Finanzierung
von Investitionen in die Schieneninfrastruktur (ein-
schließlich der Vorplanungen) und der Bestellung
von Zugleistungen müssen Berlin und Brandenburg
frühzeitig verbindliche Vereinbarungen treffen, mit
denen auch vom eingeübten, aber nicht immer zweck-
mäßigen Territorialprinzip abgewichen werden kann.
Dadurch soll erreicht werden, dass bei Vorliegen
der Planungsreife auch schon die Bestellung und
Finanzierung der länderübergreifenden Fahrleistun-
gen des SPNV geklärt sind und es zu keinen weiteren
Verzögerungen einzelner Projekte und Strecken kommt.
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AntragWV215/I/2018
FA XI – Mobilität
Der Landesparteitag möge beschließen:

Weiterentwicklung der E-Mobilität im Berliner ÖPNV
Das Land Berlin muss den Vorsprung des ÖPNV weiter
ausbauen. Dafür ist die Umrüstung von Bussen auf um-
weltfreundlichere Antriebe erforderlich. Allerdings oh-
ne brachiale Umstellung auf den E-Antrieb.
Um eine schnelle und umfassende Verbesserung der
Emissionen der gesamten Busflotte der BVG zu errei-
chen, sollen schnellstens alle verfügbaren und erprob-
ten Technologien zum Einsatz kommen. Dazu gehö-
ren moderne Euro-VI Busse (Erdgas und Diesel), die
die Stickoxidemissionen um mehr als 90 % reduzieren
(Quick Wins);
Die bisherigen Busse unterhalb von Euro-VI sollen in-
nerhalb von 3 Jahren mit finanzieller Unterstützung des
Landes ersetzt werden;
 
Der Einsatz von Elektrobussen soll weiter erprobt wer-
den. Die geplante Beschaffung von 45 Elektrobussen
wird jedoch zunächst – auch aufgrund der hohen Kos-
ten – als ausreichend für eine Erprobungsphase ange-
sehen;
Eine darüber hinausgehende Umstellung der Busflotte

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

LPT I/2018: Empfehlung der Antragskommission –
Erledigt durch tätiges Handeln (Kein Konsens)
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auf E-Antrieb vor Abschluss der Erprobungsphase wird
abgelehnt, weil weder E-Busse in größerer Anzahl von
europäischen Herstellern zu beziehen sind, noch weil
deren Umweltbilanz zum gegenwärtigen Zeitpunkt ge-
genüber Verbrennungsmotoren vorteilhaft ist.
 

Begründung
Der ÖPNV hat bereits heute eine Voreiterrolle bei
Abgasemissionen im Mobilitätssektor. Pro Fahrgast
ruft er deutlich geringere Emissionen als der MIV hervor
und fährt zu großen Teilen ohnehin mit elektrischem
Strom und damit ohne lokale Emissionen.
Der MIV ist gefordert, diesem Beispiel zu folgen.
Dieser Technologiesprung lässt sich im Augenblick nur
durch den Einsatz der modernsten Generation von Ver-
brennungsmotoren erreichen. Sie sind ad hoc verfüg-
bar, erprobt und wirtschaftlich.
 
Der ÖPNV besitzt bereits eine Vorreiterrolle. Diese darf
keine wirtschaftlichen Nachteile durch eine verfehlte
Beschaffungspolitik erleiden. Das wäre aber durch die
erheblich höheren Anschaffungskosten bei E-Bussen
und deren Nachteile bei der Verfügbarkeit durch gerin-
gere Reichweiten und dichtere Werkstattintervalle der
Fall.
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AntragWV220/I/2018
FA XI – Mobilität
Der Landesparteitag möge beschließen:

Nachhaltige Lenkung der Pendler*innenströme nach
Berlin durch gezielte kurz- und mittelfristige Maßnah-
men
Die SPD-Abgeordnetenhausfraktion und die SPD-
Mitglieder des Senats von Berlin sowie die SPD-
BVV-Fraktionen und SPD-Stadträte werden auf-
gefordert, sich für eine nachhaltige Lenkung der
Pendler*innenströme nach Berlin einzusetzen.
 
Um die Auswirkungen der Pendler*innenströme auf die
Anwohner*innen und Nutzer*innen des öffentlichen
Raums zu minimieren, sind auf Bezirks-, Landes- und
Bundesebene folgende Maßnahmen zu ergreifen:
1. Die Attraktivität des Angebots im Umweltverbund für
Pendler*innen ist – gemeinsam mit dem Land Branden-
burg und dem VBB – durch gezielte Werbemaßnahmen
und Informationskampagnen, Taktverdichtungen und
barrierefreie Umsteigebedingungen weiter zu
erhöhen;
2. In der Tarifzone A ist eine deutliche Ausweitung der
Parkraumbewirtschaftung notwendig;
3. In den Berliner Bezirken der Tarifzone B ist mindestens
im Umkreis von 300 Metern an den Schnellbahnhöfen
eine Parkraumbewirtschaftung einzuführen, um dort
das massenhafte Abstellen der Fahrzeuge von Pend-
ler*innen aus dem Umland zu reduzieren;

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

LPT I/2018: Empfehlung der Antragskommission –
Ablehnung (Kein Konsens)
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4. Auf eine Ausweitung des Tarifbereichs AB auf den Be-
reich C ist zu verzichten;
5. Das Land Berlin setzt sich

• bei der gemeinsamen Landesplanung Berlin-
Brandenburg dafür ein, den ÖPNV als Zubringer
zum SPNV zu verbessern und geeignete Bahnhöfe
in Brandenburg, gegebenenfalls mit der DB AG,
für die Einrichtung von B&R und P&R-Plätzen zu
identifizieren;

• im Bundesrat dafür ein, Job-Tickets für Arbeitneh-
mer*innen steuerfrei zu stellen (Wegfall der mo-
natlichen 44 EUR-Grenze bei Sachbezügen) und die
sogenannten Pendler*innenpauschale sowie das
Dienstwagenprivileg abzuschaffen;

• in Kooperation mit den Industrie- und Handels-
kammern und den Handwerkskammern dafür ein,
ein Anreizsystem für die Einrichtung eines nachhal-
tigen und gesundheitsfördernden Mobilitätsma-
nagements in den Betrieben zu erarbeiten, das die
Nutzung des Umweltverbundes und von Fahrge-
meinschaften fördert, und auch den Wegfall von
firmeneigenen Mitarbeiter*innen-Parkplätzen be-
inhaltet.

 

Begründung
Jeden Werktag pendeln mehrere Hunderttausend
Menschen von und nach Berlin.
In Richtung Berlin bedeutet das an mindestens fünf Ta-
gen pro Woche vor allem:

• Mehr als 200.000 Fahrzeuge (MIV)
• Mehr als 1 Mio. Liter Kraftstoff
• Mehr als 2.000 Tonnen C02
• Hohe Umweltschäden und – kosten
• Erhebliche, gesundheitsbeeinträchtigende Lärmbe-

lästigung
• Jede Menge Staus
• Zugeparkte Außen- und Innenbezirke.

 
Deshalb sind die negativen Folgen des Einpendelns mit
privaten Fahrzeug zu reduzieren und das Angebot der
Verkehrsmittel des Umweltverbundes deutlich zu ver-
bessern. Das können Politik und Wirtschaft gemeinsam
schaffen.
 
Mit den im Antrag genannten Maßnahmen werden
die Bestrebungen aus dem Berliner Koalitionsvertrag
2016 – 2021 sowie der Länder Berlin und Brandenburg
und des VBB unterstrichen und konkretisiert, die Pend-
ler*innenströme weitgehend auf den öffentlichen Ver-
kehr zu verlagern und hierfür die geeigneten Rahmen-
bedingungen zu schaffen.
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AntragWV207/I/2018
KDV Spandau
Der Landesparteitag möge beschließen:

Kostenloses Azubi-Ticket für Berechtigte!
Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des
Berliner Abgeordnetenhauses sowie die sozialdemokra-
tischen Mitglieder des Berliner Senats dazu auf sich
dafür einsetzen, dass das Azubi-Ticket des Verkehrs-
verbundes Berlin-Brandenburg (VBB) den Berechtigten
kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.
 

Begründung
Berechtigte des Azubi-Tickets sind neben Berliner
Azubis auch Freiwilligendienstleistende in allen betei-
ligten Berliner Einrichtungen. Beide Gruppen erhalten
entweder eine Ausbildungsvergütung oder im Falle der
Freiwilligendienstleistenden, lediglich ein Taschengeld.
Für viele dieser sind die monatlichen Aufwendungen
für das Azubi-Ticket in Höhe von 57,00 e eine Menge
Geld. Diesen Menschen den Zugang zum Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) zu erleichtern oder in
manchen Fällen sogar zu ermöglichen, ist eine gesell-
schaftliche Aufgabe, für die es sich einzusetzen lohnt
und eine Anerkennung für den Einsatz, den viele dieser
jungen Menschen, für unsere Gesellschaft zeigen, sei
es im Freiwilligendienst oder in ihrer Berufsausbildung.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

• LPT I/2018: vertagt auf LPT II/2018 [Votum AK LPT
I/2018: Erledigt durch Koalitionsvertrag (Kein Kon-
sens)]

 
• LPT I/2018 – Änderungsantrag Pan-
kow: „Ungeachtet der derzeitigen Vereinbarung im
Koalitionsvertrag wollen wir langfristig erreichen,
dass Azubi-Ticket….gestellt wird“.
Empfehlung der Antragskommission: Annahme in
der Fassung der Antragskommission (Kein Konsens)
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Antrag 191/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Bundesobdach- undWohnungslosenstatistik
Die Abgeordneten der SPD Bundestagsfraktion sollen
sich dafür einsetzen, dass der Bundestag das Statis-
tische Bundesamt damit beauftragt, eine bundeswei-
te Obdach- und Wohnungslosenstatistik zu erarbeiten
bzw. die Rechtsgrundlage zu schaffen, nach der eine
Bundesstatistik durchgeführt und veröffentlicht wer-
den muss.
Diese Statistik soll flächendeckend für das Bundesge-
biet bis zu den einzelnen Bezirken und Gemeinden er-
arbeitet werden.
Des Weiteren fordern wir die Einrichtung einer Kom-
mission zur Evaluierung des bestehenden Hilfsnetzes
unter Berücksichtigung des Bedarfs, der sich aus der
Bundesobdach- und Wohnungslosenstatistik ergibt.

Begründung
Grobe Schätzungen, unvollständige Datensätze und
weit voneinander abweichende Zahlen sind bisher die
einzigen Quellen, auf Grundlage derer Obdach- und
Wohnungslosigkeit in den verschiedenen Städten oder
im gesamten Bundesgebiet bewertet und der Bedarf an
Hilfsnetzwerken und monetärer Unterstützung derer
kalkuliert wird. In Deutschland werden bislang keine
offiziellen Statistiken über Obdachlosigkeit geführt,
bislang gibt es nur wenige ehrenamtliche Initiativen
zur statistischen Erfassung in wenigen Städten.
 
Meist wird dem Wunsch nach einer Bundesstatistik, der
von den vielen ehrenamtlichen Hilfseinrichtungen und
den Dachverbänden der Obdachlosenhilfe geäußert
wird, mit dem Argument begegnet, dass Obdach- und
Wohnungslose, die nicht im Hilfesystem seien, auch
nicht statistisch zu zählen seien. Doch halten die Me-
thoden der Statistik die Möglichkeit bereit, eine solche
Statistik auch ohne den alleinigen Rückgriff auf büro-
kratische Meldedaten zu erstellen.
 
Um eine breitflächige Sensibilität in der Bevölkerung zu
fördern und analog bestehende Problemlagen anzuge-
hen bzw. die entsprechend notwendige Hilfe bereitstel-
len zu können, muss man das Ausmaß jenes Problems
kennen. Solange es keine konkreten Zahlen gibt, fehlt
jede Argumentationsgrundlage für die Bemessung des
realen Bedarfs an Hilfe und demnach kann eine zielge-
richtete, systematische Hilfe nicht gewährleistet wer-
den.
 

Erledigt bei Annahme 194/II/2018 in der Fassung der
AK (K)
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Antrag 192/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Bundesobdach- undWohnungslosenstatistik
Grobe Schätzungen, unvollständige Datensätze und
weit voneinander abweichende Zahlen sind bisher die
einzigen Quellen, auf Grundlage derer Obdach- und
Wohnungslosigkeit in den verschiedenen Städten oder
im gesamten Bundesgebiet bewertet und der Bedarf
an Hilfsnetzwerken und monetärer Unterstützung de-
rer kalkuliert wird. In Deutschland werden bislang kei-
ne offiziellen Statistiken über Obdachlosigkeit geführt,
bislang gibt es nur wenige ehrenamtliche Initiativen zur
statistischen Erfassung in wenigen Städten.
 
Meist wird dem Wunsch nach einer Bundesstatistik, der
von den vielen ehrenamtlichen Hilfseinrichtungen und
den Dachverbänden der Obdachlosenhilfe geäußert
wird, mit dem Argument begegnet, dass Obdach- und
Wohnungslose, die nicht im Hilfesystem seien, auch
nicht statistisch zu zählen seien. Doch gibt es auch die
Möglichkeit, eine solche Statistik auch ohne den alleini-
gen Rückgriff auf bürokratische Meldedaten zu erstel-
len.
 
Um eine breitflächige Sensibilität in der Bevölkerung zu
fördern und analog bestehende Problemlagen anzuge-
hen bzw. die entsprechend notwendige Hilfe bereitstel-
len zu können, muss man das Ausmaß jenes Problems
kennen. Solange es keine konkreten Zahlen gibt, fehlt
jede Argumentationsgrundlage für die Bemessung des
realen Bedarfs an Hilfe und demnach kann eine zielge-
richtete, systematische Hilfe nicht gewährleistet wer-
den. Insbesondre der Bedarf obdach- und wohnungslo-
ser Frauen* wird häufig vernachlässigt und ist deshalb
explizit durch eine nach Geschlecht differenzierte Sta-
tistik zu erfassen.
 
Forderung:

• Das Statistische Bundesamt und die Ämter für Sta-
tistik der Bundesländer sollen damit beauftragt
werden eine bundesweite Obdach- und Wohnungs-
losenstatistik zu erarbeiten, die nach Bundeslän-
dern, Kommunen, und Bezirken gegliedert sein soll.
Eine entsprechende Rechtslage zur Ermöglichung
einer solchen Statistik soll geschaffen werden.

• Diese Statistik soll flächendeckend in ganz Deutsch-
land durchgeführt werden, eine möglichst reale
Zahl von Obdachlosen und Wohnungslosen wider-
spiegeln und Ballungsgebiete aufdecken. Dabei soll
soweit wie möglich hinsichtlich Gemeinden bzw.
Bezirken differenziert werden, um Bereiche klar ein-
grenzen zu können. Erfasst werden sollen alle rele-
vanten Merkmale, nicht aber die Namen. Die statis-
tische Erfassung soll anonymisiert sein. Ausschlag-
gebend für die statistische Erfassung ist das Merk-

Erledigt bei Annahme 194/II/2018 in der Fassung der
AK (K)
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• Um das Bewusstsein für das Leben von wohnungs-

und obdachlosen Menschen in der Gesellschaft zu
schärfen, soll die Statistik öffentlichkeitswirksam
z.B. im Bundespresseamt vorgestellt und breit in
den zuständigen Gremien in den Bundes- und Lan-
desministerien sowie den Parlamenten diskutiert
werden.

 
Des Weiteren fordern wir die Einrichtung einer Kommis-
sion zur Evaluierung des bestehenden Hilfsnetzes un-
ter Berücksichtigung des Bedarfs aller Geschlechter, der
sich aus der Bundesobdach- und Wohnungslosenstatis-
tik ergibt.
 
Dies soll zu einer Verbesserung der Hilfsangebote füh-
ren:

• Sensibilisierung hinsichtlich der Problematik in
Deutschland

• Individuellere Hilfsangebote, wie Wohnungsver-
mittlungen

• Clearingstellen in den Ballungsgebieten für mehr
Hilfe und Notfallschlafplätze

• Mehr Angebote für die psychische Gesundheit von
Obdach- und Wohnungslosen in Ballungsgebieten

• Ausdehnung des Netzwerkes von den schon vor-
handenen Hilfsangeboten

• Gezielte Ansprache der Obdach- und Wohnungslo-
sen
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Antrag 193/II/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:

Kältebahnhöfe als Übergangslösung für Obdachlose
Wir fordern die SPD-Fraktion im Berliner Abgeord-
netenhaus und die sozialdemokratischen Mitglieder
des Senats dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass die
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) als Übergangslösung
weiterhin U-Bahnhöfe im Winter für Obdachlose öff-
nen.

Begründung
In Berlin leben schätzungsweise bis zu 10000 Ob-
dachlose. Berlin wird in diesem Winter etwa 1500
Notschlafplätze zur Verfügung stellen. Das ist einfach
zu wenig. Vor diesem Hintergrund will jetzt die BVG
auch noch von der gängigen Praxis abrücken, die
U-Bahnhöfe als Nachtlager für Obdachlose zu öffnen.
Wir haben die Befürchtung, dass dadurch die Wahr-
scheinlichkeit steigt, dass es Kältetote gibt. Das wollen
wir vermeiden.

Erledigt bei Annahme 194/II/2018 in der Fassung der
AK (K)
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Antrag 194/II/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:

Obdachlosigkeit von Frauen wirksam verhindern!
Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozial-
demokratischen Mitglieder des Senats von Berlin wer-
den aufgefordert, die besondere Problematik obdachlo-
ser Frauen in Berlin so schnell wie möglich aktiv anzu-
gehen.
Konkret sollen die sozialdemokratischen Mitglieder im
Abgeordnetenhaus und im Senat zur Verhinderung von
Obdachlosigkeit bei Frauen folgende Maßnahmen er-
greifen:

1. Aus den für das Land Berlin in der kommen-
den EU-Förderperiode 2021-2027 vorgesehenen EU-
Strukturfondsmittel soll ein Programm aufgelegt
werden, um gezielt Obdachlosigkeit bei Frauen
(Prävention) zu verhindern und barrierefreie Unter-
künfte speziell für obdachlose Frauen mit und ohne
Kinder mit verbindlichen Qualitätsstandards aus-
zubauen.

2. Um wirksame und bedarfsgerechte Angebote zu
entwickeln, müssen die zuständigen Bezirksämter
(Wohnhilfen u.a.) belastbare Daten über obdach-
lose Frauen nach einheitlichen Vorgaben erheben.
Dabei sollte u.a. erhoben werden: wie viele Frau-
en werden von Unterkünften abgewiesen und war-
um? Wie viele Frauen weisen ihrerseits den Einzug
in eine Unterkunft zurück und warum? Wie lange
dauert der Aufenthalt und was schließt sich an?
Wie werden Frauen über existierende Unterbrin-
gungsmöglichkeiten informiert und durch wen?

3. Auf Senatsebene sind die Daten auszuwerten und
zum Zweck der gesamtstädtischen und bezirkli-
chen Steuerung (Bedarfsplanung, Platzangebot er-
weitern, Projekte initiieren etc.) sowie zur Unterle-
gung der Einzelmaßnahmen im Operationellen Pro-
gramm (EU-Förderperiode 2021-2027) nutzbar zu
machen. Obdachlose Frauen müssen sichtbar wer-
den!

4. Frauen in Notsituationen müssen informiert wer-
den, dass es Unterkünfte nur für Frauen gibt und
wo diese sind. Die Information muss den Frauen
pro-aktiv durch die Bezirksämter und das Landes-
amt für Flüchtlingsangelegenheiten niedrigschwel-
lig und sofort zur Verfügung gestellt werden. Für
geflüchtete Frauen muss das Land die Möglichkeit
schaffen, getrennt von Männern untergebracht zu
werden.

5. Die Wohnhilfen in den Bezirksämtern sind personell
bedarfsgerecht auszustatten.

6. Die Wohnungslosen-Forschung unter Berücksichti-
gung geschlechter-differenzierter Merkmale ist ge-
zielt zu fördern.

 
 

Annahme in der Fassung der Antragskommission (K)

 
 
 
Obdachlosigkeit wirksam bekämpfen!
Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozial-
demokratischen Mitglieder des Senats von Berlin wer-
den aufgefordert, Obdachlosigkeit in Berlin wirksam zu
verhindern. Dabei ist die besondere Problematik ob-
dachloser Frauen in Berlin so schnell wie möglich aktiv
anzugehen.
 
Konkret sollen die sozialdemokratischen Mitglieder im
Abgeordnetenhaus und im Senat folgende Maßnah-
men ergreifen:
 

1. Aus den für das Land Berlin in der kommen-
den EU-Förderperiode 2021-2027 vorgesehenen EU-
Strukturfondsmittel soll ein Programm aufgelegt
werden, um gezielt Obdachlosigkeit bei Frauen
(Prävention) zu verhindern und barrierefreie Unter-
künfte speziell für Obdachlose mit und ohne Kinder
mit verbindlichen Qualitätsstandards auszubauen.

2. Um wirksame und bedarfsgerechte Angebote zu
entwickeln, müssen die zuständigen Bezirksämter
(Wohnhilfen u.a.) belastbare Daten über Obdachlo-
se nach einheitlichen Vorgaben erheben. Dabei soll-
te u.a. erhoben werden: wie viele Frauen werden
von Unterkünften abgewiesen und warum? Wie
viele Frauen weisen ihrerseits den Einzug in eine
Unterkunft zurück und warum? Wie lange dauert
der Aufenthalt und was schließt sich an? Wie wer-
den Frauen über existierende Unterbringungsmög-
lichkeiten informiert und durch wen?

3. Auf Senatsebene sind die Daten auszuwerten und
zum Zweck der gesamtstädtischen und bezirkli-
chen Steuerung (Bedarfsplanung, Platzangebot er-
weitern, Projekte initiieren etc.) sowie zur Unterle-
gung der Einzelmaßnahmen im Operationellen Pro-
gramm (EU-Förderperiode 2021-2027) nutzbar zu
machen. Die statistischen Ämter von Bund und Län-
dern sollen beauftragt werden, eine Obdach- und
Wohnungslosenstatistik zu erarbeiten. Obdachlose
müssen sichtbar werden!

4. Frauen in Notsituationen müssen informiert wer-
den, dass es Unterkünfte nur für Frauen gibt und
wo diese sind. Die Information muss den Frauen
pro-aktiv durch die Bezirksämter und das Landes-
amt für Flüchtlingsangelegenheiten niedrigschwel-
lig und sofort zur Verfügung gestellt werden. Für
geflüchtete Frauen muss das Land die Möglichkeit
schaffen, getrennt von Männern untergebracht zu
werden.

5. Die Wohnhilfen in den Bezirksämtern sind personell
bedarfsgerecht auszustatten.

6. Die Wohnungslosen-Forschung unter Berücksichti-
gung geschlechter-differenzierter Merkmale ist ge-
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Begründung
Obdachlosigkeit ist eine besondere Ausprägung
von Armut. Sie trifft Frauen anders als Män-
ner. Und sie steigt seit Jahren kontinuierlich an.
Schätzungen zufolge waren 2016 ca. 860.000
Menschen in Deutschland ohne Wohnung – seit
2014 ist dies ein Anstieg um ca. 150 % (Quelle:
http://www.bagw.de/de/themen/zahl_der_wohnungslosen/).
Von 2017 bis 2018 ist danach mit einem weiteren Zu-
wachs um ca. 350.000 auf dann ca. 1,2 Millionen
wohnungslose Menschen bundesweit zu rechnen.
 
Die Obdachlosigkeit von Frauen ist oft nicht sichtbar.
Man spricht auch von „verdeckter Obdachlosigkeit“.
Frauen leben nicht so oft wie Männer auf der Straße.
Sie versuchen unterzukommen bei Freund*innen, Ange-
hörigen usw. Das schafft Abhängigkeiten, Zwangslagen
und neue Not. Der Einzug in eine Unterkunft speziell für
obdachlose Frauen ist für viele dieser Frauen die letzte
Rettung. Aber es gibt im Land Berlin kaum Unterkünfte
dieser Art und den betroffenen Frauen ist oft gar nicht
bekannt, dass es solche Unterkünfte für sie gibt. Die SPD
muss diesen besonders schutzbedürftigen Frauen, die
oftmals auch Kinder haben, mehr Augenmerk schen-
ken.
 
Es müssen frauenspezifische Angebote entstehen, da-
mit Frauen in Sicherheit ihr Leben wieder organisieren
können. Hierfür sollte die SPD Berlin rechtzeitig bei der
Verteilung der EU-Strukturfondsmittel entsprechende
Schwerpunkte setzen und Projekte vorschlagen.
 
Es gibt keine geschlechterdifferenzierte Statistik; ver-
wertbare Daten zu obdachlosen Frauen mit und oh-
ne Kinder existieren nicht. Das muss sofort geändert
werden. Andernfalls kann der Bedarf an Unterbrin-
gungsplätzen nicht eingeschätzt, der Ausbau nicht ge-
zielt vorangetrieben werden. Ohne Daten können we-
der das Land noch die Bezirke gezielt steuern. Ohne
die passenden Daten können wichtige Präventivmaß-
nahmen nicht gezielt ergriffen werden (wie beispiels-
weise durch die gesetzliche Verpflichtung von Vermie-
tern, Mietschulden sofort zu melden und Wohnungs-
räumungen abzuwenden).
 
Die Frauen sind von den Bezirksämtern aktiv zu in-
formieren über die frauenspezifischen Unterbringungs-
möglichkeiten. Dieser Pflicht muss auch für das Landes-
amt für Flüchtlingsangelegenheiten nachkommen.
 
Obdachlosigkeit von Frauen mit und ohne Kinder
muss im Hinblick auf ihre Ursachen und Wirkungen
wissenschaftlich erforscht werden, wie dies beispiels-
weise in Großbritannien selbstverständlich ist (Quelle:
http://www.bagw.de/de/themen/zahl_der_wohnungslosen/).
Dazu müssen Fördermittel zur Verfügung gestellt wer-
den.

zielt zu fördern.
7. Wohnungs- und Obdachlose haben ein Bedürf-

nis nach Mobilität, um verschiedene Anlaufstellen,
Hilfseinrichtungen und soziale Projekte in der Stadt
aufsuchen zu können. Sie sind dazu auf den ÖPNV
angewiesen. Bei der derzeit laufenden Überarbei-
tung der Tarifstruktur muss dafür eine Lösung ge-
funden werden, die verhindert, dass Obdachlose
kriminalisiert werden.

8. Wir begrüßen, dass der Senat und die BVG eine Lö-
sung gefunden haben, dass Räume der U-Bahnhöfe
im Winter weiterhin als Übergangslösung für Ob-
dachlose genutzt werden können und gleichzeitig
die Sicherheit gewährleistet wird.
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Antrag 195/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:

Frauengerechte Leitlinien für Wohnungslosenhilfe
Der Berliner Senat und das Bezirksamt Mitte werden
aufgefordert die Leitlinien von 1999 zur Wohnungs-
losenhilfe fortzuschreiben und dabei die Bedarfe von
Frauen mit und ohne Kinder in der Wohnungslosenpo-
litik zu berücksichtigen.
Hierzu zählen u.a.:

1. Wohnungslosenstatistik: Die Zahlen von woh-
nungslosen Menschen in Berlin sind zu erfassen.
Basierend auf der Wohnungslosenstatistik müs-
sen die besonderen Bedarfe von Frauen mit und
ohne Kinder in Berlin bei der Wohungslosenhilfe
ermittelt werden.

2. Beratungsstellen für Frauen: Es muss ein flächende-
ckendes Netz von Beratungsstellen für Frauen in be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten entwickelt wer-
den. Die Beratungsstellen müssen niedrigschwel-
lig arbeiten, damit Frauen nicht erst ein Hilfsange-
bot wahrnehmen, wenn sie auf der Straße leben,
sondern bereits dann, wenn es noch Möglichkeiten
gibt, den Wohnungsverlust abzuwenden. Die Be-
ratungsstellen müssen über qualifizierte Mitarbei-
ter*innen verfügen, die mit den spezifischen Grün-
den für die Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot
von Frauen vertraut sind.

3.  Frauen Wohnungsloseneinrichtungen: Die Vor-
haltung von Wohnungsloseneinrichtungen aus-
schließlich für Frauen mit und ohne Kinder mit
ausreichendem weiblichen Fachpersonal ist als
Standard einzuführen und umzusetzen. Bei der Un-
terbringung ist darauf zu achten, dass Frauen mit
ihren Kindern gemeinsam untergebracht werden
können. Die Einrichtungen sollten zentral in der
Nähe von Kitas und Schulen sowie Arbeitsstätten
und Angeboten des ÖPNV liegen.

4. Frauen- und kindergerechte gemischte ASOG Ein-
richtungen: Bei gemischten (Männer und Frauen)
– ASOG Unterkünften müssen ausreichend frauen-
und familiengemäße Gemeinschaftsflächen vor-
handen sein. Es müssen Sozialarbeiter * innen mit
vereinbartem Betreuungsschlüssel und frauen- und
familiengemäßer Beratung vorhanden sein. Die
ASOG-Standards müssen überprüft werden, ob sie
kindergerecht und auch für Frauen passend sind.

5. Barrierefreiheit in ASOG Einrichtungen: Frauen mit
Beeinträchtigungen haben ebenso ein Recht auf
Schutz und Hilfe, d.h. auch die Einrichtungen der
Wohnungslosenhilfe haben barrierefrei gestaltet
zu sein.

Begründung
Problematik steigendeWohnungslosigkeit in Berlin:
Berlin hält ein seit Jahren weiterentwickeltes diffe-
renziertes Wohnungslosenhilfesystem bereit, das nied-
rigschwellig erreichbare Aufenthalts- und Beratungs-

Erledigt bei Annahme 194/II/2018 in der Fassung der
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möglichkeiten, Übernachtungsstätten, ambulante Hil-
fen, kommunale Fachstellen für Wohnungslosenhilfe,
Wohnprojekte besonderer Art, stationäre Einrichtun-
gen etc. umfasst. Trotz aller Bemühungen dieses System
in allen Angebotsstrukturen zu verbessern, ist die Woh-
nungslosenhilfe und die Situation der betroffenen Men-
schen eher schwieriger geworden, ihre Anzahl nimmt
insgesamt zu.
Waren es in 2002 noch 6.600 wohnungslose Menschen,
so sind Ende 2017 rund 40.000 Menschen wohnungslos.
(Geschätzte Angaben vom BAGW)
Die steigende Wohnungslosigkeit stellt aktuell eine der
großen Herausforderungen des Landes Berlin dar.
Die Wohnungssituation verschärft sich zunehmend,
unter anderem wegen des angespannten Wohnungs-
marktes, des allgemeinen Zuzugs in die Stadt und we-
gen migrationsspezifischer Besonderheiten wie der so-
zialhilferechtlichen Stellung von EU-Bürgerinnen und -
Bürgern sowie der steigenden Anzahl anerkannter Ge-
flüchteter mit Wechsel des Rechtskreises in das Sozial-
gesetzbuch II oder XII.
LeitlinienWohnungslosenhilfe:
Das Land Berlin hat zuletzt 1999 die Leitlinien zur Hilfe
für Wohnungslose in Berlin – Obdachlosenrahmenplan –
erarbeitet und dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnis ge-
geben. Die gesamtgesellschaftlichen Veränderungspro-
zesse, sei es in rechtlicher Hinsicht, sei es in Folge von
EU-Zuwanderung oder der steigenden Zahl anerkann-
ter Geflüchteter, insbesondere im Zusammenhang mit
Armut oder in sichtbaren Schnittstellen unterschied-
licher Sozialleistungssysteme zwischen SGB II, SGB V,
SGB VIII, SGB XI und SGB XII, haben zu der Erkenntnis ge-
führt, die ursprünglichen Leitlinien von 1999 einer Fort-
schreibung zuzuführen. Damit müssen innerhalb der
Berliner Rahmenbedingungen die vorhandenen Struk-
turen und Abläufe überprüft und mit neuen Perspekti-
ven ausgestattet werden, die eine handlungsfähige Me-
tropole ausmachen.
Die in den Jahren seit 1999 geführten Diskussionen –
unter Begleitung diverser Beratergruppen – haben zu
mehreren Entwürfen zur Weiterentwicklung der Leitli-
nien geführt, konnten jedoch in einen zwischen Verwal-
tung, Trägern, Verbänden und Interessengruppen aus-
gewogenen Prozess nicht übersetzt werden.
Der Berliner Senat plant, neue Leitlinien zu verabschie-
den. Diese sollen unter breiter Beteiligung der Akteu-
rinnen und Akteure der Wohnungslosenhilfe entwickelt
werden.
Der gemeinsame Arbeitsprozess wird 2018 und 2019 in
Form von Strategiekonferenzen organisiert.
Ziel der Konferenzen ist es, die Herausforderungen und
Handlungserfordernisse zu identifizieren, die der Senat
bei der Konzeption einer bedarfsgerechten gesamtstäd-
tischen Strategie der Wohnungslosenhilfe berücksichti-
gen sollte. Arbeitsgrundlage ist ein erster Entwurf für
neue Leitlinien, der als Positionspapier des Berliner Se-
nats bei der 1. Berliner Strategiekonferenz Wohnungs-
losenhilfe vorgestellt wurde. An dem Entwurf arbeiten
neun Arbeitsgruppen, die auch nach der Strategiekon-
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ferenz die Themenschwerpunkte weiterverfolgen; die
Ergebnisse werden in die nächste Strategiekonferenz
einfließen. Die nächste Strategiekonferenz ist für den
Herbst 2018 geplant.
Die Arbeitsgruppe 9: Frauen und Familien in Woh-
nungsnot verfolgt das Ziel eine frauengerechte Woh-
nungslosenhilfe bzw. -politik in den Leitlinien zu veran-
kern. Diese sollten auch von dem Berliner Senat verbind-
lich in die Leitlinien aufgenommen und von der Koaliti-
on verfolgt werden.
Wohnungslosigkeit von Frauen mit und ohne Kinder:
Da es in Deutschland keine gesetzliche Wohnungslo-
senstatistik und keine Wohnungsnotfallberichterstat-
tung gibt, können das Ausmaß der Wohnungslosigkeit
sowie die soziale Zusammensetzung der Bevölkerungs-
gruppe nur geschätzt werden. In 2010 betrug der Anteil
der wohnungslosen Frauen laut Dokumentationssys-
tem zur Wohnungslosigkeit (DzW) der BAG Wohnungs-
losenhilfe e. V. 24,2 %. Insgesamt schätzt die BAGW
den Frauenanteil an den wohnungslosen Menschen in
Deutschland auf 26 %.
Die Schätzung wird schwieriger, da wohnungslose Frau-
en meistens nicht öffentlich sichtbar auf der Straße le-
ben, sondern ohne eigene mietrechtliche Absicherung
bei Bekannten oder Verwandten. In dieser Situation
befinden sie sich unter hohem Anpassungsdruck und
in großer Abhängigkeit. Es besteht ständig die Gefahr,
dass sie bei Konflikten mit den Unterkunftsgebern aus
der Wohnung vertrieben werden oder sie vor Gewaltan-
wendung fliehen müssen (allein oder mit Kindern). Oft-
mals suchen sie dann, um nicht auf der Straße leben zu
müssen, neue „Wohnungsgeber“. Dadurch sind häufig
wechselnde unsichere Unterkünfte kennzeichnend für
die Lebenslagen wohnungsloser Frauen. Die Frauen, de-
nen nichts als die Straße bleibt, sind permanent der Ge-
fahr physischer und psychischer Angriffe ausgesetzt. Sie
versuchen sich davor zu schützen, indem sie ihre Situa-
tion zu verbergen versuchen, sei es durch entsprechen-
des Verhalten und Kleidung oder eben durch die prekäre
und z.T. gefahrvolle Unterkunft bei anderen.
Wohnungslose Frauen, die der Prostitution nachgehen,
leben in den Häusern ihrer Zuhälter. Oder sie werden
durch ihre ebenfalls wohnungslosen Partner zur Prosti-
tution gezwungen. Dies kann auf der Straße der Fall
sein, aber auch in Einrichtungen der Wohnungslosen-
hilfe. In jedem Fall sind sie extremer Unterdrückung,
Gewalt und Beschneidung ihrer Freiheit ausgesetzt. Sie
haben somit keinen Zugang zum herkömmlichen Hilfe-
system und zur persönlichen Hilfe. Das Hilfesystem für
Wohnungslose muss stärker als bisher die Belange und
die Schutzbedürfnisse von Frauen in den Blick nehmen.
Denn es zeigt sich, dass die Ursachen und Erscheinungs-
formen von Wohnungslosigkeit bei Frauen und Män-
nern unterscheiden. Daher unterscheiden sich auch die
Bedarfe wohnungsloser Frauen von denen der Männer.
Problemsituation der Wohnungslosenhilfe für Frauen:
Weder in den Leitlinien der Wohnungslosenhilfe noch
in der Realität finden die Bedarfe der wohnungslosen
Frauen nach besonderem Schutz für sich und ihre Kin-
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der Berücksichtigung.
In den Leitlinien wird die Notwendigkeit zielgruppenori-
entierter Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen be-
tont. Tatsache ist jedoch: Beratungsstellen ausschließ-
lich für wohnungslose Frauen sind in Berlin sehr rar ge-
sät. Und das vorhandene Angebot an Beratungsstellen
für Männer und Frauen stellt keine gesonderten Zeiten,
nur für Frauen, zur Verfügung.
Da viele Frauen körperliche und sexuelle Gewalt erfah-
ren mussten, haben sie ein Anrecht auf ein Hilfesystem
ohne Gefahr der sexuellen Belästigungen und der sexu-
ellen Gewalt, das ihnen die Chance bietet, ihre Gewalt-
erfahrungen zu thematisieren.
Dabei sollten den Frauen Tagesaufenthalte und Not-
übernachtungen bereitgestellt werden, die ausschließ-
lich Frauen vorbehalten sind. Frauen brauchen die Op-
tion, von Sozialarbeiterinnen beraten und betreut wer-
den zu können, die die Lebenssituation wohnungsloser
Frauen kennen. Nur so wird es den betroffenen Frauen
erleichtert, ihre Probleme, z.B. Gewalterfahrungen, se-
xueller Mißbrauch, Angst vor Trennung etc. anzuspre-
chen. Die Wohnungsloseneinrichtungen für wohnungs-
lose Frauen müssen in ihrer Konzeption die weiblichen
Verläufe und Bewältigungsmuster von Wohnungslosig-
keit ausreichen berücksichtigen. Das wörtlich zu neh-
mende Sicherheits- und Autonomiebedürfnis der be-
troffenen Frauen muss gewährleistet sein.
In Einrichtungen, in denen auch Männer leben, erle-
ben Frauen immer wieder psychische und physische An-
griffe und somit keinen Schutz. Zudem ist die Hemm-
schwelle für Frauen, diese Einrichtungen überhaupt
aufzusuchen, immens hoch. Einrichtungen, die auf die
Bedarfe von Frauen und Kindern zugeschnitten sind,
stehen nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung.
Auch greifen in Unterkünften und Wohnheimen nicht
die rechtlichen Möglichkeiten des im Jahr 2002 in
Kraft getretenen Gewaltschutzgesetzes, d.h. die Weg-
weisung einer gewalttätigen Person und eine befriste-
te Überlassung der Unterkunft sind auf dieser gesetzli-
chen Grundlage nicht möglich.
Insbesondere für Frauen und Kinder sind keine beson-
deren Vorkehrungen getroffen worden. Es besteht kein
besonderer Schutz für Frauen und/oder Kinder in ge-
mischten Einrichtungen mit Männern und Frauen. Es ist
für die meisten Frauen, insbesondere für von Gewalt
betroffene Frauen, nicht akzeptierbar, zusammen mit
Männern in niedrigschwelligen Einrichtungen unterge-
bracht zu werden. Doch die Platzkapazitäten in frauen-
spezifischen Einrichtungen sind bei Weitem nicht aus-
reichend. So bieten Träger wie GEBEWO pro gGmbH,
AWO Berlin Wohle Spree und Sozialdienst Katholischer
Frauen e.V. Berlin jeweils 9-10 Plätze ausschließlich nur
für Frauenunterbringungen an.
Es müssen dringend mehr frauenspezifische Einrichtun-
gen geschaffen werden – keine Frage darf abgewiesen
werden und schutzlos oder unversorgt bleiben!
In der Überarbeitung der Leitlinien für Wohnungslosen-
hilfe in 2018 und 2019 sehen wir die Chance, die Auf-
merksamkeit für die Gruppe wohnungsloser Frauen zu
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Antrag 196/II/2018
KDVMitte
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Verhinderung von Obdachlosigkeit und Kindesentzug
bei Alleinerziehenden
Wohnen ist in jeder Form – Hauptmie-
te/Untermiete/Zeitmiete/Eigentum – bei Alleiner-
ziehenden unter besonderen Schutz zu stellen, damit
deren Kinder nicht obdachlos werden und aus ihren
Elternhäusern entnommen werden können. Das bedeu-
tet auch die gesetzliche Aussetzung der Sanktionierung
nach SGB II für Alleinerziehende.

Begründung
Häufiger als gedacht werden Alleinerziehende ob-
dachlos. Das bedeutet, dass deren Kinder ebenfalls
plötzlich ohne ein Heimstatt ausgestattet sind und
von heut auf morgen auf der Straße leben müssen.
Das Kind verliert nicht nur seine gewohnte Umgebung,
sondern auch seine psychische Stabilität und erlebt ein
Trauma. Um wenigstens dem Kind gerecht zu werden,
kommt es immer häufiger dazu, dass Kinder aus ihren
obdachlos gewordenen Familien, veranlasst durch das
Jugendamt, „entnommen“ und in Pflegefamilien oder
Einrichtungen gegeben werden, um sie so besser zu
schützen.
 
Hintergrund dazu ist oft, dass bedingt durch das SGB II
Vermieter verunsichert werden an Alleinerziehende mit
Arbeitslosengeld II eine Wohnung zu vermieten. Es ist
ein Teufelskreis, aus dem schwer herauszukommen ist.
Um diesen zu durchbrechen, ist es besser den Alleiner-
ziehenden eine Wohn- und Mietgarantie für ihre Woh-
nungen zu geben. Gerade nach einer Trennung, die ja
viele Vorgeschichten hat, sind Trennungseltern oftmals
labil und müssen erst ihr Standing in der Gesellschaft
wiedererlangen, oft kommt es zusätzlich noch zu Sank-
tionen nach SGB II. Da es im SGB II keine Ausnahmen
für Trennungseltern gibt, werden die Gelder solange ge-
kürzt, bis manche ihre Wohnung verlieren. Eltern mit
Kindern muss daher ausnahmslos geholfen werden, so
dass es nicht erst zu einer solch dramatischen Situati-

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Antrag 197/II/2018
KDV Friedrichshain-Kreuzberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Teilhabechancengesetz
Die SPD begrüßt den Regierungsentwurf eines Teilhabe-
chancengesetzes. Es sieht die Übernahme des Arbeits-
entgelts für Menschen über 25 Jahre, welche entweder
seit 7 bzw. 2 Jahren im SGB II – Bezug sind. Intendier-
te Zielsetzung ist die nachhaltige Integration von Men-
schen aus der Langzeitarbeitslosigkeit in den 1. Arbeits-
markt.
 
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, im par-
lamentarischen Verfahren folgendes zu berücksichti-
gen:

• Der Einsatz dieses Förderinstrumentes muss auf
dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhen. Menschen
mit Förderanspruch sollen entscheidende Mitspra-
che haben, ob das Instrument Anwendung findet
bzw. mit welcher Arbeitsstelle ein gefördertes Ar-
beitsverhältnis eingegangen wird. Zugleich darf es
keinerlei Sanktionierung geben, wenn die Maßnah-
me einseitig oder beidseitig vorzeitig beendet wird.

• Geförderte Arbeitsverhältnisse müssen dem
Kriterium der Zusätzlichkeit bzw. der Wettbe-
werbsneutralität genügen. In diesem Sinne dürfen
keine bestehenden Arbeitsverhältnisse durch
geförderte Arbeitsverhältnisse ersetzt werden.
Die Arbeitgeber*innen haben dies durch geeig-
nete Maßnahmen darzustellen. Entsprechende
Maßnahmen sollen durch einen konzertierten
Prozess unter Beteiligung von Gewerkschaften,
Arbeitgeber*innenverbänden, Sozialverbänden
und öffentliche Vertreter*innen festgelegt werden.

• Die Förderung darf tarifliche Regelungen nicht
unterlaufen bzw. dazu führen die Tariflandschaft
mittel- bis langfristig zu schwächen. Daher müssen
bei der Auswahl der Förderung, tarifliche Beschäfti-
gungsverhältnisse stets nicht-tariflichen Beschäfti-
gungen vorgezogen werden.

 

Begründung
Am 18. Juli 2018 wurde vom Bundeskabinett der Ent-
wurf für das Teilhabechancengesetz verabschiedet. Im
Detail wird durch die Übernahme des Arbeitsentgelts
gegen anhaltende Arbeitslosigkeit vorgegangen und
präventiv einer Verstetigung von Arbeitslosigkeit
vorgebeugt.
 
Insgesamt bestehen zwei Fördergruppen. Zum einen
gilt die Förderung Menschen, die über 25 Jahre alt und

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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die seit über 7 Jahren im ALG II – Bezug sind. Für die-
se wird das Arbeitsentgelt in Höhe des Mindestlohnes
übernommen. Förderfähig sind hierbei nur sozialversi-
cherungspflichtige Anstellungen bei privaten sowie öf-
fentlichen Arbeitgebern. Die Gesamtförderung ist auf 5
Jahre ausgelegt, wobei in den ersten beiden Jahren der
Förderung 100 % des Arbeitsentgelts übernommen und
in den Jahren 3 bis 5 die Förderung sukzessiv um jeweils
10 % auf schließlich 70 % gemindert wird.
 
Zum anderen soll sich der präventive Charakter des Ge-
setzes durch die Förderfähigkeit von Menschen, die über
25 alt und seit 2 Jahren im ALG-II Bezugskreis sind, ent-
falten. Die Förderung ist für diesen Kreis auf 2 Jahre aus-
gelegt, bei dem im ersten Jahr 75 % und im zweiten Jahr
50 % des Arbeitsentgelts übernommen wird. Zugleich
besteht eine Nachbeschäftigungspflicht der Arbeitge-
ber*innen von 6 Monaten nach Beendigung der Förde-
rung.
 
Die Vorteile dieses Gesetzes liegen auf der Hand:

• Menschen sind wieder Teil des normalen Arbeitsle-
bens

• Sie erfahren Anerkennung für ihre Leistungen
• Sie erhalten für die Dauer der Förderung mehr indi-

viduelle Planungssicherheit
• Sie können im Arbeitsumfeld neue Fähigkeiten er-

werben bzw. ihre bestehenden Fähigkeiten weiter-
entwickeln

• Es besteht eine erhöhte Chance auf eine nachhalti-
ge Integration in den 1. Arbeitsmarkt

• Es werden Anwartschaften auf das Arbeitslosen-
geld (SGB I) erworben, wodurch eine Rückkehr in
das SGB II System nach der Förderzeit vermieden
wird

Zugleich werden durch das neue Gesetz aber auch Risi-
ken offenbar, die einer Nachjustierung des gesetzlichen
Rahmens bedürfen:

• staatliche Lohnsubventionen auf Niveau des Min-
destlohns können zu einer Ausweitung der Beschäf-
tigten im Niedriglohnsektor führen

• eine uneingeschränkte Subventionierung auf Min-
destlohnniveau könnte zu einem Konkurrenzdruck
zwischen regulär Beschäftigten und geförderten
Beschäftigten führen

• Menschen werden möglicherweise unterhalb ihrer
Qualifikation entlohnt

• „Mitnahmeeffekte“ könnten erzeugt werden, ohne
wirkliche zusätzliche Beschäftigung zu schaffen

• Insgesamt könnten tarifliche Regelungen unter
Druck geraten

• eine sinkende Arbeitslosenquote führt möglicher-
weise zu einer statistischen Legitimation bestehen-
der Arbeitsförderungsinstrumentarien und Vertei-
lungsverhältnisse, wobei tatsächlich eine steigende
Anzahl atypischer Beschäftigung vorliegt

Folgende Maßnahmen sind hierdurch erforderlich, um
skizzierte Risiken zu verhindern und dargestellte positi-
ve Wirkungen des Teilhabechancengesetzes nachhaltig
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Antrag 198/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Das Teilhabechancengesetz – den sozialen Arbeits-
markt nachhaltig gestalten!
Seit über zehn Jahren arbeitet unser Sozialstaat nun-
mehr nach dem politischen Mantra „Fördern und For-
dern“. Das Handeln der Bundesagentur für Arbeit an
sich basiert weiter auf dem Prinzip der „Produktein-
satzlogik“, wodurch jeder Mitteleinsatz durch einen be-
triebswirtschaftlichen Nettogewinn gerechtfertigt sein
muss. Das Wohl der Menschen, die in dem geschaffe-
nen sog. Hartz-System stecken, wird damit einem wirt-
schaftlichen Kalkül untergeordnet. Damit ist dieses Sys-
tem in seiner Gesamtheit abzulehnen und muss von
Grund auf reformiert werden.
 
Auf dem Weg zur Reformierung unseres Sozialstaates
werden jedoch auch Instrumente vorgestellt, die sich
zwar immer noch in der skizzierten „Hartz-Logik“ bewe-
gen, jedoch mehr als zuvor das Wohl der Betroffenen in
den Vordergrund rücken. In diesem Sinne ist der sozial-
demokratische Vorstoß zur Bekämpfung und präventi-
ven Vorbeugung von Langzeitarbeitslosigkeit durch das
neue Teilhabechancengesetz zu begrüßen.
 
Insgesamt entfaltet sich das neue Förderinstrumenta-
rium in Form einer Übernahme des Arbeitsentgelts für
Menschen über 25 Jahre, welche entweder seit 7 bzw. 2
Jahren im SGB II – Bezug sind. Intendierte Zielsetzung
ist die nachhaltige Integration von Menschen aus der
Langzeitarbeitslosigkeit in den 1. Arbeitsmarkt. Zugleich
könnten sich durch das staatliche Handeln negative so-
zioökonomische Risiken realisieren, wodurch der inten-
dierte positive Effekt des Gesetzes gemindert werden
könnte.
 
Folgende Maßnahmen sind hierdurch erforderlich:

• Der Einsatz dieses Förderinstrumentes muss auf
dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhen. Menschen,
mit Förderanspruch, sollen entscheidende Mitspra-
che haben, ob das Instrument Anwendung findet
bzw. mit welcher Arbeitsstelle ein gefördertes Ar-
beitsverhältnis eingegangen wird. Zugleich darf es
keinerlei Sanktionierung geben, wenn die Maßnah-
me einseitig oder beidseitig vorzeitig beendet wird.
Niemand darf gezwungen sein, sich der Verwer-
tungslogik, in der marktwirtschaftliche Arbeitsver-
hältnisse in der Regel organisiert werden, zu unter-

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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werfen. Aus unserer sozialistischen Tradition her-
aus hat Arbeit einen hohen Stellenwert für sozia-
le Teilhabe und gesellschaftliches Mitwirken. Men-
schen sollte deswegen die Möglichkeit gegeben
werden, durch Arbeit ein Gefühl der Selbstverwirk-
lichung zu erhalten. Allerdings müssen wir aner-
kennen, dass nicht alle diese Form der vergüteten
täglichen Betätigung nachgehen wollen oder kön-
nen. Alle die dazu nicht in der Lage sind, sollten auch
nicht dazu gezwungen werden.

• Um eine Verdrängung bestehender Arbeitsplätze
zu verhindern, sollen die Beiräte der Jobcenter
mitentscheiden, welche Beschäftigungen gefördert
werden und welche nicht. Die Prinzipien der Zusätz-
lichkeit und der Wettbewerbsneutralität haben sich
in der Praxis als zu große Hürden entpuppt und da-
zu geführt, dass viele der geförderten Tätigkeiten
nicht den gesellschaftlichen Nutzen erbracht ha-
ben, der für eine wirkliche soziale Teilhabe notwen-
dig wäre. Entsprechende Maßnahmen sollen durch
einen konzertierten Prozess unter Beteiligung von
Gewerkschaften, Arbeitgeber*innenverbänden, So-
zialverbänden und öffentliche Vertreter*innen fest-
gelegt werden. Um eine Verdrängung bestehen-
der Arbeitsplätze zu verhindern, sollen die Beirä-
te der Jobcenter mitentscheiden, welche Beschäfti-
gungen gefördert werden und welche nicht.

• Die Verknüpfung von Fördermaßnahmen an das Er-
reichen eines Lebensalters muss überwunden wer-
den. Solidarität kennt kein Mindestalter und muss
auch für Langzeitarbeitslose unter 25 Jahre gelten.
Zudem gilt es zu prüfen, ob dieses Förderungsin-
strumentarium bereits Menschen zugänglich ge-
macht werden sollte, die seit über 5 Jahren ALG II
beziehen.

• Die Förderung darf tarifliche Regelungen nicht
unterlaufen bzw. dazu führen die Tariflandschaft
mittel- bis langfristig zu schwächen. Daher müssen
bei der Auswahl der Förderung, tarifliche Beschäfti-
gungsverhältnisse stets nicht-tariflichen Beschäfti-
gungen vorgezogen werden.

• Die Definition Zielgruppe (SGB II-Leistungsbezug
für mindestens 7 der letzten 8 Jahre) erhöht die
Wahrscheinlichkeit, dass potentielle Teilnehmen-
de Schwierigkeiten haben, weitgehend „regulären“
Beschäftigungsverhältnissen nachgehen können –
gerade vor dem Hintergrund, dass unter der Ziel-
gruppe nahezu die Hälfte in den letzten 8 Jahren
überhaupt nicht erwerbstätig war. Es ist deshalb
umso wichtiger, die Teilnehmenden intensiv zu be-
gleiten, um sie auf eine Eingliederung ins Erwerbs-
leben vorzubereiten. Dafür ist es wichtig, dass die
geförderten Beschäftigten nicht nur bei freien Trä-
gern „geparkt“ werden, um aus der Statistik raus-
zufallen, sondern, dass sie Tätigkeiten nachgehen,
die möglichst nah am ungeförderten Erwerbsleben
ist. Deswegen müssen Stellen auch in der Privat-
wirtschaft und bei öffentlichen Einrichtungen ge-
schaffen werden. Wenn die Arbeitsmarktintegrati-
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on sich als nicht realisierbar erweist, muss der Fokus
auf sozialer Teilhabe der geförderten Beschäftigten
liegen.

• Kommunen muss die Möglichkeit gegeben werden,
das Programm auf die lokalen Bedürfnisse anzupas-
sen. Langzeitarbeitslosigkeit in Nürnberg ist anders
beschaffen als in Gelsenkirchen. Dafür bedarf es
einer Öffnungsklausel, die Kommunen erlaubt die
Zielgruppe lokal anzupassen

 
Am 18. Juli 2018 wurde vom Bundeskabinett der Entwurf
für das Teilhabechancengesetz verabschiedet. Im Detail
wird durch die Übernahme des Arbeitsentgelts gegen
anhaltende Arbeitslosigkeit vorgegangen und präventiv
einer Verstetigung von Arbeitslosigkeit vorgebeugt.
Insgesamt bestehen zwei Fördergruppen. Zum einen
gilt die Förderung Menschen, die über 25 Jahre alt und
die seit über 7 Jahren im ALG II – Bezug sind. Für die-
se wird das Arbeitsentgelt in Höhe des Mindestlohnes
übernommen. Förderfähig sind hierbei nur sozialversi-
cherungspflichtige Anstellungen bei privaten sowie öf-
fentlichen Arbeitgebern. Die Gesamtförderung ist auf 5
Jahre ausgelegt, wobei in den ersten beiden Jahren der
Förderung 100 % des Arbeitsentgelts übernommen und
in den Jahren 3 bis 5 die Förderung sukzessiv um jeweils
10 % auf schließlich 70 % gemindert wird.
Zum anderen soll sich der präventive Charakter des Ge-
setzes durch die Förderfähigkeit von Menschen, die seit
2 Jahren im ALG-II Bezugskreis sind, entfalten. Die För-
derung ist für diesen Kreis auf 2 Jahre ausgelegt, bei
dem im ersten Jahr 75 % und im zweiten Jahr 50 % des
Arbeitsentgelts übernommen wird. Zugleich besteht
eine Nachbeschäftigungspflicht der Arbeitgeber*innen
von 6 Monaten nach Beendigung der Förderung.
 
Die Vorteile dieses Gesetzes liegen auf der Hand:

• Menschen sind wieder Teil des normalen Arbeitsle-
bens

• Sie erfahren Anerkennung für ihre Leistungen
• Sie erhalten für die Dauer der Förderung mehr indi-

viduelle Planungssicherheit
• Sie können im Arbeitsumfeld neue Fähigkeiten er-

werben bzw. ihre bestehenden Fähigkeiten weiter-
entwickeln

• Es besteht eine erhöhte Chance auf eine nachhalti-
ge Integration in den 1. Arbeitsmarkt

 
Zugleich werden durch das neue Gesetz aber auch Risi-
ken offenbar, die einer Nachjustierung des gesetzlichen
Rahmens bedürfen:

• staatliche Lohnsubventionen auf Niveau des Min-
destlohns können zu einer Ausweitung der Beschäf-
tigten im Niedriglohnsektor führen

• eine uneingeschränkte Subventionierung auf Min-
destlohnniveau könnte zu einem Konkurrenzdruck
zwischen regulär Beschäftigten und geförderten
Beschäftigten führen

• Menschen werden möglicherweise unterhalb ihrer
Qualifikation entlohnt
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• „Mitnahmeeffekte“ könnten erzeugt werden, ohne
wirkliche zusätzliche Beschäftigung zu schaffen

• Insgesamt könnten tarifliche Regelungen unter
Druck geraten

• eine sinkende Arbeitslosenquote führt möglicher-
weise zu einer statistischen Legitimation bestehen-
der Arbeitsförderungsinstrumentarien und Vertei-
lungsverhältnisse, wobei tatsächlich eine steigen-
den Anzahl atypischer Beschäftigung vorliegt

 
Folgende Maßnahmen sind hierdurch erforderlich, um
skizzierte Risiken zu verhindern und dargestellte positi-
ve Wirkungen des Teilhabechancengesetzes nachhaltig
zu realisieren (Detail s. Beschluss):

• Einhaltung Kriterium der Freiwilligkeit beruhen.
• Einhaltung Kriterium der Zusätzlichkeit bzw. der

Wettbewerbsneutralität
• Harmonie mit der Tariflandschaft

 

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Antrag 199/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Auf demWeg zur Abschaffung von Hartz IV! Ein weite-
rer Schritt: sogenannteBedarfsgemeinschaftengerecht
gestalten
Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Bundestag sowie
die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-
rung sollen sich dafür einsetzen, dass das System der
Bedarfsgemeinschaft bei Leistungen nach dem zweiten
Sozialgesetzbuch umgestaltet wird. Insbesondere soll
umgesetzt werden, dass in Haushalten mit Kindern und
Jugendlichen bis zu 25 Jahren diese keinen Teil der Be-
darfsgemeinschaft mit ihren Eltern bilden, sondern eine
eigene Bedarfsgemeinschaft darstellen. Außerdem sol-
len Kürzungen keinen finanziellen Nachteil mehr dar-
stellen, der das gemeinsame Wohnen von Bezugsperso-
nen miteinander benachteiligt.
 

Begründung
Das Einkommen und das Vermögen aller Mitglieder
einer Bedarfsgemeinschaft werden auf den Hartz
IV-Anspruch angerechnet. Daraus können erhebli-
che Leistungskürzungen resultieren. Dieses System
erschwert das alltägliche Leben von Menschen, die
Hartz IV-Leistungen erhalten. Es erschwert das Zusam-
menziehen von Eheleuten, Lebenspartner*innen oder
Freund*innen oder ganz grundsätzlich das gegenseitige
Unterstützen, dadurch, dass aus Angst vor finanziell
erheblichen Kürzungen auf ein gemeinsames Wohnen
verzichtet wird. Anstatt Nähe und Kontakte suchen,
werden die Menschen auseinander getrieben. Letzt-
endlich bleibt die Vereinsamung und soziale Isolation.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Der soziale Zusammenhalt wird zerstört. 
 
Zum anderen werden gegenseitige Unterstützungsleis-
tungen vorausgesetzt, ohne dass es dafür zivilrechtliche
Unterhaltsansprüche gibt und Menschen, die eigentlich
genug verdienen, um sich selbst versorgen zu können,
geraten in eine fiktive Hilfebedürftigkeit, da sie Teil der
Bedarfsgemeinschaft werden. Auch für sie gelten dann
die Regelungen des SGB II.
 

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Antrag 200/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Sanktionen bei Hartz IV
Wir fordern die komplette Abschaffung aller Sanktio-
nen welche im Rahmen des Arbeitslosengeld II gegen
Empfänger*innen verhängt werden können. Außerdem
fordern wir die Ersetzung des Sanktionsregiemes durch
ein neues, solidarisches Modell.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Antrag 201/II/2018
KDV Steglitz-Zehlendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Rentenleistungen
Verlegung der Fälligkeit und des Auszahlungszeit-
punkts von Rentenleistungen vom Ende auf den An-
fang eines Monats – Änderung des § 118 Absatz 1 Satz
1 des Sechsten Sozialgesetzbuches auf den Stand vor
dem 01.03.2004
 
Der SPD-Landesvorstand, die SPD-Fraktion im Abgeord-
netenhaus und die SPD-Fraktion im Bundestag Senat
werden aufgefordert, umgehend mittels Gesetzesin-
itiativen darauf hinzuwirken, dass durch eine Änderung
der o. a. Vorschrift der Fälligkeitszeitpunkt von Renten-
leistungen und der Rente verwandten Leistungen (z.
B. Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag) wieder
auf den Anfang eines Monats gelegt wird.
 
(Weiterleitung an die sozialdemokratischen Senatoren
und die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus zwecks Ein-
bringung einer Bundesratsinitiative)
(Weiterleitung an die SPD-Fraktion im Deutschen
Bundestag)

Begründung
Der Übergang vom Arbeitsentgelt oder auch von
Entgeltersatzleistungen in die Rente darf für die

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Betroffenen keine finanziellen Einbußen darstellen.
Der Anspruch auf eine Rente entsteht grundsätzlich
bereits am ersten eines Monats, lediglich Fälligkeit
und Auszahlung erfolgen am Ende des Monats. Die-
se Regelung ist erst seit dem 01.03.2004 gesetzlich
verankert. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte dies auch
bereits am Anfang des entsprechenden Monats. In den
Zeiten voller Rentenkassen (33 Milliarden EUR) hat die
aktuelle Regelung keine Berechtigung mehr. Im Jahr
2017 hat die Gesetzliche Rentenversicherung ca. zehn
Millionen EUR Strafzinsen für Ihre Guthaben gezahlt,
für das Jahr 2018 werden 50 Millionen erwartet.* Dieses
von den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern hart
erwirtschaftete Geld kann durch eine Verlegung von
Fälligkeits- und Auszahlungszeitpunkt auf den Anfang
eines Monats deutlich sinnvoller ausgegeben werden.
* Quelle: „Die Welt“, Online-Ausgabe vom 15.11.2017
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Antrag 202/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Höchstnachhaltigkeitsrücklage neu definieren
Nach aktuellem Recht werden die Beiträge zur Renten-
versicherung neu berechnet, wenn die Nachhaltigkeits-
rücklage unter 20% der durchschnittlichen Monatsaus-
gaben sinkt oder 150% übersteigt. Aufgrund dieser De-
ckelung ist es nicht möglich, für bereits bekannte zu-
künftige Rentenansprüche Rücklagen zu bilden. Dies
hat zur Folge, dass voraussichtlich im Jahr 2023 der Bei-
tragssatz von 18,8% auf 19,9% springt und in den Folge-
jahren weiter ansteigt.
 
Daher fordern wir die Nachhaltigkeitsrücklage zu ei-
ner Demografiereserve umbauen und entsprechend zu-
künftiger Rentenansprüche nach oben auszudehnen,
besser abzuschaffen, und dabei die demografische Ent-
wicklung in der Rentenversicherung zu berücksichtigen.
Um zukünftige Beitragssteigerungen abzuflachen for-
dern wir außerdem die Beiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung bereits ab dem Jahr 2019 in kleinen
Schritten anzupassen.
 

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Antrag 203/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Neues Erwerbsminderungsrentenrecht für alle
Erwerbsminderungsrenten unterliegen heute einem
hohen Armutsrisiko. Die Erwerbsminderungsrente
liegt heute bei durchschnittlich 790 Euro monatlich.
Für uns ist es ein sozialstaatliches Gebot, Menschen,
die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbei-
ten können, eine Rente in Würde, also oberhalb der
Armutsgrenze, zu ermöglichen.  Wir fordern, dass die
Zurechnungszeit für alle erwerbsgeminderten Rentner
von 62 Jahren und drei Monaten schrittweise auf 65
Jahre und acht Monate angehoben wird. Wir fordern
daher die Abschläge auf Erwerbsminderungsrenten
abzuschaffen.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Antrag 204/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Neue Definition der Rentenbeitragszeit
Erweiterung um Kindererziehungszeiten um drei Jahre
für alle Mütter und Väter und neue Regelung bei Arbeits-
losigkeit
 
Zu den Beitragsjahren in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung sollen auch Kindererziehungszeiten um drei
Jahre für alle Mütter und Väter gelten. Bei Unterbre-
chungen durch Arbeitslosigkeit soll folgendes gelten:
Während der Bezugszeit des Arbeitslosengeld I wird der
Rentenbeitrag zu 100% des vor Eintritt der Arbeitslo-
sigkeit bestehenden Beschäftigungsverhältnisses aus
Steuermitteln fortgezahlt, sodass auch in dieser Zeit
Beitragsjahre entstehen.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Antrag 205/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Trennungsgebot beitragsgedeckter und versicherungs-
fremder Leistungen gesetzlich verankern
Um die gesetzliche Rente als Garant einer lebensstan-
dardsichernden Altersrente zu sichern, sind wir über-
zeugt, dass sie nicht durch versicherungsfremde Leis-
tungen finanziell geschwächt werden darf.
 

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Der Bund soll gesetzlich verpflichtet werden diese Leis-
tungen aus Steuergeldern in gleicher Höhe zu ersetzen.
Dabei handelt es sich nicht um einen Zuschuss, sondern
um einen Pflichtanteil aus dem steuerfinanzierten Bun-
deshaushalt. Dieser Pflichtanteil dient als Ausgleichs-
zahlung des finanziellen Aufkommens versicherungs-
fremder Leistungen.   
 
Wir fordern daher nicht beitragsgedeckte Leistungen
(versicherungsfremde Leistungen) per Gesetz genau zu
definieren!

Begründung
Zu den versicherungsfremden Leistungen gehören zum
Beispiel:

• Ersatzzeiten
• Zeiten nach dem Fremdrentengesetz
• Anrechnungszeiten
• Vorzeitige Altersrenten ohne Abschlag
• Sämtliche Erziehungszeiten für Kinderbetreuung
• Erwerbsminderungszeiten wegen Arbeitsmarktla-

ge
• Renten nach Mindesteinkommen
• Höherbewertungen der Berufsausbildung
• Wanderungsausgleich
• Anteil der Rentenversicherung zur Krankenversi-

cherung und der Pflegeversicherung
• Nachgezahlte Beiträge
• Weitere nicht beitragsgedeckte Leistungen
• Ausgaben der sogenannten Mütterrente
• Renten aus Beschäftigung in einem Ghetto
• Altersrente für besonders langjährig Versicherte
• Vereinigungsbedingte Leistungen wie der West-

Ost-Transfer
• Hinterbliebenenversorgung

 
Sowie die Verwaltungskosten welche bei der Bearbei-
tung von Anträgen auf versicherungsfremde Leistun-
gen entstehen
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Antrag 206/II/2018
KDV Lichtenberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Wir fordern eine vollständige Rentenversicherungs-
pflicht von geringfügigen
Beschäftigungsverhältnissen und die Abschaffung der
sog. „opt-out“ Alternative
 
Wir fordern eine volle Rentenversicherungspflicht von
Mini-Jobs ohne Ausnahmeregelung. Dabei soll im ge-
werblichen Bereich der Arbeitnehmeranteil vollständig
vom Arbeitgeber getragen werden. So integrieren wie
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in geringfügi-
ger Beschäftigung umfassend in die Leistungen der
deutschen Rentenversicherung. Durch diese Regelung

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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besteht kein Anreiz mehr für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sich von der Rentenversicherungspflicht
zu befreien, da der Nettolohn in voller Höhe erhal-
ten bleibt. Im Bereich der Beschäftigung in privaten
Haushalten soll, auch unter Berücksichtigung des
Spannungsverhältnisses zwischen legaler Anmeldung
und Schwarzarbeit, grundsätzlich die Regelung gelten.

Begründung
Bei Beschäftigungsverhältnissen auf geringfügiger
Basis besteht zur Zeit eine freiwillige Beitragsleistung
des Arbeitnehmeranteils in die gesetzliche Renten-
versicherung. Bei gewerblichen Arbeitgebern beträgt
der Arbeitgeberanteil 15 Prozent des Arbeitsentgeltes.
Arbeitgeber in Privathaushalten führen Beiträge in
Höhe von 5 Prozent des Arbeitsentgeltes ab. Entspre-
chend beträgt der Arbeitnehmeranteil bei vollständiger
Versicherungspflicht 3,7 Prozent (gewerblich) bzw. 13,7
Prozent (Privathaushalt). Der Arbeitgeberanteil ist auch
dann abzuführen, wenn sich die Arbeitnehmerseite von
der vollen Rentenversicherungspflicht befreien lässt.
Es gilt grundsätzlich eine vollständige Versicherungs-
pflicht, jedoch kann sich die Arbeitnehmerseite auf
Antrag von der Rentenversicherungspflicht befreien
lassen – „optout“- Alternative. Hier sehen wir einen
besonderen Handlungsbedarf des Sozialstaates um
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geringfügiger
Beschäftigungsverhältnisse vollständig in die deutsche
Rentenversicherung zu integrieren. Die momentane
Regelung sieht vor, dass die Arbeitnehmerseite ein
Anspruch auf Erwerbsminderungsrente, medizinische
Rehabilitationsleistungen und berufliche Rehabilita-
tion erwerben kann, wenn sie ihren Eigenanteil zahlt.
Die Rentenbefreiung bedeutet weiterhin, dass dann
lediglich ein Zuschlag an Entgeltpunkten erfolgt, was
die Rentenanwartschaftszeit mindert. Dabei ist dieser
Effekt im Bereich der Privathaushalte größer ausge-
prägt als im gewerblichen Bereich. Dies lässt sich auf
die unterschiedlichen prozentualen Arbeitgeberanteile
zurückzuführen.
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AntragWV237/I/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Hürden für Sozialleistungen für EU-Bürger*innen
absenken
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion und die so-
zialdemokratische Mitglieder des Berliner Senats auf,
dafür Sorge zu tragen, dass die im Dezember 2016 vom
Deutschen Bundestag beschlossene Fünf-Jahres-Frist
für EU-Bürger*innen reformiert und nun der Anspruch
auf Hartz-IV-Leistungen und Sozialhilfe im Einklang
mit dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 3.12.2015
mindestens auf die ursprüngliche Frist von einem Jahr
abgesenkt wird.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

vertagt auf LPT II/2018 [Votum AK LPT I/2018: An-
nahme (Kein Konsens)
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AntragWV236/I/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Hoffnung für Wohnungslose – Neuausrichtung der So-
zialhilfe nach §§ 67 ff. SGB XII
Wir fordern die Mitglieder der SPD im Berliner Senat, im
Abgeordnetenhaus und im Deutschen Bundestag dazu
auf, sich für Folgendes einzusetzen:
 
Einführung eines Wohnungslosenhilfe-Konzeptes mit
sozialpolitischem Schwerpunkt:

• Am Beginn der „Hilfekette“ der Hilfsmaßnahmen
nach §§ 67 ff. SGB XII, muss die Wohnung mit nor-
malem Mietvertrag stehen („Housing First“). Für
den Mietvertrag und dessen Kündigung, gelten die
regulären Gesetzesbestimmungen. Folgende Krite-
rien sollen Geltung finden:
– dezentrale Wohnung in normaler Nachbarschaft
– nicht mehr als 20% der Wohnungen eines Blocks
– Trennung von Wohnversorgung und persönlicher
Hilfe

• Voraussetzung für die in Inanspruchnahme der
Leistung durch den Rechtsträger ist die Einwilligung
zu einem wöchentlichen Hausbesuch durch Sozial-
arbeiter*innen.

• Eine Nachrangigkeit der Hilfsmaßnahmen zur eige-
nen Wohnung vor anderen Hilfsmaßnahmen (z.B.
Gemeinschaftsunterkunft, betreutes Wohnen mit
befristeter Aufenthaltsdauer), muss beendet wer-
den.

 
Ausbau derWohnungsstruktur für die Vermeidung und
den Abbau von Obdachlosigkeit

• Das „geschützte Marktsegment“ zur  Versorgung
wohnungslos gewordener Menschen, ist weiter
auszubauen und die Kooperationsverträge mit den
kommunalen Wohnungsunternehmen und städti-
schen Wohnungsbaugesellschaften sind so zu ge-
stalten, dass eine Nichterfüllung der Vereinbarun-
gen sanktionspflichtig wird.

• Die kommunalen Wohnungsunternehmen dürfen
nicht länger das Recht haben, die von der zuständi-
gen Koordinierungsstelle beim Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales vermittelten Marktsegment-
Berechtigten abzulehnen. Das Primat der Politik
muss durchgesetzt werden.

• Partner des Berliner Rahmenvertrages wie z.B.  „GE-
BEWO – Soziale Dienste – Berlin gGmbH“ oder ent-
sprechende kommunale Träger, sind finanziell so
auszustatten, dass sie vermehrt auf dem privaten
Wohnungsmarkt Wohnungen anmieten oder er-
werben kann, um diese an Wohnungslose weiter zu
vermieten. Auch private Wohnungsunternehmen

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

LPT I/2018: Überwiesen an FA IX – Gesundheit, So-
ziales und Verbraucherschutz
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müssen stärker verpflichtet werden, Wohnungen in
diesem Sinne zur Verfügung zu stellen.

 
Schaffung der Rahmenbedingungen für koordinierte
Hilfsangebote

• Entscheidend zur erfolgreichen Konzeption des hier
dargelegten „Housing First“- Ansatzes ist der be-
gleitende Aus-und Aufbau von ambulanten Hilfs-
angeboten für multidimensionale Problemlagen,
wie z.B. der Gemeindepsychiatrie, Suchtberatung,
etc. Daher muss es hier zu einem zielgerichteten
Einsatz in der finanziellen Ausstattung kommen.

• Die Hilfepläne nach § 67 ff. SGB XII sind mit den
Eingliederungsvereinbarungen der Jobcenter abzu-
stimmen. Für eine dementsprechende Schnittstel-
lenkooperation auf Verwaltungsebene sind  Hilfs-
konferenzen in kontinuierlichem Turnus zu institu-
tionalisieren bzw. zu verstetigen.

• Die Mitglieder der SPD im Berliner Senat und
im Abgeordnetenhaus Berlin, werden aufgefordert,
zur Finanzierung des dargelegten Konzeptes un-
ter stärkerer Einbeziehung von Bundesmitteln, eine
Bundesratsinitiative in diesem Sinne anzustoßen.

• Die Mitglieder der SPD Bundestagsfraktion wer-
den aufgefordert, zur Finanzierung des dargelegten
Konzeptes unter stärkerer Einbeziehung von Bun-
desmitteln, im Bundestag tätig zu werden.

 

Begründung
Abkehr  von der Agenda Politik – Soziale Rechte stärken
Im Zuge der „Agenda 2010“-Reformen  hat sich der So-
zialstaat in einen „aktivierenden Sozialstaat“ gewan-
delt.  An die Stelle von gesetzlich genau beschriebe-
nen Rechts- und Leistungsansprüchen, sind Aushand-
lungsprozesse getreten die dem Credo „Fordern und
Fördern“ folgen. Einer etwaigen Leistung soll eine Ge-
genleistung gegenüberstehen, welche die „Investition“
in das Individuum unter ökonomischen Gesichtspunk-
ten rechtfertigt. Dies ist auch, und besonders, bei der
Hilfe für Wohnungslose zu beobachten.  Zwar haben
„Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit
sozialen Schwierigkeiten verbunden sind“ nach § 67
SGB XII Anspruch auf „Leistungen zur Überwindung
dieser Schwierigkeiten(…), wenn sie aus eigener Kraft
hierzu nicht fähig sind“. Jedoch liegen bei  eingetrete-
ner Wohnungslosigkeit meist „multidimensionale Pro-
blemlagen“, (wie z.B. eine Suchterkrankung oder eine
psychische  Erkrankung + finanzielle Schwierigkeiten
wie Mietschulden) zu Grunde. Um also die Investitio-
nen zur Beseitigung der sozialen Problemlage zu recht-
fertigen, muss der oder die Betroffene erst etwaige Ur-
sachen für die Problemlage, wie z.B. eine Suchterkran-
kung nachweislich ausräumen. Dieser Logik folgt das
beim „Fallmanagement“ in der Verwaltungspraxis an-
gewandte Stufenmodell (siehe Abbildung unten).
 
Erst am Ende des Stufenmodells steht die „Norma-
le Wohnung mit Mietvertrag“, welche potentiell nach
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durchlaufen aller Stufen in Aussicht steht. Jedoch füh-
ren Probleme auf einer Stufe wieder zurück an den
Anfang der zu erklimmenden Treppe. Alle Stufen sind
gekennzeichnet durch einen Verlust von Privatsphäre,
Autonomie und Normalität. Hinzu kommt, dass auch
nach erfolgreichem Abschluss aller Maßnahmen, die
Rückkehr in den privaten Wohnungsmarkt, und so-
mit die Rückkehr zu einem selbstbestimmten Leben
frei von Gängelung und Demütigung, schwer bis un-
wahrscheinlich bleibt. Denn auf dem angespannten
Wohnungsmarkt ist bezahlbarer Wohnraum chronisch
knapp und die betroffenen können dem Wettbewerb
um Wohnraum, gerade in Anbetracht ihrer Vita, nicht
mithalten.
 
„Geschütztes Marktsegment“ – Ziele umsetzen,
Strukturen stärken
Leider erfüllen auch eigens eingerichtete Strukturen für
diese Fälle, wie das „geschützte Marktsegment“ ,wel-
ches unter den Zielvorgaben
 

• „… die Verhinderung weiterer Obdachlosigkeit,
• der Abbau der bestehenden Obdachlosigkeit,
• die Stärkung der bezirklichen Kompetenzen im Be-

reich der Wohnraumsicherung und Wohnungsver-
sorgung und

• die Inanspruchnahme der Sozialverpflichtung der
Wohnungsbaugesellschaften“

 
ihren Anspruch nicht. Auch haben sie ihn noch nie er-
füllt.[1]
 
Potentiale nutzen – Best Practice „Housing first“
Es lohnt sich allerdings zu betrachten, was die Betroffe-
nen sich in ihrer Situation erhoffen um ein lebenswer-
teres Leben bestreiten zu können. So sind 80% der Be-
troffenen in Berlin bei der ersten Beratung motiviert ih-
re Lebenssituation positiv zu wandeln[2].
Es lässt sich weiter feststellen, dass die Mehrzahl der 
Betroffenen (73,2%), auch mit multidimensionalen Pro-
blemlagen, sich ein eigen bestimmtes Leben in der eige-
nen Wohnung erhofft (siehe Abbildung).
 
Des weiteren muss betont werden, dass der im Antrag
geforderte „Housing-First“ Ansatz keineswegs neu oder
unerprobt ist.
In zahlreichen nationalen und lokalen Strategien west-
europäischer EU-Staaten (so etwa in den nationalen
Strategien von Finnland, Schweden, Dänemark, Frank-
reich oder Luxemburg sowie in kommunalen Strategi-
en, etwa in Wien oder Amsterdam), aber auch der USA,
Canada und Australien , wird auf den Housing-First-
Ansatz Bezug genommen. Auch die Jury der European
Consensus Conference on Homelessness (die unter der
belgischen Präsidentschaft im Dezember  2010 stritti-
ge Fragen der Wohnungslosenpolitik diskutiert und be-
wertet hat)  hat den Ansatz positiv bewertet und dazu
aufgefordert, dass „housing led strategies“ (also Stra-
tegien, die der Versorgung von Wohnungslosen mit
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Wohnraum Vorrang einräumen) an die Stelle von Kon-
zepten der schrittweisen Integration in Stufensystemen
treten sollten. Die EU-Kommission hat zwischen August
2011 und Juli 2013 ein soziales Erprobungsprojekt geför-
dert, bei dem Evaluationsergebnisse von Housing- First-
Projekten in fünf europäischen Städten auf EU-Ebene
ausgewertet wurden und der Erfahrungsaustausch mit
fünf weiteren Städten, in denen Housing First Ansätze
umgesetzt wurden, vorangetrieben. Das Projekt ist in-
zwischen abgeschlossen und hat auch für vier der fünf
evaluierten Housing First-Projekte in Amsterdam, Glas-
gow, Copenhagen und Lissabon bemerkenswerte Erfol-
ge beim Wohnungserhalt belegt: Die Wohnungserhal-
tungsquoten lagen zwischen 79,8 % und über 90 %.[3]
[1]     Siehe: Fallstudie „Geschütztes Marktsegment“ in
Berlin. Konzept, Umsetzung, Ergebnisse und Erfahrun-
gen, Forschungsverbund “Wohnungslosigkeit und Hil-
fen in Wohnungsnotfällen”, Abschlussbericht 2005
[2]             (Gerull/Merckens 2012: 78)
[3]     Die Juryempfehlungen sind unter
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6489&
langId
=en zu finden.
www.housingfirsteurope.eu.
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AntragWV238/I/2018
KDV Neukölln
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

eSport den Status der Gemeinnützigkeit zusprechen
Videospiele sind heute in der Mitte unserer Gesellschaft
als wichtiges neues Kulturgut hinzugekommen. Zu die-
ser Entwicklung gehört auch der eSport, der sich in
den letzten Jahren als wichtiger gesellschaftlicher Fak-
tor gerade in der jüngeren Generation etabliert hat und
ein breites Publikum begeistert. Dabei werden von den
Athlet*innen im Bereich des eSport wie im klassischen
Sport auch Werte wie Fairplay, Koordination, Respekt
sowie viele weitere soziale Kompetenzen vorgelebt und
erfüllen damit eine Vorbildfunktion für Fans. eSport ver-
bindet dadurch tagtäglich Menschen, genau wie das
beim Sport auch passiert.
 
Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass diese ge-
sellschaftlich relevante und stetige Bewegung die glei-
chen Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt be-
kommen wie der klassische Sport auch. Dies wür-
de zu weitrechenden Verbesserungen sowohl für Ath-
let*innen wie auch für Fans führen. Die Abhängigkeit
von Entwicklern und Sponsoren und deren Interessen,
die zurzeit den eSport dominieren, könnte eingedämmt
werden und der Weg für die Gründung von Vereinen
und Verbänden freigemacht werden. Damit kann eine
demokratische und gemeinnützige Ausrichtung garan-
tiert werden, die nicht den Marketingzwecken von Ent-
wicklern und Sponsoren, sondern der nachhaltigen ge-
sellschaftlichen Entwicklung des eSports dient. Durch
die Internationalität der eSports-Branche sollten Ent-
wickler*innen über die deutsche Rechtslage und Wett-
bewerbsbedingungen informiert werden und von de-
nen auch durch Kontrollen eingehalten werden.
 
Wir fordern, dass die sozialdemokratischen Mitglieder
des Bundestages sich dafür einsetzen, dass der eSport
dem klassischen Sport gleichgestellt wird und somit
ebenfalls den Status der Gemeinnützigkeit von § 52 Abs.
2 Nr. 21 der Abgabenordnung (AO)  zugesprochen be-
kommt. Die Anerkennung des Status der Gemeinnüt-
zigkeit soll dabei unabhängig vom Inhalt des Spiels ge-
schehen, solange das Spiel das Kriterium erfüllt, einen
kompetitiven Charakter zu haben, der den Wettbewerb
zwischen professionellen Athlet*innen fördert und den
Regelungen des Jugendschutzes entsprechen.
 

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

LPT I/2018: Überwiesen an Forum Netzpolitik, Fo-
rum Sport
siehe auch Antrag 86/II/2017 eSport den Status der Ge-
meinnützigkeit zusprechen
(wurde vom Landesvorstand an den Forum Sport über-
wiesen)
 
---
Stellungnahme Forum Sport: Ablehnung oder Annah-
me in der Fassung des Forum Netzpolitik
---
Stellungnahme Forum Netzpolitik zu: eSport den
Status der Gemeinnützigkeit zusprechen (Antrag
238/I/2018)
Das Forum Netzpolitik begrüßt den Antrag und emp-
fiehlt die Annahme mit folgenden Änderungen:

1. Absatz 1 wird nach unten in einen sich anschließen-
den Begründungsteil verschoben.

2. Absatz 2 wird gestrichen.
3. Absatz 3 wird wie folgt ersetzt: „Wir fordern, dass

eingetragenen eSport-Vereinen ermöglicht wird,
den Status der Gemeinnützigkeit von § 52 Abs. 2
Nr. 21 der Abgabenordnung (AO) zugesprochen zu
bekommen. Die Anerkennung des Status der Ge-
meinnützigkeit soll dabei unabhängig vom Inhalt
des Spiels geschehen, solange das Spiel die Kriteri-
en erfüllt, einen kompetitiven Charakter zu haben,
der den Wettbewerb zwischen professionellen Ath-
let*innen fördert und den Regelungen des Jugend-
schutzes entsprechen.“

 
Antrag in der geänderten Fassung:
Wir fordern, dass eingetragenen eSport-Vereinen er-
möglicht wird, den Status der Gemeinnützigkeit von §
52 Abs. 2 Nr. 21 der Abgabenordnung (AO) zugespro-
chen zu bekommen. Die Anerkennung des Status der
Gemeinnützigkeit soll dabei unabhängig vom Inhalt des
Spiels geschehen, solange das Spiel die Kriterien erfüllt,
einen kompetitiven Charakter zu haben, der den Wett-
bewerb zwischen professionellen Athlet*innen fördert
und den Regelungen des Jugendschutzes entsprechen.
 
Begründung:
Videospiele sind heute in der Mitte unserer Gesellschaft
als wichtiges neues Kulturgut hinzugekommen. Zu die-
ser Entwicklung gehört auch der eSport, der sich in
den letzten Jahren als wichtiger gesellschaftlicher Fak-
tor gerade in der jüngeren Generation etabliert hat und
ein breites Publikum begeistert. Dabei werden von den
Athlet*innen im Bereich des eSport wie im klassischen
Sport auch Werte wie Fairplay, Koordination, Respekt
sowie viele weitere soziale Kompetenzen vorgelebt und
erfüllen damit eine Vorbildfunktion für Fans. eSport ver-
bindet dadurch tagtäglich Menschen, genau wie das
beim Sport auch passiert.
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Antrag 207/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Gemeinsame Agrarpolitik ab 2020: Umwelt, Klima,
Menschen und Tiere schützen
Gemeinsame Agrarpolitik ab 2020: Umwelt, Klima,
Menschen und Tiere schützen
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU ist der einzi-
ge Politikbereich, der fast vollständig auf europäischer
Ebene stattfindet. Sie war eine der ersten gemeinsamen
Politiken und hat sich über die Jahre stark verändert. An
vielen Stellen scheint sie jedoch immer noch eher wie
ein Überbleibsel aus Nachkriegszeiten und das Ergebnis
einseitiger Lobbyarbeit. Die aktuelle GAP wird 2020 aus-
laufen und muss dann neuaufgestellt werden. Die aktu-
ellen, seitens der Europäischen Kommission veröffent-
lichten Arbeitsstände zur Überarbeitung der GAP ver-
sprechen jedoch wenig Neuerungen. Vielmehr lassen
sie erwarten, dass die GAP weiterhin zur Besitzstands-
wahrung von Landbesitzer*innen genutzt wird anstatt
auf die vielfältigen Herausforderungen der Zukunft zu
reagieren.
 
Eine sozialdemokratische Landwirtschaftspolitik hat
diese im Blick: Sie blickt nicht einseitig nur auf die Pro-
duzent*innenseite und übernimmt alle Lobbyforderun-
gen der organisierten, konventionellen Landwirt*innen
wie die Konservativen. Sie stellt sich aber auch nicht
auf die Seite einer kleinen Gruppe von gutverdienen-
den, urbanen Konsument*innen, die mit ihrer erhöhten
Kaufkraft eine romantische Vorstellung von Landwirt-
schaft ohne moderne Dünge- und Pflanzenschutzmit-
tel und entsprechend geringeren Erträgen unterstüt-
zen und damit konventionellen Landwirt*innen ihr Exis-
tenzrecht abspricht.
 
1. Ziele einer sozialdemokratischen Agrarpolitik
Sozialdemokratische Landwirtschaftspolitik hat einen
weiteren, globaleren Blick als das. Sie hat den Schutz
von Umwelt, Klima und Ressourcen zum Ziel. Außerdem
schaut sie nicht nur auf Konsument*innen und Produ-
zent*innen im Agrarbereich in Deutschland und der EU,
sondern weltweit und denkt besonders die Verbindun-
gen zu internationaler Klima- und Handelspolitik mit.
Wie alle Politikbereiche muss sich auch die Agrarpoli-
tik zu den Sustainable Development Goals (SDGs) der
UN bekennen und ihren Beitrag zu deren Erreichen leis-
ten. Außerdem erkennt sie auch die Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem
Land, sowie die Relevanz des ländlichen Raums für die
Energiegewinnung aus erneuerbaren Ressourcen als ih-
re Aufgabe an.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

Seite 510



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

 
Umweltschutz
Der Landwirtschaft kommt eine besondere Rolle beim
Klimaschutz zu: Allein die globale Tierproduktion stößt
nach Schätzungen der FAO 14,5% aller Treibhausga-
se (THG) aus. Andere Studien kommen auf bis zu
25%. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit (BMU) geht für das Industrie-
land Deutschland, mit seinem vergleichsweisen klei-
nen Agrarsektor, davon aus, dass die Landwirtschaft di-
rekt rund 8 % und wenn Produktion und Gebrauch von
Mineraldünger einbezogen wird sogar 15 % des deut-
schen Treibhausgasausstoßes verursacht. Wenn wir un-
sere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir an allen
verfügbaren Stellschrauben drehen! Dazu gehört, dass
wir die Produktion und den Konsum tierischer Produkte
in der EU erkennbar senken.
 
Darüber hinaus müssen wir CO2-Senken wie z.B. Moore
und Feuchtwiesen schützen, pflegen und wiedervernäs-
sen, sowie klimafreundliche Produktionsmethoden und
die Forschung an diesen fördern.
 
Weitere Aufgabe sozialdemokratischer Landwirt-
schaftspolitik ist der Schutz von Böden und Grundwas-
ser. Auch hier sind die Herausforderungen vielfältig: In
Teilen Südeuropas droht Wüstenbildung, in anderen
sind Böden und Grundwasser durch hohe Mengen an
Gülle stark belastet. In vielen Böden ist durch intensive
Bearbeitung der Humusgehalt und damit die Biodiver-
sität und Fruchtbarkeit gefährdet. Des Weiteren stellen
uns Ressourcenkreisläufe bei Stickstoff und Phosphat
sowie eine abnehmende Biodiversität, insbesondere
das Insektensterben, vor Probleme, die es zu lösen gilt.
 
Ethischer Umgang mit Tieren
Als moderne Gesellschaft müssen wir uns fragen, ob
wir es weiterhin gutheißen können, dass Nutztiere un-
ter quälenden Bedingungen gehalten werden, die ih-
nen ein arttypisches Verhalten unmöglich macht. Das
betrifft neben der Stallgröße, unter anderem die Her-
dengröße und tatsächlich möglicher Ausgang ins Frei-
land. Auch ist uns klar, dass das Schreddern männlicher
Küken, das Kupieren von Schweineschwänzen oder die
Trennung von Jung- und Muttertieren nicht weiter als
notwendige Eingriffe bei der Tierhaltung hinzunehmen
sind. Heute gängige Züchtungs- und Fütterungsprakti-
ken führen dazu, dass Tiere schon nach einem Bruch-
teil ihrer natürlichen Lebenserwartung ihr Schlachtge-
wicht erreichen. Dass ein Großteil der „konventionel-
len“ Tierproduktion nur mit einer inflationären Gabe
von Medikamenten, insbesondere Antibiotika und mit
der teilweisen Amputation von Schnäbeln und Schwän-
zen funktionieren kann, ist Beweis genug, dass diese
„konventionelle“ Tierhaltung mit dem Tierwohl nicht
vereinbar ist.
 
Die EU-Landwirtschaft im globalen Kontext
Als eine der reichsten Regionen der Welt mit einem
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großen Industriesektor muss sich die EU fragen, ob sie
auch im Bereich Landwirtschaft den Wettbewerbsvor-
teil haben muss und ob das die enormen Subventio-
nen wert sind. In der EU befinden sich einige der bes-
ten Flächen, um Landwirtschaft zu betreiben und na-
türlich kann die EU auch nur bei der Landwirtschaft in
ihren Mitgliedsstaaten Vorgaben zu Umwelt- und Kli-
maschutz und Gesundheitsstandards in der Produktion
machen, nicht jedoch bei importierten Nahrungsmit-
teln. Wenn diese Vorgaben zu hoch sind und aufgrund
fehlender finanzieller Stützung die europäischen Pro-
duzent*innen nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wird
auch diese Möglichkeit wegfallen.
 
Dennoch muss sich die EU bewusstmachen, dass gera-
de die Landwirtschaft für viele Länder im Globalen Sü-
den eine Einstiegsmöglichkeit darstellt, um am globa-
len Handel teilzunehmen und wirtschaftlich zu wach-
sen. An dieser Stelle sollen Forschungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen die Subventionierung europäischer
Landwirt*innen ergänzen, die landwirtschaftlichen Pro-
duzent*innen weltweit zu Gute kommen, beispielswei-
se zur Produktivitätssteigerung, Ressourceneinsparung
(inkl. Fläche) und Anpassung an den Klimawandel um
die Herausforderungen einer wachsenden Weltbevöl-
kerung begegnen zu können. Die Entscheidung des Eu-
ropäischen Gerichtshof, die neue Technik CRISPR/Cas9
mit herkömmlicher Gentechnik gleichzusetzen, ist eine
verpasste Gelegenheit und stellt ein Hindernis für Fort-
schritte in der globalen Agrarwirtschaft dar. Grüne Gen-
technik bietet gerade in Zeiten des Klimawandels für
Landwirt*innen und Konsument*innen in der EU und
der Welt große Potentiale. Es darf nicht sein, dass diese
Potentiale in der Hand einiger weniger Riesenkonzerne
liegen, die durch Patente auf Saatgut und die Kopplung
an bestimmte Pestizide, Herbizide und Düngemittel die
Abhängigkeit der Landwirt*innen sichern.
 
Konsument*innenschutz
In der Linie mit anderen Bereichen des europäischen
Binnenmarkts ist es wichtig, dass auch im Bereich Er-
nährung EU-weite, hohe Standards gelten, was Sicher-
heit und Gesundheit anbelangt. Aktuelle Herausforde-
rungen umfassen neben diesen außerdem die Verrin-
gerung von Lebensmittelverschwendung auf allen Stu-
fen der Produktion und des Konsums, ebenso wie eine
Verschiebung von Konsummustern hin zu einer höhe-
ren Umweltfreundlichkeit, durch u.a. den verringerten
Konsum tierischer Produkte.
 
Durch das vermehrte Vorkommen multi-resistenter Kei-
me ist es darüber hinaus dringend notwendig, endlich
das Problem des inflationären Gebrauchs von Antibioti-
ka und auch Reserve-Antibiotika in der Landwirtschaft
anzugehen!
 
Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land
In vielen Mitgliedsstaaten sind die Löhne in der Land-
wirtschaft und insgesamt im ländlichen Raum niedri-
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ger als der Durchschnitt. Hinzu kommt, dass die Infra-
struktur auf dem Land an vielen Stellen deutlich schwä-
cher ist: Das senkt nicht nur die Lebensqualität der Men-
schen auf dem Land, sondern stellt auch eine Hürde für
die wirtschaftliche Entwicklung dieser Räume dar.
 
Energiegewinnung:
Vor dem Hintergrund der Förderung erneuerbarer En-
ergien ist für viele Landeigentümer*innen die Nutzung
ihrer Flächen neben der Landwirtschaft zur Nahrungs-
mittelerzeugung auch die Biomasseproduktion oder für
Sonnen- und Windenergieanlagen attraktiv geworden.
Die EU muss im Rahmen ihrer Klimapolitik einen Weg
finden, die Flächenkonkurrenz à la „Teller oder Tank“ ge-
geneinander abzuwägen und einen Klimaschutz aus ei-
nem Guss entwerfen.
 
2. Instrumente einer sozialdemokratischen Agrarpolitik
Angesichts der globalen Relevanz dieser Aufgaben be-
kennen wir uns zur EU als richtige Politikebene um die
Ziele in diesem Bereich festzulegen. Wir wissen schon
lange, dass es keinen Sinn ergibt beispielsweise den
Klimawandel auf nationaler Ebene zu bekämpfen. Da-
für braucht es globale, mindestens jedoch europäische
Pläne. Aufgrund der unterschiedlichen landschaftlichen
und klimatischen Begebenheiten in der EU ist es aber
wichtig im Sinne des Subsidiaritätsprinzips den Mit-
gliedsstaaten Freiheiten bei der Nutzung der zur Verfü-
gung gestellten Instrumente zu geben.
Das Instrumentarium der GAP funktioniert aktuell eher
nach dem Prinzip „Gießkanne“ und richtet sich wenig
an den formulierten Zielen aus. Bei der Höhe des Agrar-
budgets von ca. 58 Mrd.e (40 % des Gesamtbudgets der
EU), ist dieser Umstand noch erschreckender: Wir ste-
hen so gigantischen Herausforderungen gegenüber, die
unsere Zukunft maßgeblich beeinflussen werden und
viele dieser Probleme können wir mit einer zielgerichte-
ten Landwirtschaftspolitik angehen. Wir können es uns
daher nicht leisten auch nur einen der 58 Mrd. Euro oh-
ne jeglichen Effekt versickern zu lassen!
Entsprechend ist es dringend notwendig, die GAP für die
Zeit nach 2020 zu überarbeiten und ihre Instrumente
auf die vorhandenen und kommenden Herausforderun-
gen auszurichten.
 
Dazu fordern wir:
 
Öffentliche Gelder gibt es nur für öffentliche Leistung.
Wir fordern das Abschmelzen der ersten Säule der
GAP. Ein Teil der frei werdenden Mittel soll zugunsten
der zweiten Säule eingesetzt werden:Direktzahlungen,
die einfach pro Hektar gezahlt werden, gehören ab-
geschafft. Wir wollen Landwirt*innen für ihre Leistun-
gen im Bereich Landschaftspflege, Umwelt- und Klima-
schutz sowie Tierschutz u.ä. entlohnen und Anreize da-
für setzen, in diesen Bereichen noch mehr zu leisten.
Dies soll über das bisherige Maß hinaus durch regula-
torische Maßnahmen sowie mit einem Teil der finanzi-
ellen Mittel geschehen, die bisher im Rahmen der ers-
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ten Säule verwendet werden. Wenn Landwirt*innen ih-
re Produktion zugunsten einer besseren Klima- und Um-
weltbilanz verändern, müssen sie dafür angemessen
entlohnt werden. Die Höhe der Zahlungen muss sich am
Wert der Leistungen der Landwirt*innen für Umwelt,
Klima und Gesellschaft bemessen. Nur so bekommen
wir einen funktionierenden Markt, bei dem sich alle
Akteur*innen am gesellschaftlichen, nicht am privaten
wirtschaftlichen Optimum orientieren.  Die Greening-
Kosmetik, die die jetzige GAP bietet, reicht nicht aus und
setzt teilweise sogar falsche Anreize!
 
Um eine kohärente Klima- und Umweltpolitik zu haben,
dürfen diese Zahlungen aber nicht nur auf den Agrar-
sektor beschränkt bleiben: Jede*r Produzent*in, egal ob
in der Landwirtschaft tätig oder in einem anderen Be-
reich, soll für Leistungen, die der Öffentlichkeit zu Gute
kommen, die aber nicht auf dem Markt entlohnt wer-
den, vom Staat entlohnt werden. Hierbei spielt es kei-
ne Rolle, ob besondere Leistungen für die Biodiversität
bei dem Einbezug geschützter Wiesenflächen durch die
Umplanung eines Ackers, eines Friedhofs oder Flugha-
fens erbracht werden.
 
Es braucht stärkere öffentliche Anstrengungen, um den
Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Dazu ge-
hört, den Konsum tierischer Produkte in der EU erkenn-
bar zu senken. Dabei muss eine soziale Diskriminierung
verhindert werden. Bei den drängenden Problemen des
Klimawandels können wir diesen Bereich bei unseren
Anstrengungen nicht einfach ausklammern. Hier kann
die Subventionierung besonders klimafreundlicher Le-
bensmittel ein Instrument sein, genauso wie die Einfüh-
rung einer Klimaabgabe auf Lebensmittel, deren Pro-
duktion besonders viele Treibhausgase freisetzt.
 
Die Sozialdemokratie wird sich auf den entsprechen-
den Ebenen außerdem dafür einsetzen, Glyphosat zum
nächstmöglichen Zeitpunkt in der EU zu verbieten, soll-
te es bis dahin keine wissenschaftlich einwandfreien
Studien geben, die die langfristige Nicht-Schädlichkeit
belegen. Das bezieht sich auf die Gesundheit von Pro-
duzent*innen und Konsument*innen, wie auch auf die
Biodiversität, vor allem auf den Insektenschutz.
 
Wir fordern außerdem die umfangreiche finanzielle
Förderung von Forschung im Bereich der Agrarwissen-
schaften und grüner Gentechnik an Universitäten und
öffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen, sowie
verbesserte Möglichkeiten für öffentliche Einrichtun-
gen, neue gentechnisch veränderte Pflanzen im Feld zu
testen.
 
Mehr Tierwohl in der EU
Um endlich die Standards in der Tierhaltung ausrei-
chend zu erhöhen, brauchen wir neue, verbindliche,
strenge Regelungen, deren Einhaltung besser kontrol-
liert wird. Freiwillige Selbstverpflichtungen und noch
ein Label reichen uns nicht aus, da das keine Instrumen-
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te sind, die wirkliche und flächendeckende Besserung
bringen!
 
Gesundheit von Konsument*innen
Medikamente, insbesondere Antibiotika dürfen nicht
mehr durch die Tierärzt*innen selbst verkauft werden.
Des Weiteren dürfen Tiere, die eine Antibiotikathera-
pie erhalten haben, nicht wieder in den Lebensmittel-
markt eingeführt werden. Dies gilt auch für Erzeugnis-
se dieses Tieres. Diese Praxis setzt aktuell den Anreiz,
Antibiotika und andere Medikamente zu oft und in zu
großen Mengen zu verschreiben, da die verschreiben-
den Tierärzt*innen durch den Verkauf daran zusätzlich
verdienen können. Leider hat das Verbot, ganze Herden
auf einmal mit Antibiotika zu medikamentieren, bis-
her kaum Wirkung gezeigt und wird viel zu oft umgan-
gen. Die Einhaltung dieses Verbots muss stärker kon-
trolliert werden, um die Resistenzbildung von Keimen
nicht noch zu beschleunigen.
 
Gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land
Einkommenssicherung muss auch für Landwirt*innen
stattfinden, allerdings im Rahmen der Sozialpolitik der
EU und der Mitgliedsstaaten. Die Idee, diesen Trans-
fer über Direktzahlungen über die Fläche gewährleis-
ten zu wollen, ist absolut nicht sinnvoll: Zum einen er-
halten flächenmäßig große Betriebe mehr Zahlungen
und nicht die schlechter verdienenden Landwirt*innen,
wie es die Solidarität gebieten würde. Zum anderen,
schlagen Landeigentümer*innen die Zahlung in der Re-
gel direkt auf den Pachtpreis für das Land auf. Dies be-
trifft Deutschland noch mehr als andere Mitgliedsstaa-
ten, denn hier sind besonders viele Landwirt*innen nur
Pächter*innen und nicht Eigentümer*innen des von ih-
nen bewirtschafteten Lands. Eine Umverteilung nach
sozialen Gesichtspunkten kann mit Direktzahlungen
pro Fläche also gar nicht stattfinden.
 
Wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen, tragen
auch in der Landwirtschaft die Selbstständigen das
unternehmerische Risiko selbst. An dieser Stelle kann
geprüft werden, ob es im Rahmen der Förderung
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sinnvoll ist,
auch für Landwirt*innen Programme zur Minderung
des unternehmerischen Risikos aufzulegen, wie bei-
spielsweise der Förderung von Versicherungen gegen
Ernteausfälle.  Ziel dieser Förderung von KMU soll
der Arbeitsplatzerhalt und eine Vermeidung zu hoher
Konzentration einiger weniger Produzent*innen sein.
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Antrag 208/II/2018
FA X – Natur, Energie, Umweltschutz   
Der Landesparteitag möge beschließen:

Für ein Erreichen der Klimaziele und einen entschlos-
senen Strukturwandel: Stopp der Rodungspläne im
Hambacher Forst
Die SPD Mitglieder in der Bundesregierung, im Bun-
desrat sowie im Bundestag werden aufgefordert, sich
öffentlich für einen sofortigen und endgültigen Stopp
der Rodungspläne im Hambacher Forst einzusetzen.
Ferner werden sie aufgefordert, die Kommission
„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ dazu
zu bewegen, bis Mitte 2019 einen verbindlichen Plan
zum schnellstmöglichen Ausstieg aus der Braunkohle-
förderung sowie zum vollständigen Ausstieg aus der
Kohleverstromung bis spätestens 2030 vorzulegen.

Begründung

• Der Rekordsommer 2018 mit seinen negativen Fol-
gen für die Lebensmittelversorgung sowie die ste-
tig steigenden Jahresmitteltemperaturwerte zei-
gen eindrücklich die Bedrohung durch steigende
Temperaturen. Ein entschlossenes Handeln ist im
Sinne der bereits unmittelbar folgenden Generatio-
nen unumgänglich. Die Mehrheit der deutschen Be-
völkerung befürwortet ein Fortsetzen der Energie-
wende und einen Ausstieg aus der Kohleverstro-
mung.

• Während der Anteil erneuerbarer Energie am
Strom-Mix von Jahr zu Jahr wächst, schrumpft
bereits der Anteil der Kohle. Aus Stein- und Braun-
kohlekraftwerken kamen 2017 37,0 % des Stroms
gegenüber 40,3 % im Vorjahr (BDEW). Gleichzeitig
exportiert Deutschland erhebliche Mengen Strom
(Agora Energiewende). Die deutschen Stromex-
porte haben sich in den vergangenen fünf Jahren
nahezu verzehnfacht. Grund dafür ist u.a. eine
Überproduktion aus Braunkohle-und Steinkohle-
Kraftwerken, dies aufgrund zu geringer Flexibilität
dieser Technologie (Energy Research Architecture).
Aufgrund der trägen Arbeitsweise taugen Braun-
kohlekraftwerke weit weniger zum Ausgleich der
Schwankungen erneuerbarer Energieträger als
etwa Wasserkraftanlagen oder Gasturbinen.

• Der Bruttostromverbrauch der Bundesrepublik
Deutschland betrug 2017 rd. 600 TWh, der Ver-
brauch des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen rd.
25% davon (Energiestatistik NRW). Laut Angaben
des Betreibers RWE deckt der Braunkohleabbau
bei Hambach rd. 15% des Strombedarfs des Landes
von rd. 150 TWh, also rd. 23 TWh, weniger als die
deutschen Stromexporte. Folglich lässt sich der
Strom aus der Braunkohle des Hambacher Fors-
tes ohne Gefährdung der Versorgungssicherheit
durch Rückfahren der Exporte sowie im Bedarfsfall
Erhöhung von Importen sowie den Zubau von

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Anlagen zur Erneuerbaren Energiegewinnung und
Gasturbinenkraftwerken sichern. Der Stopp des
Hambacher Tagebaus würde nicht einmal eine
sofortige Stilllegung aller rheinischen Kraftwerks-
blöcke erforderlich machen. So könnten ältere
Blöcke zeitnah abgeschaltet werden, und die neue-
ren hätten noch genug Kohle für mehrere Jahre
weiteren Betrieb.

• Die Braunkohleverstromung ist maßgeblich für
die voraussichtliche Nichteinhaltung der Klimazie-
le verantwortlich. Der CO2-Ausstoß der zum Teil
mehr als 50 Jahre alten rheinischen Braunkohlen-
kraftwerke ist im Vergleich zu anderen Stromer-
zeugungstechnologien sehr hoch und ihre Effizi-
enz etwa im Vergleich zu Gaskraftwerken mit Kraft-
Wärme-Kopplung sehr gering. Durch ein Stilllegen
allein der rheinischen Braunkohleverstromung bis
2020 könnte das Klimaziel der BRD erreicht werden.

• Beschäftigung und Klimaschutz dürfen nicht ge-
geneinander ausgespielt werden. Ein geordneter
und sozialverträglicher Strukturwandel muss heute
eingeleitet werden, da der Zeitpunkt in Anbetracht
von Vollbeschäftigung und guter Wirtschaftslage
besser ist als je zuvor. Ein Strukturwandel kann
nur gelingen, wenn Alternativen aufgezeigt wer-
den und die Zukunftsfähigkeit der Regionen gesi-
chert ist. So ist bspw. die Beschäftigungsintensi-
tät bei erneuerbaren höher als bei fossilen Energie-
quellen.

• Die seit mehreren Monaten anhaltenden Preisstei-
gerungen im Rahmen des Europäischen Emissions-
handels reduzieren zunehmend die Wirtschaftlich-
keit der Braunkohlekraftwerke. Im Falle einer plötz-
lichen, wirtschaftlich erzwungenen Stilllegung der
Kraftwerke zu einem späteren Zeitpunkt wäre der
Hambacher Forst sinnlos und irreversibel geopfert
worden.

• Der jahrtausendealte Hambacher Wald gehörte
früher mit seinem einzigartigen Ökosystem zu den
letzten großen Mischwäldern in Mitteleuropa. Be-
reits jetzt ist nur noch ein Zehntel davon übrig. Ein
vollständiges Vernichten wäre aus zahlreichen Ge-
sichtspunkten heraus ein fatales Signal weit über
Deutschland hinaus.
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Antrag 209/II/2018
FA X – Natur, Energie, Umweltschutz   
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Für Gerechtigkeit, Partizipation und eine schnellere En-
ergiewende: Mieterstrom endlich voranbringen
Solarenergie für Mieter vom eigenen Dach ist ein sinn-
voller Beitrag für den Klimaschutz. Die Förderung von
direkt verbrauchtem Strom aus Photovoltaikanlagen
auf Wohngebäuden mit einem Mieterstromzuschlag

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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schafft eine langfristig wettbewerbsfähige und vor al-
lem klimaschonende Möglichkeit für die Stromversor-
gung in der Stadt. Gleichzeitig bleibt die Vertragsfrei-
heit der Mieter bei der Auswahl eines Stromtarifs unein-
geschränkt bestehen, entsprechend sind Mieter nicht
dem Risiko von steigenden Strompreisen als Resultat
der Förderung ausgesetzt.
 
Der aktuelle Förderungsrahmen erweist sich als un-
genügend für die Entwicklung von ausreichend vie-
len Mieterstromprojekten. Grund hierfür sind vor allem
Hemmnisse für Betreiber, die eine erhöhte Marktein-
trittsbarriere darstellen. PV-Mieterstrom Meldezahlen
der Bundesnetzagentur zeigen, dass im Zeitraum Janu-
ar bis Mai 2018 deutschlandweit lediglich Mieterstrom-
projekte mit einer Kapazität von 2 MWp registriert wur-
den. Dem gegenüber steht die herausgestellte Bedeu-
tung von Solarenergie z.B. im Berliner Energie und Kli-
maschutzprogramm 2030 (BEK 2030).
 
Die SPD-Mitglieder im Abgeordnetenhaus, im Bundes-
tag, Bundesregierung und in den Landesregierungen
 werden aufgefordert, sich für die Weiterentwicklung
der Mieterstromförderung durch den Bund einzuset-
zen. Ziel ist es, die Umsetzung der Energiewende zu be-
schleunigen und gleichzeitig sowohl gerecht als auch
kostengünstig zu gestalten durch:
 
1. Unterstützung  der Bundesratsinitiative der Län-
der Berlin und Thüringen vom 21.8.18 (BR-Drucksache
402/18) zur Einbeziehung der urbanen Zentren in die
Energiewende. Dies insbesondere um Quartiersversor-
gungskonzepte mit Mieterstromförderung von Photo-
voltaikanlagen und damit auch größere Anlagen zu er-
möglichen.
 
2. Sicherung der Wirtschaftlichkeit von Mieterstrompro-
jekten durch eine erhöhte und zeitlich befristete An-
schubförderung für Mieterstromprojekte. Im Sinne der
Verteilungsgerechtigkeit soll die zusätzliche Förderung
nicht über die EEG Umlage geschehen. Dazu bestehen
ausreichend alternative Möglichkeiten: direkte Subven-
tion aus Steuermitteln oder indirekte Subvention durch
Steuersenkung für direkt verbrauchten Strom (z.B. ab-
gesenkter Mehrwertsteuersatz).
 
3. Abbau weiterer Hemmnisse: z.B. das Zulassen von
aufwendungsarmen Messkonzepten insbesondere bei
kleineren Anlagen bis 10 kWp, Abschaffung der aktu-
ellen Gewerbesteuerinfektion für Wohnungsunterneh-
men, Vereinfachung des bürokratischen Aufwands (z.B.
aus dem Energiewirtschaftsgesetz) bei kleineren Anla-
gen.
 
4 . Angemessene Beteiligung  der Mieter an den preis-
lichen und langfristigen Vorteilen dieser regenerativen
Stromerzeugung. Die zusätzliche Förderung hat zur
Voraussetzung, dass der Mieterstrompreis nicht nur
mindestens 10%, sondern mindestens 20% unter dem
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Antrag 210/II/2018
FA X – Natur, Energie, Umweltschutz   
Der Landesparteitag möge beschließen:

Plastikmüll
Die SPD-Mitglieder im Senat werden aufgefordert, dar-
auf hinzuwirken, dass der Senat Zielvereinbarungen
mit dem Einzelhandel – insbesondere Supermarktket-
ten und Drogerien – zwecks deutlicher Verringerung des
Verpackungsmülls abschließt.
 
Die Zielvereinbarungen sollen folgende Inhalte haben:

• eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren,
• Erhöhung des Anteils von Mehrwegverpackungen,
• für das Bezugsjahr eine Darstellung der Art und

Menge Verpackungsmülls im Sortiment,
• ein Zwischen- und ein Gesamtziel zur Reduzierung

des Verpackungsmüllsaufkommens,
• eine Darstellung von Maßnahmen, mit denen diese

Ziele erreicht werden sollen,
• eine Darstellung, wie die Umsetzung dieser Maß-

nahmen kontrolliert wird,
• ein Verfahren zur Anpassung der Vereinbarung ein-

schließlich der Ziele und Maßnahmen, wenn nach
Vorlage des Zwischenberichts erkennbar wird, dass
die Ziele mit den geplanten Maßnahmen entweder
nicht oder frühzeitig erreicht werden, und

• die Veröffentlichung der Umsetzung der Vereinba-
rungen bei Wahrung der schutzwürdigen Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse.

 

Begründung
 
Mit ca. 18 Millionen Tonnen Verpackungsabfall pro Jahr
in Deutschland sind wir Europameister. Das entspricht
ca. 220 kg Verpackungsabfälle pro Kopf und Jahr. In An-
betracht dieses Ressourcenverbrauchs, den hieraus re-
sultierenden Umweltbelastungen, nicht zuletzt durch
die erst jetzt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit ge-
tretene Vergiftung der Meere durch Mikroplastik, be-
darf es dringend einer Reduzierung des Plastikmülls
und besseren Verwertung des unvermeidbaren Mülls.
Eine Schlüsselrolle kommt dabei den Supermarktketten
und Drogerien zu. Sie sind nicht nur das Bindeglied zwi-
schen den Herstellern von Produkten und Verbrauchern,
sondern nehmen maßgeblich auch darauf Einfluss, wie
die Produkte, insbesondere die Eigenmarken verpackt
sind, und ob den Kunden Waren verpackt oder unver-
packt angeboten werden.
 
In Bezug zum Beispiel auf Plastiktüten gibt es zwar ers-
te erfreuliche Aktivitäten des Einzelhandels; die offen-
kundig umweltbelastende Plastikverpackung von Obst

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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und Gemüse, die steigende Mengen an Plastikeinweg-
flaschen und schlicht die Verwendung von Mogelverpa-
ckungen machen aber deutlich, dass dies bei Weitem
nicht ausreicht. Neben der Schaffung eines recycling-
freundlichen Designs der Verpackungen muss hier vor
allem die Abfallhierarchie, wonach die Müllvermeidung
der Wiederverwendung, Verwertung und Beseitigung
vorgeht, ernst genommen und umgesetzt werden.
 
Auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern stößt
die wachsende Flut von Verpackungsmüll zunehmend
auf Widerwillen. In einer Umfrage haben jüngst rund 95
Prozent der befragten Verbraucherinnen und Verbrau-
chern dafür plädiert, die Materialmenge bei Verpackun-
gen auf ein Minimum zu reduzieren. Das wird auch der
Einzelhandel zur Kenntnis genommen haben, so dass
bei diesem allein zur Imageförderung die Bereitschaft
bestehen dürfte, mit dem Land Berlin hier bundesweit
einmalig neue Kooperationen einzugehen.
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Antrag 211/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Dem Verursacher*innenprinzip endlich gerecht wer-
den!
Diesel-Nachrüstungen auf Kosten der Produzentinnen
und Produzenten!
Wir fordern die Mitglieder der SPD Bundestagsfraktion
sowie die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundes-
regierung dazu auf, die gesetzlichen Grundlagen dafür
zu schaffen, dass jene Dieselfahrzeuge, die zum Führen
einer grünen Umweltplakette berechtigt sind, aller-
dings nicht den derzeit geltenden Umweltstandards
(EURO 6) entsprechen, auf Kosten der Herstellerin-
nen und Hersteller, daraufhin nachzurüsten sind.
Diese Nachrüstungen verstehen wir als Hardware-
Nachrüstungen und nicht als Software-Updates. Ziel
muss es sein, unabhängig von eventuell drohenden
Fahrverboten in Städten, alle betroffenen Fahrzeuge
entsprechend nachzurüsten.

Begründung
Die bereits festgelegten freiwilligen Verpflichtungen
der Herstellerinnen und Hersteller von Dieselfahrzeu-
gen im Zuge des letzten Dieselgipfels der Bundesregie-
rung laufen nicht nur langsam an, sondern werden als
so genannte Software-Updates ihre Wirkung verfeh-
len. Die angestrebten Umweltstandards einzuhalten,
bedarf es einer Hardware-Nachrüstung, die mit der
Norm EURO 6 als „Add Blue“ bekannt wurden, an und
bei den Fahrzeugen. Diese wird es nur auf gesetzlichen
Druck geben, der gleichzeitig sicherstellt, dass die
Verursacherinnen und Verursacher dieses Problems,
die Herstellerinnen und Hersteller, die Kosten für die
Nachrüstung zu tragen haben.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Antrag 212/II/2018
KDV Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Schutz vor gesundheitsschädlichen Stickoxiden hat
Vorrang
Um die Stickoxid Grenzwerte zukünftig einhalten zu
können, fordern wir eine Verpflichtung der Fahrzeug-
hersteller, alle manipulierten Diesel-Fahrzeuge auf
Kosten der Fahrzeughersteller technisch nachzurüsten
und für ältere Diesel-PKW und leichte Nutzfahrzeuge
entsprechende Nachrüstsätze anzubieten.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Antrag 213/II/2018
KDV Steglitz-Zehlendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Rodung des Hambacher Forst verhindern!
Wir fordern den endgültigen Stopp der Rodung des
Hambacher Forstes und des Braunkohleabbaus insge-
samt.
 
Aktuell soll der verbliebene Rest des Hambacher Forstes
nach den Vorstellungen des Energiekonzerns RWE gero-
det werden, um der flächenmäßigen Vergrößerung des
Braunkohletagebaus Hambach Platz zu machen.
 
Dabei handelt es sich beim Hambacher Forst um ei-
nen der letzten großen Mischwälder Mitteleuropas. Er
stellt Zwischenstopp für Zugvögel dar und ist Lebens-
raum vieler bedrohter Tierarten. Seine Rodung könn-
te zum Aussterben von Buchsteinfledermäusen, Mittel-
specht oder Haselmaus führen. Der Erfolg der Umsied-
lung der Tiere gilt als unwahrscheinlich. Trotzdem wur-
den von dem einst 5.500 ha großen Waldgebiet bereits
über 90% gerodet.
 
Weiterhin will RWE pro Jahr 70 ha von der noch be-
stehenden Waldfläche roden, um noch mehr Braun-
kohle abzubauen. Der Tagebau Hambach ist mit 85
km2 der größte Tagebau Westeuropas. Der Kohleab-
bau bleibt nicht folgenlos: Ein Drittel der deutschen
CO2-Emmissionen werden im Rheinischen Revier aus-
gestoßen. Die Braunkohleverstromung ist eine der inef-
fizientesten Verstromungsmöglichkeiten, insbesondere
da die nasse Kohle in einem aufwendigen Verfahren
getrocknet werden muss, bevor sie verbrannt werden
kann Eine profitable Braunkohleverstromung wäre des-
halb nicht denkbar, würden die Kosten der Folgeschä-
den nicht auf die Allgemeinheit umgelegt.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Neben dem Ausstoß weiterer umweltschädlicher Stof-
fe wie Quecksilber trägt der Abbau und die Verstro-
mung der Braunkohle zur Zerstörung der Lebensräume
von Menschen und Tieren bei. Die Kohleverstromung in
Deutschland ist Ausdruck einer global ungerechten En-
ergiepolitik, deren Kosten in Form der Klimaerwärmung
vor allem der globale Süden zu tragen hat.
 
Die Rodung des Hambacher Forstes steht somit bei-
spielhaft als Konsequenz der kapitalistischen Logik von
Profitmaximierung und internationalem Wettbewerb,
in der die Interessen von betroffenen Menschen heuti-
ger und morgiger Generationen denen des Kapitals un-
tergeordnet sind.
 
Ferner unterstützen wir friedliche Proteste gegen die
Rodung des Hambacher Forstes. Die Versammlungsfrei-
heit stellt ein in Art. 8 GG festgeschriebenes Grundrecht
dar, das nicht einfach so eingeschränkt werden darf.
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Antrag 214/II/2018
AGS Berlin
Der Landesparteitag möge beschließen:

Urteil umsetzen – Luft verbessern – Lärmund Reifenab-
rieb vermindern
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Se-
nats und des Berliner Abgeordnetenhauses werden auf-
gefordert, etwa durch Ausgabe entsprechender kos-
tenpflichtiger (Lieferverkehrs)-Plaketten (blaue Plaket-
te) sich, ggf. durch eine Bundesratsinitiative, dafür ein-
zusetzen,
 

1. die Durchfahrt für LKWs und Kleintransporter, die
lediglich die Mautstrecken vermeiden wollen, zu er-
schweren und aus der Stadt herauszuhalten

2. Auch umweltschädliche Immissionen durch die
Schifffahrt innerhalb Berlins durch entsprechende
Maßnahmen zu beseitigen

 
und durch kurzfristig einzusetzende, geeignete Kon-
trollsysteme zu überprüfen.
 
Das aktuelle Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom
09.10.2018 muss zügig umgesetzt werden.
 

Begründung
Die Berliner Straßen werden durch übermäßigen LKW-
Verkehr tagtäglich verstopft und die Stadt Berlin durch
Lärm und Abgase verunreinigt. Ein Großteil dieser
Lastkraftwagen wählt den Weg durch die Stadt aus
Gründen der Mautvermeidung und der Abkürzung.
 
Aber auch die Schifffahrt (Ausflugsdampfer und Last-

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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kähne) verursachen erhebliche Umweltverschmutzun-
gen, die sich auf die Stadt und deren Bewohner auswir-
ken.
 
Dies muss im Hinblick auf die erheblichen Feinstaub-,
Mikroplastik- und Rußpartikel- sowie Lärmemissionen
drastisch reduziert werden. Die Kenntnis, dass diese
Emissionen erhebliche Gesundheitsrisiken für die Ber-
liner Bevölkerung bedeuten, wird vorausgesetzt. Der
Senat hat zügig entsprechende Vorgaben zur Luftrein-
haltung und Verminderung anderer umweltschädlicher
Immissionen zu veranlassen.
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Antrag 215/II/2018
AGS Berlin

Innovative Wasserstoffantriebstechnik stärken
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses und des Senats von Berlin setzen sich dafür
ein,
 

• das Wasserstofftankstellennetz aus bisher vier H2-
Tankstellen ausgebaut wird, um die Nachfrage nach
wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen zu stärken

• Anreize zu setzen, Wasserstoff als Speichermedium
bereits bei Solar- und Windstromerzeugern zu pro-
duzieren

• zur Entwicklung effizienter Wasserstoff-
Speichertechnik zielgerichtet Forschungsmittel
bereitzustellen bzw. zu diesem Forschungsschwer-
punkt Kooperationen mit anderen Forschungsein-
richtungen auszubauen.

 

Begründung
Wasserstoff gewinnt als transportabler und expor-
tierbarer Energiespeicher immer mehr an Bedeutung.
Als Pilotprojekt mit gerade einmal vier Wasser-
stofftankstellen in Berlin reicht diese rudimentäre
Versorgungsinfrastruktur keinesfalls aus, um die
Nachfrage nach dieser potentiell zukunftsweisen-
den KFZ-Antriebstechnik nennenswert zu wecken.
Zu o.g. Anreizen können Auflagen zählen, Entschädi-
gungszahlungen an die Betreiber temporär stillgelegter
Windkraftanlagen an deren Produktion von Wasserstoff
als Speichermedium zu knüpfen.  Effiziente Wasser-
stoffspeichertechnik kann in  Forschungsverbünden
schneller und günstiger erforscht werden.
 
Ein Ausbau der Wasserstoffantriebstechnik entspricht
einem der Ziele des rotrotgrünen Berliner Koalitionsver-
trags, der Rolle von Energiespeichern sowie erneuerba-
ren und Prosumer-Lösungen Rechnung zu tragen. Da-
mit würde rde Berlin an einen nationalen und interna-
tionalen Entwicklungen Anschluss halten. Bis Novem-
ber 2017 entstanden – noch vornehmlich im Süden – 45
Wassertankstellen in Deutschland, bis 2019 sollen 100

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Automodelle mit Wasserstoffantrieben auf den Markt
gebracht, deutsche Herstellern wollen bis 2027 nachzie-
hen. In unserer Region hat die Niederbarnimer Eisen-
bahn die sog. Heidekrautbahn auf diese Zukunftstech-
nologie umgestellt.
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AntragWV79/II/2017
KDV Pankow
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Diesel-Skandalmuss Konsequenzen haben – Rechte der
Betroffenen stehen an oberster Stelle!
Vor zwei Jahren begann der Skandal um Betrugssoft-
ware in Dieselfahrzeugen von VW. Was sich als Ver-
sagen eines einzelnen Konzerns dargestellt hatte, ent-
puppt sich nun als organisierter Betrug deutscher Auto-
hersteller und Teilen der Zulieferindustrie. Aufsichtsbe-
hörden und Teile der Politik haben diesen Skandal mit
ermöglicht.
 
Der „Dieselgipfel“ Anfang August hat zur Lösung des
Problems nicht beigetragen und den Eindruck erweckt,
Politik und Wirtschaft würden die gesundheitlichen Be-
lastungen der von den Emissionen tagtäglich Betroffe-
nen in den Städten ignorieren und auch die Konsequen-
zen für die Eigner*innen von Dieselfahrzeugen nicht be-
achten.
 
Die Politik muss hier umsteuern: Die Autokonzerne
und ihre Manager*innen in die Verantwortung zu neh-
men, ist eine Frage der Gerechtigkeit. Es darf nicht
mit zweierlei Maß gemessen werden. Autofahrer*innen
dürfen nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Arbeitneh-
mer*innen dürfen nicht den Preis für die Verfehlungen
der offenbar entrückten Vorstände zahlen müssen.
 
Deshalb fordern wir, aus dem Diesel-Skandal folgende
Konsequenzen zu ziehen:
 
1. Notwendige technische Nachrüstungen für betrof-
fene Dieselautos müssen auf Kosten des jeweiligen
Autobauers bei voller Kompensation der Eigentü-
mer*innen ausgeführt werden. Es ist wahrscheinlich,
dass Software-Aktualisierungen allein nicht helfen
werden, um Dieselabgase zu reinigen. Die Verantwort-
lichen müssen aufhören den Bürger*innen in die Tasche
zu lügen. Hier hilft nur eines: Die Konzerne müssen
klare Garantien abgeben, dass die Software-Updates
erstens die angegebenen Umweltentlastungen errei-
chen und zweitens die vorhandene Hardware nicht
schädigen. Weiterhin ist eine persönliche Haftung der
Vorstände notwendig, wie sie z.B. bei kleinen und mitt-
leren Unternehmen üblich ist. Erst wenn die Garantien
und die persönlichen Haftungserklärungen abgegeben
sind, zeigt die Automobilindustrie, dass sie wirklich

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

LPT I/2018: Empfehlung der Antragskommission:
Annahme in der Fassung der Antragskommission (Kein
Konsens)
Antrag war auf der Dissensliste und wurde auf dem Par-
teitag nicht mehr beraten
 
---
Diesel-Skandal muss Konsequenzen haben –   Gesund-
heit und Umwelt stehen an oberster Stelle!
 
Vor zwei Jahren begann der Skandal um Betrugssoft-
ware in Dieselfahrzeugen von VW. Was sich als Ver-
sagen eines einzelnen Konzerns dargestellt hatte, ent-
puppt sich nun als organisierter Betrug deutscher Auto-
hersteller und Teilen der Zulieferindustrie. Aufsichtsbe-
hörden und Teile der Politik haben diesen Skandal mit
ermöglicht.
Die Politik muss hier umsteuern: Die Autokonzerne und
ihre Manager*innen in die Verantwortung zu nehmen.
Deshalb fordern wir, aus dem Diesel-Skandal folgende
Konsequenzen zu ziehen:
 

1. Die Autohersteller müssen klare Garantien abge-
ben, dass die Software-Updates die angegebenen
Umweltentlastungen erreichen und die vorhande-
nen Hardware nicht schädigen. Außerdem müs-
sen die notwendigen technischen Nachrüstungen
der betroffenen Dieselautos  auf Kosten des jeweili-
gen Autoherstellers ausgeführt werden, denn es ist
wahrscheinlich, dass Software-Aktualisierungen al-
lein nicht helfen werden, um Dieselemissionen aus-
reichend zu senken.

2. Die Rechtsdurchsetzung für Verbraucher*innen
muss verbessert werden. Wer Recht hat, soll
auch Recht bekommen. Eigentümer*innen von
betroffenen Fahrzeugen sollten einfacher und
kostengünstiger ihr Recht vor Gericht durchsetzen
können. Durch die Einführung einer Muster-
feststellungsklage wollen wir diese Möglichkeit
schaffen und Verbraucher*innen stärken. Qua-
lifizierte Verbände sollen rechtliche Streitigkeiten,
die viele Verbraucher*innen betreffen, künftig mit
nur einer Klage vor Gericht klären lassen können.
Das Musterverfahren wird in einem elektronischen
Klageregister öffentlich bekannt gemacht, die An-
meldung soll gegen eine geringe Gebühr erfolgen.
Mit der Musterfeststellungsklage schaffen wir
ein Instrument, mit dem Verbraucher*innen ihre
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ernsthaft das Kapitel „tricksen und täuschen“ beenden
will.
 
2. Die Rechtsdurchsetzung für Verbraucher*innenmuss
verbessert werden. Wer Recht hat, soll auch Recht be-
kommen. Eigentümer*innen von betroffenen Fahrzeu-
gen sollten einfacher und kostengünstiger ihr Recht vor
Gericht durchsetzen können. Durch die Einführung ei-
ner Musterfeststellungsklage wollen wir diese Möglich-
keit schaffen und Verbraucher*innen stärken. Qualifi-
zierte Verbände sollen rechtliche Streitigkeiten, die viele
Verbraucher*innen betreffen, künftig mit nur einer Kla-
ge vor Gericht klären lassen können. Das Musterverfah-
ren wird in einem elektronischen Klageregister öffent-
lich bekannt gemacht, die Anmeldung soll gegen eine
geringe Gebühr erfolgen. Mit der Musterfeststellungs-
klage schaffen wir ein Instrument, mit dem Verbrau-
cher*innen ihre Rechte auch gegenüber Großkonzernen
einfach und rasch durchsetzen können. Bislang sind die
Menschen oft auf sich allein gestellt: Sie müssen sich ihr
gutes Recht individuell, kompliziert und teuer zu erstrei-
ten. Das hält viele Betroffene davon ab, ihre Ansprüche
durchzusetzen. Heiko Maas und Martin Schulz haben
hier bereits einen Vorschlag dazu vorgelegt. Die Muster-
feststellungsklage könnte in Deutschland bereits längst
Gesetz sein und den Autokäufer*innen offenstehen,
wenn die Union sie nicht blockiert hätte.
 
3. Die Sicherung von Arbeitsplätzen und des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland muss oberste Priorität
haben. Mit der Bildung eines illegalen Automobilkar-
tells hat die deutsche Autoindustrie nur Verlierer*innen
produziert. Verbraucher*innen und die Umwelt zahlen
die Zeche. Der Ruf Deutschlands als innovativer Techno-
logiestandort – insbesondere im Bereich der Umwelt-
technik – leidet massiv. Die Autoindustrie muss stärker
kontrolliert werden und mit allen Mitteln der Wettbe-
werbsmarkt wiederhergestellt werden.
 
4. Politik undAutoindustriemüssenentflochten,Wech-
sel von Ministerien in die Industrie erschwert und
Lobbyist*innen stärker kontrolliert werden. Der Die-
selskandal ist auch durch die enge Verflechtung von Po-
litik und Automobilwirtschaft ermöglicht worden. Ef-
fektive Aufsicht kann nur durch strikte Trennung er-
folgen. Daher gilt es, die engen Verflechtungen zwi-
schen Automobilindustrie und Politik zu kappen. Mitar-
beiter*innen der Automobilkonzerne dürfen nicht mehr
länger im Verkehrsministerium tätig sein. Spitzenpoli-
tiker*innen dürfen nicht einfach aus Ministerien inner-
halb weniger Wochen in Vorstandsposten der Indus-
trie wechseln und Einfluss auf Regierungshandeln neh-
men dürfen. Wir fordern daher eine verlängerte Ab-
klingphase von zwei Jahren, bevor hochrangige Minis-
teriumsmitarbeiter*innen ihrer Kontakte wegen in die
Wirtschaft wechseln dürfen. Den Fall des Kanzlerin-
Vertrauten, Eckhard von Klae den, der nun im Abgas-
skandal das Kanzleramt beeinflusst hat, hätte es nie ge-
ben dürfen.

Rechte auch gegenüber Großkonzernen einfach
und rasch durchsetzen können. Bislang sind die
Menschen oft auf sich allein gestellt: Sie müssen
sich ihr gutes Recht individuell, kompliziert und
teuer zu erstreiten. Das hält viele Betroffene davon
ab, ihre Ansprüche durch zusetzen. Heiko Maas und
Martin Schulz haben hier bereits einen Vorschlag
dazu vorgelegt. Die Musterfeststellungsklage
könnte in Deutschland bereits längst Gesetz sein
und den Autokäufer*innen offenstehen, wenn die
Union sie nicht blockiert hätte.

3. Wir brauchen einen klaren Stufenplan hin
zu umverträglichen Mobilität. Ähnlich wie im
Bereich Atom- und Kohleindustrie, brauchen
wir einen Stufenplan, um einen Übergang
zur umverträglichen Mobilität zu schaffen. Dazu
verpflichtet uns schon das Pariser Klimaabkom-
men. Nur eine politische Entscheidung kann die
nötige Klarheit für alle Marktteilnehmer*innen
und gute Rahmenbedingungen für Innovationen
schaffen. Dieselabgase zu reinigen ist aufwendig
und teuer und sollte lediglich eine Übergangs-
technologie hin zur umweltverträglichen Mobilität
sein. In einem ersten Schritt sind die Subventionen
für Diesel zu streichen und die freiwerdenden Mit-
tel sind in einem guten öffentlichen Nahverkehr,
in Forschungsgelder für emissionsfreie Mobilität
und den Umbau unserer Strom- und Gasnetze
umzulenken.

4. Verantwortlichkeiten müssen schonungslos aufge-
klärt werden. Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu er-
fahren, welche Unternehmen und Personen wann
und in welchem Rahmen betrogen haben. Eben-
so ist lückenlos aufzuklären, ob Aufsichtsbehör-
den Fehler oder sich gar mit schuldig gemacht ha-
ben sowie ob und ab wann Regierungsmitglieder
auf Landes- und Bundesebene von den Betrugs-
vorwürfen und der Kartellbildung gewusst haben.
Es muss klargestellt werden, dass Manager*innen
bei schwerem Fehlverhalten zukünftig einer per-
sönlichen Haftung unterzogen werden, aus der sie
sich auch nicht durch Versicherungen herauskaufen
können.

5. Bei Einführung der Blauen Plakette und der Verhän-
gung von Fahrverboten ist die Situation der Hand-
werksbetriebe, der Logistik und Kurier – Express-
Paket -Dienste in der Stadt besonders zu beach-
ten. Um ihre Leistungen zu erbringen sind die meis-
ten dieser Betriebe auf Nutzfahrzeuge angewie-
sen. Dabei handelt es sich überwiegend um Diesel-
Fahrzeuge, häufig im Besitz (Anlagevermögen) der
Betriebe. Im Bereich dieser leichten Nutzfahrzeu-
ge ist derzeit kein einziges Diesel-Fahrzeug mit der
Norm Euro 6 d verfügbar. Ein Fahrverbot würde da-
zu führen, dass viele der Betriebe ihre Leistungen
im Stadtgebiet einstellen oder reduzieren müssten
mit der Folge eines massiven Arbeitsplatzabbaus,
hohen Sonderabschreibungen und Kosten für die
Betriebe. Letztlich führt eine abrupte Umstellung
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5. Wir brauchen einen klaren Stufenplan hin zu emissi-
onsfreier Mobilität. Ähnlich wie im Bereich Atom- und
Kohleindustrie, brauchen wir einen Stufenplan, um ei-
nen Übergang zu emissionsfreierMobilität zu schaffen.
Dazu verpflichtet uns schon das Pariser Klimaabkom-
men. Nur eine politische Entscheidung kann die nötige
Klarheit für alle Marktteilnehmer*innen und gute Rah-
menbedingungen für Innovationen schaffen. Dieselab-
gase zu reinigen ist aufwendig und teuer und sollte le-
diglich eine Übergangstechnologie hin zu emotionsfrei-
er Mobilität sein. In einem ersten Schritt sind die Sub-
ventionen für Diesel zu streichen und die freiwerden-
den Mittel sind in einem guten öffentlichen Nahver-
kehr, in Forschungsgelder für emissionsfreie Mobilität
und den Umbau unserer Strom- und Gasnetze umzulen-
ken.
 
6. Der Umgang mit Fahrverboten und Umrüstungen
muss sozial verträglich umgesetzt werden. Es muss
sichergestellt werden, dass Bewohner*innen von In-
nenstadtbereichen nicht doppelt belastet werden. Ei-
nerseits leiden Sie am meisten unter den Emissio-
nen und verlieren unter Umständen auch noch die Er-
laubnis ihr Fahrzeug zu nutzen. Besonders Kleinunter-
nehmer*innen müssen davor geschützt werden unver-
schuldet ihrer Arbeit nicht nachgehen zu können, weil
Fahrzeuge nicht mehr nutzbar sind.
 
7. Verantwortlichkeiten müssen schonungslos aufge-
klärt werden. Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu er-
fahren, welche Unternehmen und Personen wann und
in welchem Rahmen betrogen haben. Ebenso ist lü-
ckenlos aufzuklären, ob Aufsichtsbehörden Fehler oder
sich gar mit schuldig gemacht haben sowie ob und ab
wann Regierungsmitglieder auf Landes- und Bundes-
ebene von den Betrugsvorwürfen und der Kartellbil-
dung gewusst haben. Es muss klargestellt werden, dass
Manager*innen bei schwerem Fehlverhalten zukünftig
einer persönlichen Haftung unterzogen werden, aus der
sie sich auch nicht durch Versicherungen herauskaufen
können.
 
8. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor den

krebserzeugenden Dieselmotoremissionen effizient
schützen. Der neu beschlossene und im Oktober ver-
öffentlichte Grenzwert bei Dieselmotoremissionen
von 50 Mikrometer (µm) muss eingehalten werden.
zur Überwachung und Überprüfung müssen dafür
die Arbeitsschutzbehörden mit den notwendigen
personellen und technischen Ressourcen ausgestattet
werden.

Begründung
Die Einigung zwischen Autoindustrie, Bund und Län-
dern beim „Dieselgipfel“ Anfang August war ein Schlag
ins Gesicht der Eigentümer*innen von Dieselfahrzeu-
gen. Ziel der Absprachen zwischen den Herstellern der
Diesel-Fahrzeuge und dem Bundesverkehrsminister

zu einer existenziellen Gefährdung der kleinen und
mittelständischen Betriebe. Daher ist bei einem
Fahrverbot der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
einzuhalten und Ausnahmen für Handwerks- und
Gewerbebetriebe vorzusehen.
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war es offensichtlich, lediglich Zeit zu gewinnen und zu
hoffen, dass sich der Skandal damit zerstreuen lässt.
 
Mit einer Aktualisierung der Software in Dieselautos
kommt die Industrie zu glimpflich davon. Mit großer
Wahrscheinlichkeit wird aber auch eine neue Soft-
ware nicht die Ergebnisse betrügerischer Absprachen
und baulicher Mängel richten. Weiterhin werden die
Grenzwerte in vielen Fällen nicht eingehalten. Daher
sind Fahrverbote in Innenstädten auch nach dem Gip-
fel ein wahrscheinliches Szenario. Betriebe, Handwer-
ker*innen und private Nutzer*innen würden in Ihrer
Fahrzeugnutzung extrem eingeschränkt und müssten
außerdem den wirtschaftlichen Schaden des Wertver-
lusts ihrer Fahrzeuge tragen, nach derzeitigen Schät-
zungen 15 Milliarden Euro. Wir haben es hier mit einem
Versagen selbsternannter Eliten zu tun, die in den letz-
ten Jahren immer die Leistungsgesellschaft gepredigt
haben und sich jetzt vor ihrer Verantwortung drücken
wollen.
 
Dabei geht es neben dem Schutz des Klimas und unserer
Gesundheit auch um die Zukunft der deutschen Auto-
mobilindustrie. Diese muss offensichtlich vor ihren ei-
genen nur dem kurzfristigen Profit verpflichteten Ma-
nager*innen geschützt werden. Wenn Manager*innen
und Aufsichtsräte der deutschen Automobilindustrie
durch strafbare Absprachen und auf Kosten der Konsu-
menten*innen Innovation und Investitionen dem Ziel
kurzfristiger Profite unterordnen, besteht eine ernst-
hafte Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland
und seine Wettbewerbsfähigkeit. Während andere –
überwiegend ausländische – Autohersteller seit Jahren
andere saubere Technologien zur Marktreife gebracht
haben, pflegen die deutschen Autohersteller eine Tech-
nologie, deren Nachteil vor allem in den schwer zu ver-
meidenden Emissionen liegt. Anstatt in saubere Mobi-
lität zu investieren, sprachen sich die Manager*innen
mehrerer Autobauer ab, zum Schaden unserer aller Ge-
sundheit und der Umwelt.
 
Während in den USA infolge der Abgasmanipulationen
hohe Strafen gezahlt, Schadensersatz in großen Um-
fang geleistet werden muss, sogar Haftstrafen für Auto-
mobilmanager*innen drohen und die ganze Technolo-
gie grundlegend in Frage gestellt wird, kommen die Au-
tobauer hierzulande bisher mit verhältnismäßig über-
schaubaren Anpassungen durch. Es ist nicht hinzuneh-
men, dass US-Verbraucher*innen Schadensersatz ge-
währt wird und deutschen Verbraucher*innen nicht.
 
Gleichzeitig erleben wir ein völliges Ungleichgewicht
im Klimaschutz. Während die Regeln für Gebäude stän-
dig verschärft werden, begnügt sich der Verkehrsminis-
ter mit Minimalzusagen seitens der Autoindustrie, dass
eine Software-Aktualisierung die nötige Abhilfe schaf-
fen würde. So werden wir die Klimaschutzziele für 2020
trotz der Zusagen der Bundeskanzlerin Dr. Merkel kra-
chend verfehlen.
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Dieser verfehlten Politik müssen wir Einhalt gebieten
und mit einem eigenen Konzept entgegentreten. Mit
dem vorliegenden Antrag möchten wir hierzu einen Bei-
trag leisten.
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AntragWV240/I/2018
FA X – Natur, Energie, Umweltschutz, FA XI – Mobilität
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Bundeseinheitliche Regelung zum Schutz der Bevöl-
kerung vor gesundheitsgefährdenden NO2 Emissionen
durch Diesel-Kfzs – die Blaue Plakette jetzt
Das Bundesverwaltungsgericht hat am 27. Feb. 2018 mit
seinem Grundsatzurteil festgestellt, dass Fahrverbote
für Diesel-Fahrzeuge in einzelnen Kommunen verhängt
werden können. Damit obliegt es jeder Kommune ei-
genverantwortlich in ihren Luftreinhalteplänen solch
ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in ihren Maßnah-
menkatalog aufzunehmen. So können die Kommunen
nur für einzelne Straßenzüge bzw. -abschnitte als letz-
te Maßnahme zur Einhaltung der NO2-Werte solch ein
Verbot aussprechen. Dieses Verfahren wird zu einem Fli-
ckenteppich von Anwendungen des Fahrverbots führen,
das sich in der Praxis als intransparent und kaum kon-
trollierbar erweisen dürfte.
 
Daher wird eine bundeseinheitliche Regelung zur Redu-
zierung von der NO2 Emissionen durch Diesel-Kfzs be-
nötigt – die sog. Blaue Plakette, die in Analogie zur Grü-
nen, Gelben und Roten Plakette für die Umweltzone ein-
zuführen ist.
 
Es werden daher alle sozialdemokratischen Mitglieder
des Abgeordnetenhauses, des Bundestages und des
Berliner Senats, aber auch der Landesvorstand aufge-
fordert, sich mit aller Dringlichkeit bei der geschäftsfüh-
renden, aber erst recht auch bei der neuen Bundesregie-
rung sowie in den Bund-Länder Gremien dafür einzuset-
zen, dass es nun endlich zu der Einführung der Blauen
Plakette kommt.
 

Begründung
Bereits im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag von Dezem-
ber 2016 heißt es:
„Die Koalition wird den 2013 beschlossenen Luftreinhal-
teplan unverzüglich umsetzen und fortschreiben. Im Fo-
kus steht die Reduktion des Stickoxidausstoßes durch Kfz.
Die Koalition setzt sich für die bundesweite Einführung
einer neuen, sogenannten blauen Plakette für wirklich
saubere Fahrzeuge ein und für ein bundesweites För-
derprogramm zur Nachbesserung von Diesel-Kfz. In die-
sem Zusammenhang wird die Umweltzone mit ausrei-
chenden Übergangsfristen und Ausnahmen für Härtefäl-
le weiterentwickelt.“

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

Antrag war auf der Dissensliste und wurde auf dem
Parteitag nicht mehr beratenLPT I/2018: Empfeh-
lung der Antragskommission: Erledigt bei Annahme
WV79/II/2017 in der Fassung der Antragskommission
(Kein Konsens)
Antragwar auf der Dissensliste undwurde auf demPar-
teitag nicht mehr beraten
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AntragWV79Ä/II/2017
Heike Stock, Daniel Buchholz
Der Landesparteitag möge beschließen:

Änderungsantrag zum AntragWV79/II/2017
(gestellt auf dem LPT I/2018)
 
AbsatzNr. 6 inder FassungderAntragskommissionwird
komplett ersetzt durch: 
„Es ist eine bundeseinheitliche Regelung zur Reduzie-
rung von NO2-Emissionen einzuführen, die sog. Blaue
Plakette.
 
Analog zur Einführung von Umweltzonen ist die Blaue
Plakette zeitgestuft nach Schadstoffklassen einzufüh-
ren. Dabei sind Ausnahmen bezüglich sozialer Tatbe-
stände, z. B. für mobilitätseingeschränkter Menschen,
wirtschaftlicher Härten u. a. für Handwerksbetriebe
und bei fahrzeugtechnischer Besonderheiten, u. B. für
Bau- und Spezialfahrzeuge, vorzusehen.“
 

Antrag WV79/II/2017 war auf der Dissensliste und
wurde auf dem Parteitag nicht mehr beraten
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Antrag 216/II/2018
SGK Berlin
Der Landesparteitag möge beschließen:

Kommunalpolitisches Engagement durch frühzeitige
Personalentwicklung stärken
Der Landesvorstand wird aufgefordert, bis Mitte 2019
gemeinsam mit den Kreisen, den SPD-BVV-Fraktionen
und der SGK Leitlinien und eine Strategie zur Personal-
gewinnung – und Förderung für die kommenden Be-
zirkswahlen zu erarbeiten.
 
Dabei soll folgendes unbedingt berücksichtigt werden:

• Es soll eine Auswertung erfolgen, welche Grün-
de systematisch dazu führen, dass sich bestimmte
Gruppen gar nicht erst bzw. nicht mehr für kommu-
nale Ämter bewerben oder das Engagement abbre-
chen müssen.

• Es sollen auf dieser Basis Vorschläge erarbeitet wer-
den, wie man die Arbeitsbedingungen für Bezirks-
verordnete 1) kurzfristig innerhalb der bestehenden
Gesetzeslage entsprechend verändern kann und wo
2) mittelfristig eine Weiterentwicklung der Arbeits-
weise der Bezirksverordnetenversammlungen auch
darüber hinaus notwendig ist, um weiteren Grup-
pen zu ermöglichen, ein Mandat in der BVV auszu-
üben.

• Es muss dafür Sorge getragen werden,
dass es flächendeckend und systematisch
Orientierungs- und Informationsangebote für
BewerberInnen (z.B. Mentoring-Programme),
sowie für die dann aufgestellten KandidatInnen
Fortbildungsangebote gibt.

• Es sind übergreifende Kriterien für die Besetzung
von BVV- und Bürgerdeputierten-Listen sowie ins-
besondere der Spitzenkandidaturen (Bürgermeiste-
rInnen, Bezirksamtsmitglieder) zu erarbeiten. Dar-
über hinaus sollen ergänzend alle Kreisverbände
dabei unterstützt werden, lokale Kriterien für das
aufzustellende Personal zu erarbeiten.

• Es soll darauf aufbauend eine bezirksübergreifen-
de strategische Personalentwicklung geben, die die
inhaltlichen und lokalen Stärken fördert und zu-
dem die Bevölkerung besser als bislang repräsen-
tiert (Ausbildung, Alter, Herkunft, Geschlecht, Fa-
milie etc.).

• Es ist zu prüfen, ob und wie Kreise auch parteilosen
KandidatInnen eine Kandidatur auf der BVV-Liste
und als Bürgerdeputierte ermöglichen können.

• Es ist überdies zu prüfen, ob und wie im
Falle mehrerer BewerberInnen für die
BezirksbürgermeisterInnen- bzw. Bezirksamts-
mitgliederkandidaturen Mitgliederbefragungen
durchgeführt werden können, bei denen sich die
Kreise und die BewerberInnen verpflichten, das
Ergebnis bei der KDV mitzutragen.

• Es sollen schließlich konkre-
te Handlungsempfehlungen zur weite-

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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ren personellen, strukturellen und finanziel-
len Stärkung der Fraktionsbüros erarbeitet werden.

 

Begründung
2021 finden in Berlin die nächsten regulären Wahlen
statt. Ende 2020, also in rund zwei Jahren, beginnen
die Aufstellungsverfahren. Ziel muss es sein, bis dahin
personell für die Besetzung von Bezirksämtern und
Bezirksverordnetenversammlungen besser aufgestellt
zu sein – spätestens bis zum Frühjahr 2020. Nur dann
sind strategische Überlegungen, welche Köpfe wir wo
brauchen, überhaupt möglich.
 
Die Bedeutung von Kommunalpolitik ist in den ver-
gangenen Jahren noch gestiegen: Von Milieuschutz bis
Schulsanierung. Dabei bieten sich hier oft große Gestal-
tungsspielräume, die es zu nutzen gilt. Das geht nicht
ohne eine gute Mischung an politischen Köpfen und
Ideen in den Fraktionen und in den Bezirksämtern, die
gestalten wollen und können und die vor Ort gut veran-
kert sind. Sie verkörpern durch ihre Entscheidungen und
ihr Engagement die Werte und Ziele unserer Partei.
 
In den letzten Jahren ist die Arbeit vor Ort aber nicht
leichter geworden: Viele Fraktionen sind deutlich klei-
ner geworden, gleichzeitig ist das Bedürfnis der Berline-
rInnen gestiegen, sich an kommunalpolitischen Fragen
zu beteiligen und in den Austausch mit den Bezirksver-
ordneten zu treten.  Wir erleben aber auch, dass uns die
gesellschaftliche Vielfalt innerhalb unserer Fraktionen
oft dadurch verloren geht, weil sich bestimmte Grup-
pen gar nicht erst für ein kommunales Amt bewerben
oder es niederlegen müssen, weil es beispielsweise mit
der Gründung einer Familie, der Pflege von Angehörigen
oder den Arbeitszeiten nicht vereinbar ist. Als SPD sind
wird ganz besonders gefordert, gängige Verfahren und
Engagementbedingungen zu verändern, um möglichst
breit aufgestellt zu sein.

40
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Antrag 217/II/2018
Abt. 04/76 Rund um den Karl-August-Platz
Der Landesvorstand möge beschließen:
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Parteivorstand möge beschließen:

Wahlrechtsreform
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert eine
Wahlrechtsreform zu initiieren, die

• die Legislaturperiode auf fünf Jahre verlängert;
• dafür sorgt, dass die Zahl von 598 Abgeordneten

eingehalten wird.
 

Begründung
Mit 709 Abgeordneten ist der Deutsche Bundestag in
dieser Legislaturperiode so groß wie noch nie. Das ist

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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nicht gut. Die Zahl der Abgeordneten sollte halbiert
werden. DENN: In den USA vertreten 435 Abgeordnete
323,4 Millionen Einwohner; im Europäischen Parlament
vertreten 754 Abgeordnete 511,8 Millionen Europäer.
Unsere 709 Abgeordneten aber vertreten nur 82,6
Millionen Deutsche. Die gesetzlich vorgesehene Zahl
der Abgeordneten beträgt 598.
 
Außerdem sollte die Legislaturperiode auf fünf Jahre
verlängert; Das würde die Kosten für Wahlkämpfe deut-
lich senken. Außerdem wäre es ein großer Vorteil, dass
sich jede Partei rechtzeitig um die Kanzler-Nachfolge
kümmern müsste. Unsere Politik würde lebendiger, Ver-
krustungen würden verhindert, die der Kampf um den
eigenen Machterhalt nun einmal mit sich bringt.
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Antrag 218/II/2018
KDV Treptow-Köpenick
Der Landesparteitag möge beschließen:

Politisches Bezirksamt
Die SPD Berlin und die sozialdemokratischen Mandats-
trägerinnen und Mandatsträger setzen sich dafür ein,
dass noch in dieser Legislaturperiode die gesetzliche
Voraussetzung für die Wahl politischer Bezirksämter
zur nächsten Berlin-Wahl geschaffen werden.

Begründung
Politische Mehrheiten begründen politische Ver-
antwortung. Der Berliner Weg widerspricht dem
Mehrheitsprinzip der Demokratie.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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Antrag 219/II/2018
Juso LDK
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Keine Koalition mit Seehofer
Die SPD wird nicht weiter Teil einer Koalition mit ei-
nem Minister Horst Seehofer sein. Er hat mit seinen
jüngsten Äußerungen, in denen er die Migration „Mut-
ter aller Probleme“ genannt hat, seine menschenfeind-
liche Grundeinstellung endgültig offenbart. In Seeho-
fers Äußerungen offenbart sich die gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit als strukturelles Problem in der
CSU. Für eine antifaschistische Partei wie die SPD ist es
schlicht unmöglich mit diesem Mann weiter gemein-
sam Politik zu machen.
 
Wir fordern daher den Rücktritt von Horst Seeho-
fer, alternativ seine Entlassung. Die SPD-Spitze ist
aufgefordert, sich von Seehofers Einstellungen klar
abzugrenzen und die Große Koalition aufzukündigen,
sollte er weiterhin Minister bleiben.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT
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AntragWV247/I/2018
Abt. 06/09 Zehlendorf
Der Landesparteitag möge beschließen:

Wahlrechtsreform
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich
konstruktiv an einer Wahlrechtsreform mitzuwirken,
die die Zahl der Mitglieder des Bundestags reduziert.

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

LPT I/2018: Überwiesen an ASJ
 
---
Stellungnahme ASJ Berlin: „Wahlrechtsreform“
 
Der ASJ-Landesvorstand empfiehlt die Annahme des
Antrags in folgender veränderter Fassung:
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich für
eine Wahlrechtsreform einzusetzen, die dazu beiträgt,
dass die tatsächliche Anzahl der Mitglieder des Deut-
schen Bundestages die gesetzliche Mitgliederzahl von
598 nicht wesentlich überschreitet. Die Einführung einer
absoluten Obergrenze, mit der Abweichungen zwischen
der parteipolitischen Zusammensetzung des Parlaments
und dem Stimmenverhältnis bei der Bundestagswahl bil-
ligend in Kauf genommen würden, kommt dabei nicht in
Frage und ist abzulehnen.
 
Begründung:
1. Die gesetzliche Mitgliederzahl des Deutschen Bundes-
tags von 598 Abgeordneten gem. § 1 Abs. 1 BWahlG wird
tatsächlich häufig überschritten. Derzeit sind es 709 Ab-
geordnete. Damit ist der 19. Deutsche Bundestag der
größte in der Geschichte der Bundesrepublik. Grund da-
für sind Überhangmandate, die einer Partei zustehen,
die in einem Land mehr Direktmandate erringt, als ihrer
Landesliste nach dem Anteil der Zweitstimmen zuste-
hen (derzeit 46), sowie Ausgleichsmandate, die hinzu-
treten, um durch Überhangmandate entstehende Ab-
weichungen vom Verhältnis der Zweitstimmen auszu-
gleichen (derzeit 65).
 
Ausgleichsmandate wurden im Rahmen der Wahl-
rechtsreform 2013 eingeführt, nachdem das Bundesver-
fassungsgericht im Jahr 2012 das bis dahin geltende
Wahlrecht teilweise für verfassungswidrig erklärt hat-
te. Das ausgleichslose Anfallen von Überhangmanda-
ten in einem Umfang, der den Grundcharakter der Bun-
destagswahl als Verhältniswahl aufheben könne, sei
mit den Grundsätzen der Wahlrechtsgleichheit und der
Chancengleichheit der Parteien nicht zu vereinbaren
(BVerfGE 131, 316, 357).
 
2. Es ist politisch sinnvoll, wesentliche Überschreitun-
gen der gesetzlichen Mitgliederzahl des Deutschen
Bundestags durch Änderungen des Wahlrechts zu ver-
meiden. Eine zu hohe Mitgliederzahl verursacht hohe
Kosten und sorgt auch dafür, dass das Parlament an Ar-
beitsfähigkeit einbüßt und das Gewicht der einzelnen
Abgeordneten relativ gesehen abnimmt.
 
Eine Wahlrechtsänderung ist auch geboten, weil die ak-
tuelle Fragmentierung des Parteiensystems absehbar
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dazu beitragen kann, dass wesentliche Überschreitun-
gen der gesetzlichen Mitgliederzahl – wie aktuell – auch
in Zukunft häufiger auftreten und noch gravierender
werden.
 
3. Um die Überschreitung der Mitgliederzahl durch
Überhang- und Ausgleichsmandate zu reduzieren, sind
mehrere Änderungen des Wahlrechts denkbar:

1. Die Zahl der Ausgleichsmandate könnte durch ei-
ne absolute Höchstzahl (Kappungsgrenze) begrenzt
werden. Dies hat etwa der damaligen Bundestags-
präsident Norbert Lammert (CDU) vorgeschlagen.

2. Überhangmandate einer Partei in einem Land
könnten mit Zweitstimmenmandaten in anderen
Ländern verrechnet werden.

3. Die Anzahl der Wahlkreise könnte verringert wer-
den. Dadurch würde die Zahl errungener Direkt-
mandate weniger häufig die Mandatszahl auf-
grund der Zweitstimmen überschreiten.

 
4. Alle diese Rechtsänderungen bringen wesentliche
Nachteile mit sich, nämlich die Beeinträchtigung der
parteipolitischen (a.) oder der föderalen Proportiona-
lität des Parlaments (b.) oder die flächenmäßige Ver-
größerung von Wahlkreisen (c.).
 
In besonderem Maße nachteilig wäre jedoch die Ein-
führung einer absoluten Kappungsgrenze (a.), denn da-
durch würden Abweichungen zwischen der Zusammen-
setzung und der Mehrheitsverhältnisse im Deutschen
Bundestags und den Stimmenverhältnissen bei der
Bundestagswahl nicht nur möglich, sondern mit Blick
auf das derzeitige Bedürfnis nach Ausgleichsmandaten
sogar sehr wahrscheinlich. Von solchen Abweichungen
würden die Parteien profitieren, die besonders viele Di-
rektmandate und dadurch auch mehr Überhangman-
date erringen. Potentiell könnte eine Kappungsgrenze
sogar dazu führen, dass sich eine politische Mehrheit in
der Bevölkerung im Deutschen Bundestag in der Min-
derheit befindet.
 
Eine derartige – bei Einführung einer Kappungsgren-
ze bewusst in Kauf genommene – mangelnde Propor-
tionalität der Zusammensetzung des Deutschen Bun-
destags würde einen enormen Schaden für seine Legi-
timität bedeuten und ist mit den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl nicht zu vereinbaren. Verfassungsrechtli-
che Bedenken mit Blick auf die Gleichheit der Wahl gem.
Art. 38 Abs. 1 GG und die Chancengleichheit der Par-
teien gem. Art. 21 Abs. 1 GG drängen sich auf. Die Kap-
pungsgrenze ist daher kein geeigneter Weg, die tatsäch-
liche Mitgliederzahl des Deutschen Bundestags zu be-
grenzen, und kann kein Bestandteil eines Kompromis-
ses sein.

Seite 534



SPD BERLIN LANDESPARTEITAG 16./17. NOVEMBER 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

AntragWV245/I/2018
Abt. 12/03 Frohnau
Der Landesparteitag möge beschließen:

Einführung des politischen Bezirksamtes
Abgeordnetenhausfraktion wird aufgefordert, die
rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung des
politischen Bezirksamtes ab der kommenden Legisla-
turperiode zu schaffen.
 
Der Bezirksbürgermeister/die Bezirksbürgermeisterin
besitzt die Richtlinienkompetenz im Bezirksamt, die
weiteren Mitglieder des Bezirksamtes werden als Bei-
geordnete auf Vorschlag des Bezirksbürgermeisters/der
Bezirksbürgermeisterin von der BVV für die Dauer der
Legislaturperiode gewählt.
 
Das Bezirksamt besteht aus insgesamt sechs Mitglie-
dern.
 

Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT

vertagt auf LPT II/2018 (K)
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Antrag 225/II/2018
Landesvorstand
Der Landesparteitag möge beschließen:

Konsensliste
Die im Antragsbuch sowie auf dieser Seite mit (K) ge-
kennzeichneten Empfehlungen der Antragskommissi-
on wurden im Konsens ausgesprochen.
Der Landesparteitag stimmt diese mit (K) gekennzeich-
neten Anträge en bloc ab.

Annahme (K)

Seite 536


	LPT-II-2018-Antragsbuch Teil 1
	Statuten- und Richtlinienänderungen
	 Antrag 04/II/2018 AG Migration und Vielfalt LDK Richtlinienänderung: Einsetzung einer Antragskommission Überweisung an: Landesvorstand (K) 
	 Antrag WV02/I/2018 KDV Pankow, Abt. 03/06 Alt-Pankow Trennung von Amt/Mandat und Parteifunktionen auf Landesparteitagen der Berliner SPD – Statutenänderung Vom Antragsteller zurückgezogen 

	Organisationspolitik
	 Antrag 01/II/2018 Landesvorstand Für eine starke SPD in Berlin: SPD organisatorisch erneuern Annahme mit den noch zu diskutierenden Änderungsanträgen (Kein Konsens) 
	 Antrag 01-ÄA/II/2018 Änderungsanträge zum Antrag 01/II/2018 Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 03/II/2018 KDV Neukölln Änderung des Organisationsstatus der SPD zur besseren Durchsetzung der Geschlechterquote Überweisung an: Statutenkommission (K) 
	 Antrag 03.Ä1/II/2018 Pankow Änderungsantrag zum Antrag 03/II/2018 Überweisung an: Statutenkommission (K) 
	  Antrag 05/II/2018 KDV Mitte  Rechtfertigung von nicht-quotierten Delegationen auf dem LPT  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag 06/II/2018 KDV Mitte  Quotierte Redelisten auf Parteitagen  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag 07/II/2018 KDV Pankow  Gendergerechte Sprache auf Landesparteitagen der SPD  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag 08/II/2018 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf  Nachhaltigkeit auf Landesparteitagen  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag 09/II/2018 KDV Reinickendorf  Arbeitsgemeinschaften mit beratender Stimme Mitglied der Antragskommission  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag 10/II/2018 AG Migration und Vielfalt LDK  Kein Wir ohne Uns  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	 Antrag 11/II/2018 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf Nachverfolgung von Beschlüssen des Landesparteitages Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag 12/II/2018 KDV Lichtenberg  Vertrauens-Team (auch bekannt als Awareness-Team) auf Landesparteitagen der SPD Berlin  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag 13/II/2018 KDV Friedrichshain-Kreuzberg  Inhaltliche Erneuerung durch Basisbeteiligung: Die SPD-Basisstation einrichten!  Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 14/II/2018 Juso LDK Für einen kampagnen- und schlagkräftigen Jugendverband: die Vollzeitstelle im Juso-Landessekretariat sichern! Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	  Antrag 15/II/2018 KDV Mitte  Verzicht tierischer Gelatine bei SPD-Werbematerialien  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	 Antrag 16/II/2018 KDV Neukölln Gegen jeden Extremismus, gegen jeden Antisemitismus: „Jugendwiderstand“ isolieren und bekämpfen Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	  Antrag 17/II/2018 KDV Pankow  Einsetzen eines Beirates zum Wandel der Arbeitsgesellschaft beim Parteivorstand der SPD  Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	  Antrag 18/II/2018 KDV Friedrichshain-Kreuzberg  Historische Kommission reformieren  Annahme in der Fassung der Antragskommission (Kein Konsens) 
	 Antrag 19/II/2018 Abt. 04/76 Rund um den Karl-August-Platz Wir brauchen die von Willy Brandt initiierte Historische Kommission – gerade jetzt! Erledigt bei Annahme 18/II/2018 in der Fassung der AK (Kein Konsens) 
	 Antrag 20/II/2018 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf Wir brauchen die Historische Kommission – gerade jetzt Erledigt bei Annahme 18/II/2018 in der Fassung der AK (Kein Konsens) 
	  Antrag 21/II/2018 KDV Reinickendorf  Erhalt der Historischen Kommission  Erledigt bei Annahme 18/II/2018 in der Fassung der AK (Kein Konsens) 
	 Antrag 22/II/2018 KDV Treptow-Köpenick Historische Kommission – reformieren statt abschaffen Erledigt bei Annahme 18/II/2018 in der Fassung der AK (Kein Konsens) 
	  Antrag 23/II/2018 KDV Steglitz-Zehlendorf  Historische Kommission  Erledigt bei Annahme 18/II/2018 in der Fassung der AK (Kein Konsens) 
	 Antrag 24/II/2018 FA XII – Kulturpolitik Die Arbeit der Historischen Kommission in neuer Form fortführen Erledigt bei Annahme 18/II/2018 in der Fassung der AK (Kein Konsens) 
	 Antrag 25/II/2018 AG Migration und Vielfalt LDK Die Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte stärken! Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	  Antrag 26/II/2018 AG Migration und Vielfalt LDK  Bildung einer Leitbildkommission  Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag 27/II/2018 KDV Mitte „Wer nicht gezählt wird, zählt nicht“ – Erhebung von Grunddaten im Antidiskriminierungs- und Gleichstellungskontext Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag 135/II/2018 AGS Berlin  Unternehmer in die Politik  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	 Antrag WV07/II/2017 KDV Marzahn-Hellersdorf, Abt. 11/05 Friedrichsfelde-Rummelsburg, KDV Treptow-Köpenick Bekenntnis zur SPD als überregionaler Volkspartei Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag WV06/II/2017 Abt. 11/05 Friedrichsfelde-Rummelsburg  Die SPD Berlin beruft eine Projektgruppe Ost ein  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	 Antrag WV18/II/2017 Abt. 11/05 Friedrichsfelde-Rummelsburg Offenheit und Beteiligung für Parteimitglieder verbessern Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	 Antrag WV16/II/2017 Abt. 01/15 Gesundbrunnen Alter Wein in alten Schläuchen? – Endlich mehr Verantwortung für neue, junge Persönlichkeiten! Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	 Antrag WV17/II/2017 KDV Friedrichshain-Kreuzberg SPD++ Einführung einer Jugendquote Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag WV15/II/2017 KDV Friedrichshain-Kreuzberg  SPD++ Frischer Wind in den Strukturen  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag WV19/II/2017 KDV Friedrichshain-Kreuzberg  SPD++ Offenheit auf lokaler Ebene  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag WV21/II/2017 KDV Friedrichshain-Kreuzberg  SPD++ Ideenmanagement  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	 Antrag WV22/II/2017 KDV Friedrichshain-Kreuzberg SPD++ Hauptamtliche Strukturen stärken Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	 Antrag WV24/II/2017 KDV Friedrichshain-Kreuzberg SPD++ Durchführung einer Mitgliederbestandsanalyse Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag WV23/II/2017 KDV Mitte  Mehr Transparenz und Fairness bei Stellenbesetzungen!  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag WV12/II/2017 KDV Mitte  Mitgliederbegehren vereinfachen!  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	  Antrag WV11/II/2017 KDV Mitte  Mehr Transparenz und Beteiligung bei Kandidat*innenaufstellung  Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
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	 Antrag WV14/I/2018 Abt. 06/02 Südende Mehr Zeit für die Debatte von Wahlprogrammen Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	 Antrag WV12/I/2018 KDV Pankow Einführung von online-organisierten Themenforen Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
	 Antrag WV17/I/2018 KDV Pankow Automatische Information bei Eintritt, Zuzügen und Abgängen von Nur-Juso-Mitgliedern einführen Erledigt bei Annahme 01/II/2018 (K) 
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	Europa
	 Antrag 98/II/2018 KDV Friedrichshain-Kreuzberg Ausreichend umfassende Kommunikation über die Europäische Union Rücküberweisung an Antragsteller (K) 
	 Antrag 99/II/2018 KDV Friedrichshain-Kreuzberg Parlamentarisierung der Europäischen Institutionen Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag 100/II/2018 KDV Friedrichshain-Kreuzberg Wir fordern das soziale Europa! Rasche Umsetzung der Europäischen Säule sozialer Rechte Erledigt bei Annahme 107/II/2018 (K) 
	  Antrag 101/II/2018 KDV Mitte  Finanzierung des Programmes DISCOVER EU dauerhaft sichern  Annahme (K) 
	 Antrag 102/II/2018 KDV Reinickendorf Regierungshandeln soll Auswirkungen auf die Entwicklung der EU berücksichtigen Erledigt bei Annahme 103/II/2018 (K) 
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	 Antrag 117/II/2018 FA II – EU-Angelegenheiten Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Japan ablehnen! Annahme (K) 
	 Antrag 220/II/2018 KDV Mitte Schaffung Europäischer Rundfunkanstalt(en) beschließen Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
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	 Antrag 61/II/2018 Juso LDK Den neoliberalen Renditewahn stoppen – Für mutige Schritte gegen die Wohnungskrise Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK 60.1/II/2018 (K) 
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	 Antrag 78/II/2018 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen der pflegebedürftigen Menschen im gesamten Bundesgebiet besser nutzbar machen Annahme (K) 
	  Antrag 79/II/2018 AG Selbst Aktiv Landesvorstand  Bestand an barrierefreien Wohnungen in Berlin endlich erfassen  Annahme (K) 
	 Antrag 80/II/2018 KDV Friedrichshain-Kreuzberg Maßnahmen zum Mietschutz für soziale und gemeinnützige Einrichtungen Erledigt bei Annahme der Neufassung 81.1/II/2018 (K) 
	 Antrag 81/II/2018 KDV Mitte Initiativen für bezahlbare Gewerbemieten und Schutz vor Verdrängung von Trägern sozialer Infrastrukturen Erledigt bei Annahme der Neufassung 81.1/II/2018 (K) 
	 Antrag 81.1/II/2018 Neufassung Antragskommission Initiative für bezahlbare Gewerbemieten und den Schutz von Trägern sozialer Infrastruktur Annahme (K) 
	 Antrag 82/II/2018 KDV Mitte Kappungsgrenze auch für Gewerbemieten einführen! Erledigt bei Annahme der Neufassung 81.1/II/2018 (K) 
	 Antrag 83/II/2018 AG 60plus Landesvorstand Initiativen für bezahlbare Gewerbemieten Erledigt bei Annahme der Neufassung 81.1/II/2018 (K) 
	 Antrag 84/II/2018 Abt. 07/02 Mariendorf Mietpreisbremse für Gewerbemieten Erledigt bei Annahme der Neufassung 81.1/II/2018 (K) 
	 Antrag 85/II/2018 KDV Mitte Die Zukunft liegt im Volkspark – für ein Sonderprogramm anlässlich des 100. Jahrestages der Einheitsgemeinde Berlin Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag 86/II/2018 KDV Marzahn-Hellersdorf Das Tempelhofer Feld moderat mit sozialem Wohnungsbau und Parkgestaltung für die wachsende Stadt entwickeln Annahme (Kein Konsens) 
	 Antrag 87/II/2018 KDV Marzahn-Hellersdorf Seilbahn zu sozialverträglichen Preisen sichern und in den ÖPNV integrieren Annahme (K) 
	  Antrag 88/II/2018 KDV Spandau  Die Metropolenregion Berlin-Brandenburg gestalten  Annahme (K) 
	  Antrag 89/II/2018 KDV Spandau  Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg gemeinsam gestalten  Erledigt bei Annahme 88/II/2018 (K) 
	 Antrag 95/II/2018 KDV Mitte Für eine angemessene Erhöhung des BAföG-Wohngeldsatzes! Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK 60.1/II/2018 ( (K) 
	 Antrag 96/II/2018 Juso LDK Für eine angemessene Erhöhung des BAföG-Wohngeldsatzes! Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK 60.1/II/2018 (K) 
	 Antrag 134/II/2018 AGS Berlin Gute Luft für besseres Lernen Überweisung an: FA VIII – Soziale Stadt, FA X – Natur, Energie, Umweltschutz (K) 
	  Antrag 136/II/2018 AGS Berlin  Wohnen ist Grundrecht und muss bezahlbar sein  Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK 60.1/II/2018 (K) 
	 Antrag 137/II/2018 AGS Berlin Task Force-Baugrundstücke für Wohnungen Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK 60.1/II/2018 (K) 
	  Antrag 222/II/2018 KDV Mitte  Die Spreemetropole gestalten  Erledigt bei Annahme 88/II/2018 (K) 
	 Antrag WV53/I/2018 KDV Spandau Gerechte Wohnungsvergabe beim einkommensorientierten Fördermodell sicherstellen Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK 60.1/II/2018 (K) 
	  Antrag WV45/I/2018 AGS Berlin  Sicherung der Nahversorgung durch Aktualisierung des Baurechts  vertagt auf LPT I/2019 (K) 
	 Antrag WV43/I/2018 Abt. 12/05 Hermsdorf Zügige Entwicklung neuer Stadtquartiere“ OHNE neue Kleingärten! Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK 60.1/II/2018 (K) 
	 Antrag WV57/I/2018 KDV Friedrichshain-Kreuzberg Wiedereinführung der Gemeinnützigkeit von Wohnungsgenossenschaften Erledigt bei Annahme der Neufassung der AK 60.1/II/2018 (K) 

	Bildung
	  Antrag 90/II/2018 KDV Mitte  Kitaaufnahmezeiten flexibler gestalten!  Annahme (K) 
	 Antrag 91/II/2018 KDV Mitte Sozial- und Erziehungsberufe deutlich aufwerten und Einkommen von Berliner Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen verbessern! Erledigt bei Annahme 28.1/II/2018 (K) 
	 Antrag 92/II/2018 KDV Lichtenberg Digitaler Wandel auch in den Schulen – Verbesserung der Medienkompetenz von Schüler*innen in der Sekundarstufe I Annahme (K) 
	 Antrag 93/II/2018 Abt. 12/03 Frohnau Berliner Schuldienst attraktiver für Fachkräfte und konkurrenzfähig zu anderen Bundesländern machen Ablehnung (Kein Konsens) 
	  Antrag 94/II/2018 Juso LDK  Abschaffung der Probezeit nach der Ausbildung!  Annahme (K) 
	 Antrag 97/II/2018 FA XII – Kulturpolitik Gemeinsame Servicestelle für die 12 Berliner Musikschulen Annahme (K) 
	 Antrag WV74/I/2018 KDV Neukölln Arbeiter*innenbewegung, Arbeitskampf und betriebliche Mitbestimmung als verpflichtende Module im Unterricht verankern Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag WV77/I/2018 Jusos LDK Back to School! Progressive Lösungsstrategien gegen Schulschwänzen. Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag WV85/I/2018 FA XII – Kulturpolitik Kommunale Musikschulen durch gemeinsame Dienstleistungen stärken! Erledigt bei Annahme 97/II/2018 (K) 

	Familie / Kinder / Jugend
	 Antrag 109/II/2018 FA IX – Gesundheit, Soziales  und Verbraucherschutz Bildungschancen für alle sicherstellen – Kinderarmut bekämpfen Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag 110/II/2018 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf Beratungsstellen für Alleinerziehende in allen Bezirken schaffen Annahme (K) 
	 Antrag 111/II/2018 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf Elternhilfe Überweisung an: AH Fraktion (K) 
	 Antrag 112/II/2018 KDV Reinickendorf + KDV Treptow-Köpenick Bezirksfraueninfrastruktur gesamtstädtisch sichern und ausbauen! Vom Konkurrenzkampf zum Solidarsystem! Annahme (K) 
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	Flüchtlings- / Asylpolitik
	 Antrag 113/II/2018 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf Beteiligung an den Unterkunftskosten für arbeitende Geflüchtete begrenzen Annahme (K) 
	 Antrag 114/II/2018 KDV Mitte Geflüchtete willkommen heißen: Keine weitere Verschärfung der Asylgesetzgebung! Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag 115/II/2018 AG Migration und Vielfalt LDK Ausbildungsduldung für Geflüchtete- “Unmittelbar bevorstehend” im Gesetz für Berlin definieren! Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 

	Finanzen
	 Antrag 116/II/2018 KDV Friedrichshain-Kreuzberg Wiederbelebung der Vermögenssteuer Annahme (K) 
	 Antrag 118/II/2018 Abt. 04/76 Rund um den Karl-August-Platz Zulassungsstelle für Finanzprodukte Annahme (Kein Konsens) 

	Gesundheit
	  Antrag 119/II/2018 ASG Landesvorstand  Vorsorge darf nicht bestraft werden: Doppelte Verbeitragung stoppen!  Annahme (K) 
	 Antrag 120/II/2018 Abt. 04/76 Rund um den Karl-August-Platz + AfA Landesvorstand Mehr Personal ins Krankenhaus durch feste Personal-Patienten-Schlüssel Überweisung an: ASG (K) 
	 Antrag 121/II/2018 Abt. 04/76 Rund um den Karl-August-Platz Sofortmaßnahmen für eine Verbesserung der vollstationären Pflege in Pflegeeinrichtungen Überweisung an: ASG, FA IX – Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz (K) 
	 Antrag 122/II/2018 AG 60plus Landesvorstand Krankenhauseinweisung ohne Krankenkassenstempel ermöglichen Annahme (K) 
	 Antrag 123/II/2018 ASG Landesvorstand Ausreichende medizinische Versorgung sicherstellen: Bundesweite Lösung zur Finanzierung der Behandlung von Menschen mit unklarem Versicherungsstatus einführen Annahme (K) 
	 Antrag 124/II/2018 ASG Landesvorstand IGeL Abzocke zurückdrängen Annahme (K) 
	 Antrag 125/II/2018 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf Ersatzlose Streichung des § 219a des StGB Annahme (K) 
	 Antrag 147/II/2018 KDV Mitte Regulieren statt Kriminalisieren: Eine neue Cannabispolitik ist nötig! Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag 148/II/2018 Juso LDK Regulieren statt Kriminalisieren: Eine neue Cannabispolitik ist nötig! Erledigt bei Annahme 147/II/2018 (K) 
	 Antrag WV132/I/2018 Jusos LDK Besondere Berücksichtigung der unter 25 Jährigen im Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) des Landes Berlins Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag WV135/I/2018 Jusos LDK Gesundheit first, Bedenken second – Sucht ist kein Verbrechen! Ablehnung (Kein Konsens) 

	Gleichstellung
	 Antrag 126/II/2018 KDV Mitte Berliner Unterstützungsmodell für Betroffene von Häuslicher Gewalt Annahme (K) 
	 Antrag 127/II/2018 AG Migration und Vielfalt LDK Für eine umfassende Antidiskriminierungspolitik Annahme (Kein Konsens) 
	 Antrag 128/II/2018 KDV Mitte Berlins Verwaltung muss vielfältiger werden! Annahme (Kein Konsens) 
	 Antrag 129/II/2018 Abt. 07/02 Mariendorf Selbstbestimmtes und diskriminierungsfreies Projekt für Frauen, Lesben und frauenliebende Frauen Überweisung an: AH Fraktion (K) 
	 Antrag 130/II/2018 KDV Neukölln LGBTTI*Q-Rechte in der EU als verbindliche Rechtsnormen implementieren Annahme (K) 
	 Antrag 131/II/2018 ASF Landesvorstand Gerechtigkeit zwischen Geschlechtern fördern – Vielfalt stärken! Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag 132/II/2018 AG Selbst Aktiv Landesvorstand RBB Staatsvertrag ändern – Menschen mit Behinderung im RBB-Rundfunkrat endlich eine Stimme geben! Annahme (K) 
	 Antrag 133/II/2018 Juso LDK Für zusätzliche Unisexumkleidekabinen & Unisexduschen bei den Berliner Bäder-Betrieben – Badespaß kennt kein Geschlecht! Annahme (K) 

	Digital / Medien / Datenschutz
	 Antrag 162/II/2018 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf Aus dem Facebook-Skandal lernen Überweisung an: ASJ, FA II – EU-Angelegenheiten, Forum Netzpolitik (K) 
	 Antrag 163/II/2018 Forum Netzpolitik Macht der digitalen Plattform-Monopolisten beschränken! Annahme (K) 
	 Antrag 164/II/2018 Forum Netzpolitik Alternativen zu Digitalgiganten fördern! Annahme (K) 
	 Antrag 165/II/2018 Forum Netzpolitik Algorithmen transparent und diskriminierungsfrei gestalten – keine Verantwortungslücke zulassen Annahme (K) 
	 Antrag 166/II/2018 Juso LDK Im Zeitalter der neuen Technologien: Freiheit, Privatsphäre und uns schützen! Annahme in der Fassung der Antragskommission (Kein Konsens) 
	 Antrag 167/II/2018 KDV Lichtenberg Privatsphäre auch online sichern! Schutz des Online-Briefgeheimnisses. E-Privacy-Verordnung endlich annehmen! Annahme (K) 
	 Antrag 168/II/2018 Forum Netzpolitik Umsetzung des Datenschutzes stärken! Annahme (K) 
	 Antrag 169/II/2018 ASJ Landesvorstand Stärkung der Freiheit von Presse und Rundfunk Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag 170/II/2018 Forum Netzpolitik Transparenz in der politischen Werbung auf digitalen Plattformen Rücküberweisung an Antragsteller zwecks Konkretisierung (K) 
	 Antrag WV204/I/2018 AGS Berlin Ethische Regeln für Digitalisierung / digitale Transformation erarbeiten vertagt auf LPT I/2019 (K) 

	Internationales
	 Antrag 171/II/2018 KDV Friedrichshain-Kreuzberg Rüstungsexporte einschränken Rücküberweisung an Antragsteller zur Aktualisierung (K) 
	 Antrag 172/II/2018 KDV Steglitz-Zehlendorf Stoppt das Morden auf den Philippinen! Solidarität mit Akbayan Youth und Akbayan Citizens Action Party Überweisung an: FA I – Internationale Politik, Frieden und Entwicklung (K) 

	Integration, Migration
	 Antrag 173/II/2018 KDV Neukölln Spurwechsel: Für ein fortschrittliches Einwanderungsgesetz Erledigt bei Annahme 174/II/2018 (K) 
	 Antrag 174/II/2018 KDV Mitte Für ein gerechtes und progressives Einwanderungsgesetz Annahme (K) 
	 Antrag 175/II/2018 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf Mut statt Stillstand: Für ein SPD eigenes Integrationskonzept geflüchteter Menschen Überweisung an: AG Migration und Vielfalt (K) 
	 Antrag 176/II/2018 KDV Neukölln Strukturelle Migration in einer globalisierten Welt braucht Struktur Erledigt bei Annahme 174/II/2018 (K) 

	Kultur
	 Antrag 177/II/2018 KDV Neukölln Landesstiftung für politisch Verfolgte Überweisung an: AH Fraktion (K) 
	 Antrag 178/II/2018 KDV Neukölln Hindenburg von der Ehrenbürgerliste streichen Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag 179/II/2018 AfA Landesvorstand Kein Outsourcing / keine Privatisierung von Tätigkeiten in der ZLB vornehmen Annahme (K) 
	 Antrag 180/II/2018 FA XII – Kulturpolitik Arbeitsräume für Berliner Künstlerinnen und Künstler sichern! Annahme (K) 
	 Antrag 181/II/2018 KDV Marzahn-Hellersdorf Für einen von ausländischen Staatsinteressen unabhängigen Islam, zur besseren Integration Überweisung an: AG Migration und Vielfalt, AH Fraktion, FA III – Innen- und Rechtspolitik (K) 
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	Mobilität
	 Antrag 182/II/2018 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf Vorfahrt für Kinder im Berliner Straßenverkehr! Überweisung an: AG Fraktionsvorsitzende, FA VIII – Soziale Stadt, FA XI – Mobilität (K) 
	 Antrag 183/II/2018 AG 60plus Landesvorstand Vorrang für Fußgänger auf gemeinsam mit Radfahrern zu nutzenden Wegen Überweisung an: FA I – Internationale Politik, Frieden und Entwicklung, FA XI – Mobilität (K) 
	 Antrag 184/II/2018 Juso LDK Berliner ÖPNV weiter denken – Tram, S-Bahn UND U-Bahn ausbauen! Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag 185/II/2018 KDV Lichtenberg Angebot im ÖPNV deutlich verbessern Ablehnung (Kein Konsens) 
	 Antrag 186/II/2018 KDV Friedrichshain-Kreuzberg Fahrscheinlos für Wohnungs- und Obdachlose Erledigt bei Annahme 194/II/2018 in der Fassung der AK (K) 
	 Antrag 187/II/2018 Juso LDK Fahrscheinlos für Wohnungs- und Obdachlos Erledigt bei Annahme 194/II/2018 in der Fassung der AK (K) 
	 Antrag 188/II/2018 KDV Neukölln Abstandsmessgeräte bei Fahrradstaffel anschaffen Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 189/II/2018 FA XI – Mobilität Antrag zur Umsetzung der Deckelung der A 100 in der City West Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 190/II/2018 FA XI – Mobilität Unterstützung der Niederländischen Initiative zur Beschleunigung des Bahnverkehrs Berlin-Amsterdam Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 224/II/2018 KDV Mitte Ein Euro pro Tag – ÖPNV für Alle Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag WV78/II/2017 KDV Mitte Autoverkehr – aber bitte klimafreundlich! oder Die Zukunft ist elektrisch! Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag WV206/I/2018 KDV Spandau Kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personalverkehrs bis 16 Jahre Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag WV225/I/2018 FA XI – Mobilität Umsetzung des Entwicklungskonzeptes i2030 beschleunigen! Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag WV215/I/2018 FA XI – Mobilität Weiterentwicklung der E-Mobilität im Berliner ÖPNV Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag WV220/I/2018 FA XI – Mobilität Nachhaltige Lenkung der Pendler*innenströme nach Berlin durch gezielte kurz- und mittelfristige Maßnahmen Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag WV207/I/2018 KDV Spandau Kostenloses Azubi-Ticket für Berechtigte! Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 

	Soziales
	  Antrag 191/II/2018 KDV Friedrichshain-Kreuzberg  Bundesobdach- und Wohnungslosenstatistik  Erledigt bei Annahme 194/II/2018 in der Fassung der AK (K) 
	  Antrag 192/II/2018 Juso LDK  Bundesobdach- und Wohnungslosenstatistik  Erledigt bei Annahme 194/II/2018 in der Fassung der AK (K) 
	 Antrag 193/II/2018 KDV Neukölln Kältebahnhöfe als Übergangslösung für Obdachlose Erledigt bei Annahme 194/II/2018 in der Fassung der AK (K) 
	 Antrag 194/II/2018 KDV Neukölln Obdachlosigkeit von Frauen wirksam verhindern! Annahme in der Fassung der Antragskommission (K) 
	 Antrag 195/II/2018 KDV Mitte Frauengerechte Leitlinien für Wohnungslosenhilfe Erledigt bei Annahme 194/II/2018 in der Fassung der AK (K) 
	  Antrag 196/II/2018 KDV Mitte  Verhinderung von Obdachlosigkeit und Kindesentzug bei Alleinerziehenden  Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	  Antrag 197/II/2018 KDV Friedrichshain-Kreuzberg  Teilhabechancengesetz  Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 198/II/2018 Juso LDK Das Teilhabechancengesetz – den sozialen Arbeitsmarkt nachhaltig gestalten! Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	  Antrag 199/II/2018 KDV Lichtenberg  Auf dem Weg zur Abschaffung von Hartz IV! Ein weiterer Schritt: sogenannte Bedarfsgemeinschaften gerecht gestalten  Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	  Antrag 200/II/2018 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf  Sanktionen bei Hartz IV  Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	  Antrag 201/II/2018 KDV Steglitz-Zehlendorf  Rentenleistungen  Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 202/II/2018 KDV Lichtenberg Höchstnachhaltigkeitsrücklage neu definieren Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 203/II/2018 KDV Lichtenberg Neues Erwerbsminderungsrentenrecht für alle Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	  Antrag 204/II/2018 KDV Lichtenberg  Neue Definition der Rentenbeitragszeit  Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	  Antrag 205/II/2018 KDV Lichtenberg  Trennungsgebot beitragsgedeckter und versicherungsfremder Leistungen gesetzlich verankern  Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 206/II/2018 KDV Lichtenberg Wir fordern eine vollständige Rentenversicherungspflicht von geringfügigen Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag WV237/I/2018 KDV Neukölln Hürden für Sozialleistungen für EU-Bürger*innen absenken Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag WV236/I/2018 KDV Neukölln Hoffnung für Wohnungslose – Neuausrichtung der Sozialhilfe nach §§ 67 ff. SGB XII Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 

	Sport
	 Antrag WV238/I/2018 KDV Neukölln eSport den Status der Gemeinnützigkeit zusprechen Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 

	Umwelt / Energie
	 Antrag 207/II/2018 Juso LDK Gemeinsame Agrarpolitik ab 2020: Umwelt, Klima, Menschen und Tiere schützen Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 208/II/2018 FA X – Natur, Energie, Umweltschutz    Für ein Erreichen der Klimaziele und einen entschlossenen Strukturwandel: Stopp der Rodungspläne im Hambacher Forst Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 209/II/2018 FA X – Natur, Energie, Umweltschutz    Für Gerechtigkeit, Partizipation und eine schnellere Energiewende: Mieterstrom endlich voranbringen Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 210/II/2018 FA X – Natur, Energie, Umweltschutz    Plastikmüll Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	  Antrag 211/II/2018 Juso LDK  Dem Verursacher*innenprinzip endlich gerecht werden!  Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 212/II/2018 KDV Charlottenburg-Wilmersdorf Schutz vor gesundheitsschädlichen Stickoxiden hat Vorrang Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	  Antrag 213/II/2018 KDV Steglitz-Zehlendorf  Rodung des Hambacher Forst verhindern!  Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 214/II/2018 AGS Berlin Urteil umsetzen – Luft verbessern – Lärm und Reifenabrieb vermindern Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 215/II/2018 AGS Berlin Innovative Wasserstoffantriebstechnik stärken Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag WV79/II/2017 KDV Pankow Diesel-Skandal muss Konsequenzen haben – Rechte der Betroffenen stehen an oberster Stelle! Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag WV240/I/2018 FA X – Natur, Energie, Umweltschutz, FA XI – Mobilität Bundeseinheitliche Regelung zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden NO2 Emissionen durch Diesel-Kfzs – die Blaue Plakette jetzt Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag WV79Ä/II/2017 Heike Stock, Daniel Buchholz Änderungsantrag zum Antrag WV79/II/2017 Antrag WV79/II/2017 war auf der Dissensliste und wurde auf dem Parteitag nicht mehr beraten 

	Wahlen
	 Antrag 216/II/2018 SGK Berlin Kommunalpolitisches Engagement durch frühzeitige Personalentwicklung stärken Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	  Antrag 217/II/2018 Abt. 04/76 Rund um den Karl-August-Platz  Wahlrechtsreform  Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag 218/II/2018 KDV Treptow-Köpenick Politisches Bezirksamt Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	  Antrag 219/II/2018 Juso LDK  Keine Koalition mit Seehofer  Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	  Antrag WV247/I/2018 Abt. 06/09 Zehlendorf  Wahlrechtsreform  Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 
	 Antrag WV245/I/2018 Abt. 12/03 Frohnau Einführung des politischen Bezirksamtes Votum folgt auf der Sitzung der AK vor dem LPT 

	Konsensliste
	  Antrag 225/II/2018 Landesvorstand  Konsensliste  Annahme (K) 





